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Fiinftes Buch. 
Die Synode von E l v i r a . 

Erstes Kapitel , 
§. 1. Anlass der Synode. Hosius von Corduba. 

Dor Sturm der Verfolgung war iiber die Kirche Spaniens gegangen. 
Im Bluto dcr Martyrer hatte sio sich bewahrt und verjlingt. I n diesen 
Blutzcugen hatte der Herr der Kirche starke Saulen aufgerichtet, an 
welchen die kommenden Jahrhunderte dcr Kirche Spaniens sich starken 
und sich erhcben sollten. — Manche hatten sich wohl auch sch"wach 
und feig gezeigt, deren Namen die Geschichte — vergessen hat. Jeden-
falls hatten die Bischõfe in dieser Verfolgung keinen Basilides und 
Martial. Sie hatten keine Martyrer, aber doch Bekenner, wie vor alien 
Hosius von Corduba, Valerius von Zaragoza, und vielleicht auch Sabinus 
von Sevilla. — Diocletian und Maximian entsagten am 1. Mai des Jahres 
305 der Regierung. Constantius Chlorus wurde nun Augustus des Abend-
landes, und nahm seinen Sohn Constantin ais Casar und Mitregenten an. 
Er selbst starb schon am 25. Juli 306. — Aber — mit seiner Erhebung 
als Augustus hatte die Verfolgung im ganzen Abendlande aufgehort. Alle 
Strafen wurden nachgelassen, alie Gefangencn -wurden freigegeben, alle 
Verbannten durften zuriickkehren. Valerius von Saragossa konnte also 
schon im Mai — Jul i des J . 305 wieder in seinem Bisthume seyn; auch 
Hosius, sei es, dass er gefangeu oder verbannt oder verborgen war, konnte 
jezt wieder frei wirken. 

G a m s , span. Kirche . I I . 1 
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I n Spanien aber, wie in andern Landern, trat jezt das Bediirfniss einer 
neuen Ordnung dcr kirch]iclien Dinge gebieteriach hervor. Aber, was in 
Afrika zum Schisma der Donatisten führte, das wurde in Spanien durch 
die Einigkcit dcr Bischofe, und durch die machtige Personlichkeit des Bi-
schofes Hosius geordnet. — Auch sonst — nach einem gewaltigen Sturme 
— bietct die Erde den Anblick dcr Verwirrung und Zerstorung dar. — 
Es drangten Fragcn zur Entschcidung, die nur im Einvernehmen aller 
Bischofe gedeihlich sich cntscheiden liessen. — I n verschiedenen Bis-
thiimern waltete cine verschiedene Disziplin, besonders in Betreíf dcr 
Gefallenen und deren Busse. Ordnung sollte in die Verwirrung, Ein-
hcit in die Vielheit und Verschicdenlieit gebracht werden. Die Bischofe 
Spaniens sollten zum crstcnmale zu einer gemeinschaftlichen Berathung 
zusammentretcn, zum crstcnmale sólito sich die Kirche Spaniens als ein 
Organismus darstellen. Bis jezt war, sovicl wir wissen, und wie cs 
durchaus wahrscheinlicli ist, in diesem Lande keine Synode gehalten 
worden. 

Allcin das Bediirfniss nach Einigung ist immer, nur mehr oder 
weniger dringend, vorhanden. AUer es fchlen die Krafte, cs fchlt dcr 
Mann, dcr die zcrstrcutcn Kritfte sammclt, der das ausspricht, was alle 
fiihlen, der das vollbringt, was alio wollcn. — Einen solchen Mann 
hatte in jencr Zeit Gott dcr Kirche Spaniens gegeben; er war die Seelo 
und das Haupt dcr Kirche dieses Landes. Er sólito zu Grosserm sich 
vorberciten und vorbcrcitct werden. Er sollte, indem er die Kirche in 
Spanien sammclte und cinigtc, sich vorberciten, die über dem ganzen 
Erdkrcisc vcrbreitcte Kirche Gottcs zu einigen. 

Dieser Bischof war der grosse Hosius v o n Corduba. "Wir nehmen 
mit Florez u. a. an, dass derselbe im J. 256 geboren sei. Denn nach 
Isidor von Sevilla starb er nach vollendetem lOlsten Lebensjahre ' ) . Da 
wir sein Todesjahr aus vielfachen Griinden in das J. 357 sezen, so 
kommen wir auf das J. 256 als das seiner Geburt. Er war bei seinem 
Tode rachr als 60 Jahre Bischof gewesen. Also hatte er um das J. 296, 
in cinom Alter von 40 Jahrcn, den bischof lichen Stuhl von Corduba 
bostiegen, welcher damals dcr liervorragcndste, wenigstens im siidlichen 
Spanien, ais Siz des I'rators oder Proconsuls, wars). — Auch ihn traf 
die Verfolgung der Jahre 303 — 5. DamaJs wurde er Glaubensbekenner. 
Er selbst hat dieses ausgesprochen in seinem herrlichen Briefe an den 
Kaiser Constantius vom J. 355 — 56: flIcli babe schon in jener friihen 
Zeit Christum bekannt, als die Verfolgung wiithete unter deinem Gross-
vater Maximian. Und wenn du auch mich verfolgest, so bin ich bereit, 

') Isidor. de vir, illusl. cap. 5. 
') DPI- Propriitor Jiattc den Titcl Proconsul — z. B. Dipest. I , 6, 2, ex rescripto 

divi Pii ad Aelium Marcianum, proconsulem Baeticae — Becker-Marqnardt, 3(1) , 
S. 84. 



§. 1. Anlass der Synode. Hosius von Corduba. 

eher alies zu dulden, als dass ich unschuldiges Blut vergiesse, und die 
Wahrheit verleugne l).a — Nacli Saragossa hat in dieser Zeit Corduba 
der Kirche und dem Himmel die meisten Martyrer geschenkt. Und 
wie "wir dort den mãchtigen Einfluss des gewaltigen Vincentius nicht 
verkennen, so wollen wir hier den Einfluss des die Geister beherrschen-
den Hosius nicht geringschazen. Vielleicht, dass er beim Martyrium des 
Faustus und seiner beiden Gefâhrten noch zugegen war , dann aber 
verfolgt wurde. — Dieser Bekenner Hosius war es denn auch, der die 
Synode von Elvira leitete, und in ihr , wenigstens der Kraft des Geistes 
nach, den Vorsiz fiihrte; der sie leitete, nachdem er sie eingeleitet hatte. 

Athanasius giebt uns ein indirectes Zeugniss dafiir, wenn er zum 
Ruhme des Hosius sagt: BWo hâtte je eine Synode stattgefunden, bei 
welcher er nicht den Vorsiz gefuhrt hatte? Geschah es je einmal, dass 
er durch seine weisen Ausspriiche nicht alle zu seiner Meinung hiniiber-
gezogen hâ t te? "Welche Kirche hat nicht die schonsten Denkmaler seines 
Schuzes aufzuweisen J) ?" — W i r haben kein liecht und keinen Grund, 
bei diesen Worten die Synode von Elvira auszuschliessen, vielmehr' ist 
sie eingeschlossen. — Denn mag audi Athanasius hiebei zunachst an 
die Synoden von Nicaa und von Sardika gedacht haben, so folgt nicht, 
dass er an die Synode von Elvira nicht gedacht, weil er nichts von ihr 
gewusst. Das Gegentheil ist vielmehr gewiss. Hosius selbst hat dieses 
vorausgesezt, und er war i n der Lage, es wissen zu kõnnen. Zu den 
Bischofen in Sardika, in deren Mitte auch Athanasius war, sprach er: 
Ihr erinnert euch, dass in einer friihern Synode zur Zeit unserer Vater 
festgestellt wurde, u. s. w . , wobei er auf den Canon 21 von Elvira in 
Betreff des Kirchenbesuches zu sprechen kommt3). Hosius sezt also die 
Bekanntschaft mit dieser Synode bei alien anwesenden Bischofen des Mor
gón- und Abendlandes voraus, und wenn Einer, so war Athanasius mit 
der nahern Geschichte derselben bekannt, weil er so vielfach im Ver-
kehre mit Hosius gelebt hatte. I n den Worten desselben: welche Sy
node hatte er nicht geleitet, d. h. den Vorsiz gefiihrt, ist auch die von 
Elvira eingeschlossen. 

An der Jugend des Hosius braucht man nicht Anstoss zu nehmen; 
denn wenn die Synode in den J. 305 — 8 stattfand, was doch heutc 
ziemlich allgemein angenommen wird, so war er damals fiinfzig Jahre alt. 
Von den neunzehn Bischofen aber, welche in Elvira versammelt waren, 
sind ausser Hosius noch drei bekannt, d. h. sie werden noch ausserdem 
erw»hnt, ohne dass man Naheres über sie erführe. Es ist Liberius, 
Bischof von Emerita, der auch auf der Synode von Aries im J. 314 
unterschrieben hat. Man beacbte, dass dcr Vater der heiligen Eulalia 

') Athanas. histor. Arianor. ad monachos, c. 44. 
3) Athanas, apohg. de fuga sua, cap. 5. ed. Montfaucon-Migne. 
') Canon. 11. Concil. Sardio. 
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denselben Ñamen trug, und es mag jedem Leser iiberlassen bleiben, 
darauf seine oder keine Vermuthungen zn griindcn iiber die Identitat 
oder Verschiedenheit beider Manner. Auch Sabinus von Sevilla ist oben 
erw&hnt worden. Er hat den Leicbnam der Martyrin Justa aus dem 
Brunnen gezogen, doch ist es nicht ohne Bedenken zuzugeben, ob es 
derselbe Sabinus war (Gabinius heisst er auch). Es ist drittens Valerius 
von Zaragoza, der Glaubensbekenner, welcber durch Daeian im J. 305 
(naeh den Meisten 304) verbannt wurde. 

Man denkt zunachst an Valerius, wenn es sich um die Einleitung 
und Leitung der Synode von Elvira handelt. Man denkt sich ilm als 
einen Mann, ehrwürdig durch sein Alter und seine Leiden, der Chri
stum standhaft bekannt hat, der jezt in barter Verbannung noch fester 
geworden ist. Allein die Schilderung, "welche, in den Martyrakten des 
Vincentius, über die Personlicbkeit des Valerius gegeben "wird, zeigt 
uns, dass er nicht die Gabe hatte, zu herrschen und andere zu leiten. 
Es heisst: Da diescr Bischof eine schwere Zunge hatte, so iibergab er 
das Lehramt dem Vincentius, und beschaftigte sich selbst nur mit Gebet 
und mit Betrachtung der gottlichen Dinge. — Bei dem Verhore in 
Valencia aber antwortcte Valerius dem Dacian kein Wort . Er überliess 
das Wort und die Thaten dem Vincentius. Darum behandelte ihn Da
cian mit Geringschazung: Bringt diesen Bischof, sagt er, hinweg. Er 
hat es verdient, in die Verbannung zu gehen. Es ist mbglich, dass 
Dacian das Schweigen des Bischofes fiir Furchtsamkeit und halbes Nach-
geben betrachtetc. Das Schicksal des Valerius war jedenfalls durch 
diese Verbannung nicht erschwert, sondern erleichtert. Selbst die Spa-
nier, die doch ein Interesse darán haben, den Valerius zu erheben, 
geben zu, dass er innerhalb Spaniens verbannt war. Seine Verbannung 
bestand wohl in nichts anderm, als dass er jezt nicht in sein Bisthum 
zuriickkehren durfte. Aber schon im Mai oder Juni des J. 305 war ihm 
dieses gestattet. p]in solcher Mann aber war nicht geeignet, Haupt und 
Seele einer Synode zu seyn. Er kam nach Elvira, weil er dazu ein-
geladen war, vielleicht, weil die Bischofe von Leon und von Fibularia 
ihn mit sich nahmen. 

Allcs diess ist kein historischer Beweis, dass Hosius die Synode 
von Elvira veranstaltet und geleitet babe. Die indirecten Beweise aber 
sind docli so stark, dass cs gewagt ware, das Gegentheii anzunehmen. 

§. 2. Dio Synode fand nicht statt vor der Diocletianischen 
Verfolgung. 

W i r kommen zu der Zeit der Synode von Elvira. Es wird von 
Niemand geleugnet, dass dieselbe cine Kirchenvcrfolgung vorausseze, sei 
es, dass diese stattgefunden, oder dass sic befiirchtet wurde, oder dass 
Beides zugleich dor Fall war. Morinus sczt die Synode vor das J . 252. 
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Seiner Meinung liegt ein richtiger Gedanke zu Grunde, der aber ohne 
historische Anhaltspunkte ist. Er meint, dass die-Bischofe von Elvira 
nach der Entseheidung der Frage von der Kirchenbusse, wornach alien 
Gefallenen am Ende des Lebens die Kirchengemeinschaft im weitern 
und engern Sinnc nicht verweigert werden diirfe, — solche Beschliisse 
nicht mehr batten fassen konnen, -welche die Gemeinschaft verweigerten. 
Ich bin derselben Ueberzeugung, dass sie es nicht durften. Aber ich 
sage, dass sie es gethan haben, und dass sie hierin von der Uebung 
der andem Kirchen, besonders der romischen, abgegangen sind. Die 
Bischofe Hosius, Liberius und Valerius, die im Anfange des vierten 
Jahrhunderts lebten, konnten aber nicht wohl vor 252 BischSfe gewesen 
seyn, sonst ware Hosius ja wenigstens 105 Jahre Bischof gewesen, und 
er erreichte nur ein Alter von 101 Jahren. 

Fast alle Spanier, welche ausfiihrlicher Uber die Zeit der Synode 
gehandelt haben, sezen dieselbe vor das Jahr 304, in die Zeit von 
300 bis 303, unmittelbar vor der grossen Kirchenverfolgung. Pseudo-
Dexter und der gelehrte Gonzalez Tellez sezen sie in das J. 300. Denn 
der Archidiakon Vincentius muss durchaus seinen Bischof Valerius nach 
Elvira begleitet haben. — Ferdinand Mendoza ist f'iir die Jahre 300 
oder 301. — Der Kardinal Aguirre kommt in einer ausführlichen Dis
sertation zu dem Resultate des J. 303, unmittelbar vor dem Ausbruche 
der Verfolgung. Florez sagt gleichfalls, die Synode babe stattgehabt 
vor dem Anfange der grossen Verfolgung. Er geht von der irrigen 
Voraussezung aus, dass Valerius vor dem Fneden des Constantin in der 
Verbannung starb, wofiir ich keinen Beweis aus einem frühern Autor 
finden kann 1). — Spatere haben diess angenommen, um den Valerius 
mehr zu erheben. — Er neigt sich schliesslich zu dem J . 300 oder 301. 

Zu dem gleichen Ergebnisse kommt Alexander Natalis: Die Synode 
ist gehalten worden, als die Verfolgung des Diocletian bevorstand. Er 
meint, die Verbannung des Valerius habe eben nach dem J. 305 noch 
fortgedauert, und wei l , nach der starken Phantasie einiger spanischer 
Schriftsteller, Valerius in keinen Ort oder eine Stadt habe gehen diirfen, 
die mehr als zwanzig Hauser gehabt, habe Valerius nicht nach Elvira 
gehen diirfen. Doch giebt er ein bestimmtes Jahr nicht an2). 

Tillemont entscheidet sich fiir das J. 300, in seiner sei es beschei-
denen, sei es unentschiedenen Weise3). Er erklart es als gewiss, dass 
Valerius in dieser Verfolgung gestorben, und giebt den Grund dafiir 
an, dass er Martyrer genannt werde. Ware er aber auch gestorben, 
so konnte doch sein Nachfolger wieder Valerius heissen. Denn der Sy
node vom J. 380 in Saragossa wohnte gleichfalls ein Bischof Valerius von 

') Florez, 12, 180 — 191. — del lugar, y tiempo en que se celebro este Concilio. 
*) Alex. Nat. saec. 3. dissert. 21. De concilio Illiberitano. 
s) Tillemont, memoires, 5, 320 ; 7, 302; besonders 7, 711 — 115. 
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Saragossa an; unci — Prudentius spricht ja „von dem infulirten Hause 
der Valer ier" ' ) , d. h. von dem Geschleehte der Valerier, aus -welchem 
in jener Zeit die Bischõfe von Saragossa hervorgiengcn. Dass damals 
in ge-wissen Geschlechtern die Bisthümer in Spanien sich forterbten, 
weiss man ohnedem, u. a. aus den Synodalschreiben des Papstes Hila
rias an den Metropoliten Ascanius von Tarraco und die Bisehofe seiner 
Provinz2). Die Schlussfolgerung des Tillemont ist demnach i r r i g , weil 
man schon zwei Bischõfe Valerius von Saragossa kenne, diirfe man 
einen dritten nicht annehmen. W i r kennen auch zwei Bisehofe Sabinus 
von Sevilla; und es ist wahrscheinlich, dass der Presbyter Sabinus in 
Aries von Sevilla Coadjutor und Nachfolger seines Oheims oder doch 
Verwandten Sabinus wurde. 

Rcmy Ceillier ist derselben Ansicht. Valerius war in den Jahren 
303 und 304 nicht mehr Bischof von Zaragoza; er wurde Martyrer spa-
testens im J. 305 ;|J. Aber -warum steht er deim nicht als Heiliger und 
Martyrer in dor gothischen Liturgie? Wei l er es nicht war. Wer die 
Akten des heiligen Vincentius mit Aufmerksamkeit liest, wird einsehen, 
dass er und warum cr es nicht wurde. Halt man es fiir moglich, dass 
Prudentius, dor seine Hymnen einem Bischof Valerius von Zaragoza 
widmete, dartíber geschwicgen hiittc? In seinem Hymnus auf Vincen
tius geht er viclmchr sehr vorsichtig iiber Valerius hinweg; er wollte 
ihn nicht crwãhnen, weil er ihn nicht riihmen konnte. — Al le Mar
tyrer dieser Zeit, auch die Bekennerin Leocadia, von der Mariana4) 
unbefugter Weisc sagt, „dass sie aus Furcht vor den Peinen, und durch 
den Schmuz des (jrcf angnisses gestorben sei", haben ihre eigenen Feste. 
— Und ein Bischof, der einzige Bischof, welcher in dieser Verfolgung 
sein Leben für den Glaubcn gelassen, er gerade ware iibergangen worden? 
Es ist undenkbar. — In Saragossa selbst wird Valerius nur als Bekenner 
vorehrt. Ein Brevier von Saragossa vom J. 1572 sagt nur, dass Vale
rius und Vincentius mit einander in Banden nach Valencia gefiihrt worden. 
Valerius habe sich selbst — nach seiner Verbannung — den Ort Enetum 
boi Barbastro, nordostlich von Saragossa, als Wohnsiz auserwahlt, und 
dort sci or eines seligen Todes gestorben im J . 315 nach Chr. — Wenn 
dem so ist, wie man in Zaragoza glaubt, wer verhinderte ihn dann, 
¡m J. 305 oder 306 nach Elvira zu kommen? 

') Domus Vakriorum infulata. Siehe Bd. 1, S. 322. — Die Uebersezung Silbert's 
isl unricliiig: Wer ist tier Valerier Bischofswohnung In/el gesclmiicket. Das Haus 
oder Gcschlechl, nichl die Wohnung war Trâger der Inful, d. h. hatte nach 
damaliger Sitte die Bisehofswiirde im Besize. 

' ) Collertio ciwonnm en-l. Hisp. Epistolae decretales Hilarii papae. 
*> l!" CeMer, llistoin génírtile des aut. eccl erf. von 1858, t. 2, p. 6 0 2 - 6 1 5 : — Le 

t'oncile temi à Elvire. 
*) Mariana, 4, 12. — Leocadia virgo cruciatuum metu et paedore (foetore) careen's 

exanimata periit. 
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Eíne eigenthümliche Ansicht vertritt Agui r re i ) . Die Synode ist 
gehalten worden im Mai des Jahres 303. I n Rom' war das Edikt der 
Verfolgung im Marz — am Charfreitage, den 21. Marz — angeschlagen 
worden, die Nachriclit davon sei nach Spanien sehr schnell gekommen; 
und die Bischofe hatten noch schnell vor dem wirklichen Ausfaruche der 
Verfolgung eine Synode gehalten, um sich zu gemeinsamen Massregeln 
zu vereinigen. — Es giebt überhaupt, und es giebt im vierten Jahr-
hundert im Besondern kein Concil, das im Anblicke, oder in Erwartung 
einer nahenden Verfolgung ware gehalten -worden. W i e konnte man 
denn in Spanien ahnen oder vermuthen, dass eine soiche Verfolgung 
im Anzuge sei? Das wusste man nicht einmal im Kaiserpalaste zu N i -
comedien, das wussten nicht einmal Diocletian, Galerius und Maximian, 
— ehe es beschlossen war. Wie hatte man denn in dem am Ende der 
Welt gelegenen Spanien vermuthen kõnnen , dass nach vierzigjahrigem 
Fricden der Kirche, und nachdem Diocletian die Kirche achtzehn Jahre 
in ituhe gelasscn, plozlich ein solcher Sturm gegen sie ausbrechen sollte? 
Es ist gegen alle historische, wie gegen alie psychologischc Glaubwiir-
digkeit, dass die Synode vor einer Verfolgung sollte stattgefunden haben. 

Hatten aber die spanischen Bischofe nach der Hypothese von Aguirre 
gchandelt, so ware sicher das mit ihnen geschehen, was Pseudo-Dexter 
und Consorten in der von ihnen fingirten Synode des J. 57 zu Elvira 
geschehen lassen2); d. h. die spanischen Statthalter hatten diese gün-
stigste Gelegenheit gewiss. nicht versaumt, sich des spanischen Episco
pates in seiner Gesammtheit zu bemachtigen. Was Aguirre hier den 
Bischofen zumuthet, das zu thun wiire eine unsãgliche Thorheit, j a V e t -
blendung gewesen. 

§. 3. Die Synode hat bald nach der Verfolgung statt
gefunden. 

Die Synode kann aber nicht lange nach der Verfolgung stattgefun
den haben, weil ihre Bestimmungen unter dem unmittelbaren Eindrucke 
einer vorangegangenen Verfolgung und vieler Abfalle verfasst sind. — 
Die Ueberschrift, dass das Concil zu den Zeiten des Kaisers Constantin 
gehalten worden, verliert alle Bedeutung, wenn man erw'ágt, dass damit 
nur die ungefahre Zeit des Concils unter der Regierung Constantin's 
angedeutet werden soil. I n der Sammlung der Cânones der Kirche 
Spaniens tragt das erste Concil zu Aries, welches 314 gehalten wurde, 
dicselbe Ueberschrift. Wii re aber die Ueberschrift über den Akten von 
Elvira: „Zu Zeiten des Kaisers Constantius", richtig, so ware dieses 

') Aguirre concil. Jlisp. t. 2 , ed. Catalani 1753 — p. 9 —15, 
J) Siehe Bd. 1, S. 194. 



8 Fünftes Buch. Erstes Kapite l . 

eine erwünschtc Bestatigung unserer Annalime. Denn Constantius Chlorus 
lebte ja noch im Mai des J. 306; er war Augustus, wahrend Constan-
tinus Casar war. Mariana neigt sích zu der Annahme, dass die Synode 
von Elvira 325 gehalten wurde, wenigstens spricht er in seiner cur-
soriseben "Weise unmittelbar nach dem Concile von Nicaa von der Sy
node zu Elvira *). 

Nach Baluzius fand die Synode in den J. 314 — 25 statt. Seine 
Gründe liaben aber bei Niemand Anklang gefunden. Harduin hat sich 
íür das Jahr 313 entschieden, weil die Cañones von Arles — 314 — 
viele Aehnlichkeit mit donen von Elvira hütten. — Diese Hypothese ist 
ohne Halt. Mansi entscheidet sich für das J. 309. Denn im J . 309 
seien die Idus des Mai auf einen Sonntag gefallen, und spãter seien die 
Synoden an Sonntagcn eroffnet worden. Aber — man darf spatere 
Uebungen nicht auf die erste spanische Synode übertragen, die in an
dem noch wichtigern Punkten von den spatern Uebungen abwich. 

Die Neueren seit Baronius stimmen denn auch für die J. 305 oder 306. 
Es handelte sich in Elvira um die Behandlung der Gefallenen; und man 
musste jczt , nach dcr Verfolgung, eine gemeinsame Disziplin in Spanien 
einführen, sonst war die ganze Bedeutung der Kirchenbusse in Frage 
gestellt. Die Synode wurde am 15. Mai gehalten, entweder begonnen, 
oder beschlossen ! j . Diese Ueberschrift wird allseitig als acht anerkannt. 
Im Mai des J. 305 konnte die Synode noch nicht stattfinden. Also 
künnto man schwanken zwischen dem Herbste des J. 305, oder dem 
J. 306. Da aber der Monat der Versammlung genannt ist, so ist es 
das Wahrscheinlichste, dass sie im Mai des J. 306 stattgefunden habe. 
— Die Verfolgung war dann einerseits noch in frischem Andenken, 
andcrseits hatte man sich im Laufe eines Jahres iibcrzeugen konnen, 
dass die Bischofe bei einer Versammlung nicht mehr von der weltlichen 
Obrigkeit Gefahr zu befiirchten hatten. 

§. 4. Der Ort der Versammlung. 

Gcographisch lag Elvira nicht in dor Mitte Spaniens, auch nicht 
in der Mitte des christlichen Spaniens. Aber — die Synode musste in 
der Provinz Biitika, oder dock im Siiden von Spanien seyn, weil sich 
hier die moisten Bischofe fanden. Die Synode musste ferner an dem 
Size eines Bischofes seyn. Die Synode musste an einem moglichst ab-
gelegencn, und doch zugiinglichen Orte stattfinden. I n Cordova und 

') Mariana, 4, 16. 

5) Sic kiinn am I . M a i 306 erõffnet, am 15. Mai geschlossen worden seyn; die 
zweite (erste) Synode zu Braga vom J . 563 wurde am 1. Mai erõffnet (Hefele, 
C. G . 3 ,13) . 
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Sevilla liattcn die Statthalter, und wohl aucli die Masse der Hei den 
gestort. Basti, Malaca, U r c i , Eliocroca lagen ÜU weit auf der Seite. 
Acci war Centralpunkt aller Strassen, und liegt in einem allzu engen 
Tlialkessel. Die Wali l konnte zwischen vier Bischofsstadten schwanken, 
Castulo, Egabra, Martos und Elvira. Aber Castulo lag an den Heer-
strassen, Martos (Tucci) liegt ahnlich wie Acci. Bei der W a h l z-wischen 
Egabra und Elvira entschied vielleiclit die grossere Wichtigkeit der 
leztern Stadt, vielleiclit nicht die schonere Lage; denn auch Cabra liegt 
in einer paradiesischen Gegend. Elvira konnte audi zum Tliei l gewalilt 
worden seyn, weil das Bisthum von dem Iieiligen Cacilius gestiftet war. 
Jcdenfalls war diese Wahl — die beste. 



Z w e i t e s K a p i t e l . 
Die Biscliõfc von Elvira. 

Neunzchn Bischfife waren in Elvira versammclt. Sic sind nach tier 
Ilcihcnfolgc ihrcr Unterschriften: 1) Felix Accitanus; 2) Osius Cordu-
bcnsis; 3) Sabinua Hispalensis; 4) Camerinus Tuccitanus; 5) Sinagius 
Epagrensis; 6) Secundinus Castulonensis; 7) Pardus Mentesanus; 8} FJa-
vianus Elibcritanus; 9) Cantonius Urcitanus; 10) Liberius Emeritensis; 
11) Valerius CUsaraugustanug; 12) Decentius Legioncnsis; 13) Melantius 
Tolctanus; 14) Januarius do Fibularia; 15) Vincentius Ossonobensis; 
16) Quintianua Elborensis; 17) Succesus de Eliocroca; 18) Eutychianus 
Bastitanus; 19) Patricius Malacitanus. 

Von diesen neunzehn Bisthiimern sind uns fünfzehn ohne weitere 
Untersuchungen bckannt. W i r kennen die Lage von Acci = Guadix, 
von Corduba = Cordova, von Ilispalis = Sevilla, von Tucci = Martos, 
von Castulo = Cazlona, von Elvira = Granada, von Urci bei Vera, von 
Emerita ~ Merida, von ("iisaraugusta = Zaragoza, von Legio = Leon, 
von Toletum = Toledo, von Ossonoba in Algarvien bei Estoy oberhalb 
des heutigen Villanova, von Eliocroca = Lorca, von Basti = Baza, von 
Malaca = Malaga. 

Es ware also nur zu fragenj, ob Elbora das heutige Erzbisthum 
Evora in Portugal, ob Mentesa das heutige Guardia südlich von Jaén, 
ob Epagra das heutige Cabra in Andalusien, endlich welche Stadt Fibu
laria sei. 

Von den Anfilngen der Bisthiimer: 1) Acci ; 2) Corduba; 3) Se
villa; 4) Castulo; 5) Elvira; 6) Urc i ; 7) Emerita; 8) Leon; 9) Sara-
gossa — ist in diesem Werke cifters schon gehandelt worden. Die Stadt 
Tucci = Martos liegt auf dem Wege von Jaen nach Cordova, ziemlich 
nahe bci Jaen; es hiess auch Civitas gemella, oder einfach Gemella, 
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ohne Zweifel, weil sich audi hier, \vie in Acci, Soldaten zwcier Legioncn, 
oder doch Soldaten einer Legio gemina, vielleicht eben der in Spanien 
stehenden Doppellegion Gemina, angesiedelt Iiatten. Die heutige Vil la 
Martos mit etwa 14,000 Seclen hat ihren Namen von (Civ.) Martis, nach 
dem bekannten Geseze, dass in der spanisclien Sprache namentlich das 
I in O übergeht , wie Myrtilis in Mértola, Luci (Lucus?) in Lugos, 
Brigantium in Betanzos; Agiria in Daroca, etc.') Die Villa libgt am Fusse 
eines sehr steilen Felsenberges, auf dem cine sehr alte Burg steht. Das 
alte Bisthum Tucci reichte nordlich bis an und übcr den Biitis; denn 
llliturgis gehorte zu demselben. 

Das Bisthum Epagra — lag zwischen Elvira und Cordova. Es 
heisst auch Ebagra, und gewohnlich Egabra. Man muss aber zwischen 
Epagro und Egabra wohl unterscheiden. I n dem Geseze 13(1) der West-
gothen wird Egabro und Epagro neben oinander genannt2). Noch deut-
licher unterscheidet das Concil der Aera 877 (839), welches zu Cordova 
gehalten wurde. Die Kirclie des heiligen Casianus liogt auf dem Ter-
ritorium von Egabra, in der Vi l la , die Epagro heisst, und nahe der 
Stadt Egabro, welche unter dem Metropolitcn von Hispalis steht. Dar-
nach ist Epagro der kleinere Ort, und liegt im Gebiete von Egabra3). 

Man unterscheidet heute ein doppeltes Cabra, das Cabra del Cristo, 
das am ostlichen Ende des Bisthumes Jaen liegt, und das Cabra in einer 
der schonsten Gegenden Andalusiens, welches heute im Bisthume Cor
dova — und 9 Leguas davon entfernt, 24 Leguas von Sevilla entfernt ist. 
— Man konnte sich versucht fühlen, das Cabra del Santo Cristo für das 
alte Bisthum zu halten. Aber auf einer im J. 618 zu Sevilla gchahenen 
Synode beschwerto sich der Bischof Teudulf von Malaga, dass chcmaligc 
Pfarreien seines Bisthumes (die diesseits der Gcbirgc von Ronda und 
Antequera lagen) von den Bischofen von Astigi, Egabra und Elvira 
ihm vorenthalten werden4). — Daraus sieht man, dass das Bisthum 
Egabra niiher bei Malaga lag, und dass Egabra das heutige Cabra ist. 
— Die Stadt Ul ia , vier Meilen von Cordova, gehorte in dieses Bisthum. 
Von Ulia war ein Presbyter bei dem Concil von Elvira. I n dieses Bis
thum gehorte ferner das Municipium Ipscense. Antiquaria, das heutige 
Antequera, scheint einer der bestrittenen Orte zwischen Malaca und 
Egabra gewesen zu seyn. Dessgleichen Singili, ebenso Barbe oder Barbo. 
Auch das heutige Bisthum Malaga reicht nordlich bis zum X c n i l , nur 
vier Leguas von Cabra. 

') Englmann, vocabulaire, 1861, p. X X I X . 
') Florez, 7, 105; 13 ,2 . 
3) H e l f f e r i c h , der westgothische Arianismus , ' I860 , S. 113. — Cttsiani hahmi-

tem ecclesiam supra arenam constructum, quae sita est in territorio Egabrense, villa 
quae vacatur E p a g r o , atque c i v i t a l i E g a b r o vicina. 

*) Cone. Hispalense I I . — in Concil. Hispan, ed. Gonzalez. 
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Bei dem Bisthume Mentesa handelt es sich gleichfalls um die Frage, 
ob Mentesa Bastia, bei Tugia, oder ob Mentesa siidlich von Jaén Siz 
des alten Bisthumes war. Es lag so nahe bei Jaén , dass Manche es 
fur eine und dieselbe Stadt mit Jaen hielten. Die Meisten aber glauben, 
es sei da gestanden, wo sich heute auf steiler Felsenhohe der Ort 
la G-uardia befindet, der den Titel eincr Grafschaft führt. Es ist eine 
Legua von J a é n , und fünfzehn Leguas von Granada entfernt. Vor 
dieses siidliche Mentesa (der Oretaner) riickte Tarik kurze Zeit nach der 
Schlacht am Guadalete bei Xeres. Tarik kam mit dem Heere nach 
Mentesa bei Jac'n, und zerstürte diese Stadt von Grund aus ' ) . — Da 
spatcr koine Bischofe von Mentesa mehr erwahnt werden, so diirfte darin 
ein Hauptgrund für die Annahmc liegen, dass nicht Mentesa Bastia, 
sondem dieses stidlichere Mentesa der Siz des alten Bisthumes ge-
wesen sei. 

Bei dem Bisthume Elbora handelt es sich wieder um die Frage, ob 
Elbora am Tajo, oder das heutigc Evora in Portugal Siz des Bisthumes 
war. W i r haben uns oben für die Annahmc entschieden, dass die Mar-
tyrer Vinccnz, Sabina und Christeta aus Elbora, dem heutigen Tala-
vera , stammten, wir sehen, dass in den altspanischen Concillen die be-
treffenden Bischofe sich immer von Elbora, und nie von Ebora, wie 
docli das heutigc Evora in der alten Zeit hiess, unterschrieben haben. 
Darum legt sich tier Schluss nahe, dass die also Untcrschriebcnen cben 
nicht Bischofe des heutigen p]vora, sondern von Elbora = Talavcra ge-
wesen seien. 

Auf der andern Seitc konnen wir uns aber dock der Erwagung 
nicht entziehen, dass das Municipium Ebora, schon nach den Alter-
thiimern, die hier ontdeckt wurden, eine ungleich bedeutenderc Stadt 
als Elbora am Tajo war; und darum neigen wir uns zu der Annahmc, dass 
das iteutige Evora in der Zeit vom J. 3(J0 bis 711 Elbora geheissen habe, 
und dass cs Siz der nach ihm genannten Bischofe gewesen. A u f dem 
Aera 704 — (605) zu Merida gelialtcnen Concile waren alio Bischofe 
der Kirchenprovinz Lusitanien versammelt, worunter auch der Bischof 
von Elbora2). Es ist aber wenigstens zweifelhaft, ob Elbora am Tajo 
zu Lusitanien gehorte. 

W o lag das Bisthum Fibularia? Die Lcsart Salaria, welchc Einige 
vorzichen, findet sich nicht in den iiltcsten Ilandschriften. Plinius unter-
scheidet ein doppeltes Calagurris, das Calagurris Nassica, und das Cala-
gurris Fibulariensis. Das crstere liegt hcutc noch mit dem Ñamen Ca
lahorra am rechten Ufcr des Ebro, besteht heute noch als uraltc Stadt 
und als Bisthum, dock ist der Siz des Bisthumes in die nordwestlich 
gleichfalls am Ebro gelegene bedeutenderc Stadt Logronno verlegt. 

') Modericus, de rebus Ilisp. 3, 2. 
*) Cone. Emeritense 12 episcoportim. 
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Das zweite Calagurris lag an der linken Seitc des Flusscs Gallego, 
der bei Zaragoza in den Ebro mündet, unweit südücli von der hcutigcn 
Biíchofsstadt Jacca. Von Jacca ist es 3{-, von Huesca, in welches Bis-
thum es gehort, fünf Leguas entfernt. _ Heute heisst der Ort. der 
an der Stelle des alten Fibularia liegt, Loarre y Santa Kngra(n)cia ' ) . 
P. Risco, Fortsezer des Florez, wi l l nicht zugcben, dass es ein Bischofs-
siz gewesen, wegen der Lesarten Salaria und Salaria. Aber man nmss 
sick an die Lesart des Ant. Gonzalez Imiten, dcsscn Ausgaho dor 
alten spanischcn Canonensammlung auf neun dcr jiltcstcn Códice» sich 
gründet, welche sümmtlich nFibularia" losen2). 

Aus diescm am Fusse der Pyreniicn licgcnden Calagurris sull naoh 
Einigen der Kezer Vigilantius stammen 3). — Olmo Zweifol mcint Au-
sonius in einem seiner Gedichte anPauIinus, welcher dainals in Spanien 
•wcilte, dieses Calagurris, -wenn er es beklagt, dass seinen I'uuliiius, dio 
Zierde des Vaterlandes und eine Siiule des Senates, cntwedcr Bilbilis, 
oder das an Klippen liangende Calagurris hcsizen werdc *). Ponn das 
bcrühmtere Calahorra liegt in einer Ebcnc am Ebro5). In seiner Ant-
wort an Ausonius sagt Paulinus, cr wohnc nicht in den rauhen Ge-
birgen der sebnecbedeckten Pyrenãen, sondem in stolzcn und volk-
reichen Stadten 6). Ausonius thue darum Unrecht daran, iluu das borgigo 
Calagurris, und das an spizigen ICHppen hangendo Bilbilis, und „don 
Hügel des unebenen Uerda" (Lérida) vorzuwerfen7). Es sei Unrecht, 
nur Bilbilis, Calagurris und Herda zu nennen, da er doeh in StUdten, 
•wie Zaragoza, Tarragona und Barcelona -wohne. 

Da Calagurris = Fibularia sohon am Endo dos vierten JahrhundcrU 
ein zerfallenes Bergnest in rauber Gegend war, so begreift es n»ch, 
warum dieses Bisthum friihe wicder eingieng, und ohno Zvveilel mil 
dem benachbarten Osea (Huesca) vercinigt wuiile. 

') Siche Madoz s. v. Loarre, 10, 316. 
') Espanna mgr. t. 46 (1836), p. 33 (Calagurris, p. 2 8 - 3 7 ) . Cf. t. 33, rap. !>. -

P. Canal halt den Bischof Januarius für den Bischof von Calahorrn am Kino. 
») E r stammte aber aus Calagurris zwischen Tolosa und den I'yrcmi. n. Hu-he. 

Schmidt, W., Vigilantius, 1860, S. 4 - 5 . 
*) 25 ep. Ausonius Paulino suo S. Bilbilis, aut haerens snopulu Culutjnrrii hnhMl. 
<•) Madoz, 5, 242. 
4) Busc, Adolf, Paulin, Bischof von Nola und seine Zeil, 185C, lid. 1, S. Hill 1/0. 
^ Montanamgue mihi Calagurrim — exprobras. I . Ausônio Pnulimu. 



Drittes Kapitel. 
Die Pfarrcicii dcr vierundzwanzig zu Elvira versammelten 

Presbyter. 

Ncbcn und nach den ncunzohn Bischofen unterzeichneten vierund-
zwanzig I'rcsbytcr in Klvira. Dicselbcn waren aber nicht aus ganz 
Spanicn zusanimcngckommen, sondem durchaus aus dem siidlichen Spa-
nion; aus dcr Provinz Uiitika, und aus demjenigen Theile von Tarra-
conensis, welchcr zwischen Batika und dem Mittelmeere liegt. Aus der 
Provinz Lusitanicn war kcincr anwesend. Dcr entfernteste war aus 
Cartagena, scclis bis sicben Tagcrcisen von Elvira1), diesem folgen der 
Kntfcrnung nach die Pricster aus Lorca, aus U r c i , und aus Baria (Vera), 
wclclic drci bis f i in f Tagereisen nach Elvira batten. Die Namen und 
Pfarrcien aber sind: 

1) Restitutus von Epora. Epora ist das heutige Montoro, am Batis 
zwischen Cordova und Andujar. Nach Plinius war cs „eine verbiindete 
Stadt", spiitcr ein Municipium. Es liegt auf dem Gipfcl und am Ab-
hango eines schroffen Felsvorsprungcs, mit einer hohen Steinbriicke von 
vier Bogen in romischem Style liber den Fluss2). Die Franzosen ver-
brannten den Ort 1808. — Dor Name Restitutus ist hãufig, besonders 
in Afrika. — Ein Bischof Restitutus von London wohnte 314 der ersten 
Synode von Aries an. 

') Lorinscr brauchte cilf Tage von Valencia nach Granada; Ziegler sagt, man 
bruucho ilroi Tagc vun Almciia nach Granada; Wolzogen reebnet sechs Tage-
loison von Granada nach Murcia — Wolzogen, Reiseskizzen aus Spanien, 
1857, S. 272. 

5) Willkomm, Reiseer. 3, 128 — 29. Plin. 3 , 2. Florez, 12, 385 , -92 . Cf. 14, 97. 
Tejada y Ramiro — Einleit. — F . Mendoza, l. 1 de conc. Elib, s. Jinem. — 
A. W. Zuwpt, studia romana, sive de seleclis antiquitatum romanarum capitibus com-
mentationes qualtmr, Berolini 1859, p. 319. — Cean - Bermudez, de antiquitatibus 
Uispaniae, Madrid 1832, p. 369. 
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2) Natalis, Presbyter von Ursona. Urso, oder Genua Urbanorum 
ist ein im Altertliume, wie in der neuern Zeit berühmter Ort. Heute 
heisst die Stadt Ossuna, woher der Herzog von Ossuna seínen Namen hat. 
Das H ist in gewohnter Weiso ausgestossen. Es war eine zum Gerichts-
hof'e von Astigi geborende feste Bergstadt, die iezte Zufluchtsstatte der 
Pompejaner. Von Astigi = Ecija ist es eine halbe Tagereise siidlich 
entfernt. Es liegt in einer weiten Steppe, der von Wil lkomm soge-
nannten niederandalusischen, hat auf acht Meilen kein Wasser; bei der 
Belagerung durch Casar fand sieh auf sechs Miglien kein Holz, um 
Tliiirme fi i r die Belagerung zu bauen ' ) . 

Natalis ist ein auch in der alten Kirchengeschichte gefeierter Name. 
So hiess namentlich um 200 der Bekenner, dann Bisehof der Tlieo-
dotianer, welcher, nachdem er von Engeln, wie er sagte, gegeisselt 
worden, zu Papst Zephyrin mit der Bitte um Wiederaufnahme in die 
Kirche kam 2). Ein anderer Bisehof Natalis wohnte 256 einem Concile 
in Carthago an. — Unser Natalis ist der einzige von den vierund
zwanzig Priestern in Elvi ra , desson Name ausser diesem Anlasse auch 
sonst noch genannt wird. Er wohnte mit einem JDiakon 314 der Synode 
von Aries an, wo er sich unterzeichnet als Natalis a civitate Ursulen-
tiutn, wahrend eine Inschrift bei Muratori die Stadt lies. Ursonemium 
nennt3). 

3) Maurus von I l l i tu rg i . Die Lage dieser Stadt kennen wir aus 
B. 2, K. 11 4). 

4) Lamponianus — war Priester von Karula oder Carula. Es lag 
auf der Strasse von Gades nach Corduba5), eigentlich auf der Strasse 
von Sevilla nach Antequera, zwischen Basilippo und Hipa. Cortés halt 
es fiir den Ort Puebla de Moron, Lapie f i i r Montclano, lieichardt f i i r 
Caronil, Mendoza für Marchena. Uebrigcns kommt Carula eben nur 
in dem Reichswegweiser des Antonin, und an unserer Stelle vor, und 
es ist moglich, dass es ein erst seit dem zweiten und dritten Jahrhun-
dert in Aufnahme gekommener Ort war, den wir uns desswegen nicht 
unbedeutend vorstellen diirfen, weil derselbe im Anfangc des vierten 
Jahrhunderts eine eigene christliche Pfarrgemeinde hatte. Der Name 
Lamponius oder Lamponianus kommt sonst auf den alten Concilien 
nicht vor. 

') Strabo, 3 , 141. — Appian. Hispan, c. 16. — Hirtius Bell. Hisp. 20; 41; (>5 in fin. — 
Plin. 3 , 1 , 3 . — Florez, Miinzen, 2 , 624 ; 3, 130. - &p. sag. 10, 7 0 - 7 7 . No
nius, de urb. Hisp. 

') Euseb. 5, 28. 
3) Florez, 10, 77. Gruter, 2 . . 592. Muratori M C C V . 6. 
*) IM. 1, 8. 1 8 6 - 8 9 . 
b) Itin. Ant. 411. — — ed. Parthey et Finder, 1848. — Itinera Antonini — im An-

hange. 
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5) Barbatus von Astigi. Ob das vielgenannte Astigi einen Bischof 
damals hatte, wissen wir nicht. Die Spanicr halten, -wie gesagt, Cri-
Hpinus für don ersten bekannten Bischof von Astigi. Ich habe dar-
über , ob es nemlich im J. 306 schon Bischõfe von Astigi gab, bis jezt 
keine bestimmte Meinung. Uebrigens liost hier statt Astigi — Mendoza 
— Advigi ; Loaysa, der Herausgeber der spanischen Concilien vor 
Aguirre , best Aduingi. Deutlich steht aber bei Ant. Gonzalez — Astigi; 
und es fallt mir auf, dass dcr neueste Herausgeber der Concilien Spa-
niens, Tejada y Ramiro1), dem doch die Ausgabe des Gonzalez vor 
und zu Grunde lag, zwar Astigi liest, aber vermuthet, es werde das 
heutige Alhama, sieben Leguas von Granada, oder gar J a é n gewesen 
seyn. Offenbar folgt er dem Ferd. Mendoza, der statt Astigi — Artigi 
gelesen hat, 'welches allcnlings in der Nâhe oder an der Stelle des heu-
tigcn Alhama lag. — Audi in Bezichung auf die Lage von Elvira folgt 
Tejada unbedingt dem alten Ferd. Mendoza, und sagt, es sei sieben 
Miglicn von Granada entfcrnt gewesen. Der Kardinal Aguirre meint, 
die Unterschrift des l'ricsters Tennarius und des Lector Victor zu Arles 
314 — müsse — statt: aus der Stadt der Bastigentier — vielmchr beissen 
— aus dcr Stadt der Astigentier. Aber es würde dann eher beissen: 
Asliyitanorum'2). Sodann ist im J. 306 das Bisthum Basti verbürgt , das 
Bistluim Astigi aber ist unverbürgt. Der Name Barbatus — der Bart-
mann — kommt cJfter auf den Concilien, besonders in Italien, vor. 

6) Fclicissimus von Ateva — besser liest man a Teva. Ateva oder 
bcsser Tcva lag in dem Bisthume Malaga, ostlich von Ossuna, westlich 
von Antequera. Mendoza bait es mit Unrecht für Ategua. Es ist heute 
noch ein bedeutender Ort, und daher baben -wohl die Grafen von Teba ihren 
Ñamen. Das heutige Teva liegt z-wolf Leguas von Malaga, achtzehn 
von Granada, und ist in der Diocese Sevilla. Davon unterscheidet man 
Teba la vieja in der Provinz Malaga, Gerichtsbezirk von Campillos. 
Nicht weit davon ist Ronda. — Auch dcr Reisende Carter glaubt in 
dem heutigen Teba Spuren einer alten romischen Stadt gefunden zu 
habón3). 

7) Leo von Acinippo. Ptolemaus (2, 4, 15) nennt sie unter den 
Stiidten dcr Celtici, jezt Ruinen cines Theaters und einer Wasserleitung 
auf hohcmBcrge, 1 | Leguas von Ronda entfernt. Florez führt mehrere 
Inscbriftcn an*). Es gehorte zum Gericbtsbezirke von Sevilla. Auf 

') Colección de cationes — t. 2 (1850), p. 27. 
2) Affuirre concil. — 1»'» Ausg. — 2, 19. 

3) Carter, S. 255. Auf dcr Spize cines hohen Borges, eine klcino Meile von Can-
nete, liegt Teba , die wegen der vicien Spuren, dass sie eine roraische Stadt 
gewesen, unsere Anfnieilisaiiikeit verdión!. 

\) Florez, Medal. I , 152; ,7, G. Pluer's Reisen, S. 427. Carter's Reise, 1, S. 163 
— 70. Florez, ¿ s p . s. 9, 17 — 20. 
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seinen Miinzen sind Aehren und Trauben dargcstcllt *). A u f der Hohe, 
-wo Acinippo lag, sah Carter die Sierra Morena, Cadix und das Meer. 
Er sah (1772) Theile eines Theaters, die Mauern sechzig Fuss hoch, 
dreiundzwanzig Reihen von Sizen, wo von acht noch ganz erhalten waren2). 
— Die zwei Meilen des Weges von Acinippo nach Bonda waren voll 
von Fundamenten und Merkmalen romischer Stadte. Von dieser Stadt 
sind unzahlig viele Miinzen vorhanden3). 

8) Liberalis von Eliocroca. Ueber die Lage dieser Stadt, deren 
Bischof ais der Drittiezte unterschrieb, kann ein Zweifel nicht obwalten. 
Es ist Lorca heute noch eine bedeutende Stadt. Von hier kam das Bis-
thum nach Cartagena, spater nach Murcia, und dahin gehort Lorca 
heute noch. — Aber es gi l t hier, einen Irrthum zu berichtigen, der 
sich gewohnlich bei Nichtspaniern findet; es ist nemlich die Verwechs-
lung von Ilorcum am Tader — Segura — dem berühmten Orte der 
Niederlage der Scipionen, und unserm Eliocroca. Mit Unrecht ver-
muthet Mannert4), dass Huesca, die siidlichste Stadt der Oretaner, das 
Ilorcum des Plinius seyn konnte. Der Geofe aph Forbiger meint, dass 
Eliocroca vielleicht das I lorc i des Plinius sei5). Der Spanier Morales 
behauptet sogar, man wisse nicht den (neuern) Namen von Eliocroca, 
sondem nur, dass es nicht weit von Cartagena entfernt gewesen sei. — 
Das heutige Lorca ist aber ein vom heutigen Lorqui verschiedener Ort. 
Beide bestehen mit ihren ^Iten Namen noch heute fort. Die Villa Lorqui 
ist drei Leguas von Murcia, vier von Mula, von Albacete achtzehn, von 
Valencia sechsunddreissig entfernt6). Es liegt an der Segura, d. h. an 
dem alten Tader. (Es hatte 1857 nur 1,094 Einwohner.) — Ich selbst 
bin auf die Verschiedenheit von Lorca und Lorqui (Ilorcum und Elio
croca) durch den Fr. von Minutoli aufmerksam gemacht worden, der 
im ersten Bande seines Buches: „Altcs und Ncues iiber Spanicn" — 
1854 — ein Kapitel hat: „Ein Besuch in Elche, dem spanischen Palmyra." 
Er wollte von der Hohe des Thurmes die Felsen von Lorqui sehen7). 
Lorca aber kann man von Elche aus in keiner Weise sehen, das viel 

') Maadeu, 6, 308. — Corles, 2, 97—100, und ihm folgend Madoz — wollen Lacippo 
dem Acinippo substituiren. Aber Lacippo lag anerkannt siidlich eine Tage-
reise von Acinippo, — Carter — 1 , 1 2 8 — 3 0 , nicht weit von Barbesula und 
der Seekiiste. 

*) Siehe Canon 2 von Elvira . 
') Carter, 1, 170. 
4) Plin. 3, 3, 4. Manncrt, Geographic der Griechen und Rõmer , 2te Aufl. 1799. — 

1. Bd. S. 392. 
s) Forbiger, Alte Geographie — 3. Bd. Europa (1848), S. 65. 
') Madoz, nLorqui." Auch in dem historisclien Atlas von Spruner ist Ilorcum an 

die Stelle von Eliocroca gesezt, und dann beigeíügt Eliocroca? 
') Minutoli, 1, 9 8 - 1 1 1 . 

Gams, span. Kirche. I I . 2 
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südlipher und durch Berge verdeckt ist. — Lorqui und Lorca liegen 
éilf bis zwolf Leguas von einander ' j . 

9) Januarius von Laurum. Es gab ein doppeltes Lauro, eines vom 
Flusse Suero -westlich, zwisehen Valencia und l l i c i , in weinberühmter 
Gegend, nahe dem Meçre. Manche glauben, es sei das heutige Liria2). 
Das zweite batische Lauro lag bei Munda, wo Pompejus geschlagen 
wurde. Es heisst heute Lora, vielmelir Alora. Es hiess auch Uauro 
oder l luro , und daraus wird wohl Alora entstanden seyn3). Carter 
handelt ausführlich dariiber. Nach ihm liegt Alora auf dem Gipfel einps 
Berges; die Stadt ist alt, und wurde von den Rümern l luro genannt. 
Von dieser Stadt war wohl der Priester Januarius nach Elvira gekommen. 

10) Januarianus von Barbe. Barbe ist weder Barberiana noch Barbe-
sula, welchô beide Orte zwischen Malaga und Carteja lagen4). Barbe 
lag vielrtiehr an der Strasse zwischen Sevilla und Antequera. Nach 
Cortés und Madoz ist es heute la Pedrera. — Aber eiií anderes Barbe 
lág bei Tucci, und Florez mcint, dass die Priester Januarian und Leo 
von Grcmella ihren Bischof Camerinus zum Concil nach Elvira begleitet 
haben. Nach den mehrgenannten Schriftstellern des Bisthumes Jaen, 
Rus Puerta und Ximena, war Barbe ein mit Tucci verbundener Qrt, 
Und auf einem Alabasterfragment werde es als Municipium Barhitanum 
bezeichnet. Der westgothische Konig Sisebut schrieb an die Bischofe, 
Richter und Priester der Territorien von 1) Barbi; 2) Áurgi; 3) Sturgi; 
4) I l l i turgi ; 5) Biacia; 6) Tugia; 7) Tatugia (Accatucci); 8) Egabro; 
9) Epagro. Da nun diese Orte alie nahe bei einander lagen, so schliesst 
man mit Reeht, dass auch Barbe in jener Gegend lag5). 

Das erste Barbe ist eben ntir durch das Itinerdr. Antonini Wê-
glaubigt6) das lezterô durch Instíhriftèn tfrid Zétignisâé auá dem siebentéh 
Jahrhundert. Es scheiiit der wichtigere Ort gewesen zu seyn, und lag 
n'áher bei Elvira, darum glaube ich (mit Florez), dass der Priester Ja
nuarius aus dieser Stadt stammte. 

11) Victorin von Egabro — war aus der schon erwahnten Bischofs-
stadt , oder aus dem nahen Epagro. 

12) Titus von Ajune; die meisten Schriftsteller wissen sich bei diesem 
Titus nicht zu helfen. Ich bin der Meinung, dass die heutige Villa 
Arjona dem Ajune entspreche. Der Uebergang von Ajune in Arjuna — 

') Mariana, 2, 23: Lorguinum quídam puiant, alii Lorcam. 
*) Appian. Bel. civ. 1, 109. — Plutarch. Sertor. 18. — Pompej. 18. — Florus, 3, 2 2 - 7 . 

4. 2, 86. Livius, 91, 20 addit. Freinsh. — Orosius, 5, 23. — Uckert , Alte 
Geographie, 1,404. Forbiger, 68. 

») Florus, 4, 2. Aguirre» t. 2, 74 (2. ed.). - Florez, 12, 303. - Carter, 1, 203; 
225—27. 

4) Florez, 12, 306 - 8; cf. 9, 5 4 - 5 5 . 
») Florez, 7, 104. 12,383; 393. 
6) It. Ant. 412. 



Die Pfarreien der vierundzwanzig zu K l v i r a Versammellen Presbyter. 19 

bietet wegen der Buchstaben A und O und E in A keinerlei Scbwie-
rigkciten dar. Denn diese Uebergange sind die Kegel. Etwas anderes 
ist es mit der Einf ugung des R. Denn hier findct vielmehr die umge-
kelu'te Regei statt, nach wclcher das R ausflillt. Es liegt demnacli nahe, 
zu sagen, dass hier die Abschreiber durch Auslassung des R gefehlt 
haben. Denn der früheste von den neun Codices, aus dencn Ant. Gon
zalez die spanisclien Concillen edirte, stammtc doch erst aus dem zehnten 
Jahrhundert. Gerade dieser, der Codex Set. Aemiliani, enthalt die 
Namen der Presbyter nicht, sondern zwei jüngere C. U und G (von 
Urge! und Gerona), wovon jener nach Gonzalez aus dem Ende des 
zehnten und Anfang des eilften, dieser aus der Mitte des eilften Jahr-
hunderts stammt. — „Es sind hier einige Ortsnamen verdorben," sagt 
A. Gonzalez, „aber wir Imiten es für besser, sie zu geben, wie sie sich 
vorfinden." 

Alba Urgao, das heutigc Arjona, ist ein vielgenanntes Municipium, 
welches zum Bisthume Tucci-Martos gchortc, heutzutoge natiirlich zum 
Bisthume Jaen. Von Jaén ist es fünf, von Andujar zwei Leguas ent-
fernt, — I n Inschriftcn heisst der Ort Municipium Albensc Urgavonense. 
Das heutige Arjona kommt wobl von Urg'(j)aona her. I m J. 1013 wird 
der Ort erwahnt. 1m J. 1244 wurde es von Ferdinand dem Heiligen 
in Besiz genommen *). 

i 3) Eucharius von dem Municipium, Von welchem Municipium war 
der Priester Eucharius gekommen? Nach Plinius gab es allein in der 
Provinz Batika 175 Stadte, darunter neun, Çolonien und achtzehn Muni-
cipien (wovon er selbst nur fünf namhaft macnt). Aber seine Angaben 
stammen aus den amtlichen Aufnahmcn unter Kaiser Augustus. Be-
sonders unter Vespasian und seinen Sõhnen mehrte sich die Zahl der 
Municipien in Spanien ausserordentlich. Ueberhaupt war die Mengo dcr-
selben in Spanien unglaublich. Plinius nennt die von uns so oft ge-
nannte Stadt Evora ein Oppidum — vom altem llechte der Lateiner; 
aber nach Miinzen war sie unter Augustus schon ein Municipium. Nacli 
ihm gab es in ganz Lusitanien nur ein Municipium, nemlich Lissabon; 
zur Zeit des Kaisers Trajan werden aber deren schon eilf gezâhlt — 
in einem engen Raume2). Der Spanier Cean Bermudez hat in ecinem 
Werke über die romischen Alterthümer in Spanien — eine Anzahl von 
Municipien nachgewiesen3), deren Namen man umsonst bei Plinius oder 
anderswo sucht. I m Besondern fiir die Provinz Batika hat er nach-

') Florez, 12 , 379 — 82. M^doz, 2 , 565. Cortes, 3 , 4 9 6 - 9 7 . 
Zumpt, Studio, romana, p. 314. At municipiorum incredibilis est in Ilispaniis multi-
tudo, magnam tamen partem hoc tempore (zur Zeit vom J . 70—97), reliqua deinceps 
— orta esse censeo. 

^ Cean Bermudez, Sumario de las antigüedades romanas que hay en Espanna, en espe
cial los'pertenecientes a las bellas - artes, Madrid 1832. 

2 * 
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gewlesen das Municipium Flavium Aurigitanum, d. h. J a é n , das Mun. 
Axatitanum, das Mun. Flav. Canameme, Mun. Flav. Munigueme, Flav. 
Nescanieme, Mun. Flav. Singiliense, Mun. Flav. Sosonegilanorum ' ) . Von 
diesen Stâdten kommcn nur Canama und Singili bei Plinius vor, ohne 
dass er dieselben ais Municipien nennt, was sie ohne Zweifel erst unter 
Vespasian, oder seinen beiden Sühnen wurden. Angesichts dessen — ist 
das Municipium des Priestcrs Eucharius sch-wer zu finden, da ganz Spa-
nien voll war von Municipien. Mendoza denkt an Calagurris aus keinem 
andern Grunde, ais weil es auch ein Municipium war. Florez denkt 
an Gados aus einem ahnlichen Grunde, wie er bei Carteja an Hesychius 
dachte. Es scheint ihm auffallend, dass Gados in Elvira nicht einmal 
durch einen Priester vertreten seyn sollte, da Carthagena doch auch 
einen Priester gesendet hatte. Gades war eine berühmte Stadt und ein 
Municip, also — war Eucharius aus Gades gekommen. 

W i l l man sich für eine bestimmte Stadt entscheiden, so hat allein 
Elvira einen Sinn. Elvira war ein Municip. — Eucharius unterschrieb 
sich in ahnlicher Weise „aus dem Municip", wie bei uns die Leute 
sagen: ich bin Baus der Stadt", oder ich gehe „in die Stadt". Dazu 
kommt, dass die übrigen Bischofc, wenigstens die nãher wohnenden, 
je einen oder zwei Presbyter bei sich hatten; z. B. die BischSfe von 
Urc i , wohl auch Malaca und Eliocroca, Sevilla, bestimmter die Bi-
schofe von Egabra, Cordova, Tucci und Castulo. Warum sollte der 
Bischof von Elvira nicht auch ciñen Presbyter bei sich gehabt haben? 

14) Silvanus von Segalvinia. Ein Ort dieses Namens kommt in 
Spanien nicht vor; wohl aber bei Ptolemaus ein Ort Selambina oder 
Salambina. Mendoza und alie Folgenden, unter andern Tzschuck in 
seinem grossen Commentare zu dem kleinen Pomponius Mela, sind dieser 
Ansicht, und ich habe keinen Grund, anderer Ansicht zu seyn. — 
Florez, Cortés und Madoz hallen den Ort für das heutige Salabrenna 
oder Salobrcnna, bei Motri l , zwischen Almería und Malaga, wornach 
der Ort zum Bisthum Malaga oder Elvira gehorte2). 

15) Victor von Ulia. Ulia ist eine bekannte Stadt zwischen Cordova 
und Egabra, welche zu lezterm Bisthume gehorte, heute Montemayor. 

16) Januarius von Urci begleitete mit dem Priester Emeritus von 
Baria seinen Bischof Cantonius nach Elvira 3). 

17) Leo von Gemella (Tucci) kam mit seinem Bischofe Camerinus. 
18) Turrinus von Castulo kam mit seinem Bischofe Secundinus. 
19) Luxurius von Drona. Spanier und Nichtspanier gestehen, dass 

') Cean, p. 2'J3. Cean, p. 273. Masdeu, 6, 484. Muratori, p. 1108, 1. — Zumpt, 
p. 3 1 5 - 1 7 . 

2) Tzschuckius — Comm. ail Melam — Leipzig 1807 sq. — 7 vol. — E i n Auszug da-
von eischion von Aug. Weichert — Leijiz. 1816 — 1. Bd. — Flore?. 12, 102. 

3) Florez, 1 2 , 5 — 10. — Corles y Lopez, 3 , 4 9 2 - 9 3 . - Madoz, 15,'210. 
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sie von einem Orte Drona nichts wissen. Harduin, der Herausgeber 
des PHnius, hat auf das bei Plinius vorkommende Brana hingewiesen. 

20) Emeritus von Baria war aus Vera im Bisthum Urci gekommen. 
21) Eumantius von Solia — Solia lag zwischen dem Flusse Menoba, 

heute Guadiamar und San Lucar la Mayor; es ist anerkannt der leztere 
Ort, drei Leguas von Sevilla entfernt, und gehõrte zu diesem Bisthume. 

22) Clementianus von Ossigi. Ossigi mit dem Beinamen: Laconicum 
— lag zwischen Castulo und Il l i turgi an dor Südseite des B a t i s u n d 
bei dieser Stadt trat der Bãtis in die Provinz Batika ein. Heute liegt 
an dieser Stelle Mengibar (nach andern Maquiz). Ossigi lag ostlich von 
I l l i turgi , und gehorte zum Gerichtsbezirke von Corduba. Seiner Lage 
nach gehorte es zu dem Bisthume Tucci5). 

23) Eutyches von Carthagena, und 
24) Julianus von Corduba — waren aus allbekannten Stiidten ge

kommen. Jener hatte den Bischof Succesus von Eliocroca, dieser den 
Bischof Hosius begleitet. — Er steht an lezter Stelle vielleicht, weil 
er das Protokoll der Verhandlungen fiihrte, und demnach auch ais der 
lezte unterzeichnete. 

Concilium Eliberitanum decern Concil von Elvira , von neun-
et novem episcoporum, Constantini zehn BischSfen, zu den Zeiten des 
temporibus editum eodem tempore, Constantin gehalten zu derselben 
quo et Nicaena synodus habita est. Zeit, wo auch die Synode vott 

Niciia stattfand. 
Cum comedissent aancti et reli- Ais die heiligen und frommen 

giosi episcopi in ecclesia Eliberitana, Bischofe in dor Kircho von Elvira 
hoc est Felix, episcopus Accitanus, sassen, nemlich Felix, Bischof von 
Osius, episcopus Cordubensis, etc., item Acci , Osius, Bischof von Corduba 
presbyteri etc., die iduum Majarum u. s. w. , ebenso die Priester u. s. w., 
apud Eliberim residentibus cunctis, als am 15. Mai alle in Elvira ver-
astantibm diaconibus et omni plebe, sammelt waren, wahrend die Dia-
episcopi universi dixerunt: konen und das ganze Volk standen, 

sprachen alle Bischofe: 
Das Stehen der Diakonen und des Volkes in Gegenwart der Bi

schofe und Priester entspricht einer allgemeinen kirchlichen Sitte. Die 
Diakonen waren zunachst als Begleiter ihrer Bischofe gekommen; und 
jene fernern Bischofe, welche ohne einen Priester gekommen, waren 
sicher nicht ohne mindestens einen Diakon zu der Synode gekommen. 

') Plin. 3 , 1. — Baeticae primum ab Ossigitania in/usus. 
») Florez, 5 , 2 4 ; 12,367 - 68. 
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Es konnten abcr auch Diakonen in Begleitung ihrer Presbyter gekommen 
seyn, wie dieses auf der Synode zu Aries 314 dcr Fall war. 

Der 15. Mai wird als Tag der Versammlung gcnannt. A n diesem 
Tage waren die Bischfife jedenfalls vcrsammelt; ob dieses aber der Tag 
des Anfanges, oder des Schlusses der Synode war, dieses tritt keines-
wegs hervor. Es ist nicht ungereimt, zu sagen, dass an diesem Tage 
die Synode geschlossen, dass die gefassten Beschliisse in feierlicber Weise 
— in Gegeinvart des gánzcn Volkes — bekannt gemacht wurden. Ich 
sprechc es nur als eine Hypothese aus, dass das Concil etwa am I.Mai, 
an welchem Tage die alteste Kirche Spaniens das Fest der Ankunft dor 
sieben Apostelschülcr feicrte, eroffnet, und dass sie am 15. Mai , an dem 
Tage, an welchem spatcr und heute dieses Fest begangen wird, geschlossen, 
dass an diesem Tage die gefassten Bcschlüssc verkündigt wurden'). 

Es heisst: Alie Bischofc spraclien. Sic sprachen die Beschliisse aus, 
liber die sic bis jezt berathen, und die gewiss nicht an einem Tage 
spruchroif geworden waren. Sic spraclien: Sic ha ben gemeinsam be-
schlosson fplacuit inter cos). Also wurden an diesem Tage nicht so fast 
die Beschliisse gefasst, als viclmehr die schon vorher gefassten verkündigt. 
Dock darf man si eh nicht denken, dass alle gemeinsam die Beschliisse 
ausgesprochen, sondern, wahrend Einer rodete, die andern am Schlusse 
jedes Canons, wie audi zu Sardika 343, wie im Chore antworteten: 
placet oder placuit. — In der spütcrn westgothischen Zeit gait als Termin 
f i i r die Erõfíhung dcr Erühjahrssynodcn der 17—18 Juni. Man ist aber 
nicht bercchtigt, daraus fiir die Zeit der Abhaltung der ersten Synode 
in Spanicn — cine Folgerung zu machen. — Es folgen nun die ein-
zelnen — 81 — Cañones mit nebenstehender deutscher Uebersezung, 
und der Erkliirung derselben. Die Uebersezung soil treu, und mõglich 
wortgetreu seyn, auf die Gefahr bin, dass sie vielfach undeutlich und 
undeutsch werde. 

Canon 1. 

Von denjenigen, welche nach der De Ms qui post baptismm 
Taufe den Gòzen geopfert haben. idolis immolaverunt. 

Es ist beschlossen, dass, wer immcr Placuit inter eos: Qui post 
nach Empfang der heiligen Taufe, in cr- fidem baptismi salutaris adulta 
w^acliscnem Alter, zu dem Gozentempel, aetate ad templum idoliidola-
um zu opfern, hinzutritt, und das thut, was turns accesserit, et fecerit, quod 
ein Kapitalverbrechen ist, weil es die est crimen capitale, quia est 

') Of- epistola S. Cypriani ad Cornelium Papatn. de 5 presbyteris et Fortunato pseudo-
episcopo — cap. 10 — heisst es ebenso: Qui (Privatus) cum apud nos in concilio, 
quod habuimus Idibus Majis, quae proximae fuerunt etc. 
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hochste Missethat ist, dass er auch am summi sceleris, placuit nec in 
Ende nicht die Communion empfangen finem mm communionem ac-
solle. cipere. 

Von den neun Handschriften des González lesen vier, der Codex 
Aemilianemis, Toletanus 1 und 2, und der Codex Bibliothe'cae regiae 
statt crimen capitàle — crimen principóle. Mit Recht hat Fr. Gonzalez 
die erstere Lesart vorgezogen. Denn einmal ist das W o r t an sich, d. h. 
in friilierer Zeit, seltener. Zweitens kommt dasselbe in demselbcn, oder 
in Uhnlichem Sinne, gerade im vierten Jalirlnmdert gewohnlich vor. 
Zweimal kommt bei Ammianus Marcellinus vor: capitate supplidum — 
Todesstrafo; 24, 3 (cf. 22, 11 — capitali addixit supplicio; supplicio capi-
tali mulctalus est), wiihrend man friiher sich begnligte, zu sagen: sup-
plieium. I n ahnliclier Weise steht I. 20, 3 — capitali animadversione 
damnavit. Demnacli hiess in der Gesezgebung des vierten Jahrliunderts 
capitalis sententia einfach die Todesstrafe 'J. — Drittens findet man gerade 
auf dieser Synode, und überhaupt in der spanischon Kirchengeschichte, 
die Vergleichung und Ncbeneinanderstcllung weltlicher und geistlicher 
Verbcechen, und darum auch hier vor aliem der Versuch, beide gleich-
mâssig zu bestrafen. Von spanischen BischSfen, Idatius und Ithacius 
vurde der erste — ungliickliche — Versuch gemacht, eine Htiresie (der 
Priscillianisteu) durch das Schwert der weltlichen Obpgkeit zu strafen, 
und zu unterdrücken. ; 

Das Opfern im heidnischen Tempel wird von deî i Vâtern von Elvira 
ein Kapitalverbrechen, d. h. ein des Todes •wiirdiges, mit dem Tode 
zu bestrafendes Verbrcchen genannt. "Wie der Mord ein crimen capitàle 
ist, so ist das Opfern vor den Gõzenbildern ein crimen capitàle. Der 
also vom Christenthume Abfallende, welcher dieses Verbrechen begangen, 
hat das Leben des Geistes vAloren. Er wird ausgestossen und aus-
geschlossen, so lange er lebt, aus der Gemeinschaft der Glaubigen, und 
auch vor seinem Tode wird er nicht begnadigt, er wird nicht mehr in 
die Gemeinschaft der Glaubigen aufgenommen. 

Die Bedeutung der Communio, und der Ausschliessung von 
der Communio. 

Dass ^Communio" sowohl Kirchengemeinschaft, als die heilige 
Eucharistie hedeute, ist eine alien bekannte und nicht angestrittene 
Sache2). Gerade weil das Wor t in diesem doppelten Sinne iiberall und 

') Lactantius, der um (lie Zcit der Synode von Elvira leble, sagt: instit. div.6, 20 
— negue acensare quemijuam crimine capitali (licet). 

2) D r e y , neue Untersuchungen iiber die Const, und Cânones der Apostei, 1832, 

S. 255. 
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immer vorkommt, darf man die Kirchcngemeinschaft von der Eucharistie 
nicht trennen. Die Aufhahme oder die Wiederaufnahme in die Com-
munio pads, in die Gemeinscliaft der Glâubigen wurde vollzogen und 
besiegelt durch die heilige Communion, durch die Communio Dominica. 
Auch unsere Synode gebraucht das Wort bald von der Kirchengemein-
schaft, bald von dem heiligen Abcndmahl. Im leztern Sinne steht es — 
in Canon 1 — communionem accipere — genau wie wir sagen: er soli 
die Communion nicht empfangen. Ebenso in den Can. 2 — nec in finem 
accipere communionem, und Can. 3 — ne ülusüse de dominica commu-
nione videantur — Can. 5 — ad communionem placuit admitti — sie soli 
zu der Communion zugelassen werden — und accipiat communionem. 
Ebenso Can. 6 — nec — impertiendam Mi esse communionem; Can. 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14 — admitti ad communionem, 17, 18, 22; — post decern 
annos praestari communio debet. — Ein starker Bcwcis, dass Communio 
nicht bloss Kirchcngemeinschaft, somlern vorzugsweise Abcndmal be-
deutct, ist besonders dcr 22. Canon. Noch mehr der Canon 28 — der 
Bischof soil von dem, welchcr nicht communicirt, kein Geschenk an-
nchmcn. — Ebenso Can. 3 1 , 32, 40, 46, 47 das erste Mal, wo das 
Wor t Communio vorkommt, theilweise Can. 53, Can. 55, theilweise 
Can. 6 1 , ganz Can. 03, 64 , 65 und 66, theilweise 67 und 69, ganz 70, 
7 1 , theilweise 72, ganz 73, 75, theilweise 76. 

Dabei ist wohl nicht zu leugncn, dass die bciden Bedeutungen des 
Wortes Communio, tJcmeinschaft und Eucharistie, nicht sclten so in 
einander überfliessen, dass sclnvcr zu sagen ist, welchc der beiden Be
deutungen viberwicge, oder in dem gcmeinschaftlichcn Worte Communio 
nachdriicklicher oder vorwiegend enthalten sei. 

I n dem Sinne von Kirchengemeinschaft, Aufnahme, Wiederauf
nahme, und Ausschliessung von der Gen^einschaft der Kirche dürfte das 
Wort Communio zu nehmen seyn in dem Canon 47 — placuit ulterim 
non ludere eum de communione pads — es ist beschlossen worden, dass ein 
solcher nicht weiter mit der Gemeinscliaft des Friedens Spott treibe. 
Damit vergleiche man Can. 3 — ne illusisse de dominica communione 
videantur — damit sie nicht mit der Communion des Herrn ihren Spott 
zu treiben scheinen. 

Hichcr gehort Canon 50 — a communione abstineri, und dem ent-
sprechend Can. 16 — und 21, wo es heisst — abstineri per quinquennium, 
sie sollen fünf Jahrc ausgeschlossen, Can. 21 — pauco tempore absti-
neatur — er soli kurze Zeit ausgeschlossen werden — Can. 53 — ab 
eo episcopo quis recipiat communionem, a quo abstentus fuerit; cf. Can. 74. 
Jedcr soil von demjenigen Bischofe die Gemeinscliaft (der Kirche) wie-
der empfangen, von welchem er wcgen eines Verbrechens ausgeschlossen 

') Cf. Can. 47, 50, 53, 56, 57, 58, 5<J, 62, 69, 72 , 74 , 76, 78 , 79. 
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worden ist, Noch deutlicher sind in demselben Canon die Worte: com-
munione privatus, der Gemeinschaft beraubt. Cf. Can. 57. — Canon 72 
bedeutet communioni reconciliari nach gewShnlicher Auffassung — der 
Kirchengemeinschaft wieder gegeben werden; ebenso Can. 79. 

Die Zusammensezungen, in -welchen das Wort Communio in unserer 
Synode vorkommt, lassen dasselbe gleichfalls bald auf die Eucharistie, 
bald auf die Kirchengemeinscbaft, bald auf beide zugleich beziclien. 
Zweimal komrat das Wor t communio dominica vor: Communion des 
Herm, das erstcmal im Canon 3 — ne illusisse de Dominica communione 
vidcantur, das zweitemal im Canon 78 — dominicae sociari communioni 
— der Gemeinscbaft des Herm wiedergcgeben werden; es kann aber 
auch Abendmahl bedeuten. 

Im Canon 76 wird die Communio laica dem Diakonen nach fíinf-
jahriger Busse zugesichert, welcher wcgen eines entdeckten Verbrechens 
seines Amtes entsezt wordcn. Diese Communio laica ist die Kirchen
gemeinschaft — mit der heiligen Communion, vie sie die Laion haben 
und geniessen. 

~ I m Canon 47 findct sich das Wort — placuit ulterius non ludere eum 
de communione pads — und hier bedeutet es zuniichst Gemeinschaft des 
Friedens oder der Kirche, und dann erst die heilige Communion. I n 
demselben Sinne kommt communio neben pax im Canon 61 vor, aber 
getrennt von einander: — die Sünderin solí fünf Jahre von der Com
munion ausgeschlossen werden, wenn nicht eine Krankheit zwingt, ihr 
¿den Frieden" friiher zu gcben. — Ebenso bedeutet in Canon 61 „Pax" 
die Kirchengemeinschaft. 

Wenn communio die Kirchengemeinschaft bedeutet, so bedeutet cs 
nicht gleichzeitig den Eintritt in die christlichc Kirchc, d. h. von dencn, 
welche getauft, oder welche Katechumencn werden, heisst es nicht, 
dass sie zu der „Communio" der Kircho gelangcn. E i n n e u c r B e -
w e i s , dass es die mit der heiligen Communion verbundeno BCom-
munio" ist. Zur Bezeichnung des Antrittes des Katechumenates, der 
Taufe, oder sonstigen Eintrittes in die Kirchengemeinschaft, bei welchem 
die heilige Eucharistie nicht gereicht w i r d , finden sich folgendc Aus-
driicke: 1) ad baptismum admitli — Can. 4 — zu der Taufe zugelasscn 
werden; ad fontem lavacri admitti — Can. 10; — dandum baptismum 
placuit, non denegari — Can. 11. — Nach Can. 22 — sollen Kinder 
der Hâretiker incunctanter recipi debent. — Nach Can. 37 werden die 
Besessenen am Ende des Lebens ^getauft", der Getaufte wird durch 
Auflegung der Hande ¿vollendet". — Kranken Heiden werden auf 
ihren Wunsch die Hiinde aufgelegt, und sie werden so ^Christen" — 
Can. 39. — Vergleiche ferner Can. 42 , 45 , 62 , 68 , 73. Nach Can. 44 
soil eine nmeretrix", wenn sie zum Glauben kommt, unverziiglieh „mi-
genommen", d. h. als Katechumene angenommen werden. Nach Can. 68 
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soli eine Katechumene am Ende des Lebens ^getauft" werden, welche 
ÉHebrnch begangen, „et praefocavcrW. 

Demnach sagt die Synode nur von denjenigen, welche schon voll-
kommeno Christen oder Christgliiubige gewesen, dass sie zu der Com
munion zugelassen, oder von ihr ausgeschlossen werden. Von Heiden, 
•wèlehe glauben wollen, sagt sic, dass sie als Katecbumcnen zugelassen, 
oder class ihnen die Hande aufgelcgt werden sollcn. Von Kateebumcnen 
sagt sie, dass sie zu der Taufc zugelassen, oder dass sic getauft -werden 
sollen. — Von Haretikern sagt sie, dass sie zu der Busso zugelassen, 
voii deren^ Kindern sagt sie, dass sie unvcrziiglicb, d. b. ohne Busse 
auffgenommen -werden sollen. Da dieselben die Taufe schon erhalten 
hatten, da die spanischc Kircbe, ohne Zweifel der riimischen Kirche 
folgend, die Taufe der liaretikcr fiir giitig erachtctc, so bestand die 
Aufnahme derselbcn in derFirmung, oder „Vollendung", und wenn sie 
noch nicht getauft waren, in dcr cinfacben jVufnahme aur Vorbereitung 
auf die Taufe ohne cine Bussc. 

Das Wort Coinmunio wird demnach nicht von Heiden, Juden, cr-
•wachsenen Haretikern oder Katechumenen gebraucht; diese alie mussten 
durch das Katechumenat und durch die Taufe, die Haretiker theihveise 
durch Busse Chtisten, dann Glaubige -werden; es bezieht sich nur auf 
die, -welche schon Katholiken -waren, und durch i lire Schuld fiir eine 
Zeit lang oder ftir immer der Communio, der Kirchengemcinschaft so-
wohl, ais der Eucharistie, vcrlustig geworden. 

Sehen wir uns nun (fiir wenige Beispiele) nach spStern, besondem 
spanischen Synodcn um, und fragen wir nach der Bedeutüng des Wdrtes 
Communio boi denselben.' Der Canon 18 der Synode 1 von Toledo vom 
J¿"40d sagt: Dicjenigen, -welche in die Kirche kotnmen, und die dar-
ü b é t betroffen -werden , dass sie niemals communiciren, sollen ermahnt 
•werden, dass, -wénn sie nicht communiciren, sie in den Stand der Busse 
sich begeben sollen. Wenn sie communiciren (d. h. in der Kirchen-
gemeinschaft stehen), so sollen sic sich nicht immer (dor heiligen Eucha^ 
ristio) enthalten, wenn sie dieses nicht thun, so sollen sie ausgeschlossen 
werden (d. h. von dor Eucharistie und Gemeinschaft ausgeschlossen 
werden)1). Der folgendc Canon 14 bestimmt: Wer die in der Kirché 
von dem Priester empfangene Eucharistie nicht nimmt, der soil excom-
municirt werden. I n ahnlicher Weise hatte die 380 zu Saragossa gegen 
die Priscillianisten gehaltene Synode verordnct — (Can. 3), dass, wer 
die in der Kirche empfangene Eucharistie nicht in dcr Kirche nehme. 

') Can. 13. De his, i/ui in ecclesiam intrant et non communicant, ut excommunicentur. 
— Wer nic in der Kirche communicirt, soil ausgeschlossen werden. Can. 14. 
Wer die Eucharistie, die er vom Priester empfangen hat, nicht nimmt, soil als 
Sacrilcgus verstossen werden. — Hefelc, Cone. G. 2 ,67 . 
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dem Anathem fur immer verfallen spi. Dar.ius erlicllt , dass aueh der 
Can. 14 von Toledo 1 gegen die Priscillianisten gerichtet ist. 

Die Synode 2 von Bracara — õ?2 — unterschoidet in ihrem Can. 81 
zwischen Communio und Sacramentum einerseits, anderseits versteht sie 
doch wieder unter Conimunio die heilige Kucliaristic. — Der folgende 
Canon 82 verordnet, dass, wer bei seinc'm Austrittc aus dem Leben das 
lezte und nothwendige Viaticum der Communion verknge, dem soHe 
es nicht verweigert werden ' ) . Dieses 'Viaticum wird in demselben Canon 
das Sacrament genannt. Die vierte Synode von Toledo — 633 — ver
ordnet im Can. 18, dass die Priester und Levitón vor dem Altare „com-
municiren", der Clerus in dem Chore, das Volk ausserhalb des Chores. 

Ein Concilium von Mileve verordnet in Can. 18, (lass, wer in der 
eigenen Provinz nicht communieirc, in andem Provinzen oder in 6e-
genden jenseits des Meercs sich die Communion erschleiche, dadurch 
den Verlust seiner Communion oder seines Clcricats verschulde. — Dio 
Synode von Agdc 506 verordnet in Can. 18: — Laien, welche nicht 
an Weihnachten, Ostern und Pfingsten communicircn, soilcn nicht f'Ur 
Katholiken bctrachtet werden. 

Aus dem Angefiihrtcn ergiebt sich zur Geniige, dass — Communio 
und Kirchengemeinschaft zusammenfallen, dáss wer von dcr erstorn, 
auch von der leztern ausgeschlosscn, class, wer zu der Kirchengemein
schaft zugelassen, auch zu der Communion, zu der Eucharistie oder 
dem Sacramente des Altares zugelassen ist. 

Indem nun unsere Synode auf -cine Ahzahl schwerer Vergehen und 
Vcrbrechen die Entziehung oder die Vorenthaltung der Communion auch 
am Ende des Lebens legt, schliesst sie die betreffenden Siinder ebenso 
von der Kirchengemeinschaft, wie von dem heiligen Abendmahlc, oder 
dem Empfange der Wegzehrung der Sterbcnden aus. 

') Vergl. Bracara I I . von 572 — Can. 29 - - nuni/umn communicet, morienti tnnlum 
ei sacramentum subveniat. — Can. 30 — in ultimo vitae deficiens arxiptat commu-
nionem. — Can. 77 — in morte recipere conmunione.m. — Can. 78 — coiimunionem 
in exitu vitae suae recipiat. — Can. 79 — a communione abstinenntur usque ad mor
tem; in morte autem ei.i communio pro misericordia detur. — Can. 81 — gratinm 
sacramenli suscipiat unci — -O amis orationibuD tanlum communicans postea recipiat 
sacramentum und sacramentum in exitu mnsequatur. Besomtrrs deullicli Can. 82 - -
si quis de cm-pore exiens novissirnum et necessarium r.ommunionis viaticum expelit, non 
ei denegetur. Quod si in desperatione positus (wi'iin man an SCIIHT Gcncsung 
zwcifcll) post pereeptam communionem iterum nanus fuerit /actus, tantum orationis par-
ticeps sit, nam non acnipict sacramentum, donee constitutum poenitentiae impleat tempus. 
Cf. 4 Tolot. vom J . 633, Can. 18 — quod post benedicthnem populo datam commu-
nicare debeant sacerdotes. — Corporis et sanguinis Domini sacramentum sumatur, eo 
ordine, ut sacerdos et levita ante altare communicent, in choro clerus, extra chorum 
populus. 
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Die Ausschliessung selbst. 

Das erscheint uns hart, allzu hart. Es war auch zu hart. Die 
heroische Strenge der Synode von Elvira ist eine Erscheinung, die 
ebenso hohe Achtung für die erste Kirche und für die Bischofe Spa-
niens fordert, ais sie uns die Ueberzeugung aufdringt, dass diese Strenge 
das Maass iibersehritten habe. Es giebt keine Synode innerhalb der 
Kirche, welche solche BeschlUsse gefasst hãtte1). Die der Zeit nach 
nãchste Synode in Spanien, welche uns bekannt ist, ist die vom J. 380, 
durch eine Zeit von 74 Jahren von dieser ersten getrennt. Sie begniigt 
sich in Betreff der schwersten Vergehen zu sagen oder zu beschliessen: 
er sei im Banne für immer (anathema sit in perpetuum). Diess ist ein 
mit Absicht gewahlter mehrdeutiger Ausdruck, bei dem man sich denken 
kann: im Falle er sich nicht bessert, und Proben seiner Bekehrung ab-
legt. Die erste Synode von Toledo im J. 400 kennt schon keine Ver
gehen mehr, welche auch auf dem Todbette von der heiligen Commu
nion ausschliessen. Der Canon 2 von Toledo nennt denjenigen einen 
Ponitenten, welcher in Folge eines Mordes, oder wegen anderer sehr 
schwerer offentlicher Verbrechen offentliche Kirchenbusse gethan, ein 
solcher solle nicht unter den Clerus aufgenommen werden. Also war 
die Busszeit für die schwersten Verbrechen, wie für Mord, nicht ein-
mal mehr lebenslanglich; oder, wenn sie auch an sich lebenslãnglich 
war, so konnte sie doch nach dem Gutbefinden der Bischofe überhaupt 
abgekürzt oder nachgelassen werden. 

Es ist keine Thatsache bekannt, dass die in den Cañones von Elvira 
verhangte Kirchenstrafe der Ausschliessung von der lezten Communion 
auch vollzogen worden sei. Vielleicht trat sie gar nie in das Leben. 
Denn etwas Anderes ist es, in einer Synode eine solche Verordnung 
aussprechen, etwas Anderes, einem Todkranken, welcher gebeichtet hat 
und losgesprochen worden, und welcher um die lezte Wegzehrung bittet, 
diesolbe verweigern. — Darüber schweigt die Geschichte, was in solchem 
Falle der einzelne Bischof, was der grosse Hosius that. — Wenn er 
den Bitten der Sterbenden nachgab, so machte ihm vielleicht sein Ge-
wissen geringere Vorwürfe, denn er hatto sich inzwischen überzeugen 
konnen, dass die Geseze (vielleicht nicht cinmal die Praxis) der Kirche 
Spaniens in einem unversohnlichen Gegensaze stehen mit der Uebung 
aller andem Kirchen, besonders der romischen Kirche, und dass Nach-
geben in diesem Falle kein Unrecht sei. 

Indem die Bischofe Spaniens so strenge BeschlUsse fassten, konnte 
es ihnen schon im J. 306 nicht verborgen seyn, dass sie damit sich 

') Siche unless Canon 2 von Sardika. 
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nicht mit der bisherigen Praxis und Gesezgebung der íibrigen Kirche 
im Einklange befinden. Es ware eine sehr gewagte Behauptung, dass 
diese neunzehn Bischofe die Uebung der iibrigen Kirchen nicht gekannt 
háíten. 

Unter einundachtzig Cânones befinden sich nicht weniger ais neun
zehn, durch welche den Sündern audi am Ende des Lebens die Com
munion verweigert wird. Natalis Alexander sagt zur Vertheidigung 
dieser Strenge, dass die Bischofe diese BeschlUsse nicht ^necessitate prae-
cepti, sed rigore disciplinae" verfasst haben, dass sie also nicht in die Irrlehre 
der Novatianer verfallen seien. Zu ihrer Entschuldigung wird auch sonst 
gesagt, dass sie nicht, wie die Novatianer, die Vollmacht der Kirche 
geleugnet haben, die Gefallenen wieder aufzunehmen, dass aber in 
Spanien besondere Verhaltnisse bestanden haben mogen, welche cine 
besondere Strenge erfordert hatten. Solche Verhaltnisse waltetcn aller-
dings ob; aber sie waren innere, nicht aussere; diese Strenge hatte 
ihren Grund in dem energischen, darum durchfahrenden und rücksichts-
losen Charakter der Spanicr. Indem die Bischofe solche BeschlUsse 
fassten, wussten sie, dass sie damit dor Anschauung und dem Wunsche 
der Glaubigen entgegcnkamen. Durch eine grossere Milde hatten sie 
eher Aergerniss gegeben, als durch diese Strenge. 

Trozdem hatten sie keinen Grund und kein Recht dazu. Diese Ver-
brechen, fur -welche es nach ihren Beschíüssen wohl eine Kirchenbusse, 
aber keine Wiederaufnahme und keine Besiegelung derselben durch die 
heilige Communion gab, kamen iiberall vor, wenigstens der Abfall von 
dem Glauben zu der Zeit der Verfolgung, aber nirgends wurde am Ende 
des Lebens die Communion verweigert. I n Spanien waren die aussern 
Verhaltnisse, wie in der iibrigen Christenheit. Darum hatten auch die 
Bischijfe von Elvira kein Recht, ihre eigenen Wege zu gehen. Indirect 
tadelt diese BeschlUsse auch der Papst Innozenz I . in seinem Schreiben 
an den Bischof Exuperius von Toulouse: nAls unser Herr ," sagt er, 
jjder Kirche den Frieden gab, und schon der Schrecken gewichen war, 
so beschloss man, den Sterbenden den Frieden zu geben, und, wegen 
der gottlichen Barmherzigkeit, den (in die Ewigkeit) Scheidenden die 
Wegzehrung zu reichen, damit wir nicht die Harte und Unerbittlich-
keit des Kezers Novatian nachzuahmen scheinen. Es wird also zugleich 
mit der Busse (Absolution) die lezte Communion gcreicht, damit solche 
Menschen wenigstens an ihrem Ende, mit der Gnade unsers Erlosers, 
vor dem ewigen Verderben bewahrt werden 

Kannten die Bischofe von Elvira auch nicht die einzelnen Kirchen-
beschlüsse über die Busse der schweren Sünder , so dürfen wir nicht 

') Innoc. I . ep. 6 ad Exuperium Tolos, nr. 2. 
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übersehen, dass Cyp rian ? der überíil] und bosondcrs in Spíinien so hoch-
geachtete Kirchcnlelircr, cs ihncn in klaren Wortcn gcschricben, was 
Gesez und Uebung der ganzcn Kirche in Betreff der Gefallenen sei. 
jjDer Papst Cornelius iiat mit Uns," sclireibt cr, „und iiberhaupt mit 
alien in dcr Welt eingescztcn Biscliiifen bcschlosscn, dass Manner diescr 
Art (in dcr Verfolgung abgefallene Bisdiofej zwar zur Busse zugelassen, 
dass sie aber von der Weihe des Clerus und der Ehve des Priester-
thuraes ferne gehaltcn -werden sollcn." Wcnn selbst gefallene BischSfe 
zu dcr Busse zugelassen -werden solltcn (und nach der Busse zu der 
Laiencommunion), urn wie viel raehr gei'allenc Laien? 

In der That kamen diese strengen Bcschliisse weder in Spanien 
noch ausserhalb desselben zur Ausführung. Sie blieben ein todter Buch-
stabe. I n dcr Wirklichkeit sind sic unausfuhrbar. Nach den obigen 
Worten des Papstes Innozenz kann cs scheinen, als wollten die spani-
schen Bischofe diejenigen vom cwigen Leben ausschliessen, welchen sie 
die lezte heiligc Communion entzogen, odcr wenigstens, was anniihernd 
auf dasselbe hinauskommt, dass die also Gestraften an ihrcm Heile ver-
zweifeltcn. Denn, -wcr an die Verzeihung nicht glaubt, dem wird auch 
nicht verzielien. Aber es wird sich um die Fragc handeln, wie die 
spanischen Bischofe ihrcrscits die Sache bctrachtet haben, und — die 
analoge Bchandlung der zur Todcsstrafe Vcrurthcilten in dem christ-
lichen Europa, und in Spanien ira Bcsondern scheint mir geeignet zu 
seyn, das auf dcr Frago licgendc Dunkcl am besten zu erhellen. 

Die heiligo Communion wurde früher besonders in Spanien 
und Frankreich den zum Tode Verurtheilten verweigert. 

Es. dürfte schwer naclizuweisen scyn, zu welcher Zeit im Ahend-
lande die Gewohnheit aufkam, den zum Tode verurtheilten Verbrechern 
die lezte Wegzehrung der Sterbenden zu entzichen. Diess aber ist ge-
"wiss, dass man in Spanien und Frankreich am liingsten und am hart-
nackigsten an dieser Sitte festhielt, und dass Staat und Kirche in 
Spanien in dieser Angelegenheit besonders dcr. romischen Kirche gegen-
Uber dieselbe (exceptionell strengc) Haltung und Stellung einnahm, viie 
die Synode von Elvira mit ihren Beschliisscn. 

Diese Sitte kam in Deutschland am Ende des Mittelalters allmalig 
ab, und scheint Iiberhaupt hier nur wenige Jahrhunderte bestanden zu 
haben. Denn in dem Concile zu Muinz vom J. 847 — ist der Canon 2? 
folgendcn Inlialtes: Von einigen Briidern (d. h. Bischõfen) ist die Frage 
vorgelegt worden, übcr jenc, welche, nachdem sie gebeichtet haben, 
ihrer Lasterthaten wegen am Galgen starben, ob man namlich ihre Leich-
name zur Kirche tragón, fur sic Opfcr darbringen, und die heiligc Messe 
halten diirfe, oder nicht? W i r antworten: Wenn alien, die iiber ihre 
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Siinden wahrhaftc Busse thun, am E n d e d ie l i c i l i g e C o m m u n i o n 
g e r e i c h t w e r d e n m u s s , warum denn nicht jenen, welche wogon 
ihrer Siinden die Todesstrafe cHciden? JBei denen, welclie den» I'ode 
nalie sind, ist die Bekehrung zu Gott mchr nach der Zerknirselumg des 
Herzens, ais nach der Lange der Zeit zu beurtheilen. Bcispicle sind 
der Morder am Krcuze; dann ííahum 1; Ezechiel 83 ' ) . 

Die Synode von Worms vom J. 868 hat fast wortlich in ihrem 
80ten und lezten Canon denselben Beschiuss aufgenommcn: "VVcnn ein 
Verbrecher, welcbcr hingeriebtet wurde, aufrichtige Bcieht ablegto und 
wiirdig büsste, so darf sein Leiehnam in die Kirchc gebracbt und 1'lir 
ibn Messe gefeiert werden. — Denn derjouige raube dem Menschen 
sein H e i l , der ihm die Busse zur Zeit des Todos verweigere2). 

Troz dieser Eriasse und Vcrordnungen verbreitete sich docb ini 
Mittelalter die Sitte immer weiter, den Vcrurthciltcn dio lento Weg-
zehrung zu verweigern. Im J. 1392 erliess dor Erzbischof Johann 
de Genstein von Prag cine sehr strenge Vcrordnung an alie seiner Le
gation Untcrworfcncn, worin er befiehlt, den zum Tode Verurtheilten 
die Sacramente der Busse und der Wegzehrung nicht zu verweigern. 
Er weist auf die alten canonischen Sazungen bin, gegen wclche in 
einigen Ortcn seines Sprengels der verdammliche Missbraueh der Ver-
weigerung sich eingeschlichen babe, und zwar durch weltliche Obrig-
keiten. Diess verbietet er unter Androhung kirchiicher Censuren3). 

Die alten canonischen Bestimmungen sind -vrohl ctio oben angefiilirten 
deutschen Concillen, viclleieht áuch einé Verordnung der aUgomeinen Sy
node von Vienne (1311—12), worin alien Justitiarien und weltlichen Herrn 
befohlen w i r d , solches Unrecht nicht zu begehen oder zuzulassen, und 
den Vcrurthciltcn das heilige Sacrament der Busse nicht zu verweigern 4). 

Aber es dauerte Jabrhundorte lang, bis sich allmalig eino milderc 
Praxis Bahn braeh. I m J. 1435 wurde das barbarische Gescz in der 
Stadt Oonstanz abgeschafft5). — I m J. 1446 erliess der Bischof Gott-

') Salutem ergo komini adimit, quisquís mortis tempore poenitentiam denegai, cl deuperat 
de dementia Dei. 

') llofclc, Concil. Ocscli., Bd. 4 cl860), S. 121; 3Ó7. - liint. i im, (icsdm'Jilo 
der deulsclicn Concillen, Mainz 1852, lid. 2 , 501; 3 , 176. — /Tunheim, Con
cilia Germaniae, 2, 159; 320. 

3) liintoiiii), Concilinn, 6 ,211. Uarzheim, 4, C i O - t l . 
' ) Clementinarum, Lib. V. Titul. I X . C. I . Cum xecmdum stututii canónica ultimo dc-

putandis supplido, negari (si petant) non debeat poenitentiae sairamentmn, abusum 
damnabilem in quibusdam partibus contra hoc introduction aboleri omnino valentes, justi-
tiarios omnes et dóminos temporales, ut ab Uuiusmodi desistant abusu, hortnmur etc. 

») Muiifl, Qunllcng-cscliichic dos badi$chi-n Landes, I , 337''. ..Den 27. Jan. (143:)) 
ward Hageduin ertrenkt und ward ufl'gesiUzt, das man sol den voruitaillcii 
unsein Hcrrn gen" (unsern Herrn, d. h. das hoilige Abendmahl). 
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iGried I V . von Wiirzburg eine Sammlung von Statuten unter fortlaufen-
den Titeln nach der Ordnung des canonischen Rechtes für seine D¡8-
cese'), worm auch die Verordnung der Synode von Vienne mit den 
Worten eingesch'árft w i rd : 

„Da nach dem Concilium von Vienne den zum Tode Verurtheilten 
das Sacrament der Busse, so sie es verlangen, nicht vemeigert werden 
darf, so wird der in einigen Gegenden eingeführte verdammungswiirdige 
Missbrauch vollig abgeschafft, und alien Richtern und weltlichen Herrn 
befohlen, dass sie solchem Missbrauche entsagen, ja den ortlichen Or-
dinarien wird befohlen, dass sie, sobald es passend geschehen kann, sie 
dazu ermahnen, und — falls es nõthig seyn sollte, sie mit kirchlichen 
Censuren zu zwingen nicht verabsSumen sollen 2).<i Fast wõrtlich hat 
schon eine Würzburger Synode vom J. 1400 dieselbe Verordnung er-
lassen3). 

Eine Synode von Bamberg vom J. 1491, in welcher der Bischof 
Heinrich I I I . für seine Diocese die kirchlichen Statuten sammelte und 
erliess, verordnet ebenfalls, dass die weltlichen Herrn, „ \ x m sich nicht 
eine ungeheure Schuld aufzuladen", die heiligen Sacramente der Busse 
und des Altares den Verurtheilten, im Falle sie dieselben verlangen, 
nicht vorcnthalten lassen diirfen, und dass — diese Verordnungen auf 
den Kanzeln kundgemacht werden sollen *). Dagegen wird den Leibern 
der Hingerichteten das kirchliche Bcgrabniss verweigert*) (eine Sitte, 
die auch heute noch bestoht). 

Eine Baseler Synode vom J. 1503 befiehlt, dass die Seelsorger den 
zum Tode Verurtheilten, auf deren Bitte, weder das heilige Sacrament 

I der Busse noch des Altares verweigern diirfen, oder verweigern lassen 
' sollen6). 

U m dieselbe Zeit wurde auch in Strassburg die gleiche Unsitte ab
geschafft, besonders auf Betreiben des berühmten Predigers Geiler vón 
Kaisersberg, — in Folge eines eingeholten zustimmenden Gutachtens 
der Universitat Heidelberg7). 

I m J. 1550 erliess der Bischof Herzog Robert de Croy von Cam-
bray auf der in dieser Stadt gehaltenen Synode, im Riickblicke auf eine 
Synode von 1320, denBefehl, unter Strafe der Excommunication gegen 
die Ungehorsamen den Verurtheilten die heiligen Sacramente der Busse 

') Harzheim, t. 5, 3 1 5 - 3 1 6 ; Binterim, 7 , 228 - 30. 
») Harzheim, 5, 349. 
») Harzheim, 5, 12. ' 
4) Bmlerim, 7 , 3 3 0 - 3 3 . 
4) Harzheim, 5 , 632. 
"J Harzheim, 6, 10. 

' ) Kerker „Gciler von Kaisersberg" in Bd. 48 (1861, I I . ) S. 649 der Historiscli-
politischen Blatter. 
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und des Altares nicht zu entziehen, und diese Excommunication solle in 
den Kirchen publizirt werden ' ) . 

Die Synodaldekrete und Constitutionen des Bisehofs Johannes V. 
von Clmr vom J . 1605 verordnen, dass der Verurtheilte an dem Tage, 
an welchem cr die Eucharistie genommen, nicht hingerichtet werden 
solle, Bwegen der Ehre eines so grossen Sacramentes" 7). — Vier Jahre 
spãter — 1609 — -wurde unter dem Bischofe Jacob Fugger eine Sy-
node gefeiert, welche in ihrem Titel 10 über die Busse u. a. befiehlt, 
dass den Hinzurichtenden nicht bloss das Sacrament der Busse nicht 
verweigert, sondern auch jene mit kirchlichen Censuren besti'aft werden 
sollen, welche sich diesem widersezen. „Wir wollen, dass dieses auch 
von der heiligen Eucharistie verstanden werde, nur soil dieselbe nicht 
am Tage der Hinrichtung selbst wegen der Ehrfurcht vor einem so grossen 
Sacramente gereicht werden 3).u 

In âhnlicher Weise verordnet die zu Augsburg unter Bischof Hein
rich V. gehaltene Synode: Den zum Tode Verurtheilten, welche reu-
miithig gebeichtet, diirfe die Eucharistie nicht verweigert, doch miisse 
sie ihnen vor dem Tage der Hinrichtung gegeben werden *). — Die 
Wormser Synode von demselben Jahre 1610 bestimmt, dass die Obrig-
keiten zu ermahnen seien, dass sie die Verurtheilten nicht ohne die hei-
lige Communion sterben lassen. Die Gefangenen sollen — von ihren 
Banden frei, an einen geziemendern Ort gebracht, und nicht an dem 
Tage ihrer Communion hingerichtet werden. Dasselbe verordnet eine 
Osnabriicker Synode vom J. 1628, wiederholt eine Synode von Cam-
bray vom J . 1631, dass die Verurtheilten den Tag zuvor, oder wenig-
stens fünf bis sechs Stunden vor der Hinrichtung die heilige Communion 
empfangen sollen. Eine Colner Synode vom J. 1662 sagt, obgleich don 
Verurtheilten die lezte Eucharistie nicht vorenthalten werden dlirfo, so 
verlange doch die Ehrfurcht vor einem so grossen Sacramente, dass 
ihnen dieselbe einen Tag vor der Hinrichtung gereicht werde. — Die 
im J . 1688 unter dem Bischofe Hermann Werner zu Paderborn gehal
tene Synode verordnet: „Den zum Tode Verurtheilten, welche reu-
miithig gebeichtet haben, darf die Eucharistie nicht verweigert, doch 
muss ihnen dieselbe einen Tag vor der Hinrichtung gegeben werden, 
damit nichts gegen die einem so grossen Sacramente gebührende Ehr
furcht geschehe b).u 

Die romische Kirche war stets die Mutter und Lehrerin der christ-

') Ilarzheim, 6, 695. 
1) Ilarzheim, 8, 649: „ob honorem tanti sacramenti." 
3) Uarzheim, 8, 863. 
«) Ilarzheim, 9, 46; 116; 400; 003; 988. 
5) Ilarzheim, 10, 152 — si commode Jieri possil, ne aliquid praeter reverenliam tanti 

Sacramenti contingat. 

Gams , span. Kirche . I I . 3 
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lichen Erbarmung. Darum hat man in Rom von jeher die Gefangenen, 
und die zum Tode Verurtheilten mit grosster Milde und Liebe behan-
delt, und ihnen jeden Dienst leiblicher und geistlicher Barmherzigkeit 
orwicsen. — Im Jahre 1488 wurde unter Papst Innocenz V U I . zu Rom 
die Bruderschaft der Barmherzigkeit, oder des enthaupteten Johannes 
des T&ufers gcstiftet. Die Mitglieder dcrselben — confortatori — stehen 
den VerartheiJten bei. Ihre Mitglieder miissen Florentiner seyn, oder 
•wenigstens von Familien, die aus Toskana stammen, zur Erinnenmg 
an die Stifter der Bruderschaft. Ein Pralat und ein Bischof, Mitglieder 
der Bruderschaft, trosten die Verurtheilten. Das heilige Sacrament wird 
in mehreren Kirchen ausgesezt, und zahlreiche Glaubige beten unaus-
gesezt ror demselben für „die armen Sunder". Der bekannte Abbé 
Gaume, welcher dariiber (iiber die Vorbereitung zweier Verurtheilter 
zum Tode) berichtet, sagt u. a. „Der heilige Vater (Gregor X V I . im 
J. 1842) selbst verrichtete einc lange Anbetung vor dem in seiner Haus-
kapelle ausgesezten heiligsten Sacrament'). 

Die Pápate haben sich dann auch MUhe gegeben, in den katholi-
schen Liindern auf eine ahnliche Behandlung „der armen Sünder" hin-
zuwirken, wie sie denselben in Rom zu Theil wurde. — Dazu gab 
ihnen das katholischc Spanicn am meisten Aniass und Auilforderung. 
Wenn ein stronger historischer Zusammenhang zwischen der excessiven 
Strenge der Synode von Elvira gegen die schweren Sünder , und der 
excessiven Strcngc gegen die zum Tode Verurtheilten nicht nachge-wiesen 
werden kann, so besteht doch ein innerer, ein im spanisehen National-
charakter liegender Zusammenhang. Wenigstens treten uns hier die 
ersten Spuren einer Harte gegen Verurtheilte entgegen, welche sich 
von da iiber andere Lander verbreitet zu haben scheint. Der Canon 16 
der Synode 2 (1) von Bracara vom J. 563 lautet, dass den Selbstmõr-
dem das kirchliche Begrabniss nicht zu Theil vrerden solle, und fügt 
bei: ¿Ebenso soli es auch mit denjenigen geschehen, -welche für ihre 
Verbrechen gestraft werden 2).'< Dieser Canon gieng in das Dekret Gra-
tian's iiber, jedoch mit dem Zusaze: Man verstehe darunter die Unbuss-
fortigen, welcher Zusaz wohl nicht nach dem Sinne der Synode von 
Bracara ist. Die Synoden von Mainz 847 und Worms 868 haben, wie 
wir hó'rten, anders entschieden. Jedenfalis liegt die Vermuthung nahe, 
dass schon zu der Zcit der Westgothen in Spanien wohl die Absolution, 
abor nicht die Communion ertheilt wurde. Noch nach der Synode von 
Tricnt wurde den Verbrechern die heilige Communion verweigert. 

') Gaume, Rom in scinen drei Gestalten, Regensburg- 1848, 2,196. 
' ) Similiter et de his placttit, qui pro suis sceleribus puniuntur. Hefele, Cone. Geseh. 

3, 17. — fPcnnaiifiii'i' im Bd. 12, 561—62 des Frciburg-er Kirchenlcx.] — Veer. 
Grat. c. 12. s. fin. C. X X I I I . Qu. .5, Spaleie Synodalbeschliisse dariiber s. bei 
Ilnrzheim, 5, 272, 515 , 576 , 632; G, 91; 7, 2 i , 783; 9, 1002. 
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Auch Benedikt X I V . spricht die Ansicht aus, dass diese Praxis in 
dem angefiihrten ersten Canon der Synode von Elvira (und den folgen-
den von ahnlicher Harte) ihren Grund habe'). — Er erzahlt, dass der 
heilige Papst Pius V. in einem Briefe an seinen Nuntius bei dem spa-
nischen Hofe, den Erzbischof von Rossano, deraselben aufgetragen habe, 
dariiber mit dem katholischen Konige Philipp I I . zu verhandeln, dass 
den Verurtheilten die Eucharistie gereicht -werde. „Wir glauben," sagt 
Pius V., adass dieses heilige Sacrament in keiner Weise verweigert wer-
den solle; da es ja der christlichen Liebe mehr entspricht, dass die 
(Verurtheilten), um in solcher Lage den Versuchungen des Teufels 
tapfcrer widerstehen zu konnen, mit der heiligen Communion gcsturkt 
•werden, damit, wahrend der Leib zu Grunde gehet, -wenigstens für das 
Heil der Seele, soviel es geschehen kann, gesorgt werde2)." 

Ferdinand Mendoza (geb. 1566, t 1648 zu Madrid) gab seinen be-
rühmten Commentar zu der Synode von Elvira im Jahre 1594 lieraus. 
Er sagt zu der Erklarung unsers Canons (und den folgenden), nicmals 
sei dem grosstcn Siinder vor dem Tode die sacraméntale Absolution 
verweigert, die heilige Eucharistie abcr sei demselbon, wenn er sio auch 
wiinschte, verweigert worden, und so werde es noch in Spanien ge-
halten3). — Noch mehr, Benedikt X I V . , welchcr in der Mitto dos acht-
zehnten Jahrhunderts schrieb, betrachtet diese Praxis ais zu seiner Zoit 
noch fortbestehend in Spanien wie in Frankreich. Doch führt er oinc 
Verordnung des im J. 1582 von dem heiligen Turibius in Lima gehal-
tenen Concils an, welches vom heiligen Stuhle genehmigt wurde, und 
das verordnet, dass die zum Tode Verurtheilten am Tage vor ihrer Hin-
richtung den Leib des Herrn empfangen sollen, damit sie mitErgobung 
und zum Heile ihrer Seele die Todcsstrafc crlcidcn 4).a 

Benedikt X I V . stellt in unsrer Frage eincrseits die l'raxis der Ita-
licner und der Deutschen, bei welchen den Verurtheilten die heilige 
Wegzehrung gereicht wurde, anderscits der Spanicr und der Franzoscn 
einander gegeniiber, bei welchen dieses nicht geschah, und l'ügt allzu 
bescheiden bei (er war noch Prosper Lambertini, ais er es schrieb): 
„ W i r sind die Gewohnheit dieser Konigreiche weder zu billigen, noch 
zu widerlegen gesonnen." 

Was Frankreich betrifft, so erscheint diese strenge Praxis zur Zcit 

') Benedicti X I V . de Sacrificio Missae, sub finem: E a consuetudo f a r t a s s e ex nonrilin 
Illiberitano traxit originem — cf. Juveninus de Sacramentis; dissertai. 4 de Euchuristiu. 
Quaeet. 6. 

*) Benedicti X I V . de synodo dioecesana, l. 7, cap. 11. 
3) De concilio Illiberritano corifirmando ad Clementem V I H . Auctore Ferd. de Mendoza, 

Madriti 1594, foi. — Concilium Illiberilanum, adjunctis Mendozae et aliormn com-
mentariis (ed. Gonzalez Tellez). Lugduni 1661), foi. Concilia Hispaniae, ed. Aguirre 
- edit. 1 — 1693 — 1, p .340 — edit. 2. a Jos. Calalani, Rom. 11'53. 

*) Aguirre Condi. Hispan, ed. 1, 4, 238. 

3 * 
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des Kardinals Robert Pullein (f 1147—52) als eine bestehende Sitte. — 
^Etvsras Anderes ist es," sagt derselbe, Bfür seine Verbrechen, etwas 
Anderes, für den Namen Jesu Scbmach zu leiden. Dieses ist das Tbor 
des Himmele, jencs die Pigur der Hollé. Darum wird mit Recht diesen 
(Verbrechern), ais Unwurdigen eines solchen Sacramentes, die heilige 
Communion verweigert. Vielleicht ist ein Solclier des Lebens wiirdig 
wegen der Zerknirschung der Reue, unwiirdig aber ist er der Eucha-
ristie wegen der infamirenden Strafe. Denn wie sollte wiirdig Christus 
in dem -wohnen konnen, weleber von der Begrabnissstatte der Katlio-
liken ausgeschlossen wird? Wenn du ihm aber den Leib des Herm 
reichest, wie magst du ihm die Ehre der Begriibniss weigern? Gegen 
den Heiligen des Hcrrn , ja gegen den Herrn selbst sundigest du schwer') 
(d. h. wenn du ihm die Wegzehrung reichest)." 

Das sind harte Worte, in die wir uns nicht finden konnen. Sie 
werden widerlegt (lurch die Glossa in Can. „Quaesitum." 13. Qwest. 2, 
welche sagt: »Der Leib Christ! ist eine Speise der Seelc, und nicht des 
Kcirpers: also erlost sie dieSeele, und nicht den Korper." — Aber wie 
in Spanien, so in Frankreich wandelte man die alten unbarmherzigen 
Wege. Ais im J . 1475 der Graf von Set. Pol zum Tode verurtheilt 
wurde, flehte er nach abgelegter Bcichte um die heilige Communion. 
Man bot ihm statt des Sacramentes — geweihtes Brod, statt des Erodes 
einen Stein. Noch im J. 1699 schrieb der Franzose Johann Graneólas, 
dass in Frankreich die Vcrurtheilten die heilige Communion nicht em-
pfangen2). Scin Zeitgenosse Bonus Merbesius (Bon de Merbes, geb. 
1616, f zu Paris 1684), franzosischer Oratorianer, meint wenigstens, 
wo es Sitte geworden, die heilige Communion zu reichen, moge sie 
beibohalton werden3). 

A m st&rksten wurde diese Streitfrage in den Niederlanden behandelt. 
A u f der einen Seite suchtcn die Spanier ihre Praxis hier geltend zu 
machen, auf der andern Seite strãubte sich der weichere germanische 
Geist der Niederlander gegen solche ungerechte Harte. Der berühmte 
Johannes Molanus (Mculen, 1533—1585), Professor in Lowen, erhob 
sich mit Energic dagegen. — I n einer Synode von Mecheln vom Jahr 
1607 wird verordnet, dass denjenigen, welche zum Tode verurtheilt 
seien, noch zu rechtcr Zeit die heiJigc Communion gereicht werde4). 

') Roberti Fulli sententiarum 1.6, cap. 53. Patrol, latina acc. Migne, t. 186, 904—5. 
2) Graneólas (geb. 1660, f 1732) in svinom Wcrkc: L'ancien Sacramentaire de I'Eglise, 

Par. 1, p. 290. 
") Summa Christiana, seu orthodoxa morum disciplina, Parisiis 1683 , 2 fol, — Taurim, 

4 vol. in 4°. — 1770 — 71. pars 3. Quaest. 17. 
4) Post Tractatus de pictaris et imaginibus sacris, Leodii 1570, 1574, 1590 in append, 

Siclie Chifjlet, Jolt. Jac. (geb. 1612 zu Besunçon, f 1666 zu Tournay) — „Con-
silium de sacramento Eueharistiae ultimo supplicio ajficiendis non denegando" — BruxelL 
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Das Wort ^empestive" erklart Prosper Lambertini so, dass zwisclien der 
Communion und dem Tod einige Zeit in der Mitte liegen solle, in 
welcher die eucharistischen Gestalten eonsumirt werden konnten. 

Die Analogic zwischen der Strenge der Synode von Eivira in der 
Yerweigerung der heiligen Communion, und derselben Strenge, viel-
mehr Harte gegen verurtheilte Verbrecher in Spanien und Frankreich 
ist einleuchtend. Die Vater von Elvira aber sind mebr durcb die spatere 
Strenge entschuldigt oder gerechtfertigt, weil der Volksgeist wenigstens 
in Spanien solche Strenge verlangte. Aueb sehen w i r , dass die Laien 
mehr als die Priester dahin drangen ' ) . 

Wenn wir die Aeusserungen, besonders des Papstes Innozenz L , und 
noch mehr des Kardinals Robert Pullein berücksichtigen, so scheint es, 
dass diescr Verweigerung von Seite der Weigernden die Ueberzeugung 
zu Grunde lag, dass die also Sterbenden ohnedem für die Ewigkeit 
verloren seien. Eine solche Anschauung aber darf man nicht ohne Wei-
teres den Viltcrn von Elvira zuschreiben. Sie sagen nicht, dass die also 
Gefallenen absolut und umviderbringlich vom Heile ausgeschlossen seien. 
Sie sagen nicht, dass ihnen nicht vergeben -werde, oder werden konne. 
— Sie sagen nirgends, dass sie von der Poenitentia ausgeschlossen 
seien. — Man muss violmehr nach der oben durchgefiihrten Verglcichung 
argumentiren: Wie die zum Tode Verurtheilten durch die sacraméntale 
Bcicht die Lossprechung von ihren Siinden erlangten, aber der heiligen 
Communion nicht gewtirdigt wurden, weil dieses eine Gnade ist, deren 
sie unwiirdig sind, so wurden jene schweren Siinder der ãltesten Zeit, 
wenn ihr Ende nahte, von ihren Siinden losgesprochen; ihnen wurden 
von den Bischbfen und Priestern die Hánde aufgelegt (wenn sie iiber-
haupt noch ein Verlangen, d. h. eine Reue hatten), sie wurden im Ña
men der Kirche und Christi getrostet und aufgerichtet. Gaben sie aber 
Zeichen besonders brennender Reue, wer oder was mochte dann den 
Bischof verhindern, ihnen die heilige Communion zu reichen, umso-
mehr, ais ja die Zeiten der blutigen Christenverfolgungen aufgehort 
hatten ? — Hosius, der die mildere Praxis der übrigen Kirchen kennen 
gelernt hatte, gieng hierin vielleicht ais der erste voran, und die übrigen 
folgten gem und stillschweigend seinem Beispiele. Wenn die strengere 
Praxis überhaupt eine Zeit lang bestand, so war sie sicher in den J. 380 
und 400 schon abgekommen. 

Die Spanier Mendoza, Gonzalez Tellez, Aguirre u. a. sind noch viel 
ausfiihrlicher in Erklârung dieser und der folgenden Cânones, ais der 

1644 in 4°. Pohl, Pastoraltheologie, Padevborn 1862, Bd. 1, S. 421. — Bene
dict. X I V . de synodo dioecesana, 8, c, 5, nr. 1. 

l) Die Frage, ob man heuie noch in Spanien — den zum Tode Verurtheilten die 
letzte Wegzehrung verweigere, bin ich nicht im Stande, zu beantworten. In 
Prankreich scheini diese Sitie noch zu bestehen. 
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Schreiber dieses. So handelt z. B. Mendoza ausführlich iiber: Placuit 
et placuit inter eos. Er hat aus Anlass des Wortes in unscrm Canon 
^Tempel" ein Kapitel liber: qme sit templorum oriç/o, quae ratio; handelt 
von den heidnischen Tempeln in Spanicn, und deren Zerstorung, in 
einem eigenen Kapitel iil)er die Idoltdatria, iiber das crimen capitale, 
besonders aber, was untcr Communion verstanden verde. Er verthei-
digt die Synode gegen Baronius und andcrc, meint, eine so grosse 
Strenge sei im Anf'ange nothwendig gewesen, und die Váter von Elvira 
hatten durch dieselbe ein abschreckcndcs Beispicl geben wollen. — Im 
Allgcmoinen haljen die Spanicr die natiirliche Tendenz, das anzui'iilircn, 
worin ihr Concil mit andern Conciben und Gewohnheitcn der übrigen 
christlichen Welt iibercinstimmt; wir suchen vielmelir nach Spurcn der 
eigenthümlichcn kircliJichen Zustandc Spanicns. 

Aguirre bemcrkt') zu dem Worte Placet, das Wort babe Osius 
1'ragend in Sardika gebraucht, wic 44 Jahre friiher zu Elvira. Das 
ist ein indirectes Zugestandniss, welches ich gerne aceeptirc, dass l lo-
sius Haupt und Loiter auch der Synode von Elvira gewesen. 

Canon 2. 

Ueber die Priester dcr Heiden, Be sacerdotibus gentilium, 
welche nacli der Taufe geopfert qui j m t baptismum immo-

haben. laverunt. 
FlumincB, welche nacli dem Empfange Flamines, qui post fidem 

der Taufo und der Wiedergeburt geopfert lavacri et regenerationis sacri-
haben, sollen desswegen, weil sie die Ver- flcaverunt, eo quod geminave-
brechen verdoppelt haben, weil der Mord rint scelera, accedente homi-
hinzukommt, oder die Missethat verdrei- cidio vel triplicaverint facinus 
facht haben, da die Unzucht damit zu- cohaerente moechia, placuit eos 
sammenhangt, auch am Ende die Com- nec in finem accipere commu-
munion nicht empfangen. nionem. 

Dicser Canon ist das grosse Krcuz der Erkliirer. Ich sende meinc 
Ansicht, zu der ich allerdings auf bedeutenden Umwcgen gelangt bin, 
voraus. Die Flamines, welche vom Christenthume wieder abfielen, und 
opi'erten, hatten dadurch die Strafe des crsten Canons sich zugezogen. 
— Sic nahmen aber auch Theil an den grausamcn heidnischen Spielen, 
an den Thierkiimpfen, an den Kampfen dcr Gladiatoren, die sich gcgen-
scitig mordctcn, sie opfertcn also, und waren Mitschuldige des Mordes. 
Sie nahmen auch Theil an jenen obsciinen Spielen, die besonders in 
Spanicn so unziicbtig waren und blieben, dass ein Christ sie verab-

') Aguirre, Concilia Hispaniae ed. Catalani, Horn. 1753, t. 2, p. 81. 
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scheuen musste. Diess that ein christlich gewordener Flamen enbveder 
aus Todcsfurcht zur Zeit dcr Verfolgung, oder er that es aus Mcnschon-
furcht zu andercr Zeit. 

Mit staunenswerther Gelehrsamkeit handelt bci diesem Canon Men
doza von dem Concubinate und seiner Beliandlung in der alten Kirchc, 
es ist aber, als ob er gerade dadurch die Scliwierigkeit sich und den 
Lesern aus dem Gesichte riicken wollte. Denn niclit darum Landclt es 
sich, was f i i r grosse Verbrechen iiberhaupt und vor der Kirchc dor 
Mord und die Unzucht seien, sondern wie ein Flamen, ein Christ, der 
ehedcm als Heide geopfert hatte, jezt, -wcnn er opfcrt, d. h. abMlt , 
damit einen Mord und Unzucht begehe. Er nieint, die Apostei batten 
auf dem Apostelconcil die drei Verbrechen einandcr gleich gestellt, und 
bclegt diess mit vielen Stellen der Kirchenvatcr; aber darnach fragten 
wir nicht1). — Gonzalez Tellez fühlto wo h l , um was cs sich handeltc, 
und er weist auf die alten Menschenopfor bin , die bci den vorromischen 
Heiden vorkamen. DieCimbern, Gallier, Germanen (auch die Franken 
nach Procop) opferten Mcnschen. Unter den Opfern warcn besouders 
Knaben und Jungfrauen, welcli' Icztere nicht selten vor dcr Ermordung 
geschwacht wurden. * Er weist u. a. auf Eusebius de pmq>ar. evangélica 
t. 4: Die alten Lusitanier batten die Sitte gchabt, aus Eingcwcidcn dcr 
Menschen zu weissagen. I n Biitika habe sich ein Frcund fiir den an
dem zum Opfer gebracht. I n Betreff dcr moechia verweist er auf Sueton-
cap. til. Tiber. — Baron, ann. 34. — Er schliigt die Erkliirung vor: 
Flamines, welche nach der Taufe Madchcn dem Saturn oder der Diana 
opfern, eo quod geminaverint scelera, oder sie eigentlich verdroifaclit etc. 
Diese Erkliirung finde auch cine Bestatigung in dcr Ucberschrift unsers 
Canons: iiber die Priester der Heiden, welche nach der Taufe immo-
laverunt (non sacriftcaverunt, sed hostiam humanam immolaverant). Wcnn 
diese Erklârung aber nicht gefalle, so werdc er in dem folgenden Canon 
cine andere geben. „Denn auf einem schliipfrigen und durchaus dunklcn 
Gebiete, wo man nicht sichern Fuss fassen konne, habc er wonigstens 
einen Weg gebahnt, auf dem ein Andercr mit mchr Talent die "Walir-
heit finden konne." Tejada y Ramiro ist geneigt, dcr Ansicht des Gonz. 
Tellez beizutreten. 

"Wer heute noch der Erkliirung des Gonz. Tellez folgcn wolltc, 
hiitte zu seiner Beweisfiihrung ein viel reicheres Material; denn wir 
haben durch weitere Forschungcn tiefcre Blicke in don schrecklichon 
Umfang der Menschenopfer bei alien nichtchristlichen Viilkern geworfen. 
Es ist erwiesen, dass die Menschenopfer bci den alten Germanen vie! 
zahlreicher waren, als die Deutschen annehmcn wolltcn. 

Es gait, nachzuweisen, wie die Menschenopfer, wenn dieselben in 
der vorromischen Zeit in Spanien stattfandon, wofiir wir allcrdings nicht 

') Mansi, Condi, t. 2, p. 1S7. 
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viele Belege haben, auch in der romischen Zeit, und im vierten Jahr-
hundert nach Christus nocli fortdauern mochten. — Es gait, Beispiele 
beizubringen, oder es wenigstens -wahrscheinlich zu machen, dass zur 
Zeit der Synode von Elvira Menschenopfer in Spanien vorkamen. Ich 
selbst weiss keine Beispiele. Aber — man kann doch darauf binweisen, 
dass besonders in dem siidlichen Spanien vor der ròmischen Zeit — die 
phSnizische und libysche Religion allgemein verbreitet, und dass mit 
dieser iiberall zahllose Menschenopfer verbunden waren. Die siidlichen 
Spanier wurden in Sprache und Lebensweise, auch in der Religion so voll-
kommen romanisirt, -wie kein anderes Land, so dass sie selbst ihre Sprache 
und Literatur vollkommen verlernten und vergassen. Aber nichts ist so 
zãhe, als die Religion. Die alten Spanier nahmen alle romisch - griochi-
scEen Gottheiten an, und errichtctcn ihnen Tempel und Altare. Sie 
behielten aber doch ihre alten phonicischen und libyschen Gottheiten 
bei, von jenem Herkules-Melkart an, dessen Tempel zu Gades auch 
im vierten Jahrhundert fortbcstand, bis zu der fast obscuren Salambo 
deren Fest zu Sevilla Anlass des Martyrtodes der heiligen Justa und 
Rufina war, bis zu dem libysch-phonicischen Gotte Nethos in der romi
schen Colonic Acci. Der der Salambo ahnlichen Gottin Artemis-
Tanais w r d e n Menschenopfer, und zwar Jungfrauen, dargebraeht2). — 
Der elende romische Kaiser Ileliogabal (218 — 222 n. Chr.), von dem 
gerade sein Biograph Lampridius erzahlt, dass er den Cult der Gottin 
Salambo nach syrischer Weise in Rom eingefiihrt habe, d. h. wohl u. a. 
sie in âhnlicher Weise in Prozession umhergefiihrt habe, wie die Hei-
den in Sevilla, führte die Menschenopfer in Italien wieder ein. Der 
Geopferte musste ein einziges Kind der Eltern seyn, und zwar aus einer 
vornehmen Familie3). Heliogabal wahlte zu Opfern fur seinen Saturn-
Mithra oder Elagabal Knaben aus den ersten italienischen Familien. Er 
wollte auch aus den Eingeweiden der Getõdteten, wie spater Julian der 
Apostat, die Zukunft erkennen. — Diejenigen, welche die Erneuerung 
der Menschenopfer im dritten und vierten christlichen Jahrhundert, oder 
die Fortsezung der alten Menschenopfer in Spanien nicht für moglich 
oder wabrscheinlich halten, lassen sich dabei von ihrem Gefühle, nicht 
von positiven ãussern Zeugnissen leiten. — I n alien phonicischen und 
carthagischen Colonieen fanden die Menschenopfer statt; warum sollten 
sie denn in den zahlreichen Colonieen Spaniens nicht stattgefunden haben? 

') Movers, die Phonicier, 1 Bd. 1841, Untersuchungen über die Religion und die 
Gottheiten der Phonicier — S. 585 — 600. 

5) Movers, 1, 625. Ueber Menschenopfer iiberhaupt, S. 408 % . — S. 301 besond. 
über Kinderopfer. Lamprid. 7 — in Anton. Heliogabalo: Salambonem omni planeta 
e,t jactatione Syriaci cultus exhibuit. Movers, 1,689. Curtius, 4, 15. — Silius 
Ital. 4 , 769. 

3) Lamprid. c. 8. „Caedit et humanas hostias, lectis ad hoc pueris nobilibus et decoris p e r 
omnem I t a l i a m patrimis et matrimis, credo, ut major esset utrique parenti dolor. 



Canon 2. 41 

Der Herkules zu Gades war der tyrische Baal oder Herakles, eben der 
Feuergott Molocli, dem soviele Menschen geopfert wurden i) . — Nacli 
Mela, Silius Italicus und Philostratus — war der Herkules zu Gad es 
ein agyptischer Gott. Zu leugnen ist aber nicht, dass Gades eine pho-
nicisclie Colonie war; und andero Schriftsteller, wie Diodor, Arrian, 
Justin und Appian, bezeugen, dass der Cult ganz phonicisch sei2). Die 
Differenz gleicht sich nach Movers dadurch aus, dass beide Herkules 
ein und derselbe, und dass sie in gleicher A r t in Tyrus, wie in Aegypten, 
verehrt wurden3). Gades aber wurde von Tyrus aus gegriindet. Es 
ist gewõhnliche Sage, dass Herakles von Tyrus nach Gades gekommen, 
dass er hier den Tcmpeldienst eingerichtet habe, und gestorben sei4).— 
Der Dienst dieses phonicischen Herakles hatte stets Menschenopfer in 
seinem Geleite. Es wird zugegeben, dass dieser Tempcl und Cult im 
Anfange des vierten Jahrhunderts noch bestand. Wenn man das erstere 
zugesteht, muss man aucli das leztere einraumen. „Die Menschenopfer 
blieben darum langer, weil man in Cultussachen liinger ansteht, Ver-
andei-ungen zu treffen, als im gemeinen Leben5).* — Dass Cadix kein 
Bisthum war und wurde, dass es nicht einmal eincn Priester nach Elvira 
entsandte, erklârt sich aus seiner heidnischen Vergangenheit. — Der 
Tempel des Herakles war und blieb sein Heiligthum, der Mittelpunkt 
seines Lebens, mit dem es stand und fiel. — Ich halte es nicht f i i r 
wahrscheinlich, dass im J. 306 eine christliche Gemeinde mit einem 
Priester sich in Gades befand. Als endlich unter Theodosius dem Grossen 
der Gozendienst mit Gewalt vertilgt wurde, so war Gades — eine zer-
fallene und verodete Stadt. Den Fortbestand des heidnischen Cultus im 
J . 305 sezt auch Florez voraus, indem er annimmt, dass der Heide 
Viator, welcher die Martyrer German us und Servandus auf dem Ge-
biete von Gades hinrichten liess, wegen des Herkules in diese Stadt 
sich begeben habe. 

Diejenigen heidnischen Cuite, mit welchen Menschenopfer verbun-
den waren, erhielten sich in Spanicn, und mit ihnen erhielten sich auch 
die Menschenopfer. Man ware sehr im Irrthume, wenn man eine Ver-

') Movers, 401. — Will man diess nicht zugeben, so gab es zum Ucberfluss in 
Gades auch einen Tempel des Kronos (Saturn = Moloch). Strab. 3, 169. Mela, 
3 ,6 . — Sil. Ital. 3, 24. — Philostratus, Vita Apollonii. 5, 4 — 5. 

s) Diodor. 5, 20. — Arrian, exped. Alexandri, 2, 16. — Justin. 44, 5. — Appian. 
hist. rom. 6, 2. 

3) Movers, 416. 
') Strabo, 3, 170. Mela, 3, 6. — Arnob. 1, 36. — Sallust. B . Jug. 18. — Movers, 432. 
s) J . G. Müller, >,Geschichte der Amerikanischen Urreligionen." Basel 1855, S. 144. 

— ,.Viel schwerer noch halt es, die Menschen von den Menschenopfern, als 
von der Anthropophagie abzubringen" — S. 632. Cf. Procop. bell. goth. 2, 25, 
iiber die Menschenopfer der Franken; Cfrotii hist. Oothorum, p. 611 — iiber die 
Menschenopfer der Gothen. 
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edlung, cin FortscJireitcn zum Bcsscrn annchmen würdc. Kebcn dem 
stu seinen Siogcn forteclircitendcu ChrLstcnthumc wurdc das Hcidentlium 
vicimehr ¡mmcr gemeincr und blutdiirstigcr. Die „AufgekIartcntf untei-
den Hciden, wdchen auch heutc noch die Herzen unsrer „Aufgeklarten" 
entgegcusclilagen, welchc das sinkeiidc Ileidenthum erheben und ver-
edeln wollten, sind theils iiberwiesen der Menschenopfer, theils stehen 
sie in dringendem Verdaclite derselben. — Julian ist nahezu iiberwiesen 
der Menschenopfer. Sein grosser Vcrclirer Ammianus Marcellinus nennt 
ilin ergeben libcrtricbcncr Krforscliung dcr Vorbedeutungen, mehr einen 
abcrglüubischen, ais übcrzcugungsvollen Jkobachtcr heidnischer Ge-
briiuche, der ohne Maass unziihlbare Tliiere schlachtctc, so dass man 
theil» fürchUite, theils wizclte, wenn cr mit heiler Haut vom Parther-
kriege heinikehre, werde C.H an Opferthiercn fehlen, ãhnlich jenem 
Marcus Casar, dem die Worte zugerufen wurden: die weissen Oehsen 
dem Cásar Marcus: ^Wenn du siegest, gehen wir zu Grunde v).tt — 
Bolche Wuth, Thierc zu schlaehten, fiihrt mit innerer Nothwendigkcit 
zu Mcnschcnopfern 2j. 

Dag» Kaiser Jíadrian Menschenopfer geschlachtet hat, ist kaum zu 
leugnen. — Der bekannte Apollonius von Tyana, dessen Lcben spâter 
Philotstratus al» ücgenstück gegen Christus sebrieb, stand im Verdaclite, 
einen arkadÍKchen Knaben geschlachtet zu haben, um aus seinen E i n -
gewcidcn die Zukunft zu crsclmuen •'). Daraus gehet wenigstens hervor, 
da*h solche Menschenopfer wirklich vorkamen. 

Eino interessante Entdcckung der ncuesten Zeit bcweist den For t -
bestand des Jlcrkulcscultcs auch im vierten Jahrhundert in Spanien. I n 
Tarragona fund man aus An lass von Neubauten ein Herkulesgrab, wor-
übor dor Frciherr von Minutoli ausfUhrlich berichtet hat*). Die G r i i n -
dung der SUidt wird dem llerkules zugcschiieben, welcher mit kriege-
rischen Schaarcn von Afrika heriibergekommen, und in Catalonien ge-
storben seyn soli. Spanische Gelchrte meintcn, das Grab und das Skelett 
de» wirkliehen llerkules gefunden zu baben. Minutoli weist, mit Z u -
grundelegung der griindlichen Forschungen von Movers, nach, woher 
dio frühern (Colonicen ausgegangen, die in Spanien gcgriindet wurden; 
sodann sucht er nachzuweiscn, dass die Erbauung des sogenannten Grabes 

') Amm. Mtin: 'J'i, 4. 

') Julian waif sich aui li zum Vortlieidigcr dor Exsoclio oder Castratio zu E h r e n 
JIT (iiiilor auf, was glciolifalls mil Mensclicnopfcrn zusammcnhangl. Movers, 
1, (KS,S: ijitiY oí Slot Xf/.tmudir ¿xretivetv xal aúroiç ri/y èv ijttív àxetgiav oral, 
in Matr. tieantm. Anlinous, der Golii'ble Hadrian's, crlraiik enhvedcr im N i l , 
oder «oplerle sieh für die mj'süsclien Zwccke des kaiserlichcn Nekromanicn" - -
'S. 33 l<ei (ircforovius, Lebctl des Kais. fladiiati. 

') Diess giebt sellisl Urcgorovius zu a. a. O. S. 250. 
Alles und Neucs aus Spanien, von Minutoli, 1854, 2 Bd. S. 153— 217 ».das 
Jlerkulesgrab in Tarragrona". 
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des Ilerkules mit dem Tcmpel, der über ihm gestandon Jiabcn musa, in 
das vierte christliche Jahrhundert falle, und dass die gauze Anlage mit 
den Bildern, welclie die Kampfe des Ilerkules darstcllcn, iigyptisclien 
Charakter an sich trago. Diese Ànsicht wird nocli walirscheinlieher, 
ivenn man bedenkt, dass Tamco um das J. 260 zerstort wurde. Der 
lebhafte Verkehr zwischen Acgypten und dem Orient und Spanien ist 
auch bezeugt aus der Gescbichte der Priscillianisten ' ) . — Ein gewisser 
Marcus aus MempJiis in Acgypten bracbte die Irrlebre nach Spanien. 
— Er fand bei einer vornebmen Frau Agape und bei dem Rhetor Elpi-
dius Glauben. Isidor von Sevilla nennt ihn ciñen Scbüler des Manes, 
und in der Magic sehr bewandert. 

Wcnn nun dicser Betriiger die angesebenstcn Manner und Frauon 
in Spanien, wenn er sogar drci Bischofe, Instantius und Salvian aus 
der Kirchenprovinz Merida, und spliter den Hyginus von Cordova fur 
seine Irrthiimer gewinnen konntc zu cincr Zeit, wo das Christenthum 
schon lange berrschend war, so werden wir es nicbt auffallcnd finden 
diirfen, wcnn man im dritten bis vierten Jahrhundert noch einen lierkulcs-
tempel und cin Herkulesgrab in Spanien baute, und wenn zur Zeit der 
Synode von Elvira diesem und andern Gottern, besonders des Orientes, 
noch Menschenopfer gcbracht wurden. — Minutoli spriclit keine Meinung 
darliber aus, wessen das Skelett gewesen, das man in dem Herkules-
grabe fand. W i l l man eine Ansicht aussprechen, so liegt jone am niich-
sten, dass es das Skelett eines Menschen war, der sich freiwillig todten 
liess für Herkules. Wie Herkules sieh selbst verbrannto, so ahmten 
und afFten ihn hierin vielo nach, und andero wurden ihm zu Ehren vor-
brannt. Beispiele von Selbstverbrennungen kommen in diesor Zeit in 
Mcnge vor. Dahin gehort der schon crwUhntc Antinous; sodann Pere-
grinus Proteus, dessen Abentheuer und Ende Lucian bescbrcibt3). Wenn 
nicbt, so war es wohl ein Mensch, welcher dem Gotte zu Ehren gc-
opfert wurde. 

Beweise von der Verbreitung des agyptisch-orientalischcn Abcr-
glaubens hat auch der Reisende Carter in Spanien gefunden. Er bekam 
einen Stein, eine Carnee — von Basalt, schwarzem agyptiscbeni Marmor, 
von welchem, nach Monfaucon, die moisten Abraxas gemacht wurden 3). 
Carter hielt ihn zuverlassig für einen von den Steinen, welchc die 

') Origo istius molí Oriens ac Aegyplus. Sulp. Sev. h. s. 2, 4(1. — Aitt/ustin. tie 
haer. 70 — Pi-iscillianistae Gnosticorum et Munkhneorum dogmata permixta sectuntur. — 
Mandernach, Geschichle des Priscill. 1851, S. 6. 

lJ Lactam, d. ins/. I , 21 (sunt sacra) Virtutis, in quidus ipsi sacerdotes non alieno, sed 
suo cruore sacrificant. — Muller, amerikanischo Urieligionen — S. 635 — ..Sogar 
Manner von Stand wahlten freiwillig den Tod des Menschenopfeis." 

3) Montfaucon, Palaeographia graeca. — Hefele, ..Abraxas" im Freiburger Kirchen-
lexikon. Carter, Reise, 2 ,169. 
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Schüler des Basilides — u. a. Marcus, den Weibcrn in Spanien ais cinen 
Talisman und Mittel wider alie Krankheiten auszutheilcn pflegten. Die 
Charaktere enthalten ein unbekanntes Gehcimniss." 

Derselbe Reisende hat die Ruinen eines Tempels in Acinippo (bei 
Ronda) gesehen und l)eselirieben, wclchcr die augenscheinlichste Aehn-
lichkeit rait phõnicischen Tempeln hat, in welchen Menschen geopfert 
wurden. Er sah noch die Fussgestelle von 1-J-Fuss Hobe, mit den 
Spuren der Fiisse der Gozenbilder, wclche sammtlidi nach cinera oin-
zigen Altare gekehrt waren, auf d cm geopfert wurde ' ) . BDic Rinncn 
zum Abflussc des Blutcs sind noch ganz." — Diese Form crinnert an 
blutige Opfer, und besonders frappirt die Aehnlichkeit mit den mexi-
kanischen Tempeln. 

Diess zum Beweisc, dass auch im J. 306 noch Menschenopfer in 
Spanien dargebracht, und wohl auch auf das Neuc dargebracht wurden Jj. 
A u f den 7/wciten Bewcis, dass mit diesen Opfcrn „moechin" verbunden 
war, wi l l ich niclit eingehen, weil meinc Erkliirung des zweiten Canons 
doch cinc andero ist, ais die des Gonzalez Tellez, und weil die Materic 
zu schliipfrig ist ' j . 

Der Wortiaut des zweiten Canons — „die Flamines, welche ge
opfert, dcsswcgen, weil sie die Vcrbrcchcn vcrdoppclt, da der Mord 
binzukommt," scheint mir die Frldarung von Mcnschenopfcrn nicht zu-
zulasscn. Denn wenn auch Menschen geopfert wurden, so waren doch 
nicht alie Opfer Menschenopfer. Nach dem (^inon batten aber alie Fla
mines, welche opfcrn, Thcil an dem Mordo und an der Unzucht. Diesen 
Mord und diese Unzucht beziehe ich mit den nicht spanischen Erkliirern 
1) auf dio Spiele des Amphitheaters und Circus; 2) auf dio scenischen 
Spiele der alten Spaniel-. Bei jenen Spielen wurde das Blut der Gla-
diatoren und anderer Ungliicklichen vergossen, bei den leztern Spielen 
der Mimen und Pantomimen wurde die Unzucht dargestellt und gefeiert, 
besonders nach den Bcrichten der heidnischen Mythologie. 

Der entsczlichc Missbrauch, welcher mit dem Mcnschonleben, be
sonders durch dio Gladiatorcnspiole, getrieben wurde, ist allbekannt. 
Kbenso ist es bekannt, dass solchc blutige Spiele nicht bloss in Rom, 
sondern in alien Stiidtcn des Reiches gegeben, dass iiberall die Leiden-

') Carter, 2, 165. 
*) Siche iiber die Mensclioiio|)fer iiberliaupt bei alien Vôlkern: Müller — die 

amei'ikanisclien Urreligionen, Basel 1855, bes. S. 627 flg. — Stephens, Central-
Anierika, 2,184 flg. — Yucatan, iib. v. Meissner, 1853, Kap. 14.— Vent, iiber 
die alten Menschenopfer, Weimar 1834. — Lactant. insl. div. 1, 21 — Latialis 
Jupher etiammmc (zur Zeit der Synode von Elvira) sanguine colilur humano. 

3) Siche dariiber Movers, 1, 689 — und die Literatur daselbst — ..auch diese 
Sillo hat sich bis auf den heutigen Tag an cinigen Orlen in Syrien — und 
am Libanon erhallen" — Burckhardt, Reisen, 1, 257, 388. Bukkingham, Reisen, 
2 , 347. 
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schaft des Volkes auf das Hbchste für sie, und durch sie aufgeregt ward, 
dass es niclit bloss in Rom, sondern allenthalben ricf: Panem et circenses. 
Wabrend die schaulustige und blutdiirstige Mengo zu diesen Spiclen in 
Pompeji versammelt war, wurde die Stadt durch den Ausbruch des 
Vesuv begraben. 

Spanien war das am Meisten romanisirte Land. Hier fanden bei 
dem Cbarakter des Volkes die Gladiatoren- und Tbierkíimpfe der Romer 
einen besonders frucbtbaren Boden. Ganz Spanien bedeekte sich mit 
grossartigen Amphitbeatern, die in ihren Ueberresten beute noch ange-
staunt werden. Grosse und klcine Stiidte wetteiferten bierin mit cinander. 
I n dem berübmten Amphitheater zu Tarragona, in wclchem Fructuosus 
und seine beiden Gefahrten ais Martyrer vollendet wurden, mussten 
sich zur Feier der (glücklich - unglücklichen) Rückkcbr des Kaisers Au
gustus aus dem cantabrischen Feldzuge — an einem Tage 3,(XX) Sklavcn 
erwürgen ' ) . Besonders die heidnischen Priester und Priesterinnen — 
Flamines und Flaminicae — deren Acmter erblich waren, wurden durch 
das Hcrkommen gezwungcn, auf ihre eigenen Kosten dem Volko solche 
blutige und abscheulichc Spiele zu geben, woftir sic dann oft mit Denk-
siiulen, Tafeln und Inschriften abgelohnt wurden, welche ihre traurigen 
Verdicnste auf die Nachwelt bringen sollten und zum Theil gebracht 
haben. „In dieser Ar t korperlicher Gewandtheit (der Circus-Spiele, 
sagt der Spanier Masdeu) zeichneten sich die Spanier vor alien andern 
Nationen des Erdkreises aus *)." 

Von den Spielen des Circus im engern Sinne wird zu Canon 62 
gchandelt. Hier ist zunachst von den blutigen GladiatorenkHmpfen die 
Rede. — I n der Sammlung der Inschriften von Masdeu, deren es im 
Ganzen t,350 sind, wird u. a. der gliickliche Ausgang eines Gladiatoren-
spieles in der Nàhe von Chaves (Aquae Flaviae) gefeicrt. — Eine in Gra
nada, dem alten Elvira selbst, gefundenc Inschrift ist gesczt dem Spanier 
Cajus Fabianus Evander, einem Fahnrich der dreizehnten Legio rapax, dor 
von dem gSttlichen Trajan zum Lobne seiner Thatcn zehn Mauerkronen, 
achtzehn Biirgerkronen, und eine Rostrata oder Schiffskrone erlialten 
hatte. Er stammte aus der Stadt Urso oder Osuna. Ais cr gestorben 
•war, so verordnete der Legat und Procurator des Kaisers in Batika und 
Lusitanien, dass sein Andenken jedes Jahr durch ein Festgclage und 
mit Ringkampfen auf Kosten der Stadt Osuna begangen werden solle. 
Caja Mareia Singular aber stiftete einen Fond, fü r z w e i Paare v o n 
G l a d i a t o r e n zu Ehren eines so wohl verdienten Gemahles; und Marcus 
Fabianus liess jedes Jahr eine Portion Oel und Geld an alle Einwohncr 
der Stadt vertheilen3). 

') Minutoli, 2,154. 
Masdeu, 8, 49. 

s) Masdeu, Colección — nr, 438. 
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I n der Stadt Xeres de la Frontera, dem alten Municipium Caesa-
rianum, fand sich eine Inschrift des Inhalts: Dem L . Fabius Oordus, 
Solm des Lucius, dem Quatuorvirn, sezte das Volk des Caesar. Municip. 
— die gegenwartige Gedcnktafel, für das Schauspiel, welches er dem 
Volke gab von z w a n z i g P a a r e n G l a d i a t o r e n — für das Heil und 
den Sieg der Casaren. Sowohl die Inschrift, ais der Ort, wo sie auf-
gcstellt wurde, wurde mit Bewilligung der Decurionen durch geschrie-
bene Vota gegeben 1). Welch' grausamer und mordsiichtiger Geist ge
rado in dieser Gegend, besonders wegen sich forterbender Familienfeind-
schaften, auch heute noch herrsche, davon hat Minutoli in seinem „Altes 
und Ncues aus Spanicn" eine haarstraubende Geschichte mitgetheilt. l a 
Puerto santa Maria, zwei Stunden von Xeres, todteten sich zwei junge 
Manner, welche im Uebrigen die Achtung Aller genossen, in einem 
Zweikampfe mit Messern ohne irgendeinen Anlass zum Streite, nur aus 
dem Grunde, weil vor so vicien Jahren durch ein unglückliches Zu-
sammentreffen ihre Vater sich getodtet hatten. Durch ihre gegenseitige 
grausame Ermordung glaubten sie ihren Eltern ein herrliches Todten-
opfer darzubringen, und selbst mit Euhm aus dem Leben zu scheiden. 
Diess sind auch Menschenopfer und Gladiatorenkámpfe, wie sie noch 
sonst in diesen Gegenden vorkommen, nur die Form ist cinc andera 
geworden 2j. — [Eine fast noch schrecklichere Geschichte hat Minutoli 
erlebt mit seinem eigenen Bedienten und dessen sterbender Mutter3)]. 
Ein Officier, Cacilius Pap. Optatus, vermacht der Stadt Barcelona eine 
grosse Summe Geldes, aus deren Zinscn jcdcs Jahr Ringkãmpfe ge-
halten, und Oel in den Biidern an das Volk vertheilt werden sollte*). 
Auch in Rom gab es Gladiatoren aus Spanien *). 

Zu den blutigen Kampfen der Gladiatoren gehbrten natiirlich auch 
die blutigen Thierkãmpfe, welche in Spanien vorzugsweise Stierkâmpfe 
gewesen zu seyn scheinen (siehe Can. 62). 

Die christlichen Flamines nun, welche als Vorsizer und meistena 
ais Trager der Kosten dieser blutigen Spiele — opferten, hatten nebea 
dem Verbrechen des Gozendienstes sich auch mit dem Verbrechen des 
Mordes belastet, da sie ja die armen Opfer bezahlten und gaben, welche 
in diesen Kampfen zur Augenweide des Volkes ihr Leben geben sollten, 
sei es in den Faust - und Ringkãmpfen, sei es in den Gladiatorenkampfen, 
sei es in den Thierkampfen. — Aber mit diesen blutigen Spielen waren 

') Masdeu, Colkc. nr. 962. — Populus ob 20 paria gladiatorum data pro salute et 
victoria Caesarum. Locus et inscriptio J>. D. per tabellara data. 

'0 Altes und Neues aus Spanien, 1,28 — 43. . .Ein Zweikampf in Pueito Santa. 
Maria." 

3) Siehc: Eine Gewitlcinaclit in Merida — 1,18 — 27. 
4) Colección, nr. 963. 
s) Masdeu, nr. 946. 
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auch die scenischen Spiele verbunden. Indem die Flamines ihnen an-
•wohnten, und sie veranstalteten, machtcn sie sich des Lasters der Un-
zucht schuldig. 

Das nie zu hoher Bliithe gelangte romische Theater gerieth mit 
dem sinkenden Reiche immer mehr in Verfall. Rolie Spektakcl und 
grobe Unsittlichkeiten bildeten den Inhalt der meisten spanischen Spiele, 
in welchen sich die tiefe Entartung jener Zeit Uberhaupt spiegelt. Ais 
ein Beispiel der unglaublichen Barbareien, welehe die damalige Bíiline 
befleckten, wird angeführt, dass einst ein Schauspieler, welcher den 
sterbenden Herkules darstellte, lebendig auf der Scene verbrannt wurdo'). 
Zu dieser Rolle hatte man einen zum Tode verurtlieilten Vcrbrecher 
ausgewahlt. [Ein Seitenstiick aus der Wirklichkeit zu dem, -was wir 
zunachst nur ais Wahrscheinlichkeit über das Herkulesgrab in Tarra
gona gesagt haben2)]. 

I n Bezug auf die Grauel, die sich auf den Brettern zeigen durften, 
geniigt es anzugeben, dass die Pasiphae mit dem Stiere, dio Leda mit 
dem Schwane in moglichster Naturwahrhcit dargestellt -wurden. Eia 
durch so grobe Ausschweifungen verunstaltetes Theater musstcn die 
Christen verabscheuen. Tertullian nennt die Theater Hiluser der Venus 
und des Bacchus3). Nicht anders driickt sich dariiber der Rhetor Ar-
nobius aus4), welcher die Theater Hauser der Venus nennt, und in 

') S. Schack, Geschichte der dramalischen Literatur und Kunst in Spanion. S B d r , 
1845 — 46 — Berlin — 2teAufla!je, 1854 — S. 15 fig. — Enlartung dos romi-
schen Theaters in der spiitern Kaiser/.eil, S. 30 fig. Fortdauer der sconisclien 
Spiele der Rômer und Zusammenhang derselben mil den miUclallcrliclien Fuicen. 

^ Tertullian. ad nationes, 1, 10. Vidimus saepe castratum Attin deum a Pexsinunlc, e.t 
qui vivus cremabatur Herculem induerat. 

3) Tertullian. de spectaculis und ad nationes, 1, 10 — Constuprantur coram vahix ma-
jestates in corpore impuro. Famosum et diminutum caput imago cuiuslibet dei nnxlit. — 
Plane religiosiores estis in gladiatorum cavea, ubi super sanguinern humanum, super 
inquinamenta poenarum, proinde saltant dei vestri, argumenta et historias noccnlitms 
erogandis, aut in ipsis dei nocenter puniuntur. — Tertull. de idololatr. 2 et passim, 
de spectaculis. 

A) Arnobius adv. gentes, 7, 33. Existimatve tractari se honorifice Flora, si suis in ludis 
Jlagitiosas conspexerit res agi, et migratum ab lupanaribus in theatral — [Augustin, 
de civitat. Dei, 2, 14, 27. — Salvian. de gubernat. Dei, 6, 2 sq. Isidor Ilispal. 
etymol. I. 18. — ] — Tertull. de spectac. 10. Theatrum proprie sacrarium Veneris est. 
llague Pompejus Magnus, solo theatro suo minor, cum illam arcem omnium turpitu-
dinum extruxisset, veritus quandoque memoriae suae censorinam animadversionem, 
Veneris aedem superposuit. Ita damnatum et damnandum opus templi titulo prae-
texuit, et disciplinam superstitione delusit. Sed Veneri et Libero convenit. Duo ista 
daemonia conspirata et conjurata inter se sunt, ebrietatis et libidinis. Itaque theatrum 
Veneris, Liberi quoque domus est. Nam et alios ludos scenicos Liberalia proprie vo-
cabant. —• Cf. 17 — a theatro separamur, quod est privatum consistorium impu-
dicitiae. 
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derselben Weise, wíe Tertullian, Venus und Bacchus (Liber) mit einan-
der verbindet'). 

"Wie Tertullian und Arnobius betont aucb Cyprian den unzertrenn-
lichen Zusammenhang zwischen Gozcndicnst und den heidnischen Spielen. 
Die Idololatrie ist die Mutter aller diescr Spiele2). Er fragt: Welches 
Sehauspiel ist ohne Gciisendienst, welches Spiel ohne Opfer? W o gabe 
es einen Wettkampf, der nicht durch cinen GetOdteten (gleichsam) ein-
geweiht wiirde? Bei diesen Spielen werde zuweilen selbst der Mensch 
durch die Banditcnstreiche des heidnischen I'riesters ein Opfer, da das 
noch warme aus der Keíile emporsprizende Blut in der Opferschale auf-
gefangen werde, wahrend es noch schaume, und dem gleichsam diirsten-
den Gozen in das Angesicht geschleudert werde. — Die scenischen 
Spiele aber schildert er in ihrer ganzen nackten Abscheuliehkeit. Nach 
ihm lehren die Mimen (d. h. die Schauspieler) den Ehebruch. Wenn 
Cyprian in seinem bcrühmten Briefe an Donatus schreibt, dass die ziich-
tige Matronc, welche zu den Schauspielen gekommcn ist, vielleicht als 
eine unzlichtige zuriickkehre, so liegt darin eine Bestâtigung der be-
kannten Worte des Tacitus, dass die Frauen der Deutschcn in sicherer 
Kcuschhcit leben, weil sie durch keine Rcize der Schauspiele, durch 
koine Verlockungen der Gclage verdorben werden3). 

Lactantius spricht ausfiihrlich von den blutigen Gladiatorenspielen, 
an 'wolchen den Christen Theil zu nchmen stets verboten gewesen. So 
schrecklich aber diese Blut- und Griiuelscenen seien, so weiss er doch 
nicht, oh nicht die scenischen Spiele noch mehr Verderben stiften*). 

') Minucim Felix — Octav. c.37. Nunc enim mimus vel exponit adulteria vel momfrat; 
nunc cnervie histrio amorem dum fingit, infligit. 

*) Cyprian, liber de epectaculis, cap. 4. i/uod enim spectaculum sine idolo? guts I n d u s 
sine sacrificio f quod certamen, non consecraíum mortuo ? — cap. 5. Quod si rursum prae-
rogem, quo ad aliquod spectaculum itinere pervenerii, confitebitur per luparum, per pro-
stitutarum nuda corpora, per publicam libidinem, per dedecus publicum, per vulgarem 
iascitiiam, per communem omm'um coníume/íam. 

') Ct/pr. ep. 1. ad Donatum , 0 . 8 . — Delectat in mimit lurpitudinum magisterio vel quid 
domi gesseril, recognoscerc, vel quid gerere possit, audire. Ádulterium discitur dum 
videtur; ct, lenocinimte ad vitia publicae auctoritaiis malo, quae pudica fartasse ad 
spectaculum matrona processerat, — revertttur impudica. Cf. de hab. virginum, c. 18. 
Tacit. Qermania, 19. — JErgo septue pudicitia agunt, nullis spectaculorum inlecebris, 
nultis conviviorum mritationibm conruptae. Auch Cyprian spricht de habit, virg. 
c. 21 vou don convivia lasciva. Lactam, divin, institui, de vero cultu, 6, 20. S i 
homicidium faceré nulla modo licet, nec interesse omnino conceditur. 

*) In scenis quoque nescio an sit corruptela vitiosior. Nam et comicae fabulae de stupris 
virginum loquuntur, aut amoribus meretricum. — Histrionum quoque impudentissimi 
inotus quid aliud, nisi libídines ct docent, et instigante quorum enérvala corpora, et 
in mulicbrem incessum habitumque mollita, impudicas foeminas inhonestis gestibus men-
tiuntur. Quid de mimii loquar corruptelarum praeferentibus disciplinam? qui docent 
adulteria, dum fingunt, et simulatis erudiunl ad vera. — Admonentur utique (juvenes 
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Auch nach Lactanz liangen diese Spiele wesentlich mit dem Gozen-
dienste zusammen, ja sie selbst sind GSzendienst. Der Christ, welclier 
immer solchen Schauspielen amvohnt, welche der Religion (der Heidcn) 
wegen gefeiert werden, ist abgefallen von dem Dienste Gottes zu den 
Gtizen, deren Feste er dadurch begehet'). 

Ais das Christenthum den ausserlichen Sieg iiber das Heidenthum 
erruugen hatte, dauerte doch die alte Wuth der Spiele fort , besonders, 
in den grõssten Stadten, Rom, Constantinopel, Antiocbien, Carthago u. a. 
— Zur Zeit des Chrysostomus dauerte das alte Unwcsen fort, und die 
Mimen waren bei Hochzeiten und Gelagen zugegen. Augustinus hatte 
selbst an sieh die traurigen Wirkungen der heidnischen Spiele im Allge-
meinen erfahren 2). 

Nach den Schilderungen, welche Augustinus von den scenischen 
Spielen giebt, waren sie gerade die sittenverderblichsten von alien. So 
gross war die W u t h , mit der diese Spiele durch die Jahrhunderte herab 
die Gemiither crfiilJte, dass, als nach dcr Vcrwiistung Roms durch 
Alarich im Jahre 41 ü vicie Riimcr nach Carthago fliichteten, sic taglicb 
i n den Thcatern fi i r die Uistrionen wie im Wahnsinn tobten3), — 
Augustin beschreibt selbst den schandlichen Dienst, welcher zu seiner 

el virgities), quid faceré possint, et injlammantur libídine, quae aspectu máxime con-
citatur; — probantque ilia, dum rident, et — corruptiores ad ctibicula revertuvtur. 

') Nam ludorum celehrationes Deorum festa sunt, siquidem ob natales eorum, vel tem-
plorum novorum dedicationes sunt constilud. E t primitus quidem venationes, quae vo-
cantur muñera, Saturno sunt attrihutae; ludi autem scenici Lil>eve, circenses vero 
Neptuno. Paulatim ¡amen et caeteris diis idem honos tribui coepit; singulique ludi 
nominibus eorum consecrati sunt, sicut Sisiniux Capito in libris Spectaculorunt doett. 
S i quis igitur spectaculis interest, ad qmie reliyionis gratia convenitur, discesnt a Dei 
cultu, et ad déos se contulit, quorum natales et festa calebravit. Cf. L a d . 1, 20 nbvv 
die Flora und die ludi Florália. 

*) Cf. Chrysost. horn. 7 (5 ) in Matth. — orat. de pocnit. et in Jhrodem, et in Joann. 
Bapt. (unàchl). Cf. op. t. 3 , 212; 11, 119- 20, ed. Montfaucon-Migne. Cf. oratio 
contra ludos et theatra; und Binterim, Denkwiird. 4 , 1 , S. &63. 

3) August, confess. 3 , 2 . — Cf .de vera religione, cap. 22 — de civitate Dei, 1, 32 — 
de scenicorum institutione ludorum. Ludi scenici, spectacula turpitudinum et licentia 
vanitatum non hominum viliis, sed deorum vestrorum jussis Romae instituti sunt (cf. L i -
vius, 7, 2. — Valer. Maxim. 2, 4 , 4 ) ; — pontifex autem propter animorum cuven-
dam pestilentiam, ipsam scenam construiprohibebat (cf. 2, 8 ; 1 3 , 1 4 , 26; 4, 26; 6, 10; 
8, 13 —14; cf. Euseb. praepar. evang. 13, 4 — 5 ) , quae ánimos miserorum tantis ob-
caecavit tenebris, tanta deformitate foedavit, ut etiam modo (quod incredibile forsilan 
erit, si a nostris posteris audietur), Romana urbe vástala, quos pestilentia ista pos-
sedit, atque inde fugientes Carthaginem perveniie potuerunt, in theatris quotidie cer-
tatim pro Jiistrionibus insanirent (1 ,32 . — Cf. 2 , 6 . Saloian — de gubern. Dei, 
6, 15; 2, 26). — Nonnullae pudentiores (matronae) avertebant fadem ab impuris 
motibus scenicorum, et artem flagitii furtiva intentione discebant. Hoc tamen palam 
discendum praebebatur in templo, ad quod perpetrandum saltern secretum quaerebatur 
in domo. — Aug. de civ. Dei 2, 26. 

fiama, span. K i r c h e . I I . 4c 
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Zeit noch der in Afrika und Carthago verehrten heidnischen Gõt t in 
Oõlestis, oder der Dea virgo geweiht wurde. Dasselbe fand nach Sal-
vian in Trier statt. Den "Wahn, dass durch solche Spiele die Gotter 
geehret und versohnet -werden, nennt Augustin ),die unreinste, scham-
loseste, gottloseste, frechste Sühnung^ ' ) . 

Von der damaligen Verbreitung der alten heidnischen Spiele i n 
Afrika ist aueh der Canon 11 der Synode von Hippo im J. 393 ein 
Beweis, -welcher verordnet, dass die Sohne der Bischofe und der Clc-
riker bei weltlichen Schauspielen weder mitwirken, noch zuschauen 
sollen5); ferner der Canon 33, welcher verordnet, dass Schauspielern 
und Apostaten, die sich wieder bekehren, die Reconciliation nicht ver-
weigert werden solle3). — Auf der fünften Synode von Carthago i m 
J. 401 wurde verboten, dass an Sonn- und Festtagen Schauspiele auf-
gefiihrt werden; ein Schauspieler abcr, welcher christlich geworden, 
diirfe von Niemand zu seiner frühern Beschaftigung zurückgeí'ührt, oder 
dazu gczwungen werden4). 

I n Gallien dauerte dieselbe Spielwuth fort, und wurden dieselben 
kirchlichen Geseze gegeben. Die Synode von Aries 314 schliesst i n 
c. 4 die Wagenlcnker, so lange sie dieses Geschaft treiben, von der 
Kirchengemeinschaft aus. Der C. 5 schliesst die Schauspieler gleich-
falls aus 6). Die zweite zu Aries im J. 443 oder 452 gehaltene Synode 
hatt&*noch Anlass, dieselben Strafbcstimmungen zu wiederholen. C. 20 : 
Pferde- und Wagenlcnker und Schauspieler sind, so lange sie dieses 
Geschaft treiben, von der Communion ausgeschlossen6). Trozdem er-
hoben sich am Ende des fünften Jahrlmnderts die beiden gallischen 
Schriftsteller Salvianus und Sidonius Apollinaris gegen die Spiele und 
Schauspiele ihrer Zeit. » 

Zur Zeit des Salvian waren die alten Schauspiele so abscheulich 

') Hanc talium numinum placationem petulantissimam, impurissimam, impudentissimam, ne-
(¡uissimam, immundissimam; cuius adores laudanda romanae virlutis indoles honore 
privavit, tribu movit, agnovit turpes, fecit infames; hanc, inquam, pudendam, verae-
que reliyioni aversandam et detestandam talium numinum placationem, has fabulas in 
deos illecebrosas atque criminosas, haec ignominiosa deorwn facta vel scelerate turpi-
terque commissa, vel sceleratius turpiusque conficta, oculis et auribus publicis civitas 
tota discebat: haec commissa numinibus placeré cernebat; et ideo non solum illis ex-
hibenda, sed sibi quoque imitan da credebat. de civit. Dei, 2, 27. — Cf. 4, 27. — 
Ejus (Jovis) plura crimina ludis scenicis actitantur. 

2) IJefete, Conoil. G . , 2 , 53. 
Ut scenicis atque histrionibus caeterisque huiusmodi personis, vel apostaticis conversis 

vel reversis ad Deum gratia vel reconciliatio non negetur. 
*) Hefclc, 2 , 69. 
») Ut, qui in theatris conveniunt excommunicentur. De theatricis, et ipsosplacuii, quamdiu 

agunt, a communione separari. 
•) Hefele, 1,176; 2, 283. 
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und so sittenverderblich, wie zur Zeit des íleidenthumes. Jedes Ver-
brechen und jede Schandthat wurde hier ausgeübt, die hochste Wollust 
•war es, Menscben sterben, Menschen zerfleischen sehen von -wilden 
Thieren. Noch wurden die alten heidnischen Gebrâuche dabei beobaehtet1). 
— Dieses -weiset er mit Uebergehung der andern Arten von heidnischen 
Spielen besonders an den circensischen und theatralischen Spielen nach2). 
— Besonders ist es die Weise der Schauspiele, dass diejenigen, welche 
spielen, und welche ihnen zusehen, ein und dasselbe Verbrechen be-
gehen. Denn wahrend die Schauspieler solches billigen und gcrne sehen, 
begehen sie durch die Augen und durch ihre Einwilligung dieselben 
Verbrechen; so dass nicht bloss die des Todes wíirdig sind, welche 
solches thun, sondern auch jene, welche beistimmen (Rom. 1, 32). Darán 
nahmen fast alie ^Romer" jener Zeit Theil. — Wenn sich ereignete, 
•was leider oft geschah, dass an dem nemlichen Tage ein kirchliches 
Fest und ein ofFentliches Spiel begangen wurde, so wurden von fast 
alien Christen „dcn Worten Christi die Worte des Mimen vorgezogen". 
Niemand kam dann in die Kirche, verirrte sich aber Jemand dahin, 
und erfuhr zufallig, dass heute Spiele gegeben werden, so liefersporn-
streichs aus der Kirche, und rannte den Spielen nach3). — Doch be-
zeugt er auch, dass solches in den meisten Stâdten Grallicns und Spa-
niens nicht mehr geschehe1) [wegen der Einfalle und der Besiznahme 
derselben durch die Barbaren], oder weil wegen der Voramung und 
des Elendes der Zeiten die enormen Kosten dieser Spiele nicht mehr 
bestritten werden konnten. „Die Elendigkeit des Fiscus und die Bettel-
liaftigkeit des romischen Staatsschazes" in jener Zeit gestatteten gleich-
falls keine Ausgaben mehr. Ais abcr z. B. die Stadt Trier schon drei-
mal zerstort war, verlangten die wenigen Adeligen, welche den allge-
meinen Untergang überlebt hatten, von den Kaisern Honorius und Con-
stantius circensische Spiele, um sich gleichsam übcr das allgemeine Ycr-
derben zu trosten5). 

') Sahian. de gubernutione Dei l. 6. c. 2. — Salvian führt die (Jamais üblichen Spiele, 
Spielhauscr und Spieler in folgender Terminologie an (,6,3): Equidem, (¡uta 
longum est, nunc dicere de omnibus, amphilheatris scilicet, odeis, lusoriis, pom/iis, 
alhletis, petaminariis, pantomimis, caeterisque portentis, quae pigel dicere, quia piget 
malum tale vel nosse, de solis circorum ac theatrorum impuritatibus dico. 

^ In Betreff der Theater íahrt er fort: Quis integro verecundiae statu dicere queat, 
illas remm turpium mitationes, illas vocum ac verborum obscoenitates, illas moluum 
turpiludines, illas gesluum foeditates. — <So¿ae theatrorum impuritates sunt, quae 
honeste non possunt vel aecusari. 

:i) Salv.6, 7. Spemitur Dei templum, ut mrratur ad theatrum. Ecclesia vacuatur, circus 
implelur. Christum in altario dimütimus, ut adulterantes visu impuríssimo óculos ludi-
crorum turpium fornicatione pascamus. 

*) Non agitur in plurimis Galliarum urbibus et Hispaniarum, — 6, 8. 
s) De gub. D. 6, 15. Circenses ergo Treveri desideratis, et hoc vastati, hoc expugnati, 

4 * 
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Sidonius Apollinaris nennt schmuzige Gesprache — theatralische 
Reden'). — Dass auch in und nach dicser Zeit Weiber auf Theatern 
in der obsconen Weise des Heidenthumes spielten, davon ist die spatere 
Kaiserin Theodora ein Beispicl, welche der ^fromrae" Kaiser Justinian 
vom Theater hinweg auf den Thron neben sich erhob. Procopius be-
schreibt ihre Laufbahn und Leistungen auf dem Theater2). — Was 
mochten die strengen Geseze in den Gesezbüchern des Theodosius und 
Justinian helfen, wenn das Leben so machtig dagcgen reagirte, und die 
Machtigen sich so schwach erwiesen?3) Die Haufigkeit iiberhaupt, mit 
welcher diese Verbote auch in spatern Concilien eingeseharft werden 
mussten, beweist den Fortbestand des alten Uebels, wonigstens in alien 
denjenigen Landern, welche ehedem Theilc des alten romischen Reiches 
gewesen -waren. Dieses Reich war lângst zerfallen und zerstort, aber 
die Greuel, die es grossgezogen, aber das Gift, mit dem es das Volk 
der Heiden erfüllet hatte, Jebte noch in den christlichen Volkern fort. 
Die Trullanische Synode vom J. (392 sagt in ihrem Canon 5 1 : Diese 
heilige und allgemeinc Synode verbietet die Mimen und ihre Schauspiele, 
die Schaugeprãnge der Jagden (d. h. wohl die Thierkámpfe), und die 
theatralischen Kampfe. Wer diese Dinge treibt, w i r d , ist er ein Cleriker, 
abgesezt, ist er ein Laie, ausgeschlossen. I n milderer Weise bestimmt 
der Canon 24: Kein Cleriker oder Monch darf an Pferderennen und 
Theatern Theil nehmen. 1st er bei einer Hochzeit, so muss er sich ent-
fernen, wenn die Spiele anfangen4). 

Wenigstens in Betreff Spaniens ist es cine erwiesene Thatsache, 
dass der Endpunkt des alten heidnischen Theaters mit den Anfangen 
des modernen Theaters zusammenfiel, und dass, da die alten Spiele 
unausrottbar waren, der Clerus selbst das Entstehen neuer auf christ-
lichem Boden wurzelnder Theaterspiele begünstigte5). Hier, in Spanien, 
dauerten im ganzen vierten Jahrhundert noch die Spiele der Mimen und 
Pantomimen fort8). — Die pantomimischen Darstellungen, an welchen 
nicht mehr das ganze Volk in den Theatern Theil nahm, sondern nur 
entweder der Pcibel auf der Strasse, oder „eino gewahlte, geschlossene 

post cladem, post sanguinem, post supplicia, post captivitatem, post tot eversae urbis 
excidiaf Theatra igitur quaeritis, circum a principibus postulatis? 

') Sidon. Ap, epist. 3 , 13. 
J) Histor. arcana, c, 9. — Mmagiana, 3 , 254 — 59 — (ed. 1713—15). 
a) Codex Theodos. L . X V . tit. 7. I. 4 et 8. — Cod. Just. Lib. V. tit. X V I I , 1. 8. — 

Nov. C X V , c. 3, §. 10. — Ammian. Marc. 14, 6 — fiihrt „tria millia saltatricum" aa. 
4) Ilefele, C. G . , 3,304,307. 4, 47, c. 35 der Rõmisclien .Synode von 826. — 

Die Mainzer Synode von 852,— in E . Dümmler , Geschichte des ostfrãnkischen 
Keiches, Berlin, 1862, Bd. 1,343 — 44 und die dortigen Belegstellen. 

'v) Schack, 25 fig. Ticknor, Gescliichlc der schônen Lileratur in Spanien, dculsch 
von Jul ius , 1852, 1, 207. ..Aufhõren des griechischen und romischen Theaters." 

*) Mueller, Comment, de genio, moribus et luxu aevi Theodosiani. Gotting. 1798, p. 91 sq. 
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Gesellschaft" bei Hochzeiten und Shnlichen Festivitiiten, oder die Reichen 
überhaupt und nach Belicben in ihren Pallasten, nahmen in der spãtern 
Kaiserzeit immer melir í iberhand') . Die Kaiser Carinus und Numerian, 
Sohne des Carus, stellten unter anderm Tausend Pantomimen und Gym-
nasten der Augenweide des Volkes zur Disposition2). Der Câsar Gallus 
vol! ends hielt Tanzerinnen im Ueberfluss. 

Ais Beweis, wie verbreitet diese scenischen Spiele in dem alten 
Spanien gewesen, werden auch die vielen, zum Theil heute noch in 
ihren Triimmern vorhandenen Theater Spaniens angeführt , z. B. zu 
Tarragona, Merida, Corunna dei Conde, Sevilla, Ecija, Cazlona, be-
sonders Sagunt. Jedenfalls war das noch im sechsten und siebenten 
Jahrhundert in Spanien fortbesteliende Theater wesentlich heidnisch. 
Denn es war sowohl der Haltung ais dem Inhalte nach vom Anfange 
bis zum Ende mythologisch Innozenz I . ziihlt in seinem Schreiben 
an die in der Synode zu Toledo — J. 400 — versammelten Bischofe 
unter den Misstanden des kirchlichen Lebcns in Spanien auf, dass viele 
Christen — zu der Wiirde von Pricstern und Bischofen erhoben wor-
den, welche vorhcr Advokaten oder Kricgsleute gewesen, dass viele, 
welche dem Volke Lustbarkeiten und Spiele gegeben, zu der Ehre 
des hochsten Priesterthumes gelangt seien *). Der Konig Sisebut liess 
den Bischof Eusebius von Tarraco absezen, weil derselbe gestattct hatte, 
dass Schauspiele mit Anspielungen auf heidnische Gotterlehren gegeben 
wurden. Indess ist der erwáhnte Brief Sisebuts sehr unklar ge-
schrieben. Statt einer Absezung kann man auch eine Ruge in dem-
selben finden5), und Florez sucht im Besondern nachzuweisen, dass in 

') Cf. Julius Capitol, vita M a r á Aurelii, c. 23. — Flavius Vopiscas — Carims c. 18. — 
Cf. Sueton. Domit. 7. — Plinius h. n. 7, 24. — Macrobius S. 2, 7. — Aimnianus, 
14, 6. — Mímoires de VAcademie des Inscriptions, 1, 121. 

5) Amm, l. c. Exprimunt (feminae) innúmera simulacra, quae Jinxere fabulae thcatrales, 
3) Scliui-k, 28—29; 72 Üg. (Cf. Dufresne zu Mimus.) — Masdeu, 8, 131; Flurcz passim, 

und die Rciscbesclircibungcn von Laborde, Pluer, Carter, Swinburne, Dillon, in 
neucier Zeit das grosse Sainmclwcrk : „Espanna pittoresca". — Schack , S.73~7&. 
Scliuck nennt den Gotlcsdicnst der Westgotlicn ..mimisch", und will einen '/u-
sammenhang mit den alten Spielen heiausfindcn. 

4) Quantos qui voluptates et editiones populo celebrarunt, ad honorem summi sacerdotii 
pervenisse! quorum omnium neminem ne ad societatem quidem ordinis clericorum opor-
tuerat pervenire. Jnnoc. epistol. 3. nr. 4. 

*) Padilla, Historia eccles. de Espanna, 2parte 1605, p. 188. — Mariana, 6, 3. ~ 
Florez, 7, 317. — Eusébio episcopo a Sisebuto rege directa — Objectam hoc, quod 
de ludís theatriis taurorum (Tol. ludis theatris phanorum) scilicet ministerio sis adeptus, 
nulli videtur incertum: quis non videat quod etiam videre poeniteat. Beatis viris cada-
vera te anteferre foetentia, et homines divinis cultibus assidue deditos tua exprobrara 
sententia foetida. Ergo deinceps nostrae perennitalis affatus nequáquam expectes, sed 
huic viro, qui Deo magis, quam miserandis placet hominibus, Ecclesiam Barcinonensem 
regendam — committe. 
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dieser Zeit (Sisebut starb 621) Severas Bischof von Barcelona, Eusebias 
dagegen Metropolitan von Tarraco gewcsen. Der Brief Siscbuts ist 
schwer verstandlich. Mariana hat ihn in seiner gewolmten Eilfertigkeit 
sicher nicht verstanden; Schack und Ticknor-Julius scheinen sich auf 
Mariana gestüzt zu haben ' ) . 

Was Isidor von Sevilla von dem Theater und den scenischen Spielen 
sagt, kommt im Allgemeinen mit Obigem überein. Das Theater trug 
auch den Namen prostibulum etc., wegen dor Unsittlichkeit seines Cha-
rakters. Doch die A r t und Weise seiner Berichterstattung scheint anzu-
deutcn, dass derlei Spiele zu seiner Zeit in Spanien noch vorkamen. 
I m Allgemeinen sagt er, dass der Christ solchc Schauspiele verabscheuen 
müsse, weil er deren Urhebcr, die Gozen, hasse. — Denns) „diese 
Schauspiele der Grausamkeit sind nicht bloss durch die Lastcr der Men-
schen, sondern durch den Befehl der Diimonen entstanden. Der Christ 
soil niclits gemcin liaben mit dor Wuth des Circus, mit der Scham-
losigkeit des Theaters, mit der Grausamkeit des Amphitheaters, mit der 
Wildheit der Arena, mit der Ausgelasscnheit des Spieles. Dor ver-
leugnet Gott, der solches zu thun sich unterfangt, or ist abgefallcn von 
dem christlichen Glauben, dcr auf's Neue nach dem begehrt, dem er 
in dcr Tauf'e langst entsagt, das ist dem Tcufel, seinem Pompe und 
seinen Werkcn." 

Durch Inschriften sind die scenisclien Spiele in Spanien bezcugt, 
z. B . ein Flamen und cine Flaminica gaben .sccnisclie und circensische 
Spiele vier Tago lang in Tucci, und dazu cia Mali!. — Ebenso be
zcugt einc Inschrift von Canama bei Sevilla die Abhaltung von sceni
schen Spielen ' ' j . 

Nach dieser Auseinandersczung konnen wir sagen, dass die Fla-
mines, wclcho auf ihre Kosten dem Volkc Spiele gaben, ei'stens den 
Giizen opfertcn, zweitens den Mord (dcr Gladiatoren und dcr Thier-

' ) Florez, 25,85. — Marinnn, (>, !i. — In llispaniu pari decernendi libértate Eusebias 
liarcinon. episcopus loco a rc;/e motus est ut ipsius Sisebuti litterae declarant, sub
stituto alio: quod in theutro yuiiedam ah /tistrionibus ayi concessisset, quae ex vana 
deorum superstitione traducía, aures C/irixtiniiae abhorrere vitlebantur. — Schack, I. c, 
— Ticknor, Geschiclite tier scliüiion Litcratur in Spanien, Leipz. 1852 — 
Hd. 1, S. 207. 

5) Isidor Ilisp. etymologiar. 18, 42: Idem vero t/ieatrum, idem et prostibulum, eo quod post 
ludos exactos meretrices ibi prostarent. Idem et lupanar vocatum, ab eisdem meretri-
cibus, quae — lupae nuneupabatitur. c. 4'i. Scena autem eral locus infra theatrum in 
modum domus instructa, — ubi enntabaut comici, tragici, atque saltabant histriones et 
mimi. c. 48. Histriones sunt, qui muliebri indumento gestas impudicarum feminarun 
exprimebant. 

3) Florei, !), 63. — editis scenicis ludis per quatriduum et r.ircensibus et epulo diviso. — 
liei Masdeu, Col. nr. 744 nach Eeija vcrlegi. Masdeu, nr. 819 — ludis scenicis 
impensa sua factis, epulo dato. 
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kampfer) verschuldeten, drittens Unzucht begchen machtcn und bc-
giengcn; dcnn nach dem Vorgelegten kann mau diis Geben und das 
Veranstalten scenischer Spiele nicht anders dcnn cine unnatiirliche W o l -
lust nenncn. 

Dabci bleibt es nur auffallend, dass die spanischcn Erklãrer Men
doza, Gonzalez Tellez, und neulich noch Tejada y Ramiro diesen 
Canon 2 nicht so verstehen, wáhrend die neuesten nichtspanischen Er
klãrer, z. B. der Vcrfasser bei Aehterfeldt-Braun und Hefcle ( 1 , 122) 
kein Bedenkcn tragen, das homicidium von den Gladiatoreuspielen, die 
moechia vom Theater jener Zcit zu verstehen. 

Canon 3. 

Von denselben, wenn sie den Gõzen De eisdem , si idolis tan-
nur ein Spiel gegeben. turn múnus dederunt. 

Ebenso ist beschlosscn worden, dass Item jlaminesj qui non im-
man den Flamincs, wclche nicht geopfert, molavcrint, sed múnus tantum 
sondem nur ein Spiel gegeben, desswegen, dederint, eo quod se a funestis 
weil sic sich der schrccklichen Opfer ent- abstinuerint sacriflciis, placuit 
lialten haben, am Ende die Communion eis in finem praestare commu-
bewilligen sollo, nachdem sie jedoch dio nionem, acta tamen legitima 
gesezlichc Busse vollbracht haben. Gleich- poenitentia: item ipsi si post 
falls ist bcschlossen, dass wenn sie nach pocnUentiam fuerint moechatit 
der Busse in Unzucht gefallen, ihnen die placuit ulterius his non esse 
Communion nicht mehr zu geben sci, da- dandam communionem, neillu-
mit sie nicht mit der Communion des sisse (lusisse) de dominica com-
Hcrrn Holm zu treiben scheincn. munionc videantur. 

Munus dare kann man allerdings von Almoscn, oder Geschonken 
an die Gotter verstehen, und sich dabei auf don Vorgang mit Justa und 
Rufina von Sevilla berufen. [Mendoza — Tertull. apol. c. J3 circuit cau-
ponas religio mendicans. Exigitis mercedetn pro solo templi, pro aditu sacri. 
— Juvenal, sat. S. cf. 3, lit. — Lucret. 2, (¡24 — 28. — Tertull. apol. 42. 
— Stipes quotusquisque jam jactai. Porrigat manum Jupiter et accipiat. 
— Suam. „Augustus" c. i>f. — Vespasian, c. 23. — Tertull. ad nation. 
1, 10. — Minucius Felix, c. 24. Pelles ( ~ cymbalaj alii caedunt men
dicantes, vicantes Deos ducunt, d. h. die Opferpriester schlagen die Trom-
meln, und fiihren ihre bettelnden Gotter von Gasse zu Gasso1).] — 
Allein — dann batten die Bischofe wohl: Stipes statt muñera gesagt; 
dann hiitten sie wohl wegen solcher Bettelgabon nicht lebenslange Busse 
aufgclegt, und dann hattcn sie vergessen, eine entsprechende Strafe f i l r 

') Movers, Phõn. 1,655. 



56 Fünf t e s Buch. Die Synode von E l v i r a . 

die âhnlich fehlenden — Laien — d. h. die sonstigen Christen, zu be-
stimmen, die den Gozen Almosen gaben. 

Binius versteht munus falsch; Albaspin&us ') richtig von j,Spielena, 
bei denen ein anderer Flamen prãsidiren konnte, niclit der christlich 
gewordene Flamen, welcher die Kosten des Spieles bestritt, das heisst 
das Spiel dem Volke gab. Denn munus bedeutet Geschenk und Spiel, 
weil es ein geschenktes Spiel ist. 

Ebenso Gonzalez Tellez — et editiones publicas post baptismum cele-
braverint. Muñera zu geben ist eine erbliche Sache der Flamines, es 
ist necessitas, nicht ambitio. — Tertull. de spectac. 12. — Er sagt: munus 
dictum est (spectaculum) ab officio, quoniam officium etiam muneris no-
men est. — Mortem homicidiis (der Gladiatorenspiele zu Ehren der Todten) 
consolabantur. Haec muneris origo. Sed — fernini voluptati satis non 
faciebat, nisi et feris humana corpora dissiparentur. Dann sagt er weiter, 
diese A r t „editionisu (sc. muncrum) sei übcrgegangen ais eine I'flicht an 
die in Wiirde und Amt Stehenden „quaesturas dico et magistratus, et 
f l a m i n i a , et sacerdotia. 

Diese Stelle Tertullians diirfte alie Zweifel heben. Gonzal. Tellez 
weist ferner auf den C. Theodos. De decurionib. auf Cujac. Lib. Observ. 
Cap. 13. et in L . O ff. De excusatt. Ant. — Gothofred. in L . In honoribus. S. 
De vacat. munerum. 

I m engern Sinne bedeutet „munus" Schauspiel, besonders Gladia-
torenspicl, von den Beamtcn und Priestern zum Danke für das empfan-
gene Amt gegeben dem Volke — (munus praebere — Cic. de off. 2, 1Ü, 5 7 
— functus est aedilicio máximo muñere. — Juvenal. 3, 36. — Von Titus 
berichtet Sueton c. 7: Amphitheatro dedicato, munus edidit apparatissimum 
largissimumque. — Von Marc. Aurel ais Thronerben erzâhlt sein Bio-
graph: et gladiatorum, quasi privatus, quaestor edidit munus (Jul. Capi-
tolin. 6. cf. cp. 23). — Von demselben und L . Verus sagt derselbe — 8 
— fúnebre munus patri dederunt (dem Antoninus Pius). 

Aus solchen Beispielen kann man ohnc Mühe crsehen, was „munus 
dare" in unserm Canon bedeutet. Háufiger ist der Ausdruck — edere; 
doch haben wir audi das Wort dare gefunden. Ein Flamen, der auf 
soine Kosten dem Volke einen Gladiatoren- oder Thierkampf giebt, hat 
des Mordes sich schuldig gemacht. Wei l er abcr nicht selbst beim Spiele 
den Vorsiz geführt, nicht selbst geopfcrt hat, — so soli ihm am Ende 
des Lebens die Communion gegeben werden. 

Fallt er nach der angetretenen Busse — in Unzucht, so soil er die 
Communion nicht erhalten. Moechia ist bier wohl dem Wortlaute nach 
zu fassen, als Unzucht sowohl wie Ehebruch. 

' ) Aubespinc, IMschof v. Orleans, f 1630. Nolcii zu niehrcrcn alten Concilicti 
bei Labbé u. s. TV. 



Canon 4. 5. 57 

Canon 4. 

Ueber dieselben, wenn sie nock als 
Catechmnenen opfem, warm sie ge-

tauft werden kõnnen . 

Sodann * wenn die Flamines Catechu-
menen sind, und sie sich von den Opfern 
feme halten, ist beschlossen, dass sie 
naeh dem Abflusse von drei Jahren ge-
tauft werden sollen. 

De eisdem, si catechumeni 
adhuc immolant, quando 

haptizentur. 

Item flamines si fuerint ca
techumeni et se a sacriflciis abs-
tinuerint, post tricnnii témpora 
placuit ad baptismum admitti 
deberé. 

Nach Can. 42 sind zwci Jahre Vorbereitung zur Taufe; nach Can. 4 
— drei Jahre für die Flamines bestimmt, -weil sie, meint Mendoza, 
besscr zu unterrichtcn waren; denn „literati" glauben schwerer. — 
Lactant. 0, 21. — Ihre Sclmld sei vorlier grosser gewesen. — Gonzalez 
Tellez meint, die drei Jalire seien nicht Vorbereitung, sondcrn auch 
Busse. — Dazu kommt, class man die Flamines langor prüfen und 
erproben musste. 

Canon 5. 

Wenn eine Frau im Zorne die Magd S i domina per aelum an-
tõdte t . cillam occiderit. 

Wenn eine Frau (i. c. Herr ín) , von 
Zorneswuth entbrannt, ihre Magd geisselt, 
so dass sie innerhalb dreier Tage den 
Geist unter Qualen aufgiebt, weil es in-
dess ungewiss ist, ob sie dieselbo rait Ab-
sicht oder aus Zufall ermordct hat, wenn 
mit Absicht, soil sie nach sieben Jahren, 
wenn ohne diess, nach Ablauf von fünf 
Jahren — nach vollbrachter regclmassiger 
Busse — zur Communion zugelassen wer
den; wenn sie aber innerhalb dieser be-
stimmten — Zeit erkrankt, soli sie die 
Communion erhalten. 

Si qua domina furore zeli 
accema flagris verberaverit an-
cillam suam, ita ut intra ter-
tium diem animam mm cru-
ciatu e/fundat, eo quod incer-
tum sit volúntate an casu occi-
derit, si volúntate, post Tannos, 
si casu, post quinquennii tém
pora, acta legitima poenitentia, 
ad communionem placuit ad
mitti; quod si infra témpora 
constituta fuerit inflrmata, ac-
cipiat communionem. 

Mendoza untersucht, was Zelus und Zelotypia sei. — Cf. Gratian in 
c. «* qua femina 50 distinct. 43. — Die Freien seien mit fustibus, die Sclaven 
mit flagris, flagellis und verberibus nach Ulpian gcschlagen worden. — 
Mit Antoninus Pius habe eine Zeit milderer Behandlung dor Sclaven 
begonnen. Sein Rescript iibcr die Sclaven des Spaniers Julius Sabinus 
beweise dieses. Es war gerichtet an Aelius Marcian, den Proconsul von 
Batika. 
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Die Macht der Herrén gegen ihre Sclaven miisse ungeschmâlert 
seyn, und keinem Menschen diirfe sein Recht entzogen werden; aber 
68 liegt im Interesse der Herrén selbst, dass denjenigen „qui juste de-
precantur", nicht die Hilfo gegen Grausamkeit, Hunger, oder unertrâg-
liche Misshandlung entzogen werde. ^Untersuche also die Beschwerden 
derjenigen, welche aus der Familie des J. Sabinus zu der Statue ge-
flohen sind, und wenn sie entweder barter gehalten sind, als bill ig ist, 
oder grosse Misshandlung erfahren habcn, so sollen sie in die Gewalt 
ihres Herrn nicht zurückkehren, und wcnn dieser betriiglich meine Ver-
ordnung umgehet, so soil er -wissen, dass ich dieses Vergehen strenge 
bestrafen •werde." — Uebrigens wcisen die Erklarer unsers Canons auf 
die bekannten kaiserlichen Edikte seit Constantin und die zahlreichen 
Erlasse der Synoden zum Schuze der Sclaven hin. 

Gonzalez Tellez weist in Betreíf des Wortcs flagella fvielmehr flagra) 
auf Gothofredus in 1.12. de jure fisci, — auf Just. Lipsins I. 2. de cruce, cap. 3. 
— Gretser I. 2. de cruce, cap. 4. 

Auffallend ist es wohl, dass, wenn die Herrin die Absicht des Mor
des gestehet, sie nur sieben Jahre Busse bekommen soli, wenn dagegen 
ihre Züchtigung ohne ihrc Absicht die Sclavin getodtet hat, f i inf Jahre 
Busse thun soil. Dieser geringe Unterschied der Busszeit hat vielleicht 
darin seinen Grund, dass das Bekenntniss oder Gestandniss als Verdienst 
und als Theil dcr Busse angcnommcn wurde, da Niemand die Herrin 
iiberwoisen konnte, dass sie mit Vorbedacht ihre Sclavin getodtet habe. 

Wiisste man sonst nicht, dass die vanciUa" cine Sclavin sei, so 
wiirde die geringe Busszeit von sieben Jahren f i i r einen Mord diess be-
weisen. Die BischtSfo wussten an sich, dass der Mord des Sclaven so 
strafMlíg sei, wie der Mord eines Freien. Aber wie die Kirche an 
sich und mit einem Schlage die Sclaverei nicht aufhebon konnte, weil 
sic zu tief in das gesellschaftliche Leben vcrflochten war, so konnte sie 
— vor dem Eussern Forum der Kirche — vor dem Forum der kirch-
lichen Disziplin den Todtschlag eines Sclaven nicht mit denselben Strafen 
belegen, wie den eines Freien. 

Es ist hier bloss von grausamen Herrinnen die Rede, die ihre Scla-
vinnen zu Todo geisscln, nicht von Herrén. Waren denn die Herrén 
in Spanien weniger grausam? Das Edikt des Pius Antoninus in Betreff 
des Spaniers Jul. Sabinus beweist das Gegentheil. Aber es ist wahr-
schemlich, dass den Vatern von Elvira koine solche Klagon gegen die 
Herrén zu Ohren gekommen waren. A n sich ist die Grausamkeit der 
antiken Frauen gegen ihre Sclavinnen bekannt, welche, wie Bottiger 
in seiner „Sabina<< es darstellt, stets mit scharfen Instrumenten bewaffnet 
waren, um ihre Sclavinnen blutig zu stechen oder zu schlagen1). — 

') Fi icdlãnder, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit des A u 
gust bis zum yVusjjange dcr Antonine — Leipzig 1862, S. 281. 
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Dazu fállt noch die durchschkgende, in unserm Falle todtschlagende 
Energie spanischer Frauen in das Gewicht. 

Das Flagrum ist ein Instrument, womit man liauptsachlich die Sela ven 
ziichtigte. Es bestand aus mehreren Ketten mit MetallknSpfen am Ende 
— daher — durum fl. — Juv. íi, 173 —, welche an einem kurzen Stiele 
befestigt waren, wie eine Geissel *). Es verursachte mehr heftige Schliige, 
ais dass es oinschnitt, wâhrend das Flagellum schnitt oder rizte. — Doch 
sagt Livius — coesa flagro — 28, 112). 

Canon 6. 

Wenn Jemand durch bõse JVIittel S i quicimque per malefi-
einen Menschen tõd te t . cium hominem interfecerit. 

Wenn Einer aber durch boshafte Kílnste Si quis vero maleflcio inter-
einen Andern todtet, dem soil, weil or fecerit alteram, eo quod sine 
dieses Verbrechen nicht ohne Abgotterei idololatria perficere seelus non 
vollbringen konnte, auch am Ende dio potuit, na: in finem imperlim-
Communion nicht ertheilt wcrden. dam Mi esse communionem. 

Statt malefício — zu losen — veneficio ist kein Grand. Denn, um 
durch Gift Jemand zu todten, dazu bedarf es keiner AbgStterei, son
dem nur der Wirkung des Giftes. Die rSmische Gesezgebung beson-
ders von Constantin an — ist unerschSpflich in Gesezen gegen die magi 
und malefici. Was vom funften bis achtzehnten Jahrhunderte Hex on 
und Zauberer waren, das waren besonders im vierten Jahrhundert die 
malefici und magi. — Gothofredus — hat in seinem berlihmten Com-
mentare zu dem Codex Theodosianus mit gründlichcr und ersclifjpfendor 
Gelehrsamkeit dariiber gehandelt. Vor wenigen Monatcn hat Bornays in 
seinem Werke über die Historia sacra des Sulpicius Scverus, welches 
in seinem zweiten Buche die Hauptquello f i i r die Geschichto des Pris-
cillianismus ist, — mit Benüzung und Hin-weisung auf Gothof'red, kürzer 
von der Magie des vierten Jahrhunderts gehandelt3). — Die Vater 
von Elvira theilten hierin die Ueberzeugung aller ihrer Zeitgenosson; 
ob und wie weit sie hierin im Irrthume waren, weiss bei diesem dun-
keln Gejnete der Natur und des -Geistes Niemand zu bestimmen. Solbst 
Osius wird von dem Heiden Zosimus ein Aegyptier, d. h. ein Magicr, 
ein Zauberer genannt. Magi sunt, qui vulgo malefici vocantur. Hi vio-

>) Phut. Amph. 4, 2, 10. - Martial. 8, 2.3; 4, 79. 
*) Plaut. Merc. 2, 3, SO. — Ulp. Dig. 47,10, 9. —pinaere, rumpera — Sueton. „ Claudius", 8; 

Otho, 2. — Lat . Pacat. 30, 5. — Amm. Marcel. 31, 8. — Ricft. Ant. — >. v.flayrum; 
flagellum. 

') Sieliu unlcn bei der Gcscliichtc der Priscillianisten. — C , über die Chronik 
des Sulpicius Scverus, Berl. 1861. 



60 Fünf les Buch. Die Synode von E l v i r a . 

lentia tantum carminis interimunt (Rhaban.). — Mens hausti nulla sanie 
polluta veneni, Incantata perit — Lucanl). 

Canon 7. 

Ueber die wegen Unzuclit Büssen-
den, wenn sie wieder sündigen. 

Wcnn etwa ein Glaubiger nach dcm 
Falle in die Unzucht, nachdem er die 
festgesezte Zeit Busse getlian, wieder die 
Unzucht begehet, so soli or auch am 
Ende die Communion nicht empfangen. 

Be poenitentibus moechiae, 
si rnrsus moechavermt. 

Si quis forte fldelis post lap-
sum moechiae, post témpora con
stituía acta poenitentia, denuo 
fuer it fornicatus, placuit neo in 
finem habere eum communionem. 

Canon 8. 

Ueber die Weiber, welche ihre Man- Be feminis, quae relidis 
ner verlassen und andere heirathen. viris suis aliis nubunt. 

Ebenso sollen Weiber, welche — 
ohne cincn vorausgehenden Grund — 
ihre Manner verlassen, und sich andem 
zugesellt haben, auch am Ende die Com
munion nicht empfangen. 

Mendoza handelt hier ausfuhrlich von der Geschichte dor Eheschei-
dungen, und meint, dass die spanischen Bischofe zuerst die Unauflõs-
lichkeit der Ehe ausgesprochen haben. 

Item feminae, quae nulla 
praecedmte causa reliquerint 
viros suos et alteris se copula-
verint, nec in finem accipiant 
communionem. 

Canon 9. 

Ueber die Weiber, welche die ehe-
brecherischen Manner verlassen, und 

andere lieirathen. 

Ferner soli einem christliehen Weibe, 
welches einen ehebrechcrischcn Mann, der 
ein Christ ist, verlasst, und einen andern 
hcirathet, diese Heirath verbotcn werden. 
Thut sie es dennoch, so soil sie nicht vor-
her die Communion empfangen, bis der-
jenige, welchen sie verlassen hat, aus diesem 
Leben abgeschieden ist, wenn nicht ctwa 
eine Krankheit sie ihr zu geben zwingt. 

De feminis, quae adúlteros 
viros relinqimnt et aliis 

nubunt. 

Item femina fldelis, quae 
adulterum virum reliquerit flde-
lem et alterum ducit, prohi-
beatur, ne ducat: si duxerit, 
non prius accipiat communio
nem, nisi, quern reliquit, de sae-
culo exierit, nisi forsitan ne
cessitas infirmitatis dare com-
pulerit. 

') Tertull. de idol. 9. 
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Dieser Canon fiihrt den klaren Unterschied zwischen Separcaio und 
Dissolutio der Ehe ein. Der Ehebruch trennt die Eheleute — o thoro 
et mensa, aber er trennt die Ehe nicht, -weil er die Wiederverheirathung 
des unschuldigen Theiles unter der Strafe der Ausschliesaung verbietet. 
Durch diesen — und die entsprechenden anderen — Cânones haben sich 
die Vater von Elvira um die Kirche grosse Verdienste erworben. W i e 
die Kirche Spaniens in Beziehung auf diese Frage den Ubrigen Kirchen 
des Occidentes im klaren Aussprechen der Lehre und Disziplin voran-
geeilt ist, so in der Lehre von der unbefleckten Empfángniss der selig-
sten Jungfrau, und von dem AusgeJien des heiligen Geistes von dem 
Vater und dem Sohne zugleich. „Dass die katholisclie Kirche," sagt 
mit stark ausgepragtem nationalen SelbstgefUhle der Spanier Ferd. Men
doza zu Papst Clemens V I U . , „dercn Regierung dir nicht der Zufall, 
oder menschliche Weisheit, sondem Christus selbst Ubertragen hat, 
unserm Spanien viel zu verdanken babe, das kann dir , um anderos zu 
iibergehen, nicht allein dieses Concil nahelegcn, sondern dich davon 
überzeugen" (hoc unum concilium non suadere tibi tantum, sed et per
suádete potest). — Gonzal. Tellez weist auf c. 65 von Elvira, tmd c. 93 
der Syn. Trullam — v. 092 *). 

Canon 10. 

Von der Verlassenen eines Kate- Be relida catechumeni, si 
chumenen, wenn 8ie einen andera dterim duxerit. 

heirathet. 

"Wenn diejenige, welche ein Katechu- Si ea, quatn catechumenut 
mene verlasst, einen Mann nimmt, so kann relinquit, duxeril mar Hum, pot-
sie zu der Taufgnade zugelassen werden. ««4 ad fontem lavacri admitti: 
Das wirdauchinBetreffvonFrauen-Kate- hoc et circa feminas catechu-
chumenen zu beobachten seyn. Wenn Jene menas wit observandum. Quod 
eine Gl'áubige ist,-welche geheirathet v?ird si fuerit fldelis, quae ducitur 
von dem, der seine unbescholtene Gemah- ab eo, qui morem inculpatam 
l i n verlassen hat, und wenn sie gewusst relinquit, et cum sderit ilium 
hat, dass Jener eine Gemahlin habe, -welche habere uxorem, quam sine causa 
er ohne Grund verlassen, so soli ihr am reliquit, placuit in finem huius-
Ende die Communion ertheilt werden. modi dari communionem. 

Dass die Fassung des Canon an Undeutlichkeit leidet, brauche ich 
nicht erst zu bemerken. Die Ueberschrift selbst ist undeutlich, weil es 
die Wittwe bedeuten kOnnte. Denn bei Idatius, und nach ihm bei Isidor 

•) Hefele, Concil. Gesch. 3 , 98 ,103 , 288, 486 , 549. - Schrõdl , das erste Johr-
hundert dcr cnglischen Kirche , 1840, S. 164. 
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von Sevilla heisst die Wittwe des im J. 453 durch Maximus ermordeten 
Kaisers Valentinian I I I . — die ^Hinterlassene" (relicta Valentiniani) Ida-
Mug chron. parv. — Isidor, de rebus V a n d a l o r u m — Doch kann es 
hier nicht Wit twe, Hinterlassene, es muss Verlassene bedeuten. E i n 
Katechumene verlasst seine Gemahlin, und nimmt eine andere (Heidin). 
Diese kann in das Katechumenat und in die Kirche eintreten. Denn 
sie hat von der Heiligkeit und Unaufloslichkeit der Ehe nichts gewusst. 
Oder eine Katechumenin verlasst ihren (heidnischen) Mann. Dieser kann 
zur Taufe gelassen werden; denn auch er hat die Natur der christlichen 
Ehe nicht gekannt. 

Aber anders gestaltet sich die Sache, wenn die zur (zweiten) E h e 
Genommene eine Christin ist, und wenn sie weiss, dass der Mann seine 
Frau ohne Grund verlassen hat. Dann handelte es sich darum, oh sie 
am Ende des Lebens die Communion empfangen, oder nicht empfangen 
soil. Aber es wurde beschlossen, ihr am Ende die Communion zu ge-
w&hren. 

Canon 11. 

Von der Katechumena, wenn sie Be catechumena, si gra-
schwer erkrankt. viter aegrotaverit. 

Wenn aber innerhalb der fiinf Jahre Intra quinquennii autem tem-
die Katechumena schwer erkrankt, so ist pora catechumena si graviter 

I beschlossen, dass ihr die Taufe ertheilt, fuerit infirmata, dandum ei ba-
nicht verweigert werden solle. ptiímiím placuit, non denegar i. 

Das Autem deutet auf den vorhergehenden Canon. Sonst dauert 
das Katechumenat nur zwei Jahre (c. 42), bei einer Frau aber, welche 
einen Mann zu Lebzeiten von dessen rechtmassiger Gemahlin geheirathet 
hat, soli es fünf Jahre dauern, weil sie auch gegen die heidnische Sitte 
und das Naturgesez gesündigt. W i r d sie aber w&hrend der fünf Jahre 
Probe- und zugleich Busszeit krank, so muss sie getauft werden. Gonzal. 
Tellez sagt, sie erhalte fünf Jahre Busse, weil sie noch vor der Tanfe, 
und bei dem Bestehen der ersten Ehe gesündigt habe. — Hefele fasst 
die Canon. 9, 10 und 11 in folgender Wcise auf und zusammen. Die^ 
selben besprechen zwei von einander verschiedene Falle, von denen 
jeder wieder zwei Unterabtheilungen hat. 

1) a) Wenn ein Katechumenus seine noch ungetaufte Frau ohne 
Grund verlassen, und diese einen andem genommen hat, so darf sie 
dennoch getauft werden. 

' ) Eb'cnso — llincmari Rhem. amales — 869 — Theutbergam, Lotharii regis relictam 
(die Wittwe des am 8. Aug. 869 zu Piacenza t Kõnigs Lothar). — Siefae 
Dümmler , E . , Geschichte des ostfrankischen Reiehes, 1862, S. 683. — Perz, 
Monumenta Script. I , 486. 



Canon 12. 63 

b) Ebenso, -wenn eine Katechumena ihren (noch ungetauften Mann 
ohne Grund) verlasst und dieser heirathet wieder, so darf er getauft 
werden. 

Anders stelle sicb die Frage, ob Jemand die gegen das Eecht Ver-
lassene heirathea konne; und der Fall und die Antwort sei doppelt. 

2) a) Wenn eine Getaufte wisse, dass Jemand seine Frau ohne 
Grund verlassen, und sie heirathe ihn dennoch, so darf sie erst auf 
dem Todbette -wieder communiciren (s. 1. Cor. 7, 12). 

b) Wenn aber eine Katechumena einen solchen heirathet, so werde 
i l i r die Taufe auf fíinf weitere Jahre (Probezeit) verschoben, und nur 
im Falle der Erkrankung diirfe sie friiher getauft -werden. 

Canon 12, 

Von deu Weibern, welche das Ge- Be mulieribus, quae leno-
werbe von Kupplerinnen treiben. cinium fecerint. 

Eine Mutter, oder Verwandte, oder Mater, vel parens, vel qnae-
jede Glaubige, wenn sie das Gewerbe Ubet fidelis, si lenocinium ewer-
der Kupplerinnen treibt, soil darum, vreil cuerit, eo quod alienum corpus 
jsie einen fremden, oder vielmehr ihren vendiderit, vel poíius mum, pla-
eigenen Leib verkauft hat, auch am Ende cuit earn nec in finem accipere 
die Communion nicht empfangen. communionem. 

SpStere Sammler der Kirchengeseze, wie Ivo, p. 8. c. 306 — 
Burchard W . 19, 5 — lesen: nisi in fine non accipiat communionem. — 
Mendoza handelt hier cap. 25 „de poena lenocinii". — Er fiihrt die Stelle 
aus IHpian an — I. 4. ait praetor, de his qui notantur infamia. — Leno-
cinium facitf qui quaesttcaria mancipia habet; sed et qui in liberis hunc 
quaestum exercet, in eadem causa est. — Valentinian und Theodosius 
( l . Xenones fin. C. de spectaculis. I. 10) verordneten, dass Sola ven, Kinder 
und Verwandte, welche also missbraucht wiirden, aus der Gewalt ihrer 
JEltern oder Herrén zu entlassen seien, und den Schuz der Bischofe oder 
Defensoren anrufen dürfen. — Tertull. de idololatr. c. 11. — Nach den 
CJ-esezen Solon's seien die „lenones" zum Tode verurtheilt worden. Der 
Tyrann Cleômenes von Methymna liess mehrere „lenas" in Siicken in 
das Meer werfen. 

Mit gleicher Strafe werden nach unserm Canon belegt, Eltern, 
•welche ihre Kinder, Verwandte, welche ihre Verwandten, Frauen, welche 
ihre Sclaven u. s. w. also verkaufen. — Es heisst einen fremden, oder 
-vielmehr ihren Korper. Das begreift man bei Eltern, und auch Ver-
-wandten. Bei Sclavinnen muss es auf das Verhaltniss des Eigenthumes 
t>ezogen werden. Ueberhaupt aber darauf, dass die Frau, welche ein 
solches Gewerbe treibt, dem Wil len und der schlechten Absicht nach 



64 Fünftes Buch. Die Synode von Elvira. 

ihreii eigenen Leib verkauft, ihn in der Regei verkauft hat, und nun 
die Siinde, die sie sclbst nicht mehr vollbringen kann, durch andere 
wie durch Glieder des eigenen Leibes vollbringt. 

Canon 13. 

TJeber die Gott geweiliten Jung- Be virginibus Deo dicatis, 
frauen, wenn sie Unzucht treiben. si adulteraverint. 

Virgines, quae se Deo di-
cauerunt, si pactum perdiderint 
virginitatis, alque eidem Ubidini 
servierint non intelligentes quid 
admiserint, placuit nec in finem 
eis dandam esse communionem. 
Quod si semel persuasae ant 
inflrmi corporis lapsu vitiatae 
omni tempore vitae suae huius-
modi feminae egerint poeniten-
tiam, ut abstineant se a coitu, 
eo quod lapsae potius videan-
tur, placuit eas in finem com' 
munionem accipere deberé. 

Wenn Jungfrauen, welche sich Gott 
geweiht haben, die Geliibde der Jungfrau-
lichkeit zu Grunde richten, und derselben 
Lust friJhnen, und nicht einsehen, was sic 
verloren haben, ist beschlossen worden, 
dass ihnen auch am Ende die Communion 
nicht ertheilt werde.. Wenn solcheFrauens-
personen sieh einmal bethoren lassen, oder 
durch den Fall des schwachen Fleisches 
verdorben — die ganze Zeit ihres Lebens 
Busse thun, so dass sie jeder Unzucht sich 
enthalten, ist beschlossen worden, dess-
wegen weil sie vielmehr gefallen zu seyn 
scheinen, so sollen sie am Ende die Com
munion empfangen dürfen. 

Mendoza behauptet, dass es schon zu der Apostei Zeit in Spanien 
gottgeweihte Jungfrauen gab. Diess ist wahrscheinlich, aber nicht er-
wiesen. Für die iibrige Kirche ist Justin der Martyrer der erste Zeuge 
um 150. Hierher mag man auch die Geschichte der heiligen Theela, 
des Lazarus und der heiligen Martha, sowie der heiligen Cacilia rechnen. 
F ü r Spanien hat man kein friiheres historisch beglaubigtes Beispiel, als 
das der heiligen Eulalia von Merida, ein oder zwei Jahre vor der Synode' 
von Elvira. — Aber da ich erwiesen zu haben glaube, dass die Kirche 
Spaniens von dem Apostei Paulus, — sodann von den Siebenm'ánnern, 
welche von Petrus und Paulus gemeinsam nach Spanien gesendet wor
den, gegriindet wurde, — da sonach die Kirche von Spanien nach der 
Kirche von Rom und iiberhaupt Italiens, da sie in Leben und Einrich-
tungen sich durchaus nach der romischen Kirche bildete — (so dass 
man in' einem gewissen Sinne, namentlich in Beziehung auf die Liturgie 
— die Gestalt der altesten romischen Kirche aus der Gestalt der altesten 
spanischen Kirche erkennen kann), da die beiden Heiligen Pudentiana 
und Práxedis in der Mitte des zweiten Jahrhunderts ohne Zweifel Gott 
geweihete Jungfrauen — virgines Deo dicatae — waren, — so reicht 
sicher der Stand der gottgeweihten Jungfrauen in Spanien, wenn nicht 
in das erste, so doch in das zweite christliche Jahrhundert zurück. — 



Canon 14. 6S' 

Mit Recht sagt Mendoza weiter — dass unter dem Abfalle dieser Jung-
frauen auch eine etwaige Ehc mitgemeint sei; denn gerade durch eine 
solche gaben sie ihre Verblendung zu erkennen, und „dass sie nicht ein-
sehen, was sie verloren haben". [Cone. Turon. v. 461 — c. O. — Cone. 
Carthag. 4, c. 104 (angebliche Synode); besonders aber Toletanum 1, Ití, l i ) ] . 
— Wenn die Tochter eines Bischofs, oder Priesters, oder Diakons, die 
sich Grott geweihet hat, sündigt uud heirathet, so dürfen ihre Eltern 
mit ilir keinen Verkelir mebr haben; sie selbst wird excommunicirt und 
kann erst, -wenn sie stirbt, das Sacrament wieder erhalten — Tolet. 4, ,55. 

Loaisa erklart die Worte },non intelligmtes", wenn sie keine Reue 
haben; und ^lapsae", wenn sie nicht mit ihrem Willen gesiindigt liaben. 
Gonzal. Tellez unterscheidet zweierlei Jungfrauen in Spanien; er weist 
hin auf Iphigenia — 21. Sept., Thecla und Petronilla. — Einige sind 
auch der Meinung, dass es schon Kloster um diese Zeit in Spanien ge-
geben habe. Aber — wie sollte dieses moglich seyn? Das Beispiel 
der Eulalia von Merida beveist das Gegentheil, und vor dem vierten 
Jahrhundert haben nachweisbar nirgends Manner- oder Frauenkloster 
bestanden. Die gottgeweihten Jungfrauen sonst und in Spanien legten 
also im Angesichte der Kircho die feicrlichen Geliibde der bestandigen 
Jungfraulichkeit ab, wozu auch das Geliibde kam, niemals in den Stand 
der Ehe zu treten; sie unterschieden sich -vrahl durch irgende5he Aus-
zeichnung in der Kleidung, vielleicht auch Stellung in der Klirche, und 
wohnten sonst in den Hausern ihrer Eltern bdèr Ànverwánáteá; JDíèsé 
Sitte findet sich noch bis zur neuesten Zeit bei den katholischeri Arme-
niern in Constantinopel. Liest man ferner das iLebèO. und dije¡jLKbens-
•weise der heiligen Rosa von Lima, „der ersten Blume dér HeõljgkBitljm 
siidlichen Amerika", sodann das Leben der im J. 1850 seliggesprochenen 
Nonne Maria Anna de Paredes von Quito ( f 1645), so begegnen -wir Mer 
derselben Erscheinung, dass die gottgeweiheten Jungfrauen in dom Hause 
ihrer Eltern, aber hier an einem abgelegenen Orte, wohnten. 

Canon 14. 

Von welt l icheñ Jungfrauen, wenn De virginibus saecularibus, 
sie gefallen sind. si moecJiaverint. 

Jungfrauen, -wenn sie ihre Jungfrau- Virgines, quae virginitatem 
lichkeit nicht bewahren, wenn sie diejeni- suam non custodierint, si eos-
gen heirathen, welche sie geschwãcht ha- dem qui eas violaverint duxe-
ben, und sie ais Ehegatten behalten, wer- rint et tenuerint maritos, eo quod 
den, weil sie bloss den Eintritt in die soías nuptias violaverint, post 
Ehe befleckt haben, nach einem Jahro annum sine poenitentia recon-
ohne Busse wieder aufgenommen werden ciliari debébunt; vel si alios 
miissen.. Wenn sie aber mit andern Man- cognoverint piros, eo quod moe-

Qams, spau. Kirohe. I I . 5 
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nem gesündigt haben, ist beschlossen chatae sunt, placuit per quin-
worden, darum, weil sie die Ehe ge- quennii témpora acta legitima 
brochen, dass sie nach Vollendung der ge- poenitentia admitti eas ad com-
sezmassigen Busse von fiinf Jahren zur munionem oportere. 
Communion zugelassen werden sollen. 

Al ie Erklarer fassen sicli kurz bei diesem Canon. Mendoza citirt 
einige gleich lautende Cañones, und weist bin auf c. 72. — Aubespine 
erklárt, dass also Gefallene die Virginitât nicbt gelobt batten, und dass 
„ohne Busse" bedeute „obne Strafe". Gonz. Tellez sagt, im Orient sei 
für sol che Gefallene drei Jahre Busse bestimmt gewcsen; die Gefallenen 
aber haben bis zu der Ehe getrennt von einandcr leben müssen. 

Canoa 15. 

Von der Ehe derjenigen, welche L e conjugio eorum, qui ex 
aus dem Heidenthume kommen. gentilitate veniunt. 

Wegen Ueberfluss an Mâdchen sind Propter copiam puellarum 
den Heiden christliche Jungfrauen in gmtüibm minime in matrimo-
keiner Weise zur Ehe zu geben, damit nium dandae sunt virgines chri-
nicht das in seiner Blüthe üppige (jugend- stianae, ne aetas in flore tumettí 
liche) Alter dem Ehebruche der Seele in adulterium animae resol-
verfalle. vatur. 

Mendoza und Tejada y Ramiro (der sich gewohnlich auf Mendoza 
und Gonzalez Tellez stüzt), verweisen hier auf Tertull. I. 2 ad uxorem. 3. 
1. Arel. 11; — Gonz. Tell, auf die Ehe des Heiden Valerian mit der 
heiligen Caeilia, der Chlotilde mit Chlodwig — s. Baron. 494, Nr. 28 
bis 32; auf Bellarm. de matrim. 7, 6G. 

Es ist zuerst auffallend, dass die Synode für die betreífenden Eltern 
— denn diese geht der Canon an — keine Kirchenstrafen im Falle der 
Uebertretung ansezt, wie auch der Canon 81 denFrauen, welche unter 
ihrem eigenen Ñamen Briefe schreiben und annehmen, keine kirchlichen 
Strafen dictirt. Demnach haben wir hier weniger ein strenges Verbot, 
ais eine ernste Warnung, nicht leichtsinnig und ohne die Bedingung 
der christlichen Kindererziehung, christliche Tochter heidnischen Marinem 
zur Ehe zu geben. 

"Wir begegnenlhier zugleich^ einer Erscheinung7 welche sich durch 
die ganze Kirchengeschichte, besonders der ersten vier Jahrhunderte, 
gleichmassig hindurchzieht, und durch sie bestâtigt wi rd , — der Er^ 
scheinung der bestandigen Ueberzahl christlicher Frauen und Madchen 
über die christlichen Manner. Die Bischofe der Christenheit konnten 
hochstens vor solchen Ehen warnen. Es war aber nicht moglich, sie 
zu verbieten; denn sie verbieten, — hiess die Ehe verbieten. Aber die 
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Glaubensinnigkeit und die daraus hervorgehende Thatkraft der christ-
lichen Frauen hat zulezt doch den Sieg iiber die matten heidnischen 
Manner davon getragen. Diese glaubten weder an ihr Heidenthum, das 
sie aus Gleichgiltigkeit nícht verlassen mocliten, noch glaubten sie an 
das Christenthum ihrer Frauen. Aber sie liessen ihre Frauen gew&hren, 
und sie gaben deren bestandigem Andringen nach, dass die gemein-
schaftlichen Kinder christlich getauft und erzogen werden diirften. — 
Wenn nun diese alten Heiden starben, starb mit ihnen das alte Heiden-
thum aus, und das junge Christenthum lebte in den christlich erzogenen 
Sõhnen auf und fort. — W i r sind darum weit entfernt, es tadeln zu 
wollen, dass die Vater von Elvira solche Ehen verboten, bleiben aber 
bei der Behauptung stehen, dass ihr Verbot — eine Warnung war. 
Hãtten sie selbst an die Moglichkeit einer allseitigen Durchflihrung dçs-
selben geglaubt, so mussten sie eine — wenn auch die kleinste — Kirchen-
strafe auf die Uebertretung des Verbetes sezen. 

Unter den schweren Vorwürfen, mit denen der (zeitweilige) Schis-
matiker Hippolyt in seinen neu entdeckten zehn Biichern, „Widerlegung 
aller Hâresíeen" den Papst Kallistus I . beschwert, ist auch der iiber 
die unstandesgemãssen Ehen. Diese Ehen zwischen Freien und Edlen 
(Frauen) und zwischen Mannern aus deM Stande der Sclaven und der 
ârmern Freígebornen waren nach den rSmischen Gesezen und nach der 
offentlichen Meinung keine wabren Ehen. Kallistus aber, der frtihèr 
selbst Sclave gewesen, erklarte nun solche Ehen ais wahre und vol l-
giltige vor der Kirche. Da nur sehr wenige Manner aus den hShern 
Stãnden Christen waren, um so grosser aber die Zahl der christlichen 
Jungfrauen aus den hõchsten Standen war (man denke an Agnes, Ana
stasia, Cacilia), — so waren diese Christinnen gezwungen, Heiden zu 
Mannern zu nehmen. 

Dem gegenüber erlaubte, wie sein Gegner Hippolyt sagt, Papst 
Kallistus den Frauenspersonen, welche unverheirathet waren, und in 
das Alter kamen, welches Hippolyt qfoxicc ával-ía, die Vater von Elvira 
fast gleichlautend „aetas in flore tumens", wir aber nach dem gewohn-
lichen Sprachgebrauche „aetas nubilü"' nennen, und welche ihre (adelige) 
W ü r d e nicht durch eine nicht standesgem'ásse Ehe verlieren wollten, 
einen Sclaven oder einen Freien zu wahlen, und ihn (in einer durch 
das Gesez nicht erlaubten Ehe) zuna Manne zu haben 1). Daraus nun 

') Hippol. ctr. kaeres. ed. Oxon. 1851. — l. 9. p. 461 — xai yàç xai ywai&Y sité-
rç&pev, d avavâçot elev, xai rjlixiif. ye èxxaíoivro àvu$ía, ij éavràv àÇiav fir¡ fiov-
/Lomo xctâ-cuçeiv âià rò ( / ir i?J vofitutaç ya(it¡Sí¡vai, exsiv i r a ôv &v ulQr¡0wr<x.i 
OvyxoiTOv, eíre olxérrp', e'ire iAevdepoy, xai rovrov xgtvetv àyri àvôçòç fir¡ vófuo yeya-
fiytiévyy. "EvS-ev rjgÇccvro èxixeiçeív xiCrai leyófxevai àroxioiç (paç/iáxoiç, xai xeçi-
áegpeül$ai Uçòç rò rà BvÂiafxPavó/MVa xarafiáÀleiv, Ôià rò fiijTE èx âovlov fiov-
/Uõ&ai £%eiv réxvov, fajre evreÀoíç, âià rqv Uvyyéveictv m l vxèçoyxov oèaiav.— 

5 * 
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seien schwere Verbrechen hervorgegangen, "weil christliche Frauen wegen 
ihrer Verwandtschaft und ihres Reichthums sich geschamt hatten, K i n 
der aus solcben Ehen zu haben. Darum wirft er dem Papste — die 
Schuld an der Unzucht und an dem Morde zugleich vor. 

I n einer gelehrten Untersuchung handelt Dollinger (Hipp, und Ka l -
listus, 1853, 8. 1Õ9—189) von diesen Eben, und spricht die (auch von 
mir getheilte) Ueberzeugung aus, dass der rigoristische Hippolyt in 
solchen Fallen gerathen oder gebotcn hatte, iiberhaupt keine Ehe einzu-
gehen, d. h. die iiberwiegende Mehrzahl der cliristlichen Madchen zu 
einem durch die Umstande gebotenen Colibat crmahnt und verhalten 
hatte. Ebenso babe der Bischof Pinytus von Knossus auf Creta eine 
grosse Anzahl von Laien dazu nothigcn wollen, ehelos zu bleiben'). 
Wenn wirklicli einzelne Verbrechen der von Hippolyt erwahnten A r t 
aus der Erlaubniss des Kallistus hervorgegangen seien, so konne dieser 
in keiner Weise dafiir verantwortlich gemacht werden. 

Die Tochter eines senatorischen Geschlechts konnte in Folge eines 
Senatsbeschlusses unter Kaiser Marc Aurel und Commodus mit Frei-
gebornen niedern Standes keine Ehe eingehen, ohne ihren Rang als 
femina claríssima zu verlieren ( = TT¡V ¿UVTWV à^íuv y.a&aiQtlv des Hip
polyt). Heirathete sie eincn Freigelassenen, so behielt sie ihren Rang, 
weil das Gesez solche Ehen ignorirte; vor demselben gait sie als unver-
ehelicht. Trozdem konnten ihre Sõhne Decurionen werden. Kallistus 
erkannte nun die vor dem Geseze ungiltige Ehen als kircblich giltige 

Dollinger bemcrkt, S. 159 — zu den vorstehenden Worten, dass schon im Jahr 
1853, zwei Jahre nach dem Erschcinen des Werkes, drei verschiedene Lesarten, 
d. h. Emendationen, aufgestellt seien. Miller, der ersle Herausgeber, schlage 
vor , nach íjtirçexpev — einzuschallen: áftaçreív, and zu schreiben: r¡Xtxia 
xaíotvro a i êv áí«'{«, éxsrçeipev áuaçTeiv. — Bunsen machi einen andem an den 
Haarcn herbeigezogenen Vurschlag; ebenso Wordsworth. Dollinger schlâgt 
vierten» vor, zu lesen: xai yàç xai y w a i í i v èxérçeipev, et ãyavâgoi elev, xai qÀixtfn 
xaiovrat (odor xatbivro), ávaíiee (viclmchr àvá(ta)} TÍJV éavrúm ài tav ijy ur¡ /?oú~ 
Xoivro xaSatgetr, d. h. "Weibern, wenn sie mãnnerlos, und noch im Alter g lühen-
der Begierden scien, gestattete er Unwiirdigcs, falis sie ihrem Range vor der 
Welt nicht entsagen wollten. Ich mache den fiinften Vorschlag, zu lesen und 
zu übersezen: Denn auch den Weibern gestattete er, wenn sie noch unver-
heirathet, und von unwiirdiger (d. h. heftiger) Begierde der Jugend entzündet 
wáren , oder wenn sie ihre eigene Würde dadurch nicht verlieren wollten, dass 
sie eine nicht standesmãssige Ehe eingehen, mit einem Sclaven oder Pieien 
in einer nicht standesmitssigen Ehe zu- leben. Mein Vorschlag verlangt nur, 
dass ¡ujjr zweimal gesezt werde: ij iaurwv à&av ,«17 /SovXoivro xaSat^eiv é t à rd 
,UÍ; vo,aifibjç yafir¡S{¡vcu. E s scheint mir nicht wahrscheinlieh, dass (wie Dol
linger S. 161 es auffasst) das vo/iífioiç ya.u^jjívaí — das erste Mal eine recht-
mãssigc kirchliche E h e , das zweitc Mal in demselben £>aze fiij vófjua ytyafni* 
/uivrjv — eine rechlmãssige rõmische Ehe bedeuten sollte. 

') Euseb. h. e. 4, 23, ed. Schmegler - &, 31, edidit Hugo Laemmer, Scaphusiae, 1862. 



Canon 15. 69 

Ehen an. Diess konnte in einer Zeit nichts Auffallendes seyn, in der 
z. B. Heliogabal um Geld die unwürdigsten Sutjecte ais Senatoren 
creirte, die Kinder der Senatoren ais Opfer seinen Gcizen schlachten 
liess, und sein eigenes Pferd zum Consul ernannte. - Es ist ein grosses 
Verdienst des Papstes KaJlistus, dass er Ehen mit Sclaven fi i r kirchlich 
giltig erklarte. Zn diesem Zwecke wurde der Sclave entweder rorher 
freigelassen, oder er blieb vorerst in seinetn friiliern Stande. Dabei 
hatte Kallist allerdings mit den natürlichen Vorurtheilen der christlichen 
Frauen zu kampfen. Tertullian wirft ihnen ihre Abneigung vor, einen 
armern Christen zu heirathen, um nieht dadurch ihren Stand zu ver-
lieren. Darin also harmonirt Tertullian der ^Strenge" mit dem flaxen" 
Kallistus'). 

Dabei haben wir Anlass, auf einen sonst selten beachteten Grund 
der Vermchrung der Christen in den ersten Jahrhunderten hinzuweisen. 
Bei den Hciden war es damals Sitte, aus der Ehe keine Kinder zu 
haben. So musste nothwcndig die Zahl der Heiden stetig abnehmen, 
die der Christen stets zunehmen, deren Ehen fruchtbar waren. — Bi ld 
einer Christin dieser Zeit war eine nMarcia" mit ihren Tugenden und 
Pchlern *). Hippolyt ncnnt sie eine gottesfürchtige Zuhalterin des Com-
modus. Die apostolischen Constitutionen, deren achtes Buch nach den 
ITntersuchungen von Seb. Drey in dem vierten Jahrhundert, jedenfalle 
vor der Zeit des Epiphanius, entstanden íst 3), verordnen, daas eine solche 
mtM-ccxij rivog áníarov SoüXrj, ¿xdvqt (*óvq> <r^oAá¿ovff«, ais Christin 
aufgenommen werden sollo. So musste auch Mareia, trozdem daas sie 
stttU.(m¡ des Kaisers Commodus war, in der Gemeinschaft der Kirche 
stehen, sonst h'átte sic, wie Hippolyt crzahlt, nicht den Papst Victor 
zu sich rufen, und ein Verzeichniss der nach Sardinien deportirten Christen 
von ihm begehren konnen. ^Victor betrachtete also wohl ihr Verh'áltniss 
z u Commodus ais ein eheliches, als ein inaequale conjugium; Commodus 
behandelte die Mareia, die er ihrer niedrigen Geburt wegen nicht fdrm-
l i c h heirathen konnte, doch ganz als seine Gemahlin, so zwar, dass er 
neben ihr keine andere Gemahlin gehabt zu haben scheint, und ihr alle 
Ehren einer Kaiserin erweisen liess. Endlich aber musste auch sie, um 
i l ir eigenes Leben und das vieler Anderer vor dem verriickten Tyrannen 

*) Teriull. ad mor. 2 , 8 — u¡ gentiles guidem extrañéis junctae libertatem suam tmit-
tant, nostras vero diaboli servos sibi conjungant, et in statu suo perseverenl. 

') PMlos. 9, 12. — erf. Miller, p. 456 — j ; Maçx ia , ovda <pdó9eoç natàaxri Koft/xodov, 
s) Drey, Neue Untersuchnngen über die Constitutionen und Cânones der Apostei, 

1832 — 8.145 — 147, und im Freiburger Kirchenlexikon: Art. Constit. d. Ap. — 
(Const. 8, 32). Cf. Augustin, de fide et operibus, c. 19. — de concubina, si professa 
fuerit, nullum se alium cognituram, etiam si ab illo, cui subdita est, dimmittatur; mérito 
dubitalur, utrum ad percipiendum baptismum non debeat admitti. 
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zu retten, an der Versclrworung, die seine Ermordung beschloss, Theil 
nehmen 1)u. 

Die Vater von Elvira befanden sich, genau erwogen, auf dem Bo-
den des Papstes Kallistus; was sie nicht verhindern konnten, davor 
warnten sie. Ein Menschenalter spater war Spanien ein christliches Land 
ge-worden, und der Canon hatte zum grossen Theile seine Bedeutung 
verloren. Die Glaubensinnigkeit und Glaubenskraft der spanischen Frauen 
— hat aber in der Regei über die GHaubenslosigkeit und Mattigkeifc 
unchristlicher oder akatholischer Manner gesiegt5). 

Canon 16. 

Ueber katholische Mádchen, dass Be puellis fidelibus, ne in-
sie sich mi t Ungláubigen n i c M ver- fidelibus conjwngantur. 

binden sollen. Hat rem¡ si se tramferre 

Man solle auch Kezern, wenn sie nicht noluerint ad Ecclesiam catho-
zu der katholischen Kirche — iibertreten licam, nec ipsis catholicas dan-
wollen, nicht katholische Madcben (zurEhe) das esse puellas, sed ñeque Ju~ 
geben; sondem es ist beschlosscn, dass sie daeis neque haereticis dare pla-
weder Juden noch Kezern gegeben wer- euit, eo quod nulla possit esse 
den, darum, weil keine Gemeinschaft z-wi- societas fidcli cum infidele: si 
schen dem Glâubigen und dem Unglau- contra interdictum fecerintpa-
bigen stattfinden kann: wenn die Eltern rentes, abstineri per quinquen-
gegen dieses Verbot handeln, sollen sie nium placet. 
fünf jahre ausgeschlossen seyn. 

Wahrend im vorstehenden Canon keine Kirchenbusse festgesezt wird , 
sollen nach diesem die Uebertretenden fünf Jahre Busse thun. Denu 
ich- sehe keinen Grund, diese Kirchenbusse auch auf den Canon 15 zu 
beziehen. Warum dieser Unterschied der Behandlung? — Eine chrisfc* 
liche Frau eines heidnischen Mannes war in geringerer Gefahr, ihrea 
Glauben zu verlieren, als die katholische Frau eines hãretischen oder 
jiidischen Mannes. Jener kiimmerte sich in der Regei nicht um ihre 
-Religion, und liess sie in derselben gewahren. Auch durften wohl i a 
der Regei die Kinder christlich erzogen werden. Hier bei der Haresie 
und dem Judenthume war die christliche Frau alsbald von einem fast 
unentrinnbaren Neze umringt; die ganze Synagoge und die ganze Sekte 
umgab sie, und zog stets engere Kreise um sie. Man schloss sie voa 

') Dollinger, Hippolytus und Kallistus, Scite 158 bis 189. Cf. Hcrodian, 1 ,16 . 
— Philosophumena, 9, 11—14, und die Cilate im Bd. 1, S. 140. 

a) Trozdem schmeicheln sich die Englander, dass sie durch Niederlassungen und 
gemischte Ehen Spanien allnialig' protestantisiren werden. 
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jedem katholischen Luftzuge-ab; und — wenn ihr Mann weniger eifrig 
war, weniger fanatisch, so lag er im Banne der ganzen Verwandtschaft, 
der ganzen Synagoge. Sie musste abfallen, oder zu ihren Eltern zuriick-
fliehen. Aber gerade diese batten sie an einen hâretischen oder jüdi-
schenMann hinausgegeben, um ihrer ledig und los zu werden. — Dazu 
kommt, dass die katholischen Tochter propter copiam puellarum" wohl 
gezwungen seyn konnten, Heiden zu heirathen, wenn sie íiberhaupt 
heirathen sollten oder -wollten, nicht aber Juden oder Hãretiker, deren 
Zahl eine Terhaltnissmassig unbedeutende war. Endlich konnte man sich 
fiir Ehen mit Heiden — auf den Apostei Paulus und die heilige Schrift 
— besonders 1. Cor. 7, 14 berufen. 

Wollte ein Hãretiker ein katholisches Madchen heirathen, so musste 
er zu der Kirche iibertreten. Von den Ansprüchen und dem Einflusse 
der Juden in Spanien werde ich bei Canon 49 und spater sprechen. 

Canon 17. 

Von denjenigen, welche ihre Toch
ter mi t heidnischen Priestern ver-

binden. 

Wenn etwa Einige ihre Tochter mit 
Priestern der Gozen verbinden sollten, so 
soli ihnen auch am Ende die Communion 
nicht ertheilt werden. 

Die Frau eines Heiden konnte Christin bleiben. Die Frau eines 
heidnischen Flamen musste Heidin werden, selbst opfern, und bei Opfern 
anwesend seyn. — Das Wor t „forteu abcr kann andeuten, dass damals 
den BischSfen solche Fálle nicht bekannt waren, oder dass sie in den 
lezten Zeiten nicht vorgekommen. 

Be his, qui filias suas sa-
cerãotiius Gentiliwm con-

jungmt. 

Si qui forte tacerdotibui 
idolorum filias suas — junxe-
rint, plaouit neo in finem eis 
dandam esse communionem. 

Canon 18. 

Von den Biechofen und (Kirchen-) 
Dienern, wenn sie fleischlicli ge-

sündig t haben. 

Bischofe, Priester und Diakonen, wenn 
sie, in ihrem Amte stehend, entdeckt wor-
den sind, dass sie Unzucht begangen ha
ben, — sollen — wegen des Aergernisses 
und des gemeinen Verbrechens, auch am 
Ende die Communion nicht empiangen 
diirfen. 

JDe sacerãotibus et mini-
sins, si moechaverint. 

Episcopi, presbyteres et dia-
cones si in ministerio podti de-
tecti fuerint quod sint moechati) 
placuit propter scandalum et 
propter profanum crimen nec 
in finem eos communionem ac~ 
cipere deberé. 
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• Nach Aguirre ist hier jede copula illidta unter dem Verbrechen zu 
TCrstehen. Dass in dieser Hinsicht sich die Bischõfe von den Priestern 
und Diakonen nicht trennten, erforderte die natiirliche Bill igkeit , und 
•wohl auch der Rückblick auf Bischofe, wie Basilides von Merida, und 
Martialis yon Astorga1). 

Canon 19. 

f on den Clerikem, welche Gescháf- Be clericis negotia et ntm-
ten und Márk t en nachgehen. dims sectantibus. 

Bischofe, Priester und Diakonen sollen Episcopi, presbyteres et dia-
HandelsgeschSfte wegen von ihren Stellen cones de locis suis negoiiandi 
sich nicht entfernen, noch in den Pro- causa non discedant, nec cir-
vinzen umherziehend desGewinnes wegen cumeuntes provindas quaestuo-
die Markte aufsuchen; jedoch mogen sie, sas nundinas sectentur: sane aã 
um sich den Lebensunterhalt zu erwcr- victum sibi conquirendum aut 
ben, entweder einen Sohn, oder einen filium aut libertum aut mer-
Freigelassenen, oder einen Miethsmann, cenarium aut amicum aut 
oder einen Freund, oder sonst Jemand quemlibet mittant, et si volu-
schicken, und -wenn sie Handel treiben erint negotiari, intra provin-
•wollen, so sollen sie innerhalb der Pro- ciam negotientur. 
vim handeln. 

Aus dieser Armuth erhellt nach Mendoza, dass das Concil vor Con
stantin stattfand. Auch die apostolischen Constitution en — I. 8. de episc. 
et cler. erlauben den Handel — cap. 30. 31. — Dagegen I. 15. c. Theodos. 
de episc. et cler. —- Gonz. Tellez weist u. a. auf Barbosa, jus eccles. Ty 

, c¡'40. nr. 83. — auf Sulpic. Sever. I. 1, c. 23. — „inhia>it possessionibus% 
wógegen Bernays jüngst in einer Schrift über die Chronik des Sulpic. 
Severus nachgewiesen hat, class der Jeidenschaftliche Sulpicius Sev. i n 
seincn Bcschuldigungen gegen die Bischofe seiner Zeit alies Maass über-
schreite. Der heilige Martinus war ihm alies, und alle andern warea 
ihm nichts. Er weist auf den Vater Gregor's des Grossen, I , c. 8 de 
vit. patr. — auf Nicetius von Trier. Dariiber Gazaeus ad Cassian. d. 
com. inst. 2, 3. — Bellarm. I. 2. de mon. 42. — Spondan. in Baron. 57. 5. 
— 398. 15. 

Was bedeutet: provincia? Nicht Spanien, sondem eine der vier 
Provinzen, in welche damals schon Spanien zerfiel, und zu welchen 
spãter auf dem Festlande nur noch die fünfte, Carthaginensis, hinzukam., 

') Bei diescm Anlasse Irage ich zu Bd. 1, S. 262 nach, dass der damalige Pro
curator von Astorga wirklich Ducenarius hiess, und dass unter Marc. Aurel . 
ein L . N. Crispinas M a r t i a l i s Saturninus als leg. Aug. und juridicus von 
Asturien und Galicicn vorkommt. — Zumpt, Studia romana, 1859, p. 147—iS, 
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Darin ist natürlich auch mit eingeschlossen, dass sie des Handels wegen 
nicht nacli Afr ika , nach Rom oder Gallien reisen sollten. 

I n den Worten: einen Freigelassenen, Miethsmann etc., sche ich 
cine Andeutung, dass die Macht des Christenthumes damals schon die 
Sclaverei theilweise aufgehoben. Christliche Laien iiatten noch Sclaven; 
aber dieBischofe, Priester und Diakonen hatten nur noch Freigelassene. 

Canon 20. 

Ueber die Wucher treibenden Cie- De clericis et laicis usu-
r iker und Laien. rams. 

Wenn ein Oleriker entdeckt wird , der Si quis clericorum detectus 
Wucherzinsen annimmt, so soli er abge- fuerit usuras accipere, placidt 
sezt und ausgesehlossen werden. Wi rd ein eum degradan et abstincri. S i 
Laie iiberwiesen, dass er Wucherzinsen quis ctiam laicus accepisse pro-
angenommen, und wenn er nach der Zu- batur usuras, et jrromiserit cor-
rechtweisung verspricht, dass cr darauf ver- reptus jam se ceswlurum nec 
zichten, und solche nicht mehr eintreiben ulterius exacturum, placuit ei 
wolle, so soil ihm verziehen werden. Be- veniam tribuí: si vero in ea 
harrt er aber in dieser Ungerechtigkeit, so iniquitate duraverit, ah eedesia 
solle er aus der Kirche verstossen werden. esse projiciendutn. 

Mendoza und Gonz. Tellez sammeln hier in ihrer Weise die andem 
ausserspanischen Belegstellen für die Behandlung der Wucherer in der 
alten Kirche. Sieho Salmasius de usuris, cap 16. — Ballerini, Petr. de 
jure divino et naturali circa usuram. Banoniae, ¡7-4S. — 2 vol. 4. libri VI. 
(La Doctrina delta ckiesa cattolica, circa Vusura dichiarata e dimostrata; 
Verona 1734 in 4o et Bologna 1747 in 4{).) — Hefele, iiber die Wucher
zinsen der Al ten , Tüb. Quartalschrift, J . 1841, S. 405 flg.') und die 
Art. Darlehen, Montes pietatis, Kentenkauf, Wucherzinsen etc. im Frei-
burger Kirchcnl. — Der Jude Jost sagt verlaumderisch, dass aus solchen 
Canonen folge, dass der katholische Clerus damals in Spanien auf der 
niedrigsten Stufe der Sittlichkeit gestanden, und „wir sogar Grund zu 
der Vermuthung haben, dass sich die Geistlichkeit selbst bisweilen der 
Juden zu Befõrderung eigenniiziger Absichten bedient habe 

') H e f e l o , ..Rigorismus in dem Leben und den Ansichien der alten Christen" — 
Tub. Quarialschr. 1841, p. 396 fig. 

') J o s t , Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Maccabáer bis auf unsere 
Tage, 1825, B . 5, S. 11. 
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Ganon 21. 

Von denjenigen, welche allzu saum-
selig im Kirchenbesuclie sind. 

Wenn Jemand, welch er in der Stadt 
•wohnt, drei Sonntage nicht in die Kirche 
kommt, der soil eine kurze Zeit ausge-
schlossen werden, damit ihm eine Zurecht-
weisung zu Theil werde. 

Siehe Can. 11 (14) von Sardika. •— Aus diesem Canon schliesst man 
mit Recht, -wie aus der Einleitung zu der Synode, dass die Kirchen in 
Spamen walirend der Verfolgung nicht demolirt wurden. — I n der 
^Stadt" aber ist gesagt, weil die Landbewohner die Entfernung von der 
Kirche entschuldigen k5nnte, wobei man aber nicht an eine Gefahr des 
Kirchenbesuches f i i r sie zu denken hat. 

Be his qui tardius ad eccle-
siam accedimt. 

Si quis in civitate positiis 
tres dominicas ad ecclesiam non 
accesserit, pauco tempore abs-
tineatur, ut correptus esse vi-
deatur. 

Canon 22. 

Von Katholiken, welche zu einer 
Háresie iibergehen, wenn sie zurück-

kehren. 

Wenn Jemand von der katholischen 
Kirche zu einer Haresie übertritt und 
•wieder umkehrt, so soil ihm die Busse 
nicht verweigert werden, weil er seine 
Stinde erkannt hat; e i soil zehn Jahre 
Busse thun, und nach zehn Jahren muss 
ihm die Communion ertheilt werden. 
Werden aber Kinder herübergeführt, so 
müssen sie, "weil sie nicht mit ihrer 
Sohuld gefehlt haben, unverzüglich auf-
genommen werden. 

De catholicis in haeresim 
transeuntibus, si rever-

tantur. 

Si quis de catholica ecde-
sia ad haeresem transitum fe-
cerit rursusque recurrent, pla-
cuit huic poenitentiam non esse 
denegandam eo quod cogno-
verit peceatum suum; qui etiam 
decern amis agat poenitentiam, 
cui post decern annos praestari 
communio debet; si vero in^ 
fantes fuerint transducti, quod 
non suo vitio peccaverint incun-
ctanter recipi debent (debebunt). 

Canon 23. 

Ueber die Zeiten der Fasten. 

Die Auflage (Vermehrung) dor Fa
sten soli in jedcm Monate gehalten wer
den, mit Ausnahme der beiden Monate 

Be temporibus jenuniorum. 

Jejunii superpositiones (Ae, T. 
2 superimpositiones)per singulos 
menses placuit celebrari, exceptis 
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Juli und August, wegen der Schwach- ãiebus duorum mensium Julii 
heit Eiazelner. et Augmti propter quorumdam 

infirmitatem. 

Die beiden Monate Jul i und August sind nicht ausgenommen wegen 
der Feldarbeiten, da um diese Zeit besonders in Südspanien lângst alie 
Felder verdorrt sind, sondern — -wegen der unertrâglichen Hize und 
der Fieberkrankheiten. Dann vollends ist »EcijaK die Bratpfanne von 
Andalusien; dann ist das Land um den Quadalquivier verSdet und ver
dorrt; dann brütet versengend eine afrikanische Sonne über der Salz-
steppe von Oberandalúsien; dann verbirgt sich Alles am Tage, und wer 
reisen muss, reist in der Nacht. * 

Superpositio und superpositio jejunn ist ein strengeres, ais das ge-
•wohnliche kirchliche Fasten. Man sagte auch: jejunium superponere; dies 
superpositus (jejunii); superjejunare. Bei Hieronymus (epitaph. Paulae 
c. 1 und 17) beisst es: Duplex oder duplicatum jejunium. In Actis mar-
tyrum Numidarum nr. 8 heisst es: Continuatis in cárcere gemina super-
positione jejuniorum, et orationibus saepe repetitis'). Bei diesem Fasten 
enthielt man sich des Erodes und jeden Trankes. — Faustus Bheg. ep. 5. 
spricht von ^alterna jejunia". Das continuare jejunium heisst im Griechi-
schen avvánreiv ryv vijareíav (Sozom. h. e. 1, 11). 

Ein solches jejunium mperpositum hielten die Vãter der 'ágyptischen 
"Wuste wãhrend der Quadragesimalzeit (Hieren, ep. 22). I n dem Leben 
des heiligen Samson, Bischofs von Dole, heisst es 1, 10, dass er zuweilen 
„Superpositibnes triduanas faceré contendebat"; und Lib. 2, 12 — super-
positiones frequentissimas, nec non et biduanas, inter dum autem et totas 
hebdómadas—peragens, séptimo demum die reficiebatur. Rhabanus Maurus 
— 2, 25 d. instit. cleric, sagt: Wer die vorgeschriebencn Fasten nicht 
halt, der sündigt. Wer aber zu den vorgeschriebenen noch frerwillige 
fügt, der wird seinen eignen Lohn erhalten, Epiphan. c. 22 in expos, 
fid. cathol. sagt: m l oi õnovScãoi õinkãç, xa\ TQmlãç, xai tsTQUntáç 
vneQTÍ&evrai (superponunt). Greg. Tur. vit. pair. 15 nennt das augmentum 
abstinentiae den Genuss nur von Gerstenbrod und Wasser. Cf. Pallad, 
in histor. laus. 1, cap. 20. 

Superpositiones heissen sodann die den MSnchen aufgelegten Buss-
strafen — Martens aneçd. 4, 7. — cf. Capitula Theodor. Cantuar. c. 52; 
— z. B. in der Regei Columban's heisst es: „Qui vituperai aliquem fra-
trem obsequium dantem, tribus Superpositionibus poeniteat." Seguia S. Do
nati, cap. 29. — Beg. Halitgarii — c. 9 et 10. — Aehnlich sagt man: 
Superpositio silentii — Calumban, poenit. 5 et 6. — de poenitent. mensura — 9. 

l) Pernio set. Jacobi, Mariani et aUorum plurimorum martyrum in Numidia. — ap. Buinart, 
I.e. p. 271. — Cf. M e n a r d u s concordia rec/ul. c. 54- — -On Cange — glosw 
mm «. h. v. 
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Petrus Cluniacem. epist. 1, 27 — Videant discreti, utrum superflnae locu-
tioni utile silentium imponi, an superponi debeat. — Superpositio psal-
morum ist Vermehrung des gcwohnlichcn Officiums; auch bedeutct es 
die Auflegung von Buss- (d. h. hier Straf-) Psalmen. Wie superposiii 
dies sagte man: superpositi psalmi. — Endlich heisst superpositus iiber-
haupt ausserordentlich, z. B. die Synode von Rom 826 verordnet c. 26 
— Kcin Bischof darf von den untergebenen Clerikern und heiligen Orten 
mehr ais das gesezlich i'cstgcsezte vcrlangen, oder aiisserordentliche 
fguperpositaj Leistungen an Frohncn vcrlangen ' ) . 

Bei den Fasten asscn die Christen nur cinmal; entweder urn die 
neunte Stundc oder am Abend. In der Quadragesima dauerte das Fasten 
bis zum Abend. Die Stationsfastcn oder tiemijejunia dauerten bis zur 
neuntcn Stunde3). Es ist wahrschcinlicb, dass die Viiter von Elvira 
unter dcr Superpositio das Fasten bis zum Abende gemeint haben, das 
am Anfange jeden Monats statffand. Abcr jedes Land hatte hierin seine 
cigene Praxis, und aus Mangel an weitern Nachrichten sprechen v i r 
cine bestimmte Ansicbt über die Dauer und Ar t des Fastens in Spanien 
nicht aus. 

Canon 24. 

Von denjonigen, wolche in dcr Be his, qui in peregre 
Fremde getauft werdon, diiss sie baptizantur, ut ad derum 

nicht unter den Clerns konimen. non veniant. 

A l i o , •wclelio in der Frcindc getauft Omnes qui in peregre fuerint 
word en, weil ihr Leben in keiner Weiso baptizati, eo quod eorum mi-
bekannt ist, sollen in andera Provin- nime sit cognita vita, placuit ad 
zen nicht in den Clerus aufgenommen derum non esse promovendos 
wcrden. in alienis provinciis. 

Corp. jur. canon, c. 4. Dist. ifS. — Derlei Beschliisse zu fassen gaben 
zu aller Zeit fldie Afrikaner", die nacb Europa kamen, den reichsten 
Anlass. Of. Carthag. 4, 22. Gregor. M. ep. 2, 25. 

Canon 25. 

Ueber die Empfehlungsbriefe der De epistolis communicato-
Bekenner. m s confessorwm. 

Wer immcr Briefe eincs Confessor Omnis qui attulerit literas 
bringt, dem sind, mit Entfcrnung des confessarias, sublato nomine 

') H c f e l c , Conci l . -G. 4 , 47 .— Sielie U ¡i I n n e r , ,>die christlich-kirchliche Aller-
thumswissenschaft", Brcsl. 1839 , 2 , 98. — B i n t e r i m , Denkwiirdigkeilcn, 
5, 2 (1829.) 

*) August, de morib. eccl. cath. 1. c. 33. Socrates h. e. 5, 21, — Cyrill. Hier. cat. 18. 
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Namens des Confessor, kirchliche Empfeh- confessoris, eo quod omnes mb 
lungsbriefe zu geben, weil alie unter dem hac nominis gloría passim con-
Heiligenscheine dieses Namens da und dort cuííant simplices, communica-
die Einfaltigen, verwirren. toriae ei dandae sunt liierae. 

Mendoza handelt von den Privilegien der Bekenner, besonders I n -
dulgenzbriefe zu geben, — was hier — ais bekannt, besonders aus der 
Geschichte Cyprian's — anzunehmen ist. Mendoza und mit ihm Baro-
nius (Jahr 305, nr. 48) nehmen an, dass hier solche libelli pacis oder 
Friedensbriefe gemeint seien. Dieser Erklarung steht die Erwagung ent-
gegen, dass dann der Can. 25 nieht hatte verordnen konnen, es sollcn 
solchen Gefallenen literae communicatoriae gegeben werden. — Gonz. 
Tellez erklart epist. confessoriae fiir solche, welchc confessores gaben, 
und meint, Betriiger hatten sich derselben bedient, um von Einfaltigen 
Geld zu erpressen. 

Aguirre erklart gegen Aubespine, dass die Einfaltigen durch solche 
Briefe angetrieben wurden, die „lapso$" aufzunehmen. — R. C e i l l i e r 
(t. 2, 607 — 8 der neuen Ausgabe v. 1858); und nach ihm M i g n e (Diction-
naire des Conciles, 1,820) — ferner M l i nchen in seiner Abhandlung 
über das erste Concil von Arles (Bonner Zeitschrift für Philosophie und 
Theologie, H . 27, 51 % . ) , endlich Hefele (C. G. 1, 137) verstehen unter 
dem Confessor den Reisenden selbst, welcher das Concept eines für i t n 
von ihm selbst ausgestellten Empféhlungsbriefes, in dem er sich Cpltt-
fessor nennt, dem Bischofe vorlege (wohl um dessen Unterschrift zú 
erlangen ?). 

Allein — solche Briefe erwahnt meines Wissens die alte JKircheh-
geschichte nicht. Dagegen macht die Analogic mit dem Gebahren der 
Confessores zur Zeit Cyprian's die Erklarung des Aubespine (der audi 
Herbst beitritt, Tüb. Quartalschr. 1821, 30), annchmbar, dass Christen, 
welchc reisen wollten, nicht von dem Bischof, sondern von cincm Con
fessor sich Empfehlungsbriefe geben liessen. Diese Unsitte wi l l unser 
Canon abschaffen; würde ein Reisender solchen Brief seinem oder einem 
andera Bischof pr'ásentiren, so sollen dieselben dem Reisenden mit Be-
seitigung des erstem Briefes (subíalo nomine confessoris) gewbhnliche 
litterae communicatoriae ausstellen, d. h. ein Zeugniss, dass er in der 
kirchlichen Gemeinschaft stehe'). 

') Cf. Concil. AreL 1. c. 9. De his, qui confeieorum Hueras afferunt, placuit, ut sublatis 
eia liUeris, olios accipiont communicator ios. 
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Canon 26. 

Dass an jedem Samstage gefastet Ut omni sabbato je ju-
werde. natm. 

Den Irrthum zu verbessern haben wir Errorem placuit corrigi, I A 
beschlossen, dass wir nemlich an jedem omni sabbati die superpositio-
Tage des Sabbath, das Fasten halten sollen. nes celebremus. 

Mendoza handelt ausführlich von dem Gebote des Samstagsfastens 
in der abendlándischen, von seinem Verbote in der morgenlandischen 
Kircbe. — I m Oriente fastete man nicht, "weil durch den Einfluss der 
Judenchristen die Feier des Sabbathes neben dem Sonntage berrscbend 
blieb [Euseb. 5, 24. — Irm. fragm. — Epiphan. haer. 30. — Can. ap. 
65 [tiOj. — Comtit. apost. 2, 59; 5, 15, 20 — nãv fxévtoi cáfifiarov — 
evtyçaíveo&e, 7, 23 — TÒ cáfifiaxov fiévtOL xcà TI¡V KvQiaxr¡v (am 
Sonntag) éoçráÇsre, o n TÒ fikv dijfiiovQyiccg ¿arív vnéfivrjfxa, T¡ ÕS 
ávaoTÚaecúç] — den man ais Erinnerungstag an die Scbopfung be-
gieng. — Der Montanist Tertullian sagt, dass die Katboliken am 
Samstag nicbt fasten (de jejun. 14 adv. psych. — quanquam vos etiam 
sabbatum, siquando continuatis, nunquam nisi in pascha putatis jejunandum 
(cf. ctr. Marcion. 4, 12 — veniam jejunii dico), was aucb die Montanisten 
nicht thaten l). 

Dariiber herrschte im Orient eine verschiedeneUebung, ob man am 
Sabbathe arbeiten diirfe oder nicbt; denn wâhrend das Ooncil von Lao-
dicea c. 29 sagt: ov Set xQ^^vovg iovdaiQuv, xal èv rm aa^árq» cf^o-
ki&iv, verordnen die Constitut. ap.8 ,33: oi Sovloi oufifiárqi xcà K.v-
Qiaxijv axo^a t̂'rmaav ¿v tíj èxxhiaíy 8ià Trjv diôaaxaUav Tijg evfíefiú&ç-
Anderseits finden wi r wieder Uebereinstimmung zwiscben leztern Wor ten 
über den Kircbenbesucb am Samstage, und den Can. 16 nnd 49 von 
Laodicea: dass am Samstage die Evangelien und andere Tbeile der Schrift 
vorgelesen werden sollen; und dass man in der Quadragesima das Brod 
nur am Samstag und Sonntag opfern diirfe. — Spater bemerkt indess 
Epiphanius, dass nur in einigen Gegenden am Sabbathe Gottesdienst ge-
halten werde (expos, fid. c. 24: év rio\ õè tónoiç XCM ¿v TOIÇ oafífiazat 
avvá^siç ¿rntelovot). 

Darnach kann man den Samstag ais einen ^abgewiirdigten" Sonntag 
bezeichnen. Im Abendlande war derselbe kein ¿gebotener" Feiertag. 
Aber dennoch — war an demselben auch im Abendlande fast sonntag-

•) Hefele, Concilien, 1,138; 794. - 3, 308. - Drey , Unteisueh. über die Const, 
und Cânones der Apostei, S. 283 — 85 zu Can. 65 (66) d. Ap. — Bes. Nickes i n : 
..Zeitschriít íiir die gesammte kathol. Theologie" — Wien 1856 , 8 Bd. H . 1, 
8. 4 3 - 5 4 . 
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licher Grottesdienst. Noch zu seiner Zeit sagt Augustin, dass in Nord-
afriia „ad sabbatum máxime hi solent convenire, qui esuriunt verbum D á " 
(cf. ep. 36. ai. 86 ad Casul. § . 3 1 ) . — Gregor der Grosse nannte zwei Jahr-
hunderte spater — diejenigen Romer , welche die Arbeit am Sabbathe 
verbieten wollten, „Prediger des Antichrist" (ep. 13, 1). 

Etwas Anderes ist es mit dem Fasten am Sabbathe. Dieses Fasten 
hielten fldie romische und einige Kirchen des Abendlandes", sagt Au? 
gustin (ep. c. ad Casul.). — Der Mittwoch und Freitag waren Stations-
fasten nach der orientalischen Sitte, der Freitag und Samstag nach der 
rõmischen. Die alexandrinische scheint die Sitte der romisclaen Kirche 
beibehalten zu haben. — Aber Tertullian kennt nur den Mittwoch und 
Freitag ais Stationstage (de jejun. c. 14). Marcion empfahl das Fasten 
am Samstage, weil an diesem Tage der bose Gott der Judeu ausgeruhet 
habe von dem Werke der Weltschopfung (Epiph. haer. 42). — Von da 
an — um 150 — meint Beveridge, babe man, statt am Samstage, am 
Mittwoche zu fasten angefangen'). 

Nur die romische Kirche habe an ihrer alten Praxis festgehalten. — 
Augustin und sein Zeitgenosse Cassian behaupten (wohl mit Recht), 
dass die romische Praxis von dem Apostei Petrus stamme, womit es 
iibereinstimmt, dass Alexandrien, die Kirche des heiligen Markus, die-
selbe Praxis hatte (Cass. 3, 10 de inst. coenob. — August, ad Casul.). — 
Cassian führt den Grund an, weil Simon Magus am Samstage durch 
Petrus von der Hohe gestiirzt wurde, eine Erklãrung, welche — nach 
Augustin — die meisten Rõmer verwarfen. Innozenz I . (ep. ad Decen-
tíum Eug.4) giebt ais Grund an, dass ám Freitag und Samstag — die 
Apostei aus Furcht vor den Juden sich verborgen gehalten. wDen Freitag 
fasten wir wegen des Leidens des Herm, den Sabbath dürfen wir nicht 
übergehen , weil er ein Zwischentag ist zwischen Trauer und Freude." 

Mendoza befindet sich im Irrthume aus spanischem Patriotismus, 
wenn er behauptet, dass die Vater von Elvira das Samstagsfasten erst 
eingeführt. Sie hatten es vielmehr — nicht etwa aus Afrika, wie u. a. 
Herbst meint, wo noch im fünften Jahrhundert keine feste Praxis 
herrschte, sie hatten es vielmehr aus Rom bekommen. Diess konnte 
aber nicht erst im vierten Jahrhundert der Fali seyn, sonst hatte Inno
zenz I . im J. 400 dieses wissen müssen. Schon Hieronymus rechnet 
das Samstagsfasten in Rom und in Spanien unter die unvordenklichen 
Dinge, welche man ais apostolische Ueberlieferung festhalten müsse (de 
sabbato, quod quaeris, utrum jejunanãum sit: et de Eucharistia an acci-
pienda quotidie, quod Romana ecclesia et Ilispaniae observare perhibentur, 
scripsit quidem et Hippolytus, vir disertissimus; et carptim diversi scriptores 
e variis auctoribus edidere. — Ego illud te admonendum puto, traditiones 

') B e v e r e g i i , Cod. canon, ecclesiae primitivae vindic. ac illustr. — Zand, 1678. — I. 2. 
cap. 7 (6). 
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ecclesiasticas ita observancias, tit a majoribus traditae sunt — ep. 71 ad 
Lucinium Baeticum genere). Das Fasten des Samstags war also in Rom 
und : Spanien eine unvordenkliche Uebung. Mit Recht leitet Binterim 
aui Ganon 26 von . Elvira die in Spanien schon bestehende Sitte ab 
(— Denkw. 5, 2 — 128, vergl. 2, 2—615 — vergl. derselbe im ^Katholi i" , 
1821, 2,429. — Ueber die Synode zu Elvira, S. 417—444 — gegen 
Herbst in der Tiibinger Quartalschrift, 1821 — S. 1—44 Hdie Synode 
von Elvira), am Samstage zu fasten. Trozdem ist seine Erkltirung unsers 
Canons vollig faisch. Er versteht mit Fleury unter der Superpositio ein 
gesteigertes Fasten, — und behauptet, die Synode habe dieses abstellen, 
and ein gewShnliches Stationsfasten befehlen wollen. Dadurch werde 
der alte Gebrauch nur in seine Grcnzen ge-wiesen. — Mit Recht ver-
tíéist Hefele auf Canon 43 von Elvira (welchen man nachsehe), wo ui 
dasjenige bedeate, was aUgemein geschchen solle, nicht aber, worin 
^der Irr thum" bestanden habe. Der Canon wolle sagen, dass am Sams
tage Superpositio gehalten werde. 

Was bedeutet nun aber hier Superpositio? — Es bedeutet aller-
dings Fasten, gesteigertes Fasten, aber in dem Sinne von Continuare 
jejunium, oder von dies superpositus (jejmii). Der Samstag sollte ein 
Stationsfasttag, also ein Semijejunium, ein Fasten bis zur neunten Stunde, 
er sollte aber dennoch eine Superpositio oder ein dies superpositus seyn, 
•weil er als Fasttag dem Freitag angereiht wurde. [So Aguir re ' ) . ] 

Dass Mittwoch und Freitag Stationstage in Spanien waren, erhellt 
aus der Passio des heiligen Fructuosus — von Tarraco. A m Mittwoch 
hatte er mit seinen Gefahrten die Station gehalten im Gefãngnisse. Am 
Freitage, dem Tage seines Todes, war er — um l O U h r Morgens — 
nttchtern^ und blieb es, „ut inparadiso — solverei stationem" (Thomassm, 
de fáuníiB, p. 1, cap. J9 et p. 2 , cap. 15). Da der Canon 26 das Sta-
tionsfasten ara Mittwoch nicht abschaffte, so hatte man wenigstens in 
Spanien drei Stationsfasttage, den Mittwoch, Freitag und Samstag. In 
Rom waren es der Freitag und Samstag, der Mittwoch dagegen ist nicht 
unbestritten. Binterim sagt (Denkw. 2, 2 —613), dass die Romer drei 
Fasttage in det* Woche hielten. Dagegen 5, 2 — 124 sagt er: „In der 
Regol waren zwei Stationstage, der Mittwoch und Freitag nach der 
orientalischen Disziplin, der Freitag und Samstag nach der romischen 
Disziplin." 

1st die erwühnte Annahme des Beveridge gegriindet, so erklart sich 
auch die schwankende Praxis in Spanien. Die sieben Apostelschiiler 

' ) Aguirre will in einer Dissortalion beweisen, dass Can. 65(66) apóstol, einje-
schoben sei. Wie Aguirre, so Gonzalez Tellez: Continúalo jejunio feriae sextae. 
Nickes I. c. S. 50. — «Der Canon 23 will nichts anders als vorschiciben, dass 
die Superpositio jeden Monat beobnehtet werde. Ebenso verhalt es sich mit 
Can. 26 derselben Synode. E r verordnet jeden Samstag die Superpositio." 
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brachten den Freitag und Samstag ais Stationsfasttage von der ríJmischen 
Kirche. Spáter kam von andern Kirchen die Haltung des Mittwoches 
ais Stationstages, und zugleich die Folgerung oder Folge, den Samstag 
fallen zu lassen. Daher, wie in Afrika, in verschiedenen Bisthümern 
eine verschiedene Gewohnheit. Die Synode von Elvira befiehlt die romi-
sche Feier des Sabbathes ais Fasttages, und behalt stillschweigend den 
Mittwoch bei, vielleicht -weil sie hierin den einzclnen Bisthümern ihre 
freie Wahl lassen -will. 

In Frankreich war der Samstag Fasttag nur in der Quadragesima 
(regula Caesarii Arei. ad monach. cap. 22. — Aurelian. Arei. in app. 
regul). — I n England hielt man den Mittwoch und Freitag, nicht den 
Samstag (Beda hist. Angl. 3, .5. Dagegen í. 3 Concil. Harduin. p. 1986). 
— In Deutschland hielten einige Bisthümer den Samstag, andere den 
Mittwoch. A n den Freitagen fasteten im neunten Jahrhundert alie, an 
den Samstagen nur einige f Rhab. Maur. d. imtit. cleric. 2, 23). — I m 
J. 1307 herrschte in der Diozese Koln eine grosse Verschiedenheit (Harz-
heim C. Germ. 4, JOS). 

Am strengsten scheinen jedenfalls die Spanier im Fasten gewesen 
zu seyn, obgleich man ihre Praxis im Einzelnen nicht verfolgen kann. 
Um das J. 400 wurde am Samstag wenigstens in Südspanien noch ge-
fastet (nach obigem Briefe des Hieronymus). Spater aber bildete die 
Verschiedenheit der rSmischen und dér orientalischen Uebung einen 
Grund des Streites und der Spaltung. BNachdem Innozentius I . (402 
bis 417) in einer Decrétale das Sabbath- oder Sonnabendfaaten Jegalisirt, 
das Concilium Trull, quinisexlum can. 55 aber einen ausdrücklich anti-
rOmischen Beschluss gefasst hatte, ward dieser Unterschied endlich selbst 
mit eine angebliche Ursache zum Riss des kirchlichen Bandos zwischen 
dem Orient und Occident." [ G u e r i c k e , Lehrbuch der christlich-kirch-
lichen Archaologie, 2. Aufl. Berl. 1859, S. 1481)]. 

Canon 27. 

Von den Clerikern, dass sie fremde De clericis, ut exkmeas 
Frauen nicht i n ihrem Hause haben femims in domo mn ha-

sollen. leant. 

Ein Bischof oder jeder andere Cleriker Episcopm vel quilibet alius 
soil entweder nur eine Schwester, oder clericus aut sororem aut filiam 
eine Tochter als eine Gott geweihte Jung- virginem dicatam Deo tantum 
frau bei sich haben: eine Fremde aber secum habeat: extraneam ne-
zu haben ist verboten. quaquam habere placuit. 

<) Hcfele, C. G . 3, 308. 

Gams , apftn. K irche . I I . 6 
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¡ICtf. Mcam. c. 3. — Ancyr. 19. — Gerund. 7. — Herd. 5. — 2 Tolet. 3. 
•—TÍ 1 Hiepal. 3 . - 4 Tolet. 42—43. — 2 Bracar. 15. — 2 Arl. 3. — 1 A r -
vem. 15. — Agd. 506, 10. 11. — 1 Turon. 4 . - 2 T. 3 — 4. — etc. — 
tf. Gonzal. TeU. in tit. Decretal.: de cohabitatione clericorum. — Anlangend 
die virgines deo dieatae —, so weist Gonz. Tell. u. a. auf Gregor's r on 
•Nazianz Gedicht: Ad Hellenium -pro monachis exhortatorium (Migne, patr. 
gaaeea, ,37, 140!) — ed. Clemencet-Caillau, 2, 990 sq.). — Davon lebten 
die Einen allein in ihren Hausern; aliae simul congregatae, commune de* 
mderium profltentur caelestis vitae, ac aequales vitae modos. Aliae suis 
parentibue assident infirmií, aut fratribus pudicitiae testibus. — Besonders 
.gCoss . war in Armenien die Zahl solcher Gott geweihten Jungfrauen, 
rad es.jst bemerkenswerth, dass diess bis zum heutigen Tage der Fal l 
,Í8t,(s. Gams, Kirchengeschichte des 19. Jahrh., Bd. 3 (1858), S. 599—600). 
tWahrend im Abendlande spater alie Gott geweihten Jungfrauen in KlS-
«ster eintreten mussten, erhielt sich im Orient die alte Sitte, dass sie 
allein ia ¡bren Hausern leben, wie schon Justin um das J. 150 es be-
zeugt, bis zur Gegenwart. 

Canon 28. 

Uebér die Gaben derjenigen, welche De oblationibus eorum, qui 
\ nicht communicíren. non communicant 

Ein Bischof solí von demjenigen, Episcopum placuit áb €<f, 
welcher nicht communicirt, kein Ge- qui non communiecct, munus 
schenk annehmen. accipere non deberé. iU 1 

, D . h, von keinem Büsscr oder Catechumenen, oder einem solcben, 
der sich durch eigene Sclmld von der heiligen Communion auaschliesst. 
(Drey, S. 255, und die dort angeführtcn Belegstellen). 

Canon 29. 

Von den Besessenen, wie sie i n der 
Kirche gehalten werden sollen. 

Ein Bescssener, der von einem un-
ruhigen Geiste gequalt wird, dessen Name 
soil weder am Altare mit seiner Gabe 
genannt, nodi soli gestattot werden, dass 
er selbst in der Kirche Dienste leistc. 

Vergl. c. 7S (79) apost. — ap. Const. 
cf. Can. 37 von Elvira. — Carthag. 4 ( 3 ) 

Be energmnenis qmliter 
habeantur in ecclesiis. 

Energumenus qui ab errático 
spiritu exagitatur, huiics nomen 
ñeque ad altare cum oblatione 
esse recitandum, nec penvitten-
dum ut sua manu in ecclesia 
ministret. 

8, 32. — Drey, S. 403. — 
91. 
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Canon 30. 

Dass diejenigen, welche nach der 
Taufe in Unzucht gefallen sind, nicht 

Subdiakonen werden sollen. 

Diejenigen sollen nicht ais Subdiakonen 
ordinirt werden, welche in ihrcr Jugend 
Unzucht begangen haben, desswegen -weil 
sie nachher durch Unterschleichung zu 
einer hohern Stufe betordert werden. Wenn 
aber in der Vergangenheit einige ordinirt 
worden sind, so sollen sie entfernt Tverden. 

Be his qui post lavacrum 
moechati sunt, ne subdia-

cones fiant 

Subdiaconos eos ordinari non 
deberé qui in adolescentia ma 
fuerint moechati, eo quod post-
modurn per subreptionem ad al-
tiorem gradum promoveantur: 
vel si qui sunt in praeteritum 
ordinati, amoveantur. 

Gonzal. Tellez versteht unter ¡¡moechati" Ehcbrecher, und weist auf 
Cyprian's Brief ad Antonianum (cap. 27?) Inn, wo „moechus" einen ad
ulter bedeutet. Solche seicn friiher nicht absolvirt worden. Diese Strenge 
habe bis auf Papst Zephyrin gedauert, wogegen der Montanist Tcrtullian 
eifert, der den Verfasser des ¡¡Pastor Hermae" einen ¡¡Pastor moechorum" 
nennt (Tertull. de pudic. c, 20. — c. cp. 10 scriptura Pastoris, quae 
sola moechos amat); indem er es mit Hohn beklagt, dass der ¡¡Pontifex 
maximus, quod est episcopus episcoporum — edicit; Ego et moechia (e) et 
fomicationis délictay poenitentia functis dimitió." Merkwürdig sind die 
indirecten Zeugnisse in dieser Schrift für den rSmischen Pontifikat; denn 
denselben heisst er cap. 13 den bonus pastor et benedictus Papa cf. de 
praescr. 30, wo er den Papst Eleutherius ¡¡benedictus" nennt. — Aguirre 
versteht, wohl richtiger, moechia von Unzucht iiberhaupt, und weist auf 
Can. apóstol. 60 (61). Der Verfasser bei Braun - Achterfeldt — erkUtrt, 
dass derjenige, wclcher einmal Subdiakon geworden, nachhor leicht zu 
den hohern Weihen aufsteige (í. c. S. 101). 

Canon 31. 

Von den Junglingen, welche nach 
der Taufe Unzucht begangen haben. 

Jiinglinge, welche nach dor heiligen-
den Taufgnade Unzucht begangen, nach-
dem sie aber geheirathet haben, sollen nach 
vollbrachter vorgeschriebener Busse zu 
der Communion zugelassen werden. 

Mendoza sagt, dass die Strafe dcr 
Kcuschheit der eingegangenen'Ehe, und 

De adolescentibus, qui post 
lavacrim moechati sunt. 

Adolescentes qui post fldem 
lavacri salutaris fuerint moe
chati, cum duxerint uxores, acta 
legitima poenitentia placuit ad 
communionem eos admitti. 

„moechia" aufhore durch die 
weist auf Can. 14 und 72 bin. 

6 * 
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Be excommunicatis presby-
teris, ut in necessitate com-

munionem dent. 

Apud presbyterum, si quis 
gravi lapsu in ruinam mortis 
incident, plâcuit poenitentiam 
agere non deberé, sed potuis 
apud episcopum: cogente tamen, 
infirmitate necesse est presby-
terem communionem praestare 
deberé, et diaconem si ei jus-
serit sacerdos. 

Canon 32. 

Von den excommunicirten Priestern, 
dass sie im Nothfalle die Commu

nion ertheilen. 

Bei einem Priester, -welcher durch einen 
schweren Fall in den Ruin des (geistigen) 
Todes gerathen ist, soli man keine Busse 
yerrichten konnen, sondem vielmehr bei 
dem Bischofe: wenn aber die Krankheit 
drãngt, ist es nothwendig, dass ein Prie
ster die Communion ertheile, und ein 
Diakon, wenn der Priester (Bischof) es 
rhm befiehlt. 

Die Reconciliation der Biisser stand nur den Bischofen zu. Men
doza -weist auf Cypr. ep. 13 ad Clerum bin, wo es u. a. heisst: Si (poe-
nitentes) premi infirmitate aliqua et periculo coeperint, €ÜDOW9,otogeSÍ 
facttt el manu eis a vobis in poenitentiam imposita, cum pace a mar-
tyribus (d. b. hier den Bekennern) sibi promissa ad Dominum remittaniur. 
Gonzal. Tellez sagt, der Diakon babe ihnen die Eucharistie, nicht die 
Absolution geben dürfen, und der Bischof babe speziell befragt werden 
miissen. Binterim erklart: im Falle der hochsten Noth solle der Priester 
die Communion reichen, und, wenn er es verlange, der Diakon ihn. 
dabei unterstiizen. Diess ist gesucbt. Die Diakonen leiteten damals in. 
Spanien manche Gemeinden ohne einen Priester (s. c. 77 — diaconus 
regem plebem sine episcopo vel presbytero), und mussten darum auch die 
heilige Communion spenden. Hefele (C. G. Í , 139) sagt, in der Ueber-
schrift müsse es heissen: De presbyteris, ut excommunicatis etc. Aber es 
ist hier ja ebenso von excommunicirten Priestern, wie Laien die Rede. 

Canon 33. 

Von den Bischofen undDienern, dass 
sie sich der Frauen enthalten. 

Es ist den Bischüfen, Priestern und 
Diakonen und iiberhaupt alien im Dienste 
(des Altars) stehenden Clerikern ver-
boten (g'eboten), dass sie sich nemlich 
ihrer Frauen enthalten, und keine Kin
der erzeugen sollen; wer dagegen han-
deln würde , soil von der W ü r d e des 
Clerus entfernt werden. 

De episcopis et ministris, 
ut ab uxoribus abstineant. 

Placuit in totum prohibere 
episcopis, presbyteris et diaco— 
nibus vel omnibus clericis po— 
sitis in ministerio abstinere se 
a conjugibus sids, et non gene-
rare filios: quicumque vero fe— 
cent, ab honore clericatus ex— 
terminetur. 
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Dass bei der Erklarung dieses berühmten Canons Paphnutius stets 
in den Vordergrund gezogen, und von Verschiedenen verschieden be-
handelt wird , lasst sich denken. Herbst (Quartalschr.) lasst sich in eine 
salbungsvolle Erorterung über diesen Canon ein, und Binterim zieht 
darum derb und herb gegen die ^Quartalschreiber", denen er in corpore 
den Aufsaz des Einen zuschreibt, zu Felde. • (Katholik, S. -430 — 32). — 
Auf eine Erklarung, eigentlich geschichtliche Entwicklung des Colibates 
der ministri ecclesiae brauehen wir hier umsoweniger einzugehen, als 
die Quellen hiefiir alien zuganglich sind. 

Canon 34. 

Dass keine Wachskerzen axif den Ne cerei in coemeteriis in-
Begrabnissorten angezündet werden cendantur. 

SOllpTl 
Céreos per diem placuit in 

Wahrend des Tages sollen keine Wachs- eoemeterio non incendi, inquie-
kerzen auf dem Gottesacker angezündet tandi enim sanctorum spiritus 
•werden, denn die Geister der Heiligen non sunt. Qui haec non ob-
sollen nicht beunruhigt -werden. Welche servaverint, arceantur ab eccle-
dieses nicht beachten, sollen von der «MK commmiotie. 
Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen 
werden. 

In Betreff der Worte: inquietandi non 'sunt — ^eist Mendoza mit Recht 
auf die Worte des von dem Grabe aufgerufenen Samuè'1: quare inqmetditi 
me ut suscitarer? (1. Kon. 28, 15). — Es ist bekannt, wie schon iin 
zweiten und dritten christlichen Jahrhundert die Erklarung dieses myste-
riosen Vorganges die christlichen Schriftsteller beschãftigte, und wie 
damals schon die Hexe von Endor ein Kreuz der Exegeten -war. Ueber 
sie schrieb der vielbesprochene Hippolyt in einem — bis auf ein Brach-
stiick — verlornen Briefe ' ) . Nach ihm erschien der Damon, nicht 
Samuel (Mohler, Patrologie, 1840, S. 589). Von den ehedem vier Ho-
miíien des Orígenes über das ersfce Buch der Kfínige haben wir noch 
zwei, wovon nur die z-weite im Griechischen — vjièç rijg iyyaGTQWÚ&ov 
•— über die Hexe von Endor. Leo Allatius hat dieselbe nach einem 
Manuscripte im Vatikan — zu Lyon 1629 in 8° drucken lassen, von wo 
sie' in die Ausgabe der Werke des Orígenes von de la Rue übergieng 
(2, 490 sq.). Orígenes híelt diese Homilie, ohne Vorbereitung, auf Be-
fehl eines Bischofes, da er schon auf der Kanzel war. Nach ihm hat 

') E in Fragment gab Simon de Magistris — elç rr¡v èyyaarçifiv^cv — au» einem 
vatikan. Codex in „Acta Martyrum Ostiemium" — Romae 1795, p. 160. D õ l -
H n g e r , Hippolyt, S. 41 — 42. Migm, Patr. gr. 10 (op. Hippolyt.), p. 607: ovâfr 
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dié Hexe wirklich die Seele des Samuel hervorgerufen. Der wahre 
SamuSl, nicht ein Gespenst, erschien. Ein Damon hatte nicht, wie 
Samuêl, das Kommende voraussagen kcjnncn [R. Ceillier, t. 2 (1858), 153]. 
— Gegen diese ErManing erhob sich zuerst Methodius — de Pythonissa 
contra Origenem [Hieron. catal. S3. — Mohkr, I. c 080. — R. Ceillier, 
3 ,66 (1859)] in einer Abhandlung, die wir nicht mehr besizen. Es 
kíJnnte auch das Buch: De resurrectione contra Origenem — gemeint sejm; 
•wenigstens sagt Methodius in den vorhandenen Auszügen des Photius 
aus seinem Buche — cap. 19 — xai o J ĉiftov^K cpawófxevoç côç õijkóv 
iativ ÓQCÍTÒÇ wv, TiotQÍGtriGiv, óxi oãua mniéxeixo, d. h. der Damon 
nahm des Samuêl Gestalt an. 

Wahrend Basilius unentschieden sagt: 2ia^ovr¡l r) gly.exai, r¡ Soxtt, 
Si' èyyaoxQtfiiJ&ov, haben wir von seinem Bruder Gregor von Nyssa einen 
Brief an den Bischof Theodosius: ntol xfjg iyyuoxoi[ivd-ov, der die Er-
scheinung fiir ein Blendwerk Satans hiilt (o-p. ed. Morelli-Migne, t. 2,112). 
— Eusthatius von Antiochien verfasste cinc ausfiihrlichc Schrift — elg 
TÒ r^g èyyaoxQtfiv&ov d'eáQrjfia diayvwGTixóç — contra Origenem de 
Engastr. dwertatio. Leo Allatius gab dieselbe 1629 mit der erwahnten 
Homilie des Orígenes zuerst heraus. (Sic ist an einen Eutropius g*-
richtet.) Er zeigt, dass Satan keine Gewalt iiber die Seelen der Ge-
rechten habe. Dio Erscheinung selbst sei nur ein Phantom Satans ge-
wesen. Eusthatius behandelt den Orígenes allzu hart und mit grosser 
Verachtung, erwahnt auch der uns nicht erhaltenen Schrift des Metho
dius gegen i h n A n a s t á s i u s der Sinaite beantwortet die Frage nach 
dem Vorgange Justin des Martyrcrs, ob Samuel wirklich erschienen, 
bejahend, weil alie Gerechten unter der Gewalt Satans gestanden (Ana~ 
utas, Sinait. quaestiones 154 — qu. 112). 

Yon. den Lateinern sprechen sich gegen die wirkliche Erscheinung 
SamuSl's aus: Tertullian (de anima c. 57 — nec enim pythonico spirittd 
minus licuit animam Samuelis effingere); Philastrius betrachtet die Mei-
nung des Justin und Orígenes nickt bloss fiir eine (von ihm besonders 
behandelte) Kezerei, sondern fugt bei: cumque plurimi huic acquiescere 
mendacio malint, in perpetuum descendunt interitum, cum Propheta dieat: 
Justorum animae in manu Domini, et non langit eas mors. — Troz dieser 
Androhung sagt dennoch Sulpicius Severus — hist or. sacr. 1, 36: — 
Saul per mulierem, cuius viscera spiritus erroris impleverat, Samuêlem, evo* 
catum consulit. — Hieronymus hinwicder neigt sich an mehreren Stellen 
in Kürzo zu der Ansicht, die Erscheinung sei ein Blendwerk gewesen 
(in Ezechiel. 13, 17 — qualis fuit ilia, quae v i sa est suscitasse Samuétem* 

') Eustltatii in kexaèmeron commentorius nc lie engastrimytiw dissertai, adv. Orig. —̂ Lev 
Allatius primus in lucem protulit, latine vertit — Xiugd. 162!), p. 345 sq. — Daran 
schloss Loo Allatius selbst noch : de enguslt-itm/tho syntapnat c. 10, p. 442 sç . 
jDattaeus, de usu patrum, Gen. 168S, p. 297. 
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— C£ in Jesaj. 7, 10; in Matíh. 67 31 — in Samuèlis phantasmate Py¿ 
thonissa loquitur. ' '/ 

Augustin antwortet dem Simplician auf soine Anfrage, dass es duroh 
Gottes Zulassung geschehen konnte, dass Samuel mit seinem frèien 
W i l l en vor Saul erschienen sei. Doch meint er wieder, es kSnnte èin 
¡jphantasma" un d eine ^imaginaria ittusio diaboli machinationibus facta^ 
gewesen seyn. — Die Frage lasst Augustin unentscliieden, weil sé lW 
geistigen Krafte und seine Zeit sie zu beantworten nicht gestatten, ób» 
die Seele eines Verstorbenen, durch magische Zaubermittel f'carm<níi6tts^ 
wieder den Lebenden erscheinen kSnne (aã Sintplicianum — qu. 3.1.3. —^ 
Samuel per pyihonissam quomudo evocari polutrit. Samidlis forte phan-
iasrna fiiü, non spiritus). — Von den aeht Fragen dos Dulcitius belian*; 
delt die secbste unscr Thema — utmm Satmtèí per pytkonissam vere 
fuerit de inferno evocatus. Samyielis forte phantasma, non spiritus apparuit 
rnit "Wiederholung der Antwort an Simplician, Bischof von Mailand 
(quaett. ad Simpl. I. 2. qu. 3). — Inzwischen soi er andem Sinnes ge-¡ 
worden, mit Riicksicht auf Eccles. 46, 23 — und Mattli. 17, 3. — Das-
selbe wiederholt er in seiner Schrift: De cura pro mortuís gerenda —1 
cap. 15 — : Samuel propheta defunctut vivo Sauli etiam regi futura prae-í 
dixit: quamvis n o n n u l l i non ipsum fuisse qui potuisset magicis artibíu 
evocari. 

Diese verschiedene Anschaaung findet sich denn auoh bei den Exe-¡ 
geten der spatern Zeit. Thomas von Aqain ist für das p̂hantagrm-'v 
I n ncuerer Zeit ist noch die dritte rationalistische Er^lfirung hinziige^' 
treten, dass die Hexe von Eádor durch ihre taachemspideriscihe Gch-
schicklichkeit den Saul hinter das Licht geführt habe. (Jüstin der Mar-
tyrer, von K a r l Semisch, Breslau 1840 — 42, 2, 463—64). ' 

Alien bejahenden und verneincnden Erkliirern dos Vorgangos xa-
Endor gehet der Zeit und der Entschiedenhcit der Bojahung nach voraii 
Justin der Martyrer, •welcher u. a. auf die wirkliche Erschcinung des 
Samuel einen Beweis für die Unsterbliclikeit der Socle stüzt K a \ I'm 
ftévovoiv aí ipvxuí, ànéSei^a v/ãv ¿x rov — TIJV ^u^ivijX ipvxyv xXf¡-
&ijvat imô Ttjç êyya0TQi[AV&ov, àç fâícocsv ó 2¡uovl. Es scheino, dass 
alie Seelen der also (d. h. im alten Bunde) Gereoliten und dor Pro-
pheten unter dio Gewalt solcher Machte gefallen, wie sie *hier bei der 
Hexe von Eridor ais Thatsache herrortrete. Darum sollen wir bitten, 
dass unsere Seelen bei dem Tode nicht in die Gewalt sólcher Machte. 
fallen. — Pseudo - Justin dagegen (quaest. 53 et resp. ad orthodoxos) er-. 
klárt des Samuel Erschcinung ais Spuk des D'ámon. nGott aber hatte 
dem DSmon es gegeben, in der Gestalt SamuòTs der Hexe zu erscheinen, 
und ihr (ihm) die Zukuuft zu enthiillen." 

So weit wir es übersehen kõnnen, batten die Vater von Elvira im 
J. 306 — vier Schriftsteller vor sich, welche ihre Ansicht über die Er
schcinung des Samuel in Endor ausgesprochen. Zwei davon, undgewiss 
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nictt die unbedeutenderen, Justin und Orígenes, batten sich f i i r die 
WirklicKkeit der Erscheinung ausgesprochen; zwei andere, Tertullian 
und Hippolyt , jener von der Kirche getrennt, dieser erst durch seinen 
Tod 'wieder mit ihr vereint, und selbst Urheber eines Schisma, batten 
sicb dagegen ausgesprochen. Dazu kommen die klaren Worte der bei-
ligen Scbrift (Jes. Sir. 46, 23): „Darnach entscblief Samuel, und er offen-
barte dem Kõnige, und zeigte ibm das Ende seines Lebens, und er 
erbob seine Stimme von der Erde in der Propbezeiung, um die Gott-
losigkeit des Volkes zu tilgen," — Worte , welehe spater den Augustin 
zwangen, seine frühere Meinung zuriickzunehmen. Wer mochte also 
es auffallend finden, wenn die Vater der Meinung waren, dass Todte 
aus ihren Grabern wieder aufgerufen, wenigstens durch gewisse Mittel — 
ihre Seelen beunrubiget -werden konnen? 

Docb kann das W o r t : inquietandi non sunt — nicht bloss bedeuten: 
sie sollen in ibrer Buhe nicbt gestõrt, nicht beunrubiget werden; son
dem aucb: man soil nicbt den abergl'áubiscben und verbrecberiscben 
Versuch machen, dieses zu thun, sei es mit, sei es obne Erfolg; denn 
eine solche Aufmerksamkeit und Ehre, die ihnen durch die am hellen 
Tage an ihren Grabern brennenden Lichter erwiesen werden w i l l , ver-
schm'áben „die Geister der Heiligen", da eine solche Ehre ihnen nicht 
zukomme. Indess lebten die Vater von Elvira in einer Zeit, wo die 
BeschwSrung der Todten, das Hervorrufen und Hervorzaubern der-
selben, namentlicb zum Zwecke der Propbezeiung, ebenso oder noch 
mehr an der Tagesordnung war, als heute — in den Tagen des aber-
glSubiscben Unglaubens, und des gesunkenen Bas Empire. Nicht aus 
unserer, sondem aus der Denkweise ibrer Zeit miissen wir i n einer 
Frage, die den Glauben nicht direct beriihrt, die Meinung jener Bischõfe 
beurtheilen. Damals glaubte alies, und aucb diese Bischõfe, dass man 
durch b5se Kiinste, durch Magie, nicht bloss veneficio, sondern aucb 
„maleflcioa (Can. 5) Jemand ^vergeben", d. h. todten konne. Damals 
glaubten Christen, Heiden und Juden, also aucb diese Bischõfe, dass 
man durch Magie oder Zauberformeln die Todten hervorrufen konne'). 
Zu einer Zeit, wo die damonische Besessenheit so sehr in die Kirche 
hereinragte und hereintrat, dass sie z. B. die BischSfe von Elvira zu 
mehreren Bescbliissen veranlasste (Can. 29, 37), dass, ais z. B. Orígenes 
seine erste uns erbaltene Homilie über das 1. Buch der Konige hielt, 
plõzlich ein Menscb von einem Damon besessen und gequalt wurde, 
was den Origenes nicht hinderte, seine Rede fortzusezen (R. Ceillier, 
2, 153); — darf man sich nicht wundern und keinen Anstoss daran 
nehmen, dass die spanischen Bischõfe als Grund ihres — aucb sonst 
begriindeten Verbotes — die Bcunrubigung oder Nicht-Beunrubigung 
der Todten angeben. 

') Synod, é Joktan. — c. 29 — de clericis magos mt arúspices consulentibug. 
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Sonst hat man die Todten weniger durch Kerzen, als durch Ge-
sange, Gebete, Zauberformeln, allerlei Q-aukelwerk, durch ¡Jncantationes, 
carmina und artes magicas" hervorgerufen. Die Christen in Spanien, 
die am Tage Lichter auf den Gottesackern anziindeten, mochten dabei 
mehr oder weniger klare Gedanken und Wiinsche haben, oft nur den 
Wunsch, die Todten zu ehren, oder deren Aufmerksamkeit auf sich zu 
lenken, von ihnen gehort, oder erhort zu vrerden. Indess giebt es nichts 
Neues unter dem Monde. W i e das Todtenbeschworen, so ist das Tisch-
rücken und Tischklopfen unserer Tage nur eine Repristinirung des Wahn-
und Aberglaubens jener alten Zeit. Denn, sagt Tertullian, si et magi 
pkantasmatn edunt, et jam defunctorum infamant (inclamant) animas; si 
pueros in eloqvium oraculi elidunt (eliciunt); si multa miracula circulatoriis 
praestigiis ludunt, si et somnia immittunt habentes semel invitatorum ange-
lorum el daemonum assistentem sibi potestatem, per quos et cap rae et 
mensae d i v i n a r e consueverunt — etc. (Tertull. apolog. c. 23. — 
Cf. Lucan. Phars. 6, 762.) 

Wir haben oben — zu Canon 2 — von den blutigen Menschen-
opfern jener Zeit gehandelt. Es wurden aber auch viele Menschen, beson-
dcrs Knaben, getòdtet, um aus deren Eingeweiden die Zukunft zu er-
forschen. Diess bezeugen u. a. die obigen Worte des Tertullian: Bsie 
schlachten Knaben, damit sie Orakel sprechen." Diese A r t der Men-
schenopfer kann man (¡QEtpofiavtela oder paedomanteia heissen (Junius, 
de sacrificas puerorum; Bonifacio Balthasar, I. 8, 21 — historia ludiera, 
Venet. 1652. — Elmenhorst, Notae ad Gennadium de eccles. dogmat. Earn-' 
burg 1614 — p. 195 et 210. Infantes impolluti ad magiam adhibitij. 
Der Dichter Lucan sagt — 6, 556: 

Nec refugit caedes, vivum « sacra cruorem 
Extaque funereae poscunt trepidantia mensae — cf. 707. 

Das „étidere" der Kinder (Tertull. c. 23) bedeutet animam suffocare. 
Wie Tertullian, und noch mehr ais dieser glaubt der Kirchenvater 

Justin der Martyrer nicht bloss an das wirkliche Hervorrufen des Samuò'1, 
er glaubt auch an das Hervorrufen beliebiger Todten durch Todten-
beschworer, und gründet auch darauf einen Beweis für die personliche 
Fortdauer der Seele nach dem Tode: vexvoftccvrácu (tèv yuQ xa\ aí 
áSidfp&áçav naíõmv énonrevaeig xai ipvxãv áv&gmnívcov xfojaeiç xcci 
oi Xeyópsvoi naçà toíç ¡Ááyoiq òveiçono^Tcoí xcà nágeSçoi — miaarcoffav 
vftãç, oxi xai jueró dúvatov èv uia&Tjoei eiclv aí i/jvxaí, xa\ ol ipvxofiç 
àno&avóvtwv )Mfx§avófievoi xtà çmrófievoi áv&çamot, ovç Saipovio-
XijiiTovç xaí /Aaivopévovç xalovai návreq: „àÍQ Prophezeiungen der Todten, 
und die Beschauungen (der Eingeweide) unverdorbener Knaben, und 
die Hervorrufungen menschlicher Seelen, und die bei den Magiem so-
genannten Traumsender und Beisizer — mogen euch liberzeugen, dass 
auch die Seelen nach dem Tode noch Empfindung haben; ebenso die 
von den Geistern Verstorbener ergriffenen und bin und her gezerrten 



mm 

90 Fiinftes Buch. Die Synode von E l v i r a . 

Me&sèfaeri, welche man allgemein Besessene und Wahnsinnige irennt" 
fapol. 1, 18). !> 

Diess sine! neue Zeugnisse f i i r die Fortdauer der Menschenopfer i n 
jeaca: Zeit, und machen die bezügliche Anklage gegen Jül ian den Apo-
sWten um so wahrscheinlicher. Denn gerade als Julian zu seinem Feld-f 
?ug6i gegen die Perser sich anschikte, ^schlachteten die Heiden eiiiè 
gribase Menge Kinder beider Geschlechter, be^chauten deren Eingeweide^ 
ja gtínossen sogar von deren Fleisch" (Socrat. 3, 13— cog xai ffjiAa^fw-
axúnoiiMií,oi ntíiõeiQ xctrci&veiv à t p í f ó ç o v ç , áòyevag xai d'rjXsiag, ¡xa* 
attQxãv âmoyeveo&oUé K a i xavra inoíovv xará rs ràg ã l l d ç nóXeiu* 
M i xcttà xàç lá&ifvaç, mi xaxà trjv 'Ale'^ávÓQsmv). Solches gescháb. 
am hellen >Tage, und in violen Stadten, besonders in den grossen Wel t -
st^dten Atben und Alexandrien. Den bestandigen und nothwendigea, 
Zusammenhang zwischen Menschenopfern und dem Genuss des Men-* 
schenflejsches hat Müller in Basel in seinem gesch'ázten Buche iiber die 
amerikaniscben Urreligionen iiberzeugend nachgevriesen. .¡ "« 
• Ebeteo erz'áhlfc Dionysius der Grosse bei Eusebias, dass Kaiser Va-

lerianiuníer dem Einflusse seines-MagusMacrian Kinder habe schlachten,-
sie den Gozen opfern, und die Eingeweide Neugcborner habe untei— 
suchen lassen (h. e. 7', 10 — ncãduç á&Xíovç ànooyáxxuv, xu\ xéxvce 
Sv<str¡V(av natéçwv w.xa&veiv, xai omláyxvci veoyevij ôictLQeív ec, 
vnoxi&i^evoç MaxQiuvóq). — Noch schlimmer, wo mSglich , trieb 
es dier Tyrann Maxentius in Eom. Er liess Schwangern den Jjeib auf^ 
sehneiden, die Eingeweide Neugeborner orforschen, Geister càtiren etç. , 
hofFendj dass er dadureh den Sicg iiber seine Feinde gewinnen werde 
(yvvaXxuç ¿yxvfiovag àvaoxíÇoVTOç, xoxè Sè veoyvãv onláyxvu §QS(p:wu 
Sieçevvcofiévov, — xctí t i v c c ç àyyrjtonoítaç ènl õaipóvav nçoçxXijceiç — 
avvioxuftfrov Eus. h e. S, 14). 

Korze Zeit nach der Synode von Elvira — waren also in der Haupt-j 
«toití des Reiches die grausamsteh Menschenopfór, und das Beschworen 
oáec:;Hervorrufen der Todton an der Tagesòrdhungi Wiire i es nicht. 
sehreiendes Unrecht, die Vater von Elvira des Aberglaubens zu be-, 
sohuldígen, ais hatten sie selbst an die Moglichkeit solcher Todtenbe-
sch-wõrungcn geglaubt? Was Ueberzeugung des ganzen Altecthunaea 
war, woriiber wir nicht urtheilen konnen, weil es zu den ¿Nachtgíebieteit'S 
des• Natura und Võlkerlebens gehcirt, was das ganze vierte ehristliche-
Jahrhundert erfüllte, was mit blutigen Ziigen in die Gesezgebung uucL, 
die Goscliiclite dieses Jahrhunderts eingeschiieben ist, — womit die^ 
BAufgekliirtesten", wie Julian und Amm. Marcelli»., sich jedenfalls inela% 
beschiiftigten, als die christlichen Dunkclmanner, das war auch, djus 
musste auch Ansicht der spanischen Bischõfe seyn. I n Dingen des riátür-. 
lichen Wissens, Wiihnens und Glaubens werden die katholischen BischofieL 
stets auf dem Boden ihrer Zeit stehen miissen; und wenn sie, -wi© 
z. B, Virgilius von Salzburg, Gerbert, Albert der Grosse, in einzelnei*.-
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Punkten ihrer Zeit um Jahrhunderte voraus sind, so werden sie miss-
verstanden, oder kommen in den Greruch der Zauberei oder Kezerei. 

Spanien ist, wie „das Land des Sonnenglanzes", so „das Land des 
Kerzenscheines". I n keinem Lande wird bei den Grottesdiensten, und 
bei den Leichenfeierlichkeiten ein grosserer Aufwand darin gemacht, 
Troz der Pliindorung der Kirche ist diess nocli heute der Fali. Ais im 
J. 1843 die Stadt Barcelona von den schwersten Leiden heimgesuclit 
und gliicklich befreit -worden war, fanden nur in den Hauptkirchen fol-
gende Dankfeste statt. I n S. Maria dei Mar — 42 Dankãmter; eine drei-
zehnstündige Aussezung des Sanctisnmum, wobei 1,230 Wachskerzen 
brannten. I n S. Maria del Pino, ein Dankamt cam expositione Sanctissimi 
und Te Deum, wobei 264 Wacbskerzen brannten; eine Andacht zur hei-
íigen Filumena mit 60 Kerzen; 3 Dankãmter zu Ehren der seligsten 
Jungfrau, mit je 40 Kerzen. I n San Justo 7 Pastor: über 20H(x¡lit 
amter cum expositione Sanctissimi; ein dreizehnstiindiges Gebet cum ex-* 
positione mit 124 Kerzen. I n San Miguel: 22 feierliche Dankãmter; ' ein 
dreizehnstiindiges Gebet mit 304 Wachskerzen; 20 Abendandachten mit 
Predigt. In S.Jaime: ein dreizehnstiindiges Gebet mit 250 Kerzen. I n 
der Kathedrale: 2 feierliche Dankãmter zu Ehren der heiligen Eulaliá 
mit 196 Kerzen. Aehnliche Andachten fanden in alien übrigcn Kirchen 
statt (Lorinser, Reisesk. 1, 162—63). > * ;> 

Einige Jahre spater reiste Mor. Wil lkomm über . Barcelona zuriicki 
Er war am Palmsonntage in dieser Stadt, und isah dié groase Prozession 
des Palmsonntages, von der er M. a. ságt : ; ffieíáüf .kàmeii in unabseh-
barer Doppelreihc Tausende von schwarzgekleidetert Personen! mit ©ntt 
blosstem Haupte, brennende Wachskerzen in den H&nden baltend ^ W i l l -
komm, Zwei Jahre in Sp. 3, 341). — A m Griindonnerstage, sagt er, 
stromt alies in die Kirchen, um vor dem von Hunderten von Kerafen 
umstrahlten Monumento (plastisches Bild der Einsezung des heiligen Abend-
mahles) zu beten*—• A m Freitag Nachmittags ist das ^Entierro"— dio 
Grablegung Christi. — Tausende von Korzon flammten in dem nacht-
schwarzen, von Weihrauchswolkeii erfüllten Dome') [S. 343]. 

A m 6. Jahuar 1854 wurde die Leiehei einer kiSnigliehen Prinzessin 
im Escurial beigesezt. Hacklander sah die Vorbereitungen zur Leichen-
feier , und sagt dariiber u. a.: „Die Kirchendiener waren bcschiiftigt, 
riesenhafte Bronceeandelaber mit Wachsiichtern zu bestecken, oderWaehs-
faekeln von merkwiirdiger Dickè um die Estrade aufzustellenf (Ein Winter 
in Spanien, 2, 81). —- Und über die Feier bei dem Einzuge der Leiohe 
u. a.: Aus den Thtiren des Domes strahlte reiches Licht hervor, zu dem 
sich das Auge gern wandte, namentlich gegen den flimmernden Glanz 

') lid. 2 ,227 — 30 sagt derselbe über die Missa del Gallo in Sevilla: «Troz, dor 
Tausende von Kerzen, die in den Kapellen und numenllich am Hochaliar 
flammten, war das Inhere der Kirehe nur matt erhellt." w 
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der Hunderte von Wachskerzen vor dem Chor und im Schiffe, welches 
— aus dem Dimkel gesehen, — -wie ein Weihnachtsbaum mit unzah-
ligen Lichtern aussah (S. 83). Alie überstrahlte aber der grosse Bronce-
candelaber, dessen man sich nur zum Begrábniase eines Mitgliedes der 
kSniglichen Familie bedient, mit seinen neun Büscheln angezündeter 
Wachskerzen (S. 88). 

Die Sitte, Wachskerzen auf den Grabem der Todten aufzustellen, 
besteht heute noch in Spanien, besonders am Allerseelentage (Willkomm, 
Reiseerinn. aus dem J. 1850, Leipz. 1852, 1,248—52. — Die Véspera 
de los Difuntos — der Allerseelenvorabend in Madrid). ^Enorme Mengen 
von Wachskerzen," berichtet Wi l lkomm, „werden consumirt, indem 
das Schmticken der Grabstátten besonders darin besteht, dass man bren-
nende Wachskerzen auf oder vor denselben aufstellt, vrozu man vor-
züglich lange und dicke Kerzen von -weissem Wachs verwendet. Die 
Kerzen werden vor den (Grab -) Nischen entweder auf Leuchtern, oder 
auf Gerüsten aufgestellt. Bei den Granden und andern vornehmen Leuten 
habe ich zuweilen bis 100 brennende Kerzen in Form von Pyramiden 
aufgestellt gefunden. — Fine Grabnische kostet 3 Thaler auf 4 Jahre. 
Ist diese Zeit verstrichen, so muss die Zahlung erneuert werden, wo 
nicht, so werden die Gebeine in das osario común — das allgemeine 
Beinhaus — gebracht. Diese geringe Pietat gegen die Verstorbenen t>e-
kundende Einrichtung besteht in alien spanischen Kirchhofen. Die amen 
Leute, die ihren Verstorbenen keine Nische kaufen kõnnen, pflegen die 
Stellen, wo ihre AngehSrigen ruhen, mit einer in den Boden gesteckten 
Kerze von gelbem Wachse, an welcher ein Zettel mit dem Ñamen des 
Todten befestigt ist, zu bezeichnen." 

Diese in Spanien seit der ersten Zeit der Kirche herrschende Sitte 
erklUrt die Verlegenheit oder die iibleLaune, mit welcher die betreffen-
den Spanier den Canon 34 von Elvira behandeln. Gonzalez Tellez sagt, 
das Verbot sei gegen die Uebung der ganzen Kirche, besonders Spaniens'). 
— Dazu kommt noch, dass der Kezer Vigilantius, der zwar kein ge-
borner Spanier, aber doch Pfarrer im Bisthume Barcelona war2), welchen 
Hieronymus früher in einem Briefe an Paulin von Ñola im Eraste f,sanctu» 
Vigilantius" genannt, der ihm von Paulin zugesandt und empfohlen wor-
den war, gegen Reliquien- und Lichterd iens t eiferte. Er sagte u. a.: 
„Fa8t heidnischen Gebrauch sehen wir unter dem Vorwande der Reli
gion in den Kirchen eingeí'ührt, da bei hellem Tage eine Unmasse von 
Lichtern angeziindet wi rd ; und iiberall kiisst und betet man an so etwas 
Staub, der in einem kleinen Gefasse in kostbare Leinwand gehiillt ist3).1' 

') Tejada y Ramiro, Colección, 2, 67. 
') Schmidt W., „Vigilantius, s. Veihiiltniss z. hl. Hieronymus u. z. Kirchenlehre 

damal. Zeit — Münster — I860 , 8 . 5 . 
») Op. Hiwon, ed. Martianay- Vallarsi, 2 ,389 — 90. 
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Er tadelt ais heidnisch die Lichter auf den Grãbern der Martyrer l ) , so 
dass es scheinen konnte, dass die Vater von Elvira gerade dasjenige 
verboten haben, -was Vigilantius ais katholische Sitte seiner Zeit be-
zeicbnet und tadelt, oder wie sich Dr. Herbst ausdriickt: „Vigilantius 
tadelte, was zu Elvira unter Bann verboten -wiirde2)." Vigilantius eiferte 
auch gegen die },moles cereorum", gegen den massenhaften Kerzenver-
brauch, wovon er sich besonders bei seinem friiliern Gonner Paulinus 
hatte Uberzeugen konnen3); und er hatte in diesem Tadel seine Nach-
laufer in dem heutigen Portugal, wo man langsam und mit Wilrde 
functionirende Priester aWachslichtversdrwender" heisst4). 

„Per diem" seien die brennenden Kerzen verboten •worden, sagt 
Mendoza, weil die Vater die nãcbtlicben Excubiae (wenigstens der Manner?) 
nicht verbieten wollten. Seit Gallienus batten die Christen eigene Gottes-
acker gehabt5). — Der folgende Can. 37 beweise die Erlaubniss, Lichter 
zum Gottesdienste zu gebrauchen. Mendoza sagt ferner, er habe einst 
daran gedacht, die Lichter auf den Griibern seien verboten gewesen, 
um nicht die Heiden auf diese Grâber aufmerksam zu machen; aílein 
die Vater von Elvira batten dann gewiss dieses ais Grund ihres Ver-
botes angedeutet. Loaysa, einer der friihesten Erkl&rer unserer Synode, 
meint, sehr mit Unrecht, unter den xSancti" seien,die lebendigon GlHu-
bigen zu verstehen, -yvelche durch die Sorge um ihre „cerei" in ihrer 
Andacht gestó'rt würden. Ebenso Aguirre. Andere, wie Hurtado6) und 
Barbosa, verstehen unter den „Sancti" die BischSfe. Mendoza sagt be-
scheiden — von dem Worte Sancti, und seiner Erklârung des ganzen 
Canon: „Quae intellexi, proba sunt, credo et quae non intellexi." Die 
„Sancti" sind aber ohne Zweifel die Martyrer zunachst der Jahre 
304 bis 305. — Gonzalez Tell, meint, der den ^Heiligen" durch 
die Kerzen gewidmete Cult habe ihnen missfallen, und solches sei 
eine Ar t Beunruhigung derselben gewesen. Sodann meint Gonzalez, 
man miisse Canon 34 und 35 umstellen, und stalt „per diem" — 
perinde lesen, ein guter Einfal l , der aber sclrwerlich Beifall findet. — 
Der Aufsaz bei Braun-Achterfeldt (2 , 94— 97) erklart gegen Florez 
(12,206 — 7) die Worte: non sunt inquietandi — sie w e r d e n keines-

') Schmidt, S. 23 — 29. «Qebrauch der Lichter auf den Grâbern der Martyrer." 
' ) Tüb. Quartalschr. 1821, 8. 34. 
') Buse, Paulin von Nola and seine Zeit, 1856, 2, S. 76 u. 88. — Paulini op. 

ed. Muratori, p. 385; 427; 472. 
4) Klosc in dem Art. «Portugal», Bd. 8. v. Herzog's Realencyclopâdic. Cf. Bar 

rm. 34, 311. — 58, 70. — PauUn. in natal. 3. S. Felicis. — Spondan. de coeme-
teriis sacris, part. 2. I. 1. cap. 20. — Sellar min. de purgatar. 2, 19. — Suarei, 
t. 1. in 3 part. Disp. 55. Sect. 1. 

s) August, de civitat. Dei, 1, 13. 
•) De único martyrio, resol. 34. digress. 1. sect. 6. 
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falls, d. h. sic kõnnen gar nicht beunruhigt werden. (Florez meint, 
der Canon verbiete, die Geister der Glaubigen zu beunruhigen.) Es 
sei ein der Christen unwiirdiger Gebrauch, die bosen Geister zu ver-
sShnen, indem man auf dem Sterbebette (Can. 37) oder nachher auf 
den Grabern Licbter anziinde. Solcher Dienst -wiirde die Geister der 
Heiligen beunruhigen. Binterim erklart (Katholik, 1821, 2, 435): BDamit 
die Priester, welche die heiligen Functionen vollziehen, dadurch nicht 
gestSrt werden." Hefele spricht sich nicht naher aus, führt aber die 
annáhernd richtige Erklarung des Baronius an: „Manche Neophyten 
brachten aus dera Heidenthum die Sitte heriiber, auf den Grabern recht 
viele Lichter anzuziinden. Die Synode verbiete dieses, weil dadurch 
die Seelen der Vcrstorbencn metaphorisch beunruhigt, d. h. durch solchen 
Aberglauben belcidigt wiirden." Mcinc Erklarung habe ich oben schon 
gegeben, dass die Christen, und selbst die Bischofe von der allgemeinen 
Meinung thcilweise befangen waren, es sei den Menschen moglich, die 
Todten hervorzurufen, sie wenigstens zu beunruhigen. 

Canon 35. 

Dass Weiber nicht auf den Begriib- Ne foeminae in coemeteriis 
nissplazen die Nacht über wachen pervigilent. 

so^erl- Placuit prohiben, ne foe-
Man fand f iir gut, zu verbieten, dass minae in coemeterio pervigiknt, 

Frauen nicht auf dem Gottesacker die eo quod saepe sub obtmtu ora-
Naehtwachen halten sollen, weil sie oft lion^ latenter scelera commit-
unter dem Vorwande des Gebets heim-
lich Verbrechen begehen. 

Hier ist nicht von den Vigilien an den hohen Festtagen und in den 
Kirchen die Rede, welche allgemeine Sitte waren, sondem von den 
Nachtwachen auf den Grabern der Martyrer, "welche nur den Frauen, 
nicht den Manncrn, vcrboten werden. Es hangt aber dieser Canon mit 
Can. 34 enge zusammen. Beide beziehen sich auf den Cult der neuen 
glorrcichen Martyrer, die Spanien in der jüngsten Verfolgung erhalten 
hatte, und damit es nicht schcine, als missbilligen die Bischofe diesen 
Cult , so nennen sie im Can. 34 diese Martyrer ^Heilige". Nicht den 
Cult , sondem dessen Auswiichse tadeln und verbieten sie. Sie mussten 
Beispiele aus jüngster Zeit vor sich haben, dass sich heidnischer Aber-
glaube hier geltend machte, und dass Frauen gemeine Laster begangen 
oder zugelassen batten. Der Anstand und der gute Name der Christen 
vor den sclimiih- und scheelsiichtigen Heiden und Juden machte hier 
eine grossere Strenge zur Bflicht. — Die Bcgriibnissplaze befanden sich 
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ausserhalb der Stãdte und im Dunkeln (Hieran. Ezech. 40. — Prudent, 
hymn. 11 J. — Ueber Vigilien in Spanien noch im sechszehnten Jahr-
hundert — s. Tejeda y Bamiro, Colección, t. 5 (1S55), p. 236. nr. X X . , 
wo dabei stattfindende Missbrauche unter Strafe des Bannes verboten 
werden. — f Cf. Cyprian, de oral. dam. cp. 30. — Tertull. ad uxor. 2,4—5. 
— Gyrili. catech. IS, 17. — Ambros. Ps. I I S (8.43). — Serm. 60. — 
Hieronym. ed. Mart.-Vallarsi, 1, 728, 1, 080; 2, 396. — Hilar, in Psalm. 
118 (6. 15). — Gregor. Naz. or. 2 de pascha c. 2. — Paulin. in natal. 7 
S. Felicis. — Augustin, confess. 9, 7. — Sidon. Apoll. 5, cp. 17. — Baron. 
51, 68 — 60. — in Martyrol. 5. Jan. — Mdor 1, cp. 22 de off. eccles. — 
Binterim, Denkw. 4, 1, 346 % . — 5, 2, 151. 

Canon 36. 

Dass keine Gremãlde i n der Kirclie Ne pidurae in ecclesia 
seien. fiant. 

Es sollen in den Kirchen keine Bilder Placuit picturas in ecclesia 
seyn dürfen, damit nicbt das, was ange- esse non deberé, ne quod coli-
betet und verebrt wird , an den Wanden tur et adoratur in parietibus 
abgemalt werde. depingatur. 

Ihre Zahl ist Legion, die diesen Canon erklart haben. Siehe Men
doza; Baronius — J. 57. 111. J . 305. 4 1 , der den Canon fi i r unter-
schoben halt; Béllarm. I. 2 de imagin. 9. — wegen Feuchtigkeit der 
"Wande, vielmehr dass die Heiden nicht spotten; cs durften aber Tafoln 
i n den Kirchen seyn. — Die Bischofe hatten heidnische Irrthiimer ge-
fiirchtet; denn in der That habe der Bilderdienst erst nach dem Sturze 
des Heidenthums ohne Gefahr entstehen konnen. — Falsch ist aber die 
Vorstellung, dass hier nur die Bilder Gottes gemeint seien, unci dass 
es damals noch keine Heiligenbilder gegeben habe. Richtig ist die Be-
merkung, dass auf diese Bilder keine Strafe gesezt worden. Andere 
erklaren: damit nicht die Heiden meinen, unser Gott sei ihren Gottern 
gleich. 

Nur theilweise -wahr ist es, zu sagen, die abendlandische Kirche 
habe im Anfange keine Bilder Gottes darstellen lassen. Wohl sagt 
Minuc. Felix mit Recht: Quern colimus Deum, nec ostendimus nec videmits. 
Diess bezieht sich aber auf den heidnischen Wahn, dass das Gozenbild 
der Goze sei. — Amob. I. 3. — I. 6 in princ. — Lact. 2, 2 de div. inst., 
haben dieselbe Anschauung, wie die Vater von Elvira: cum satis sit 
audienti nomina precibus adorare. — At enim praesentes non nisi ad ima
gines sum adsunt. Er gebraucht das herrliche B i l d : Nachdem Gott selbst 
crschienen ist, bedarf es nicht mehr seines Bildes. —Optatus von Mileve 
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emv'áhnt einige Bi lder ' ) . — F. Mendoza meint, dass das Bilderverbot 
auch mit der Arcandisziplin zusammengehangen habe. — Beachtens-
werth ist, dass auf der bilderstiirmenden Synode von 754 alies gegen 
die Bilder vorgebracbt -wurde, nur dieser Canon nicht; dass auch dér 
Bildergegner Claudius von Turin seiner nicht erwahnt (wahrscheinlich 
wusste man nichts davon). Gonz. Tellez meint mit Recht, dass die Váter 
es hatten sagen müssen, wenn sie die Bilder wegen des Spottes der 
Heiden verboten. Er ist für die Erklarung, dass Tafeln nicht verboten 
seien. Florez und Braun-Achterfeldt (S. 98) beziehen das Verbot auf 
den Spott der Heiden. Aubespine meint, der Canon verbiete nur die 
Abbildungen Gottes, weil er ^adoratur" sage. Ganz mit Unrecht! Ado-
rare bezieht sich hier vielmehr auf den Dienst der Heiligen, Colere auf 
den Dienst und die Anbetung Gottes, wovon wir oben schon im dritten 
Buch bei Fructuosus von Tarraco ein Beispiel gehabt, und wovon sich 
Jeder durch die in jedem grossern Lexicon s. v. adoro angeführten Stelleu 
der Classiker und der kirchlichen Autoren iiberzeugen kann, z. B . Livius, 
38, 43. — Virgil. Am. 2, 700. — 10, 677 . — (3, 437). — Ovid. Trist. 
1, 3, 41. — Stat. Silv. 3. praef. — 4. praef. — Plin. h. n. 12, 14 (32), 62. 
— Juvenal. 14, 97; 15, 2. — Besonders Plinius hist, natur. 27, 1 (1). — 
adorare priscorum in inveniendo curam. — Quinctil. instit. 10, 1, 88 E n -
mum sicut sacros vetustate lucos adoremus. — Cf. Statius Theb. 12, 817 
— longe sequere et vestigia semper adora. 

Das Wort adorare wurde besonders von der in der Kaiserzeit ein-
gerissenen Sitte gebraucht, die Herrscher nicht anzubeten, wie man bei 
uns gewohnlich sagt, sondern dadurch zu verehren, dass man nach der 
Sitte des Morgenlandes die Rechte zum Munde führte — adoras i . e. ad 
os ducis manum — , und sich mit dem ganzen Korper verbeugte. So sagt 
PZtn. h. n. 28, 2 (5) 25: In adorando dexteram ad osculum referimus tor 
tumque corpus circumagimus. Dieses Sichumkehren und eine Kusshand 
Zuwerfen ware nach unserer Anschauung unschicklich. — Ebenso un-
schicklich ware es, mit bedecktem und verhiilltem Haupte Jemand ver
ehren wollen. Aber Sueton erzaklt von Vitellius, dem Vater des Kai
sers Vitellius, C. Caesarem, d. h. den Caligula — adorare ut Deum cqnr 
sUtuit} cum reversus ex Syria non aliter adire ausus esset, quam capite 
ve lato circumvertensque se, deinde procumbens Suet. Vitell. cp. 2. 
— Cf. Hieran. 4, 953. — 5, 89. — (den Tempel) — Minuc. Felix, c. 2. 
— Caecilius, simulacro Serapidis denotata, ut vulgus superstitiosum solet, 
manum ori admovens osculum labiis impressit. — Hieran, in Oseam. 13. 
— Qui adorant, solent deosculari manum suam. 

') August. 17 de Jide et symb. — de civil. Dei, 4, 31. — epist. I l l (148) ad Fortu~ 
natian. — Easeb. de praepar. evang. 3 , 3 . — Constant, cap. 4 ad sanei. coei. — 
Chtn. Alex, ad gentes cp. 4, — in stromat. 5. 5. Novatian. de trinitat. c. 6 èt 7. 
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Wir sind gewohnt, die Worte : Heilige soli man verehren, Gott 
soil man anbeten, zu übersezen: Sancti colendi, Deus adorandm. 
Nach der Sprache des Alterthums müsste man umgekehrt übersezen : 
Sancti adorentur, Deus colatur. — Dass colere mebr bedeute, ais ado
rare, ist u. a. aus den schon angeführten Worten des Martyriums des 
heiligen Fructuosus zu entnehmen: Fructuosus dixit: Ego unum Deum 
colo. Augurius diaconus dixit: Ego Deum omnipotentem colo. Ferner 
aus den Worten des Prâses Aemilian an den Diakon Eulogius: Num-
quid elne Fructuosum colis? (Betest du "wohl gar den Fructuosus an?), so-
wie der Antwort des Eulogius: Ego Fructuosum non colo, sed ipsum colo, 
quem et Fructuosus. — Noch deutlicher aus der Stellung der Worte des 
Aemilian: Qui audiuntur, qui timentur, qui adorantur, si DU non colun-
tur, nec imperatorum vultus adorantur? Wen soli man noch horen, wen 
fürchten, -wen verehren, wenn man die Gotter nicht anbetet (ihnen nicht 
dienet), das Angesicht der Kaiser nicht verehrt *) ? Diess gehet endlich 
aus der Stellung der Worte in unserm Canon hervor. (Siehe Alex. Natal, 
h. eccles. saec. I I I . dissert. 21.) 

Binterim meint, die Synode habe nur jene unpassenden Bilder ver-
boten, die Jeder nach eigenem Belieben in den Kirchen anbrachte. Das 
Kichtige hat sicher Dr. Hefele getroffen, wenn er aus Anlass der Ge-
schichte des Bilderstreites sagt: sSehr stark rigoristisch sprach sich gegen 
die Anwendung der Bilder — in den Kirchen die beriihmte Synode von 
Elvi ra im J. 306 aus. (Ich nehme mit Vergniigen A k t davon, dass 
i i i e r das Jahr 306 angegeben ist, wahrend es i i^Bandl heisst: 305 oder 
306.) — Aber gerade sie steht an der Grenzmarke zweier Perioden, 
am Eingange der constantinischen Zeit." Es waren nun die beiden Haupt-
griinde (Juden - und Heidenthum), die friiher gegen die Bilder sprachen, 
nicht mehr vorhanden. „Von nun an wurden sehr zahlreiche Abbildungen 
Ghrist i , aber auch der Apostei und Martyrer in Form von Gemalden, 
Mosaiken und Statuen gefertigt, und zum Theile von Constantin selbst 
i n Kirchen und an offentlichen Plâzen aufgestellt." [Hefele, C. G. Bd. 3 
(1858), S. 337.] 

Noch auf einen andern -wichtigen Umstand ist hinzuweisen. I n und 
v o r dem J. 306 gab es gar keine christliche Kunst, nicht in Rom, viel 
^wreniger in den Provinzen. Die „Picturaeu dieser Zeiten waren Kleck-
sereien und Schmierereien, keine Bilder. Der beriihmte Perret hat nach-
gewiesen, dass in den rõmischen Catacomben die besten Bilder, nament-
l i c h auch der seligsten Jungfrau aus dem ersten und zweiten christlichen 
Jahrhundert stammen 2). Nachher zerfiel die Kunst iiberhaupt, und die 

' ) Siehe Bd. 1, S. 266. 
*) F r . Aug. Lehner: Ueber die früheste Enlwickelung des Mariencultus — Wien, 

1862 — S. 33 —34. . .Es sirjd theils Wandçemàlde , theils Sculpturarbeiten, 
theils in Gold emaillirle Darstellungen auf dem Boden von Glasgemâlden, die 

Gams, span. K i r c h e . I I . 7 
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Malerei insbesondere. Die Catacomben geben davon Zeugniss. Wenn 
diess in Rom der Fall war, welch1 grauenhaften Anblick müssen vollends 
diese Gemalde in einer spanischen Kircbe im J. 306 dargeboten haben? 
— Es gab allerdings christliche Kiinstler. Die vor wenigen Jahren auf-
gefundene Fassio der Quatuor coronati lehrt, dass dieselben vier in Rom 
ztzr Zeit des Diocletian gemarterte Bildhauer aus Siscia in Pannonien 
waren. Allein aus ihrem Martyrtode folgt nichts für ihre Kunst. Und 
in Rom stand es mit der Kunst doch immer noch am besten. 

Man denke sich um ein Menschenalter zuriick, und beachte, welchen 
Werth damals die christliche Kunst hatte, und was es datnals für ge-
malte und gekleidete Heilige in unsern Kirchen gab. Wenn man tfig-
l i ch , wie Schreiber dieses, in der Basilika des heiligen Bonifacius, die 
neue Blüthe der christlichen Kunst zu betrachten Anlass und Gelegen-
heit hat, kann man die christliche Kunst schâzen und bewundern. Wenn 
aber an den Wanden der Kirche von Elvira, in welcher jene Bischõfe 
rersammelt waren, Wandgemalde oder Gemalde an der Wand sich be-
fanden, so haben sie den Augen der Betrachtenden wahrscheinlich keinen 
erbaulichen Anblick dargeboten. Jede andere Synode, welche im J. 306 
sich über die Bilder auszusprechen gehabt, hatte wahrscheinlich ebenso 
gesprochen, wie die Synode von Elvira. Und wenn dieselben Bischiife 
im J. 400 sich über die Bilder auszusprechen gehabt, so hatten sie 
wahrscheinlich ihrem Canon eine andere Fassung gegeben. 

Canon 37. 

Von den nicht getauften Beses- Be energumenis non baptv-
senen. 

Diejenigen, welche von unrein en Gei- Eos qui ab immundis spiri-
stern geplagt werden, konnen, wenn sie tibus vexantur, H in fine mortii 
in Todesgefahr sich befinden, getauft wer- fuerint constituti, baptizan p!o-
den; wenn sie Gláubige sind, ist ihnen cet; si ftdeles fuerint, dandam 
die Communion zu geben. Man muss esse communionem. Prohiben-
auch verbieten, dass sie õffentlich Kerzen dum etiam ne lucernas hi pu-
anzünden; wenn sie es gegen das Verbot blice accendant; si faceré contra 
thun, sollen sie von der Communion feme inter dictum voluerint, obstine-
gehalten werden. antur a communione. 

Mendoza handelt in seiner Weise von der Geschichte der Lichter 
in den Kirchen. (Siehe Binterim, DenkwÜrdigkeiten, 4 , 1 , 122%.) 

uns die alichristlicheii Marienbilder voifiihren. Einig-e stammen aus dem zweiten 
und dritten, die meislen, besonders die Reliefs, aus dem vierten und fünfleD 
Jahrhunderl." Dem Verfasser stand das neueste Werk Eossi's über die Cata
comben noch nicht zu Gebote, wie auch dem Schreiber dieses nicht. 
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Daraus erhelle auch, dass die Bischofe Spaniens die Lichter in den Kirchen 
gebilligt haben, was sicher zu bezweifeln Niemand eingefallen. Auch 
Gonzalez Tellez tritt Mendoza bei, dass hier die Lichter in den Kirchen 
gemeint seien, -welche die Akolythen trugen. Auch in der Kirche Afrika's 
•wurden solche Leute, von denen oft schwer zu sagen, ob sie besessen, 
oder mente et eorpore capti seien, dazu verwendet, die Kirchen zu fegen, 
und andere Handdienste zu leisten. Die Erfahrung zeigt heute noch, 
dass solche Lente, korperlich und geistig hinfâllig, bei denen Gutmtithig-
keit- und verschmizte Bosheit seltsam sich begegnen, sich in die Kirchen 
drângen, und ihr Glück darein sezen, ais sogenannte Sacristeiliimmel 
sicli zu geriren. Ihre Freude ist ebenso unbandig, wie ihr Stolz, wenn 
sie sich vor dem Publikum hier wichtig machen konnen. Braun-Achter-
feldt (2,95) versteht das Anziinden der Lichter von den Lichtern auf 
dem Todbette, -womit die Besessenen etwa die Damonen verscheuchen 
oder begiitigen wollten. Vom kirchlichen Amte sei hier nicht die Rode. 
Aber das „pubMce" bedeutet vor dem ^Publikum* in der Kirche. Das 
Verbot geht aber nicht bloss auf das Anziinden der Kirchenlampen bei 
der eigenen Taufe der Katechumenen oder "wohl eher bei ihrer Com
munion, "wie Dr. Hefele meint, denn wegen einer solchen Kleinigkeit 
vr'ére sicher kein Canon verfasst -worden, — sondern auf das Anziinden 
der Kerzen überhaupt beim Gottesdienste, -wozu sich solche Leute her-
beidrangten'). Das liegt auch in der Fassung. Wenn sich dieselben 
nichts sagen lassen, sollen sie von der Communion ausgeschloseen -werden. 
Allerdings passt die Ueberschrift nur auf einen Theil des Canon. Die 
„fdeUs" sind mehr ais ^christiani"; es sind Glaubige, die schon getauft 
sind, christiani sind zunachst Katechumenen. — Hier aber bedeutet com-
munio zum erstenmale das Abendmal, zum zweitenmale die Kirohen-
gemeinschaft. Denn da die Besessenen die Communion erst am Ende 
des Lebens empfangen durften, so konnte ihnen die Entziehung der-
selben nicht ais Strafe im Falle des Ungehorsames angedrohet werden. 
Diese Strafe bestand vielmehr in dem Einreihen unter die Büsser, und 
dem Hinausweisen aus der Kirche. 

Canon 38. 

Dass im Nothfalle auch Gláubige 'Ut'in necessitate etfidel.es 
taufen konnen. baptinent. 

I n Betreff derjenigen, welche von ihrem Loco peregre navigantes aut 
Wohnorte weit zur See reisen, oder wenn si ecclesia próxima non fuerit, 
eine Kirche nicht sehr nahe ist, konne posse fidelem, qui lavacrum 
ein Glaubiger, welcher seine Taufe voll- smm integrum habet, neo sit 

') Oder was sie íür sich zu thun — nicht unterlassen wollten. 
7* 
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standig Hat, auch nicht in zweiter Ehe bigamus, baptizare in necessi-
lebt, einen im Nothfalle der Krankheit tate infirmitatis positum cate-
befindliciien Katechumenen taufen, so je- chumenum, ita ut si supervi-
docL, dass er ihn, wenn er am Leben xerit ad episcopum eum per-
bleibt, zumBischofefiihre — und er durch ducat, ut per manus imposi-
Auflegung der Hânde vollendet •werde. tionem perflci possit. 

Mendoza zeigt, dass die Bischofe allein die regelmassigen Taufer 
Toaren. Er verweist auf Tertullian cap. 17 de baptismo: Dandi quidem 
habet jus summus sacerdos, qui est episcopus. Dehinc presbyteri et diaconi, 
non tamm sine episcopi auctoritate, propter Ecclesiae honorem. Alioguin 
etiam laicis jus -est. — Tunc enim constantia succurrentis excipitur, cum 
urget circumstantia periclitantis. — Sacerdos bedeutet Bischof und Prie-
ster, zum Unterscbiede beisst bier der Biscbof „der hochste Priester". 
Cyprian nennt seine Priester stets ^onsacerdotes". — Cf. Hieron. adv. 
Lucif. c. 26 — 27. Ambros. 3, I — de sacram. — Isid. 2, 24 de off. 
eccles. — August, ad Fortunatian. cap. 4. — Gelasius 1. ad Lucan. 
cap. 9 l ) . 

Dass die Pirmung gleich nacb der Taufe erfolgte, ist allbekannt. — 
Hieron. ctr. Lucif. c. 8 — 9. — Ambros, de sacram. 3, 2. — C. Laod. 
c. 47 (48). — Hefele, Cone. G. i , 746 — ndass die Getauften nacb der 
Taufe mit dem beiligen Cbrisma gesalbt werden sollen." — Tertull. de 
bapt. 7 — sagt: Exinde, egressi de lavacro, perungimur benedicta unctione 
de prístina disciplina. Diess gescbab auf der Stirne — Prudentii Psycho-
machia — 

Post inscripta oleo fronti signacula, per quae 
Unguentum regale datum est et chrisma perenne. 

Dehinc (Tert. c. 8) manus imponitur per benedictionem advocans et invi-
tans spiritum sanctum. Cf. Cyprian. 73,6 ad Jubaj. — ad Januar. cap. 2.— 
Pación, de baptismo, cap. 6. Die Firmung ist die Vollendung oder açpQuyíç, 
die Besiegelung: lavacro enim peccata purgantur, chrismate spiritus sanctus 
superfunditur: utraque vero ista, manu et ore antistitis impetramus. Taufe 
und Firmung sind unzertrennlicb. — Cf. Constit. apost. 3, 10; c. 77 T o n 
Elvira. — Euseb. 6, 43. 

I n der rSmiscben Kirche gab es indess zur Zeit Cyprian's — 46 Pres
byter , 7 Diakonen, 7 Subdiakonen, 42 Akolytben, 52 Lectoren, Exor-
cisten und Ostiarier (Wittwen und Hilfsbedürftige über 1,500). Hier war 
Novatian ein Besessener, w r d e exorcisirt, verfiel in eine gefabrbebe 
Krankbeit, und bettlãgerig erbielt er die Taufe. Es gab also aucb da-
mals schon eine Taufe durch Begiessung mit Wasser; und der in unserm 
Canon 38 und in Can. 37 vorgesebene Fall kam an ihm zur Anwenduñg. 
Da er wieder gesund wurde, erlangte er nicbt das Uebrige, wessen 

') A u d i Ammian. Marcellin. ep. 15, 7 — abjicere episcopum sede sacerdotali. 



Canon 39. 101 

man Each der Ordnung der Kirche theilhaft werden muss, der Firmung 
durch den Bischof (roii ocpQccyia&rjvcci vnò rov ¿maxdnov). Trozdem 
wurde er Presbyter (durch Papst Fabian ?), durch welche Schleichwege, 
wird nicht erzahlt, aber unter dem Widerspruche aller Presbyter und 
vieler Laien. Die Firmung aber hatte er nicht erhalten; waxum nieht, 
wird nicht gesagt. Nach alter Sitte aber schloss die klinische Taufe 
von dem Eintritte in das Clerikat aus. 

I n patriotischer Uebertreibung behauptet Mendoza zu diesem Canon, 
dass es damals in Spanien die meisten Bisthiimer und Kirchen in der 
Welt gegeben. Verglichen mit Afrika, Italien und dem Oriente ist eher 
das Gegentheil wahr. Denn zur Zeit Cyprian's schon zahlt man mehr als 
87 Bischofe in Afrika, und zur Zeit des Cornelius kamen 60Bischofe i n 
Eom zusammen. I m J. 306 aber gab es neben den 19 in Elvira vereinigten 
Bischofen vielleicht noch Bischofe in Tarraco, Barcino, Astorga, Lissa-
bon, Braga, und Astigi. — Es ist bekannt, dass in den Briefen des 
Pseudo-Isidor — den Papsten des ersten bis vierten Jahrhunderts 
Briefe iiber die heilige Firmung angedichtet werden, woraus denn auch 
der Catechismus romanus Stellen citirt. 

Den baptismus integer hat, wer kein Verbrechen nach der Taufe be-
gieng. — Die Bigami waren anriichig. Aguirre weist auf Epiphan. 
haer. 59. — Das Führen des in der Noth Getauften zum Bischofe hatte 
kein en andern Zweck, als dass dieser die Taufe vollende, d. h. die 
Firmung ertheile, nicht aber (s. Braun-Achterfeldt S. 103), dass der 
Bischof die Taufe bestatige. 

Canon 39. 

T o n den Heiden, wenn sie i n G-efahr De gentilibus, si in discri-
die Taufe verlangen. mine baptizevri eoopetmt. 

Heiden, wenn sie in einer Krankheit Gentiles si in inflrmitate de-
Trerlangen, dass ihnen die Hande aufge- siâeraverint sibi manum imponi, 
legtwerden, wennihrLebeneinigermassen si fuerit eorum ex aliqua parte 
ehrbar ist, so sollen ihnen die Hande auf- honesta vita, placuit eis ma-
gelegt, und sie so Christen werden. num imponi et fieri christianos. 

Die Spanier sind bei diesem Canon sehr kurz. Mendoza hat — 
sonderbar genug — nur wenige Zeilen iiber ihn. Bei uns zu Lande 
ha t er in lezter Zeit mehr Beachtung gefunden. Katerkamp versteht 
•unter dem Auflegen der Hande die Aufnahme in den niedersten Grad 
der Katechumenen. Ebenso bedeute christianos in Can. 45 einen Ka-
teehumenen. Auch Constantin der Grosse erhielt vor seiner Taufe die 
Handeauflegung. Dr. München in Kõln sucht den Sinn unsers Canon 
»lso zu erklaren, mit Riicksicht auf die eng damit verwandten Çanonçs 37 

5P> 
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tíad 38: j,Wer auf dem Festlande erkrankt, und einen Bischof rufea 
kann, darf nicht nur die Taufe, sondern sogleich die Firmung erhalten1).* 
Diese Erklarung eignet sich Dr. Hefele mit den Worten an (C. G. 1,144): 
„So aufgefasst steht dieser Canon auch im richtigen Verhaltniss zu dea 
beiden vorausgehenden und zur milden Praxis der alten Kirche in Be-
treff der Kranken." Dagegen erhob sich Dr. Nickes zu Set. Paul in 
Rom — mit grosster Energie2). nDass Dr. Hefele nicht angestanden, dem 
Herrn Dr. Miinchen vollkommen beizustimmcn, das, ja das wundert mich. ' 
Eichtig aber sind seine Bemerkungen über den Unterschied von chri-
stianits und fldelis. So heisse nach Can. 51 auch ein Haretiker, ebea 
weil er die Taufe empfangen. Nach Can. 45 sei catechumenus und chri-
siianus gleichbedeutend. „Die Sacho hat ihre Richtigkeit." Cf. Can. 
67 , 73 sq. — Ganz richtig ist ferner die Argumentation, dass nach dem 
Sprachgebrauche unserer Synode >;christianus" im Can. 39 nur einea 
KateChumenen bedeuten konne. Die Handauflegung sei darum die Auf-
nahme in das Katechumenat. 

Einem solchen ^Katechumenen'' sichere die Kirche auf den Fall 
seines Todes die Gnade der Begierdtaufe zu. Es scheint mir aber, dass 
Dr. Nickes noch auf den Can. 77 verweisen konnte, wo von denen, 
welche die Taufe durch einen Diakon, aber nicht die Firmung durch 
den Bischof erhalten hatten, gesagt ist: sub fide qua quis credidit, pot-
erit esse Justus. 

Canon 40. 

Dass die Glàubigen nicht das, was Ne id quod idolothyttm 
ein Grõzenopfer ist, annehmen sollen. est, fideles accipiant. 

'Es ist verboten, dass, wenn die Be- Prohiberiplacuit, utcumrà-
sizer ihre Antheile erhalten, sie das, was tiones suas accipiunt possessores, 
den GSzen gegeben worden, nicht als quidquid ad idolum datum fw-
ihren Antheil annehmen sollen. Wenn erit, accepto non ferant: si potf 
sie es nach diesem Verbote wieder thun, inter dictum fecerint, per quin
ao sollen sie f iinf Jahre von der Com- quennii spatia temporum a com-
munion ausgeschlossen werden. munione esse arcendos. 

Die Possessores sind (nach Mend.) die domini, welche ihre Rationen 
von ihren Verwaltern erhielten — Columella, 1, S. — Diese Oekonomen 

' ) Miinchen, Ueber das erste Concil von Aries — Bonner Zeilschrift von Aehler-
feldt-Braun, 9, 78. — 26, 49; 27, 42 ilg. Can. 6 von Arles — De his, qui 
in ir\firmitate credere volunt, placuit deberé his mcmum imponi. 

*) Zeilschrift für kalholische Theologie — v. Scheiner und Hãusle in Wien, 8,1 
(1856), S. 33 —58: ..Bemerkungen zum ersten Bande der Hefele'schen Con-
piliengeschichte," 
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harten meist auf sich die Sorge für die „sacrificiaK. — Ambros, ep. aã 
Eugen. imp. — Augustin, ep. 104 (47) aã Public, s. pi . — Eine zweite 
Erklãrung ist, die Herrén sollen nicht conniviren, wenn ihre Oekonomen 
Opferfleisch kanfen — Colum. 1, S — Sacrifieia, nisi ex praecepto Domini 
ne fecerit (villicm). Gonzal. Tellez erklart — accepto fefant = geneh-
migen. Der Verfasser bei Braun-Achterfeldt erklart (2,9Y): Die Eigen-
thiimer sollen nicht gestatten, dass ihre Verwalter die üblichen Opfer 
von dem Einkommenden an die Gõtter entrichten, eine Erklãrung, die 
einfach und natiirlich ist. — Hefele erklart: Wenn die Besizer von 
Grundstiicken ihre Rechnung (raliones), z. B. Früchte von ihren Pach-
tem, vielleieht noch Heiden, einnehmen, so sollen sie nichts, was schon 
einem Gozen geopfert war, annehmen. — Das Wahrscheinliche scheint 
mir, die Besizer sollen die Rechnungsposten ihrer Verwalter nicht ge-
nehmigen, welche Gaben oder Ausgaben für den Gozendienst prasen-
tiren, damit sie sich nicht indirect am Gozendienste betheiligen. 

Canon 41. 

Dass die Her rén ibren Sclaven ver- Utprohibecmt domini idola 
bieten, Gõzen zu verebren. colere servis suis. 

Die Glaubigen sollen ermahnt werden, Admoneri placwt fldeles, ut 
dass, soviel sie konnen, sie es verhindern, in quantum possunt prohiòeant 
dass sie GíJzenbilder in ihren H'áusern ne idola in domibus mis har 
haben: wenn sie aber Gewalt von ihren beant: si vero vim metuunt ser-
Sclaven fürchten, so sollen sie wenigstens vorum, vel se ipsos puros eon-
sich selbst rein bewahren; thun sie es servent; si non fecerint, alieni 
nicht, so sollen sie von der Kirche fern ab ecclesia habeantur. 
gehalten werden. 

Fr. Ooriolan handelt bei diesem Canon von der Idololatrie. (Com-
pend. breve de CQncil. general. Bom. 1624. — Summa conciKorum omnium; 
auctore Fr . Longo a Coriolano etc. Paris. 1645. — Foi.) — Uebertrieben 
ist es, wenn Gonzalez Tellez sagt, alie Elviraner seien damals Christen 
gewesen, nur die Sclaven noch Heiden, weil der Eingang laute: ^stan
tibus diaconibus et omni plebe"; das heisst doch wohl; das ganze Volk, so 
-weit es glaubig war. — Der Glaube selbst ist eine Gnade, und so kam 
es oft, dass Herrén Heiden und Sclaven Christen, dass Sclaven Heiden 
blieben, nachdem ihre Herrén Christen geworden. 
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Canon 42. 

Von denen, die zum Glauben kom-
men, wasm sie^etauffc verden sollen. 

Diejenigen, -welche zu den ersten An-
fãngen der Glaubenswilligkeit gelangen, 
wenn ihr Wandel gut ist, sollen inner-
halb zweier Jahre zu der Gnade der Taufe 
zugèlassen werden, •wenn nicht Krank-
heit ein zwingender Grund ist, schneller 
den Gefãhrdeten oder nach Gnade Ver-
langenden zu Hilfe zu kommen. 

De Ms qui ad fidem veniunt, 
quando baptuentur. 

Eos qui ad primam fidem 
credulitatis accedunt, si borne 
fuerint conversationis, intra 
biennium temporum placuit ad 
baptismi gratiam admüti deberé, 
nüi infirmitate compellente coe-
gerit ratio velocius subvenire pe-
riclitanti vel gratiam postidanti. 

Canon 43. 

Von der Pímgstfeier. 

Gemass der Auctoritât der Schriften 
ist die Unsitte abzustellen beschlossen wor-
den, doss vrir nemlich alie Pfingsten 
feiern sollen, damit nicht, wer es unter-
liesse, eine neue Haresie einzuführen 
scHeine. 

De celebratione pentecostes. 

Pravam instiiutionem emen-
dari placuit juxta auctoritatem 
scrvpturarum, ut cuncti diem 
Pentecostes celebremus, ne si quis 
non fecerit, novam haeresim 
indaxisse notetur. 

Nach den meisten ErklSrern bedeutet hier ventéeoste" nicht das 
üfingstfest, sondem die fünfzig Tage — zwischen Ostern und Pfingsten. 
Denn die Handschrift Tólet.l . liest hier: diem Pentecostes post Pascha 
celebremus non quaãragesimam nisi quinquagesimam — d. h. wohl , die 
Feier des vierzigsten Tages oder der Himmelfahrt Christí hat nur dann 
eine Bedeutung, wenn derselben die Feier des fünfzigsten Tages, oder 
der Sendung des heiligen Geistes folgt. — Dass es im J. 306 verschie-
dene Hâresieen in Spanien gab, erhellt aus dem Ooncile von Elvira 
selbst — v. c. 22. — Die hier verbotene Unsitte erinnert an die Mon-
tanisten, •welche das Zeitalter des heiligen Geistes erst mit Montanas, 
mit Maximilla und Priscilla eintreten lassen'). Sie erinnert aber auch 
an die spatern Priscillianisten, deren Keime und Yorlaufer eines viel 
'áltern Datums in Spanien gewesen zu seyn scheinen, ais man gewiJhn-
lich annimmt. — A u f diese Unsitte scheint sich auch das Kapitel 19—20 
der Collatio 21 des Cassian zu beziehen, welcher auf die Frage, -warum 
fünfzig Tage nach Ostern das Fasten unterbleibe, da doch Ohristus schon 
nach vierzig Tagen zum Himmel aufgefahren sei, den Monch Theonas 

' ) Herbst, Quavtalschr. 1821, S. i 
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antworten lasst, dass es von ãltester Zeit an in der Kirche so gehalten 
•worden sei. — Insofern war es wenigstens der Ansekein einer ^neuen 
Hãresie", die zehn Tage naeh der Himmelfahrt nicht zu feiern. Deut-
licher noch erklãrt Hieronymus diese ^neue Haresie" ais montanistiscli1). 
BEinige glauben," sagt er, „dass desswegen nach den vierzig Tagen — das 
Fasten gehalten werden müsse: obgleich der bald darauf folgende Tag 
der Pfingsten und die Ankunft des heiligen Geistes — uns eine Fest-
feier verkünden. Und aus Anlass dieses Zeugnisses halten Montanus, 
Prisca und Maximilla auch nach Pfingsten die Quadragesima: -weil, wegen 
Hin-wegnahme des Brautigams, die Sõhne des Bráutigams fasten müssten. 
Die Uebung der Kirche aber kommt zu dem Leiden und zu der Auf-
erstehung des Herrn durch die Bezãhmung des Fleisches, damit wir 
durch das korperliche Fasten uns auf die Sâttigung des Geistes vor-
bereiten." 

Canon 44. 

Von den heidnischen Bultlerinnen, 
wenn sie sich bekehren. 

Diejenige, -welche ehedem eine Buh-
lerin war und nachher einen Mann ge-
habt hat, wenn sie spater zu der Glau-
bensbereitwilligkeit kommt, soli unver-
züglich angenommen -werden. 

De meretricibus paganis si 
convertmtm. 

Meretrix quae aliquando fw 
erit et postea habuerit mari-
tum, si postmodum ad creduli-
tatem venerit, incunctanter pla-
cuit me reeipiendam. 

Canon 45. 

Von den Katechnmenen, welclie die 
Kirclie nicht besuclien. 

Wer ehedem ein Katechumen war und 
die langste Zeit nicht in die Kirche kam, 
wenn aber Jemand von dem Clerus ihn 
erkennt, dass er ein Christ ist, oder wenn 
einige glaubwiirdige Zeugen fur ihn auf-
treten, dem soil die Taufe nicht verwei-
gert werden, desswegen weil er den alten 
Menschen verlassen zu haben (desswegen 
weil er in seinem alten Menschen gefehlt 
zu haben) scheint. 

De catechumenis qui eccle-
siam mn frequentant. 

Qui aliquando fuerit cate-
chumenus et per infinita tém
pora nunquam ad ecclesiam ac-
cesserit, si eum de clero quisque 
cognoverit esse Christianum, aut 
testes aliqui extiterint ftdeleSf 

placuit ei baptismum non ne-
gari, eo quod veterem homi-
nem dereliquisse videatur'^eo 
quod in veterem hominem de-
liquisse videatur). 

• ') Commentar. in Matth. cap. 9, 15 — Venient dies, cum auferetur ab eis sponsus, et 
tunc jejunabunt. 



106 Fñnftee Buch. Die Synode von Elvira. 

Canon 46. 

Von den Glâubigen, die abgefallen 
sind, wie lange sie Busse thun sollen. 

Wenn ein apostasirter Glaubiger die 
l&ngste Zeit nicht in die Kirche gekom-
men, -wenn er aber doch endlich zuriick-
ke t r t , und den Gozen nicht geopfert hat, 
so soli er nach zehn Jahren die Com
munion empfangen. 

De fidelibus si apostatave-
rint quamdiu poeniteant. 

Si quis fldelis apostata per 
infinita témpora ad ecclesiam 
non accesserit, si tamen ali-
quando fuerit reversus nec fu-
erit idolater, post decern annos 
placuit communionem accipere. 

Mit Recht sieht Hefele in diesem, -wie in dem Can. 45 eine Be-
ziehung auf die knrz vorhergegangene Christenverfolgung, in der Mancher 
aus Furcht sich ferne hielt von dcr Kirche, wenn er auch den Gñzen 
nicht opferte. 

Canon 47. 

Von einem Verheiratheten, wenn De eo, qui uxor em habem 
er õfters die Ehe bricht. saepius moechatwr. 

Wenn ein Glaubiger, der verheirathet 
ist, nicht einmal, sondem oft die Ehe ge-
brochen hat, der soli am Ende des Lebens 
aufgenommen werden: wenn er Besserung 
verspricht, werde ihm die Communion ge-
reicht; wenn er wiederhergestellt auf das 
Neue die Ehe bricht, ist beschlossen wor-
den, dass er nicht mehr mit dcr Commu
nion des Friedens Spott treiben kõnne. 

Vergl. Can. 69 und 78. 

Si quis fldelis habem itxo-
rem non semel sed saepe fuerit 
moechatus, in fine mortis est 
conveniendus: quod si se pro' 
miserit cessatwum, detur ei com-
munio: si resuscitatus rursus fu
erit moechatus, placuit ulterius 
non ludere eum de communione 
pacts. 

Canon 48. 

Dass der Clerus von den Getauften 
nichts annehme. 

Es soil abgestellt werden, dass nemlich 
die, welche getauft werden, wie es bis 
jezt iiblich war, kein Geld in die Nische 
werfen, damit nicht der Priestcr das, was 
er umsonst empfangen hat, um Geld zu 
vertheilen scheine, Auch sollen ihnen von 

De baptizatis ut nihil ac~ 
cipiat clerus. 

Emendari placuit, ut hi qui 
baptizantur, ut fieri solebat, 
nummos in concha non mit-
tant, ne sacerdos quod gratis 
accepit pretio distrahere vi-
deatur. Neque pedes eorum 
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den Priestem oder Clerikern nicht die lavandi sunt a sacerdotibus vel 
Fiisse gewaschen werden. clericis. 

Hier werden die Stolgebühren bei derTaufe, wie sie bis jezt üblich 
waren, und wahrscbeinlich durch die freiwilligen Gaben der Glâubigen 
in Uebung kamen, untersagt').. Ein âhnlicher heidnischer Gebrauch 
wird fifters bei den alten Apologeten erwahnt, z. B. Clemens Alex, — 
protrept. cap. 2. — Amob. 5, 19. — Das Wort concha vfirã in kirch-
lichem Sprachgebraucbe bei uns am haufigsten gebraucht für Altarnische 
oder Chornische. — Dann bedeutet es jedes muldenartige Gefáss in der 
Kirche zu kirchlichen Zwecken. Z. B. Paulin von Nola spricbt von — 
quinqué nitentum agmina concharum — poema 28, 41 — 42. — So steht 
das Wort auch von dem Gefasse, worin das Taufwasser sich befindet, 
sei es, dass die Taufe durch Untertauchen oder durch Begiessung er-
folgt. Es bedeutet auch eine Nische am Eingange in die Kirche, in welche 
die Gl'dubigen • Münzen ais Opfer für die Kirche und ihre Diener zu 
legen pflegten, also Opferstock. 

Den Getauften sollten die Fiisse nicht gewaschen werden. Diese 
Sitte herrschte auch in Mailand (Ambros, de sacram. 3, 1). Ambrosius 
giebt zu, dass diese Gewohnheit sich nicht in Rom fand,, vielleicht, 
meint er, wegen der grossen Menge der Ttiuflinge. „In allem," sagfc 
er, nwünsche ich der romischen Kirche zu folgen; aber auch wir andern 
Menschen haben unsere Einsicht. Waa darum anderswo mit mehr Reoht 
beobachtet wi rd , halten auch wir mit mehr Reoht feet." Auch in Gallien 
bestand diese Sitte. Cf. R. Ceillier, 2 , 810 — der aber den Canon mit 
Unrecht so auffasst, als sollten die Cleriker, nicht der Bischof den Qte* 
tauften die Fiisse waschen. Nur eine HandsShrift Heat statt vd — ted 
a clericis. Das Verbot in Elvira erfolgte wohl wegen der Gleichftonig-
keit mit der rõmischen Blirche. — Cf. Corpus jur. can. c. 104. Causa 1. 
quattt. 1. 

Canon 49. 

Von den Früch ten der Gláubigen, De frugibus fidelium, ne a 
dass sie nicht von den Juden ge- Judaeis baptizentwr. 

segnet werden Bollen. Admoneri Vlacmt possessor es, 
Die Eigenthümer sollen ermahnt wer- ut non patiantur fructus mos, 

den, nicht zuzugeben, das ihre Früchte, quos a deo perdpiunt cum gra-
•welche sie von Gott mit Danksagung em- tiarum actione, a Judaeis be-
pfangen, von den Juden gesegnet werden, nedici, ne nostrum irritam et 
damit sie unsern Segen nicht unniiz und infirmam faciant benedictio-

') Siche die zweite (dritle) Synode v. Bracara v. J. 572: c. 7 — die Gcistlichen 
dürfen für die Taufe nichts fordern, wohl aber freiwillige Geschenke annehmen. 
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kraftlos machen: -wenn Jemand nach dem nem: si quis post interdictum 
Verbote es zu thun sich unterfienge, der soli faceré umrpaverit, penitus ab 
ganz von der Kirche ausgestossen werden. ecclesia abjiciatur. 

Ohristliche Gutsbesizer konnten entweder heidniscbe, wie Can. 40 
schliessen lasst, oder auch jiidische Pãchter auf ihren Gittern haben; 
jene und diese konnten die Friichte der Felder sich von den Juden be-
nediciren lassen. Es ist ebenso gesucht, als un-wahr, wenn Jost unter 
dem Segnen der Früchte den Tischsegen oder das Tischgebet frommer 
Juden versteht, das dieselben einer Mahlzeit vorausgeschickt .batten, die 
sie gemeinschaftlich mit Heiden oder Christen genossen1). ^Fructus" 
heisst nie Mahlzeit oder Speisen. 1m nachsten Canon steht für die Mahl
zeit „cibuB", was auch das gewohnliche "Wort ist. 

Die Juden waren besonders in Batika auch im Binnenlande iiberall 
verbreitet, und hatten es stets bis auf ihre Vertreibung am Ende des 
fünfzehnten Jahrhunderts auf eine Judai'sirung des ganzen Landes ab-
gesehen. Wer dieses nicht einsehen w i l l , der w i l l partbeiisch zu U n -
gunsten der Christen seyn. Eine ^libérale" Geschichte der Juden i n 
Spanien schrieb der Gaditaner Adolf de Castro, eine seiner unreifen 
Erstlingsarbeiten2). Kiirzlich hat der Franzose La Rigaudière vom Stand-
punkte des seichtesten Liberalismus und ohne Quellenkenntniss über die 
Judenverfolgungen in Spanien geschrieben. — Unpartheiischer sind die 
Schriften des deutschen Gelehrten H . v. Gratz über die Juden. I n seiner 
Abhandlung: BDie westgotbische Gesezgebung in Betreff der Juden" — 
Breslau 1858, giebt er zu und weist nach, dass die strengen Geseze 
gegen die Juden ein A k t der Nothwehr waren, und dass die Juden jede 
Axt Proselytenmacherei tiieben3). Adolf Helfferich in seiner mehr-
erwShnten Schrift nimmt wieder entschieden Parthei für die Juden*). 

') Jost, 5, 33. — „Wenn cs viele Juden in Spanien gab, die Pachtungen hatten, 
oder mil den Landwirthen in enger "Verbindung lebten, so nahmen sie aueh 
Thei l an den Ernlefestlichkeiten, wobei die besten Friichte zum Genusse der 
Gãste hergegeben •wurden. Da die Juden sich nicht in der Uebung ihrer Gre-
brãuche slbren liessen, so gab die Gewohnheit, d i e F r i i c h t e z u s e g n e n 
(Berachoth sect. I V . ) , den Geistliclicn dor Kirche oinen Anstoss, und sie be-
iurchtelen, mit ihrem Segen nichts auszurichlen, wenn den Juden diess ge. 
stattet wiirde, weil das Gebet der Juden bei der Goltheit das Gegentheil des 
Ihrigen bewirken mtisse." 

4) Adolfo de Castro — Historia de los Judios en Espanna, 1847. — A m a d o r de los 
R i o s , Estudios históricos, politicas y literarios sobre los Judios de Espanna, 1848, -~ 
Histoire des persécutions religieuses en Espagne, Juifs, Mores, Protestants — par L a 
Rigaudière — Paris 18(10, 

') Grãtz, >,die westgothische Gesezgebung in Betreff der Jud/jn", 1858, S. 5. — 
.iDiese Geseze, welche man als Ausfluss — eines grausamen Fanatismus ge-
brandmarkt hat, diirften in milderm Lichte eiseheinen," u. s. w. 

4) Helíferich, der westgolh. Arianismus u. s. w. 1860 — S. 69 fig. Siehe von dems. 
— Entslehung und Geschichte deç Westgothenvechtes, Berl. 185§. S- 41 flg. 
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Die Juden sind stets im Rechte. Sie werden verfolgt „von dem unver-
sohnlichen Hasse der katholischen Geistlichkeit", aus keinem andern 
Grunde, ais -weil sie in einer überaus gliickliclien Lage -waren. Doch 
kanE er nicht leugnen, dass der katholischen Kirche in Spanien von 
dem mit dem Judenthume verblindeten Arianismus grosse Gefahr drohte. 

Die Juden segneten die Friichte auf dem Felde nach ihren Cere-
monien. Ob die Bischofe schon damals die Feldfriichte segneten, konnen 
•wir nach den vorliegenden Quellen nicht wissen. Denn auch dadurch 
machten die Juden den Segen der Bischofe unwirksam, dass sie iiber-
haupt auf den Feldern oder innerhalb der Lebenskreise der Christen 
ihre religiosen Funktionen übten. Das alteste uns erhaltene Sacramen-
tarium Gregor's I . , welches wohl mehr Gelasius I . zuzuschreiben ist, 
enthâlt unter andem Segnungen und Weihungen — Benediktionen des 
Erodes, der Aehren, der Trauben u. s. w. — Die Juden waren vor den 
Christen nach Spanien gekommen; sie hatten grossere Macht und gríSssern 
Reichthum ais die Christen, sie "waren die zudringlichsten Proselyten-
macher. 8o erklárt es sich, dass viele Christen in Spanien judai'sirten, 
und die Juden in ihren religiosen Gebrâuchen nachahmten oder gewâhren 
liessen (cf. Tolet. 4, c. 63. •— Nach Can. 58 haben viele Geistliche und 
Laien sich bisher von den Juden bestechen lassen und sie beschiizt). 

Canon 50. 

Von den Christen, welche mi t J u - De Christianis, qm cwm 
den essen. Juãaeis vescmim. 

Wenn aber ein Cleriker oder Glãu- Si vero quis clericus vel fide-
biger mit Juden Speise geniesst, so soli lis cum Judaeis cibum sumpserit, 
er von der Communion ausgeschlossen plaeuit eum a communione abs-
werden, damit er gezüchtigt werde. tineri, ut debeat emendari. 

Dieses Verbot findet sich auch in andern alten Concilien. Cf. Laodic. 
c. 37; 38. Synode zu Vannes oder Vennes in der Bretagne im J. 465 
— Can. 12. — Synode von Agde im J, 506 — Can. 40. — (Cf. Gra-
tian. Decr. c. 14. causa X X V I I I . qu. 1.) — Synode von Epaon im J. 517, 
Can. 15. — Synode von Orleans 538 — Can. 13. — Synode zu Maçon 
von 584 — Can. 15 — unter Strafe der Excommunication. (Cf. Syn. 
Trullana — Can. 11. — 3 Tolet. Can. 14. — 4 Tolet. Can. 62. Ebenso 
lex Visigoth, lib. 12. tit 2. I. 8. — 1.12. tit. 3. I. 7.) 
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Canon 51. 

Dass Hãre t iker nicht uhter den 
Clerus aufgenommen werden. 

Wenn ein Glãubiger aus irgend einer 
Hâresie kommt, so soli er in keiner Weise 
unter den Clerus befordert werden. Sind 
solche früher ordinirt worden, so werden 
sie ohne Bedenken abgesezt. 

^Fidélis" bedeutet bier den Christen, 
hat, und dessen Taufe nicht zu erneuern 

Be haereticis, ut ad clermi 
non promoveantur. 

Ex omni haeresi fidelis t i 
venerit, minime est ad cUrutn 
promovendus: vel qui sunt if* 
praeteritum ordinati, sine dubio 
deponantur. 

welcher die Kezertaufe erhalten 
ist. 

Canon 52. 

Be Ms qui in ecclesia libd-
los famosos ponunt. 

Hi qui inventi fuerint libel-
los famosos in ecclesia poneré, 
anathematizentur. 

Von denjenigen, welche Pasquille 
in die Kirchen legen. 

Dicjenigen, welche Pasquille in die 
Kirchen legten und entdeckt worden sind, 
sollen ausgeschlossen werden. 

In der romischen Gesezgebung war auf dieses Verbrechen theil» 
Geisselung bis zum Tode, theils iiberhaupt Todesstrafe gesezt: Cod. Theo-
dos. de famos. libell. bes. Lib. If. tit. 34. leges 10. — Cf. Juvenal. 0,243. Suetm. 
Octav. cap. 55 — etiam sparsos de se in curia famosos libellos nee expavit, 
nec redarguit. — Augustin, civit. Dei, 2, 9—14 weist auf den Unter-
schied der Griechen und Romer in dieser Beziehung hin, indem jene 
erlaubten, dass z. B. auf den Theatem Gotter und Menschen nach Be-
lieben aufgezogen wiirden, die Romer dagegen die Menschen in Schuz 
nahmen, wahrend sie gegen die Gotter alies gestatteten. Diese Riick-
sicht gegen die Menschen und diese Rücksichtslosigkeit gegen die.GStter 
hatte schon friiher Amobius mit gewohnter Energie hervorgehoben — 
cf. Arnob. 4, 34—35 — adv. gentes: majestatis sunt apud vos r d , qui de 
vestris sequius obmurmuraverint aliquid regibus. Carmen malum conscri-
bere, quo fama alterius coinquinatur et vita, decemviralibus scitis evadere 
noluistis impune. Unser Canon steht im Deer. Grat. can. 3. Causa V, 
Quaest. 1, 
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De episcopis, qui excom
municato alieno communi

cant. 

Placuü cunctis, ut ab eo 
episcopo quis recipiat commu-
nionem a quo abstentus in cri
mine aliquo quis fuerit; quod 
si alius episcopus praesumpserit 
eum admitti, illo adhuc minime 
faciente vel consentimte a quo 
fuerit communione privatus, 
sciat se huiusmodi causas inter 
fratres esse cum status sui pe-
riculo praestaturum. 

Canon 53. 

Von den Bischofen, welclie mi t ei-
nem auswárt igen Excommunicirten 

Gemeinscliaft haben. 

Es hat alien gefallen, dass Jemand von 
demjenigen Bischofe die Communion em-
pfange, von welchem derselbe wegen eines 
Vergehens ausgeschlossen -wurde. Wenn 
ein anderer Bischof es sich herausnimmt, 
ihn zuzulassen, wâhrend der Bischof es 
noch in keiner Weise thut oder zulasst, 
von -welchem ihm die Communion entzogen 
wurde, der mõge wissen, dass er über 
sokhe Dinge seinen Mitbríidern unter 6e-
fahr seines Amtes werde Rechenschaft 
geben müssen. 

Die Erklãrer verweisen auf die Cânones Nicaea 1. c. 5; Can. apost. 
33(31). — Drey , Untersuclxungen, S. 259 u. 405. Hefele, C. G. 1, 784; 
Can. 16 von Arles I ; Can. 2 u. 6 von Antiochien 341; Can. 13 (16) 
von Sardica. — Ferner auf Orange I . von 441 — Can. 11 ; auf Hippo 
v. 393, c. 19; Carthag. I V . — 398 — c. 6. — Saragossa I . v. 380 — 
Can. 5 . - 3 Toledo v. J . 589, Can. 11; Turin v. 401 — Can. 7. 

Die ganze Kirchengeschichte Spaniens seit dem Tode des Hosius 
giebt den traurigen Beleg von der Unordnung und Vcrwirrung der kirch-
lichen Verhaltnisse, welche durch Einmisehung von Bischofen in dio 
Jurisdiction anderer Bischofe entstand. Dahin gehorte u. a. die Intru
sion des Kezers Priscillian ais Bischofs von Avila durch die kezerischen 
Bischofe Salvianus und Instantius, das gewaltthãtige Verfahren des Bi
schofs Ithacius von Ossonoba. Diess beweisen die Dekretalbriefe der 
Piípste Sirieius vom J. 385 an Himerius von Tarragona, Innocentius I . 
vom J. 404 an die auf der Synode zu Toledo im J. 400 versammelten 
Bischofe: „De dissensione corruptaque disciplina ecclesiarum His/paniae", 
welcher Dekretalhrief merkwíirdig genug aus der „Collectio canonum 
ecclesiae Hispanae" ausgeschlossen ist; des Papstes Leo I . vom J. 447 an 
Bischof Turribius von Astorga, sowie an die iibrigen Metropoliten von 
Spanien; diess erhellt aus den zwei Schreiben des Papstes Hilarius vom 
J . 465 an den Metropoliten Ascanius von Tarraco; aus» dem Briefe des 
Papstes Hormisdas vom J . 517 an den Metropoliten Johannes von Tar
ragona, und aus zwei Briefen desselben an die spanischen Bischofe; aus 
dem Schreiben des Papstes Vigilius vom J . 538 an den Bischof Pro-
futurus von Braga etc. 
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Aus dem vorliegenden Canon konnte mit grossei*m scheinbarea 
Rechte, als aus Canon 58 von Elvira auf eine damals schon bestehende 
Metropolitanverfassung in ^panien geschlossen werden. So erkl'art àenrx 
auch Gonzalez Tellez die Worte: Cum status sui periculo — dass solches 
auf einer Provincialsynode geschehen solle. Da aber eine solche kirch-
licbe Verfassung im J . 306 in Spanien nocli nicht bestehen konnte, weil 
sie überhaupt nocb nirgends bestand, so enthalten diese Worte nur eine 
unbestimmte Drohung, da die Bischofe hofften, es werde bei dieser 
Warnung sein Bevrenden haben. Auf diesen -wie auf Can. 58 vrerdea 
wir noch in Buch 6 — Kap. 3 zuriickkommen. 

Canon 54. 

Von den E l t em, welche das Gelõb-
niss der Sponsalíen brechen. 

Wenn Eltem das gegebene Wor t der 
Sponsalien brechen, sollen sie drei Jahre 
ausgcschlosscn seyn; wcnn jedoch der 
Br&utigam oder die Braut in einem schwe-
ren Verbrecben ertappt worden, so sinddie 
Eltem entscliuldigt; wenn bei denselben 
ein Vergeben sicb findet, und sie sich be-
fleckt haben, so wird die obige Sentenz 
aufrechtgehalten. 

Dieser Canon steht auch im Corp. 
Quaest. 3, 

De parentibus, qui fidem 
sponsalium frangmt. 

Si qui parentes fidem frege' 
rint spomaliorum, triennii tem
pore abstineantur; si tamen idem 
sponsus vel sponsa in gravi cri
mine fuerint deprehensi, erunt 
excusati parentes: si in eisdem 
fuerit vitium et polluerint se, 
superior sententia servetur. 

jur. canon, c. 1, Cama X X X I . 

Canon 55. 

Von den Priestern der Heiden, 
welche nicht mehr opfern. 

Priester, 'welche nur Krânze tragen, 
aber weder opfern, noch auf ihre Kostcn 
etwas den Gozen geben, sollen nach zwei 
Jahren die Communion empfangen. 

De sacerdotibus gMilivm, 
qui jam non sacrificmt. 

Sacerdotes, qui tantum do
rónos portant, nec sacriflean^ 
nec de suis sumptibus aliquid ad 
idolapraestantjjilacuitpoitbien-
nium accipere communionem. 

Hefele , hierin dem Aubespine folgend, versteht unter den Sacer
dotes — ehemalige — schon getaufte, heidnische Flamines, die aber 
dieses Amt , wenigstens den Titel desselben, noch als Christen führten. 
Ein Christ gewordener Flamen hat sich feme von alien Opfern gehalten, 
er hat aber, wahrscheinlich zm- Zeit der Christenverfolgung, die Aus-
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zeichnung seines frühern Standes, den Kranz, getragen *). Für diese 
SchwSche solí er zwei Jahre Busse thun, ein Jahr weniger, ais er K a -
techumene hatte seyn müssen (s. Can. 4), "wenn er auch vorher, noch 
ais Heide, geopfert hatte. Unser Canon steht in Beziehung zu Canon 2 
und 3. Nach Can. 2 erhielten die Christen, die ais Flamines opferten, 
oder an Spielen Theil nahmen, auch vor dem Tode die Communion 
nicht, nach Can. 3 erhielten sie die Communion an dem Ende des L e -
bens, wenn sie Pestspiele gegeben, aber nicht geopfert hatten. 

Ara Ende des vierten Jahrhunderts war eine viel laxere Praxis in 
Spanien eingerissen, worüber sich Innozenz I . in dem erwShnten Briefe 
an die spanischen Bischofe beschwert Diese Bischõfe hatten in grosser 
Menge Leute ordinirt, deren früheres Leben sie von den Weihen aua-
schloss. Dieselben hatten nach der Taufe weltliche Aemter bekleidet, 
(in forenti exercitatione versati sunt) namentlich ais Sachwalter, sie waren 
Soldaten gewesen, sie hatten dem Volke Festspiele gegeben, was die 
Synode von Elvira unter lebenslânglicher Busse verbot (quantos qui vo-
luptates et editiones populo celebranmt, ad honorem summi saeerdotii 
pervenisse) — und waren dennoch Bischõfe geworden, da sie nicht ein-
mal unter den niedern Clerus hatten aufgenommen werden sollen (tpitt. 
ihnoc. 1, 3 ,4) . In ep. 2, 12 an Victridus von Rouen beklagt sich Inno
zenz gleichfalls iiber solche Manner, die von Bisch8fen ordinirt worden, 
nachdem sie vorher in weltlichen Aemtern Spiele gegeben (constat eot 
in ipsis muniis etiam voluptatei ezhibere, quae a diabolo inventas me du-
bium non est, et ludorum v e l mune rum cepparatibus [vergl. Can, 3] 
out praeern, atti interesse). 

Canoa 56. 

Von den Obrigkeiten und Duum- De magistratibus et duum-
virn. viris. 

Ein Magistrat aber solí das eine Jahr, Magistratus vero mo anno 
in welchem er das Duumvirat begleitet, quo agit duumviratum, prohi-
ausgeschlossen bleiben, dass er sich nem- bendum placet, ut se ab eccle-
lich von der Kirche feme halte. sia cohibeat. 

Gonzal. Tellez weist auf Constantin. I. 5 de episc. et clerids vom J . 323 
(319) bin, worin BischSfe und Priester von Uebernahrae solcher Lasten 
befreit wurden. Der gelehrte J . Gothofredus meint in seiner Schrift: 
^De interdict. Chrütianorum cum geniiUbus communione", auf Betreiben 

') Paschalius (Carlo Pasquali), „Coronae¡', op. in Xlibr. — Parit 1610, in 4°. Ley-
den 1671, 1681, in P . — Dazu die Voriede zu Becker's Gallus — dritte Auf-
lag* v. Rein,. 1863 , 8. VU. 

Gams, span. Klrcbe. I I . 8 
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dea Hosius, was mir sehr wahrscheinlich ist. Cf. Lib. 12, Cod. Theod. 
„de Decurión." — Die auffallende Milde, womit die Duumvirn, die 
wenigstens den Spielen prâsidiren, und durch ihre Gegenwart sie bil-
ligen mussten (sedent et in spectaculis publids sacerdotum omnium, magi-
stratuumque collegia, pontífices maximi, et maximi curiones; sedet cunctm 
populus et êenatm — Amob. 4, 35), hier behandelt werden, dürfte -wohl 
wemiger in dem Umstande liegen, dass durch ein Verbot der Bischofe, 
dass die Christen solche Aemter iibernehmen, die wichtigsten Aemter 
in den Sfâdten den Hânden der Heiden anheimgefallen -waren, als darin, 
dass sich Niemand solchen Aemtern entziehen konnte, den die Reihen-
folge und die Wahl traf. — Was das Duumvirat in den spanischen, 
war da* Amt eines Decurio (Rathsherr, Senator) in den kleinern italie-
nischen Stadten. Diese Aemter, denen man sich nicht entziehen konnte, 
•waren mit den erdriickendsten Lasten und Ausgaben verkniipft. Die 
Staafcs- und die Kirchengeschichte des ganzen vierten Jahrhunderts ist 
Toil von diesem Gegenstande. W e i l die von Constantin, und besonders 
t o o Constantius gegebenen Geseze — dem katholischen Clerus, den sich 
Constantius dadurch gefügig machen wollte, eine glanzende aussere Aus-
nahmsstellung gaben, weil der Clerus u. a. von der Last des Deeurio-
nats befreit wurde, so drangten sich viele Individúen aus keinem andern 
Grunde unter. den Clerus ein, als urn seiner bevorzugten Stellung theil-
haftig zu werden. — Die Decurionen waren besonders bei der das Reich 
zerrüttenden Steuereintreibung die unglücklichen Werkzeuge. Die Be-
sizer von mehr als 25 Morgen Land, also alle vermSglichen Leute, waren 
haftbar flir die Steuern des ganzen Bezirks. Viele flohen zu den Bar
baren, um dieser Last zu entgehen. Die senatorischen Pamilien waren 
frei von dem Decurionat. Constantin gab auch den Staatsprofessoren 
und den Aerzten Befreiung von dem Decurionate (Geseze vom J . 321, 
326, 333). Durch Geseze vom J. 313 und 319 — erhielt der Clerus 
Befreiung von alien offentlichen Lasten — muñera, fldie theils in lastigen 
Aemtern, theils in Abgaben bestanden, oder in dem verrufenen Decu
rionat Beides vereinigten." Dem sofortigen Zudrang der befreiungslusti-
gen Reichen zum geistlichen Stande musste schon im nãchsten Jahre 320 
durch ein ganz rohes allgemeines Verbot begegnet werden, welches dann 
wahrscheinlich nicht sel ten umgangen wurde (Cod. Theodos. X V I . 2. 
Burckhardt, die Zeit Constanstin des Grossen, Basel 1853, S. 9 1 , 318,. 
410, 456). Eine Reihe von Gesezen Constantin's aus den Jahren 313 
bis 331 (Cod. Theodos. X I I , 1) zeigt uns, durch welche zum Theil ver-
zweifelte Mittel, z. B. Vermahlung mit Sclavinnen, Plucht in die Armee, 
zu den Barbaren, in andere Stadte, in Verstecke — man dem Decurio
nate zu entfliehen suchte. 

Decurionen in Spanien waren die Mitglieder des Rathes der Stadte. 
Sie kommen auf den von Masdeu gesammelten Inschriften nur Õmal, die 
Duumwirn dagegen 227mal vor. Die Inschrift daselbst Nr. 704 lautet: 
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L . Lucretio Severo Patricimsi Et in municipio Flavio Axatitano (Lorcha 
in Andalusiea, wo kürzlich eia Putsch, stattfand) ex incolatu decuñoni, 
statuam, quam testamento ¡poní sibi jussit, datis sportulis decurión — es 
(II . viri) M. F . Axatitani posuerunt. — Die Würde der Decurionen und 
Duumvirn war an das Vermõgen, die der Flamines an die ¡Familieñ ge-
bunden. I n beiden Fallen konnten sich die Christen denselben nicht 
entziehen. Christliche Duumvirn hatten kein Mittel , das Amt abzulehñen, 
iñ welchem sie mit heidnischen Gebr'áuchen in unvermeídliche Berührung 
kamen. Hatten die Bischofe den vermoglichen Christen die Annahme 
des Arates verboten, so hatten sie eine UnmSglichkeit verlangt, und zu-
dem hatten sie sich noch den Vorwurf der Auflehnung gegen die be-
stehenden Gewalten und Obrigkeiten zugiezogen. Darum verhangen die 
Bischõfe von Elvira keine Kirchenstrafen tiber die — ohnedem gestraften 
— Duumvirn, sondem sie halten sie "wãhrend ihres Amtsjahres von der 
Kirche fern; es ist keine Strafe, sondem eine Maassregel der Ordnung 
und Nothwehr. Die Behandlung -war milde, aber auch gerecht. 

Die Duumvirn der Stãdte waren gleich den beiden Consuln in Rom. 
Das Amt dauerte in der Regei ein, zuweilen fünf Jahre. I n einigen 
grossern Stfidten, -wie Cartagena, Tarragona, in Corunna del Conde, — 
dem alten Ciunia—, hiessen die Duumvirn Quattwviri, •weil es in der That 
vier waren, oder weil die vier sp'áter auf zwei redueirt -vrarden. Die 
Seviri, welche auch vorkommen, waren Priester (Masdeu, H. crit.8,41). 
Auch besass man das Duumviràt spanischer Stadte ais Ehrefltitel. Die 
SBhne des Germanifeus, die Casam Drúsus und Nero, sowie Caligula, 
waren Duumvirn von Cartagena; Germanicus und Drusus, SíJhne des 
Tiberius, waren Duumvirn von G u a d i x D i e Decurionen waren sonst 
Mitglieder des Rathes, der Curia, des Ordo in den spanischen Stadten. 
Dieser Rath trit t aber spater ganz hinter den Duumvirn zurück. Bei der 
zunehmeriden Centralisation des Staates waren seine Geschafte wohl auf 
nichts redueirt, wie auch der Senat in Rom immer mehr ein Schatten, 
ein Ueberbleibsel vergangener Zeiten wurde. 

Canon 57. 

Von denen, welehe Gewander zur Be his, qui vestimenta ad 
AusschmückuBg eiues Aufzuges ormndcm pompom dede-

geben. rimt. 

Die Frauen oder deren Manner sollen Matronae vel earum mariti 
keine Gewander zur Ausachmückung eines vestimenta ma ad omandam 

*) Florez, Mfihzen v. Spanien, 1,122—150 und Tabula I I . p. 316—340 - über 
Cartagena; auf den Münzen erscbeinen Nero und Drusus als Quinquennalen, 
d. h. als (Ehren-) Magistrate auf fünf Jahre. 

8 * 
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•#lMictien Festaufzuges geben; und wenn taeculariter pompam non dent; 
sie es thun, sollen sie drei Jahre aus- et H fecerint, triennio absti-
geschlossen seyn. neantur. 

Eine Pompa bedeutet theils einen feierlichen Leichenzug (Plaut. dst. 
1,1, 92. — Cíe. Tuse, â, 32. — de off. J, 36. — pr. Milo. 13. — Com. N. 
„Attic." 22, 2. — Virgil. Ge. 3 ,22 .— Aen. 5, 53. — Prop. 2, 13, 19. Ovid. 
Fast. 6, 663.), theils einen Triumphzug (Ov. Pont. 3, 4, 95. — Senec. vit. 
beat. 25, 4. ~ Martial. 8, 78. 2. — Sueton. „Caesar" cap. 37 — PonUco 
triympho inter pompae fercula trium verborum praetulit titulum [Caesar],: 
Veni. Vidi. Vici. — Isidor etym. 18, 2 ) ; theils einen Aufzug bei Hoch-
zeiten (Ov. Heroid. epist. 12, 151. — Lucan. 2, 352). 

, A m haufigsten bedeutet es, wie in Can. 57, den feierlichen Aufzug 
tiei den circensischen Spielen, wobei u. a. die Gotterbilder gefahren 
wux-den (Ovid. Fast. 4,391. — Liv. 30, 38. — Sueton. „J. Caesar" cap. 76. — 
Ferculum circensi pompa; cf. Cic. Ait. 13, 28, 3. — Sueton. ^Octav." 
cap. 16. — Caligul. cap. 15). I n lezterm Sinne kommt es aueh bei Kir-
chenschriftstellern vor, z. B. bei Tertidlian. de spectac. 7. — sed Circensium 
paulo pompatior suggestus, quibus proprie hoc nomen pompa praecedit. — 
Qualiscunque pompa circi, etsi pauca simulacra circumferat, in uno idolo-
latria est; et si unam thensam (Prozessions - oder Gotterwagen) trahat, 
JovU tamen plaustrum est. — Minuc. Fel. „Octav.u 37 — malis volupta-
ttòta et pompis vestris et speclaculis abstinemus. — Bei Augustin heissen 
diese Spiele ludi pompatici (Op. 5, 148. Serm. 21 de script, cf. de sytn* 
bolo c. 2.). 

I n Verbindung damit steht der auch in die Kirchensprache iiber-
gegangene Ausdruck, z. B. bei der Abschvrôrung im Taufritus: pompa, 
od^r pçmpae diaboli — Pomp oder Hofíarth des Teufels — cf. Tertmil. 
de spectac: sine pompa diaboli — cap. 12. — (cf. Amob. 1, 59 pompa ter-
monU) ; Augttstin. — pompae diaboli — op. 6, 652; 653; 661 — ed. Migrte. 
— Salvian. 6, 6. — Isidor dc offic. eccles. 2, 24 — 25. — Binterim, D e i i -
wiirdigk. 4, 1, 560 — der aus Plato de leg. die Stelle anfiihrt: Suppli' 
cationes et pompas diis agitari. 

I n unserm Canon bedeutet also pompa den Festaufzug bei den cir
censischen Spielen, bei welchen auch die Bilder der Gozen herumgefUhrt 
wurden. Die Christen, die aus Schwachhcit oder Furcht Gewãndef dazü 
gaben, nahmen indirekt Theil an dem Gõzendienst und seinen Greuéln, 
und verdienten darum ganz anders gestraft zu werden, ais die Duumviri 'J. 

') Bine Inschrift in Turraco iatitet: M . Laelio Sabiniano decuriali aedilitiae ponpát 
patri karissim. Laelia Coete soror. Die pompa aedil. war der ganze Apparat und 
Schmuck, mit welcliem die Aedilen bei ihren offeotlichen Funktionen auflratcn, 
besonders bei den oiroensischen Feslen. Florez, 24, 210. 
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Canon 58. 

Von denjenigen, welche Empfeh- De his, qui commmicato-
lungsbriefe bringen, dass sie übe r rias literas portant, ut de 

den Glauben befragt werden. fide interrogentur. 

Ueberall, und besonders an dem Orte, Placuit ubique et máxime in 
wo sich der erste Stuhl des Episcopates eo loco, in quo prima cathedra 
befindet, sollen diejenigen, welche Briefe comtituta est episcopatus, ut in
dex Kirchengemeinschaft iiberbringen, be- terrogenlur hi qui commtmica-
fragt vrerden, ob sich alies, durch ihr toriaa literas tradunt, an omnia 
eigenes Zeugniss bestatigt, richtig ver- recte habeant mo testimonio 
halte. comprobóla. 

Ueber die cathedra prima — siehe unten Buch 6 — Kap. 3 §. 3. — 
Die Fragen an die mit Empfehlungsbriefen sich Meldenden konnten nieht 
den Zweck haben, zu erforschen, ob in den jenseitigen BisthUmern alies 
in gutem Stande sei, sondern — ob die sich Meldenden ihre Briefe nicht 
gefalscht, erschlichen oder gestohlen batten. — Betrtiger bedienten sich 
unterschobener Briefe, um sich in die Gunst der Christen einzuschleichen 
und Geld zu erschleichen. Ander?, die in ihrer Heimath excommunioirt 
yraxen, suchten sich in einer an̂ dem Gemeinde einzuschleichen, um viel-
leicht spater . triuiçphireoc}-..s^çísBjnkebrçD. . Htoetiker ¡konnten so 
Gelegenheit suchen, das Gift ihrer lixlehre za verbrei^en. 

Mendoza, Florez u. a. haben in den Worten: „erste Cathedra des 
Episcopates" ein Zeugniss der damals in Spanien bestéhènden Primatial-
verfassung finden wollen. Zu diesem Zwecke haben sie, ohne durch 
Handschriften unterstüzt zu seyn, statt — prima cathedra epücopatus — 
gelesen: episcojm primae cathedrae. Schon dieses Manoeuvre beweist, 
dass sie ihrer Sache nicht sicher waren. Alio die von Anton Gonzalez 
verglichenen neun Handschriften lesen vielmehr: der erste Stuhl des 
Bisthums, nicht der Bischof dés eirsten Sizes. Dieser ist kein anderer, 
ais der bischofliche Stuhl. Nicht die Bisthtimer werdon dem Primatial-
stuhle entgegengesezt, sondern zwischen Pfarreien und bischoflichen 
Stühlen wird unterschieden. Auch die Presbyter batten ihre cathedrae, 
und die vierundzwanzig Presbyter zu Elvira sassen neben und unter den 
neunzehn Bischõfen auf vierundzwanzig cathedrae. 

Der Einwurf ist ohne Bedeutung, ob es denn, wenn das Bisthum der 
erste Siz heisst, deren mehrere, einen zwéiten und dritten gebe. Innerhalb 
eines Bisthums giebt es nur einen bischoflichen Stuhl, nur eine cathedra 
sacerdotalit, wie ihn Cyprian nennt, aber es giebt mehrere cathedrae, 
wenn das Bisthum mehrere Pfarreien hat, Nicht Bisthum wird mit 
Bisthum, sondern cathedra wird mit cathedra verglichen. E s mag über-
flüssig erscheinen, zu sagen, der erste Siz dee Bisthums, statt der Siz 
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des Bisthums, aber wer hat ein Recht, jedes iiberfliissige W o r t zu 
beanstanden? W i r sagen bald: der Papst, bald der romische Papst, 
bald der Papst in Rom. Wem fall t es darum ein, zu fragen: giebt es 
vielleicht einen andern, ais den romischen Papst, oder wohnt der Papst 
anderswo als in Rom? Logisch betracbtet, ist es überflüssig zu sagen: 
der rSmische Papst; aber so zu sagen — ist Grewohnheit, gleichsam 
Ueberlieferung der Spracbe. — Den Bischofen aber -wird grõssere Vor-
sicht bei Aufnahníe derer, welcbe Empfehlungsbriefe bracbten, ânem-
pfohlen, •weil ein Irr thum der Bischüfe hierin — folgenschwerer ist, und ' 
•weil Niemand ist, der den begangenen Fehler heilen konnte; wohl aucb 
darum, weil derjenige, der mit seinem Empfehlungsbriefe von dem 
Bischofe angenommen worden, dadurch gleichsam einen Freibrief fiir 
den Umfang des ganzen Bisthums, und mehr oder -weniger fur andere 
Bisthlimer hat. 

Solche Briefe konnte man sich aber auch erschleichen, oder auf 
fremden Namen ausgestellte sich erwerben, man konnte so zu sagen 
unter einem auf einen fremden Namen ausgestellten kirchlichen Passe 
reisen. Darum haben die Pfarrer, und vor allem die BischSfe durch 
Fragen genau zu ermitteln, ob der Brief fíir diese Person ausgestellt 
sei, woher sie denselben erbalten u. dgl. Bei diesem Anlasse koflirte 
allerdings der Bischof sich fiber Verhaltnisse einer anderen DiSzese 
erkundigen, aber nur — zu dem Zwecke, urn sich zu versichern, ob der 
Ueberbringer ein Recht habe, Empfehlungsbriefe eines katholischen Bi-
schofes vorzuweisen (cf. can. apost. 34). 

Mendoza kann indcss in seiner Erklarung des Canon nicht umhin, 
unter der prima cathedra — den Bischofssiz iiberbaupt zu verstehen, und 
zuzugeben, dass sich aus demselben nicht der Bestand von Erzbisthümera 
und Primatialsizen in Spanien nachweisen lasse. 

Canon 59, 

Dass die Gl&ubigen nicht, um zu Be fiddibus, ne ad Capf-
opfern, i n das Capitolium hinauf- tolium causa sacrificando 

steigen sollen. ascendant. 

Es ist zu verhindem, dass nicht etwa Prohibendum, ne quis CJiffr-
ein Christ, gleich einem Heiden, zu dem stianus, utGentiliSj ad idolvm 
Gtózen des Capitols, um zu opfern, bin- Capitolii cama sacriflcandi 
aufsteige, und dort zusehe; so er dieses ascmdat et videat; quod si 
thut, wird er dem gleichen Verbrechen fecerit, pari crimine tmeatur: 
unterliegen; ist er ein Grlaubiger (d. h. si fuerit ftdelis, post decern 
getauft), so soli er nach zehn Jahren der annos acta poenitmtia red-
vollbrachten Busse aufgenommen werden. piatur. 
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Die Strafe der „ChriHianiu oder Katechumenen ist nicht angegeben. 
Ein Katechumene oder Getaufter konnte zur Zeit der Verfolgung aul 
das Capitolium hinaufsteigen, um dort zwar nicht zu opfern, aber um 
gesehen und fíir einen Heiden angesehen zu werden; er opferte indirekt. 
Sein Abfall war Shnlich dem des Libellaticus, der sich von der Obrigkeit 
bescheinigen lasst, dass er geopfert babe. Das Hinaufgehen und Seben 
wurde ferner ais Huldigung gegen den und Anbetung des Gòzen be-
tracbtet, wie Tertullian sagt (de idololatria 10): Si Capitolium, ÍI* Sera-
peum sacrificator et adorator intravero, a Deo excidam, quemadmodum 
circum, vel theatrum spectator. 

Hurtado und andere bezogen die Stelle auf das Capitol in Bom, 
weil sie nicht wussten, dass romische Pflanzstadte allenthalben sich noit 
Capitol en in Nachahmung der Mutterstadt schmiickten. — Erant eoloniae, 
sagt Aul. Gellius (16,13), quasi effigies parvae simulaeraque quaedam populi 
Bomani; darum hatten sie auch Capitolien. — Die bisberigen ErklBrer 
haben sich indess begnügt, auf die Capitole von Oapua (Sueton. „Tiber." — 
cap. 40, „CaMgula" cap. 57); von Benevent (Sueíon. de grammaticis — 
cap. 9 ) ; von Carthago (Cyprian, ad Comei, de 5 presb. et Fortunato — 
cap. 13 — compelluntur lapsi, ut Unguis atque ore, quo in capitolio ante 
deliquerant, sacerdotibus convicium faciant; cap. 18 — quid super est, quam 
ut ecclesia capitolio cedat; derselbe — de 1 apsis cap. 8 — quando ad capi
tolium sponte ventum est; cap. 24 — unus ex his, qui «ponte Capitolium nega-
turus ascendit); von N a r b o n n e in Gallien (Ausonñts — de clot. urb. 
cap. 13. Sidon. Apollinar. cartn. 74, 40 oder &, 23 — Salve Narbo — delw 
bris, eapitoliis, monetis etc.); zu A u t u n — Augustodttnum (Eumen. pro 
rest. schoU — inter Apollinis templum atqite Capitolium); sodann zu T o u 
louse — Tolosa — hinzuweisen. (8. Martyr. S. Saturmni cap. 2 — ecclesia 
parva juxta Capitolium; cap. 4. ad Capitolium solus attrahitur; und Sidon. 
Apottin. epistol. 9 ,16 — de gradu summo Capitoliorum praecipitatum.— Ve-
nant. Fortm. I. 2,11. Martyr, rom. 29, Novemb. — Qregor. Tur. h. Fr . 
1, 28). 

Kiirzlich aber hat Dr. Braun in Bonn, von dem w wünschen, dass 
er seine werthvollen Abhandlungen in âhnlicher Weise gesammelt und 
Uberarbeitet herausgebe, "wie E . Lassaulx seine ^Studien des classisohen 
Alterthums", Regensburg 1854. 4, und von dem ich vermuthe, dass er 
Verfasser wenigstens der zweiten bessern Halfte des mehrfach citirten Auf-
sazes: „Zu der Kirchengeschichte Spaniens" in der Zeitschrift fiir Philos. 
und kathol. Theologie, Heft 81, 39. 82, 54 — sei, — ein Programm 
herausgegeben: „Die Kapitole," Bonn 1849, -worin er u. a. die urkund-
lich nachweisbaren Capitole der ganzen rSmischen "Welt zusammenstellt. 
Unter andenn -weist er nach ein Capitol in Ravenna aus der Passio 
S. ApoUinaris; ein Capitol zu Florenz aus der Kirche S. Maria auf dem 
Capitol; ein Capitol fiir Verona aus einer Inschrift, die auch bei Orelli 
inscr. 68 steht; fiir Mailand (Ughelti Italia saw. 4 ,201); fiir Modena 
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und Falerii (Morcelli, de stil. truer, t. 2, p. 291) und Ant. Zirardini , degli 
antichi ediflzi di Ravenna, p. 173, 174). — 

Ftir den Nachweis von Capitolen in Rheims, Nismes, Saintes, 
Besançon, Clermont (Autun) und Panjiers — begniigt sich Braun, auf 
die von Ducange 8. v. Capitolium beigebrachten Stellen zu verweisen *). 
AasftíhrJích handelt Braun von den Capitolen der Stadte Augsburg, Trier 
und KSln in Deutschland. F ü r Augsburg bezeugt es die Passio der 
heiligen Afra, zu der der Richter Gaiul spricht: Accedem ad Capitolium 
saeriflca, und welchem Afra antwortet: Mein Capitolium ist Christus, 
den ich vor Augen habe.t Für Ki i ln bezeugt es u. a. die Kirche S. Maria 
ha. Capítol, für Trier u. a. die Vita des heiligen Agritius — op. BoVand. 
IS . Jan. p. 778. — cf. 2!K Jan. p. 919. — Gesta Treviror. ed. Wyttenbaeh 
et Mueller, 1, 7; p. 45 — ad littus Mosellae juxta Capitolium, 

F ü r Spanien veissen die Spanier eben nur die beiden Capitole in 
Granada-Elvira und in Sevilla nacbzuweisen — aus Inschriften. Braun 
führt die Inschrift aus Sevilla an: M. P. (St)atuam in Capit(olio) F . E . 
loco I V Tüu. C. C. R. D. aus Caro Antiq. Hispal. 1, 12. Wenn sodann 
Braun auf unser Elvira die Worte des Plinius bezieht: llliberit — magnae 
quondam urbis tenue vestigium (Plin. 3, 5) , so ist diess eine Verwechs-
hmg mit Caucoliberis-Collioure bei Roussülon. — Für das Capitol in 
Elvira wird angeführt Pedrazza (s. Buch 2, 10) 1, 17, und Gonz. Tellez 
zu diesem Canon; aber beider Auctoritât ist nicht sehr zuverl&ssig. 

Da indess Spanien unter alien Provinzen am meisten romanisirt war, 
so darf man annehmen, dass es auch bier verhaltnissmássig am meisten 
Capitole gegeben babe. — I n Barcelona heisst heute das bekannte Fort 
Montjuich; die einen leiten den Namen von Mom Jovis, andere von 
Mom Judaeorum ab, weil hier die Juden im Mittelalter gewohnt haben, 
octòr begraben worden. Beide Ansichten mSchte Florez (Esp, sag..29,14iqt 
0fj34,óâ—õ7) vereinigen. Zur Zeit des Heidenthums babe der Berg 
Jupiteraberg gebeissen. Dagegen lasst sich geltend machen, dass der 
Name demnach schon feststand — Jupitersberg, als die Juden in eine 
angebliche BerUhrung mit ihm traten. Pomponius Mela nennt einen 
Mons Jovis am Fusse der Pyrenaen, oder bei den Scalae Hannibalis, 
ntirdlich von Emporias (Florez, 24, 53; Marca, Marca Hisp. I. 2, I ? ) ; er 
nennt aber einen zweiten ilfon* Jovis — Juxta Jovis montem Rubricatum 
in Barcinonis litore, inter Subur et Tolobin, ma jus. — Neben dem Jupi-

') Santonense bedeutet aber nicht, -wie Braun S. 19 sagt, Saintong, sondern Saintes; 
sodann heisst Apamiense hier nicht Pamiers, sondern Apamea, denn Thyrsus war 
nicht in Pamiers, sondern in Apamea im Oriente Martyrer. Ebcnso ist bei Du
cange und darnach bei Braun das Cilat über Aulun unrichtig; nicht in seinetrç 
Panegyricus an Constantius, sondern in seiner oratio pro restaur, sckolit cap, 9. in 
Autun bezeugt Eumenius das Capitol daselbst, ferner hat Braun das Capitoj 
von Pampelona ausgelassen. 



Canon 59. 121 

tersberg ist — an der Kiiste von Barcelona, zwisehen Subur und To-
lobis, der Llobregat, ein grosserer Fluss. Das kann nur der heutige 
Montjuich zwisehen Barcelona und dem Llobregat — Rubricatw — seyn. 
W i e man in Rom den Jupiter, weil er seinen Tempel auf dem Capi-
tolium hatte, den capitolinischen nannte, so Messen im Nordosten von 
Spanien die Berge, auf welchen Jupiters Tempel standen^ die capitoli
nischen. Denn \rie Barcelona seinen Jupitersberg oder sein Capitolium 
hatte, also — das benachbarte Gerona. Ein Berg, zugleich eines der Forts, 
•welche die Stadt überragen, heisst heute noch Montjuich. (Siehe Gerona 
bei Madoz; es war dieses das Capitol der alten Bischofsstadt Gerona.) 

Ein Capitol in Ilerda oder Lérida darf man um so sicherer annehmen, 
ais der Feldherr Sertorius diese Stadt zum Size seines neuen Reiches 
machte. Da er in ihr romische Schulen und einen Senat einsezte, warum 
sollte er es an einem Capitolium haben fehlen lassen? Die Beschrei-
bung der Lage der Stadt bei Lttcan. (Pharsal. 4, I I —16 — : Colle tumet 
módico, Unique excrevit in altum—pingue solum tumulo: super huno fun-
data vetusta surgit Ilerda manu. — At próxima rupes signa tenet Magni 
[Pompeji]; nec Caesar colle minore castra levat) — weist auf einen solchen 
tiberragenden Berg hin. ->- Ebendahin weist uns die Beschreibung Le-
rida's bei Ausonius (ad Paulinum ep. 4, 58—59— quae dejectis juga per 
acruposa minis arida torrentem Sicorim despeetat Mierda) — das d Urre 
Lé r ida , das an schroffen Hõhen herab in TrUmmern liegt, blickt auf 
den Bergstrom Sicoris nieder, über welchen — naoh Lucan — eine .ge-
-waltige Briicke geschlagen war. 

Das Calagurris Fibularia, — Loarre — hatte wenigstens, wie das 
„a.n Klippen hangende" Bilbilis des Martialis, keinen Mangel an ÀnhiJhen 
f l i r ein Capitol, (Bilbilis out hoerens scopulis Calagorris habebit — Auton. 
I . e. 56—57). — Das andere beriihmtere Calagurris am Ebro war 
^wenigstens eine Festung, i n der Sertorius belagert wurde, und von 
^welcher sich Pompejus und Metellus unverrichteter Dinge zurückziehon 
mussten (Livius epitome 93). Sertorius fiel durch den Verrath des Per-
penna. Die Stadt Calahorra konnte nicht erobert, nur ausgehungert 
-werden. 

Das Capitolium der Stadt Pampelona (Pompeio) hat Ducange nach-
gewiesen aus einem alten Statut für das Konigreich Navarra — fuit or-
dinatum, quod in Capitolio venderetur bladum ( = blê, Korn). — Braun, 
b e i dem ich diese Stelle nicht finde, weist dagegen auf die Pasito der 
Martyrer Vincentius und Orontius in dem Flecken Rosas am Ter, 2 | Le
guas von Figueras (Ehodae am Fuss der Pyrenaen), beati martyres — 
a d vicum Bhodas, ubi jam dictus — Ruflnus Capitolium constituerat, per-
venenmt') — Acta Set. t. 2. Januar. (22), p. 390. Von Pampelona 

') Capitolien gab es auch da, wohin niemals die Rõmer gedrungen waren, z. B. 
ín Hildesheim — sjehe Jjüntzel, .Geschicbte der Pipçese und Stadt Bildes-
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erzUhlt M. Wi l lkomm, dass es sich rühme, die erste Stadt Spaniens ge-
weaen zu seyn, welche das Licht des Evangeliums empfieng. I b r erster 
Biechof soli der heilige Fermin, ein Schüler ihres Aposteis, des heiligen 
Saturnin (von Toulouse), gewesen seyn. Aus diesem Grunde ist Fermin 
ein sehr gewShnlicher Mannsname in Pampelona, wie überhaupt i n gana 
Navarra (wie. Esitius in Cazorla), und am Tage des Heiligen wi rd ein 
grosser Jahrmarkt gehalten (Wil lkomm, Wanderungen, 1,255). 

Ueber das alte Saragossa (Caesaraugutia) hat derselbe Willkomm 
einige topographische Untersuchungen angestellt. Er bemerkt mit Recht, 
dass die rSmische Stadt nicht so gross gewesen, wie die heutige, da die 
Hauptstrasse, der Coso, welches W o r t durch Corruption aus Fossa entstan-
den — Wallgraben — jetzt in krummer Linie mitten in der Stadt liege. 
— Das Kloster Santa Engracia liegt im hochsten Theile der Stadt, und 
beherrscht sie. Es war wahrscheinlich die Burg und das Capitolium. 
(Wanderungen, 2 ,20,25,28.) — Von alien bedeutenderen spanisehen 
Sffidten lag nur L e o n unbedingt in der Ebene. Da dieses sp&tern Spa-
niem allzu Bspanischa vorkam, so erfanden sie die Fiction, dass Leon 
zuerst auf der Hohe gelegen habe, in ruhigern Zeiten aber in die Ebene 
verlegt worden sei. Allein Leon war keine romische Pflanzstadt, es war 
ein Lager der Soldaten, und es war nach der Form der alten Lager, 
die meist in der Ebene lagen, gebaut. Von einem Capitol konnte hier 
keine itede seyn (auch heute noch ist es eine Inselstadt) (Ziegler, 
Bd. 2, 140). Es hatte iiber 20 Fuss dicke Stadtmauern nebst Thiirmen. 
Dagegen lag von Anfang an die romische Stadt Astorga auf einer die 
Umgegend beherrschenden Hohe (Ziegler, 2, 153), und war eine Festung. 
Auch die Stadt L u g o , das alte Bisthum Lucus Augusti — Lucemit — 
liegt auf einer HShe von 770 Fuss, der einzigen Anhohe in einem Um-
kreise von 4 Leguas (Ziegler, 2, 160—61). Die Stadtmauern, 12—14 Vara» 
hoch, 6—7 dick, sollen rSmischen Ursprungs seyn. 

Das rSmische Capitolium hiess auch clivw Capitolinm (Cicer. AtMo. 
2, 1, 7. — Liv. 3, I S . — Der Hügel war in zwei durch eine Flaehe, 
das Intermontium, getrennte Gipfel getheilt; der nõrdliche und h6chste> 
wo jezt die Kirche ara Coeli steht, war Festung, und hiess ara:, der 
niedrige im Siiden, jezt Monte Caprino, trug den Tempel des Ca
pi tol , der dem Jupiter, der Juno und Minerva geweiht war. Die 
mittlere celia war die des Jupiter (Tac. Hist. 4, 53. — Becker, Hand' 
buch der romischen Alterthiimer, 1,386 — 387. — Braun, S. 10).— 
Neben dem beriihmten Capitolium gab es in Rom ein Capitolium vetue 

heira" — T h e i l 2 , S. 51 (HiId. 1858): Candelam, quae singulis noctibus ardebil in 
superiori claustro ante capitolium. •— I ni J . 1221 stcllt Bischof Siegfried eine Ur-
kundo aus „in claustro nostra superiori ante nostrum capi tu lumim J . 1235 Bischof 
Conrad „in capitolio ecclesiae nostrae;" im J . 1240 heisst es: acta sunt haec 
densem in capitolio; ebenso 1243. 
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anf dem Quirinal. Der Spanier Martíalis sagt daher (7, 73): — Inãe 
novum, veterem prospicis inde Jovem. — Cf. 5, 22 — antiquum Jovem — 
Varro L . L . 5, 158. — Valer. Max. 4, 4, 11. — Aber auch arx bedeutete 
den ganzen Berg, z. B. arx Capitolina, Liv. 6, 20; arx Capitolii, Tacit, h. 
3,78. — Siehe Becker, 1,386. Horat. Carm. 1, 2, 3. — Ovid am. 
3, 3, 35. — Oft steht arx et Capitolium, Cie. Catil. 4, 9, 18. — Act. in 
Ven. 2—5, 72, 184. - Liv. 2, 7. — 3, 18. — 5, 47. — AuL Geil. 5, 12. 

Die Burg in Spanien schliesst darum auch oft das Oapitolium oder 
den Jupiterstempel in sich. Diess gilt gewiss vor aliem von der be-
rtihmten Burg von Tarraco (Martial. 10, 104 — Hispanae pete Tarra-
conis arces; siehe Hymnus auf Fructuosus, Buch 3, 4.) Auson. de ciar. 
urb. von Sevilla — c. 9 — Non arce potens tibi Tarraco certat; vor aliem 
aber an denselben in Poema X . V. 233 Paulinus: 

E t capite insigni despectans Tarraco pontum 

Und mit erhabenem Haupt blickt Tarraco nieder zum Meere. 

Tarraco, das „"Werk der Scipionen", die Residenz der RSmer in 
Spanien, an Umfang mit Carthago wetteifernd, hatte sicher ihr Capi-
tolium, hatte jedenfalls ihren „alten und neuen Jupiter" (s-Tempel); depn 
von Galba erzâhlt Sueton, „quod oblatam a Tarraconendbus e ve t erç 
templo J o v i s coronam auream Kbrarum 15 confUmet, etc. (Galba 12.) 
— Ebenso berühmt war die Burg der kaiserlichen Síadt Emerita,, deren 
Umfang und Triimmer heute noçh nachgeYriesen werden (Historia de 
las antigüedades de Merida — por Fernandez y Perez, Badajoz 1857). — 
Resende lib. 4. Antiq. Lus. tit. ult. weist einen Tempel des Jupiter am 
Flusse Exarrama, eine halbe Legua von Torrano (siidostlich von É v o r a ) , 
nach. — Auch É v o r a , dessen Alterthümer Resende beschrieben, liegt 
auf einer Anhohe. — Toledo hatte seine Burgen, und vielleicht auch 
seinen Jupiterstempel. — Ob Valencia eine Burg gehabt, kann ich nicht 
finden; um so bekannter ist es von dem nahen Murviedro. — (Fischer, 
Gemãlde von Valencia, 2 Bde, 1803. — Minutoli, Altes und Neues aus 
Spanien, 1, 1—17, das Corpusfest in Valencia.) 

Die Bischofsstadt Lorca ist an dem Abhange eines steilen Berges 
gebaut, und war früher ein überaus fester Plaz (Lorinser, 1 , 279). Auch 
Baza liegt auf dem nordlichen Abhange eines Berges (1, 296). Selbst 
das in der Tiefe liegende Guadix hatte seine Burg, und hat heute noch 
die Spuren davon (Lorinser sah das stattliche Gebãude einer schonen, 
auf einer kleinen Anhohe gelegenen Barche, 1 , 304 und Madoz s. v. 
Guadix). — Die Bischofsstadt Urci lag auf einer Anhohe. — Die alte 
Bischofsstadt Astigi ist rings von Bergen iiberragt. — I n Malaga sah 
der Reisende Carter (Reise von Gibraltar nach Malaga — 1772 — deutsch 
1779, 2, 266) einen Capitolinischen Berg. Er sagt: „Die Lage kommt 
genau mit derjenigen iiberein, welche die Romer in alien ihren Colonicen 
zu ihrem Oapitolium, zur Nachahmung des Capitolii in Rom erwáblten" 
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fdeit Berg liegt gegen Morgen nach der See hin1)]. — C a d i x wa i i 
keine rSmische Oolonie. Um so gewisser S e v i l l a , dessen Capitol durcb-
eine Inschrift verbiirgt ist, wie das von Granada. Wie Sevilla, so ha t 
Oordova nach dem zweiten Jahrhundert seine Stelle geandert. Die be-
riihmte Colónia Patricia lag friiher mehr gegen die ostlichen Berge hin ; 
es ist die Vermuthung erlaubt, dass es ein Abbild der Siebenhügelstadt 
seyn sollte. 

Die Lage des alten Castulo — Cazlona — wurde im J . 1782 v o n 
Franz Perez Bayer untersucht. Es lag an der rechten Seite des Flusses 
Guadalimar, bei einer Miihle Namens Caldona, auf einer doppelten A n -
hiihe, mit alien Zeichen einer Festung (Cortés, Diccionario, 2, 332—33). 
— A n der Stelle des alten M e n tesa bei J aén steht heute der O r t 
la Guardia. Wil lkomm beschreibt ibn ais ein unzuganglich scheinendes 
Felsennest. — Auch in C a r t a g e n a zeigt man noch ein altes Castell 
und ein romisches Amphitheater (WiHkomm, Zwei Jahre in Spanien, 
3,327). — Der Ort Martos, Civitas Martis, oder Tucci, gleichfalls ein. 
Bischofssiz, liegt am Abhange eines hohen Berges, dessen Gipfel eia 
Castell kront. (Itinerario descriptivo de Espanna p. Laborde, Valencia 
1826, p. 487— 88). — Endlich — Cabra, das alte Bisthum Egabra, 
hatte wenigstens im Mittelalter eine Festung (Madoz, ó, 48). 

Die aCapitole* in Spanien sind ein noch unangebautes Feld. Ea 
wird Sache der Spanier seyn, welche namentlich für die Geschichte 
ihres Landes zur Zeit der Romerherrschaft so viel geleistet haben,' die 
Untersuchungen weiter zu führen. 

Canon 60. 

Von denen, welche ge tõd te t werden, De Ms, qui destruentes 
•wãlirend sie Gõzenbilder zerstõren. idola occiduntur. 

Wenn Jemand GSzenbilder zerbricht, Si quis idola fregerit et ibi-
und dabei getodtet wird , da dieses im dem fuerit occisas, quatehúsin. 
Eyangelium nicht geschrieben, auch nicht evangelio scriptum non est ñeque 
gefunden wird, dass es je unter den Apo- invenietur sub apostolis ttnquam 
steln geschehen sei, der soil nicht unter die factum, placuit in numerum 
Zahl der Martyrer aufgenommen werden. eum non recipi martyrum. 

Den eifrigen Spaniern ist dieser Canon viel schwerer auf das Herz 
gefallen, ais die grosse Strenge so vieler Cânones. Denn leztere war 
gleichsam aus ihrer Natur selbst genommen, dieser Canon aber ist gegen 

' ) Der Alcasaba der Mauren, wo ehemals (nach Carter) der vornehmste heid-
nische Tempel stand. „Die Trümmer zeigen, das» hier zur Rôjner Zeit eitiç. 
Fes tunç und prãchtiçer Tempel stand," 
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ihre Nator; und viele — haben wenigstens seine Aechtheit bestritten. 
Mendoza, der ausführlich über denselben handelt, meint, wie Tejada j 
Ramiro im J. 1850, die Sch-western Justa und Rufina von Sevilla haben 
den Anlass dazu gegeben, und der Bischof Sabinus babe die Sache viel-
leichfc in Anregung gebracht. Er meint, an sich seien die also Getüd-
teten Martyrer gcwesen, nur von der Kirche nicht anerkannt. — Hatten 
die Bischõfe von Elvira einen Anlass zu diesem Canon, so "war es da» 
Vorgehen der heiligen Germanus und Servandus (s. Buch 4, 12); damit 
aber Niemand glaube, dass sie denselben die Ehre der Martyrer rauben, 
fiigen die Bischõfe bei: ^Wenn er dabei gettidtet -wird." Denn diese 
Martyrer -warden nicht bei dem Zeretõren der Gõzenbilder getõdtet. 

Wahrscheinlich aber waren diese Beiden nicht die einzigen Spanier, 
welche Gozenbilder zertriimmerten, obgleich der Reisende Carter (2, 204) 
iibertreibt, yienn er meint, „die ersten Christen unterliessen es nie, die 
Gõzenbilder, -welche ihnen in die Hande fielen, zu zersttiren." Unter 
alien christlichen Kaisem hat Theodosius der Grosse, ein Spanier, es 
vorzugsweise als seine Pflicht betrachtet, die Tempel und die Gõzen
bilder des Heidenthums zu zerstoren. Der spanische Bischof Idatius 
erzahlt in der Form des Lobes: ^Cynegius, der Práfekt des Orients 
fgleichfalls ein Spanier), erlangt grossen Ruf, und — mit herrlichen 
"Werken geschmiickt, drang er bis nach Aegypten, und zerstbrtc überall 
die Gõzenbilder der Heidena (s. über des Cynegius Leichnam, B. 1,56 
— cf. Chronicon Idatii ad ann. 388). 

Canon 61. 

Von denen, -welche zwei Schwestern Be Ms, qui duábus soro-
zur Ehe nekmen. ribus copulantur. 

"Wenn Jemand nach dem Tode seiner Si quis post obitum uxoris 
Frau deren Schwester heirathet, und sie suae sororem ejus duxerit et 
selbst eine GlSubige ist, so sollen sie f i inf ipsa fuerit fldelis, quinquen-
Jahre von der Communion ausgeschlossen nium a communione placuit 
-werden, -wenn nicht etwa dringende abstineri, nisi forte velocius 
Krankheit den Frieden friiher zu geben dan pacem neccmitas coêgerit 
nõthigt infirmitatis. 

Basil, epist. 160. — Cone. Neocaesar. c. 2. — c. 1 und 8 X de con-
tang, et affin. ( I V , 14); Syn. Trident. Sess. 24, ep. 4 de ref. matrim. 

Canon 62. 

Von den Wagenlenkem und Schau- De awigis et pmtmmis 
spielem, wenn sie sich bekehren. si convertemtwr. 

Wenn ein Wagenlenker oder Schau- Si auriga avi pantomimus 
spieler glauben -wollen, so sollen sie zuvor credere volnerint, placuit, ut 
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ihren Kiinsten entsagen, und dann erst prim artibus mis renuntient, a 
aufgenommen werden, so dass sie nachher tunc demum suscipiantur, (ta 
nicht mehr zu denselben zuriickkehren; Mi ulterius ad ea nan rever-
vrenn sie -wagen wollten, es gegen das Ver- tantur, qui si faceré contra 
hot zu thun, so sollen sie aus der Kircbe interdictum tentaverint, proji-
auBgestossen werden. ciantur ab ecclesia. 

Vergl. oben die Erklarung des Canon 2 und 3. — Auriga ist 
zun&chst der Wagenlenker, der bei den Circusspielen sich um den 
Preis bewirbt (Sueton. „Caligula" cp. 54). Aurigabat (Caligula) ex-
tructo plurifariam circo — Rich, Illustrirtes Worterbuch der r5mi-
schen Alterthiimer, 1862, p. 60—66. Der Pantomime hat ohnedem, 
•wie vfir oben Can. 2 sahen, ein durchaus unsittliches Gewerbe. Das 
W o r t kam in Italien zuerst zu den Zeiten des Augustus auf; der 
Pantomime hat viele Aehnlichkeit mit unsern Ballettanzern; durch 
.Gesten und Mienenspiel, ohne Hilfe der Stimme, spielte er. Er trug 
eine Maske, und eine Tracht, die je seiner Rolle entsprach, und ge-
•wShnlich unsittlich und leicht -war. — Das durch ihre Spiele, welche 
gffwShnlich Liebesgeschichten und mythologische Szenen darstellten, an-
gerichtete Sittenverderben in Rom war so gross, dass mehrere Kaiser 
zu verschiedenen Zeiten sieh genothigt sahen, sie aus Italien zu ver-
bannen (Macrob. Sat. 2, 7. — Sueton. August, cp. 45. Nero. 16. — Do-
mit. 7. — Tacit. Annal. 4,14. — 13, 25. — Plinius Sec. panegyr. 46, 4. 
— Domitian hatte die Spiele vcrboten, Nerva sie wieder erlaubt, Trajan 
hob sie wieder auf — (ñeque enim a te minore concentu, ut tolleres pan
tomimos, quam a paire tuo} ut restitueret, exactum est. — Cassiodor. 
variar. epUt.1,20). — Ant. Rich, Alterthiimer, S. 443 — Bõtticher, 
(kleine Scbriften archáolog. und antiquar. Inhalts), 1850, Bd. 1, 400 — 
nennt die Pantomime derRomer „den Abgrund der dramatischen Kunst"1). 
— Cf. desselben Bd. 3 , 394 — 401. — Becker-Rein, „Gallus, oder romi-
sche Szenen aus der Zeit August's", 1849, Bd. 3,280. Dritte Ausg. von 
1863 , 8.360 — 61. 

Der Kardinal Aguirre erhebt sich bei diesem Canon gegen die aus 
dem Heidenthum vererbten und bis heute noch fortgeschleppten Stier-
kampfe der Spanier, deren sich diese sonst so willenskrâftige und edle 
Nation bis hcute noch nicht zu erwehren im Stande war, obgleich sie 
unberechenbaren Schaden angestiftet, und ein blutdiirstiger Satansengel 
im Pleische und im Geiste des spanischen Volkes sind. „ W a s ist viehi-
scher," sagt or, Bals ein Thier zu reizen, damit es Menschen zerfleische. 
Spanien allein hat bis jezt dieses Heidenthum beibehalten, zum Unter-
gange der Seelen, und Niemand ist, der es überweise und verhindere. 

') Friedlander, L u d w . , Darstellung-en aus der Sitleng-eschichfe Eoms in der Zeif 
von August bis zum Ausgang der Antonine — Leipzig 1862 — S. 282 —283. 
Cf. 2 7 9 - 8 5 . 
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I h r begehet nicht bloss Todsünden, sondem ihr seid M õ r d e r , und 
•von euch wird das Blut aller derjenigen gefordert werden, welche von 
diesen Thieren, sei es in der Rennbahn, sei es auf dem Wege ermordet 
•werden." Auch die Zuschauer seien nicht ohne Schuld. — Es ist nahezu 
-nnbegreiflich, dass diese blutigen Greuel des Heidenthumes annoch fort-
dauern, die an dem Lebensmarke dieses Volkes zebren, dessen grosse 
Heilige, wie u. a. der heilige Vinzenz Ferrer — so sehr dagegen ge-
eifert haben. Ais im Jahre 1812 — vier StierkSmpfer kurz nach einander 
von den Stieren zerfleischt -wurden, verboten die Bischõfe die Theil-
nabme an den Kampfen bei Strafe der Verweigerung der Absolution. 
Aber -wieder siegte die alte, die grausame Leidenschaft des Volkes. I m 
J . 1852 zurden wieder vier Kampfer ermordet, — und Alles ist beim 
Alten geblieben'). MSchten die Spanier einmal einsehen, wie sehr sie 
sieh, und uns alien schaden durch diesen aus dem Heidenthume ver-
erbten Greuel. — Wenn heute irgendwo in Spanien ein G8zenbild 
stânde, Tausende von Hãnden würden sich im Augenblicke gegen es 
erheben, es in tausend Stücke zu zertrümmern. Der Goze ist in euerem 
eigenen Herzen. Mit der Kraft des Glaubens, und mit der Kraft des 
Willens, mit -welcliem Gott euer Volk begnadet hat, erwürget diesen 
blutdürstigen Gozen in euerem eigenen Herzen. 

Es ist nicht zu berechnen, zu wie vicien Greueln, Blut- und Un-
thaten diese grausame Leidenschaft das spanische Volk in alien Klassen 
und Standen schon getrieben hat. Ein trauriges Beispiel aus der neuem 
Kirchengeschichte Spaniens erzahlt Minutoli — (Altes und Neues aus 
Spanien,' 1, 59 — 78) u. d. T. ^Ein Exclaustrado". Die Kirchenfeinde 
benuzten die durch einen Stierkampf entzündete Blutgier des Volkes von 
Barcelona im J . 4835, und hezten dasselbe gegen ein Kloster, das in 
Brand gesteckt wurde, damit die Monche mit verbrannt würden. 

Dié Stierkãmpfe waren in der alten Zeit allgemein verbreitet, wah-
rend sie heute nur noch auf Spanien beschrankt sind, da selbst Portugal 
sich ihrer erwehrt hat. Sie fanden in Rom seit J. Casar statt (Sueton. 
„Olaudiilsa, cp. 21. — BStticher, Vermischte Schriften, 1850, 3,199) ; 
besonders auch in Thessalien (a. a. 0 . 3, 325—334 „Ein Sieg des Alter-
thums über die Modernen." Plin. h. n. 8,45), mit einer ganz andern 
Kunstfertigkeit, ais es in Spanien geschieht. — Dass Stierkampfe schon 
im alten Spanien heimisch waren, sieht man aus den zahlreichen Miinzen-
Abbildungen bei Florez „Medallas", auf welchen die wüthenden, zum 
Kampfe sich ausreckenden Stiere ausserordentlich haufig vorkommen. 
Solche Stiere finden sich auf den Münzen von Asido [Forbiger, 3 (nicht 2), 
S. 48], Calàgurris, Cascantum, Celsa, Certima, Clunia — acht Stiere 

>) Minutoli, Altes und Neues aus Spanien, Berl. 1854, 2, S. 71 —122 «das Stier-
gefecht". 
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- T - : Dertosa, Ercavica, Gracurris, Obulco, Orippo, Segovia, Tarraco, 
Turiasso. 

Zur Zeit der Gothen verschwanden diese Stierkampfe. Unter den 
Mauren wurden sie wieder allgemein. Die heutigen Spanier aber haben 
sie von den Heiden und Mauren ererbt, — und schamen sich dieser Erb-
schaft nicht. 

Canon 63. 

Von den Frauen, welche ihre Kin 
der aus dem Ehebruche tõd ten . 

Wenn eine Frau in Abvresenbeit des 
Mannes durch Ehebruch empfangen hat, 
und nachher die Frucht todtet, so soli 
ihr auch am Ende die Communion nicht 
ertheiit werden, -weil sie das Verbrechen 
verdoppelt hat. 

De uxoribws, quae filios ex 
adulterio necant 

Si qua per adulterium ab
senté marito mo conceperit, id-
que post facinus ocdderit, pla-
euit nec in finem dandam me 
communionem, eo quod gemi-
naverit scelus. 

Geminavit scelus, durch Ehebruch und Mord; siehe Can. 2. 

Canon 64. 

Von den Weibern, welche bis zu 
ikrem Ende m i t Fremden ehe-

brechen. 

Wenn Eine etwa bis zum Ende ihres 
Lebens mit einem fremden Manne Ehe
bruch getrieben, soli ihr auch am Ende 
die Communion nicht gereicht werden. 
Wenn sie aber denselben verlâsst, so soli 
sie nach zehn Jahren die Communion em
pfangen — nach vollbrachter vorgeschrie-
bener Busse. 

De feminis, quae usque ad 
mortem cum alienis viris 

adulterant. 

Si qua usque in finem mor-
tis suae cum alieno Viro fuerit 
moechata, placuit, nec in finem 
dandam ei esse communionem. 
Si vero eum .reliquerit, post 
decern annos accipiat commu
nionem acta legitima poeni-
tentia. 

Canon 65. 

Von den Frauen der Cleriker, wenn 
sie die Ehe brechen. 

Wenn die Frau irgendeines Clerikers 
die Ehe gebrochen hat, und ihr Gemahl 
weiss, dass sie Unzucht treibe, und er sie 
nicht sogleich verstosst, der soil auch am 
Ende die Communion nicht empfangen, 

De adulteris moribus cle-
riconm. 

Si cuius clerici uxor fuerit 
moechata et scierit earn mariitis 
suits moechari et non earn sta-
tim projecerit, nec in finem ac
cipiat communionem, ne ab his 
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damit es nicht scheme, dass von den-
jenigen, welche ein Vorbild des guten 
Wandels seyn sollen, die Beispiele der 
Verbrechen ausgehen. 
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qui exemplum bonae conversa-
tionis esse debent, ab eis vide-
antur scelerum magisteria pro
cederé. 

Gonzal Tellez, Herbst (Quartalsoh. 1821, 43) — u. a. verstehen den 
Canon von den hShern Clerikern, -welche ihre Frauen zum Dienste bei-
behielten, der Canon sei so streng, -weil solche Manner den Schein von 
lenones hatten. — Plinius Sec. epist. 6, 31. 

Canon 66. 

Von denjenigen, -welche ihre Stief-
m ü t t e r zur Ehe nehmen. 

Wenn Einer seine Stiefmutter zur Ehe 
genommen, der soil, weil es ein Incest 
ist, auch am Ende die Communion nicht 
empfangen. 

De Ms, qui privignas suas 
ducunt. 

Si quis privignam suam du-
xerit uxor em, eo quod sit in-
cestm, placuit nec in finem 
dandam esse communionem. 

Canon 67. 

Von der Ehe einer Kateehumenin. 

Es ist verboten, dass eine Glâubige 
oder Katechumene entweder Zierbengel 
oder Haarkrausler halten. Die dagegen 
thun, sollen von der Communion ausge-
schlossen werden. 

])e conjugio catechumeme 
foeminae. 

Prohibendum ne qua fldelis 
vel catechumena aut comatos 
aut viro» cinerarios habeant: 
quaecunque hoc fecerint, a com-
munione arceaniur. 

Der Verfasser der Ueberschrift hat den Canon selbst nicht verstan-
den; u. a. ein Beweis, dass diese Ueberschriften erst bei der Collectio 
canonum ecclesiae Hispanae beigefügt wurden. Von den noun Hand-
schriften des Anton Gonzalez liest die Halfte cenorarios, eine generarios 
statt cinerarios 1). Die Abschreiber haben dieses Wort nicht verstanden. 
Cinerarii sind Sclaven, -welche Brenneisen in der Asche heiss machten, 
um der ornatrix bei dem Frisiren ihrer Herrín Dienste zu leisten (Varro 
L . L . V. 129. I. IV. p. 32. fed. 1581] Tertull. ad uxorem, 2, 8) , und 
welche oft in üblem Verdachte des Umgangcs mit ihr standen (et cinerariis 

') Mendoza missversteht den Canon von eitu-r wirklichen E h e ; er liest aber nicht 

cinerarii and comatt, sondem nach eigener Eifindung comici et sccntct. 

Gams, span. KIrohe. I I . 9 
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peregrínae procerítatU. Cinerarim wird auch mit 5ov7.oç étaíçag übersezt). 
Nach Braun-Achterfeldt bedeutet es einen jjOicisbeo". — Ein "áhnliches 
oder gleiches Geschâft, wie die cinerarü, hatten die ciniflones (Becker, 
«Gallus"; Rich, ^Alterthiimer"). 

Ein vir eomalus ist zunachst ein Haarmensch, der üppiges Haar 
trügt (Sueton. Cal. 35. — Martial, 12, 70);— sodann der künstliches langes 
Haar trSgt (Martial. 1, 73, S. — 10, 83, 3 , 12). — Daher sagte man: 
Comato calvo turpiw — d. h. hasslicher, ais ein Kahlkopf mit (oder 
ohne) Perrücke; ferner sind comati Leute, welchc nach Art der Weiber 
oder Kinder Jange herabwallende Haare trugen, also im AUgemeinen 
Zierbengel, Stuzer (Rich. 8. v. comatm) '). 

Canon 68. 

Von eíner ehebrecherischenKatechu-
menin, wenn sie ih r Kind tõd t e t . 

Hat eine Katechumene durch Ehebruch 
emp£angen und es erstickt (getodtet), so 
soil sie am Ende dio Taufe crhalten. 

De caterhumena adultera, 
quae filium necat. 

Caiechumena, si per ad-
ulterium conceperit et praefo-
caveril, placuit earn in fine 
baptizari. 

Canon 69. 

Von den verheiratheten Mánnern, 
welche nachher i n Ehebruch ver-

fielen. 

"Wenn Einer, -welcher eine Frau hat, 
einmal gefellen ist, so solí cr fünf Jahre 
Basse thun, und so wioder aufgenommen 
wecden, wenn nicht eine gef áhrliche Krank-
heit ihm vor dieser Zeit die Communion 
zu geben zwingt; dasselbe wird in Betreff 
der Frauen zu beobachten seyn. 

Gegen adulieri sind die Cañones 2, 
65 , 68, 70, 78. 

De viris conjugatis, postea 
in adulterium Iwpsis. 

Si quis forte habens uxo-
rem seniel fuerit lapsus, placuü 
eum quinquennium agere de
beré poenitentiam et sic recon-
ciliari, nisi necessitas inflrmi-
tatis coegerit ante tenipus dari 
communionem: hoc et circa foe-
minas observandum. 

7, 18, 30, 3 1 , 47, 63, 64, 

' ) Becker, Gallus, 3 Aiisg-. von J8G3, v. Rein, 2, 138; 3, 197. — TertuU. de cullu 
feminar, I. 2. cap. 7 — structores capillalurae. — BiHligoi-, ..Sabina", 1,143. — Krause, 
• Plolina", S. 232 flg. 



Canon 70. 71. 72. 131 

Canon 70. 

Von den Frauen, welche mi t Vor-
wissen ihrer Manner Ehebruch 

treiben. 

Wenn eine Frau mit Wissen ihres Man-
nes Ehebruch begelit, so soli ihm audi am 
Ende die Communion nicht ertheilt wer-
den: wenn er sie aber verlasst, so soil er 
nach zchn Jahren die Communion empfan-
gcn, -wenn er sie nemlich, nachdem er urn 
ihren Ehebruch gewusst, einige Zeit in 
seinem Hause behalten hat. 

De feminis, quae consciis 
viris adulterant 

Si cum conscientia maritiiucor 
fua-it moechata, placuit nec in 
finem dandam ei communio-
nem: si vero earn reliquerit, 
post decern annos accipiat com-
munionem, si earn cum seiret 
adulteram aliquo tempore in 
domo sua retinuit. 

Canon 71. 

Von Knabenschandem. I)e stwpratoribuspuerortm. 
Knabensch'ándern soli auch am Ende 

die Communion nicht ertheilt werden. 
Stupratoribus puerorum nec 

in finem dandam em commu-
mnionem. 

Ueber die Verbreitung dieses Lasters bei den Alten s. u. a. aGftllus" 
— v. Becker — Rein, 1863, Bd. 3, 8. 66—67 und W . Rein: RSmisches 
Criminalrecht, 1844, S. 863 —868. 

Canon 72. 

Von dennnziiahtigen Wit twen, wenn 
sie nachher denselben zum Manne 

nehmen. 

Wenn eine Wittwe Unzucht getrieben, 
nnd sie nachher denselben zum Manne 
hat, so ist sie nach vollbrachter gesez-
massiger Busse von fi inf Jahren durch 
die Communion mit der Kirche zu ver-
einigen: wenn sie, nach Verlassung von 
jenem, einen andem zur Ehe nimmt, so 
ist ihr auch am Ende die Communion 
nicht zu ertheilen; oder wenn Jener ein 
Gliiubiger ist, den sie nimmt, so soil er 
erst nach zehn Jahren, nach vollbrachter 

De wduis mocchis si eum-
dem postea maritum duxe-

rint. 

Si qua vidua fuerit moe
chata et eumdem postea habu-
erit maritum, post quinquennii 
tempus acta legitima poenitmtia 
placuit earn communioni recon-
ciliari: si alium ditxerit relicto 
illo, nec in finem dandam esse 
communionem; vel si fuerit Ule 
fldelis quern accepit, commu
nionem non accipiel, nisi post 
decern annos acta legitima 

9 * 
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geseamSssiger Busse, die Communion em- poenitentia, vel si inflrmitas 
pfangenjWennnichtetwaKrankheitnothigt, coêgcrit velociw dart commu-
ihm friiher die Communion zu ertheilen. nionem. 

Corp. jur. can. c. 7. Causa X X X I . Quaest. 1. 

Canon 73. 

Von den Angebem. Be delatoribus. 

Wenn ein Grlaubiger ein Angeber ist, Delator si quis extiterit fide-
und durch seine Angaben Jemand pro- lis, et per delationem ejm ali-
scribirt oder getodtet worden ist, so soli quis fuerit proscriptus vel inter-
er auch am Ende die Communion nicht fectw, placuit eum nec in finem 
empfangen: ist die Sache -weniger erheb- accipere communionem; silevior 
lich gewesen, so wird er nach f i in f causa fuerit, intra quinquen-
Jahren die Communion empfangen: ist mum accipere poterit commu-
er ein Catecbumene, so soil er nach nionem; si catechumentcs fu-
fünf. Jahren zu der Taufe zugelassen erit, post quinquennii témpora 
werden. admittetur ad baptismum. 

Corp. jur. canon, c. 0. — Causa V. quaest. 6. 
I n dieser Zeit triebcn besonders die frumentarii das Geschâft der 

AnklUgerei im gr5ssten Umfange. Sie waren die privilegirten Staats-
spione, die Verwalter des õffentlichen Fuhrwesens, die durch falsche 
Anilagen oder den Schrecken davor namentlich in den entfernten 
Provinzen die angesehenen Leute auf das schandlichste brandmarkten. 
Schon Hadrian hediente sich ihrer als Spione. Spater wurden sie 
als Botschafter und selbst zu Executionen gebraucht, weil sie iiberall 
hmkamen. »Eine Bande bSser Menschen, unter hoher Protection, ge-
genseitig sich stiizend und haltend, diesen hilflos gegeniiber die reichen, 
altangesehenen Familien in Gallien, Hispanien oder Syrien, ge&ngstigt 
und zu den grossten Opfern genothigt, um nicht als Theilnehmer in 
erdichteten Verschworungen denuncirt zu werden. Spater, seit Con
stantin, der die Angeber hasste — (Gesez gegen Delatoren vom J . 319 
— Cod. Theodos. X . 10 —) kam die Sache wieder auf, nur unter andern 
Namen; abermajs waren es die Uebernehmer des kaiserlichen Fuhr
wesens, welche als „Agentes in rebus", als „VeredariiC( jene schmahliche 
Rolle weiter spielten* — (Burckhardt, die Zeit Constantin's des Groasen, 
1853, S. 73—74, und daselbst die Belegstellen). Unter Constantius aber 
erreichte das Spionenwesen seinen Hohepunkt. (Scr. Hist. Aug. ¡¡Hadr." 11. 
— „Commod" 4. — Maximus et Balbinus, cap. 10. — Claud. Gothic, 
cap. 17. — Aurcl. Victor ep. Caes. 39—41.) 
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De fcãsis testibm. 

Faints testis prout est cri
men abstinebitur: si tamen non 
fuerit moríale quod objeeit, et 
probaverit, quod non tacuerit, 
bimnii tempore abstinebitur; si 
autem non probaverit convenio 
clero, placuit per quinquen
nium abstineri. 

Canon 74. 

Von den falschen Zeugen. 

Ein falscher Zeuge w i r d , je nachdem 
sein Verbrechen ist, ausgeschlossen wer-
den: wenn jedoch dasjenige nicht lebens-
gefãhrlich ist, was er angezeigt, und er es 
beweist, so wird er daf lir, dass er nicht ge-
schwiegen hat, zwei Jahre ausgeschlossen 
werden; wenn er es aber vor dem versam-
melten Clerus nicht beweist, so soli er 
fünf Jahre ausgeschlossen bleiben. 

Man findet hier an dem Worte non tacuerit Anstoss, und in der 
That ist die Lesart: diu tacuerit, durch keine alte Handschrift unter-
stiizt1). Dagegen ist in der Interpunktion ein doppelter Irrthum durch 
die Abschreiber in den Canon gekommen, der darum auch theils nicht 
verstanden, theils missverstanden wurde. Es muss nicht interpungirt 
werden: et probaverit quod non tacuerit, biennii tempore abstinebitur, son
dem: et probaverit, quod non tacuetit, etc. Wenn er seine Anklage be
weist, soli er desswegen, weil er nicht geschwiegen hat, zwei Jahre 
Busse thun; — und es darf nicht heisseri: si autem non probaverit, con
vento clero placuit per quinquennium abstineri, sondern: si non probaverit 
convento clero; wenn er seine Anklage nicht vor dem ver«wxun®lten Clerus 
beweist, soil er fiinf Jahre Busse thun. 

Canon 75. 

Von denen, welche Priester oder 
Diener anklagen, okne es zu be-

weisen. 

Wenn aber Jemand einen Biachof oder 
Priester oder Diakon mit falschen Inzich-
ten verfolgt und sie nicht beweisen kann, 
dem soli auch am Ende die Communion 
nicht ertheilt werden. 

Ârel. J , 14. 

Be Us, qui sacerdotes vel 
ministros accusant nec 

probant. 

Si quis autem episcopum vel 
presbyterum vel diaconum falsis 
criminibus appetierit et probare 
non potuerit, nec in finem dan-
dam ei esse cqmmunionem. 

') Hefele nennt: non tacuerit — die schwerere Lesart? Dr. Nickes liest allzu ge-
wagt: conventui clericorum placuit (a. a. O. S. 37 —43), wodurch cr sich selbst 
das Verstândniss des Canons unmõglich macht. Darnach dflrftcn seine Worte: 
..Auch dem Dr. Hefele ist es nicht gelungen, dasselbe (den Canon? S. 38) fiir 
die Zukunft vor Aendcrung und falscher Auslegung sicher zu stellçn" — auch 
auf ihn ihre Anwendung flnden. 
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Canon 76. 

Von den Diakonen, wenn es er-
wiesen wi rd , dass sie vor ihrer 

"yVürde gesündigt haben. 

Wenn ein Diakon sich ordiniren lasst, 
und és sich nachher erweisst, dass er eine 
Todsünde begangen hat, der soli, boi 
fretwüligem Bekenntnisse, nach vollbrach-
ter geàczmassigcr Basse, nach drei Jahren 
dio Communion cmpfangen; wenn ein 
anderer ihn entdeckt hat, so soil er nach 
fuftf Jahren vollbrachter Busse die Com
munion rait den Laien empfangen diirfen. 

De diaconibus, si ante lio-
norem peccasse probantur. 

Si quis diaconum se pcrmi-
aerit ordinari et •postea fuerit 
delectus in crimine mortis quod 
nliquando commiserit, si sponte 
fuerit confessus, placuit eum 
acta legitima poenilentia post 
triennium accipere communio-
nem: quod si alius eum dete-
xerit, post quinquennium acta 
•poenitentia accipere communio-
nem laicam deberé. 

Communio laica ist offenbar Laiencommunion, und falsch die Er-
klârung des Gonzalez Tellez, cs sei ihm nur der Umgang mit Laicn 
gestattet gewesen. 

Canon 77. 

Von den Getauften, welche vor der 
Firmung sterben. 

Wenn ein Diakon, welcher eine Ge-
meinde ohneBischof oder Presbyter leitet, 
einige tauft, so "wird sie der Bischòf durch 
die, Segnung vollenden miissen: sind sie 
abe^ vorher aus dem Leben geschieden, 
so rárd Jeder unter dem Glauben, welchen 

Le baptizatis, qui nondum 
conftrmati moriuntur. 
Si qui? diaconus r eg ins pic

hem sine episcopo vel prcsbytero 
aliquos baptimverit, episcopus 
eos per benedictionem perficeré 
debebit; quod si ante de saeculo 
recesserint, sub fide qua quis 
credidit potcrit esse Justus. er gehabt, gerechtfertigt werden. 

Diess entspricht der Kirchenlehre, dass die Firmung nicht absolut 
nothwendig zum Heile sei. Aus diesem Canon erhellt, dass es Gemem-
den ohne Priester gab, die nur unter Diakonen standen. 

Canon 78. 

Von verheiratheten Gláubigen, wenn 
sie m i t einer Jüdin oder Heidin Un-

zuclit begangen haben. 

Wenn ein verheiratheter Glaubiger (ge-
taufter Christ) mit einer Jüdin oder Heidin 

De fidelihis conjugatis si 
cum Judaea vel gentili 

moechatae(i) fuerint. 
Si quis fíãelis habens uxo-

rem cum Judaea vel gentili 
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Unzucht begeht, so soil er von der Com
munion ferne gehalten werden. Wenn 
ein anderer ihn entdeckt, so solí er nacli 
der gcsezmassigen Busse von fünf Jahren 
an der Communion des Herm wieder 
Theil nehmen. 

fuerit moechatus, a commu-
nione arceatur: quod si alius 
eum detexerit, post quinquen
nium acta legitima pomitentia 
potcrit dominicae sociari com-
munioni. 

Be Ms, qui tabulam lu* 
dunt. 

Si quii fidelis aUam, id est 
tabulam luserit nummis, pla-
cuit eum abstineri, et si emen-
datus cessaverit, post annum po
tent communioni reconciliari. 

Canon 79. 

Von denen, welche m i t Wiirfeln 
spielen. 

Wenn ein Grlãubiger mit Wiirfe ln , das 
ist auf dcm Wiirfelbrette um Geld spielt, 
der soli ausgeschlossen werden; wenn er 
sich bessert und es aufgiebt, so wird er 
nach einem Jahre wieder zur Gemein-
schaft zugelassen. 

Dieses Spiel mit Wiirfeln und um Geld, das spater in Spanien auch 
weltlich bestraft wurde, weil es u. a. zu vielen blutigen Streitigkeiten 
Anlass gab, wurde zu Elvira unter doppeltem Anlass verboten, weil 
auf den Wiirfeln Gozenbilder, besonders das der Venus stand (Juvenal 
1, 90; Senec. de tranquillat. 14. — Petron. Sat. 33. — Martial. 14,17. — 
Sueton. Octavius 71 — ut quisque' canem, aut senionem miserat — tollebat 
universos, qui Venerem jecerat. — Canis, der Hundswurf, war der schlech-
teste Wurf; bei dem Wurfe Senio zeigten alle Wiirfel die Zahl sechs; 
der Venuswurf war der beste — Proper*. 4, 9, 19; Horat. cam. 2, 7, 25. 
— siehe Ant. Rich unter „abavus, latrunculi, latruncularia tabula" — 
sodann weil dieses Spiel an sich einen unsittlichen Charakter hat, als 
Hazardspiel um Geld l). — Auch bei den alten Rõmern war das Spiel 
um Geld strenge verboten2). 

Canon 80. 

Von den Freigelassenen. 

Es ist zu verbieten, dass nemlich Frei-
gelassene, deren Patrone in der Wel t 
lebon, nicht unter den Clerus aufgenom-
men werden. 

De libertis. 

Prohibendum, ut Uberti, quo
rum palroni in saeculo fucrint, 
ad cleruni non promoveantur. 

•) Becker, Gallus, 3, 252—266 (S. 3 2 5 - 3 4 3 der 3. Aufl. v. 1863) .die geselligen 
Spiele", ist der Ansicht, dass auf den vier Wiirfeln keine Figuren, sondem 
Zahlen gewesen, und dass der, welcher vier veischiedene Zahlen geworfen, 
den Venuswurf gethan habe (S. 329). 

') Gallus, S. 333 - 34. . 
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dorp. jur. canon. Did. LTV. Die Freigelassenen blieben in einem 
Abhangigkeitsverháltnisse zu ihren (heidniscben) Patronen. 

Canon 81. 

Ueber die Briefe der Frauen. De feminwum epistolis. 

Die Frauen sollen nicht in ihrem, Ne feminae suo potius abs-
ohne den Namen ihrer Manner, an Laien que maritorum nominibus lai-
(Frauen), welcbe glâubig sind, zu schrei- cis scribere audeant, quae fideles 
ben sich berausnehmen, noch aucb sollen sunt, vel litteras alicuiics paci-
sie die bloss auf ihren Namen geschríe- ficas ad suum solum nomen 
benen Friedensbriefe von Irgendjemand scriptas accipiant. 
annebmen. 

Dieser Canon, der mehr eine Warnung, als ein Verbot ist, hat 
seinen Grand in der machtigern, oder vorherrsehenden soeialen Stellung 
der Frauen in Spanien. BIch wiirde," sagt Carter (2, 284), »kein Ende 
linden, wenn ich alie Gebrauche erzahlen wollte, welcbe die Spanier 
von den Rõmern beibehalten haben. Eine Frau n i m m t i n S p a n i e n 
n i e d e n N a m e n i h r e s M a n n e s an, und verliert bei der Heirath 
(nie) den ihrigen. Der Sohn hat die Freiheit, sich nach seinem Vater 
oder seiner Mutter zu nennen, und wahlt gewohnlich den Namen der 
besten Familie, nach dem spanischen Spricbwort: 

E l hijo de rvyn Padre 
Turna el apellida de la Madre. 

„Der Sohn eines b6sen Vaters nimmt den Namen der Mutter an." Man 
beachte auch, dass das Concil den Frauen nicht verbietet, Briefe mit 
ihrem Familiennamen zu schreiben, sondern nur gebietct, dass sie den 
Namen ihres Mannes beifiigen sollen. Daher wohl die vielen Doppel-
namen in Spanien. Diess ist einmal Volkssitte, und scheint als solche 
nicht schadlich oder verwerflich zu seyn. 



Sechstes Buch. 
Ho si us von Corduba. 

Erstes Kapitel , 
M u s von dcr Synode von Elvira bis zur Synode von Nicfta, 

306—325. 

Vor, -wahrscheinlich nach der Niederlage des Maxentius kam der 
Bischof Hosius zu dem Kaiser Constantin, aus welchem Anlasse — ist 
nicht bekannt. Eusebias erzahlt, dass, ais Constantin die Vision des 
Kreuzes (des Labarum) am Tage, und wieder in der Nacht hatte, er die 
Priester der ihm verborgenen Lehre, das ist die Bischõfe, zu sich 
berief, welche ihn über das Zeichen und die Lehre vom Kreuze unter-
richteten, und -welche er in seine Nâhe und in seinen Rath zog1). 

Man glaubt, unter denselben sei Opius gewesen (Tillemont, Ceillier 
TI. a.). — I n einem im Anfange des Jahres 313 geschriebenen Briefe an 
CScilian, Bischof von Carthago, dem er 3,000 Folies für die Bedürfnisse 
seiner Glãubigen zuweist, heisst es u. a.: BWenn du die erwãhnte Summe 
erhãltst, so -wirst du dir Mühe geben, dass an alle oben Erwahnte nach 
dem an dich vop Hosius gerichteten Breve — dieses Geld vertheilt 
"werde 7).a — Daraus geht -wenigstens hervor, dass Hosius im Rathe des 
Kaisers sass. 

') Tout roí Oeov íeçéaç jtaçéiçovç avrã xoir¡sáfuvoí — eít. Const, 1, 32. 
*) £useb. h. e. 10, 6. — Nicephar. k. é. 7, 42. — Baronias. 312, 92. 
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I n dem Streite der Donatisten vertrat Hosius eifrig die Sache der 
Katholiken. Dies erhellt aus den von den Schismatikern ihm gemachten 
Vorwiirfen. Obgleich er dem Kaiser im Ganzen zur Milde r ieth, so 
beschuldigten ilin die Donatisten dennoch, dass er den Kaiser gegen sic 
cingenommen babe; er babe dem Bischof CaciJian von Carthago geholfen, 
und Viele zur Gremeinschaft mit demselben gezwungen. Er habe den 
Conatantin zur Harte gegcn sic vermocht. Aus diesen Vorwiirfen gehen 
die Verdienste des Hosius hervor'). 

Dieser wohnte der Synode von Aries im J . 314 nicht an, sei es, 
dass er an der Seite des Kaisers blicb, sei es, dass er auch den Sehein 
der Partheilichkcit meiden wollto, und er sichschon gegcn die Donatisten 
ausgesprochen hatte. E a ist allgemcine Annahme, die ich friiher aach 
getheilt, dass Hosius bis zum J. '020 in der Nühe des Kaisers geblieben sei. 
— Heute bin ich zweifclhafter Ansicht geworden. — Denn am 18. A p r i l 
321 erliess dor Kaiser Constantin an Hosius ein Dekret, worin die Solaren 
ais Freio erklárt werden, doren Freilassuiig in Gegenwart der Bischofe 
und der Kirche, Oder durch Geistliche in irgend einer Weise ausge
sprochen worden sei. Daraus geht nicht hervor, dass Hosius zur Zeit 
des Erlasses dieses Dckretcs sich in der Niihc des Kaisers bef'and. 

Der Heide Zosimus erzahlt, wegen der Hinrichtung des Crispus und 
der Fausta, und des Eidbruches gegen Licinius habe Constantin, ge-
sfcachelt von seinem Gewissen, sich an den Neuplatoniker Sopater ge-
wendet, um entsiindigt zu werdon. A u f die Antwort , fdr solche Misse-
thaten gebe es keine Sühne, habo sich ein aus Spanien nach Rom ge-
kommener Aegyptier durch die Fraucn am Hofe in die Nahe des Kaisers 
gedrangfc, und den Kaiser überzeugt, dass das Christenthum jede Misse-
thát tilge *). Darauf hin habe der Kaiser seine Bekehrung zum Christen
thum durch den Bau einer neuen Hauptstadt, und durch das Verbot 
heidnischer Grakel kundgegeben. Gegen diesen Bericht argumentír í 
Soiêomenus (1,5) , dass Crispus im 20. Jahre des Constantin 326^—27 
emordet worden, wahrend Constantin schon vor dem Kriege mit Maxen-
tius Christ gewesen sei. Etwas Wahrcs aber mag an dem Berichte des 
Zosimus seyn. Hosius, denn dieser war der Zauberer, der Magier, der 
Aegyptier des Zosimus , welchcr sich den machtigen Einflusâ- des 
grossen Mannes auf Constantin nicht anders, ais eine Verzauberung des-
selben denken konnte, kam vielleicht wieder aus Spanien im J. 323 — 24 
zu dem Kaiser, und gewann alsbald scinen frühern, ja einen grSssern 
Einfluss, ais frühcr. 

Constantin sandte im J. 324 den Hosius aus Anlass des Streites 
Uber dio Osterfeier, und wegen der Unruhen, welche Arius zu Alexañ-

') Augustin, contra epistolam Parmeniuni, 1,4 — 5. 
' ) l l iyvxnàç rtç '/fiypíaç elç ryv Toi/jajv ¿X&urv, xai eiç rà fiaadeia yuvat^i (¡vvr¡-

&r¡; yíró.uevOf. — Zos. 2, 29. 
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drien hervorgerufen hatte, in diese Stadt, urn den Frieden zu vermitteln. 
Man darf anneitmen, dass Hosius soweit des Griechischen máehtig war, 
dass er ohne Dolmetscher seine IVIission vollzíehen kònnte. Hosius war 
damals 67 — 68, Athanasius etwa 24 Jahre alt. Damals wohl jerníen sich 
Hosius der Grosse und Athanasius der Grosse kennen, déren inftige und 
unzertrennliche Freundschaft eine so rührende Erscheinung in der G ^ 
schichte des vierten ehristlichen Jahrhunderts ist. Hosius war der Ueber-
bringer des bekannten, vielleicht von Eusebius von Nicomedien inspirirten 
Schreibens, worin Constantin seine vollkommenste Unwissenheit über 
den Kern des Streites kundthut, und beide Partheien, den Bischof 
Alexander und den Kezer Arius, auf gleichem Fusse behandelt (Eiwb. 
vil. Const. 2, 03. — Socrat. 1, 7) 1). Hosius liess sich hier in theologische 
Disputationen ein, indem er, dem Sabellianismus gegenüber, Wesen und 
Personen in der Gottheit zu erkliiren und zu unterscheiden suohte. 
Albert doBroglie, von dessen berühmten Werke: sDie Kirche und das 
rõmische Reich im vierten Jahrlnmdert", zur Zeit vier Bünde erschienen 
sind, hat, wie mir scheint, von der geistigen Kraft des Hosius eine viel 
zu niedrige Vorstellung. Er sagt u. a.: „es war ohne Zweifel ein schr 
auffallendes Vorkommniss, welches die frivolo Bevolkerung von Alexan* 
drien (zum Spotte?) erregen musste, aus den fernsten Ltindera des 
Abends einen Bischof ankommen zu soben, welcher nur das Lateinische 
sprach, und ausserdem ohne Rpinheit und mit einem Provinzialdialekte, 
der in der gebildetstcn Stadt, welehe oin Product der griechischen Ci
vilisation war, eine der schwierigsten Fragen ISsen sollte, welche in 
dem wechselseitig sich beriihrenden Gebiete der Theologie und Philo
sophic vorkommen konnen2)." 

W i r sehen uns umsonst nach Griinden um, die eine so geringe 
Meinung von den geistigen Gabon des Hosius rechtfertigen. Es wird 
nirgends ausdrilcklich bezeugt, dass Hosius auch das Griechisehe ge-
sprochen habe, wohl nur, weil es sich von selbst vorstand. Dcnn doss 

' ) Socral. 1,7. — ygáfifiara xçòç !M.cíavâgor xai "Açeiav xé,uxei ( ò /5u6iXevç), SC 
dvâçòç àtnoitiarov, w ô v o u a u i v tjv'OOtoc, i i tãç Se Ttov èv Tr¡ ' lõxuvia iróXeor/ cmotxa 
KovSçoúlSrjç (Corduha), vnrjçxtv ènlexonoç' xávv te avrèrv ij-yáita, xai Sià n.u^f 
tjyev é (iaOileóç; cf. c. S. — rò S'e xaxòv (ín AlcxandiícrO èmxçaréerepoY r¡v xai 
rifi rov ftadiXetaç OnovSrjç, xai àÇiOTttOTtaç rov SiaxoYrjeauèyou rotç yçaiiuadiv. — 
Sozomenus 1, 16. — xéuxei ãySga rov àft<p' avrbv xíorei xai éj(ier¡nov} xai 
raiç vxèç rov Sóy/uxroç ófioÀoyíatç éy rotç itçóaS-ev xçóvoiç evSoxitur¡xóra. — r¡v Se 
ovrcç "Oetoç ó jKoçSovfit/ç éxtâxoxoç. 

' ) Albert de Broglie, Véglise et Fempire romain au quatrième siècle, Bd. 1 und 2 er
schienen 1856, und enlhalten die Regicrungszeit des Kaisers Constantin, Bd. 3 
und 4 erschienen 1859, und enlhalten die Regieiungszeit der Süline Constantin's, 
und die Zeil des Apostaten Julian. Der Veifasser macht Gebrauch von der 
Conciliengeschichte des Dr . Hefelc, und flndet sicl» ais L a i c und Staatsmann 
in der Kirchengeschichte weniger zurecht, ais in der politischen Geschichte. 
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er dén Vorsiz zu Nicaa gefiihrt, -wird von alien zugegeben. E in Vor -
sizender aber muss die Verhandlungen leiten; er muss die Redner ver-
stehen, und muss den Inhalt der Reden zusammenfassen konnen. Diess 
also ware Bdas seltsamste Vorkommniss" gewesen, auf der einen Seite 
300 Rischofe, die nur griecMsch sprachen und verstanden, und iiber 
ihnèn einen Prasidenten, der nur lateinisch verstand und es schlecht 
sprach. 

Welch kolossalen Fehler hatte aber Constantin gemacht, wenn. 
er einen Mann als Vermittler nach Alexandrien gesendet, dem alls 
Eigenschaften eines Vermittlers fehlten, und welch kolossalen Fehler 
hãtte der 67 Jahre alte Hosius begangen, wenn er eine solche Sendung 
übernommen hatte, welche schon durch die Lacherlichkeit ihrer Aus-
führung zu Wassèr werden musste? Ebenso ungegründet ist es, zu 
sagen, Osius sei in Spanien ^fern von jedem Studium" in dem über-
lieferten Glauben auferzogen worden, und dass nur der einfâltige Glaube 
denselben zu Alexandrien das Richtige habe finden lassen. 

„Hosius untersuchte," sagt Broglie1), „alles mit Gewissenhaftigkeit. 
E r liess sich Rechenschaft geben sowohl von der neuen Lehre des 
Arius , als von den andern früher verdammten Irrlehren, zum Beispiel 
von der des Sabellius, welcher die Arianer ihre katholischen Gegner 
beschuldigten. Osius liess sich in der Bedeutung der griechischen Aus-
driicke unterrichten, welche ihm sehr fremd waren, er wiederholte stam-
melnd (hort!) die Worte Substanz und Hypostase, hõrte geduldig die 
unendlichen Discussionen der Dialektiker von Alexandrien an, dann 
gab er sein Gutachten ab, und obgleich wir nicht die Auadrücke des-
selben besizen, so ist es doch nicht zweifelhaft, dass es zermalmend fíir 
Axins war." 

Aber wie mochte das "Gutachten eines die Schlagworte der Contro-
verse ^stammelnden" Greises erdrtickend, zermalmend fíir Arius seyn? 
Einem so wenig gebildeten Manne gegenüber, der in so hohem Alter 
erst zu Alexandrien die Anfangsgründe der Theologie sich mühsam bei-
bringen lassen muss, hatte denn doch Arius gewonnenes Spiel gehabt. 
A . de Broglie beruft sich auf die Worte des Socrates, aber diese sagen 
wBrtlich2): Osius, der Bischof von Corduba, hat, indem er die Lehre des 
Libyers Sabellius (von welchem die sogenannten Philosophumena des 
Orígenes gelehrt haben, dass er vierzig Jahre früher [und zwar in 

') Broglie, 1,386. — „Il se Jit enseigner le sens de terms grecs, qui lui étaient fort 
ítrangers: i l répéta en balbutiant les mots ãe substance et d'hypostase (Socr. 3 , 8.) — 
puis il donna son opinion, et i l n'est pas doúteux, qu'elle Jüt accablante pour Arius.11 

") "Odoç yèiç ò Koçôovfirjç Tíjç sv 'Jaxavía èxiõxoitoç, — rò XafieÀÀiov TOV jiifivoí 
èxjiuXeiv dòyfia nço&vuovfievoç, rrjy XCQI ovBtaç xai vitoSráSecoç xexoíyrai i-qryBtY, 
tfriç xai avry é r i ç a ç èpeexeXíceç vxó&eOtç yéyovev. LdÀXà rórs ¡xiv y ¿v IVixata êiti-
yevofiévr; evvoôoç xepi Tr¡y TOVTOV t;r¡Tr¡6t.v ovâè Aóyov yí iadev (muss heissen: rífv 
Xffi TOVTOV Çrjryeiy ovâh Xóyov tjÇiuOev). Socr. 3, 8 (7). 
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Horn] gelebt habe, als man bis jezt angenommen) -widerlegen wollte1), 
au Alexandrien die Streitfrage über das Wesen und die Hypostase 
(nsQi ovaíaç y.cci vnoardaeag) behandelt, was spater zu einem andern 
Streite den Anlass gegeben hat. Aber die Synode von Nicaa hat diese 
Streitfrage mit keinem Worte beriihrt. Das Leztere ist unwahr. Auch 
Socrates war ein Laie, und kein Theolog; er hatte kein VerstSndniss 
Tind kein Interesse fur theologische Streitfragen. Seiner Tendenz liegt 
es naher, diese Streitfragen von dem Standpunkte des Kaisers Constantin 
zu betrachten, welchem sie als blosse personliche Streitigkeiten und 
Bechthabereien erscheinen. 

Aus seinem Berichte, aus welehem ein indirekter Tadel gegen Osius 
hindurchschimmert, geht wenigstens so viel hervor, dass Osius selbst 
die Streitfragen behandelte, um die es sich zu Alexandrien handelte, 
und — selbst ein Theologe und gewandter Dialektiker, erstens den Un-
terschied zwischen Wesen und Person in der gottlichen Dreieinigkeit 
hervorhob und nachwies, indem er sich f iir die Bezeichnung der Personen 
des Wortes ^Hypostase" hediente, dass er zweitens jener best&ndigen 
Beschuldigung der Arianer widerlegend entgegentrat, als seien die Ka-
tholiken mit ihrer Lehre von der gleichen Wesenheit des Vaters und 
des Sohnes der Irrlehre des Sabellius anheimgefallen. Die Controversen 
bewegten sich also in áhnlichen Entgegnungen und Gegens&zen, wie die 
dea Kallistos, Hippolytus und Sabellius zu Rom um das J . 220,, wie 
die des Dionysius von Alexandrien, der Sabellianer in der Pentapolifi, 
und des Dionysius von Rom um das J . 257, •wie die der Eusebianer im 
J . 341 zu Antiochien gegen die Katholiken. Osius zeigte in AIQ&MI-
drien (324 — 25) und musste zeigen, dass die katholische Lehre von der 
Q-ottheit des Sohnes, von der sabellianischen Irrlehre, nach welcher der 
Sohn keine Person, sondern nur eine Erscheinung, ein Durchgangs-
moment der (in ihm menschgewordenen) Gottheit ist, himmelweit ver-
schieden sei. — Eine solche Disputation hatte ein Mann nicht unter-
nehmen und durchführen konnen, der erst zu Alexandrien angefangen 
hatte, sich mit den herrschenden Streitfragen zu beschaftigen. 

I n dem von Photius uns erhaltenen Auszuge der Kirchengeschichte 
des Arianers Philostorgius wird erzâhlt, dass vor der Synode von Nic'áa 
Alexander von Alexandrien nach Nicomedien gekommen, und mit Osius 
•on Corduba und andern bei diesem befindlichen Bischõfen sich unter-
redet und es dahin gebracht habe, dass sie — in der feierlichen Form 
einer Synodalabstimmung — den Arius excommunicirt, und die gleiche 

') B o l l i n g e r , Hippolytus und Kallistus, 8 . 2 0 0 % . Sabellius lehrte um 218 
in Rom. E r war ein Libyer aus der Penlapolis. Weil derselbe bisher erst im 
J . 257 erwâhnt -wurde, zu welcher Zeit Dionysius der Grosse gegen seine Lehre 
einschritt, glaubte man, dass er erst um diese Zeit in der Penlapolis aufge-
treten sei. Cf. Origenis phihsoph. 9, 10—12. 
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Wésenheit des Sohnes mit dem Vater ausgesprochon haben. — Philo-
storgius hat zu viele — bewusste oder unbewusste — Irrthiimer i m 
arianischen Interesse in Umlauf gesezt, ais dass diese seine Angabe, 
weil sie vereinzelt dasteht, Glauben verdiente M. 

Sowohl Eusebius in seinem Leben Constantina, ais Theodoret von 
Cyrus erw'áhnen die Sendung des Hosius nach Alexandrien, ohne jedoch 
seinen Namen zu nennen. Eusebius sagt, dass der Kaiser Constantin 
auf die Kunde von den in Alexandrien ausgebrochenen Streitigkeiten, 
„ergriffen von dem tiefsten Schmerzc, sogleich einen von den gottes-
fiirchtigen Mannern seiner Umgebung, den or genau kannte — als einen 
durch die besonncne Kraft seines tilaubens erprobten Mann, welcher 
zudem durch das glanzende Bokenntniss des Glaubens in friiherer Zeit 
gefeiert war, als Friedensstifter nach Alexandrien sandte." Diesen Mann 
nannte Eusebius nicht, aber cr kannte ihn2). Er ist gezveungen, ihn zu 
loben, aber er thut es mit Widerstrcben, und unterdriickt wenigstens 
den Namen des beriihmten, und so hoch in der Gunst des Kaisers 
stehenden Mannes, eines Mannes, welcher, wie er zugestehen muss, 
nicht bloes der Ueberbrínger des kaiserlichen Briefes war, sondem auch 
nach den Absichten des Kaisers den Friedcn herzustellen suchte. 

Theodoret, welcher bekanntlich zu gleichcr Zeit mit Socrates und 
Sozomcnus seine Kirchengeschichte schrieb, und die historischen Sckriften 
des Eusebius als seine Vorarbeiten beniizte, spricht von der Sendung 
des Hosius, dessen er spâter mit hohen Ehren gedenkt, in einer Weise, 
aus der hervorgeht, dass cr nicht wusste, dass Hosius dieser Gesandte 
nach Alexandrien war. nAls der Kaiser dieses erfuhr, sandte er, um 
die Quelle der Uebel selbst zu verstopfen, einen wegen seines Scharf-
sinnes vielberiihmten Mann mit Briefen ab, um den Streit beizulegea, 
und die Eintracht i n die Gemüther zuriickzufiihren. Als er sich aber in 
dieset Hoffnung tauschte, so berief er jene berühmte Versammlung nach 
Nicfia3)." Wei l hier Theodoret den Gesandten einen „ n s Q i ( } ó r ¡ T o g u , einen 

') Philostorg. eccl. hisi, Í , 7 — Owoòixaiç ipytpou; ávouoÀoyf/eai TcaçaOxeváGcu 6/10-
ovOtov T<f xarçi ròv óióv, xai róv '^eiov ájiOxt¡Qv£uO$ai. 

*) Jíuseb. vita Constantini 2, 03 — Tai ira âè irv&óftevoç ó fiaeUevç xai Tr¡v tyopiv 
vxtçaAyyOaç, Ovfxpoçáv re otxetav rò xpay/xa -fréfÀevoç, jtapaxpij.ua rtõv «.(íjo' 
auríüv SeoStficw, õv cv tjm'oraro Ouxpçovi xiõreoiç àQtrí\ ôeSoxtfiaefiévoy ¿evápa, 
Xttfixçvyófjsvov TttCç vjrip eòeefitiaç òuoÀoytaiç xará TOVÇ e/xjrçoe^ev xpóvovç, (iça-
fievOat ttçyvrjv rolç xará nijv MeÇávipetav âtcorcjoiv ixxèfijtei • yçáufia r' áy«y-
xaiórarov âC avrov roiç T̂ Ç èçeõxeÀiaç aiTtotç èxirtSyOiv. Dann folgt dér be-
kunnle Uiicf des Kaisers. Zum Lobe des Hosius abei' fügt Eusebius nocU 
hinzu: I- 2, 6'3 — Sir/xmelro ¿k ov rij ypapij fimov Ovfiitpcarory, à lXà xai rã TOO 
xaraxeixt/ravroç vtvfiart xaiòf xàya&óç, xai yv rã xávra SêoOe^yç àvqç, úç síçrjTau 
To i i npi aça xçeírrov ij xará ri¡v rov yçáfifiaroç âiaxovíay. 

') Theodoret. h. eccles. 1 ,6 — xa¿ n v a ron èn? dy/ívoia mpifloyroni eiç rrjv ¿41. fxtrà 
yçauf iár íaY àjréOreUe. 
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¿vielberühmten" Mann nennt, und spater Eusebius, indem er eine Ueber-
sicht der zu Nicaa versammelten Biscbofe giebt, den Osius gleichfalls 
•s i tQif ió i jTOç nennt, konnte man vermuthen, dass Theodoret mit diesem 
Pradikate den Hosius selbst andeute; aber mehr als eine Vermuthung 
ist es nicht. Beachtcnswertli i s t , dass er demselben Scharfsinn — 
(áyx"'0LU — soUrtia) zuscbreibt. 

Auffallend ist es ferner, dass Osius sich mit einem solchen Briefe 
des Kaisers senden liess, dessen Inhalt ibm nicht verborgen seyn konnte, 
und der seiner Ueberzeugung entgcgenstand. Dieses that Hosius woh], 
weil ihm zum voraus nicht verborgen war, dass die Arianer sich nicht 
fiigen, dass aber der Kaiser nachher um so mehr seinem Rathe nach-
geben wiirde. 



Zweites Kapitel . 
Hosius und die Synode von Nicàâ — 325. 

§. 1. Der Anthei l des Hosius an der Zusammenkunft der 
Synode. 

Eusebius, Rufinus, Socrates, Theodoret und Sozomenus, — ü b e r -
haupt die Zeitgenossen schreiben die Initiative in der Berufung d e r 
Synode von Nicaa dem Kaiser zu. Von keiner Seite wird des Papstes 
erwahnt. — Der Kaiser aber war kein Thcolog, und batte dieses kürz l i ch 
durch seinen Brief nach Alexandricn bewicsen. Er wollte aussern Friedon 
haben, er verstand vom Dogma nichts, und betrachtete jeden S t re i t 
dariiber ais Wortgez&nke und Liebe zu dem Streite. I n dieser Meinung 
wurde er von seinen Hofleuten, und besonders den Eusebianem b e -
stürkt. 

Aber Constantin verstand eben so wenig, wie das Dogma, so d i e 
Hierarchie und die Regierung der Kirche. Ihm lag es nahe, durcH 
einen Machtspruch den Frieden ãusserlich herzustellen. Ihm lag es nahe, 
den streitenden Partheien absolutes Stillschweigen aufzulegen, da in seinen 
Augen Alexander ebenso Unrecht hatto, ais Arius, ja wohl grbsseree, 
weil er den Arius excommunicirt, und seine Sentenz der ganzen Ki rche 
mitgetheilt hatte. Es musste Jemand da seyn, welcher den Kaiser a u f 
don Umfang -wie auf die Grenzen seiner Macht aufmerksam machte, 
und ihm zeigte, auf welchom kirchenrechtlichen, und allein giltigen u n d 
entscheidenden Wege er den ausgebrochenen Streit schlichten k8nnte. 
Nicht er sollte der Kirche den innern Frieden geben; er sollte aber der 
Kirche Mittel und Wege geben, sich selbst den gestõrten kirchlieheu 
Frieden wieder zu geben; er sollte die Kirche veranlassen, sich iibei: 
ihren eigenen Glauben auszusprechen. Bis jezt hatte es zahlreiche 
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Synoden einzelner Lander vmd Theile der Kirche gegeben. Eine all-
gemeine Synode der ganzen Kirche war noch nicht gehalten -worden. 
Die Synode von Arles im J. 314 war der Uebergang von den Provin-
zialsynoden zu den aUgemeinen Synoden gewesen. Dort war die eine 
Hiilfte der Kirche, dort waren die Kirchen lateinischer Zunge vertreten 
gewesen. Dort waren die Bischofe aus ganz Afrika, Italien, I l lyr ien, 
Gallicn, Germanien, Britannien, Spanien zusammengetreten. Der Orient 
war von dem Schisma der Donatisten nicht bcriihrt worden. Der Occi
dent war, wenigstens bis jezt, von der Irrlehre der Arianer nicht be-
riihrt worden. Fü r die Synode von Mcaa wurden zunachst nur die 
griechisch redenden Bischofe des Orients berufen; aber diese Synode 
war die erste allgemeine, nicht bloss, weil ihre Beschliisse von dor 
ganzen Kirche angenommen wurden, und die ganze Kirche verbindendo 
waren, nicht bloss, weil die Zahl der hier versammelten Bischofe weit-
aus grosser war, als sie auf einer friihern Synode gewesen, sondern 
vorziiglich desshalb, weil in den Legaten des Papstcs, dem Bischofe 
Hosius und den Presbytcrn Vitus und Vincentius, einerscits die gesammte 
Kirche des Abendlandes, anderseits das von Christus gesezte Oberhaupt 
der Kirche vertreten und erschienen war. 

Den Abendlandern war es leichter und natiirlicher, sich dem Primate 
des romischen Papstes zu fügen und zu beugen, den Orientalen war 
diess schwerer und ferner liegend. Von den Landórn des Oriente war 
die Kirche ausgegangen, und verbreitet worden naeh dem Occident. 
Die Kirchen von Jerusalem, von Antiochien und Alexandrien konnten 
sich wohl eines hbhern Alters riihmen, als die rSmische Kirche, Petrus 
selbst war sieben Jahre vorher erster Bischof von Antiochien gewesen, 
che er erster Bischof von Rom wurdc. Indcm aber die dreihundert 
zu jNicaa versammelten orientalischen Bischofe nach der Reihenfolge 
der Unterschriften feierlich den Vorrang der rtimischen Kircho aner-
kannten, war diese Synode die erste allgemeine Synode der ganzen 
Kirche.— Es handelte sich damals nicht urn dasRecht, sondern um die 
Notbwendigkeit der Berufung einer aUgemeinen Synode. Der Papst 
bat gewiss nicht bloss vermõge gottlichen Rechtcs, sondern auch ver-
moge historischen Rechtes — heut zu Tage und in spaterer Zcit diese 
Befugniss. Faktisch gieng die Berufung der crstcn drei im Morgenlande 
gchaltenen Synoden zuerst von den Kaisern aus; und indem die Papste 
sich dem fiigten, erkannten sie damit keinenfalls das dicssfallsige Recht 
der Kaiser an, sondern sie nahmen die Thatsache dor Berufung an, weil 
sic ihren eigenen Wünschen entsprach. 

Solche Erwagungen und Entschliisse aber, aus welchen die Be
rufung der Synode von Nicaa hervorgieng, konnten unmoglich ihren 
lezten und einzigen Grund in dem Gciste Constantins haben. Er , der 
nur an dem Handgreiflichen festhielt, und sich don Christen zugewendet 
hatte, weil sie seine Plane am besten fSrderten, er — ein christlicher 

Gams, span. Kirche . I I . 10 



146 Scchstes Buch. Zwcites Kapitel . 

Eklektiker und Dilcttant, wiire nie zu eincm solclien Entschlusse ge-
kommen, -wenn nicht Bischiifc oder kirclilichc Manner ilm dahin gebracht 
batten. Ais nach der Synode von Nicaa die Eusebiancr und die Hof-
bischofe iiberhaupt sein Oln- batten, war er diesen unbedingt zu Wil len . 
Der grosse Athanasius musste fallen, und der elende Arius musste reha-
bilitirt werden, weil der -willensscbwache Kaiser unter dem Drucke iibler 
Berather stand. Jezt, vor und zur Zeit dcr Synode von Nicaa, benahm 
sich Constantin kirchlicb, und iiberschritt wenigstens nicht in wesentlichen 
Stücken die Grenzen seiner Macht. Warum? Wei l er jezt kirchliche 
und charakterfeste Ratligeber an der Seite batte. Sie alie liberragt 
Hosius, dessen imponirender, die Geister beberrschender Personlichkeit 
sick der Kaiser um so lieber beugte, weil er voll der Hocbachtung vor 
dem grossen Manne war, dessen Gleichen er bis jezt unter den christ-
lichen Bischofen noch nicht gefunden zu haben glaubte. 

Constantin kannte nicht den Nuzen und die Nothwendigkeit der 
Synoden. Osius kannte sie besser, als irgend ciner seiner Zeitgenossen. 
Er hatte in einer Synode zum erstenmale die Kirebe von Spanien ver-
einigt und geeinigt. Jezt wollte er die ganze Kirche durch das Mittel 
einer Synode cinigen. Niemand hatte — nach meiner Ueberzeugung •— 
einen grosseren Einfluss auf die Berufung diescr Synode, also auch ein 
grSsseres Verdienst um die Berufung der allgemeinen Synoden. Nie
mand leugnet z. B., dass an der Berufung der dritten allgemeinen Synode 
Nestorius den grossten Antheil hatte — 431. — Warum sollte man den 
Antheil des Hosius an der Berufung der ersten Synode leugnen? 

Doch es fehlt an positiven Beweisen, und es scheint verdaehtig, 
dass Eusebius, im Grunde der cinzigc gleichzeitige Berichterstatter über 
die Synode, über diese Sache hinweggchet.— Aber Eusebius, der allein 
seinen Helden riibmen und verherrlichen w i l l , dessen Leben Constantins 
ein fortlaufender Panegyrikus ist, hat nichts weniger als eine Geschichte 
der Synode von Nicaa gescbrieben. Er hat dicke Pinselstriche zu Gun-
sten seines Helden aufgetragen; er erziihlt cinigc Aeusserlichkeiten und 
Nebensachen, dagegen von den Verhandlungen selbst nichts, weil ihtn 
dcr Verlauf derselben perscinlicb zuwider war, und er selbst darin eine 
tragisch- komische, d. b. eine traurigc Rollo gespielt hatte. Ihm konnte 
der grosso Antheil des Hosius an dem Zustandekommen und dem 
Gange der Synode nicht verborgen seyn. Er konnte ihm nicht anders, 
als gram seyn, und, selbst Hof'bischof, — konnte er nicht anders als 
eifcrsüchtig auf den Einfluss des Hosius auf den Kaiser seyn. — 
Sein Sehweigen beweiset nichts. 

Ein andercr Zeitgenosse hat über die Synode von Nicaa nicht ge
scbrieben. — Die Scbrift des Atbanasius: De decretis Nicaenae Synodil) 
— enthalt kcine Geschichte des Uussern Verlaufes dor Synode, sondern 

') Al/iunas. op. cd. Mmtr. 1, KH — W . 
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eine Beantwortung von Einwiirfen gegen deren Beschliisse, und ist erst 
z-wischen 350 und 354 verfasst. Es handelte sich ihm besonders um die 
Vcrtheidigung des Wortcs: ófwovrnoç. — Socrates, welchcr 100 Jalire 
nacli der Synode schricb, giebt einen tlieils -wortliclien, tbeíls saeblichen 
Auszug aus des Eusebius Geschiclito Constantins'). — Sozomenus fiibrt 
die Worte des Eusebius fast wortiicb an, und fiigt nur bei, dass der 
Gesandte des Kaisers (nach Alexandrien) Hosius war. Ueber dio Be-
rufung der Synode sagt cr kurz: „ Ais 'der Gesandte olme Erfolg zu-
riiclikehrte, so berief der Kaiser eine Synode nach Nicaa3)." — Seine 
Ungenauigkeit, beziehungsweise Unwissenheit orliellt auch daraus, dass 
er statt des Sylvester den Julius ais romisclicn Papst jener Zeit nennt. 
— Ebenso abhangig von der Erziihlung des Eusebius ist Tlieodoret, 
der nur (nach Eusebius) bcrichtct, dass dcr Kaiser jene vielgenannte 
Synode in Niciia versamraclte •'). — 

Eusebius erschcint demnach als cinzigcr Berichterstattcr. Da Ilosius 
unbestritten Vorsizender dcr Synode war, Eusebius aber davon nichts 
wissen w i l l , — so erschcint auch sein Schwoigcn in vorlicgcndcm Falle 
als absichtlich, wenigstens als vcrdiichtig. llufinus von Aquileja, der 
Ucbersezer und Fortsezer des Eusebius, weiss nicht vicl inehr, als diescr. 
Dennoch findet sich bei ihm die vielleicht aus der miincllichen Tradition 
entnommene Notiz, dass Constantin „ a u f don R a t h , oder nach d e m 
G u t a c h t e n der B i s c h o f e " die Synode nach Niciia berufen habo*). 
Dass man bei diesen sBischofentf zucrst an Osius, den Rath und Vcr-
trauten des Kaisers, denken miisse, kann wohl nicht bézwcifelt werden. 
Andere Bischofe mcigen seincm Rathe beigestiinint haben; er war aber 
damals der einflussreiclistc Rathgcber, und sclb.̂ t dcr unwiirdige Eusebius 
von Nicomedien konnte nicht gcgcu ihn aufkoinmen. 

Zeitgenosse des Rufinus war der Aquitanicr Sulpicius Severas. Bei ihm, 
in dessen „heiligcr Geschichtc" einzcJne Dctailangabcn iiber die Kirchcn-
geschichte des vierten Jahrhundeits von grosscrn liiston'schem Wcrthe 
uns erhalten sind, findet sich die positive Angabe, dass nach dot' Uebcr-
zeugung der Zeitgenossen Hosius der Veranlasser der Synode von Niciia 
war. — „ D i e S y n o d e v o n N i c i i a k a m , w i e man g l a u b t o , auf 
sein B e t r e i b e n zu S t a n d e " (A'icama synodun auctore Mo confecta 
habebatur)5). Sulp. Severus spricht hiemit die allgemcine Anschauung 

') Socrat. 1, 8. 
Sozmn. 1, 16 — 1 7 . èrtel ã x ç a x r o ç ¿jTavijet ¿ T>;V :inr)vr¡y {¡(iccfitvoai à jnOraXjuyoç , 

CvvixáXees õvvoôov eiç Ntxcuav rrjç Biôvviaç. 
' l Tlieodoret. h. ecc. 1 , 6 — èxeiôr/ di rr/g ¿XniÓ'/s ¿<l^:úo3r¡, rí)v iíakv3-t>v).h]T0V èxiívr/v 

elç TÍp> IVixaéuv atmjyeipe avvoôoy. 
' l Rujin. hist. ecc. í , t. — jTum Ule ex sac c r dü luvi sen ten t í a apiid urlxtni Nicne-

nwn Episcopate concilium convocai. 
5J Sulpit. Sever, hist, sacra, 2, 40. 

10* 
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jener Zeit aus; und, "wie wir bald sehen werden, gaben die Arianer 
jener Zeit, welche den Osius nicht weniger, ais den Athanasius hassten, 
ein indirektes Zeugniss für die Wahrheit der Thatsache selbst. 

Muss man zugeben, dass in dem Geiste des Kaisers der EntscLluss, 
eine allgemeine Synode zu berufen, nicbt allein und ausscbliesslich er-
wachsen konnte, dass er Rathgeber suchte oder fand, muss man zu
geben, dass in dieser Zeit Hosius in dem Rathe des Kaisers den grossten 
Einfluss hatte, so wird das positive Zeugniss des Rufinus und noch mehr 
des Sulpitius Severus von grossem Gewichte seyn, wahrend das Schweigen 
des Partheimannes Eusebius diesem Zeugnisse nichts von seinem Werthe 
nehmen kann. Wenn aber Osius diesen Einfluss auf den Kaiser batte 
und ausiibte, so erhellt, dass er um die katholische Kirche dadurch sich 
die grossten Verdienste erwarb, und dass schon wegen dieses einzigen 
Verdienstes sein Andenken für alie Zeiten im Segen bleiben muss. 

§. 2. Hosius führt den Vorsiz auf der Synode von Nicâa. 

Eine, -wenn auch gedrangte, Greschichte der Synode von Nicaa zu 
Bchreiben liegt nicht in dem Plane dieses Werkes ' ) . — Hier soil nur 
über dasjenige gehandelt werden, was mit dem Spanier Hosius in (wirk-
licher oder angeblicher) Verbindung steht. — Die Synode dauerte vom 
14. Juni bis zum 25. August des Jahrcs 325. Von abendlandischen 
Bischijfen, -welche der Synode, deren Mitgliederzahl jezt gewohnlich auf 
318 angegeben wird , beiwohnten, werden nur Hosius von Corduba, 
C'ácilian von Carthago, Marcus, Metropolit von Calabrien, Nicasius von 
Dijon, Domnus von Stridon angeführt. 

') Eine solchc findet sich von mir in dem von Asehbach herausgcgebenen Kirchen-
lexikon. 

*) Marcus Calabriae (provinciae Calabrina), wahrend einig'C Zeilen vorher sieht: Mar
cus Metropolitanus Calabriensis. Provinciae Africae, Caecilianus Carthaginensis. Pro
vinciae Dalmatiae (Uardaniaef) Bunius Sloborum. Provinciae Pannoniae, Domnus 
Stridonensis, Provinciae Gattiarum — Nicasius Divionensis. — Manaham, Ambros, 
»Der Triumph der katholischcn Kirche in den erslen Jahrhunderlcn" — aus 
dem Englischen v. Reiching — Regensb. 1861 — sagt — S. 183 — Bunius, Bi-
schof von Stobi in Macedonien. Die Stadt, welche bei den Scliriftstellern Slobi 
hcisst fSfraio, 8, 389. — Ptolem. 3 , 13. 34, — Livius, 33, 19. 39, 54. 40, 21. 
— Plin. 4, 10. 17), dagegen Stopi auf der Tabula Peutinger. ( ? ) , war spâtere 
Hauplstadt von Macedonia salularis (Forbíger, Handbuch d. alten Geographie, 
3, L1848J, S. 1,058), wird in der ersten Unterschrift der Synode von Nicãa der 
Provinz Dalmatien, in der zweilen der Piovinz Dardanien zugerechnet, mil 
dor Unlerschrift: Bonius Triporum. Nach Lequien — oriens christian., nach Scheelr 
strate — Antiquitales ecclesiae illustr. t. 2 , nach Carol, a S. Paulo, nach Binterim, 
Denkwiirdigkeiten, 1 ,2 , S. 485 fig. gehorte Stobi (es tragi noch heute diesen 
Namcn) zur Kirchenprovinz Thessalonich in Macedonien. Dagegen war Scupi 
(Plolem. 3, 9, Ü. — 8, 11, 5. — Geogr. Rav. 4, 15. — Niceph. Bryenn. 4, 18. — 
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Es ist ein gelaufiger Ii-rthum, dass das Abendland zu Nicaa nicht 
rertreten war. Diese Vcrtretung ist vielmehr unleugbar, und giebt der 
Allgemeinheit der Synode eine verstarkte Bedeutung. 

Sodann beachte man, dass die A r t und Weise der Vertretung nicht 
dem Zufalle oder dem Gutdiinken iiberlassen, dass sie vielmehr zum 
voraus festgestellt, also auch die Einladungen darnach ergangen waren. 
— Man beachte, dass aus jedem Lande der Jateinischen Kirche ein Ver-
ti-eter in Nicaa anwesend war. — Afrika war durch Cacilian, Spanien 
war durch Hosius, Gallien (Britannien und Germanien) war durch 
Nicasius, Italien durch die beiden rcimischen Presbyter und den Bischof 
Marcus aus Calabrien, Pannonien und die angrenzenden Lender waren 
durch Domnus von Stridon, Ulyrien, soweit es lateinisch war, war 
vielleicht durch Dacius und Bunius vertreten. 

Wer war Vorsizcnder zu Nicaa? — Der Kaiser Constantin erõffnete 
in feicrlicher Anrede die Synode. Horen wir zuerst den Bericht des 

Anna Comn. I. 0. c, 4. - Procop. d. ited. 4, 4) Hauptstadl von Dardanien, und 
biz des Eizbischuis von ll lyricum, am Axius, und nõrdlich von Stobi, siid-
wcsllicli von Sardica, unter wclchem molireie Bislhiimer slandcn (Forbigcr, 
3,1,095). E s hoissl hcule Uskub. An Scodra, sp&ter Prima Justiniano in der 
Provinz Praevalilana, heutc Scodar oder Scutari (Forbiger, 3,844), kann man 
wohl nicht denken. Der im Jahr 1860 zu Ulm gcstorbene Philolog T h . L . F r . 
Tafel, welcher in d>>r Geographic der Hacimus- Halbinsel, wie kaum ein an-
derer, bewandert war, hat die Schriít des Kaisers Constantin des Purpur-
gebornen — de provinciis — (de tliemalibus) regni Byzantini — herausgegeben — 
Tubingae Í847. Darin hcisst es: txapxia Maxedovia; I I . , úyo' rjyijxiva nóXiiç 8 
und zuerst wird genannt £ró/8ov (Tafel, p. 3). — Diess ist wôrtlich dem £ w -
txârjuoç — Reisebegleiter — des jüngern (des Giammatikers) Hiérocles im An-
fange des sechsten Jahrhunderts — cntnommen, der zuerst von Carolus a 8. Paulo 
in dessen „Geographia sacra" — Paris 164t; Amsterdam 1704, Fol. — edirt, 
wieder abgedruckl wurde in Antiquitates ecclesiae illustratae, Romae ÍG97, Fol. 2 vol. 
und in dem „Imperium orientaW des Ansel. Bandurii — Pan's 1711 — 2 vol Fol. — 
Ais beste Ausgabc gait die von Wesscling in seinen: „Itineraria veterum iio-
manorum". — Amstelod. 1735, p. 631 — 734. — Einen geringern Werlh legt Tafel 
auf die Ausgabc des Imm. Becker in Berlin — Bonnae 1840. — Einen cor-
reclen Text hat Tafel selbsl ais Anhang zu Constant. Porphyrog. crwilhntem 
Werke — (p. 11 - 1 7 ) gegeben. (Diese Ausgabe ist von A. Potlhast: „Biblio-
theca histórica medii aevi" — Berol. 1862 — iibersehen worden.) Die im J . 1858 
angekiindigte Ausgabe des „Keisebegleiters" v. M. Chr. Miiller — in der von 
Firmin Didot herausgegebenen Sammlung der kleinern griechischen Geographen 
— ist meines Wissens noch nicht erschienen. In dem „Index ecclesiarum 
throno Constant, subjacientimn" von Leo Sapiens (a. 886 — 911) flndet sich dag 
Bisthum Stobi nicht mehr. Bei der Unsicherheit der Lesarten wollen wir 
es dahingestellt seyn lassen, ob der Bischof Bunius Stoborum, auch Bodius 
Slobiorum und Bonius Triporum genannt, zu den lateinischen oder griechischen 
Bischõfen gehôrt habe. Für das erstere spricht der Umstand, dass er unter 
den lateinischen Bischõfen steht. — Der Metropolit von Calabrien war der 
Bischof von Rhegium, 
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A^genzeugen Eusebius 1 j : Naclidem alle Bischofe in den bestimmten Ort 
eingetreten waren, an desscn Seitcn sicli sehr viele Size befandcn, begab 
sieh Jeder an seinen Plaz, und schAveigend crwartctcn sic die Ankuirft 
des Kaisers. In Balde traten dio Hofbcamten ein, jedoch nur solchc, 
die glfiubig -waren; und ais sofort die Ankunft des Kaisers gemeldet 
wurde, standen alie auf; cr aber erschieu jczt wie cin Bote Gottes, voll 
Gold und Edelgestein, eine herrliche Erscheinung (besonders in den 
Augen eines Hofbischofes, wie Eusebiusi, sebr gross und schlank, voll 
Schonheit und Majestat. Mit dicscr Hoheit vcrbaud er zugleich sehr 
yiel Bescheidenheit und religiose Demuth, so dass er seine Augen ehr-
erbietig zu Boden schlug, und sich auf den fur ihn bereitstehenden 
gold en en Sttthl nicht scztc, bis ihm die Biscliofc das Zeichen dazu ge-
geben batten. Nach ihm liessen aber auch sie sicli alio auf ihre Size 
niedcr. Jezt erhob sich der dem Kaiser zunâchst rechts sizende Bi -
schpf, und hielt an ihn eine kurze Anrede, Gott um seinetwillen 
dankend. Nachdem er sich wicder gesczt, sprach der Kaiser mit sanfter 
Stimme also: 

„Es war mein hochstor Wunsch, mcine Frounde, euerer Versamm-
lung mich crfrcuen zu konnen. Ich muss dafiir Gott dank en, dass er 
mir zu alien andern Gnadcn audi diese, die allerhochste, erwiesen hat, 
nemlich euch alle cintraelitig und in e ine r Gesinnung hier versammelt 
zu sehen. Moge kein boslicher Fein d dieses Gliick uns wieder rauben, 
und nachdem die Tyrannei des Feindes Ghristi besiogt ist, soli der bose 
Dâmon das gottlicho Gesez nicht mit neuen Lasternngen vcrfolgcn. Die 
Zwietracht in der Kirche halte ich f'iir schrccklicher und schmerzlichcr, als 
jeden andern Krieg. Sobald ich durch Gottes Hilfe tibcr dieFeinde gesiegt 
hatte, glaubte ich, es sei jezt nichts mehr nothig, als mit denen, wclche 
ich befreit, in gemeinsamer Freude Gott Dank zu sagen. Als ich nun aber 
von euerer Zwietracht horte, war ich überzeugt, diesen Gegenstand 
keinem andern nachsezen zu diirfen, und habe in dem Wunsche, durch 
meine Dienstleistung Hilfe bringen zu konnen, euch schleunigst berufen. 
Ich werde aber nur dann meinen Wunsch zu erreichen glauben, wenn 
ich die Gemiither aller vereiut, und friedlichc Eintracht erblicke, welche 
ihr , als Gottgeweihte, auch andern verkiindigen miisst. Zogert also 
nicht, meine Freunde, zogert nicht, ihr Diener Gottes; entfernt alle 
Ursachen des Streites, und loset alie Knoten des Zwistes durch die Ge-
seze des Friedens auf. Dadurch werdet ihr das Gott angenehmste Werk 
vollbringen, und mir , euerem Mitdiener, cine überaus grosso Freude 
bereiten." 

Also liisst Eusebius den Kaiser sprechen2), wobei er sicher Einiges 
von dem Soinigen beigemischt hat. — Theodoret, dessen Bericht fiber 

') Nach <Icr Ucbcvsezung vou Hefcle, C . G . 1,267 - 68. 
5) Eus. vit. Const. 3, 12. 
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die Synode ausserordentlich mager i s t ' ) , liat einige frcmdartige Beisaze 
in sein Referat über die Rede des Kaisers gezogen. — Ebenso hat 
Socrates sich nur auf den Bericlit des Eusebius gestüzt. Sozomenus halt 
die Reihenfolge der Ereignisse nicht fest, und reiht in der Weise von 
Anecdoten die einzelnen Nachrichten an einander. Die Rede des Kaisers, 
die cr mittheilt, ist offenbar eine Paraphrase oder vielmehr TJmstel-
lung der Rede bei Eusebius '•'). Beide sagen, dass der Kaiser latei-
nisch gesprochen, nachher aber seine Worte von Jemand griechisch vor-
getragen worden, dessen indess der Kaiser gleiehfalls machtig gewesen, 
da er nachher in dieser Sprache an den Disputationen Theil genom-
men habe. 

Eusebius, und nach ihm Andere, sagcn, dass der Kaiser nach 
beendigter Rede — das Wor t an die Vorsizenden der Synode abge-
treten habe3). Wer war nun jener Bischof, welcher die Empfangsworte 
an den Kaiser richtete, wer waren ferncr die Vorsizenden der Synode? 
Indem Eusebius jenen nicht nennt, scheint er sich selbst damit zu be-
zeichnen. Man wird dabei an jene Kirchweihrede erinnert, welche Eu
sebius im J . 335 nach dcr Synode von Tyrus — zu Jerusalem hielt *), 
wobei er aber keineswcgs seine rednerische Thiitigkeit mit Stillsclrwoigen 
übergeht, dennersagt: „Daselbst haben auch W i r , welchem Grosseres 
über Verdienst anvertraut wurde, mit mannigf'achen õffentlich gehaltenen 
Reden das Fest verherrlicht, indem wir theils die Zier und Pracht der 
ioniglichen Bauten in der Schrift darstellten, theils die prophetischen 
Gesichte als in dieser Zeit eingetroffene und in dem Baue selbst erfiillte 
darstellten5)." — Er erzahlt weiter, dass er über den Bau der Basilika 
ein Buch verfasst, und es dem Kaiser gewidmet habe. „Dieses Buch," 
fahrt er fort, „werden wir passend an den Schluss dieses Werkes an-
reihen, und zugleich jene Festrede über die dreissigjiihrige Regiçrungs-
zeit des Kaisers anf ügen, welche. wir kurz nachher, nachdem W i r nach 
Constantinopel gereist waren, vor dem Kaiser selbst vorgetragen, indem 
wir damals zum zweitenmale in dem kaiserlichen Pallaste den hochsten 
Herm und Gott aller Dinge mit Lobpreisungen erhoben. Als dieses 
der gottgeliebte Kaiser horte, schien er vor Freude aufzujauchzen6). 
Dessen machte er auch nach beendeter Rede kein Hehl , als er die an-
wesenden Bischofe an seinen Tisch zog, und ihnen jedwede Ehre anthat." 

') Theodor. h. eccles. 1, 6. 
3) Sozom. 1, 19. 
31 Tlageâíâov ròv Xáyov roíç rijç Omóôov xpoéôpoiç. Euseb. 3, 13. 
'j Vit. Const. 4, 45 — ev&a di¡ x a i y , u e [ ç roiv VJIÍQ rj/J-ãç àya^cõr ydwftévoi, xoi-

xiÀatç Tttiç eiç rò xotvòv ôtaÀéíiSt rrpr eogripi èrifiãuev. 
') Siche des Eusebius Feslrcdc (zu Tyrus) in 1. 10 seiner Kirchengcschichte, wo 

er zu zeigen sucht, dass die einzelnen Theile der Basilika eine mystische Be-
deutung- haben. 

6) Ov ârj xaraxçoáiuroç ó rõ) â-eú tpíÀoç, yuvvvitèvta èióxei. 
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Der Hofbischof Eusebius, der das Weihrauchfass in so ungemessenen 
Schwingungen vor dem Kaiser emporstcigen liess, scbeut sicb nicbt, 
auch sein eigenes Lob vor seinen Lesern zu verkündigen. Es scheint 
mir rticht, dass dieser lobhudelnde Hofbischof es iiber sicb gebracht 
bât te , sicb selbst zu verschweigen, wenn er die Anrede an den Kaiser 
gehalten bâtte; er hatte es wohl nicbt iiber sicb gebracht, dieselbe nicht 
mitzutheilen'). Es ist wabr, dass Sozomenus wortlich sagt, dass, — 
nachdem sicb alle Bischofe gesezt, Eusebius Pamphili sicb erhoben, eine 
Anrede an den Kaiser gehalten, und urn seinetwillen einen Dankhynmus 
an Gott vorgetragen babe, wahrend Socrates des ganzen Vorganges 
nicht erwiihnt5). — Dagegen berichtet Tbeodoret ebenso bestimmt: 
Alsbald begann der grosse Eusthatius, welcher Patriarch von Antiochien 
geworden war, mit den Blumen der Lobeserbebungen das Haupt des 
Kaisers zu schmiicken, und er erwidcrte seinen frommen Eifer mit ge-
btihrendem Danke3). — Tbeodoret vcrdient soviel Glaubcn, als Sozo
menus , j a er ist kritischer und gewissenhaftcr. — Fi i r Sozomenus spricbt 
dagegen, dass es in der Kapitelsüberschrií't zu Eusebius — Leben Con-
stantin's — 3, 11 — beisst: ^Stillscbwcigcn der Synodc, nachdem der 
Bischof Eusebius etwas gesprochen hatte." 

Diesen Widerspruch sucht der Ilcrausgeber der Historia tripartita, 
d. h. der Scholastikus Epiphanius, welcher im Auftrage Cassiodor's die 
drei Werke von Socrates, Sozomenus und Thcodoret iibersczte und iiber-
arbeitete, dadurch zu heben, dass er behauptet, nach Eusthatius von An
tiochien babe auch Eusebius Pamphili einigc Worte gesprochen4). Nicetas 
Choniat. sagt in seinem ¡/fhesaurus orthodoxae fidá" (ñ, 7): „Eusebius 
bezeugt in dem dritten Buche des Lebens Constantin's, dass er zuerst 
in der Synode gesprochen babe. (Nicetas also halt den Eusebius selbst 
fiir den Verfasser der Ueberschriften seiner Kapitel.) "Wenn -wir jedoch 
dem Tbeodoret Glauben schenken, hat zuerst Eusthatius gesprochen, — 
wie aber Theodor von Mopsveste schreibt, ist dem Alexander, Bischof 
von Alexandrien, diese Ehre iibertragen worden." 

W o Theodor dieses sage, berichtet Nicetas nicbt. Von Theodor's ver-
lorenen Schriften ist besonders durcb Angelo Mai Vielcs neu aufgefunden 
worden; noch aber fehlt es an Registem, und es ist besser, in diesem Falle 
unvollstandig zu seyn, als Tage lang seine sammtlichen Schriften, soweit 
sie jezt bckannt sind, zu durcbsuchen, bei der augenscheinlichen Wahr-
scheinlichkeit, nichts zu finden. — Des Nicetas Angabc ist durcbaus glaub-
-würdig. Theodor, -welcher um 428 starb, und scbon um 370—380 bliihte, 

') So urtheilt audi Baronius (325,56 — 59), und indirect Tillemonl. 
,) Sozom. 1, 19. — dyaSràç Eòoèfiioç ó IIafit¡>iXov Xóym rív¿ roi fiaaiXei nçoçcpoóvtjBe, 

xai SC avren, rw Seco xaçiOTrftflov v/xvov. 
s) Theod. h. e. 1,6. 
') Histor. hipart. 2, 5. 
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ist ein nâherer Zeitgenosse, und verdient in dieser Beziehung mehr Glau-
ben, als die jiingeren Sozomenus und Theodoret. Theodor's Worte, dass 
die Synode dem Alexander diese Ehre anvertraut habe, sind an sich 
glaubwlirdiger. Denn einmal geht der kirchlichen Rangordnung nach 
Alexandrien vor Antiochien'); wenigstons wird in dem beriihmten Canon 6 
von Nicâa der Patriarch von Alexandrien vor dem von Antiochien ge-
nannt. Auch stchen in der Reihenfolge der Untei'schriften zu Nicaa 
nach Osius und den beiden romischen Presbytern zuerst die BischSfe 
von Alexandrien und seiner Kirchenprovinz. — Der Bischof Alexander 
von Alexandrien war ferner hervorragend durch sein hohes Alter, -wah-
rend Eusthatius erst vor wenigen Jahren Patriarch geworden war. (Er 
starb um 337 irn Exil.) So begreift man auch, warum Eusebius den 
Redner nicht nennt, dessen entschiedenster Gegner er war. 

Valesius dagegen ist fur Eusebius als Redner, erstens weil er unter 
alien ancrkannt der gelehrteste und beredteste Bischof gewesen, was 
ich in keiner Weise zugebe, sodann weil er im Eingange seines Werkes 
sage: sNeu]ich haben wir selbst den siegreichen Kcinig, als er mitten 
in der Versammlung der Diener Gottcs sass, durch den Hymnus auf 
seine zwanzigjahrigc Regierung geehrt 2).'i Aber in der eigenen Chronik 
des Eusebius heisst es, und zwar zum J . 330: „l)as Fest dcr zwanzig-
jáhrigen Regierung des Constantin wurde zu N i c o m e d i e n begangen, 
und im folgenden Jahre zu Rom gefeiert." In dem — wegen seiner 
historischen Genauigkcit anerkannten }>Chronicon paschale" heisst es zum 
J. 325, nach dem Berichte iiber die Synode von NicSa: Constantin er-
nannte seinen Sohn Constans im November zum Augustus, begieng 
auch das zwanzigste Jahr seiner Regierung, und fcierte die Vicennalien 
in Rom durch glanzende Schenkungen. Prosper borichtet, dass das 
Fest in Nicomedien und in Rom, Idatius, dass es nur in Rom begangen 
worden3). Von Nicaa ist keine Rede; und die Rede, welche Eusebius 

') Hefclc, Cone. Gesch. 1, 34. 
l) Auch Hcfele trill dcr Meinung des Valesius bei, Cone. Gesch. 1,33—34; 1,268. 

TMaamt, mint. 6, not. sur le. concile — 6 — neigl in seiner stels schwankenden 
Weise zu Alexander. 

' ) Scheiffcle, Jalirbiicher dcr rómischen Gcschichlc — Nôrdlingen 1853, S. 588. — 
-Nach Rom zurückgekehil (?) begieng Conslant'n seine 20jahiige Rcgierungs-
fcier mil grossem Pompe — Jul i 325 — nach den F . C. im folgenden Jahre. 
— Vcrgl. dagegen Ideler, Chron. 11., 442 A. — Chron. pasch. p. 282. — Rich-
tiger, wie mir schcint, sagt in seinen: „Annales veterum reynonim et populorum 
imprimis romanorum confecti" a Car. Tim. Zumptio, tertium edit, ab Aug. Wilh. Zumptio 
— Berolini 1862 — p. 180 der Verfasser und Herausgeber: Jahr 326 — Romae. 
Auf dem Wege dahin hatle Constantin den Crispus und den Licinianus in 
Folgc der Vcrleumdung (der Fausta) ermorden lasscn, worauf auch, nach E n l -
deckung des Betruges, Fausta slerben musstc. Romae vicennalia sua circa Idus 
Julias agitat. Helena morbo decedit (Aug. 18), ac Romae sepelitur. Relicta Roma, 
juam rursus non videat, Çonttantinus Sirmium petit, 
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gehalten, wurde darum -wohl zu Nicomedien vorgetragen, wo sich natitr-
lich immer eine grosse Mcngc von Bischijfen aufhielt, sei es, dass E u 
sebias im Juli 325 sich von Nicâa dahin begab, sei es, dass dieses Fest 
erst 326 zu Nicomedien begangcn wurde. Constantin aber konnte so-
wobl im J. 325 als 326 seine Vicennalia begehen, denn im J. 305 
war er Casar, im J. 306 Augustus geworden. 

Bei Baronius zu Ann. 325 — 55 ist die angebliche Rede des Eustha-
tius an den Kaiser mitgetheilt, die viele Morkmale der Unachtbeit an 
sich triigt, in der es u. a. heisst: Pater glorificalur, ftlius simul adoraturf 
Spiritus sanctm annundalur, trinitas consubstantialis, una divinitas i n 
tribus personis ct hypostasibus (warum nicht vd oder i. e. hypostadbm?) 
praedicatur. Die weitern Worte: Arius nobis, qui a furore accepit deno— 
minationem, orationis causa est et conventus: qui nescio quomodo allectus 
in prcsbylcratum ecclcsiae Alcxandrinae, nos latuit, cum essel alienus a 
doctrina — apostolorum et prophttavum, machen die Aechtheit noch ver-
dachtiger, wlirden aber im Falle der Aechtheit eher auf den Patriarchen 
von Alexandrien ais Redner hinwcisen. Den Arius moge der Kaiser 
hereden, von seiner Meinung abzugehen; wo nicht, so moge ihn der 
Kaiser vcillig aus dor Gcrneinsehaf't Cliristi und der Kirche cntfemen. 
So konnte doch kaum ein Bischof sprechen, so konnte wenigstens der* 
grosse Hosius nicht sprechen. Und hiitte ein Bischof in der erstcn 
allgcmeinen, im heiligen Gcistc versammelten Synode so gesprochen, 
so ware wenigstens cr vom heiligen Geiste schr verlassen gowesen. 

Kommen wir nun zu dor Frage des Vorsizcs. Eusebius sagt ein-
fach, dass der Kaiser dio Weiterfuhrung der Synode den „Vorsizenden", 
TOTS 7iQoéÔQoiç, überlassen habc. Dieses kann im Allgemeinen bedeuten, 
den erstcn Bischcifcn, den Patriarchen, [wio denn Thcodoret, indem er 
die Einleitungsrede dem Patriarchen von Antiochien, Eusthatius, zu-
schrcibt, bemerkt, dass derselbc nach dem Tode des Philogonius — 
Bischof geworden') — T i j v nQoeSçíav luxwv — ] ; es kann aber auch: 

') Theodoret. op. ed. Sirm.-Schulze (17(H)) — n-poeâpía èxxlyoiaç, 3 , 756 — das 
Bis lhum— (man kümUc es, wenn íuicl) ijozwungon, auf den Vorsiz der Syuode 
bezielien): £¿Crá$iog, ó n/ç shTtoxtoiv ixxXr/ciag, TÍ¡V xposôçíav /a^wv — vcrgl. 
Erkl&r. ad 1 Timoth. H, 6' — rf/ç àÀa^mtíaç TO XÚ&OÇ èx Trjç jiçoiôçtaç âeiáuevoç 
— (wonn er die Leidenscliaft der Ucberliebung aus seinem Episcopate náhrf). 
Den Atlianasius nennt Tlinodoret: ó rijç 'Ale$ávSçov rov «avev(pr¡fXov irçoeôçtaç-
âiúôoxoç — den Naclifolgcr des Vorranges des beriihmteu Alexander (.3,760); 
von ClirysostoniLis sagt er, dass er — xoÀÀáxiç rijç áxo6ToXixr¡g xçoeôçiaç 
TÒÇ xprjifjovç âefáiuYOç, dass er uft vergebens zum Bisehofe ernannt worden 
sei (3, 93Õ). Cf. 3,1,139 — xçoeôçiaç àçxiffiarixiiç àím&rjvai — cf. 3,1,226; 
4 , 1313; 3, 803; 4, 370. Makarius, der damalig-e Patriarch von Jerusalem, 
heissl bei Th . ó Tr¡g nófooiç jrçónòçoç (H. e. 1 ,17) ; íiberhaupt heisst Ttçóeôçcç 
bei i hm Bischof — op. 4, 1,189 Bischof von Alexandrien; 4,1,190 — Bischof 
des Morgenlandes; 4, 1.278 — Bischof von Anliochien; nço. ryç éxxbjeiaç 
3, 791. 
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den auf der Synode versammdten Bischofen — bedeuten. So scheint 
Socrates die Worte des Eusebius aufgefasst zu haben, wenn er sagt: 
Ais hierauf der Kaiser seine Gedanken über den Frieden und die 
Eintracht des Breitern auseinandergesezt hatte, überliess er es wieder 
ihrcm eigenen Gutbefinden, die Glaubenslehren sorgfiiltiger zu er-
forscheu ' j . Auch bei Sozornenus ist ]ceino Andeutung iiber einen Vor-
sizenden; cr "woist nur auf die hervorragendc Bethciligung des jungen 
Atlianasius an den Verhandlungcn bin2). — Lassen uns so die Ge-
schichtsebrciber (mit Ausnahme der Spiitern) in Bctreff der Frage iiber 
den Vorsiz bei dcr Synode im Stiebe, so geben uns die Aktenstücke 
iiber die Verbandlungcn selbst eine um so bestimmtere Antwort. Nach 
ihnen bat unbestreitbar und unwidcrJeglicb Hosius von Corduba den 
Vorsiz gefiihrt, wenn anders dcrjenige den Vorsiz führt, dessen Namen 
unter den Unterscbriftcn ais der Erste steht. — Dass der Kaiser selbst 
nicht Vorsizcnder scyn konnte, bedarf bier nicbt der weitern Austub-
rung; er konnte es nicht scyn. -sveil er dazu nicbt die Sendiing und 
nicht die theologische Bildung hattc. Er selbst nanntc sich mit Rccbt 
Bischof fi ir die tiussern Angelegenhciton der Kirclu! •'). — Fiir Eustha-
lius als Vor.sizenden haben sicli verscbiedeno Stimmen crboben. Dieser 
Ansicbt buldigt Thcodoret indirect, odor sucbt sic geltcnd zu machen. 
JJer Patriarch Eusthatius halt nach seiner Darstellung nicht bloss die 
Bcgriissungsrede an den Kaiser; in einem Sendscbreibcn an die Monche 
in Euphratesia, Osroene, Syrien, PhfJnicien und Cilicien sagt er aus-
driicklich: „Dcn (von uns bekannten) Glauben hat uns gelehrt jener 
Ignatius, wclcher duich die Hand des grossen Petrus die Bischofsweihe 
crhaltcn; Eusthatius dcrGrossc, welcher auf der Synode die erste Stelle 
einnahm, und aus Liebc zu dor Fromniigkcit die Vcrbannung erduldete4)." 
— Nicht weniger sagt ein unter den Schriften des Proclus von Constan-
tinopel sich befindender Brief, -welcher don Ñamen des Patriarchcn Jo
hannes von Antiochien (um 437) und der Synode des Morgcnlandcs 

1; s l u S i ç .ripi rwy âoyuároiv èirifjieXéOTeQW è x i a x é x p a õ ^ a i cevrurv yvcófj.j¡ éxérptilJCV 
- .S'0<T. / , 8. 

'J Soiom. 1, 17 — 'JSavaOioc — XXCISTOY elyai eâo(s fJiéçoí ri/ç xepi rai/ra fiovÀijÇ. 
— Ebenso Grcgoiius Nazianz. 

' ) Sielíe (his Nühere darübcr bei Ilofcle, C G . 1, 33. 
') Thcodoret. op. 4, i - l i2 — epist. Theod. 151. — OnoôaçTjrov xçòç Tovç — [lová-

Çcmaç — ..EvGrá&ioç n .uéyaç, 6 TÍJÇ awaâ-gotO&cíOyç Ouvóâov xpurevOaç. Hcfcle, 
1.1,34) sa^'t, dass Johannes von Anliochien — um 437 — den Eusthatius in 
cineni Schiciben an Proclus von Conslantinopel ..den Erslcn der Viiler von 
Nicãa" nenne. In dem bclreflenden Briefe (ep. 107 Synodic, ad. Tragoed. Irenaei - ) 
wird der Name des Eusthatius otine Zusaz genannt. Dagcgün ist unter den 
Weiken des Proclus von Constantinopel ein Briol unter dem Namen des Jo
hannes — au Proclus, ahnlichcn Inhalls, wie ep. 107 des Synodicon Cassin., 
dass nemlich der Name und das Andenken des Thcodor von Mopvcste gc-
sellout werden m õ ç e , wo sich obiçe Worte flnden-
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t r ag t ' ) , dass Eusthatius unter den Vãtern von Nlcaa der erste in der 
Vertheidigung der orthodoxen Lehre war. Allein in die Worte des 
Theodoret wird zuviel hineingelegt; denn der berühmte Bisclaof von 
Cyrus, welcber sich des Wortes „ 7 i Q c o r e v e i v u bedient, versteht daruntcr 
nicht den Vorsiz in dcm gewohnlicben Sinne, sondern die hervorragende 
kirchliche Thatigkeit des Eusthatius zu Nicaa. Er sagt z. B. in einem 
Briefe an Proclus von Constantinopel, dass der angesehene Laie Phi-
lippus — die erste Stelle, den Vorsiz in der Stadt Cyrus einnehme5). 
Er sagt in dem berühmten Briefe an Papst Leo I . vom J. 449: In alien 
Dingen gebiihrt Euch die erste Stelle 3). Er nennt die romische Kirche 
nçoxa&ijfiévr] Trjg oly.ov^iévris, ahnlich wie Ignatius sie •nçoy.ctd-rifiévr] rrjg 
áyénriQ nennt4). — Der Brief 15 tragi die Ueberschrift: JSãfiavqí n ç a -
TsiíovTi — Silvano primati. 

Die Worte des Theodoret also bedeuten nicht, dass Eusthatius den 
Vorsiz zu Nicaa gef ührt habe. — Dazu kommt noch (nach Hefele), dass 
der Pluralis des Eusebius „die Vorsizenden", und der Rang des Pa-
triarchen von Alexandrien vor dem von Antiochien dagegen spreche. 
Nebstdcm sage die Synode in ihrem Schreiben an die alexandrinische 
Gemeinde: sDass ibr Bischof Alexander von allem, was geschehen, 
Leiter und Theilnehmcr — XVQIOÇ zcà x o i v a v ó ç — gewesen sei9)." 

Matthias Schrockh stellt in seiner Kirchengeschichte6) die Theorie 
auf, dass die beiden Bischofe Alexander und Eusthatius in dem Vorsize 
mit einander abgewechselt haben, sie also die ^ Q Ó e Õ Q O i " gewesen seien. 
Er kann nicht leugnen, dass Osius die Akten ais der Erste unterschrieb, 
allein er leitet diess aus seinem grossen Ansehen bei dem Kaiser her. — 
Diese Behauptung ist ohne Grrund. Dass Hosius den Vorsiz gefiihrt, 
erhellt unbestreitbar aus den Akten des Concils selbst. Die erste Unter-

') Joannes Antiochenus episcopus et Orientis synodus Pi'oclo Constantinopolitano. Der 
Brief ist nur lateinisch vorhanden, dass er aber eine Uebersczung aus dcm 
Griechischen ist, gcht aus den Wortcn hervor: decern miltia libros adversus errores 
scriptos, und — decern milita mala. Die belreflenden Worte lauten: Apud beatis-
sinmm Eusthatium, qui sanctorum patrum, qui apud Nicaeam congregati sunt, primus 
existent -Jidem ortlwdoxam conjirmavit — wahrscheinlich liiess es: Jtgoircvltaç ri¡v 
jííortv ÒQSÓSOÇOV s/3s/3ato>aev. — íJs ist nicht unwahrsclicinlich, dass Theodoret 
dieses Schreiben redigirt hat. Dcnn die Redewendungen gleichen auffallend 
dem oben citirten Briefe 151 des Theodoret an die Mijnche. Niccphorus Cal-
listi fiihrt iiber Eusthatius nur die Worte des Theodoret an (hist. eccl. 8, 16). 

*) Theodoret. epist. 47 (4, 1106). — rov xepiftXeitrov <PíXiiixov, ròv rr¡g yueriçaf xó-
Áetoç xptarevovra (civitatis nostrae primaten). 

3) Theodoret. ep. 113 (4, 1187) âià xávra yàp i5,6£iV rò itgcjrevsiv àp,uórrei — Vobis 
enim primas in omnibus tenere convenit. 

4) Dadurch kõnnte man sich in der Ansicht bestãrken lasscn, dass dem Theodoret 
der Text der ignatianischen Briefe vorgelegen und vorgeschwebt habe. 

») Socrat. 1, 9. 
' ) Schrockh, Kirchençesch, , TJil. V , S. 335. 
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sehrift findet sich nach dem Symbolum am Ende der 20 Cañones von 
Nicaa ín lateinischer Uebersezung: 

Osius episcopus civitatis Cordubensis frovinciae Hispaniae dixit: Ita 
credo, sicut mperius scriptum est. 

Vitm (nicht Victor) et Vincentius presbyteri urbis liomae pro venerabili 
viro papa et episcopo nostra sancto Silvestro subscripsimus, ita credentes, 
sicut supra scriptum est. 

Dann wird bei den Unterschriften, genau wie in Arles, die gco-
graphische Reihenfolge der einzelnen Lander eingehalten. Es folgen die 
Bischüfe von Aegypten, voran Alexander Alexandriae magnae, Tbebais, 
Libyen, Palastina (Macarius von Jerusalem ais der erste, Eusebius von 
Casarea ais der fünfte), Cole-Syrien, Arabien, Mesopotamien, Persis, 
dann Cilicien, Cappadocien, Armenien, Pontus, Galatien, Asien, L y -
dien, Phrygien, Pisidien, Lycien, Pamphylien, die Cycladen, Carien, 
Isaurien, Cypern. Dann folgt Bithynien, Provinz Europa, Provinz 
Dacien (mit Sardika), Mosien, Macedonien, Achaja, Thessalien, Cala
brien, Afrika, Dardanien, Dalmatien, Pannonien, Gallien, Gothien, 
Bosphorus. — Hatte man den Osius und die rcimischen Presbyter Ehren 
halber, etwa wegen der weiten Entfernung ihrer Lander, ais dio ersten 
sich unterzeichnen lassen, — so waren offenbar der Primas Cacilian 
von Carthago und die übrigen Abendlânder nicht an die lezten Stellen 
gekommen. 

Eine andere erhaltene Liste der Unterschriften lautet: Osius Cordu
bensis episcopus dixit: Sic credo, quemadmodum dictum est. — Victor et 
Vincentius, presbyteri romani, etc. ita credentes, sicut scriptum est. — Unter-
zeichnet sind 225 Namen, in der ersten Liste 227 (resp. 225) Namen, 
darunter eine ziemliche Zahl Chorbischofe i ) . 

Georg Zoega und nach ihm Dom Pitra und Carl Lcnormant haben 
die Bruchstücke einer koptischen Uebersezung der Akten der Synode 
von Nic&a mitgetheilt, worin es u. a. heisst: Elenchus episcoporum Con-
cilii Mcaeni super fide2): 

Haec sunt nomina episcoporum qui subscripserunt: Mi ipsi qui con
gregan sunt Nicaeae, qui subscripserunt super fide orthodoxa. 

Ex Hispânia Osius civitatis Cordubae: „Ita credo quemadmodum supra 
scriptum est". — Vito et Innocentius presbyteri': ^Subscripsimus pro episcopo 
nostra qui episcopus Romae est; ita credit, quemadmodum supra scriptum est." 

Auch Gelasius von Cyzicus, bei dem sich freilich viele Irrthiimer 
finden, führt den Osius überall ais Vorsizenden der Synode an. 

') Munsi, C. C. t. 2, 692, 697. 
Spicilegium solesmense, t. 1 (18S2), p. 513, 516, 529. — Hiezu bemcrkt Pitra 
(Spicil. 1 ,529): s. Mansi, Cone. t. 2, 692 et 697. Litteraã, in quam desinit, vox 
credentes, ob affinitatem initii proximae vocis s icut , irrepsisse videtur. S i enirn 
credente (wie die koptische Uebersezung: lautet) reposueris, textus copticus et 
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Fi i r den Vorsiz des Osius zcugcn ferner zwei StelJen in den Schriften 
des Athanasius. Die erste ist obcn angcfi i l i r t ' ) : hiitte je eine 
Synode stattgcfunden, bei welclicr cr (Osius) nicht den Vorsiz goführt 
hatte?2) — Dass Athanasius zucrst daruntcr die Synode von Nicaa mu\ 
Sardika verstanden habc, wer mochte es lougnen? A u d i sieht man 
daraus, dass Osius nieht bloss Ehrcnprasidcnt war, oder nicht bloss die 
Ehre hatte, scincn Namen zuer.st zu uiiterzeiehncn, sondern auch die 
Verhandlungen leitete und bcherrschte, indem cr durch scharfe und 
richtige Rede, sowie durch die Gabe der Ucbcrredung — cin geborner 
Letter der Mcnschen war. Was bier Athanasius aus sich spricht, das 
wiederbolen — nach seinem Bcrichtc — die Arianer bei dem Kaiser 
Oonstantius (im J. 355 und 'òoG). Sie sagen: „Diescr (Osius) ist im 
Stande, durch seine Rede und scinoji Glaubcn alie gegen uns zu über-
redon. Diescr ist der Leitor der Synodcn, und wenn er schreibt, horen 
alio auf ihn. Diescr hat auch das Glaubensbekenntniss in Nicaa ver-
fasst, und die Arianer überall ais Hiiretikcr verscliricen ' j . " 

Es scheint, dass neben dem jungen Athanasius dem Grossen der 
alto Hosius der Grosso die Verhandlungen zu Nicaa in erster Linie ge-
leitct und beherrscht babe, dcr Mann des starken Glaubens, und dcr 
Gabe, alie zu iiherrcden und zu leiten. 

Die flVorsizcnden" dcr Synode (IXQÓÍSQOV Trjç avvóSov — Emel. 
3, 13) warcn demnaeh Hosius und die beiden rcimischen Presbyter, 
welche nach ihm unterschricben. Indem aber Eusebius eine Beschrei-
bung dcr zu Nieiia vcrsammeltcn Bischofc gab, waltet bei ihm dcr 
geographische Gesichtspunkt vor; cr beginnt mit dem Morgenlande, wo 
er schrieb, und schliesst mit dem fcrnsten Abcndlande, von wo Hosius 
stommtc. Aber auch er gab Zeugniss von der Oecumenicitat der Synode 
von Nic&a. „Von alien Kirchen, welche das ganze Europa, Afrika unci 
Asien erfUllten, waren die auserwiihlten Dienor Gottes versammelt; und 
dasselbo Haus Gottes umfasste Syrcr und Cilicier, Phonicier und Araber 
und Palastincnscr; zu diesen Acgyptier, Thebaor, L ibyer , und die von 
Mcsopotamien. Sclbst cin persiseher Bischof war auf der Synode. und ein 
Scythe fehlto nicht in dem Chore; Pontus, Galatien und Pamphylien, 
Cappadocien, Asien und Phrygicn — sancltcn ihre Auserwahlten; aber 

liitiiiac wmonea consentient. Ucibriffons liahe man sich nacli Vcrgleich der vcr-
schiodenen Ijcsiirteii claliin zu vciglcichcn, dass din beidon rbmischen Prfisbylcr 
Vitus (nicbt Victor, welchcr giioclnsch inirncr TÍI'KTMQ heisst) und Vinccntius 
hiesson. — Pitra logl auf ciicse Uoborsozuiiif g-rosscn Worth 

') Bd. 2 , S. 5. 
5) Athan. apol. Je fuga sua, cap. 5. ••- noiccç yàg ov xtt^yrjaaro Gvvtôov; xai U y w 

òpScõç, oí) írávraç íircidc; 
') Athan. ad monaeho*, cap. 42 (p. / , 291 ed. Montf.) — í ^ ó ç ¿ffr[V ^ xal 

jTí'ffm xeiSetv irávrai xa&' r/uèv. — Ouroç xcà Owóâwv xaSyyeirai • - oiro; 
xcà T>/V ¿v A'ixata, jritínv ¿(éSero (hie Nkacnam /idem edidit). 
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auch Thracier und Macedonier, Achajer und Epiroten, yon welchen 
diese am entfcrntesten wohnen, kamen Jierbei. Ja sogar von den Spa-
niern •war jener viel gci'ühmte Bischof einer, welclier unter den Vicien 
sass; von der koniglichen Stadt (Rom) war der Vorsteher (der Kirche) 
wegen Alters vreggeblieben, von ihm gesandte Priestcr aber füllten 
seine Stelle aus (Eus. 3, 7). — Dagegen führt Socrates (1 , 13) den 
Osius, wie er es in den Akten und dem uns verlorencn Buche des Atha-
nasius — SEvvoôixóç — vorfand, ais den ersten unter den Bischofen zu 
Nicâa an: Osius, Bischof von Corduba in Spanien, so glaube ich, wie 
es oben geschrieben ist; von Rom die Priestcr Vitus und Vincentius; 
Alexander aus Aegypten; Eusthatius aus dem grossen Antiochien; Ma-
carius von Jerusalem, und die Uebrigen. 

Die Geschichtschreiber müssten sich glücklich schazen (zuweilen auch 
unglücklich?), wenn sie in alien historischen Fragen so sichere Anhalts-
punkte zu einer Entscheidung batten, wie in der Frage nach dem Vor-
size zu Niciia. Wer leugnet, dass Hosius den Vorsiz geführet, der 
kennt entweder nicht die Ausschlag gebenden Zcugnisse, odor er hat 
ein Interesse darán, die Thatsache zu bestreiten. 

§. 3. Hosius führte den Vorsiz i m Ñamen des Papstes 
Sylvester. 

Hosius war aber ein einfacher Bischof; und anders wird er nie ge-
nannt. Eine Metropolitanverfassung gab es damals noch nicht in Spa
nien; und ware er auch Metropolit von ganz Spanien gewesen, so hütte 
ihm dieses keinen Vorrang zu Nicaa gegeben. Dass cr in der Gunst des 
Kaisers stand, das theilte er mit vicien Bischofen zu Nicaa, namentlich den 
beiden Eusebius. An Alter, personlichem Ansehen im Orient und vor allem 
an der Bedeutung des Bisthums überragtc ihn Alexander von Alexandricn. 
Warum war er aber doch Vorsizender ? W e i l der Kaiser ihn dazu bc-
stimmte, oder weil er der Tüchtigste war, kann man sagen. Aber, das 
Leztere zugegcben, brauchte er nicht vom Kaiser vorgeschlagen zu wer-
den; denn seine Befahigung hiezu war den Bischofen sicher bcsser be-
kannt, ais dem Kaiser. Aber Hosius selbst war ein so kirchlicher, 
energischer und consequenter Mann, dass er die Uebertragung einer so 
überragenden und innerkirchlichen Stellung von dem Kaiser, „dem Bi-
schofe der auswãrtigen Dinge", gewiss nicht angenommen hatte. Der 
Wunsch des Kaisers war noch keine Uebertragung des Vorsizes. 

Constantin, welcher auf den Rath der Bischofe, gewiss vor allem 
des Hosius, die Synode berief, hatte wahrscheinlich dem Hosius die 
Verhandlung mit dem Papste (und den Bischofen des Abendlandes) über-
lassen. Der Papst war um seine Beistimmung, um seine Mitwirkung, 
selbst urn sein personliches Erscheinen — vom Kaiser (oder viclmehr 
nach dem Wunsche des Kaisers von Hosius?) ersucht worden. Ihm, 
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dem Nachfolger des Petrus, dem ersten Bischofe der Christenheit, und 
zugleich dem Haupte der übrigen Bischofe, kam wegen seines kirch-
lichen Vorranges (nicht ctwa bloss, weil er Bischof der flkoniglichen 
Stadt" war,) der Vorsiz auf der Synode zu. Aber cr konnte oder wollte 
nicht kommen. Die Entfernung, das Alter , die Verschicdenheit der 
Sprache, manches Andere hielt ihn ab. Darum — iibertrug er — den 
Vorsiz in seinem Namen dem Hosius. Er sandte aber zudem noch, 
nicht etwa zwei romj^che Bischofe, sondern zwci romische Priester, 
•welche seine Stelle vertreten sollten. Wiiren Bischofe gesandt worden, 
so konnton Zweifel und Schwicrigkcitcn in Betreff des Vorsizes ent-
stehen; diese schnitt Sylvester zum voraus durch die Sendung von ein-
fachen Priestern ab. 

Was bei alien folgendcn Concilien im Oriente geschah, -warum 
hatte es bei der Synode von Nicaa nicht gcschchen sollen? Ueberall 
prasidirten die Gesandten, oder wenigstcns die Bevollmachtigten des 
Papstes. Die zweite Synode — Constantinopel I von 381 — kann hie-
hcr nicht bezogen werden, weil bei ihrer Berufung nicht ein allgemeines 
Concil beabsichtigt wurde. Aber zu Ephesus — 431 — prasidirte Cyrill 
von Alexandrien, im Namen und Auftrage des Papstes Colestin; auch 
als zwei Bischofe und ein Presbyter von Rom kamen, blieb Cyr i l l Vor-
sizender, und an zweiter Stelle unterschricb einer der romischen Bischofe. 
Zu Chalcedon — 451 — prasidirten die plipstlichen Legaten. 

Wenn aber Hosius, schon wegen seiner Kenntniss der lateinischen 
und gricchischen Sprache, wegen seiner Geschaftsgewandtheit, wegen 
seiner Herrschaft über dio Gemiither der tüchtigste, gleichsam der ge-
borne Prasident der Concilien war, warum sollte denn Papst Sylvester 
diese Eigenschaften nicht ebenso gut an ihm erkannt und anerkannt 
haben, ais der Kaiser? Um so besser war es, dass sich Papst und Kaiser 
leicht in ihm vereinigten. 

Niemand von den Alten hat behauptet oder angedeutet, dass Hosius 
im Auftrage des Kaisers, oder dass er nicht im Namen des Papstes den 
Vorsiz gefiihrt habe. Der Kaiser hat, strong genommen, die Synode 
nicht einmal eroffnet; sie war schon im Gauge, als er kam. Er hatte 
aber eine unbezwingbarc Lust oder Leidenschaft, Predigten theils zu 
horen, theils zu halten, und er ware ganz gewiss nicht abzuhalten ge-
wesen, bei einer so vortrcfflichen, wohl nie mchr wiederkehrenden Ge-
legenheit eine seiner stereotypen Friedenspredigten zu halten'). 

') K c i m , Tlieod., dcr UcbertriU Conslantin's des Grossen zum Chrislenllmmc, 
Ziirich 1862 — S. 62. . .Er sail das Prcdigcn als seine PfliclU an, wenn auch 
die Rcdegabe Anderer ihn beschamle. E r sludirle darauf bei Nacht, und schricb, 
ohneliin schreibselig, seine Rede in der Regei lateinisch nieder. Der Gang 
seiner Predigten war stereotyp. — Bis zulezt schrieb er, und hielt er seine 
Reden. Vor seinem Tod hielt er sich sugar eine langc Lcichenrede, in welcher 
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Was die frühern Schriftsteller nicht leugnen und nicht ausschliessen, 
den Vorsiz des Hosius im Ñamen des Papstes, das berichtet der Ge-
schichtschreiber der Synode von Nicaa, Gelasius von Cyzicus, mit be-
stimmten Worten. Er führt die obigen Worte des Ensebáis übef die 
za Nicaa versammelten Biscbofe an, und fügt zu den Worten tiber 
Hosius hinzu ' ) : s(Aber auch von den Spaniern -war der vielgerühmte) 
— Hosius gekommen, welcher zugleich die Stelle des Bischofes des 
grossen Rom vertrat, mit den romischen Priestern Vitus und Vincentius 
— [welcher zugleich unter den Vicien sass2)]." Photius von Constan-
tinopel, -welcher einen Auszug aus dem Werke des Gelasius giebt, führt 
gerade diese Stelle an: nEr (Gelasius) sagt, dass Hosius von Gorduba, 
und Vitus und Vincentius, die romischen Priester, ais Gesandte des 
romischen Bischofs Sylvester, dort gewesen seien3). J . Frohschammer 
macht dagegen geltend, dass Gelasius jene Worte dem Eusebias unter-
schoben habe, bei welchem in der That nichts ausgefallen sei4). Aber 
er behauptet mit Unretht, dass Gelasius etwas dem Berichte des Euse-
bius Entgegengeseztes sage. „Beide Berichte," meint er, Bk8nnen nicht 
zugleich wahr seyn." Aber wenn das unwahr ist, was Gelasius von Oon-
stantinopel (-welches im J. 325 noch nicht bestand), schreibt, folgt denn 
daraus die Un-wahrheit des über Rom Berichteten? Frohschammer be-
urtheilt oder verurtheilt seine eigenen EinwUrfe durch das, was er 
(S. 123 flg.) über den von Theodoret mitgetheilten Brief Alexander's 
von Alexandrien — an Alexander von Byzanz sagt. Durfte Theodoret 
Alexander Bischof von Constantinopel nennen, che diese Stadt bestand, 
durfte er dieses Wort in den Brief an Alexander, sezen, — dann durfte 
auch Gelasius jenen Zusaz über Osius zu den Worten des Eusebias 

» er weniger sich, ais den Andern wche lhat; er meinlc sich mit dieser lezten 
That die schwere Reise zu erleichtem (Euseb. vit. Const. 4, 22; 57. — 4, 33. 
4, 29; 32. — Constanlin's orai. ad coetum sanct. 2. Die Leichcnredc v. Const. 4, 55). 
Bekanntlich hat auch K a r l der Grosse in scinen lezlen Jahren zu predigen an-
gefangen, und zwar mit grosser Kraft und Salbung (s. Alzog, Universalgesch. 
d. cbristl. Kirche , 7'° Aofl. 1859, S. 411 —412. Admonitio domni Caroli impera-
toris, aus Pertz, monum. t. 3 , 101—103). Frommen und eifiigen Laien tlmt 
nichts weher, als dass sie nicht predigen dürfen. Sie versprechen sich die 
grõssten Wirkungen von ihren cventuellen Reden, und meincn, das „mulier 
taceat in ecclesia" schliesse sie vom Predigen nicht aus — cf. Burckhardt, Con
stantin d. G r . , S. 401 — 2. 

') Geíasít historia concil. Nicaeni, l. 2, 5 — apud Harduin C. 1, 346 — 462; Mdnsi, 
2, 754 — 945. 

') Getas. 2 , 5 — favrbç ¿ i Hxávuv ó xávv fSoúfiivoç) b'Oaiog, èitèxorr xai ròv 
TÓxov rov rijç /ueyíonjç 'Púfiijç èjtiOxáitov SiXpèOrçov, Bvv itpeç/Svré^otí 'Púfitjç Bi -
roví xai Stxevriio (roíç itoXXotç à u a ewedçevioy). 

3) Phot, biblioth. 88 — «x xçoOcóxov SiX^éBrQOv rov 'Púfxijç itaçelvai. 
') FVolischammer, Beitiãge zur Kirchengeschichte in drei Abhandlungen, Lands-

hut 1850. — „Ueber den Vorsiz auf der Synode zu Nicaa» — S. 117 — 138. 

Rams, span. Kirche . I I . 11 
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machen, ohne den Vorwurf „der Falschung" zu verdienen. Gegen 
solche Vorwürfe bemerkt Hefele (1 , 35), dass „Ge]asius den Berieht des 
Eusebius nieht sclavisch abschrieb, sondern da und dort Einschiebsel 
machte, d. i . Notizen einfiocht, die ihm anderswoher bekannt -waxen-
So schob er gleich nach den Worten iiber Osius aucb eine Nachrich*, 
über den Bischof von Byzanz ein, und veranderte in demselben Kapi te l 
die von Eusebius angegebene Zahl von 250 Bischofen ohne weiteres itx 
die Zahl ^dreihundert und dariiber*, ohne mit einer Sylbe anzudeuten, 
dass er das Wor t des Eusebius nicht buchstablich wiedergegeben habe-
Diess berechtigt uns zu der Annahme, Gelasius habe auch an dieses 
Stelle die ihm sonst zugekommene Notiz über Osius unbedenklich i n 
die Worte des Eusebius eingeschaltet, koineswegs aber den Eusebius 
missverstanden*. — Die Wahrheit ist, dass Gelasius, dass Photius. dass 
alle, -welche die unleugbare Thatsache des Vorsizes des Hosius aner-
kannt haben, sich den Vorsiz desselben nicht anders, denn i n Folge 
einer Uebertragung von Seiten des Papstes erklaren konnten. Diess 
waf die kirchliche Anschauung aller Zeiten; Eusebius, und die i h m 
folgten, -widersprechen dem nicht; und Niemand, auch Frohschammer' 
nicht, hat bis jezt geniigend erklart, wie Hosius zu dieser Ehre oder 
Wiirde hatte kommen, -wie er die erste Stelle unter den dreihundert 
Bischofen hãtte einnehmen konnen, wenn er nicht die Stelle des ers te» 
Bischofes der Kirche vertreten hâtte. 

Dass Hosius im Ñamen des Papstes zu Nicaa den Vorsiz gefiihrt, 
haben alle Katholiken, nicht bloss Baronius'), sondern auch die ganzen 
oder halben Gallikaner, Valesius2), Petrus de Marca, Alexander Na 
talia , Baluzius, angenommen. Tillemont behandelt die Frage allzu ober-
flachlich; Ceillier bejaht sie3). — Neulich haben auch Hefele und. 
A L de Broglie die Frage bejahend beantwortet. Wei l in alien Unter-
schriften und bei Socrates der Name des Hosius bei den Legaten des 
Papstes und an der Spize stehe4), und man nicht begreifen kSnne, 
warum in Gegenwart zweier, sonst auf ihren Vorrang so eifersüchtigen, 
Patriarchen ein einfacher Bischof von Spanien alien andern den Rang 
abgelaufen hatte — (aurait pris le pas sur torn les autres) — , so miisse 
man annehmen, dass er den anerkannt ersten Siz der Christenheit ver
treten habe. Ferner haben in der Mehrzahl der folgenden Conciliem 
die Pãpste gevrahnlich drei Legaten als ihre Stellvertreter gesendet, 
einen Bischof und zwei] Priester (?); drittens nenne Athanasius den Osius 
das Haupt und den Leiter aller Conciben; viertens sei es natürlich, dass 

') Baron. 325. 20. 
4) Vales, ad Socrat. 1, 13. 
3) Osius avail Vhonneur de représenter la personne du Pape, et d'étre son Ugat. 

Ceillier, t. 3 , cap. 19 (p. 420—21). 
4) L e nom d'Osius est rapproché de celui des tigats du pape (Broglie, 2, 20). 
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Constantin, welcher, ohne den Schein der Unterdrückung, dennoch 
einen entscheidenden Einfluss auf den Gang der Synode habe behalten 
wollen, den Papst Sylvester gebeten habe, in dem gemeinsamen Interesse 
der Kirche und des Staates, an die Spize des Concils den Vertrauten 
seiner A n - und Absichten zu stellen, -welclier schon zu Alexandrien 
Kenntniss von der ganzen Angelegenheit erlangt habe. 

Noch beachte man, dass nach den erwâhnten Worten der Arianer 
Osius wahrscheinlich das berühmte Glaubensbekenntniss von Nicaa redi-
girt hat,) . 

§. 4. Hosius nach der Synode von Nicaa. 

Von jezt an bis zur Synode von Sardika, durch achtzehn Jahre, 
geschieht des Hosius keine Erwãhnung mehr in der Geschichte. Es ist 
nicht zu zweifeln, dass er bald nach der Synode in seine Heimath zuriick-
gekehrt sei. Ob er von dort einmal oder ofter noch nach Italien oder 
in den Orient gekommen, ob er den Kaiser noch gesehen, dariiber 
haben wir keine Andeutungen. — I m J. 326 reiste Constantin nach 
Rom, ermordete auf dem Wege dahin den Crispus zu Pola und die 
Fausta2) — und feierte in Rom seine Vicennalien. I n den Jahren 324 
und 325 hatte er im Oriente dem Christenthum über das Heidenthum 
die Herrschaft zu geben gesucht. Wahrsagerei und heidnische Opfer wur-
den gesezlich verboten. Ein Gesez verordnete die Erweiterung aller christ-
lichen Kirchen. Ein Gesez vom J. 325 verbot alio Gladiatorenspiele '*). 

Im Sommer des J. 326 wollte er in dem annoch heidnischen Rom 
den Sieg des Christenthums erklaren und durchfiihren. „Nach der Sitte 
der Vicennalien sollte das Heer an irgendeinem Tage feierlich zum Ca
pitol und zu der heiligen Opferstatte ziehen. Constantin unterliess nicht 
nur den Aufzug, er verhohnte in verachtendstcr Weise, gleichsam in 
lauter und berechneter Provocation die alte Sitte. Es -war sein Bruch 
mit dem Heidenthum. Senat und Volk war wiithend, offbn ergossen 
sich die Schmahungen, welche gleichzeitig am Mord des Crispus den 
reichlichsten Stoff zur Vergleichung der neuen ygoidenen Zeit* mit dem 
ehernen, mit dem neronischen Zeitalter fanden. Die Schmahungen 
"wirkten Einen grossen Erfolg, die Verlegung der Residcnz von Rom *)." 

I m Zusammenhang mit dem Vorstehenden nun erzahlt der Heide 

') 'E&Sero — exposuit fidem. 
'i\ Brofflie, chap. 5 — meurtre de Crispus et de Fausta, 2, 71 —133. 
') Cod. Theodos. X V , T. 12. — Eus. vit. Const. 4, 25. . .Es wurde gegeben, urn 

vergessen zu werden," Burckhardt, Constantin dei Grosse (1853), S. 399. 
') T h . K e i m , Constanlin's Uebcrtritt, S. 55. — Zosimus, 2, 29. — Tr¡g Si XCCTÇÍOV 

xaraXajiovOrjç loçrrjç, xaâ-' àváyxrj TÒ OrçaróxeSov r/v levai elç TÒ KaneráXiov, ãvo-
ioy èvBidiioav àvaíôrjv — Tr¡v yepovõtav xai TOY âijuoy àvèOTySev. 

11* 
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Zosimus [-was schon oben berichtet -wurde1)], dass wegen der Hinrieh-
tung des Crispus und der Fausta, und wegen des Eidbruches gegen 
Licinius (dem er das Leben versprociien, es aber genommen hatte), dec 
Kaiser Gewissensangst empfunden, und sich an die heidnischen Priester 
urn Entsündigung gewendet habe2). Da diese geantwortet, f i i r solche 
Yerbrechen gebe es keine A r t von Siihne, babe sich ein aus Spanien 
nach Rom gekommener Aegyptier (d. i . Magier) durch die Frauen bei 
Hofe in die Nâhe des Kaisers zu drangen gewusst, und ihn iiberzeugt, 
dass das Christenthum jede A r t von Missethat zu tilgen im Stande sei. 
Dann habe der Kaiser seinen Uebertritt zuerst zu erkennen gegeben — 
durch seine Geseze gegen die heidnische Erforschung der Zukunft, so-
dann durch die Erbauung einer neuen Hauptstadt. 

Nehmen wir einen Augenblick die Wahrheit der Thatsachen an. 
Hosius ware dann nach der Synode von Nicaea in seine Heimath zurück-
jgekehrt, aber aus Anlass der Anwesenheit des Kaisers zu Rom i m 
Sommer 326 wieder nach Rom gekommen. Nicht unwahrscheinlich ist7 
dass Constantin in Folge seiner verübten Missethaten eine Zeit lang 
dumpfer Verzweiflung anheimfiel; dass er innerlich sogar vom Christen-
thume, dem er doch stets nur âusserlich angehort hatte, abfiel, viel-
leicht sogar dem Christengotte Vorwiirfe machte, oder ihn f i i r ohn-
machtig hielt, weil er ihn so tief hatte sinken lassen, dass er auf kurze 
Zeit bei heidnischen Priestern oder bei Neuplatonikern Trost gesucht; 
dass erst der (gerufene oder nicht gerufene) Bischof Hosius ihm wieder 
Muth und Hoffnung auf Vergebung eingeflosst. — Wenn aber Zosimus 
von den Frauen an dem Hofe des Kaisers redet, so konnte darunter nur 
die heilige Helena, die Mutter des Kaisers, verstanden werden. Nach 
Zosimus war sie âusserst betriibt Uber den Tod ihres Enkels Crispus. 
Sie starb, etwa 79 Jahre'alt, nachdem sie ein Testament gemacht, und 
ihrém gegenwartigen Sohne die lezten Ermahnungen gegeben, bei vollem 
Bewusstseyn. S ie u n d der K a i s e r b e d u r f t e n i n d i e s e r Z e i t 
e ines Hos ius . Nach Eusebius liess der Kaiser ihren Leichnam i n 
adie kõnigliche Stadt", d. h. nach Rom bringen, und dort beisezen3) 
(Socrates versteht darunter Constantinopel). Daraus folgert man, dass 
Helena nicht in Rom gestorben; ihr Tod erfoigte wohl 326, nach andem 
327 oder 328. Aber nach neuern Untersuchungen feierte der Kaiser 
seine Vicennalien Mitte Juni 326 zu Rom, und Helena starb den 18. Au
gust, zu der Zeit, ais der Kaiser noch in Rom war. Nach Nicephorus 
(8, 31) starb die Kaiserin in Rom selbst, und ihr Leib wurde zwei Jahre 

') S. 138. 
*) Zos. 2, 29. Sozom. 1, 5, Burckhardt, S. 402. 
3) UleiSrfi yoirv ôoçvpoçta èitl Tr¡v /SaeUevoveav xóXiv (TÒ GxyyoçJ àvexouiiero, h>-

rccuSoc de ripioiç ftaadixaíç àiteTt-9-eTO — Euseb. vit. Const. 3 , 47. — Theodor. 1,17. 
— Socrat. 1, 17. - Baron. 326, 60 - 64. 
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spater nach Constantinopel iibertragen. Ich spreche meine Meinung dahin 
aus, dass sie in der Nahe von Rom, sei es an Altersschwache, oder 
weil die Mordthaten im kaiserlichen Hause ihre Lebenskraft brachen, 
gestorben, und in Rom bleibend beigesezt sei'). 

Wenn also, -was nicht unwahrsclieinlicb, bei ibrem Tode Hosius 
zugegen war, so wird er, bei dem bleibenden Weggange des Kaisers 
ia den Orient, -wieder nach Spanien zurückgekehrt seyn, wábrend Burk-
bardt obne den Schein eines Grundes sagt: BHosius wurde gestiirzt, 
oder verschwand -wenigstens für sehr lange Zeit aus den Gescbaften '2).a 

Marcellus von Ancyra citirt aus einem Briefe des halb arianischen 
Bischofes Narcissus von Neronias, dass Osius von Corduba ihn (wabr-
scbeinlicb in Nicãa) gefragt babe, ob er in Gott zwei Substanzen an-
nehme, wie Eusebius von Casarea, und fügt bei: Icb weiss aus seinen 
Schriften, dass er glaubt, es seien drei. — Nacb einem von alien Seiten 
in Zweifel gestellten Berichte des Gelasius von Cyzicus hâtte Osius mit 
andem hervorragenden Hiiuptern der Katboliken zu Nicaa mit einem 
heidnischen Pbilosoplien disputirt, welcber sicb in Folge davon bekehrt 
hafte3). 

Ein platonischer Philosopb Chalcidius, der nacb gewohnlicber An-
nahme im sechsten Jahrhundert lebte, dedicirte eifaem Obristen Osius 
oder Hosius seinen Commentar zu dem Timãus des Platón. Es ist nicbt 
wahrscheinlich, dass darunter Osius von Oorduba gemeint sei. 

Isidor von Sevilla, ein Gegner des Hosius, der zugesteht, dass è t 
ein gewandter Redner war (eloquentiae viribua exerdtatm), bericbtet, dass . 
derselbe zwei scheme Schriften verfasst babe. „'Er schrieb an seiiie 
Schwester einen Brief über das Lob der Jungfraulichkeit im Schmucke 
einer schonen und beredten Darstellung; aucb verfasste er ein anderes 
Werk — Uber die Erklârung der priestorlichen Gewander im alten Te
stamente, ausgearbeitet in vortrefflichem Verstandnisse und Geiste4)." 

Von diesen Schriften ist uns leider nichts erhalten; wir sehen aber 
aus dem einzigen uns erhaltenen Briefe an den Kaiser Constantius, 
welche geistige Kraft und Frische Hosius noch — hundert Jahre alt — 

') Siehe Tillemont, m. t. 7, 1 —19 und Notes sur Sainte-Helene. E s giebt in der 
Nahe von Rom (unler der Vil la del Grande) eine Catacombe der hell. Helena, 
welche durch ihre Grõsse und ihren Mosaikfussboden vor andem Catacomben 
sich auszeichnet. Siehe: Die rõmischen Catacomben v. Spencer Northcote — 
übers. v. Rose, Coin 1859, S. 102. 

') Burckhardt, S. 421. 
3) Tillemont, m. 6, 646; 681 (ed. Paris 1799). 
') Isidor, j de viris iüustribus c. 5. 



Drittes Kapitel. 
Osius und die Griindung der kirchlichen Hierarehie 

in Spanien. 

§. 1. Die politische Einthei lung des Landes vor Augustus. 

Die Vertheilung dcr einzelnen Volksstamme vor den Zeiten der 
rSmischen Herrschaft in Spanien ') — hatte keinen Einfluss auf die Ein-
führung des Christenthumes in dem Lande. — Zur Zeit der romischen 
Herrschaft traten die einzelnen Volksst&mme zurück; sie giengen auf 
und unter in den Bewohnern der spanischen Provinz. Es war weder 
fSrderlich, noch hinderlich fiir die Verbreitung des Christenthumes, dass 
z. B . in dem mittlern Spanien Celtiberier wohnten, in den nordlichen 
Theilen Vasconen, Asturier, Galizier. Die Volksstamme mit ihren Eigen-
thlimlichkeiten verschwanden, ais der eine romische Staat mit der gleichen 
Sprache, den gleichen Gesezen und derselben Verfassung, alle Volks-
sfámme verband. Wenn auch noch P^igenthiimlichkeiten der Volks
stamme fortbestanden, und theilweise noch fortbestehen, wie die der 
alten Vasconen, der heutigen Basken, so zeigen sick dock nirgends 
Spuren, dass die Gesckichto der Kirchc in Spanien dadurck •ware be-
rtikrt -worden. 

Dagegen war die politische Eintkeilung des Landes unter den Ro-
mem maassgebend fl i r die Einricktung und Verwaltung der Kircbe in 
Spanien. Eine genaue Beachtung und Kenntnissnahme von der politi-
schen Lago des Landes giebt uns ganz überraschende Aufschlüsse, und 
giebt uns zuverlassige Einblicke in die aussern Wege und Formen der 
Einfükrung des Ckristenthumes in dem Lande. Wenn wir die Strassen 

') Spanien im Sinne der alien Rômer umfasste die ganze pyrenaische Halbinsel. 
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und die Verkehrswege des Landes genau kennen, kõnnen wir darnach 
den aussern Gang der Ausbreitung der Kirche im Lande annahernd 
erschliessen. Wenn wir wissen und beachten, welche Theile Spaniens 
in dem lebhaftesten und ununterbrochensten Verkehre mit Rom standen, 
roa wo aus das Cliristenthum nach Afrika, nach Spanien, und in alle 
Lander des Abendlandes verbreitet wurde, ktinnen wir daraus — mit 
Zuziehuñg anderer Quellen — mit ziemlicher Gewissheit erkennen, i n 
weichen Gegenden Spaniens das Christenthum sich zuerst ausbreitete. — 
Von den volkreichston Stádten konnen wir auch, nach der Analogie mit 
andem Landern, annehmen, dass sie friiber, als andere, christliche Ge-
meinden batten. 

I m J. Roms 516, in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten 
punischen Kriege, drang Hamilkar erobernd in Spanien vor. Sein Nach-
folger Hasdrubal griindete im J. 525, 243 Jahre vor Cbristus, die Stadt 
und den Seeliafen Neu - Carthago, der bis zum heutigen Tage, unter 
dem Wechsel so vieler Regierungen, seine Bedeutung als Kriegshafen 
Spaniens behauptet hat. — Als die Punier sich das siidliche Spanien 
unterworfen, und von ihren festen Punkten aus — das ganze Land unter 
ihre Botmassigkeit zu bringen — Aussicht batten, traten die eifersiich-
tigen Romer dazwischen, und schlossen zunâchst im J . 526 einen Ver-
trag mit Hasdrubal, nach welchem der Ebro von den Oarthaginiensern 
nicht iiberschritten werden, und auch das stidlich vona Ebro gelegene, 
den Romern verbiindete, Saguntum, unter dem Schusse der Ró'mer 
bleiben sollte1). 

Nach dem Tode Hasdrubal's iibernahm Hamilkar's Sohn, Hannibal, 
die Gewalt in Spanien, und -wollte durch Unterwerfung des ganzen 
Landes sich den Weg zum Kriege mit den Romern bahnen. Er eroberte 
im Jahre 536 Sagunt, und zerstorte es. Den. Romern und den Puniera 
war dieser Anlass zum Kriege willkommen. Neben Italien wurde H i -
spanien ein Hauptschauplaz des zweiten punischen Krieges. — Nach 
wechselndeii Erfolgen iibernahm P. Corn. Scipio, der Sohn und Neffe 
der in der Schlacht bei llorcum gefallenen P. Cornel, und Cn. Cornel. 
Scipio, im J. 544 der Stadt, 210 vor Christus, die Führung des rSmi-
schen Heeres in Spanien. Innerhalb vier Jahren, bis zum J. 548, ver-
trieb er die Punier aus ganz Spanien. Das ganze siidliche oder jensei-
tige Spanien, sammt Gades, war und blieb in der Hand der Rõmer, 
und dieser Theil des Landes wurde zuerst und vollstandig romanisirt. 
Die Bewohner dieses reichen und fruchtbaren Erdstriches fanden ihren 
Vortheil in der Verbindung mit Rom, und der Handel zwischen Rom 
und Gades wurde überaus belebt und bliihend. 

Aber der Nordwesten von Spanien war auch den Puniern nicht 
unterworfen gewesen, und grSsstentheils noch unbekannt. Der Kampf 

') Polybius, 2, 13; 3, 27, 29. Livius 21, 2. 
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dauerte voile zwei Jahrhunderte, bis sich die Romer Herm des ganzen 
Landes nennen konnten. Die tapfern Celtiberier ' ) , welche die Mitte 
von Spanien bewobnten, konnten erst nach langen und wechselvollen 
K'ámpfen von Cato dem Aeltern — 557 der Stadt2), so wie durch Tiber. 
Gracchus unterworfen werden, 574—5763). — Die Lusitanier erhoben 
sich unter ihrem Führer Viriathus zu entschlossenem Widerstande4). — 
Durch die Eroberung von Numantia — 621 d. St. — 133 v. Chr. — 
kamen die meisten Volker des innern Spaniens unter romische Herr-
schaft. Noch dauerte der Kampf mit den nordlich vom Tajo wohnen-
den Lusitaniern, -welche erst von Julius Casar — 693 d. St. — vollig 
bezwungen wurden*). Es folgte der Krieg mit Sertorius. Zulezt wur-
den die niSrdlichen Gebirgsvolker, namentlich die Cantabrer und Asturer, 
von Augustus — 732 — und Agrippa ganzlich überwaltigt6). 

Erst seit Augustus war die ganze Halbinsel romisches Gebiet. Viele 
riJmische Colonien wurden angelegt, und durch ein Nez von Landstrassen 
daS ganze Land durchzogen und verbunden7}. Vor den Zeiten des 
Augustus, und seit der Vertreibung der Carthaginienser aus dem Lande 
war dasselbe in zwei Theile, oder zwei Provinzen zerlegt worden. Schon 
im J . 550 d. St. werden zwei Proconsuln fiir Spanien erwâhnt8). — 
Das diesseitige oder nordostliche, und das jenseitige oder siidwestliche 
Spanien fiel zusammcn cinerseits mit der spátern Provinz Tarraconensis, 
anderseits mit den beiden Provinzen Biitika und Lusitanien. Jenes heisst 
auch das innere, dieses das aussere Spanien9). 

Zuerst gait der Ebro ais eine von der Natur gesezte Grenze10). 
Doch war nach dieser Scheidungslinie die Ausdehnung der beiden Pro
vinzen in gar keinem Verhaltnisse dor Grosse zu einander. — Spãter 
scheint sich das diesseitige Spanien bis zum Gebirge von Castulo erstreckt 
zu haben. — Man nahm gewohnlich eine von hier und den Quellen 
des Batis bis nach Carthagena, oder nach Murgis (Alméria) gezogene 
Linie als Grenze der beiden Provinzen an " j . — Die Grenzlinie lief 
vom heutigen Cabo de Gata aus, vormals Promontorium Charidemi " j j 

') Flor. 2,17. 
*) Appian. Hisp. 41. — Plutarch., Cato maj. 10. — Liv. 34, 17. 
«) Strabo, 3, 162 - 63. Liv. 40, 49. Flor. 2, 17. 
*) Strabo, 3, 3 (2, 3). Appian. Hisp. 73 - 74. Orosius, 5, 4. 
4) Caesar, Bell, civile, 1, 60. Appian. Hisp. 102. Sueton. Caesar. 34. 
') Dio Cass. 53, 25; 29. — Liv. 28, 12. Flor. 4, 12. 
•>) Sallust. hist. fr. p. 820. Cort - Polt/b. 3, 39. - Strabo, 3, 160. — Itiner. Anton. 
«) Liv. 29 ,13 , 7. 
9) Cicero, pro lege Manil. 12. - pr. Font. 3. — Liv. 28, 18; 30, 30; 32, 28; 45, 16. 

Plin. 3, 1, 2. - Tacit, annal. 4, 13. Flor. 4, 2. Strab. 3, 166. 
,0) Liv . 32, 28. — Caes. B . civ. 3, 73. 
" ) Stephan. Byzant. — ..Ibcrien" — nach Artemidor, — Strab. 3, 166, 
") Ptol. 2, 4, 7. 
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zwischen Carthagena und Almería, vor Alters zwisehen Abdera und 
Barea (?), gieng zwischen Illiturgis und Castulo (Andujar und Cazlona) 
liter den Batís, lief von da in nordwestlicher Richtung über den Anas, 
von hier zog sie direct nordlich, und zwischen Toledo und Talavera 
(de la Reyna), doch naher der leztern Stadt, über den Tagus oder Tajo. 
Hierauf lief sie wieder nordwestlich, rechts an Salamanka (Salmantika) 
voriiber, "welche Stadt noch im jenseitigen Spanien lag. Nordostlich 
von Salmantika, welches an dem Termes, einem Nebenflusse des Duero, 
liegt, über den eine steinerne Brücke von 27 Bogen führt, die noch 
zur Hàlfte ein Werk der Romer i s t ' ) , erreichte die Grenze der beiden 
Spanien den Durius oder Duero, und folgte von nun an dessen ge-
krümmtem und gewundenem Laufe bis zu seinem Ausflusse in das Meer 
bei Oporto 2). 

Dadurch zerfiel Spanien in zwei raumlich sehr ungleiche Provinzen, 
die grossere nordostliche, die kleinere südwestliche. Die grossere Be-
v5lkerung und Fruchtbarkeit aber des jenseitigen Spaniens wog jene 
Differenz wieder auf. Wegen dieser Eintheilung in Spanien sagte man: 
Hispaniae, d. i . die zwei spanischen Provinzen3). Auch in spaterer Zeit, 
nachdem das Land in drei Provinzen eingetheilt war, sprach man vom 
diesseitigen und jenseitigen Spanien 4). Das diesseitige Spanien bedeutete 
dann die Tarraconensische Provinz, das jenseitige aber die Provinzen 
Lusitânia und Batika. Ebenso blieb es bei lateinischen und griechisohen 
Schriftstellern, besonders bei leztern, Sifcte, Hispânia statt Hispânia zu 
schreiben5). 

Als romische Verwalter Spaniens erscheinen zuerst zwei Proconsuln 6). 
Diess dauerte von den beiden Scipionen an, dem Vater und Oheim des 
Scipio Afrikanus des Aeltern, bis auf Cornelius Lentulus und L . Ster-
tinius, welehe im J. w. c. 555 erwahlt wurden'). Spâter, vom J. 554 

') Willkomm, Wanderungen durch das nordõstl. und céntrale Spanien, 1852, 
B d . 2 , S. 3 4 3 - 4 9 . 

*) Minutoli, Spanien und seine fortschreitende Entwicklung, Berlin 1852, S. 23. 
*) Caeiar, B . Civ, 1, 10. — Salhst. Catil. 18. — Liv. 28, 18. — 30, 3. - Plin. 

17, 26; (40). 30, 30. 
') Florui, 4, 12. 
') Das I/inerarium Antonini sclneibt: de Italia in Hispanias. — Bei spátern Griechen 

kommt Zxav ia und Zxayia i abwechselnd vor, z. B . bei Theodoret die Einzahl, 
3,949 (Schulze-Noesselt); die Mehrzahl, 1,1425, 3,451; 773. — Agalhias — 
ed. Bonn. p. 306 — schreibt: Snavia. Gregor von Tours sezt bald die E i n 
zahl, bald die Mehrzahl — Hist. eccl. Franc. 5, 39. — cf. 4, 8; 1, 24 de gloria 
mariyrum. Mehrere Beispiele s. oben bei den Zeugnissen der Kirchenvãter für 
die Reise des Paulus nach Spanien. (Band 1, S. 40flg.) 

«) Liv. 28, 38. 29 ,11 ; 13. 
') Nonius Ludov., „ Hispânia" 16Q7 — bei tSchotlius, Hispânia Ulystrata, t. I V -r» 

cap. 4. — Liv. 31, 50, • 
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an -— wurde das Land durch zwei Propratoren verwaltet'). Die Pro-
prãtoren wurden zuweilen auch noch Proconsuln genannt2). I n ausser-
ordentlichen Zeiten wurden auch besondere Magistrate ernannt. Als im 
J. 569 ein Krieg in Spanien drohte, -wurde neben den beiden Pratoren 
der Consul M. Porcius Cato nach Spanien gesendet3). I n dem Kriege, 
welcher gegen Sertorius gefiihrt wurde, wurden Q. Metellus als Pro
consul, und Cn. Pompejus als Quastor mit consularischer Gewalt nach 
Spanien gesendet4). Pompejus selbst liess seine Provinz Spanien durch 
seine beiden Legaten Afranius und Petrejus verwalten. 

§. 2. Eintheilung Spaniens i n drei Provinzen unter Augustus. 
Die Provinz Tarraconensis. Neue Eintheilung unter Con

stantin. 

Augustus theiltc im J. 727 Spanien in die drei Provinzen: Tarra
conensis, Batika und Lusitânia5). Die neue Eintheilung ruhte indess 
auf natiirlichen und geographischen Griinden, und scheint thatsachlich 
schon vorhanden gewesen zu seyn. Schon Casar unterscheidet das dies-
seitige Spanien, das Land vom Gebirge bei Castulo bis zum Flusse 
Anas, also die Provinz Batika, sodann das Land vom Anas bis zum 
Meere — also Lusitânia6). — Batika -wurde als Provinz dem Senate 
z u g e t h e i l t D i e beiden andern Provinzen, Lusitânia und Tarraconensis, 
wurden kaiserliche Provinzen 8J. Von jezt an wurden je drei Prâtoren 
nach Spanien gesendet; zwei vom Kaiser, einer vom Senate. 

Die Provinz Tarraconensis umfasste zwei Drittheilc von Spanien. 
Diese Provinz stand unter eincm Statthalter mit consularischer Macht 
(Proconsul), welcher drei Legionen 9) und drei Legaten zu seiner Dispo
sition hatte. Zwei dieser Legionen standen in dem nordlichen Spanien, die 
erste zwischen dem Durius und dem Cantabrischen Meere. Die zweite 
Legion mit dem zweiten Legaten stand ostlich von jencr — bis zu den 
Pyren'áen. Der dritte Lcgat mit der dritten Legion stand im Innem 
des Landes, im Lande der Celtibericr, und in dem Lande zwischen dem 
Ebro und dem Meere. Die drei unter Augustus in Spanien stehenden 
Legionen waren die Legio I V Macedónica; die Legio VI Victrix, und die 

') Liv . SO, i l (31, 50). — 33, 26. — U , 11. - 45, 16. 
>) Pigh. Annal. 1599. I I , 253. 
») Liv . 33,43. - 34, 8; 17. 18; 21. 
*) Liv. epitom. 91. 92. 
5) Mela, 2, G, 3. — Appian. Hispan. 102. 
e) Bell. civ. 1, 38. 
') £>io Cass. 53, 12. (Sueton. Octav. 27.) Strabo, 17, 840. 
8) Dio C. I. c. Strabo, 3, 4, 20 (166). 
9) Tacit. Ann. 4 , 5 . — Strab. I. c. p 
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Legio X1) Gemina. Spater, zur Zeit der Kaiser Galba, Vitellius und 
Vespasian, werden die Legio I Adjutrix 2), und Legio V I I Gemina er-
wahnt Aus dem Standlager derLeztern ist die Stadt Legio, jeztLeon, 
hervorgegangen3). 

Der Prãtor von Tarraconensis wohnte gewBhnlich in der Hauptstadt 
Tarraco, abwechselnd in Cartagena. I m Sommer bereiste er das Innere 
des Landes4). Der Pr&tor von B'átika -wohnte in Corduba, der von 
Lnsitanien gewobnlich in Emerita. 

Durch Augustus wurde ganz Spanien in gewisse Gerichtssprengel 
eingetheilt, Conventus juridici genannt5). Es waren im Ganzen vierzehn 
solcher Obergerichtshofe, auf -welchen die Streitigkeiten der Provinzialen 
in lezter Instanz entschieden burden. Doch erscheinen wenigstens einige 
dieser Conventus schon in friiherer Zeit6). I n der Provinz Tarraco
nensis befanden sich sieben, in der Provinz Batika vier, endlich in L u 
sitânia drei Obergerichtsbofe7). 

Diese Eintheilung in drei Provinzen blieb bis auf die Zeiten der 
Alleinherrschaft des Kaisers Constantin8). Durch Constantin erhielt 
Spanien einen Vicarius, der zu Sevilla residirto9), und unter dem Prâ-
fectus von Galh'en stand. Das Festland selbst wurde in filnf Provinzen 
getheilt. Batika und Lusitânia blieben in ihrem friihern Bcstand. Die 
Provinz Tarraconensis dagegen wurde in drei Provinzen zerlegt, in Tar
raconensis im engern Sinne, in die Provinz Carthaginensis mit der 
Hauptstadt Neu-Carthago, und in die Provinz Galicien mit der Haupt
stadt Asturica (nach andern Bracara); dazu kam als sechste Provinz Mau
ritania Tingitana, welches schon Kaiser Otho aus besondercr Gunst zu 
der Provinz Batika geschlagen 10), und als siebente Provinz die Inseln 
im Mittelraeere, welche indess erst zur Zeit Theodosius des Grossen und 
seiner Sohne als eigene Provinz erwahnt werden " j . 

Die Provinz Lusitanien grenztc im Westen und Si'ulen an das atlan-
tische Meer, im Osten an den Anas, bis zu der nordlichcn Ausbeugung 
des leztern, durch welche er dem Tagus am nachstcn kommt. Von 
da an lief die Grenze nordlich über den Tajo an den Duero , und war 

') Tac. Hist. 3 , 44. (Dio Cass. 53, 26.) 
») Tac. Hist. 2, <F!;86. 
«) Paaly, Reakiicyclop. I V , 888 — Legio. — Masdeu, Hist. crit. Hispan. VI , Nr. 917—43. 
<) Strab. 3, 167. 
5) Plin. 3, 3; 4 — 4 , 2 0 und 21, (35). - Vellej. Paterc. 2, « . 
•) Sueton. Caesar. 7, cl. mit Caes. B . civ. 2, 19. — B . Alex. 56. 
' ) Plin. I. c. 
«) Zosim. 2, 32; 33. 
9) Notitia tlignitatum Occid. cp. 20. ed. Buecking, 1853. — Cod. Theod. L . 5 de sponsal. 

und L . 61 de curs. publ. 
Tac. Hist. 1, 78. 

" ) Notitia dignitatum in part. Occid. c. 20. 
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dieselbe mit der oben angegebenen Grenze zwischen dem vormaligeu 
diess- und jenseitigen Spanien. Denn die neue Eintheilung unter Au
gustus war eigentlich nur die Zerlegung des jenseitigen Spaniens in 
zwei Halften, die durch den Anas geschieden wurden, wâhrend das dies-
seitige Spanien nur den Namen wechselte, und von nun an die Tarra-
conensische Provinz hiess. Die alte Provinz Lusitânia bildet den grossten 
Theil des Territorialbestandes des heutigen Konigreichs Portugal. Nur 
im Siiden war Lusitanien weniger breit, als Portugal, da Portugal jen-
seits der Guadiana (des Anas) Besizungen hat, die Gebiete von Olivença, 
Mourão, Serpa, und andere Ortschaften'). Dagegen erstreckte sich Lu
sitânia in der Mitte — weiter nach Osten, es erreichte bier mehr als 
das Doppelte seiner jezigen Breite, bis nach Tala vera de la Reyna, 
welches tief im heutigen Spanien liegt. Auch, wo Lusitânia nach Nor-
den wieder schmaler wurde, schloss es noch die jezt spanische Stadt 
Salamanca ein. Von heutigen bedeutenden spanischen Stadten lagen 
innerhalb der Grenzen des alten Lusitânia (neben Talavera und Sala
manca) die Stâdte Avila (was von andern bestritten wird), Ciudad Ro
drigo, Coria, Plasencia, Caceres, Merida, die alte Hauptstadt Lusi-
tanias ,̂ Alcantara, Truxil lo, Medellin 2) u. a. — I m Norden jedoch hat 
das heutige Portugal jenseits des Duero noch die beiden kleinen Pro-
vinzen — Tras os Montes — (jenseits der Berge), und Entre Minho e 
Duero, wâhrend der Duero die Grenze des alten Lusitaniens bildete. 

Die Grenzen der Provinz Batilca, welche im Vorstehenden schon 
angegeben sind, erlitten durch die Eintheilung unter Constantin keine 
VerUnderung. Die gleichen Grenzen hatte die neue Provinz Cartha-
giniensis gegen Siiden und Westen. I n diese Provinz gehorten noch 
Toledo, Segorve, Siguenza und Osma, selbst Palentia, Complutum 
(Alcala de Henares), Auxuma, Segovia, Segobriga, umsomehr Valencia, 
und Valeria. Diese Provinz war wie ein schmaler K e i l , der sich mitten 
durch ganz Spanien schob, der sich zwischen die beiden Provinzen Tar-
raconensis und Asturión einschob, und der fast bis zum cantabrischen 
Hochgebirge reichte 3). 

Die Provinz Galizien — lief von Ocelodurum oder Zamora am 
Duero, entlang dem Nebenflusse des Duero, Ezla, — bis zu den Bergen 
von Saldanna und Oca. — Uebrigens war, nach neuern Untersuchungen, 
Asturien und Galizien schon eine seit der Mitte des zweiten Jahrhun-
derts von Tarraconensis getrennte Provinz, welche wenigstens eine 

' ) Schiifer, Geschichte Porlugals, I , 2. — Die Halbinsel der Pyrenâen, von 
M. Willkomm, 1855, S.491. - Nonius, c. 29. 

J) Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, (. I X , p. 213 
(Schiifer l. c ) . Plin. 3, 2. A. n. 4, 35 (21). 

' ) Florez, Limites de la Carihaginense, 5 , 2 — 53. 



J. 3. Die Kirche in Spanien in Beziehung auf ihre kirchl. Organisation etc. 173 

eigene Abgaben - oder Finanzverwaltung — unter einem romischen Pro
curator h a t t e Z u w e i l e n heissen diese obersten Beamten auch juridici 
und legati. — Schon unter Antoninus Pius erscheint sie als eigener 
Bezirk, vielleicht v?urde sie unter Hadrian eine kaiserliche Provinz unter 
dem Namen Galiizien und Asturien (Gruter, inscr. 426. 5. — ) . 

Unter dem Kaiser Commodus erscheint ein Procurator von Asturien 
und Galizien2). Nach Zumpt wurde Asturien und Galizien durch Cara-
calla von Tarraconensis getrennt (S. 150). Antoninus Pius babe zuerst 
wegen der Einfalle der Mauren Asturien und Galizien auf kurze Zeit 
einem besondern Legaten iibergeben, Caracalla habe die Trennung zu 
einer bleibenden gemacht. Die von Procuratoren verwalteten Provinzen 
blieben nocb in einer begrenzten Abhangigkeit von den durch Legaten 
verwalteten Provinzen. I n Asturien, wie in der Provinz Tarraconensis 
erscheinen auch juridici — Gerichtsverwalter — ais obere Beamte. Es 
erscheint ein gewisser L . Novius Crispinus Martialis Saturninas, und 
thut unserer obigen Beweisfiihrung keinen Eintrag, dass nicht Basilides, 
sondem Martialis unwürdiger Bischof von Astorga gewesen sei3). Zumpt 
meint ferner (8. 148), M . Aurel habe, als er die Legio V I I gegen den 
Einfall der Mauren in die Provinz Bãtika sandte, die Provinz Tarra
conensis in zwei getheilt; und Asturien habe ihren Legaten erhalten 
(nam legati Augusti juridici nominantur). Nach der Vertreibung der Mauren 
aus Batika sei Asturien wieder mit Bâtika vereinigt -worden, doch habe 
dieses nicht lange gedauert, denn aus einer neulich gefundenen Inschrift 
(Orelli nr. 6,914) erhelle, dass die definitive Trennung durch Caracalla 
geschehen, und C. Julius Cerealis heisst leg. Aug. pr. pr. — Somit ge-
schah, was diese Provinz betrifft, unter Constantin nichts Neues. 

Das dritte oder Tingitanische Mauritanien kam, wie man glaubt, 
zur Zeit des Diocletian politisch zu Spanien, und blieb bis zum Ein
falle der Barbaren, als gesonderte Provinz damit verbunden. Ob es 
iiberhaupt hier jemals Bischofe gegeben habe, ist zur Zeit noch nicht 
bewiesen. Auch die Balearen erscheinen um das Jahr 400 als eigene 
Provinz. 

§ . 3. Die Kirche in Spanien in Beziehung ^uf ihre kirchliche 
Organisation vor Hosius. 

Alle Versuche, eine kirchliche Organisation Spaniens vor oder zur 
Z&it der Synode von Elvira oder auch nachher — nachzuweisen, haben 

') Zumpt , Studio, romana, 1859, p. 142 sq. — Becker-Marquardt, Handbuch der 
romischen Alterthiimer, 3 , 1 , 8 0 — 82. 

5) Orelii, nr. 3, 574 — Inscriptionum latinarum selectarum amplíssima collectio, Turk. 1828. 
») Siehe Bd. 1, 8. 246 - 251. 
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keine Thatsachen, sondem nur Vermuthungen zu ihrem Ausgange. Wer 
berief die Synode von Elvira? Gewiss kein Metropolit, denn einen 
solchen gab es nicht. — Hosius war aber Bischof der Provinzialhaupt-
stadt von Batika, er hatte den Ruhm eines Bekenners erlangt, und so 
gab er -wahrscheinlich den Anstoss dazu. Die Formen der kirchlichen 
Hierarchie waren noch nicht da, aber ein halbes Jahrhundert leitete 
der gewaltige Geist die Kirche Spaniens, der diese Formen bildete. 

Da aus den 81 Cânones von Elvira sieh keine Schliisse auf das Be-
stehen einer kirchlichen Hierarchie in Spanien ziehen lassen, so fragt 
es sich, ob sich aus der Ordnung der Unterschriften keine solchen Schliisse 
ziehen lassen. Die Bischofe unterschreiben in der — Buch 5, Kap. 2 
angegebenen Ordnung: 1) Felix von Guadix; 2) Hosius von Cordova; 
3) Sabinus von Sevilla; 4) Camerinus von Tucci - Martos; 5) Sinagius von 
Epagra-Cabra; 6) Secundinus von Castulo-CazJona; 7) Pardus von Men-
tesa; 8) Flavian von Elvira; 9) Cantonius von Urc i ; 10) Liberius von 
Merida; 11) Valerius von Saragossa; 12) Deccntius von Leon; 13) Me-
lantius von Toledo; 14) Januarius von Fibularia (Loarre); 15) "Vincen-
tius von Ossonoba; 16) Quintianus von Elbora; 17) Successus von 
Eliocroca-Lorca; 18) Eutychianus von Basti-Baza; 19) Patricius von 
Malaca. 

Man ist hiebei, besondcrs nach der Analogic von Afrika, von der 
Voraussezung ausgegangen (wic noch nculich der Verfasser bei Braun-
Achtcrfeldt), dass dio Bischofe nach der Zcit ihrer Ordination unter-
zeichnet haben. Felix von Acci war der alteste, sagte man, also unter-
schrieb er zuerst. Andere, wie Gonzalez Tellez, meinen, auf solche 
Kleinigkeiten hâtten sich jene Manner gar nicht eingelassen (etwa nach 
dem Sprüchworte: minima non curat praetor). Aber Hosius hat an 
z-weiter Stelle Bedenken erregt. "Wie konnte er, der friihestens im 
J. 294 Bischof geworden, unter den neunzehn BischSfen der zvreitalteste 
seyn, besonders wenn man, wie die meisten Spanier, die Synode ia 
die Jahre 300—304 sezte? Auch Bischof Valerius schien an eilfter 
Stelle zu weit zurlickzustehen. 

Es fallt auf, dass nicht auch noch zwei andere Punkte Bedenken 
erregten, dass nemlich Felix, der Inhaber des -ãltesten Bisthumes in 
Spanien, gerado auch der alteste Bischof seyn sollte, d. h. dâss unter 
neunzehn moglichen Fallen gerado der neunzehnte eintriíft, zweitens, 
dass die neunzehn Bischofe, deren es zwSlf siidspanische sind, gerade 
so auf einander folgen, dass zuerst in einer ununterbrochenen Reihe 
neun südostspanische, dann die sieben andern direct hinter einander, 
zulezt drci Bischofe des Siidens stehen. — Das ware doch ein seltenes 
Spiel des Zufalls, dass hinter einander neun in der N&he von Elvira 
residirende Bischofe dem Alter nach alien andern weiter entfernten Bi-
schofen vorangchen sollten. 
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Doch hat man nur stark an Osius an zweiter, und weniger stark 
an Valerius an eilfter Stelle sich gestossen. Darum hat Florez (10, 168) 
behauptet, dass durch die Schuld von Abschreibern diese unerwartete 
Reihenfolge der Bischofe entstanden sei; dieselben batten nemlich ge-

1) Accitanus 2) Cordubemis 
3) Hispalemis 4) Tuecitanus 

anstatt: 
1J Accitanus 11) Cordubmsis 
2) Hispalensis 12) Tuecitanus. 

I n ãhnlicher Weise sagt der Verfasser der Abhandlung „znr Kirchen-
geschichte Spariiens" in derZeitschrift von Achterfeldt und Braun (1852,2): 
sEs mogen nemlich die Namen der Bischofe in zwei Columnen ge-
schrieben gewesen seyn, die eine zehn, die andere neun enthaltend. 
Der Abschreiber aber verstand diese Eintheilung nicht, und statt die 
Namen der einen Columne hinter einander zu lesen, las er jede Reihe 
gleich vollstãndig hinter einander, so dass er fortwãhrend von einer in 
die andere gerieth." 

Aber auch bei dieser Annahme treten auffallende Erscheinungen 
ein, die man nur nicht beachtet hat. Es steht nemlich der Bischof von 
Acci auch hier ais der erste. Dann stehen fünf süd-westliche BischSfe 
direct hinter einander, dann drei entferntere, dann wieder sechs siid-
•westliche nach einander, dann vier entferntere, endlich der lezte aus 
Südosten. 

W i r haben die Unterschriften der Toletanischen Concilien von dem 
drítten im J. 589 gehaltenen bis zum siebenzehnten im J. 694 gehal-
tenen vor uns, die Metropoliten stehen nach ihrem Alter voran, dann 
stehen gleichfalls die Bischofe nach der Zeit ihrer Ordination (Collectio 
canonum eccles. Hispanae — ed. Ant. Gonzalez, Madr. 1808 [ 1821 ] ) . Aber 
nirgends stehen die Bischofe in dieser seltsamen ReihenfolgCj "wie die 
zu Elvira; Uberall sind sie in Beziehung auf die Lage ihrer Bisthtimer 
mehr zertheilt und zerstreut. Davon abgesehen, wird es sich fragen, 
•wie die altesten Handschriften lauten, nach deren Wortlaute man sich 
richten muss. Franz Gonzalez hat zu seiner Sammlung der Kirchen-
geseze Spaniens n e u n (9) der altesten Codices benüzt. Diese Codices 
lesen einstimmig den Hosius an zweiter Stelle. Nicht eine Handschrift 
Jiest anders. Die altesten Codices (C. Alveldmsis und 0. Aemilianus) tragen 
die Aufschrift der Jahre 976 und 994 (Gonzalez praefat.). — Auch 
diese haben deij Bischof Sabinus nicht an zweiter, sondern an dritter 
Stelle. 

W i r -wollen demnach nachzuweisen versuchen, dass die Bischofe 
Ton Elvira nicht nach dem Alter ihrer Weihe, sondern nach dem Alter 
ihrer Bisthtímer unterschrieben. Gelange dieser Beweis, so -wiirde sich 
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daraus für die Aufhellung der altesten Kirchengeschichte Spaniens kein 
geringer Gewinn ziehen lassen. A u f den Einwurf diirfte kein Gcwicht 
zu legen seyn, dass eine solehe Ordnung der Unterschriften auf keiner 
andern Synode sich finde. Diess Bedenken hebt sich u. a. durch die 
Erwagung, dass — wenn die Váter von Elvira in Angelegenheit der 
Kirchenbusse ihre eigenen Wege im Gegensaze gegen die Bescbliisse 
der katholischen Kirche gegangen sind, es für sie eine unbedeutende 
Sache m r , in der an sich harmlosen Frage der Reihenfolge der Unter
schriften ihre eigenen — wenn auch spanischen — Wege zu gehen. 

Dass das Bisthum Acci oder Guadix das erste und âlteste Bisthum 
in Spanien sei, ist allbekannt, und oben gezeigt. Diesen Vorrang des 
Alters hat ihm nicht Toledo, nicht Sevilla, nicht Cordoba oder Santiago 
di Compostella, streitig machen konnen. Torquatus, das Haupt der 
aieben ApostelschUler, war erster Bischof in Acci , desswegen unter-
schreibt der Bischof Felix von Acci ais der erste in Elvira. — Guadix 
•war indess politisch niemals eine bedeutende Stadt; desswegen brachte 
ihm seine Auszeichnung, das alteste Bisthum Spaniens zu seyn, keinen 
Vorrang an Ehre oder Macht. 

Cordova war die Hauptstadt des siidlichen Spaniens. Da Paulus 
nach Spanien kam, kam er wohl auch in diese Stadt; ebenso vielleicht 
einer der ApostelschUler, etwa der heilige Euphrasius. Die Kirche und 
das Bisthum sind offenbar aus dem ersten christlichen Jahrhundert. — 
Die politische Bedeutung und Stellung der Stadt spricht dafiir, dass 
dort zuerst das Christenthum verkündigt, und ein bischõflicher Stuhl 
errichtet wurde. 

Das Gleiche gilt von dem berühmten Sevilla. Nebstdem hat nicht 
bloss Itálica, sondern auch das nahe Sevilla Anspruch auf den heiligen 
Gerontius, der im siebenten christlichen Jahrhundert, wie Torquatus zu 
Toledo, und wie Euphrasius zu I l l i tu rg i , eine seinem Andenken ge-
widmete Kirche am Ufer des Flusses Batís hatte. 

Das Bisthum Tucci, der Reihe nach das vierte, reichte nSrdlicb 
über den B&tis, und in seinem Umkreise lag das I l l i turgi des Euphrasius, 
Grundes genug, dass wir seinen Ursprung aus dem ersten christlichen 
Jahrhundert herleiten. — Das Bisthum Egabra, das fiinfte in der Reihe, 
lag in weiter Ausdehnung von Norden nach Suden an der Strasse zwi-
schen Cadix, Malaga-Antequera und Sevilla nach Cordova und Ca
stillo ; es lag auf dem muthmasslichen Wege des Aposteis Paulus durch 
Spanien, es lag zwischen Hispalis, Astigi und Corduba einerseits, ander-
seits zwischen Acci , Iliberris und I l l i tu rg i , den Stâdten der Sieben-
m'ánner; es selbst war eine bedeutende Stadt in paradiesischer Gegend, 
so dass sich Niemand wundern darf, wenn es schon im apostolischen 
Zeitalter Bischofe hatte. — Das sechste Bisthum, Castulo, ist schon 
ofter in diesem Werke vorgekommen als ein Bisthum aus der altesten 
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apostolischen Zeit, das ebenso dem Apostei Paulus, wie dem heiligen 
Euphrasius seine Anfange zu verdanken haben diirfte. Man kann in-
dess ebenso den heiligen Esitius von Carcesa-Cazorla als Griinder des 
Bisthums Castulo betrachten. Das siebente ist das Bisthum Mentesa; 
nacit gewobnlicher Annahme etwas südlicb von Jaen gelegen. Der 
Weg von Acci naeh I l l i tu rg i und Tucci führte über Mentesa, und es 
ist -wahrscheinlich, dass hier Eupbrasius, vielleicbt aueh OScilius, eine 
Zeit lang gewirkt haben. Euphrasius ist Patron des Bisthumes Jaén . 
Wenn nun Jaen das wieder erstandene Bisthum Mentesa ist, was man 
wohl mit demselben, wo nicht mit grosserm Rechte sagen kannj als dass 
das Bisthum Castulo - Beacia nach JaSn verlegt worden sei, so lâsst sich 
mit einiger Sicherheit annehmen, dass das Bisthum Mentesa den heiligen 
Euphrasius für seinen Begründer hielt, und die Stellung des Bischofs 
von Mentesa in den vordern Reihen der Unterschriften dor Synode 
Hesse sich daraus erklâren. 

Es folgen achtens und neuntens die Bisthiimer Elvira und Urci — 
beide anerkannt apostolischen Ursprungs. Das Bisthum Emerita, das 
zehnte der Reihenfolge nach, ist doch wahrscheinlich nicht apostolischen 
Ursprunges, sondern diirfte aus dem zweiten christlichen Jahrhunderte 
etammen. Das Bisthum Saragossa, das eilfte der Reihe nach, ist wohl 
etwas spater, als Merida, und wahrscheinlich von Tarraco aus, gegründet 
worden; wShrend anderseits das zwõlfte Bisthum, Leon, von Saragossa 
aus, und vielleicbt erst um 257, gegründet worden seyn dürfte. Es 
folgte als dreizehntes das Bisthum Toledo. 

Bei der spãtern Wtirde, zu welcher sich Toledo erhob, wurde 
alies versucht, dem Bisthume das moglichst grosste Alter zu vindiziron. 
Aber die Toletaner wissen sich allein des heiligen Eugenius zu rühmen, 
welcben sie einen Schüler des heiligen Dionysius von Paris nenncn. 
Doch die alte spanischo Liturgie weiss weder von Dionysius dem Arco-
pagiten, noch von seinem angeblichen Schüler Eugenius. Dieses ist cin 
entscheidendes Zeugniss gegen seine Existenz. Auch stammt die Tra
dition über Eugenius erst aus dem spatern Mittelaltcr. Umsonst beruft 
man sich auf das rõmische Martyrologium, für welches der Kardinal 
Baronius die wichtigste Auctoritat ist. Manche Heilige, an deren Hei-
ligkeit er selbst die starksten Zweifel hatte, z. B. den Gregorius von 
Elvira, hat er dennoch aufgenommen, weil er liebgewordene Traditionen 
nicht verlezen wollte. Die ganze Legende von Dionysius ist langst auch 
von den Franzosen aufgegeben. Darum mî ss man auch auf Eugenius, 
seinen Schüler, verzichten. 

Melantius ist der erste bekannte Bischof von Toledo; vielleicbt war 
er tiberhaupt der erste, und wahrscheinlich ist dieses, wie die folgen-
den Bisthiimer, erst in der langen Zeit des kirchlichen Friedens von 
260 bis 303 n. Ghr. in das Leben getreten. Ildefons von Toledo (657 
bis 667) sagt von dem Bischofe Asturius von Toledo, welcher im J. 400 

Gams, span. Kirche. I I . 12 
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auf der ersten Synode von Toledo anwesend war, und eine entschieden 
Mstorische Person ist: „Er g i l t , " wie die alte Zeit uns berichtet, „in 
Toledo ais der neunte, in Complutum ais der erste Bischof (Udef. de 
viris illustr. c. 2). — Wenn wir nun jedem der vorausgegangenen acht 
Bischofe eine Regierung von 18 Jahren zutheilen, was für den Durch-
schnitt, und verglichen mit der Regierungszeit der spâtern Bischõfe To
ledo's zur Zeit der Westgothen, zu viel ist, so kãmen wir etwa bis 
zum Jahre 260 vor Ohristus zuriick. Nehmen wir 15 Jahre ihrer Re
gierungszeit an, so kommen wir bis zum Jahre 280 zuriick. Dann 
konnte wohl Melantius noch der erste Bischof von Toledo seyn; er hatte 
dann 25 — 26 Jahre regiert. U m dem Gewichte des Zeugnisses, welches 
in der Angabe des Ildefons liegt, zu entgehen, haben einige Spanier 
ohne alien Grrund behauptet, Ildefons fange die Bischofe Toledo's erst 
vom J. 325 zu zãhlen an, vielleicht weil in diesem Jahre Constantin 
Alleinherrscher wurde, oder eine neue christliche Aera begriindete. 

Der Bischof Melantius von Toledo aber unterschrieb ais der drei-
zehnte unter den Vatern von Elvira , weil sein Bisthum erst seit kiir-
zerer Zeit gegriindet war. Dasselbe muss nun von den sechs lezten 
Bisthiimern gesagt werden, welche schon desswegen sammtlich von 
jüngerer Stiftung sind, weil sie sich theils in entfernteren, theils in 
vollig unbedeutenden Stádten befanden. Beides ist der Fall mit dem — 
der Reihe nach vierzehnten — Bisthume von Fibularia Calagurris (siehe 
oben S. 14—15, Kap. 2); mit Ossonoba in Algarve, dem fiinfzehnten, 
etwas weniger mit dem Municipium Elbora; mit dem siebzehnten und 
achtzehnten Bisthume Eliocroca und Basti, endlich mit dem neunzehnten 
Bisthume Malaga. Allerdings gehõrte Malaca zu den bedeutenderen 
Stadten des südlichen Spaniens. Aber es war eine Handelstadt, und 
von dieser gilt im Allgemeinen, was wir oben im Besondern von Gades, 
Cartagena und Carteja gesagt haben. Wie die See- und Handelstadt 
Cartagena erst spáter einen Bischof erhielt und ihn nicht behielt, so 
darf es nicht auffallen, wenn die bedeutende Handelstadt Malaga spater 
einen Bischof erhielt, als kleinere Stadte in Batica. 

W i r sind weit entfernt, zu behaupten, dass Spanien im Jahre 306 
nur die neunzehn hier genannten Bischofe gehabt habe, denn wir wissen, 
dass Tarraco und Asturica schon um 250 Bischofe batten. Vielleicht 
hatte auch Barcelona im J. 306 schon einen Bischof. Demnach stellen 
w i r , mit Einrechnung der leztern, folgende Reihenfolge der Bisthümer 
Spaniens nach der Zeit ihrer Entstehung auf: 

1) Das Bisthum Acci, gegriindet in den Jahren 64—69 nach Christus; 
2) das Bisthum Cordova, gegriindet im ersten Jahrhundert; ebenso 3) das 
Bisthum Sevilla. — Nicht weniger die Bisthümer: 4) Tucci; 5) Egabra; 
6) Castulo; 7) Mentesa; 8) Elvira; 9) Urci. 10) Das Bisthum Tarraco, 
gegriindet im ersten oder zweiten christlichen Jahrhundert? 11) das 
Bisthum Emerita, gegriindet im zweiten christlichen Jahrhundert; 12) das 
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BisthuHi Saragossa, gegründet um das Jahr 200; 13) das Bisthum 
Astorga, gegründet um das Jahr 200 — 250; 14) das Bisthum Leon, ge
gründet nach der Mitte des dritten Jahrhunderts; 15) das Bisthum To
ledo, gegründet zwischen 260 und 306 n. Ohr.; ebenso die Bisthümer: 
16) Ossonoba; 17) Oalagurris Fibularia; 18) Elbora; 19) Eliocroca; 
20) Basti; 21) Malaga; 22) das Bisthum Barcelona? Ob es sonst noch 
im J. 306 ein Bisthum in Spanien gab, wissen die Spanier zur Zeit so 
•wenig, ais wir. 

Es kostet einige Ueberwindung, sich des Versuches zu erwehren, 
die Unterschriften der 24 Presbyter zu Elvira ais aus einem ãhnlichen 
Geseze allmaliger Gründung ihrer Pfarreien hervorgegangen zu be-
trachten. Denn zuerst untersehreibt Restitutus von Epora — an der 
Strasse zwischen Cordova und Il l i turgi . Ais der zweite untersehreibt 
der sonst auch genannte Presbyter Natalis von Urso-Ossuna, im Bis-
thume Astigi, auf der Strasse, welche der Apostei Paulus vielleicht 
wandelte, wenn er von Sevilla nach Astigi zog. Ais der dritte unter-
zeichnet Maurus von I l l i t u rg i , der Erbe des heiligen Euphrasius. Ais 
der vierte Lamponian von Karula, einer Stadt an der Strasse von Gades 
nach Oorduba. Ais der fünfte unterzeichnet Barbatus von Astigi, der 
Stadt des heiligen Paulus (und des heiligen Crispinus). Weiter aber 
lasst sich die Reihenfolge nicht wohl verfolgen. 

Wi r schauen uns nach weiteren Stüzen für unsere (vorlaufige) Hy-
pothese von dem Zusammenhange der Unterschriften der spanischen 
Bischofe (zu Elvira) mit dem Alter ihrer Bisthümer um. W i r begegnen 
der ersten Synode zu Arles im J. 314, welcher spanische Deputirte an-
wohnten, w&hrend der groase Bischof Hosius sich wohl in der Um-
gebung des Kaisers befand. Bei den Unterschriften der Bischofe, Prie-
ster und Diakonen wird zu Arles fast ganz die geographische Reihen
folge der Lage ihrer Bisthümer eingehalten. — Es wird angefangen 
mit der Insel Sicilien; dann folgt Italien, hierauf Gallien, Britannien, 
sodann Spanien, Mauritanien und Sardinien, endlich die Provinz Afrika, 
so dass der Umkreis vollstandig beschrieben ist. Aus Spanien waren 
Abgeordnete von sechs Stadten anwesend: aus der Stadt Bütica, aus 
Urso, aus Eméri ta , aus Tarraco, Zaragoza und Basti. — Hatten dio 
Spanier ihrerseits, wie im Allgemeinen die Italiener und die Gallier, 
und nach ihnen die Afrikaner, die geographische Reihenfolge in ihren 
Unterschriften beibehalten, so hatten sie etwa so unterzeichnet: 

1) Saragossa; 2) Tarraco; 3) Bastí; 4) Urso; 5) Emérita; 6) Batica. 
Hatten sie unterzeichnet nach der Bedeutung der Stadte und der Bis
thümer , dann ware Tarraco, Batica, Emerita und Zaragoza vorausge-
gangen, und Urso und Bastí wãren zulezt gekommen. Allein sie unter-
zeichnen in folgender Ordnung: 1) Liberius, Bischof von Emérita; 
2) Sabinus, Priester aus der Stadt Batica; 3) Natalis, Priester aus der 
Stadt Urso; 4) Probatius, Priester aus Tarraco; 5) Clementius, Priester 

12* 
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aus Zaragoza; 6) Termarius, Priester aus Basti. — Alles bestatigt unsere 
Vermuthung, dass die Vertreter Spaniens zu Aries nach demselben Sy-
steme unterzeichnet haben, wie die Bischofe zu Elvira. Fi inf Stadte, 
die i n Elvira vertreten waren j sind auch in Aries vertreten: 1) Ementa, 
und derselbe Bischof Liberius, der zu Elvira gewesen -war; 2) die bati-
sche Stadt, das heisst Sevilla (wie sie auch bei Strabo heisst, 3, 141 — 
i? Beting), und der Priester Sabinus, wohl ein Verwandter des Bischofs 
Sabinus von Sevilla; 3) die Stadt Urso und derselbe Priester Natalis, 
der sich zu Elvira unterschreibt: Natalis presbyter Ursona, wahrend er 
acht Jahre nachher zu Aries einen kiihnern oder einen mehr poetischen 
Anlauf nimmt, und sich ex civitate Urmlentium Natalis presbyter nennt. 
Auch die Stadte Zaragoza und Basti waren zu Elvira durch ihre Bi-
schSfe vertreten; von Tarraco allein -war Niemand erschienen. 

W i l l man alle Umstande und Gelegenheiten (zu Folgerungen) be-
nüzen, so ergiebt sich aus dem Umstande, dass wir wenigstens zvrei zu 
Elvira an-wesende Manner auch in Aries wieder treffen, dass die Zeit 
der boiden Synoden nicht weit von einander getrennt seyn konnte. W i l l 
man noch scharfsichtiger seyn, so kann man also argumentiren: Natalis 
von Ossuna unterschrieb zu Elvira ais der zweite unter 24 Priestern. 
Wuxde zu Elvira nach dem Alter der Weihe unterzeichnet, so muss 
er -wohl schon ein bejahrtcr Mann gewesen seyn. Nun machte er aber 
acht Jahre spiiter, im J. 314, noch eine weite Reise in das Ausland, 
also werden die Presbyter zu Elvira wohl nicht nach ihrem Alter unter
zeichnet haben. Diese Argumentation hatte vielleicht mehr Glaubwiir-
digkeit, wenn nicht Hosius in allzu bedenklicher Nahe ware, der mit 
87 Jahren noch die Synode von Sardika leitete und beherrschte, und 
wenn nicht die benachbarten Sevillaner sich ihres Priesters Don Busta-
mente erinnerten, der, nachdem er in einer Weise, die wir bier n&her 
anzugeben uns nicht getrauen, seine natiirliche Lebenskraft bethãtigt und 
bewahrt hatte, neunundneunzig Jahre alt — die Priesterweihe erhielt, 
von nun an jeden Tag seines noch iibrigen Lebens von zweiundzwanzig 
Jahren die heilige Messe feierte — in voller Kraft des Leibes und des 
Geistes, und endlich im Jahre 1679, in einem Alter von 121 Jahren, 
starb ' ) . Unter solchen Verhaltnissen konnte auch den Natalis aus der 
Stadt „der Ursulentier" sein Greisenalter nicht abgehalten haben, ausser 
Landes zu reisen. 

I n derselben Ordnung nun, in welcher sie zu Elvira unterschrieben, 
folgen die Namen auch in den Unterschriften der Spanier zu Aries. 
Dass Liberius, der einzige in Aries anwesende Bischof, zuerst unter
zeichnet hat, erklart sich aus seiner bischof lichen Wiirde. I hm ge-
biihrt dcr Vortritt als Bischof vor den Priestern und Diakonen. Die 
spatern spanischen Abschreiber, welche in dem Verzeichnisse der Ver-

') Zicgler, Keise nach Spanien (1852), 1, 854. 
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treter ihres Landes fast nur Priester saben, übers^Jien, dass Liberius 
ein Spanier sei. Sie meinten, er gehore noch zu den voranstehenden 
gallischen Bischofen. Sie schrieben also, nicht beachtend, dass der 
Bischof Bethausius aus der Stadt Rheims schon vorausgegangen war, 
noch einmal: ex civitate Rhemorum (statt Emeritensium) Liberius episcoptts, 
Florentius diaconus, und sie schrieben so in der Gedankenlosigkeit oder 
Unwissenheit der Stadt Rheims zwei verschiedene Bischofe zu. 

Auf den Bischof Liberius von Merida folgt in den Unterschriften 
der Priester Sabinus aus der batischen Stadt. Die Spanier sind nicht 
im Reinen über diese Stadt. Viele meinen, man diirfe an die Stadt 
Beacia (heute Baèza am Batis) denken, wohin spiiter das Bisthum von 
Castulo verlegt wurde. Florez •will diess nicht zugeben, und meint, es 
werde irgendeine untergegangene alte Stadt seyn, deren Lage man jezt 
nicht mehr kenne. Auch der deutsche Geograph Forbiger ist derselben 
Ansicht, dass die von Strabo erwahnte Stadt Batis, well sie von keinem 
andem Schriftsteller erwahnt werde, bald wicder verschwunden seyn 
miisse'). Dieses ist aber eine ebenso seltsame als unnothige Resignation. 
Man vceiss doch, -wo die eingegangenen Stadte Sagunt, Numantia, I l l i -
turgi (Fibularia), Ossonoba, Castulo, Mentesa und Urci lagen. W i e 
sollte nun die Lage der Stadt Batica, welche noch im J. 314 bliihete, 
so ganz vergessen seyn? F ü r uns kann, schon wegen des Namens 
Sabinus, und wegen der bevorzugten Stelle, an welcher derselbe zu 
Aries unterzeichnet, kein Zweifel bestehen, dass Hispalis — die batische 
Stadt war, die Stadt, von welcher an der Batís für grosse Schiffe schiff-
bar ward, und bis zu welcher sich die Fluth des Meeres erstreckte s). 
Nach Sabinus unterzeichnet sich der mehrcrwahnte Natalis, nicht ohne 
aeinen Diakon Cytherius. Seine Pfarrei muss eine dor alteston in Spa
nien gewesen seyn, und wie er in Elvira cine bevorzugte Stellung ein-
genommen hatte, so auch jezt zu Aries. 

Erst nach den Unterschriften der Priester zweier batischer Stadte 
folgen die Unterschriften der Gesandten von Tarraco. Wenn Spanien 
vor der neuen Eintheilung unter Constantin irgendeine Hauptstadt hatte, 
ao war es Tarraco. Aber die Vertreter dieser alten und ruhmreichen 
Stadt stehen zu Aries hinter denen aus der Provinz Batica, weil in den 
Sprengeln der leztern das Christenthum friiher gebliiht hatte. — A u f 
Tarraco folgen die Vertreter von Saragossa, wohin das Christenthum 
wahrscheinlich von Tarraco gekommen war. Endlich folgt die Stadt 
Bastí im Südosten von Spanien mit ihren Vertretern als die lezte, ganz 

') Forbiger, Handbuch der alien Geographic, 3 (1848), S. 64. — Strabo's E r d -
beschreibung, ubersezt und durch Anmerkungen erlautert von A. Forbiger, 
Stuttg. 1857 , 2 Bdchen, S. 9. — Friedemann, ad Strabon. t. 7 , p. 597 sq. 

2) So heisst London die Themse-Sladt, Paris die Seine-Stadt, Berlin die Spree-
Stadt, Leipzig die Pleisse-Stadt, Florenz die Arno-Stadt, u. s. w. 
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entsprechend der Unterschrift des Bischofs von Basti zu Elvira, wo der-
selbe unter neunzehn ais der vorlezte unterzeichnet hat. 

"Wir begegnen demnach auch hier in Aries der Anwendung des-
selben Prinzips, -wie zu Elvira, dass zuerst die Vertreter der altesten, 
zulezt die Vertreter der jüngsten Bisthümer unterzeichnen; dass, -wâh-
rend im Allgemeinen zu Aries die geograpbische Ordnung festgebalten 
wi rd , die Spanier, sobald nach dieser Ordnung die Reibe des Unter-
zeichnens an sie kommt, zu dem bei ibnen (wabrscheinlicb durcb Osius) 
eingefiihrten Modus der Unterschrift nach dem Alter der Bisthümer 
zurückkehren. 

A u f der Synode zu Nicaa — 325 — waren keine Spanier, ausser 
Osius, und -wenige Abendlander anwesend. Dagegen erschienen mit 
Osius auf der Synode zu Sardika noeh fünf andere Bischofe aus Spanien: 
Osius von Corduba, Anianus vonCastulo, Florentius von Emerita, Do-
mitianus von Asturica, Castus von Casaraugusta, Pratextatus von Bar
cino — Barcelona. — W i r haben drei (resp. fünf) verschiedene Ver-
zeichnisse der in Sardika unterschriebenen Bischofe. Ein Verzeichniss 
haben -wir in einem Briefe der Synode von Sardika — an die Kirche 
von Alexandrien, in der Angelegenheit des Athanasius; ein zweites in 
dem Schreiben der Bischofe an den Papst Julius von Rom; ein drittes 
in einem Schreiben an alie Bischofe (nebstdem zwei unvollstândige). 
I n den zwei ersten Verzeichnissen stehen die spanischen Bischofe un-
mittelbar neben und nach einander, und zwar jedesmal so, dass der 
Bischof von Castulo ais der erste, der Bischof von Barcelona ais der 
lezte unterzeichnet. Dagegen in dem dritten Verzeichnisse, wo nur die 
Ñamen der Bischofe, keineswegs aber ihre Bischofssize, stehen, befinden 
sich die spanischen Bischofe weder an hervorragender Stelle, noch stehen 
sie in einer Gruppe neben einander. I n diesem dritten Verzeichnisse ist 
vielmehr der Bischof von Barcelona vor den übrigen Spaniern, und in 
der Reihe der Unterschreibenden der achte. Florentius von Emerita, 
wohl derselbe Florentius, vrelcher im J. 314 ais Diakon mit seinem 
Bischofe Liberius zu Aries unterzeichnet, und darum wohl schon ein 
bedeutendes Alter erreicht hatte, steht ais der vierzehnte in der Reihen-
folge, D omitían von Astorga ais der neunzehnte, Castus von Saragossa 
ais der achtundvierzigste, endlich Anianus von Castulo ais der zweiund-
fünfzigste. Auf dieser dritten Liste, auf welcher Protogenes von Sar
dika, der schon 316 Bischof gewesen, sogleich nach Hosius und den 
zwei romischen Presbytern, dagegen Athanasius, welcher im Jahre 328 
Erzbischof geworden war (Hefele 1 , 429), erst ais der neunundfünf-
zigste unterzeichnet, haben die Bischofe wahrscheinlich nach dem Alter 
ihrer Ordination unterschrieben. 

Dio Brüder Ballerini haben noch ein viertes und fünftes mangel-
haftes Verzeichniss jener Bischofe mitgetheilt. Das vierte, welches sich 
im Anhange eines Sendschreibens an die Christen in der Mareotis findet, 
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hat nur 27 Ünterschriften, davon von den fünf Spaniern nur den Domi-
tian von Astorga, vielleicht auch diesen nicht, weil sich zwei Bischofe 
dieses Namens zu Sardika finden. I n dem zweiten Schreiben des Atha-
nasius an dieselben stehen, unter argen Schreibfehlern schwer erkennbar, 
die übrigen vier Spanier l) . — W i r konnen füglich von den zwei lezten 
ganz verstiimmelten Verzeichnissen absehen, sowie das dritte — das 
uns bier nicht naher beriihrt — bei Seite lassen. Dagegen ist für uns 
das erste und das zweite Verzeichniss massgebend, weil bier die aus 
Spanien gekommenen Bischofe bei einander stehen. — I n dem Schreiben 
der Synode von Sardika an die Kirche von Alexandrien steht zuerst 
Hosius von Corduba als Prasident. Dann folgen Vincentius von Capua, 
Calepodius von Neapel, Athanasius und Januarius von Benevent. Dann 
folgen ais der sechste bis zehnte die fünf Spanier in der oben ange-
fiihrten Ordnung unmittelbar binter einander: 1) Castulo, 2) Emerita, 
3) Asturica, 4) Cãsaraugusta, 5) Barcino. 

I n dem zweiten Briefe an den Papst Julius haben sich die Italiener, 
welche vorher zwischen Hosius und den Spaniern stauden, hinter die 
Spanier zuriickgezogen; Vinzenz von Capua steht ais der vierzehntc etc. 
Dagegen stehen hier die fünf Spanier unmittelbar nach Osius, und zwar 
in derselben Reihenfolge, wie vorher, so dass man bei der ersten Unter-
schrift von einem Zufalle nicht sprechen kann (wenn nicht irgendcin 
Grrillenfanger auf die Grille kommt, dass sie in einem Zuge beide Akten-
stiicke unterzeichnet batten). Niemand wird glauben, dass die Spanier 
desswegen in den vordersten Reihen unterzeichnen, weil sie die altesten 
Bischofe waren. Sie stehen den übrigen in Sardika anwesenden Biscbofen 
aus zwei Gründen voran, aus einem Grunde der Ehre, und aus einem 
Grunde der kirchlichen Ordnung oder Hierarchic. 

Diese Spanier waren aus dem fernsten Lande des bekannten Erd-
kreises angekommen. Denn ais das Ende der Erde gait Spanien stcts 
(B. 1, Kap. 2). Die Synode von Sardika wollte den grosscn Hosius, den 
ehrwürdigen Greis von 87 Jahren, dessen Gegenwart alle mit so grosser 
Freude erfüllte, und die mit ihm gekommenen Spanier dadurch ehren, 
dass sie ihnen die ersten Stellen bei der Unterschrift ihrer Erlasse ein-
ráumte. — Es ist klar , dass, nachdem es einmal festgestellt war, dass 
die Spanier nach einander und in den vordersten Reihen unterzeichnen 
sollten, es ihnen überlassen bleiben musste, nach welchem Range sie 
selbst einander folgen wollten. Die Spanier blieben auch hier dem Prin-
zipe treu, nach welchem sie sich im J. 306 zu Elvira, im J. 314 zu 
Aries, gerichtet batten. Sie unterzeichneten nach dem Alter ihrer Bis-
thümer. Zuerst also unterzeiebnete Anianus, der Bischof von Castulo, 
dessen Vorganger zu Elvira ais der sechste unterzeichnet hatte, und 
dessen Bisthum von âltestem Ursprunge war. Ihm folgt Florentius von 

') Siehe <S. Leonis I . op. t. 3 (Migne p. lat. 56), p. 849 sq. (609 sq,). 
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Emerita, dessen Vorganger Liberius zn Elvira ais der zehníe, und un-
roittelbar nacii den neun siidostlichen Bischofen, unterzeichnet hatte. 
Diesem folgfe in der Reihe der Bischof von Asturica, -welcbe Stadt zwar 
weder in Elvira noch zu Arles I . vertreten war, von welcher vsir aber 

vnssen, dass sie schon um und vor 250 n. Clir. eigene Biscbofe 
hatte. — Diesem folgte der Bischof von Saragossa, der in Elvira als 
der eilfte, und nach den Bischofen von Castulo und Emerita unter
zeichnet hatte, -vvahrend die Vertreter des Bisthums Saragossa in Aries 
gleichfalls an der vorlezten Stelle unterzeichnet batten. Ais der lezte 
unterschrieb in Sardika der Bischof von Barcelona. Dieses Bisthum ist 
bis jezt noch nirgends erwâhnt warden, wahrscheinlich vreil es noch nicht 
lango bestand. Jedenfalls -wissen die Barceloneser vor Pr&textatus keinen 
Bischof anzuführen (Mansi, concil. €011.111,38—42 sq.— Hefele, Cone. 
Gesch. 1,519—25).1 



Viertes Kapitel . 
Hosius und die Anfáuge der Metropolitaiiverfassung in 

Spanien. 

Haben wir unsere Hypothese, dass die spanischen Bisclrôfe auf 
ihren bisherigen Synoden nach dem Alter ikrer Bisthümer unterzeichntít 
haben, mit solchen Gründen und Belegen unterstüzt, dass sie der ge-
schichtlicben Wahrscheinlicbkeit nicht mehr entbeliren dürfto; habón wir 
uns überzeugt, dass durch die Wahrbeit dieser Hypothese — auf die 
ãlteste spanische Kirchengeschichte ein neues und Uberraschendes Licht 
M i e n , und die Tradition von den sieben nach Spanien aus Kom ge-
sendeten Bischofen dadurch eine erhShete Glaub-würdigkeit gewinnen 
würde , so wollen vrir jezt nachzuweisen versuchen, wann und wio 
die Metropolitanverfassung in der Kirche Spaniens eingoführt wurdo. 
Es ist diess eine Frage, welche man bis jezt für eine offeno und unent-
schiedene gehalten hat. Nur über die Thatsachc war man einvcrstan-
den, dass die kirchliche Eintheilung und Gliederung der politischen 
Eintheilung íbJge, dass also, wenn es vor Constantin Metropolitcn in 
Spanien gegeben haben sollte, es wegen der drei damaligen Provinzen 
nur drei habe geben kBnnen, dass seit Constantin's neuer Eintheilung 
der Provinzen es fünf Metropolen auf dem Fcstlande von Spanien ge
geben habe. 

Nach der neuen Eintheilung Constantin's vom J. 330—32 hatte 
der Vicarius von Spanien seinen Siz in Hispalis, wahrend zu Cordova 
ein Comes, ein Consularis, oder irgend ein anderer Beamter ais Prases der 
Provinz Bâtica wohnte. — Ais sechste Provinz rechnet man die Balearen, 
mit der Provinzialhauptstadt Palma ' ) , und ais siebente Mauritania Tin-
gitana, mit der Hauptstadt Tingis (Tanger). Sextus Rufus, welcher 

') Cenni Caj., de antiquitaU eccl. Bupanae, p. 87 tq. 
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unter dem Kaiser Valentinian I . schrieb, lasst die Balearen aus, and 
spricht nur von sechs zu seiner Zeit bestehenden Provinzen Spaniens, 
"welche er in dieser Ordnung auffiihrt: Tarraconensis, Cartaginensis, 
Lusitânia, Gall'ácia, Bãtica, Tingitana Mauritania. 

Es -wird fast allgemein zugegeben, dass sich die kirchliche Einthei-
lung Spaniens — bis zu der Zeit der Eroberung durch die Muhame-
daner aus dieser politischen Eintheilung herausgebildet habe. I n der 
That erscheint Tarraco im J . 385 als die Metropolis der Bisthümer der 
gleichnamigen Provinz. Die Stadt Asturica (nicht Bracara) erscheint 
ais Metrópole der Bisthümer Galiziens, an deseen Stelle spater Bracara 
ais Hauptstadt des Suevenreiches trat. — Emerita -war immer die Me
tropolis der Provinz Lusitanien. — Sevilla war immer die Metropolis 
der BischSfe von Batika. — Nur bei der Provinz Cartagena war ein 
langes Schwanken und eine lange Unentschiedenheit. Zwar fand im 
J. 400 ein Concil, das sogenannte erste Concil, zu Toledo — statt. — 
Daraus aber lasst sich ein Schluss nicht ziehen, dass Toledo damals als 
Metropolis der Provinz gait. Vielmehr hat der oben genannte Bischof 
Asturius von Toledo, vrelchen sein Nachfolger Ildefons als den neunten 
Bischof dieser Stadt bezeichnet, unter den neunzehn dort versammelten 
Bischõfen als der eilfte unterzeichnet. Als erster unterschrieb der Bi* 
schof Patronus oder Patruinus, er prâsidirte und leitete die Synode. 
Aber welcher Kirche stand Patronus vor? — Er war Bischof und Me-
tropolit von Emerita. — Der Bischof Asturius von Toledo war dem-
nach weder Vorsizender der Synode, noch auch Metropolit; er war B i 
schof wie die andem, und unterzeichnete nach dem Alter seiner Ordi
nation. Nicht die kirchliche Stellung, sondem die geographische Lage 
dieser Stadt in der Mitte von Spanien erklart es, dass BischBfe aus 
ganz Spanien gerade in dieser Stadt zusammentraten. Erst von der 
zweiten, reap, dritten Synode von Toledo im J. 527 kann man mit 
einigem Rechte sagen, dass der Bischof Montanus von Toledo daselbst 
als Metropolit fungirt habe. — Dagegen war und blieb die Stadt Tar
raco stets der Metropolitansiz der Provinz Tarraconensis, da sie ohne 
Zweifel auch die Si teste war, in welcher ein Bisthum errichtet, und 
von jeher die Hauptstadt der betreffenden, unter Constantin so sehr ver-
kleinerten, Provinz war. 

Die golchrten Spanier aber konnen sich in der Frage, wann in 
ihrem Lande die Metropolitaneintheilung angefangen habe, nicht einigen. 
Florez nimmt vor der Zeit Constantin's nicht weniger als drei Primaten, 
und zwar Primaten des Alters an, eine allzu verwickelte Combination, 
f i i r welche kcine Beweise beigebracht werden l ) . Caj. Cenni kommt der 
Wahrheit sehr nahe, geht aber an der nahen Wahrheit voriiber, wenn 
er meint, man dürfe sich nicht vorstellen, dass die fünf Metropolen 

') Florez 4, 69 sq. Del Origen da los Provincial Eclesiásticas en Espanna, 
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Spaniens sogleich nach dem Concile von Nicaa entstanden sei en, auch 
nicht sogleich nach der neuen Eintheilung von 332, sondem etwa naoh 
der Riickkehr des Hosius vom Concile von Sardika. Nun seie aber im 
J . 350 oder 360 in Corduba ein Concil gehalten worden, i n welchem 
die hohere Wiirde der Metropoliten iiber die Bischofe werde erklart 
worden seyn, gemass den Beschliissen der Synoden von Nicaa, A n -
tiochien 341, und Sardika. Dass eine solche Synode gohalten worden, 
dafiir weiss er, und die andera, die seine Meinung theilen, keine Griinde 
anzufiihren'). 

Mir scheint, dass die Anwesenheit der sechs apanischen BischSfe in 
Sardika der Anfang und die Begründung des kirchlichen Metropolitan-
systems in Spanien sei. Diese sechs Bischofe — mit Einschluss des 
Hosius — waren eben ausgewahlt, je einer aus einer politischen, jo 
eincr aus einer sich bildenden kirchlichen Provinz, um alio Kirchen 
Spaniens in Sardika zu reprãsentiren. Die siebente zweifelhafte Pro
vinz Mauritanien fãllt weg, da es bis jezt nicht gelungen ist, AufklS-
rungen iiber die kirchlichen Verhaltnisse daselbst zu geben. 

Fiir die Kirchenprovinz Batika gieng als Metropolit Hosius selbst 
nach Sardika. Fiir die Provinz Lusitanien gieng Florentius von Eme
rita als Metropolitanbischof nach Sardika. Fi i r die neue Provinz Carta-
ginensis, die eine politische Hauptstadt i n Cartagena, aber noch keine 
kirchliche hatte, gieng der Bischof cines der altesten und ehrwiirdigsten 
Bisthiimer der Kirchenprovinz, der Bischof von Castulo, als proviaori-
scher Metropolit, nach Sardika. Fi i r die Provinz Galizien gieng der 
Bischof der damaligen Hauptstadt Asturica als Metropolit nach Sardika. 
Ob es damals Uberhaupt einen Bischof von Tarraco gegeben habe, ist 
eine offene Frage. Jedenfialls wird zwischen dem J. 259 und 385, also 
126 Jahre lang, iiberhaupt kein Bischof von Tarraco in der Geschichte 
erwahnt. Fiir ihn , der entweder nicht vorhanden, oder nicht disponirt 
war zum Gehen, gieng ale Stellvertreter der Bischof dos — nach dor 
Hauptstadt — altesten und bedeutendsten Bisthumes in dor Provina, der 
Bischof Castus von Saragossa, nach Sardika. 

Endlich der Bischof von Barcelona, f i i r welche Provinz gieng er? 
JFiir die politische Provinz der Balearen, welche allerdings koine Kirchen
provinz wurde, aber nach der Analogie es doch werden konnte oder 
sollte. — Es ist schwer, iiber die Kirchengeschichte der Balearen zu 
schreiben, weil es fast ganz an Nachrichten fehlt. In den J. 1632 und 
1650 hat Dameto in zwei Folianten die Geschichte der Balearen her-
ausgegeben 2). Er selbst lebte auf diesen Inseln. Aber er hat nichts, 
als den allbekannten Brief des Bischofs Severus von Minorka vom Jahr 
418 mitgetheilt (iiber die — gewaltige — Bekehrung einer Anzahl von 

' ) Cenni, de ant. eccl. Ilisp., p. 130. 
*) Dameto, la Historia general del Reyno baleárico. 2 Foi. 1632. 1650. 
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Juden), welchen er dem Baronius entnommen ha t ' ) . I n dem Verzeich-
nisse der Bischõfe des vandalischen Reiches vom J. 484 kommen drei 
Bischofe dieser Inseln vor, der von Majorka, von Minorka, und von 
Ebusa, welche zur Zeit der Vandalenherrschaft unter dem Bischofe von 
Cagliari standen 2). — Femer besizen -wir einen Brief von Gregor dem 
Grossen an seinen Defensor (d. i . Nuntius) Johannes in Spanien, worin 
er ihn auffordert (auf der Reise nach Spanien), auf die Insel Caprera 
— bei Majorka — zu gehen, um dort zuchtlose Monche zur Ordnung 
zurückzuführen. Daraus schliesst man, ob mit Recht?, dass die Ba
learen damals kirchlich zu Spanien gehort haben 3). — W i r besizen 
einen um dieselbe Zeit geschriebenen Brief des gelehrten Bischofes Li-
cinian von Cartagena, worin er den Bischof Vincentius von Ebusa oder 
Ivica wegen des Aberglaubens zurechtweist, dass nemlich Briefe vom 
Himmel fallen 4). 

Wenn um das J . 600 ein Bischof in Ebusa, oder für die Pithyusen 
eingesezt war, so darf man wohl schliessen, dass auch in Majorka oder 
Minorka Bischõfe sich befanden. Aber, wie soil man es sich erklaren, 
dass nie einer dieser Bischofe auf einer spanischen Synode erschienen? 
Dio sogenannte Diíicesancharte des Kcinigs Wamba kann uns keinen 
Aufschluss geben; denn sic stammt aus dem Mittelalter. W i r werden 
also sagen müssen, die Balearen hatten BischSfe um 420. Bald darauf 
fielen sic in die Hand der Vandalen, und die drei Bischofe der Inseln 
kamen unter die Kirchenprovinz von Cagliari auf Sardinien, -welche 
Insel gleichfalls ein Bestandtheil des Vandalenreiches war. Dieses Reich 
fiel mit alien seinen Bestandtheilen in den J. 532 — 34 in die Hand der 
Ostrbmer. I n diese Gewalt fielen auch die Balearen 6), und, ob man 
auch auf Sardinien keine Nachrichten dariiber babe, muss doch ange-
nommen -werden, dass die Bischofe der Balearen unter dem Metropoliten 
von Cagliari standen, bis die Inseln selbst am Ende des siebenten Jahr-
hunderts in die Hand der Muhamedaner fielen. Die Balearen wurden 
nur voriibergehend von Karl dem Grossen erobert. Zur Zeit der Muha
medaner scheint das Christenthum, wenigstens die Bisthiimer, auf den 
Inseln verschwunden zu seyn. 

Aber — im Jahre 1058, 3i- Jahrhunderte nach der Unterjochtmg 
Spaniens und auch der Balearen durch die Araber, schenkte der mau-
rischo Fiirst Hah" die balearischcn Inseln dem Bischofe von Barcelona — 
auf seine Bitten — für dessen geistliche Jurisdiction. I n der Urkunde 

') Baronius ann. 418. nr. 43 — 63. 
') Victor Vitemis, de persecut. Vandálica (in appendice). 
'•') Martini P., Storia ecclesiastica di Sardegna (der Insel). 3 vol. Cagliari 1839 — 40. 

— 1, p. 82; .9,5. 
*) Florez, f), 40(1. appendice I V . 
b) Procopius, de bello Vandálico, 2, 5. , 
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der Uebergabe heisst es, dass schon Hali's Vater, Mugeyd, die geist-
liche Gerichtsbarkeit über die Balearen demselben Bischofe auf dessen 
Bitten zuriickgegeben babe (interventu jam dicti Pontiflcis r e v o c a v i t 
atque subdidit insulas Baleares sub jure et dioecesi sedis Barchinonensis). 
Kein Geistlicher auf diesen Inseln dürfe seine Weihe und seine Vo l l -
machten von Jemand anders empfangen, als dem Bischofe von Bar
celona. Diese Urkunde, welche zur Zeit der Einweihung der Kathe-
drale zu Barcelona im J . 1058 ausgefertigt wurde, haben unterschrieben 
die damals in Barcelona anwesenden Bischofe, nemlich der Erzbischof 
von Aries, der Erzbischof von Narbonne, die Bischofe von Maguelone, 
von Nimes, von Urgel *). Grlaubt man wohl , jene Uebergabe "ware 
erfolgt, und diese Bischofe, welche ihrerseits, etwa abgerechnet die B i -
schSfe von Aries und Urgel , gleichfalls Anspriiche auf die geistlkhe 
Jurisdiction über die balearischen Inseln erheben konnten, batten sich 
zu dieser Unterschrift herbeigelassen, wenn nicbt das Bisthum Barcelona 
die ãltesten und begriindetsten Anspriiche gehabt hiitte? Man findet 
unter den Unterzeichnotcn den benachbarten Bischof von Gerona nicht, 
denn in Gerona zeigte man eine erdichtete papstliche Bulle aus dem 
zehnten Jahrhundert, in der man sich den Besiz der balearischen Inseln 
zuschrieb, oder vielmehr durch einen papstlichen Machtspruch zuschreiben 
liesa 2), wie man in dieser Zeit auch in Narbonne durch unterschobene 
papstliche Bullen gegen die gerechten Anspriiche des sich wieder er-
hebenden Erzbisthumes Tarragona ankampfte. — Barcelona behielt sein 
altes und verbrieftes Recht, bis die Balearen, unter dem Widerspruche 
der Bischofe von Barcelona, im J. 1237 einen eigenen Bischof erhielten3). 

W i r nehmen demnach mit Recht an, dass Bischof Priitextatus von 
Barcelona im J. 343 auch Bischof der Balearen war, und dass er, weil 
diese eine eigene politische Provinz bildeten, als Vertreter derselbcn 
nach Sardika gieng. 

W i r haben oben gesagt, dass die Bischofe in Sardika bei der Ord-
ntmg der Size und der Unterschriften den spanischen Bischõfcn einen 
Vorrang der Ehre eingeraumt haben. Allein — sie riiumten ihncn audi 
einen Vorrang der Macht ein. Denn diese Bischofe erschienen theils 
als wirkliche Metropoliten, theils als Stellvertreter der Mctropolitcn. 
Bei der Reihenfolge ihrer Unterschriften kann nichts auffallen, als dass 
der Bischof von Saragossa nicht vor dem Bischofe von Asturica unter-
zeichnete. Denn es ist an sich wahrscheinlich, und auch oben von uns 
angenommen worden4), dass das Bisthum Saragossa alteren Ursprunges 
ist, als das Bisthum Asturica, da das Christenthum in der Richtung von 

') Die Urkunden bei Florez, 7 , 305 — 6. 
*) Ptírus de Marca, „ Marca Hispánica", 1688, p. 834. 
') Dámelo, i , 298 sq. 
<) Bd. 1, 8. 252. 
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Osten nach Westen, von Tarraco nach Saragossa, von Saragossa nach 
Leon und Astorga, in Spanien eingefiihrt wurde. — Allein man hat 
zu beachten, dass der Bischof von Astorga vrirklicher Metropolit -war, 
und insofern den Vortrítt hatte vor dem Stellvertreter des Metropoliten, 
dem Bischofe von Saragossa. Dagegen kann man nicht geltend machen, 
dass auch Anianus von Castulo, der Erste der Unterschriebenen, nur 
Stellvertreter des Metropoliten war. Vielmehr war Castulo wenigstens 
damals noch die bedeutendste Stadt in der Provinz Cartagena, in Car
tagena selbst gab es wahrscheinlich noch keinen Bischof, und der Bi
schof von Castulo hatte auch sonst die moisten Anspriiche, Metropolit 
dieser neuen Kirchenprovinz zu seyn. 

Die Frage aber, wann diese Metropolitanverfassung in Spanien in 
das Leben getreten sei, scheint mir dor Hauptsache nach beantwortet 
zu seyn. Der grosse Hosius erwarb sich auch dieses Verdienst um die 
Kirche seines Vaterlandes. Nur muss man nicht verlangen, dass die 
neue kirchliche Einrichtung sogleich ais ein vollendetes Ganzes hervor-
getreten sei. Diese Verfassung bildete sich allmalig, aber durch viele 
Kâmpfe und Verwicklungen hindurch, wie man aus dem Briefe des 
Papstes Sirícius vom J. 385 an den Metropoliten Himerius von Tarraco, 
und aus dem Briefe des Papstes Innocentius I . über die Spaltung und 
die verfallene Disziplin der Kirchen von Spanien ersieht. 

Aus der Kirchenprovinz Mauritanien konnte kein Metropolit nach 
Sardika gehen, denn, troz der Behauptungen von Morcelli, hat man 
bis jezt keinen Bischof und keinen Bischofssiz in diesem Lande nach-
vreisen kbnnen. Mauritanien wurde in den J. 39 — 42 unter Kaiser Clau
dius erobert, in zwei Provinzen getheilt — 42, deren Grenze der Fluss 
Muluchath bildete, und welche durch zwei Procuratoren verwaltet waren, 
die in wichtigern Angelegenheiten dem Legaten von Afrika unterstellt 
waren 1). Plinius führt nur fünf Stadte des Tingitanischen Mauritaniens 
an, Zilis und Lixus , beide am atlantischen Meere, Tingis, die Haupt-
stadt, im Innern des Landes Babbah, und Banasa am Flusse Subur4). 
— Obgleich Tacitus sagt, dass Kaiser Otho die Stadte der Mauren der 
Provinz Batika zum Geschenke gegeben habe3), so erscheinen doch 
bald darauf die beiden Mauritanien wieder vereinigt unter einem Pro
curator *). — Beide Mauritanien erscheinen vereinigt auch unter Trajan, 
ja bis in dio Mitte des dritten Jahrhunderts. Denn aus einem Briefe 

') Marquardt-Becker, Rõmische Alterthümer, 3 , 1, S. 230 — 32. — Zumpt, 
Studio, romana, i859, p. 130 —150. — Pauly, Kealencyclopádie der classisclien 
Philologie, Bd. 4 (1846), Mauritanien, p. 1664 —67. — Georgii L . , Alte Geo
graphic (1838), 1, S. 550. 

J) Plin. 5, 1 (1) . — Strabo, 825. 829. - Mela, 3 , 18. 
») Tacit, hist. 1 , 7 8 ; 2, 58. cf. Plin. 5 , 1 (1). 
*) Orelli inscript. nr. 3. 570 (485). 
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Cyprians geht hervor, dass ihm die geistige Sorge über beide Mauri-
tanien oblag 1); ja die Verbindung mit Afrika ist bis auf Constantin nach-
zuweisen2). Aber im vierten Jahrhundert gehort Tingitana zu Spanien. 

Um das J. 390 kommt Mauritania Sitifensis vor. — Morcelli nennt 
Tingis einen altchristlichen Bischofssiz, aber er beweist es nicbt3). •— 
Obgleich man nun gewohnlich behauptet, dass das politisch zu Spanien 
geh5rige Tingitana in kirchlicher Beziehung einen Primas mit Mauri
tania Caesariensis batte, so ist es dennocb nicht gelungen, Bischofe da-
selbst nachzuweisen. W o h l hatte nach der Liste der afrikanischen B i -
sehofe zur Zeit der Vandalen Mauritanien Caesariensis 126, das westliche 
und kleinere Sitifensis 44 Bischofe, aber — wo stehen denn Bischofe 
aus der Provinz von Tingis? So nimmt denn auch der Reisende Barth 
an, dass, weil keine Bischofe von Zilis oder Zila genannt werden, es 
auch keine daselbst gegeben *). 

Das — waren allerdings ausserordentliche kirchliche oder unkirch-
liche Verhaltnisse. Aber was wi l l es denn bedeuten, wenn man, wie 
Marca, Morcelli u. a., noch so oft behauptet, dieses ausserste Mauritanien 
babe kirchlich zu Afrika gehort, wenn man keine Beweise beibringt, 
als etwa die vagen Worte Cyprian's, die doch nicht beweisen konnen, 
dass derselbe Bischofe in diesen entlegenen Gegenden eingesezt babe? 
Besser scheint mir , einzugestehen, dass wir bis jezt über das kirchliche 
Leben von Mauritania Tingitana nichts wissen. 

') Cypr. ep. 45; cp. 3 — habet etiam (nostra provinda) Numidiam et Mauritaniam sibi co-
haerentes. 

*) Dupin, geogr. sacr. ap. Boecking, notitia dignitatum utriusque imperii, 2 , p. i46 '~ i49; 
452 sg. — Dupin, p. 637. - Orelli, nr. 3. 672. 

*) Morcelli, Africa christiana (1816), I (21 - 3 3 ) ; 326. 
4) Hein. Barth, Wanderungen durcb die Küstenlánder des Mittelmeeres. Erster 

Bd. , Berlin 1849, S. 17. — ,.So gab diese Stadt (Julia Constanlia Zilis) das 
Beispiel, dass der ausserste Nordwesten Afrika's passender und innigcr mit 
Hispanien verbunden werde, welcher Grundsaz hernach von Diocletian durch-
geführt wurde, so dass das ganze jezige Marocco, vollkommen losgerissen von 
den sechs afrikanischen Provinzen, zu Hispanien geschlagen -wurde. Bischofe 
aus Zilis sind nicht bekannt. 



Fünf t e s Kapi te l . 
Hosius und die Synode von Sardika — 343 — 344. 

§. 1. Hosius vor der Synode zu Sardika. 

Mit Recht schreiben wir dem Hosius den grossem Theil des Ver-
dienstes an der Berufung der allgemeinen Concilien zu, an dem Ver-
dienste, durch welches der katholischen Kirche eine Einrichtung ge-
schenkt •wurde, mittels deren der heilige Geist sie in den schwierigsten 
Zeiten erleuchtet, geleitet, geeinigt und gereinigt hat. Wenn Hosius 
sonst nichts gethan hatte, so würde er doch den Beinamen des Grossen 
verdienen, er hatte doch der Kirche Gottes unvergángliche Dienste ge-
leistet. — Siebenzig Jahre zahlte Hosius, als er nach der Synode von 
NicSa in sein Vaterland zurückkehrte, gewiss in der sichem Erwartung, 
dass er tien Best seines Lebens dort zubringen werde. Aber er war 
noch f l i r viel schwerere Karnpfe vorbehalten. Bald nach der zweiten 
Verbannung des Athanasius aus Alexandrien — 340, finden wir die bei-
den Freunde bei einander l) . — I n seiner Gegenwart hielt Athanasius 
Besprechungen mit dem Kaiser Constans. I m Sommer 343, im vierten 
Jahre der Anwesenheit des Athanasius in Rom — berief ihn der Kaiser 
Constans zu sich nach Mailand, und theilte ihm mit , dass mehrere Bi-
schSfe (besonders Papst Julius, Hosius von Corduba und Maximin von 
Trier) ihn ersucht batten, an seinen Bruder Constantius wegen Berufung 
einer Synode zu schreiben. sAls ich ," sagt er, „in dieser Stadt (Mai
land) weilte, berief er mich wieder nach Gallien, denn dorthin kam 
auch der Vater Hosius, damit wir mit einander von dort nach Sardika 

') Athanaa. apol. ad Constant, imperai, c. 3. — íxccvóç èõrai ó IlaTrjQ "OBioç eixtíy. 
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reisten 1).a Damit stimmen die Arianer überein, welche sagen, dass 
Athanasius nach Italien und Gallien gegangen, und dass Papst Julius, 
Bischof Maximin von Trier , und ^Ossius" ihm Gehor geschenkt hatten, 
welclie auch auf die Abhaltung der Synode gedrungen 2). 

Nach den neuern Forsehungen kam Athanasius im Sommer 343 
nach Mailand, von da begab er sich nach Gallien, und reiste von dort 
mit Osius, den spanischen und sonstigen abendlandischen Bischõfen nach 
Sardika, wo sie vor dem Spatsommer des Jahres 343 nicht ankommen 
konnten. Die Synode aber dauerte wohl bis zum Friihjahre 3443). 

§. 2. Hosius P r â s i d e n t der Synode. 

Das Menologium der Griechen (zum 27. August) schreibt dem Ho
sius in der Berufung der Synode von Sardika den Hauptantheil zu ; 
er war es, welcher diese Synode zusammen braehte4). — Jedenfalls 
fiihrte er nicht bloss den Vorsiz , sondem er war Seele, Haupt, Leiter 
und Alles. — Man kann sagen, dass er die Beschlüsse von Sardika 
dictirte. Sie sind sein personliches Werk und Verdienst. — Papst Julius 
sandte, wie es zur Zeit der Synode zu NicSa geschehen war, wie-
der keine Bischõfe ais seine Legaten nach Sardika, damit in Betreff 
des Vorsizes keine Schwierigkeiten entsfánden, derselbe viehnehr unbe-
stritten dem Hosius bliebe, — sondem zwei Presbyter, welche nach 
Hosius unterschrieben mit den Worten: Julius von Rom durch die 
Presbyter Archidamus und Philoxenus. Aber ihre Namen kommen 
nur einmal in dem Sendschreiben an alie Kirchen vor. — Osius schl&gt 
die einzelnen Cânones vor., und unterschreibt zuerst. Athanasius nennt 
ihn ausdrücklich den Vorsteher der grossen Synode6). — Theodoret 
sagt, dass Hosius zu Sardika die erste Stelle eingenommen habe6). — 
Sozomenus nennt die Bischofe von Sardika, die um den Hosius waren 
(ot àfA<pi rbp'Oaiov)7), doch sagt er in demselben Kapitel, dass Hosius 

') fte fjterexéfiiparo jtáÀiv eiç ràç FaXAíaç, êxct yàp xai 6 Tlaríjç "Oeioç ijçxero, Iva 
ixet&ev eiç tf/V 2Mçâtxip: óâtúõwfiev — cap. 4 apol. ad Const. 

a) E x op. histórico Hilarii — fragm. 3 (2) , 14 — Athanasius in Italiant et Galliam 
pergens sibi judicium comparavit. Cui consensum commodantes non reete, Julius Romae 
urbis episcopus, Maximus (Maximinus Trev.) et Ossius, caeterique complures ipsorum, 
concilium apud Serdicum fieri ex imperatoris benignitate sumpserunt. — V. N i e h u e s , 
Geschichte d. Verhãltnisses zw. Kaiserthum und Papstthum im Mittelalter — 
1 Bd . — Münster 1863, S. 274. 

3) Hefele, C . G . , 1,515. 
4) riji avrfi r¡[ié(>a., TOV boiou XCÍTQÒÇ r/uw 'Oeiov, èniSxónou KoQÔovfirjç — xal TÍ¡V 

yevofjtévr¡v Cúvoáov xará rrp Xapítxyv axnbç Gxncxçóxtt. 
J) itçorflOQOç — ÂA. ad monach. 16. 
«) Theod. h. e. 2, 12. 
' ) Sozom. 3, 12. 

Gams, apan. K i r c h e . I I . 13 
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und Protogenes die Haupter (CÍQXOVTEÇ) der Synode gewesen seien. 
Ébenso nennt Socrates den Protogenes und den Hosius von Corduba 
die Haupter der Orthodoxen'). Die Eusebianer in ibrem Sendschreiben 
an die Biscbofe von Afrika sagen immer, dass Osius und Protogenes 
Haupter der Synode -waren. Diese beiden waren wabrscbeinlicb zugleich 
die altesten Biscbofe der ganzen Synode. 

Der Vorsiz des Hosius wird so erklárt, dass er von dem Papste 
(vielleicbt aucb von den beiden Kaisern) einen besondern Auftrag er-
halten babe2). 

§. 3. Verhandlungen des Hosius m i t den Arianern. 

Drei gleichzeitige Zeugen berichten dariiber; Hosius selbst, Atha-
nasius und die in Philippopolis versammelten Eusebianer. — Als die 
Eusebianer erfubren, dass bei den vor ihnen zu Sardika eingetroffenen 
Abendlandern Athanasius und die übrigen Abgesezten sicb befanden, 
so bescblossen sie, ibre Theilnabme an der Synode von der Ausschlies-
sung der von ihnen Abgesezten abbiingig zu machen. Sie bewohnten 
zu Sardika alie e i n H a u s, um eine geschlossene Macht zu seyn 3). 
Ueber das "Weitere berichtet Hosius seibst: BIch selbst wohnte der 
Synode zu Sardika an —, und babe die Feinde dcs Athanasius aufge-
fordert, sie sollen in die Kircbe kommen, in der ich mich befand, und, 
wenn sie Etwas gegen ilm batten, es vorbringen. Ich gab ihnen mein 
W o r t , und hiess sie guten Mutbes seyn, sie diirfen nicbts anderes, als 
ein gerechtes TJrtheil in all em, erwarten. — Diess habe ich nicht ein-
mal, sondern zum z-weiten Male gethan, indem ich ihnen zugab, wenn 
sie vor der ganzen Synode nicht wollten, so sollten sie es mir allein 
mittheiien; und wieder habe ich versichert, falls er schuldig erwiesen 
•wtirde, so wird er durchaus auch von uns verworfen werden. Wird 
er aber unschuldig erfunden, so dass ihr als Verleumder erscheinet, 
•wenn ihr ihn aber doch euch verbittet, so iiberrede ich den Athanasius, 
mit mir nach Spanien zu gehen." Athanasius war damit einverstanden, 
und widersprach dem nicht. „Jene aber, die ihrer cigenen Sache miss-
trauten, wiesen dieses doch zuriick." 

Von diesem weicht der Bericht des Athanasius nicht ab. Er führt 
die Arianer redend ein, als sie von Sardika sicb zu entfernen gedachten: 
„Osius aber, und alie übrigen Biscbofe thaten ihnen zu wiederholten 
Malen die Bereitwilligkeit des Athanasius und der Uebrigen kund, sicb 
zu vertheidigen, und ihre Gegner als Verleumder zu überweisen. Sie 

') Socrat. 2, 20. 
2) Petrus de Marca de concord, sacerdot. et imperii, I. 5, 4. — Natalia Alex. h. ecc. s. 4. 

dm. 27. Art. I L — Hcfelo, 1, 524 
^ Athcm. ap. dr. Arian. c. 48. 
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sagten auch: Wenn ihr die Untersuchung fiirchtet, waruna seid ihr denn 
gekommen? entweder hattet ihr nicht kommen, oder — nachdem ihr 
gekornmen, nicht fliehcn sollen1)." 

Durch den Priester Eusthatius von Sardika liessen die Eusebianer 
den Orthodoxen sagen, der Kaiser habe ihnen Nachricht iiber seinen 
Sieg iiber die Perser gegeben, und darum miissen sie eilends abreisen 
(wohl um ihm Glück zu wiinschen). Osius liess ihnen melden: nWenn 
ihr nicht erscheint, und euch wegen der von euch ausgestreuten Ver-
leumdungen, und -wegen der gegen euch vorgebrachten Klagen recht-
fertigt, so mSget ihr wissen, dass die Synode euch als Schuldige ver-
urtheilen, den Athanasius aber und seine Gefahrten als unschuldig er-
klaren wird." — Ein grosses Lob wird in dem Schreiben der Synode 
von Sardika an alle Kirchen dem Hosius selbst gespendet: BNicht ein-
mal bloss und ein zweites Mai , sondern oft vor uns gerufen haben (die 
Ariarter) es verschmahet, zu erscheinen; obgleich wir alle Bischofe zu-
sammengekommen waren, besonders abcr der Greis gliickseligen Alters 
Hosius, welcher wegen seines Alters und wegen seines treuen Bekennt-
nisses, und weil er so viele Mühseligkeiten iibernommen hat, aller Ehr-
furcht würdig ist2)." 

Anders allerdings lautet der Bericht der Arianer, welchen sie an 
ihre wirklichen oder vermeintlichen Anhanger sandten. Hieher aber 
gehort nur das, was sie im Besondern iiber Hosius vorbringen 3). Sie 
sezen ab und schliessen im Besondern von ihrer Kirchengemeinschaft 
aus: 1) den Ossius, 2) den Protogenes, 3) den Athanasius, 4) den Mar-
cellus von Ancyra, 5) den Asclepas von Gaza, 6) den Paulus von Con-
stantinopel, 7) den Julius (von Rom). Indem sie den Hosius alien an
dem voranstellen, erklaren sie ihn eben damit als' den Urheber der 
gegen sie vollbrachten Unthaten. Zum zweitenmale verdammen sie dio 
Haupter der Orthodoxen in folgender Reihe: BDarum hat unsore ganzo 
Versammlung den Julius aus der Stadt Rom, den Ossius und den Pro-
togenes, und den Gaudentius, und den Maximinus von Trier (dieser 
leztere wohnte der Synode an; Gaudentius war Bischof von Naissus, 
und gleichfalls anwesend) verdammt nach dem áltesten Geseze, als die 
Urheber der Gemeinschaft mit Marcellus, mit Athánasius und den iibrigen 
Missethatern, welche auch an den Mordthaten des Paulus von Oonstan-
tinopel und an seinen grausamen Thaten Theil genommcn haben." Dann 
werden die Missethaten des Protogenes und des Gaudentius besonders 
erzShlt. Den Julius aber von der Stadt Rom verdammen sie als den 
Urheber und den Anfiihrer der Uebel, welcher den Missethatern und 
den Verdammten als der erste die Thiire der Gemeinschaft geofihet, 

') Athan. ad monack, 279, 292 ed. Maur. — cf, apol. contra Arian. c. 36 sq. 
') Athanas. contra Arianos, cap. 44. — Ililar. frag, operis histor. nr. I I . 
*) Ililar. fragm. I I I . (alias I I . pari.) 

13* 
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und für die übrigen die Bahn gebrochen hat, die gbttliclien Rechte auf-
zutósen: denn er nahm den Athanasius anmassend und herausfordernd in 
seinen Schuz, einen Menschen, in Betreff dessen er weder die Zeugen 
noch die Anklager kannte. 

BDen Ossius aber (verdammen siej wegen der obenerwãhnten Sache, 
and 'wegen Marcus gltickseligsten Andenkens, welchem er immer schwcre 
Unbilden zufiigte; aber auch, weil er alle Bcisen, welche wegen ihrcr 
Verbrechen nach Recht verurthcilt waren, aus alien Kraften in Schuz 
nahm, und weil er im Morgenlande mit Missethatern und Verworfenen 
zusammen gelcbt hat. Denn auf schandliche Weise war er der unzer-
trennliche Freund des Paulinus, ehemaligen Bischofes in Dacien, eincs 
Menschen, der einmal wegen Uebelthaten angeklagt und von der Kirche 
verjagt war, welcher bis zum heutigen Tage in der Apostasie verharrt, 
und offentlich mit Concubinen und Dirnen Unzucht treibt, dessen Büchcr 
über Maleficia [cuius maleftciorum libros1)] der Bischof und Bekenner 
Macedonius von Mopsus verbrannt hat. Aber auch dem Eustasius und 
dem Quimatius hieng er auf die schlimmste Weise an, und war ihr 
Busenfreund, iiber deren schmâhlichen Lcbenswandel nichts zu sagen 
ist: denn ihr Ende hat sie alien kundig gemacht. Mit diesen und âhn-
lichen Leuten war Ossius immer verbündet, immer ein Begiinstiger der 
Missethaten, wirkte er gegen die Kirche, und brachte den Feinden 
Gottes stets seine Hilfe." 

Hierauf kommen die Verbrechen des Maximus von Trier an die 
Reiho. Dann sagen die Verfasser: „Um dieser Ursachen willen hat es 
also das Concil für recht erachtet, dass es den Julius von der Stadt 
Rom, und den Ossius, und die übrigen oben Erwahnten absezte und 
yerurtiieilte. Da dem so ist, so miisst ihr , geliebteste Briider, euch vor 
ihnen in Acht nehmen und feme halten, und sie i n keiner Weise zu 
eurer Gemeinschaft zulassen: auch keine Briefe von ihnen annehmen, 
und keine Friedensbriefe an sie richten2). Und weil diejenigen, welche 
bei Ossius waren, den katholischen und apostolischen Glauben zerstSren 
wollten, indem sie die neue Sekte des Marcellus billigten, welche eine 
Mischung ist zwischen Paulus (von Samosata) und Sabellius, so haben 
wir nothwendig den Glauben der katholischen Kirche festgestellt, welchen 
diejenigen, die mit Hosius sind, verlaugnct, da sie die Hãresie des Mar
cellus eingeführt haben." — A n dem Anfang und Ende dieses nieder-
trachtigen Synodalschreibens heisst es, es sei nach Afrika gesendet worden. 
Aber es ist adressirt an den (Arianer) Gregor, Bischof von Alexandrien, 
an don Bischof von Nicomedien, an den Bischof von Carthago, an den 
Bischof von Neapel in Campanien, an einen andern Bischof in Cam-
panien, an den Bischof von Salona in Dalmatien, an Anfión, an Donatos 

' ) Oder dessen verruchte Bücher. 
a) E s heisst Hueras dominicas, wohl statt pacificas. 
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(cin afrikanischer Name), Desiderius, Fortunatus, Euthicius, Maximus, 
Sinferunt, und alie unscre MitbischSfe auf dem Erdkreise, die Presbyter 
und die Diakone. 

Ihrerseits hatten audi die Orthodoxen, oder „die um Osius" waren, 
die Haupter der Arianer abgesezt und mit dem Banne belegt, wie es 
ihre Pflicht war. Und zwar den Gregor von Alexandrien, den Basilius 
von Ancjrra, den Quintian von Gaza; ferner die Arianer Theodor, Nar
cissus, Acacius, Stepbanus, Ursacius, Valens, den Menophantus, den 
Georgius. Sie sollen nicht nur nicht mehr Bischofe, sondern auch aus 
der Laiengemeinschaft ausgesehlossen seyn. 

I n einem andern von der Synode erlassenen Aktenstücke, in dem 
Schreiben an den Papst Julius -wird mitgetheilt, was im Besondorn in 
Betreff der vollendeten Schurken, des Valens und des Ursacius, be-
schlossen worden. „Wa8 aber in Betreff der gottlosen und der un-
gezogenen Jünglinge (imperitis adolescentilms — sie wurden beido in 
Sünden Greise) beschlossen wurde, das boro." ü a n n verwcisen sie 
auf ibr dicsfallsiges Scbreibon an die Kaiser. Valens wird noch im 
Besondern des Mordes an dem Biscbofe Viator beschuldigt. — Aus 
diesen Bescblüssen werden wir uns den unausltiscblicben Hass des Va
lens und des Ursacius — gegen Hosius erklaren, und wie sie darnach 
lechzten, diesen Hass an ibm zu kühlen. Gott aber liess es zu, dass der 
Gerechte und der Heilige i n die Hânde der Missethater gegeben wurde. 

§. 4. Sonstige Thãt igke i t des Hosius auf der Synode. 

Nach dem Berichte des Athanasius haben Einíge zu Sardika den 
Versuch gemacht, ein neues, das Nicanischo ergUnzendes, Glaubons-
bekenntniss zu enfrwerfen'). Trozdcm kam eino angebliebo Glaubens-
formel von Sardika in Umlauf, welche Atbanasius und die um ibn ver-
sammelte Synode fiir falscb erklarten2). — Aber Tboodoret thoilt don-
noch am Sehlusse der zu Sardika erlassenen Aktenstücke die Glaubens-
fomel mit , welche er offenbar f i i r das Werk der ganzen Synode halt3). 
— Die Formei ist orthodox gegen dio Arianer. Aber eigen ist hier, und 
giebt Anlass zu Missverstiindnisscn, dass vnoarccaig Wesen bodeutet, 
und von den Hãretikern gesagt wird, dass sio statt vnóotuciç — ovaía 
— sagen *). Aber das Wor t Drei-Personen — tres personae — TQÍU HIQÓ-

') ijítiutfav fjícv yáç Tiveç, tiç êvôeovç oi)Or¡<: ri/ç xará Nixatay Bwóâov, ygá\f>ai xeçi 
ittõTMÇ, xai ènexeiçriOav ye jtgoiterwç- r¡ di àyía Ovvoâoç r/yaváxryee, xai uçíOe 
¡njiev i n xeçi xíerecoç yçcupeoScu. — Athanas. tomus ml Anliochemee, c. 5. (op. 
ed. Mam. 2, 616 — 17.) 

') /. c. c. 10. 
3) Theodor. h. e. 2, 6. — Historia tripart. 4, 24. — Sozom. 3, 12. 
4) Álex. Natalis — saecul. 4 — disserlat. 29. — In der lateinischen Uebcrsczung 

heisst es besser und wohl lichliger: qumu ipsi Graeci (stall haeretici) usiam ap
pellant. 
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aoom», welches in der spatem grieehisehen Dogmatik Eingang fand1), wird 
vcrmieden, so dass nirgends gesagt -wird, es seien drei Personen in 
einem Wesen. — Diese Formei ist iange, fast zu lange, und sie meint 
Sozomenus mit den Worten: Sic gaben auch damals eine andere Schrift 
über den Glauben heraus, breiter, als die von Nicaa, welche jcdoch 
gleichen Inhalt hat, und nicht sehr von dem Wortlaute derselben ver-
schieden ist. Hosius und Protogenes, die Haupter der abendlandischen 
Bischõfe zu Sardika, schriebcn aus Bcsorgniss vielleicht, es mochten 
ihnen Einige Abwcichung von der Synode von Nicãa vorwerfen, an 
(Papst) Julius, und versielierten, dass sie zwar den Glauben von Nicaa 
annehmen, dass sie aber, wegen des BcdUrfnisses der Deutlichkeit, jene 
Pormel erweitort baben, darait die Ariancr die Nicanische Formei wegen 
ihrer Kürze nicht für sich ausdcuten konnten i ) . — Da in den vorhan-
denen Akten sich diese Sardicensischo Glaubensformel nicht befand, so 
schienen sich Thcodoret und Sozomenus zu irren. Aber Scipio Maffei 
fend zu Verona cine alte lateinischc Version fast aller Akten von Sar
dika. — Hintcr den Cañones stcht ein kurzer Brief des Osius und Pro
togenes an Julius, offenbar der von Sozomenus crwahnte. — „An den 
geliebtesten Bruder Julius, Osius und ProtogenesJ). W i r erinnern uns, 
halton sie fest und haben jene Schrift, welche don zu Nicaa erklarten 
katholischen Glauben cnthalt, und alio anwesenden Bischõfe waren hierin 
einstimmig. Donn drci Fragcn sind aufgeworf'en worden: dass eine 
Zoit war, als er nicht war (das Ucbrige fchlt durch Schuld des Ab-
schrcibcrs). Aber weil nach diesem die Schüler des Arius Schmahungcn 
vorbrachton: so hat cine gewisse Riieksicht gezwungen (damit nicht 
Einer, gotUuscht durch jone drei Argumente, vom Glauben abweiche)" 
— das folgende ist undeutlich. — flDamit also kein Tadel entstehe, 
zeigen wir dieses deiner Guto an, geliebtester Mitbruder." — Als An
hang des Synodalschreibons von Sardika findet sich aber dieselbe Expo
sition, welche uns Thcodoret mittheilt. I n Betreff der Einen Substanz 
— Hypostase — heisst es: Unam esse substantiam, quam ipsi Graeci usiam 
appellant etc. 

Also waren Osius und Protogenes der Ansicht, dass der Glaube 
von Niciia gegen Missvcrstilndnisse durch cine niihere Erklarung zu schiizen 
sei. Was wir haben, ist ihr der Synode vorgelogter Entwurf, welchen 
die Synode vorwarf. Abor ihr Entwurf kam untcr die Akten und wurdc 
bald unter die âchten Akten gerechnet, wie von Thcodoret, Sozomenus, 
und der Synode von Chalcedon in ihrer Anrede an Kaiser Marcian*). 

Bekanntlich wurde Marcellus von Ancyra zu Sardika vom Vorwurfe 
dor Irrlohrc freigesprochen. Es tritt aber nicht hervor, ob Hosius bei 

') Joannes Damasc. de s, trinitatc, cii/>. I . — rpeiç vxoOráOetç rjrot rpice xçóõiaira. 
») Sozom. 3, 12. 
3) liallerini, op. s. Lconis t. o, 597 sg. — Mansi coll. 0, 120'J. 
' ) Uarduin. concil. 2, (¡47. - Coleti, I. 4, 1761!. 
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dieser Frage eínc besondere Thatigkeit entfaltet habe. I n die über die 
Frage des Marcellus obwaltende Dunkelheit hat kürzlich eine kleine 
Schrift Licht gcbracht: „Uebcr die Orthodoxie des Marcellus von A n -
cyra, von Fr. Aug. Wil lenborg, Münster 1860.a — Darnach liat es 
mit der Orthodoxie des Marcellus allerdings eine eigene Bewandtniss; 
sie hat die allerbedenklichste Aehnlichkeit mit seinem Schüler Photínus, 
der den Logos für die unpersonliche Kraft Gottes, Christus für einen 
Menschcn halt, durch welchen der Logos Gottes gewirkt hat. — Aber 
dor Papst Julius und das Concil von Sardika sprachon ihn dennoch frei, 
indem sic sich an dio strengen gcsezlichen Formen hielten. Dcnn seino 
Anklager, die Eusobianer, brachten ilire Klagen gegen ihn vor dem 
Concil nicht vor. Seine Anklager waren solbst Haretiker. Sie brachten 
Verleumdungen gegen ihn vor. JDann wurde gelesen dio Schrift — des 
Marcellus (gegen Asterius?). „Was er untersuchungs-weise ausgcsagt 
hatte, das habcn sie verleumderisch ais Behauptung dargestellt. Es 
wurde also gelesen, was den Fragcn folgto, und was ihnen vorher-
gieng, und der Glaube des Mannes wurde ais der rechto befiindon. 
Denn nicht legte er dcm Logos Gottes einen Anfang von der heiligen 
Maria bei, wie sie versichert habón, noch hat er goschrioben, dass sein 
Reich ein Ende habe, sondem dass es ohno Anfang und ohne Ende 
sei ' ) . * Wenn nun die Synode den Marcellus in den erwShnten ' W e i 
Anklagcpunktcn froigesprochen, so habe sie eigentlich nicht goirrt. 

Meine Aufgabe ist hier nicht, die Cañones von Sardika zu orklUren, 
welche Hosius diktirt hat. Nur einige Bemerkungen w i l l ich da ein-
ftigen, wo seine eigene Personlichkeit und seine individuelle Riohtung 
horvortritt. Der Canon 1 vcrbietet den Ueborgang von oinem Bisthmn 
zu einem andern (grossem), aus Geiz odor Ehrgoiz. Wor diosos thuo, 
solle nicht einmal die Communion untcr don Laien haben. 

aOsius der Bischof der Stadt Corduba sprach: Es ist nicht. so fast 
die iible Gewohnheit, als die verderblichste Corruption, mit derWurzol 
auszurotten, dass keinem Bischofe erlaubt sei, von seiner Stadt in oino 
andere liberzugehen. Der Grund, aus welchem sie Solches zu thun sich 
unterfangen, ist deutlich, da hierin kein Bischof gefunden worden ist, 
dor von einer grossern — in eine kleinere Stadt übergegangen wilre. 
Daraus erhellt, dass diese von dem Feuer dor Habsucht entbrannt 
und Sclaven des Ehrgcizes sind, damit sie eine grossero Gowalt erlangen. 
Wenn es alien gefallt, so soli diese Pest barter und scliiirfor geahndet 
werden, so dass der also Schuldige nicht einmal die Communion dor 
Laien am Ende empfango." Sie antworteten: Das Goleseno gefallt uns. 

' ) Athanas. ctr. Arian. c. 47. - Willenborg, 8.74 — 75. Siche K l o s c , Geschichtc 
und Lehre des Marcellus und Photinus, Hamburg 1837, S. 16. »Da Marcellus 
ilinen in diescm Punkle eine gentigende Antworl gab, so siirachen sie ihn 
frei, und erkannten ihn als Bischof an." 
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Man bemerke hier zwischen Canon 1 und 2 dieselbc Steigerung, -wie in. 
den zwei Thcilcn des Canons 13 von Elvira. — I n der unbefugt strengea 
Strafe, welehe unser Canon iibor Biscbofc vcrhangt, „qui duplivicaverunt 
scelus" (welche das Verbrechen verdoppelt haben), findet unsere obige 
Annahme eine Bestátigung, dass der Einfluss des Hosius auch zu E lv i r* 
— für solete strenge Strafen in die Wagschaaie gefallen sei. Daraus 
ferner, dass die Vater zu Sardika zu solchen, durch friihere Kirchen-
beschlüsse ausgeschlossenen — Strafen ilir ^Placet" sprachen, folgt die 
Uberberrschendo Macht der Personliehkeit des Hosius. Se ine R e d e 
w a r e ine U e b e r r e d u n g *). 

Die Synode von Sardika — ist koine aUgcmeine; und auch allge-
meine Synoden sind in Sachen der Kirchenzucht nicht unfehlbar2). I n 
dem Corpus juris canonici sind dem dort aufgcnommenen Canon 2 von 
Sardika [c. 2 de electione ( I . ( i ) ] die Worte bcigefugt: nisi de hoc poeni-
tuerit — ein solcher solle in Todcsgefahr nicht einmal die Laiencom-
munion erhalten, wwenn er nicht bercut hat". Diesen Zusaz, welcher 
den ganzen Canon aufhebt, findet man weder in dem lateinischen noch 
griechischen Texte unserer Synode, auch nicht bei Dionysius Exiquus, 
oder bei (dem angcblichcn) Isidor, welcher die erwalmte Strafsentenz 
zu Canon 1 gezogen bat. Hefelc vermuthct nach Van Espen, der Zusaz 
sei durch Raymund von Pennafortc, welcher die Dekretalen sammelte, 
cingeschaltet worden. 

Zwingt uns die Unpartheilichkeit, zu gestchen, dass durch die Dicti-
rung des Canon 2 Hosius und die ihni unbedingt folgende Synode einen 
groasen Pehler begangen, und beschlossen habo, was sio zu beschliessen 

' ) Athanasius nennt ihn den xçorjyoçioç (Vorrcdncv) <lcv Synode — Histor. Arian, 
ad monach. c. 16 — i f ™ npoloy. d. fuga sua - c. 5 - xal Xèybrt òp&ãç, ou 
xávrat irteuii; hat er durch seine (rechte) Rede nicht alie ü b e i i e d e t ? und 
c. 42 ad mon. — die Woite der Arianer: Hosius ist im Stande, durch sein Wort 
und seinen Glaubcn alie gegen uns zu erregen. E r hat den Glauben von Nicâa 
entwickelt (èÇiSero). 

*) Dissarlatio historira, (/na oata\ditw entholicim ecchsiam tribus prioribus saeculis capi-
talium críminum rein pacem ft absolutionem nciitií/umn denegasse — auct. F . Jos. Aug. 
Orsi, Mediolani 1730. Wh haben dieses Wcrk des (spãlern) Kardinals Orsi 
oben 2U der Synode von E l v i r a , iibor welclie es indess nur Unbedeutendes 
enlhãl l , nicht benüzl. — Cf. Sect. 4, âiyressio 5 — de llliberitana synodo — 
p. 260 — 281. E r handelt fast nur von der Zeit der Synode und verleg-t sie vor 
die Kirchenverfolgung (p. 200 - 27S). E r sagt im Allgeineinen, dass am Ende 
des dritten Jahrhunderts die Kirchenzucht stronger geworden sei, ais früher: 
1) wcgen des Vcrderbnisses der Sittcn; 2) in Folgo der AbschafFung der Em-
pfchlungsbriofc der Bekcnncr; 3) weil dio Verfolgungen seltner geworden; 
4) in Folge der Iliircsie der Novatianer, und meirit schliesslich (p. BOI — 8 ) : 
die Worte: „Aucli am Ende sollen sio die Communion nicht cmpfaiigen" — in 
den Cânones von Elvira und c. 2 vou SaidiUa,— scien nur z u r g r õ s s e r n 
A b s c h r e c k u i i g , und um mchr Busseiier zu erwecken, erlassen worden. 



$. 4. Sonstige Th&tigkeit des Hosius auf der Synode. 201 

kein Recht hattel), so miissen wir dagegen das grosso, das glãnzende 
Verdienst hervorheben, welclies sich Hosius um die ganzo Kircbo durch 
die Dictirung der Cañones 3 — 5 erwarb. Der Bischof Hosius spraoli: 
„Auch diess ist beizufíigen nothwendig, dass die Bischofe aus ihrer Pro-
vinz in eine andero Provinz, in welcher sieli Bischofe befinden, niclit 
hinübergehen, ausser sie seien von ibren Mitbrüdern eingeladen, damit 
wir niebt die Thüre der Liebe zu verschliessen scheinen (damit wir nioht 
die Gelegenheit abzuschneiden scheinen, einander Liebesdienste zu er-
weisen). Wenn in irgendeiner Provinz ein Bischof gegen einen Bischof 
seinen Mitbruder einen Streit hat, so sollo keiner von Beiden einen B i 
schof aus einer andem Provinz ais Untersucher (cognitorem) herbeirufen. 

Wenn ein Bischof in irgendeiner Sache gerichtet worden ist, und 
cr glaubt, er sei im Rechte, dass in dieser Sache die Untersuchung 
erneuert werde, so wollen w i r , wenn es euch gefallt, das Andenken 
des heiligen Aposteis Petrus ehren, so dass von Donen, welche die 
Sache gopríift haben, an den rõmischon Bischof Julius geschrieben wer-
den mõge, und wenn er entscheidet, das Gericht sei zu wioderholen, 
so soli es erneuert werden, und er selbst moge die Richter bestimmen: 
wenn aber die Sache keines weitern Gerichtes bedarf, so soil die frühere /Q^P?, 
Entecheidung bestehen blciben." fè/-z2f, 

Durch diesen Canon in Verbindung mit den beiden folgenden hall 
Hosius der Machtstcllung des rõmischon Primates und dadurch der E n t - v i ! ^ 
wicklung des kirchlichen Lebens den grõssten Dienst und Vorschub ge-
leistet. — Der Papst erhalt die leztinstanzliche Entscheidung in alien 
Prozessen gegen die BischSfe. Er ist der oberste Richter des christ-
lichen Erdkreises. Er sendet auch seine Legaten in dio kirchlichen Pro-
vinzen, um die streitigen Fragen zu entscheiden, und bei kirchlichen 
Gerichten der Bischofe und über Bischofe den Vorsiz zu flihren. W i r 
batten wohl ein Recht, am 27. August des vorigen Jahros, dem (1405) 
Todestage des Hosius, zu sagen, dass er das Ansehon des rbraischen 
Stuhles im Morgen - und im Abendlande hob. — I n Betreff der nahern 
Erklârung unsers Canons aber verweise ich auf Hefele, Cone. Gesch., 
S. 539 — 422). 

— Den Canon 4 dictirto Bischof Gaudentius von Naissus, dass, wenn 
ein Bischof durch das Gericht der benachbarten Bischbfc abgcsezt wor-
den, und er noch eine Vertheidigung in Anspruch nimmt, so sollo kein 
anderer Bischof eingesezt werden, bis der Bischof von Rom darübor 

') Orsi will das Unbcfugte des Beschlusses nicht zugeben, darum zicht cr cine 
gesuchle Erklârung vor. 

'J Siehe auch Herbst: die Synode zu Sardika — im J . 344 odcr 347, in: ,.Tiib. 
Quarlalsclirift v. 1825», S. 1—45, und spczicll über Canon 3 —5 - S. 20 —33. 
— Bei Môli ler, Athanasius der Giosse - 1827 — findei man keine Krorte-
rungen (wie ich auch nicht finde, dass sich lleiele darauf bcrufl). 
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entschieden hat. (Es ist die Appellation naeh dem erstinstanzlichen Ur-
theile gemeint. Hefele, 543 — 46.) 

Canon 5. Der Bischof Hosius sprach: „Es wird beschlossen, dass 
— wenn ein Bischof angeklagt ist, und die versámmelten Bischofe der 
Umgegend (Provinz) iiber ihn richten und ihn absezen, wenn aber der 
Abgesezte appellirt, wenn er zu dem Bischofe der rbmischen Kirche 
seine Zuflucht nimmt und bei ihm Gchor verlangt: wenn dieser (der 
Papst) es für recht halt, dass der Prozess erneuert werde, so moge er 
den Bischõfen, die in der benachbarten und angrenzenden Provinz sind, 
zu schreiben sich wiirdigen, dass sie selbst alies genau untersuchen, und 
nach der Wahrheit entscheiden. — Wenn der, welcher um eine wie-
derholte Untersuchung seiner Sache bittet, durch sein Ansuchen den 
romischen Bischof bestimmt, dass er von seiner Seite einen Priester 
sendet, so wird es in der Hand des (romischen) Bischofes seyn, was 
er w i l l und was er für gut findet; und wenn er Legaten sendet, die 
im Vereine mit den Bischofen das Gericht bilden, und die Auctoritat 
dessen besizen, von dem sie entsendet sind, wird es bei ihm stehen. — 
Wenn er aber glaubt, dass die Bischofe genügen, den Prozess zu ent
scheiden, so wird er thun, was er in scinem weisesten Ermessen für 
gut findet." 

Siehe da, die grosse Ehrfurcht, mit welcher der greise Hosius von dem 
Nachfolger Petri redct. Diese Ehrfurcht und zugleich Dankbarkeit wohnte 
dem Haupte und Vormanne der Kirche Spaniens inne, die sich ihrer 
nahen Vcrbindung mit dor romischen Kirche, und den Aposteln Petrus 
und Paulus stets bewusst war ' ) , die auch nicht anders wusste, als dass 
sie ihre Liturgie von dem Apostei Petrus empfangen. — Hefele fasst 
den Inhalt der Cañones 3 — 5 so zusammen: 1st ein Bischof von seinen 
Goinprovinzialen abgesezt worden, glaubt aber eine gerechte Sache zu' 
haben, so kann er nach Rom appelliren, und zwar entweder selbst (c. 5) 
oder durch Vermittlung seiner Richter erster Instanz (c. 3). — Rom 
entscheidet nun, ob der Berufung Raum gegeben werden solle oder 
nicht. I n diesem Falle bestãtigt es das erstinstanzliche Urthei l , im an
dem beruft es ein Gericht zweiter Instanz (c. 3). — Zu Richtern zweiter 
Instanz walilt es Bischofe aus der Nachbarschaft der betreffenden Kirchen-
provinz (c. 3 und 5). Der Papst kann aber auch seine Legaten diesem 
Gerichte beiordnen , welche dann in seinem Ñamen den Vorsiz fiihren 
[c. 52)]. Wenn ein in erster Instanz abgesezter Bischof nach Rom appellirtf 

') Isidor l i . de eccl. offic. 1, 15 (indirecter Beweis). 
') Sichc J . Fessler, »der canonrsche Process — in der vorjustinianischen Zeit«, 

Wien, 1860, S. 50 — 53. Der Verfasser vcrlegt S. 50 die Synode von Sardika 
noch in das J . 347. — Fessler giebt keine weitere Erklarung; dagegen eine 
ausfiihrliche Herbst a. a. 0. und Hefele, S. 546 — 555, mit Angabe der frühern 
Lileralur. 
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darf sein Stuhl nicht besezt werden, bis Rom für oder gegen ihn — 
entschieden hat (c. 4). 

Canon 6. Der Bischof Osius sprach: „Wenn in einer Provinz, -wo 
früher viele Bischofe waren, nur mohr Einer übrig ist, und Dieser w i l l 
aus Nachlassigkeit keinen weitern Bischof (ordiniren), und das Volk hat 
sich versammelt, so müssen die Bischofe der Nachbarprovinz sich zu-
erst mit dem einzig Uebrigen in's Benehmen sezen, und ihm zeigen, 
dass die Gemeinden nach (geistlichen) Leitern verlangen, und es sei 
billig, dass auch sie kommen, und mit ihm einen Bischof ordiairen; 
wenn er aber auf die empfangenen Briefe schweigt, sich verstellt (ais 
wüsste er von allem nichts), und ¡nichts antwortet, so müsse man dem 
Verlangen des Volkes entsprechen, die Bischofe aus der Nachbarprovinz 
müssen nemlich kommen, und einen Bischof ordiniren. Die griechische 
Fassung giebt einen ganz andern Sinn: I n einer Provinz, wo viele Bi 
schofe sind, versaumt es Einer, bei einer Ordination eines erwâhlten 
Bischofes sich einzufinden. Das Volk verlangt aber, man solle nicht 
auf ihn warten. Dagegen sollo der Abwesende durch den Exarchen 
(Bischofj der Provinz berufen werden; man solle eine Zeit lang auf ihn 
warten; komme er aber nicht und gebe er keine Antwort, so solle dem 
Wunsch des Volkes willfahrt werden. — Bei der Einsezung eines Me-
tropoliten sollen auch die Bischofe der benachbarten Provinz eingeladen 
werden. Wieder anders liest eine alte lateinisehe Uebersezung des ur-
spriinglichen griechischen Textes, nach welchem es sich um die gleiôh-
zeitige Wahl und Weihe mehrerer Bischofe handelte. Diese Ueber
sezung reprâsentirt nach Hefele sden altesten griechischen Text, wie er 
wenige Jahre nach der sardicensischen Synode gestaltet war. Diesen 
griechischen Text dürfen wir aber darum für den áchten und ursprtíng-
lichen halten, weil er auch mit dem lateinischen Original text vicl eher 
in Harmonio zu bringen ist, ais der gegenwartige griechische" (8. 561). 
— Unser Canon hat noch den Zusaz: 

Es ist nicht zu gestatten, einen Bischof entweder in einem Dorf, 
oder in einer kleinen Stadt, der ein Priester geniigt, zu ordiniren, weil 
dort kein Bischof nothwendig ist, damit nicht der Name und das An-
sehen des Episcopates geringgeschazt werde. Die aus einer andem Pro
vinz Eingeladenen diirfen nur in den Stadten einen Bischof aufstellen, 
welche schon Bischofe hatten, oder— in einer solchen und derart volk-
reichen Stadt, welche einen Bischof zu haben verdient. Ob dieses alien 
gefãllt? Die Synode antwortete: Ja. 

Von der altesten bis auf die neueste Zeit, z. B. bei der Errichtung 
des Bisthums Erfurt durch Papst Zacharias auf den Vorschlag des hei-
ligen Bonifacius ' ) , bei der Errichtung des Bisthums Rottenburg u. s. w. 
berieí sich Rom auf diesen Canon. Vielleicht wurde derselbo ausser 

') Sellers, Bonifacius, Apostei der Deutschen, Mainz, 1845, S. 304— 5. 
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Acht gelassen, als vor wenigen Jahren eine Kirchenprovinz Oregon 
dekretirt wurde, die wegen Mangel an Bevolkerung nieht in's Leben 
treten konnte1). Ein Bediirfniss dagogen war die Dismembrirung meh-
rerer früherer Bisthümer in Mexiko, die Papst Pius I X im Consistorium 
vom 16. Marz 1863 verkündigte 2). Diese Verordnung von Sardika traf 
besonders die Kirche von Afrika, in welcher das Presbyterat von dem 
Episcopate so zu sagen verscblungen wurde, zum oiFenbaren Schadea 
der Kirche. 

Canon 7. Der Bischof Hosius sprach: Unsere ungestümme und hâu-
fige Zudringlichkeit und ungerechten Bitten haben bewirkt, dass wir 
nicht solche Gunst und solches Vertrauen besizen, da einige Bischofe 
bestandig zum kaiserlichen Hoflager gchen, besonders die Afrikaner, 
seiche, wie wir horten, den heilsamen Rath unsers heiligsten Bruders 
und Mitbischofes Gratus verachten und verschmàhen, so dass sie vor 
das Hoflager nicht bloss viele und verschiedene der Kirche keineswegs 
niizliche Anliegen bringen, nicht damit, wie es seyn sollte, den Armen, 
den Wittwen und Waisen geholfen werde, sondern um Einigen welt-
l iche^emter und Verwaltungen zu verschaffen. Diese Verkehrtheit ver-
ursacht Murren und Aergerniss. Geziemend ist aber, dass die Bischõfe 
für diejenigen sioh verwenden, welche ungerecht unterdriickt werden, 
oder wenn eine Wittwe bedrangt oder cine Waise beraubt wird, da 
diese Dinge eine Fiirbitto rechtfertigen. Wenn es Euch nun gefallt, 
geliebteste Briider, so beschliesset, dass sich die Bischofe nicht zu dem 
Hoflager begeben sollen, ausser etwa die, welche durch die Briefe des 
frommen Kaisers entweder eingeladen oder berufen werden. Wei l es 
aber oft geschieht, dass die, welche Unrecht erleiden, zu dem Mitleiden 
d§r Kirche ihre Zuflucht nehmen, oder auch die, welche wegen Ver-
gehen verbannt oder auf Inseln deportirt oder sonstwie verurtheilt wer-
deiij, so ist diesen die Hilfe nicht abzuschlagen, sondern ohne Bedenken 
und ZSgern — für sie um Verzeihung zu bitten. Diess also beschliesset, 
wenn ihr einverstanden seid. Alle sprachen: Also sei es und werde 
festgesezt. 

Aus obigem Canon glaube ich folgern zu dürfen, das Hosius nie 
am Hofe Constan tin's erschienen ist, ohne schriftliche Einladung, weil 
man ihm sonst hatte entgegenhalten konnen: Arz t , heile dich selbst! 
Die afrikanisChen Bischofe hatten durch seine eigene Vermittlung Unter-
stüzung für ihre Gemeinden von dem Kaiser erhalten3). Bischof Gratus 
von Carthago, der in Sardika war, hat vielleicht ihm gemachte Vor-

') Gams, Kirchcngeschichte des 19. Jahrh. , 3, 661 ñg. 
5) Kolnische Blatter v. 25. Mârz 1863. — Allokution vom 16. Mãrz. — E s wur-

den die Bisthümer Mechoacan und Guadalaxara Erzbisthümer, und sieben neuc 
Bislliiimer crrichtet (vorhcr waren es zehn Bisthümer sammt dem Erzb . Mexiko). 

3) S. 137. 
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würfe dadurch abgelenkt, dass er das Vergebliclie seiner Bemühungen 
hervorhob. Die armen und geldgierigen Afrikaner aber suchten nacñ 
•wie vor — Hilfe in Europa, und waren zu alien Zeiten unwerthe Gaste. 
— Im Anfange des fünften Jahrhunderts batten die afrikanischen Bischõfe 
keine Kenntniss von den Beschlüssen von Sardika'). E s solí nur eine 
Vermuthung seyn, dass der vorstehende und einige andere Cañones — 
dieses Verschwinden oder Nichtwissen erklarlich machen *). — Das 
siebente Concil von Toledo (J. 646) schreibt vor, dass die benachbarten 
Biscbofe in Toledo erscheinen sollen „aus Achtung gegen den Fürsten, 
um den Siz des Konigs zu ehren, oder zum Troste des Metropoliten, 
and auf die E i n l a d u n g des L e z t e r n , je einen Monat im Jahre" 
(can. 6). Aehnlich die dreizehnte Synode von 683 — c. 8. 

Can. 8. Osius der Bischof sprach: Auch das solí enere Klugheit 
noch beschliessen, dass, nachdem entschieden wurde, ein Biscbof sei 
nicht zu tadeln, wenn er in oben erwahnten Anliegen zu Hofe gehe, 
er (in diesem Falle) auch einen besondern Diakon an den Hof schicken 
solle. Denn die Person eines Dieners ist nicht gehâssig (invidiosa non 
est), und was ihm beschieden worden, kann er schneller zurückbringen.. 

Canon 9. Hosius der Bischof sprach: Auch diess scheint folgerecht 
zu seyn, dass, wenn Biscbofe aus einer Provinz an den Metropoliten 
íhre Gesuche senden, dass dieser einen Diakon mit Bitten an den Kaiser 
absende, und ihm zugleich Empfehlungsbriefe an diejenigen BischSfe 
mitgebe, die sich eben in den Gegenden und Stadten befinden, wo zur 
Zeit der glückliche und selige Augustus den Staat regiert. , 

Hat der Bischof aber Freunde am Hofe, welcher etwas an sich 
Schickliches zu erlangen wünscht, so ist ihm nicht verwehrt, durch 
seinen Diakon sein Ansuchen denen mittheilen zu lassen, von denen er 
weiss, dass sie in seiner Abwesenheit für ihn eine wohlwollende Für-
sprache einlegen kõnnen. 

Die nach Rom kommen, sollen — -wie gesagt, unserm heiligsten 
Bruder und Mitbischofe der romischen Kirche die Bitten übergeben, die 
sie haben, dass er sie selbst vorher untersuche, ob sie schicklich und 
gerecht sind, und er soil Fleiss und Sorge tragen, dass sie an das Hof-
lager gelangen. Alie sprachen, es gefelle ihnen, und der Rath sei 
passend. — (Ein Zusaz des Bischofs Alypius von Megaris folgt.) 

Canon 10. Der Bischof Hosius sprach: Ich halte auch diess für 
nothwendig, dass ihr sorgfãltig darüber verhandelt, dass, wenn ein 
Reicher oder wenn ein Scholastikus (ein Gelehrter) vom Forum oder 
von einer Beamtenstelle ais Bischof postulirt wird, er nicht ordinirt werde, 

') Die sogenannte ^Prisca" ist nicht afrikanischen Ursprungs. 
') Aus der Synode zú Carthago von 348 scheint hervovzugehen, dass dort Canon 5 

— mit Beziehung áuf C . 13 und 15 von Sardika erlassen wurde — Hefele, 8. 610. 
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yrenn er nicht vorher das Geschâft eines Lektor, oder das Amt eines 
Diakons oder Presbyters verwaltet hat, und so soil er, wcnn er -wiirdig 
ist, durch die einzelnen Stufen zu der Hohe des Bisthumes emporsteigen. 
Durch diese Beforderungen, die lange Zeit in Anspruch nehmen mussten, 
konnte sein Glaube, seine Bescheidenheit, seine Wiirde, seine Demuth 
gepriift werden. W i r d er als wiirdig erfunden, so moge er mit dem 
gSttlichen Priesterthume geschmiickt werden, denn es schickt sich nicht, 
Boch ist es mit der Einsicht oder Zucht vertraglich, dass ein Bischof, 
Presbyter oder Diakon, welcher Neophyt ist, verwegen oder leichtsinnig 
prdinirt werde, da dieses der Volkerlehrer Paulus verboten hat (1. Tim. 
3, 6); sondem die, deren Leben lange Zeit gepriift, deren Verdienste 
anerkannt worden sind. Alle sprachen ihre Beistimmung aus. 

Canon 11. Der Bischof Hosius sprach: Auch diess miisst ihr fest-
sezen, dass — wenn ein Bischof aus einer Stadt in eine andere, oder 
aus seiner Provinz in eine andere geht, und mehr der Ehrsucht, als 
der Frommigkeit dienend in einer fremden Stadt lange wohnen w i l l ; 
©s ist aber der Bischof dieser Stadt nicht so unterrichtet und gelehrt, 
so soli der Ankõmmling ihn nicht zurticksezen, und nicht haufig pre-
digen, um ihn zu Schanden und vcr'áchtlich zu machen, so dass er durch 
solchen Anlass sich den Weg bahnen w i l l , die ihm zugewiesene Kirche 
zu verlassen, und zu einer andera Uberzugehcn. Bestimmet also eine 
Zeit, denn cinen Bischof nicht aufzunehmen ist inhuman, und wenn er 
zu lange bleibt, ist es vom Uebcl. Ich erinnere mich aber, dass unserc 
Briider (unserc Vater) in einem friihern Concil beschlossen haben, dass 
wenn ein Laie in der Stadt, wo er wohnt, drei Sonntage, d. i . drei 
Wochen die Kirchen nicht besucht, er von der Communion ausgeschlossen 
werde. Wenn also diess — in Betreff der Laien bestimmt ist, so soil 
and darf auch kein Bischof, wenn es keine Nothwendigkeit ist, lângere 
Zeit von seiner Kirche abwesend seyn. Al le sprachen: Ja (s. oben 
Synode von Elvira c. 21). 

Canon 12. Der Bischof Hosius sprach: Wei l nichts Ubersehen wer
den darf, giebt es einige Briider unsere Mitbischofe, welche nicht in 
der Stadt wohnen, f i i r die sie als Bischofe eingesezt sind, entweder 
weil sie dort wenige Giiter, anderswo aber geniigende Besizungen haben, 
oder auch aus Anhanglichkeit an ihre Angehorigen, denen sie zu Willen 
sind; diesen kann insoweit nachgegeben werden, dass sie zu ihren Be
sizungen gehen, und die Frucht ihrer Arbeit anordnen oder dariiber 
verfiigen, dass sie drei Sonntage, d. i . drei Wochen — wenn ein ISn-
gerer Aufenthalt nothwendig ist, auf ihren eigenen Griinden verweilen, 
oder wenn eine Stadt ganz nahe ist, wo sich ein Presbyter befindct, 
soil er (der Bischof), damit er den Sonntag nicht ohne Kirche zuzu-
bringen scheine, dorthin gehen, damit weder seine hauslichen Angele-
genheiten durch seine Abwcsenheit Schaden leiden, und er — dadurch, 
dass er nicht haufig in die Stadt, wo ein Bischof wohnt, kommt, dem 
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Vorwurf der Eitelkeit und des Ehrgeizes entfliehe (ist eine Beschran-
kung des Can. 11). 

Can. 13. Der Biscliof Hosius sprach: Aueh dieses m5ge alien gefallen, 
dass — wenn ein Diakon, Presbyter, oder sonst ein Cleriker von seinem 
Bischofe ausgeschlossen ist, und er zu einem andern Bischofe gehet, 
wenn dieser weiss, dass er von seinem Bisthume abgesezt worden , so 
soli er ihm die Communion nicht bewilligen. Wenn er es thut, soli er 
wissen, dass er vor der Versammlung der Bischofe Rcchenschaft geben 
wird. Alie sprachen: Diese Bestimmung wird den Frieden bewahren, 
und die Eintracht schiizen. — [Hefele weist auf Canon 5 von NioSa, 
und 6 von Antiochien — 341. Noch naher liegt es, auf Canon 53 von 
Elvira zu verweisen; dort heisst es von dem fremden Bischofe, der 
einen Ausgeschlossenen aufnimmt: sciat se hvjusmodi camas inter fratres 
esse cum status sui periculo praestaturum; hier heisst es: sciat se convo-
catis episcopis causas esse dicturum']. 

Canon 14. Der Bischof Hosius sprach: Was mich noch drUngt, darf 
ich nicht versclmeigen. Wenn etwa ein zorniger Bischof (was nicht 
seyn soil) schnell und hart gegen seinen Presbyter oder Diakon ver-
fáhrt und ihn aus dcr Kirche yerstossen w i l l , so ist Vorsorge zu troffen, 
dass nicht ein Unschuldiger verdanunt werdo oder die Gemeinschaft ver-
liere. Darum soli der Abgesezte die benachbarten Bischijfe ansprechen 
diirfen, seine Sache soli gehürt und sorgfSltig untersucht warden, denn 
dem Bittenden darf das Gehõr nicht verweigert werden. Jener Bischof, 
welcher mit Recht oder Unrecht ihn ausgeschlossen, soil es in Gcduld 
ertragen, dass die Sache untersucht, und sein Sprach von Vielen ent-
weder bestatigt oder verbessert werde. Bevor jedoch alies genau und 
sorgsam untersucht ist, darf den Ausgeschlossenen koin Anderer in die 
Gemeinschaft aufnehmen (griechisch: der Ausgeschlossone darf die Ge
meinschaft f i i r sich nicht verlangen). Wenn aber oinige zusammonge-
tretene Cleriker Uebermuth und Prahlcrei an ihm gewahren, da es nicht 
passend ist, ungerechten Uebermuth und Tadel zu ertragen, so milssen 
sie einen solchen mit scharfen und schlagenden Worten anlasson, damit 
man den geziemenden Befehlen des Bischofs gehorche. Denn, wie der 
Bischof seinen Untergebenen eine aufrichtige Liebe und Zuneigung er-
weisen soli, so sollen auch die Untergebenen gegen ihro BischSfo die 
Pflicht ihres Dienstes aufrichtig erfiillen. 

Darauf folgt als Zusaz Can. 18 der Latoiner: ^Bischof Januarius 
(von Benevent) sprach," der im Griechischen fehlt. 

Can. 15. Bischof Hosius sprach: Auch diess wollen wir alle fest-
sezen, dass — wer aus einem andem Sprengel einen fremden Kirchen-
diener ohne Zustimmung des eigenen Bischofs und ohne seinen Wil len 
ordiniren w i l l , dessen Ordination soli ungiltig seyn. Wer sich dessen 
aber untcrfangen hat, der soil von unsern Briidern den MitbischSfen 
craahnt und zurechtgewiesen werden. 
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Den Canon 16 sprach Bischof Aêtius von Thessalonich; Canon 17 
Olympius von Aenus in Thracien. Den Canon 18, der in dem lateini-
schen Texte fehlt, sprach Bischof Gaudentius. Derselbe Gaudentius 
sprach den Canon 20; diese vier Cañones werden hier übcrgangen, weil 
sie nicht Hosius verkündet hat. Der Canon 19, den Hosius sprach, 
fehlt im Lateinischen: „Es ist die Ansiclit meiner Wenigkeit, da wir 
mhig und geduldig seyn, und stets Mitleid gegen alie haben miissen, 
man solle zwar die, -welche von einigen unserer Briider cinmal in den 
Clerus aufgenommen sind, wenn sie zu den Kirchen, für welche sie 
eingesezt wurden, nicht zuriickkehren wollen, hinfort nicht mehr auf-
nehmen. Eutychian aber soil sich nicht den bischoflichen Namen an-
massen, und Mus'áus soil nicht als Bischof betrachtet werden. Verlangen 
sie aber die Laiencommunion, so solle sie ihnen nicht verweigert werden. 
A l l e sprachen: So ist es gut." — Die crwãhnten Beiden waren Pra-
tendenten - Bischofe von Thessalonich gewesen. Es erklart sich auch das 
Wegbleiben der Cañones 18 und 19 aus dem lateinischen Texte daraus, 
dass dieselben nur eine ortliche Bedeutung hatten ' ) . 

Schliesslich hat der lateinische Text noch einen Canon 12 d. I . : 
Der Bischof Hosius sprach: „Es ist aber auch eine Bestimmung noth-
wendig, geliebteste Briider, damit nicht etwa einige, unwissend dariiber, 
was in der Synode beschlossen worden (über die Reisen an das Hof-
lager) pliJzlich in die Stiidte kommen, die an der HeerstrasseJ) liegen. 
Es muss also der Bischof einer solchen Stadt ihn (den zu Hofe reisen-
den Bischof J mahnen und unterrichten, dass er von dieser Stelle aus 
seinen Diakon weiter sende; auf die Ermahnung aber kehre er selbst 
in semen Sprengel zurück." Dieser Canon gehort offenbar, wie Canon 20 
des griechischen und lateinischen Textes — zu Canon 8. 

I m J. 1852 hat F. Larsow in Berlin „die Festbriefe des heiligen 
Athanasius, Bischofs von Alexandrien — aus dem Syrischen iibersezt 
und durch Anmerk. erlautert" zum erstenmale herausgegeben 3). Damach 

') ffefele, S. 5 7 9 - 8 0 ; Herbst, S. 34. 
") in canali — ¿V JKavaÀib) — cf. Ducange glossar. m. et inf. lat. s, v. Canalis = via 

publica. — Hier wild unsor Canon — 12 citirt, und auf eine Stelle des 
Athanas. apol. contra Arianos, cap. 50 hingewiesen, -wo die Unterschriften 4er 
Bischofe von Sardika angefiihrt werden. Hier heisst aber: In Canali Italiae, 
nicht wie Ducange u. s. Fortsezer meinen, die Bischofe, die auf den Slrassen 
Italiens hiehergekommen, sondem die Bischofe — an der Heerstrasse Italiens. 
Constant. Porphyr. „de admin, regno" cap. 34 sagt, eine Gegend in Dalmatien 
habe Canalis geheissen. — Cf. E d . Brinckmeier glossar. diplom. — Í 8 5 3 — vor 
allem aber Codex Theodosianus ed. Gothofredus - Dan. Jtitlerus im Glossarium 
nomicum und im Commentar zu lex 2 de curiosis — liber 6, titulus 29, lex 2 und I. 8 
— tit. 5, I. 15 de curau publico. 

») E r ist ohne Zweifel Protestant. Um so wohlthuender sind die Worte in seiner 
Vorrede — B. V I . «Wie würde sich der geistreiche Mõhler, der durch seine 
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und nach andem Daten fállt die Synode von Sardika in das J. 343 oder 
344, da Athanasius drei Jahre nachher wieder in Alexandrien war. 
Eefele hat, F. Larsow berichtigend, der die Synode in das J. 343, nicht 
344 verlegt, nachgewiesen, dass die Synode vom Spatjahre 343 bis Fríih-
jahr 344 dauerte1). So kann man dieselbe sowohl in das J. 343 ais 
344 verlegen. 

Aus den eben erwâhnten Festbriefen des heiligen Athanasius er-
fahren wir ferner (zum erstenmale), dass „in Sardika in Betreff des 
Osterfestes Uebereinstimmung stattfand. Man bestimmte einen Abschnitt 
von fünfzig Jahren, nach welchem die Rbmer und Alexandriner iiberall 
den Ostertag nach dem Brauche anzeigten" 2). 

Von der Synode in Sardika besizen wir noch mehrere Aktenstücke; 
einmal ein Circularschreiben an alie Bischõfe der Christenheit, das von 
Athanasius griechisch (apol. cont. Arianos c. 44—,5/J, in dem sogenannten 
Opus Hütoricum des Hilarius lateinisch mitgetheilt ist. Die Zahl der 
Unterschriften ist aber bei diesem Schreiben viel grosser, ais bei den 
beiden folgenden; und die Unterschriften sind nach den einzelnen Lan-
dern geordnet. Es sind 285 (282) Namen, darunter 79 Bischíjfe in Sar
dika; die übrigen haben die ihnen zugesandte Encyclica zum Zeichen 
der Uebereinstimmung untersohrieben, nemlich 34 gallische BischSfe, 
36 Afrikaner, darunter Gratus, nicht -weniger ais 94Aegyptier, deren 
sammtliche Unterschriften wohl Athanasius erlangt, 15 Italiener „am 
Heerwegetf, 12 Cyprier, 15 von Palãstina. — Es giengen also, ver-
muthen -wir, drei Boten ab, die Unterschriften einzuholen, einer über 
Cypem und Palãstina nach Aegypten, oder umgekehrt, einer nach Afriká, 
einer nach Gallien, der die Unterschriften der Italiener Bam Heerwege" 
mitnahm (oder es wurden dem Athanasius die Unterschriften von Gallien 
und Afrika zugesendet). — Die grosse Zahl der iigyptischen Bischõfe 
ist eine indireete Rechtfertigung des Patriarchen Cyrill von Alexandrien, 
der im J. 431 mit etwa 50 Bischõfen nach Ephesus kam, und beschuldigt 
wurde, das Land hártenlos zurückgelassen zu haben. Allein es blieben 
doch noch 50 weitere Bischõfe zurück, mehr ais genug für ein ver-
gleichsweise so kleines Land 3). 

Ein z-weites Sendschreiben -war an die Alexandriner, ein drittes an 

bekannle Schrift „Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit, besonders 
im Kampfe mit dem Arianismus", der Kirche nie hoch genug zu schazende 
Dienste geleistet hat, gefreuel haben, hãtte cr die Aul'findung der Pestbriefe 
erlebt." Das ist einmal edel gesprochen. Ganz anders der Pastor Voigt in 
Hamburg, dessen Schrift: ..Die Lehre des Athanasius von Alexandrien über 
den Logos," eigentlich in eine Polemik gegen Mõhler auslâuft. 

') S. 515—516; v. Larsow - S. 31. 
*) Larsow, S. 31; 141 - das Nãhcre bei Hefelc, S. 316 ílg.; 583 flg. 
») Hefele, C. G . 2, 165. — . , E r erschien mit 50 Bischõfen, etwa der Hãlfte 

seiner Suffraganen." 

Gams, span. Kirche. I I . 14 
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den Papst Julius gerichtet. E in viertes an den Kaiser Constantius ge-
richtetes ist nieht erhalten. I n dem Briefe an den Papst werden die 
beriichtigten Arianer Valens und Ursacius Bgottlose und unvernünfíige 
Jiinglinge" (adolescentu l i , d. i . wohl erwaehsene Buben) genannt. Der 
Papst wird ersucht, die Verhandlungen den Bischofen von Italien, Sici-
lien und Sardinien mitzutheilenl). Drei andere Urkunden sind von 
zweifelhafter Aechtheit. 

Die Eusebianer erliessen von Philippopolis, ostlich von Sardika2) ge-
legen, wo sie sich zu einem Afterconcil zusammengethan batten, gleich-
falls eine sehr ausfiihrliehe Encyelica, die in dem „Opus Historicum" 
(des Hilarius) die Ueberscbrift tragt: Es fangt das Dekret der orienta-
lischen Bischofe in Sardika von Seite der Arianer an, welches sie nach 
Afrika sendeten. — Aus diesem Anlasse klagt Mohler über „die Saum-
seligkeit der katholischen Bischofe, ihre Beschliisse nicht mitzutheilen, 
die sich auf ihre gute Sache verlassend meinten, es werde sich alies 
von selbst geben"3). Diese Klage, sehr oft gerecht gegen die Ver-
fechter der guten Sache, scheint uns bier nicht gegriindet zu seyn, wenn 
man nicht etwa den grossern Umfang des Schreibens der Eusebianer 
betonen wi l l . Das Schreiben hat 73 Unterschriften, wahrend sie vorher 
behauptet, sie seien 80 v e r s a m m e l t e Bischofe fnro. 16). — Das 
Sendschreiben wimmelt von den unverschámtesten Lügen. Der grosse 
Liigner Valens von Mursa, der zulezt unterschrieben hat, mag das 
Schreiben auch redigirt haben. — Er war es auch, der am 28. Sept. 
351 nach dem Siege des Constantius bei Mursa iiber Magnentius dem 
Kaiser die erste Nachricht des Sieges gab, behauptend, ein Engel hátte 
ihm die Kunde gebracht, worauf Constantius standhaft an ihn glaubte. 

') Das Fehlen der Ñamen der (meisten) italiemschen Bischofe in dem ersten Send
schreiben dürfte darin seinen Grund haben, dass Papst Julius die Unterschriften 
nicht sammeltc oder nicht einsendele; das Fehlen der spauischen Bischofe diirfle 
die weite Entfernung — und die Verlretung sammtlicher Bischofe durch ihre 
sechs Metropoliten cridaren. 

*) Ueber Sardika — und seine Suffraganate cf. Itlyrimm sacrum, Venetiis 1751— 1819 
id. Dan. Farlati — 1.8. Fol. — Den 8. Bd. cdirte Jac. Coleli 1819. Derselbe 
enthiiU u. a. die Mctropolcn — Scupi und Sardika (Scopia od. Uskub). Diess 
zur Ergánzung dcr Anmerkung S. 48 — 49 fiber Scupi. 

*) Athanasius der Grosse, Bd. 2 , S. 74. 



Sechstes Kapitel . 
Hosins von der Synode von Sardika bis zu seiner Verbannung 

nach Ninniuin, 344—356. 

§. 1. Die R ü c k k e h r des Hosius nacli Spanien 

unterliegt keinem Zweifel. Ein indirecter Beweis fiir sie liegt in dem 
unten folgenden Briefe des Hosius, dass er — auf das Verlangen der 
Arianer, den Athanasius von Sardika mit sich nach Spanien genommeñ 
haben -würde. Athanasius begab sich von Sardika nach Naissus, ohne 
Zweifel zu dem Bischofe Gaudentius. Naissus lag nordwestlich von 
Sardika, in der Richtung gegen Sirmium. Auf dieser Strasse musste 
auch Hosius zuriickkehren. Athanasius feierte hier Ostern des J. 344. 
Ostern des J. 345 feierte er zu Aquileja, wohin er durch einen ihm zu 
Naissus iibergebenen Brief des Kaisers Constans eingeladen worden. I n 
Aquileja erhielt er den ersten Brief des Kaisers Oonstantius. Hier -war 
es auch, wo er mit Bischof Fortunatian, der spater eine traurige Rolle 
spielte, den Kaiser Constans besuchte. Die Worte des Athanasius an 
Oonstantius lauten: BNie sab ich deinen Bruder (Constans) allein: nie 
hat er mich allein angeredet: sondem stets in Begleitung des Bischofs 
der Stadt, in der ich eben war, und mit andern, die eben dort anwe-
send waren, bin ich zu ihm gegangen. I n ihrer Begleitung bin ich gc-
kommen, und wieder hinweggegangen. Hievon kann Zeugniss geben 
der Bischof Fortunatian von Aquileja; aber auch der Vater Hosius ist 
im Stande, es zu sagen" u. s. w. Sollte hier eine A r t von Ideenasso-
ciation durchscheinen, so liesse sich die Vermuthung aussprechen, dass 
Hosius und Athanasius mit einander nach Naissus reistcn, und dort bei 
dem Bischofe Gaudentius weilten, dass sie dann mit einander iiber Sir
mium, den künftigen Verbannungsort des Hosius, wohin die Strassen 

14* 
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nach Gallien und nach Italien führten, nach Aquiloja reisten und mit 
einander den dort anwesenden Constans besuchten. Athanasius begab 
sich spater noch nach Gallien, und erst von hier aus kehrte er in den 
Orient zurtick. 

Von da an viele Jahre Jiegt die Geschichte des Hosius und der 
Kirche von Spanien wieder in tiefem Dunkel begraben. — Spanische 
Gelehrte suchten einiges Licht und Leben in das Dunkel zu bringen, 
indem sie in den J . 350 oder 354 den Hosius eine oder mehrere Syno-
den halten lassen, zur Durchführung der Beschiüsse von Sardika, und 
der zu Antiochien befohlenen Metropolitaneintbeilung. — Ich sehe nicht, 
welcbe Griinde man fiir solche Synoden anzugeben weiss. — W i r haben 
gezeigt, dass die neue kirchliche Eintheilung schon in Sardika faktisch 
durchgeführt war. — Da ferner die Sammlung der spanischen Con-
cilien von einer Synode um das J. 350 nichts weiss, und andere Zeug-
nisse fehlen, so miissen wir uns bescheiden, davon nichts zu wissen1). 

§. 2. Brief des Papstes Liberius an Hosius v o m J. 353 —54. 

Der Kaiser Constans — war im J. 350 im Kampfe gegen Magnen-
tius gefallen; Magnentius wurde bei Mursa (Esseck) 28. Sept. 351 ge-
schlagen; und todtete sich, nach einer zweiten Niederlage, selbst — 
10. Aug. 353. — Jezt war Constantius Alleinherrscher, und sein Haupfc-
bemiihen war es von nun an, dem Arianismus im Morgen- und im 
Abendlande den Sieg zu verschaffen. — Seit dem 22. Mai 352 war 
Liberius Papst. — Der in dem „Opm historicum" ihm zugeschriebene 
Absagebrief an Athanasius, der in die J. 352 — 53 fallen mtisste, und 
anf&ngt )}Studem pad" — wird von alien Seiten als unacht bezeichnet 
und anerkannt, weil er der ganzen Geschichte znwiderlauft, und sein 
Inhalt durch keine Thatsachen verbiirgt2) wird. Ohnedem sezten die 
Arianer fingirte Briefe in Umlauf, mit einer Unverschamtheit, die Staunen 
erregt3). 

Constantius wohnte vom Oktober 353 bis Friihjahr 354 zu Aries 
in Gallien. Dahin schickte Liberius eine Gesandtschaft mit der Bitte, 
Constantius moge ein Concil zu Aquileja veranstalten. Vincentius, B i -
schof von Capua, und Marcellus, gleiclifalls Bischof in Campanien, waren 
die Gesandten. Der Kaiser — statt auf die gewiinschte Synode von 
Aquileja einzugehen, liess in seiner Gegenwart eine solche in Aries 
halten, und den dort Versammelten ein Dekret gegen Athanasius vorlegen. 

') Hefeie crwãhnt der Sache nicht; die Spanier stiizen sich u. a. auf eine unbe-
stimmle Angabe des libettus Synodicus derGriechen, — cf. Aguirre, t. 2, 15 (der 
ersten Ausg.). 

») Hefeie, 626 üg. — T . Quarlalschrift v. 1853, S. 263 fig. 
3) Op. hist. 2 , 3. — Athan. ap. ad Constantium, c. 6; 11; 19. 

A 
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§. 3. Synode von Mailand. Verbannung des Liberius. Beginnende etc. 213 

Valens und Ursacius waren die Haupter der Arianer. Sie drangen durch, 
— und die pãpstlichen Legaten, den Droliungen weichend, unterschrieben 
die Verdammung des Athanasius. 

Ueber den Fall des Vincentius von Capua, der sich spater wieder 
erhob, auf das tiefstc betrübt , schrieb Papst Liberius an Osius von 
Oorduba: 

„Inzwischen kamen, da ich dir nicbts verschweigen darf, viele B i -
schofe aus Italien zusammen, welcbe mit mir den frommen Kaiser Con-
stantius gebeten batten, dass er, wie er langst schon zugesagt batte, ein 
Concil in Aquileja zusammentreten lassen moge. Ich theile deiner Hei-
ligkeit mit , dass Vincentius von Capua, zugleich mit dem gleichfalls 
campanischen Biscbofe Marcellus unsere Gesandtschaft iibernabm: denn 
in Betreff seiner (des Vincentius) batte ich starke Hoffnung, weil er die 
Angelegenheit selbst vollkommen inne batte, und weil er als Ricbter in 
derselben Sache hãufig mit deiner Heiligkcit gesesscn "war; —so batte 
ich geglaubt, dass durch seine Legation das Evangelium Gottes unver-
sebrt bewahrt werden kiinne. Aber — er erreichte nicht nur nicbts, 
sondern er liess sich selbst zu jener Heuchelei verleiten. Nach seiner 
That — bin ich, vom doppelten Kummer gebeugt (wegen des Falles 
an sich, und weil der Legat des Papstes gefallen war) — umsomehr 
entschlossen, fur Gott zu sterben: ne viderer novissimits delator, odèr 
damit es nicht scheine, dass ich den Beschlüssen gegen das Evangelium 
meinen Beifall gebe." 

Man sieht, dass wir einen Auszug aus dem Briefe des Liberius vor 
uns baben, den wir zuerst dem sogenannten vpus historicum verdanken. 
Man sieht nicht, ob es eine Antwort auf einen Brief des Hosius war. — 
Hosius stand mit alien katholischen Bischofen in bestândigem brieflichen 
Verkehr, und so ist es nicht unwahrschcinlich', dass die Mittheilung des 
p'ápstlichen Schreibens von ihm ausgieng. 

§. 3. Die Synode v o n Mai land . Ve rbannung des Liber ius . 
Beginnende V e r f o l g u n g des Hosius. 

Nun gieng Lucifer von Cagliari, mit dem Priester Pancratius und 
dem Diakon Hilarius zu dem Kaiser, mit einem wiirdigen und frei-
miithigen Briefe des Papstes. Eusebius von Vercelli begleitete auf den 
Wunsch des Papstes den Lucifer. I n Folge dess berief der Kaiser nach 
Mailand eine neue Synode, wo er eben weilte. Mebr als 300 Abend-
lander erschienen. Sie kamen, wurden angesehen, bedroht und besiegt. 
Die drei Biscbofe Lucifer, Eusebius, und Dionys von Mailand wurden 
in den Orient verbannt. 

Constantius scbickte den Eunuchen Eusebius nach Rom, um den 
Papst zum Abfalle zu bewegen. Ohne Erfolg. Nun musste der Prafekt 
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von Rom den Papst an den Hof senden. Er blieb standhaft, und r é d e t e 
mit apostolischer Kraft1). Sofort wurde er — Ende des J . 355 oder 
Anfangs 356 nach Beroa in Thracien verwiesen. Felix wurde Gegen-
papst. Auf dem Wege suchte Bisehof Fortunatian von Aquileja d e n 
Papst, der sich in ihm getauscht hatte, wankend zu machen2). 

Um dieselbe Zeit liess, auf die Vorstellungen der Arianer, — Con-
stantius den Hosius rufen. aNaeh so vielen und grossen Missethaten 
glaubten doch die Arianer — nichts vollbracht zu haben, so lange de r 
grosse Hosius ihre Bosartigkeit nicht erfahren. — Sie scheuten sich. 
weder, dass (weil) er der Vater der Bischofe ist, noch vor der Z e i t 
seines Episcopates, in dem er sechzig Jalire und dariiber gelebt. S i e 
giengen also zu Constantius, und redeten ihn also an: Wi r haben alies 
gethan, wir haben sogar den rbmischen Bisehof verbannt, und vor i h m 
sehr viele andere Bischofe; wir haben jeden Ort mit Schrecken erf i i l l t . 
So lange aber Hosius noch in seiner Kirche ist, sind alle in ihren 
Kirchen. Er ist im Stande, durch seine Beredtsamkeit und seinen. 
Grlauben alie gegen uns zu iiberreden (i/.avdg ¿anv ¿v láyiç xai mareí 
nsí&eiv Tiávrciç xaft' rjjAãv). Er ist der Leiter der Synoden, und wenn 
er schreibt, wird er iiberall geheirt. Er hat den Grlauben in Nicãa aús— 
einandergesezt, und iiberall vcrkiindigt, dass die Arianer Kezer seien. 
Wenn er bleibt, so ist die Vcrbannung der Uebrigen fruchtlos; denn 
unsere Hãresie muss unterliegen. Beginne darum, auch ihn zu ver-
folgen, und schone seiner nicht, troz seines hohen Alters. 

Ais der Kaiser solchos horte, zogerte er nicht, sondern schrieb ihm, 
er solle zu ihm kommen, um die Zeit, in welcher er zuerst den Liberius 
versuchte (d. i . nach der Synode von Mailand und noch im J . 355). A i s 
er kam, rédete er ihn an in seiner gewohnten Weisc, er solle gegerx 
Athanasius schreiben, und mit den Arianern Gemeinschaft halten. D e r 
Greis, der solches nicht einmal anhoren konnte, wurde betriibt, d»s& 
er eine solche Sprache fiihrte, überredete den Kaiser durch seine Worte , 
und brachte ihn von seinem Vorhaben ab." 

Hier begegnen wir wieder der iiberherrschenden Redegewalt des 
Hosius. Die schone und kriiftige Rede des Liberius — hatte unmittelbar 
die Verbannung desselbcn zur Folgc. Die Rede des Hosius stimmte 
den Kaiser um. „Der Greis schlug und überredete (¿mnlijl-cig xai ndoag 
avTÓv) den Kaiser," er kehrte wieder in sein Vaterland und zu seiner 
Kirche zurück. — Aber die Hãretiker klagten, und stachelten wieder 
den Kaiser auf, es malmten und reizten die Eunuchen (d. i . zunâchst 
der allvermogende Euscbius), und wieder sandte der Kaiser Briefe mi t 
Drohungcn. „Hosius wurde nun zwar übermüthig behandelt, keineswegs 
jedoch aus Furcht vor Verfolgungen in seiner Ueberzeugung erschüttert. 

') Ath. hist. Arian. cap. 39. — 'Vlieodoret — hist, eccl, 2, (13) 16. 
5) Hieron. de viris ill. c. 97, 
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Da er aber feststand in seinem EntscMusse, da er das Haus seines Glau-
bens auf dem Felsen aufgebaut hatte, so sprach er freimiithig gegen 
die Haresie, indem er die schriftlichen Drohungen fi i r niehts betrachtete, 
als fiir Wassertropfen und Windstossc. Da aber der Kaiser oftmals 
(noXhixig) schrieb, indem er ihm bald schmeichelte als einem Vater, 
bald drohte, und die Verbannten aufz"áblte, und sagte: Bist denn du 
der Einzige, der noch der Haresie entgegenstebt? Gieb nach, und 
schreibe gegen Atbanasius; — denn wer gegen ihn schreibt, der tbeilt 
ganz die arianische Parthei mit uns, — so fiircbtete sich Hosius nicht, 
sondem — obgleicb durch Uebermuth gereizt, schrieb er den folgenden 
Brief, welchen wir gelesen haben": 

§. 4. Apostolischer Br ief des Hosius an Constantius — zu-
gleich das einzige schriftliche (uns erhaltene) Denkmal 

seines grossen Geistes. 

Hosius an den K a i s e r C o n s t a n t i u s , Grus s i n dem H e r r n ! 

Ich war schon lángst Bekenner des Glaubens, als die Verfolgung 
begann unter deinem Grossvater Maximian. Wenn auch. du mich ver-
folgst, so bin ich bereit, eher alies zu erdulden, als unschuldiges Blut 
zu vergiessen, und die Wahrheit zu verrathen: auf dich aber, der du 
solches schreibest und drobest, hore ich durchaus nicht. H8re also auf, 
solches zu schreiben, und sei kein Arianer, noch h5re auf die Orien-
talen, noch traue dem Ursacius und Valens. Denn was Jene sagen, 
das sprechen sie nicht -wegen des Athanasius, sondem wegen ihrer eigenen 
Haresie. Glaube mir, Constantius; ich bin dem Alter nach dein Gross
vater: ich wohnte selbst der Synode von Sardika an, -wohin du und 
dein seliger Bruder Constans uns alie berufen habet. Und ich selbst 
habe die Feinde des Athanasius aufgefordert1), als sie in die Kirche, in 
dor ich mich befand, gekommen waren, sie mochten es doch sagen, so 
sie Etwas gegen ihn batten. Ich forderte sie auf, Vertrauen zu haben, 
und nichts anderes zu erwarten, als — dass das Gericht in aliem ein 
gerechtes seyn werde. Diess habe ich nicht bloss einmal, sondern auch 
ein zweites Mai gethan, indem ich ihnen es iiberliess, wenn sie es nicht 
vor der ganzen Synode wollten, so kSnnten sie es mir allein (vortragen); 
indem ich wieder versicherte, dass, wenn er als schuldig befunden wer-
den sollte, er auch von uns verstossen werden wird. Sollte er aber 
als unschuldig erfunden werden, und beweisen, dass ihr Sykophanten 
seid, — wenn ihr euch aber trozdem den Mann verbittet, so ü b e r -
rede ich d e n A t h a n a s i u s m i t m i r nach S p a n i e n zu gehen2) . 

') Vergl. S. 215 — oder — sie sollten kommen. 
2) éyti ufr' è/javrov nei&to ròv ]A&miú6iov èX&etv elç ròf Sítaviaç — so sicher ist 

Hosius seines Erfolges, dass er sagt: ich berede ihn. Die zwingende Macht 
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Athanasius unterwarf sich diesem — ohne Widerspruch; Jene aber, i n -
dem sie kein Zutrauen zu ihrer Sache hatten, — lehnten es ebenso ab-
Athanasius erschien nun wieder an deinem Hoflager, als du an ihn schrie-
best und ihn beriefest, und er verlangte, dass seine in Antiochien gegen-
•wârtigen Peinde entweder sammtlich oder einzeln berufen werden, da-
mit sie entweder überweisen oder überwiesen werden; dass sie entweder 
dem Anwesenden Das beweisen, was sie tiber ihn sagen, oder den A b -
wesenden nicht verleumden. Aber — obgleich du ihnen zuredetest? 
thaten sie es n ich t ' ) ; Jene vielmehr weigerten sich dessen. 

Warum also hSrst du immer noch auf ihre Lâsterungen gegen ibn*? 
warum ertrãgst du — den Valens und Ursacius, obgleich sie Busse ge-
than, und ihre Verleumdung schriftlich bekannt haben? — ' Sie haben 
gestanden, nicht, wie sie sich selbst ausreden, mit Gewalt gezwungen, 
indem keine Soldaten hintcr ihnen standen, indem dein Bruder nichts 
davon wusste (denn nicht bei ihm geschah solches, was jezt geschiehet; 
mõchte es nicht geschehen!); — sondern mit ihrem freien Wil len be-
gaben sie sich selbst nach Rom, und in Gegenwart iles Bischofes und 
der Pricster schrieben sie dieses, nachdem sie vorher an Athanasius 
einen freundschaftlichen und friedfertigen Brief geschrieben hatten. Wenn 
sie aber Gewalt vorschiizen, und dieses für Unrecht halten, so billige 
auch du solches (die Gewalt) nicht; hore auf, Gewalt anzuwenden; 
schreibe weder, noch sende Beamte ('xopitag = comités). Gieb vielmehr 
frei die Verbannten, damit nicht, wâhrend du dich über die Gewalt 
(gegen deine Anhiinger) beklagst, dieselben noch grõssere Gewalt üben, 

1st je etwas derglcichen von Constans geschehen? welcher Bisehof 
wurde verbannt? wann ist er in Mitte der Bischofe erschienen2) ? Welcher 
seiner Palastbeamten (múartvog) hat gegen Jemand eine Unterschrift 
erzwungen, dass Valens und die Scinigen derlei aussagen? — Hore 
auf, ich bitte dich, und sei dessen eingedenk, dass du ein sterblicher 
Mehsch bist3). Fiirchte den Tag des Gerichtes; bewahre dich selbst 
rein auf denselben. Lege dich nicht selbst in die kirchlichen Dingey 

seiner Rede und seiner Pcrsonliehkeit luitle denn wohl auch Athanasius — 
auf ihrer gemeinschaftlichen Reise von Gullicn nach Sardika erfahren — und 
auch er hatte unter diesem beherrschenden Zauber zu dem fatalen Canon 2 von 
Sardika Ja und Amen gesagt. 

') yvefyov — es muss wohl heissen: fréexov. 
*) Diese wohlverdiente Zurechtweisung, die sich u. a. auf die Synode von Mai-

land bezog, wo Constantius mit alien mòglichcn Drohungen sich den BischSfen 
prâsentirte, mag den hochmülhigen Menschen nicht wenig gestochen und ge-
troifen haben. 

*) Wirklieh starb Constantius vier Jahre nach Hosius, fünf Jahre — nachdem er 
diesen Brief erhalten, und cs nicht auf die Halfle der Lebenszeit des Hosius 
gebracht hatle — Anmiun. Marcellin. — 21, 15: ultimum spirans deflebat exitum: 
diuque cum anima collur.talus jam discessura, abiit e vita 3 Non, Oclobrium, imperii 
vitaeque anno quadragésimo et mensibus paucis. 
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ertheile uns du ia solchen keine Befehle, sondern lass du dich vielmehr 
darin von uns unterrichten. Gott hat dir die weltliche Herrschaft tiber-
geben; uns aber hat er die Angelegenheiten der Kirche anvertraut. Und 
gleichwie der, welcher dir deine Herrschaft hinwegstiehlt (x^v áQxrjP 
vuoylémcov) — der Ordnung Gottes widerstrebt, ebenso fürchte, damit 
du nicht, wenn du die Dinge der Kirche an dich ziehest, eine grosse 
Schuld auf dich ladest. Es ist geschrieben: gebet dem Kaiser, was des 
Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Es ist darum weder uns erlaubt, 
über die Erde zu herrschen, noch hast du Gewalt, zu rauchern (d'Vfxiqv'), 
o Kaiser! Dieses schreibe ich dir, aus Sorge für dein Seelenheil. Was 
aber die Dinge anbelangt, über dio du mir geschrieben hast, so ver-
nimm meine Gesinnung: 

Ich schliesse mich weder den Arianern an, vielmehr spreche ich das 
Anathem gegen ihre Kezerei: noch schreibe ich gegen den Athanasius, 
welchen W i r (d. i . Hosius als Vorsizender und in seiner überragenden 
Stellung in der Kirche), und die romische Kirche, und die ganze Synode 
(von Sardika) unschuldig erkiârt hat. Du selbst hast dich davon über-
zeugt, hast den Mann zu dir berufen, und hast gestattet, dass er mit 
Etren in seine Heimath und zu seiner Kirche zurückkehren diirfe. — 
Worin liegt denn nun der Grund zu einer so grossen Ver'ánderung? Die-
selben sind seine Feinde, die es schon vorher waren: und was sie jezt flii-
stern (denn sie sprechen es nicht in seiner Gegenwart aus), das haben sie 
schon, bevor du den Athanasius zu dir gerufen hast, gegen ihn gesagt: 
das haben sie, nachdem sie zu der Synode gekommen, gemurmelt: und 
als ich, wie oben gesagt, die Beweise verlangte, haben sie keine vor-
bringen kSnnen: denn, wenn sie solche gehabt, so waren sie nicht so 
schmahlich entwichen (nach Philippopolis). Wer hat dich nun nach. so 
langer Zeit iiberredet, deine eigenen Schriften und Reden zu vergessen? 
Halte inne, und gieb nicht gottlosen Menschen nach, damit du nicht 
durch deine Nachgiebigkeit gegen andere selbst an ihrer Schuld Theil 
nehmest. — Denn so zwar fehlest du mit andern, in dem Gerichte aber 
wirst du allein Rechenschaft geben. Jene wollen durch deine Hilfe — 
ihren eigenen Feind schadigen, sie wollen dich zum Helfershelfer ihrer 
eigenen Schlechtigkeit machen, damit sie durch dich ihre verdammungs-
würdige H&resie in der Kirche ausbreiten'). — Es ist aber nicht ver-
niinftig, Andern zur Lust — sich selbst in augenscheinliche Gefahr 
stiirzen. Hore auf, ich bitte dich. FoJge mir, Constantius. Denn so 
zu schreiben — ziemet sich für mich, für dich aber, mein Schreiben 
nicht zu verachten. 

I n Betracht dieses apostolischen Schreibens2), — wissen wir nicht, 

') Uebereinst'immend damit sagt Ammian. Marcellin (15,2) von Constantius: Áà 
suscipiendus defensiones aequas et probabiles Imperaloris aures occlusae, patebant su-
surris insidiantium clandestinis — cap. 3 — patebat insidiantibus multis. 

l) E s ist iibersezt audi bei Stolberg, K . G . , T h . 11, S. 103 — 6. 
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ob wir mehr dankbar f i i r die Erhaltung dieses einzigen schriftlichen 
Denkmales des Hosius, oder mehr betrübt über den Verlust seiner übrigen 
Schriften seyn sollen. W i r wollen es — in keinen Vergleich bringen 
mit den beftigen Angriffen des Lucifer von Cagliari gegen den Kaiser 
Constantius. — Aber vergleicbt man es mit dem „Buche gegen Con-
stantius" des Hilarius von Poitiers, so steht es an Freimiithigkeit und 
entseMedener Sprache binter demselben nicbt zuriick, zeichnet sicb aber 
vortheilhaft an Gemessenheit und Rube der Sprache aus, wobei aller-
dinge in Anschlag zu bringen ist, dass die Schrift des Hilarius nack 
den Synoden von Rimini und Seleucia verfasst ist. 

BSo schríeb," fãhrt Athanasius fort, ^dieser Abrahamitische Greis, 
der -wabrbaf t H e i l i g e dachte und scbrieb so; er aber (Constantius) 
borte zu drohen nicbt auf, und suchte stets nach Vor-wanden zmn An-
griffe gegen ibn. Er sezte ihm zu mit heftigen Drohungen, urn ibn 
entweder mit Gewalt auf seine Seite zu ziehen, oder im Palle des W i -
derstrebens zu verbannen. Aber — wie die babyloniscben Fiihrer und 
Satrapen, da sie nach einer Gelegenheit zur Anklage des Daniel suchten, 
siô nur im Geseze Gottes selbst fanden, — so konnten aucb jezt die 
Satrapen der Gottlosigkeit — keine andere gegen den Greis — auch. 
nur ersinnen. — Denn alien war er bekannt der wabrbaftige Heilige, 
und sein unantastbares Leben, sowie sein Hass gegen die Haresie. So 
verleumdeten sie nun auch ibn , nicbt mehr wie Jene bei Darius (der 
ungern die Beschuldigungen gegen Daniel hõr te) , sondem wie Jezabel 
den Naboth, und wie die Juden — vor Herodes, indem sie sagten: Er 
unterscbreibt nicbt nur nicbt gegen Athanasius, sondern er verdammt 
auch uns seinetwegen; und er hasst so sehr die Haresie, dass er sogar 
den Andern schreibt1), sie sollen eber den Tod erdulden, als Vesratber 
an der Wahrheit werden. Denn um der Wahrheit willen wird unser 
geliebter Athanasius verfolgt, der romische Bischof Liberius und alle 
Uebrigen erdulden Nacbstellungen. Als Constantius, das Haupt der 
Gottlosigkeit, und der Konig der Haresie dieses gehort, und besonders, 
da er erfabren batte, dass in Spanien auch; noch andere die Gesinnung 
des Hosius theilen, so versuchte er es, sie zur Unterschrift (gegen Atha
nasius) zu bringen, und da er sie nicbt zwingen konnte, so liess er dea 
Hosius kommen, den er — in der Verbannung ein Jahr zu Sirmimn. 
zuriickhielt, indem der gottlose Mensch weder Gott fürcbtete, noch auf 
die Hochachtung seines Vaters gegen Hosius Riicksicht nahm, noch — 
der Erbarmungslose — Seheue vor dem Alter trug; denn er (Hosius) 
war hundert Jahre alt i).<' 

') Der lebliafie Briefwechsel, den Hosius stets fiihrte, mag auch die Mittheilung 
seines obigen Schreibens an andere Bischõfe, und durch diese an den Atha
nasius erklaren. 

?) ¿Lilianas, historia Arianorm ad momchos, cap. 42 — 45. 



Siebentes Kapitel. 
Der Fal l des Hosius — zugleich seine Auferstehung. 

§. 1. Hosius i n S i r m i u m . Z e i t u n d Or t der Verbannung. 

Constantius hielt den Hosius über ein Jahr in der Verbannung. Da 
uns nun ausgemacht ist, und von alien Seiten zugegeben wird, dass die 
sogenannte zweite Formei von Sirmium, mit der Hosius in Verbindung 
gebracbt wi rd , im Jahre 357 zu Sirmium verfasst wurde, so mtigsen 
•wir den Anfang der Verbannung des Hosius in das Jahr 356 sezen. — 
Mit Florez nehme ich ferner an, dass Hosius seinen Brief noch im Jahr 
355 geschrieben, wenigstens zur Zeit als er von der Verbannung des 
Liberius noch nichts -wusste,). — Sonst batten wohl statt des allge-
meinern Ausdruckes: „Es -wird ihm nachgestellt" — die Arianer (in 
den dem Osius in den Mund gelegten Worten) gesagt: er ist verbannt 
•worden. W i r erklaren die Worte: Constantius liess den Hosius kommen 
(neranétrneTcci ròv "Oaiov), von einer personlichen Gegenwart des Con
stantius in Sirmium. 

Sein jeweiliger Aufenthalt kann aus den erlassenen Gesezen nach-
gewiesen werden. Vom Jahre 355 haben -wir achtzehn Geseze des Kai
sers ; das erste und zweite erlassen von Mailand, das dritte von Sirmium, 
das vierte ohne Ortsangabe; ebenso die lex fünf und sechs. Das sicbente 
ist falschlich von Rom datirt. Die folgenden Geseze sind fast ausschliess-
lich von Mailand datirt, wo Constantius den grõssern Theil des Jahres 
zubrachte. — Dort weilte er noch im October und November des J. 355. 
— Nach einem kurzen Feldzuge am Bodensee kehrte er nach Mailand 
in die Winterquartiere zuriick2). 

') Florez, 10, 212. 
2) Cf. Ammian, Marcellin. 15, 4. Sulpic. Sever, h. s. 2, 39. — Socrates, 2, 36. — 
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Constanthis brachte gleichfalls einen Theil des Jahres 356 in Mai-
land z u W i r haben vom J . 3Õ6 — acht Geseze; fünf tragen die 
Unterschrift von Mailand, cines keine, eines von Forum Trajani, eines 
von Constantia. — Es ist nicht bestimmt nachzuweisen, dass Constan-
tius im J . 356 zu Sirmium weilte. Um so sicherer stcht seine Anwe-
senheit daselbst im Jahre 357 fest. — W i r nehmen an, dass er den 
Hosius in der ersten Halfte des Jahres 356 berief, der anf dem Land-
"wege durch Gallien, Rhatien und Oberpannonien reisend, gegen Mitte 
des J. 356 in Sirmium ankommen mochte. War ihm befoklen worden, 
iiber Mailand feu reisen, so fiihrte die Strasse iiber Aquileja, Emona 
(jezt Laibach) und Siscia ijezt Sisseck an der Save) — nach Sirmium. 
Siscia — war vor dem Emporbliihen von Sirmium — die wichtigste 
Stadt in Pannonien gewesen2). 

Sirmium selbst lag am linken Ufer des Savus. Es lag am Kreu-
zungspunkte verschiedener Strassen nach Italien, Gallien, Germanien, 
südlich zur Hãmushalbinsel, und auf doppeltem Wege nach Constan-
tinopel, auf directem Wege iiber Naissus und Sardika, und entlang der 
Donau — per circuitum ripae istricae, dcssen Stationen wir oben ver-
folgt haben'). — Es war ais Hauptniederlage aller Kriegsbediirfnisse 
der Rõmer in den Kriegcn gegen die Dacier und andere Donauvõlker 
— zu hoher Bliithe gclangt, und die grosste Stadt in Pannonien und 
I l ly r icum, mit eincr grosscn Waffenfabrik, einem geraumigen Forum, 
und eincr kaiserlichcn Burg4). Hier war dcr Kaiser Probus geboren, 
der auch in der Nahe der Stadt ermordet wurde. — Hier weilte Dio
cletian gem und oft, und crliess eine Mcnge seiner Geseze von hiers). 

Die im Jahre 1853 durch Wattenbach und Th. G. Karajan mitge-
theilte6), jiingst von Th. Keim erklarte — „Passio sanctorum guatuor 
coronatorum"') f Uhrt uns in die Umgegend von Sirmium, wo Diocletian 

Soiom. 4 ,9 . — ScheiflVle, O. , Jahrbüchcr der romischen Gosch., 1853, S. 598. 
— C. T, Zumjtt, anuales, 18(12, p. 183. 

') Ammian. M. 16, 7. 
' ) Forb igc , A. G . , 3, 475. 
J) Bd. 1, S.400. 
«) jPtofcm. 2, id, 8. — Slrabo, I. 7, 5 (2, -314). - - Htrodian. 7, 2. — Plin. 3, 25. — Eulrop. 

9, J7. /tin. Anton, p. 124. 131. Ammian. M. 17, 13; 19, 11. Zosm.2, 18. 
Orel/i ivscript. nr. 3617. — Ittyricum sacr. ed. Fnrlati et Coleti, t. 7 - etl. 1817, 

p. 449 — 071 — „J£cclc$ia Sirmiensis". 
*) Wictershcim, Gesch. der Võlkerwanderung, Bd. 3 — 1862 — S. 25; Forbiger, 

3, 479. 
' ) Im Fi'lirnarliefl 1853 der Sizungsberichte dcr pililos, histor. Klasse der kaiserl. 

Akademie der Wissenschaflen; crschien audi im besondern Abdruckc: Passio 
sanciorum quatuor eorotuitormn. — Aus einer Handscli. dcr Bibliolhek in Golha 
mitgelh. - Wion 1853, 25 S. 

7) Eine christlichc Quelle iiber die erste Regierungszeit Diocletian's — von 
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eben, und zwar am Anfange seiner Regierung, anwesend ist. I n den 
groasen Steinbriichen in der Nàhe hat Diocletian 622 Arbeiter; vier der 
Geschicktesten darunter sind insgeheim Christen: Claudius, Castorius, 
Sempronianus, Nicostratus. — I n der Nahe befindet sich seit drei Jahren 
der Bischof Cyr i l l von Antiochien in Verbannung. Also "war Sirmium 
schon vor Hosius ein Ort der Verbannung für Bischofe. — W i r kannten 
den Cyrillus schon vorher als achtzehnten Bischof von Antiochien. Er 
hatte im Jahre 304 oder 306 den Tyrannus zum Nachfolger, und regierte 
zwanzig Jahre ' ) . — Unsere Passio ist auch eine ganz merkwUrdige 
Bestatigung der gleichsam stoss - und zwangsweise erfolgenden Christen-
verfolgung durch und unter Diocletian. Dieser musste gloich im A n 
fange seiner Regierung theils aus Gotterfurcht, theils durch Drohungeri 
gezwungen werden, die Christen verfolgen zu kssen. Ebenso tritt hier 
schon sein bekannter Jahzom hervor. ^Wüthend befahl Diocletian die 
Fiinfe (zu den Obigen noch Simplicius) in bleiernen S&rgen lebendig 
in den Fluss — Save — zu werfen" — am 8. November. Nach einem 
Aufenthalte von eilf Monaten gieng Diocletian nach Rom2). — Ein Gesez 
des Diocletian ist aus Sirmium vom 1. Januar 286 datirt. Am ISngsten 
weilte er im J . 294 zu Sirmium, und in dieses Jahr verlegt Keim den 
Tod der fünf Christen3). 

Irenâus, der erste bekannte Bischof von Sirmium, wurde in der 
Verfolgung von 304 folg. — Martyrer unter dem Prafekten Probus von 
Pannonien, dessen achte Martyrakten erhalten sind *). IrenSus ist Patron 
der Kirche von Sirmium. 

Auch der Kaiser Constantin weilte oft und lange in Sirmium; z. B . 
im J. 315, im J. 317 — 18, im J. 319 — 320 s) u. s. w. Diejenigen, 
welche annehmen, dass Hosius um diese Zeit stcts im Gefolge des Kai
sers gewesen, und dass er erst nach der Synodc von Nicaa nach Spa-
nien zuriickgekehrt sei, sind desswegen auch gezwungen, eincn frilhcrn 
lãngern Aufenthalt des Hosius in Sirmium anzunchmen. 

Th. Keim (Prof, in Zurich) — in ..Hcidenheim": Deutsche Vicrtdjahrsehrifl — 
Nr. 5 - vom 30. Mai 1863, S. 3 — 11. 

') Euseb. h. eccl. 7, 32. — chronir,. ad a. 306. 
') Siche oben S. 98 — die sogen. Coronati wurdcn nicht in Rom gemarlcit, son

dem ihre vier Glaubensgenossen, deren Gedâchlniss — in Uom sofort an cincm 
Tage — mil den vier (fünQ Marlyrern Pannoniens bcgangen wurde. 

*) Vergl. auch T h . Mommsen: Ueber die Zeitfolge dor Verordnungen Dioclelian'i 
und seiner Mitregenten, 1860 — z. B. S. 355 —356. Mommsen gcstcht, dass 
sich seit Tillemont (Histoire des empereurs, t. 4) Niemand damit beschaftigt habe. 
Nach tlllyrxcum sacnim" t. 7, p. 465 — 69 giengen Epânelus und Andronicus 
dem Irenãus ais Bischõfe voran. 

4) Acta mart, sincera — I. c. p. 432 — 34. Euinart sczt sein Martyrium — auf deu 
(25.) Mârz 304. 

5) Wietersheim, 3,187. 
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Einen grossen Theil des Jahres 321 brachte Constantin in Sir-
mium zu. A m 17. A p r i l erliess er von dort ein Gesez. Schon am fol-
genden Tage erliess er an den BBiscliof Osius" das obenerwãhnte Gesez 
— de manumwis in ecclesial). Wenn auch Hosius selbst nicht in Sir-
mium eben weilte, so war dqch diese Stadt f i i r ihn darum in friiherer 
Zeit — ein Ort der Freude, wie spater ein Ort der Leiden und Qualen. 

Wie Constantin, so weilte sein Sohn Constantius wiederholt in Sir-
mium, wo er u. a. im J. 351 — der bekannten halbarianischen Synode 
prãsidirte, auf welcher die erste sogenannte sirmische Formei entworfen 
wurde, welche Hilarius orthodox deutet, Athanasius mit Recht verwirft, 
da darin der Sohn dem Vater unterworfen genannt wird. Bischof Pho-
tinus wurde verbannt, und Germinius der Arianer ihm zum Nachfolger 
gegeben. — Im J. 352 gab Constantius von Sirmium aus verschiedene 
Geseze, wo er noch im Dezember weilte. I n den J. 353 bis 356 hielt 
er sich in Gallien und Italien auf; doch wurde im Mãrz 355 ein Gesez 
aus Sirmium erlassen. 

§. 2. Constantius kommt i m Juli oder August 357 nach 
Sirmium. — Hosius — i n den Hánden der Missetháter. 

Constantius hielt sich in den ersten Monaten des Jahres 357 noch 
in Mailand auf. Die Geseze vom Februar, Márz und Apr i l d. J . sind 
aus Mailand datirt. — Ende Apr i l bis Anfangs Juni weilte er in Rom. 
Dort brachte er nach Ammian. Marcellinus 30 Tage zu, und reiste am 
29. Mai wieder ab. — Aber — wir haben noch ein vom 29. Apr i l aus 
Mailand, vom 1. Juni aus Rom datirtes Gesez. Mit den 31 Tagen seines 
dortigen Aufenthaltes mag es demnach seine Richtigkeit haben; allein seine 
Ankunft, wie Abreise muss einige Tage spater angenommen werden. 

Damals hatten die rõmischen Matronen den Muth, den die Manner 
nicht hatten, den Kaiser um die Rückkehr des Papstes Liberius zu bitten. 
— Er hielt ihn aber noch liinger, als ein Jahr zuriick, und sendete ihn 
zurück, nachdem er ihn zum Nachgeben vermocht hatte wdurch den 
Ueberdruss an der Verbannung". Nach Ammian. M. reiste der Kaiser 
unmittelbar — aus Rom nach Il lyricum — über Trient (per Tridmtum 
iter in Illyricum festinavit — /(>, 10); und zwar nach S i r m i u m . 

Aber wir haben zwei im Juni von Mailand erlassene Geseze, und 
ein —\drittes aus einem Orte ^Vallis", der sonst nirgends vorkommt. 
Denn der Ort Vallis in Afrika kann nicht gemeint seyn; ja wir haben 
noch zwei Geseze vom zweiten und vierten Juli aus Mailand. Das nachste 
Gesez vom 15. Jul i triigt keine Ortsangabe; ebenso wenig ein Gesez 
vom 31. Ju l i , vom 28. August, und drei weitere — bis zum Dezember. 
Dann sind zwei Geseze im Dezember aus Mailand, und zwei spatere 
aus Sirmium datirt. 

4) Siehe oben — S. 138. 
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Da seohs Geseze ohne Ortsangabe — in der Mitte zwischen den 
aus Mailand ergangenen Gesezen stehen, so hat sich der ehrliche Gotho-
fredus zu der Meinung verleiten lassen, Constantius sei bis Mitte De-
zembers vom Juni an in Mailand geblieben, und dann erst nach Sir
mium gereist — über Trient. Gothofred verlegt desshalb mit Unrecht 
die Vorgãnge mit Hosius in das Jahr 358. Er sagt zum J . 358: Liberius 
so wie Hosius, welche in Sirmium weilten, wurden erst in diesem Jahre 
ihren Sizen wiedergegeben. 

Es finden sich sonst wohl einzelne Geseze ohne Ortsangabe des 
Erlasses; aber ich finde in der Zeit von 351 bis 361, der Alleinherr-
schaft des Constantius — nirgends so viele Geseze ohne Ortsangabe. 
Es ist moglich, selbst nicht unwahrscheinlich, dass Constantius in einem 
gewissen Sinne das Incognito vrahren -wollte. — Die Zeugnisse seiner 
An-wesenheit in Sirmium sind aber so bestimmt und stark, dass sie nicht 
bezweifelt werden darf. Er kam u. a. auch, um den Widerstand des 
Hosius bezwingen zu helfen. 

Dieser — war schon ein Jahr in der Hand der BSsewichter Valens 
und Ursacius, deren jener in dem nahen Mursa (jezt Esseck), der andere 
in dem nahen Singidunum (jezt Belgrad) ihren Siz hatte, der sie allem 
Anscheine nach nie festhielt. — Es ware schweres Unrecht gegen Ho
sius, wcnn man nicht berücksichtigen wollte, dass die Lage keines der 
verbannten Bischof'e dieser Zeit — mit der seinigen verglichen wer
den kann. — Liberius war zu Beroa in Thracien, aber bei ihm waren 
rSmische Cleriker; und von persBnlicher Verfolgung gegen ihn ist nir
gends eine Spur. Es ist nur die Rede von der Einsamkeit oder Ver-
lassenheit seiner Verbannung. — Eusebius von Vercelli — hatte zwar 
von seinem Wãch te r , dem Bischofe Patrophilus von Scythopolis, vieles 
zu dulden, — Ungebühr und Grausamkeit, aber er hatte stets Gefahrten 
in seiner Noth , stets Briider an seiner Seite (Servus Dei Eusebius cum 
conservis suis qui mecum fidd causa labor ant, Patrophilo custodi cum suis). 
— Von Lucifer kann hier nicht die Rede seyn, da er als Schismatiker 
endigte, und sein stets polterndes und herausforderndes Wesen — per-
sonliche Insulten eher erklaren wiirde. — Dionysius von Mailand, der 
nach Cappadozien verbannt wurde, starb im Exil — aber man erfahrt 
nichts Naheres über ihn. 

Es bleibt nur Hilarius von Poitiers iibrig. Aber er bewegte sich 
mit grôsster Freiheit in seiner Verbannung, verfasste Schriften, reiste 
von einem Orte zum andem, schrieb ungehindert Briefe nach alien 
Seiten, stand mit den Halbarianern im besten Einvernehmen, und kehrte 
— endlich nach Gallien zuriick, ohne dass bis zur Stunde Jemand das 
nachste Motiv seiner Rückkehr weiss1). Wer mochte es wagen, die Lage 
des Hilarius mit der des Osius zu vergleichen? 

') Nach Sulp. Sev. h. s. 2 , 45 wurde er ais Ruhestõrer des Orients zurfickvcrwiesen. 
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Ja :— Hosius hatte einen Begleiter an seiner Seite — den Potamius 
von Lissabon. — Aber die Verleumder des Hosius, die oftgenannten 
Faustin und Marcellin, saben sieh gezwungen, zum Ruhme des Hosius 
zu sagen, dass er den Potamius als Abtriinnigen schon in Spanien ver-
folgte. — ^Potamius," sagen sie, „Biscbof der Stadt Lissabon, ver-
tbeidigte zuerst den katboliscben Glauben, verleugnete jedoch spater 
um den Lobn eines vom Staate gegebenen Grundstückes (proemio fundi 
flscalis), nach dem er verlangt hatte, den Glauben. — Ihn entdeckte 
Osius von Corduba bei den Kirchen Spaniens — und er wies ihn zuriick 
als gottlosen Kezer. Aber Osius wurde nun selbst auf die Klage des 
Potamius zu dem Konige Constantius gerufen l).u 

W i r erfahren hier — einen neuen Incidenzpunkt iiber die Verban-
nung des Hosius, der, mag er — bei dep notorischen Liigenhaftigkeit 
unserer Luciferianer — vielfach auf Erdichtung beruhen, doch insofern 
andere Angaben ergânzt und bestatigt, nach welchen — Potamius zu-
gleich mit Hosius in Sirmium -war. — Diess bezeugt uns Hilarius mit 
den Worten: qui tunc apud Sirmium in sententiam Potamii alque Osii 
concmerant — welche damals in Sirmium der Meinung des Potamius 
beigetreten waren2). Dieses bestatigt ferner auch Phõbadius von Agen 
in seinem: Liber contra Arianos cap. 5 — welcher anfiihrt: „den Brief 
des Potamius, der vom Morgenlande und vom AbendJande iibersendet 
•worden ist (quae ab oriente et occidente transmissa est). Derselbe sagt: 
wMan muss verstehen den Ursacius, Val ens und Potamius," indem er 
diese drei Manner auf die gleiche Linie der Heuchelei stellt. — Anderswo 
heisst es, dass „unter dem Ñamen des Potamius" (sub nomine Potamii) 
— die sogenannte zweite sirmische Formei iibersendet worden. 

Daraus geht zur Genüge hervor, dass Potamius wirklich im J. 357 
mit und neben Hosius zu Sirmium anwesend war. Aber — wie kam 
Potamius nach Sirmium? Kam er dahin als Verbannter, mit oder nach 
Hosius? Kam er dahin — mit oder ohne seinen freien Wil len? Atha-
nasius erwiihnt seiner überhaupt nicht, weder hier, nochsonst, troz des 
Briefes, den Potamius nach der Synode von Rimini an ihn geschrieben 
hat, in -welchem er sich, wie Gregor von Elvira, rein 'waschen, und 
als orthodox darstellen wollte. 

Es licgt aber — naclulem Potamius schon in Portugal vom Glauben 
abgefallcn, und dort von Hosius ^entdeckt" worden war, nahe, zu ver-
muthen, dass er — vielleicht nicht beim Kaiser, aber bei den beiden 
Ohrenblasern des Kaisers Valcns und Ursacius den Hosius denuncirt 
habe, dass er — entweder freiwillig, oder — einer ergangenen Ein-

') /¿une Osius de Corduba apud ecclesius Hispaniarum et detexit et repulit ut impium 
haeretiewn. Sed et ipse Osius, Potamii querela accersitus ad Constantium regm — 
I. c. cap, 9 — libellus precum. 

*) n i l . — liler de synodis — um 358 — cap. 3. 
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ladung gerne folgend, — den Hosius als Qualgeist nach Sirmium be-
gleitet babe. — Allerdings -weiss Athanasius nichts von seiner Denun
ciation, aber der Bericht der Luciferianer und scin Bericht konnen sicb 
erganzen. — Die KJagen und Einzelheiten, mit denen VaJens und Ur-
sacius dem Kaiser in den Ohren lagen, und die oben angeführt wurden, 
konnten sie fiiglich von Potamius erfahren haben. 

Der Portugiese Michael Joseph Maceda giebt sich in ciner grossen 
Dissertation, — die ein Anhang seines beriihmten Werkes ist: Hosius 
vere sanctus — Bononiae 1790 ') — vergebliche Miihe, den Potamius 
als unschuldig darzustellen2). — Er w i l l i lm aus soincm an Atha
nasius nach der Synode von Rimini gerichtctcn Briefc rcchtfertigen. 
Aber Niemand ist Eichter in seiner eigenen Sache. Und ausdriicklich 
berichtet Hieronymus, „dass einige der dort gefallenen Bischofo an die 
Bekenner, die wegen Athanasius verbannt waren, Bricfo zu schreibon 
begannen" (alii ad eos confessores, qui sub nomine Athanasii exulabant, 
coeperunt literas mittere, — adv. Ludferianos — cap. li>). — Das trifft 
auf Gregor von Elvira, es trifft abcr audi dor Uauptsache nach — auf 
Potamius zu. — Gregor und Potamius, die beidc der Synode von Rimini 
anwolmten, schrieben an die Hiiupter der Orthodoxen, um bci ihror 
Rückkehr nach Spanien sich dadurch in ein günstiges Licht zu sezon. 
— Aber wie man kein Recht hat, aus dem Lobe, das sich Gregor von 
Elvira in seinem Briefe an Eusebius selbst spendete, an seine Gerech-
tigkeit und Unschuld zu glauben, so ist Maceda nicht im Rcchte, aus 
dem Briefe des Potamius den Schluss zu zichen, dass er „Freund des 
Athanasius" im Jahre 359 war, und dass er im J. 3Õ7 an der sogô-
nannten zweiten Formei von Sirmium keinen Thcil hatte3). 

Die Belastungszeugen gegen Potamius sind Hilarias von Poitiers, 
PhSbadius von Agen, dio orwahntcn Luciferianer, indirecte Zeugcn 
gegen ihn sind Hieronymus, im Zusammenhaltc des uns erhaltcnen Briofcs 
des Potamius selbst, — sodann Athanasius, der den Brief desselben nicht 
beantwortet zu haben scheint. — Wenn wir uns abcr nach den Ent-
lastungszeugen umsehen, welche bei Hosius mehr Glaubwiirdigkcit ver-
dienen, so weiss uns — auch Maceda — keinen anzul'iihren, — als den 
Potamius selbst, und seine Auslassungen — konnen wir nicht als Ent-

') Das mir, nach vergeblichen Nachforschungen in Miinchcn, Wien und Rom — 
cndlich durch die Gütc des Dr. Jos. Noite aus Paris gesendet wmde. 

*) — Potamius innocens, innocentiae M. Hosii vindex, p. <3Si — 440. 
') Tillemont — mem. 8, 195 — ist im Irrthume, wenn er aus dem Umstande, dass 

Potamius Arianer wurde, schliesst, Potamius kõnne seinen (orthodox laulen-
den) Brief nicht geschrieben haben. Anderswo (i. 7, p. 774 — Noten zu Euseb. 
von Vercelli) — nennt er ihn ..einen miserablen Bischof von Lissabon". — Ihm 
folgen die Brüder Ballerini in Annahme zweier verschiedener Potamius. Cf. op. 
Zenonis episc. p. 310. Bei diesen fleissigen Schriftstellern ist es um so auffal-
der, dass sie sich der obigen Stelle des Hieronymus nicht erinnerten. 

Gams , span. K i r c h c . I I . lõ 
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lastung zulassen. Niemanden wird die Ausrede iiberzeugen, dass die 
Belastungszeugen Hilarius und Phobadius nicht sagen, dass Potamius 
Bischof von Lissabon gewesen. — Denn — einen zweiten Potamius 
anzunebmen, ist überall kein Grund vorhanden. Dazu kommt, dass der 
Styl der beiden Tractatus, die den Ñamen des Potamius tragen, und 
unsers Briefes — unverkennbar sich gleichen, in Beziehung auf barba-
rische Sprache, grassliche Bilder und Unvorstíindlichkeit des Sinnes. 

Perner wird es Niemand iiberzeugen, dass die sogenannte zweitc 
Formei von Sirmium gefalscht, dass das obenerwahntc Buch des Pho
badius geMscht worden, worin Potamius dem Valens und Ursacius — 
gleichgestellt werde. Maceda sucht die Worte des Phobadius — „unus 
vestrum, id est epistola Potamii, quae ab Oriente et Occidente transmwa 
est" — ais vollendeten Unsinn darzustellen, und daraus die Fálschung 
zu erweisen1). — Aber — auf solche Argumente kann man sich nicht 
verlassen, weil dadurch alle historischen Zeugnisse in Frage gestellt 
wiirden. 

Hatte Hosius an dem Kaiser Constantius, an seincm vcrriitherischen 
Mitbischofo Potamius aus Spanien — zwei gewaltige und gefahrlicbc 
Gegncr, umlaucrten und umlagerten ihn ohne Zweifel in Sirmium nodi 
viele andero falsche Briider, Spione und Schergcn der Gewalt, dencn 
gegeniiber der hundertjahrigc Greis allein stand, und dcnen or allein 
ein Jahr Jang cinen "Widerstand leistete, der iiber jedes Lob erhaben 
ist, — so fehlt es vollcnds dor dcutschen und jeder Sprache an Worten, 
um die diabolische Verworfenheit seiner beiden Todfeinde Valens und 
Ursacius darzustellen, in deren Hânde Hosius — nach den verborgenen 
Rathschlüsscn Gottes ausgeliefert war. 

¿Diese beiden Ungoheuer der Gottlosigkeit" ¿dúo iniquitalis portenta1)] 
— waren beinahe immer von ihren Sizen entfernt3); nach Sirmium aber 
hatten die Beiden sehr nahe, und ohne Zweifel — quâlten sie ohne 
Ende den Hosius. A n ihm sich furchtbar zu rachen, hatten sie — ab-
gesehen von ihrer bodcnlosen Schlechtigkeit, von menschlifchem, und von 
ihrem arianisciien Standpunkte aus die argsten Griinde. Sie — wussten 
sich gehasst und verabscheut von Hosius. — Unter seiner Leitung hatte 
— die Synodo von Sardika — gerade sic — vor den von ihr ver-
dammten Arianern gckcnnzcichnet und gebrandmarkt, indem sie diese 
Beiden ngottlose und unverstiindige Jiinglinge" (d. i . dumme Jungenj 
nannte. — Dann hatten Valens und Ursacius Busse gethan, an Papst Julius 
geschrieben, waren nach Rom gereist, hatten die Arianer verdammt, — 
347, audi wehmiithig und demiithig an Athanasius geschrieben. Sie 

') Phoebad. c. 5 I. contra Arianos. 
2) Siehe Illyrkum sacrum, t. 7, 1817, p. 587 — Eccle&ia Mursensis. 
•') L . c. qua (ecclesia Murs. Valens) /ere semper abfuit. 
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erhielten Verzeihung, und wurden zur Earchengemeinschaft zugelassen. 
Ihre Rtickkehr — gait als Gewinn, und als Sieg iiber die Arianer *). 

Nach ihrem erneuerten Abfalle — sie gaben vor, dass sie aus Furcht 
vor Kaiser Constans sich gef ügt batten, war natiirlich ihre Wutb gegen 
die Katboliken um so gereizter. Sie kannte keino Grenzen gegen Ho
sius j der sie in seinem Sebreiben so sehr gekennzeicbnet und gezüchtigt, 
der zu dem Kaiser gesagt hatte: ¿Glaube nicht dem Ursacius und Valens." 

In die Hande dieser Missetbater -war Hosius bilflos ein Jalir gegeben. 

§. 3. Grausamkeiten — gegen Hosius. 

Dass sie ihre Rache auf jede A r t an ihm kühl ten, daran ware 
nicht zu zweifeln, wenn es auch nicht noch besonders berichtet würde. 
Niemand war für ihn. Niemand schiizte ihn. 

Seine Verbannung dauerte ein Jahr und darüber, Mitte des J. 356 
bis 357 T). Ueber die Verfolgung des Kaisers sagt Athanasius im Allge-
meinen: nEr that dem Hosius solche Gewalt an, und hielt ihn so lange 
zuriick, dass er — erschopft (&Xi§évxa), endlich kaum mit Valens und 
Ursacius Gemeinschaft hielt." — Anderswo sagt er, dass Hosius lieber 
das Aeusserste erduldete, als dass er die Wahrheit verrieth. „Fürchtend 
die Drohungen des Constantius, schien er jenen (den Arianern) nicht zu 
widersprechen; sondern die viele Gewalt und das tyrannische V e r -
f a h r e n des C o n s t a n t i u s , u n d d ie z a h l r e i c h e n M i s s h a n d -
l u n g e n u n d d i e S c h l a g e z e i g e n , dass er nicht, woil er uns 
schuldig hielt, sondern w e l l er w e g e n der S c h w a c h h e i t des 
A l t e r s d i e Sch lage n i c h t m e h r e r t r a g e n k o n n t e , ihnen eine 
kurze Zeit nachgab 3). 

Mit Hinzufügung eines neuen Umstandes der Verfolgung erzahlt er 
endlich, dass Hosius spater „wegen der vicien über alies Maass ihm er-
theilten Schlage, und wegen Nachstellungen gegen seine Verwandten, 
ihnen einen Augenblick wich, als Greis, und schwachen Leibes4)". 

Von den Verwandten des Hosius kennen wir eben mur seine Schwester. 
Es ist moglich, dass sie ihres Besizes beraubt,' oder gequalt, und so 
dahin gebracht wurde, ihm zu schreiben, dass er nachgeben solle (vor-

') Áthanas. op. erf. Montfaucon, p. 98. 139. 161. 284 — 85. Hilari i fragm.i l . Exem-
plum epistolae, quam — in urbe Roma holographa manu Vatens pemcripsit, et Ur
sacius subscripsit, Cf. oben — der Brief des Hosius. Sozom.3 , 23. 24. — <So-
erat. 2, 24. 

5) Athanas. ad mon. cap. 45 — àvri èíoçiçuov xaréx¿t rovrov ôXov èxavròv év rã Siçixiw. 
3) r¡ xollrj P ia xai Tuçamutr) é$ov6Ía KurvOTayriou, xai a í KÀeíõrai vfiçieiç xai nirjyai 

âeixviíOiv, orí fir¡ xarayvovç r¡¡iCn, àXXà ôià ri/V ào&éysiccv roí) yrjgaç ov tpêçoyv 
ròf xXtjyúç, xçòç xaiçòv el$ev avrolç — apol. ctr. Arian. cap. 89. 

4) Apol. de fuga sua — c. 5. /dià ràf itolXaç vxsç nérçm èxupeçofiévuç ccvrã xXr¡-
yáç, xai õvOxevàç xará r<ãv evyyevãv avrov, ei(ev avroiç xçòç oiçav. 

15* 
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ausgesezt, dass sie damals noch lebte). I n alien Jahrhunderten haben 
die Verfolger der Kirche sich dieses hollischen Mittels bedient, um sich 
an den standbaften Bischofen zu racben. — Heinricb I I . von England 
verfolgte die Verwandten des Tbomas Becket. Als Heinricb V I I I . von 
England, der grosse Wütber icb , des Kardinals Reginald Polus (Pole) 
nicbt habbaft werden konnte, liess er seine Mutter, seinen Bruder, und 
mehrere seiner Freunde hinrichten. 

Die Bericbte des Socrates und Sozomenus über die Grausamkeiten 
gegen Hosius lassen sich auf Atbanasius zurückfübren. Socrates sagt, 
„der i n jener Zeit allberiihmte Hosius, Biscbof von Corduba, war un-
freiwillig in Sirmium zugegen" ' ) . — Er verwecbselt aber die Synode 
von 351 gegen Pbotinus — mit der von 357. — Hosius konnte im Jahr 
351 unmSglicb als Verbannter in Sirmium seyn, indem er damals — 
innerbalb des dem Magnentius unterworfenen Gebietes sich befand2). — 
Socrates berichtet zum zwcitenmale den gleichen Irrtbum. Sonst aber 
ist es wabr, dass er (fiinf Jahre spater) durch die Nachstellungen der 
Arianer in die Verbannung geschickt wurde. ^Damals," fahrt Socrates 
fort, „lie8s ihn auf Betreiben der in Sirmium Weilenden dcr Kaiser 
kommen, indem er verlangte, dass er entweder durch Ueberredung oder 
mit Gewalt den Anwesenden beistimme. Ware diess gescbeben, so 
scbien ibrem Glaubensbekenntniss das gewichtigste Zeugniss zu Theil 
geworden zu seyn. Desswegen nun war er, wie ich sagte, gezwungen 
und unfreiwillig anwesend. Da er cs aber verweigerte3), sich ihnen. 
beizugesellen, so thaten sie dem Greise durch Schlage und Martern — 
die ãusserste Gewalt an. Desswegen fiigte er sich auch gezwungen — 
den damals ausgegebenen Glaubensfomeln und unterschrieb." 

Wie — wenig zuverlãssig — abgeseben von den aus Atbanasius 
entlehnten Einzelnheiten — dieser Bericht sei, beweisen auf das Neue 
die Schlussworte: „Soichen Ausgang batten die damals in Sirmium vor 
sich gehenden Dinge. Der Kaiser Constantius aber verweilte lãngere 
Zeit in Sirmium, weil er den Ausgang des Jirieges gegen Magnentius 
abwartete." Dann erst folgt der Bericht liber das Ende des Magnen
tius , die Synode von Mailand 355, und unmittelbar nachher die Synode 
von Rimini 359. 

Sozomenus erwahnt cines Briefes des Hosius an die Aetianer, seine 
Verbannung und seine Leiden in Sirmium [wovon des Zusammenhanges 
wegen in §. 4] 4). 

') Socrat. 2, 20. 31. 
*) Eine Uebersicht über die Literatur über Photin und die Synoden von Sirmium 

sieho in meinem Artikel ..Photinus" im Freiburger Kirchenlexikon, Bd . 8, 440. 
— Hefele, 1, 623. 

3) — Soc. 2, 31 — èxel ôi aòròç xaçrjreiro 6vyTÍ$ea-$ui, nXyyúç re xal OTçefSlúõttç 
TCÒ jtçeçfivrrj Xçoçétpeçov. 

<) Sozom. 4, 6, 13, 15. 
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Theodoret berichtet nur — nach den Worten des Athanasius, die 
Verbannung des Hosius, nichts über seine weitern Verfolgungen und 
Schicksale'). — Der Arianer Philostorgius erzahlt mehr Falsetes, ais 
Wahres2). 

Hilarias von Poitiers weiss nichts, oder wi l l nichts wissen — von 
den Peinen des Hosius. W e i l er von den Halbarianern auf dem freund-
schaftlichsten Fusse behandelt wurde, deren (sogenannten ersten sirmi-
schen) Formei von 351 er eine orthodoxe Ausdeutung zu geben suchte, 
so lag es ihm nahe, zu denken, dass Hosius ebenso behandelt worden, 
vrie er. 

Phobadius, und die spatern Epiphanius, Sulpicius Severus und A u -
gustinus crzahlen nichts von Verfolgungen gegen Hosius in seiner Ver
bannung, von der sie nur indirect handeln. 

Unsere beiden Luciferianer konnen die Verbannung nicht leugnen, 
aber — weil sie ein Interesse haben, den Fall des Hosius moglichst ecla-
tant und grauenhaft darzustellen, — so erdichten sie. Sie sagen: „Aber 
auch Osius, auf die Klage des Potamius zu dem Kaiser Constantius be-
rufen, und erschreckt durch Drohungen, aus Furcht, er ein Greis und 
reich, mochte Verbannung und Aechtung zu erdulden haben, giebt die 
Hande der Gottlosigkeit, und — nach so vielen Jahren — fallt er ab 
vom Glauben3)." — Es ist seltsam, dass sie von einer Furcht der Ver
bannung reden, und von Drohungen! Aber — sie miissen doch so viel 
un-willkührlich zugestehen, dass Hosius verbannt und verfolgt wurde, und 
dass er nur dem Zwange unterlag (wenn er überhaupt unterlegen ist). 

§. 4. Synode der Arianer zu Sirmium, Mitte des J. 357; die 
zweite sirmische Formei. Hosius hat keinen Antheil an ihr. 

In der Mitte des Jahres 357 und in der Anwesenheit des Kaisers 
Constantius, der vor der zweiten Halfte des Juli nicht wohl in Sirmium 
seyn konnte, da er in den ersten Tagen des Monats noch in Mailand 
•war, hielten die Arianer, die sich inzwischen stronger in die Partheien 
der Halb- und Gahzarianer (Anomaer, Aêtianer, Eunomianer) geschie-
den batten, eine Synode, deren Ergebniss die zweite sirmische Formei, 
und zugleich ein voriibergehender Sieg der strengen Arianer — über 
die Semiarianer und Katholiken war4). — W i r glauben die Zeit der 
Synode in die zweite Halfte des Jul i , oder die erste Halfte des August 

') Theod. 2 ,12 . 
*) E x I. 4, 3. Philost. 
') L . c. cap. 9 — minisque perterritus, et metuens, ne senex et dives exilium proscriptio-

nemve pateretur, dat manus impietati. 
A) Hcfele, der don Anfang der Verbannung des Hosius in das J . 355 sezt, nennt 

sie die zweite grosse 8ynode von Sirmium, S, 639. 652. 
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ansezeü zu dürfen. Der ausführlichste Bericht dariiber findet sich bei 
Sozomenus, der aber leider verschiedene Dinge mit einander verwech-
selt, und desswegen weniger zuverlassig ist. — Es gehort nicht zu 
meiner Aufgabe, die versehiedenen sirmischen Formeln auseinander zu 
sèzen, und zu halten. Denn troz der Verwirrung, welche Socrates und 
Sozomenus in diese Geschichte gebraclit haben, muss es als historische 
Errungenschaft der Gegenwart angenommen werden, dass die erste grosse 
Synode von Sirmium semiarianisch, und damals Hosius nicht zugegen, die 
zweite vom J. 357 ganz arianisch, zur Zeit der Anwesenheit des Hosius, die 
dritte im J. 358 wieder semiarianisch war , zur Zeit der Anwesenheit 
des Papstes Liberius'). Diess vorausgesezt, fiigen wir die Erzahlung 
des Sozomenus hier ein2): 

„Als der Kaiser zu dieser Zeit in Sirmium weilte, berief er eine 
Synode der Bischofe (351). Aus dem Morgenlande waren neben mehreren 
andern Georgius von Alexandrien, Basilius von Ancyra (das anerkannte 
Haupt der Halbarianer) und Marcus von Arethusa — dahin gekommen. 
Aus den Provinzen des Abendlandes aber Valens, Bischof von Mursa, 
und der Bekenner Hosius; er, der theilgenommen hatte an der Synode 
von Nicaa, nahm an dieser unfreiwilligen Antheil. Denn dieser war 
kurz zuvor durch die List — und die Nachstellungen der Arianer — 
zu der Verbannung verurtheilt worden, und wurde auf Betreiben der 
in Sirmium Zusammengetretenen von dem Konige berufen. Denn sie 
glaubten, wenn sie ihn, sei es durch Ueberrcdung oder durch Gewalt 
— zur Beistimmung brachten, einen überall berühmten, und von alien 
bewunderten Mann, er ihnen ein hochschiizbares Zeugniss ihres eigenen 
Bekenntnisses seyn werde. Als sie nun in Sirmium zusammengekommen 
waren (es war dieses das Jahr nach dem Consulate des Sergius und 
Nigrinian, in welchem Jahre weder im Morgenlande noch im Abend-
Ian de ein Consul war (es sind die beiden Jahre 350 und 351 gemeint) 
— wegen der von den Tyrannen im Reiche erregten Verwirrung; so 
sezten sie zunâchst den Photinus ab, als einen Anhanger des Sabellius 
und des Paulus von Samosata. Als dieses geschehen war, gaben sie, 
entgegen dem, was friihcr geschehen war, drei Glaubensformeln heraus. 
Die eine schrieben sie in griechischer Sprache, die zwei andern in 
lateinischer Sprache; dieselben waren weder dem Wortlaute, noch dem 
Sinne nach, fast überall, weder unter einander noch mit den friihern 
Formeln — übereinstimmend i).u 

— Dann geht er an eine Beschreibung dieser drei Formeln, die er 
gleichfalls verwirrt. Seine Hauptirrthiimer bestehen aber darin, dass er, 
dem Socrates nachfolgend und ihn iibcrbietend, drei Synoden von 351, 

' ) Das Nahcre bei Hefcle, S. 618 - 652 — 656 f%. 
*) Soz. 4, 6. 
3J Ibid. 
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357 und 358 in eine einzige zusammenwirft, die vom J . 351, und dass 
er diese einzige Synode — unglaublich zu reden — drei verschiedene 
Glaubensformeln — herausgeben lasst. Seine Inhaltsangabe der zweiten 
sirmischen Formei ist indess nicht unrichtig. 

Nachdem sicli Sozomenus an sei'nen unvereinbaren Widerspriichen 
nicht gestossen, fahrt er in Betre£f des Hosius fort: „Solclies beschlossen 
sie in Betreff des Glaubens, wahrend der Kaiser selbst zugegen war. 
Hosius nun weigerte sich zwar anfangs, ilinen beizustimmen. Da er a b e r 
g e z w u n g e n w u r d e , und, wie gesagt, er — ein Greis — Schlage 
zu erdulden hatte, so stimmte er bei und unterschrieb." Dann -wird 
weiter von Photinus gehandelt. 

Unrichtig ist es ferner, dass — Constantius, nachdem er von Rom 
nach Sirmium (357) gekommen, dahin den Liberius aus Berôa berief1). 
Das Leztcre geschah vielmehr erst im J. 358. Doch enthalt das 
zwolfte und fünfzehnte Kapitel des vierten Buches des Sozomenus eine 
Angabe über einen Brief des Hosius an die Arianer, welche wir in 
den nâchsten Paragraphen zu verwerthen gedenken. 

Dagegen konnen wir indirect aus den Angaben des Sozomenus, im 
Zusammenhalte mit andern Nachrichten und Berichterstattern, schliessen, 
dass dcr Synode von 357 nur abendlandische Bischofe beigewohnt haben. 
Zudem scheint die Zahl derselben nicht gross gewçscn zu seyn. „Ho-
sius hatte nemlich," berichtet Sozomenus2), „zugleich mit einigen dort 
befindliehen Bischõfen, um die Streitigkeiten des Valens, Ursacius und 
Germinius (Bischofes von Sirmium) zu heben, gezwungen in Sirmium, 
wie gesagt worden, seine Uebereinstimmung dahin ausgesprochen, dass 
weder das Wor t „gleichen noch âhnlichen Wesens" gebraucht werden 
sollte; da diese Worte weder irgendwo in der heiligen Schrift gefunden 
wiirden, und eine alizu neugierige Erforscbung — über den Geist des 
Menschen hinausgehe. Als sie nun darüber einen Brief des Hosius sich 
ausgewirkt batten, so iiberschickte Eudoxius einen Brief, in welchcm 
er dem Valens, Ursacius und Germinius seinen Dank aussprach, und 
es ihrer Thâtigkeit zu verdanken bekannte, dass die Abendlander richtig 
lebrten." 

Hier werden also nur — mit Hosius — vier Bischofe aufgefiihrt, 
welche damals in Sirmium sich befanden. Ais fiinften miissen wir den-
selben den Potamius beifügen. — Zu demselben Ergebnisse der ge-
ringen Zahl der anwesenden Bischofe gelangen wir , wenn wir auf den 
Bericht des Hilarius über diese Synode und ihre Glaubensformel Rück-
sicht nehmen. W i r führen sie nach ihm an. Er giebt der zweiten sir
mischen Formei die Ueberschrift: Exemplum blasphemiae apud Sirmium 
per Osium et Potamium conscriptae — (Ein Exemplar der Blasphemie, 

') Soz. 4 ,15. 
5) I M . 4, 12. 
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•welche in Sirmmm — durch Hosius und Potamius niedergeschrieben 
•wurde (vorausgesezt, dass diese Ueberschrift von Hilarius selbst ist). 

^Da es sich zeigte, dass in Betreff des Grlaubens — einiger Streit 
herrscbe, so ist in Sirmium alies mit Fleiss verbandelt und erortert wor-
den, und zwar in Gegenwart unserer heiligsten Brüder und Mitbischofe 
Valens, Ursacius und Germinius." * 

Dem Aktenstlicke selbst geht der Name seines Verfassers weder 
voran, noch nach. Denn es ist nicht zu zweifeln, dass die Ueber-
schrift der zweiten sirmischen Formei: Exemplum blasphemiae Apud 
Sirmium per Osium et Potamium vonscriptae — sei es von Hilarius ' j , 
dem das Wort blasphernia ausscrst gelãufig ist, oder von einem Redactor 
seiner Schriften herriihre. Es ist natiirlich, dass, wenn die Zahl der 
versammelten Bischbfe eine grossere gewesen Vare, die Namen der A n -
wesenden beigefügt worden waren, um der Formei grossere Auctoritat 
zu verschaffen. — W i r sind berechtigt anzunehmen, dass nur Valens, 
Ursacius, und der von ihnen jezt beherrschte, in spatern Jabren aber 
sicb von ilinen emanzipirende Biscbof Germinius sich zu einem Concilia-
bulum zusammenthaten. — Nebstdem nehmen -wir an, dass Potamius 
sicb dazu hergab, seinen Namen der Formei zu leihen, ais wãre er der 
Verfasser. 

Aber die von Athanasius 2), und nach ihm von Socrates 3) uns mit-
getheilte zweite sirmische Formei — hat nach ^Germinius" noch dea 
Zusaz: „und der Uebrigen", woraus zu entnehmen, dass eine grossere 
Zahl anwesend gewesen. Woher hat Athanasius diesen Zusaz? und 
wenn derselbe ãcht ist, warum fehlt er bei Hilarius? Die Schrift des 
Hilarius: sUeber die Synoden" ist verfasst am Ende des Jabres 358; 
die Schrift des Phobadius: „gegen die Arianer", welche der sirmischen 
Formei ihr Entstehen zu verdanken hat, ist hochst wahrscheinlich etwas 
friiher, und gleichfalls im J. 358 verfasst, vielleicht noch am Ende des 
J. 357, die Schrift des Athanasius dagegen: „Ueber die Synoden", ist 
nach den Synoden von Rimini und Seleucia verfasst, also am Ende des 
J. 359 oder im J . 360. — Demnach scheint die Auslassung des Hilarius 
mehr f'iir sich zu haben. Dazu kommt, dass die zweite sirmische Formei 
lateinisch verfasst war4), und uns Athanasius eine griechische Ueber-
sezung mittheilt. Die Ucbersezung gieng wohl von den Arianern selbst 
aus, denn von Sirmium wurde die Formei U. a. nach Antiochien ge-
sendet. Die Uebersezer aber machten den Zusaz: „und die Uebrigen", 
um der Formei mehr Gewicht zu verschaffen. Aber gerade dieser Zu
saz ist ein Beweis, dass ausser den genannten (und Potamius) andere 

') So mcint Valesms zu Socr. 2, 30. Ann. 3. 
2) Athan. de synod, cap. 28. 
3) Socrat. 2, 30. 
4) yçá<pov6i ravra ¿V Siçfiiif ç iúf iuiõrL ,uiy, ¿p,a>jvev&¿vra â è éXXr¡viBri — Ath. I. c. 

1 
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Bischofe nicht zugegen waren; denn sonst werden die Anwesenden na-
mentlich aufgeführt. So hielten es die Arianer und Orthodoxen in Sar-
dika; so hielten es die Halbarianer zu Sirmium im J. 351 und im J.358sq. 

Wenn Hosius wirklich dem Conciliabulum der drei Arianer ange-
wohnt hâtte, so batten sie gewiss seinen Namen nicht ausgelassen, da 
sie ja das Protokoll ftihrten, und es in Handen hatten. Ja selbsfc an 
der Gegenwart des Potamius kann man zweifeln, weil er nicht erwãhnt 
•wird. Jedoch eignete er sich die Formei an, und wenn er sie • auch 
nicht verfasste, so unterschrieb er sie doch und colportirte sie. 

Die Formei selbst aber lautet, mit Weglassung der einleitenden 
Worte, also: Es ist anerkannt, dass es nur einen Gott und allmachtigen 
Vater gebe, wie es geglaubt wird auf der ganzen Wel t , und einen ein-
zigen Sohn desselben, unsern Herrn Jesum Christum den Erloser, der 
aus ihm vor der Welt geboren ist (ante saecula genitum). Zwei Gotter 
aber konne und dürfe man nicht lehren; denn der Herr selbst sagt: 
Ich gehe zu meinem Vater, und zu euerem Vater, zu meinem Gotto 
und zu euerem Gotte (Joh. 20, 17). Darum ist der Gott aller einer, 
wie der Apostei lehrt: 1st denn Gott nur der Juden, nicht auch der 
Heiden? Ja, auch der Heiden. Denn — es ist ein einziger Gott, 
welcher den Beschnittenen durch den Glauben, und den Unbesohnit-
tenen durch den Glauben gerecht macht (Rom. 3, 29—30). — Aber auch 
über das Uebrige hat man sich verstãndigt (d. h. das obige Kleeblatt), 
und es konnte kein Meinungsunterschied Plaz greifen. Was aber einige 
oder Viele [mehr oder weniger Andere] ') in Bewegung sezte in 
Betreff der Substanz5), welche griechisch „wia" genannt wird , das ist 
(damit es deutlicher verstanden werde) homotmon, oder was genannt 
wird homoeusion (gleichen und âhnlichen Wesens), davon diirfe durch-
aus keine Erwãhnung gethan werden; noch solle Jemand es predigon, 
aus dem Grunde und der Ursache, weil es weder in den heiligen Schriften 
enthalten ist, und weil es über das Wissen des Menschen hinausgeht, 
und weil Niemand die Geburt des Sohnes erzahlen kann, von dem ge-
schrieben ist: Wer wird erzahlen seine Geburt (Jes. 53, 8)? Es ist aber 
offenbar, dass nur der Vater weiss, wie er seinen Sohn erzeuget hat, 
und nur der Sohn, wie er vom Vater gezeugt worden. Es ist kein 
Bedenken (nulla ambiguitas), dass der Vater grosser sei. Es kann Nie
mand zweifelhaft seyn, dass der Vater — an Ehre, Wii rde , Herrlicb-
keit, Majestat, und schon wegen des Namens: Vater — grosser sei ais 
der Sohn, der es selbst bezeugt: Der mich gesandt hat, ist grosser, ais 

') Bei Hilarias: quosdam aut mullos. Die Cod. Lips, et Par. lesen: quosdam haud 
muitos. — Athanas. liest: xoXXovç TIVCCÇ — worunter man nicht Anwesende, 
sondern Abwesende zu verstehen hat. 

5) Im Griechischen SoufiSTavrcaç bei Athanas., bei Socrates eov^eravíaç, bei Ni-
cephor. doweravriaç. 
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k k (Job. 14,28). — Und dass diess katholisch sei, ist Niemand unbe-
kaant, dass es nemlich zwei Personen des Vaters und des Sohnes seien, 
der Vater grosser, der Sohn (dem Vater) unterworfen — mit allem 
dem, was der Vater ihm unterworfen hat. Dass der Vater keinen An-
fang habe, dass er unsichtbar, unsterblich, des Leidens nicht fáhig sei; 
dass aber der Sohn aus dem Vater geborcn sei, Gott aus Gott , Licht 
aus dem Lichte. Abcr die Geburt des Sohnes wisse, wie vorher ge-
sagt wurde, Niemand als sein Vater. Der Sohn Gottes selbst aber — 
unser Herr und Gott habe, wie gelesen wird , Fleisch oder einen Korper, 
das ist die Menschheit angenommen aus dem Leibe der Jungfrau Maria, 
wie der Engel es vcrkündigt hat (Luc. 1, 31). Wie aber alle Schriften 
lehren, und besonders der Volkcrlchrcr der Apostei, dass er die Mensch
heit angenommen — aus Maria der Jungfrau, durch welche er gelitten 
hat [per quern (sc. hominem) compassus at], Diess aber ist der Schluss 
des ganzen Glaubens und dieses seine Begriindung, dass die Dreieinig-
'keit immer festzuhalten ist, wie wir in dem Evangelium lesen: Gehet 
hin, und taufet alle Volkcr in dem Ñamen des Vaters, und des Sohnes 
und des heiligen Geistes (Matth. 28, 19). Ganz und vollkommen ist die 
Zahl der Dreieinigkeit. Der Paraclet aber der Geist ist durch den Sohn, 
der kam, gesendet nach der Vorhcissung, dass er die Apostei, und alle 
Glaubenden unterrichtete, lehrte, heiligte. 

Fragen wir nun nach dem Verfasser dieser Formei. Das Ergebniss 
unserer Untersuchung ist, dass weder Potamius noch Hosius zusammen, 
noch Jeder — von diesen allein dcr Verfasser sei; ferner — dass der 
Sinn der Formei die Ueberzeugung des Valens und Ursacius ausdriicke, 
soweit sic cine solche hatten, dass aber die Formei selbst von Germinius 
sei es dictirt, sei es niedergeschrieben wurde. 

Hilarius sagt ohne weiteres, diese Formei, die er, und mit Recht, 
stete Blasphemie nennt, sei nvon Hosius und Potamius" geschrieben 
worden') . Sollte indess die Ucberschrift der von ihm mitgetheilten 
Formei nicht aus seiner Feder geflossen scyn, — so war er wenigstens 
eine Zeitlang dieser Ansicht, dass die Formei zugleich das Machwerk 
des Osius und Potamius gewesen, denn er spricht von Denjenigen, welche 
damals bei Sirmium der Meinung des Potamius und Osius beitraten (qui 
tunc apud Sirmium in sententiam Potamii atquc Osii — concesserant — 
de syn, cap. 3 ) . Aber — Hilarius steht mit dieser Aussage ganz isolirt da. 
Phobadius, der vor ihm gegen die sirmische Formei geschrieben, weiss 
davon nichts; Atlianasius und Epiphanius wissen nichts davon. Sulpi-
cius Scverus weiss nichts davon. Die Spatcrn sind hier zu iibergehen. 
Es war an sicli moglich, dass beide Spanier zusammen sich in der An-
nahme der Formei geeinigt hiitten; Hosius aus Zwang, Potamius aus 
—• gebrochener — Ueberzeugung. Aber dann konnte nur einer der-

lJ Exemplum blasphemiae per Qsium et Potamium conscripta 
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selben die Formei schreiben oder dictiren. Diess liegt in der Natur der 
Sache, dass jedes Document, das die Meinung einer Mehrheit ausdriickt, 
nur von Einem concipirt oder redigirt -wird. Nun kann es bezweifelt 
-werden, dass die mehrerwahnte Ueberschrift der Formei von Hilarius 
atamme, es kann aber nicht bezweifelt -werden, dass die eben angefiihrten 
Worte — aus Kap. 3 — Worte des Hilarius seien. Hier stellt er den 
Potamius dem Hosius voran, den Unbekannten dem Bekannten, den 
einmal Genannten und dann in Vergessenheit Begrabenen dem Allbe-
kannten. Warum dieses? da doch der natiirliche Zug dahin zieht, stets 
die Bekannteren voranzustellen; wie man z. B. fast immer Valens und 
Ursacius sag-t; wie z. B. Hilarius bei Nennung der Semiarianer stets den 
Basilius ais ihr Haupt voranstellt. Aber Potamius steht voran, -weil 
Hilarius weiss, dass er die sirmische Formei — unit seiner Untersohrift 
versendet hat. Er mochte sich also denken, dass Potamius die Formei 
geschrieben, Hosius sie dictirt babe. — Zu dieser Meinung konnte er 
aus mehreren Griinden kommen; erstens aus den oben angefUhrten Ein-
gangsworten der Formei, in wclchen nur drei Bisehofe angefiihrt sind, 
von denen es heisst: „In Gegenwart unsorer heiligsten Briider und Mit-
tischofe Valens^ Ursacius und Germinius". — Der Wortlaut kann hier 
die Meinung hervorrufen, dass der — oder die Schrcibenden verschie-
dene Personen von den Genannten seien; denn es erscheint als wider-
sinnig, dass die obigen Dre i , wenn die Formei ihr Machwerk gewesen, 
sich selbst heiligste Briider und MitbischSfe genannt haben sollten; es 
erscheint als widersinnig, -wenn bloss drei BisohSfe irgendwo versammelt 
sind, dass sie selbst sagen, statt etwa — da wir versammelt Varen, da 
unsere heiligsten Briider und MitbischBfe versammelt waren. Zweitens 
— ist die Betheiligung des Potamius, wenn nicht an dem Conciliabulum, 
so doch an der Versendung der Formei erwiesen. Drittens hat Hosius 
in irgendeiner Form gegen die erwahnten drei Arianer einen Akt der 
Nachgiebigkeit vollzogen. Viertens waren die Semiarianer, die ioh 
Tregen ihres Hauptes Basilianer nennen w i l l , aufs Hochsto erbittert 
iiber die zweite sirmische Formei, deren Urheber sie aus dor Gunst 
tmd Nahe ihres Abgottes, des Kaisers, hinweggeschoben hatten, und 
i n ihrem ohnmachtigen Zorne — mochten sie den ihncn zum Todo 
verhassten Osius — den sie, hatte er ein halbarianisches Symbol untor-
zeichnet, iiber die Sterne erhoben hatten — vielleicht mit dem wahren 
Sachverhalt nicht bekannt, umsomehr — verleumden und verMstern, 
und den Hilarius in seiner irrigen Meinung bestarken. — Hilarius selbst 
aber befand sich in den Jahren 358 bis 360 in dem Zustande einer 
Aufgeregtheit, welche ihn zu einer ruhigen Priifung weniger geeignet 
machte. — Er war ^innerhalb der zehn Provinzen von Asien" gestellt, 
i n der Mitte von lauter Halbarianem. Denn nausser dem Bisehofe Eleu-
sius (von Cyzikus) — und Wenigen mit ihm, kennen grosstentheils die 
zehn Provinzen, innerhalb deren ich mich befinde, in der That Gott 
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nicht" l). Aber gerade dieser Eleusius, den er mit Basilius und Eusthatius 
^einen heiligsten Mann" nennt, war ein anerkanntes Haupt der Halb-
arianer, und hat, so zu sagen, niemals ein katholisches Lebenszeichen 
von sich gegeben. Niemanden fallt es ein, ihn desswegen, weil Hilarius 
ihn für einen katholischen Bischof erklart, auch für einen soleten zu 
erklaren. Er ist und bleibt ein Arianer2). 

Hilarius ist der einzigc, der den JEIosius für den Urheber oder den 
Miturheber der zweiten sirmischen Formei hlilt. Also sind Diejenigen, 
welche auf sein Zeugniss gestüzt, ihn für den Urheber halten, nicht im 
Eechte, oder sie sind durch die Consequenz gezwungen, den Eleusius 
für einen Katholiken zu halten, bloss weil es Hilarius sagt .und ver-
biirgt. — Hilarius hat sich in gar vicien Fallen getiiuscht. Er schreibt 
u. a. im J. 360 an den Kaiser Constantius: „Icli habc keinen geringen 
Zeugen meiner Klagen, meinen I l e r r n , deinen frommen Casar Julianus" 
(dominum meutn religiosum Caesarem tuum Julianum). Nach einem Jahre 
schon warf Julian die Maske ab, und zeigte die wahre JNatur seiner 
Frommigkeit. — Aber vielleicht findet man dieses Beispiel nicht passend, 
weil Julian noch am 6. Januar 361 zu Vienne an dem Gottesdienste der 
Christen Antheil nahm *). — Doch — in Beziehung auf die Tãuschung 
habe ich dieses Beispiel angefiihrt. Hilarius liess sich durch die ange-
fuhrtcn Griinde, und durch die ihn umgebenden Halbarianer — zu dem 
Irrthume iiber Hosius hinreissen. 

Selbst der Canoniker Gottfried Hermant, der Verfasser der aus-
führlichsten Geschichte dos Athanasius, die bis jezt crschienen, der 
seinen ganzen Sprachschaz erschõpft, um den schrecklichen Fall des Ho
sius zu erzahlen, kann doch nicht umhin, auf die Aussage des Hilarius 
einen geringen Werth zu legen *). Er sagt u. a. (Buch 8, Kap. 3 — 
der Fall des Hosius): „Der heilige Hilarius, welcher in dergleichen Be-
gebenheiten einen grosson Eifer bezeigte, und sich mitten unter den 
Ariancrn befand, wusste doch nicht genauer, was im Abendlande vor 
sich gegangen, liess sich aber sehr heftig darüber aus.a — Wenn ferner 
Hilarius aus dem von ihm vorausgesczton Falle des Hosius auf ein vor-
ausgegangenes schlechtes Leben desselben schliesst (qui idcirco est reser-

') m. de syn. C>3. 
») Hcfcle, S. 656 , 661, 689 , 695 , 700 , 708 , 712. — Cf. Epiphan. haer. 73. nr. 23. 

— Soaat. 2, 38, 40. — Sozom. 4, 15, 20. 
') Aus Heuchelei, wie selbst sein Lobrcdner Amm. Marcell. sagt, 2 1 , 2 — utque 

omnes — ad sui favorem illiceret, adhaerere cultui Christiana Jingebal, a quo jam. 
pridem occulta desciverat. — £ t ut haec interim celarenlur, feriarum die, quern cele~ 
brantes menxe Januário Christiani Epiphania dictitant, progressus in eorum ecclesiam, 
sollemniter numine orato discessit. 

*) Hermant G . , Vie de saint Athanase, patriarche d'Alexandrie — P. 1671 und 1679 
— 2 vol in 4°. — Deutsche Uebersezung von Croneck, Regensb. 1744 — 
2 Thle. in Folio, 
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vatus) ne judicio humano ignoraretur, qualis ante vixisset — de syn. 
cap. 63), so habe ich bis jezt Niemand gefunden, der nicht — gegen 
solches Urtheil protestirt hatte — auf Grund der übrigen Zeugen, 
welche den heiligen Wandel des Hosius verbiirgen. — I n der Aus-
sage aber von dem schlechten Leben des Hosius hat Hilarias zur 
l ioth noch einen Mitzeugen in der Person der bekannten Luciferianer. 
Aus ihren Worten aber: er giebt seine Hãnde der Ungerechtigkeit, 
er verbiindet sich mit den Gottlosen — (dat mantis impietali), kann 
man dem Wortlaute nach nur auf ein Nachgeben, auf eine Unter-
schrift der sirmischen Formei schliessen. — Welchen Worth sodann — 
das Zeugniss des Gregor von Elvira gegen Hosius habe, werdeh wir 
spater untersuchen. — Es bleibt also zunãchst für die Urheberschaft 
des Hosius — an der sirmischen Formei — Hilarius der einzige Zeuge. 
Wenn man nun seiner Aussage von dem schlechten Lebenswandel des 
Hosius nicht glaubt, weil er in dieser Annahme allein steht, und selbst 
von den Arianern verlassen dasteht, die ihm nur den Umgang mit einem 
schlechten Bischofe vorwarfen, wáhrend sie andern katholischen Bischõfen, 
ohne Zweifel mit Unrecht, ganz andere Dinge nachsagten, — so hat 
man auch kein Recht, "auf dieses alleinstehende Zeugniss des Hilarius — 
ein entscheidendes Gewicht zu legen 

Phobadius von Agen, Athanasius, und der Wortlaut unserer Formei 
sagen nichts von einer Betheiligung des Hosius an ihr. Die uns vor-
liegende Formei ist so zu sagen ftus Einem Gusse, und von einer und 
derselben Hand. Sie ist, mit Ausnahme der Schlusssaze, klar, zusam-
menhangend, zudem ist sie in klarem und durchsichtigem Latein ge-
schrieben. Der alte Hosius — in seiner aussersten Bedrangniss, ware, 
gegen seine Ueberzeugung handelnd, einer solchen Sprache nicht fáhig 
gewesen. — Dass er aber auch die Formei nicht unterzeichnet habe, 
geht daraus hervor, dass sein Name nicht vorkommt, -weder am An-
fange noch am Ende. Auch machte er sich dieselbe nicht, wic spater 
Potamius, zu seinem Eigenthume, denn Phobadius — weiss nichts von 
einem Briefe desselben, sondern nur von einem Briefe des Potamius, 
worin er sich die Formei aneignete und sie vertheidigte. 

Aber konnte nicht Potamius Verfasser der Formei seyn? Es giebt, 
glaube ich, schlagende Griinde gegen diese Annahme. — Der erste ist 
die ganz unvereinbare Verschiedenheit der Sprache. Die beiden Tractate 
und der Brief des Potamius an Athanasius — und unser Aktenstück 
schliessen jede Mõglichkeit — einer Vergleichung aus. Der wirkliche 
Potamius hat kaum einen Saz ohne ein utrirtes Bild geschrieben. Einer 
der ertraglichsten und verstandlichsten seiner Sãze ist der erste — des 
Tractats, d. i . der Anrede — über Lazarus: Grandi, fratres, stupore 

') Wie es z. B . die Concilior. regia coll. ed. Coleti — Venet. 1728 ohne weiteres 
thnt, indem sie unsere Formei — per Osium et Potamium Sirmii conscripta nennt. 
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granáiqite miraculo per ambiguas curas hinc inde in concavo vertiginis sinu 
pronis fluctibus torqueor (Vom grossen Staunen; Briider, und von grossem 
Wunder werde ich — durch z-wiefache Sorgen von hier und dort, in 
dem hohlen Schlund des Wirbels — kopfiiber in den Fiuthen gequalt). 
Leute von so ausgepragtem Style konnen nie natiiriich und klar schreiben. 
— Schon beim ersten Anlaufe -werf'en sie — mit gleichen Beinen — 
sich i n den tiefen Schlund schwülstiger Auslassungen. — Unsere sir-
mische Formei dagegen ist — wie gesagt — nüchtern, klar und durch-
sichtig geschrieben, und — wie aus einem Gusse (mit Ausnahme des 
Schlussesj. 

Einen zweiten Grund gegen die Autorschaft des Potamius finde ich 
in der Schrift des Phobadius — liber contra Arianos. Diese Schrift ist 
unmittelbar hervorgerufen durch die zweite sirmische Formei, ist nicht 
unwahrscheinlich im Auftrage gallischer Bischofe verfasst, und kann 
auch als deren Antwort auf die sirmische Formei betrachtet werden, 
welche sie dem heiligen Hilarius zusendetcn, der hierauf sein Werk: 
de synodis orientalium verf'asste'). Die Schrift besteht nur aus 23 ziem-
lich kurzen Kapiteln. Die Schrift kündigt sich als nE.ede an die ge-
liebtesten Briider" an. — Dem Phobadius lag der Wortlaut unserer 
Formei vor, und aus seiner Wideriegung konnte man dieselbe fast recon-
struiren. — Im dritten Kapitel finden sich die oben angef iihrten Worte: 
^Aber man muss sehcn auf Ursacius und Valens und Potamius, welche 
oft mit denselben Worten den einzigen Gott im heimtückischen Betruge 
bekannt haben." — I m fünften Kapitel sehen w i r , dass gleichsam zur 
Erklãrung der von ihm nicht verfkssten Formei — Potamius einen eigenen 
Brief ausgehen liess, aus dessen Kauderwelsch uns eine Stelle mitge-
theilt wird. Der Brief des Potamius nemlich, der vom Morgen- und Abend-
lande (nach Gallien) übersendet wurde (epistola Potamii, quae ab Oriente 
et Occidente transmissa est) — sagte unter anderm: „das Fleisch und der 
Geist Christi seien — durch das Blut Mariens versehmolzen, und zu einem 
einzigen Dinge geworden, und so sei Gott leidensfahig geworden" 2). 

Angesichts dieses bliihenden Unsinns, den Potamius von sich gab, 
begreifen wir wohl , warum die Erzarianer die Redaktion ihrer Formei 
nicht in seine Hânde legten. Er hatte sie in einen unverdaulichen und 
unverstandlichen Brei zusammengeknetet, und so das ganze Concept ver-
dorben. Er durfte ihre Formei nur colportiren — und sie mit dem 
Schilde seines — noch wenigen bekannten — Namens decken, da die 
Erzarianer selbst ihre Namen an den Eingang der Formei zu sezen sich 
begnügten. — Moglich, dass dieser Eingang in den nach dem Abend-

') De syn. cap. 2, 
*) Phoeb. cap. 5 — carne et spiritu Christi coagulatis per sanguinem Mariae et in mum 

corpus redactis, passibilem Deum factum. — Coagulo bedeutet im spátern Latein 
u. a. Ease bereiten, und „coagulus" heisst der Kãse — s. Ducange. s, h.v. 
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lande versendeten Exemplaren der Formei sogar weggelassen wurde. 
Mit Recht erwidert Phobadius auf die Worte des Potamius: „Ilir liabet 
also aus dem Greiste Gottes, und dem Fleische Christi — ein unsag-
bares Drittes (nescio quid tertium) gemacht, das — aus Zweien — Keines 
von Beiden geworden ist (ex utroque neutrum) — ^wie diese „herrlichen 
Lehrer" — egregii doctores — meiaen. 

Einen dritten Grand, dass Potamius die Formei nicht verfasst, sehe 
ich darin, dass sein Name derselben nicht einverleibt ist. — Warum 
nicht, ist nicht unsere Sache zu untersuchen. — Aber es ist auch nicht 
ab- und einzusehen, warum er, der in ihr nicht genannt wi rd , sie ver
fasst haben sollte'). 

Es bleiben Valens, Ursacius und Germinius iibrig. Die ^Uebrigen" 
fallen weg, weil Niemand sonst genannt wi rd , ais das — damals unzer-
trennliche, aber nach dem Tode des Constantius getrennte — Kleeblatt. 
— In Betreff dieser Drei sagen wir , dass die Formei die Meinung der 
^beiden Ungeheuer der Gottlosigkeit" ausdriickt, dass aber Germinius 
die Formei verfasst hat. — Dass sich die Drei unter sich selbst „unscre 
heiligsten Brüder und Mitbischofe" nennen, darf nicht auffallen; es war 
diess in jener Gegend und Zeit stylgerecht und üblich. I m Jahre 366 
schrieben die vier Arianer „Valens, Ursacius, Gajus und Paulus" einen 
Brief an „ihren frommsten Herrn Bruder Germinius", der inzwischen 
von ihncn — zu den Semiarianern wieder abgefallen war, zu denen er, 
wie mir scheint, stets — im Herzen — gehorte, worin sie ihn anklagen, 
dass er nun das ^Homoiusion" vertheidige, da er friiher mit ihnen Anomâer 
gewesen2). I m Contexte des Briefes sagen die vier Arianer, die zu-
sammen schreiben, dass Germinius „von unsern Herrén Briidern und 
MitbischtSfen Valens und Paulus (a dominis nostris fratribus eí coèpiscopis 
nostris) ermahnt — auf die übcr ihn umlaufenden Geriichte zu antworten 
sich nicht herbeigelassen habe." Aehnlich nannten nun 357 — sich die 
drei Versammelten zu Sirmium — niinsere heiligsten Briider und Mit-
bischofe", nemlich Jeder der Drei — seine beiden Collegen. 

Aehnlich lasst sich aus der — indirecten — Antwort des Germinius 
— sehen, dass die Redaktion der sirmischen Formei nur in eine einzige 
Hand gelegt wurde. I m J. 359 wurde die sogcnannte dritte (besser 
"vierte) sirmische Formei verfasst. Ueber die Verfassung derselben nun 
erzahlt Germinius3): „Ich wundere mich, dass Valens entweder vcrgessen 

') Dagegen sagen die Mauriner-Editoren des heil. Athanasius: Vita Ath. ann. 357. 
nr. 3 — Potamius Ulitis (formulae Sirmianae), ut vulgo existimatur, artifex. Unter 
diesem „artifex<' -ware die Forjnel von Niemand verstanden worden, und Hi-
larius hãtte mehr Grund gehabt, von den „deUrumenta" Potamii — stall Osii 
— zu reden. 

a) Hilar, fragm. X I V . 
a) Hilar, fragm. X V . 
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hat, oder es triigerischer Weise nicht zu wissen sich anstellt, -was friiher 
verhandelt und entschieden wurde. Denn — unter dem Kaiser Oon-
etantius guten Andenkens, als unter Einigen Streit in Betrcff des Glau-
bens war^ als in Gegenwart desselben Kaisers, in Grogenwart des Bi— 
schofs Georg von Alexandrien, Pancratius von Pelusium, Basilius des 
damaligen Bischofs von Ancyra, wahrend auch Valens und Ursacius, 
und meine Wenigkeit zugegen varen, nachdem bis in die Nacht eine 
Disputation über den Glauben gehalten, und bis zu einer bestimmten 
Entscheidung gebracht worden -war, hat der von uns alien dazu aus-
gewãhlte Bischof Marcus dcji Glauben dictirt (die Formei niederge-
schrieben), in der die "Worte stehcn: dass dcr Solm dem Vater in allem 
abnlich sei, wie die heiligcn Schriften sagen und lehren: mit welchero 
ganzen Bekenntnisse wir alle einverstanden waren, und das wir m i t 
unserer Hand unterzcichnet haben." Also Germinius. 

So — ist auch die zweite sirmische Formei — von einer Hand ge-
schrieben, von cinera Bischofe dictirt worden. Von Valens (und U r -
aacius) besizen wir zwei Schreiben. Dcr erste Brief, "wahrscheinlich aue 
dem J . 347, ist zu Rom von Valens eigenhandig geschrieben, und von 
Ursacius unterschrieben'). Sic erklaren dem Papste Julius, dass sie — 
alle ihre Liigen und Verleumdungen gegen Athanasius als solche aner-
kennen — und widcrruf'en, und dass sie mit grosster Begier die Ge-
meinschaft mit Athanasius umfangen. Zugleich legen sie Anathema aaf 
die Arianer. Darauf schrieben sie von Aquileja aus einen ganz kurzen 
Brief an Athanasius, worin sie ihre Gemeinschaft mit ihm aussprechen, 
und urn die Gegenleistung der Gemeinschaft ibn bitten2). Zwischen 
der Schreibart diescr Briefe einerseits, und dem Style der zweiten sir-
mischen Formei findo ich viel weniger Beriihrungspunkte, als zvrischen 
dem Style der Briefe des Germinius — und der Schreibart der sirmi-
Bchen Formei. — Z. B. steht susceptio hominis ex virgine Maria — i n 
seinen Briefen — und hominem suscepisse de Maria virgine steht in der 
sirmischen Formei. — Der Grieche Germinius sagt in seinen Briefen: 
passione» statt passio Christi — cben so hcisst es in der Formei v o n 
Christus: compassum fiir possum, über welchen Ausdruck (mitgelitten — 
Btatt gelitten) Phobadius3) und Hilarius spotten. Ferner heisst es i n . 
den Briefen: Et in spiritum sanctum, id est paracletum, qui nobis a Deo 
paire per Filium datus est; in der Formei heisst es: Paracletos atitem 

') Athanas. apol etr. Arianos, cap. 58. Àthanas. erhielt diesen laleinisch gesthrie-
benen Brief durch Bischoí Paulinos von Trier — Hi&tor. Ar. ad monaclios, cap. 2S. 

a) ex opere hisíor. fragm. I I . — Athan. I. c. — Hosius selbst sagt in seinem Briefe 
an Constantius, dass sie diess vorher (xpóreçov) gethan batten. Vergl. dam it 
— Athan. cap. 20 ad monach. 

3) Phoeb. cap. 19 — quasi aliud sil compati quam pati. — Hilar, de synodis cap. 79 — ; 
Possum quidem sciebant; sed dicant, oro, compassum quando cognoveruntl 
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Spiritus per Filium est; qui missus venit jineta promissum. I n dea Brief en 
nennt Germinius Christum: Dcum de Deo, lumen de lutnine — in der 
formei heisst es: Deum ex Deo, lumen ex lumine. — I n den Briefen 
des Germinius heisst es : cuius ( f i l i i ) nativitatem nemo scit nisi solus pater; 
in der sirmisclien Formei heisst es: cuius filii gmcrationem neminem scire 
nisi patrem suum. Auch findct man da und dort gehaufte Sehriftcitate; 
imd verglichen mit der Schreibart der Lateiner jener Zeit, namentlich 
der drei vielgenannten Potamius, PhObadius und Hilarius, eine klare — 
und durchsichtige Darstellung. 

Germinius war Gricche; denn er -war im J. 351—52 dnrch den 
Kaiser Constantius von (dem Bisthumc?) Cyzieus nach Sirmium versezt 
oder beforder-t worden ' j ; und hatte im J. 355 zu Mailand — eine her-
vortretendc Kolle gespielt. E r , des Griechischcn und Lateinischen 
machtig, konnte die zuerst lateinisch geschriebene Formei sogleich in 
das Griecbische iibertragen. l l i m , dem veranderlichen Hofbischofe, kam 
es nicht darauf an, gegeniiber „seinen zwei beiligsten MitbischSfen" — , 
sick in der griechischen Ucbertragung Zusiize zu erlauben. Diese Zu-
aiize sind: nund die iibrigen" — ; besonders aber der Schluss der Formei 
von Sirmium, das Bekenntniss der Dreieinigkeit, welches man durchaus 
im katholischen Sinne deuten kann, das aber zu dem Vorangehenden 
nicht passt. Es sollte die Semiarianer des Orients — mit der zweiten 
sirmischen Formei versobnen. Ich glaube, dass dieser Zusaz ui'spriing-
lich nur griechisch geschrieben war, und dass wir im Lateinischen eine 
Uebersezung vor uns haben. Ich glaube es u. a. wegen der Worte : 
ilia clausula est totius fidei, wo f'riiher gelesen wurde: clavis, — Das 
griecbische W o r t xecpúlaiov — musste mit summa oder caput fidei Uber-
sezt werden, das ungewohnliche Wort clausula hat nicht diese Bedeutung. 
— I n dem dem Phobadius vorliegendcn Exemplare der sirmischen Formol 
bildeten die Worte : per quern compossus est — den Schluss der Formol. 
Deim or sagt: congruo igitur omnia fine claudentes: dicentes filium Dei 
hominem de Maria suscepisse, per quern compossus est [sic scbliossen alies 
durch ein entsprechendes Ende, indem sio sagen, dass der Solm Gottes 
aus Maria die Menschhcit angenommen, in wclcher er auch (mit-) ge-
litten hat]. — Phobadius, der die Formei mit Heraushebung ihrer Worte 
widerlegt, fiihrt die folgenden Worte über die Trinitiit nicht mehr an, 
ohne Zweifel, weil sie ihm nicht vorlagen. 

Man beachte ferner, dass Germinius als Halbarianer der unterlie-
gende oder naehgebende Theil war, dass zwischen ihm und den andern 
Bciden — ein wirklicher Glaubensstreit obwaltete (cum nonnulla puta-
relur esse de fide disceptatio), dass der Kaiser Constantius Semiarianer 
war, und nur in der Mitte des Jahres 357 Anomoer geworden zu seyn 
scheint, dass Germinius im Lager der orientaliscken Halbarianer seine 

' l Âthana*. histor. Arianor. cap. 74. 

(inins, símil. Kirche. I I . 16 
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Freunde und Forderer hatte, und — man wird begreifen, warum — 
er durch Beifügung einer „clarwda" sich den Rücken zu decken, und 
eine fíückzugslmie zu sichern suchte. 

So waren wir denn zu dem Ergebnisse gelangt, dass — Hosius a n 
der zweiten sirmischen Formei keinen Antheil hat , dass Potamius nacb-
traglich sich dieselbe aneignete, und dass sie unter seinem Namen ver-
sendet wurde, dass Valens und Ursacius — ihre Urheber waren, dass 
die Fassung oder Redaction der Formei auf Reclmung des Germinius 
zu schreiben sei j und dass von diesem auch zwei /íusaze herrühren. 

§. 5. Die Schu ld — u n d die Unschuld des Hosius ') . 

Die Behauptung, die heutzutage noch die herrschende ist, dass 
Hosius die zweite sirmische Formei unterscbrieben babe, stiizt sich auf 
keine entscheidenden Griinde2). Glaubt man denn, halt man es denn 
für moglich, dass, wenn solches geschehen, diese gottlosen Arianer 
seinen Ñamen hmweggelassen hatten? Die Formei hatte vielmehr von 
Anfang an keine Unterschriften. Das arianische Kleeblatt hatte seine 
guten Griinde, die Unterschriften wegzulassen. Denn sie hatten ja doch 
nur den Namen des Potamius noch beifügen kiinnen. Diese Vierzahl 
hatte sich so klaglich ausgenommen, dass sie der Formei ihren Einfluss 
geraubt hatte. Warum aber sezten sie die Unterschrift des Hosius nicht 
hinzu? Weil sie dieseibe nicht bekommen konnten, und nicht bekom-
men hatten. 

Wenn — aber Hosius gar keinen Antheil an der Formei hatte, 
•warum wurde denn sein ,,Fall" ais Sieg der Arianer ausposaunt, und. 
von der ganzen katholischen Kirche — als furchtbarer Schlag empfunden ? 
Ic l i sage: Hosius hatte gar keinen faktischen Antheil an der sirmischen 
Formei, von deren Existenz er — wie ich glaube — nicht einmal "wusste; 
er wurde aber so sebr in den Schein der Theilnahme an derselben h in-
eingezogen, dass alle Welt an seine Theilnahme, oder an seine Schuld 
glaubte. Gleichzeitig mit dem Ausgehen der Formei gelang es nemlich 
den drei Arianern zu Sirmium, von Hosius eine — sei es schriftliche, sei 
es nur mündliche Erkliirung, ciñen Act , zu erlangen, dass er in ihrei? 
Gemeinschaft stehe. — Diese Erkliirung verlangte und erlangte Constantiua 
durch die (oben beschriebenen) Grausamkoiten und Martern, die der 
herzlose Tyrann über den hundertjahrigen Freund seines Vators ver-
hSngte, und die bis zu einem Grade gesteigert warden, dass Hosius 

') Geschriebon am Todesíage des Hosius, den 27. August (1863). 
5) Selbst der Spanier Aguirre meint (concil.IIisp. dissert. 16 [17] excurs. 6 ) — , H o 

sius habe die Forme! im katholischen Sinne untersehrieben, weil sie einen 
solchcn zuliess. Richliger ware es, zu sagen, Valens und Ursacius haben den 
Hosius getauscht. 
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denselben ^auf einen Augenblick -wich". — Er konnte dieses in einem 
gcwissen Sinne mit seinem Gewissen vereinigen, weil die drei Arianer 
— sich ihm gegeniiber als Erzkatholiken gerirten und heuchelten. 

Was also hat Hosius gethan? Er hat in irgendeiner Form erklãrt, 
dass er mit den Drei — Glaubens- oder Kirchengemeinscliaft haben 
•wolle. Den Ausschlag giebt hier das Zeugniss des Athanasius. Denn 
Athanasius hat nie wissentlich etwas Falsches berichtet. Athanasius er-
zâhlt stets nur, was er aus sicherer Quelle erfahren hatte. Athanasius 
war Zeitgenosse; Athanasius war zwar dem Schauplaze der Begeben-
heiten ebenso ferne, wie Hilarius, Phobadius und die Luciferianer Fau
stin und Marcellin, aber — als dem Haupte aller Orthodoxen — flossen 
ihm von alien Seiten die zuverlássigsten Berichte iiber das Geschehene zu. 
Durch langjahrigen Aufenthalt im Abendlande — war er der lateini-
schen Sprache vollkommen machtig'), falls die Nachrichten aus dem 
Abendlande ihm in dieser Sprache zugiengen. — Dazu kommt, dass 
sein Bericht über den Hosius — mit alien andern Nachrichten sich am 
hesten in Einklang bringen lasst, und dass dieser Bericht Einzelnheiten 
enthiilt, nach denen wir uns umsonst bei Hilarius und Phobadius um-
sehen, die sich nur in (ganz gut gemeinten) Allgemeinheiten gegen und 
iiber Hosius ergchen. 

Der Kaiser Constantius verlangte von Liberius2), von Hosius, und 
iiberhaupt den katholischen Bischofen zwei Dinge, Gemeinschaft mit den 
Arianern, und Auf'heben der Gemeinschaft mit Athanasius. Der Kaiser 
verlangte 355 von Liberius — Unterschrift gegen Athanasius, und die 
Gemeinschaft mit den Arianern. Ebenso verlangte Constantius von Ho
sius , dass er gegen Athanasius schreibe, und mit den Arianern Gemein
schaft habe3). — Er schrieb ihm: „Folge, und schreibe gegen Athana
sius: denn — wer gegen ihn schrcibt, der steht ganz auf unserer, der 
Arianer, Seite." — Man sieht wohl, dass dem Kaiser „das Schreiben 
gegen Athanasius", d. h. die Aufhebung der Gemeinschaft mit ihm noch 
•wichtiger war, als die Gemeinschaft mit den Arianern. Ebenso schreibt 
Hosius an Constantius: Was die Dinge anbelangt, iiber welche du an 

') Hist. Ar. ad mon. cap. 26. — Ohne Zweifel hat Athanasius die ihm von Paulin 
von Trier in latcinischer Sprache gesendcten Briefe des Valens und Ursa-
cius selbst in das Griechische übersezl. — Statt Trier lesen die Mauriner — 
Editoren des Athanas. — Paulin. von Tribur — Vita Set. Athan. arm. 340, nr. 13. 

*) Athanas. ad monach. cap. 35. „Ersteres wiinsche, lezteres befehlc der Kaiser" 
— sagt Hefele S. 637; — aber die Worte des Athanas. lauten: Der Ver-
schniltene (Eusebius) kam nach Rom, und forderte den Liberius zuerst auf 
— xará 'j4$ava6íov fi'sv vitoyçá\l>ai, rotç ôh Id^siavolç xotvuvijOai, X é y w Tomo 
fiacdevç ftovlerai, xai xeXtvci Be miyBaf Die loteinische 'Ueberse2ung: Mud 
imperator exoptat, hoc te faceré jubet — ist nicht genau. «Das Wollen" ist kein 
Wunsch, sondern ein Befehl. 

3) cap. 43 — xa&' r¡uürf u è r yeáipfl, itçiç àè TOVÇ 'Açeiavovç ¿xü TÍ¡V xotvwiav. 

16* 
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mich geschrieben hast, — so hore meinen Entschluss: Mit den Arianern 
vereinige ich mich niclit , sondern ich spreche Anathcnia liber ihre Ke-
zerei; noch schrcibe ich gegen Athanasius, den W i r , und die romische 
Kirchè, und die gauze Synode als unschuldig erklart hat." 

Auch die Arianer {Valens und Ursacius), indeni sie fortfahren, den 
Kaiser gegen Hosius zu reizen, sagen: „Er unterschreibt nieht nur nicht 
gegen Athanasius, sondern er vcrurtheilt uns auch seinetwegen ' ) . " Aus 
der Stellung derWorte scheint hervorzugehen, dass sie die Unterschrift 
gegen Athanasius •— für das Wichtigcre halten. 

Der unzerstorbare Starrsinn des Constantius, der sich sogar in seiner 
ganzen aussern Haltung auf die abgeschmackteste Weise kundgab2), biirgt 
dafiir, dass wahrend seines ganzen Aufenthaltes in Sirmium immer diese 
zwei Forderungen an Hosius gestellt -wurden: „Schreibe gegen Atha
nasius, und — habo Gemeinschaft mit den Arianern." Constantius nahm 
schwerlich an der zweiten sirmischen Formei ein besonderes Interesso; 
jedenfalls war er Semiarianer. — Als Hosius nicht nachgeben wollte, 
so schritt er zur Gewalt [wobei wir dem Kardinal Aguirre ohue Wei-
teres zugeben, dass — bei Anwendung der Foltern und bei den Schlagen 
Constantius personlich nicht zugegen war 3)]. — Man thate aber den 
beiden Schurken Valens und Ursacius — mit der Annahme nicht Un-
recht, dass sie personlich Hand an Hosius gclegt. Denn einige Jahrc 
friiher — glaubten sie ihre bischoflichen — Hiinde nicht zu entweihen, 
indem — sie den Diakon Hilarius — entblossten, und seinen Riicken 
geisselten. Das thaten Valens und Ursacius — zugloich mit den Ver» 
schnittenen. Sie verhohnten und spotteten den Hilarius, und brachen 
in rohes Gelachter aus4). — Wenn sie selbst Aehnliches an Hosius nicht 
thaten, so geschah es nicht aus einem Reste von Scliamgefiihl oder 
Menschlichkeit, sondern aus kluger Berechnung, weil sie sonst seine 
^Gemeinschaft" nicht erlangt hiitten. 

„Solcho Gewalt aber iibte Constantius an dem Greise, und so lange 
hielt er ihn in Haft, dass er — gebeugt von den Uebeln — kaum mit 
Valens und Ursacius Gemeinschaft hielt, jedoch nicht gegen Athanasius 
unterschrieb. Aber audi so (aber auch diesen geringen Fchler) achtete 
der Greis nicht geringe. Denn — als es zum Stcrben kam, — bezeugte 
er in Form cines Testamentes die (ihm angethane) Gewalt, er anathc-

' ) Ath. I. c. cap. 45. 
*) Ammiun. Marcellin. 1.6, 10 nec dextra vultum, nec laeva Jlectebat, tamquam figmen-

turn hominis. — E r sass da, wie einc Bildsiiule, ohue beim Anstoss des Bades 
— eine Bewcguiig zu machen, oline sich des Speichels zu enlledigen, olme 
die geiiiigste Bewegung mit dcr Hand zu machen. 

3) Aguirre diss. 1G (17) exc. 5. 
4) Ath. ad mon. cap. 4Í . 
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matisirte die Kezerei der Arianer, und er verlangte, dass Niemand sie 
annehmen solle ' ) . " 

Von den zwei an Hosius gestellte.n Zumuthungen hat er der einen 
nachgegeben, der andem — hat er nicht nachgegeben. Im Grunde 
— die Sache angesehen, hat er gar nicht nachgegeben. — Er ist einem 
Manne gleich, der mit dem einen Kniee zur Erde f i i l l t , wahrend der 
andere Fuss sich aufrecht erhalt. Dieser Mann ist nicht gefallen; son
dem — er schien zu fallen, er war in Gcfahr, zu fallen. I n diesem 
Schcinc, in dieser Gefahr, zu fallen, war Hosius. — Er untcrhig der 
inateriellcn Gewalt fiir einon Augenblick; aber — indem er das nicht 
that, was seinen Fall vollendet hiitte, indem er nicht Anathema gegen 
Athanasins sprach, crhob er sich wieder, und machte — in der innern 
moralischen Bedeutung dos Wortes, dasjenige wieder gut, was er — 
untcr dem Uebcrmasse der korperlichcn Leiden, einen Augenblick Un-
recht gethan hatte. 

— nDenn wegen dor vielcn iiber alios Mass gegen ihn verhangten 
Schlagc, und wegen der Verfolgungcn seiner Anverwandtcn — wich 
er ihncn cine Stunde, er, ein Greis und schwachon Korpers2)." — 
Diese "Worte des Atlumasius stehen in seiner Schrift: „Apologic wegen 
seiner Flucht", die wahrscheinlich noch im Jahre 357 verfasst ist, und 
— da in derselben des Todos des Hosius und seines Widerrufs vor sei-
ncm Todc koine Erwalinung geschieht, vielleicht zu cincr Zeit, wo 
Atlianasius die Nachricht von seinem Tode, und den nahern Umstanden 
bei demselben noch nicht orfahren, vielleicht noch nicht erfahren hatte, 
dass er vor seinem Tode seinen Fehler zurlickgenommen hatte. 

Erst nach diesem, und zwar im J. 358, wurde die Schrift: Historia 
Arianorum ad monachos von ihm verfasst •*), worin sich die genauen 
Nachrichten iiber den Tod des Hosius finden. Die dritte Stelle iiber 
den Fehler des Hosius findct sich in der Schrift: apologia contra Arianos 
— cap. SO: „Obgleich er (Hosius) einc kurze Zeit, fiirchtend die Drohun-
gen des Constantius, ihncn (den Ariancrn) — nicht zu widersprechen 
schien, aber die vielc Gewalt, und die tyrannischen Massnahmcn des 
Constantius, die unziihligen Misshandlungen und Schlage bewciscn, dass 
er nicht, weil er uns f i i r schuldig hiclt, sondem — well er wegen der 
Schwachheit des Greisenalters die Schlage nicht ertragen konnte, einen 
Augenblick (eine kurze Zeit) ihnen nachgab"4). Diese Worto stehen 
am Sclilusse des Werkes, dessen Abfassungszcit gewõhnlich in das Jahr 
350 — 351 verlegt wi rd , und werden fiir einen spiitern Zusaz gehalten5). 

'I /. c. cap. 45. 
Ark. upol. de fuga sun — cup. 5 etÇev avroiç xçòç wpav. 
Prohyomma — Vita S. Athan. ann. 358 • I . 2. 

1̂ m i ai] xarayvovç rjuúv jrpòc xcuçtrv f í f ív avrocç, 
5l Remi (kiltier: Saint Athanase — chap. 2 — §, 3. (Noue Aus£. t. i . — Par. i860, 

p. 112). 
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— Sie lauten •weniger bestimmt; ja nach ihnen konnte es scheinen, — 
ais hâtte Hosius den Athanasius — verleugnet. — Aber es ist eine 
unbestrittene Kegel, dass die dunkleren Stellen durch die klarcren und 
bestimmteren erklart werden müssen; und so muss denn — der Bericht 
des Athanasius in seiner Scln-ift an die Einsiedler — als massgebend 
und entscheidend — angenommen werden. 

Es muss demnach zugegeben werden, dass erstens Hosius kircbliche 
oder Glaubensgemeinschaft mit den Arianern eingieng, und — zweitens 
in der Weigerung ausharrte, sich von Athanasius nioht zu trennen. Aber 
— xst dieses kcin Widerspruch? Musste nicht der nothwcndig auf Atha
nasius verzichten, der mit Valcns und Ursacius Gemeinschaf't eingieng? 
Es scheint; aber ecs ist nicht so. — Wenn und soweit Hosius fehlte, 
"war sein Fehler - ein ungleich geringerer, ais der aller Bischõfe vor 
und nach und ncben Hosius (hochstens mit Ausnahme des Athanasius 
selbst). — Denn — nach dem formellen Widerrufo des Vaiens und 
Ursacius — in den J. 347—61 — gieng nicht nur der Papst Julius, 
und die katholischcn Bischofe Gemeinschaft mit ihnen ein, — sondern 
die Freude über ihre vermeintliche Bussc — "war eine allgemeine; und 
ihre Riickkehr gait als grosser Sieg fiber die Arianer. Mit beredten 
Worten feiert Athanasius diesen Sing — Allein. — wie kam denn 
Hosius im J. 357 dazu, ihren katholischcn Betheurungen zu glauben, da 
inzwischon ihr Riickfall — aller Wel t bckannt und fiihlbar geworden war? 

Wenn und soweit or gefehlt hat, werden ihn jene mehr als drei-
hundert katholischcn Bischofe cntschuldigcn, wclche im J. 359 zu Rimini 
versammelt waren. Arianische Bischofe waren etwa achtzig anwesend, 
darunter Vaiens, Ursacius, und Gcrminius. — Hier traten Vaiens und 
Ursacius hervor, und verlangten, die Synode solle die arianische dritte 
(vierte) sirmische Formei vom 22. Mai 3[)9 annehmen. Die katholischen 
Bischofe verlangten, ihre Gegner sollen das Anathem sprechen über 
jede, auch die arianische, Harcsie. — Da diese sich weigerten, erklarten 
die Katholiken den Ursacius, Vaiens, Germinius und Cajus als Kezer 
und für abgesezt — am 21. Jul i 359, und meldeten diess dem Kaiser" 2J. 
— Nach vielen Verhandlungen wurden die Orthodoxen übertolpelt, über-
listet, und — gebrochen. — Schon am 10. October — nahmen die zehn 
(vierzehn) Deputirten der Orthodoxen zu Nice in Thrazien, unter ihnen 
Restitutus von Carthago, Gregor von Elvira, und Hyginus, der Nach-
folger des Hosius in dem Bisthume Corduba, das Symbol der Arianer an. 
Darauf beugten sich auch die Bischofe von Rimini — mit Ausnahme 
von zwanzig; und schliesslich gaben auch diese zwanzig — nicht etwa 
Misshandlungen und Schlagen, wie sie Hosius ein Jahr lang erduldet 
hatte, sondern den Bitten und den Thranen des kaiserlichen Beamten 

') ad mon. cap. 27. 
s) Bé fe l e , S. 681 und die doit angoffllirleu BclegsU-llon. 
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Taurus, — und den heiligsten Betheuerungen síhrer geliebtesten Herrén 
und Briider" Valens und Ursacius nach. — Unter den Nachgebenden 
— -waren der heilige Phobadius von Agen, und der heilige Servatius 
von Tongern ' ) . — Dem Valens und Ursacius gelang es, die Ortho-
doxen — zu iiberlisten. 

Als Bischof Claudius — die Blasphemieen des Valens vorlas, so 
leugnete Valens, dass diess seine Ansicht sei, und rief aus: BWer leugnet, 
dass Christus der Herr, der Solm Gottes, — vor aller Zeit — aus dem 
Vater geboren sei — der sei Anathem. Alie riefen zusammen: Ana
thema sit. — Wenn Jemand leugnet, dass der Sohn ahnlich dem Vater 
nach den Schriften sei, der sei Anathem. — Alie antworteten: Ana-
ihema sit! Valens: Wenn Jemand nicht lelirt, dass der Sohn Gottes 
ewig mit dem Vater sei, dem sei Anathem. — Alle riefen zusammen: 
Anathem sei er. — Wenn Jemand den Sohn Gottes eine Creatur nennt, 
wie die iibrigen Geschõpfe, der sci Anathem. (In diesen Worten ver-
barg Valens vor den überlisteten Katholikeñ seine Haresie; Christus ist 
ihm eine Creatur, aber nicht wie die iibrigen Geschopfe.) Aehnlich 
riefen sie: Er sei Anathema. — Wenn Jemand sagt, dass der Sohn 
aus dem Nichts, und nicht aus Gott dem Vater sei, der sei Anathema. 
— Alle riefen zusammen: Anathema sei er. — Wenn Jemand sagt: 
Es war eine Zeit, da dor Sohn nicht war, der sei Anathema." 

Diese Worte nahmen alle Bischofe und zugleich die ganze Gemeinde 
— mit einem gewissen Beifallklatschen und Jubelausbriichen mi2). — 
Als nun alle den Valens bis zum Himmel erhoben, und ihren Verdacht 
gegen ihn — mit Reuc verdammten, sprach derselbe Claudius, der vor-
her zu lesen begonnen hatte: Es ist noch Einiges, was meinem H e r r n 
u n d B r u d e r V a l e n s entgangen ist, dieses wollen wi r , wenn es euch 
gefallt, damit kein Zweifel iibrigblcibe, gemeinsam verdammen. „Wenn 
Jemand sagt, der Sohn Gottes sei zwar vor alien Zeitcn, abcr nicht 
Uberhaupt vor aller Zeit, so dass noch Etwas vor ihm ware — der soi 
Anathema. — Alle sprachen: Anathema sei er. Und vieles Andere, 
was noch verdachtig zu seyn schien, verdammte Valens, sowie es Clau
dius ihm vortrug3). — Dieses war in den (uns verloren gegangenen) 
Verhandlungen der Synode von Rimini buchstablich enthalten. — Es 
folgte die Auflosung des Concils; freudig und gleichsam als Sieger — 
gicngen alle Bischofe nach Hause/' Jeder Theil hielt sich für den Sieger: 
„Denn das Glaubensbekenntniss selbst war für die Arianer, aber die 
nachher angefügten Bekenntnisse für die Unsrigen, ausser jenem, das 
Valens angefügt , das damals nicht verstanden, zu spat allerdings bemerkt 

') Sulpio. Sever, hist. sac. 2, 43 - 44. 
') In hoc vero candi episcopi et lota simal ecclesia plansu quodam et tripudio Valentia 

vocem exceperunt. 
^ Ilieron. dial. ttdv. Luciferianos — c. 18. 19, 
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wurde. So wurde das Concil entlassen, und nach gutem Anfange — 
nahm es einen schmahlichen Ausgang')." 

Valens — hatte vom Jabre 357 — 359, und namentlich vom Mai 
bis Spãtherbst dcs Jahres 359 so viele neuc Schurkercieu und Buben-
streiche gegen die Katholiken bcgangen, dass die Nachgiebigkoit des 
flosius gegen ihn, das Eingehen der Gemeinschaft mit ihm — doch unver-
gleichlichst entschuldbarer erscheint, ais das aller Katholiken in Rimini. 
— Hier kann man sagcn, namentlich auf Rechnung des heiligen Phci-
badius von Agen: Wer von euch ohne Sünde, wer von euch ohne 
grossere Sünde ist, ais er, — der werfc den crsten Stein auf ihn. — 
Wenn man aber von dem Falle des Hosius — redet, so muss man ihn 
mit dem Falle seiner Zeitgenosscn — vcrgleichen, und zugeben, dass 
sein Fal l ein Fchler, und kein Fall war. 

Hosius gieng die Kirchengemcinschaft mit den Arianern ein. Was 
heisst diess? Entwedcr schneb er ihnen cincn Brief, odor unterzeichnete 
einen ihm vorgelegten Brief, odcr erklarte er miindlich, in Kirchen-
gemeinschaft mit ihnen stehen zu wollen, — oder er feierte die heiligen 
Geheimnissc mit ihnen, wie wir uns ausdrücken würden, er celebrirte 
in der Hauptkirchc, in der Kathedrale des Germinius zu Sirmium. — 
Diess — ware cine cklatante und unleugbarc Thatsache gewesen, die 
alsbald nach alien Wcltgegcnden hinausgetragen worden ware. Wenn 
— nun gleichzeitig damit die zweite sirmischc Formei ausgegeben wor
den ware, so lag der Schein der Theilnahme dcs Hosius an derselben 
ofFen vor, und es schien — sein Abfall von dem Glauben von Nicila 
unleugbar zu seyn. 

Es fehlt uns aber an alien Nachrichten, auf wclche Weise Hosius 
mit den Arianern Gemeinschaft machte. Es liesse sich viel f i i r eine 
schriftliche Erklârung dessclben sagen. — Aber sehr auffallend ware, 
dass sein Brief sollte verloren gegangen seyn, den zu verbreiten und 
zu erhalten die Arianer doch das grosste Interesse haben mussten, wenn 
man nicht sagen w i l l , dass er ihnen misslicbige Ausdriicke enthalten 
haben konnte. — Ich gestehe aufrichtig, dass ich zur Zeit mir noch 
keine feste Ansicht darüber — erworben habe. 

Heinrich Florez, dessen Darstellung der Geschichte des Hosius — 
ein Muster von Wahrheitsliebe, Gründlichkcit und Klarheit ist, f i ihrt , um 
den sogenannten Fall des Hosius auf sein gehoriges Mass zuriickzuf uhren, 
das Beispiel des heiligen Martinus von Tours an. Dieser liess sich nach 
ausserstem Widerstreben — dahin bewegen, mit den Ithacianischcn Bi-
schofen zu Trier — im J. 385 bei der Einweihung des Bischofs Felix 
von Trier — Kirchengemeinschaft zu haltcn, doch weigerte er sich der 
ihm zugomutheten Unterschrift. — Aber — bald überfiel ihn Reue. 
Und zuriickkehrend „seufzte er trauernd, dass er auch nur eine Stunde 

' ) Sulpic. Sev. 2, 44 — bono initio, foedo evitu conswninalum. 
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sieh in diese verderbliche Vcrbindung habe ziehen lassen" ' ) . — „Es 
verband sicb Martin mit den Schuldigen auf eine Stunde; den nemlichen 
Ausdruck: ^auf eine Stunde* — gebraucbt Athanasius von Hosius. Es 
bereute Martinus seinen Fehler. Es bereute Hosius seinen Felder. Aber 
— -wie Martinus durch seine Nachgiebigkeit, die er selbst verdammte, 
nicht seinen guten Ruf verier, so darf auch Hosius ihn nicht verlieren 
— Man darf nicht die unbercchenbaren âussern Folgen seines Felvlers 
— ihm ais eine Schuld anrechnen. — Sonst kiime man unausweichlich 
daliin, die Schwcrc oder die Liisslichkeit einer Siinde nach dem iiussern 
Eindrucke und Schaden zu bemessen, man kame z. B. daliin, einen 
Mord, der verborgen bleibt, f i i r unerheblicher zu erkliiren, als einen 
kleinen Diebstahl, der durch besondcre Umstande — zu einem allge-
meincn Scandale wird. — Florez führt ferner die Nachgiebigkeit des 
heiligen Basilius gegen Kaiser Val ens an, der am Epiphaiiiafcste dem 
Gottesdicnste amvohnte, und aus dessen Handen der Heiüge die dar-
gereichten Gabon annahm 3). 

Florez wirft die Fragc auf, warmn die Arian er don Hosius nicht 
zwangen, ebenso gegen Athanasius y.n schreiben, als mit ihncn Gomein-
schaft zu halten. Er meint, das Lczterc |hlittc ihncn genügt, um den 
Schein seines Einverstandnisses — mit ilmen zu erlangen; sie hatten 
unter weitern Qualen seinen Tod befurchten miissen, und dann wiire 
ihnen der Gewinn so zu sagen in den Handen erstorben. „Sie be-
gniigten sich also mit dem, was sie crlangt, und da sie nichts weitercs 
erreichten, so rachten sie sich durch das von ihnen ausgesprengte Ge-
rücht, oder dadurch — dass sie durch Tauschung seine Unterschrift or-
jagt hatten *).« 

Daraus erhellt, dass — strong genomnien — das pompbafte W o r t 
Fall oder Sturz (chute cCOsius^)) keineswegs auf die Schwiichc oder 
den Fehler des Osius zutreffe. — Er fiel keinen Augenblick aus der 
Gnade Gottes; denn — er war keinen Augenblick ganz gefallen. Die 

t) fitim moestus ingemisceret, se vel ad horam noxiae communinni fuisse permixlum — 
Sulpic. Sev. dialoy. 3 , 13, 

2) Florez, 10, 191. 
*) E s war am 6. Jan. 372. Die Maurinor-Editorei] (I. 1, cup. 20, nr. V) sagen 

liariilicr: Videtur autem Basilius in illis donis accipiendis plus mnsuluisse emlcsiae 
pad, qurtm le.gum ecclesiusticarum severitati. Aehnlich R. L'cillicr (t. 4, p. 357): .,Ks 
scheint, dass Basilius, wenii er sich an die genaue IJi:ubaeliUiiiy dor Kircben-
zucht geliallen hãtte, die Gabe eines erklârten Ariancrs und Veri'olgers der 
Kirche biiUe zuriickweisen miissen. Aber — dcr Heilige tbat bci diesem An-
lasse, was ihm das Nüzüchs le fiir die Kirche zu seyn sehien." 

0 Florez, 10, 1 9 2 - 9 3 . 
5) ITermant, vie de .mint Athanase — I. 8, ch. 3. — Tillemont, nimoires, — t. 7, 

p. 300—321 — art. 8 (T- nennt Hosius „le grand Osius"). — Viel biliiger urtheill 
B. Ceillier. 
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Gnade verliess ihn bis zu einem gewissen Grade, aber sie verliess ihn 
nicht ganz. Wei l er noch widerstand, so stand er noch. W e i l er den 
Athanasius nicht fallen liess, so liess ihn Gott nicht fallen. — Nicht 
aus Furcht vor dem Tode, nicht aus Verlangen nach der Rückkehr — 
hatte er eine Stunde nachgegeben, sondern — um von dem Uebermasse 
der korperlichen Qualen einen Augenblick ausruhen zu konnen. 

Es ist Zeit, dass man zwischen dem Falle des Ilosius und des Libe-
rius einen Unterschied mache; denn — dieser cntsagte der Gemeinschaft 
mit Athanasius, und fiel insofern vom Symbole von Niciia ab. — Hosius 
hat gefehlt, wie andere Heilige gefehlt haben, — aber er ist nicht 
gefallen. 

Der Fall besteht — in dem ganzlichen und rückhaltslosen Aufgeben 
seines cigenen bessern Willens. Von dem — wirklich Gefallenen kann 
man alies erlangen, was man w i l l , Aveil er koinen Wil len und keine 
Gnade mohr hat. Von Ilosius erlangten seine Feindc nicht alies, was 
sie wollten. Sie musstcn sich mit dem Schcin des Sieges begniigen; 
denn — iiberwunden batten sie ihn nicht, wcil Gott — den im Fallen 
BegrifFenen — in seine allmlichtigen und aJlbarmherzigen Arme nahm, 
und — ihn wieder erhob. 

§. G. Die Zeugen gegen Hosius. 

Die Aussagen des Athanasius iiber Ilosius haben wir gehort. — 
Aus dem Ende des J. 357 oder dem Anfange des J. 358 ist die mehr-
erwahnte Schrift — des Phobadius von Agen — liber contra Arianos, 
an deren Schluss er sich — (cap. 23) — also gegen Ilosius ausspricht'): 
Aber es entgeht mir nicht, nachdem all' dieses erortert, und in das 
Licht der offenthchen Kenntnissnahme gcstellt worden, dass der Name 
des altesten — und stets glaubcnseifrigen Bischofs Hosius — wie ein 
Widder gegen uns losgelassen wcrde, um dadurch die — Verwegenheit 
unsers Widcrspruches — abzuwcisen. Aber denen, wclche diese Kriegs-
maschine— gegen uns aufrichten, antworte ich — mit wenigen Worten. 
Seine Auctoritat kann koine Instanz gegen uns seyn, weil er entweder 
jezt i r r t , oder immer geirrt hat. Denn — die Wel t weiss, was er bis 
auf diese Zeit festgchalten hat, mit welch er Standhaftigkeit er in Sar-
dika — und bei den Verhandlungen in Nicaa — beistimmte — und die 
Arianer verdammte. W i e , wenn er jezt entgegengesezt denkt, wenn 
er das vertheidigt, was friiher von ihm vcrworfen; das verwirft, was 
von ihm vertheidigt wurdc? Ich sage wieder: seine Auctoritat ist keine 
Instanz gegen mich. Denn — wenn er wohl neunzig Jahre übel ge-
glaubt hat, so glaubc ich nicht, dass nach neunzig Jahren seine Ge-
sinnung eine richtige sei. Wenn er aber jetzt richtig denkt, was soil 

1) cap. 23 — de ITosiu episcopo Cordubensi judicium auctoris. 

à 
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man von Dencn halten, die — bezeiclmet mit dem Glauben, den er 
selbst hatte, aus der Wel t gcschieden sind? was wiirde man von ihm 
sagen miissen, wcnn er vor dieser Synode') entschlafen ware? Es wird 
darum, wie gesagt, die Auctoritat einer schon vorher gericliteten Mei-
nung^) nichts gelten, weil sie gegen sich selbst steht. Gewiss lesen 
wir: Die Gerechtigkeit des Gerechten wird ihn nieht retten, an dem 
Tage, da er abirrct (Ezeeh. 33, 12). Ameñ. 

Zwei Jahre spater konnte man diese Worte auf Phobadius selbst 
mit grosserm Recbte anwenden. Man konnte es mit mebr Recht von 
ihm sagen, nachdem ihn nicht unmenschliche Misshandlungen, jabre-
lange Leiden, nicht Verbannung odor Todcsgefahr, sondern die Thr&nen 
und Bitten des Beamten Taurus zum Falle gebracht batten, dem das 
Consulat versprochen wrar, wenn er alle Bischofe in Rimini — zum 
Ealle gebracht híltte3). — Der Mann, der uns diess berichtet, ist ein 
patriotischer Laudsmann und Zcitgenossc des Phobadius. „Als der 
standhafteste von alien gait unser Fogadius (Phobadius), und Servatio, 
Bischof von Tongcrn." Aber Taurus bittet und weint. — Phobadius 
erkliirt sich bereit zur Verbannung und zu jedor Todesstrafe (omne sup-
plicium). „So vergicngen mehrere Tage — in diescm Wettkampfo. Als 
dieselben wenig zum Frieden gedichen, so wurde allmalig aueh er nach-
gicbiger [infractier (or?)] — und zulezt wurde er durch einen ihm ge-
maclitcn Vorschlag iiberwunden *)," d. h. Valens und Ursacius — nahten 
sich, schmeichelten und heuchelten, fanden Eingang und Glauben, be-
trogen den Phobadius, — und brachten ihn — neben und mit Taurus 
— zum Nachgeben und zum Falle. 

Die Worte des Phobadius gegen Hosius also sind hinfallig, soweit 
sie ein Gericht in sich schliessen. Phobadius kannte den licrgang zu 
Sirmium nicht. Er spricht von einer Synode, wo koine Synodo war, 
wenn nicht ctwa drei Bischofe cine Synode ausmachen. Er sezt die 
Anwesenheit des Osius auf derselben voraus, gegen welche der Wort-
laut, d. h. das Wegbleiben seines Namcns in dem Documente der an-
geblichen Synode — spricht. — I m Uebrigen sieht man, wie er sich 
die Betheiligung des Hosius an der ihm vorliegenden Formei dachte. — 
Wahrscheinlich stand in dem Briefe des Potamius, dass Hosius auch 
dieses ^Glaubens" sei, und das Geriicht sseiner Gemeinschaft" mit den 
Arianern — mochte schnell durch alle Lander getragen worden seyn. 

') Diese Synode fand nichl slatl. 
3) praejudkntue opinionis aucloritas — kann auch heisscn: priijudicirlichen — of. Hilar, 

de synod, cap. 6 — praejudinata sententia — fiir — praejudimns; dagegen — Opus 
Uistor. fragm.. 1,4 — opus — dissimulatione mullorum ac metu prmjudicatum, 

3) E r wurde wirklich Consul im J . 361 — dem Todosjahrc des Constantius — 
Codex Titeados, ed. Gothofredus et Bitter, t. 1 (1730, p. L X l — U ) . 

') ad extremam proposita çonditione eyindtvr. Sulp. Sev. h. sacro 2, 44. 
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— Sonst aber müssen -wir bekennen, dass die Ausdriicke des Phobadius 
über Hosius gemessen und würdig sind, und Zeugniss ablegen von dem 
Schmerze, den der vcrmeintliche Abfall des Hosius in den Herzen der 
Katholiken geweckt hatte. — In sofern stechen die Worte des heiligen 
Phobadius — in -wohlthuender Weise — von den scharfen Worten des 
heiligen Hilarius gegen Hosius ab. 

Hilarius — ist neben Phobadius und Athanasius — der dritte un-
mittelbare Zeitgenosse des Hosius — und dcr Vorgange in Sirmium. 
Der unmittelbare Anlass — dcr Verfassung seinesAVerkes: Jibcr de synodis 
seu de fide orientalium *) " verfasst gegen Ende des J. 358 2j, war zum 
Theil — die zweite sirmische Formei. — Er crhiclt im J. 358 Briefe 
von den gallischen Bisehijfen, nach ciner Verbannung von drei Jahren, 
nach denen ihnen „jiingst aus Sirmium ^ein gottloses glaubensloses Glau-
bensbekenntniss* gesendet Avorden , das sie nicht nur nieht angenommen, 
sondern — ausdriicklich verdammt, batten" *). I n Folgc dessen — w i l l 
er seinen Mitbriidern „die Zwiegesprilchc heilsamcr und glaubiger Rede'' 
mittheilen. — Vielleicbt haben sie ibm die Abbandlung des Phobadius 
zugesendet, die man ais den Ausdruek des Glaubens der Kirche von 
Gallien betrachtcn kann. — Diese Abliandlmig, und die vor Ostem 
358 gehaltene Synode dcr Halbarianer m Ancyra, auf welchcr die zweite 
sirmisehe Formol auf das entschiedenste verworfen wurdc4), erklaren 
zur Gcniigc die Aeusscrungen des Hilarias gegen Hosius. — Achtzehn 
Anathematismcn wm'den dort — gegen die Katholiken und die strcngen 
Arianer erlasscn. .Hilarius hat zwiilf davon in seine Schrift aufgenom-
men, und ihnen einen orthodoxen Sinn unterlegtR). — Die Stellen, 
welche sich in dieser Schritt gegen Osius finden, sind schon oben an-
gefiihrt worden6). — ^Einige" gallischc Bischofc batten ihn — tim Mit-

') JJilarms Piclaviensin, gcschildert in seiiiom K¡mi])l'e g'eyen den Arianismus, von 
Ád. Vit-hliausc-r, Kkgrnfart I860, S. 4 3 - 4 5 . 

•*) de syn. rap. 2. — Dio Synodcn von Rimini und Ancyra waren schon ange-
kiindigt — cap 8 — cmn compcrisscm, synodos in Ancyra at<jue Ai imino con-
gregandns. 

3) sed nunt'ntam etiam nir/nificatamque dnmnaane. 
4) et audiliti its, quae apud >Sini)ÍHin (Mwcn'ptt i impiissme eranl, irreAiyws'.rum audaciae 

quibuxdum fietUentiarwii mittrum den-etis roiitradixerunt. 
5) dn syn. rap. 12 - 2ft. 
*) sie Inn ton dcr Ruihi-nfulgc nach : / ) cap. •'»' — qui turn: apud Sirmium in senten-

timn Potamü atqufí Osii — conccsscrant. 2) cap. 11 — Jtzeinplum hlasphemiae 
apud Sirmium per Osium et Potamium coiisaiptae (wrnn dioses Worle dos Hilarius 
sind). — '1) rap. ftf'j -.. quia apud Sinuiuin. per immenwrem gestorum suorum dicto-
rumque Osium novae et lamen suppiiratae (sclion vorlior aiisgebriitcl) jam diu im-
pietatis dortriua proruperat. Sed de eo nil loquor, qui idcirco est reservatus, ne 
judicio humano iqnoraretur, qualis ante vixisset. — 4) cap. 87 — Oro vos, ne quis-
quam alius ex his praeter senem Osium, et ipsnm ilium nimium sepulchri sui amnnlcm} 
repcriatur, qui iacendum esse existimet de utroque (de homousio et homoiusio). 
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theilung des Glaubens und der Symbole der Orientalen ersucht. Indem 
Hilarius in diesem Werke (cap. (¡tí-—71) zu vorsichtigem Gebrauche des 
Wortes homousion — mahnt, welches Wor t einen di-eifachen ííUschen 
Sinn zulasse, gicbt er dem Hosius und dem Protogenes entschieden Recht, 
weiche zu Sardika — den von der Synode niclit angenommenen Ver-
sueh einer Erweiterung oder Erkliirung des kurzen Symbols von Niciia 
machten'). Er vertheidigt zugleicli den Gebrauch des Wortes: homoe-
usion, d. h. er sucht die Halbàrianer zu den Katholiken heriiberzuzieheii. 
Er -wünscht den Orientalen (dem Basilius von Ancyra und den Seinigen) 
Glück, dass sie den Kaiser Constantius — zu ilirer Meinung hiniiber-
und zuriickgefiihrt batten (cap. 78). — Er geht selbst selionender mit 
Valens und Ursacius, als mit Hosius, um, indem er u. a. sagt: „Es 
mogen mir die beiden Bischofe Valens und Ursacius verzeihen, weil 
ick nicht glauben kann, dass sie solclies vermoge ihrcs Alters und ihrer 
Uebung nicht sollten gewusst haben" (cap. 7.9). Es macht einen weh-
miitliigen Eindruck, dass Hilarius die Semiariancr mit Beflissenheit flhei-
ligste Manner" nennt.2), wahrend er gcgen den „Vater der Bischofe" 
so harte Worte in Bereitschaft hat, wahrend er für Athanasius kein 
ehrendes Pradikat hat — Einige Erkliirung mag in den Schlussworten 
seiner Schrift liegen, dass er die Glaubcnsformel von Niciia vor seinem 
Exile nicht gehort habe *). Hilarius hat wohl nicht beachtet, dass es 
bedenkliche Consequenzen hatte, wenn jeder Einzelne — sich seine 
eigene Theologio zurechtsezte. — Er hat vielleicht nicht beachtet, dass 
die Semiarianer, die an dem „ahnlichen Wesen" festhielten, die Gott-
heit des Sohnes und des heiligen Geistes leugneten, und dass sie die von 
ihm versuchte orthodoxe Ausdeutung des „Homoiusios" nicht adoptirten. 
— Die Katholiken nahinen darum auch Anstoss an seiner Schrift, und 
ihrer Ueberraschung über deren Inhait gab Lucifer von Cagliari, damals 
noch nicht Schismatiker, in einer Zuschrift an Hilarius Ausdruck, auf 
weiche wir die Antwort des Heiligen besizen5). Er beruft sich auf 
seine Worte: „similis substantiae piam intelligentiam"; aber — vielleicht 
war dieses Bfromme Verstandniss" bei ihm allein; — er beruft sich dar-

') S. 198. 
l) Dcr ..Uoiligslc" Basilius von Aiicyru •- war von dcv Synoilo. von Sai'diUa o.x-

communicirl worden. — S. 197. 
3) Im J . 355 — 56 hatte or ihn cinfach gcnmint: Athanasius — ad Constant. I. 1, 

6—7. Im J . 360 nunnl er ihn cinfach: Athanasius — lib. dr. Const, c. 11. 
4) Regeneratus pridem, et in episcopatu uliquantisper martens, fidem Nicaenam numquam 

nisi exsulaturus audivi: sed mihi homousii et homoeusii intelligentiam Evangelia et Apo-
sloli intimaverunt. — JR. Ceillier, t. 4, p. 54 — je n'ai oui parler de la foi de Nicée 
qu'ait moment de mon exil. 

5) Sancti Hilarii apologética ad reprehensores libri de synodis responsa. Auch Augustin 
hatte das Work de synodis — gegen den Rogalisten Vinzenz von Carlenna zu 
verlheidigen — ep. 93 — nr. 31 — 32. 
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auf, dass er an seinen halbarianischen Freunden nicht Mden wahren 
Glauben, sondern die Hofíhung auf Wiedererlangung des wahren Glau-
bens" — geriihmt habe. Lucifer hatte ihm -wegcn der Anrede: „o ihr 
heiligsten Manner" (die drei genannten Semiarianer, cap. SO) Schmeichclei 
vorgeworfen. Er halt dem Lucifer entgegen, dass auch er — die Aehn-
lichkeit des Sohnes — mit dem Vater — lehre. Er lobe nicht, son
dern er schone (die Arianer); und das sei keine Gottlosigkeit und Nach-
giebigkeit. 

Sein erstes und zweites Buch an Constantius sind noch sehr sanft 
gehalten. Aber im Jahr 360 erfolgte bei ihm cin Umschlag. Er nennt 
den Constantius einen Antichris t ' ) , einen Vorlaufer des Antichrist, einen 
neuen Feind Christ!, den Grausamsten unter alien Grausamen, den 
grossten Verbrecher unter alien Menschen, einen neuen Vcrfolger der 
christlichen Religion, einen Sohn des Nero und Decius, einen falschen 
Propheten, einen W o l f im Schaafskleide, ein falsches Schaaf, einen reis-
senden W o l f , einen Judas, und was dcrgleichcn kraftige Ausdriicke — 
weiter sind. Aber er rechtfertigt indirect den Hosius, wenn er in Bc-
treff der Synodc von Rimini sagt: ^Du zwingst den Glauben der Abend-
lander — zu dem Unglauben, die in einer einzigen Stadt (Rimini) Ein-
geschlossenen schreckst du durch Drohungen, schwiichst du durch Hunger, 
bringst du durch den Winter herab, verderbest du durch Verstellung" 
(cap. 7)'1). — Er sagt von den Bischofen von Seleucia, in deren Mitte 
er am 27. Sept. 359 war, dass er unter ihncn so viel Gotteslastercr 
(blasphemorum) gefunden habe, als dem Constantius gefallig war (cap. J2); 
er fand, dass 105 Bischofe dort das ^llomoeusion" — die Aehnlichkeit, 
neunzehn das „Anomoeon" — die Unahnlicheit, und nur die Aegyptier 
das „Homausion" — die gleiche Wesenheit des Sohnes mit dem Vater 
bekannten. — Er dringt jezt — auf das „gleichen Wesens mit dem 
Vater" (cap. 17, IS, 20, 21) und polcmisirt gegen das „ahnlichen We
sens", das in der Schrift nicht begriindct sei. Mit dem gleichen Scharf-
sinne, mit wclchem er friiher das „ahnlichc Wesen" vertheidigt hatte, 
— bekampft cr es jezt. — Die Aohnlichkeit hat dor Mensch mit Gott, 
dem Sohne kommt die Glcichheit mit dem Vater zu. — Nur wer „clie 

') Lib. ctr. Constantium, cap. 5. 0. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
*) Nacli Ceillier, I. c. p. 58 — wollte Hilarius durch seine liarte Sprache verhin-

dern, dass Constanlius niclH Cerner die Volker in den Arianism ziehe. Ce re
mede était violent, mais nécessaire mix maux presents de I'Eglise. — Seine Worte 
seien nicht heftiger, als die Chrisli — und des heil. Stcphanus — geg-en ihre 
Feinde. — Mit Recht bemerkl Ceillier, dass diese Schrift nicht an Constan
tius, sondern an die Bischofe von Gallien gcrichlel ist. — E r schrieb sie im 
J . 360 — Hieronymus aber s.igl: — catalog. 100 — „ei alius in Constantium, 
quem post mortem ejus scripsit." Vielleicht — licss er das Buch erst nach dem 
Tode des Constantius erscheinen. 
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Gleichheit" schon bekannt hat, darf ndie Aehnlichkeit" lehren. — Auch 
Her nennt er die zweite sirmische Formei — „einen Aberwiz des Ho
sius und eine Ausgeburt des Valens und Ursacius" 

I n dem vielgenannten „optts historicum", das eben so viele Spuren 
der Aechtheit, ais der Unachtheit an sich tragt, und das — nach dem 
Berichte des Rufinus nocli zu Lebzeiten des Hilarius bis zur Unkennt-
lichkeit entstellt und verfaischt worden -war2), — kommt durchaus nichts 
Missliebiges iiber Hosius vor; es werden ihm vielmehr in den dort mit-
getheilten Aktenstücken die grosstcn Lobsprüche ertheilt. Es ist, im 
Zusammenhalte mit den \inten mitzutheilenden Worten des Augwstmus 
— iiber die Achtung der gallischen Bischofe gegen Hilarius, eben nicht 
unwahrscheinlich, dass sich der nach Gallien zurückgekehrte Hilarius 
von dem Ungrunde seiner scharfen Auslassungen gegen Hosius iiber-
zeugte, und dieselben — -wenigstens stillschweigend zurüeknahm. — 
Er hatte, wenn wir dem Rufinus glauben diirfen, es an sich selbst er- , 
fahren, wie leicht man durch falsche Briider, „d(irch Feindo und Uebel-
•wollende", selbst „ durch Bestechung seines eigenen Schreibers" (cor
rupto notario) in den dringendsten Verdacht der Kezerei, und in die 
dringendste Gefahr der Excommunication kommen kann. 

Michael Maceda zahlt f i inf Zeugnisse des heiligen Hilarius gegen 
Hosius auf3). Aber schon die Ueberschrift: S. Hilarii opera interpólala 
me videntur in rebus Hosii (die Werke des heiligen Hilarius scheinen 
in der Angelegenheit des Hosius verfalscht zu seyn), — ruft Bedenken 
in uns hervor. — Er meint, weil Hilarius eiues so sanften und milden 
Wesens war, konnte er so harte Worte gegen Hosius nicht schreiben; 
man konne an die Aechtheit solcher Ausdriicke nicht glauben, ohne dass 
darunter die Ehre des Hilarius Schaden litte. — Maceda kann nicht be-
greifen, wie Hilarius so sanfte Worte f'iir die Arianer, so harte Worte 
gegen Hosius hatte, darum leugnet cr einfach, dass er sie geschrieben 
habe. — Ich fürchte, dass auf diesem Wcge weder Hosius noch Hila
rius gerechtfertigt werden. W i r sagen mit dem heiligen Hieronymus: 
„Sobald zugegeben wi rd , dass alies, was sich immer in den Biichcrn 
Sehadliches findet, von andern verdorben worden sei, so wird nichts 
mehr denen eigen bleiben, deren Namen es tragt; sondern — es wird 
denen zugeschrieben werden, von denen angeblich die Fiilschung aus-
geht. Es wird aber auch denen nicht angehõren, deren Namen unge-

') Suscipis adoersum deliramenta Osii et incrementa Ursacii ac Valentii — emendationum 
tuarum damnationes. ct. Const. 23. 

s) Rtifinus de adulterai, librorum Origenis, cap. 38. — Wenn es nemlich identiscb 
ist mit dem bei Rufinus und Hieronymus (cat. WO) angezeigten 'Wcrke. — 
TiUem. - S. Ililaire art. 13 (m. 7, 45&). — Die Erzãhlung des Bufinus aber 
stellt Hieronymus in Abrede; cr nennt sie ,.citie immcrbin nodi eitrag-liche 
Verleumdung dieses Glaubensbekenners" (apol. adv. libros Auf. 2, 19). 

3) M. Maceda, p. 95 — 150. 
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•wiss ist; und so wird es geschehcn, dass—wiihrend alien alies gehort, 
nichts mehr Jemand eigen ist1).'1 

W i r sagen, dass der heilige Hilarius iiber den Antheíl des Hosius 
an der zweiten sirmisclien Formei f'alsch untcrrichtet war, und dass daruua 
seine Ausspriiche gegen Hosius nur einen bedingten gescliicktlichen W e r t h 
liaben, indem sic u. a. die Stinnnung abspiegeln, die im Kreise der 
Semiarianer gegen Hosius damals hcmchte. 

Der Zeit naeh folgt das Zeugniss des Gregor von Elvira, dem w i r 
unten ein eigenes Kapitel widmen werden, gcgen Hosius. — Gregor 
hatte •wahrend oder nach der Synode von Rimini — an Eusebius i iber 
seine eigene Standhaftigkeit, und über don Fall der Bischõfe und des 
Hosius geschrieben. — Ihm antwortet Eusebius, der sicb damals i n 
Aegypten, dem dritten Orte seiner Vcrbannung, befand, wahrscbeinlich 
im J. 360: „DeTn Herrn, dem heiligsten Bruder, dem Bischofe Gregorius. 
Eusebius Heil in dem Herrn. — lei i babe den Brief dciner Aufrichtig-
keit empfangen, aus welchem icb erseben babe, dass du, wie es sicli 
für einen Biscbof und Priestcr Gottes gezicmt, dem Uebertreter Hosius 
Widerstand gcleistet, und — wahrend m Rimini so viele gefallen sind. 
— durch die Gemeinschaft mit Valens, Ursacius und den Uebrigen, 
welche sic vorher, nach Anerkcnnung des Verbrechens ihrer Gottes-
liisterung, verdammt batten, deine Zustimmung verweigert hast, indem. 
du den Glauben bewabrtest, den die Vâter von Niciia geschrieben babea. 
Darum wiinschen wir dir GJück, wir wi'mschen aueh uns Glück, — 
weil du — bei dieser Festigkcit und in der Fiille dieses Glaubens stehenlj 
— dich gewiirdigt hast — unserer eingedenk zu seyn. — Wenn d u 
aber in demselben Bekenntnisse verbarrst, und mit den Heuchlern jeder 
Verbindung entsagest, so sei unserer Gemeinschaft versichert. — M i t 
alien moglichen Abhandlungen, mit aller dir moglichen Anstrengung — 
strafe die Uebertreter, ziichtige die Unglaubigen, ohne Furcht vor der 
weltlichen Gewalt, wie du es gethan2): denn Derjenige ist machtiger, 
der in uns ist, als dor in der Wel t ist. W i r aber — deine Mitpriester 
— die wir uns in der dritten Vcrbannung befinden3), sagen dieses, was 
wir als offenbar erkannt liaben: denn alie Hoffnung der Ariomaniten 
(Arianer) ruhet nicht in ihrer (Kraft oder innern) Uebereinstimmung, 
sondem auf dem Schuze der weltlichen Gewalt: sie kennen nicht die 
Schrift, welche sagt, dass die verdammt sind, welche ihre Hoffnung 

' ) Hieran, apol. adv. libros Rufini, 2, 17. 
2) ut fecisti — alloiding-s war Gregor — am 10. Ocl. 359 zu Nice in Thracien — 

aus Furchl vor der weltlichen Gewalt untcrleg-en. Ohne es zu wissen oder z u 
wollen, sjiricht Eusebius dem Schismatiker scin Urthcil. 

3) E r war zuerst in Scylhopolis, iiljergeboii dem grausamcn Patrophilus (S. 223) ; 
dann in Cappadocien (Hieran, caiai. .96); dann in Oberãgypten (Theodoret, h . 
eccl. 3, 2. — Socr. 3 , 5. — Sozom. 5, 12). 
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auf einen Mensehen sezen (Jerem. 17, 5). Unsere Hilfe aber ist in dem 
Ñamen des Herrn, der Himmel und Erde erschafFen hat (Ps. 123, 8). 
In den Leiden verlangcn "wir auszuharrcn, dass w i r , wie geschrieben 
stelit, in dem Ileiche (Gottes) verherrlicht wcrden (Rom. 8, 17). W ü r -
dige dich, uns zu sclireiben, mit wclchem Erfolge du die Bosen zurecht-
gewiesen, oder >vie viele Brüder du standhaft gefunden, oder durch 
deine Ermahnung zurechtgewiesen liast. Es grüssen dich alie, die bei 
mir sind, besonders Diaconus'): und sie bitten zugleich, dass du alie 
tren an deiner Seite Stehenden — unscrcr Ergebenheit — versichern 
wollest." 

Etwaige Zweifel an der Aechtheit dieses2) (von den Luciferianern 
colportirten) Briefes werden leicht beseitigt. Das Wor t : Ariomanitae — 
kommt aucli in dem Briefe des Eusebius — an die Kirche von Ver
celli vor. Ebenso das W o r t : transgressores — Uebertreter, das ein dem 
Eusebius eigenthümliches ist. — Dazu kommt die grosse Sehnsuclit nach 
Briefen, und die Freude über deren Empfang, die sich in dem obigen 
Briefe gleichfalls zu erkennen giebt. (Auch Hilarius vcrlangte nach 
Briefen, und Libcrius fühlte sich vereinsamt.) — Aber — das Zeugniss 
des Eusebius für den Fall des Hosius hat nur so viel Werth , ais der 
Berichterstatter Grcgor Gluuben vevdient. — Man hat noch nie gehort, 
dass, wer sich selbst lobt, und andere tadelt, desswegen Glauben ver-
diene. — Nach alien andem Nachrichten haben in Rimini — alie B i -
schofe nachgegeben. Wenn nun Gregor seine Standhaftigkeit preist, 
so ist sein Selbstlob — mehr ais verdachtig. — Er musste dann wenig-
stens verbannt worden seyn. Denn — der Pr&fekt Taurus hatte ja den 
Auftrag und die Vollmacht, die widcrstrebenden BischSfe zu verbannen, 
falls es nicht mehr ais fünfzehn — wiiren *). 

Aber — Gregor war überhaupt nie verbannt gowesen4). — Michael 
Maceda ist meines Wissens der erste, welcher auf das entscheidende 
Zeugniss des Faustin und Marccllin hinweist: ^Gregorius5) ist aus der 
Zahl der Vertheidiger des Glaubens der einzige, dcr weder fliehen 

') Viellcicht muss es heissen : Diacones •— die Diukonnn. 
2) M. Maceda leugnet die Aechtheit — p. 156 flg., und bchauytel, er sei eine 

Erdichtung der Luciferianer; seine Gründe sind — allgemeine Beliuuptungen. 
E r sagt, Gregor sei mit Eusebius nicht bekamit gewesen. Aber — man schreibt 
ebenso an Bekannle, ais Unbekannte. Potamius kannte den Allianasius auch 
nicht; dennoch schrieb er ihm. 

3) Sulpic. Sev. 2, 43 — ac, si qui pertinucius obsinterent, dummodo is numerus intra 
quindedm esset, in exsilium pellerentur. 

4) Was Florez (10,198. 12,118) übersiclH, der annimmt, cr sei 357 mit Hosius 
in Sirmium verbannt g^wesen, und habe ihm dort widerstanden. 

5J Solus Gregorius ex numero vindicaníium inltyrtim fidem — nec in fugain versus, nec 

passus exilium — libell. precum — e. 10 in fine. 

Gams, span. Kirche. I I . 17 
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musste, noch die Verbannung erduldcte 1). — Dem Vorwurfe des A b -
falls, der hieraus für Gregor hervorgieng, suchten sie durch das bos-
haft lacherliche Mahrchen entgegenzutreten, das sie über das tragische 
Ende des' Osius ausspannen. — Aber Maceda musste gerade aus d e r 
ihm bekannten Stelle des Hieronymus: „Andere (Bischòfe) begannen 
(nach der Synode von Rimini) an diejenigen Bekenner, welche -wegen 
Atlianasius verbannt waren, Briefe zu schreiben"2) — schliessen, dass 
der Brief des Eusebius acht, und eine Antwort auf einen von Grego r ' 
erhaltenen Brief war. 

Gerade — der Brief des Eusebius zeugt gegen Gregor. Er beweist 
seinen Fall in Rimini , den er vergessen machen wollte, indem er einen 
lobenden Brief eines Glaubensbekenners vorzeigte. — Aber Eusebius — 
wurde von ihm getSiuseht. Das Zeugniss des Gregor gegen Hosius ver -
liert alies Gewicht, -wenn man beachtct, dass Gregor selbst gefallen 
•war, was schon — neben den spiiter anzuführenden Griinden, hervor-
geht 1) aus dem einstimmigen Bericlite, dass alle Bischiife i n R i m i n i 
naehgaben, das heisst, ficlcn; 2) aus seinem Briefe an den Glaubena-
bekenner Eusebius; 3) daraus, dass er nie verbannt war, ihm iiberhaupt 
kein Haar gekriimmt wurde. [Mit Recht weist Tillemont die Angabe 
des Pelagianers Julian als unwahr zuriick, dass in Rimini von 650 k a u m 
sieben Bischõfe standhaft geblieben. „Diese sieben Bischofe waren ohne 
Zweifel verbannt worden, und ihre Verbannung hãtte Aufsehen g e -
macht3)." — Die Ausrcde beweist nichts, dass der widersprechende 
Gregor gleichsam unbemerkt geblieben sei. — Ein stiller Widersprucii 
wird nicht angerechnet *)]. 

Die in dem nicht erhaltenen Briefe des Gregorius angesponnene 
L ü g e ^ o n seinem Widerstande gegen Hosius wird weiter ausgesponnen 
— in der l&cherlich - tragischen Erdichtung des Faustin und Marcellin. 
— von dem Ende des Hosius. Da die beiden Luciferianer in R o m 
lebten, wo sie um das J. 3845) — ihren „libellus precum" an Kaiser 

') Mich. Maceda, S. 161. 
4) Alii ad cos confessores, qui sub nomine Athanasii exulabant, coeperunt litteras mittere 

— ffieron. adv. Lucifer, cap. 19. — Maceda, p. 167 — 68. 
») August, op. imperf. cir. Julian. 1, 70. — Tillemont, t. 6, 4ã9. — Ceillier, 4, 564:—SS. 
' ) Ich begreifo hier den H. Florez nicht (12, 1 2 0 - 2 4 ) , der, seine Augen v e r -

schliessend — vor den Worten des Hieronymus und des Faustin und Marce l l in , 
sicii zu sagen begniigt: „Pero no sabemos, si en efecto experimentó rigores de p a r t e 
de los Ministros imperiales. — JSn S. Gregorio es c i e r t a (1) la resistencia: mas n o 
es cierto el destierro;" — ganz falsch: gewiss ist sein F a l l , und gewiss ist, d a s s 
er nicht verbannt -wurde. 

5) Entweder ara Ende des J . 383 oder im Anfange des J . 384. Die Antwort d e s 
Theodosius ist vom J . 384. Tilletn. histoire des empereurs, t .5, 235 (Theodose I p 
art. 19). 



§. 6. Dio Zeugen gegen Hosius. 259 
• 

Theodosius verfassten, so miissen wir den Spaiiicr Gxegor — ais den 
moralischen Urheber der Schauer-Mahrchen betrachten, die sie aus und 
über Spanien vorbringen. Hier aber sind nur ihre Worte anzufiihren: 
^Hosius giebt seine Hánde der Ungerechtigkeit, und — frevelt nach so 
vicien Jabren gegen den Glauben"1), Worte, deren Unbestimmtheit 
verschiedene Erklárungen rechtfertigen. 

Der Zeit nach folgt Epiphanius von Salamis. — Er theilt eia Akten-
stiick der Semiarianer mi t , erlassen von der Synode zu Ancyra vom 
J. 358, worin es u. a. beisst: „v/i<i sie denn die l í ircbe selbst durch 
die Briefe zu verurtheilen meinten , welcbe sic dem ehrwiirdigen Bischofe 
Eosius abjagten, worin die Ungleichheit des Wesens sich findet" 2). — 
Die Semiarianer, die unter ihrem Haupte Basilius versammelt waren, 
scheinen die zweite sirmische Formei fur einen Brief des Hosius zu 
Imiten. Diesen selbst aber nennen sie aehrwiirdig"; uud sind der Meinung, 
dass die strengen Arianer ihm seinen Brief mit List abgewonnen haben3). 

Durchaus milde und scbonend ist das Urtheil des Sulpicius Severus 
líber den sogenannten Fall des Hosius*). — „Es -war die Meinung (ver-
breitet), dass auch Hosius von Spanien dcrselben Gottlosigkeit beige-
treten sei: "was desswegen wunderbar und unglaublich scheint, weil er 
fast wührend der ganzen Zeit seines Lebens ais der standbafteste (Ver» 
fechter) «nserer Parthei gait, und man glaubte, dass dio Synode von 
Nicaa auf seinen Betrieb zu Stande gekommen: er miisste denn nur etwaj 
erschopft von dem Greisenalter; denn er war alter ais hundert Jahre — 
-wie der heilige Hilarius in seinen Briefen schreibt, aberwizig gewor-
den sein. 

Zur Zeit des Sulpicius Severus herrschte über Hosius in Gallien 
eine mildere und richtigere Auffassung, ais dio des Hilarius. Derin — 
die gallischen Biscliofe hatten den Hosius langst in Schuz genommon; 
und ihrem Vorgange folgten auch die spanischen Bischofe, mit Aus-
nahme vielleicht alloin des Gregor Baeticus. 

') Melius precum, cp. 9 — „dat manus impietati, et post lot onnos praevarícatur in 
fidem." — Maceda nennt es „infamis libettus", p. 167. 

*) Haeresis — 73, 14 (Semiarianorum) — ¿¡anep ovy évótiiõmi xara^nj^Hee^ai rr¡v 
'ExxHr¡e¿av di' ÍOV é S ^ a õ a y xapà rov alSeOifxov èmexóxov 'Ooiov yçafifiármi, h 
ok (pèçtrai TO àvófioiov oóeíav. 

^ Nach Andem sind Vorstehendes Worte des Epiphanius selbst — c/. Maceda, 
p. 177. 

4) Osium quoque ab Hispânia in eamdem perfidiam concessisse opinio fuit: gwd eo mirum 
alque incredibile videtur, guia amni fere aetalis suae tempore constantiseimus nostrarum 
partium, et Ninama synodus auctore illo confecta habebatur: nisi fatücenle aevo; etenim 
major centenario fuit, ut sanctus Hilarius in epistolis refert, deliraverit. — Sulp. Sev., 
h.s.2, 40. — Das Worl: deliraverit be2Íehe ich auf die Worte: „deliramenta Osii" 
— bei Hilar, cp. 23 lib. contr. Constantiwn. 

17* 
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Denn — sagt Augustin von den Donatistcn, denen Hosius ein D o r n 
im Auge war1): flWas sie (die Donatisten) über Hosius aussagen, das 
haben sie zu beweisen. Wenn sie es aber nicht beweisen konnen, so 
sagen sie umsonst, dass sie wissen, wie er gelebt habe2). — Denn 
dieses verdient mehr Glauben (wenn liberhaupt Hosius von den Spaniem 
verurtheilt, von den Galliern abcr freigesprochen Avurde), dass die Spa.-
nier, durch falsche Beschuldigungen (wohl auch des Gregor) Uber i h n 
get'áuscht, und durch schlaue List irre gefiihrt, gcgen den Unschuldigen 
ein Verdammungsurtheil aussprachen, spater aber friedfertig in christ-
licher Demuth dem Urtheile ihrer Mitbischofe beitraten, welchen die 
Unschuld des Hosius bekannt war, damit sie nicbt (die Spanier), indeoi 
sie mit hartnackiger und leidenschaftlicher Vcrkehrtheit ihre Vorurtheile 
vertheidigten, in das Sacrilcgium einer Kirchenspaltung, welches alle 
Verbrechen hinter sich zuriickliisst, durch blinde Gottlosigkeit verfielen'1)." 

Durch diese Worte ist dem Gregor von Elvira sein Urtheil ge-
sprochen, und ist Hilarius widerlegt. — Mit Unrccht hat er aus dem 
nicht bewiesenen Falle des Hosius geschlosscn, dass er ihn durch sein 
frUheres Leben vorschuldet. Aber — dann musste er dasselbe Urtheil 
über die 400 Bischofe von Rimini fallen, die nach viel geringerm Wider-
stando fielen, unter anclcrm gegen seinen Landsmann, den heiligen Pha-
badius, gegen den heiligen Servatius von Tongern. Auch ihm warfen 
die Luciferianer vor, was er dem Hosius vorwarf, dass — er ein A b -
trvinniger geworden, dass cr seine eigenen friihern Schriften zuriick-
genommen, weil „er den Abtrünnigen sicli giinstig erwiesen, um nicht 
zu sagen, dass er die Kezer begiinstigt babe" *). 

Die Aussagen des Socrates und des Sozomenus konnen nur nacli 
dem Werthe der ihnen vorliegenden Quellen beurtheilt werden. Ihre 
Irrthiimer sind zu zahlreich, — und waron oft zu leicht vermeidlich, 
als dass man nicht jede ihrer Aussagen mit Vorsicht aufzunehmen hãtte6). 
— Socrates berichtct [grossentheils falsch]6), dass die Arianer den Pho-
tinus zu dor Unterschrift der — von ihm mitgctheilten zweiten sirmi-
schen Formol (von 357) haben zwingen wollcn, dass Basilius von Ancyra 
mit ihm disputirt, dass seiner Parthei die (zweitc) sirmische Formei 
wegen ihrer Widerspriiche missfallen, dass sie dercn Exemplare wieder 

') S. 138. 
») e/. Hilar, de synod, cp. (¡3 — welche Stelle vielleicht die Donatistcn im Auge 

hatten, da sie ilinen convenirte. 
*) Axigmtin,, contra epistol, Parmeniani, 1, 4. 
4) libell. precutn cp. 7 — favens praevaricatoribus, ut non dicamus, guia favit hae-

reticis. 
s) Maceda, p. 187. — Aileo foede in hoc Ifosii narrntione aberrant, itague falsa veris 

admiscent, ut ex ipsis extundere aliud vix queas guatn didicisse rumorern de lapsit. 
•) S. 2281%. - 1. 2, 31. 



§. 6. Die Zeugen gegen Hosius. 261 

eingezogen, dass Constantius durch ein Edikt deren Auslieferung be-
fohlen, dass Hosius damals in Sirmium gewesen (im J . 351), dass er 
Schlage und Qualen erduldet, und dass er den damals erJassenen Glau-
bensformeln sich beigesellt und sie unterzeichnet habe i ) . — Bei solcher 
Confusion kann Socrates kein Gewáhrsmann seyn. 

Auch Sozomenus ist der Meinung von der Gleichzeitigkeit der drei 
sirmischen Formeln, und sagt dasselbe von Hosius, wie und nach So
crates: sdurch Schlage gezwungen — stimmte er bei, und unterschrieb"2). 
— Spater sagt er: ^Hosius wurde zugleich mit einigen Bischiifen jener 
Gegend, zur Aufhebung der Streitigkeiten zwischen Valens, Ursacius 
und Geminius (ist offenbar ein Missverstandniss der Eingangsworte der 
zweiten sirmischen Formei) durch Gewalt in Sirmium gezwungen, und 
hatte eingewilligt, dass weder das Wor t „gleichenu noch „ahnlichen 
Wesens" gebraucht werde, — da diese Ausdriicke nicht in der heiligen 
Schrift vorkommen, und da es über den Geist des Menschen gehe, das 
Wesen Gottes erforschen zu wollen 3).u Dagegen ist neu und beachtens-
werth der Zusaz: 

„Eudoxius (damals Eindringling in das Bisthum von Antiochien) — 
schrieb also an Valens, Ursacius und Germinius einen Brief, worin er 
(sammt einigen Andern) ihnen Dank sagte, dass sie den Brief des Ho
sius hierüber erwirkt, und er schrieb es ihnen als Verdienst zu, dass 
die Abendlander nunmehr den rechten Glauben haben*)." Dazu kommen 
die Worte in 1. 4, 15 — „Als Eudoxius und Diejenigen, welche mit 
ihm der Parthei des Aêtius anhiengen, zu Antiochien den Brief des Ho
sius erhalten hatten, hatten sie das Gerücht verbreitet, dass auch Libe-
rius das Wor t „gleichen Wesens* verdammt, und nun bekenne, dass 
der Vater dem Sohne unahnlich sei *)." — (Auf das Siegcsgeschrei der 
AnomSer in Antiochien — hielten die Semiarianer noch vor Ostem des 
J. 358 ihre von -wenigen BischSfen besuchte Synode zu Ancyra — , in 
der sie u. a. die zweitc sirmische Formei verdammten.) Wenn Sozo
menus íiberhaupt ein zuverlâssiger Berichterstatter ware, so waren wir 
zu der Annahme geneigt, dass Hosius wirklich an Valens und Ursacius 
einen Brief geschrieben, und darin — sich seine Gemeinschaft mit ihnen 
vollzogen habe. — Allein — wir konnen auf seine Aussage nur ge-
ringes Gewicht legen, und meinen, dass, was er einen Brief des Hosius 
nennt, vielmehr ein Brief der drei Urheber der zweiten sirmischen Formei 

') Í£ àváyxyç Tai; TOTS âoâ-eíoaiç vxayopeiiõeOt xai BwiStro xal vxéyçcnpi. 
Socr. 2, 31. 

J) Soz. 4, 6 — evyijvcõé re xai vrcéyçmpe. 
3) 1st offenbar Auszug aus der zweiten Formei, die Hosius unterzeichnet haben soil. 
*) Sozom. 4, 12. 
*•) Sozom. 4, 15. —• Ceillier, t. 4, 550 srj. — Petavius „Disx. de Sirmiensi et Ancyrana 

Pseudosynodo" appendix ed. t. 2 — op. Epiphanii. — Maceda, p, 188—189, 
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"Wkvj' tnit •welctem sie die Uebersendung dieser Formei in den Orient 
begleiteten, und worin sie die ^Gemeinschaft^ des Hosius mit ihnen 
fitteldetenDagegen hat Sozomenus die Nachricht von dem Danksagungs-
Mefe des Eudoxius an die drei — nicht erdichtet, sondem dieselbe in 
irgendeiner Quelle gefunden, -welche zur Zeit für nns nicht mehr vor-
handen ist. — Da es sich hier um eine Nachricht iiber die strengen 
Ariarier bandelt, so kann er sie in dem Anomõer — Philostorgius ge
funden baben, dessen Kirchengeschicbte uns nur in den Auszügen des 
Photius erhalten ist2). 

Philostorgius, ebenso ein Gegner der Halbarianer, ais der Katho-
liken^ sagt (nach obigem Auszuge) iiber den ^Fal l" des Hosius: nEr 
selbst aber (der Kaiser) erschien in Sirmium, und verweilte dort. Zu 
welcher Zeit er auch den romischen Bischof Liberius, der von den Eo-
m^m gar sehr zuriickverlangt wurde, von seiner Verbannung befreite, 
und ihn den — nach ihm Verlangenden zurückgab. Damals aber, sagt 
dieser (Photius redet), habe auch Liberius gegen das ^Gleichen Wesens", 
und gegen Athanasius unterschrieben; ebenso auch der Bischof Hosius, als 
.ejneSynode daselbst stattfand, und sie zur Uebereinstimmung fiihrte ' j . " 
— Man sieht, dass dieser Bericht einen grossern "Werth nicht heanspruchen 
kann, ais der des Socrates und Sozomenus. 

Theodoret erzahlt nichts von dem Falle des Hosius. — I n der — 
¡¡Historia tripartita"'*) kommen die Worte des Socrates vor. — Nice-
phorus Oallisti folgt dem Socrates und Sozomenus5). — Vigilius von 
Tapsus sagt: „Es kamen gegen die sacrilegische Einheit des gottlosen 
Bekenntnisses, welche durch Hosius, Val ens, [Jrsatius und Germinius, 
und die Uebrigen von gleicher Schlechtigkeit in Sirmium geschrieben 
•worden war, alie morgenlandischen Bischõfe zusammen (es waren viel-
mehr sehr wenige Bischofe in Ancyra), und gaben andere, das ist z-wolf 
Erkl'árungen, welche in dem Concil von Niciia nicht enthalten sind6)." 
— Ich folge unbedingt der Meinung des Valesius und des Maceda7), dass 
dem Vigilius bei diesen Worten die Schrift des Hilarius: „Ueber die 
Synoden" vorgeschwebt odcr vorgelegen habe. Denn dieser f i ihr t von 
den achtzehn Anathematismen der Synode von Ancyra nur zwolf an. 
Hilarius hat die f i in f ersten und den lezten ausgelassen, und die iibrigen 

') G . Hermant, 8, 3 — meint, der Brief des Hosius sei eben die zweite sirnii-
sche Formei gewesen. 

*) Pliilostorgias ist e twos ill ler ills Socrates und Sozijinenus. — Maceda, p. 193 34. 
*) Philostorg, codes, hist. I. 4, 3. 
4) hist. trip. 5, 9. 
») Niceph. Cal. lib. 9, 31. 36. 
6) Vigilius T. adv. Nestor, et Eutijch,, 5, 3. 
' ) Maceda, p. Í95. 
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orthodox ausgedeutet'). — Vigilius, der 140 Jahre nach dem Tode 
dea Hosius lebte, hat kein Gewicht, und ist sehr oft falsch untemchtet, 
indem er u. a. die Pseudo -Synode zu Philippopolis, die sirmische Synode 
voa 351, die Synode von Ancyra von 358 — für katholische halt. 

Spatere Schriftsteller iibergehen -wir. — Von den Historikern der 
neuem Zeit hat Baronius — mit dem Aufgebote aller Beredtsamkeit von 

•dem schauerlichen Falle des Hosius gesprochen, obgleich er nur zu-
giebt, dass Hosius die zweite sirmische Formei unterschrieben (nicht 
geschriehen) habe — und sagt, dass er (im J. 360) — in der Gemeinschaft 
der Earche gestorben sei2). — Der Franzose Gottf. Hermant schreibt „mit 
Sehmerz und Thranen, und mit zitternder Hand" über den Fall des 
Hosius 3), obgleich nach ihm Hosius nur aus Zwang unterschrieben hat, 
und er die Sprache des Hilarius eine heftige nennt, da die Kirchen-
gescMchte den Hosius von allem (sonstigen) Verdachte gegen ihn frei-
spreche, da selbst die Arianer zu Philippopolis ihm nichts vorzuwerfen 
•wussten. — Unwahr ist es demnach, dass „der Fall des Hosius der 
tiefste ist, der bisher in der Kirche vorgekommen"; denn selbst — 
wenn Osius die sirmische Formei verfasst hatte, so hob seine nachfol-
gende Reue alies wieder auf. 

Tillemont, der mit Vorliebe von „dem grossen Hosius, dem Glau-
bensbekenner handelt" * ) , spricht von seinem Falle — in seiner sclrwan-
kenden Weise bald in schrecklichen, bald in mildernden Worten. — 
„Seine Unterzeiehnung (der sirmischen Formei), so erzwungen sie audb 
-war, hSrte doch nicht auf ein Verbrechen zu seyn." — Alexander Na-
talis spricht mit MUssigung von dem ^Falle" des Hosius. Er habe ge-
zvrungen unterschrieben, aber habe vor seinem Tode widerrufen. Die 
Luciferianer verdienen keinen Glauben5). — Noch niiehterner und bi l -
liger urtheilt Remy Ceillier6). — Er verwirft durchaus die Angriffe 
des Hilarius gegen Hosius, „der sich so zu sagen ausscr Stand befand, 
die Wahrheit zu erkennen, und f ür das Werk des Hosius eine Schrift 
nahm, die dessen Namen trug" (vielmehr ihn nicht t rug, wio noch heute 

') de tynod. cap. 12—26. 
' ) Annales Baron, ann. 357 ~ nr. 14 ( 1 7 ) - 3 8 . 
3) Hermant, Vie de saint Athanase, I. 8, c. 3. 
*) Mémaires, t. 7, 300 - 2 1 — L e grand Osius — Confessettr — art. Í . Reflexions sur 

sa chute, art. 8. Chute d'Osius. Auch er sagt von Hilarius, ,.dass sein Eifcr ihn 
in seinen Kampfen erregte und dass er, in der Míttc der Arianer befindlich, 
die Dinge nicht so genau wissen konnte, und dass auch die Arianer dem Ho
sius nichts vorzuwerfen wussten." Tillemont hat in diesem Kap. die Worte 
Hermants reproducirt. 

*) Natalis Alex, saec.4, dissertatio 32 - artic. 2 - Utrum Osius secundas Formulae 
Sirmiensi subscripserit, ac in Haeresi sit defunctus. 

*) R. Ceillier, Hist. d. auteurs sacrís (nouvelle édit.), U 3, p. 397 (396—98). 
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der Augenschein lehrt). „Wenigstens kann man nicht leugnen, dass 
Hilaríus iiber das Leben des Hosius bis zur Zeit seines Falles übel unter-
richtet war". Der einzige Umstand, dass Hosius nicht gegen Athanasius 
unterschrieben, müsse jeden Verdacht, den der heiligc Hilarius und 
eiáige andere der Alten tiber die Reinheit des Glaubens des Hosius ver-
breitet, aufbeben. Denn hatte er die Formei der Arianer unterschrieben, 
so "würde er auch dem Athanasius Anathema haben sprechen müssen. -

Der Italiener Casp. Saccarelli Tásst den Hosius unterschreiben. — 
Er glaubt fast unbedingt den Aussagen der T.uciferianer l) . — Die Dar-
atellung des Florez *) — iiber das Ende und den Tod des Hosius ist — 
iiber jedes Lob erhaben, und ohne Zweifel das Bestc, was iiber ihn 
geschrieben worden ist, obgleich Florez vor hundert Jahren, und in" 
dem der fremden Literatur wenig erschlossenen Spanien, manche Quellen 
nicht kannte, die uns heutc zuganglich geworden. 

Die ausführlichste Apologie des Hosius besizen wir von dem (ehe-
maligèn) Jesuiten Maceda (nicht Macedo) u. d. T . : Hosivs vere Hosim 
h. e. Hosius vere innocens vere sanctus. Disser tationes duae: J J de com-
mentitio M. Hosii Cordubenw episcopi lapsu; 2 ) de sanctitate et cullu legi
timo ejusdem; accedit 3 ) Potamiits innocens, innocentiac M. IJosii vindez, 
seu de innocentia Potamii TJlyssiponensis episcopi; deque emolumento in 
M. Hosii innocentiam inde manante, auctore Michaele Josepho Maceda 
presbytero. Bononiae 1 7 0 0 , oin starker Quartband von 492 Seiten. Diess 
ist ein sehr verdienstlichcs und gelehrtcs W o r k , aber seine Vorziige 
werden bedeutend in den Schatten gcstellt durch das Bemühen, alle 
Zeugnisse gegen Hosius ais untcrscboben zu erklaren. Hosius ist über-
haupt nicht gefallen, und hat nicht gcfehlt. — Die Zeugnisse des Atha
nasius gegen ihn (oder vielmehr fur ihn) sind uniicht. — Athanasius 
âelbst hat von dem P'ailc des Hosius nie etwas gehort, sicher nicht 
dàraií geglaubt3). — Maceda, der alies hinwegdisputiren w i l l , iiber-
siftht, dass Athanasius den Fehler dei: Schwachheit keinen Fall nennt, 
und dass er in ganz andern Ausdriicken von dem Falle des Liberius 
redet. — Maceda verwirf't alle StcJlen des Hilarius gegen Hosius als 
verdachtig oder unaeht. Es wiirc die iN'acliweisung gentigend gewesen, 
dass Hilarius getâuscht worden. Dcr Brief des Eusebius von Vercelli 
ist gleichfalls unacht. -- - Auolv das Zcugniss des Ph'ábadius ist von ge-
ringer Bedeutung. Was die Spütcrn sagen, hat ohnedem koine Glaub-

') Bistor. eccles. t. S (Jiomae 1777), p. '¡ítG - J7. 
' ' I Espanna sayrada, t. 10 (177Ô), p. ido- -14 .- „El sanio y gran Pudre Osio." 
*) Maceda — <y>. ~ Testiutonñi tria, <¡wie ex ¿i. Athuuasio afferri Solent in Uoxium, 

spuria esse prolmutur — p. iil—76, •— np. ti. ü. Athanasius nunquam vel audivit, vel 
credidit lapsum Hosii, p. 77—rS<J. 
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•wiirdigkcit. — Also -wird Hosius gerechtfertigt, indem aJle Zeugnisse 
liber und gegen ihn — als unterschoben in Frage gestellt -werden l ) . 

Trozdem findet sich bei Maceda viel Neues und Treffliches — zu 
Gunsten des Hosius. Ais im J. 3Õ8 Basilius von Ancyra nach Sirmium 
kam, und den Kaiser wieder von dem strengen zu dem halben Arianis-
mus hinUberzog, als Valens und Ursacius von der zweiten zu der dritten 
sirmischen Formei übergiengen, da — schüzten sie als Entschuldigung 
ihre Unwissenheit vor. — Ware Hosius irgendwie bei der zweiten sir
mischen Formei betheiligt gewesen, so batten sie sicli nothwendig zu 
seinen Ungunsten hinausreden miissen. Aber sie, die vielgewandten, 
liielten den Schild ihrer Unwissenheit den Angriffen ihrer semiarianischen 
Gegner — und den Vonviirfen des betrogenen Kaisers entgegen. aWarum 
r'dhmen sie sich," sagt er, ,so sehr der Briefe des Hosius, lassen in-
zwischen die zweite sirmische Formei ohne dessen Namen in die Wel t 
ausgehen, obgleich darin die Namen des Valens, Ursacius und Germi-
nius ganz deutlich stehen? Warum produciren diese Fiichse jenen Briel' 
nicht?" 2) — Es -ware in der That unbogreiflich, warum der Brief des 
Hosius sollte verloren gegangen seyn, — wenn cr je vorhanden war? 

Die spanischen Literaturhistoriker Nicolaus Antonio (in der neuen 
Ausgabe von Perez Bayer) und de Castro — fulgen dem H. Florez — 
in der Darstellung des Hosius nach3). 

Von den nouern deutschen Historikern*) sagt L . Stolberg von Ho
sius: dass er endlich, mit Strcichen misshandclt, ohne doch zur Untcr-
schrift des Verdammungsurtheils wider Athanasius vermocht zu werden, 
sich zur Kirchengemeinschaft mit Valens und Ursacius hinreissen, oder 
vielmehr in dumpfer Betiiubung hohen Alters und ausgestandener, schmtih-
licher Pein sich hinschleppen Hess. — Dass er auch das neue — Glau-
bensbekenntnis der Ariancr unterscliricben habe, sagt Athanasius zwar 
nicht, und Sulp. Severus mochte es gern bezwcifeln; aber so g e m 

1) p. 87—95 —' c¡>. 7 — c.p. 8 — S. Jlilarii opera interpólala esse viilentur in rebus 
Hosü, 9 5 — Í 5 0 . cp. 9 — de fragmentis S. líilarii, et epistola S. liusehii Vcrcelleiwis, 
151-172. — i:p. 10 — de testimonio s. PUoehadii in Hosium, p. 172 - 17G. —• cp, 11. 
— de s. Epiphanio, p. 176 — 81 — cp. 12 — de Sulpicio Severa, p. 181- 180. -
cp. l.'l — de Socrate, Snzomeno, Cassiodoro et Nicephoro, p. I8ti—I9,'l. - c .̂ 14 -
de Philostorgio et Vigilia Tapsensi, p. I M - 98. ~ cp. 15 -- de Marcellino et Fau
stino Luciferi'inis, ac de S. Isidoro Ilispalensi, p. 198—220. 

O Hilar, de synod, cp. 79. — Sozovi. 4, 13 1 4 - 15. — Ceiltier, 4, 552. - - Maceda, 
p. 192. 

») Antonio, N i c , Bibliollieca hispana vetus, cur. F r . P. Boyero. Mat. 1788, i. 1 — cf. 
de Aguirre Collect, condi Hisp, t. 1, excurs. V. — p. 2(>4 sty. — Rodriguez de Castro, 
Biblioteca espannola, tomo 2, 1786 (tom. 1, 1781) — Oslo, Obispo de Cordova, 

p. 167 - 172. 
4) Das Illyricum sacrum, t. 7, p. 586 (1817) sa^t: Tandem Valentis dolo áeceptus 

(Osius), ac tomentis et illatis plagis compulsus secundan Sirmierui formulae sxtbscripsit. 
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•wir es w o l l t e n , d i i r f e n -wir d i e s e n Z w e i f e l n i c h t h e g e n , da 
die Aussagen seiner zwei heiligen Zeitgenossen, des Hilarios und des 
Eusebias von VerceUi, so laut gegen ihn zeugen1). — Th. Katerkamp 
sagt: „An dieser Formei scheiterte die Tugend des ehrwürdigen Bischofs 
von Corduba; er hatte zu Sirmium sein Exil , wo er von Alter und Noth 
tief gebeugt, vielleicht auch durch die eingewebten ricbtigen Grundsáze 
getauscht, sich verleiten Hess, die Formei zu unterschreiben, worauf er 
die Erlaubniss erhielt, in sein Vaterland zuriickzukeliren2)." Aehnlieh. 
sagt Ritter: j A l l e menschliche Kraft ist bescbrankt; auch die Standhaf-
tigkeit des Hosius wurde bier gebrochen; er unterschrieb die Formei, 
•widerrief aber auf dem Todbette3)/' — Alzog sagt: sDurch die — 
ange-wandte List -war selbst der greise Hosius in der Verbannung ge-
tâuscht, und zur Annahme der zweiten sirmisehen Formei vemocht 
•worden4)." Nacb Hefele ist Hosius durch — Vexationen aller A r t zur 
Unterschrift dieser Formei endlich gezwungen worden, aber Hilarius 
thuo dem Hosius gewiss Unrecht, wenn er ihn — fiir deren Verfiasser 
erkl'áre5). 

Vie l auefuhrlichor, und mit Ausschmiiekungen, denen die franzosische 
Geschichtschreibung sich nicht so leicht entziehen kann, berichtet Albert 
de Broglie den BFalP des Hosius6). Nach ihm hatte Constantius, auf die 
Nachricht, Bdass dessen Verstand schwach werde, den Hosius kommeD 
lasscn, hoffend, dass seine gewandten Rathe Valens und Ursacius endlich 
seinen Widerstand brechen wiirden. Er kam, begleitet von Potamius 
von Lissabon. Einen Monat lang wurde der — mehr ais hundertjâhrige 
Greis belagert mit Andringen, Drohungen, Zusezungen jeder Ar t . Eine 
harte Wohnung unter einem rauhen Himmel7), fern von der Sonne 
seines Vaterlandes — war die geringste der Qualen, die man ihm auf-
legte. Tausend Beraubungen erhohten fiir ihn die Schwachen des Alters, 
und gleichzoitig verfolgte man ihn mit Argumentationen und Sophismen, 
denen sich sein sehr cinfacher Geist immer mit Miihe hingegeben hatte, 
und denen sein geschwachtcr Verstand jezt nicht mehr nachkommen 
konnte8). Endlich ebenso müde, wie bet'áubt, nicht mehr begreifend, 

') F r . L . Stolberg, Geschiclite der Religion J . Chr., 11. T h l . , 1817, S. 183. 
J) T h . Kalerkamp, des erslcn Zeitallcrs dor Kirchengeschichle zweiie Abtheilung, 

1825, S. 2 1 8 - 1 9 . 
3) Jos. Ig'n. Ritter, Handbucl) dcr Kirchengeschichte, 5. Aufl. 1854, 1, 195. 
*) Joli. Alzog, Univers. Geschichlc dcr cluistl. Kirche , 7. Aufl. 1859, S. 261. -

Ebenso A. Ginzel, Kirchcngcscliichle, Bd. 2 (1847), S. 226. 
s) Hefele, Concilien-Gescliichlc, 1855, Bd. 1, S. 653—54. 
«) A . de Broglie, t. 3 ; 18 sq. (s. den Titel - S. 139), p. 3 8 3 - 8 5 . 
7) Doch hatle Kaiser Probus dort den Weinbau eingeftihrt. 
8) auxqueUt son esprit três-simple s'était toujaurs diffkilement prêté, et auxquels sa tite 

affaiblie ne pouvait maintenant plus suffire. 
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•weder, was man ihm sagte, noch was er that, gab der alte Bekenner 
endlich zu verstehen, dass er sich dem Kaiser unterwerfe, und class er 
sicli zu allem hergebe, wenn man ihn nur in Ruhe lasse. — Diese Unter-
werfung, erpresst der Schwache des Alters, wurde mit unglaublicher 
Beflissenheit und Gewandtheit ausgebeutet. Es war die Vernichtung des 
Werkes von Nicaa. Man liess sie bekleiden — mit der Zustimmung des 
Prâsidenten des grossen Concils selbst. — Kaum war der Abfall des 
Hosius bekannt, und wãhrend der Held so vieler Kampfe ermattet aui 
dem Wege nach Spanien — sein erniedrigtes Greisenalter binschleppte: 
wurde auch Liberius scliwach1)." — Also der franzosische Publizist und 
Historiker. 

Von den deutscben protestantischen Historikern schweigen Gieseler 
und K. Hase iiber Hosius. August Neander sagt: „Indem man die 
Unterzeichnung dieses Bekenntnisses durcb den in der Verbannung 
lebenden — Greis Hosius, der auch fiir den Urhober des Bekenntnisses 
ausgegeben wurde, erzwang, wollte man demselben desto mchr Gowicht 
verschaffen2)." Endlich sagt Gucrickc, dass Valcns und Ursacius liigen-
haft die Abfassung des zweiten Sirmiscben Symbols — dem Hosius zu-
geschrieben3). 

Ich selbst bin noch im Jahre 1861 — unter dem Banne der allge-
meinen Meinung iiber und gegen Hosius — gestanden. — Ich babe mit 
Recht gesagt: „Es wircl allgemein zugegeben, dass — Hosius die soge-
nannte zweite sirmische Formei unterzeichnet habe*)." — Seitdem habc 
ich durch langere und eingehende Beschaftigung mit dem Streitpunkte — 
mich von dem Unrechte der allgemeinen Meinung, und auch meiner da-
maligen Meinung gegen Hosius iiberzeugt. — I c h l e i s t e n u n f r t i h -
l i c h e n H e r z e n s — e i n e n l a u t e n u n d a u f r i c h t i g e n W i d o r r u f . 
Hosius ist besser, als sein Ruf. Hosius ist nicht gefallcn, sondem hat 
— aus Schwacbheit gefehlt. Zwischen der Gcmeinschai't mit Valons, 
Ursacius und Germinius, und der Unterechrift dcr zweiten sirmischen 
Formei — ist ein Unterschied wie zwischen Fehler — und Fall. 

') Hiezu als Beweis die Cítate: Marcell. p. 34. — Athanas. solit. 840—41. — So-
zom. 4, 12. - Epiphan. 73, 14. - Socr. 2, 31. — Athanas. de y n . 902. 904. — 
Hilar. 1156. 

*) Allgemeine Geschichte der chrisllichen Religion und Kiiche, von Aug. Neander, 
I I , 3 - 1829, S. 863. 

') Guericke, Handbuch der Kirchengcsch'ichtc, 7. Anü. 1849, 1, S. 433. 
<) CTübinger) Theolog. Quartalschrift 1861, S. 361--62. 



Adites Kapitel. 
Der Tod <tcs Hosius — zu Sinn i um — am 27. Augnst, 

357 n. Chr. 

§. L Der selige Tod des Hosius. 

DcnFehler, welchen Hosius in seiner Nachgiebigkeit begangen, siihnte 
und tilgte cr durch aufriclitige Reue und Busse. ,Aber auch dieses 
(diesen Fehler) vernachl'ássigte der Greis nicht; denn — ais er am Ster-
ben war, legte er, wie in Form eines Testamentes, Zeugniss ab von der 
(erlittenen) Gewalt, er sprach das Anathema Uber die arianische Kezerei, 
und er verlangte, dass Niemand sie annehme"'). 

So weit Hosius gefehlt, so hat er seinen Fehler — vollkommen 
ausgeglichen. Er hat bezeugt die Gewalt, d. h. er hat erklart, dass er 
nur der erlittenen unertraglichen Gewalt gewichen sei. Er hat diess in 
Form eines Testaments, d. h. feierlich vor dem Angesichte Gottes, vor 
dessen Gericht er treten sollte, erklart, und — im Angesichte der Men-
schen, die nicht richten sollen. — Er hat das Anathema gesprochen über 
die arianische Hiiresie, damit Niemand glaube, dass seine vorübergehende 
Gemeinschaft mit — Valens und Ursacius — ein Uebergehen zu ihrer 
Haresie sei. — Es ist unwandelbare Lehre der katholischen Kirche, dass 
die Siinde — durch aufrichtige Reue und Busse gesühnt und aufgehoben 
wird, — dass die verlorne Gnade wieder gewonnen wird. — Indem Gott 
dem Hosius vor seinem Tode die Gnade des Widerrufs und erneuerter 

'I àÀÀà xai oíírtoç ovx ^uéXr¡6ev è yépíov. fiéÀÀwy yàp ànoSy^Oxsn, ãaxeg âiccnSé-
.un'Of ¿uaprvparo Trpi ¡Siav, xai ryv 'Af>tiavi]v cuçeCiv ávttSe,uání¡e, xai xaçijyyeite 
urjôéva raúrrp àxoâé^eeSat. Ath. hist. Ar. cp. i5 . 
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Glaubenskraft gab, — hat er ihn vcillig zu Gnaden angenommen. — 
Er starb — wie die katholischen Bischofe sterben sollcn, welthe (wenn 
sie) im Angesichte des Todes das katholiscbe Glaubensbekenntniss laut 
und feierlich ablegen (wie u. a. in neuerer Zeit der Bischof Cornelius 
van Bommel von Liittich im J. 1852 starb). — „Da wir iiun wissen, dass 
die fteue in den Gerechten die Werke der Tugend wieder belebt, die 
dera Falle vorangiengen, so haben wir keinen Grund, zu zweifeln, dass 
bei dem Lebensende des ehrwiirdigen Hosius — alio die Tugendwerke 
•wieder erbliihten, die er in seinem Leben — von dem ersten bis zu dem 
lezten Schritte aufhaufte1)." 

§. 2. Hosius starb am 27. August 357. 

Hosius starb in der Verbannung — nach dem Berichte des Atba-
nasius. Athanasius berichtet mehrfach über den Tod des Hosius. Die 
Schrift, in der er dariiber am genauesten berichtet, wurde im Jahre 357 oder 
358 verfasst. — Er schrieb an „seiner Geschichte der Arianer an dieMonche", 
ais noch Bischof Leontius Castratus von Antiochien lebte2), an dessen 
Stelle spatestens der Arianer Eudoxius im Anfange des J. 358 trat. Er 
berichtet in seinem Werke noch den Tod des Hosius, und den — Mitte 
des J. 358 — erfolgten Abfall des Liberius von Athanasius. — Man sagt 
nun, dass Athanasius noch Erganzungen zu seinem Buche gemacht, in-
dem er dasselbe — u. a. von den Mõnchen, an die er es gesendet, zurtick-
verlangte3). — Allein — ich sehe nicht ein, warum Athanasius — nicht 
mehrere Jahre an diesem Werke sollte gearbeitet haben. Warum muss 
man denn sagen, er habe es am Ende des J. 357, oder Anfang des J. 358 
verfasst? Er kann ja ebenso gut in den J. 356, 357 und 358 daran 
gearbeitet haben. Als er das Buch anfieng, lebte Leontius noch (357), 
ale er es zur Halfte vollendet, konnte er den Tod des Hosius und den 
Abfall des Liberius schon erfahren haben*). 

Aber — wenn Hosius nach Spanien zurückgekehrt, so htitte Atha
nasius — wohl nicht einmal seinen Tod, geschweige denn — die niihern 
Umstande desselben erfahren konnen. — Ueber Spanien erf'uhr man im 
Morgenlandc nichts, gar nichts. — Eusebius von C'ásarea, und alio fol-
genden Kirchenhistoriker — erzahlen nichts von Spanien, weil sie nichts 
aus diesem Lande erfahren haben. — Nur Hieronymus hatte einige Nach-
richten aus und über Spanien, die er theils von Paliistina-Reisenden, wie 

') Florez, 10, 213. 
') Bistor. Arian. cp. 4 — Leontius castratus, gui nunc Antiochiae episcopus est. 
s) cp. 3 der Vorrede. 
4) Besonders ausführlich: Stilting in Acta Set. t. 6 September 23, p. 598 — 605, der 

dadurch die Stellen gegen Liberius als unterschoben nachzuweisen suchl. — 
Hefele, 1, 659. 
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z. B. Vigilantius, Orosius, tlieils brieflich, wie von dem Batiker Lucinius 
erhalten, dem er im J. 394 — einen Brief als Antwort auf einen oder 
mehrere erhaltene Briefe schrieb, und der durch melirere von Spanien 
gesendete Copisten sammtliclic Werke des Hieronymus fiir sich abschrei-
ben lieas1). 

— Dass man in Spanien nichts aus dem Morgenlande, nichts im 
Morgenlande von Spanien, wenn nicht in den griissten Zwischenraumen, 
und mit den grbssten Entstellungen, erfuhr, beweist auf das Schlagendste 
—r Idatius, der jedenfalls nach dem J. 427 seine Chronik zu schreiben 
begann. Er wusste damals nicht, und konnte es nicht erfahren, wer 
nach dem Tode des Theophilus ( t 412] Patriarch von Alexandrien ge-
worden war 2j. — Zum J. 43Õ schrcibt er, dass der Priester Germanus aus 
Arabien nach Galizien gckommen, und dass man durch seine Aussagcn, 
und die Erzilhlung von Griechen erfahren habe, dass der Bischof Juvenal 
von Jerusalem mit andern Bischofen Paliistina's und des Orients nach 
Constantinopel (vielmehr nach Ephesus im J. 431) berufen worden aei, 
wo — in Gegcnwart des Kaisers Theodosius I I . — eine Synode statt-
gefunden habe, um die H&resie der Ebioniten niederzuschlagen, welche 
Nestoriue wicder erweckt habe. Dem fiigt er bei: 

flZu welcher Zeit abcr die Heiligen Johannes (von Jerusalem), 
Hieronymus und andero, die obcn erwiihnt wurden, gestorben seien, 
oder — wer auf Johannes vor Juvenal gefolgt sei, indem nemlich 
bekannt ist, dass ein alterer Mann kurze Zeit — Bischof gewesen sei, 
das hat die Rede der Erziihlendcn uns nicht mitgetheilt i).a 

Zum Jahro 436 sagt er: adass zu ciner und derselben Zeit zu Ale
xandrien Cyrillus, zu Constantinopel Nestorius der ebionitisclie Kezer 
Bischof sei, das zeigt der Brief desselben Cyrill an Nestorius. — Diese 
Briefe Bind mit anderm zu uns gebracht worden." 

Also erst 24 Jahre nach dem Amtsantritte des Cyri l l erfuhr man 
in Spanien, dass derselbe Bischof von Alexandrien sei, aber — man 
hatte es nicht erfahren, wenn nicht die Irrlehre des Nestorius — aus-
gebrochen ware. 

Diess ist mehr als genug fiir den Beweis, dass Athanasius i n seiner 
Verborgenheit weder die Nachricht von dem Tode des Hosius, noch 
weniger die nahern Umstande desselben erfahren hát te , wenn — der
selbe in Spanien erfolgt ware. 

W i r — in Deutschland sind heute Spanien doch ohne Vergleichung 
ntiher, und durch den Schienenweg — noch naher geriickt. Aber — 

') Flicron. ep, 7Í ad Lucinium Baetkwn. 
') Idatii chronicon ad am. 4J6. — Alexandrinas ecclesiae post Theophilum quis praesi-

derit, ignoravi haec sct-ibens. 
3) Johannes war Bischof vou 381 bis 417, Praylus von 417 bis 418 oder 420, Ju

venal von da bis 458. 
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was konnen wir denn von dem kirchlichen Leben in Spanien erfahren? 
— Wenn Verfolgungen ausbrechen, bekommen wir einzelne Nachrichten, 
in Zeiten der Ruhe — keine. Todesfálle von Kardinalen, ErzbiscJiofen 
und Bischõfen erfahren wir niemals. — Kirchliche Blatter aus alien 
LSndern sind uns zugânglich. — Aber nach spanischen sehen wir 
uns vergebens um. 

Die Nachricht des Athanasius über den Tod des Hosius — ist ein 
sicherer Beweis, dass derselbe in der Verbannung gestorben sei; ferner, 
da seine Sehrift — an die Moncbe nicht spater, ais im J. 3Õ8 geschrieben 
seyn kann, zum Theil im J. 357 vor dem Tode dós Leontius Castratus 
von Antioehien, der im J. 357 oder Anfangs 358 starb, — da die Nacli-
richten von Sirmium — bis zu Athanasius in seiner Verborgenheit — 
wenigstens 3 — 4 Monate unterwegs seyn mussten, so miissen wir den 
Tod des Hosius noch in das J. 357 sezen. 

W i r gehen über zum zweiten Beweise. Ihn bieten dio griechischen 
Men&en'). Sie feiern das Andenken des Hosius am 27. August, ids dem 
Tage seines Todes, und sagen u. a.: „Er (Hosius) wurde, da viele andere 
Bischõfe von Constantius von ihren Sizen vertriebon wurden, weil sie 
in die Absezung des grossen Athanasius nicht willigen, odor besser ge-
sagt, weil sie in die Irrlehre des Arius nicht einwilligen wollten, in die 
Verbannung geschickt, und nachdem er viel Hartes erduldet hatte, fand 
er in derselben seinen Tod2)." 

I n den griechischen Menologien und Menaen wird, wie in den latei-
nischen Martyrologien, Brevieren, Legenden u. s. w. in der Regei das 
Gedachtniss der Seligen und Heiligen an dem Tage ihres Todes angosezt 
und gefeiert. Nun finden wir zum 27. August auch das Gedachtniss des 
Papstes Liberius, welcher am 24. September (366) starb. — Abor das 
Gedachtniss der beiden Manner wurde in der griechischen Kircho an 
einem und demselben Tage gefeiert, wegen der Gleichheit ihrer Kiimpfe 
and Schicksale, und weil sie in den Augen der Orientalcn dio Vor-
kSmpfer des Abendlandes fur Athanasius waren. — Sie sind an dem
selben Tage zusammengestellt, etwa wie die Papste Soter und Cajus am 
22. A p r i l , die PSpste Cletus und Marcellinus3) am 26. A p r i l , zusammen 

') Ueber die Menaeen und das Menoloyium der Griechen (die sich zu einander an-
nãhernd verhalten, wie die Heiiigenlegende, oder auch das Brevier zu dem 
Martyrologium) s. Leo Allatius de libris ecclesiasticis Gruecorum — Par. 1645; 
Fabricius, bibliolheca graeca, ed. Earless, t. 10, Tlarnb. 1W7, p. 140 srj. — Acta 
Sanctor. t. 1 Februarii, et ad d, 10 Martii. — Menaea graecae eccles. — 12 torn, 
in 4 vol. f o l , Venetiis, Pinelli 1623-29; 1643-48; 1684; Venetiis 1820, 4 torn, in 
3 vol. 4o. — 1843, 12 part, in 3 vol. 4o. 

*) ovroç — ¿v ¿(opía xaQexéfiipSy, xai noÀÀà SvOxeçfi xaQregr¡aag — èv avrr¡ ròv fitam 
xaréÀvBe — ad 27. Aug. — Aehnlich das griechische Menologiwn zum 27. Aug. 
— ed. Urbini 1727, wovon uníen. 

3) E r starb wahrsch. den 24. Oct. 304. 
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gefeiert werden (und v/ie auch nach der Meinung vieler Petrus und 
Paulas, die nicht an demselben Tage gelitten, dennoch an demselben 
Tage gefeiert werden). Von Cyprian und Cornelius, die am 16. Sept. 
gefeiert •werden, sagt schon Hieronymus, dass sie niclit in demselben 
Jahre, aber an demselben Tage (14. September) gelitten batten1). 

Da nun Liberius nicht am 27. August starb, so erfolgte der Tod des 
Hosius an diesem Tage. — Aber — woher wussten die Verfasser der 
Men&en den Todestag? Dass Hosius in der Verbannung gestorben sei, 
konnten sie aus den Zeugnissen des Athanasius erseben; keineswegs 
aber, dass er am 27. August gestorben. Wir miissen darum annehmen, 
dass er an diesem Tage scbon von Anfang an , d. h. sogleich nacli 
seinem Tode in die Kircbenbiicher, oder in die Diptychen der Kircben des 
Orients eingetragen -worden sei. Florez bat, -wohl zuerst, auf diesen 
Beweis kurz hingewiesen2); ebenso kurz Maceda3). 

Erfahren -wir aus denselben den Todestag des Hosius, so doch nicht 
das Jahr. — Es kommt aber zur Bestatigung des Jahres 3Õ7 uns ein 
Gesez entgegen, -welches Constantius am 28. August 357 nach Spanien, 
und zwar nach Corduba sendete. — Vom J. 336 bis zum 28. August 357, 
und wieder vom J . 341 bis zum J. 365 wurde kein Gesez nach Spanien 
erlassen. Speziell in den 11 Jahren der Alleinherrschaft des Constantius 
von 350 bis 361 erliess derselbe nur ein cinziges Gesez nach Spanien, 
das vom 28. August des Jahres 357, an dem Tage nach dem Tode des 
Hosius4). Er erliess diess Gesez nicht nach Sevilla, den Siz des Vicarius 
ftir Spanien, nicht nach Tarraco oder Emerita, sondern nach Corduba, 
den gewShnlichen Wohnort des Coiisulars oder Proconsuls fiir die Pro-
vinz Bstika. — Das míisste denn doch eíner der wunderbarsten Zufálle 
gewesen seyn, wenn dieses ZusammentreflFen ein zufalliges gewesen ware, 
•wenn imter den vielen tausend moglichen Tagen der Sendung — der 
Zufall gerado auf den Tag nach dem Tode des Hosius gefallen ware. — 
Warum aber — an diesem Tage — Constantius ein geldeinbringendes 
Gesez nach Spanien zu senden Anlass und Gelegenheit hatte, wollen 
wír im n'áchsten Kapitel untersuchen. 

Man beachte aber, dass die Men&en der Griechen den 27. August 
als Tag des Todes des Hosius angeben, dass nach den Berichten des 
Athanasius der Tod des Hosius nicht wohl spater als im J. 357 einge-
treten seyn kann, man beachte ferncr — das ausdriickliche Zeugniss der 
Menaen, und das indirekte Zeugniss des Athanasius, dass Hosius nicht 

' ) Hieran, cp, 67 de vir. Must. 
a) Esp. sagr. 10, 202. 
3) Aguirre — dissert. 2, exc. 1 — sagt, Hosius habe wegen Schwãche nicht nach 

Spanien zuiiickkehren kônnen (pia Osii mors apud Sirmium). 
4) lex t'i, di bonis proscriptorum — Caelestino amsulari Baeticue. ú Cal. Se¡>temb. Dai. — 

(wann in Corduba angekommen, wird nichl gcsagl). 
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in seinem Vaterlande, dass er als Verbannter gestorben, man bcachte, 
dass an dem 'Page nach seinem Tode der Kaiser von Sirmium, wo 
er damals weilte, ein Gcsez nach Spanien, und zwar nach Corduba, den 
Bischofssiz des Hosius, rieiitete, und man wird vieJIeicht zugeben, — 
dass die Annahme imd Angabe von dem am 27. August 357 erfolgten 
Tode des Hosius zu Sirmium — nicht mehr den Namen einer leeren 
Hypothese verdiene, dass sie einen bohen Grad gesehiehtlicher Wahr-
scheinlichkeit gewonnen habe. Trozdem — ist es noch lieute ziemlich 
allgemeine Annahme, dass Hosius im J. 359 in seiner Heimath Spanien 
gestorben se i ' ) , wenn auch das Mabrchcn der Luciferianer iiber seinen 
tragischen Tod keinen Glauben mehr findet. — Ja nicht Wenige — 
haben bis auf die neuere Zeit die Zeit seines Lebens bis zum J. 361 aus-
gedebnt, wic Baronius, der seinen Tod zwar in das J. 360, aber doch 
auch in das Todesjahr des Constantius, d. i . 361, seat*), wKhrend Albert 
Fabricius seinen Tod ohne Weiteres in das J. 361 versezt3). — Aber, 
wenn sich der Beweiss beibvingen liesse, dass der Nachfolger des Hosius 
schon der Synode von Rimini im J. 359 angewohnt habe, so kõnnte 
man den Tod des Hosius nicht wohl spater, als in das J. 358 ansezen. 

Von Allen wird Hyginus als Nachfolger des Hosius bezeichnet und 
angenommen4). — Bis jczt war diese unmittelbare Nachfolge mehr oder 
weniger zweifelhaft, weil Hygin in der Kirchengeschichte erst in den 
J . 380 bis 387 hervortritt. — Aber wir haben ein Verzeiehniss der 
14 Bisehofe, welche als Gesandte der Synode von Kimini , zu Ustodizo 
oder Nice in Thracien — am 10. October 359 vom Glauben abfielen. 
Diese Bisehofe sind: Restitutus, Gregorius, Honoratus, Athenius, Iginus, 
(d. i . Hyginus), Justinus, Priscus, Primus, Taurinas, Lucius, Muetadus, 
Urbanus, Honoratus, Solutor5). 

Ueber die Trager dieser Namen habe ich eine Untersuchtmg ange-
stcllt, deren Ergebnisse u. a. sind, dass die Bischtife zu Rimini, un-
gefahr nach der Zahl dor BischSfo aus einzelnen L&ndern, ihre Ge-
sandten an den Kaiser auch aus den BischSf'en der verschiedencu in Rimini 
vertretenen Lander auswahlten, dass sie also einem Goseze der Billigkeit 
und Klugheit folgten, welches in ahnlichen Fallen Uberall angewendet 
wird. — Da Afrika starker, als jedes andere Land, zu Rimini vertreten 

') Also u. a. Prcssel iu dem prolesl. Kirchcnlexikon von Herzog A. Hosius, w&hrend 
er nach Hauswirth (in dem Freiburger Kirchcnlexikon) um das J . 358 in Spanien 
starb. 

*) Baron, annal. 357, nr. 36 — 39. 
' ) Fabric. biblioA. graeca, t. 9, p. 298 — ed. liarles — Discessit e vita major centenario 

a. C. 361. 
'J Espanna sagrada, Í0, 214 — 218, Hygino. Desde cerca del 358. hasta cerca del 388. 
s) ex opere histor. Fragment. 8. — gesta, ubi praevaricati sunt legati a fide vera, incipimt 

(An. 359, die 10. octob). 

Gams , span. Kirche . I I . 18 
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Trar, so sandte es auch mehr Deputirte. Restitutus von Carthago "war 
Haupt der Gesandtschaft. Nebstdem sind zwei Bischofe Honoratas ge-
nannt, ein vorwiegend afrikanischer Name. Der Name Athenius kommt 
in Gallien und Afrika vor. — Solutor ist ein afrikanischer Name; ebenso 
Primus. Priscus kommt in Afrika und Gallien vor. — Mustacius ist ein 
spanischer Name. Lucius kann jener Bischof dieses Namens seyn, welcher 
im J . 380 der Synode von Zaragoza anwohnte'), und daselbst das Pro-
tokoll verlas. Doch ist der Name Lucius iiber die ganze Kirche ver-
breitet. — W i r nehmen von den 14 Gesandten etwa 5 für Afrika in 
Anspruch, 3 für Spanien, namlich Mustacius, dann den Bischof Hyginus 
von Gorduba, und den Bischof Gregor von Elvira (wovon unten). 
J)ie übrigen sechs — waren Gallier, u. a. Taurinus, Italiener, etwa 
Justinus, Urbanus, und Illyrier. 

Aber — ist denn Hygin ein spanischer Name? W i r kennen (neben 
dem bçkannten Grammatiker) nur den Papst dieses Namens, und den 
Bischof von Corduba. Es ist mir bis jezt nicht gelungen, einen andern 
Bischof, oder überhaupt einen andern Trager dieses Namens zu entdecken. 
Der Name ist so zu sagen ausgestorben, oder vielmehr — nie in das 
Leben getreten. Nun vereinigen sich aber eine Menge von Umstãnden, 
die dieser Vermuthung entgegenkommen, dass Iginus zu Nice im J. 359 
der Hyginus von Corduba sei, der in der traurigen Geschichte Priscillian's 
eine so traurige Rolle spielt. Ais ihn Ambrosius um das J . 387 bei 
Trier sah, war er unter der Wucht des Alters und der Leiden erlegen2). 
Als Hieronymus im J . 392 sein Büchlein „Von den beriihmten Mannern" 
schrieb, war Gregor von Elvira sehr betagt, aber er lebte noch. — 
Nun erz&hlt Sulpicius Severus von den Gesandten der Orthodoxen an 
den Kaiser: nVon unsrer Seite werden ausgewahlt junge Leute, ohne 
Gelehrsamkeit und ohne Vorsicht i).u Diess trifft auf Hyginus genau 
zu. Da er noch im J. 387 lebte, war er 359 noch ein junger Bischof. 
Qeinen Mangel an Vorsicht hat er spãter mehr als genug bekundet, und 
yon, seiner Gelehrsamkeit erfahren wir nichts. — Er fiel zu Nice aus 
Schwachheit. Auch darin blieb er spater sich treu, da er zuerst ein 
Gegner, spater ein Anhanger Priscillian's war. Da ferner jiingere Bi
schofe leichter zu Concillen reisen, als ãltere, so begreift sich auch hier-
aus leichter seine Anwesenheit in Rimini. — Eine besondere Beachtung 
aber verdient der Name. — Da er der einzige Hyginus seiner Zeit war, 

') Concilium Caesaraugust. primum 12 episcoporum. Recitentur — sententiae. Lucius epi-
scopus legit, cf. Collect, can. eccl. Hispan. 

2) Ambros, epist. 2£ Valent. Hyginum episcopum senem in exilium dud comperi, cut nihil 
jam nisi extremus superesset spiritus. 

') Sulpic. Sev. h. s. 2, 41: sed ex parte nostrorum leguntur homines adolescentes, panan 
docti et param cauti. 
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so haben wir alies Recht, in dem Iginus von 359 den Hyginus von 380 
und folg. "wieder zu erkennen. 

Den vier angefiihrten starken Griinden — fur den zu Sirmium er-
folgten Tod des Hosius reiht sich noch ein fiinfter schwacherer an. Ich 
finde ihn in den mehrerwalmten Worten des Hilarius: Ich bitte euch, 
ob es noch einen Andern gebe, mit Ausnahme des Greises Hosius, und 
auch dieser war allzu sehnsüchtig nach seinem Grabe, -welcher St i l l -
schweigen iiber die Worte: „Aehnlichen und Gleichen Wesens" — 
• w o l l t e I n diesen Worten finde ich eine — in Hohn eingekleidete 
Erklarung iiber den sogleich erfolgfen Tod des Hosius. — Hosius fiel, 
nach Hilarius, so tief, einmal, damit die Welt erkenne, wie er bis jezt 
gelebt habe (idirco est reservatw ne judicio humano ignoraretur, qualis 
ante vixisset — cap. 63). Nachdem aber dieses Strafgericht an ihm voll-
zogen war, folgte das weitere Gericht seines alsbaldigen Todes. — Den 
Erfolg, d. h. den sogleich erfolgten Tod des Hosius, schiebt der heilige H i 
larius gleichsam als von ihm selbst ersehnt — ihm zu. Er hatte eine 
allzu starke Sehnsucht nach seinem Grabe, darum starb er auch sogleich. 

Den angefiihrten Griinden, welche für den zu Sirmium erfolgten 
Tod des Hosius streiten, stellen wir nun die schwachen Griinde entgegen, 
denen bis jezt so ziemlich alle erlegen sind, die iiber den Tod des 
Hosius geschrieben haben. Denn mit Ausnahme der Spanier Aguirre, 
Florez, Antonio-Perez Bayer und des Maceda — haben alle mir vorliegen-
den Schriftsteller die Rückkehr des Hosius nach Spanien angenommen. 
Philostorgius also verdient keinen Glauben, wenn er, nach einer blossen 
Vermuthung, und der Analogic mit Liberius, welcher nach Rom zurück-
kehrte, behauptet, dass auch Hosius seinen bischoflichen Siz wieder er-
langt habe. — Das Zeugniss des Gregor von Elvira aber fallt mit dem 
seiner beiden Anhânger Faustin und Marcellin zusammen. — Jenes haben 
wir oben mitgetheilt (S. 256). Gregor riihmt sich, dass er dem Ueber-
treter Hosius widerstanden habe {transgressori te Osio didici restitisse). 
Die Art und Weise dieses erdichteten Widerstandes hat aber Gregor 
seinen beiden Anhangern mitgetheilt, und sie erzahlen dem Kaiser 
Theodosius, was sie für wahr halten, was aber Gregor nach dem 
10. October 359 erdichtet, und weiter ausgesponnen hatte. 

Hosius also, erzahlen sie, auf die Klage des Potamius zu Constantius 
berufen, erschreckt durch Drohungen, und aus Furcht, er — reich und ein 
Greis, mochte Verbannung und Aechtung erleiden, giebt seine Hãnde der 
Gottlosigkeit, und nach so vielen Jahren wird er ein Verr&ther am 
Glauben, und kehrt nach Spanien zurück mit grosserer Yollmacht, indem er 
den schrecklichen Befehl des Konigs mit sich fuhrte, dass, wenn ein Bischof 

' ) Oro vos ne guisquam alius ex his praeier senem Osium, et ipsum ilium nimium sepulchri 
sui amantem, reperiatur, qui tacendum existimet de utroqtie. S i l , d. íjm. 87. s. S. 252. 

18* 
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mit i b m , der bereits abgefallen -war, nicht Gemeinschaft halten wollte, 
er in die Verbannung geschickt werden sollte. Aber zu dem heiligen 
Ghregorius, dem standhaftesten Bischofe der Stadt Elvira, brachte ein zu-
verl'ássiger Bote die Kunde von dem gottlosen Abfalle des Hosius. Darum 
fugte er sich, eingedenk des heiligen Glaubens und des gottlichen Ge-
richtes, nicht in die verbrecherische Gemeinschaft mit ihm. Hosius aber, 
dem es eine um so grossere Qual war, wenn Jemand nacb seinem 
eigenen Falle aufrecht stand, mit unversehrter Festigkeit des Schrittes 
den reinen Glauben -wahrend, liess durch die Staatsgewalt den Gregor, 
den Mann des starken Geistes, herbeibringen, indem er hofftc, dass er 
demselben Schrecken nachgeben -werde, vor welchem er — Hosius — 
gewichen war. Es war aber damals Clementinus Vicarius (d. h. oberster 
Beamter in Spanien), wclcher nach einem Einvernehmen mit Hosius, 
und der allgemeinen Vorschrift des Kõnigs, den heiligen Gregorius 
durch das Gericht nach Corduba einbringen liess. 

Inzwischen sezte das Gerücht alies in Unruhe, um die Sache naher 
kennen zu lernen, und das Volk fragte sich allgcmein: Wer ist denn 
dieser Gregorius, welcher cinem Hosius zu widerstehen wagt? denn 
die Meisten wussten noch nichts von dem Falle des Hosius, auch batten 
sie es noch nicht so recht erfahren, wcr denn der heilige Gregorius sei. 
Er war auch bei denen, welche ihn vielleicht kannten, noch ein gemeiner 
(rucUs) Bischof, obgleich er bei Christus kein gemeiner Vertheidiger des 
Glaubens war, nach dem Verdienste seiner Heiligkeit. Aber nun siehe 
— man gelangte zu dem (JReichs-) Vicar, und viele von den Verwal-
tungsbeamten waren anwesend, und Osius sizt da ais Richter, ja sogar 
Uber dem Richter, sich stiizend auf den koniglichen Befehl; und der 
heilige Gregor, nach dem Beispiele seines Herrn, steht als Schuldiger 
da, nicht in einem schlechten Gewissen, sondern nach der Stellung 
des gegenwârtigen Gerichtes: iibrigens durch seinen Glauben war er 
frei. Gross war die Erwartung aller, nach welcher Seite sich der Sieg 
neigen werde. Und Osius stüzt sich auf das Ansehen seines Alters, 
Gregor aber stiizt sich auf die Auctoritat der Wahrheit. Jener hat Ver-
trauen auf den irdischen Konig, dieser dagegen Vertrauen auf den 
ewigen KSnig. Und Osius stiizt sich auf die Schrift des Kaisers, aber 
Gregor halt hoch die Schriften des gottlichen Wortes. Und da Osius 
in allem widerlegt wi rd , so dass er durch seine eigenen Ausspriiche, 
welche er friiher fiir den Glauben und fiir die Wahrheit geschrieben 
hatte, iiborwiescn wurde, sprach er aufgeregt zu dem Vicare Clemen
tinus: Dir ist nicht die Untersuchung iibertragen, sondern die Execution: 
du siehst, wie er den koniglichen Befehlen widerstrebt: vollzieh' also, 
was dir aufgetragen ist, schicke ihn in die Verbannung. Aber Clemen
tinus, obwohl er nicht Christ war, bezeugtc doch Achtung vor der 
bischof lichen Wiirde, besonders an einem solchen Mann, der dieselbe 
in seinen Augen mit Anstand und Treue aufrecht hielt, und antwortete 
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dem Osius: Ich wage einen Bischof nicht in die Verbannung zu sen-
den, so lange er die bischofliche Wiirde hat. Aber — thue du zuerst 
den Ausspruch, seze ihn ab von der bischõflichen Wi i rde , und dann erst 
w i l l ich an ihm, wie an einem Laien (privatum), vollziehen, was du 
•wiUst, dass an ihm nach dem Befehle des Kaisers geschehe. Als aber 
der heilige Gregor sah, dass Hosius seinen Ausspruch thun wollte, damit 
er als ein Abgesezter erschiene, so appellirt er an den wahren und 
mãchtigen Richter Christus, indem er mit der ganzen Kraft seines Glau-
bens ausruft: ^Christus Gott, der du "wiederkommen wirst, die Leben-
digen und Todten zu richten, gestatte heute nicht, dass cin menschlicher 
Urtheilspruch gegen mich, deinen geringsten Kneoht, ausgesprochen 
werde, der ich, für den Glauben deines Namens, als ein Schuldiger 
hier stehend, zum Schauspiele geworden bin. Du selbst, ich bitte dich, 
richte heute in deincr Sache; du selbst wirst dich -wiirdigen, den Ur 
theilspruch als Raeher zu fallen. Ich wiinsche nicht, dass du dieses 
thuest, weil ich die Verbannung furchtc, da mir fi ir deinen Namen jede 
Qual süss ist. Aber Viclc werden von den Irrwegen dcr Abtriinnigkeit 
zuriickgefiihrt -werden, wenn sie die gegen-wUrtige und plozliche Strafe 
sehen." 

Eine so christlichc Bitte zu erhoren, konnte Christus der Herr nicht 
umhin. BDenn da er noch viel neidischer und heiliger Gott mit seinen 
glaubigen "Worten interpellirte *), siehe pJfizlich, vrahrend Hosius die 
Sentenz zu sprechen wagt, verzerrt er den Mund, verdreht er zugleich 
den Nacken, und wircl er von seinem Size auf die Erde heruntergeworfen, 
und haucht hier aus, oder, -wie einige wollen, verstummte er. Sofort 
wurde er wie todt hin-weggetragen. Als sich nun alle wunderten, wurde 
auch jener Heide Clemcntinus schreckcnbleich. Und obglcich er Richter 
war, fürchtete er sich doch, es mochte gegen ihn mit einer ahnlichen 
Todesstrafe vorgegangen werden, und warf sich zu den Füssen des 
heiligen Mannes nieder, und beschwor ihn , er mSchte seiner schonen, 
der ja gegen ihn nur aus Unkenntniss des gbttlichen Gesezes gefehlt, 
und nicht so fast aus eigner Wi l lkür , als auf das Geheiss seines Auf-
traggebers. — Dann war starres Staunen in alien, und die Bewunderung 
iiber die gottliche Kraft; denn in ihm ist ein ganz neues Schauspiel ge-
sehen worden2). — Denn Jener, welcher ein menschliches Urtheil ver-
kündigen woll te , erlitt alsbald ein gSttliches schwereres Urtheil: und 
der Richter, welcher zum Gerichte gekommon war, fürchtete blass und 
schuldbewusst gerichtet zu worden, und derjenige, welcher wie ein 
Schuldiger zur Verbannung bcreit da stand, wurde von dem nieder-

') cum multo invidiosius et sanclius Deum verbis Jidelibus inlerpellat. 
*) guod in illo speclaculum totum novimus visum est, — l i d Isidor Hisp. und Ildephons 

fehlt diese Stelle ganz. Sie wird fiir eine Glossc gehalten. Ich mochte lescn; 
quod in illo (sc. Gregorio) spectaculum totum novum visum est. 
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knieenden Richter gebeten, dass er als Richter seiner schone. D i e s s isfc 
d e r G r u n d , dass Gregorius aus der Zahl derer, 'welche den remen-
Glauben vertheidigten, weder in die Flucht getrieben, noch in die Ver-
banmmg gejagt -wurde, da Jedennann sich fiirchtete, an ihm sicb weitei^ 
m vergreifen1). 

Sebt ibr also die -wunderbaren Documente des von Gott bestraftea 
Abfalls? Ganz S p a n i e n w e i s s das besse r , dass w i r d ieses 
n i c h t e r d i c b t e n (in diesen Worten bekennen die Lügenschmied© 
mrwillkührlich Farbe). Aber auch dem Potamius blieb der Abfall von 
dem heiligen Glauben nicht nngestraft. Denn, da er zu dem Grund-
Stiicke eilte, das er fiir die Unterschrift des gottlosen Glaubens von dem. 
Kaiser zu erlangen verdient hatte, erlitt er neue Strafen -wegen der 
Zunge, mit welcher er gelastert hatte, er stirbt auf dem Wege, obne 
auch nur die Augenlust des Genusses seines Grundstiickes zu baben. F i i r 
den Geizigen — war diese Qual nicht gering. Der starb, -welcher wegen 
der Begierde — nach einem Grundstücke des Fiscus den Glauben ver-
leugnet hatte, und — da er zu dem Grundstücke eilt, -wird er mit der 
Todesstrafe heimgesucht, bevor er auch nur des Augentrostes theilhaftigj 
•wurde. — Aber audi Florentius (von Merida), -welcher um den Fall des 
Hosius und Potamius -wusste, und an irgendeinem Orte Gemeinschaft mi t 
ihnen machte, ist gleichfalls einer neuen Todesstrafe anheimgefallea 
(dedit et ipse nova supplicia). Denn — -wahrend er — bei der Versamm-
lung des Volks, auf dem Throne sass, wird er plozlich herabgeworfeny 
und wird geschiittelt, nachdem er aber an die frische Luft gebracht 
•worden, kommt er wieder zu Athem. Wieder und zum zweiten Male 
kehrt er zurück, und sezt sich, und es ergeht ihm, wie zuvor, aberer 
begreift noch nicht, dass ihm fiir seine schuldvolle Gemeinschaft diese 
Strafe geworden. — Da er trozdem darauf beharrte, wieder hineinzu-
geben, so wird er in der Weise zum dritten Male von seinem Thrones 
binuntergcschmettert, dass es schien, als wiirde er von dem Throns 
selbst — als ein Unwiirdiger zuriickgestossen, und auf die Erde hin-
geworfen, wurde er, indem er zappelte, so gequalt, dass ihm mit einer 
gewissen Grausamkeit und unter grosson Tormenten — das Leben aus-
gepresst wurde. Und nun wird er aufgehoben, nicht als einer, der vom. 
Tode sich erhebt, sondern — als einer, der begraben werden muss. Ea 
weiss das, was wir berichten, d i e g rosse S t a d t E m e r i t a , in deren. 
Kirche — das Volk dieses mit seinen eigenen Augen sah. Man betrachte 
auch, dass Florentius diess erduldete, welcher noch nicht die Gottlosig-
keit unterschrieben hatte, sondern nur, weil er mit den Abtriinnigen. 
vom Glauben Gemeinschaft machte, da ihm ihre Abtriinnigkeit nicht 
verborgen war. Solches haben wir erzahlt, damit jene, die, wãhreni 

') libell. precum, cap. 9 —11. 
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sie als Abtriinnige noch nicht unterschrieben haben, und nur durch die 
Gremeinschaft mit den ihnen als solchen bekannten Abtrünnigen sich 
vereinigt haben, zusehen mogen, was sie zu thun haben (d. i . sie müssón 
Lucifers und Gregors von Elvira Jilnger -werden). Und ich glaube, 
dass sie einsehen werden, was sie nach dem Beispiele des Florentius 
zu furchten haben." 

Also — die Colporteure der Liigen des grossen Lügenschmiedés, 
des nheiligen Gregorius". — Man hat nur die Wahl , alie diese Schauer-
mahrchen ais baare Münze einzunehmen, oder — deren Urheber selbst 
— ftir einen Abtrünnigen zu halten. — Denn er war erstens in Rimini. 
Er fiel zweitens zu Nice, oder doch in Rimini. Er wurde drittens nicht 
verbannt, weil er gefallen war. Er schrieb viertens an Eusebius, weil 
er gefallen war, um sich weiss zu brennen. Er posaunte fiinftens in 
der Wel t aus, dass er — allein aufrecht gestanden sei. Er trennte sich 
sechstens von der katholischen Kirche, um glauben zu machen, dass er 
nicht gefallen sei. Er ersann siebentens ein ganzes Nez von Liigen, um 
darin seine Gegner einzufangen, — aber die Bosheit grabt sich selbst 
eine Grube, und fangt sich in ihren eigenen Nezen. — Er meinte es 
klug, superklug zu machen; er meinte alle Vorsicht angewandt zu haben, 
aber dennoch war er, mit Sulp. Severas zu reden, „wenig vorsichtig". 
Auch — nwenig gelehrt" war er, troz seiner tractatia, die er in ^niederer 
Rede" schriebi). Dass er ferner im J . 359 ein ¡¡homo adolescens" war*), 
erhellet leicht daraus, (Jass er im J. 892 noch unter den Lebenden sich 
befand. — Dass er zu Nice in Thracien als zweiter, und gleich nach 
dem Vorsizenden Restitutus von Carthago unterzeichnet, kann man aus 
seinem überall hervortretenden Ehrgeize ableiten, wenn man nach einem 
persSnlichen Grunde sucht. 

Jedenfalls muss er sich durch seinen Eifer und seine Entschieden-
heit bemerklich gemacht haben, weil er an den Kaiser als Vertreter der 
Synode gesendet wurde. Jedenfalls muss man von den Orthodoxen in 
Rimini voraussezen, dass sie diejenigen zu ihren Sachwaltern w&hlten, 
von welchen sie am meisten Entschiedenheit erwarteten, diejenigen, 
welche sich schon vorher — als Vertheidiger der orthodoxen Lehre 
hervorgethan batten. 

Die orthodoxen Deputirten wurden in das Stadtchen Nice gebracht, 
wohin auch die Hãupter der Arianer kamen. Den Leztern gelang es, 
die vierzehn Orthodoxen zu überlisten und einzuschüchtem, so dass sie 
das von Valens — ihnen vorgelegte Symbol, die sogen. vierte sir-
mische Formei, unterschrieben, und dass sie mit den Arianem Kirchen-
gemeinschaft machten. 

') Hieron. cap. 105 de vir. illust. Gregorius— diversos mediocri sermone tractatus compoiuit, 
') Sulp. Sev. hist, tacra 2, 41. 
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, , Die betreffende Urkunde vom 10. October 359 lautet im Auszuge: 
Da die Bischofe in der Station Nice sich befanden, nâmlich Restitutus, 
Gregorius etc., so sprach Restitutus: Ih r wisst, dass •wir in Rimini gegen 
Ursacius, Valens, Germinius und Gajus als gegen die Urheber des 
Uebels das Urtlieil sprachen, das ist, dass sie von unsrer Gemeinschaft 
getrennt werden sollen. Weil wir aber jezt personlich zusammengetreten 
sind und alies erwogen haben, und weil wir an ihnen solches gefunden 
haben^ was Niemand missfallen darf, namlich den katliolischen Glauben 
nach ihrem Bekenntnisse, welches auch wir alle unterschrieben haben, 
sowie dass sie niemals Kezer gewesen; desswegen weiter, weil ein ein-
trãchtiger Friede ein Gott gar wohlgeMliges Ding ist, — haben W i r 
beschlossen, dass nach unscrm gemeinsamen Uebereinkommen alies, was 
zu Ariminum verhandelt wurde, als null und nichtig gelten solle. Wei l 
wir alle hier anwesend sind, so muss auch Jeder aussprechen, ob er 
mit dem einverstanden sei, was ich ausgefiihrt habe, und er muss es 
eigenhândig unterschreiben. Siimmtliche (14) Bischofe antworteten: Es 
gefallt uns') — und sie unterschrieben. 

Also auch Gregorius von Elvira sprach sein Placet, und er unter-
schrieb. — Der weitere Verlauf der Ereignisse gehort nicht hieher. W i r 
wollten nur zeigen, wer der Mann sei, welcher sich zum Helden und 
Rãcher der Orthodoxie dem Hosius gegeniiber aufwarf, wer der Mann 
sei, der sich von seinen luciferianischen Anbetern zu einem Heiligen 
stempeln lasst, welcher grosse bislang in der Geschichte unerhorte Wun-
der gewirkt haben w i l l oder soil , Wunder, die weder Christus, noch 
die Apostei, noch andere anerkannte Heilige vollbrachten, der Mann, 
welcher sich als Werkzeug der gcJttlichen Strafgerechtigkeit an Hosius 
— darstellte. Noch Tillemont hat, sich stüzend auf den Belobungsbrief, 
den Gregor in eigner Sache an Eusebius schrieb, dem Wahne gehuldigt 
(vpn den Spaniern abgesehen, die hier einem patriotischen Zuge folgen), 
Untçr den 400 Bischofen der Synode zu Rimini sei dieser Gregorius 
vielleicht der E inzige, welcher nicht abgefallen 2j. Umgekehrt — er ist 
tiefer gefallen, als die andcrn alle. Denn, sei es vor oder nach seinem 
Falle, sehr wahrscheinlich nach demselben, glaubte er sich durch seinen 
Brief an Eusebius wieder rein waschen und die Wel t glauben machen 
zu kõnnen, dass er allein aufrecht gestanden sei. — Allein gerade dieser 
Brief ist zum Verrather ah ihm geworden. W i r wiissten nicht, wer 
jener Gregorius sei, der zu Nice in Thracien mit seinen dreizehn 
Collegen rief: Placet. Aus der Antwort des Eusebius aber an ihn, die-
er selbst ohne Zweifel colportirt und sie dem Hilarius mitgetheilt hat,, 
wenn und soweit dieser Verfasser des (1590 entdeckten) opus historicum 
ist, sehen wi r , dass er (wie ihn Hieronymus nennt) der batische Gre-

') ex opere histórico, fragm. 8. Ab imiversis episcopis dictum est; Placet et subscripserunt, 
») Tillemont, m. 6, 461; 464; 522. 
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gorius sei, und dass der Titel eines Transgressor oder eines Praevaricator, 
den er dem Hosius zuweisen -will, mit grosserem Kechte ihm selbst 
gebiihre. — Auf ihn selbst gehen die Worte, die seine Genossen an 
Hosius verschwenden: „Erschreckt durch Drohungen, und fiirchtend, er 
mochte Verbannung und Aechtung erdulden, giebt er seine Hande der 
Gottlosigkeit, fállt vom Glauben ab, und — kehrt nach Spanien zuriick" l) . 

Aber, — man giebt zu , dass Gregor in Rimini war, weil man es 
nicht leugnen kann; daraus folge nicht, dass er auch am 10. Oct. 359 
in Nice "war. — Jenes Zugestãndniss geniigt uns vollkommen. I n 
Rimini fielen alle Bischofe, also auch Gregorius, und sein Selbstlob 
rechtfertigt ihn nicht, sondem klagt ihn an. Qui s'excuse, s'accuse. — 
Indess, wie es vor Hygin von Corduba in der Kirchengeschichte des 
Abendlandes nur einen dieses Namens, den Papst Hygin5) , gab, so 
findet sich vor Gregor von Elvira in der Kirchengeschichte des Abend
landes auch nur ein einziger Bischof Gregor. Es ist der Bischof Gregor 
von Portus bei Rom, welcher zu Aries im J. 314 unterschrieb'). Damals 
war erst das Bisthum entstanden. „Wahrend aber,8 sagt Dõllinger, „die 
Gallischen, Italienischen, Spanischen *) Bischofe hier immer zu dem 
Namen ihres Sizes hinzusezen: de cwitate, ist der Bischof von Portus der 
einzige, welcher sich unterzeichnet: Gregorius episcoptts de loco, qui est 
in Portu Romae"5). Vielleicht war dieser erste abendlandische Bischof 
dieses Namens ein geborner Morgenlander. Im Morgenlande wurde im 
vierten Jahrhundert der Name Gregor haufig, im Abendlande erst nach 
dem vierten und fiinftcn Jahrhundert. 

Demnach, da alle andern Indizien vortrefflich auf Gregorius Baeticus 
zutreffen, so geschieht ihm kein Unrecht, wenn wir annehmen, dass er 
am 10. Oct. 359 zu Nice vom Glauben abgefallen sei. 

') Minis perterritus, et meluens ne — exsilium proscriptionemve paterelur, dat manus 
impietati, et —praevaricatur in /idem, et regreditur in Hispanias — HbeU. preemn, cap. 9. 

*) E i n Mõnch dieses Namens — in dem Orient — erseheint noch in den Vitae 
patrum — zum 23. October, in dem Leben dos hl. Macarius Romanus. 

3) s. Dõ l l inger , Hippolytus und Kallistus, 1853, S. 80 fig. 
4) E s war nur ein spanischer Bischof zu Arles , s. oben S. 179 — 81. 
6) ,.Hier ist offenbar locus — der civilns entgegengesczt, und demnach sicher, dass 

Portus noch keine Sladl war. Bcachten wir ferner die Reihcnfolge der Unter-
schriflen: Zuerst stchen die Bischofe aus Italien, dann die Gallischen, Bri-
tannischen, Spanischen, hierauf die Afrikanischen, und ganz zulezt, also von 
den Italienischen getrennt, stehen noch die Bischofe von Portus und Centum-
cellae und die beiden von Ostia gesandten Presbyter {Conciliorum Galliae collectio 
Tom. I , p. 106, Paris 1789), doch wohl darum, weil diese dicht bei Rom be-
findlichen Kirchen die jiingsten, eben erst errichteten waren. Wir dürfen also, 
mit grosser "Wahrscheinlichkeit wenigstens, die Einsezung eines Bisthums in 
Portus in das Jahr 313 oder 314 sezen." — Man beachle, dass diess nicht 
meiue, sondem Dõll ingers Worte und Argumente sind. — Dolling. 1. c. S. 80—81. 
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Die Verlaumdungen dieses Abtriinnigen und Schismatikers nun haben 
das Urtheil der kommenden Jahrhunderte im Abendlande iiber Hosius 
bestimmt. Hosius wurde verurtheilt, weil den Abendlândern die orien-
talischen Quellen verschlossen -waren. Hilarius, Phobadius, Faustin und 
Marcellin — haben den Stab iiber Hosius gebrochen. Augustin -wurde 
nicht beachtet. Vor allem aber gab den Ausschlag der Schauerroman, 
den Gregor iiber Hosius in Umlauf sezte. Der Mensch hat einen an-
gebornen Zug zum Schauderhaften, und Strafwunder imponiren ihm 
mehr, ais Wunder der Gnade und Vergebung. Je grasslicher die 
Farben in dem Berichte der Luciferianer iiber Hosius aufgetragen -waren, 
um so unbedingter fanden sie Glauben. Die spatern Spanier haben mehr 
ais andere dazu beigetragen, das Andenken ihres grossen Hosius mit 
Sehande und mit Schmach zu bedecken und zu verschütten. Es war 
des christlichen Spaniens gefeiertster Schriftsteller, der Kirchenlehrer 
leidor von Sevilla, welcher in seiner Schriff: de viris illustribus — cap. 5 
— den Liigen der Gregorianer unbedingten Glauben schenktl). Hosius 
ist (nach Isidor) — nach langem ausserstem Greisenalter und schon an 
der Schwelle des Lebens selbst, durch den Pfeil der Schlange zusammen-
gestiirzt. Denn herbeigerufen von dem Fiirsten Constantius, durch 
Drohungen erschreckt, und iurchtcnd, cr ein Greis und reich, mõchte 
Verlust seines Vermogens und Verbannung zu erdulden haben, stimmte 
er sogleich der arianischen Gottlosigkeit bei, und verdammte das Wort 
homousion, das er zugleich mit den iibrigen heiligen Vatern der Kirche 
zur treuen Bewahrung iibergeben hatte, ergriffen von der Wuth der 
Gottlosigkeit: sein Leben endigte, wie er es verdiente, alsbald ein grau-
samer Tod2). 

Unser Schmerz bei Mittheilung dieser Worte ware unvergleichlich 
grosser, wenn wir nicht sáhen, dass sie fast wortlich den Luciferianern 
nachgeschrieben sind, und wenn wir nicht wiissten, dass sie Erdichtungen 
sind. Aber kein Wunder, dass von nun an im Abendlande — alies mit 
Abscheu auf den Hosius sah. Die Worte: calumniare audacterj semper 
aliquid haerct — waren auf schreckliche Weise in Erfiillung gegangen. 
Hosius war in dem Bann der offentlichen Meinung. Honorius von Au
tua3), Trithemius, Possevin, und andere — schrieben nach, was sie 

') Die Schrift ihm abzusprechen, u. a. desshalb, weil Ildephons ihrer nicht er-
wahnt, hilft nichts, da — sie doch unter Isidors Namen verbreitet war und ist 

' ) Istd. I. c. Hie autem post longum senium vetuslatis, id est, post centesimum primm 
annum in ipso jam limite vitae a Jidei limitibus subruens, serpentis jaculo concidit 
Nam accersitus a Constantio principe, minisque perterritus, metuens ne senex et dives 
damna rerum vel exsilium pateretur, illico (!.') Arianae impietati consensit, et vocabuhm 
„homousion", quod simul cum Patribus Sanctis caeleris Ecclesiis sequendum iradiderat, 
arreptus impietatis furore, damnavit: cuius quidem vitam, ut meruit, confestim exitus 
crudelis finiait. 

*) Honor, de scriptor. eccl. 3, 1. Trilhem, d. vir. ill. — Possevin., appar. sac. 
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vorfanden. Baronius lenkte zu mildenn Urtheile ein. Seitdem sclrwanken 
die Urtheile. Fast alie Spátern Jassen den Hosius in Spanien sterben. N u r 
Aguirre, Florez, Antonio - Perez Bayer, Maceda, lassen ihn eines from-
men Tods in Sirmium sterben. — Tillemont weiss nieht, ob er den Ver-
leumdungen glauben soil, oder nicht. — Auch Ceillier, im Ganzen milder 
urtheilend, lâsst ihn in Spanien sterben. Ebenso Hermant, der nicht um-
hin kann, die Erzãhlung der Luciferianer als eine amusante mitzutheilen *). 
— Mansi — lásst ihn erst im J. 359 — zu Sirmium fallen und die zweite 
sirmische Formei unterzeichnen3). Nach MShler hat er auch unterzeichnet, 
ist aber bald darauf gestorben, ob in Spanien oder Sirmium, darüber 
sagt er nichts3). — Hefele ist geneigt, dem Florez zu folgen4). End-
lich, Alb. de Broglie sagt in seiner rhetorischcn "Weise: sKaum "war 
der Abfall des Hosius bekannt, und wahrend der Held so vieler Kürnpfe 
erschôpft auf dem Wege nach Spanien sein erniedrigtes Greisenalter 
hinschleppte: so wurde Liberius schwach b).u 

Damit schliessen -wir dieses Kapitel. W i r sind zu dem klaren und 
entschiedenen Ergcbnisse gelangt, dass Hosius im Schoosse und in der 
Gemeinschaft der Kirche Gottes, — eines seligen Todes gestorben sei 
— am 27. August des Jahres 357 zu Sirmium in Pannonien (in der "Ver-
bannung) — und dass die Berichte übcr seine Rückkehr nach Spanien 
und seinen tragischen Tod daselbst, theils auf Vermuthungen, theils auf 
bewussten Liigen von Schismatikern, von Gefallenen und Abtrtlnnigen 
beruhen. 

Dennoch aber glaube ich im Ganzen bei dem Urtheile stehen bleiben 
zu dürfen, das ich im J. 1860 — 61 über den sogenannten „FallB des 
Hosius aussprach, nur mit der Bcschrãnkung, dass ich dieses Urtheil 
nunmehr auf den ^Fehler" des Hosius, und auf die Verdunkelung seines 
Andenkens bei der Nachwelt beziehe. — Es drangt sich immer wieder 
der Gedanke auf, warum musste Hosius so lange leben, warum wurde 
er aufgespart für diese lezte Priifung, warum war es ihm nicht vcrgonnt, 
mit ungetrübtem Glanze eines durch alio Jahrhunderte strahlenden 
Ruhmes aus dieser Welt zu scheiden? W i r werden uns trostcn über 
sein Ungliick, sein nFehltritt" wird uns in einem andern Lichte er-
scheinen, wenn wir sagen, der Herr habe ihn so lange leben lassen, 
damit er vor dem Austritte aus dem Leben jenes Unrecht sUhne und 

') Hermant hat ein eigenes Kapitel über den Tod des Hosius, B. 8, 4. 
*) Mansi — Supplementum conciliorum, t. i , disscrtatio de epochis Sardic. et Sirmient. 

concil. p. 207. 
*) Móhler , Athanasius der Grosse, und seine Zeit. 1827, Bd. 2 , S. 204. 
') Hefele, 1, 654. — Ebenso I . H . Reinkens in ..Hilarius von Poitiers", Schaffh. 1864, 

S. 161. 
4) Broglie, 3, 385 — A peine la défection d'Osius était — elle connue, et pendant que 

le héros de tant de lultes trainait langumament tur le chemin d'-Espa^ne sa vieillew 
humiliie: Libhre faiblissait. 
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t i lgè, das er durch übertriebene Harte zu Elvira (und Sardika) begangen. 
Gott iiberliess ihn seiner eigenen Schwacbheit bis zu einem gewissen 
Grade. Aber — er verliess ihn nicht; durch seine Strafe, und sein 
verdunkeltes Ansehen bei der Nachwelt sübnte er seinen Fehler. — Wie 
Móses, der Liebling Gottes, das gclobte Land nicht betreten durfte, 
•weil er einmal in seinem Leben im Vertrauen auf Gott gewankt hatte, 
so konnte Hosius dem Gerichtc Gottes und der Menschen auf Erden 
uicht entgehen, weil er zweimal in seinem Leben die gottliche Barm-
herzigkeit verlâugnet und sie ausgeschlossen hatte. Aber Gott liess ihn 
nicht sinken aus seinen barmherzigen Armen, er ist wieder auferstanden, 
und die Zukunft wird seinem Andenken das Recht und die Ehre wieder-
fahren lassen, die ihm die Vergangenheit vorenthalten und entzogen 
hat. Er starb in der Einheit der Kirche, und protestirte gcgen die ihm 
angethane Gewalt. Er protestirt für alle aus Schwachheit Gefallenen, 
und er vcrlangt, dass ihnen der Weg der Busso und der Wiederannahme 
geõffnet •werde. I n den Gang seines Lebens aber und in sein Andenken 
bei der Nachwelt hat Gott die Worte eingeschrieben: Beati misericordes, 
quoniam ipsi misericordiam comequentur (Malth. .5, 7.) '). 

') (Tübingcr) Thcologischo Quartalschrifi, J . 1861, S. 372 —73. 



Neuntes Kapitel, 
Die Rückkehr des Hosiiis iiacli Corduba? — Jakobus der 

Aeltere, der Apostei Spaniens, mid llosius von Corduba. 

Wenn man dem Gregor von Elvira, dem Anfiihrer der Luciferianer, 
mit der Frage entgegentrat: warum er denn — fiir den Glauben — allein 
die Verbannung nicht gelitten, — so wies cr auf die Zeichcn und Wunder 
hin, die Gott durch ihn gewirkt, so dass kein Hoide oder Jude, ge-
schweige denn ein Christ, cs ferner wagte, ihn beliistigen ?,u wollen, 
aus Furcht vor plozlichcm und gyiusamem Tod. — Wcnn man ihm ent-
gegenhalten wollte, dass llosius, dem er widerstanden, und den er zu 
Tode gebetet zu haben — sick riihmte, nicht einmal nach Spanien zu-
rückgekehrt sei, so konnte er mit einer Mentalreservation antworton: 
Gewiss, er ist zuriickgekehrt, zuriickgekehrt mit koniglicher Pracht, auf 
Kosten und im Auftrag des Kaisers, und mit dessen strengsten Befehlen, 
dass — alies sich (wie Hosius) des Kaisers Willen fiigen solle. 

Wirklich — Hosius kchrtc, wir kiinnen es mit hochster Wahrscheinr 
lichkeit nachweiscn, nach Spanien zuriick, nicht dcr lebende, sondem 
der gcstorbene Hosius. Das heisst, seine Leiche wurde am 28. August 357 
auf Kosten des Kaisers von Sirmium nach Corduba zuriickgeluhrt, um 
daselbst feierlich und kaiserlich dem Grabe Ubergeben zu wcrdcn, nach 
welchem Grabe Hosius so sehr sich gesehnt hatte. 

Nach den Beweisen fragt erstaunt der Leser. — Utiter den Grau-, 
samkeiten, welche die Arianer gegen die verbannten katholischen Bischofe 
begiengen, führt Athanasius wiederholt auch diese an, dass sie den Ver-
wandten die Herausgabe der Leichen der verstorbencn Bischofe verwei-
gerten, um die Lebendigen und Todten noch mehr zu quiilen'). 

') Historia Arianorum ad monachos, cap. 72. nae Mi (Ariani) neque corpora defunctorum 
ad humandum tradidere, sed, ut sua laterenl homicidia, occultarunt. apol. de fuga 
sua, cap. 7. — 

rà âi eúfiara TÕY TtTeXevrt¡xóruv ovâi TOIÍ tâiotç xará rr¡v áfçfyv axoSo&rjvat 
xexoirjxaOiv (also gab en sie die Leichnarae spâter doch heraus). Ferner cap. 7 
ad num. — áxoSacyóvraç ovx ¿ÁtovSiy à i ià rovç àvSpúxouç fxiOovOi rovç àxciSóvraç 
(e vito) xai rolç oixeioiç aururv èittflovUeúovOiv. — cf. fragmenta var. ed. Montf p. 1020. 
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Daraus geht hervor, dass die Verwandten der verstorbenen Katholiken 
denselben entweder in die Verbannung nachgefolgt waren, oder wenig-
stens auf die Kunde von deren Tode deren Leichen — abholen, und 
mit sich nehmen wollten. — Sie wollten wenigstens ihnen die lezte Ehre 
erweisen, und ihnen ein katholisches Begr'ábniss geben. 

Aber — derselbe Athanasius sagt, dass Hosiua den Arianern (dem 
Constantius) -wegen der vielen erlittenen Schlage, und den Naehstellungen 
gegen seine Verwandten auf einen Augenblick nachgegeben habe'). — 
Die nJlchste Erkl&rung ist, dass diese Verwandten den Hosius in seine 
Verbannung begleitet hatten, und dass sie auch bei seinem Tode zugegen 
waren. — Man braucht die menschliehe Natur, und man braucht die 
Natur eines Spaniers auch nur von feme zu kennen, um einzusehen, 
dass der sterbende Hosius keinen dringenderen Wunsch haben konnte, 
ais wenigstens im Todo aua der Hand und Nahe dieser Gottlosen errettet 
und in dem Lande seiner Vater begraben zu werden, dass — seine Ver
wandten keinen innigern Wunsch hatten, als wenigstens seine irdischen 
Ueberreste — mit sich in die Heimath nehmen zu kõnnen. 

So wurde es in Spanien zu aller Zeit mit denen gehalten, die aus-
wftrts starben; wenn es irgendmoglich war, wurden ihre Leichen zuriick-
gebracht, wenn sie auch nicht ausdriicklich vor dem Tode diesen Wunsch 
ausgesprochen hatten. Von hervorragenden Todten, die im vierten Jahr-
hundert ausserhalb Spaniens starben, konncn hier Papst Damasus und 
Theodosius der Grosse gar nicht in Frage kommen. — Aber der mehr-
erw&hnte Prafekt des Orients, Cynegius, ein eifriger Katholik und 
Spanier, der die GSzenbilder in Aegypten zerstort hatte2), ein Ver-
wandter des Theodosius3), und wahrscheinlich, wie dieser, aus der 
Stadt Cauca*), in Galizien, starb im J. 388 zu Constantinopel5). rEs 
starb, berichtet der Spanier Idatius, Cynegius, der Prafekt des Orients, 
w'áhrend seines Consulates6) zu Constantinopel. Er brachte alle Pro-
vinzefi, welche seit langer Zeit erschopft waren, in den alten Stand 
zurllck, und drang bis nach Aegypten vor, und zertriimmerte die Gozen-
bilder. Desswegen wurde unter grossem Weinen der ganzen Hauptstadt 
sein Kfirper zu den Aposteln geleitet — am 19. Marz. Und nach einem 
Jahre brachte ihn seine Frau Achantia nach Spanien auf dem Landwege ' ) . * 

') Âthan, de fuga sua cap. 5. cf. S. 227. 
') s. S. 125. 
*) Theodosius nonnt ihn „parens carissime et amantissime'' — in dem Rescript auf 

den vielgenannten „libeUui preeum". 
*) Theodosius, nattone Hispanus, de provincia Galtaeciae, civitate Cauca — c/tron. Idat. 

ad ann. 379. 
*) Idatii chronicon ad 388, Fasti Idatiani ad a. 388. 
*) Das Jahr 388 íst Theodosio A. I I et Cynegio V Coss. — (Chronologia Codicia 

Tlieodosiani, t. 1 op. Ootho/red. Ritter, p. C X X V I I I . ) 
' ) E t post annum transtulit sum matrona ejus Achantia ad Hispanias pedestre (t. e. via, 

qua pergitur per pedes). — Fasti Id. ad. ann. 388. — v. Bd. 1, 55. 
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— Es versteht sich von selbst, dass der Leichnam des Cynegius, bevor er 
provisorisch in der Kirche zu den Aposteln in Oonstantinopel beigesezt 
•wurde, einbalsamirt -worden ist. — Achantia, die Wittwe des Cynegius, 
•war ohne alien Zweifel selbst eine Spanierin; sie verlangte, nach dem 
Tode ihres Gemahls sich einsam fühlend in einer ihr fremden Weit , 
den Rest ihrer Tage in ihrer Heimath zuzubringen. — Sie hatte es aber 
niemals über sich gebracht, ohne den Leib ihfes Gemahles heimzukehren. 
Sie selbst führte ihn mit sich, den viel weitern Weg von Oonstantinopel 
nach Spanien, und — ihr Weg führte sie wohl — über Sirmium ' ) . —. 
Genau denselben Gefühlen, demselben Drange folgten 32 Jahre früher 
die Verwandten des Hosius, indem sie ihn mit sich nach Spanien zurück-
führten. Hbchstens vier Jahre vor dieser Uebertragung wurden die 
Hâupter der Priscillianisten, und dieser selbst — in Trier — durch das 
Schwert hingerichtet, wegen der Verbrechen der Magia und des Male-
ficium; ich zweifle nicht, dass sie unmittelbar nachher — ohne Weiteres, 
verscharrt wurden. — Dennoch erzahlt Sulpicius Severus: BDie Leiber 
der Hingerichteten wurden nach Spanien zurückgeführt, und es "wurde 
ihnen eine glânzende Leichenfeier gehalten" 

Es ware uns nicht schwer, den Nachweis durch die Reihe der Jahr-
hunderte zu fiihren, dass, was in der innersten Natur des spanischen 
Charakters liegt, auch in alien Jahrhunderten sich wiederholte. — Der 
Spanier kann den Gedanken nicht ertragen, in fremder Erde zu ruhen, 
oder seine Angehorigen nicht in der Heimath begraben zu wissen. — 
W i r verweisen hier auf das zuriick, was oben ausfiihrlich zu Oanon 34 
und 35 der Synode von Elvira auseinandergesezt wurde. — Ich zweifle, 
ob es ein Volk gebe, das mit den Todten so vertraut, ais wie mit Leben-
digen, umgehet, ais die Spanier; ein Volk , das den Todten so viele 
Ehre erweist, ais wâren es Lebendige; ein Volk, das vor den Leich-
namen so wenig natiirlichen Abscheu hat, ais die Spanier. Dort wird 
das Angesicht der Todten nicht verhüllt, wenn sie zu Grabe getragen 
werden. Die unglückliche Johanna, Wittwe des Konigs Philipp, des 
V&ters Karls des Fünften, führte die Leiche ihres Gemahles stets mit 

') Die bekannten Nachrichten über Cynegius nach den vorhandenen Quellen hat 
zusammengestellt Gothofred. Ritter in der Protopographia des Codex Thtodot.; 
sodann Joh. Matth. Garzon in Idatii episcopi ckronicon, ed. de Ram in „Compte 
rendu de la commission rot/ale d'hist." vol. X . — Bruxell. 1845 [auch in einem 
Separatabdrucke erschienen — (Nota X I ) , auch abgedruckt bei Migne Pat. lat. 
t. 74, p. 755]. — Garzon argumentirt über des Cynegius Heimath, viie ich, 
aber mit einem Anfluge von spanischem Patriotismus sagt er: Nostratem (d. i. einen 
Spanier) inquam; nam quo periinet, ut conjux Achantia ab urbe Constantinopolilana 
immenso fere itinere in Hispaniam deduceret, nisi ui eum in mq;'oruj» suorum monu-
mentum inferret? 

') Sulp. Sev. h. e. 2, 51. — Peremptorum corpora ad Hitpanias relata, magniique 
obsequiis ceUbrata eorum fuñera. 
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sich herum, und wartete lange vergebens — auf dessen Wiederbelebung. 
Ihr Triibsinn war nicbt zu heilen; aber die A r t und Weise, wie sie 
ihn an den Tag legte, ist doch auch ein Zeichen, wie man die Todten 
in Spanien Uberhaupt betrachtet und behandelt'). Wenn von dem 
heiligen Franz von-Borgia erzâhlt wird, dass der Anblick der todten Konigin 
Isabella, der Gemahlin des Konigs Kar l V . , ihn so sehr wegen ihrer 
Entstaltung erschüttert hatte, — so liegt auch darin — cine indirekte 
Best'átigung des Gesagten. 

I n frischer Erínnerung noch ist der tragische Tod des Spaniers 
José Borges. Es war am 8. Dezember 1861, am Feste der unbefleckten 
Empf&ngniss Maria's, zugleich am lozten Tage der grossen — vom 
8. Dezember 1854 bis 8. Dezember 1861 verlaufenen Festoktave von 
sieben Jahreswochen, da ihn an der Grenze des Kirchenstaates der Tod 
ereilte. Er umarmte seine spanischen Landsleute, deren es eilf waren, 
und rief: Unsere lezte Stunde ist gekommen, sterben wir als brave 
Spanier. — Sic wurden an der Stelle verscharrt. Aber die Freunde des 
Verstorbcnen, dcr Vicomte Charles von St. Priest und der Fürst von Scilla, 
überwandcn sich, den General Lamarmora in Neapel urn die Erlaubniss 
der Ausgrabung der schon verwesenden Leichc — anzugchen. Dcr 
Todte wurde ausgcgraben, und in Rom beigesezt, da cs aus mehrfachcn 
Griindcn nicht angieng, ihn nach Spanien zu bringen2). — 

Was von den Spaniern g i l t , das gilt und gait besonders in friiherer 
Zeit von alien Volkern. Die Sitte der Einbalsamirung und Heimfiihrung 
der Leichen. war im vierten Jahrhundert—aligemein. Vier Jahre nach 
Hosius istarb Constantius, am 3. October (nach a. 3. November) 361 zn 
Mopsucrene in Cilicien 3), „Der Lcichnam des Gestorbenen wurde sodann 
einbalsamirt, und in Sârgen eingeschlossen; Jovianus aber, damals pro
tector domesticw*), erhielt den Befehl, den Leichnam mit kõniglichcm 
Pomp bis nach Constantinopel zu geleiten, wo er neben seinen Ange-
h8rigen beigesezt wurde"s). 

') Hefele, Ximenes, 2. Aufl. 1851, S. 227 ; 229; 465. — 
*) Allffemeine Zoitung von 1862. Ni 1; 4. 
a) Pollinctum igitur corpus defuncti, cimilitumque in loculis, Jovianus etiam turn protector 

Jõmesticus, cum regia prosequi pompa Constantinopolim usque jussus est, prope necesti-
tudines ejus humandum. Ammian. Alare, I. 21, 16. — 

4) Anâerswo lieisst er: dotiiesticorum nrdinis primus — 25, 5 der Erste des Corps 
der Haustruppen. s. Amm. Marc, iibersezt von Wagner, 1794 — Bd. 3. s. v. 
domesticus und protector. 
s. oben S. 165 über die Leiche der hl. Helena. — Die Sitte der Einbalsamirung 
herrschte auch bei den Persern, Amm. M. 19, 1 — kcbãi 10 stemuntur, fig-
menta vehentes hominum mortuorum, ita curate pollincta, ut imagines essent corporibus 
similes jam sepultis. cf. Sahnas. ad Scriptor. ffistor. Aug. t. 11, p. 422. — cf. Amm. 
M . 25, 5 — von der Leichc des Julian Apostata: corpore curato pro copia rerum 
et temporis, ut ubi ipse olim statuerat, conderetur (also auch Julian hat sich den 
Ort seines Grabes vorher auserwáhll — in Tarsus) . 
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Doch die Einbalsamirung, und die Verbringung in die Heimath, 
oder an den vorherbestimmten Ort des Begrabnisses fand nicht bloss — 
bei fürstlicben Personen statt (-wie "wir in Betreff Spaniens schon oben 
gehQrt). Unter den von dem Rhetor Ausonius aus Bordeaux gefeierten 
Professoren ist AemiJius Magnus Arborius, Rhetor in Toulouse, Oheim 
des Ausonius. Er starb, ais Redner geehrt und bewundert, in Constan-
tinopel; er starb, reich und hochgeebrt von dem Kaiser Tbeodosius, 
noch zu Lebzeiten seiner Eltern. Aber der Kaiser selbst liess seine 
Leiche in die Heimath (entweder nach Tolosa oder Burdigalis) bringen, 
wo er in dem gemeinschaftlichen Grabrnale seiner Familie beigesezt wurde. 

In patriara sed te sedem, ac monumenta tuorum 

Principis Augitsti restituit pietas ') . 

Der Freund und Schüler des Ausonius, Paulin von Nola, brachte 
die Leiche seines Sohnes Celsus, vielleicht von Barcelona aus, wo 
er wohnte, nach Complutum, und sezte sie neben den Martyrern, den 
Knaben Justus und Pastor, bei2). — Der heil. Augustinus betrachtet es 
ais besondere Erhebung und Befreiung des Geistes, dass seine in Ostia 
bei Rom sterbende Mutter Monica sagte: Leget diesen Leib wo immer 
nieder; die Sorge für ihn kümmere euch nicht. — Um das eine nur 
bitte ich euch, dass ihr meiner bei dem Altare gedenken wollet, wo ihr 
immer seid. Ich aber dachte an deine Gaben, mein unsichtbarer Gott, 
die du senkest in die Herzen deiner GlSubigen, und -wunderbare 
Früchte wachsen aus ihnen, ich freute mich und dankte dir, indem ich 
mich an das erinnerte, was ich wusste, von wie grosser Sorge sie stets 
beunruhiget gewesen wegen des Grabes, das sie sich vorherbestimmt und 
zubereitet hatte neben dem Leichnam ihres Mannes3). — Er führt ferner 
ihre Worte an, da sie gefragt wurde, ob sie sich nicht fürchte, ihren 
Leichnam so ferne von ihrer Heimath zu lassen: Eichts ist fern von 
Gott, und man darf nicht fiirchten, dass er mich nicht finde am lezten 
Tage, um mich vom Grabe zu erwecken. 

Konig Lothar I L , mit dem das ephemere Reich Lothringen aufhorte, 
starb eines schnellen Todes zu Piacenza am 8. August 869, und wurde 
dort im Kloster Set. Antonin beigesezt. Aber die Leichen fast aller 
seiner Begleiter, die derselben Seuche erlegen waren, wurden grSssten-

') Auson. Commemoratio Professorim Burdigalensium — X V I I . cf. Parentalia, I I I . — 
c/. Garzon, I. c. not. X I . 

*) s. Band 1, S. 332. Dies war allgemeine Silte, wie Maximus v. Turin horn. 81 
sagt: Nam ideo hoc a majoribusprovisum est, ut Sanctorum ossibus nostra corpora soctemus 
— y. J . H . Kessel , St. Ursula und ihre Gescllschaft, Kõln 1863, S. 3 1 - 3 2 und 
die Belegslellen daselbst. — Stimmen aus Rom. Von den Benediktinern in 
Set. Pau l , 1860, S. 272. 

v) Aug. Confess. 9, 11 — guando (guanta) cura semper aestuasset de sepulchro, quod 
sibi providerat et praeparaverat juxta corpus viri sui. 

Gams, spaa. K irehe . I I . 19 
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theils — nach Kõln geschafft1). — Sechs Jahre spater starb Kaiser 
Ludwig 11. zu Brescia — 12. Aug. 875. — Seine Leiche wurde in feier-
lichem Zuge von Brescia nach Mailand nicht geführt , sondern getragen. 
Also erzahlt Andreas von Bergamo, der selbst vom Oglio bis zur Adda' 
die Bahre tragen half2). 

Der grosse Spanier, der Kardinal Aegidius Albornoz, Erzbischof 
von Toledo, vielfach ahnlich dem grossen Hosius, starb zu Viterbo 
24. Aug . 1367. Er hatte verlangt, in Spanien (Toledo), seiner Heimath, 
begraben zu •werden. Und es heisst in seinem Epitaphium: Invicti cineres 
tarn saeri mérito capitis cervicibics virorum, Begumque et Magistratuum 
Assisio delati Toletum; also — sein Leicbnam wurde von Italien bis To
ledo getragen, und dort ihm von Kõnig Heinrich von Castilien fast 
kõnigliche Ehre er-wiesen3). 

Die menschliche Natur bricht sich in alien Zeiten und unter alien 
Himmelsraumen wieder Bahn. Giebt es ein metaphysischeres, wenn man 
w i l l speculativeres, d. h. weniger von Gefiihlen oder sogenannten Vor-
urtheilen und Traditionen geleitetes Volk , als die Nordamerikaner sind? 
— Aber siehe da, Tausende von jungen Nordamerikanern, die Monate 
lang vor Richmond standen, bestellten zu Lebzeiten ihre eigene Einbal-
samirung für den Fall ihres Todes, um als Leichen ihren Hinterlassenen 
zugesendet zu werden. Mehrere Einbalsamirer machten in diesem Zweige 
merkantiler Thâtigkeit die glânzendsten Gescbafte. Ein Berichterstatter 
erzahlt u. a.: „Von dem Doctor (d. h. einem der Einbalsamirer) erfuhr 
ieh, dass schon gegen 2000 Leichname von Offizieren und Soldaten im 
Laufe dieses Krieges einbalsamirt worden seien. F ü r einen Gemeinen 
nimmt der Doctor, der natürlich diese 2000 — nicht alie einbalsamirte, 
sondern eine Menge Concurrenten hat, 25 Dollars (59 Gulden) und für 
einen Officier — 50 Dollars. Das Hauptmaterial ist Wasserglas mit 
G y p s V 

Wahrend wir uns erinnern, dass „die Asche" Napoleon's Bonaparte's, 
der am 5. Mai 1821 auf dem Felsen Set. Helena — unter dem Toben 
aller Elemente starb, im J. 1840 nach Paris gebracht, und — mit allem. 

' ) Anuales Xantenses J . 870 bei Peris script. I I . , 234: — quorum corpora pariter 
Coloniam expórtala atque humata sunt. — v. Dümmler, Geschichte des ostfrànkischea 
Reiches, Berlin 1862 , 2 Bde., S. 683. 

*) Andreas presbyter Berg, chronic, cap. 17—18. — ap. Pertz script. 3, 238. — D ü m m 
ler, S. 823. 

*) c/. Purpura áocta seu Vitae Cardinalium, Monach. 1714 — I. 2, p. 380. Albornoz 
war provisorisch in Assisi beigesezt worden, s. H . Leo , Geschichte von Ilalien, 
Bd. 4, 535. Muratori script, rer. It . X V . , p. 692. 

4) Allgem. Ztg. — Nr. 197 — 16. Ju l i 1862. 
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erdenklichen Leichengeprange im Dom der Invaliden beigesezt wurde') , 
lesen wir eben: Am 13. October (1863) fand auf dem Wahringer Fried-
hofe (nicht weit von Wien) die Ausgrabung der Gebeine Beethovens 
und Schuberts statt, um dieselben in metallene Sarge zu übertragen. 
Beethoven war am 27. Marz 1827 gestorben; Schubert im J. 1828. — 
Die Ueberreste (d. i . Skelette) der beiden Tonkiinstler wurden in Metall-
sârge gelegt, diese sodann verschlossen und versiegelt, und sie sollen in 
besonderen Griiften beigesezt werden 2). 

Wahrend unsre Zeit mit souveraner Verachtung auf den Reliquien-
cult der Kirche ais auf Gozendienst niederblickt, widmet sie ihren 
^Grossen" einen gleichen oder grosseren Cult, und rechtfertigt so durch 
ihre Thaten die Verehrung der Reliquien der Heiligen. 

Wer mõchte nunmebr zweifeln, dass Hosius der Sterbende, und seine 
Verwandten die Ueberbringung seiner Leiche nach Spanien wünschten? 
Nur — der Kaiser Constantius konnte diess verhindern. Àber er 
hatte das lebhafteste, ein wahrhaft brennendes Interesse, die Leiche auf 
seine Kosten, und mit kaiserlicher Pracht nach Spanien bringen zu 
lassen. — Wenn er dieses that, konnte er dadurch erstens seine Grau-
samkeiten gegen Hosius etwas zu bedecken hoífen. — Zweitens Hosius 
hatte feierlich -widerrufen. Wenn der Kaiser ihn mit aliem Pompe und 
auf seine Kosten zurückbringen liess, so leistete er dadurch der Meinung 
Vorschub, dass Hosius ais Arianer gestorben sei. — Drittens, es War 
allgemeine Sitte des Kaisers, dass er auf seine Kosten — die BischBfe 
zu den Synoden hin- und zuriickreisen liess. So erz&hlt Ammian. Mar-
cell., dass er — durch die Menge der von ihm berufenen Synoden, zu 
welchen die Bischofe auf offentliche Kosten und auf den Staatsposten 
hin- und zuriickreisten, das Staatsfuhrwesen zu Grunde gerichtet habei); 
damit stimmen selbst die Arianer in Sardika fast wortlich íiberein, sie, 
die doch gewiss — von der Liberalitiit des Kaisers den ausgedehntesten 
Gebrauch machten*), wahrend z. B. die nach Rimini zur Synode im 

') 1840 — 15. Dec. Napoleon's Ueberreste werden mit grossem Pompe im Dona 
der Invaliden beigesezt, Ghillany, Chronol. Handb. í. d. neuere pol. Geschichte, 
N ü m b . 1856, S. 97. 

») Kõlnische Blãtler Nr. 293 — 17. Okt. 1863. 8. ebendaselbst den ausfiihrlicbcn 
Bericht über die XJebcríührung der Leiche des am 13. Okt. f Ministers Billault 
nach Paris — 18. Oct. — N. 294. — Die neue Beeidigung fand am 23. Okt. statt. 
Umsonst prolestirten die Verwandten Beethovens ngegen die Entweihung seiner 
Asche", -wahrend P. Schubert, wahrscheinlich ein Sohn S c h . , die Einweihung 
der Grüfte vollzog. Allg. Ztg. 26. Okt. 1863. 

3) Amm. Marc. 21, 16 — u i catervis antistitum jumentis publicis ultra citroque ditcurren-
tibus, per synodos, guas appellant, dum ritum omnem ad mum traher'e conatur arbi-
trium, rei vehiculariae succideret nervos. 

*) ex op. histor. fragm. I l l , 25 — cursusque ipse publicua ad nihilum deducitur. — 
vergl. Aug. Neander, A. Geschichte der christl. Religion und Kirche, 2 , 2 
(1829), S. 865 - 66. 

19* 
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J. 359 reisenden') Bischofe aus Aquitanien, Gallien und Britannien die 
ümen gebotene Wohnung und Pflege auf Staatskosten ablelmten, mit 
Ausnahme von drei armen Bischofen aus Britannien. 

W i e splendid freigebig — sich Constantius gegen den Papst Liberius 
benahm, ist allbekannt. I n seinem Namen brachte der Verschnittene 
Eusebius dem Papste die prachtigsten Geschenke. Der Papst wies sie 
zuriick. Darauf legte Eusebius seine Geschenke in der Peterskirche 
nieder. Liberius sandte sie zuriick 2). — Als er von Mailand nach Tbra-
cien verbannt wurde, sandte ihm der Kaiser 500 Goldstiicke Schmerzen-
geld. Der Papst antwortete dem Ueberbringer: Gehe, und gieb es dem 
Kaiser. Er braucht es für den Sold seiner Soldaten. Die Kaiserin 
sandte gleichfalls 500 Goldstiicke. Liberius sagte: Eringe aucb diese 
dein Kaiser, denn er braucht sie auch für die Adjustirung seiner Sol
daten. Darauf brachte der Eunuch Eusebius andere (500). Liberius 
antwortete ihm: D u hast die Kirchen des Erdkreises geplündert, und 
bringst mir, wie einem Verurtheilten, Almosen. Geh', und werde zuerst 
Christ3). 

Derselbe Constantius erliess im J. 357 — zwei Geseze zur Erwei-
terung der Privilegien der romischen Kirche. Das zweite ist vom De-
zember 357 aus Mailand an den Afterpapst Felix gerichtet4), und dehnt 
die dem Clerus ertheilten groasen Vorreclite und Exemtionen auch auf 
deren Angehorige aus. 

Warum — Constantius so versch-wenderisch gegen Bischofe und 
Cleriker -war, sagt Hilarius — mit bezeichnenden Worten: „Wir streiten 
jezt gegen einen triigerischen Verfolger, gegen einen scbmeichelnden 
Feind, gegen den Antichrist Constantius: der nicht den Rücken schlügt, 
sondem den Bauch streichelt; nicht achtet zum Leben, sondern reich 
macht zum Tode; nicht in Bande legt zur Befreiung, sondern in seinem 
Palast honorirt zur Knechtschaft; nicht die Seite verwundet, sondern 
das Herz besezt; nicht das Haupt mit dem Schwerte abschneidet, sondern 
die Seele mit Gold todtet; nicht offentlich mit dem Feuer droht, sondern 
im Geheimen die Hollé anzündet. Er streitet nicht, um nicht besiegt 
zu werden: sondern er schmeichelt, um zu herrschen. Christum bekennt 
er, um ihn zu leugnen; die Einheit fordert er, damit nicht Friede sei; 

') Sidp. Sev. h. sac. 2, 41 — ita tnissis per Illyricum, Italiam, Africam, Hi&panias 
Oalliasgue Mugislri ofjicialibus, acciti aut macti (es hies wohl: coacli) 400 et ali-
quanto ampliuf Occidentales episcopi Ariminum convenere: quibus omnibus annonas et 
cellaria dare imperator praeceperat. Sed id nostris (i. e. Aquitanis) Gallis ac Srt-
tannis indecens visum: repudiatis fiscalibus, propriis sumtibus vivere maluerunt. Tres 
tantum ex Britannia inopia proprii publico usi sunt. 

1) Athanas. ad monach. cap. 35. 37. 
3) TTieod. hist. eccl. 2, 13. 

*) Codex Tkeodos. lib. 16, tit. 2 de episcopiSf lex 13 et 14. 
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die Irrlehren unterdrückt er, damit keine Christen seien; die Hohen-
priester ehrt er, damit es keine Bischofe gebe; die Dacher der Kirche 
baut er, um den Glauben niederzureissen')." 

Ohne Zweifel weigerte sich Hosius, so lange er konnte, auf Kosten 
des Kaisers erhalten zu werden. Es ist wabrscheinlich, dass seine Feinde 
sich dadurch an ihm rachten, dass sie ihn r̂eich"2) nannten. Aber — 
nach seinem Tode konnte er es nicht verhindern, dass Oonstantius mit 
kaiserlichem Pompe ihn nach Spanien zuriickbringen liess. — Insofern 
konnte es fast buchstâblich wahr seyn, was seine Feinde sagen: nEr 
kehrt nach Spanien zuriick mit grbsserem Ansehen, mit sich fiihrend 
des Konigs drohenden Befehl, dass wenn ein Bischof mit ihm nicht Ge-
meinschaft haben wollte, er verbannt werden sollte3)." — Ohne Zweifel 
liess der Kaiser in ganz Spanien durch seine Agenten verkünden, dass 
Osius seines Glaubens geworden, und — dass alle andern Bischofe in
sofern mit Hosius Gemeinschaft machen müssten (indem sie ihn etwa in 
ihre Kirchenbiicher eintragen, und seiner bei dem heiligen Opfer ein-
gedenk seyn müssten); wer dessen sich weigerte, sollte verbannt werden. 
Wir wissen nicht, ob ein Bischof damals verbannt wurde; Gregor sagt 
das Gegentheil von sich selbst. — Es ist ferner kaum ein Zweifel, dass 
zu Corduba — eine grossartige Leichenfeier für Hosius veranstaltet 
•wurde, zu welcher die spanischen Bischõfe eingeladèn wurden. — Wena 
all diess auf Kosten des Fiscus geschah, so hatte Constantius daran seinen 
Vortheil, der gute Name des Hosius aber seinen Nachtheil. 

All diess kosteteGeld, viel Geld. Der Kaiser wollte splendid thrau 
Aber seine gemachten Auslagen sollte ihm Spanien selbst mit Zinsen 
heimbezahlen. — Wenn das Ansehen des Hosius noch mehr darunter 
litt, so konnte es dem Kaiser nur lieb seyn. — Desswegen schrieb er 
denn am 28. August 357, den Tag nach dem Tode des Hosius, zu Sir-
mium (wo er im strengsten Incognito weilte, weil seine hier erlassenen 
Geseze zwar das Datum, aber nicht den Ort des Erlasses tragen): 

An Calestinus den Consularis von Batica. Wenn Jemand, nach der 
Beschaffenheit des Verbrechens, dem Todesurtheile verfallen ist, und 
dem Fiscus seine Stelle eingeraumt hat, so soli sogleich die Behorde 
des Procurator Patrimonii schriftlich von dir aufgefordert werden, sein 
Vermogen in Beschlag zu nehmen, so dass diese Objecte dem Fiscus zu 
Gute kommen: und alsobald soil iiber die Besizergreifung derselben mit 
den betreffenden Schreiben vorgeschritten werden*). 

') Bilarius contra Const. Imp., cap. 5. 
J) So nennen ihn die Luciforianer, und naeh ihnen Isidor Hisp. 
3) Libettus precum — cap. 9. 
*) Codex Theodos. lib. I X . Tit. 42 — de bonis proscriptorum seu damnatorum, lex 3. — 

Caelestino Cons. Baeticae. Ubialiquis, pro gualitate criminis, vivendi sententiam passus 
fisco fecerit locum, super occupandis rebus ejus statim ofjicntm Procuratoriç Patrir^onn 
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» Unter alien Kaisern des vierten Jahrhunderts waren Constantius und 
Julian — in dieser Richtung, Todesstrafen zu vervielfaltigen, und das 
Vermijgen der Hingerichteten einzuziehen, die grossten Qualgeister des 
ausgesaugten Reiches. — Im Marz 356 iatte Constantius verordnet, dass 
das Verm6gen der Hingerichteten bis zum dritten Grade der Blutsver-
wandtschaft an die Erben fallen solle; dagegen sollten die wegen Magie 
and Majesfâtsverbrechen (-welche Verbrechen unter Constantius Anlass 
zu zahllosen Ermordungen gaben) hievon ausgenommen seyn; die Ver-
-wandten sollten kein Anrecht an die Hinterlassenscbaft haben. Ein Jahr 
spatev — bot der Tod des Hosius dem Tyrannen Anlass, zunachst für 
Bãtika obige Ausnahme aufzuheben, d. i. von jezt an sollten die Giiter 
aller Hingerichteten dem Fiscus anheimfallen. — Diess war zunachst nur 
ein Versuch, gemacht an einer entfernten und fruchtbaren Provinz. 
Fiat experimentum in corpore vili. Wahrscheinlich trug der Versuch den 
Giinstlingen des Kaisers viel Geld ein. Schon ira nachsten Jahre er-
schien denn ein neues Gesez, des Inhalts: Wir hatten verboten, dass 
die Güter der Verurtheilten für den Fiscus eingezogen werden, mit 
Ausnahme der Verbrechen der Majestát und Magie, dass namlich die 
Nachfolger bis zum dritten Grade derer, denen das Gericht der Strenge das 
Leben genommen, sie besizen sollten. Jezt aber beschliessen -wir, dass 
die Giiter der Verurtheilten überhaupt — für den Staatsschaz in Anspruch 
genommen werden, indem die Bestimmung (von 356), die wir unter ge-
wissen Voraussezungen gegeben hatten, ruhen soil'). Noch niedertrâch-
tiger verfáhrt Julian durch ein Gesez vom J . 362. Wer das Vermõgen 

•

der Hingerichteten verbirgt, und er ist reich, der soli geâchtet werden, 
gehSrt er aber zum armen verachteten Põbel, so soil er — hingerichtet 
•werden. —, Erst im J . 364 nahm Kaiser Valentinian diese schrecklichen 
Geseze zuriick. — 

Jak. Gothofredus hat den allgemeinen Grund für solche Geseze ein-
gesehen. Sie lagen — nach Ammian. Marcell. in dem unersãttlichen 
Geize der Günstlinge des Kaisers. „Zu diesen landverderblichen Ranken 
gaben mSchtige Mãnner am Hofe gar oft den Ton selbst an, in der Ab-
sicht, mit dem Vermogen der Verurtheilten das ihrige zu vermehren, 
und von den eingezogenen Landgütern derselben Gelegenheit zu nehmen, 
auch die daran stossenden Felder anderer an sich zu reissen. Die Ge-
schichte giebt uns n'ámlich die zuverlassige Nachricht, dass Constantius 
(die HSflinge) mit dem Marke der Provinzen gemãstet habe. Am 

Uteris tuis conveniatur, ut eadem corpora fisci viribus vindicentur et protinus super 
occupatione eorum scriptis conpetentibus intimetur. Dat. V. Kal . Sept. Constantio 
Aug. V I I I et Juliano Caes. I I Coss. (357). 

') de bonis proscript. lex 4. S. indess S. 295. 
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meisten beriichtigt -waren hierin — der pratorische Prafect Rufin, der Eu
nuch Oberkammerherr Eusebius, und in Rom die Briider Anieius *)." 

Wenn aber J . Gottefred. nach den besondern Griinden fragt, welche 
den Erlass dieses Gesezes gerade fur Spanien hervorriefen, so musste 
seine Antwort eine verfehlte seyn; denn — er ]asst den Kaiser erst im 
Dezember 357 nach Sirmium kommen, wohin er zum zweitenmal in 
diesem Jahre kam2). Er weist auf eine Stelle in demselben Kapitel 
des Amm. Marcell. bin, wo es heisst: „Eben so hamisch verfuhr ein 
Staatsagent in Spanien auch bei einem Gastgebote: Denn — da er die 
bei eintretendem Abend Licht in das Zimmer bringenden Bedienten den 
gewohnlichen Gesang anstimmen hSrte, so gibt er dem, was bloss Ge-
brauch war, eine tiickische Deutung, und tilgte ein edles Haus aus 3).a 

Daraus kann man hochstens entnehmen, wie die Agenten des Kaisers 
— auf das VermSgen der Provinzialen Jagd machten; solches Gebahren 
iann eher die Polge, ais der Anlass — obigen Gesezes seyn. — Mit 
Unrecht sagt ferner J . Godefroi, dass Hosius und Liberius zusammen 
im J . 358 ihren Bisthiimern zuriickgegeben worden *). 

Da wir annehmen, dass der Leichnam des am 27. August 357 ver-
storbenen Hosius am 28. Aug. nach seiner Einbalsamirung nach Spanien 
zurückgeführt wurde, so begreifen wir das obige Gesez, dem schon im 
Januar 358 ein âhnliches für das ganze Reich folgte. — Die Reise nach 
Bâtika — erforderte drei Monate Zeit; und da ohnedem der Trauerzug 
dahin gieng, so benuzte man in Sirmium die Gelegenheit, jenes traurige 
Gesez zu iibersenden. Ohne Zweifel musste der Oonsularis Caelestin 
dem Hosius eine pomphafte Leichenfeier veranstalten. — 

Es ist moglich, dass Gregor von Elvira bei diesem Anlasse eine 
unschâdliche Demonstration gegen den todten Hosius machte, den er 
nicht erst todt zu beten brauchte, dass Potamius von Lissabon mit der 
Leiche des Hosius zuriickreiste, und dass Florentius von dem nahen 
Emerita bei der Leichenfeier anwesend war, und insofern mit Hosius 
und Potamius Gemeinschaft machte. — Es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass Gregor sich weigerte, mit dem todten Hosius Gemeinschaft zu 
machen, d. h. seiner am Altare zu gedenken, und dass er insofern dem 
aUebertreter Hosius Widerstand leistete". 

Erinnern wir uns wieder der Worte des Hilarius, dass Hosius Ballzu 
sehnsiichtig nach seinem Grabe" gewesen sei (et ipmm ilium nimium 

amantem sepulchri m i ) , so kann man diess fiiglich auf seinen bald er-
folgten Tod, und sein Begrâbniss in Cordova beziehen. 

') Ammian. Marcell 16, 8. 
a) Oothofr. comment, ad leg. 3. de bonis damnat. 
' ) Ammian. Marc. I. c. 
*) Godef, chronologia cod. Theodos. ad am. 358. 
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Wenn nun die Luciferianer das Geriicht verbreiteten, Hosius sei 
lebend nach Spanien zuriickgekehrt, weil einmal Gregor an dem todten 
Lowen zum Ritter und zum Heiligen werden wollte, so kam ihnen der 
spanische Sprachgebrauch hierin entgegen. — Idatius sagt nicht von 
der Leiche des Cynegius, dass seine Gemahlin seinen Leictnam, sondem 
dass sie »ihnK nach Spanien iibertragen habe [transtulit eum l ) ] . In den 
Jahren 356 und 357 wurden die Reliquien verschiedener Heiligen nach 
Constantinopel gebracht. Nun beachte man die verschiedene Weise, wie 
dieses von dem Spanier Idatius, und von andern Schriftstellern erzahlt 
wird: 

E u s . H i e r o n y m i 
c h r o n i c o n : 

359 (falsch) — Reli
quiae Apostoli Timothei 
Constantinopolim i n -
vec tae . 

300 Constantio Romarn 
ingresso, ossa Andreae 
Apostoli et Lucae Evan-
gelütae a Constantino-
politanis miro favore su-
scepta. 

I d a t i u s f a s t i e o n -
$ u l a r e S : 

356 — Constantio V I I I 
et Juliano Caesare — His 
Conss. i n t r o i e r u n t 
Constantinopolim reli
quiae Apostoli Timothei 
die K a l . Junii. 

357 Constantio I X . et 
Juliano Caes. 11. His 
Conss. i n t r o ie r u n t 
Constantinopolim reli -
quiae S. S. Apostolorum 
Andreae et Lucae die 
V. Non. Mart, et i n -
tf o iv i t Constantius Aug. 
Romam I V . K a l . Majas. 

358 Datiano et Cue
réale. His Coss. i n t r o i -
er u n t Constantinopolim 
Legati Persarum die V I I 
K a l . Mart. 

Man sieht, der Spanier hat fur Todte und Lebendige ein und das-
selbe Wort. Die Todten sind nicht hereingetragen oder gefiihrt vrorden, 
sondern sie sind hereingekommen. Nach diesem Sprachgebrauche ist 
auch Hosius nicht nach Spanien zurückgeführt worden, sondern er ist 
zuriickgekehrt. (Non reductum est corpus ejus, sed regressm est Hosius 
Cordubam.) 

C h r o n i c o n p a s -
s c h a l e : 

356 — His coss. Timo
thei reliquiae Constan
tinopolim cum summa 
veneratione d e I a t a e 
(xà Itíipuva rjvéx^j)-

357. His Coss. Con
stantinopolim allatae sunt 
reliquiae sanctorum L u 
cae et Andreae Apostolo
rum (rjvéxfrii r à Xei-
yjuva), depositaeque sunt 
in aede Sanctorum Apo
stolorum. 

') s. S. 286. Diess ist um so auffallender, da es heisst: deductum est corpus 
ejus ad Apostólos, die 14 Kal. April. E t post annum transtulit eum matrona ejus 
Aohantia pedestre. 
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Dass der heilige Leib des Aposteis Jakobus nach Spanien gekommen, 
mõchte ich nicht bezweifeln. Dass der todte Jakobus mehr in Spanien 
gewirkt, ais der lebende Paulus, scheint mir unbestreitbar. JDaraus 
würde folgen, dass dem Jakobus der Ehrenname eines Aposteis von 
Spanien zukomme, und weniger dem Paulus. — Dass Jakobus den 
Ehrennamen eines Patrones, d. h. eines Besclmzers von Spanien ver-
diene, kann nur der bestreiten, der die Geschichte Spaniens im Mittel-
alter nicbt kennt, oder nicht kennen will. — Man thut aber der Ver-
ebrung des heiligen Jakobus keinen Eintrag, sondern man folgt nur 
seiner Ueberzeugung, und seinem redlichen Gewissen, ohne welches ein 
Geschichtschreiber seinem Berufe, und der Verantwortung, die er vor 
Gott für das ihm anvertraute Talent abzulegen hat. niemals genügen 
kann, — wenn man unterscheidet zwischen der Frage, ob Jakobus 
lebend, oder ob er todt nach Spanien gekommen sei. — Wir wiirden 
gegen unser Gewissen handeln, wenn wir das erstere behaupteten, und 
wenn wir das zweite leugneten. In der That hat Gott dem christlichen 
Spanien zwei Apostei gesendet, den Paulus und den Jakobus. Die 
Spanier — aber wollten sich mit dem einen Jakobus begniigen. Als 
er durch Wunder leuchtete, als er im Herzen und Munde aller Spanier 
lebte, da gab es in ihrer Ueberzeugung nur noch einen Apostei. Der 
Apostei Paulus, der nach Spanien gekommen, kurze Zeit dort geweilt, 
und nur einige Jiinger gewonnen, war jezt der Apostei Jakobus selbst. 
Er kehrte — zwar nach Palastina zuriick; aber bald nach seinem Mar-
tyrium brachten ihn seine Schiiler mit sich nach Spanien. 

Wenn der Leib des heiligen Aposteis in Spanien ruht, so muss er 
zu irgendeiner Zeit dahin gebracht worden seyn. — Wann? — ist heute 
noch eine offene Frage. Für die Sache selbst ist es nicht von Erheb-
lichkeit, ob er im ersten, ob er im siebenten oder achten Jahrhundert 
dahin gekommen. Manche, u. a. Tillemont, haben die Vermuthung aus-
gesprochen, seine Uebertragung nach Spanien stehc im Zusammenbange 
mit der Ueberfluthung des Orients durch die Muhamedaner'). — Ich 
theile zur Zeit diese Hypothese. — Der Einwurf thut ihr keinen Ein
trag, dass rçach Venantius Fortunatus der Leib des Jakobus zu Jerusalem 
ruhte. Denn er lebte friiher, und — er konnte sich tãuschen, wie er 
sich in Betreff des Aposteis Andreas tãuschte 2j. — Nach Florez wurden 
die Reliquien des heiligen Jakobus im J . 772, nach andern spater [812; 
8163) bis spatestens 835] aufgefunden. Die spanische Sage von seinem 

') Tillemont mimoires t. 1, Notes sur saint Jacgue le Majeur. n. 7. ( I I y auroit done 
plus de probabilité a dire que dans les desordres du 7 siMe et parmi les ravages que 
les sarrazins firent alors et depuis dans la Palestine, le corps de s. Jacque fut trans
porté en Galice par quelque occasion et y est ensuite demeuré inconnu jusques vers 
Van 800. 

') Venanl. Fort. cam. I. 8. c. 6. 
s) cf. Baronias ann. 816 — nr. 52. 
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Apostolate in Spanien wurde aus dem rbmischen Brevier entfernt, aber 
auf das Andringen der Spanier im J . 1625 wieder in dasselbe aufge-
nommen. Dort heisst es: „Moa; (Jacobus) in Hispaniam profectus, ibi 

aliquos ad Christum convertit: ex quorum numero scptem postea Episcopi 

a beato Petro ordinati, in Hispaniam primi directi sunt." Also auch hier 
ist Jacobus an die Stelle des Aposteis Paulus gesezt. — Bei dem Spanier 
Mariana, der fast mit Geringschazung über diese Sache hinweggeht, 
•werden die 7 Apostelschüler, nebstdem Petrus von Ebora (vielmehr von 
Braga), Athanasius und Theodor ais Jünger des Jacobus bezeichnet1). 

Petrus hat den Beinamen Rates, und soil erster Bischof in Bracara 
gewesen seyn. — Athanasius gilt als erster Bischof von Zaragoza. Pe
trus soli in Rates, einem Ort siidwestlich von Braga am Meere gelegen, 
gelitten haben. Aber ein solcher Ort ist unauffindbar. Er hat sicher 
nie existirt. Aber — auffallend ist mir die Aehnlíchkeit des Namens 
mit dem Kloster Raitu, dessen Bcwohner im Lateinischen gewohnlich 
Rhatenses heissen. Das Kloster Rayeh (Raithu) wurde unter Justinian I. 
in Arabia Petraea gegriindet, nahe beim Sinai. — Johannes, Freund 
des Climacus, war wohl sein erster Abt. Er veranlasste dessen Werk: 
Scala oder xUfAO^, und schrieb Scholien dazu. Im J . 601 — werden 
43 (34) Monche von den Blemmyern ermordet. Um 650 bliihte Theodor 
von Raithu, Freund des heiligen Maximus, von dem wir noch eine 
Schrift haben. 

Nun beachte man: Petrus von Rates, und Theodor sind Schüler des 
Jacobus. Theodor und Athanasius sind neben Jacobus begraben. Der 
Name Athanasius, im Morgenlande allverbreitet, passt auf einen MSnch 
von Raithu um so mehr, als die Kirche daselbst den Ñamen des heiligen 
Athanasius trug2). — Diese drei Manner also konnen Monche des Klosters 
Raithu gewesen seyn, und den Leib des heiligen Jacobus nach Europa 
geflüchtet haben, um die Mitto des siebenten Jahrhunderts. — Dass sie 
hiebei, so weit mSglich, den Landweg cinschlagen mussten, kann nicht 
bezweifelt werden. 

Jacobus kam nach Spanien, — und allmalig bildete sich die An-
schauung (mit Hinzunahme der Traditionen über Pauli Aufenthalt), dass 
er lebend — in das Land gekommen. Hosius kehrte nach Spanien 
zurück, und — es war leicht, die Meinung, die in der Redeweise des 

') Mariana de rebus Hisp. 4 , 2 — noil's receptas opiniones moveré non erat animus. — 
Nos, guoniam rerum antiquitas certam scriptioni derogat fidem, ñeque quid certi de 
Jacobi apostoli discipulis afferi potest, liberum lectori judicium de tota hoc re relinqua-
mus. — Auch Mariana sagt von Hosius (4, 17): His jidei formulis suscipiendis 
Osius Cordubensis venerandam canitiem sugillasse fertur valde care aestimans pauculos 
vitae annos, guot illa aetas recipiebal. — Selbst die Lí içen Gregors íuhrt er wie 
baare Münze an. 

!) E d . Uobinson, Palástina, Bd. i (1841), S. 433. 
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Landes eme Stüze hatte, zu verbreiten, und im Abendlande bis zum 
heutígen Tage zur herrsehenden zu machen, — dass er nicht ais Leich-
nam, sondern lebend zurückgekehrt sei. 

Genau in dieser drastischen Weise — sprachen im Jahre 962, 
-wohl anderthalb Jahrhunderte — nach der Entdeckung des Leibes des 
Aposteis Jacobus, die Bischofe des nordostlichen Spaniens: istum Aposto-
latum non erat — Ap. S. Jacobi; guia Ule apostolus interfectus hic venit, 
nutto modo autem vivus (dieser Apostei kam getodtet hieher, in keiner 
Weise lebendig). [Florez, t. 19, p. 372.] 



Zehntes Kapitel. 
Hosius der Grosse. 

Auch christliche Bischofe tragen den Ehrennamen — der Grossen. 
Wir haben einen Papst Leo den Grossen und Gregor den Grossen. 
Papst Nikolaus I. wird von Manchen der Grosse genannt. Athanasius 
wird ziemlich allgemein der Grosse genannt. Ebenso der heilige Basi-
lius von Casarca. Man hat vielfach den heihgen Hilarius den Athanasius 
des Abendlandes genannt. Man wird es mir zu Gute halten, -wenn ick 
den Hosius — den Athanasius des Abendlandes nenne. Man wird es 
erklarlich fmden, wenn ich Hosius den Grossen nenne, weil mir in. 
dieser Bezeichnung Athanasius vorangegangen ist'). 

Diesen Ehrennamen giebt er ihm wiederholt, und er giebt ihn — 
ihm allein. Hosius besass aber auch alie Gaben des Geistes und Herzens, 
die ihn zu einem wahrhaften Fiirsten der Kirche machten. — Er war 
ein von Gott gesendcter, cin providentieller Mann. — Er war aufge-
wachsen in einem Lande, das bis jezt der Entwicklung des kirchlichen 
Lebens gánzlich feme gcblieben, das — auswârts kaum genannt wurde. 
— Er zog nun nicht nur dieses Land in die allgemeine Stromung des 
kirchlichen Lebens hincin, —'sondern — er concentrirte in seiner Person 
das kirchliche Leben übcrhaupt, indem er die Geschichte der christlichen 
Kirche wenigstens ein Menschenalter zum grossen Theile leitete und 
bestimmte. 

Er besass das %áoia^a xvpeQwrjaetag — die Gabe der Regierung im 
hochsten, in einem unvergleichlichen Grade. Er war ein geborner Leiter 
und Regierer der Geister. — Lãngst bevor er der Vater der Bischofe 

4) Athan. ad episc. Aeg. cap. 8 — x a ç à roís fisyáÀov xai òfioXoyrjtov 'OÕLOV. de fuga 
cap. 5. jieçi — TOV fieyáXov — 'Osíov — xeçiTróv êOTiv è/xi xai Àéyeiv; cap. 9 — 
TOV /ueyúÀov xai ó/JioXoyrjTov 'OSÍov. 
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geworden, horten die Bischofe auf seinen Wink. — An dem unendlich 
folgenreichen Ereignisse der Hinwendung des ersten Kaisers zu der 
christlichen Kirche — hat er den grossten Antlieil, und wahrscheinlich 
einen grossern, ais jenes Zeichen, das dem Kaiser erschienen seyn soli 
— mit der Inschrift: I n hoc signo vinces. In der Person des Hosius 
lernte Constantin die christliehe Kirche achten und lieben. Vor dem 
grossen Hosius beugte sich Constantin der Grosse. 

Bei der unendlich wichtigen Frage, die durch alle Jahrhunderte 
herab die Geister bewegt, und um -welche sich in einem gewissen Sinne 
alie andem Fragen bewegen, iiber das Verhaltniss der Kirche zum 
Staate, oder — was im Grunde dasselbe ist, iiber die Freiheit der 
Kirche, war es dem Hosius gegeben, die richtige Mitte zu linden, und 
in seiner eigenen Person die Concordia inter sacerdotium et imperium her-
zustellen. Die Kirche musste sich dem Kaiser nahen; aber — sie hatte 
dem Schuze ihre Freiheit zum Opfer gebracht, wenn nicht vor alien — 
er eine starke Mauer in dem Hause Gottes — dor neuen Sklaverei wider-
standen ware. — Er musste am Hofe weilen; — aber einen Hofbischof 
hat er nie gespielt; er erzwang sich Achtung audi von den Widerstreben-
den und Widerwilligen. — Die mit Blindheit geschlagenen Heiden und 
Arianer — wussten sich seinen Einfluss nur durch Zauberei zu erklâren. 
Ein Zauberer war er nicht. Aber Gott hatte seiner Erscheinung, seiner 
Person selbst jenen holden Zauber, und zugleich jene imponirende Macht 
verliehen, dass ihm Niemand widerstehen konnte oder wollte. 

Von dem heiligen und lieblichen Kirchenlehrer Bonaventura heisst 
es: Diese Gnade hatte Gott ihm geschenkt, dass alle, die ihn sahen, 
sogleich von herzlicher Liebe zu ihm ergriffen wurden. Von dem hei
ligen Romualdus heisst es, dass sein Anblick alle erheiterte. — So auch 
wurde Jeder, der in das ehrwürdige Angesicht des grossen Hosius blickte, 
erfreut und getrostet. Wer immer zu ihm kam, gieng getriistet und 
erfreut von ihm hinweg. 

Das Christenthum, das alle natiirlichen Tugenden geweihet und er-
hoben hat, hat auch die PVeundschaft erhoben und geadelt. — Grosse 
Seelen und grosse Herzen — finden sich zu einander gezogen. — Die 
zãrtlichste und die edelste Freundschaft und Liebe verbánd Hosius den 
Grossen und Athanasius den Grossen.. Denn Beide lebten, stritten und 
litten für dieselbe heilige Sache, fur die Sache des Gottmenschen, für 
den Glauben an ihn, den Gottessohn, der die Welt erlost und die 
Kirche gegriindet hat. — Diese Freundschaft, die zuerst den Jiingling 
Athanasius im J . 324 — 25 mit dem Greise Hosius zu Alexandrien ver-
band, dauerte in ungeschwachter Kraft ein Menschenalter fort; und so 
machtig war sie in dem grossen Hosius, dass ihn, den die aufgelegten 
Martern zu einem voriibergehenden Nachgeben gegen die Arianer ver-
mocht hatten, dieselben nicht vemogen konnten, von Athanasius sich 
zu trennen. 
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Der Geist und die Liebe des grossen Hosius -war ungetheilt der 
ganzen und untheilbaren Kirche zugewendet. Wo ist, fragt Athanasius, 
eine Kirche, die nicht sprechende Denkmale seiner Theilnahme aufzu-
weisen hâtte?— Er war, wie den leiblichen, so den geistigen Anliegen 
der christlichen Volker voll Theilnahme zugewendet. — Auch die Sklaven 
sind ihm zu unverganglichem Danke verpflichtet. Aber in dem Mittel-
pmikte der einen Kirche, in der romischen Kirche, concentrirte sich be-
sonders seine ehrfurchtsvolle Liebe. Er forderte die um ihn versammelten 
Bischofe auf, das Andenken des Aposteis Petrus zu ehren, und seinen 
Nachfolgern nicht bloss den Primat der Ehre, sondern auch das oberste 
Richteramt in der Kirche zu übertragen. Die Jahrhunderte haben ge-
stritten Uber zufallige und über wesentliche Rechte des Primates. Wir 
haben keinen Beruf, in diesen Streit einzutreten. Aber wir sind der 
Meinung, dass Hosius in der Hand Gottes ein Werkzeug war, dem 
Nachfolger des Fürsten der Apostei zu seinen wesentlichen Rechten zu 
verhelfen, und dass ihm die Kirche Uberhaupt, und die romische Kirche 
— im Besondern — dafiir verpflichtet sei. 

Die allgemeinen Synoden waren wohl auch ohne Hosius in das 
Leben getreten. Aber — dennoch war er in der Hand des unsichtbaren 
Hauptes der Kirche — das begnadigte und bevorzugte Werkzeug, in 
der Kirche ein Institut, eine Einrichtung in das Leben zu rufen, durch 
welches der heilige Geist in den cntscheidenden Wendepunkten ihrer 
Geschichte sie erleuchtete, regierte und einigte. 

Ehre darum und unsterblicher Ruhm sei dem grossen, dem auser-
wUhlten, dem in seiner Art einzigen Manne, dem Vater der Bisehõfe, 
dem abrahamitischen Greise, dem Stolze und der Zierde des christlichen 
Spaniens, dem Vater Hosius. Menschliche Bosheit und menschliche 
Kurzsichtigkeit hat — durch die Jahrhunderte herab — sein hehres Bild 
verdunkelt und angeschwârzt. — Sie haben einen Mann, an dem sein 
Jahrhundert sich erbaut und aufgerichtet hat, mit so unglüchlichem Er-
folge verleumdet und verlâstert, dass er seit fiinfzehn Jahrhunderten in 
der abendlândischen Kirche ein Gegenstand des Aergernisses und ein 
Stein des Anstosses geworden ist. — Sollte es mir in etwas gelungen 
seyn, diese ehrwürdige und hehre Gestalt von den Flecken zu reinigen, 
mit denen Lüge und Verleumdung ihn besudelt und entstellt hat, in 
etwas ihn darzustellen in seiner GrSsse und Würde, — wahrlich, 
— ich kõnnte Gott niemals genug fiir eine solche mir gewordene 
Gnade danken. 



Eilftes Kapitel. 
Hosius der Hei l ige . 

Heilig — nennt Athanasius selbst den Hosius; heilig dem Namen 
und der Wahrheit nach. Die morgenlãndische Kirche hat den Hosius 
unter die Zahl ihrer Heiligen aufgenommen, und noch heute gilt er 
&]s solcher. — Wenn die Kirche des Abendlandes diesem Beispiele nicht 
gefoigt ist; so liegt der Hauptgrund keines-wegs in dem, was mit Hosius 
zu Sirmium gesehah, oder geschehen seyn soli. Er liegt vielmehr in 
der Geschichte, die die Luciferianer über ihn erdichteten, und die zu 
einer Zeit, -wo man keine Kritik übte, gerade wegen ihrer Ungeheuer-
lichkeit Grlauben fand. — Denn die menschliche Natur hat zu Straf-
wndern — eine sonderbare Hinneigung. 

Da dieses Mahrchen im Morgenlande, wo man den Fehler des Ho
sius so gut kannte, wie im Abendlande, nicht bekannt war, so kam der 
Name des Hosius in das Verzeichniss der Heiligen. Am 27. August 
findet sich Hosius sowohl in dem Menologium, als in den Menâen der 
Griechen, und zwar in folgender Weise: 

Menáen — zum 27. August. 

An demselben Tage (das Gedachtniss) unsers heiligen Vaters, des 
Bischofe Hosius von Corduba: 

Schon wenn ich deinen Namen ausspreche, o Heiliger, 
Bringe ich dir, dem Todten, das gebiihrende Lob. 

Dieser Glückselige, welcher sich friiher in der Tugendiibung ausge-
zeichnet hatte, welcher mit alien Tugenden geziert war, wurde auf den 
Siz des Bisthums Gorduba in Spanien erhoben. Er hatte aber einen 
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Eifer fur unsem orthodoxen Glauben, und er war zugegen bei der 
grossen und ersten Synode, wo er den Kampf mit den Arianern durch-
fiihrte, und sie zurückschlugi). Die in Sardika veranstaltete Synode 
brachte er selbst zu Stande, und er nahm unter den dort Versammelten 
die erste Stelle ein. Dieser wurde, nachdem viele andere Bischofe von 
Constantius von ihren Sizen vertricben worden, weil sie nicht fiir die 
Absezung des grossen Athanasius stimmcn wollten, oder besser gesagt, 
weil sie nicht an dem schlechten Glauben der Arianer Theil nehmen 
wollten^ in die Verbannung gesehickt, und nachdem er vicies Harte in 
derselben erduldet hatte, fand er in derselben das Ende seines Lebens. 

Menologium Basilianum zum 27. August. 

Nachdem es den Abt Poemen und den Papst Liberius gefeiert, hat 
es Über Hosius das Folgende: 

Und das Andenken unsers heiligen Vaters Hosius, Bischofs von 
Corduba Jj: 

Hosius, Bischof von Corduba, veriiess die Welt, und wurde Monch, 
und nachdem er sich vorher im ascetischen Leben ausgezeichnet, und durch 
alle Tugendcn geleuchtet hatte, und mit vicien Wundern geschmückt -war, 
so wurde er von dem Erzbischofe von Rom — zum Bischofe der Stadt 
Corduba erwiihlt. Da er aber fiir den orthodoxen Glauben Eifer hatte, 
so erschien er in der grossen Synode, wo er den Wahnsinn des Arius 
widerlegte, und dio seelenverderblichc Kezerei — zurückschlug. Aber 
auch die in Sardika veranstaltete Synode brachte er selbst zu Stande, 
und er nahm unter den dort Versammelten die erste Stelle ein. Spater 
aber wurde er unter dem Kaiser Constantius, der Arianer war, in die 
Verbannung gesendet, mit vielen andern Bischofen, weil er sich des 
orthodoxen Glaubens annahm. Und nachdem er in der Verbannung 
viele Leiden erduldet, zahllose PrUfungen ertragen, eilte er freudig zu 
dem Gotte, fiir den er kampfte3). 

Im Morgenlande also — steht der Name des Hosius in dem Ver-
zeichnisse der Heiligen. — Dort batten die Verleumdungen Gregors und 
seiner Nachbeter keinen Boden gefunden. Daraus folgt allerdings nicht, 
dass Hosius, wie Bivar4) und manche Spanier meinten, seine eignen 
Kirchen und Feste in der Kirche des Morgenlandes habe. Vielmehr 
steht in dem gewohnlichen Kalender der Griechen — am 27. August — 

') ryv KQeiavtxfjv XvOõav ¿ieJ.¿yxb>v xa' àitoxçovó/ievoç. 
*) xai (¿vquy roil ¿v àyioiç xurçòç y/uarv 'Ooiov. 
' ) Ueber die Monâen und Menologien haben neulich Job. N. Neale in England, 

und Daniel in Halle (1853) gesehrieben. 
') J . 360 des Pseudo-Dexter. 
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nur der Name des heiligen Poemen'), -wie auch bei uns im Kalender 
gewohnlich nur ein Name stebt; nur der Kalender der Aetbiopier hat 
zum 27. August auch den Ñamen des Papstes Liberius 2). — Den Griechen 
gilt also Hosius heute noch als Heiliger, wie z. B. den Lateinern Gregor 
von Elvira — zum 24. April — als Heiliger gilt, vreil Baronius, troa 
der starksten Zweifel an dessen Heiligkeit, es nicht iibcr sich bringen 
konnte, denselben aus dem romischen Martyrologium wegzulassen3). 

Die Bollandisten haben zum 23. September den Papst Liberius 
unter die Heiligen aufgenommen, obgleich er in der abendlandischen 
Kirche als solcher nicht verehrt wird. — Florez hat es mit Recht be-
merkt *), dass sie am 27. August mit -wenigen fast geringschiizigen Wor-
ten an Hosius voriibergegangen. — Wir wollen nicht sagen, dass der 
Papst bei ihnen mehr Gewicht gehabt, als ein langst von der òffentlichen 
Meinung aufgegebener Bischof; — aber vielleicht standen auch sie unter 
dem Eindrucke der Verleumdungen der Luciferianer. 

Unter den Neucm hat zuerst Baronius mildere Bahnen in dem Ur-
theile über Hosius eingeschlagen. Nicol. Antonio, und mehr noch 
S. Aguirre versuchten mit Gliick seine Ehrenrettung5). Die Frage seiner 
Heiligsprechung hat Henr. Florez zuerst mit wenigen Worten bchandelt, 
indem er sagt: HDa seine Tugenden heroische waren, so konnte die 
heilige Kirche von Corduba um seine Verehrung als Heiliger nachsuchen, 
indem sie sich auf den Vorgang der Kirche des Morgenlandes als Bei-
spiel beriefe. Er nennt ihn mit Recht den „heiligen und grossen Vater 
Hosius"6). — Dcr Spanier Michael Maceda hat eine grosse Abhandlung 
„Ueber die Heiligkeit und die rechtmassige Verehrung des grossen Ho
sius" geschrieben'). — Er hat scin Werk dem damaligen Bischofe von 
Corduba, Antonio Caballero y Gongora gewidmet. Er hoffte, dass noch 
unter dem Papste Pius VI. die Heiligsprechung des Hosius erfolgen 

') Assemani, Kalendaria ecclesiae universae, t, 6". — z. 27. Auç , — Indess verehrt 
die russische Kirche im Allgemeinen die als Heilige, welche die giiechische 
Kirche in ihre Menologicn aufgenommen hat — Sirahl , russische Kirchen-
geschichto — p. 702 — bei Vnniel: Codex liturgicus, t. 4, ( I S M ) , p. 249. 

') Daniel, I. c. p. '26IS — Liberius patriurcha Roinae. 
') of. Die neuesle rómische Ausgabe von 1845 — RaiMonae 1846 — llliberi in 

Hispânia sancti Gregorii episcopi et confessória (ist wortlich aus Usuardus : Item 
civitate Beliberri, sancti Gregorii episcopi et conf). 

*) Florez, 10 , 200. 
s) Antonio-Fr. Perez Bayer, liibliotheca vetas Hispana, t. 1, p. 133 — 138. Madrid 1788. 

— Aguirre, concil. Hispaniae, t. 2. dissert. 2; 13—15. excurs. 
*) y haviendo sido heroycas sas acciones, p u d i e r a l a S a n t a I g l e s i a de C o r d o b a 

s o l i c i t a r su culto, sirviéndola de egemplar la práctica de la Iglesia del Oriente, 
t. 10, 166 — 214 — „ E l Santo y gran Padre Osio." 

"') Maceda; Hosius veré sanctus; de sanctitate et cultu legitimo M. Hosii dissertatio secunda. 

Bononiae 1790, p. 241 — 380. 

O ama, span. Kirche. I I . 20 
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werde. — Die energischc Sprache, deren er sich Spanien und Rom 
gegeniiber bedient, naclizualimen — ware fur uns nicht rathsam. Ob 
von Spanien aus Schritte in dieser Sache geschehen, wissen wir nicht *). 

Aber es scheint uns, dass — unter dem Vorgange der zunachst 
betheiligten Kirche von Corduba, und der Kirchenprovinz von Sevilla, 
die Kirche von Spanien — Anlass und vielleicht die Pflicht hâtte, das 
gegen den grossen und heiligen Bischof von Corduba begangene Unrecht 
zu sühnen. Wenn das katholische Spanien nur einen kleinen Theil der 
Mühen und des Eifers aufwendete, den es aufgewendet hat in der An-
gelegenheit seines Aposteis Jakobus, so diirfte es das Ziel erreichen. — 
Es ist wahr und es ist gut, dass man in Rom nichts übereilt. Aber es 
handelt sich um die Sühnung eines Unrechts, das seit fünfzehn Jahr-
hunderten an einem der grossten Manner der Kirche begangen -wird. 
Es handelt sich um einen Bischof, der sich um die Kirche überhaupt, 
und um den rõmischen Stuhl unvergangliche Verdienste erworben hat. 
Den Versuchen aber, sich der griechischen Kirche zu nahern, an der 
Niederreissung jener grossen Scheidewand zu arbeiten, die seit acht 
Jahrhunderten die Kirche des Morgenlandes von der des Abendlandes 
trennt, wiirde es gewiss nicht hinderlich seyn, wenn die heilige romische 
Kirche, indem sie den grossen Hosius unter die Zahl ihrer Heiligen auf-
nahme, damit erklarte: Diesen edlen und grossen Mann — nehmen wir 
aus euern Hiinden an und auf. Wir haben ihn verkannt. Aber — weil 
er in eurer Kirche als Heiliger gefeiert wird, weil wir uns überzeugt 
haben, dass ihr hierin bisher im Rechte, wir aber im Unrechte waren, 
so danken wir euch für diese Gabe, und wir wollert von nun an in 
gemeinsamer Liebe und Hochachtung das Andenken eines der grossten 
und edelsten Manner begehen und bewahren, den Grott als eine uner-
schiitterliche Saule in seiner heiligen Kirche aufgerichtet hat. 

Wir aber bitten zu den Heiligen, die mit Christus im Himmel 
herrschen, besonders denen, wwelche Spanien so sehr verherrlicht haben 
durch Tugend, Heiligkeit und Wunder", dass durch ihre Fürbitte „der 
heilige und grosse Vater Hosius" — ebenso von der streitenden Kirche 
auf Erden unter der Zahl der Heiligen verehrt werden moge, wie er-r-
nach unsrcr Ueberzeugung, unter den Heiligen im Himmel wandelt. 

') Bibliolhecae scriptorum societatis Jesu supplement. I (ed. Caballero), Rom. 1814 — 
p. 180 — S i — Hispânia ccclesiaque universa optimis ominibus prosequebantur Auctorem 
defensionis Ilosianac, (¡un praestantissimum inter paires ecclesiae virum erudite et ner-
vose purgat ah Arianismi crimine. — Backer, bibliothègue des écrivains de la com-
pagnie de Jísus, 4. (1858), p. 363. 



Zwõlf tes Kapitel . 
Recapitulation. 

Da ich an dem Schlusse dieses Buches über Hosius, an welchem 
ich — in den Jabren 1860 bis 1863 zu verschiedenen Zeiten gearbeitet 
habe, angelangt bin, — babe ich den ursprünglichen Wunsch und Plan 
vollendet, der mich zu diesem Werke zog. — Denn ich wollte die 
Kirchengeschicbte Spaniens nur bis zu dem Tode des Hosius von Cor-
duba scbreiben. — Da ich aber von verschiedenen Seiten zur Fortsezung 
des Werkes ermuntert worden bin, besonders desswegen, weil überhaupt 
eine Kirchengeschichte von Spanien diessseits der Pyren&en noch nicht 
vorhanden ist, so stelle ich der Fortführung dieses Werkes gem meine 
Zeit und meine geistigen Krafte zur Verfügung. — Die Verhaltnisse 
aber verlangen von nun an eine gedrangtere Behandlung, um so mehr, 
je weniger historische Controversfragen, welche auf ihre Lí>sung barren, 
sich ihr in den Weg stellen werden. — Bei den unentschiedenen Streit-
punkten allein, z. B. bei der Frage nach dem Ursprunge der mozara-
bischen Liturgie, oder bei der Frage nach der Ankunft des Aposteis 
Jakobus in Spanien, werde ich langer verweilen. Diesen unentschiedenen 
Streitfragen müsste auch die von der spanischen Inquisition beigezahlt 
werden, wenn sie nicht in den lezten Jabren, besonders durch deutsche 
Schriftsteller, ihrer Erledigung entg'egengeführt worden ware. Das vor-
liegende Werk ist eigentlich eine Reihe von Forschungen über die 
dunkeln und im Streite liegenden Fragen der Kirchengeschichte Spa
niens, und theilweise auch der allgemeinen Kirchengeschichte, welcher 
die Frage über die lezten Jahre des Aposteis Paulus, und die Frage 
über die lezten Schicksale des Bischofs Hosius unbestreitbar angehoren. 

Indem ich auf die vorstehenden Erürterungen über Hosius von Cor-
duba zurückblicke, bin ich in keinem wesentlichen Punkte schwankender 
oder anderer Ansicht geworden. Er war, nach meiner Ueberzeugung, 

20* 



308 Sechstes Buch. Zwolfies KapiteL 

Haupt und Seele der Synode von Elvira im J . 306, er vor alien fiihrte 
den Kaiser Constantin dem Christenthume zu, er hat das grosste Ver-
dienst nm die Synode von Nicãa, er prasidirte derselben im Auftrage 
und Ñamen des Papstes Sylvester, er ist der Griinder der Metropolitan-
verfassung der spanischen Kirche, er — hat keinen Antheil an der 
zweiten sirmischen Formei, er ist nicht zu dem Arianismus, und nicht 
von Athanasius abgefallen, er starb in der Verbannung am 27. August 357 
zu Sirmium, und sein Leichnam wurde nach Spanien zurückgebracht. 

Es -würde aber — meinen Erorterungen nicht entgegengetreten, wenn 
Jemand den Beweis antreten wollte, dass Hosius allerdings einen An
theil an der (S. 233 — 34 mitgetheilten) zweiten sirmischen Formei habe, 
dass er ibr nemlich den orthodoxen Zusaz beigefiigt, und sie dadurch 
aufgehoben habe: sDiess aber ist der Kern und Schlussgedanke und die 
Besiegelung des ganzen Glaubensbekenntnisses, dass die Dreieinigkeit 
aufrecht zu erhalten ist, wie "wir in dem Evangelium lesen: Gehet und 
taufet alie Võlker im Ñamen des Vaters, und des Sohnes und des 
heiligen Geistes! Unversehrt, vollkommen ist die Zahl der Trinitat')." 
—Indem Hosius der ihm vorgelegten Formei diesen orthodoxen Zusaz bei-
fiigte, konnte man sagen, hielt er sich auf katholischem Boden, und 
konnte mit den Arianern, die sich denselben gefallen liessen, dadurch 
voriibergehende Kirchengemeinschaft eingehen, wâhrend sie das Haupt-
gewicht auf die vorhergehenden Explikationen, er dagegen auf den 
Schluss legte. — Die oben mitgetheilten Berichte des Epiphanius und 
des Sozomenus2), nach welchen die Arianer einen Brief des Hosius sich er-
schlichen haben, wiirden bei solcher Erklarung eine sachgemassere Be-
statigung finden. — Was gegen diese Erklarung spricht, ist oben schon 
angeführt (S. 234—242), wornach Germinius von Sirmium die ganze 
Formei redigirt und diesen dem Ganzen widersprechenden Zusaz auf 
eigene Faust eingeschaltet hatte. Für dieselbe sprache u. a. der Umstand, 
dftss das seltene Wort: clausula (für caput, finis, xecpcéhziov) sich bei 
spanischen Schriftstellern, u. a. schon bei Aur. Prudentius Clemens findet: 
— meriti quia clausula pax est (psychom. 778): der Friede ist der Schluss, 
das Ergebniss des Verdienstes. — Nicht minder findet sich das Wort 
haufig bei spanischen Profanschriftstellern, z. B. bei Columella aus Cadix 
(clausulam imponere disputationi — de re rust. 3 , 19; clausula peracti 
operis mei — 2 , 5 7 ) ; bei SenecS, (beatae vitae clausulam imposuit, 
epist. 6 6 ) ; bei Quinctilian (inst. or. 2, 2 — ad omnem clausulam; 8, 5 — 
et passim). — Es leuchtet ein, dass eine solche Gemeinschaft des Hosius 
mit den Arianern keine Gemeinschaft gewesen ware. Er hatte ihnen 
widersprochen; sie aber, weil sie wenigstens einige Zeilen ais Anhang 
zu ihrer Formei von ihm in Handen hatten, dieselben als Uebereinstim-

') Nach der Uebersezung von Reinkens, S. 158—59. 
'•") S. 259—261. 
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mung mit ihrer Formei ausposaunt, und — fur ihre Liigen bei der 
Mit- und Nachwelt Glauben gefunden. 

Das vorliegende Buch iiber Hosius war fast zu Ende gedruckt, als 
mir die schone Monographic «Hilarius von Poitiers. Eine Mon. von 
Dr. Joseph Hubert Reinkens, Prof. — zu Breslau1)/'' zukam, die ich 
demnach leider fiir mein Buch iiber Hosius nicht raehr beniizen konnte. 
— In Betreíf der Verurtheilung des Hosius durch den heiligen Hilarius 
ist der Verfasser gleicher Ansicht; er sagt: „ich stimme Hefele (I, 653 
—54) vollkommen in der Annahme bei, dass Hilarius in Bezug auf 
Hosius hintergangen worden" (S. 161). „Hosius unterschrieb, nicht die 
Absezung des Athanasius, aber die zweite sirmische Formei" (S. 160). 
Potamius verfasste nach ihm die sirmische Formei. Es fállt ihm, -wie 
mir auf, dass dieselbe nur 3 Namen tragt; darum schlâgt er vor zu lesen: 
praesidentibus, statt praesentibus (S. 158). — Er sagt ferner, dass Hilarius 
rin der grossten Aufregung" seine Schrift: „liber contra Constantium" 
begonnen, die aber erst nach dem Tode des Kaisers erschienen sei 
(Reinkens, S. 209; s. oben, S. 254 — 55). — Von dem sogenannten 
„Opm historicum" sagt er, dass es eine verstümmelt auf uns gekommene 
Schrift des Hilarius sei, welche dieser noch in der Verbannung ver
fasste (R., S. 210 — 20 „die historischen Fragmente"). In einem Anhange 
(die lateinischen Uebersezungen der Bibel um die Mitte des 4. Jahr-
hunderts) tritt der Verfasser der von mir (Band 1, S. 86 —102) ver-
suchten Ausführung über den rSmischen Ursprung der „vetus Hala" bei 
(R., S. 335 — 51), wofür ich ihm um so mehr dankbar bin, als er meines 
Wissens hierin der erste ist, welcher sich bestimmt ausspricht. — Hilarius 
selbst hâtte fiir meine Beweisfiihrung reiche Ausbeute geliefert, was ich 
zu spat bemerkt habe. — Sollte ich in der Vertheidigung des Hosius 
vielleicht Ausdrücke gebraucht haben, die nicht frei von einer gewissen 
Gereiztheit gegen den heiligen Hilarius ais Gegner des Hosius sind, so 
kann ich diese Ausdrücke zwar jezt nicht mehr zuriicknehmen, aber 
doch — missbilligen. 

') Schaffhausen, 1864, 359 S. 



Siebentes Buch. 
Die Kirche in Spanien von dem Tode des Hosius 

— bis zu dem Eintritte der Westgothen — in 
die Kirche (J. 357 bis 589 n. Chr.). 

Erstes Kapitel . 
Die Luciferianer in Spanien. Gregorins. Pol am i us. Florentius. 

Schon zu Lebzeiten Lucifers von Cagliari, gestorben 370 oder 371l), 
dessen lezte Lebensjahre in Dunk el gehüllt sind, hat Gregor von Elvira 
sioh in den Vordergrund gestellt, und eine Art Oberleitung dieser schis-
matischen Sekte Ubernommen. Faustin und Marcellin berichten, dass 
Gregor den Lucifer gesehen, und in ihm einen heiligen Mann gefunden 
habe. Diese Zusammenkunft kann nicht vor der Rückkehr Lucifers im 
J . 362 stattgefunden haben, wo er iiber Neapel und Rom nach Cagliari 
heimkohrte5). Sie berichten weiter, dass fiir ihre Anhanger in Rom 
Bder seligste Ephesius" zum Bischofe gewciht wurde, von einem andem 
ihrer Bischofe, nemlich „von dem standhaftesten Taorgius, gleichfalls 
von einem Manne voll unanfechtbaren Glaubens, aber Bunter der Ge-
hassigkeit eines falschen ihm zugelegten Beinamens"J). Der Name 

') Uieroyi. chron. ad a. 374 (371): Lucifer Calaritanus episcopus moritur, qui cum Gre
gorio episcopo Hispaniarum, el Philone Libyac, numquam se Arianae miscuit pravitati. 

*) libel/, precum — c. 16 — bcatus Lucifer de quarto exilio Romani pergens, ingressus 
est Neapolim. 

s) c. 23 — sub invidia falsi impositi cognomenti. 
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Taorgius ist unerhort, und manche Spuren weisen darauf hin, dass 
hinter dem Taorgius der uns wohlbekannte Gregorius steht. Er war nach 
Rom gekommen, den Luciferianern einen Bischof zu ordiniren. Aber 
Papst Damasus -war zu fiirchten. Darum nannte Gregorius sich Taor- oregor, 

gius, einerseits, dass er nicht erkannt, anderseits, dass er eriannt wiirde, H(J°1.I>, 
und ihm der Ruhm bliebe, in der Hauptstadt der Christenheit den ersten ^ ' J * 
Bischof für die allein wahren Katholiken ordinirt, und so der Christen
heit gleichsam ein neues achtes Haupt gegeben zu haben. Sein ver-
stecktes Vorgehen nennen seine Anhanger die „Gehassigkeit eines falschen 
ihm zugelegten Beinamens", wobei sie natiirlich die Geliiissigkeit auf 
Papst Damasus fallen lassen, der die -wahren Katholiken durch seine 
Verfolgung zwang, sich zu verstecken und zu verstellen. Den Hosius 
hatte Gregor zu Tode gebetet. Vielleicht ware ihm diess auch mit 
Damasus gelungen, wenn er nicht seine Wunderkraft durch einen er-
dichteten Namen gelahmt hatte. 

Gregor hatte sich durch die Thatsache dieser Weihe wenigstens 
dem Lucifer als Coadjutor — mit dem Rechte dor Nachfolge beigeordnet. 
Er diirfte, vielleicht auf der Rückreise, wahrscheinlicher auf dom Wege 
von Bátika nach Rom — den Lucifer in Cagliari besucht haben. Wir 
sezen darum seine Reise nach Rom in die Jahre 366 bis 371. flEs kam 
zu (Lucifer) der heilige Gregorius, und bewunderte an ihm die so grosse 
Gelehrsamkeit in den heiligen Schriften, und sein Leben selbst, da8 
gleichsam ganz in den Himmel versezt war. Ein wie grosser Afann 
muss Lucifer gewesen seyn, da ihn sogar selbst Gregorius bewundort, 
der bei alien wunderbar ist'), nicht bloss in Folge jenes Zusammen-
stosses (ex collisione i l ia) mit Hosius, sondern auch wegen der gBttlichen 
Tugenden, die er in sich hat, und wodurch er die Gnado des heiligen 
Geistes vollbringt?" 

Diese Sektirer schwingen machtig das Weihrauchfass der Lobpreisung 
gegen ihre Haupter. Aber so klar cs ist, dass Gregor cine griissere 
Schuld an dem Schisma tragt, als Lucifer, von dem es zum Verdrusse 
der Sekte seinen Namen tragt1), so klar ist es, dass sie an Gregor 
gr5ssere Lobspriiche verschwenden, als an Lucifer. Denn der Lebende 
hat Recht, und als Bder libellus precum" verfasst wurde, lebte und wirkte 
Gregor als ihr Haupt. In Spanien gewann die Sekte durch ihn Aus-
breitung, und scheint dort langere Zeit nach seinem Tode fortgewirkt 
zu haben. Da die katholischen Bischofe in Biitika sich der Sekte wider-
sezten, so klagten die Sektirer über Verfolgung. — Sie nennen einen 
Priester Vincentius, der mit dem seligen Gregorius Gemeinschaft hielt. 

') cap. 25 — cum ilium admiratur et Gregorius, qui ripud mnctos admirabilis est. 
') cap. 24 sagen sie gleichfalls: falsi cognomenli ilisadiamuq invidiam, qua not Jactant 

esse Luci/erianos, 
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Gegen diesen wandten sie sich zuerst an den Consularis der Provinz 
Bãtika; dann versammelte sich — eine Volksmenge aus andem Orten; 
am Sonntage drangen sie in die Kirche, wo sie den vorher gewarnten 
Vineentius nicht fanden, -wie auch seine Gemeinde nicht. Aber die Er-
bitterten sehlugen ge-wisse Christo geweihte Ministranten so, dass sie 
in Balde starben 'J. Diess geschah in der Kirche selbst. Es erbitterte 
den Anhang des Vineentius; und nun traten die Bischofe selbst auf, und 
schritten ein. „Sie verlangen die Auslieferung der Decurionen jener 
Stadt, dass sie in Bande gelegt -wiirden. Einer der Vorsteher starb an 
Hunger und Kalte, unter dem Wehklagen jener Provinz, die sein ehr-
bares Leben kannte; die herrlichen und katholischen Bischofe Luciosus 
und Hyginus waren die Urheber diescr Grausamkeit, und wohl drangen 
sie in die Basilika ein, aber in den Glauben des Volkes konnten sie nicht 
eindringen." Die Sektirer bauten sich sofort auf einem (abgelegenen) 
Felde eine Basilika, wo sie mit Vineentius sich versammelten. Aber 
aus verschiedenen Orten stromte wieder das Volk und die Decurionen 
zusatnmen. Auch Priester kamen zu dem Orte. Sie erbrachen die 
Thiiren jener Kirche, und nahmen weg, was zum heiligen Dienst gehort. 
Zulezt nahmen sie selbst den Altar aus der Kirche, und stellten ihn in 
einen Tempel zu den Füsscn des Gozen. Das thaten jene, die durch 
Ponitentcn — von ihrer gottlosen Unterschrift — wegen des Gutes der 
Einheit und des Friedens — in die katholische Gemcinschaft aufgenom-
men wurden2). 

Der historische Gehalt dieses Berichtes ist noch nicht ermittelt. Ich 
gebe einige Vermuthungen. Die gottlose Unterschrift bezieht sich auf 
Rimini und das J . 359. Dort hatte Hyginus (zu Nice) unterschrieben; 
vielleicht -war auch Bischof Luciosus dort gewesen. — „Die Ponitenten" 
— waren zunâchst Liberius der Papst und seine Anhânger, von denen 
sich die Luciferianer feme hielten. —. Die Abgefallenen also — nahmen 
die Abgefallenen wieder in die Gemeinschaft der Kirche auf. — Der 
Priester Vineentius befand sich wahrscheinlich in dem Bisthume des 
Luciosus. Hyginus wirkte mit ihm gcgen Vineentius, entweder, weil er 
Metropolit, oder weil er, wie es spâter von ihm heisst, „in der Nachbar-
schaft sich befand". In der Mitte zwischen dem Bisthum Elvira, von 
wo aus Gregor wirkte, und Corduba liegt das Bisthum Cabra, und in 
ihm „die Stadt" Epagro. Es ist zu beachten, dass hier — im J . 839 

') certa Chrinto Deo devota ministeria, quae illic inventa sunt, ita fustibus eliserunt, ut 
non multo post expirarent (entweder Kirchendiener oder Gott geweihte Jungfrauen) 
— cap. 20. Dagegen bei Gregor Tut: 11. Franc, lib. 3, 10 sind ^ministeria Ecclesiarum 

pretiosiss." kirchliche Gerãthe. 
2) Diess ist eine indirecte Bcstãtigung, dass Hyginus, vielleicht aueh Luciosus, 

in Rimini 359 waren. 
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eine ahnliche Sekte entdeckt, und von den Bischofen von Corduba-
JEpagro und Acci einer Synode zur Anzeige gebracht -wurde'). Aus 
diesem Berichte geht ferner die geringe Verbreitung der Sekte hervor. 
Sie hat, ausserlialb des Bisthums Elvira, nur einen Priester und eine 
Gemeinde. Noch bestimmter tritt das energische Entgegenwirken der 
ganzen Bevolkerung hervor. — Diese Stimmung zeugt eben nicht von 
einem besondern Geruch der Heiligkeit, in dem Gregorius in seiner 
Heimath stand. Die Sekte erscheint ais Winkelkirche. 

In unbestimmten Ausdriicken spricht auch Hieronymus von einer 
Yerbreitung der Luciferianer in Spanien, ja. von dem Hauptsize derselben 
In diesem Lande, in dem ihr Haupt wohnte. — „Wenn Christus," sagt 
der Orthodoxe bei Hieronymus, „keine Earche, oder wenn er seine Kirche 
nur in Sardinien hat, so ist er allzu arm geworden. Und wenn Satan 
Uritannien, Gallien, den Orient, Indiens Võlker, die barbarischen Na-
tionen, und die ganze Welt besizt: wie sind denn des Kreuzes Fahnen 
in den Winkel der ganzen Erde (d. i. Spanien) getragen worden? Na-
tiirlich hat der machtige Widersacher Christo — das garstige Iberien 
tiberlassen: schmuzige Leute und ein armes Land wollte er nicht be-
sizen2)." Das ist rhetorisch übertrieben. Nicht ganz Sardinien, noch 
-weniger ganz Spanien war schismatisch. Aber dort und bier sassen die 
Eâupter der Sekte, Lucifer, und nach dessen Tode — Gregorius. — 

Es lassen sich zu Gunsten Lucifers einige Griinde beibringen, dass 
er im Schisma nicht bis zum Ende beharrt3). Für Gregorius stehen 
keine Griinde. Denn der Umstand, dass er im romischen Martyrologium 
steht, ist, wie gesagt, für sein Ende in der Gemeinschaft der Kirche 
kein Beweis. Er stcht nicht in jenem uralten Kirchenkalender, den wir 
das „Eomanum parvum" nennen, und den uns Ado mitgetheilt. — Ihn 
hat zuerst Usuard am Ende des neunten Jahrhunderts in das Verzeich-
niss seiner Heiligen aufgenommen. Diess war eine Arbeit ohne kirch-
liche Sanction. Unter den Quellen des Usuard, der fast immer von Ado 
abhãngig ist, war vielleicht auch der „libellm precum", oder die Schrift 
des Isidor niiber die beriihmten Manner", wo (cap. 14) Gregor sein 
laeiliger, [ein heiligster, ein wunderbarer] Mann" genannt wird. Der 
geschriebene Buchstabe entschied. — Er kam in das, und er blieb in 
dem Martyrologium. — Die Spanier Nic. Antonio und S. Aguirre im 17., 
^Florez, de Castro und Perez Bayer im 18. Jahrhundert, haben ihn nach 

') Fkrez, t. 10, p. 525 — 532. Florez, t. 15 — Concil. Cordubense 839. — Daraus Helf-
ferich, pag. 108 — 114. 

') H. dialogus adv. Luciferianos, cap. 15. Iberam excetram (frühcr hiess es: et Celti
beros — J, cap. 16. 

*) cap. 20 — verbis eum (Lucif . ) a nobis dissentire, non rebus: si quidem recipiat, qui 
ab Arianis baptisma consecuti sunt. 
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Kraften vertheidigt „als -vviirdigsten Pralaten"'). — Aber nur Florez hat 
Eingehendes tiber ihn. — Er ringt mit schweren Zweifeln an seiner 
Heiligkeit. Er kann nicht beweisen, dass er jemals aufgehort, Schis-
matiker zu seyn. Es fallt ihm auf, dass er zu Granada kein eigenes 
Fest-Officium habe, sondern dass er schlechtweg ais Heiliger de com muni 
confessorum Ponlificum begangen werde2). Er meint, man konnte ihn 
auch als Heiligen fallen lassen; aber — die Ehre so vieler Martyrologien 
stehe auf dem Spiele3). 

Die Wahrheit steht aber iiber der Ehre der Martyrologien. Un-
fehlbar ist nur Gott und nur die Kirche. Die Martyrologien haben 
diesen Anspruch oder dieses Vorrecht nicht. Wenn Gregorius von El
vira kein Heiliger ist, und -wenn alle Martyrologien bis zu dem Ende 
der Zeiten ihn unter den Heiligen nennen, so wird er dadurch nicht 
beatificirt und nicht canonisirt. 

Von den verschiedenen „mittelmassigen Tractaten" i}) die Gregorius 
geschrieben haben soil, ist auf die Nachwelt nichts gekommen; auch 
jener Brief nicht, den Eusebius von Vercelli beantwortet hat. — Da-
gegen Bdas elegante Buch vom Glauben — an die Kaiserin Flaccilla* 
ist uns erhalten, das Hieronymus für ein Werk des Gregorius hielt. 
Es ist jezt anerkannt, dass diess die Schrift des Priesters Faustinus an 
die Flaccilla: vde trinitate sive de fide contra Arianos" sei5). Wie kam 
Hieronymus zu seinem Irrthume? Vielleicht, dass Gregorius diese 
Schrift auch als die seinige verwerthete. Auf seinem Standpunkte war 
er nicht so ganz im Unrcchte. Denn das Ideal der Urkirche, die er 
•wieder herstcllen wollte, muss auch die Gemeinschaft der Güter als ihre 
Eigenschaft aufweisen. Diess muss auch auf geistige Güter, wie z. B. 
Schriften — seine Anwendung finden. Gregorius als Haupt dieser Kirche 
konnte sonach auch die Schrift eines seiner Unterthanen — die seinige 
nennen. 

Mit Gregorius stehen in mehrfacher Verbindung die Bischofe Pota-

') Auch die Bollnndistcn haben ihn zum 24. April als Heiligen. — Florez, t. 12, 
p, 116 — 141. — Aguirre, t. 2 C. dissert. 16. excurs. 4 (er und Florez lassen den 
Gregorius nach Siimium verbannt seyn). — de Castro, Joseph Rodriguez de, 
Biblioteca Espannola, Madrid. 1781 •-86. 2 vol. — t. 2, p. 172 — 74. — N. An
tonio ed. Fr . Perez Bayer, BihliotJiec.a Hispana vetus, t. 1, Mat. 1788, p. 138— 
146. -•• lih. 2. cap. 2 und cap. 3. 

') p. 134 — 35—..was mir," sagt er, ..nicht wenig Befremden erregt, da man âchte 
und lõblicho Nachiichten von seinem Leben hat." 

3) E r glauht, wenn Gregor iirthiimlich unter den Heiligen stãnde, so hâlte Gott 
dufiir gesorgt, dass der Irrthum offenbar würde — p. 134. 

'J Gregorius Baelicus Eliberi episcopus usque ad extremam senectutem diversos mediocri 
sermone tractatas composuit, et de Fide elegantem librum, qui hodieque superesse dicitur 
— Bier. ct. 105. 

») Florez, 12, 136—141 — Escritos de S. Gregorio. 
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mius und Florentius. — Der leztere erscheint wohl schon auf der Synode Floren 
zu Arles im J . 314, als Metropolit zu Sardika im J . 343, und — wieder tiu» 
in dem „libellus precum" des Faustin und Marcellin. — Die leztern lassen Eme-

ihn eines tragikomischen Todes sterben, weil er mit den beiden „Pra- r,ta' 
varicatoren", mit Hosius und mit Potamius irgendwo zusammengekommen. 
Diess kann, wie schon gesagt, bei der Leichenfeier des Hosius zu Oor-
duba, Ende des J . 357 oder Anfang des J . 358, gesehehen seyn. Floren
tius war damals schon ein bejahrter Mann. Er kann einige Zeit nach-
her, auf seinem Bischofsstuhle zu Emerita sizend, einem Schlaganfalle 
unterlegen seyn. — Denn die frommsten Priester sind schon am Altare 
oder in den Kirchen gestorben, und kein Vernünftiger sah darin ein 
Strafgericht Gottes. — In ihrer Weise aber berichten die Verfasser des 
Jibellus precum": „Da er in der Versammlung der Gemeinde auf seinem 
Throne sizt, so wird er plozlich hinweggeworfen, und er zappelt an 
alien Gliedern, aber aufgehoben und hinausgetragen kommt er wieder 
zu Athem. Da er wieder und zum zweitenmale hineinkommt und sich 
sezt, geht es ihm ebenso, indem er noch nicht die Strafen seiner be-
raackelten Gemeinschaft erkennt. Da er dennoch zum drittenmal hinein-
zugehen hartnackig genug ist, wird er so zum drittenmale vom Throne 
hinweggeschiittelt, dass er gleichsam ais Unwiirdiger von dem Throne 
selbst — zuriickgestossen zu werden schien, und hingeschleudert auf die 
Erde, wurde er zappelnd so gequalt, dass mit einer gewissen Heftigkeit 
ond unter grossen Qualen ihm der Geist herausgepresst wurde. Und 
nun wird er aufgehoben, nicht als einer, der, wie früher, zu sich kommt, 
sondem — der begraben werden muss ' j ." 

Lassen wir das schmiickende Beiwerk weg, so kann sich die Sache 
auf einen Schlaganfall in der Kirche — mit todtlichem Ausgange — 
reduciren. — Wenn beigefügt wird: „Es weiss dies, was wir erz&hlen, 
die grosse Stadt Emerita, in deren Kirche das Volk dieses mit eignen 
Augen sah" — so haben wir an diesem Zusaze nichts auszusezen. — 
Aber nur unsre Sektirer sehen in diesem natürlichen Falle ein Straf-
wunder, dem ihre Gegner nie entfliehen konnen. 

Ebenso kann das, was sie von Potamius erzahlen, auf einer That- potI1_ 
sache beruhen. Es ist von andrer Seite her erwiesen, dass dieser Mann m,u• 
— wohl aus Feigheit — Arianer wurde. Wir haben ihn bei Hosius in L'"»-
Sirmium gefunden. — Sein Brief an Athanasius überweist ihn des Ab-
falles. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch in Rimini — 359 — war. — 
Es finden sich in dem s. „opus historic." des Hilarius zu dem Briefe, 
den Liberius aus seiner Verbannung an die (arianischen) Bischofe des 
Orients schrieb, als Zusaz die Worte: nWas ist in diesem Briefe denn, 
was nicht der Heiligkeit, was nicht der Gottesfurcht entspriinge? Aber 
Potamius und Epictetus, indem sie sich freuen, den Bischof der Stadt 

') Et inde jam tottitur, non ex more (morte?) resumendus, sed sepeUendus. lib. prec. c. l i . 
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Rom zm verdammen, -wie es in der (den Akten der) Synode von Ari-
minum enthalten ist, wollten diess nicht horen1). Aber auch der Bischof 
Fortunatian (von Aquileja), der wieder denselben Brief verschiedenen 
Bischõfen übersandte, richtete nichts aus." — Der Sinn der Worte ist 
nicht zu ermitteln; aber es geht daraus doch eine feindliehe Gesinnung 
des Potamius gegen Papst Liberius hervor, sei es, dass jener — zuerst 
in Rimini die Rolle eines Orthodoxen spielte, und gegen Liberius als 
einen Abgefallenen eiferte, sei es — dass er als Arianer den Papst an-
feindete, der sich von jener Synode ferne hielt. Das leztere ist nicht 
unwahrscheinlich, denn der neben ihm genannte Epictet war wohl der 
bekannte Bischof von Civita - Vechia, eines der Haupter der Arianer 
zu Rimini. — Aber — als anerkannter Arianer nach dem orthodoxen 
Spanien zuriickzukehrcn, fand Potamius wie Gregorius, nicht gerathen. 

Sein Er schrieb also einen orthodox lautenden Brief an Athanasius, wohl fast 
^ b ' gleichzeitig mit Gregorius, worin er ihn in einem wahren Kauderwelsch 

nutu, m ên Sternen erhebt. Es schreibt: „An den Herrn, den Bruder, deo 
glorreichstcn und seligsten Bischof Athanasius" — Potamius; — der 
Brief, welchen Athanasius gewiss so wenig, als wir, verstanden, und 
den er sicher nicht beantwortet hat, wimmelt von hasslichen Bildern2). 
Doch schimmert einiges Talent des Verfassers hindurch. 

Die Bricfc bcidcr Spanier liefen — in einer Richtung nach Aegypten. 
Wer weiss, ob Gregor und ob Potamius, die sich vor der Rückkehr 
nach Spanien beide von ihrem Abfalle weiss brennen wollten, ihre Briefe 
nicht durch denselben Boten nach Aegypten sandten? — Denn „Andere 
ficngcn an, an die Bekenner, welche wegen Athanasius verbannt waren, 
Briefe zu senden" 3). 

Seine Von Potamius besizen wir noch zwei ^Tractate" Uber Lazarus, den 
vom Herrn Erweckten, und über den Martyrtod des Propheten Isaias *). 
Er beschreibt einen verwesenden Leichnam sehr anschaulich. Maria und 
Martha haben sich nach der Lange ihres Leibes vor dem Herrn nieder-
geworfen und haben hebraische Worte gracisirend (graecessando) aus-

') Sed Potamius el Epictelus, dum damnare urliis liomae episcopum gaudent, skut in 
Âriminensi synodo continetur, audire liaec noluerunt (al. audire haec potaerunt) cop, 
hislor. Fragtn, I V (Alias 1 partis). 

l ) E r sag! u. a.: „.iuhstantiiie fibula concaténala Trinitatis unitate — indem das Band 
der Substanz mit der Einheit der Trinil&t zusammengckollet war, àhnlich wie 
die S. 238 angeführte unsinnige Phrase. — In dem Briefe kommen auch die 
Worte: anathema maranatha vor, wornach zu ergãnzen ist, was fiber das Vor-
kommen dieser Worte — in Bd. 52 (1863, 2) — S. 278 der Historisch-politischen 
BliLller sleht. Heir Dr. Nolle, dem ich zum Dank verbunden bin, hat u. a. die 
Güle gehabt, mir Varianlen aus Pariser Handschriften zu diesem Briefe zu 
übersenden. Ich werde vielleicht anderwàrls sie benüzen kõnnen. 

'I Hier. d. adv. Lucif. cap. 19. 
<) s. S. 237 - 38. 

Trac-
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gestossen. ^Soldaten, Juden, Heiden, Proselyten, die erlauchtesten 
Senatoren, edle Richter, Sklaven und fast die ganze Stadt war zugegen, 
um zu sehen, ob Lazarus wirklich auferstehe, dessen Verwesungsgcruch 
aliem Volke — schon von Weitem entgegenschlug "j." Er spricht zu 
8Ích selbst: nWohlan, -wohlan, Potamius, du Knecht des lebendigen 
Gottes: wenn du etwas vermagst, so erziihle doch nur ein Weniges von 
dem Lobe des Herrn." Cbristus weinte, vreil die Scliwestern weinten2). 
Die Legende von der Durchsagung des Jesajas — ist dem maleriscben 
Hange des Potamius sehr zusagend. Er beschreibt das Durcbstigen des 
Leibes nicht bloss so, dass man es seben, sondern es aucb boron muss3). 
Die ganze Rede ist die Beschreibung einer den Menscben von oben bis 
unten durchschneidenden Sage. 

Dieser Potamius starb denn — nacb dem Bericbte des Jibdlus 
precum'' — auf dem Wege zu dem Grundstiickc (fundus), das cr zum 
Lohne für seine Unterscbrift von dem Kaiser erbalten batte, obne noch 
den Lobn fiir seinen Verratb gesehen zu haben. — Wenn diese Quelle 
nicbt sonst so viel Unwahres und Unmogliches bericbtete, so batten wir 
keinen Grund, die "Wahrheit des Berichtes zu bezweifeln. Denn derlei 
kann gescheben, und ist oft geschehen. Die Worte im Evangelium: 
o du Thor, nocb diese Nacht wird deine Seele von dir genommen wer-
den (Luc. 12, 20), sind wobl sebon oft in Erfdllung gegangen, und 
konnten aucb an Potamius, dem ersten bckannten Bischof von Lissabon, 
rich erfiillen*). 

') cuius foeior jam longius de sepulcro popules feritbai. 
') JUtus Jletibus recontrabat (reddebat), er erwiderte ThrSnen mit Thrfinen. Da» 

Innere des Grabes nennt cr: secretarium horroris, 
' ) Hi serro stridore reciproco sulcos denlium duceret. — cf. Tertull. cap. Í4 de patientia; 

secatur Jesajas, lapidatur Stephanus. — A. Prudentius Clem, peristeph. 5 (Vincentius) 
V. 524 — sectoque Esaiae proximum. 

*) Bei Nic. Antonio kommt Potamius nicht vor; audi nicht bei de Castro. Seinen 
Brief edirle d'Achery — zuerst 1657 — Spicileg. 11., p. S66 (111, 299 dor neuen 
Ausgabe — 1723). Ganz mit Unrecht sagl BShr, er sei 855 vor dem Abfajle 
des Poiamius zu den Arianern — geschrieben. Die 2 „tractatus" haben die 
Br. Ballerini mil Recht aus den Werken des Zeno von Verona ausgeschieden 
— Veron. 1729 — p. 3 0 7 - 3 1 2 . — Die drei Schriften s. bei Gallandi Bibl. pair. 
1.5, proUgom. X V I I et p. 96 (Venet. 1765 — 81), und daraus bei Migne Patrol, 
lat. 8, p. 1410 — 18. 

Mir scheint die Ueberschrift des Bricfes: Epistola Potamii ad Athanasium 
ab Arianis impetitum, postquam in concilio Ariminensi subscripserunt — die richtigere 
zu seyn, gegenüber von Gallandi u n d B â h r — : Die christlich-rõmischc Lileralur, 
Garish. 1837 , 2. Ablhlg. S. 131 — 32. — Florez, t. 14, p. 178—183 machi 
misslungene Versuche, den Potamius zu rechtfertigen. Die Abhandlung Ma-
ceda's über ihn ist schon angeführt (S. 225). 



Zweites Kapitel , 
Der Bischof Pacíanos von Barcelona. Paulinos von Ñola 

in Barcelona. Vigilantius. 

Pacianus steht ais Heiliger am 9. Marz in dem romischen Martyro-
logium: „Zu Barcino in Spanien des heiligen Bischofs Pacían, der durch 
sein Leben wie seine Beredtsamkeit leuchtete, welcher zur Zeit des 
Kaisera Theodosius schon im âussersten Alter sein Leben endete ' j ." — 
Quelle für alie Berichte ist Hieronymus, •welcher schreibt: ^Pacían, 
Bischof von Barcelona — an den Pyrenaen, von gefeilter Beredtsamkeit, 
und ebenso durch sein Leben wie seine Beredtsamkeit leuchtend, schrieb 
verschiedene Werkchen, unter welchen Bder Hirsch" und «gegen die 
Novatianer". Unter dem Fürsten Theodosius ist er, schon im âussersten 
Alter, gestorben2).'í — Die Worte des Honorius von Autun sowohl, 
ais des Ado, der ihn zum 9. Marz den Heiligen beizâhlt, sind nur ein. 
Auszug aus den Worten des Hieronymus3). 

') E r steht auch in dem Romanum parvum; Barcinonae, Paciani episr.opi — was für 
eine sehr frühe Verehiung in Rom sprtcht. 

*) catalog, c. lOñ. Die Lesart: castiyatae eloguentiae ist entsehieden der andern: 
casíitate et eloquentia vorzuziehen, u. a. dcsswegen, weil die leztere nâher üegt , 
und 'weil die Sprachc des Pacían wirklich eine gefeilte, eine reinliehe ist — 
(cf. p. 196 ap. Antonio). Honor. August, hat c. Í 0 7 diese Worte ausgelassen.— 
Auch ist der Ruhm der „castitas" bei einem Bischofe, der veiheirathet gewesen, 
•weniger gebrâuchlich. » 

' ) Apud Barcinonam s. Paciani ep., tam vita guam sermone clari, gui optima senectute 
mortuus est, Theod. princ. tempore in pace — Ado — martyr. 9 Mart. — ebenso Usuard. 
In einigen Martyrol. steht er unler dem 11. Márz. Die Bollandisten haben nur 
wenige Zeilen über ihn (Acta Set. t. 2, p. 4 — MartU). 
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Derselbe nennt den Dexter einen Sohn des Pacian ') , woraus ohne 
Wíderspruch folgt, dass dieser vor dem Antritte des Priesterthums in 
der Eke gelebt. — Nach Pratextatus im J . 343 ist Pacian der zweite 
uns bekannte und verbiirgte Bischof von Barcelona. Wir baben oben 
angenommen, dass Pratextatus schon zu den altern Bischõfen gehSrte, 
die in Sardika unterschrieben2). — Dennoch wollen wir bei der Frage, 
ob Pacian ihm unmittelbar nacbgefolgt, neutral, d. i. unentschieden, 
bleiben. Sezen wir (mit den Bollandisten und andem) das Todesjahr 
des Pacian etwa in das Jahr 390, nebmen wir an, dass er im aussersten 
Alter gestorben, etwa mit 85 Jahren, so konnte er ganz wohl dem 
Pratextatus um das Jahr 350 nachfolgen, in einem Alter von c. 50 — 55 
Jahren. (Florez lãsst ihn etwa von 360 — 390 Bischof seyn, sezt aber 
die Synode von Sardika in das Jahr 347.) — Mehr wissen auch die 
spanischen Schriftsteller iiber Pacian nicht mitzutheilcn3). 

Von sich selbst erzahlt Pacian, dass er von Kindheit an seinen 
Virgil gelernt, also die literarische Bildung seiner Zeit genossen habe4). 
Pacian schrieb an den Novatianer Sympronian drei uns erhaltene Briefe, 
die zusammen den Titel: contra Novatianos — haben. — Sie 
miissen nach dem Jahre 377 geschrieben seyn, weil die hier erwãhnten de»e 

Apollinaristen in diesem Jahre verdammt wurden5). Der erste Brief g*^1 
hat die Aufschrift: „de catholico nomine"; der zweite: „ad Sympronianum N̂ ea_ 
de ejus Uteris''. Er nennt den Novatianer Bseinen Bruder", obwohl er ""neir-
seine Sekte zu den Hâresieen zahlt6). Tillemont und Ceillier meinen, 
lezterer habe bei oder in Barcelona gewohnt. Denn Sympronian war 
nicht agegenwartig"; als Pacian mit katholischen Angelegenheiten be-
schaftigt war, wurde ihm nach etwa dreissig Tagen der Brief des Sym
pronian eingehandigt, auf den nach andern vierzig Tagen ein zweiter 
Brief folgte. Dies erklart man, meint Florez, ungezwungen nur von 
dem Datum des Schreibens, welches einen weiten Zwischenraum zwischen 

' ) Hieron. d. vir. ill. c. 132 — Dexter Paciani, de quo supra dixi, filius. 
s) S. 182. 
' ) cf. Nic. Antonio cum notis Perez. - Bayer I , p. 1 9 â — 1 9 7 — de Castro, p. 200 — 3. 

— Aguirre, t. 2 — cone. I l isp. p. 79 — 112 der ersten; t . l , p. 316 — 5 i der Aus-
gabe von Catalani, 1753. — Florez, t. 29 (nach des Verfassers — 1775 — Tod 
erschienen), p. 82 — 92. — Obras de Paciario — por Vic. Naguera Ramon. Val. 
1780. — cf. — Dupin, nouv. biblioth. — t. 2 , p. 175 - 183. — Tillemont, m¿m. 8, 
p. 537 — 541. — S. Pacten. — R . Ceillier, t. 6. cap. 19, p. 713 — 739. — Nouvell. 
Edition, Par. 1860, t. 5 , cap. í l . — p. 156— 171. — Gallandi, biblioth. t. 7, pro-
legom. cap. 3. — A. Fabricii bibliot. med. et inf. latin., t. 5, p. 189 — 90. — Tr. G. 
Schonemann biblioth. histor. liter. Pair, latin. I , p. 357 — 361. — Bahr, a. a. O., 
p. 138 — 39. — Jos. Fessler Institution, patrolog. (1850), t. 2 , p. 228 — 232. 

*) et tomen ego a párvulo didiceram — ep. 2, cap. 5 ad Sympronianum. 
5) epist. 1, cap. 6. 
' ) und dominum (clarissimum). ep. 1, 1. 
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diesem und dem Empfanger annehmen lasst1). Sympronian hatte 
alienthalben um L8sung seiner Fragen und Zweifel angefragt, und war 
nirgends befriedigt worden. In feiner Weise schreibt diess Pacian dem 
geistigen Stolze des Novatianers zu. — BEs ist also deine Schuld, mein 
Bruder, nicht die der Andem, -wenn dich Niemand — iiberzeugt hat. 
Denn heute noch steht es bei dir , dass du aucb meine Schrift verachtest, 
•wenn du es vorziehst, sie zu verwerfen, anstatt zu billigen. Denn auch 
dem Herrn und seinen Aposteln -widerstanden sehr viele, und Niemand 
konnte von der Wahrheit iiberzeugt -werden, der nicht mit dem eignen 
Willen ihr beistimmte." „Ueber den katholischen Namen" gieng die 
Controverse, den eben die Novatianer der Kirche bestritten, da er nicht 
apostolischen Ursprungs sei. ¿Nicht von einem Menschen ist dieser 
Name entlehnt, der durch so viele Jahrhunderte nicht versch-wand." 
Christ ist mein Name, Katholik mein Beinanae2). Pacian weiss, dass 
das Wort aus dem Griechischen stammt; aber diese Sprache ist ihra so 
feme, dass er es mit ,ju$ti obeâiens" — ĝehorsam dem Rechte" oder 
mit flEinheita, d. h. die cine Kirche — iibersezt3). 

Dann handelt er (cay 9. — 1 5 ) von der Busse in der katholischen 
Kirche. BIch -wiirde mehr schreiben,* schliesst er, ^wenn ich nicht 
durch die Eile des zurückkehrenden Dieners gedrangt wiirde. Wenn 
du, Bruder, deutlicher deine Meinung kundgiebst, so -wirst du voll-
kommener belehrt werden.* — Der Gegner antwortete mit einem Tractate, 
und einem Begleitschreiben — in malitioser Weise. Er fand aber an 
Pacian seinen Meister. Pacian handeit in seinem zweiten Briefe von dem 
Wesen der Novatianer und der Katholiken. Der Gegner wollte nicht 
Novatianer heissen, und Pacian hatte ihn zuerst für einen Montanisten. 
gehalten. BUm meinen Namen beneidest du mich, und du scheuest 
dich, den deinigen zu nennen" (cap. 4 ) . — Der Brief handelt zum grossen 
Theile — von der Persõnlichkeit des Novatian. — Der dritte und lãngste 
Brief des Pacian ist eine — vielfach den Wortlaut des Gegners mit-
theilende — Widerlegung der von Sympronian gesendeten Abhandlung. 
Es ist selbst eine schone und umfassende Abhandlung über die BUSSÔ 
innerhalb der katholischen Kirche, und eine Widerlegung der Harte der 
Novatianer, welche nach dem Falle keine Busse und keine Widerauf-
nahme zulassen. Die Hâupter der Novatianer, der verbrecherische Na-

') Florez, 29, p. 85 — die Worte — ep. 2, cap. 11 „ Vacare tibí scribis: et ideo fe 
contensiosa delectant. Mihi vero, catholicis negotiis occupato, post 30 ferme dies lit— 
terae tuae traditae sunt, post alios 40 repetitae" — erklare ich so, dass Pacian der» 
ersten und zweiten Brief dreissig und vierzig- Tage nach seinem Datum, d. h . 
dem Anfangen desselben, empfangen, und glaube, dass der Briefschreiber i n 
der Nâhe der Stadt g-ewohnt. — cf. ep. 1, 14, ep. 3 , 51. 

») C. 7. Motto der Zeitschrift „Der Katholik", welche mit dem J . 1821 begann. 
3) ep. 2, 3 wird catholicus eiklart: filius regis, id est populas christianvs. 
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vatus, der ehrgeizige Novatian, welcher Papst werden wollte, die be-
fleckten Evaristus und Nicostratus — batten selbst vor Allen der Busse 
bedurft. Pacían widerlegt den Gegner meistens aus der heiligen Schrift. 
Von Vãtern kennt und nennt er nur den Cyprian, und einmal den 
Tertullian1). 

Pacian schrieb ein Werk, das Hieronymus „Cervusu, er selbst „Cer- D<1. 
vulus" nennt. Cervulum faceré (den Hirscb, das Hirschchen spielen) -— "Hjre"l>" 
•war eine aus dem Heidentbum vererbte Unsitte, am ersten Januar in Pa»'»»-

Fellen von Thieren, besonders von Hirschen, Kiihen, Ziegen, Possen 
und bosen Unfug zu treiben 2). — Die Schrift wurde aber von denen, 
die sie zunachst angieng, iibel aufgenommen. flDiess hat," sagt er im 
Eingang seiner nachsten Schrift, „das Hirschchen jüngst bewirkt, dass 
der Unfug nur um so sorgfaltiger geübt wird, je nachdriicklicher er ge-
zeichnet wurde, und dieser mein Tadel — eines offenbaren und oft 
•wiederholten Scandals dieses Treiben nicht unterdriickt hat, sondem erst 
darin unterrichtet zu haben scheint. Ich Ungliicklicher! Welches Ver-
brechen habe ich begangen? Ich meine fast, sie hãtten es nicht ver-
standen, das Hirschchen zu spielen, wenn ich es ihnen durch meine 
Rüge nicht gezeigt hatte." Diese Schrift gilt zur Zeit ais verloren. 
Wahrscheinlich ist sie zur Warnung kurz vor Neujahr ausgegeben vror-
den, und eine Rotte boshafter Buben hat um so mehr getobt und getollt. 

Kurz darnach, vielleicht für die folgende Fastenzeit3), erliess Pacian DI,. 
— eine sehr schSne und rührende Schrift liber die Reue und Busse der Scvh0„fl 
Katholiken, zunachst für die ihm anvertraute Gemeinde bestimmt. Sie „itr 
lasst uns interessante, im Ganzen nicht erfreuliche Blicke in die sittlichen 
Zustande jener Zeit werfen. Die oífentliche Busse bestand damals, und 
Pacian will eine Anweisung geben, wie man zum Heil der Seele sie 
iibernehmen und vollbringen moge. Aber — der õffentlichen Busse gieng 
die Exomologesis, das freiwillige Bekenntniss seiner Sünden, voran. — 
Darnach war die Busse niemals eine erzwungene, sondem sie wurde 
freiwillig von denen übernommen, die sich ais Schuldige bekannt hatten. 
Indem sie beichteten, erklãrten sie sich zur Busse bereit. Viele aber, 
die notorische Sünder waren, traten mit befleckter Seele und mit be-
flecktem Leibe zu dem Tische des Herrn; und es geschah, dass sie frech 

') ep. 3 , 48. Der erste Brief ist in 15, der zweite in 17, der dritte in 56 Kapitel 
getheilt. Die beste Analyse derselben flndet man bei R. Ccillier. 

*) si Àusíuhrliehçs darüber bei Florez, p. 86—89. — Isidor. de off. eccles. 1, 40 
— Sumentes species monstruosas in ferarum habitu transformantur. s. unten — 4 
Condi. Tolet. can. 11. — o/. Sermo 129 und ISO — in appendice Sermonum 3. Au-
gustim — ed. Maurin. — í. S , 2. — E s liessen sich einige Griinde aniuhren, 
dass gerade die Rede 129 die verlorene Schrift Pacians sei. — cf. Bucange gloss. 

,«. D. Cervuhs, Sirena, Vetula. 
' ) wohl auch, um dem üblen Eindrucke, den der „Ceniulus'< gemacht, entgegen-

zutreten. 
tíams, span, Kirche. I I . 21 
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letigneten, wenn zuweilen der Bischof sie eur Beicht ermahnen wollte. 
Indem Pacian besonders nach dieser Seite sich an die ^Brüder" wendet, 
bestatígt er eine uns sonst, u. a. durch Hieronyraus, bekannte Thatsache 
aus jener Zeit, dass die Zahl der — in den Bussgraden stehenden 
Manner eine verschwindend kleine gegenüber den Frauen war. — Diese 
waren also gottesfürcbtiger, imd insofern frommer und geneigter, ihre 
Siinden zu bekennen. 

Traf der Vorwurf, gar nicht zu beichten, vor allem -wohl die Manner 
der hobern Stande, jene Reichen, die das angenebme Barcelona sich 
zum Wohnsiz auserwahlt, die auf den Landgütern und am Meere sich 
die Zeit vertrieben, so gab es eine andere Klasse von Büssern, die nicht 
lassig im Bekenntnisse waren, aber nach iibernommener Busse leicht-
sinniger und gewissenloser dahinlebten, denn zuvor. Siemeinten, -wenn 
sie nur gebeichtet, sei alies gut. — 9Wenn eucb," scbliesst er diese 
Schrift, adie Pein der Beicht erschreckt, so denket an die Holle, die 
euer Bekenntniss loscbt. Ihre Kraft erwãget aus dem, was ihr sehet. 
Es brennen in unversiegendem Feuermeer der Aetna auf Sicilien, der 
Vesuv in Campanien. — Gedenket, Briider, dass in der Hollé keine 
Beichte ist, und dass dort keine Busse auferlegt werden kann, da die 
Zeit der Busse scbon verzehret ist. — Bei dem Glauben der Kirche bitte 
ich euch, Briider, bei meiner Hirtensorge, bei euer aller Seelenheile 
beschwore und flehe ich euch an, dass ihr euch nicht schãmet dieses 
Werkes, dass ihr nicht lassig seid, ehestens zu den geeigneten Heil-
mitteln zu fliehen, den Schmerz der Reue in euch zu erwecken, euern 
Leib zu hiillen in das Bussgewand, euch mit Asche zu bestreuen, durch 
Fasten euch zu kasteien, durch Kummer euch zu verzehren, durch die 
Bitten Vieler euch helfen zu lassen. Soweit ihr euch in der Busse nicht 
verschonet, so weit wird Gott eurer schonen." — 

DI« Die kleine Schrift ¡¡tractatus de baptismo" ist an die Kinder (parvvU) 
gerichtet, die zu der Taufe sich bereiten. Ihr Bischof legt ihnen das 

Taofe. Wesen der Erbsiinde, und den Fall aller in dem einen Sunder Adam, 
das Wesen der Erlcisung in der Gerechtigkeit des einen Christus aus 
und an das Herz, in einer Sprache, die allerdings einen vorhergehenden 
genauen Unterricht voraussezt. Er schliesset: „Wir werden also, Ge-
liebteste, nur einmal von unsern Siinden rein gewaschen, einmal nur 
erlSst, einmal haben wir das Reich der Unsterblichkeit empfangen; ein
mal sind gliicklich die, deren Missethaten nachgelassen, deren Siinden 
zugedeckt sind. Haltet standhaft fest, was ihr empfangen, bewahrt es 
gliicklich; wollet ferner nie mehr siindigen: bewahrt euch selbst von 
nun an rein und makellos bis auf den Tag des Herrn. Grosser und 
unaussprechlicher Lohn ist den Glaubigen hinterlegt: was kein Auge 
gesehen, noch ein Ohr vernommen, noch was in eines Menschen Herz 
gedrungen. Damit ihr diess erlangen moget, ringet mit den Arbeiten 
der Gerechtigkeit und mit Gelübden des Geistes. Amen." 

Schrift 
von 
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Dass Pacian durch gewandte Gabe der Rede hervorrage, ist unbe-
stritten. Aber seine Sprache ist auch rührend und herzge-winnend. Es 
tritt in ihr uns das Bild eines vaterlichen, ehrwiirdigen, vom Geiste 
Gottes gesalbten und geweiheten Kircbenhirten entgegen, der auch baldehmñg 
nach seinem Tode unter den Heiligen verehrt wurde. — Man hatte diep^",,, 
Kunde der Ruhestatte seiner Gebeine verloren, doch erhielt sich die 
Sage, dass sie in der Kircbe des hl. Justus sei. Der Bischof Don Juan 
Dymas Loris suchte nach ihnen, liess am 13. Juni 1593 vor rielen Zeugen, 
•worunter Aerzte, naehsuchen, — und es fanden sich, ohne Bezeichnung 
eines Namens, Gebeine von einem menschlichen Leibe. Sie wurden in 
neuer Fassung in dem Armarium der Sakristei niedergelegt. Dieser 
Bischof verordnete im J . 1595, dass das Fest des Heiligen jShrlich als 
„fe$tum duplex" erster Klasse begangen werde, und wies reiche Mittel 
zu wiirdiger Feier an1). — Er liess sich auch zu den Füssen des dem 
Heiligen geweihten Altares in der Kathedrale begraben. — Auf Bitten 
des Clerus und Volks von Barcelona — erhob der nâchste Bischof Don 
Alonso Coloma auf der Synode von 1600 das Fest des Heiligen zu einem 
gebotenen Feiertage. Da die Wunder an dem Grabe sich mehrten, er-
klarte der Bischof, dass die gefundenen Gebeine der Leib des heiligen 
Pacian seien. Sie waren der õffentlichen Verehrung in der Kapelle und 
dem Altar des Heiligen in der Pfarrkirche S. Justo y Pastor ausgesezt *). 

Die erste Ausgabe der Schriften des Pacian ist von J . Tillet — 
Paris 1538. Eine zweite erschien zu Rom durch Paul Manutius 1564 
— mit den Schriften des Salvian und Sulp. Severus — fol. — Sie stehen 
in der Biblioiheca patrum max. Lugd. 1677, 4 , 305 sq. — bei Aguirre, Au«-
C. H . , t. 2 , p. 79 sq., und — bei Gallandi, t. 7, p. 255 — 257 — 276 
(daraus bei Eigne, P. lat. 13 , 1051 — 1094). — Diese Ausgabe nennen 
J . Ch. F . B a h r — S. 139, und Fessler, 2 , 232 — die beste von alien. — 
Auch der neue Herausgeber des R. Cdllier kennt nichts Weiteres. — 
Aber es erschienen in Spanien zwei andere Ausgaben; die eine ist von 
H. Florez im Anhange zu t. 29 — der Espanna Sagrada — S. Jglesia 
de Barcelona: Barcinonensium praesulum opera quae extant — nunc p r i -
mum in unum collecta, p. 390 — -wo die 5 Schriften des Pacian in 
der von uns eingehaltenen Ordnung aus Handschriften in Barcelona selbst 
mitgetheilt sind. — Als Franz Perez Bayer 1755 in Rom weilte, nahm 
er Abschrift von dortigen Handschriften des Pacian, und nach diesen 
erschien im lateinischen Texte und in spanischer Uebersezung: Paciani 
opera quae extant. Obras de Paciano, obispo de Barcelona, traducidas e 

') Áymerich, Math., nomina et acta episcoporum Barcinon,, B . 1760. 
a) Pujades, Coránica universal dei pr. de Cathalunya, 1609, l. 5. cap. 11. Acta 

Set., I. c. p. 4. — Franc. Diago, historia comitum Barcinonensium, 1603 — l. 1, 
cap. 12. Anton. Vine. Domenec, histor. generalis Sanctorum Catai. — Bare. 1602. 

2 1 * 
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ilustradas por Vicente Noguera Ramon, Valencia — Montfort 1786 in 4°, 
welcher Ausgabe ein Leben Pacians voransteht ' j . 

Der Nachfolger des Pacian war der ebenso wiirdige Bischof Lampius; 
der auf der Synode zu Toledo — J . 400 — erschien, und besonders 

Pan- wegen seines vâterlichen Verhâltnisses zu Paulinus von Nola bekannt ist. 
— Im J . 389 wurde Paulin zu Bordeaux von Bischof Delphinus getauft. 
Soíbrt begab er sieh nach Spanien, wo er vier Jahre verweiltte — bis 394, 
Dort besass er Giiter. Er wohnte theils in Vasconien, theils auf seinen 
Landgütern, die er bei Saragossa, Barcelona und Tarragona besass2). 
Er lebte als guter Katholik, aber wollte Laie bleiben. Hier verfasste 
er die Paraphrasen von drei Psalmen. Seinen Aufenthalt in Complutum 
391 oder 392 haben wir friiher erzahlt3). 

Allmalig verausserte Paulin seine Giiter. Er verlor seinen Bruder, 
der ermordet wurde. Er anderte Kleid und Namen, und trat in den 
Monchstand (392 od. 393), etwa 40 Jahre alt. Therasia wurde seine 
Sckwester4). — Sie hatte ihn zum hõhern Leben geleitet. — Paulin 
weilte in Barcelona, als am Weihnachtsfest 393 das Volk auf ihn sich 
stUrzte, und verlangte, dass er sieh weihen lasse. Er straubte sich; das 
Volk bedrohte sein Lebenb). Er war nach Nola zu gehen entschlossen. 
Sie wollten ihn zu Barcelona festhalten. Doch — stand man von diesem 
Verlangen ab. — Bischof Lampius weihte ihn. — Gegen Pfingsten 394 
verliessen Paulin und Therasia Spanien fiir immer. Sie reisten iiber 
Narbonne; von da zur See nach Italien6). 

Den Vigilantius wollen wir mit wenigen Worten beseitigen. Er 
war kein Spanier. Er stammte aus Calagorris im Norden der PyrenBen7). 
Es ist mit nichts zu erweisen, dass der Schauplaz seiner Thâtigkeit 
Spanien gewesen. Alles weist auf Aquitanien hin. — Die Priester8) 

') Brunet Manuel du libraire, ed. 5, t. i — 1863, p. 306. — F . Perez Bayer ap. An
tonia, p. 196— 97, Bayer nennt den Commentar d. Noguera Ramon vortrefflich — 
gpraemissa dissertatione de Paciani vita et gestis." 

*) Auson. epist. 24. V. 87 — 89. Nunc tibi trans Alpes, et marmoream Pyrenen Caesartae 
Augustae domm est. Tyrrhenica propter Tarraco, et ostrífero superaddita Barcino ponto. 

') Kirch. G. 1, 332. 
4) Idat. ad 424. 
s) et súbita, invitas, quod faltor, adstrictus. ep. 2, 2. v. ep. 1, 10 in Barcinonensi — 

Bcclesia. 
') s. Ad. Buse, Paulin, Bischof von Nola, und seine Zeit (350 — 450), Bd. 1, 

1856, S. 1 3 7 - 2 0 7 . 
T) Itiner. Anton, p. 457, an der Strasse zwischen Lugdunum und Tolosa, jezt C»-

zeres oderMartres, wo sich viele Euinen fanden; s. Ukert, Geogr. der Griechen 
und Rõmer, S. 406. — Forbiger, Bd. 3 , S. 160. — Mariana nennt ihn einen 
Pampelonesen — /. 4 — cap. 20 — Vigilando natural de Pamplona, y presbítero de 
Barcelona — ed. Madrid — 1854 (Bd. 30 und 31 der Biblioteca de Autores Espan-
noles). 

•) epist. Eier. 109. 138. 
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Riparius und Desiderius, die über ihn an Hieronymus sclirieben, hSlt 
man gewohnlich für Priester in Spanien. Aber — Desiderius war 
•wohl der sonst bekannte Freund des Sulpicius Severus, ein Aquitanier, 
oder doch ein Gallier. — Es übrigt nur das Zeugniss des Gennadius: 
Vigilantius, Presbyter, von Nation ein Gallier, batte eine Kirche in dem 
spanischen Bistbum Barcelona *). Aber, Gennadius lebte fast ein Jahr-
hundert sp'áter. Wir seben nicbt, wober er diese Nachricbt hat, konnen 
aber im Allgemeinen dem neuesten Biograpben des Vigilantius beistimmen, 
dass derselbe vielleicht aus seiner Heimatb babe fliehen müssen2). — 
Die Bewegung, die er verursacbte, fâllt in die Zeit von 396 — 407. 
Vielleicht floh er vor den Barbaren, die so lange nSrdlicb an den 
Pyrenãen sassen, nach Spanien. — Wie er aber bis zum J . 396 im 
besten Rufe stand, so dass in einem Briefe an Paulin ihn Hieronymus 
den heiligen Vigilantius nçnnt3), so kann er spâter wieder von seinen 
Irrthiimern zurlickgekehrt seyn, oder doch aufgehort haben, sie zu 
verkiinden. 

') Vigilantius presbyter, natione Galius, Hispaniae Barcilonensis parochiae ecclesiam 
tenuit. — Gennadius cap. 35 de vir. ill. 

*) Wilh. Schmidt, Vigilantius, sein Verhãltmss zum heiligen Hieronymus und zur 
Kirchenlehre damaliger Zeit — Münster, 1860 — S. 63. 

') Hier. epist. 58. ad Paulin. — c. 11 Sanctum Vigilantium presbt/terum qua aviditate tut-
ceperim, melius est ut ipsius verbis, guam meis discos litteris — J . c, 396. — ». Nic. An
tonio, p. 230 — 34 (I. 2, 11). — TiUemont m. 1.12, und bes. die erwâhnte Schrift 
v. W. Schmidt. 



Drittes Kapitel. 
Der christlichc Dichter Juvencus. Papst Dámasos. 

§• i . 

Nach dem afrikanischen Bischofe Commodianus ist der spanische 
Priester Cajus Vettius Aquilinus Juvencus — der erste bedeutende 

Nach- christliclie Dichter lateinischer Sprache. — Er stammte aus sehr edlem 
r«b«rB Geschlechte, und bliihte unter Constantin dem Groasen. Hieronymus 
' V ' * sezt ihn in seinem Chronicon zu dem Jahr 329'). — Er scheint dessen 

cm* ' 
Hauptwerk selbst in Handen gehabt zu haben. Denn in seiner Erklarung 
des Matthaus führt er zu Kap. 2, 11 — den Dichter an: Pulcherritne 
munerum sacramenta Juvencus presbyter uno versículo comprehendit: 

Thus, aurum, myrrham, regigue, hominique, Deoque Dona ferunt, 

eine Erklarung der Geschenke der drei Weisen, die bis zur Stunde — 
sich erhalten hat. — Juvencus selbst weist auf den Frieden hin, den zu 
seiner Zeit Constantin der Kirche gegeben: 

Haec mild pax Christi tribuit, pax haec mihi secli, 
Quam fovet indulgens terrae regnator apertae, 
Constantinus, adest cui gratia digna merenti. 

Demnach •ware die Blüthezeit des Juvencus nãher in die Jahre 
325 — 337 zu sezen. Er war ein Zeitgenosse des Hosius von Corduba. 
— Dass er aus so hohem Stamme, dem Priesterthum sich -widmete, und 
dass er gleichsam fiir die spatern christlichen Dichter die Bahn bracb, 

') flier, caí. 84. — Juvencus, nobilissimi generis, Hispanus presbyter, quatuor evangelio 
hexametris versibus pene ad verbum transferens, quatuor libros composuit, et nonnulla 
eodem metro ad Sacramentorum ordinem pertinentia. Floruit sub Constantino príncipe. 
— c/. ep, 70 ad Magnum; Juvencus presbyter sub Constantino historiam Domini «Sai-
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ist ehrenvoll für ihn und für sein Vaterland, ist ein Zeichen, wie tief 
das Christenthum in Geist und Herz der Spanier gedrungen -war1). 

Die ^Historia Evangélica1' in 4 Büchern —• halt sich meist an Mat- St.n» 

th8iis!). Dieses Werk ist keineswegs eine versifizirte Erzâhiung. Es'aJüí" 
hat erhabene und liebliche poetische Parthieen, wo der Stoff es zuliess SI*Uc"• 
oder gestattete. — Das Studium der alten romischen Dichter, vor allem 
des Virgil, tritt überall zu Tage. -— Der Prolog ist dem Ende der 
Metamorphosen Ovids nachgebildet: 

Nec metus, ut mundi rapiant incendia seeum 
Hoc opus: hoc etenim forsan me subtrahet igni, 
Tunc, qmm flammivoma descendei nube coruscans 
Judex, altilhroni genitoris gloria, Christus*). 

Diese Worte driicken -vrie die religiose Weihe und Glaubenskraft 
des Verfassers, so das Gefuhl seines Berufes als Dichter aus. Seine 
Prophezeiung hat ihn nicht getauscht. — Auch den Lucretius Carus hat 
er beniizt. — Den Virgil aber hat er an vielen Stellen sichtbar nachge-
ahmt*). — Sein ausgezeichnetes dichterisches Talent hat er durch das 
Studium der besten romischen Dichter gebildet. — Die Heiden konnten 
und sollten so durch die klassische Form für den christlichcn Inhalt ge-
wonnen werden5). — Dieses Werk ist nüzlich für die Schrifterklarung; 
es spiegelt die zu jener Zeit herrschende Exegese ab a). — Ihm ist un-
bestritten die Vetxus Itala als Text vorgelegen; sicher hat er auch den 
griechischen Text beigezogen'). — Da, -wo die drei Synoptiker überein-
stknmen, folgt er fast immer dem Matthaue. 

vatoris vertibus explicavit, nec pertimuit Evangelii majestatem sub metri leges mitlert, —t 
chronic, flier, a. 332(329): Juvencus presbyter, natione IJispanus, Evangelia heroica 
versibus explicai. — cf. Honor. Aug. 1, 85. — Trithmius de scriptor. eccl. — «. 62. 
— Petr. Crinitus, de poSt. latin. I V . 88. — Ett. Dupin, 2, p. 25. — R. Ceillier, ed. 
2 , 3, p. 1 1 6 - 1 1 8 . — Fabricius, bibliot. lat. ed. Mansi, 1754, t i l l , p. 212. — 
Nic. Antonio, I. 2, cap. 4. — de Castro t. 2, p. 174 — 78. — Von den Alten 
handeln noch von ihm: Gelasius decretum — Juvenci laboriosum opus non spernimus, 
sed miramur. — Vencmt. Fortunat. I. 1 de vit. Mart. — Theodulf. Awet., I. 4, c. 1. 
— Alcuin, I. 2 dr. Felicem. 

') cf. Gebser A. R . , Bibliotheca latina poêtarum vetenim christianorum — vol. J . Con-
tinens Juvenci hist. Evangel. I. I . — Jenae 1827 — „ Vita Caji Vettii Aquil. Juvenci? 
- p . 3 - 7 . 

*) Das Ausführlichsie darüber bei Gebser, p. 12 — 45. — cf. Cusp. Barthius Ad
versar. X I , 23. — L V I , 13. — Joh. Nic. Funccius, de vegeta laiinae linguae sene-
ctute. Marburg 1744, p. 175, I I I , 19. - Nicol. Antonio, 1.2, 4 - p. 1 6 4 - 1 6 8 . 

») De Castro, p. 178 — bezieht die Worte rait Unrecht auf das Pegfeuer. 
<) Gebser, p. 26—28. 
•) M. SchrBckh, christliche Kirchengeschichle, B . V . , S. 263 (278).?- Daniel, bei 

Ersch und Gruber gJuvencus". 
•) Gebser, p. 30 - 33. 
^ Gebser, p. 43. spongus p. spongia; cf. Daniel, 
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Deren Die érete Ausgabe ist: Daventriae (Deventer) 1490. — Es folgt: 
gab'ñ. Parw- 1499 foi. ed Jac. Fáber — mit Sedulius. — Dennoch meinte 

Aldus, dass er — Venet. 1502 (1501) der erste Herausgeber sei. 
Im J . 1505 erschien dass. Werk zu Leipzig dilig. Baccalarii. — Im 
J . 1509 erschien zu Rouen: Juvencus presbyter immensam evangelice legis 
maiestatem heroicis versibus conclndens ab Jodoco Badio Ascensio paucis 
eluddaius — in 4o). Diesen Titel hat auch die edit, princeps. — Edit. 
Lipsiens. I I , ann. 1517. — Coloniae Agrip. 1537 — cum Sedulio. — 
Juvenci hispani presbyteri histor. ev., versu her. descr. Veneunt Gypsvici 1534 
(Ipswich). — ed. Basileensis 1537 — cum Aratore et enchiridio Prudentii. 
— Ibid. 1541 cum Sedulio et notis Badii. — Paris, apud Petr. Galterum 
1545. — Basel 1545 — mit Sedul. und Arator. — Basi l stud. Poelmanni 
15Ò1. — Basil. 1554 per Oporinum (in der Sammlung lateinischer Dichter 
voá Georg Fabricius). — Lugduni 1566 ap. Jo. Tornaesium. — ibid. 1588. 
— Mailand 1569 - 4°. - Cagliari 1573, in 8°. — Lugd. 1616 — in 4°. 
— (Auch in den biblioth. patrum von Paris, Coin und Lyon.) — Im 
18. Jahrh. ragen drei Ausgaben hervor von Erhard Reuschius — F r a n -
cof. et Lipsiae 1710 — mit den Noten aller frlihern Editoren. — Die Aus
gabe von Gallandi, Venet. 1765 — t. 4. — (bis dahin die 29. Ausgabe 
des Juvencus). — Alie andern überragt: Aq. Juvenci Historiae Evangeli-
cae I. I V ; ejusdem carmina dubia aut supposita ad Mss. Codices Vaticanos 
aliosque et ad veteres editiones recensuit Faustin. Arevalus. Eomae 1792 — 
in 4°. — Noch im J . 1827 nennt Gebser, noch im J . 1853 nennt Daniel 
dieselbe die „neueste Ausgabe" 1). — Alle seine Mlihen, sie von Wien 
und Rom zu bekommen, -waren vergebens (Gebser, p. 9 — n. 11). — 
Heute steht sie in <. 19 der Patrol, lot. ed. Migne, p. 10 — 388, und 
ist Gemeingut geworden. — Gebser hat (Jenae 1827) von der Histor. 
evangélica nur das erste Buch mitgetheilt, mit Noten. — Bâhr nennt die 
diss. Gebsers die Hauptschrift Uber Juvencus (die christlichen Dichter, 
p. 23 — 27). 

Von dem Werke des Juvencus: liber in Genesim — , das in ebenso 
viele Kapitel, als die Genesis selbst, eingetheilt war, kannte man friiher 
nur die vier ersten Kapitel, bald unter dem Ñamen des Tertullian, bald 
des Cyprian, bald dos Salvian. Mass. Der Mauriner Martene fand ein» 
dichterische Umschreibung der Genesis aus einem Manuscripte des 11. Jahr-
Uunderts in Altcorvei, mit dem Ñamen des Juvencus. Sie verrãth in 
allem die Spuren desselben Verfassers mit der ^Evangélica historia". — 
Das Gedicht besteht aus 1441 Hexametern2). — Arevalo in seiner Aus
gabe hat dieses Gedicht in den Anhang verwiesen, u. d. T.: Juvenco 

') Arevalo záhlt 14 Codices und 29 Ausg-aben des Juvencus auf. 
») Durand, collect, vet. Script., t. 9, p. 14 — Par. 1733. — Daraus bei Gallandi, 

(. 4, p. S87 sq. 
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opera attributa. Er bezweifelt dessen Aechtheitl). — Er fügt zwei s«ia, 
kleinere Gedichte hinzu: de laudibus domini und Triumphus Christi herói- "JJ™* 

«w. — Heute aber miissen alie Zweifel an der Aechtheit jenes Gedichtes afg£' 
in genesim verstummen. — In dem von Martene gefundenen Gedichte <*"» 
fand sich eine Lücke zwischen dem 8. und 10. Kapitel, welchenun Dom í»» 
Pitra durch 54 von ihm zu Genesis Kap. 9 aufgefundene Verse aus- ¿ ¡ J S 

gefüllt hat. Demselben Pitra, welchem der afrikanische (und zugleich p1^™ 
der erste lateinische) Dichter, Commodianus, seine Wlederherstellung h,r-
verdankt, verdankt unsre Zeit auch die Wiederbelebung des Juvencus. •«•«'• 
Er kann sich rühmen, den schon vorhandenen „beinahe sechstausend 
Verse beigefügt und ein so grosses Werk der Vergessenheit von 14 Jahr-
hunderten entrissen zu haben"2). — Ihm lagen 2 Codices von Laon, 
1 von Canterbury vor; lezterer in sehr ruinosem Zustande. Die beiden 
Codices von Laon stammen, der eine aus dem neunten, der andere wohl 
aus dem Anfange des zehnten Jahrhunderts. Alie drei Codices waren an 
den gleichen Stellen mangelhaft, wiesen also auf den gleichen Ursprung 
hin. — Pitra hat mit Glück den Dichter wieder hergestellt. Wir zweifeln 
nicht, dass wir den üchten Juvencus vor uns haben. Die Gedanken, 
das Festhalten am Wortlaute und die Spraehe mahnen an den Verfasser 
der „Eistoria evangélica". — Wir theilen aber Pitra's Meinung nicht, dass 
Juvencus die ganze heilige Schrift dichterisch behandelt habe. — Sinnig 
ist seine Vermuthung, der Dichter habe seine „Metra in fleptateuchum" 
unter Kaiser Julian aus bekanntem Anlasse verfasst. — Entscheidend 
ist fiir uns, dass es in einem im 11. Jahrh. verfassten Catalogo eines 
Codex S . Nazarii Lorshemis heisst: „Cypriani ( i . e. Juvenci) metrum super 
Heptateuchum, libros Regum, Esther, Judith et Machabaeorum. Pitra theilt 
nur mit: Metrum in Exodum, d. i. eine ahnliche dichterische Umschrei-
bung des zweiten Buches Mosis, wie das liber in Genesim. — Sie geht 
mit bedeutenden Lücken vom 1. bis 40. Kapitel, und enthált, wie sio 
vorliegt, 1392 Verse. — Es folgt: metrum super librum Jesu Nave, 586 
Verse. Perner: I n Leviticum, Números et Deuteronomium selecta fragmenta, 
im Ganzen 1204 Verse. Das Uebrige war nicht zu entrãthseln. — In 
den bis jezt erschienenen drei weitern Btoden des Spicihgium (t. I V . — 
v. 1858) finden wir nichts iiber Juvencus, von dem wir annehmen, dass 
er alie oder die meisten historischen Biicher der heiligen Schrift dichte
risch behandelt habe. — Die Gedichte über die heiligen Sakramente, die 
ihm Hieronymus zuschreibt, sind vielleicht eine Verwechslung mit den 
Metren zu dem alten Testament. 

') cf. nr. 16 sg. seiner prolegomena, welche aus 6 Kapíteln bestehen, bei Migne P. 
latina, 19, p. 11 — 54. — s. auch den Art. Juvencus von Daniel in Erseh und 
Gruber — AUg. Encyclopãdie , J . 1853. 

») Spicilegium Solesmense, ed. Pitra, t. 1 (1852), p. 171—261. — prolegom, t. 1 Sp. 
p . X X X V - X L V — Ârtic. 9. — „ Cajus Vettius Aquiliut Jwenau." 



380 Siebentes Bnch . Drittes Kapite l . 

Juvencus ist ein christlicher Dichter, dessen Ruhm keine Zeit ver-
dunkeln wird, und da er jezt, wie es scheint, zum grossern Theil das 
Licht wieder erblickt hat, so hat ihn seine frohe Ahuung wohl nicht 
getãuscht, dass seine Schriften bis zum Weltgerichte dauem -werden'). 

§• 2. 

Dama- Papst Damasus -wird hier nicht so fast als Dichter, denn als Spanier 
ein eíngereiht. — Aus einer von Baronius mitgetheilten Inschrift des Damasus 
af». ersieht man, dass der Vater des Damasus — in der Kirche des (Spaniers) 

heiligen Laurentius zuerst Exceptor (Notar), dann Lector, Diakon und 
Priester gewesen. Seine Tochter Irene starb, 20 Jahre alt, nach-
dem sie das Gelübde der Keuschheit abgelegt2). Da seinen Aemtern 
zufolge Antonius friihe nach Rom aus Spanien gekommen seyn 
muss, so wird seit Tillemont3) angenommen, dass Damasus in Rom 
geboren sei. — Seit dem Jahre 1741 suchte sich in Rom diese Ansicht 
wissenschaftlich zu begriinden. — Anton Maria Merenda — in seiner 
Ausgabe des Damasus vom J . 1754 — verfocht diese Meinung, dass 
sowohl Damasus, als sein Vater Antonius von friiher Jugend in Rom 
gewohnt. Denn — das Amt cines Lector sei nur jungen Leuten anver-
traut worden. — Damasus sei etwa 80 Jahre alt zu Rom 384 gestorben. 
Das Jahr seiner Geburt werde also um 304 anzunehmen seyn, und an
genommen, dass er in Spanien geboren, miisste er 4 oder 5 Jahre alt 
mit seinen Eltern nach Rom gekommen seyn. Das sei sch-wer zu glau-
ben4). Doch stehe in dem aítesten Leben des Damasus, dass er selbst 
ein Spanier von Geburt gewesen. Von Laurentius und Damasus sagt 
diese Vita: vçuo* una genuit patria , una promovit Ecclesia"5). 

Gegen solche Versuche erhob sich der damals zu Rom weilende 
Franz Perez Bayer, Priester von Valencia, in seiner gelehrten Schrift: 
Dàmasus et Laurentius Hispanis aâserti et vindicati, Romae 1756. Er 
weist die Einwiirfe der Gegner als leere Vermuthungen zuriick. — Die 

') Der ncue Hcrausgeber von R. Ceillier sagt u. a. von den Metren des Juvencus: 
dans son ensemble, cette paraphrase du Pentateuque parait une entreprise malfieureuse, 
au point de vue litttfraire (R. Ceillier, 3 , 117). 

^ Bar . annates 384 — nr. 16 in appendice t. 12 — Carmen 31 et 35 Damasi. Hoc 
pater Exceptor, Lector, Levita, Sacerdos creverat. 

») Tillemont, 8, p. 386 et 773. — 
4) Ebenso Greg. Jac. Terribilinus in appendice opuse, sancti Damas., p. 1. 
*) Mart. Milesius Sarazanms, opuse, beati Damasi, Romae 1638. — p. 40; 47; 60; 62, 

Acta S. Damasi ex Cod. ms. archivii canonicor. S. Petri. — Ein sehr starker Be-
•weis dafiir, dass Laurentius ein Spanier gewesen, ist das Verhãltniss des An
tonius und Damasus zu der Kirche desselben, welche von Damasus ihren 
neuen Namen erhielt, 
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klaren Zeugnísse der Alten müssen hier entscheiden. In den Akten des 
Damasus -wird er zu drei Malen in verschiedenen Wendungen ein Spanier 
genannt. — Ferner in dem sogenannten Papstcataloge des Felix IV um 
550 heisst es: ^Damasus, von Nation ein Spanier, dessen Vater A n 
tonias, regierte 17 Jahre, 2 Monate, 11 Tage." — Ebenso die ver
schiedenen andern Papstcataloge, bis auf Anastásius Bibi. — F. Perez 
Bayer untersucht ausführlich die Auctoritat dieser Zeugnisse und ihr 
Alterthum. — Er widerlegt mit leichter Miihe die Ein-wiirfe der Gegner. 

Unter diesen ist auch der Ein-wurf, dass die Spanier selbst über 
die Gegend oder den Ort der Heimath des Damasus nicbt einig seien. 
Ais ob der Apostei Paulus desswegen nicht nach Spanien gekommen 
•ware, "weil man den Schauplaz seiner dortigen Thatigkeit nicht kennt. 

In Spanien selbst ist die Frage seines Geburtsortes ein Gegenstand 
des Streites gewesen; es sind besonders drei Ansichten gcltend gomacht 
worden, fiir Madrid, fiir Catalonien, flir Guimaraens, einem Stiidtchen 
im Erzbisthume Bracara, dessen friiherer Name nicht bekannt ist. Aber 
der Name von Madrid kommt im 10. Jahriiundert zuerst vor. — Die 
Gründe fiir Catalonien sind sehr neuen Ursprungs. Nic. Antonio, 
Fr. Perez Bayer und de Castro — entscheiden sich fiir Guimaraens 
Ich trete dieser Ansicht bei, u. a. desswegen, weil in Bracara von un-
vordenklichen Zeiten sich Damasus einer besonderen Verehrung erfreute, 
und — weil die rivalisirenden Orte anerkannt erst sehr spat mit ihren 
Anspriichen aufgetreten sind. 

Von der Regierung, den Thaten und den Schriften des Damasus 
soil hier nicht die Rede seyn. Am ausführlichsten über ihn haben die 
erwühnten Sarrazani, Merenda') und Fr. Perez Bayer3), nach > diesen 
Nic. Antonio, de Castro u. a. gehandelt. 

') de Castro, biblioteca espannola t. 2 (1785), — p. 181 — 200. — Nic. Antonio, 
p. 181—194:, 1.2, cap. 6. - M. SchrOckh, Kirchengeschichte, Bd. 8, S. 106-122. 

') Damasi Papae Opúsculo et gesta diatribis illustrata ab Ant. Merenda, liomae 1754 fol. 
') Fast alle Neuen kennen die Schrift des Perez Bayer nicht; Mignc hat sie ab-

gedruckt in Patrol, latina, t. 74, p. 530—670. — c/. Memorias resuscitadas da 
antiga Guimarães pelo padre Torquato Peinado d'Azeoedo Em. 1692 — Porto 1845 
S.505. v. Damasus in Ersch und Gruber Ene. ( .Damasus, wahrscheinlich nicht 
in Spanien, sondem in Rom geboren.") 



Viertes Kapitel . 
Theodosius der Grosse. Dexter, Solm des Pacían. 

Diese ausserhalb Spaniens lebenden Spanier des vierten Jahrhunderts 
wollen "wir sogleich an den Spanier und heiligen Papst Damasus anreihen. 
— Denn — einmal gereichen diese Manner Spanien selbst zur Ehre 
und zur bestandigen Zierde. Sodann, da das Kapitel über die Luciferi-
aner in Spanien, und da die folgenden Kapitel uns den Zustand der 
spanischen Kirche in dieser Zeit keineswegs in günstigem Licbte er-
scheinen lassen, so suchen wir für uns selbst und für unsre Leser mit 
Recht nach den Liehtseiten der Gescbichte Spaniens in dieser Zeit. 

Schwer wãre es uns, an Theodosius dem Grossen schweigend vor-
überzugehen, der, -wie irgendeiner, dieses Beinamens wiirdig; dem nicht 
bloss das romische Reich, das er aufs Neue erhoben und geeinigt, dem 
auch die rSmische, die katholische Kirche zu bleibendem Danke ver-
pflichtet ist, der mit starker Hand das Heidenthum und den mit ibm 
verbundenen Arianismus im Reiche niedergehalten und zurückgedrangt, 
der, selbst sittenrein und fleckenlos, mit Ausnahme seines unglücklichen 
Jahzornes, für reine Sittlichkeit und ernste Lebensstrenge durch Beispiel 
und Geseze gewkt hat. 

Dass Spanien das Vaterland des Theodosius sei, hat bis heute Nie-
mand bestritten. Aber das lag im Streite, ob er aus der Stadt Itálica, 
der Heimath des Trajan und des Hadrian, oder ob er — ein Galizier sei. 

Der Comes Marcellinus in seiner Chronik ist der erste, der ihn 
einen Italicenser nennt'). Er lebte -wohl in Illyricum unter Justinian I., 
150 Jahre nach Theodosius. Die Entfernung des Ortes und der Zeit 
macht seine Angabe weniger glaubwürdig. Der Ohronist Idatius ist ein 

') Ghronicou Marcellini — a. 379 (Anfang dess.): Theodosius Hispanas Italicae dim 
Trajam eivitatis. 
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Landsmann und fast ein Zeitgenosse des Theodosius. — Er sagt zu dem-
selben Jahre: Theodosius, ein Spanier von Geburt, aus der Stadt Cauca in 
der Provinz Galizien, wurde von Gratian zum Augustus ernannt'). — 
Diess ist entscheidend. Es giebt aber noch einige andere Griinde2}. 
Der mehrerwahnte Cynegius stammte ofifenbar auch aus dem nordõst-
licben Spanien; er war aber ein Verwandter des Theodosius3). — Dass 
die Galizier selbst den Kaiser als ibren Landsmann betrachteten, werden 
wir im Kapitel 7 sehen. — Die in einem erdichteten, zuerst von Wala-
fried Strabo mitgetbeilten Briefe angegebene Thatsache, dass Theodosius 
der Grosse zur Zeit seines Aufenthalts in Spanien sich an dem Bheiligen 
Bischof Gregorius von G o r d u b a", und seinem Eifer für die Heiligen 
erbaut habe, wird von Baronius in der Einleitung zu seinem romisch^p 
Martyrologium schlagend widerlegt4). — Fiir einen Bischof Gregorius 
aber fiir Oorduba bleibt kaum eine Zeit übrig. 

Der Heide Zosimus, dessen Geschichte bis zu der Einnahme Roms 
durch die Gothen reicht, stimmt genau mit dem Spanier Idatius überein; 
Theodosius war aus der Provinz Galizien in Spanien, aus der Stadt 
Cauca6). 

Der Vater des Theodosius hiess Theodosius, und war einer der her-
vorragendsten Feldherrn jener Zeit. Die Mutter hiess Thermantia. Er 
selbst wurde im J . 346 geboren. Nachdem sein Vater am Rhein und 
an der Donau — sowie in Britannien sich ausgezeichnet, erstickte er in 
Afrika den Aufstand des Firmus. Tapferkeit, Talent und Gltick zeich-
neten ihn aus 6). Aber sein Glück erweckte ihm Neider. Er wurde bei 
Valentinian I. verleumdet ais Kronpriitendent, ungehõrt zum Tode verur-
theilt, und nachdem er die heilige Taufe erhalten hatte, bot er ent-
schlossen sein Haupt dem Nachrichter dar7). — Sein Sohn Honorius hinter-
liess zwei Tochter, Thermantia und Serene, die spâtere Gemahlin Stilicho's. 

Theodosius wurde im J . 376 in die Verfolgung gegen seinen Vater 
verwickelt. Er wurde nach Spanien verbannt. Er besch'áftigte sich dort 
mit Landbau und biirgerlichen Angelegenheiten. Aelia Flaccilla war 
seine Gemahlin gleichfalls eine Spanierin. Hier in Spanien wurde ihm 

') Theodosius natione ÍKspanus, de provincia Gallaeciae, civitate Cauca. Idat. chron. 379. 
*) Florez 4, 386 — 87 ist für Cauca. Ebenso Wietersheim, Vôlkerwanderung. 

Band 4 (1864), S. 115. — Pallmann, Geschichte der Võlkerwanderung, 1863, 
S. 139. 

') So heisst er: parens in dem von uns nicht erwahnten Rescriptum des Theodosius 
auf den oft erwahnten libellm precum. 

4) de martyr. Romano, cap. 7. de fide epistolarum, quae Chromatii, Heliodori, el 
Hieronymi nomine inshriptae sunt. 

4) éx fxsv TÍ/Ç ¿v 'IlSr¡(¡i« KaXXaixiaç, jtóXeuç ¿i Kaóxas óçfuófiivay). — Zosim. hi$t. 
I. 4, cap. 24. Ebenso Socrates, I. 5. c. 2. — cf. Pacat panegyr. cap. 4. 

4) Ammian. I. 29, 5. — Claudian. consul. Honor. 4. — Poco*. 5. 
' ) Hieran, chronicon, ann. 379 (376); Orosiut, I. 7, 34. — Wietersheim, 4, S. 93. 
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sein 'áltester Sohn Arcadius geboren — 377. Aus dieser Ehe hatte er 
iiberhaupt 2 SShne und eine Tochter. — Flaccilla starb im J . 38Õ1). 

Die Stadt Cauca war nach Florez nicht Coca in Altcastilien, -welches 
zur Provinz Carthaginensis gehõrte. Die Spanier behaupten darum, der 
Ort sei zwischen Braga und dem Minho gelegen. Aber es fallt auf, 
dass es eine „civila&" genannt wird, deren Lage dach kaum unbekannt 
seyn diirfte, und — es bleibt die Moglichkeit, dass Galizien im 4. Jahr-
hundert sich so weit gegen Suden erstreckte, dass Cauca, Avila und 
Segovia noch zu Galizien gfehorten, und dass darum das Grânzgebirge 
zwischen Alt- und Neucastilien, die Sierra de Guadarrama, auch die Grânz-
scheide der beiden Provinzen -war; — spater aber Galizien nur so weit 
*ichte, ais das Reich der Sueven. — Im J . 1847 fand man in der Nahe 
von Emerita einen schõngearbeiteten silbernen Schild, welcher zur Feier 
der lOjahrigen Regierung des Theodosius gemacht wurde2). — Den 
grossen Kaiser auf den Wegen seiner Thaten und Schicksale zu begleiten, 
liegt nicht in dem Plane dieses Werkes. 

Dem Theodosius folgten allerdings Landsleute und selbst Verwandte 
auf der Bahn seiner Ehren und seines Glückcs. Aber so weit Avir diese 
Manner kennen, brauchte sich ihrer Spanien und der edle Kaiser nicht 
zu sch&men. — Der oft erwahnte Cynegius ist ein Beweis dafiir. — 
Der Papst Damasus steht in keiner Verbindung mit dem Kaiser. Aber 
es ist doch ein erhebender Gedanke, dass der „machtige Monarch und 
der heilige Papst", auf die ais das Ideal ihrer Wünsche die katholischea 
ViJlker stets hoffen, zu gleicher Zeit regicrten, stammend nicht bloss 
aus demselben Lande, sondern auch aus derselben Provinz, wenigstens 
aus dem nordwestlichen Spanien. Fiir Theodosius ist es besonders ehren-
voll, dass er sich mit den tiichtigsten Spaniern umgab, mit unbestech-
liehen Mannem, vrozu wir neben Cynegius und Dexter auch Prudentius 
zShlen; um so ehrenvoller, wenn wir uns des berüchtigten Spaniers, des 
Hofhotars Paulus am Hofe des Constantius erinnern 3). 

Dexter, der edle Sohn des ehrwürdigen Bischofs Pacian von Barce
lona, war einer der Spanier, welche im Auslande nicht nur ihr Gliick. 
suchten und machten, sondern die durch ihre Tiichtigkeit zu Ruhm und 
Ansehen, und einem unverganglichen Namen gelangten. Hieronymus 
sagt von ihm: Dexter, der Sohn des Pacian (von welchem oben), ein 
in der Welt angesehener Mann, und ergeben dem Glauben Christi, soil 

') Tillemont, hisioire des empereurs, t . 5 , 1, mpereur Tkeodosel, art. I — VI , de let 
familk de Theodose, p, 189—192. 
BUbner, Emi l K a r l , die antiken Bildwerke in Madrid, Berlin 1862. — Si lber-
schild des Theodosius, S. 213—216. 

3) s. Reinkens, I. c. S. 94 — 95; 118 — und die Belegstellen das. — Ananian. 
Marcell. 14, 5. — Tillemont, hist, d. empereurs, t. 4, 385 — 86, 405 , 441, 508; e r 
•wurde unter Julian lebendig verbrannt. 
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eine allgemeine Geschiclite mit der Widmung an mich verfasst liaben, 
die ich aber noch nicht gelesen1). — Dexter hat das grosse Verdienst, 
indem er sioh auf den Vorgang des Sueton berief2), den Hieronymus 
mit so glücklichem Erfolge zu der Abfassung seines bahnbrechenden 
Werkes: de viris illustribus ermahnt zu haben. 

Die „omnimoda historia" des Dexter, welche Hieronymua nicht ge
lesen, hat vielleicht Niemand gelesen. Denn sie wird von keinem der 
Alten citirt, da doch die Chronisten Idatius und Prosper von Aquitanien 
sie kaum batten umgehen konnen. Mir scheint, dass sie unvollendet 
blieb, und nie erschien, dass sie also auch nicht verloren gieng3). — 
Aber zu der Zeit, ais eine überschwengliche Phantasie den Geist des 
spanischen Volkes zu übermannen drohte, ais Cervantes dieser gefahr-
lichen Richtung in seinem unsteí'blichen Don Quixote entgegentrat — 
1604, -wendete der Jesuit Hier. Roman de la Higuera (geb. zu Toledo 
1538, f 1611), seine groasen Tálente und Kenntnisse, beherrscht von 
einem spanischen Hyper - Patriotismus, dazu an, die Geschichte Spaniens 
zu fSlschen. Er und Bdie um ihn" behaupteten, man habe in dem 
Kloster Fulda, in dem Lande der Hyperboraer für einen Spanier, die 
Chronik des Dexter entdeckt, -welcher Flavius Lucius Dexter goheissen p,,^ 
habe. Derselbe habe sich nach Spanien zurUckgezogen, sei Stadtpráfekt ¡ĵ J" 
von Toledo geworden, und 431 gestorben. Nach den neuesten For-
schungen ist kaum ein Zweifel, dass Higuera selbst Verfasser des Pseudo-
Dexter sei. Nur die Herausgabe überliess er seinen Nachfolgern Tomas 
Tamayo de Vargas, Juan Tamayo de Salazar, Lorenzo Ramirez de 
Prado, Fray Francisco de Vivar, und leider auch Rodrigo Garo. Durch 
die siegreíche „ Censura de historias fabulosas" von Nikolaus Antonio 
(geb. 1617 zu Sevilla, f 1684 zu. Madrid), welche aber erst 1742 
erschien, fast 100 Jahre, nachdem sie geschrieben war, ist zwar 
Pseudo - Dexter (und seine Fortsezungen Maximus, Heleca, Luit-
prand) für immer beseitigt; aber in und ausser Spanien -vvirkt heute 
noch Pseudo-Dexter nach, und findet Glauben. Ein Grund da von ist, 
dass de la Higuera nie ganz in der Luft schwebende Dinge erfand, 
„8ondem er trug alie neuen Funde in seine Ghroniken ein, die er -wohl 
eben desshalb zu publiciren unterliess, und brachte dann daraus iiber-
raschende Besfátigungen und Erliiuterungen vor, welche noch jezt ütuschen 
müssten, wenn man nichts wiisste von seiner immer weiter f'alschenden 

') ci. Rujinum, 1.2— ante annosfere decern, cum Dexter amicus meus, qui Prae/ecturam 
administravit Praetorti, me rogttsset etc. 

*) Suetons Lebensbeschreibungen berühmter Rõmer in vier Büchern. Wiederher-
gestellter lateinischer Text mit deutscher Uebersezung und Erlâuterungcn von 
Hermann Dõrgens. Leipz. 1863. 

') Ebenso meinen Ferreras, 1, 265; und Bdhr, die christlichen Dichtcr und Ge-
schichtsschreiber Roms, S. 113. 
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ThStigkeit. So sind auch die meisten seiner InscLriften nur interpolirt, 
íiür in verschiedenen seiner Werke in verschiedener Weise, einige jedoch 
hat er ganz erfunden ' j ." 

Pseudo - Dexter erschien erst nach dem Tode seines Verfassers 
u. d. T.: Fragmentum chronici, sive omnimodae historiae, cum chronico 

Marci Maximi, et additionibw S. Braulionis et Helecae, edidit Jo. Cal

deron ; Caesar-Augustae 1619 — 4°; wieder abgedruckt mit Noten des 
Rodrigo Caro, Hispali 1627. — Torialba hatte das Manuscript an Job. 
Calderon (ein Pranziskaner) gesendet. — Es erschien: Flavius Lucius 

Dexter, Chronicon omnimodae historiae, opera et studio F r . B ivar i i eom-

rhentariis illustratum Lugduni 1627; Matriti 1640. Fo i . (Dazu Pseudo-

Maximus, Mat. 1651). — Zur Vertheidigung der Aechtheit des Pseudo-
Dextér erschien: F l . L . Dextro o novedades antiguas de Espanna defendidas 

por I h . Tamayo de Vargas, Madrid 1624 in 4o. 

Im 17. Jahrhundert bekãmpften neben Antonio2) — der Marquis 
ron Mondejar3), der Kardinal Aguirre4) und Ferreras5) den Pseudo-
Dexter. -— Im 18. Jahrhundert nahm sich kein namhafter Grelehrter 
seiner an. — Dagegen scheint es, dass im 19. Jahrhundert Pseudo-
Dexter diesseits der Pyrenaen -wieder Glauben finde6). 

') Emi l Hübner im Monalsberichte der Akademie der Wissenschaftcn zu Berlin 
J . 1861*- I , Berlin 1862, S. 5 2 9 - 5 3 0 . 

a) Seine «Censura" ist auch abgedruckt in dem 1. Bd, der Bibliotheca Hispana vetus, 
von Perez Bayer, 1788. 

*) Gaspar Ibannez de Segovia, Peralta y Mendo, dissertaciones ecclesiasticae. 
4) Collectio — condi, omnium Hispaniae. 
») Ferreras, I , 264 — 272. - Flores, 29, 92 - 97. 
*) Denn im J . 1846 erschien in der Patrología latina des Abbé Migne, dessen hohe 

Verdiensllichkeit ich stels'anerkenne und verlheidige, die Ausgabe des Bivar, 
ohne Andeutung, dass das Werk nicht ãcht sei; Buse citirt in seinem schõnen 
Buche: ..Paulinas von Ñola und seine Zeit", 2 B á n d e , 1856, den Dexter stets 
ais wirkliche Goschichte, in den verschiedenen Encyclopádien z. B . von Wetzer-
Welte, Herzog, Ersch und Gruber, Didot-Hõfer ist zwar die Unàchtheit be-
hauptet, und dennoch aus dem Plagíate Unwahres ais Geschichte erzâhlt, 
z. B . dass Dexter Statthalter von Toledo gewesen, dass er Flavius Lucius ge-
heissen, u. m. a. Selbst der überaus genaue Aug. Poahast sagt: Dexter Paciani, 
Barcehnae in Hispânia episcopus, stalt Paciani, Parcinone in Hisp. episcopi fil. 



Fünftes Kapitel. 
Aurelius Prudentius Clemens. 

Der grosse christliche Dichter, der von keinem seiner Nachfolger 
•verdunkelt, vielleicht von keinem übertroífen worden ist, wurde unter 
den Oonsuln PhiJippus und Sala, im J . 348, in der Provinz Tarraconensis 
geboren— Wenige nennen Rom, andere Tarraco seine Geburtsstadt. 
— Die Meisten schwanken zwischen CaJagurris am Ebro, und zwiscben 
Casaraugusta. Da es an alien aussern und sonstigen Zeugnissen feblt, 
so bieten bloss die Worte des Dichters selbst — den Anhaltspunkt für 
die eine und andere Ansicbt. 

Neben Rom — nennt der Dichter drei Stadte nunsere" Stadt. Sie 
liegen sammtlich in der Provinz Tarraconensis. Es ist die Hauptstadt 
selbst, es ist Tarraco, die er also anredet: Pmden-

O triplex honor, o triforme culmen, JJjJj 
quo nos trae caput excitatur u r b i s , Tarra-
cunctis urbibu) eminens Hiberis! 
Exultare tribus libet patronis, 
quorum praesidio fovemur omnes 

terrarum populi Ftyrenearum 2). 

flUnsre Stadt" bedeutet hier einmal die gemeinschaftlicbe Provinz, 
deren Haupt, zugleich erbabener ais alle andern Stadte Spaniens, Tarraco 
ist. — Es ist zweitens aus und in dem Sinne dcr Kirche von Tarraco 
gesprocben, für welcbe er diesen Hymnus verfasste, der aucb bald — 
wohl zunachst in Tarraco — in die Feier des Festes aufgenommen wurde. 

') praefatio v. 24—25 — in cathem. — ObUtum veteris me Saliae consults arguens: 
ex quo prima dies mihi. 

*) peristeph. — hymn. 6 (auf Fructuosus von Tarraco) V. 142 — Í 4 7 . 

Gams, span. Kirclie. I I . 22 
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— Der Hymnus ist nicht Moss vollstãndig in dcm Sanctorale (Brevier), 
sondem die Schlussverse, anfangend mit: o triplex honor — sind zwei-
mal, zuerst in die Vesper, dann -wieder mit dem ganzen Hymnus in 
die Laudes eingereiht. — Damit es aber nicht scheme, dass durch die 
Worte: „Unsre Stadt" der Dichter seine Geburtsstadt bezeichne, so 
fordert er Tarraco, die Mutter der Frommen, auf, sich der drei Patrone 
zu erfreuen, „deren Schuz Wir a lie Volker der Pyrenaenlander— ge-
niessen". — Ja er trennt sich wieder von „unsrer Stadt", indem er 
sagt: wDu versammelter Chor aus beiden Geschlechtern, besinget ge-
ziemend euren Fructuosus 

plU. Granz andre Griinde streiten für Galagurris ais Heimath des Dicliters, 
d"n"a" und noeh ist der Streit zwischen Saragassa und Galagurris nicht ent-
CaIa- schieden. — In dem Hymnus auf die Martyrer Emeterius und Cheli-

' donius2) preist der Dichter zuerst Spanien giücklich wegen des Besizes 
derselben3), die er zugleich ¿die Patrone der Welt" nennt4). — Danft 
bringt er sie wieder in Beziehung zu dem Lande der Vasconen5). E r 
endet mit den Worten6): 

Hoc bonum Sahator ipse, quo fruainur, praestiti/, 
marlyrum cum membra n o s t r a consecravit oppido, 
Sospitant quae nunc colonos, quos Iberus adluit. 
Slate nunc, hymnite matres pro receplis parvulis, 
conjugum salute lacla vox maritarum strepat, 
sit dies haec festa nobis, sit sacratum yaudium. 

Hier sagen wir wieder, dass der Dichter in dem Sinne und für den 
Gebrauch der Kirche ron Galagurris sprach. — Da wir aber aus einem 
andern Hymnus wissen, dass der Bischof Valerius von Saragossa, dem 
Prudentius zunachst seine Hynmen widmet, in jahrlicher Feier das Gre-
dachtniss der Martyrer des benachbarten Galagurris begeht7), so kó'nnen 
wir ohne Bedenken sagen, dass dieser Hymnus auch für den Gebrauch. 
der Kirche von Saragossa verfasst worden, und darum ^unsre Stadt" 
auch bedeute, die uns benachbarte, zu unsrer Provinz gehorige Stadt 
Galagurris. 

Aber — noch viol auffallender nennt Prudentius Galagurris „unsre 
Stadt" in dem (in der Uebersezung von gilbert mitgetheilten) Hymnus 

' ) Vestnm psallite riiei Fructuosum. 
J) periit. h. 1. — s. K . - G . von Spanien, 1, S. 293 — 94. 
3) Itym. V. 4. Pollet hoc felix per orbem terra Hibera stemmate (kann auch bedeuten : 

das Land des Ebro, also die Provinz Tarrac) . 
4) patronos mundi — V. 12. 
a) V. 94 — 99. 
•) V. 1 1 5 - 2 0 . 
' ) perist. ep. 11 — hymn, in S. Hyppotytum — v. 237 — 38: 

Inter sollempnes Cypriani vel Chelidoni 
Eulaliaeqne dies currat et iste tibi. 
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auf die achtzehn Martyrcr von Saragossa. Hier nennt er die Martyrer 
TOD Tarraco, und fiihrt dann fort: 

Seinen Felix bringct das kleine, aber 
A n Gelieinen Heiliger rniche Giron; 
U n s e r Calagurris crhebt die Beiden, 

die wir verehren. 
Barcelona liebt sich im Schuz des hohen 

Cueusatus ' ) ; — 

Hier -werden vier Sllidte der Provinz Tarraconensis genannt, aber 
nur das cine Calagurris heisst das unsrige. — Es scheint schwer zu 
seyn, sich niclií für Calagurris als die Heimath des Dichters zu ent-
scheiden. Doch ehe — wir dieses thun, gcziemt es sich, die fiir die 
machtige Rivalin Saragossa kampfenden Griinde zu erwagen. Sie stehen 
in demselben Hymnus zusammengedrangt: pru 

Achtzehn holier Martyrer Asche. hütet dentina 
U n s e r Volk , verchrend in einem Grabe. càesar-

Saragossa heisset die Stadt, der soldi ein au-
Rcichthum bcscherrl ward. g"«<». 

Er nennt ferncr Saragossa' sunsre Zierde" '2). Aehnlich V. 76 — 
Deine Palme griinete hier, o Vinzcnz. 

"V. 85 sagt er: 
Obnc Preis der U n s r i g e n wicli anch keiner 
Je der Stünne — 

und -wieder V. 89 fig.: 
Gabst, o Vinzenz, Martyrer, welcher feme 

Sterben sollte, unserm Lande (his terris) nicht früher 
Du des Blutes rosigen T h a u , die nahe 

Marter verkündend?3) 

Dieses Pfand verehret die Stadt (hoc cohmt cives), als rnhlen 
Eingeschrãnkt in ihrem Bezirk die Glieder; 

Das Gebein des Marlyrers sehaut als Mutter 
Dort sie begraben. 

U n s è r ist er, lilt er auch fern in einer 
Unbekannten Stadt und gewahrt ihr siegreich 

Seines Grabes Glanz, wo Sagunt sich nahe der 
Küste erhebt. 

U n s e r ist er! Unsere Kampfesschule (Nosier et nostra puer in palaestra) 
Lehrt in hoher Tugenden Kunst den Knaben 

Mit des Glaubens Oelen gcsalbt, den Satan 

Mãchtig besiegen. 

Unsers Tempels riihmliche achtzehn Palmen (templo in isto) 
Waren kund dem Jtingling; des Valerlandes 

Heilige Lorbeern (lauréis patris) lehrten ihn bald nach gleicher 
Glorie ringen. 

') hymn. 4. - V . 29 - 34. 
*) V . 63. 
3) s. K . - G . 1, 382 ( K . - G . bedeufet die vorliegende Kirchcngeschichte von Spanien). 

22* 
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Von der Martyrin Encratis sagt derselbe — V. 141—44: 
Diese ncue Zicrde vcrlieh zum Ruhm 

Christus selber u n s e r m Saragossa 
Dass sie einer Martyrin Hcimath werde, 

Welche noch lebet. 

Dass der Dichter in Saragossa lebte, darf heute als unbestritten an-
genommen werden (früber hielt man theils Rom, theils Oalagurris für 
seinen Wohnsiz). Diess zeigen u. a. die Schlussworte unsers Hymnus: 
V. 197 — 200. 

Wirf, erlauchto Stadt! zu dor Heiligen Graber 
Jezt mit mir dich nieder; zur Aufcrstehung 

Folgsl du dann den Seeien, die mit dem Kõrper 
Bald sich erbeben. 

Der Bischof Valerius, als dessen Pfarrkind sich Prudentius bezeichnet, 
kann nur der Bischof von Saragossa seyn'), dessen Familie nach da-
maliger spanischer (Un-) Sitte, deren Scliuld natürlich dem Einzelnen 
nicht zur Last fallen kann, ndas infulgcsckmückte Haus der Valerier* 
yjgx, — Er redet in dem Hymnus 11 den Valerius also an: 

Zahllos sind dcr Heiligen Gcbeine, die, Valerianus * ) , 
Christi Geweihter! in Rom unsre Augcn gcsehen, 

und er schliesst den langen Hymnus also: 
T&uscht das Gediichtniss mich nicbt, so feiert die herrliche Roma 
In den Iden August's, — den Tag , den — beiligcr Meister (saneie Magister\), 

wie wiinscht' ichs! 
Zãblen solltest du selbsl unlcr die Peste des Jahrs. 

Dnter den festlichen Tagen des Cyprian oder Chelidon 
Oder Eulaliens sei dicscr dir fcierlich auch 
So für das gl&ubige Volk, dess Leben vertraut dir ist, betend, 
Hõret dein Flehen geneigt Chris lus , der Ewige , an. 
Ausgeschlossen wird so dir der Wolf vom gefülleten Schafstall, 
Kein gefangenes Schaf tnindcrt die Heerde dir dann. 
Also fiihrst du dein krankes Schaf, auf der Aue verweilend, 
Führest miel), emsigcr Hirt, endlich zur Heerde zuriick. 
Also, wenn mil milchigen Schafen die Heerde du füüiest, 
Wirst ein Gefiilnte enlzüekt, du des Hyppolytus seyn. 

Was entschcidct nun bei der Frage, ob Oalagurris oder ob — 
Saragossa3) ? 

') K - G . , 2, 8. 
5) So beisst er wohl wegen des Versmasses — cf. K . - G . 1, 382. 
3) Fiir Iczteres stiramen Aldus Manut. 1501; Aelius Antonius Nebrissensis; J a c . 

Spiegelius; Georg Rcmius — ad Weitz; Xystus Senensis bibl. I. 4; Joann. Vasaeics 
chron. hisp. J . 351; Possevin. in apparatu v. Aurelius Prud. — Alfons Garcia M a t a - . 
morus, de Academ. ffisp, — Ludovicus Nonius — not. in Hispaniam cap. 82. 
Joannes Henichius Mist. p. 2. saec. 4, cap. 3. — Lucas Osiander, epitome histor. 
centur. i . I. Í , cap. 26. — Quenstedius, de patriis illustr, viror. sub Caesaraug. 
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Bei der Unzahl von Schriftstellern ist es sehr auffallend, dass àie 
nur entweder fiir die eine oder andere Stadt sich entschieden, dass 
nur der eine oder andere Calagurris fiir seine Gebm-tsstadt, Saragossa 
dagegen fiir seine Wolinung, fiir seine zweite und eigentliche Heimath 
haltj -wie es z. B. bei den Spaniern Laurentius und Damasus der Fall war. 

Ich •wiirde mich unbedingt dafiir entschciden, dass der Dichter zu 
Calagurris geboren wurde, zu Saragossa den Rest seiner Tage verlebt, 
und dort wohl auch seine Bildung genossen habe, vrenn — die Gründe 
fiir Calagurris ais Heimath des Dichters entscheidend waren1). — Aber 
— wenn er es „unsre Stadt* nennt, nennt er es noch nicht seine Ge-
burtsstadt. Es ist doch ein grosser Unterschied zwischen dem n̂ostrum 
oppidum" des Prudentius, und zwischen den Worten des Spaniers Mela 
„unde nos sumw" — wcher •wir sind, nemlich: von Tingintera an der 
Meerenge. — Es ist eine sinnreiche Vermuthung, zu sagen, dass Pru
dentius Calagurris unsre Stadt nenne, -weil dasselbe — nach Plinius zu 
dem Gerichtsbezirke von Saragossa gehort habe. 

Allein ^unsrc Stadt" nennt er es mit Nachdruck; — erstens, weil 
die Stadt Leon auf den Besiz der Martyrer von Calagurris sehr gegriindete 
Anspriiche erhob; zweitens, weil, nach dem Hymnus periíí. 1 damals 
Calagurris die besuchteste Wallfahrtsstatte Spaniens war, wo »die Patrone 
der Welt" angerufen wurden, und wohin wahrscheinlich Prudentius auch 

Centuriatores Magd, l. 1. — cent. 4 — cap. 10. — Stephan ChamiUard in edit. iVtt-
dentii. — Martinus Carrilb — Hist. S. Valerii (ausführlich). — Ludov. Diez de 
Aux in der spanischen Version der Hymnen des Prudentius. — Lupercius und 
Bartholomáus Leonardo y Árgensola, Epist. übcr diese Strcitfrage. — Emmanuel 
JRtsco, Espanna sagrada, t. 31, p. 25 — 109, besondcrs 92 — 109. — Carol Augu-
stinus Ansaldus praes. der i tal. Version der Schrift coiiíra Symmachum. — Andr. 
Miller ad hymn. 8 Kal . Jan. — Stcplian. Borgia, Kardinal i» opere: „Vaticana 
con/essio beati Petri — Rcmy Ceillier, nouv. id., t. 8, p. 100. Rotnae 1778. — 
Ebendahin neigt sich F . Arevalo, und von den Neuern Middeldorpf, p. 3 — 6. 
Bdhr, 8 . 4 1 , — Rohrbacher-Rump, Kirchengeschichte, Bd. 8, 8. 96 — 97. — 
Obbarius — 1845 verzweifelt daran, etwas Bestimmtes zu -wissen; âhnlich sagt 
Alb. Dressel: Patria igitur poêtae urbs quaenam fuerit, adhuc quaeritw. — 

F u r Calagurris als die Heimath des Dichters sind von den Spaniern u. a.: 
Garcias Loaisa — Collect, concil. Hisp. post coneil. Lucense; J . Mariana, I. 4, cap. 7. — 
Thomas Tamayo do Vargas. — Joann. Marieta, toaría edesiast. 1. 21, p. 23. — 
Am. Oihenart Notitia utriusque Vasconiae, cap 7, p. 139. — Nicol. Antonio, lib. 2 
— cap. 7 — der — nach Arevalo „ingens pondus huic causae adjecit". — Franz 
Perez Bayer entscheidet sich in Folge eines Codex Aemilian. aus dem 10. Jahrh. 
fur Calagurris. - Ebenso H . Florez, 1.15, p. 328. t. 29, 292. — de Castro, t. I I , 
p. 213 sq. — Von Nicht-Spaniern sind u. a. zu nennen: Goldast, praef. Mannal. 
Biblic. — Ge. Fabricius, ap. Wcitz, p. 308. — Rivelus, critic, eacr. I. 3 , cap. 26. 
— de Calagurri Nassica V., Prudentii patria diatriba auct. G. Z . — Albert. Fabri
cius, Biblioth. lat. vetus t. 2 , cap. 2. lib. I V . — Jos. Moret, annal. I. 4, cap. 4. — 
Tillemont, mém. t. 10. p. 561. — Christop. Cellarius in praefat. ad edit. Prudentii. 
Matth. Schrõckh, K . - G . , 8 , S. 101 u. a. m. 

') s. Tillemont, 10, 561. 



í$4g Siebenies Buch . Fünftes Kapi te l . 

gewallfahrtet war; drittens, weil Calagurris so nahe bei und gewisser-
massen so identisch mit Saragossa war, dass leztcrcs fur die Mutterstadt 
des erstern gelten konnte. Viertens, gerade in dieser Zeit machte ein 
anderes Calagorris, das gallischc jenseits der Pyrenaen, so sehr von sick 
reden, dass darin für den Dichter eine Aufforderung lag, zu unter-
scheiden zwisclien unserm, dem nahen Calagurris, der begnadeten Stadt 
der glorreichen Blutzeugen Cliristi, und dem andem Calagorris, der 
Stadt des Vigilantius, den Hieronymus den Dormitantius, und deu 
stummen Quintilian nennt. Erst in neuester Zeit ist es gelungen, die 
Lage des gallisclien Calagorris genau zu ermittcln. Vieiíach wurde die 
Heimath des Vigilantius in Spanicn gesucht; und gleichwie Gcnnadius 
am Ende des fünften Jahrhunderts sich bemüht, den unlicbsamen Mann 
nacli Spanien hinüberzuschicben, so bemüht sich Prudcntius am Anfange 
des fünften Jahrhunderts, scin Calagurris der Martyrer von dem Cala
gurris des Kezers zu unterscheiden und zu s'áubern. 

Wir stehen also für Saragossa ais dio Heimath des Dichtcrs *). "Wir 
sagen: Prudentius stammte jcdenfalls aus der Provinz Tarraconcnsis, und 
sehr -wahrscheinlich aus der Stadt Saragossa. Der Dichter beschreibt in 
seiner Vorrede seine Lebonsbahn: Er ist, „\vcnn er sich nicht tauscht," 
im J . 348 geboren. Den Ort seiner Geburt luíttc er angeben konnen, 
ohne zu sagen „wenn ich mich nicht tausche". Aber — viclleicht hat 
er ihn gerade darum nicht angegeben, weil es sich von selbst verstand, 
dass er aus Saragossa stammtc, woselbst es ein Geschlecht ^Clemens" 
gab. Viclleicht kann man audi den psychologisehen Grund geltend 
machen, dass derjenige, wclchcr an dem Orte schreibt, woher er stammt, 
leichter den Ort auslassen werde bei Angabe dor Zeit seiner Geburt, ais 
wenn sein Geburtsort ihm ais ein entferntes Objckt gegcniiber steht2). 

Es ist von andem schon bemerkt worden, dass Prudentius wahr
scheinlich unter dem gefeierten Ilhetor Petrus zu Saragossa seine Aus-
bildung erhielt, in der sich klassische und christliche Bildung vereinigten. 
— Zu einer n&hor nicht zu bestimmenden Zeit machte er eine Reise 
nach Rom, auf jener grossen Hoerstrassc, die von Leon, oder auch von 
Gades nach Rom führte. Dort bótete cr in Imola (Forum Jul i i ) am 
Grabe des heiligen Martyrers Cassian; cr dachte mit Sorgen zurück an 
sein liaus in Spanion, aber er errcichto in Rom, was er verlangt. (Dass 

') Dafiir spricht noch- das in S. aus Miinzen nachweisbarc Gcsclilocht der Clemens 
(Florez, Medallas t . l , Tab. ,9, num. 9 ) ; Terner das Verhaltniss, in vrelchem sich 
Prudentius in hym. perist. 11 — zu Valerius als scinem Seelenhirten stellt, der 
für seine glückliche Eückkelir gebetot; fcrner die Worte des Epilogas: ne paterno 
in atri (der Dichter befindet sicli in seinein vâlerlichen Hause). V . 25. 

") Darüber habe ich eben jezt in Münchcn einigc Erfahrungen gemacht. Die bier 
Gebornen betrachten diess gleichsam als selbstverstándlich. Ich dachte dabei 
freilich nicht darán, diese Eríahrungen für die Vaterstadt des Prudentius ver-
werthen zu wollen. 
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er den Landweg nach Rom eingeschlagen, ist auch ein — schwacher — 
Beweis für seine Hoimath im nordlichen Spanien.) Sein Bekenntniss, 
dass er in der Hize der Jugend sich einem ausgelassenen Leben hin-
gegeben; wird bis beute noch als baare Wahrbeit angenommen1). Man 
iibersieht dabei ganz und gar, dass alie Frommen und alle Heiligen, 
besonders wenn sie friiher in weltliche Geschafte verwickelt waren, ãhn-
licbe Bekenntnisse ablegen. Bei Augustinus liegen bestimmte Tbatsachen 
vor. — Aber — wenn Cyprian oder wenn Paulinus von Nola sich an-
klagen, so seben wir darin den Ausdruck ibrer Demuth und Zerknir-
scbung. — 1st es obnedem eine fast unerklarlicbe Erscheinung, wie der 
Laie Prudentius mit 57 Jahren — eine solche Vollendung als christlicber 
Dichter bewabrt. Seine unsterblicben Werke zeugen gegen sein Be
kenntniss; sie bezeugen, dass er von Jugend an in dem und aus dem 
gelebt hat, was er am Abende seines Lebens so unvergleichlicb beschreibt 
und besingt. 

Prudentius war also nach vollbracbten Studien Anwalt, und als 
soldier gezwungen, es mancbmal mit der Wahrbeit nicht allzu genau 
zu nehmen. Zweimal war er kaiserlichor Statthalter Bedler Sfâdte" a), 
worauf er zu der Würde eines kaiserlichen Palastbeamten erboben 
wurde3). Dass er in spanischen Stadten gewaltet babe, wird mit nichts 
angedeutet. Es ist wabrscheinlicher, dass es in Italien geschehen, oder 
sonst im Auslande, da. der Kaiser Theodosius tiichtigen Spaniern — 
geme wichtige Aemter anvertraute. Der Ausdruck militiae gradu evectum 
hat sehr viele zu der Annahme verleitet, dass Prudentius auch ein 
Krieger gewesen sei. — Denn — der Nachdruck liegt darauf, dass der 
Fiirst ihn in seine unmittelbare Nahe gezogen, ihm also die Würde 
irgend eines Palastbeamten aufgetragcn babe. — Prudentius gehSrte zu 
der sogenannten militia Palatina, zu den Hofcbargen, die, wie die 
Domestici und Protectores, das Vorrecht batten, Waffen zu tragen, was 
Andem verboten war*). 

') Tillemont, p. 561. — Dressel sagl proleg. p. I I I . Similes igitur sui habuit Tertullia-
num, Cyprianum et al. 

2) praefatio V. 16: -Bis leyum moderamine 
Frenos nobilium reximus urbium 
Jus civile bonis reddidinus, terrnimus reos. 

s) v. 19. Tandem militiae gradu 
Evectum pietas Principia extulit, 
Assumtum propius stare jubens oi-dine proximo. 

*) s. Codex Tlteodos. ed. Gothe/r.-Ritter, lib. V I I . — paratitlon — und lib. VI , t. 9 el. 24. 
lex 5. hi, qui amissam militiam nostra judicio receperunt. — I n einem mililârischen 
Staate, wie der rümische stets war, gait es als hõchste Auszeiclinung, mililâri
schen Titel und Rang zu haben. — s. Nicol. Antonio, pag. 221. — Middeldorpf, 
De Prudentio et theologia Prudentiana Commentat. Wratisl. 1823. 4 — p. 8. — In 
Calhem. 2, 47 — gebraucht Prudentius die Worlc: nec. arte fortes bellica— wohl 
auch von sich. — Gennadius cap. 73 — jiennt ihn einfach: miles Palatima. 
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Er hatte sclion das sieben und fiinfzigste Jahr erreicht; er war er-
graut (wie der Dichter Martial) bei seiner Heimkehr nach Spanien und 
beschloss, den Rest seines Lebens in seiner Heimath nur Gott zu leben. 
Er beschloss nun, das dichteriscbe Talent, mit dem er ausgestattet war, 
ziim Lobe Gottes zu verwertben. Kein Tag, keine Nacbt sollte ver-
geben, obne dass er Gott Hymnen sange, kampfte gegen die Irrlebren, 
den katholiscben Glauben erklarte, die Greuel des Heidenthumes zer-
trate, den Idolen Roms Scbmach bereitete, den Martyrern sein Lied 
widmete, die Apostei lobte1). 

Dieses Programm, die von ihm übernommene Aufgabe hat er wirk-
lich und fast buchstablich gelSst. Man sezt sein Lebensende um das 

Seine J . 413 , was nicht mebr, als eine Vermuthung ist. In seinen Schriften 
Síle,¡lt" finden sich keine Andeutungen über den im J . 409 erfolgten Einfall der 

Barbaren in Spanien, so dass die Vollendung derselben vor diese Zeit 
Mien konnte. — Einige seiner Schriften scheinen in der Zeit vor 405 
verfasst oder angefangen zu seyn. 

Auf die „Prãfat ioa} der vorstehende Angaben über das Leben des 
Prudentius entnommen sind, folgt: 

cathe- I . C a t h e m e r i n o n (xa&tiiteQivwv) liber, 12 Lieder für den tâg-
ñon. lichen Gebrauch: 1) Hymnus ad galli cantum. Dieser Hymnus ^Ales 

did nuntius" ist noch heute theilweise in kirchlichem Gebrauche. — 
2) Hymnus matutinw, ebenso: Nox et tenebrae et nubila0-). — 3) Hymnus 
ante cibum. Er empfiehlt hier, sich des Genusses von Fleisch vierfiissiger 
Thiere zu enthalten; dagegen nennt er die Traube „pacis alumna". Hier 
findet sich die Lehre von dem Siindenfall und der Erlosung entwickelt. 
Es ist das Weib, welches das Haupt der Schlange zertritt, nemlich die 
seligste Jungfrau (Vers 127 —28; 149 — 155. — 4) Hymnus post cibum. 
Der heilige Geist ist zugleich von Christus und dem Vater gesandt 
(h. 6, V. 8.) — 5) Hymnus zum Anzünden der ^lucerna". Der 
Kiesel ist es, dem das zum Dienst der Menschen nSthige Licht ent-
springt. Er mahnt an Ohristi Leib. Vor Ostern werden Nachtwachen 
gehalten (V. 137— 140), wobei die Kirchen mit glanzendem Kerzenlichte 
erleuchtet sind (V. 141—44). Machtige Lampen hingen von dem Ge-
wolbe der Kirche herab3). — 6) Hymnus ante somnum- Wer zu Bette 
geht, soli Stirne und Brust mit dem Kreuze bezeichnen. 7) Hymnus 
jejunantium. Man findet eine lange Beschreibung des Jonas von Niniveh. 
Alles fastete, auch Sauglinge und Thiere. 8) Hymnus post jqunium. 

' ) Middeldorpf, p. 9. — Nic. Antonio, p. 222. 
' ) Hymn. 1 und 2 sind iibersezt in Schlosser, „die Kirche in ihren Liedern durch 

alie Jahrhunderte». Freib. 1863, Bd. 1, S. 87 — 90. 
3) Rudolph l iasse, Kirchengeschichte, 1. Bd. , 1864, S. 216 — 17. «Am Abend. 

des grossen Sabbats erleuchtete man die Stãdte — und feierte — bis zun}. 
Tagesanbruch die Ostervigilien." 
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Das Fasten wird zur neunten Tagesstunde gelost. — 9) Hymnus omnia 
horae. Ohristus heisst fons et clausula omnium. Es ist ein sehr schSner 
Hymnus, der mit den Worten schliesst: 

Der Strôme Lauf und Wellen, die Krümmungen der Ufer, 
Regen, Hize, Schnee und Reif, Wald und Lüfte, Tag: und Nacht 
Sollen im Wetlgesang- dich preisen alle Zeit. 

10) Hymnus ad exequias áefuncti — enthalt eine erhebende trostreiche 
Anschauung vom Tode des Christen, und von der Auferstehung der 
Todten. Hier stehen die bekannten Worte: 

Jam maesla quiesce querela. 

11) Hymnus auf den 25. Dezember (Weihnachten). In dieser Nacht 
erbliihte die ganze Erde in einem neuen Blumenschmuck, und selbst die 
Sandwüsten dufteten -wie von Narden und Nectar. Aus den starrsten 
Felsen fieng es zu sprossen an. Yon Honig traufelten die Kiippen, 
von Balsam die Tamarisken. 

12) Hymnus auf Epiphanie: 
Quicunque Christum quaeritis, 

• oculos in altum tollite ') — etc. 

ist in kirchlichem Gebrauche — an diesem Festtage. Wie Juvencus, 
erklart er die Geschenke der drei Weisen. Ein Theil des Hymnus ist 
beim Feste der unschuldigen Kinder in unser Brevier aufgenommen. 
Hier stehen die herrlichen Worte: 

Sálvete flores martyntm 
quos lucis ipso in limine 
Christi insecutor sustulit 
ceu turbo nascentes rosas 5). 

Das eine Werk Cathemerinon3) hatte dem Dichter einen unverg'áng-
lichen Namen erworben, und von diesem, wie den übrigen Werken des 
Prudentius gelten gewiss die Worte des Horaz: 

Ubi plura nilenl in carmine, 
Non ego paucis offendar maculis,). 

H. Das Werk: A p o t h e o s i s (àno&écoaigJ enthalt nieht, was das Wort Apa. 

im herkõmmlichen Sinne nahe legt. Es ist eine Vertheidigung der Gott-1 eo* *' 
heit Christi gegen verschiedene Hàresieen. Das Gedicht hat sieben Ab-
theilungen; — iiber und gegen die Patripassianer (V. 1 —177), die er 

') Ue"bersezt bei F r . Schlosser, p. 93 — 99. 
*) Hell Bli i lhen, Erstlings-Zeugenchor, 

Die Christi Feind im Jugendflor 
Hinwiirgt, -wie des Orkanes Kraft 
Die jung-en Rosenknospen rafft (nach Schlosser, 1, S. 93). 

3) s. SchrSckh, Kirchengeschichte, 7 , S. 112 — 18, 
4) fforat. de arte poética, V . 351 — 5?. 
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„sacrilegisehe Lehrer" nennt1) (V. 101). „Nicht der Vater ist herab-
gestiegen in das Fleisch, sondern das (ron Christus) angenommene Fleisch 
ist aufgestiegen in die Burg des Vaters." — Es folgt die Widerlegung 
der (ihnen verwandten) Sabellianer. Damit verbunden wird die Entwick-
lung der Lebre von der Trinitat, die sebón im A. T. gelehrt wird 
(V. 295 — 320). — Der Dichter -wendet sich an und gegen die Jud[aist]en 
(V. 321—449 , 505 — 55), welche Christi Gottbeit leugnen. Julian der 
Apostat wird eingefiibrt, der vergebens die alten Gozen beraufbeschwor 
(V. 449 — 503). — Nun wendet er sicb gegen die Homuncioniten, d. i. 
gegen die Ebioniten (und) oder Marcioniten (V. 552 — 781). Anbetend 
das Josuskind — ruft der gottinnige Sanger: 

Ite hinc, dum rútilos apices submissus adoro, 
dum lacrimnns veneror dumr/ue oscula dulcía figo 
gaudiíi concipiunt lacrimas, dant gaudia fletum. ( V . 597 — 600.) 

Meisterhaft wird die Gottbeit Cbristi dargestellt und verherrlicht, 
durch seine Wunder, sein Wandeln auf den Wassern (650 — 71) seine 
Hcilungen, cines Blinden (671—703); die Brodvermebrung (703 — 40). 
— Es folgt in wunderbarer Darstellung das Wunder der Erweckung des 
Lazarus (703—781). Ausführlich handelt er von der Natur der Seele 
(782 — 952)2), und dem Sündenfall. „Zu vermeiden ist der Irrthum, 
dass ^traduce carnis fons animarum transfundi in sobolem credatur"; Pru-
dentius ist also ein entschiedener Creatianer in der Frage über den Ur-
sprung der Seclen (V. 915 — 926). Er widerlegt und geisselt die Doketen 
(Phantasmatiker), dio dem Herrn den wabren menschlicben Leib ab-
sprechen -wollen (952—1062). Dabei wendet er sich direkt gegen die 
Manicbâer (V. 956; 974); woran sich Einiges über die Auferstehung des 
Fleisches anschliosst (1062 —1085). Die Auferstehung heisst auch „in-
stavratio" (V. 1070). 

Ich folge in der Beurtheilung dieses Gedichtes nicht denjenigen, 
welclie sagen, dass es in Folge des Inhaltes ganz in die Klasse der 
didaktiscb - erzahlenden Gedichte gehore '*), was in keiner Weise richtig 
ist, sondern ich bewunderc den Dichter, der — bei einem so scbwer 
zu behandelnden Stoffe — niemals und nirgends den gebornen und ge-
weihton Dichter verleugnet. 

HamBr- 111. Dio l l a m a r t i g en e i a (áfxagriyévsia) ist, wie das vorige Ge
nera, dicht, in Hexametern verfasst, und kann ais dessen Fortsezung betrachtet 

werden; es ist etwas kürzer (mit 966 Versen). Die Vorrede handelt in 
63 Versen von dem Opfer des Kain und Abel. — Kain ist der Vorlaufer 
der Gnostiker und Manichaer, die ein gutes und ein boses Urwesen 

') Hamarlig'. V. 273 sagl er: sacrilegas matrum curas. 
4) Hier ist auch die Hedo von deu mannijjfachen Arlen des Hauches, dor aus dem 

Miuide des Mcnschen hervorgehl, darunter audi die des Musikers — V . 843 —48. 
' ) Joh. Chr. Fe l . Bafo-, Die christlichen Dichter und Geschichlsehreiber Eoms, 

Carls. 1836, 8. 43; — Aur. Prudentius Clemens, p. 41 — 49. 
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lehren. Es kann nur einen Gott geben, welcher Einhezt die Dreiheit 
keinen Eintrag thut; was Marcion (V. 56) leugnet, der deu bosen Gott 
die Welt beherrschen làsst (V. 111—502 sq.), deren SchfJpfer (opifex) 
er ist, und der den Gott des neuen Bundes von ihm trennt, n-was der 
Wahnsinn eines verdorreten Gehirnes ist4' (V. -125). Nach dem Dichter 
Virgilius stehen hier dio Worte: 

Ímproba mors quid non mortalia pectora cogis (V. 149 und 257)'). 

Gott aber ist nieht der Urheber des Bosen, sondern der gefallene 
Engel (V. 158 flg.), der Lucifer. E r , „von schonstem Angesicht, seiner 
Majestât sich überhebend, mit allzugrossen Krãften erhaben — wird 
aufgeblasen und zeigt prahlerischer, ais recht wíir, seine Flammen 

[ostentatque suos licito jactantius ignes] (V. 171) , 

und liberredet sich, dass er sich selbst erschaffen. Von ihm stammt alies 
Boso in der Welt (V. 216 flg.), auch in der vernunftlosen Natur, z, B. selbst 
die Stürme, welche die Walder niederwerfen (V. 246), das Ueber-
schwemmen des Landes durch die Wasser, von ihm auch der iiber-
triebene Schmuck der Fi'auen (V. 206 flg.). Vielleicht sind dio gering-
schâzigen Worte iiber das weibliche Geschlecht: 

Haec sexus male f o r tis agit, cui pectore in arto 
mens fragilis facili vitiorum flucluat aesíu (V. 277 — 78 u. 738 — 739,) 

eine Bestatigung dessen, -was friiher in diesem Werke — zur Erklãrung 
seines rathselhaften Stillscliweigens (K. -G. Bd. 1, S. 308 — 310) iibor 
die heiligen Jungfrauen Spaniens gesagt wurde, die ihr Lebeu für den 
Glauben gaben. Er eifert auch gegen die obsconen Schauspiele (V. 388) 
und Circusspiele (V. 361 flg.), wo sich die Augenlust sattigte2), und die 
verschiedenen Arten der Ueppigkeit3). Das Bose kommt nicht von der 
Natur oder dem Korper, sondem von dem bosen Willen (V. 523 flg.). 
— Jeder ist selbst verantwortlich für das Bose, welches er thut (V. 553). 
Mit aller Scharfe und Klarheit hebt er die Freiheit des Willons hervor. 

') Virgil. Aeneid. 3, 56—57: 
Quid non mortalia pectora cogis 
Âuri sacra fames! 

2) V. v. 368 - 74. — Wahrseheinlich bokámpfl er die spanischen Stierkampfe in 
den Worten: 

^ Inde feras volucri temeraria corpora saltu 
transüiunt mortisqtie inter discrimina ludunt. 
Sanguinis humani spectacula publicus edit 
consensus legesque jubent venale parari 
suppliciim, quo membra kominum discerpta cruentis 
Morsibus oblectent Miaram de funere plebem, 

(Dieses Zeugniss ist oben S. 52—53 nicht citirt, und ist auch Andem entgangen.) 
3) V. 400 heisst es: personal eloquium — s. d. K . - G . , Bd. 1, S. 99. — Das Acliumn 

praecono flnde ich nirgends (als in der velus Itala). Hier ftndct sich ãhn-
lich das Wort persono, und noch im lezten Verse des Dichters; 

juvabit ore personasse Christum. 
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Als Beispiel wird u. a. Lots Flucht aus Sodoma angefiihrt. Er wiri 
gerettet, weil er will, sein Weib nicht, weil sie nicht will, wobei der 
Dichter -wieder Anlass nimmt, seiner ungünstigen Anschauung von dem 
weiblichen Geschlechte Ausdruck zu geben (V. 723—776). Die Begier-
lichkeit nach dem Bõsen wird an Beispielen und Grleichnissen erlautert. 
— Himmel und Hollé werden beschrieben. Es schliesst mit einem Ge-
bete an Gott den Vater und Gott den Sohn. E r verdiene nicht den. 
Himmel; aber es mbge das Feuer der Hollé ihn verschonen: 

' Lux immensa alios et têmpora vinda coronis 
glorificent: me poena levis clementer adurat. 

Man hat Zweifel an der Aechtheit dieser Schlussverse erhoben; 
denn sie haben eine zu ausgepragte katholische Farbe'). 

p«ycho. IV. Es folgt das Gedicht ^ P s y c h o m a c h i a " (ijjvxonaxiu) in 9 1 5 

machi». Versen;, darstellend den Kampf der christlichen Tugenden mit den 
Eastern. Es beginnt und es schliesst mit innigem Gebete zu Ohristus. 
Die Vorrede ist in Jamben, das Gedicht selbst in Hexametern geschrieben. 
Es wird dargestellt der Kampf des Glaubens mit dem Gozendienst, der 
Keuschheit mit der Unkeuschheit, der Geduld mit dem Zorne, des 
Stolzes mit der koniglichen Demuth, der Ueppigkeit mit der Nüchtern-
heit, des Geizes, dessen Wirken sehr ausfiihrlich und anschaulich ge-
schildert wird, des Geizes, dem auch die Hüter des Heiligthums aus-
gesezt sind, des Geizes, der sich in das Gewand der pflichtmãssigea 
Sparsamkeit und christlicher Gemigsamkeit kleidet, mit — der Vernunft 
und der Thãtigkeit (Operatic), welche, nach der Vorschrift des Herm, 
nur fur heute arbeitet, und fiir die Zukunft auf Gott hofft; der Kampf 
der Eintracht mit der Zwietracht, der Haresie und des wahren Friedens 
mit dem falschen und tragen Frieden. Nachdem alle Laster gefallen 
sind, erheben sich die Eintracht und der Glaube, und ermahnen die 
Ohristenheit zu allem Guten. Dann wird dem Herrn ein herrlicher 
Tempel gebaut, dessen Grundlinien in der geheimen Offenbarung vor-
gezeichnet sind. 

Dieses Gedicht tragi ein en ausgepriigten spanischen Oharakter. Ick 
mochte es das erste dramatische Festgedicht und Festspiel nennen; und 
was man, neben einzelnen fiir unsern Geschmack allzu natürlichen und 
derben Schilderungen, zum Lobe der Festspiele eines Calderon gesagt 
hat2), das findet seine voile Anwendung auf das vorliegende Lehrgedicht, 
das den Zweck hat, die Laster in ihrer verabscheuungswiirdigen Hâss-

' ) Schrõckà, K . - G . 7, 125. 
*) v. Franz Lorinser, Don Pedro Calderons de la Barca Geistliche Festspiele i n 

deutsclier Uebersezung mit erklárendem Commentar und einer Einleitung her-
ausgegcben, 2 Rdc . , Eegensb. 1856. A. Fr . Schack, Geschichte der dramatischea 
Literatur und Kunst in Spanien, 2- Aufl. , 1. Bd. — 1854. — 3. Bd., S. 189 fl£-
- 251 flç. 
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lichkeit, die Tugenden in ihrer anziehenden Liebens-wiirdigkeit darzu-
stellen. 

V. Die L i b r i duo c o n t r a S y m m a c h u m bestehen aus zwei Vor-
reden, von 89 und 66, und 2 Bücbern von 657 und 1132 (heroiscben) zwei 

Versen. — Der Senator Symmachus batte im J . 384 an Valentinian, gegen 

Tbeodosius und Arcadius die Bitte gerichtet, den Altar der Victoria im ^ T . " 
Senate zu Rom wiederberstellen zu lassen, den Gratian entfernt hatte *). 
Wie Ambrosius, so erhob sich Prudentius gegen solcbes Unterfangen. 
Aber das vorliegenge Gedicbt ist nicht vor dem J . 395 und 403 verfesst 
oder doch vollendet. Das erste Buch beschreibt den schandlicben Ur-
sprung und die Grescbichte des alten Grõzendienstes, und gebt sodann iiber 
zu der Bekebrung Roms von demselben. Rom moge begrüssen die 
herrlichen Heerfiihrer (Petrus und Paulus), die Gesandten des unbesiegten 
Konigs, unter dem es neubelebt sein Greisenalter von sich gelegt, und 
der Winter seines Hauptes einem neuen Friihlinge babe weichen müssen. 
Zuerst trank Nero, nachdem er seine Mutter ermordet, das Blut der 
Apostei. Dann -wüthete Decius gegen die Christen, und erweckte den 
Blutdurst Vieler nach ihm. 

Aber im vierten Jahrhundert beugten sich die Geschlechter des heid-
nischen Roms vor Christus. „Hunderte adeliger Hauser von altem Ge-
schlechte haben sich zu den Fahnen Christi gewendet;" sie bilden das 
eigentliche Rom. Dabei hat der Dichter übergangen, dass die Frauen 
hierin die Wege bahnten. Zuerst kamen sie, dann die von ihnen er-
zogenen Sohne, wãhrend die Tochter sehr oft den Miittern voraneilten, 
und sehr langsam hinkten die Manner nach, wenn sie Uberhaupt nicht 
zuriickblieben. 

Das zweite Buch — widerlegt ausfiihrlich die Gründe, -welche 
Symmachus fur die "Wiederherstellung des G(5zendienstes vorgebracht. 
Der Dichter will (wie Augustinus, Orosius u. A.) zeigen, dass die 
traurige Lage des Reiches nicht ihren Grund in der Verachtung der 
alten Gotter babe. In diesem Werke, das mit vielem Fleisse und vieler 
Feile verfasst ist, -wetteifern Kenntniss und aílseitige Bildung mit reinem 
und warmem Eifer für das Christenthum. 

Im J . 403 schlug der Feldherr Stilicho den ersten Einfall des "West-
gothen Alarich zuriick. Darauf beziehen sich die Worte B. 2, V. 696 fig. 
— »Vor Kurzem (nuper) versuchte der Getische Tyrann Jtalien zu zer-
stSren, voll Zorn kommend von dem vaterlichen Ister, diese Burgen zu 
schleifen, die vergoldeten Dâcher (des Capitols) zu verbrennen, mit 
Thierfellen2) die mit der Toga geschmückten Adeligen zu kleiden. 

') R . Basse, Kirchengeschichte 1864, S. 103. 
a) mastrucis — V. 699 — Isidor, orig. 19, 23 — mastruca est vestís germánica e pelli-

culis ferarum. 
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Honorius aber und sein Feldherr Stilicho h'atten in der Kraft des Kreuzes 
gesiegt. — Das Volk aus Pannonien sei verniclitet worden. Leichen-
haufen haben die Felder bei Pollentia bedeckt. Es f'olgt eine pomphafte 
Anrede an den Fortissimus princeps. — „ Jede Furcht sei ferne; wir haben. 
gesiegt, es ist uns vergõnnt zu frohlocken Der Kaiser wird also 
ermahnt, sich um heidniscbe Begehren nicht zu bekümmern. — Aber 
— Honorius -war kein Theodosius; und seit dem J . 409 erzitterte das 
romische Reich in seinen Grundfesten unter den Fusstritten der Volker, 
und Spanien vor allem wurde zertreten und ausgesogen. 

Peri«te- VI. Das Buch p e r i s t e p h a n o n (negl arerpdvcov) ist uns in dem ersten 
phai">"'Bande dieses Werkes eine reiche Quelle und Fundgrube gewesen. An. 

historischem "Werthe fiir die Kirchcngesclnchte, sowie an iiusserm Um-
fange ist es die bedcutendste Schrift des Prudentius. Es sind vierzehn 
Gedichte auf vierzehn Martyrer, in verschiedenen lyrischen, selbst ele-
gischen Versmaassen. Der erste ist der Hymnus auf die heiligen Mar-
tyrer Emeterius und Chelidonius von Oalagurris — V. 120. — Es folgen 
2) die Passio des — aus Spanien stammenden Martyrers Laurentius 
— V. 585. — Das schone Gredicht weist bedeutende poetische Licenzen 
nach; es lâsst z. B. den Papst Xystus gekreuzigt werden. Wir -wissen. 
nicht, ob diese Eigenheit des Dichters Absicht, schwaches Gedáchtniss, 
Verwechslung oder Mangel an Quellen ist2). — Unter den Bittendea 
naht sich dem Heiligen auch Prudentius, mit den Worten: 

Uos inter, n Christi decus, sed per pabonos martyres 
audi poêtam rusticwn potest medeiam consegui, 
cordis fatentem crimina Audi benignus supplicem 
et facta prodentern sua Christi reum P r u d e n t i u m 
indignus agnosco et scio, et servientem corpori 
juem Christus ipse exaudiai, absolve vinclis seculi3). 

') Tillemont meint, das Work gegcn Symmaclms sei am Ende des J . 403 verfasst. 
Das „nuper" aber passt audi noch fiir 405; or irrt sodann, wenn er vom J . 348 
bis 407 — 57 Jahre zahlt. — Till. 10, 560 (502) - 5 0 6 . (Prudence, poets 
chrdlien.) 

*) DSllinger, Hippolytus und Kallistus, S. 55. 
3) O Zierde Christi! hike auch 

Den Dichter, der so einfach singt, 
Der seines Herzens Laster treu 
Was er verübte, laul bekennt. 
Wohl weiss ich, dass ieh's werlh nicht bin — 
Dass Christus sclber mich erhort. 
Doch flehen Martyrer fiir mich, 
Dann wendet er sein Heil mir zu. 
O hõre mild den'Bittenden, 
Den schuldigen Prudentius! 
Und ihn, der noch dem Kõrper dient — 
Errette von der Erde Joch. 
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Es ist wohl zu beachten, dass Spanien damals schon den Laureri-
tius ais seinen Heiligen verehrte; Antonius, Damasus und Prudentius *) 
sind Zeugen dafíir. 

Der Hyronus 3 — (mit 215 V.) — ist in honorem Eulaliae martyris 
— von Emerita, welchen wir theilweise mitgetheilt haben. Die beiden 
neuesten deutsclien Editorei! der Werke des Prudentius, Obbarius im 
J . 184Õ, A. Dressel im J . 1860 — tragen kein Bedenken, eine von 
dieser heiligen Eulalia verscliiedene heilige Eulalia von Barcelona anzu-
nebmen. Sie sagen: sDiejenigen tbun Uebel daran, welche sie mit der 
Eulalia von Barcelona verwechseln2)." — Dressel fiigt bei, dass unter 
den Gedichten des Prudentius dieses durch frommen Ernst und Schon-
heit der Fassung weit hervorrage. — Die pracbtige Kirehe, welche sclion 

'im vierten Jahrhundert sich über dem Grabe der Heiligen orlvob, und 
welche -wohl die einzige aus dieser Zeit besonders genannte Kirche ist, 
hat keine geringe Aehnlichkeit mit dem Idéale jenes Tempels, den 
die Gemeinde Gottes auf Erden — dem Herm nach erlangtem Siege 
über alie Feinde bauen solí. 

Den Hymnus 4 — auf die achtzehn Martyrer von Saragossa 
haben wir, nach der Uebersezung Silberts, ganz mitgetheiít; denn Akten 
von diesen Martyrern gieht es nicht; und der in Saragossa selbst -woh-
nende Dichter konnte sich naher über das unterrichten, -was mit diesen 
Helden und Heldinnen geschehen war. — Wir erfahren nicht, wie viole 
Jahre die heilige Encratis nach ihrem Martyrium noch gelebt habe. 
Aber aus den Worten: 

Einen Thei l der Leber, dir ausgerissen, 
Sah'n w i r , vor den folternden Zangen liegen, 
Ganz besizt der lebende Tod dich; Theile 

Hat der erstorbene — 

konnte man folgem, dass Prudentius in seiner frühesten Jugend noch 
die heilige Encratis in Saragossa gesehen habe, was wegen des beider-
seitigen Alters wohl moglich war. BDurch das Recht des Grabes" haben 
die Achtzehn die Herrschaft über das eine Saragossa. Ebenso herrschen 
nach „àem Rechte" des Grabes Chelidonius und Emeterius, „die wir ver-
ehren, über unser Calagurris f „\hm gewãhren sie siegreich ihres Grabes 

') Eine Andeutung Ande ich in den Worten: 
Der Vasco und der Iberas 
Und Berge-Ketten trennen uns: 
Die Alpen und die Pyrenãen 
Mit ewigem Schnee bedeckt, von dir. 

V . 538—40.— v. Perez Bayer — diss, de Laurentio, cap. 4 — Prudentius vulgart 
sententiae adstipulatur. cap. 5 — 6. 

*) Sie citiren: Thomas, cord. sacr. p. 305. — Mabillon, amales V i l , 417. — Perez 
Bayer, de S. Laurentio. — Les vies des Saints, V I I I , p. 264, 457. 
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Glanz", und wdie feme unbekannte Stadt" (Leon in Galizien) hat kein 
Anrecht an sie1). 

Der 5. Hymnus enthalt die Passion des heiligen Vincentius (575 V.). 
Er ist verfasst auf den Tag seines Triumphes: 

Blíck segnend, hoher Mãrtyrer! 
Auf deinen Sicgestag herab, 

Der einst den Preis des Blutcs dir, 
Den K r a n z , o Sieger, dargereichl. 

Dich íührte jauchzend dieser T a g , 
Ai s da den QuSler und die Qual 

Besiegt, aus tiefer Finsterniss 
Z u Chrislus in den Himmel ein. (vergl. V. 561 —62). 

Bei diesem Hymnus halt sich der Dichter genau an die von uns 
mitgetheilten Martyrerakten, die selbst schon eine poêtische Farbung im 
edlem Sinne des Wortes an sich tragen, die ihnen also der Dichter 
nicht zu geben brauchte. 

Der 6. Hymnus ist der von uns angefiihrtea): „in honorem beatissi-

morum martyrum F r u c t w s i episc. Tarraconmsis et Augurii et Eulogii 

diaconorum" — V, 162. — Der Hymnus 7 ist zu Ehren des seligsten 
Martyrers Quirinus, des Bischofs von Siscia (Sisseck) in Pannonien (V. 90), 
der mittelst eines Steines in den Fluss Save versenkt wurde — J . 310 '*). 
— Wenige Verse folgen auf den Ort, wo die Martyrer von Galagurris 
litten, jezt ein Baptisterium. — Die (9.) passio des Cassian von Forum-
julium — Imola — ist schon erwahnt — V. 106. — Ausführlich wird 
das Leiden des Martyrers Romanus von Antiochien beschrieben — 1140. 
War der Anlass zum 9. Hymnus das fromme Weilen des Prudentius am 
Grabe des Heiligen, und sein frommer Glaube, dass auf dessen Fiirbitte 
seine Reise nach Rom von Erfolg gewesen, — so erklârt sich vielleicht 
der 10. Hymnus daraus, dass Romanus — seit den âltesten Zeiten sein 
Fest in der Kirche von Spanien hatte — 18. November. Der 11. Hymnus 
— Leiden des seligsten Martyrers Hippolytus — 246 — ist aus be-
kanntem Anlasse in den jüngsten Jahren untersucht worden4). Von 
einem Schisma des Hippolyt wusste man nichts. Prudentius verwechselt 
das von ihm veranlasste Schisma mit dem des Novatian, welches wenig-
stens 35 Jahre jünger ist; und sein Hymnus ist im Grunde nur eine 
poStische Umschreibung des an der Mauer über dem Grabe des Heiligen 
angebrachten Frescobildes. Novatianer gab es aber auch zur Zeit des 
Prudentius oder doch Pacianus noch in Spanien, so dasa dem Pruden-

•) K . . G . , 1, 320 - 29. 
') K . - G . , 1, 269. 
3) Illyricum sacrum, ed. Tarlati, t. 5, p. 317 — 602 (p. 325 — 26; 347). 
*) Dõllinger, Hippolytus und Kallistus, 1853, S. 55—66. 
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tins eine solche Verwechslung um so náher lag1). Der Hippolytus des 
Prudentius, dessen Gedachtniss am 13. August begangen wird, -war 
Presbyter in Rom, Gründer eines Schisma, oder doch Vorsteher einer 
abgesonderten Kirchengemeinscbaft, kehrte aber vor seinem Tode zur 
Kirche zurück. — Es folgt — 12 — die Passio der Apostei Petrus und 
Paulus — V. 66. — Ñach Prudentius starben sie an einem Tage, jedoch 
in dem Zwischenraume eines Jahres. Zuerst -wurde Peti-us gekreuzigt, 
Paulus nach ihm enthauptet. Die Gebeine des Petrus befanden sich auf 
der rechten Seite der Tiber; auf der linken Seite Paulus auf dem Wege 
gen Ostia, wo Constantin eine Kirche baute, Theodosius und Valentinian U. 
eine herrliche Basilika errichten liess. Das betreffende Edikt an den Pra-
fekten Sallustius ist nocb vorhanden2). Die im J . 1823 verbrannte Ba
silika hatte die Inschrift: Theodosius cepit, perfecit Onoriw aulam Doctoras 
mundi sacratam corpore Pauli . Placidiae pia mens operis decus homne patemi 
gaudet Pontificis studio splmdere Leonis3). — Das — 13 — Leiden dos 
heiligen Cyprian — V. 106 — verwecliselt diesen mit dem Martyrer 
Cyprian von Carthago. — Der — 14. — Hymnus ist die Passio der 
heiligen Jungfrau Agnes — V. 133. Von den Heiligen dieser 14 Hymnen 
befinden sich 11 in der alten spanischen Liturgie, und daraus mag sich 
zum grossen Theile erkláren, •warum ihnen der Dichter seine Lieder 
gewidmet hat, -welche auch selbst in die gottesdienstlichen Bücher der 
spanischen Kirche übergiengen. Zu den Siegesliedem auf Hippolytus 
und Cassian wurde er wohl durch seinen Aufenthalt in Italien veranlasst, 
und zunáchst durch die Gemalde, welche die Passio Beider nach seiner 
Meinung vorstellten *). — Zu Quirinus aber — zog ihn wohl eine be-
sondere Verehrung; von Romanus hoffte er es zu erlangen, dass er auf 
seine Fürbitte am jüngstcn Gerichte von der linken auf die rechte Seite 
gestellt werde6). 

Die Hymnen des Prudentius waren für den Dienst der Kirche zu-
nachat in Spanien bestimmt, und was Damasus in Rom für die romische 
Kirche gethan, in der er den Gebrauch der Hymnen einführte, das 
bahnte Prudentius für die spanische Kirche an. Aber ein Theil seiner 
lieblichen und herrlichen Lieder — wurde von der ganzen Kirche an-
und aufgenommen, und unverganglich leben sie nun fort in dem Munde 
und Herzen der Glaubigen. Die sie beten oder singen, betrachten sie 
ais Kirchenlieder, und denken nicht an Prudentius. — Aber — eine 
grõssere Ehre und Auszeichnung konnte diesem grossen christlichen 

') Dõl l inger , S. 66. 
a) s. Dressel, l. c. p. 456. — Baron. 386. nr. 29. 
3) Nicolai, Delia Basilica di S. Paolo — Roma 1815. 
4) perisieph. 9 , v. 10. — h. 11, v. 185. 
») h. 10, v. 1139 - 40. 

(jams, span. Kirche. I I . 23 
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Dichter nicht zu Theil warden, als dass seine Gesange mehr, als die 
eines andern Dichters vor oder nach ihm, ein gemeinsames Gut der 
ganzen Ghristenheit geworden sind. — Dass der Dichter seine Hymnen 
für die Kirche verfasste, deutet wohl Gennadius mit den Worten anl): 
er verfasste auch zum Lobe der Martyrer, ^unter den Namen Einiger" 
(im Namen Anderer) — ein (zum Lobe derselben) einladendes Buch. —• 
Was Gennadius ais erstes Werk des Dichters nennt (diptychon), das ist 
das lezte und kleinste Werk, genannt Dittochaeon 2). — Es hehandelt in 

Ditto- 7 G 
ehaeoa. je vier Versen 1) Adam und Eva; 2) Abel und Kain; 3) die Arche 

NoSs; 4) die Eiche von' Mambre; 5) das Grabmal der Sara; 6) der 
Traum des Pharao; 7) Joseph von seinen Brüdern erkannt; 8) das Feuer 
in dem Dornbusehe; 9) der Weg durch das Meer; 10) Moses empfãngt 
das Gesez; 1Í) das Manna und die Wachteln; 12) die eherne Schlange 
in der Wüste; 13) das Bitterwasser in der Wiiste; 14) der Hain Elinx 
in der Wüste; 15) die zwolf Steine im Jordan; 16) das Haus der H. Raab; 
17'—18) Samson; 19 — 20) David, Davids Reich; 21) der Tempelbau; 
22) die Prophetensohne; 23) Israels Gefangenschaft; 24) das Haus des 
Ezechias. 

Das Neue Testament: 25) Maria und der Engel Gabriel; 26) die 
Stadt Bethlehem; 27) die Gaben der Weisen; 28) die Hirten von deix 
Engeln gemahnt; 29) die Kinder in Bethlehem werden ermordet; 
30) Ohristus wird getauft; 31) die Zinne des Tempels; 32) Wasser-
aus Wein; 33) der Fischteich Siloa; 34) der Tod des Johannes; 
35) Christus wandelt auf dem Meere; 36) der Damon in die Schweine 
gelassen (daemon missus in porcos); 37) die fiinf Erode und die zwei 
Fische; 38) Lazarus von den Todten auferweckt; 39) der Blut-
acker; 40) das Haus des Caiphas; 41) die Saule, an welch er der Hei
land gegeisselt -wurde; 42) das Leiden des Heilandes; 43) Christi Grab 5 
44) der Oelberg,; 45) der Martyrtod des Stephanus; 46) die schtine Pforte ; 
47) das Gesicht des Petrus; 48) das Gefâss der Auserwahlung; 49) die 
geheime Offenbarung des Johannes. 

') Oennad. c. 13 de vir. illustr. Prudentius vir saeculari litteratura eruditus composuit di t to
chaeon de toto veteri et novo testamento personis excerptis, commentatuç est in morem 
graecorum hexaêmeron de nmndi fabrica usque ad conditionem primi hominis et prcte— 
varicationem ejus, composint et libellos, quos graeca appellatione praetitulavit apotheosis^ 
psychomacia, amartigenia id est de divinitate, de compunctione animi, de origine pecctx— 
torum, fecit et in laudan martyrum sub aliquorum nominibus invitatorium librum unutn 
et hymnorum alterum, speciali tamen intentione adversus Symmachum idololatriam cle— 
fendentem: ex quorum lectione agnoscitur palatinus miles fuisse. — Tillemont —p. S i£14 
übersezt obige Worte: er habe in einigen Martyrern — alle verherrlicht. 
Miráus liesst: sub a l iorum nominibus. 

' ) Tillemont, mém. t. 10, Note 2 sur Prudence, p. 819 — 20. Einige schreiben es d e m . 
Dichter Amoenus zu; andere meinten, dass Prudentius diesen Beinamen g^e-
tragen habe. 
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Gennadius giebt einen so unklaren und fehlerhaften Bericht íiber die 
Werke des Prudentius, die er nicht naher gekannt zu taben scheint, 
dass -wir seiner Aussage nicht zu glauben brauchen, Prudentius habe 
auch ein Hexaêmeron verfasst. Die Thatsache ist wahr, indem er -wie-
derholt und ausfíil)rlich von der Schopfung des Menschen, von dem 
Siihdenfall und von der Fortpflanzung der Sünde in der Menschheit 
handelt; aber ein Werk unter dem obigen Titel hat er wohl nicht ver
fasst. — Ich bin íiberhaupt der Ansicht, dass wir alie Werke des Pru- p,,, 
dentius, wie sie urspriinglich verfasst -waren, besizen. Das von ihm in tlen,i," 
seiner Einleitung verfasste Programm hat er in den auf uns gekommenen nichtn 

Werken vollkommen gelost, er hat das Lob Gottes gesungen in seinem 
Oathemerinon, er kat gegen die Haresieen gekâmpft, den katholischen 
Glauben entwickelt und vertheidigt in seiner Apotheosis, seiner Hamar-
tigeneia und seiner Psychomachia, drei Werken, die sich enge an 
einander anschliessen, und die man in einem gewissen Sinne auch 
eine katholische Glaubens- und Sittenlehre nenncn kann, er be-
kâmpfte das Heidcnthum und üb eran two rtete es der verdienten Schmach 
in seinen zwei Büchern gegen Symmachus, er weihte ein Lied den Mar-
tyrern und lobte die Apostei in seinem Werke Peristephanon. 

Die Schriften des Prudentius machen auf den Leser den unabweis- u„d 
baren Eindruck, dass der Dichter alies selbst in innerster Seele gefiihlt, Clirl"' 
was er so seelenvoll und so innig beschreibt, dass er all' das im Leben 
mitgelebt und vollbracht habe, was er so glSubig, so demiithig, so 
kraftig und gewaltig schildert. Es weht aus diesen Liedern ein hbherer, 
ein geweihter, ein in Christus und aus ihm lebender Geist uns an; wir 
fiihlen uns einer Gesinnung, einer HofFnung und Liebe mit dem Dichter. 
Er erhebt uns, er erquickt uns, er erfreut uns, er beschamt uns. Seine 
innigste Demuth, seine zarteste Frommigkeit, der hohe Schwung seines 
Geistes, das reine und starke Feuer, das ihn ganz durchgliihet, und 
das er stets zu beherrschen weiss, wir erkennen es an, wir preisen ihn 
gliicklich, und wir danken seinetwegen Gott. Er war in der That ein 
begnadigter Christ, „dessen Feuer durch den heiligen Geist in seinem 
Herzen entzündet war, und der durch seine Warme gleichzeitig die 
Herzen Anderer überredet und erwarmt l).'< Er erhebt die Poêsie, in
dem er sie in den Dienst der Religion ftihrt. Er war vielleicht der ge-
lehrteste der christlichen Dichter, aus dem man viel über die Geschichte 
und die Alterthümer der Kirche erfahren kann. Mit Recht vergleicht 
ihn Sidonius mit Horaz2); und wir glauben nicht zu übertreiben, wenn 
wir dessen Worte auch fiir Prudentius den Dichter in Anspruch 
nehmen: 

') Tillemont, m. 10, 664. 
') Sidon. Ap. ep, 2, 9. 
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Ingenium mi sit, mi mens divinior, atque os 
Magna sonaturum, des nominis Imius honorem'). 

Wer an Beispielen sehen will, -wie das Christenthum die Einzelnen 
und die Volker adelt, -weiht und ihnen erst ein wahrhaft menschlicjh.es 
Leben verleiht, der vergleiche die lezten Lebensjahre des spanischen 

Pm- Dichters Martialis, des Heiden, mit dem spanischen Dichter Prudentius, 
^nnd" ¿em Christen. Beide suchen ihr Glück auswarts; beide weilen in Rom. 
"j*"1"" Beide kehren am Abende ihres Lebens in ihre Heimath zuriick, beide 

57 Jahre alt; beide weisen auf den Schnec bin, der ihr Haupt bedeckt. 
Aber von nun an, -welcher Unterschied! Martialis ist miirrisch, ver-
drossen, launisch; oder von einer unnatürlichen Gleichgiltigkeit. In 
Bilbilis beachtet Niemand den Dichter; er verachtet das b'áuerische Volk. 
Aber, da er sich selbst iiberlassen ist, so versinkt er selbst. Er ver-
geudet seine lezten Lebensjahre, hiillt sich in schmuzige Kleider, lasst 
sich gehen, und schlaft oder gahnt bis in den hohen Tag hinein 2). — 
Er hat offenbar das Ziel seines Lebens verfehlt. Als er nach vier 
Jahren gestorben (104 — 5 n. Chr.), hat Plinius die kiihlen Worte fiir 
ihn: „lch. h6re, dass Martialis gestorben ist, und er thut mir leid, denn 
ich hatte ihm bei seiner Heimreise ein Zehrgeld gegeben, da er Verse 
auf roich gemacht 

Prudentius kehrt am Abende seines Lebens heim, urn erst wahrhaft 
Gott und sich selbst zu leben. — Er lebt in der Kirche und in Christus 
auf, und er lebt ,,in den Liedern der Kirche" unsterblich fort. Was er 
geschaffen und gesungen, es tont erweckend und belebend in die Herzen, 
es wird segenschaffend und lebenweckend fortwirken bis zu dem Ablaufe 
der Zeiten. Sehet doch den Unterschied zwischen dem heidnischen und 
dem christlichen Spanien! 

Au> Ausgaben (mit Auslassung der Ausgaben einzelner Schriften): D a -
gabes. ventriae — 1492, Prud. poêtae opera — Venet ap. Aldum, 1501 et 1.502. 

— Aur. Pr . Clem, viri consularis libelli cum Corrimento Antonii Nebris-
semit — Lucronii 1512. — Zweite Auflage davon 1512 oder bald darauf. 
— Aur. Prud. CI. viri consul, op. — scholia per Joann. Sichardum. Basil . 
1527, — 1536. — opera multo quam antea castigatiora — Antverpiae 
1530 und 1540. — op. cum Sichardi et Erasmi Roter. commentariis. Basi l . 
1540. — poêmata omnia, Basil. 1542. — Opera Prudentii; Lugdun. per 
Joann. Tomoesium. 12. — 1553. — Aur. P r . C l . V. C , sacra, quae 

>) Horat. S a t , 1, 4, 43—44. 
2) Martial, epigramm. I. 12, i 8 ad Juvenalein: 

Ingenti fruor improboque sonmo 
Quam neo tertia saepe rumpit hora, 
Sic me vivere, sic juval perire. 

3) K . - G . 1, S. 66; besonders S. 133 und die Belegstellen das. 
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extant, poemata omnia. Basileae 1562. — Aur. P r . C l . v. c. opera, a 
Victore Giselino correcta, et annotatíonibus ilhistrata. Basi l . 1562. 

Poêtarum veterum ecclesiasticorum opera Christiana et operum reli
quiae atque fragmenta etc. dilig. et studio Georgii Fabricii Chemnicensis. 
Basil. (Prud. steht an erster Stelie.) — Eoãem anno, A. P. Clemens, 
Theod. Pulmanni G r . , et V. Giselini opera. Antv. 1564 (ex flde 10 codi-
cum). — Prudentii opera a Victore Giselino correcta et annotatíonibus 
illustrata. Paris, 1566. — op. ex rec. V. Giselini — Lugd. Batav. 1591 
et 1596. — A. Prud. Clem. opera a V. Giselino correcta: ad Hippolytum 
Estensem Cardinalem. Coloniae 1594. — Die Ausgabe — Lugduni Batav. 
erschien wiederholt 1596, 1603, 1610. 

Im J . 1613 erschien die vortrefflicho Ausgabe: Aurelii Prudentii 
Clementis V. C. opera noviter ad mss. fidem recensita, interpólala, innumeris 
a mendis purgata, notisque et indice accurato illustrata a M. Jo. Weitzio, 
P. L . Accesserunt omnium doctorum virorum, quotquot in Prudentium 
scripserunt, notae, scholia atque observationes cum Glossis veteribus. H a n -
noviae (Hanau), K i l . i . — S0. — (Die von Weitzius hicr gesammelten 
Erklârer des Prudentius sind: Indiculus interpretum: Aelii Antonii Nebris-
sensis I . C. Annotationes in Hymnos et Psychomachiam. Joannis Sichardi 
I . C. Scholia. Erasmi Rotcrodami commentariolus in duos hymnos. Jacobi 
Spiegelii I . C. interpretatio in hymnum omnium horarum. Georgii Fabrici i 
Chemnicensis in quosdam hymnos expositio. Adami Siberi scholidia. Victoria 
Giselini Sanfordiani commentarius. Georgii Bemi I . C. Notae. Adami 
Theodori Siberi Commentariolus in tres hymnos. Andreae Wilkii expositio 
in quosdam ex Apotheosi versus.) 

Aur. P r . Cl. V. C. opera: E x postrema doct, virorum recensione A m -
stelodami 1625. 1631. 1648. Prudentii carmina — Antverpiae 1663. S0. — 
Aurelii Prudentii Clementis quae exstant Nic. Heinsius Dan. F U . E x vetu-
stiss. expl. rec. et Animadv. adjecit. Amstélod. ap. Elzevir. 1667. — 2 vol. 
12°. — Aur. Prudentii Clementis opera interpretatione et notis illustravit 
Stephanies Chamillard e Soe. Jesu. Jussu Christianissimi regis ad usum sere-
nissimi Delphini. Parisiis 1687. 4o. — Londini 1824, 3 vol. — Aur. P r u 
dentii Clementis V. C. Opera cum notis Mcolai Heinsii Dan. fllii, et vario
rum doctorum virorum máxime necessariis. Subjectus est in fine index 
rerum et verborum locupletissimus. Colon. 1701. — Aur. Prudentii Cle
mentis quae exstant, recensuit et adnotationibus illustravit Christophorus 
Cellarius, qui et indices copiosiores rerum, et verborum addidit. Halae 1703. 
— editio secunda 1739 — Parmae, ab 1. Teolio, 2 vol. 4°. — Gallandii 
Biblioth. t., 8 (Venet. 1788) , p. 433 — 542. 

Es folgt die glánzende Ausgabe: M. Aurelii Clementis Prudentii V. C. 
carmina ad óptimas quasque editiones et mss. codd. Romanos aliosque reco-
gnita et correcta glossis Isonis Magistri et aliis veterum nunc primum e 
mss. depromptis, prolegomenis, commentariis et lectionibus variantibus i l lu
strata a Faustino Arevalo. Ad beatissimum patrem et D. N. Pium Sextum 
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P . M. Romae 1788 — 2 Voll. 4. — Gebser konnte 1827 diese Aus-
gabe weder in Wien noch Rom bekommen, wesswegen er vielleicht 
iiber den Dicbter Juvencus nicht hinauskam. Th. Obbarius erachtete es 
im J . 1845 fur ein besonderes GlUck, dass er durch einen Herrn „He8-
sius" ein Exemplar dieser Ausgabe erhielt, die er alien andern vorzieht, 
ŷahrend Alb. Dressel im J . 1860 (proleg. p. 41 — 43) den Tadel dem 

Lobe vorwalten lasst. — Diesse Ausgabe ist abgedruckt und dadurch 
zum Gemeingute geworden in Patrología latina accurante J . P . Migne, 
t. 59 et 60. Paris. 1847 (Psychomachia et Peristephanon in t. 60 , die 
übrigen in i. 59). 

Aurelii Prudentii dementis carmina. Recensuit et explicavit Theodorus 
Obbarius — Tubingae et Londini (1845). Er beniizte 5 Codices, davon 
2 aus Wolfenbüttel. Diese Ausgabe ist alies Lobes werth. Wohl-
thuend ist die Bescheidenheit und Liebe des Verfassers für sein Objekt. 
Aurelii Prudentii quae exstant carmina. Ad Vaticc. aliorumque Codicum et 
optimarum editionum fidem recensuit, lectionum varietate illustravit, notis 
explicavit Albertus Dressel. Lipsiae (Parisiis. Romae. Londini) 1860. — 
Dressel benüzte romische Codices (Alex. 321. Vat. 3859. 3860. 5821. 
Cod. Alex. 348. Cod. Pal . 242 miscell. Cod. Alex. 1439 membr.) — im 
Ganzen 32. — Die Vorrede ist aus Rom vom Marz 1860 geschrieben. 
— Die Ausstattung ist ausgezeichnet. Die Varianten sind vollstandig. 
Die erklarenden Anmerkungen zwar nicht erscbopfend, aber doch dankens-
werth. Der Index verborum et phrasium ware vielleicht noch nicht voll
standig, wenn er doppelt so ausführlich ware, als er ist. 

Den im Verlaufe schon angefuhrten Schriften iiber Prudentius tragen 
wir noch nach die prolegomena des Arevalo, Migne I. c., p. 571 — 766 in 
29 Kápiteln. — Middeldorpf (der Titel oben) Pars I , 1823, P. I I , 1826.4° 
— -wieder abgedruckt in: Illgen: Zeitschrift für historische Theologie, 
% Bd., Leipzig 1832. 11. St., p. 127 — 190. — Aur. Prudentius Feier-
gesSnge, heilige Kampfe, und Siegeskronen; metrisch übersezt von 
J . P. Silbert. Wien 1820. — Delavigne, de L y r i c a apud Prudentium 
poêsi. Toul 1849. — J . Fessler institui. Patrologiae, t. 2 , Oeniponte 1852, 
p. 479 — 484. — Brys , Etudes sur la vie et les écrits de Prudence, 
Par . 1854. — Fél ix Clement: Poetes chrétiens, Paris Gaume, 1857. — 
R . Ceillier nouvelle edition, t. 8 , p. 1 0 0 — 1 0 7 , Paris 1861. — Nouvelle 
Biographie génêrale — p. Didot-Hofer, t. 41 , Paris 1862. 



Sechstes Kapitel . 
Die Priscillianisten in Spanien — bis zum Jabre 385. 

§. 1. Literatur über dieselben. 

Nach und neben der Synode von Elvira hat die Greschichte der Pris
cillianisten vielleicht die zahlreichsten Schriftsteller gefunden; und wir, 
die wir bei gewissen Zeitraumen und Objekten dieser G-escbichte, 
z. B. der apostolischen SiebenmSnner, Niemand vorfanden, der uns darin 
die Wege gebabnt hatte, finden uns bei der Geschichte dieser Sekte in 
so zablreicher Gesellschaft von Mitarbeitern, dass sie uns vielleicht kaum 
eine ârmliche Nachlese übrig gelassen haben. Darum dürfte es hier 
passend seyn, einen Ueberblick der bisberigen Literatur vorauszuschicken. 

Philastrius redet zuni J . 379 von Manichàem in Spanien; Ambrosius 
spricht in 2 Briefen von der Sektè. Der Panegyricus des Drepanius 
Pacatus erwãhnt ihrer. Sulpicius Severus ist erste Quelle für ihre Ge-
scMchte, aber zuverlãssig nur für das, was er selbst beobachtet hat. 
Papst Innozenz L , Hieronymus, Orosius, Augustinus, Bachiarius, vrohl 
aus Galizien, Prosper von Aquitanien, Turibius und Leo Magnus, Mon
tanas, Isidor von Sevilla — sind fernere und spatere Berichterstatter. 

Von Neuern handelt Tillemont1) sehr ausführlich über sie. Es folgt 
der Verfasser des Werkes Bacchiarius illustratus, sive de Priscilliana haereH 
dmertatio, in (Angelí Calogerae opuse, s. tit.): Raccotta d'Opuscoli seienti-
flci e filologiei — torn. 27. Venezio, 1742 , p. 61 —157 . — 1m J . 1751 
erschienen von Petr. Thorn. Cacciari: „Exercitationes in universa samti 

>) Mem. t y , p. i i ) l-527; 791-797. 
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Leonis M. opera", darunter — de Priscillianistarum haeresi et historia, 
Romae 1751 — ap. Migne P . lat. t. 55 , p. !)91 — 1 0 t í 5 , eine Abhandlung, 
die den spatern Bearbeitem entgangen zu seyn scheint. — Simon von 
Vries, düsertatio critica de Priscillianistis eorumque fatis, doctrinis et mori-
bm, Ultrajecti 1745, handelt besonders von den Lehren der Sekte, und 
ihrem Zusammenhange mit den Manichaern. — Francisci Girveti (Girves) 
de historia Priscillianistarum dissertatio in duas partes distributa — Romae 
1750. — Nathanael Lardner , Credibility of the Gospel History — deutsch 
von Bruhn und Heilmann, 1750 flg. — 1.11 - Vol. 9 — p. 256 flg. — 
Christian Walch handelt von der Sekte in: „Entwurf einer vollstandigen 
Historie der Ketzereien, Spaltungen und Lehrstreitigkeiten bis auf die 
Zeiten der Reformation. Thl. III . Leipzig 1766 — S. 378 — 481. Die 
Ergebnisse seiner Darstellung stehen in keinem Verhaltnisse mit der 
Ausführlichkeit. Kürzer handeln Schrõckh1), Stolberg2), NeandeH), 
Mosheim, Hencke, Schmidt4), Stauedlin, Danz, Gicseler5), Ruttenstock, 
Guerícke6), .Hase, Neudecker, Ritter, Alzog7) u. a. von der Sekte. — 
Florez hat in verschiedenen Banden gute Beitriige zu ihrer Geschichte ge-
liefert. — Das Buch: De haeresi Priscillianistarum ex fontibus demo collatis 
diiseruit Jo . Henr. B e m . Luebhert, Hauniae (Kopenhagen) 1840 (1841), 
p. 129 — diirfte troz vieler auffallender, selbst lacherlicher Irrthiimcr doch 
an erster Stelle zu nennen seyn. Der Verfasscr mcinte schon damals, dass 
ihm nur eino klcine Nachlese gebliebcn. — Die Scliríft: Geschichte des 
Priscillianismus. Ein Versuch von loh. Matth. Mandernach, Priester der 
DiScese Trier, Trier 1851 — S. 104 — ist eine fleissig geschriebene 
Abhandlung. — N. Hocker hat dem Buche: Des Mossellandes Geschichten, 
Sagen und Legenden, Trier 1852 — einen Excurs angehângt, S. 424— 
440, worin er den Priscillian und die Seinigen zu Martyrern stempelt. 
Hefele uud Marx in seiner Geschichte des Bisthums Trier — 1858 — 
handeln nur kurz über die Sekte8). — Jacob Bemays: „Ueber die 
Chronik des Sulpicius Severus. Ein Beitrag zur Geschichte der klassi-

') Joh. Matth. SchrSckh, Christliche Kirchengeschiclite. The i l X I . Leipzig. 1786. 
a. 3 1 5 - 3 6 3 . Theil X V I L I , Leipzig 1793, S. 6 6 - 7 1 . 

') Stolberg, Leap., Gcscliichle der Religion Jesu Christi , 8, 128. 12 , 334 — 37. 
13 , 4 4 - 4 6 ; 7 6 - 7 8 . 15, 214. 

a) Neander, A . , Allgeincinc Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 
2. B d . , 3. Abthlg. - Hamburg 1831, S. 1477—1493. 

') Handbuch dor chrisll. Kirchengeschichte, 1801 flg. 
5) Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, 1. Bd. , 1824, S. 290—91. 
«) Guericke, Handbuch der Kirchengeschichte, 7. Aufl., 1849, Bd. 1, S. 584—536. 
') Âlzog, Universalgcschichte der christlichen Kirche , 7. Aufl. , Mainz 1859, 

S. 352 — 53. 
8) Ebenso kurz K a r l Werner in «Geschichte der apolog. und polem. Literatur", 

Bd. 1, J . 1861, S. 6 4 7 - 6 5 3 . " 
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schen und biblischen Studien" — Berlin 1861, 4o, hat S. 5—19 mit 
Genauigkeit von der Geschichte der Sekte, soweit sie innerhalb Galliens 
verlief, gehandelt. Wenn ich die G-eschichte der Sekte in etwas auf-
klâren sollte, so diirfte dieses auf dem Boden ihrer Entwicklung und 
Verbreitung in Spanien seyn. 

§. 2. Der Ursprung dieser Sekte — im Zeitalter des Hosius. 

Es ist stehende Behauptung, dass die Sekte in Spanien in den 
Jabren nach 370 aufgetreten sei. Es wurde, sagt Sulpicius Severus, 
sjene infame Irrlehre der Gnostiker in Spanien entdeckt, ein fluchwiir-
diger Aberglaube, in geheimen Schlupfwinkeln sich verbergend. Der 
Ursprung dieses Uebels -war der Orient und Aegypten. Aber unter 
welchen Anfangen sie berangewachsen, das ist nicht leicht zu. bericbten 
(weil Niemand Genaueres cueste). — Zuerst brachte sie nach Spanien 
Marcus, der von Aegypten gekommen, aus Memphis stammte. Seine 
Zuhorer waren Agape, eine Frau nicht aus niedrigem Geschlecht (nicht 
unangesehen), und der Rhetor Elpidius ')." 

Wenn es gelange, die Personlichkeit dieses Marcus nâher zu fixiren, 
so -ware die Zeit des Ursprungs der Sekte naher zu bestimmen. Hiero-
nymus denkt an den Gnostiker Marcus, welchen Ireniius widerlegt. 

' ̂ Dieser apostolische Mann — erklart den Ursprung vieler Sekten, und 
besonders der Gnostiker, die durch den Aegyptier Marcus zuerst in 
Gallien an der Rhone, dann in Spanien edle Frauen verführten5)." Aus-
íuhrlicher sagt er in eeinem Briefe an die Wittwe des Lucinius aus Bâtika, 
die Theodora, dass — nach Irenaeus — Marcus aus der Schule des 
Basilides, von Gallien über die Pyrenaen nach Spanien gekommen, und 
sich bemüht habe, die Háuser der Reichen, und darin besonders die 
Frauen an sich zu ziehen. „Diess schrieb er (Irenaus) vor etwa drei-
hundert Jahren ;,).£í— Aber es waren nicht viel über zweihundert Jahre, 
und Irenaus schrieb nichts über die Reise des Marcus nach Spanien. 

Hieronymus hatte, wie wir, das Bedürfniss, den Marcus von Mem
phis in einer sonst bekannten Personlichkeit zu finden. Vries glaubt*), 

') Primus earn intra Sispanias Marcus intulit, Aegypto profectus, Memphi arias. Huius 
auditores fuere Agape quaedam non ignobilis mulier et rhetor Elpidius. Sulp. Sev. h, 
sacr. 2 , 46. 

2) Hieran, in Jesajam cap. 64 — v . 4 — 5. qui per Marcum Aegyptimn, Galliarum 
\ circa Rhodanum, deinde Hispaniarum nobiles feminas deceperunt. 
'i 3) Rieron, ep. 75 ad Theodoram viduam cf. epist. 133 ad Ctesiphontem, nr. 8. Ebenso 
i cap. 121 de vir. eccles. — Mandernach ist geneigt, der Ansicht des Hieronymus 

beizutreten, S. 19, welche dcrselbe an nicht weniger ais vier Stellen aus-
spricht. 

4) Vries, dissert, crit. p. 2. 

1 
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Marcus sei ein Anhanger der Sekte der Hieraciten gewesen and durch 
die Verfolgung des Kaisers Valens gegen dieselben nach Spanien ge-
trieben -worden. — Der Spanier Girves1) denkt an einen Marcus, der 
bei dem Dichter Ausonius vorkommt2). Aber es ist da und dort eben 
nur der gleiche Name. Die Uebrigen bescheiden sich, nichfs über ihn 
zu wissen.— Baronius weist, unter dem Widerspruche von Ant. Pagi3) 
und Walch — auf ein Ereigniss aus der Jugend des Epiphanius von 
Salamis bin. Als er in seiner Jugend in Aegypten weilte, suchten 
Hâretiker, von denen er unter der Ueberschrift: Onostiker haer. 26 — 
bericbtet, ibn in ibre Neze zu verlocken. „Aber sie erreicbten nicht 
das Ziel der gegen seine Seele unternommenen Naebstellung. Zu diesem 
Zwecke waren Weiber im Auftrage der Hãretiker geschaftig, ibn in die 
sogenannten Geheimlebren einzuweihen, ja sie sucbten ibn sogar nach 
dem Vorgange jener frecben Frau des Putipbar zu verfübren, da er 
damals nocb in der Blütbe der Jabre stand. Er entwand sicb ihren 
Hãnden, wãhrend sie ihn scbmabten und b5bnten. Er las aucb die 
Bücher dieser Sekte, zeigte sie den Bischofen der Gegend an, und die 
nocb verborgenen Sektirer wurden in den Kirchen offentlich als solcbe be-
zeicbnet, sie wurden aus jener Stadt vertrieben, im Ganzen etwa acbtzig2)." 

Baronius aber sagt ohne Beweis, dass diese achtzig Hãretiker — 
nach dem Bericbte des Sulpicius Severus nacb Spanien sich begeben 

Mareui, hütten 5J. Dennoeh ist es nicbt unwahrscbeinlicb, dass Marcus einer oder 
A^p. das Haupt dieser Gesellschaft war. Denn dieselben Erscheinungen bietet 

die Sekte bier wie in Spanien dar. Da wie dort stehen Weiber im 
Vordergrunde. Da wie dort suchen sie junge Leute in ibre Neze zu 
locken. Da wie dort verbergen sicb Ausschweifungen und geheime 
Künste unter dem Scheine der Aszese. Wir baben oben schon, dünkt 
mir, dieses Marcus Erwahnung gethan6). Die Arianer zu Sardika 
(Philippopolis) verdammen im J . 343/44 den Hosius u. a. Bweg'en Marcus 
gliickseligsten Andenkens, wclchem er immer schwere Unbilden zu-
fiigte"7). — War Marcus gliickseligsten Andenkens im Munde der 
Arianer, so folgt daraus unwidersprechlich, dass er ein Hãretiker oder 

') Girves, diss. hist. p. 4. 
*) Auson. epigr. 70: 

Die, quid erit Marcus jam fata novissima functus. 
a) Crítica Baronii ad arm. 381. nr. 102 $q. 
' ) Epiph. haeres. 26, cap. 17 — 18. 
*) Baronius ann. 381. nr. 99. 
6) K . - G . 2 ,196. 
' ) cf. ex opere histor. fiagm. I l l (Alias I I partis — Inc. decretum Synodi Orientalium apud 

Serdicam, cap. 27 — Sed Ossium (damnavit) — et propter beatissimae memoriae 
M a r cum, cui graves semper injurias inrogavit. — Niemand sagt etwas über diesen 
Jtíarcus, Tillemont sagt nur, dass man nichts von ihm wisse. 
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ein Heide war. Er brauchte kein Arianer zu seyn, denn die Geschichte 
jener Zeit lehrt uns, dass die Arianer mit alien Feinden der Kirche, 
z. B. den Donatisten, befreundet waren. Dass alie Feinde der Kirche 
in deren Bekámpfung einig sind, ist eine alte Erfahrung. Der Mani-
chaer Marcus aber fand es wohl in seinem Interesse, sich den Arianern 
anzubriidern, und sich ais einen von Hosius Verfolgten daxzustellen. 
Aus obigen Worten erhellt ferner, dass Marcus im J . 343 nicht mehr 
lebte, und dass er Jahre lang sich im Gesichtskreise des Hosius befand. 
Nun befand sich Epiphanius in Aegypten, ais Athanasius schon Bischof 
war *). Diess war seit dem J . 328 der Fall2). Wenn nun die Vertreibung 
des Marcus aus Aegypten in den J . 328—29 erfolgte, und dieser in 
den J . 340 — 42 in oder ausser Spanien starb, so konnte er noch ein 
Jahrzehent sein Unwesen in diesem Lande getrieben haben, und die 
Arianer konnten sagen, dass Hosius, der ihn wahrscheinlich in seinem 
schmahlichen Treiben unsanft storte, ihm stets die schwersten Unbilden 
zugefügt habe. 

Ein zweites Anzeichen eines frühern Auftretens dieser Sekte ist eine 
Schrift des spanischen Bischofs Olympius, welcher von Optatus, von 
Augustinus und von Grennadius ruhmend erwahnt wird. Nach der zu '^he 
Rom im J . 313 aus Anlass der Donatisten gehaltenen Synode wurden 
zwei Bischõfe dieser Synode, Eunomius und Olympius, nach Afrika ge- P1»*' 
sendet. „Sie kamen und verweilten in Carthago vierzig Tage, um er-
klaren zu konnen, wo die katholische Kirche sei. Diess liess die wiih-
lerische Parthei der Donatisten nicht gescheben: Im Streite des Parthei-
geistes wurden tàglich Unruhen aufgeregt. Der Endentscheid aber der 
Bischofe Eunomius und Olympius wurde also schriftlich abgegeben: sie 
erklârten, jene sei die katholische Kirche, die auf dem ganzen Erdkreise 
verbreitet sei, und der Ausspruch, der von neunzehn Bischofen schon 
langst gegeben sei (eben von der Synode im October 313), konne nicht 
aufgehoben werden." So communicirten sie mit dem Clerus des (Bischofs) 
Câcilian, und kehrten zuriick3). 

Diese Sendung nach Afrika bestãtigt, dass Olympius zu den an-
gesehensten Bíschõfen seiner Zeit gehSrt habe. Diess bestãtigt Augustin 
von ihm, wenn er sagt: „01ympius, ein spanischer Bischof, ein Mann 
von grossem Ruhme in der Kirche und in Christus, sagt in irgend einer 
kirchlichen Abhandlung: ^Wenn der Glaube je unversehrt auf Erden 
geblieben ware, und seine festen Spuren eingedrückt hatte, welche — er, 

') vita Epiphanii ex ore Joannis disc. c. 26 — im Eingang der Ausgabe des Petavius. 
*) Larsow, die Festbriefe des heiligen Athanasius, 1852, S. 26 — 27; 47. Hefele 

C. G. 1, 429. 
3) Optatus, de schismate Donat. I. 1 — cap. 26 — er fiigt bei: De iis ceiw* hcfbemus 

volumina actorum, quod si guis voluerit, in novissimis partibus legat. 
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nachdem sie eingezeichnet -waren, verliess, so hatte nie die todtbringende 
Uebertretung des ersten Menschcn sich in dem Geschlechte fortgepflanzt, 
so dass nun die Sünde mit dem Menschen geboren wurde."" Diese 
"Worte führt er gegen Julian als Zeugniss an, dass Olympius die Erb-
sünde lebre1). 

Gennadius aber führt ihn unter den Schriftstellern mit den Worten 
an: „Olympius, von Nation ein Spanier, schrieb ein Buck des Glaubens 
gegen diejenigen, welcbe die Natur und nicbt den freien Willen an-
klagen, indem er zeigt, dass das Bõse nicht durcb die Schopfung, son-
dern durch den Ungeborsam in die Natur (des Menschen) gekommen 
sei2)." Es leuchtet ein, dass der Name und die Schrift des Verfassers 
bei Augustin und Gennadius dieselbe sei. Ferner ist es mehr als wahr-
scheinlich, dass dieser Olympius, „dessen Ruhm gross war in der Kirche 
und in Christus", der riach Carthago gesendete Olympius war. Dem-
nach fiele seine Zeit zusammen mit dem Zeitalter des Hosius; er mag 
nach der Synode von Elvira Biscbof geworden, und vor der Synode 
von Sardika gestorben seyn. 

Sein Bischofssiz ist noch nicht ermittelt. Was Florez für Barcelona 
beigebracht, ist nur Vermuthung Ich meine, er sei Bischof einer im 
Auslande nicht bekannten Stadt gewesen, also namentlich nicht von 
Barcelona, dercn Name dem Gennadius wohl bekannt war*); welche 
Stadt Hieronymus und wohl auch Augustinus kannten. Wir konnen 
auch sagen, dass er Gesinnungsgenosse und Mitarbeiter des Hosius war, 
der ihn vielleicht im J . 313 nach Rom berief, und seine Sendung nach 
Afrika empfahl. 

Aber es wird von alien Seiten zugegeben , dass seine Schrift gegen 
' die Manichaer gerichtet war. Weil man jedoch annimmt, dass diese 
tot kurz vor 379 in Spanien eingedrungen, hat man die Zeit des Olym
pius bis zum J . 380—400 herabgesezt5). — Da ich annehme, dass 
Marcus sein Unwesen in Spanien in den Jahren 330 — 340 getrieben, 
so glaube ich, dass Olympius in derselben Zeit gegen diese Sekte der 
Manichaer geschrieben, und dass er so im Bunde mit Hosius dieselbe 
bek&mpft habe. 

Drittens — Sulpicius Soverus berichtet, dass der Bischof Hyginus 
von Corduba als Nachbarbischof den Bischof Idacius von Emerita auf 

') Augustin, contra Julianum I, 6; — L I , cap. 8. Olympius Hispanus episcopus, vir 
magnae in Ecclesia et in Christo gloriae, in quodam sermone ecclesiastico elc. 

') Gennadius de sc. eccles. cap. 23 — Olympius, natione Hispanus, episcopus, scripsit 
librum Jidei (wolil der Titel des Buches) adversus eos, qui naturam et non arbitrium 
in culpam vacant, ostendens non creatione, sed inobedientia insertum naturae malum. 

' ) Florez, 29, p. 7 7 - 8 1 . 
4) Gennad. cap. 35 —• Ilispaniae Barcilonensis parochiae. 
s) Cave sogar bis 430, was unmôglich ¡si nach den Worten Auguslins. 
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das Treiben der Sektirer aufmerksam gemacht habe'). Warum ist deun 
gerade Hyginus in die Geheimnisse der Sekte eingeweiht, -warum sind 
ihm ihre Gange und Scliliche bekannt? Diess erklârt sich am einfachsten 
so, dass er von den Zeiten des Hosius, dessen unmittelbarer Nachfolger 
er war, schon die Kennzeichen der im Verborgenen schleichenden Sekte 
kannte, vielleicht auch von einigen aus seinem Clerus und Volke darauf 
hingewiesen wurde, die sich an die Zeiten des Hosius erinnerten. 

Viertens, auf der Synode zu Saragossa im J . 380 — wurde der 
Rhetor Elpidius u. a. verurtheilt, nicht aber Marcus. Daraus -wird 
allgemein geschlossen, dass Marcus damals nicht mehr gelebt habe5). 
Aber aus dem Umstande, dass die Schülerin des Marcus und die Lehrerín 
des Elpidius, die Frau Agape, nicht verurtheilt wurde, darf man den 
gleichen Schluss ziehen. Dai-aus ergabe sich gleichsam ein dreifaches 
Zeitalter der Sekte in Spanien, das Zeitalter des Marcus, der Agape, 
des Elpidius, und w miissten die Anfange der Sekte früher ansezen, 
ais es bis jezt geschehen. 

Fiinftens, es ist gewohnliche Annahme, dass die Sekte in Spanien 
um das J . 379 entdeckt worden, und dass dieselbe von Anfang an den 
Ñamen des Priscillian getragen habe. Das erstere ist unwahrscheinlich, 
das leztere unwahr. Beide Ñamen, die Manichaer und die Priscillianisten, 
laufen neben einander Ler, der Name der Manichaer aber ist der frühere 
— auch in Spanien. Philastrius von Brescia gab sein Buch von den 
Haresieen im J . 379 heraus. Er berichtet, es gebe in Gallien, Spanien 
und Aquitanien — gleichsam Enthaltsame, welche der verderblichen • 
Sekte der Gnostiker und Manichaer zugleich folgen, und dieselbe weiter D|e 
verbreitend durch ihre Beredungen die Ehen trennen, Enthaltung vom ^J^,"" 
Fleische empfehlen, weil diese Stoffe ein Werk des Teufels seien „xmâ «ten 

durch diese Lüge haben sie die Seden Vieler gefangen". Diess gerade MUI-
sind die Hauptkennzeichen der Priscillianisten, -welche die Ehe und den ,!h*"'* 
Fleischgenuss verboten. Zwar erfolgte der Tod des Philastrius erst im 
J. 387. — Sollte sein Werk aber auch erst nach dem J . 380 verfasst 
seyn, so bcweist es doch schon damals die weite Verbreitung der Sekte, 
nicht unter dem Ñamen Priscillians, sondern der Manichaer, bevreist 
also, dass die Sekte langere Zeit unter lezterm Ñamen bestanden, und 
wahrscheinlich früher entstanden sei3). 

Die vorgelegten Gründe in ihrer Beziehung auf einander scheinen 

') Sulp. Sev. 2 , 46 — quoad Hyginus, episcopus Cordubensis, ex vicino agens, cam
per ta ad Idadum Emeñtae sacerdotem referret. 

') Zübkert, p. 56. 
') Philastriuí haer. 84 — Abstinentea — cf. h, 62 Patriciani, die lehrten, der Lcib 

des Menschen sei ein Werk des Satans; ebenso h, 61 — Manichaei: qui et in 
Hispânia, et quinqué Provinciú latere dicuntur, mutiosque hoc qmtidie /al iada 
captivare. 
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die Ansicht zu rechtfertigen, dass man die Urspriinge der Sekte um 
etwa 50 Jahre früher ansezen müsse. 

Baronius íst der Meinung, dass der aus Aegypten vertriebene Mar
cus mit seinen etwa achtzig Genossen nach Spanien gekommen sei. E s 
scheint mir wahrscheinlich, dass Marcus wenigstens nicht allein gekonx-
men, dass er Gèhilfen schon mit sich gebracht habe. — Ich weise zuriick 
auf das, was oben Uber das Herculesgrab in Tarragona gesagt -wurde1). 
— Derselben Ansicht ist der Reisende Carter. Er bekam eine Camee, 
einen Basalt, von sdrwarzem agyptischem Marmor, von denen, nacb 
Montfaucon, die meisten Abraxas gemacht -warden. Carter halt ihn zu-
verl'ássig fiir einen von den Steinen, -welche Marcus, der Schüler des 
Basilides, den "Weibem in Spanien ais einen Talisman und Mittel wider 
alie Krankheiten auszutheilen pflegte. ^Dieser Kezer verbreitete," dem 
heiligen Hieronymus zufolge, „8eine Lehrsazc in diesem ganzen Lande. 
Die Gharaktere enthalten ein unbekanntes Geheimniss !!).'< 

§. 3. Die Háupter der Sekte. Die Verbreitung derselben 
besonders in Lusitanien. 

Marcus, der Stammvater der Sekte in Spanien, war bewandert auch 
in der Magie3). Von seiner Schiilerin Agape ist Nãheres nicht bekannt. 
Der Rhetor Elpidius ist nicht dieselbe Person mit dem Bischofe Delphinus 
von Bordeaux, was einige vermutheten, nicht beachtend, dass Delphinus 
den Elpidius 380 zu Saragossa excommunicirte. Er war aber damals 
eines der Haupter der Sekte, der wahrscheinlich die beiden Bischofe 
Instantius und Salvianus ihr gewonnen hatte. Zum Haupte der Sekte 
aber schwang sich — durch seine hervorragende Personlichkeit — 

PrUeu- Priscillian empor, ein Mann, ganz dazu geschaffen, fiir Spanien und 
"*"• die Welt ein zweiter Hosius zu werden, wenn nicht Ehrgeiz und Hodb-

muth, der dem Falle vorangeht, ihn in das Verderben gezogen hatten. 
"Was an Epiphanius in der Blüthe seiner Jugend den manichaischen 
Weibern nicht gelungen war, das gelang dieser geheimen G-eseilschaffc 
nur allzu gut an Priscillian. 

Priscillian wurde von Elpidius (und Agape?) gewonnen; „er war 
von edlem Geschlechte, iiberaus reich, scharfsinnig, unruhig, beredt, 
durch viele Lectiire ausgebildet, zum Reden und Disputiren allzeit 
schlagfertig: in der That beneidenswerth, wenn er nicht durch iibles 
Streben die besten Anlagen verdorben hatte. Viele Gaben des Geistes 
und Korpers waren in ihm vereinigt. Er wachte viel, vermochte Hunger 

' ) K - G . 2 , S . 42 — 43. 
») Carter, Reise von Gibraltar nach Malaga 1772, S. 169. 
s) Isidor de vir, illustr. cap. 15. 
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and Durst zu ertragen: er war in keiner Weise liistern nach Besiz, und 
machte von dem, was er besass, den massigsten Gebrauch. Aber da-
neben -war er eitel über alies, und mehr als billig aufgeblasen iiber 
seine "Wissenscaft in profanen Dingen: ja man glaubte audi, dass er 
von Jugend an magische Kiinste getrieben habe. Als er in den ver-
derblichen Geheimbund gerathen -war, so lockte er viele vom Adel und 
noch mebrere vom Volke durch seine Gabe zu Uberreden und seine 
Kunst zu schmeicheln — zu der Gesellschaft. Zudem stromten in 
Schaaren die Weiber, liistern nach neuen Dingen, von flUchtigem 
Glauben'), und einem nach Allem neugierigen .Sinne — zu ihm zu-
sammen: denn in Miene und Haltung trug er die Demuth 
zur Schau, und hatte Alle mit ehrfiirchtiger Hochachtung vor sich 
erfiillt. Und machtig hatte die Pest dieser Gottlosigkeit fast alle Gegen-
den Spaniens ergriifen: sogar einige Bischofe waren verdorben worden. 
Unter diesen hatten Instantius und Salvianus den Priscillian nicht bloss 
durch Beistimmung, sondern unter einer gewissen Verschworung (d. h. 
unter den Formen einer Geheimbiindelei) aufgenommen, bis Hyginus, 
Bischof von Corduba, in der Nachbarschaft beiindiich, das — was er 
in Erfahrung gebracht, dem Idatius, Bischof von Emerita, mittheilte. 
Dieser aber erbitterte den Instantius und seine Genossen ohne Mass und 
mehr als es nothig war, und legte so die Fackel an den glimmenden 
Brand: so dass er die Bosen vielmehr reizte, als bandigtea).'' 

Schon vor hundert Jahren hat Florez darauf hingewiesen, dass man die 
Provinz Batika ohne Grund ais ersten Siz des Uebels betrachte3). Aber 
wenn wir auch nichts ais den Bericht des Severas batten, so miissto uns 
derselbe nothwendig auf Lusitanien als Siz der Sekte hinweison. Denn — 
warum theilt Hyginus gerade dem Idatius don Stand der Dinge mit? 
Weil Idatius Metropolit von Lusitanien war, und als soldier die Pflicht 
des Einschreitens hatte. Warum konnte dieser gogen den Bischof In
stantius einschreiten, als weil sich derselbe in seiner Kirchenprovinz be-
fand? — Von Salvianus lãsst sich diess eher vermuthen, von Instantius 
ist es unbestreitbar. Nach den Bischofssizen dieser beiden Manner hat 
Niemand gefragt. Nicht unwahrscheinlich befanden sie sich im Nord-
•westen und Norden von Lusitanien, wenn nicht Salvian einer andern 
Kirchenprovinz angehorte. Nach aussern Indicien aber dlirfte man 
schliessen, dass die Sekte in der Provinz Batika am wenigsten Eingang 
gefunden *). 

') Fiuxa fide — Bernays giebt die Nachweise der Phrasen des Sallust und Tacitus, 
welche Sulp. Severus nachahmte — S. 6. 

*) Sulp. Sev. h. a. 2, 46. 
*) Flortz, 10, p. 215 — 16 (2 edición). Dagegen sagt noch Bernays, S. 7: ..in 

Batika, wo sie zuerst aufgekommen war". 
4) Hieron. in Isaj . cap. 64 — V. 4—5 Eispaniarum et máxime Lutitaniae deceptae 

sunt mutierculae, oneratae peccatia etc. 
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Noch bestimmter weist Hieronymus auf Lusitanien ais Siz des 
Uebels hin. Er sagt, ,die Weiblein von Spanien und besonders von 
Lusitanien sind betrogen worden, belastet mit Sünden, vrelehe von 
mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernend und nie zur Er-
kenntniss der Wahrheit gelangend (2 Tim. 3), dass sie die Ñamen des 
Basilides, Balsamo und Thesaurus, auch Barbeio und Leusibora, und 
die Ungeheuerlichkeiten der iibrigen Namen aufnabmen." — Demnacb 
batten -wir die Manichaerin Agape wobl auch in Lusitanien zu suchen. 
Das Hervortreten des zügellosen Eiferers, des Ithacius von Ossonoba, 
in diesen Kãmpfen spricht auch fur Lusitanien ais Siz des Uebels. 

Dass Bischofe sieh bis zu diesem Grade vergassen, dass sie in eine 
anerkannt anticbristlicbe Sekte traten, lasst sich theils aus der beherr-
schenden Personlichkeit des Priscillian, der sich mit dem Heiligenscheine 
eines vollkommenen Asceten umgab, theils aus jenem absoluten Mangel 
an Vorbildung Einzelner zu ihrem Amte erklaren, deren Spuren wir 
im Verlaufe dieser Gescbichte begegnen. Dagegen prangten eben die 
Priscillianisten mit jeder Art von geheimer und profaner Wissenschaft. 
— Priscillian selbst, dem Hieronymus einen Plaz unter den kirchlichen 
Schriftstellern anweist, „gab viele Werke heraus, von denen einige zu 
Kenntniss des Hieronymus gelangten')." Aber auch seine Anhanger, 
die Spanier Latronianus und Tiberianus, — denen Hieronymus gleich-
falls eine Stelle in seinem Verzeichnisse anweist, imponirten durch ihre 
Gelehrsamkeit. Latronian war sehr gelehrt, und ais Dichter den Alten 
an die Seite zu stellen 2). Die von ihm erscbienenen Werke waren in 
verschiedenem Versmaasse verfasst. Tiberian aus Bâtika war weniger 
enge mit der Sekte verbunden. flEr schrieb wegen des Verdachtes, ihr 
anzugehSren, eine Vertheidigungsschrift in pomphafter und gekiinstelter 
Rede3)." 

Solchen geistigen Kraften gegenliber batten die Bischofe von Spanien 
von Anfang an einen schweren Stand. Die Wahrheit, ob sie auch noch 
so sonnenklar und unwiderleglich ist, wird verdunkelt und unterdriickt, 
wenn sie keine tiichtigen Vertheidiger hat, der Irrthum aber macht 
Propaganda, wenn er ungehindert sich verbreiten kann. 

Ueber die Personlichkeiten der beiden Bischofe Idacius und Ithacius ein 
ungetriibtes Urtheil zu fallen, ist mehr als schwer. Im heiligen und un-
heiligen Zorne hat man von jeher kurzweg den Stab über sie gebrocben. 
Ueber Idacius namentlich giebt uns Isidor von Sevilla einen giinstigeren 

') Eieron. de vir. illwtr. cap. 121. 
*) Latronianus, provinciae Hispaniae valde eruditus, et in métrico opere veteribus com-

parandus. — Extant ejus ingenii opera diversis metris edita. — catai. 122. 
3) cap. 123. Tiberianus Baeticus scripsit pro suspicione, qua cum Priscilliano accusabatur 

haereseos, apologeticum tumenti compositoque sermone. 
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Bericht. „Idatius, dem Ñamen und der Beredtsamkeit nach Clams (ein 
Beiname, den wir bei seinen Zeitgenossen nicht finden), — schrieb 
gegen die abscheulichen Lehren des Priscillian" u. s. w.'). 

§. 4. Die Synode zu Saragossa — 380. 

Ais das Uebel sichtbar zunahm, die Uneinigkeit unter den Episcopat 
gedrungen, die Sekte ebenso in Aquitanien, wie in Spanien sich ver-
breitet hatte2), vereinigten sich spanische und aquitanische Bischofe zu 
der Synode von Saragossa, die wir, der Mehrzahl der Vorganger folgend, 
in das Jahr 380 verlegen3). Diese Stadt empfalü sich u. a., weil sie 
n&her an den Pyrenaen lag. — Dem Idatius von Emérita kam die Be-
rufung und wohl auch die Leitung der Synode zu, und es steht der 
Annahme nichts entgegen, dass der Anstoss dazu von ihm ausgegangen 
sei. rAber die Haretiker wagten sich dem Gerichte nicht zu stellen; 
darum wurde gegen die Abwescnden der Richterspruch gefüllt, verur-
theilt wnrden die Bischofe Instantius und Salvianua, die Laien Elpidius 
und Priscillian 4).'< Die uns erhaltenen Akten dieser Synode, von der 
wir annehmen, dass sie die zweite in Spanien veranstaltete Synode war, 
lauten: 

Ais am 4. October zu C&saraugusta in dem Secretariate (Sacristei) 
versammelt waren die Bischofe Fitadius6), Delphinus8), Eutychius, 
Ampelius, Auxentius7), Lucius8), Itacius9), Splendonius, Valerius ,0), 

') Isidor I J . de viris illustr. cap. 15. Itatius Hispanianm epíscopu», cognomento et tlo-
tjtíio Clams j íct'ipsit tjuerndttm lilrrunt sub Apologctíci specie f in quo deíestanda Prísdl-
Hani dogmata, et maleficidrum ejus artes, libidinuinque ejus probra demonstrat: osten-
dens Marcutn quemdam Memphiticum, Magicae urtis scientissimum, diacipuhm fuiue 
Manis, et Priscilliani magistrum. Hie uutem emit Ursalio episcopo etc. Der lezletc 
ist Ithacius von Ossonoba. 

») Philastr. haer. Gl und 84. 
3) Aera 4 í S , i. e. 380 •— Mansi, t. 3 , p. 635 sq. vcrlegt sie in das J . 379. 
') Sulp. Sev. 2 , 47 — Jgitur post multa inter eos et digna memoratu certamina, apud 

Caesaraugustam synodus congregatur: cui turn etiam Aquitani episcopi (heisst ninhl 
die — sondem «ciniçe" Bischofe aus Aquitanien) inier/uere. Verum haeretici com-
mittere se judicio non ausi: in absentes turn lata sententia, damnatique Inst, et Salv. 
episcopi, Elp. et Prise, laid. 

') Phõbadius von Agen, der hicr wohl ais Gast und ais der ültcsle Bischof zucist 
genannt wird. 

') von Burdigalis. 
T) vielleicht Audenlius von Toledo, dcr vor Aslurius Bischof war. 
') K . - G . , 2 , 274. 
8) von Ossonoba. 

") von Saragossa, der wievielle dieses JNamens der Gens Valeriowm, h i niehi zu 
ermitteln. 

Gams, spun. Klrcbe. 11. 2 4 
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Symposius'), Cartherius2) und Idacius, — -wurde von alien gesprochen : 
Es werden die Beschliisse vorgelesen. Der Bischof Lucius las: 

[1) Dass glaubige Frauen von den Versammlungen fremder Mãnner 
feme gehalten werden.] 

Es sellen alle Frauen der katholischen Kirche und Glaubige voo 
den Vorlesungen und Zusammenkünften fremder Manner getrennt wer
den, noch auch sollen zu ihnen selbst als Vorleserinnen andere (Frauen), 
in der Sucht, sei es zu lehren oder zu lernen, zusammenkommen. Denn 
dieses befiehlt der Apostei (dass sic nicht lehren). Alle Bischofe sagten. 
Anathema von nun an iiber die, welche diesen Ausspruch nicht be-
obachten. 

[2) Dass an den Sonntagen Niemand faste, noch in den Tagen der 
Fasten sich von der Kirche feme halte.] 

Ferner las er: Niemand soli am Sonntage fasten wegen der Zeit 
oder aus Ueberredung oder Aberglauben, und an dem Tage der Quadra
gesima sollen die, welche in diesem Verdachte fortwâhrend stehen, nicht 
von den Kirchen wegbleiben, noch in den Schlupfwinkeln der Schlaf-
kãmmerchen oder Bergc wohnen, sondern sic sollen sich an das Vor-
bild und den Befehl der Bischofe halten, und sollen nicht in fremden 
Ortschaften zusammenkommen, um Convente zu halten. Alle Bischofe 
sagten: Anathema sei, wer solches von nun an begeht. 

[3) Dass, wer die Eucharistie in der Kirche empfangt, und sie 
nicht geniesst, im Banne sei.] 

Ferner las er: Wenn es erwiesen ist, dass Jemand die in der Kirche 
genommene Grnade der Eucharistie3) nicht genossen hat, der sei Ana
thema für immer. Alle Bischofe sprachen: Es soil also seyn. 

[4) Dass in den drei Wochen vor Epiphanie Niemand von der Kirche 
sich entferne.] 

Ferner las er: In den einundzwanzig Tagen vom 17. December 
bis zum Feste der Epiphanie, welches am 6. Januar gefeiert wird, 
soil es Keinem erlaubt seyn, sich von der Kirche feme zu halten. 

') 1st sicher Symphosius, Bischof von Astorga, der nur einen Tag der Synode 
anwohnle. — Ebenso Liibkerl , p. 61. 

J) 1st wohl jener Bischof von unbekanntem Size, iiber dessen zweite Ehe Hiero-
nymus um das J . 397 :in Oceanus schrieb; er nennt ihn „hom.o et aetate vetus 
et sacerdotio", denn er war schon 380 Bischof; epist. 69 ad Oceanum. E r hatte 
nach seiner Taufe wieder geheirathet. 

3) welche den Communicanien in die Hand gelegt wurde — cf. Tolet, 1, 14. — 
K . - G . , 2 , 28 — 29. — Cyprian, de lapsis, cap. 26. — Ambros, de excessu fr . s. S a -
lyri, 1, 43. — Basilius — epist. 93 alias 289 ad Caesariarn Palriciam. — Gregor. 
Nazianz. in laudem sor. s. Gorgoniae, cap. 18. — Gregor. M. , dialogorum, 3 , 36 . 
— Syn. Truüana, c. 101. — Ueber die Communion der Frauen, s. Augustin. 
senn. 152 - de tempore; Concil. v. Auxerre, J . 585, can. 36 et 42. 
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noch in den Hausern sich zu verstecken, noch auf das Land zu gehen, 
noch in die Berge zu ziehen, noch baarfuss einherzugehen, sondem 
man soli in der Kirche sich versammeln: wer diess von den Aufgenom-
menen (in die Kirche) nicht halt, der sei Anathema für immer. Alie 
Bischofe sprachen: Anathema sei er1). 

[5) Dass die, welche von ihren Bischofen ausgeschlossen sind, von 
andera nicht aufgenommen werden.] 

Sodann wurde gelesen: Dass die, welche in Folge der Kirchenzucht 
oder durch den Ausspruch des Bischofs von der Kirche getrennt sind, 
von andem Bischofen nicht aufgenommen werden dürfen; wenn die 
Bischofe diess mit Wissen thun, so sollen sie die Gemeinschaft nicht 
haben. Alie Bischofe sagten: Wer diess begeht, der solle die Gemein
schaft mit den Bischofen nicht haben2). 

[6) Dass der Cleriker, welcher wegen Ungebundenheit Monch seyn 
will, ausgeschlossen werde.] 

Gleichfalls las er: Wenn Einer von den Clerikern wegen Luxus 
nnd amnasslicher Eitelkeit sein Amt freiwillig verlasst, und er ais Monch 
ein eifrigerer Beobachter des Gesezes scheinen will, denn ais Cleriker, 
der werde also von der Kirche entfernt, dass wenn er nicht sehr lange 
Zeit bittet und fleht und so genugthut, er nicht aufgenommen werde. 
Alie Bischofe sagten: So geschehe es. 

[7) Dass derjenige sich nicht den Ñamen eines Doctors beilege, 
dem es nicht bewilligt ist.] 

Gleichfalls wurde gelesen: Es solle Niemand den Ñamen Doctor 
annehmen, ausser den Personen, welchen es bewilligt ist, nach dem 
was geschrieben ist. Alie Bischofe sagten: So sei es3). 

[8) Dass gottgeweihte Jungfrauen vor vierzig Jahren nicht den 
Schleier erhalten.] 

Gleichfalls wurde gelesen: Es seien die Jungfrauen, die sich Gott 
geweiht, nicht zu versehleiern, vor dem erprobten Alter von vierzig 
Jahren, worüber der Bischof entscheidet4). 

') Leonis I . ep. 15 ad Turribium. 
J) K . - G . , 2 , 111 — 12; 207. Can. 53 v. E lv i ra ; 13 v. Sardika. - Die 4 crsten 

Cañones sind diiekt gegen die Priscillianislen, etwa auch noch Canon 7; die 
4 leztern sind allgemeinen Inhalts. 

*) Die Doctores waren, wie die Confessores, ein besonderer Stand, nicht bloss in der 
Kirche von Afrika, — ef. acta Perpet. et Felick. cap. 4, 3 Aspasium presbgterum 
doctoren.. — Tertull. de praescript. cap. S. •— Cyprian, epist. 24 presbyteri doctores, 
cf. Thomassin. de bene/. 2 , 1, 92. ha Griechischen hiessen sie itçsç^vrsgoi 
— s. den Excurs p. 338—43 bei Dsllinger — Hippolytus und Kallislus. 
Wahrscheinlich nannte sich Priscillian gDoctor". 

4) Synod. Trull, v. 682 c. 14. — Assmani J . S. — Biblioth. jur. orientalis, t. 5, 
p. 109 sq. — cf. concil. Carthag. 3 , 4. 

2 4 * 
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Die Griinde, -welche die Synode vor oder nach 380 ansezen, 
und welche behaupten, diese Synode sei nicht die gegen die Priscillia-
nisten gehaltene, und von Sulp. Severus bezeugte Synode, scheinen mil" 
einer "Widerlegung nicht zu bediirfen. Troz vieler Voraçbeiten') fehlt 
es indess noch an einer eingehenden Erklarung dieser Synode, welche 
zu versuchen — mir der Raum gebricht. 

§. 5. Die Priscillianisten in den Jahren 381 — 385. 

Der Bischof Itacius von Ossonoba erhielt den Auftrag, den Beschluss 
der Bischofe zur Kenntniss Aller zu bringen, besonders aber sollte er 
den Bischof Hyginus excommuniciren (extra communionem faceret); denn 
nachdem dieser vor alien die Háretiker offentlich zu verfolgen angefangen, 
habe er sie schmahlich in seine Gemeinschaft aufgenommen. — Die 
Wahl des Itacius ist auffallend, und der Erfolg rechtfertigte sie nicht; 
noch auffallender ist, wenn sich Sulpicius nicht unj>ichtig ausgedriickt 
hat, dass ein auswartiger einfacher Bischof den Metropoliten einer ihm 
fremden Kirchenprovinz excommuniciren soli. Diess giebt kaum einen 
Sinn, oder es hat den Sinn, dass Itacius bekannt machen soile, dass 
die in Saragossa versammelten Bischofe erklaren, sie halten sich fern 
von der Kirchengemeinschaft des Hygin, der wahrscheinlich aus ange-
borner Charakterschwache oder aus Furcht sich zu den Sektirern gewendet 
hatte. Jezt weihten Instantius und Salvianus den Priscillian, annodb 
einen Laien, zum Bischofe von Avila [ in Abilemi oppido7)]. 

Die Stadt Avila, heute in Altcastilien, früher und sp'áter zu Lusi -
tanien gehbrend, scheint damals mit Cauca, Segovia, Falencia, d. i. mit 
ganz Altcastilien, zu Galizien gehort zu haben. Denn zum J . 379 schreibt 

Priicii- Prosper in seinem Chronicon: sUm diese Zeit hat Priscillian, Bischof 
iom von Galizien (Prise, ep. de Gallecia) aus den Lehren der Manichãer und 

schofe Gnostiker eine Haresie unter seinem Namen gebildet.̂  — Salvian und 
««• Instantius konnten auch solches in der Kirchenprovinz von Galizien eher 

wagen, weil von Seite des Symphosius von Astorga, der die Synode 
von Saragossa verlassen hatte, ein Widerstand gegen ihr Unterfangen 

') Aguirre, Condi. Hispaniae, Ausgabe von 1753, t. 3 , Condi. Caesaraugustan. I r 
p. 1 - 1 2 . — Harduin C , t. I , p. 805. Mansi, t. I l l , p. 633 — und ad Cone. 
Véneto - Labbeana supplem. t. J , p. 246. — der vorstehenden Sammlung t. I I r 

p. 1195 — 1200. — Florez-Risco, t. 30, p. 228 — 239. — Ferreras - Baumgarten, 
I , 535 — 37. — Ilerbst, Die Synode zu Saragossa im J . 380, Tüb . Quartalschríft 
1826, S. 404—414. — Tejada y Ramiro, t. 2, 123 — 127. — Lübkert, p. 60— 6 2 ; 
Mandemach, p. 20 — und im Anhange; Hefele, I , 719 — 20. 

a) K . - G . 1, 151, wo diese bestàtigende Stelle des Sulp. Sev. 2 , 47 — fehlt. 
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weniger zu besorgen war. — In die Zeit seines kurzen Episcopats magschreibt 
die Schrift des Priscillian gehoren, -welche Angelo Mai vor zwanzig ^ 
Jahren zuerst mitgetheilt hat. Was uns vorliegt, besteht aus drei ge-
trennten Stiicken, und hat den Titel: De Priscilliani canonibus ad S. P a u l i 

e p i s t o l a s M a i fand in einem Codex von Cava diese Schrift. In seiner 
Vorrede, in der es an Irrthümern nicht fehlt, z. B. dass Leo L im 
J . 447 die erste Synode von Toledo angesagt habe, vreist er auf ein 
Fragment des Priscillian in t. 8 , 60S der Mauriner Ausgabe Augustins 
bin, doch ganz verschieden von vorliegender Schrift. Aber schon Faber 
Stapulensis habe diese Cañones gehabt; Montfaucon habe sie gekannt. 
Voraus geht ein proêmium des heiligen Bischofs Peregrinus zu den 
Briefen (in epistolis) Pauli. Es gab Bischttfe dieses Namens3 sagt 
A. Mai, zu Curubis, Messina, Lipari, Lorch, der nach Hansiz im 
J . 871 sein Bisthum angetreten habe2). Doch scheine der Codex alter 
zu seyn. Aber man kann auch an einen Peregrinus in der Weise des 
Vincentius von Lerins denken, der sich diesen Ñamen selbst gab. Wie 
spater die Bischofe sich Siinder nannten, so friiher Fremdlinge oder 
"Wanderer. 

Peregrin hat das Falsche aus diesen Cañones entfernt. Nach einem 
Vorwort von 8 Zeilen folgt der Prologus Priscilliani, der anfángt: 
HVon vielen Gescháften in Anspruch genommen, Theuerster, antworte 
ich spãt auf deinen Brief. Du verfangtest von mir eine kurze Schuz-
-wehr gegen die abgefeimte Schlauheit der Hãretiker aus der heiligen 
Schrift." Darum gebe er einen zusammenfassenden Auszug des Haupt-
inhalts der 14 Briefe Pauli, -wo moglich wortgetreu, mit Hin-weisung 
auf die Stellen in den Briefen, -woraus die ^Cañones" genommen 
sind, er will also, nach heutigem Sprachgebrauch, einen gedrangten 
Paulinischen Lehrbegriff geben. Es sind 90 Cañones, deren erster 
lautet: Gott ist wahrhaftig, auch ist Gott Geist und der Gott der 
Ewigkeit, besizend die Unsterblichkeit, und unsichtbar, wohnend in 
einem unnahbaren Lichte, auch Konig und Herr; dessen Bild und Erst-
geborner Christus ist, in dem nicht Ja und Nein, sondem nur Ja er-
funden wird. Der lezte Canon lautet: Denn die Gerechten werden mit 
Gott dem Vater und Christus ewig herrschen, wo der Leib nicht mehr 
der Verwesung imterworfen ist3). 

') Spidlegium romamm, t. 9 — (1843), p. I — X in einem Anhang. 
*) Germânia sacra, T. I , p. 203. 
3} Sonst enthalten die grossen Sammelwerke des Kard. Ang'. Mai fast nichts auf 

Spanien Bezügl iches , nur in dem Band 6 der Nova S. Patrum Sibliotheca wird 
praef. p. X I I aus einer Rede des beriichligten Severus von Antiochien auf Atha-
nasius gesagt, dass .>dessen Gegner" Hqsius „sedem mutayerit", wovon djis 
Gegentheil wahr ist. 
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Jezt wandten sich Idatius und Itacius an die weltlichen Richter, 
dass die Hâretiker aus den Stadten vertrieben werden sollten. Nach 
langen Kampfen gelang es dem Idatius, von Kaiser Gratian ein Edikt 
zu erlangen, nach dem die Sektirer überhaupt des Landes verwiesen 
werden sollten. sDio Gnostiker" wagten zuerst keinen Widerstand; die, 
welche Bischofe waren, traten zurück; die Anhânger verliefen sich. — 

seine Instantius, Salvian und Priscillian verliessen nun Spanien, und hofften, 
sich bei dem Spanier Papst Damasus von den Vorwürfen gegen sie zu 

itaiien. reinjgeili gie reisten durch das innere Aquitanien, -wurden von den 
Unerfahrenen prachtig aufgenommen, und streuten ihre Irrlehren aus. 
Besonders verdarben sie durch bose Predigten die sonst guten und from-
men Bewohner der Stadt Elusa [Euse oder Eause')], in deren Náhe 
Sulp. Severus lebte. Aus Bordeaux wurden sie durch Bischof Delphinus 
vertrieben, doch weilten sie kurze Zeit auf dem Gute der Euchrotia, 
der Wittwe des Rhetors Delphidius, und steckten dort Einige an. In 
schm'ahlichem Zuge sezten sie die Reise fort, mit Frauen und auch mit 
fremden Weibern5), unter denen Euchrotia und ihre Tochter Procula, 
von der das Volk sagte, dass sie ihre Leibesfrucht von Priscillian mit 
Krâutern abgetrieben babe3). — In Rom angekommen, wurden sie von 
Damasus gar nicht vorgelassen. Hier starb Salvianus. Nach Mai-
land zurückgekehrt, fanden sie den Ambrosius ebenso als ihren Gegner4). 
— Es gelang ihnen aber, den Macedonius, damals Magister officiorum 
[Hofmarschall] 5J, zu bestechen; ein Rescript hob die friihern Erlasse 
auf, und sie wurden wieder in ihre Stellen eingesezt. Instantius und 

Er Priscillian kehrten ohne Kampf zu ihren Sizen zuriick. Auch den 
""au' Proconsul Volventius brachten die Haretiker durch Geld auf ihre 
Sieger o 

xorflck. oe i r a . 
Volventius kommt im Cod. Theodos. nicht vor. Auch sonst findet 

er sich nicht. Die Neueren, wie Liibkert, Bernays u. a. gehen mit 
Stillschweigen iiber ihn hinweg6). Demnach scheint es uns, dass er 
entweder Proconsul in Galizien war, und in Astorga residirte, da Avila 
damals zu Galizien gehorte, und der Metropolit Symphosius nicht zu 

') in deren Nãhe dns alte E l u s a , n. d. N. Ciutat. — Marca, Histor. Beneh. 1, 6. 
Scaliger not. in Ausonium, V I I , 7; Forbiger, o, 162. — de Prato ad Sulpic. Sever. 
I , p. L V I I . 

') >,Dass Priscillian mit Gefahrlen und Gcfãlirtinnen bei der Euchrotia eingekehrt, 
erscheint loblich; und dass diese mit ihrer Tochter sich jenen angereihl, muss 
man tadellos flnden." In diesen und àhnlichen Phrasen ergeht sich N. Hocker, 
1. c. S. 438 - 39. 

3) Sulpic. Sev. 2 , 48. 
") Idat. 386. 
s) Bernays, S. 9 ~ nach Niebuhr. 
6) Lübkert , S. 65. Bernays, S. 9. Florez, U , 16—17. 
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fiirchten -war; nicht ferner liegt es, dass er als Legat von Lusitanien in 
Emerita residirte, da einerseits Instantius, anderseits Itacius sich in dieser 
Provinz befanden. Denn lezterer wurde von seinen Gegnern als kirch-
licher Storefried verklagt, und entfloh nacla Gallien. Hier fiihrte er 
Klage bei Gregorius, dem Práfekten von GaJlien^ unter welchem auch 
Spanien (und Britannien) stand. Dieser liess die Urheber der Verwir-
rung zu sich schleppen und berichtete direkt an den Kaiser. Wieder 
erkauften die Haretiker die Hilfe des Macedonius, so dass die Unter-
suchung dem Prãfekten entzogen, und dem Vicarius von Spanien, 
Marinianus'), iibertragen -wurde. Der Magister militum sandte seine 
Polizeibeamten (ofjkiales) nacb Trier, um mit Gewalt den Itacius her-
beizubringen. — Dieser aber liess sich nicht fangen, und wurde durch 
den Bischof Brito von Trier in Schuz genommen. 

Magn. Clem. Maximus war eben in Britannien zum Kaiser ausgerufen D»r 
worden — 382. Er sezte nach Gallien Uber, und der grSsste Theilc'^' 
des Heeres des Gratian fiel ihm zu. Gratian wurde auf der Flucht am Mai1-
23. August 383 zu Lyon getodtet2). Maximus herrschte nun iiber Bri
tannien, Gallien und Spanien, und nahm seine Residenz in Trier. 
Darauf hatte Itacius gewartet; er verklagte den Priscillian bei dem Usur-
pator. Dieser erliess Befehle an den Práfekten von Gallien und den 
Vicarius von Spanien, des Inhalts, dass alle in die Sekte Verwickelten 
sich vor einer Synode zu Bordeaux stellen sollten. Dahin wurden In 
stantius und Priscillian gebracht. 

Die Verhandlungen der Synode von Bordeaux sind in Dunkel ge- synod* 
hüllt. Wer ihnen anwohnte, kann nur errathen werden. — Idatius be- g"" 
richtet indirekt iiber sie zum J . 386; Prosper zum J . 385; gewohnlich 
wird angenommen, dass die Synode im J . 384 stattgeiunden. Die Ver-
theidigung des Instantius, dessen Sache zuerst verhandelt wurde, ge 
niigte nicht, und er wurde seiner Würde entsezt. — Priscillian aber, priMii-

um nicht von den Bischofen verhort zu werden, appellirte an den ,p™|. 
Ftirsten, und grub sich so selbst die Grube3). — Mit ihm wurden alle '{J^" 
seine Anhanger nach Trier gebracht. — Sulpic. Severus tadelt die BischSfe, 
dass sie diess ssugaben. Aber ob sie es verhindern konnten? Ob bei 

') E r ist aus dem Cod. Tlieod. bekannt, wo ein Gesez Valentinians I I . vom J . 383 
an ihn steht — /. Í 4 de accusation, und Gothofr. das. iiber ihn. — Caj. Cenni, 
1, 92. — Sulp. Sev. weiss niehts von der Verwallung Spaniens, wenn er sagt 
(2 , 49), nam jam proconsulem habere desierant ffispaniae, was Lübhert ohne Weiteres 
nachschreibt — S. 66; es gab Proconsuln, Consularen, Comités u. a. für die 
5 Provinzen, der Vicarius aber war fiir ganz Spanien. — Ueber die Officiahn 
cf. I. 8 , t. 7 Cod. Theodos. „de diversis officm", 

») Kessel, 1. e. S. 54 — 57. 
s) Ebenso Lubkert, p. 68 — <Sic praestricta nientis acie ipse tristissimam sibi sortem 

paravit. — Bemays, S. 10 —11. 
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der Beschaffenheit der Verbrechen des Priscillian cine Synode von Bi-
schSfen die entsprechenden Strafen vollziehen konnte? Etwas anderes 
ist es, dass Idatius und Itacius als Anklager nachfolgten, von denen 
ersterer durch seine un-wiirdige Haltung auch guten Katholiken zum 
Aergerniss war. — Umsonst versuchte der damals in Trier weilende 
Martinus, denselben von seiner Anklage zurückzuhalten '). Er bat den 
Maximus, kein Todesurtheil zu vollziehen; es genüge, dass die Hâre-
tiker durch den Urtheilspruch der Bischofe von der Kirche ausgestossen. 
werden; dass ein weltlicher Richter Uber kirchliche Angelegenheiten 
richte, sei ein neues und unerhortes Verbrechen. So lange er in Trier 
•weilte, geschah nichts Weiteres, und weggehend gewann er das Ver-
eprechen von Maximus, dass kein Blut vergossen werden sollte. Kaum 
aber hatte er sich entfernt, als Maximus dem Einflusse der Bischofe 
Magnus und Rufus nachgab, und die Untersuchung dem Prafekten Evo-
dius übertrug, einem strengen und ernsten Mamie, der den Priscillian 
zweimal verhorte, ihn des Verbrechens des Maleficium überführte, da 
er auch nicht leugnete, dass er sich obsconen Lehren hingegeben, nâcht-
liche Zusammenkünfte mit schándlichen Weibern gehalten, und nackt 
zu beten gepflegt habe. Evodius sprach ihn desswegen schuldig, nahm 

nnd ihn in Haft, und berichtete an den Fürsten. Dieser sprach das Todes-
"¿m urtheil iiber Priscillian und seine Grefahrten. 
v í̂í- •̂ a8 ungeheure Aergerniss, welches durch diese Ereignisse hervor-
thein. gerufen wurde, die traurigen Folgen fiir die Kirche im Allgemeinen, 

und die Kirche Spaniens besonders hatten ihren Grund vorzüglich in 
dem Umstand, dass Bischofe als Klâger agirten und agitirten. Denn 
wer halbwegs billig ist, wer die zahlreichen Geseze des 4. Jahrhunderts 
iiber Magia und Maleficium nur oberflachlich kennt, wird einsehen, dass 
bei dem Prozesse und Urtheile selbst nur die Forderungen und Regeln 
der damaligen Justiz zur Anwendung kamen. Man wird den Priscillian 
bpdauern, wie jeden hochbegabten und tiefgefallenen Menschen, aber 
geatehen, dass die Nemesis ihn ereilte, dass er selbst sein Schicksal 
herausforderte. Er war iiberftihrt und gestándig der Verbrechen, auf 
die damals, im Mittelalter, und eigentlich zu jeder Zeit die Todesstrafe 
gesezt ist. Denn jede Sekte, heisse sie wie immer, gehSre sie zu den 
Neumanichaern oder den Altmanichaern, welche die Ehe als Grundlage 
der Gesellschaft antastet, welche eben darum auch zu unnatürlichen 
Ausschweifungen fiihrt, oder gehore sie zu den Wiedertaufern im Zeit-
alter der Reformation, versezt die biirgerliche Gesellschaft in den Zu-
stand der Nothwehr, und — hat Todesstrafen oder auch gewaltsarae 
Ausbriiche der Volksjustiz in ihrem Gefolge. — Es ist das Verdienst 
von Bernays, die juristische Gerechtigkeit des Verfahrens gegen Priscil-

>) Snip. Sev. 2, 50. — Vita Martini, cap. 20. 
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lian aus den Quellen, besonders aus der Gesezgebung jener Zeit, mit 
Zugrundlegung des reichen von Grothofredus gesammelten Materials nach-
gewiesen zu haben. Er hat gezeigt, dass nicht der Kezer , sondern 
der Verbrecher Priscillian zum Tode verurtheilt wurde. Bernays 
aber ist kein Katholik, sondern ein Jude 'j . — Wir mochten in den 
Selbstbekenntnissen des Priscillian vielmehr noch einen Rest, ein Her-
vorbrechen jener urspriinglich edlen und herrlichen Natur in ihm er-
kennen, welche er durch Hochmuth und Sinnlicbkeit, so-wie durch 
Heucl>elei zerriittet hatte. Zahlreich sind die Falle, dass Verbrecher, 
yon ihrem Gewissen ruhelos getrieben, ihre eigne Schuld bekannten, 
und darnach verlangten, durch die Todesstrafe ihre todes-wiirdige Schuld 
zu siihnen. Wenn Priscillian sich unter ihnen befand, so verdient er 
jedenfalls mehr Mitleid. 

Wer waren die Bischofe Rufus und Magnus? Nur ihre Namen 
kennen wir. Sulpic. Severus erzahlt von einem spanischen Bischofe 
Rufus, der einen jungen Mann, welcher (wohl mittelst Zauberei?) grosso 
Zeichen wirkte, sich Elias, und sogar Christus nannte, angebetet habe, 
und darum abgesezt -worden sei2) (v. den Ruffinus in dem Schreiben 
Innozenz' I. nach Spanien). — Zum Lobe des Prâfekten Evodius sagt 
anderswo Sulp. Severus, dass es keinen Gerechtern, als ihn, gab. — 
Lübkert lasst ihn ohne Weiteres Foltern anwenden3). 

Nach den Gesezen fand ein weiteres Verhor statt4). Als Itacius 
erwog, welche Gehassigkeit er sich bei den BischSfen zuzSge, wenn 
er auch noch bei den lezten Verhandlungen vor der Entscheidung als 
Klager anwesend ware, entzog er sich der Untersuchung (d. i. wollte 
nicht mehr als Klager oder Zeuge vernommen werden): v̂ergebens, 
denn das schlaue Verbrechen war schon begangen." Dann wurde von 
Maximus ein gewisser Patricius als Klager aufgestellt, der Fiscaladvokat 
(allerdings ein vermoge seiner Stellung gefâhrlicher Patron). Auf sein An-
dringen wurde Priscillian zum Tode verurtheilt, mit ihm Felicissimus und 
Armenius, die vor Kurzem, sie waren Oleriker, zu Priscillian abgefallen 
waren. Auch Latronian und Euchrotia wurden enthauptet. Instantius, 

') Bernays, p. 13 — 17. L . 9, t. 16 — Cod. Theod. de maleficiis et mathmatkU et 
ceteris similibus. — cf. Cod. Justin. 9, 18. — Cod. Theod. 9, 16, 7— Gesez von 
Valentinian I. hat zum Inhalt: ne quis deinceps nocturnis temporibus out nefarias 
preces aut mágicos apparatus aul sacrificia funesta celebrare conetur, cf. Zosimus, 4, 3. 
— Goihofred. zu C. Th. 9 , 1, 14. — „Obscoenae doctrinae" sind artes magicae 
Ananian. Marc. 14, 1, 2. — Die „nocturni conventus" hatten die Todesstrafe zur 
Folge. — Schon Walch 3 , 479 gesteht zu , dass Priscillian nicht als Kezer hin-
gerichtet wurde. 

*) Vita Martini, cap. 24. 
a) p. 69. 
4) h. s. 2 , S I . 
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der vorher schon von den Bischofen abgesezt worden, wurde auf die 
Insel Sylina jenseits Britanniens verbannt'). 

Spãter noch wurden Asarinus und der Diakon Aurelius zur Ent-
hauptung verurtheilt. Der Batiker Tiberian wurde neben Einziehung 
seiner Giiter, nach Sylina verbannt. Tertullus, Potamius und Johannes, 
welche vor der Untersuchung sich und ihre Grenossen angegeben, war
den nur zeitrweilig innerhalb Galliens verbannt. 

') wohl die Sci l ly-Inseln vor der Küste von Cornwallis. — Forbiger, 3, 313. 



Siebentes Eapitel. 
Die Geschichte der Priscillianisten voni Tode des Piiscillian, 

bis (einsehliesslicli) zu der Synode von Toledo — 
Jahr 385-400 . 

§. 1. Martinus, Ambrosius und Papst Siricius in ihrer 
Stellung zu den Priscillianisten. 

Der Bericht des Sulp. Severas schliesst mit dem Ende der Hâupter 
der Sekte. Die folgenden Ereignisse miissen aus einzelnen zerstreuten 
Naehrichten zusammengesucht werden. ZunSchst berichtet derselbe 
Schriftsteller in seinem Leben des Martinus und in seinen Dialogen 
einiges Weitere. — Itacius befand sich unter dem Schuze des Maximus 
zu Trier. Damals musste Martinus in dringenden Anliegen -wiederholt 
nach Trier gehen. Dort waren BisehSfe versammelt, u. a. wegen der 
Wabl und Weihe eines Bischofe von Trier, welche tâgliche Gemeinschait 
mit Itacius machten. Die Bischofe erschracken, als sie die Gegenwart 
des Martin erfuhren '). — Nach ihrem Rathe hatte der Kaiser beschlossen, 
bewaffnete Tribunen mit Vollmacht nach Spanien abzusenden, um die 
Haretiker zu ergreifen, und sie an Leib und Griitern zu strafen. — Ge-
richtsbeamte wurden dem Martin entgegengesandt, die ihm verboten, 
hereinzukommen, wenn er nicht mit den Bischofen Frieden halten wollte. 
BKlüglich tauschte er sie;" er versprach mit dem Frieden Christi zu 

') Von den Uebertreibungen des Sulp. Severus ist immer ein grosser Theil abzu-
ziehen; Bernays hat nachgewiesen, zu welehen Extravaganzen ihn seine Ab-
neigung gegen die Bischofe fiihrte. Nur Martinus fand in seinen Augen Gnade. 
- Bernays, p. 18 — 28. 
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kommenx). — Er drang besonders in Maximus, dass nicht die Tribunen 
mit Recht iiber Leben und Tod nacli Spanien entsendet wiirden. Am 
ersten und zweiten Tag gab Maximus eine ausweichende Antwort. Die 
Bischofe führten inzwischen Klage bei ihm über Bischof Theognist (von 
unbekanntem Size), der sie allein in aller Form verdammt hatte, und 
dessen Starrsinn an dem Ansehen des Martinus eine Stiize finde. — 
Man nimmt gewobnlich die Anwesenheit des Theognistus in Trier an 2), 
aber aus diesen Worten kann sie nicht erschlossen werden. — Wir 
halten es ftir ein schmückendes Beiwerk, wenn Sulp. Severus die klagen-
den Bischofe vor Maximus zu Boden sinken, und weinend und webe-
klagend um Grewaltanwendung gegen Martinus flehen lãsst. Wir halten 
es für mehr ais Uebertreibung, wenn beigefiigt wird: „Und es fehlte 
nicht viel, dass der Imperator gezwungen wurde, den Martinus das 
Schicksal der Haretiker theilen, d. h. ihn zu verbannen oder todten zu 
lassen. Doch Maximus habe ihm sanftmiithig vorgestellt, die Haretiker 
seien vielmehr mit Recht nach dem Gange der offentlichen Gerichte, 
ais durch die Verfolgungen der BischSfe verurtheilt worden [haereticos 
jure damnatos more judiciorum publicorum potius quam insectationibus 
sacerdotum3)/. Theognistus habe mehr aus Hass ais aus einem ge-
rechten Grunde eine Spaltung gemacht, und cr stehe ganz allein. Eine 
vor wenigen Tagen gehaltene Synode habe erklart7 dass Itacius ausser 
Schuld sei. Da diess auf Martinus keinen Eindruck machte, so liess ihn 
der erziirnte Kaiser stehen, und befahl, dass die Tribunen nach Spanien 
abgehen sollten. — Es -war schon Nacht, ais diess Martinus horte, und 
alsbald eilte er in den Palast; er versprach Gemeinschaft mit den Ita-
cianern halten zu -wollen, wenn die Tribunen zurückgerufen -würden. 
Ohne ZiSgerung bewilligte Maximus alies; was ebenso ihm ais dem Mar
tinus zur Ehre gereicht. Tags darauf sollte die Ordination des (an die 
Stelle des verstorbenen Britonius geweihten) Bischofs Felix von Trier 

') „qttos Me collide frustratus;" was hier zurn Lob des Martin gesagt ist, das wird 
anderswo mit denselben Worten zum Tadel des Itacius gesagt — A. s. 2, 49 
— quos ille caUide frustratur. 
Lübkert , p. 75. 

4) So war es auch, und Sulpic. Sev. , der in seiner Hize sich iiberall selbst wider-
spricht, gesteht es cin, wenn er u. a. sagt: hoc fere modo homines luce in-
diynissimi — necati ant exiliis mulctati: h. s. 2, 51. — ,.Da ^judicium publicum" be-
kanntlich Criminalprozess bedeutet, so enthalten diese Worte des Maximus einen 
abermalig-on Beweis dafiir, dass die Priscillianisten als malefici angeklag-l und 
verurtheilt worden. Lübkert legt eine selfsame Probe von seiner Kenntniss der 
juristischen Ausdiiicke ab, wenn er sich p. 116 gerade auf diesen Saz beruft, 
um gegen Waich zu erweisen, „causam Priscillianistarum fuisse et remansisse mere 
ecclesiasticam"."— Bernays S. 17. — Die Schrift des Bernays nennt auch Rein-
kens (S. 5) »ausgezeichnet". 
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stattfinden, ^gcwiss eines sehr lieiligen Mannes," sagt Sulp. Sev., „der 
durchaus wiirdig war, in bessern Zeiten Bischof zu werdeu. An diesem 
einen Tage hielt Martinus Gemeinschaft mit den sogenannten Itacianern, 
indem er es für besser hielt, auf eine Stunde nachzugeben, als nicht 
für jene Sorge zu tragen, über deren Hauptera das Schwert gezückt 
•war; aber alie Anstrengung der Bischofe, eine schriftliche ErklSrung 
seiner Gemeinschaft zu erlangen, waren ohne Erfolg. Tags darauf eilte 
Martinus hinweg ' j . " 

Die Versammlung, welche man die Synode von Trier nennt, be-
stand wohl aus Bischofen, die theils aus Anlass der Wahl und Weihe 
des Felix, theils in verschiedenen Angelegenheiten zu Trier am Hofe 
des Kaisers zusammengekommen waren. Da man weiss, dass Martin 
mehrmal, Ambrosius zweimal aus ehrenwerthen Gründen, und ganz im 
Sinne der Cañones 7 — 9 der Synode von SardikaJ), sich an den Hof 
des Maximus begaben, so verlangt die Gerechtigkeit, so lang ein Gegen-
beweis nicht erbracht ist, das Gleiche von der Anwesenheit der übrigen 
Bischofe in Trier anzunehmen. Wenn Sulp. Severus weiter berichtet, 
dass Martinus in den noch übrigen sechszehn Jahren seines Lebens keiner 
Synode von Bischofen beigewohnt, und wenn dieses wahr seyn sollte, 
was wir nicht glaubeni), so ware eine solche Isolirung kaum ein Zu-
wachs der Heiligkeit des Martinus. 

Das Aergerniss, welches die Vorgânge in Trier hervorriefen, ver-
anlasste den Papst Siricius zu einem Klagebriefe an den Usurpator PJPJJ 
Maximus, den wir nur aus der Antwort des leztern kennen. Maximus "««i 
beruft sich auf seinen besondern Eifer für die katholische Kirche und 
auf den Schuz Gottes (den er bald darauf verscherzte); er habe unmittel-
bar nach Empfang der Taufe den Thron bestiegen, und alle seine Unter-
nehmungen habe Gott gesegnet. — Ueber den Fali des Priesters Agri-
cius werde eine Synode von Bischofen aus Gallien und den aFünf Pro-
vinzen" 4) berathen. Sein Bestreben sei, den katholischen Glauben und 
die Eintracht Aller zu fordern; er habe indess bei seiner Ankunft in 
Gallien traurige Dinge vorgefunden, und wenn er nicht schnell geholfen, 
ware unsagliches Schisma und Verderben entstanden. Die kürzlich den 
Manichaern vorgeworfenen Verbrechen beruhen nicht auf zweifelhaften 
Verdachtsgründen, sondem auf den Gestiindnissen der Schuldigen, Ver
brechen, welche Siricius nicht aus seinem Munde, sondern aus den bei-
gelegten Akten ersehen moge; denn „solche Dinge auch nur auszu-

») Sulpic. Sever, dialog. 3 , 13 - das Weitere, s. K . - G . 2, S. 248 — 49. 
' ) K . - G . 2 , 204 — 5. 
3) Ebenso Lübkert , p. 78. — Bernays, p. 17. 
' ) d. i . das heutige südliche Frankreich. Backing, Notit. dignit. Occident., c. 2Í , 

p. 471. 
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sprechen verbiete ihm das Schamgefiihl." — Aus der Antwort selbst geht 
allerdings nicht bestimmt hervor, dass die Ereignisse in Trier Anlass 
des papstlichen Briefes -waren; doch ist diess das Wahrseheinlichere. 

Ambro- Ambrosius kam zweimal an den Hof des Maximus zu Trier. Sogleich 
' Im nach der Nachricht von der Ermordung seines Bruders Gratian 
""J' 23. Aug. 383 — sandte der junge Kaiser Valentinian II . den Ambrosius 
'Iri"- najib Trier, um den Leichnam seines Bruders zu verlangen. Gleicher 

Zeit hatte Maximus den Comes Victor gesendet, um mit Valentinian 11. 
Frieden zu unterhandeln.— Maximus empfieng ihn nicht allein, sondem 
mir im Oonsistorium (wir wiirden sagen: vor seinen Ministernj; er er-
klSrte, er wollte die Antwort des Victor abwartcn, wahrenddem Am
brosius zurückgehalten wurde. Andere Gesandte an Maximus trafen den 
Ambrosius bei Valence (Valentia Qállorum). Maximus stráubte sich, 
den Leichnam des Gratian herauszugeben. — Doch sandte Maximus an 
Theodosius, und erlangte von ihm Frieden und Anerkennung im Reichs-
theile des Gratian (in Gallien, Britannien und Spanien), wahrend er 
Bundesgenossenschaft gegen alle aussern Feinde, und Valentinian II. im 
ruhigen Besize von Italien und Illyrien zu lassen versprach 'J. Doch 
sobald sich Maximus bei Kraften fühlte, riistete er zum Kriege gegen 
Valentinian II . , und forderte sein Verhangniss heraus. Er nahm u. a. zum 
Vorwand die unter dem Ñamen Valentinians I I . durch seine Mutter, die 
wilde Arianerin Justina, gegen die Katholiken erhobene Verfolgung2). 
— Von Aquileja, wohin er gefliichtet, sandte Valentinian II . zuerst den 
Syrer Domninus an Maximus, der sich von diesem iiberlisten liess. 
Maximus versprach Frieden, zog aber nach Itaiien 3), und zwang den 
Valentinian zu schleuniger Flucht. In diese Zeit fallt die zweite Ge-
sandtschaft des Ambrosius an Maximus, über die er selbst berichtet*). 
Der Eunuche Gallicanus, Oberkammerherr, empfieng ihn sehr vornehm, 
und er erhielt wieder nur Audienz vor dem Oonsistorium 5). Es kam zu 
Sehr heftigen Scenen; Maximus liess sich nicht mehr zuriickhalten, gab 
aber die ausweichende Antwort, er werde unterhandeln. — Als er aber 
sah, dass Ambrosius sich von den Bischofen feme halte, welche mit 
Maximus Gemeinschaft hielten, oder welche einige ob auch vom Glauben 
Abgefallene zum Tode verlangten, befahl Maximus erzürnt, Ambrosius 
solle sich sogleich entfemen. Gem trat dieser die Rtickreise an, „allein 

') Zosimus 4, 37. — Wietersheim, Võlkerw. 4, 130. 
Wietersheim, 133. Im Herzen des Usurpators gãhrtc f o r t w ã h i e n d — d i e Herrsch-

sucht. — 1st es doch der Fluch der Sünde , dass sie, im Herzen einmal 
empi'angen, fortwuchernd stets aufs Neue gebiert. 

3J Zosimus, 4, 42—44. — Wietersheim, 133—134. 
«) Ostern 387 — nach Tillemont t. 8 , art. 12 — Priscil l . 
4) Ambros, ep. 24 Valentiniano imp, -— Kessel, 1. c. S. 56 — 57. 
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darüber betrübt, ais er erfuhr, dass der greise Bischof Hyginus in die 
Verbannung geführt wurde, dem níchts mehr ais der lezte Athem iibrig 
War. AIs er in seine Begleiter drang, sie mochten ilm nicht ohne 
Kleider, ohne weicbe Decken forttreiben iassen, wm-de er selbst zurück-
gestossen" 1). 

Es ist diess die einzige Nachricht über ein an sich wichtiges Ereig-
niss, und auffallend das Schweigen des Sulp. Severus und Idatius urn so 
mehr, als Hyginus katholischer Erzbischof war, wãhrend die bischSfliche 
Würde des Instantius und PriscilJian Zweifeln untex-liegt. — Aber die 
Thatsache ist nicht zu bez-weif'eln. Es ist ge-wohnliche Annahme, dass 
Hygin bald darauf gestorben sei, wo — ist nicht zu beantworten, wie 
auch nicht die Frage, ob er vielleicht seit dem J . 385 entschiedener als 
friiher die Partei der Priscillianisten ergriffen, etwa wie Symphosius 
von Astorga. 

Die obengenannte Urbica, die Tochter der Euchrotia, entgieng dem 
Scbicksale der Háupter der Sekte nicht. „Zu Bordeaux wurde eine ge-
wisse Schülerin des Priscillian, mit Namen Urbica, wegen ihrer hart-
nâckigen Gottlosigkeit bei einem Aufstande des Volkes gesteinigt 
Diess ist ein Zeugniss, in welchem Lichte die Sekte bei dem Volke 
stand. 

§. 2. Ganz Galizien, mit sámmtlichen Bisahofen dieser Pro
vinz, fál l t zu den Priscillianisten ab. Ende des Maximus, 

des Idatius und Itacius. Hieronymus im Verkehre 
mit Spanien. 

Der nachste Rückschlag der Katastrophe in Trier auf Spanien — 
•war schrecklich. — Der Zorn gegen die Ankl&ger war grenzenlos. 
Priscillian und die Seinigen wurden alsbald als Martyrer verehrt. Ihre 
Leichen wurden in Trier ausgegraben, nach Spanien zuriickgefiihrt, und 
ihnen eine gl'ánzende Leichenfeier veranstaltet. — Man fieng an, bei 
Priscillian zu schwõren, indem man sein Andenken auf jede Weise 
ehren wollte3). 

Kein Wunder denn, dass sich sein Name in einzelnen Martyrologien 
fmdet. 1st diess bei Priscillian selbst nicht so deutlich, so ist es doch 
unleugbar in Betreff des Latronian, da es u. a. heisst: Endlich wurde 

') Hyginum episcopum senem in exsilium dud comperi, cui nihil jam nisi exlremm superesaet 
spiritus; cum de eo convenirem comités ejus, ne sine veste, sine plumario paterentur 
extrudi senem, extrusus ipse sum. — cf. Florez, 10, 217 — 218. 

') Chronic. Prosperi — 386. 
') Augustin, ctr. mendae. c. H. 9. 
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er unter einem gewissen Tyrannen Maximian (i. e. Maximus), der unter 
der Regierung des Theodosius Gallien in Besiz genommen, durch die 
Partei Einiger für die Wahrheit und die Vcrtheidigung des katholischen 
G-laubens in Trier hingerichtet mit Priscillian, dem Bischofe von Bapilla 
(d. i. Avila), und die Leiber Beider wurden in der Kirche der Stadt 
Trier beigesezt'). — Diess ist die Sprache des sogen. Mart. Hieronymi. 

Aber nicbt ganz Spanien, sondern nur der Nordwesten wurde von 
dieser Bewegung fortgerissen. Mit wenigen Worten sagt Idatius zum 
J . 387: „Seitdem drang die Haresie der Priscillianisten in Galizien ein"; 
aber einen Grund fiihrt er niciit an. — Niemand hat, wie es scbeint, 
bis jezt Uberhaupt nach dem Grunde gefragt, warum im J . 400 sammt-
liche Bischofe Galiziens zur Sekte des Priscillian gehorten. — Diess ist 
eine in der Kirchengeschichte doch ganz unerhorte Erscheinung, dass 
der Episcopat einer ganzen Kirchenprovinz zu der schmuzigsten und ab-
sehenlichsten aller Haresien abgefallen. Galizien stand im Rufe reiner 
kemhafter Sitten. Der Bischof Dictinius wird zu Astorga ais Heiliger 
verehrt. Aus diesem Lande giengen Manner hervor, wie Orosius und 
die beiden Avitus von Braga, Bachiarius, Idatius von Lamego, Turibius 
von Astorga. 

Das Rathsel wird dadurch nicht allein gelost, wenn man sagt, Pris
cillian stammte aus dieser Provinz, oder der Bischof Symphosius von 
Astorga, der schon im J . 380 cine Hinneigung zu der Sekte an den 
Tag gelegt, habe nur priscillianisch gesinnte Bischofe ordinirt. Diess 
konnte er nur dann, wenn Volk und Clerus gleicher Gesinnung waren. 
— Der Grund scheint mir ein patriotischer, oder ein politischer zu seyn. 
Durfte ganz Spanien mit Recht darauf stolz seyn, dem romischen Reicke 
einen Kaiser Theodosius geschenkt zu haben, so vor allem die Provinz 
Galizien, aus der er stammte (zu welcher das heutige Altcastilien damals 
gehorte). Gegen diesen Spanier Theodosius erhob sich, vom Neide über 
sein Glück getrieben, ein anderer Spanier, der Tyrann Maximus'), der 
sich zwar einen Verwandten des Theodosius nannte, aber sonst von un-
bekañntem Geschlechte, und wahrscheinlich aus einer andern Provinz 
war, dessen edle Gemahlin wohl auch eine Spanierin war. — Maximus 
verfolgte die Anhanger und nachsten Landsleute des Theodosius. Aber 
bei ihm, dem Usurpator, giengen die Itacianer betteln; bei ibm ver-
folgten sie die Landsleute des Theodosius zum Tode. Es war, so argu-
mentirten die Galizier, Parteigeist, nicht Glaubenseifer, was sie trieb. 
Priscillian und die Seinigen, aus Altcastilien, waren dem Maximus und 
seinen spanischen Anhangern als Landsleute und Anhanger des Theo-

') Petri de Natalibus catahgus sanctorum. Lugd. 1519. Lib. I I . c. 42. Fol. 222. Lib. X I I . 
c. 89. Fol. 219 — apud Lübkert, p. 72 et 128. 

*) "l/irjg rò yévoç, Zosim. 4, 35. 
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dosius verhasst. In dem Galizier Priscillian hasste und todtete Maximus 
den Galizier Theodosius. Der gegen jenen gefiikrte tõdtliche Streich 
•war auch fiir Theodosius berechnet. 

Dass Theodosius selbst die Sache im Wesentlichen nicht anders auf-
fasste, dafür fehlt es nicht an Anzeichen. Wir rechnen weniger dazu 
die Haltung des Ambrosius, den Brief des Siricius, die Schicksale der 
Itacianer nach dem Tode ihres Schiizers Maximus. Aher man beaehte 
die Todesart des Maximus selbst. Dieser, von seinem Verhangniss gê  
trieben, fíel im J . 387 in Italien ein, und veiiegte dem mit Heeresmacht 
heranrückenden Theodosius die Wege. Im Juni 388 rückte dieser auf 
der Heerstrasse von Sirmium heran. Bei Siscia stiess er auf den Feind. 
Ein anderer Kampf war bei Pettau. Ein Theil des Heeres des Maximus Ende 
gieng zu Theodosius iiber. Aemona (Laibach) offnete ihm seine Thore; Mazi
er drang bis Aquileja vor, wohin Maximus geflohen war. Hier wurde m"' 
er entweder gefangen, oder von den Seinigén ausgeliefert'). 

Aller Zeichen seiner Wiirde beraubt, mit blossen Füssen, und auf 
den Riicken gebundenen Handen wurde er vor Theodosius gefiihrt, der 
ihm seinen Ehrgeiz und seine Emporung vorwarf. Dann übergab er 
ihn dem Scharfrichter zur Enthauptung. Wie er also an edlen Spaniern 
und den Landsleuten des Theodosius gethan, so that dieser an ihm2). 
Er gab ihm den Streich zuriick, mit dem er gegen ihn ausgeholt hatte.' 
— Diess -war das — nicht unverdiente — Ende des MaximUs, das ér 
sich allerdings nicht durch den verdienten Tod des Priscillian, sondem 
durch seine Angriffe gegen Gratian, Valentinian 11. und Theodosjüs sm-
gezogen hatte. 

Aber auch die Itacianer (das sogen. Schisma Itacianum) fUhlten idett schick-
Umschwung der Ereignisse. Bis jezt Angreifer, wurden sie in den a*? 
Stand der Vertheidigung zurückgedrangt. ^Dieses schlimme Pracedens ""/j"1 
(ihrer Klage vor Maximus) ward anfanglich mit Berufung auf den her- ltaclu•• 
kSmmlichen Gerichtsgebrauch und das allgemeine Wohl vertheidigt; 
apater bekam Ithacius desshalb Handel, und als er schliesslich seines Un-
rechtes iiberfiihrt worden, schob er die Schuld auf diejenigen zuriick, 
in deren Auftrag und Rath er gehandelt hatte Von Idatius erzSÜt 

') Pacatus c. 37 — 39. Zosim. 4; 46. — cf. iiber Max. — Sozom., 7, 13.— Orosius, 
7, 34. — SocT-ai. 5, 11 sq. — Rufin. h. eccl. 2 , 14 — 17. — Gregor Tur. H . Fr . 1, 
38. — Tillemont, h. des emper. t. 5. — Art. „Máxime" in der nouv. Biographic 
g. von Didot-Hoefer. — Wietersheim, V . - W . , Bd. 4, S. 125 - 1 3 8 . 

') Natürlich aus dem Herzen sámmtlicher Galizier, deren Hass gegen Maximus 
u. a. aus den Worten des Idatius hervorgeht: Occiditur hostis publicita Maximus 
tyrannus à Theodosio in milliario 3 de Aquileja — 27. Juli 388 — fasti consul, et 
chron. ad 388. 

3) Sulpic. Sev. h. s. — 2, 51 — quod initio jure judiciorum et egregio publico (Tacit, 
annal. 3 , 70) defensum, postea Ithacius in jurgiis solitus (Bernays schlâgt vor jur-

6aiu8, span. Kirclie. I I . 2 5 
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derselbe: BIdacius, obgleich -weniger schuldig, legte freiwillig sein Bis-
thum nieder, ein weiser und bescheidener Schritt, wenn er nur nicbt 
spater seine verlorene Stelle wieder zu erhalten getrachtet hatte." 

Der hievon verschiedene Bericht des Isidor von Sevilla ist gerade 
nicht -widersprechend. „Idatius wurde mit dem Bischofe Ursacius (Ita-
cius) wegen der Hinrichtung desselben Priscillian, dessen Anklager sie 
gewesen, der Kirchengemcinscbaft beraubt, zur Verbannung verurtheilt, 
und starb in derselben unter der Regierung des Theodosius und Valen-
tinian 11." — Diess kann nicbt vor dem Siege über Maximus, d. i. nicht 
vor der zweiten Hãlfte des J . 388 geschehen seyn. Da aber ValentinianEL 
am 15. Mai 392 ermordet wurde, so fallt der Tod des Idatius friiber̂  
und in die kurze Zeit zwiscben seine Verbannung und semen Tod nock 
ein vergeblicher Versucb, ais Bischof nach Emerita zuriickzukehren, 
offenbar unter Verdrangung seines Nachfolgers, -wohl des Patruinus. — 
Dass Itacius aus seiner Verbannung -wieder nach Ossonoba zuriickgekehrt, 
scheint mir nicht wahrscheinlich. 

Wer war aber Klager und Richter gegen Idatius und Ithacius? Man 
hat diesen wohl nicht in Spanien und Grallien zu suchen, sondern in 
Italien. Man kann an Siricius und Ambrosius denkcn; aber "wahrschein-
lich fállt der Hauptantheil dem Theodosius zu. Die Verbannung ist 
eine weltliche Strafe, welche Bischofe nicht verhiingen konnten. Ala 
Anh'ánger des Maximus und Gegner des Theodosius wurden die Beidea 
verbannt, wie durch ihre Anklage wenigstens zwei Bischofe, Instantius 
und Hyginus, verbannt worden waren. Das Recht der Wíedervergeltung 
wurde an ihnen geiibt. Der Bâtiker Tiberian aber, und -wahrscheinlicti 
auch andere verbannte Priscillianisten, durften jezt wieder nach Hause 
zurilckkehrenl). 

So war die urspriinglich religiose Sekte mehr und mehr eine poli-
tische Parteifrage geworden. Kein Wunder denn, wenn die Galizier, 
die nachsten Landsleute des Theodosius, sich in Masse in das Lager des 
Priscillian begaben, den sie, von ihrem patriotischen Eifer und Zprne 
geblendet, für einen guten Katholiken und christlichen Martyrer er-
achteten. Ohnedem war es mit dem tiefen sittlichen Pall des Priscillian 
sehr schnell gegangen; seine bessere Vergangenheit, seine grossen Gaben, 
seine Kunst der Versteliung nahmen seine Landsleute für ihn ein. Sie 
fielen nicht vom Glauben ab, indem sie dem Priscillian zufielen. Denn 
Theodosianer seyn und Priscillianist seyn, — war ihnen dasselbe. — 
Doch fiel wenigstens ihren BischSfen ihre Vereinsamung mehr und melu? 

giis sollicitatus) ad postremum convictus in eos relorquebat, quorum id mandato et c o n -
siliis effecerat; solus tomen omnium episcopatu detrmus. Die Uebersezung nach B e r -
nays - S. 18. 

') Hieron. d. vir. iikstr. 123. 
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auf. — Die Gemiither wurden ruhiger. Das erste Zornesfeuer war ver-
gangen. Vielen dammerte eine Ahnung dariiber auf, dass es doch mit 
Priscillian schlimmer stand, als man geglaubt. Denn in den ersten 
Jahren hatte das Mitleid mit seinem Schieksale den wahren Sachveri.alt 
Terdunkelt. 

An den einzelnen Aeusserungen des Hieronymus über die Sekte HUM* 
sieht man, wie allmálig sich bei den Katholiken das Urtheil über und "J™" 
gegen Priscillian umbiJdete. Im J . 392 — schwankt er noch — cat. 121 
— scheint sich aber eher zu Priscillian binzuneigen. „Dieser wird bis 
heute von Einigen der gnostischen Hâresie angeklagt, w&hrend Andere 
bebaupten, er babe nicht die Gesinnung gehabt, deren er beschuldigt 
•wird." — Aber die Sekte entbiillte mebr und mebr ihre wabre Natur. 

^ Im J . 397 oder 398 batte ibm der fromme Laie Lucinius aus Batika 
gescbrieben, und im J . 398 (nicht 394) antwortete ibm Hieronymus. — 
In diesem Briefe findet sich eine Hinweisung auf die Reise des Paulus 
nacb Spanien, die von meinen Vorgtogern, und auch von mir friiher 
libersehen wurde *). sPaulus bleibt zu Rom zwei Jabre in einer Mieth-
•wohnung. — ^Der Menschenfischer wirft das apostolische Nez aus, und 
hat auch dich wie den schonsten Goldtisch (quasi pulcherrimum auratam) 
unter den zahllosen Arten von Fischen an das Ufer gezogen." Dieses 
•wenn auch unbestimmt lautende Zeugniss batte einigen Werth, wenn 
nicht Hieronymus an andern Stellen das Gegentheil lehrte. — Lucinius 
lebte mit seiner Gemahlin jezt als mit einer Schwester. Aber Hieronymus 
ermahnt ihn, sich im heiligen Lande niederzulassen. Lucinius hatte viele 
Wohltbaten ausgetheilt. Er hatte Schreiber nacb Betlehem gesandt, 
•welche die Werke des Hieronymus daselbst in papierne Codices abschrie-
ben fin chartaceis codicibus). Hieronymus aber musste sie oft ermahnen, 
dass sie genauer verglichen und (das Fehlerhafte) verbesserten. Er selbst 
konnte wegen der zahlreichen Besuche so viele B'ánde nicht mehr durch-
lesen, war auch lange krank, und erholte sich erst in der Pasten, als 
sie abreisten. Schreib- oder sinnstõrende Fehler fallen also nicht auf 
seine Rechnung, sondern derer, welche schreiben, „nicht was sie fmden, 
sondern was sie verstehen (non quod inveniunt, sed quod intelligunt) und 
wahrend sie fremde Irrthümer bessern wollen, zeigen sie die ihrigen." 
Die Schriften des Josephus, der heiligen Papias und Polycarp habe er 
nicht iibersezt. MDen Canon der hebraischen Wahrheit, mit Ausnahme 
des Octateuch, das ich jezt in Hãnden habe, habe ich deinen Knechten 
und Notaren zum Abschreiben gegeben," d. i. die von Hieronymus ge-
fertigte neue Uebersezung der heiligen Schrift. Er zweifle nicht, dass 
Lucinius die vor vielen Jahren von Hieronymus emendirte Ausgabe der 
Septuaginta habe. Dann handelt er vom Fasten am Samstage — und 

') K . - G . 1, 43; 49. 

25* 
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der taglichen Communion !). — Jede Provinz moge ihre Ueberlieferungen 
fur Vorschriften der Apostei halten. Er übersendet • ihm vier Ciiicien, 
und einen Codex, die Erklãrung von 12 dunkeln Visionen des Isajas. 
Moge endlich Lucinius die lange verzogerte Seefahrt wagen, oder doch 
wieder schreiben s). 

Hiero- Aber Lucinius starb bald, und Hieronymus erhielt die traurige Nach-
"tínd'" ticht von seiner "Witt-we Theodora, -welcber er um 399 einen Trostbrief 
nien. sch îeb, woraus wir u. a. erfahren, dass Lucinius sechs Notare an Hiero

nymus schickte, und alies abschreiben liess, was er von seiner Jugend 
an dictirt, d. i. geschrieben hatte, dass Lucinius all' sein Vermogen an 
die Armen ausgetheilt, dass er, nicht zufrieden mit den Graben in seiner 
Heimath, nach Jerusalem und an die Kirche von Alexandrien so viel 
Geld gesandt, dass viele davon leben konnten3). — In diesem Briefe 
nun redet er andera von den Hâretikern, ais im J . 392. „Es \rathet die 
schmuzigste Hãresie des Basilides durch Spanien, wie eine ansteckende 
Pest hat sie alie Provinzen zwischen den Pyrenaen und dem Ocean ver-
•wüstet, und besonders die Weiber sind ihr anheimgefallen" (das Weitere 
Kap. 6, 2). 

Dem Priester Abigaus, der, wie es scheint, dem Brief der Theodora 
ein Begleitschreiben beigegeben, antwortet Hieronymus mit einem Briefe 
allgemeinen Inhalts, und trostet ihn über seine korperliche Blindheit4). 

Mit der gleichen Bcharfe spricht sich Hieronymus in seinem— 410 
— verfassten Commentar zu Jesajas über die Sekte aus; noch scMrfer 
im J . 415 in dem Briefe an Ctesiphon. „In Spanien schliesst sich Pris-
cillian, ein Ableger des Manes, Leute, welche keck die Vollendung. und 
die Wissenschaft f ur sich in Anspruch nehmen, allein mit Weibern ein." 
Und wieder: BWas soil ich sagen von Priscillian, der durch das Schwert 
des weltlichen Richters, und die offentíiche Meinung der ganzen Welt 
verurtheilt wurde?" Und wieder: „ln Spanien hat Agape den Elpidius, 
das Weib den Mann, die Blinde den Blinden, der den Priscillian zu 
seinem Nachfolger hatte, in die Grube geführt; den eifrigsten Schüler 
des Magus Zoroaster, Bischof aus dem Zauberer, mit dem Galla, dem 
Namen, nicht dem Volke nach verbunden war (eine sonst nicht genannte 
Person, vielleicht die ProculaJ, welche ihre da und dorthin eilende Schwester 
als Erbin einer andern und verwandten Hâresie hinterlassen hat5)." 

Man braucht in diesen verschiedenen Aeusserungen des Hieronymus 
keine Widerspriiche zu sehen; denn im Laufe der Zeiten trat das wahre 
Wesen der Sekte greller und unleugbarer hervor. 

') K . - G . 2 , 79 — 80. 
s) epist. 71 ad Lucinium Baeticum, K . - G . 2 , 270-
3) epist. 75 ad Theodoram viduam. 
*) ep. 76 ad Abigaum. 
5) ep. 133 ad Ctesipk. — de turpitudine cuius te discipuli diligunt plurimum. 
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§. 3. Die Synode von Toledo. 

Die Lage war in Spanien unertraglich; auch die galizischen BischSfe 
batten schon Versuche gemacht, aus ihr herauszukommen. Sie hatten 
sich an Ambrosius von Mailand gewendet, der den Frieden zn vermitteln 
suchte. Nacb dem Tode des Theodopius im J . 395 hatten sie auch nach 
dieser Seite bin ihren Halt verloren. Aber der Versuch einer friihern 
Synode in Toledo (um 397 nacb Florez) scheiterte gerade an ihrem 
Ausbleiben. — Im J . 400 aber fanden sich in Toledo, ais der Central-
stadt von Spanien, sowohl die galizischen, als eine grosse Zahl anderer 
spanischer Bischofe ein, aus den Kirchenprovinzen Tarracon., Oarthagen. 
und Lusitanien, wahrscheinlich auch aus Batika. 

Es waren, wie in Elvira, 19 Bischofe, die an den Verhandlungen 
theilnahmen; davon sind uns nur die Size von vier bestimmt bekannt; 
Patruinus, der Vorsizende, -war Bischof von Emerita, Asturius von To
ledo, Lampius von Barcelona, Exuperantius steht mit dem Titel seines 
Sizes Celene in den Akten1). Marcellus war vermuthlich Bischof von 
Hispalis, Hilarius von Carthagena (oder Castulo). Aphrodisius, Licinian, 
Jucundus, Severus (er ist nicht der von Minorca), Leonas, Olympius, 
Orticius, Serenus, Fl orus, Leporius, Eustochius, Aurelianus, Lampadius 
sind Bischofe von nicht bekannten Sizen. — Das J . 400 ais das der 
Synode ist verbiirgt durch die Ueberschrift (aera 4 3 8 ) , das Zeugniss 
des Idatius, und den Umstand, dass Simplician von Mailand, der 401 
starb, zur Zeit der Synode noch lebte. — Ebenso ist der Monat Septem
ber verbiirgt. Die Akten der Synode bestehen aus 4 Theilen. Zuerst 
stehen 20 Cañones über Kirchenzucht. Patruinus, das Haupt und der 
Vorsizende des Concils, erklãrte, dass es wegen der verschiedenen Ein-
richtungen und Uebungen bis zum Schisma gekommen; darum müsse 
man sich verstandigen über gleiches Verfahren bei der Weihe der Cleríker, 
wozu die Cañones von Nicãa maassgebend seien. Die Bischofe antwor-
teten, wer von diesen abgehe, sei ausgeschlossen, wenn er sich von 
seinen Briidern nicht zurechtweisen lasse. 

1) Die Diakonen sollen dem Umgange mit ihren Frauen entsagen; c»no-

selbst wenn sie vor dem durch die lusitanischen BischSfe erlassenen s"naái, 

(sonst nicht erwahnten) Verbot, unenthaltsam mit ihren Frauen gelebt, 
so sollen sie nicht Priester werden; wenn ein Priester vor dem Verbote 
Siihne gehabtj so solle er nicht Bischof werden. 

2) Ponitenten diirfen nur, wenn es die Noth oder der Dienst fordert, 
Ostiarier oder Lectoren werden, nicht aber die Evangelien oder den 
Apostei (die Briefe der Apostei) vorlesen: sind sie vorher schon zu Sub-

') Idatius scbeint in seinem Bcrichte zu J . 400 den Oiligius mil ilim verwcehsfilt 
zu haben. 
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diakonen gcweiht, so soli es dabei bleiben, sie aber die Hande nicht 
auflegen und das Heilige nicht anriihrcn. Darunter verstehen sie õffent-
liche Biisser wegen schwerer Verbrechen und Laster, welche das Buss-
gewand getragen. 

3) Ein Lector, welcber eine Wittwe heirathet, soil Lector bleiben, 
oder hBchstens Subdiakon werden. 

4) Der Subdiakon, -welcher -wieder heirathet, soil zum Ostiarius oder 
Lector degradirt -werden, aber nicht die Evangelien oder den Apostei 
vorlesen (damit nicht ein Diener der Kirchc in weltliche Dienste ein-
trete); sollte er zum dritten Male heirathen, so werde er zwei Jahre 
ausgeschlossen, dann als Laie unter die Biisser gestellt. 

5) Der Priester, und jeder Cleriker, der in der Nahe der Kirche 
wohnt, und „komint nicht zu dem taglichen Opfer (ad sacrificium quo-

tidianum)", soil entfernt werden, wenn cr nicht vor dora Bischof Genug-
thuung leistet. 

fi) Eine guUgpvveihtp .luiiglV.'iii i p m l l a 1><¡ ><>ll kciiipn Verkchr mil 
einem < lonfesnor1} oder irgem) eincm i!>r nii'lit hlutsvorwHndten LaiVn 
haben, oder mil ibnen esscn: sei dcnn. 'lass «je boi finer Mahlzeit 
neben ãltern cbrenwerthen M'ánncrn und Krauen mit Confessoren zu-
sammentreffe; in die Wohming cines Lector soil sie nicht gehen, wenn 
sie nicht seine Schwester ist. 

7) Hat das Weib eincs Clerikers gesiindigt, so hat er, mit Aus-
nahme der Todtung, das Recht sic zu bewachen, zu binden, sie fasten 
zu lassen, so dass arme Cleriker, wenn sic keine Dienstleute (servitia) 

haben, sich selbst aushelfen; mit solchen Wcibern aber diiri'en sie erst 
nach vollbrachter Busse wieder essen. 

8) Wer nach der Taufo Kriegsdienste geleistet, und auch nichts 
Schweres verbrochen, soil, wenn er zum Clerus zugelassen wird, nicht 
Diakon werden. 

9) Keine Professschwester (professa) oder Wittwe soil, ohne den Bi-
scho'f oder Priester, mit eincm Confessor oder ihrcm Diener Antiphonen 
halten; das Lucernarium (d. i. die Vesper) soil nur in der Kirche ge-
balten werden, auf ciner Villa aber nur in Gcgenwart cines Bischof's, 
Priesters oder Diakons. 

10) Cleriker, welchc an cincn f'remden Dienst gebunden sind, sollen 
nur, wenn sie crprobt, und mit Genchmigung ihrcr Patrone, geweiht 
werden. 

11) Wenn ein Machtiger einen Cleriker, Armen oder Religiosen 
beraubt, und wenn er dor Vorladung an den Bischof nicht GehSr giebt, 
so werde er durch Umlaufschreiben an sammtliche Bischofe excommunicirt. 

') Bedeutet liicr nicht Cantor, sondern Bckennor odor Ascel. 
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12) Ein Cleriker darf seinen Bischof nicht verlassen, es sei denn, 
er verde ais ein von der Hâresie Zuriickkehrender auswarts aufgenommen. 
Geht umgekehrt ein Katholik zu denen über, die schon excommunicirt 
oder eensurirt sind, so treffe ihn gleiches Loos. 

13) Wer in die Kirche kommt und nie communicirt, sei ausge-
schlossen. 

14) Als Sacrilegus gelte, wer die empfangene Eucharistie nicht 
geniesst. 

15) Wer mit einem Ausgeschlossenen redet oder isst, sei ausge-
schlossen. 

16) Eine gefallene Nonne (devotaJ treffe, wie ihren Verfiihrer, eine 
Busse von 10 Jahren, wahrend welcher keine Frau sie zu Gaste laden 
darf. Heirathet sie, so werde sie erst dann zur Busse zugelassen, wenn 
sie sich trennt, oder er gestorben ist1). 

17) Hat Einer t>.ii)r Frau und oino ('oncnbine, so sei er ausge-
scblosseii. wer keino Fran . ahcv mir c"me t 'onwibiiio bal - i, werde nicht 
ausgeschlossen. 

18) Wftmi die Wittwe eines Bisohofe , Priesters oder Diakons wieder 
heirathet, so kann sic erst vor dem Tode die heiligen Sakramente 
empfiangen. 

19) Ebenso, wenn die Gott geweihte Tochter eines Bischofs, Prie
sters oder Diakons fallt oder heirathet, diirfen sie ihr Vater oder ihre 
Mutter nicht mehr aufnehmen; der Vater habe sich in dem Concil zu 
verantworten; das Weib werde nicht zur Communion zugelassen, wenn 
sie nicht nach dem Tode ihres Mannes Busse thut; verlBsst sie ihn abei 
und begehrt die Busse, so soil sie am Ende die heilige Wegzehrung 
erhalten. 

20) Da es heisst, dass in einigen Orten oder. Provinzen Priester 
das Ohrisma weihen, so soil von nun an nur der Bischof es bereiten, 
und durch die Pfarreien (per dioecesea) versenden; vor Ostem sollen 
Diakonen oder Subdiakonen von jeder Kirche den Chrisam abholen. 
Die Diakonen diirfen ihn nicht gebrauchen. Der Archidiakon m8ge 
immer an diese Verordnung, sei es in Abwesenhek oder Anwesenheit 
der Bischofe, erinnern, dass die BischSfe sie beobachten, oder die 
Priester sie nicht iibertreten. Es folgen die 19 Unterschriften in obiger 
Ordnung. 

Von diesen Cañones beziehen sich nur, sei es mittelbar oder direkt, 
c. 12, 13, 14, 15 auf die Priscillianisten. 

Die hieran sich schliessenden 18 Anathematismen mit dem Glaubens-

' ) Das Nithere, s. oben, K . - G . 2 , 64 — 65. 
s) d. i . eine unstandesgremSsse Ehe eingeht, die soil Papst Calixlus kirchlich çiltig 

war. s. K . - G . , 3, 68 - 70, 
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DI* symbol gegen die Priscillianisten werden unten In Kap. 15 besprochen, 
uiim Eben dahin sind zum Theil Bestandtheil 3 und 4 dieser Synode 

•ehsfe zii verweisen. — Der Thatbestand, den ich aus den „Exemplaria p r o ' 
fmionum in Concilio Toletano, contra sectam PHscilliani" und dem 
xExemplar difinitivae sentmtiae tramlata de gestls" als gesichert eruire, 
ist dieser. Schon war das Concii am 1. September (400) gehalten, 
daim fanden Vernehmungen und Untersucbungen statt; am 6. September 
•wurden die Erklarungen des Bischofs Symphosius von Astorga, seines 
Sobnes Dictinius, und Nachfolgers als Biscbof von Astorga, sowie des 
Priesters Comasius, worm sie mit aller Entscbiedenheit, und zugleich 
mi* den Ausdrücken der rührendsten Demutb, ihre Verwerfung der Irr-
lehre dies Priscillian aussprachen, vorgelesen. Am 11. September gab 
Comasius neue Erklârungen ab. Ebenso Symphosius und Dictinius, 
welcher sprach: „Ich folge dem Ausspruche meines Herrn und Vaters, 
meines Erzeugers1) und Lehrers Symphosius. Was er gesagt hat, sage 
iéh. Denn es steht geschrieben: Wenn euch Jemand ein anderes Evan-
gelium verkiindigt, als welches geschrieben steht, der sei Anathema; 
tmddesswégen verdamme ich Alles, was Priscillian entweder Uebles 
gelArt bder geschrieben, zugleich mit dem Urheber." 

An deraselben 11. September wurde der Endentscheid der Bischõfe 
vérlèsen, woraus u. a. hervorgeht: Symphosius hatte nur einen Tag der 
Synode von Saragossa angewohnt, und der Fâllung des Urtheils gegen 
die Priscillianisten daselbst sich entzogen (ohne Zweifel, weil damals ihr 
Hauptsiz, Altcastilien, zu seiner Kirchenprovinz gehõrte, und er nicht 
Willens war, die Beschliisse gegen sie auszuführen; so erklãrt es sich 
auch in, etwas, warum Itacius damit betraut wurde). Spater hatte Am
brosius von Mailand vermittelnde Briefe an die spanischen Bischofe ge
schrieben, worin er rieth, wenn die Priscillianistischen Bischofe wider-
mfén uüd die von ihm bezeichneten Bedingungen erfullten, solle man 
sie zum Frieden aufnehmen. Symphosius und Dictinius waren selbst 
bei'Ardbrosius (in Mailand) gewesen, und batten sich mit ihm über diese 
Bedàngungén verstandigt, wie ich vermuthe, in der Zeit zwiscben 388 
und 395. —• Auf d*s Drângen des Volkes von Astorga hatte Symphosius 
ferner, schon auf Jahren, seinen eignen Sohn, nach ofterwâhnter da-
nudiger spanischer Unsitte, zu seinem Coadjutor und Nachfolger geweihtj 
Ambrosius hatte aber verlangt, er solle sich zu Lebzeiten seines Vaters 
mit der Wiirde eines Presbyters begnügen. Beide gestanden auch, dass 
sie für verscbiedene Kirchen Bischofe geweiht, wo keine waren. Dazu 
hatte wènigstens Symphosius das formelló Recht, weil Astorga damals 
Metrópole der Provine Galizien war; sonst ware auch nicht leicht zu 
erklâren, wie er so viele Bischofe ordinirte. Sie brachten die Entschul-

') Trozdem halt man den Symphosius gewohnlich nur für den Lehrer des Dictinius. 
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digung vor? dass das Volk von fast ganz Galizien mit ihnen libereiii-
stimmte, vielmehr sie fortzog. So weihten sie den Bischof Paternus von 
Bracara, der zuerst gestand, dass er die Sekte des Priscillian gekannt 
(se seise), aber schwur, dass er als Bischof nach Lesung der Bticher des 
Ambrosius von ihr befreit worden sei. 

Die Size der folgenden galizischen Biscliofe werden nicht genannt. 
Isonius sagte, er sei vor Kurzem getauft und von Symphosius zum 
Bischofe geweiht -worden, und venverfe alies, was dieser verworfen habe. 
Vegetinus -war schon vor dem Concil von 380 zum Bischofe (von 
Symphosius) geweiht, und hatte den Priscillian verworfen. 

Herenas war seinen Olerikern gefolgt, die laut schrieen, Priscil
lian séi ein Heiliger und als Martyrer gestorben. E r , mit alien Gleich-
gesinnten, sowohl seinen Olerikern, als verscbiedenen Bischôfen, d. i. mit 
Donatas, Acurius, Emilius, soil seiner Wiirde entsezt werden. Zudem 
•war Herenas von drei Bischofen, vielen Priestern und Diakonen iiber-
wiesen worden, dass er eine Lüge eidlich bekriiftigt habe. 

Vegetinus wurde ohne Wciteres in seiner Wiirde bestãtigt. Pater
nus solle vorerst Bischof von Bracara bleiben, und solle die Gemeinschaft 
mit den iibrigen Bischofen erhalten, sobald der apostolische Stuhl ant-
worte. 

Die Uebrigen, welche aus der Provinz Galizien zu der Synode ge-
kommen, und stets in der Gemeinschaft des Symphosius verharrt, sollen 
eine von dem Concil ihnen zugesendete Formei unterschreiben, und so 
den Prieden erwarten, bis der dermalige Papst (hier ist nicht Siricius, 
^ 398, sondern Anastásius — 398 — 402 gemeint), Symplician von Mai-
land und die iibrigen Bischofe antworten. Unterschreiben sie nicht, so 
sollen sie weder im Besize ihrer Kirchen bleiben, noch mit den zu der 
Kirche Zuriickgekehrten Gemeinschaft haben. 

Vorerst soil nur Vegetinus mit Paternus Gemeinschaft haben. Der 
fromme Greis Symphosius solle sich innerhalb seiner Kirche halten, und 
vorsichtiger seyn. E r , Dictinius und Anterius solle von dorther die 
Oommunio erwarten, wo er friiher die Hoffnung des künftigen Friedens 
erlangt, d. i. von Italien. 

jWir verordnen auch, bevor ihnen durch den Papst oder ( v e l ~ e t ) 
durch den heiligen Symplician die Communio der Kirche ertheilt wird, 
sollen sie weder Bischofe, noch Priester und Diakonen weihen;* also 
war Symphosius doch Metropolit. 

Alle Bischofe sollen darüber wachen, dass kein Ausgeschlossener 
in den Hausern der Weiber Versammlungen halte, und dort apokryphe 
Biicher gelesen werden. — Dem Bischof Ortigius seien die Kirchen zu-
rtickzustellen, aus denen er vertrieben worden. Dieser war nach Idatius 
fiir Gaelene ordinirt, der aber auf Betreiben der Priscillianisten ver
trieben, in der Verbannung lebte. Es gab in Galizien Aquae Flaviae, 
heute Chaves am Tamega, Aquae Originum, heute wahrscheinlich Orense, 
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Aquae Laevae, ein unbekannter Ort, Aquae Quintinae, wohl Quinta an 
den Quellen des Navia, endlich Aquae Oelenae, jezt Caldas del Rey. 
Da nun Esuperantius in den Akten selbst Bischof von Celene genannt 
wird, so diirfte bei Idatius ein Irrthum vorliegen, und Ortigius -wahr-
scheinlich Bischof von Aquae Originum gewesen seyn, weil diess spâter 
und bis heute Bisthum gewesen. 

Der Brief des Ambrosius an die Bischofe Spaniens hat sich nicht 
erhalten. Er spricht sich indess auch sonst gegen die Itacianer aus. Aaf 
der Synode zu Turin vom 22. September 401 wird noch des sogenannten 
itacianischen Schisma Erwahnung gethan, deren Canon 6 lautet: Die 
gallischen Bischofe, welche sich von Felix (von Trier) trennten, sollen 
in die &emeinschaft der Synode aufgenommen werden, nach den Schrei-
ben des Ambrosius und des Papstes (Siricius). — Bischof Felix, den 
Sulpic. Severus sehr lobt, soil seiner Stelle entsagt, sich in ein Kloster 
zurttckgessogen haben. und bald daranf gpstorben seyn' i. 

') Am ausfiihrlichslen (iber die Synode von Toledo hundelt Kloiez 6. p. 50—131; 
dann Aguirre, 3 , p. 20— 58. — Tejada y Ramiro, l. 2 , p. ¿74 - 201. — Har-
duin, t. 7, 990. — Mansi, 3 , .9.97 *y. Coleti-Veneta, 2, p. 1469 — 90. 
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Die Klrclte i» Spaiiieii vou der Synodc von Toledo his ziim 

Wegziige der Vandaleu tm-M \ M k * . Jahr 400 -42». 

Wenn auch die zu Toledo versammelten Bischofe an Papst Anastásius 
ein Schreiben richteten, so scheinen sie doch keine Antwort erhalten zu 
haben, welcbe schweriich veri oren gegangen würe. — Die Verwirrung 
in Spanien wuchs. Bütisclie und wolil auch carthaginensische BischSfe, 
beherrscht vou jenem separatistischen Geiste, welchen Gregor von Elvira 
mehr ais 30 Jalire lang gen'áhrt und gepflegt liatte, bildeten nun ein 
neues Schisma, indem sie sich von der Gemeinschaft aller Bischofe 
trennten, welche den Galiziern Wiederaufnahme in die Kirclie ge-w'áhrten. 
Dazu kamen noch andere Ausschreitungen von Seite unwürdiger BischSfe. 
Darum begab sich Hilarius, der Metropolit der Provinz Carthaginensis, 
dessen Aufgabe es zunachst -war, und der wahrscheinlich auch von den 
Bischofen der Synode von Toledo Vollmacht und Auftrag erhalten hatte, 
zu personlicher Berichterstattung nach Rom. Hier war Innozenz I. seit inno-

dem Jahre 402 Papst. — Er erliess, ohne nahere Angabe des Jahres, " ^ i ' 
eine Encyclica an die zu Toledo versammelt gewesenen Bischofe, welche ^ 
sehr schãzenswerthe Beitrage zur spanischen Kirchengeschichte jener 
Zeit giebt. Jaffé sezt den Erlass des Briefes in das J . 404'). Nachdem 
er durch den Bischof Hilarius und den Priester Elpidius Kunde von dem 
Schisma in Spanien erhalten, so entscheidet er „in einer Sizung des 
Presbyteriums": 1) die B'átischen und Carthaginensischen Bischofe (d. i. 
einige derselben) haben sich mit Unrecht von der Gemeinschaft der 
Uebrigen getrennt, weil Symphosius und Dictinius, nachdem sie der 
Hâresie Priscillians entsagt, wieder aufgenommen worden; 2) die von 

') Jaffé regesta Pontif. — p. 2$, 
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Ruffinus und Minicius in fremden Kirchen ordinirten Bischofe seien ab-
zusezen; 3) Bischof Johannes miisse entfernt werden, wenn er nicli* 
aufhore, den Symphosius und Dictinius mit Unbilden zu iiberhãufen ; 
4j bei einigen fehlerhaften Weihen miisse man um des Friedens -wegeu 
Nachsicht haben; 5) die Klage des Gregor von Emerita sei anzuhoren ; 
6) über die noth-wendigen Eigenschaften der zu Weihenden1). — Die 
merkwürdige Thatsache, warum diese Decrétale in der alten spanische» 
Sammlung des Kirchenrechts feble, werden wir im nâchsten Buche z\x 
erkl'áren und daraus Schlüsse auf den Ort der Entstehung dieser Samm
lung zu ziehen suchen. Ob und welche Wirkungen dieses Schreiben 
gehabt, -wissen wir nicht. 

Es fehlt uns vom J . 404 bis 447 an alien eigentlich kirchlichen 
Nachrichten über Spanien. Was wir wissen, bezieht sich auf den Ein-
fall der germanischen Vcilker, oder auf einzelne Personlichkeiten. 

Einfsii Im Monate September oder Oktober rles Jahres 409 fnach den 
vaíd» Eiftén am 29. September, nach den Andern am 13. Oktober), an eiòem 
simo Dienstage, betraten die Vandalen, Sueven und Alancn zuerst den Boden 
AiantD Spaniens, und „bezeichneten ihre Ankunft mit den unerhfirtesten Ver-

heerungen. Nicht zufrieden, die Stadte zu pliindern und den Flammen 
zu übergeben, verwüsteten sic audi im wilden Uebermuthe die Früchte 
des Feldes; Pest und Hungcrsnoth erschicn in ihrem Gefolge; wilde 
Thiere verlicssen ibrc Hiililen, durch den Geruch der unbegrabenen 
Leichen angelockt; das Elend der Einwohner erreichte den hõchsten 
Grad" *). 

Nach zwei Jahrcn der Verheerung theiltcn sie sich in die Halbinsel. 
Die asdingischen Vandalen unter Gunderich und die Sueven unter Her-
merich erhielten Galizien, die silingischen Vandalen Batika, die Alanen 
unter Atax Lusitanien und Carthaginensig, wahrend den Romern die 
Provinz Tarraconensis blicb. — Nach der Niederlage der Silinger und 
Alanen durch die Gothen — 419 — unterwarfen sich dieselben dem 
Vandalen Gunderich in Galizien, der nun, bei dem Abzuge der Gothen 
nach Gallien, nach Andalusien zog — 420, dem sein Volk den Namen 
gab. Im J, 422 schlug er die Romer und Gothen. In den folgenden 
Jahren pliindevtcn die Vandalen die Balearischen Inseln und zerstbrten 
Carthagena, und theilweise Sevilla — 425. — Gunderich „croberte His-
palis und da er in gottloscr Ueberhebung seine Hiinde gegen die Kirche 
dieser Stadt ausgestreckt, so gieng er bald darauf durch Gottes Gericht 

') Niihercs iibcr diesen. Brief in Kap. 11, 12, 13. 
») Idatius citron. 409—4211. — Zost'miis, 5, 4 - 5 . — Orosi'iis, 7, 40. — F . W. Umbke, 

Goschichte von Spanien, 1. Bd. , 1831, S. 14 — 25. — Fe/. Dahn, Die K8nig;C 
der Gerinanen. 1. A bill. Die Vandalen, 1861, S. 141 —152. — Wietersheim, 
Vòlkei-wanderung, Bd. 4, 1864, S. 247 - 282. 
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von einem Damon getroffen zu Grunde" '). — Ihm folgte Genserich in 
der Regierung, der nach dem Berichte Einiger aus einem Katholiken 
ein Apostat und Arianer wurde. Im Mai 429 brach dieser mit seinem 
Volke nach Afrika auf. — Die Kirche von ¡Spanien aber war in dieser 
Zeit gleichsam begraben unter den Trümmern der einstürzenden alten 
Staatsordnung. 

In diese Zeit fallt der Abschluss der westgothischen Liturgie, indem Ab-
der im J . 397 oder 400 gestorbene heilige Martin von Tours der iezte "i*""* 
Heilige ist, welcher ein eigenes Festofticium in dieser Liturgie hat. Ob- (p°(>l'1'l 
gleich z. B. das Gedachtniss des heiligen Augustin in dcrselben als ^ » 
„Festum sex capparum" gefeiert wird, so hat derselbe dennoch in der gie. 
Messfeier nicht einmal eine eigene Oration, sondern „omma dicantur 
unins Confessoris pontiflcis". — In dieser Zeit bliihte wohl auch der Bi-
schof Petrus von Ilerda, gwelcher tilr verschiedene Festliehkciten ent- Hetm» 
sprechende Orationen herausgab, sowie Messen von eben so schonem iirrda. 
Inhalt, als klarer Sprache" 2). Canal, der Fortsezer der „Espanna sa
grada" , begniigt sich zu sagen, dass man die Zeit dieses Petrus spatestens 
in den Anfang des sechsten Jahrhunderts sezen dürfe •*). Da er indess 
bei Isidor einerseits zwischen den Afrikanern Cerealis — um 487 — und 
dem spatern Ferrandus, anderseits zwischen Marcellin dem Luciferianer, 
Idatius Clarus, Papst Siricius, Paulinus von Nola und Chrysostomus 
steht, so glaube ich annehmen zu dtirfen, dass er im f ünften, oder noch 
am Ende des vierten Jahrhunderts geblüht, und nicht unwahrscheinlich 
ist, dass er beim Abschlusse der spanischen Liturgie betheiligt war. ^ 

' ) Idat. i28. — Manner!, Gcschichle der Vandalen, 1785, S. 48. — Marcus, hiatvire 
des Vandales, 1836, S. 128. - F . Dahn, Die Vandalen, 1861, ineint S. 149, er 
sei 427 im Krieg gegen die Sueven umgekommen — nach Procop, Vund. 1, 3. 
Nach Andern hatte ihn sein Bruder Genserich ermordcl — Procop. I. c. — Dahn, 
S. 150, ist gegen, Wietersheim Võlkerwanderung, 4. B d . , 1864, S. 280 — für 
diese Annahme. 

*) Isidor. de vir. iliustr. cap. 13 — et missas eUganti sensu et aperto sermone. 
») t. 46 - Iglesia de Lérida - 1836, p. 92—93 „Pedro". 



Neuntes Kapitel . 
Oroslns von Bracara. Die beirien Avitus von Hincara. Severas 

von Minorca. Bachiarius. Augustinus gegen die Pris-
cillianisten. Der Spanier Consentias. 

Orotiu. Orosiue trSgt seinen Vornamen Paulus aus demselben Grunde erst 
seit dem sechszohnten Jahrhundert, aus welchem Dexter die Vornamen 
Flavius Lucius trUgt. Sammtliche Spanier, denen wir bis jezt begegnet, 
tragen nur einen Ñamen (etwa mit Ausnahme des Idatius Clarusj, und 
Orosius hat weder einen Vor- noch Beinamen'}. 

') Literalur fiber O r . : 1) Moller, D. G . , dissertatio de Paulo Orosio. Áltorji 1689. 4'. 
— 2) balmasses y Roz, P. J . , dissertacion histórica por la patria de Paulo Orosio 
que fue Tarragona en Catalunna, y no Braga en Portugal, en que satiifacen la» 
razone», que en contra escrivio el. Marques de Mondejar — Barcelona 1702 fol. — 
•7) Heumann, Ch. Á . , programma, quo Paulu Orosio nomen tertium Hormisdae resti
tuítur, Gottingae 1732. 4". — Palnicius, bibl. mediae el infimae latinitat. ed. Manti, 
t. V., p. Í 7 Í - . 1 7 7 . — 5) Rem. Ceillier, ed. 2, t. 10 (1862), p. 1 -6 . - 6 ) f Florez, 
Esp. mgr., t. 15, p. 314—351 „Paulo Orosio" ( c f Nachtrâge t. 16, p. 90 — 91; 
1.30, p. 397—98.) - 7) t Antonio - Perez Bayer, saec. V , 1. p. 235 sq. — 8) f dt 
Castro, p. 237 — 247. •- 9) Beck, G. Fr . 11., diss, de Orosii historiei fontibvs et 
uuctoritate, Gothae 1834. — 10) Grubitz E r n . , emendationes Orosianae — Lips. 
1836. 4°. — 11) Th. v, Moerner, de Orosii vita ejusque historiarum libris V I I adv. 
paganos, Berol. 1844 — ist vorlãuiig das Beste, was über Orosius gesehrieben 
wurde; nur handclt der Verfasser ganz beilãuflg vom Leben und den Schriflen 
des Orosius, ganz crschõpfend dagegen von den Quellen seiner Geschichte. 
(Die mit t bezeichneten Schriften sind hier und im Folgenden in dem treff-
liclien Werke von Potthast: „ Bibliotlieca histórica medii aevi" — Berol. 1862 — nicht 
aufgeführt.) 



') Sie steht in K . - G . 1, p. 277 vollstândig. 
') K.-G. 1, 391. 
*) Oros, commonitorium de errare Prísciü. et Oriff. c. 3. 
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$. 1. Orosius von Bracara. Die beiden Avilns von Bracara etc 399 

Orosius •wird ausserhalb Spaniens bis heute ein Priester von Tarra- nicht 
gona genannt, zu -welclier Annahme mir das Missverstandniss der Stelle x*"",. 
(Oros. 7 , 22 ) Anlass gab'): „Auch wir zeigen in Spanien unser T a r - s0"*' 
raco zum Troste über das neueste Missgeschick." Jeder Spanier, der 
auswârts lebt, wird jede beliebige Stadt in Spanien wunsre Stadt*-' nennen; 
er wird aagen: Bunser Toledo, unser Barcelona" etc. 

Dagegen sind die Grlinde fur Galizien und zwar fiir Bracara als^audern 
Heimath des Orosius nicht bloss stark, sondern schliessen jeden Zweifel B™ 
aus. — Erstens Augustin sagt (ep. 100 ad Hieran.): Orosius kam zu 
uns bis von dem Ufer des Weltmeers her — fund ep. 109) : Er kam 
zu uns von dem ãussersten Spanien, das ist von dem Ufer des Ocean 
(ad no* usque ab Oceani littore properavit — und: qui ad nos ab ultima 
Hitpania id est ab Oceani littore — advenit). Das âusserste Spanien am 
Ufer des Weltmeers ist fur Afrika und" den ganzen Orient Galizien, und 
Bracara ist die Stadt, welche flsich mit ihrem Meerbusen brüstet" !). — 
Zweitens — der Priester Avitus von Bracara, um das J . 415 in Jeru
salem weilend, schickt durch Orosius einen Brief und Keliquien des 
heiligen Stephanus an den Bischof Balconius von Braga, woriu er u. a. 
sagt: wMein geliebtester Sohn und Mitpriester Orosius wurde von afrika-
nischen Bischofen bis hieher (nach Jerusalem) gesendet, dessen Liebe 
und Trost mir die Gegenwart von euch alien wieder geschenkt hat 
(cuius mihi chantas et consolatio oestram omnium praesentiam reddidit), 
d. i. in diesem einen Landsmanne habe ich euch alle wieder gesehen 
und gefunden. — Drittens, sagt Orosius: Zwei mciner Mitbiirger, Avitus 
und ein anderer Avitus, haben die Heimath verlassen, und sind, der 
eine nach Rom, der andere nach Jerusalem gegangen [tune duo civet 
met, Avitus et alius Avitus, peregrina petierunt')]. — Viertens hat 
Orosius seine Heimath desswegen verlassen, und den Augustin zum 
Kampfe gegen die Irrlehre ermuntert, weil diese gerada in seiner Hei
math herrschte. — Fünftens, der Entschluss des Orosius, die Reliquien 
des heiligen Stephanus nach Bracara zu bríngen, lasst auf diese Stadt 
als seine Heimath schliessen. — Sechstens, mit Uebergehung mehrerer 
schwacherer Gründe, die sich bei Florez finden, ist ein weiterer Grund 
entscheidend, der seit hundert Jahren in Spanien, aber noch nicht ausser
halb Spaniens bekannt ist. Unter den im vorigen Jahrhundert aufge-
fundenen Briefen des Bischofs Braulio von Saragossa steht ein langer 
Brief an den heiligen Fructuosus von Bracara, an dessen Schluss es 
heisst: Erinnert euch, dass aus der Gegend, welche ihr bewohnet, die 
geistreichsten und gelehrtesten Manner entsprossen sind, u. a., um nur 
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einige zu nennen, der Priester Orosius, der Bischof Turibius, Idatius 
und Carterius [ex ea ortos fuisse elegantíssimos et doctissimos viros (ut al i-
quos dicam), Orosium presbytervm etc.1)]. 

Es ist zu hoffen, dass bei ruhiger Erwagung vorstehender Griinde 
von Tarraco ais Heimath des Orosius werde Absehen genommen werden. 

Oroaiua Orosius verJiess ais Jiingling, aber doch schon als Priester, seine 
Aogn. Heimath, getrieben von einem unbestimmten Drange, nicht wissend, 
•tino.. w{)j1¡nj dir," spricht er zu Augustin, „bm ich von Gott gesandt: 

Ich erkenne an, warum ich hiclier gekommen bin: ohne Willen, ohne 
Nothwendigkeit, ohne Genehmigung (sine consensu), habe ich mein 
Vaterland verlassen, von einer verborgenen Gewalt getrieben2)." Er 
floh vor den Barbaren, wohl den Vandalen, als unheimlichen Menschen; 
sie verfolgten ihn bis zum Meere, warfen mit Steinen und Speeren nach 
ihm, hatten ihn schon beinahc mit den Handen ergriíFen, aber umflossen 
von einer plozlichen Wolke entfloh er ihnen •,). Auf dem See-wege kam 
er nach Hippo, „er wurde an das Ufer jenes Welttheils getragen, und 
aah ein, dass er zu Augustinus berufen war". — Hier verfasste er, und 
überreichte ihm „díe Consultatio oder das Commonitorium de errore P r i -
tcittianistarum et Origenistarum". Da die Bischofe Eutropius und Pauius 
eine Shnliche Denkschrift dem Augustin übcrrcicht, aber nicht alie Hâre-
sieen nannten, fiigte Orosius die seinige bei, damit Augustin auf alies 
untworten konnte. Er verlangt zu seiner geliebten Herrin (d. i. in seine 
Heimath) zuriickzukehren. nDort sind wir mehr zerrissen von schlimmen 
Lehrern, als von den grausamsten Feinden." Dann fiihrt er die Irr-
thümer Priscillians über den Ursprung der Seelen an, mit Anfiihrung 
von Stellen aus dessen Schriften, der sich selbst auf eine Schrift „Me-
moria apostolorum" berufen. Von Augustinus erwartet er Heilung dieser 
Wunden, auch des etwaigen Schadens, welchen der Irrthum der Ori-
genisten in seiner Heimath gestiftet, er selbst sei der von Gott gesendete 
Ueberbringer seiner Auftrage nach Spanien. 

§• 2. 

Augu- Darauf erschien — im Anfange des J . 415 — die Schrift Augustina: 
gegen „Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas liber 1" (11 Kap.j. — 
Priltii Vorher hatte Augustin von dieser Sekte nichts gehSrt, doch sie indirekt 
•i*»' ^ &- a's ManichSter) widerlegt. Ob man sage, die Seele sei aus nichts 

oder durch Gottes Wille erschaffen, so sei sie in keinem Fall ein Theil 
Gottes. Wie man gegen die Origenisten disputiren solle, kOnne er im 

') epistolae Jiraulionis — ap. Florez - Risco, 30, 395. 
1) commontW. cop. 1, 
3) Historiar. 3 , 20. 
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besten in deren Heimath lernen; jedenfalls werden die gefallenen Engel 
nicht zu Gott zuriickkehren 

Das Buch Augustins ^Contra mendacium aã Gomentium l. 1" — ist Con-
um 420 verfasst [2i (41) Kap.]. Veranlassung war die schlimme Sitte der und" 
Priscillianisten, die Lüge für erlaubt zu halten, indem sie behaupteten, 
sie seien gute Katholiken. Consentius -war wohl Laie, und hatte dem 
Augustin „Vieles zu lesen geschickt". Ein Jahr -war Augustin verhindert 
zu antworten, und jezt war er gezwungen zu schreiben, damit er nicht, 
„da bereits die zur Schifffahrt günstige Zeit da war, den nach Rückkehr 
sich sehnenden Boten langer aufbielte". Dieser war Leonas, der Diener 
Gottes. Augustinus ertheilt den Talenten und dem Eifer des Consen
tius grosses Lob, will denselben aber massigen; denn uns sei zu lügen 
nicht erlaubt, um die Lügen der Hãretiker zu entdecken. Die Priscil-
lianisten all ein erhebeu gleichsam die Lüge zum Dogma, und seien hierin 
schlimmer, ais andere Háretiker (cap. 2)2). Consentius hatte dem Au
gustin das Buch des Dictinius „Libra" iibersendet, von dem man glaube, 
dass er katholisch gewesen sei, und von seinem Irrthume sich bekehrt 
habe. Dagegen nennt Augustin den Priscillian „einen gottlosen und 
verabscheuungswilrdigen Menschen, der wegen seiner schândlichen Ver-
brechen und Missethaten verurtheilt wurde 3). — Consentius moge seine 
Tálente anwenden, uru gegen die Sekte zu schreiben (cap. 11 et 2 5 ) ; 
habe er ihre Irrthiimer aufgedeckt, so solle er sie auch wideriegen (wozu 
ihm Augustin Anweisung Uber und aus der heiligen Schrift giebt), be-
sonders die „Libra'e des Dictinius [cap. 35 und 41 epilogus*)]. Niemals 
aber sei es erlaubt, zu lügen, damit Gutes daraus entstehe. 

Darnach scheint es, dass Consentius in Spanien lebte, — wenigstens 
unter, oder in der Nahe der Priscillianisten. — Wir besizen einen Brief 
von einem, wohl von diesem Consentius, der ausserordentlich elegant 
geschrieben ist. Consentius hatte schon ein Werk über die Trinit'át 
geschrieben, woraus er sehr schone Stellen anführt. Er hatte den Au
gustinus besuchen wollen, dieser war aber auf das Land in die Einsam-
keit gegangen. Consentius wünschte von ihm nicht bloss eine mündliche, 
sondern eine schriftliche Antwort. ^Denn auf den Inseln, auf welchen 
wir wohnen", waren viele in Irrthümer gerathen (in Betreff der Trinitítt: 
multi in illis, in quibus habitamus insulis) und nur ein Augustin kõnne 
sie zurückführen5). Schon in der Vorrede zu seinem Werke habe er 

' ) Aug. oper. t. 8. 
*) cf. enchirid. ad Laurentium, e. 18. 
3) c. 5. 

c. 5. liber, cuius nomen est Libra, et quod pertractatis 12 quaestionibus velut unciis 
explicatur. 

s) epist. 119 — Aug. — Consentius Augustina proponit quaestiones de Trinitate. Tu 
enim non editorum a me jam librorum lector, sed probandorum (reprobandorum?) 
emendator, ni fallor, electus es. 

Gams, span. Kirche. I I . 26 
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ja' gesagt: ^Wir verlangen den schwankenden Nachen unsers Glaubens' 
zu befestigen durch den Ausspruch des hcJligen Augustinus." — Augu-
stinus antwortet dem ^geliebtesten und im Herzen Christ! hochschâzbarcn 
Bruder Consentias l).u — Augustin hatte ihn gebeten, zu ihm zu kom-
men, -weil er an seinen Scbriften grosses Wohlgefallen fand ( in ¡ ibristuü 
valde mm tuo delectatus ingenio J . Er liabe ferner gewollt, dass er einige 
Scbriften Augustina bei diesem selbst lese, damit er ihn sogleich über 
Zweifel aufklaren kSnne, und er durch diesen Verkehr selbst sebe, was 
an seinen Biichern zu verbessern 8ei. Er habe ja die Gabe einer ge-
wandten Rede, und Aufrichtigkcit genug. — Nur moge er bei den 
Stellen seiner (des Augustin) Biicher, die ihm wichtig scheinen, Zeichen 
machen, und dann nach Lesung der Biicher wieder zu ihm kommen, 
und ihn fragen. Das sei um so nothwendiger, da Consentius ganz fakch 
geschriebene Codices des Augustin in Handen habe. In Betreff der 
Trinitat habe er sich lediglich an die Lehre der Kirche zu halten. Dann 
spricht er vom Verhaltniss des Glaubens zum Wissen. — Ueber die 
Trinitat moge er lesen, was Augustin schon geschrieben, und was er 
noch unter den Hünden habe (3, 13). Darnach moge Consentias seine 
falschen Ausdriícke bcrichtigen (uberius tua secus dicta redarguasj. Diese 
Briefe wurden um 409—410 geschrieben2). 

Consentius kam troz der Einladung nicht wieder nach Hippo. Da-
gegen schrieb er etwa 10 Jahrc spatcr, und fragte bei Augustinus an — 
iiber die jezige Beschaffenheit des Leibes Christi, und über die Beschaffen-
heit unsrer Leiber nach der Auferstehung. Darauf antwortet Augustin 
um das J . 419 — 420 Er bedauert, den Consentius noch nicht gesehen 
zu haben. BDiess aber wird uns Gott vielleicht gewãhren, wie wir es 
hoffen, in ruhigern und sichereren Zeiten, so dass dieses ein Besuch der 
Preundschaft, nicht eine Flucht aus der Heimath ist." Er will auf die 
Fragen antworten, die er, neben seinem Briefe, an ihn gerichtet 
(quae praeter epistolam in alia chartula a me quaerenda misisti). In Be
treff einer seiner Fragen verweist er ihn auf seine Schrift: „de fide et 
operibus", welche er abschreiben lassen moge. Er schliesst: „Als ich 
diess dictirte, drang der Ueberbringer (deincr Schriften), auf günstigen 
Wind wartend, heftig in mich, dass ich ihn das Schiff besteigen lasse. 
Und mit einer andern (d. i. Augustins) Hand: „du mogest Gott leben, 
geliebtester Sohn." 

Es diirfte an der Zeit seyn, den Consentius ais spanischen Schrifí-
steller zu reklamiren, was meines Wissens bis jezt von den Spaniem 

') ep. 120. 
*) Das Referat iiber diese Briefe in dem so genauen Ji . C'eillier ist uniichtig t. 9, 

p. I t l — 113. 
3) ep. 205 — dilectissimo frutri Consentio, 
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nicht geschehen ist. „Der Brief," auf den erst in Jahresfrist Augustinus 
antwortete, enthielt u. a. wohl die Anfrage, ob gegen die Priscillianisten 
die Lüge erlaubt sei. — Consentius war sicher ein Spanier, der auf 
Inseln, das ist -wohl auf den balearischen Inseln, wohnte, welche ein 
Verbindungsglied zwischen Afrika und Spanien bildeten. 

Zu einer naher nicht bekannten Zeit, -wohl aber nach der Ankunft 
des Orosius in Hippo, erhielt Augustinus Briefe von einem Bischofe Angu. 
Ceretius, dem er antwortete: „An den seligsten und wahrhaft ehrwür- ulíd 
digen Bruder und Mitbischof Ceretius". — Nachdem er sein Schreiben 
gelesen, scheme ihm, dass (der sonst nicht genannte) Argirius entweder 
unwissend in die Hãnde der Priscillianisten gefallen, oder schon mit 
Wissen in den Nezen derselben sei. Die ihm iibersandten Codices seien 
sicher Schriften dieser Sekte. Der beigelegte Hymnus auf Ohristus 
werde in den Apokryphen gefunden, deren sich auch andere Hèiretiker 
bedienen. Die Priscillianisten nehmen sowohl die kanonischen als apo
kryphen Schriften an; was aber gegen sie zeuge, deuten sie, zuweilen 
schlau, zuweilen unklug — hinw.eg. Hire Liigen seyen System, ihr 
Gebot sei, falsch zu schworen. Ihre frlihern Anhanger fiihren ihre 
Worte an: 

Jura, perjura, secretum prodere noli (schw&rc, schwõre falsch, nur veirathe das 
Gcheimniss nicht). 

Dann fiihrt er eine Stelle derseiben über obigen Hymnus an, und 
einige Worte aus dem Hymnus, z. B.: Solvere volo, et solvi volo. S a l ' 

vare volo, et salvari volo. Generan volo. Cantare volo etc. — Ceretius 
mSge seine Schafe vor den WSlfen in Schuz nehmen. 

Es kommt ein, und nur ein Bischof Ceretius aus der Eirchenproyinz 
von Aries vor, der im J . 441 die ("anones der Synode von Orange 
unterschrieb; er war demnach ein siidgallischer Bischof, und da Augu
stin den Brief an ihn vielleicht in den lezten Jahren seines Lebens 
schrieb, so konnte Ceretius im J . 441 ganz wohl noch am Leben seyn. 
— Es scheint aber, dass seine Unterschrift erst nachtraglich den Akten 
von Orange beigefiigt wurde. 

§• 3. 

Mehrere andere Stellen, in denen Augustinus nur vorübergehend 
von den Priscillianisten handelt, übergehen wir. — Als Orosius nach 
Palâstina zu gehen entschlossen war, gab er ihm zwei Abhandlungen 
an Hieronymus mit, welche unter seinen Briefen stehen, die eine: «das Angu-
Buch über den Ursprung der menschlichen Seele", worin er in dieser a» 
Frage um Belehrung bittet. Darin sagt er über Orosius: „Siehe, es kam ™"m 
zu mir der fromme Jüngling, der Bruder dureh den katholischen Glau-OroMa 
ben, der Jugend nach ein Sohn, der Ehre nach unser Mitpriester Oro-m.tina 
siusj lebhaft am Geiste, gewandt in der Rede, brennehd vou Eifer, \"67 

26* 
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verlangend ein nüzliches Gefiiss im Hause des Herrn zu seyn, zu Wider-
legung der falschen und verderblichen Lehren, welche die Seelen der 
Spanier viel ungliickiicher hingemordct haben, ais das Schwert der 
Barbaren ihre Leiber." Er babe ihn ermahnt, zu Hieronymus zu gehen, 
und ibn gebeten, bei seiner Heimkehr wieder nach Hippo zu kommen 
(rogavi m m , ut abs te veniens, per nos ad propria rtmearet). Der zweite 
Brief lautet: „Buch über die Stelle Jacobi2, 10"'). — Aehnlich spricht 
er sich über Orosius in der epist. ItíO an Evodius aus, dass er an ihn 
ein kleines Buch über die Priseillianisten und Origenisten gerichtet, und 

• dass er ihn, „den heiiigsten und studieneifrigsten Jüngling Priester 
Orosius, welcher zu uns von dem aussersten Spanien, d. i. dem Ufer 
des Ocean, bloss entzündet von Liebe zu der heiligen Wissenschaft, 
gekommen, zu Hieronymus zu gehen vermocht habe." 

Hieronymus nahm den Orosius auf, wie er es, und wie die Empfeh-
lung Augustins es verdiente2). Orosius traf ihn eben im Kampfe gegen 
die Pelagianer. Dort war er, ein Armer und Unbekannter, und sass 
zu den Püssen des Heiligen. Da wurde er von Bischofen eingeladen, 
einer Versammlung in Betreff der Pelagianer zu Jerusalem anzumhnen, 
welche am 28. Juli 415 stattfand. Die Bischofc verlangten, er solle 
alies berichten, was über diese Hãresie in Afrika verhandelt worden. 
(Das "Weitere übergehen wir.j — Die Entscheidnng sollte an Papst In-
nozenz gebracht werden. Nach 47 Tagen, am 13. September 415, dem 
Feste der Kirchweihe, als Orosius den Bischof Johannes zum Altar be-
gleiten wolite, begann dieser einen Wortwechsel, bei welchem ihm 
Orosius nichts schuldig blieb. 

Aus Anlass dieser Vorgânge schrieb Orosius seinen: „Uber apologe-
ticus contra Pelagium, de arbitrii libértate", worin er diese Vorgange 
ausführlich erzahlt, und die Haresie des Pelagius darlegt und widerlegt. 
Er richtet diese — aus 48 Kapiteln bestehende Schrift an die „beatimmi 
iocerdotes", worunter ich die Bischofe in Palastina, mit Ausnahme des 
Johannes, verstehe. Im Verlaufe wendet er sich in sehr energischer 
Sprache personlich an und gegen Pelagius. 

§• 4. 

ATHIU. Orosius verliess Palastina gegen" Frühjahr 416. Der Priester Avitus 
war aus Bracara sehon zum zweiten Male nach Jerusalem gegangen, 
vielleicht aus Anlass des Einfalls der Vandalen im J . 409. — Hier ver-
kelirte er mit Hieronymus und dem Priester Lucian, welchem Gott den 

') epist. 160 (28 cap.) et 1S7 — de sententia Jacobi liber — 2 , 10 — rfui offenderit 
in una, facüís est omnium reus" (21 cap.). 

51 ep. 172 August. 
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Ort der Reliquien des heiligen Stephanas offenbarte. — December 415. — 
Avitiis bat den Lucían, das Ereigniss niederzuschreiben, was dieser in 
einem an alie Sohne der Kirche gerichteten Briefe that, -welchen Avitus 
in das Lateinische übersezte. Es gelang dem Avitus, einen Theil dieser 
Reliquien zu erhalten, welche er seinetn heimkehrenden Landsmanne 
Orosius zugleich mit einem Briefe an den Bischof Balconius von Bracara, 
den muthmasslichen Nachfolger des Paternus, iibergab. Der Brief tragt 
den Titel: „Dem seligsten und geliebtesten Bischof (Papa) Balconius, 
dem ganzen Clerus und Volke der Kirche von Bracara — der Priester 
Avitus." Er vergiesse wegen der Zerrissenheit seines Vaterlandes an den 
heiligen Orten unaufhorliche Thranen. An der Rückkehr sei er stets 
verhindert gewesen, weil ganz Spanien von den Feinden Uberschwemmt 
sei. Er sende ihnen nun durch Orosius Reliquien des heiligen Stephanus. 
Er habe sie nur ^heimlich" von Lucianus erhalten. Zugleich sendet er 
die erwahnte Uebersezung'). 

Scheinbar von zvvei andern Avitus berichtet Orosius in seinem 
^Commonitorium". Damals, sagte er, ,giengen mcine beiden Mitbürger, 
Avitus und ein anderer Avitus, in die Fremde. Der eine reiste nach 
Jerusalem, der andere nach Rom. Sie kehrten zuriick, der eine brachte 
den Orígenes, der andere den Victorinus. Aber der Anhânger des Victo-
rinus wich vor dem des Orígenes" J). D. h. die Schriften des Leztern 
fanden mehr Anklang in Braga, ais die des Erstern, und nach der Dar-
stellung des Orosius scheint es, ais hãtte Avitus Vortrâge tiber das 
System des Orígenes in Braga gehalten, und Manche auch für die Irr-
thiimer desselben gewonnen. Doch haben „beide Avitus" den Priscillian 
verworfen, aber Einiges nicht richtig von Orígenes mitgetheilt. 

Hiernach nimmt Florez drei Avitus an3). Ich dagegen glaube, dass 
derjenige, welcher schon früher im Oriente war, bei dem Einfalle der 
Vandalen wieder dahin zuriickkehrte, und da er schon ein bejahrter 
Mann und im J . 416 noch in Jerusalem war, vielleicht dort starb. — 
Von Hieronymus haben wir einen Brief vom J . 408 — 10 an einen Avitus 
in Sachen des Orígenes; aber dieser konnte damals, sei es zum ersten-
malc, sei es zum zweitenmale, in Jerusalem weilen*). 

§• 5. 

Orosius iibergab bei seiner Rückkehr dem Oceanus, der in Rom 
wohnte, eine Schrift des Hieronymus, iiber die Auferstehung des Fleisches, 

') Florez, 15, 374 — 7.5 „Abiti Bracarensis presb. npistola. — Idat. fasti consul. — 4Í5 . 
') Common, cap. 3. 
s) Florez 15, 306 —313, p. 311 „uno (Avito) todo bueno: otros malos", 
*) Jffieron. ep. 124 ad Avitwn. 
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OroKinswelche Augustin nachher dringend von Oceanus begehrte'). Orosius 
wl'„der brachte femer BrJefe der Bischofe Heros (von Aries) und Lazarus (von 
Mnka. j y x jn Q-jJiien^ welche beide ais Gegner des Pelagius bekannt sind, an 

die eben zu Carthago versammelten Bischofe der Provinz Afrika — gegen 
Pelagius2). — Von Afrika gieng Orosius Ende 417 oder Anfangs 418 
auf die Insel Minorca, in der Absicht nach Spanien zuriickzukehren. 

Severn.Er landete in der Hafenstadt Mago, heute Port Mahon, wo Severas 
Minôr-eben Bischof geworden war3), und weilte nicht lange daselbst. Denn 

ca' da er nach Spanien nicht gelangen konnte, beschloss er nach Afrika 
zuriickzukehren. Er hatte die Reliquien des heiligen Stephanas in einer 
Kirehe vor der Stadt niedergelegt. Alsbald entstand eine religiose Be-
wegung, welche, durch verschiedene Phasen hindurchgefiihrt, die nicht 
ganz freiwillige Bekehrung von mehr als 500 Juden zum Ergebniss hatte, 
welche zwar in Magona, aber nicht in der andern Insclstadt Jammona 
(Jamno) wohnen durften. Ueber die Juden, und die — stets armern — 
Christen herrschte ein Theodorus. Severus, dessen Siz Jamno gewesen 
zu seyn scheint, kam nach Mahon, wo sich die Juden bei ihm einfan-
den4). Unter den Getauften war ein Greis von 102 Jahren. Nur drei 
Frauen widerstanden noch einige Zeit. Diess geschah wáhrend 8 Tage 
vor dem Anfang der Fasten ira Februar 418; 540 Juden wurden getauit. 
— Eine neue Basilica wurde gebaut, zu dor auch die Neubekehrten die 
Steine herbeitrugen. 

In einem schon und begeistert geschriebenen Umlaufsschreiben an 
die ganze Christenheit hat Severus, der neben Consentius dem Laien 
an die Schule des Bischofs Pacian von Barcelona, wo er wahrscheinlich 
die Bischofsweihe erhalten, erinncrt, die Geschichte dieser Bekehrung 
mitgetheilt. — Aus demselben sieht man u. a., dass es auf der Insel 
gottgeweihte Jungfrauen und Monche gab, dass die Juden nicht in 
Jammona wohnen durften, dass der Gesang von Hymnen, d. i. von 
heiligen Liedern, besonders von Psalmen, in und ausserhalb der Kirchen 
allgemein im Gebrauche war5), dass an einem Sonntage die Messe 
(Missa) um 1 Uhr Nachmittag gebalten wurde5) etc. — Ob Orosius an 
der Verlassung der Encyclica einen dirckten Antheil hatte, steht in 
Frage; einen indirekten hatte er sicher an der ganzen religiosen Be-

' ) epüt. 180 — fratri Oceano. 
*) epistola i l l i . 
^) T/(?7ÍÍ omnium tiiorialium nlimn nuper sacertlolnlifi officii ponriim mpositum est epist. 

Severi. r.np. 2. cap. 3 lioisst es: diehus pene istis eh:. 
*) ad domum, in qumn hospitio necesseram, conituxerunl. rap. !/. 
*))no$ atitem ad ecclt.siam anu hi/mnis fix iiwrc perreximus; psallentes rnonachos intuebalur, 

¿c rj. 
hora circiter séptima Missitm dominicam solemniter eaepimus celebrare, cap. 15. 
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wegung, und an dem Schreiben, indem er, welcher die Reliquien des 
heiligen Btephanus zuerst in das Abendland brachte, dem Severus sicher 
das Umlaufsschreiben des Lucian an die ganze Christenheit und den Brief 
des Avitus mittheilte. Das Schreiben des Severus wurde u. a. in der 
Kirche zu Uzales in Afrika verlesen'), war aber im Mittelalter verloren. 
Baronius fand es in Rom, und theilte es zum J . 418 mit2). Unter andern 
nahm es Dameto als kostbarsten Bestandtheil seiner Geschichte der Ba
learen auf3), und Anton Roigius verfasste einen vortrefflichen Commentar 
zu demselben, der uns bedauern lâsst, class derselbe nicht mehr ge-
schrieben hat4). 

§• 6. 

Das Hauptwerk des Orosius sind: Historiarum libri septem, 'welches D»« 
er in den Jahren 416 und 417, wahrscheinlich in Carthago, wegen dor ̂ ""rk 
zahlreichen benuzten Schriften (vielleicht auch theilweise in Hippo), ver- ^" 
fasste. Jedenfalls bofand er sich in Afrika, denn er sagt (ft. 5 , 2 ) : 
alelí, der ich bei der ersten Verwirrung einer Aufrcgung (aus Spanien) 
floh, war sicher über den Ort meiner Zuflueht, denn Uberall ist mein 
Vaterland, überall mein Gesez und meine Religion: jezt hat mich Afrika 
so gerne aufgenommen, als ich vertrauensvoll seinen Boden betrat. — 
Denn zu den Christen und Romera komme ich als Christ und Ritener," 

Das Werk ist dem Augustin gewidmet, auf dessen Aufforderung 
Orosius es unternahm. Es sollte dem Werke sdie Stadt Gottes", an 
dessen eilftem Buche Augustin eben arbeitete, als Seitenstiick und als 
historischer Beweis dienen, dass unter der Herrschaft des Heidenthums 
die Menschheit mit nicht geringern Leiden heimgesucht wurde, als asur 
Zeit des Christenthums. — Im Auftrage des Augustin drang ferner Ju
lian von Carthago, nder Knecht Gottes", weichen Orosius sden heiligen 
Sohn Augustins" nennt, in denselben, dass er seine Arbeit vollbringe; 
vielleicht, dass er ihm auch die Blicher lief'erte. Orosius beginnt bei 
Adam, giebt eine geographische Uebersicht der Erde (1, 2), die nicht 
ohne Werth ist, geht zur Sündfluth über, und kommt im ersten Buche 
(c. 21) bis zu den Kriegen gegen die Messenier, und der Peloponnesier 

') De miracutis S. Stephani protom. lib. i , 2 — im Anhange zu Augustins „ Civitas 
Dei - - Epistola ad nos guogue delata episcopi, Severi nomine, Minaricensis inmlae, 
de pulpito in aures ecclesiae recitai» est. — cf. Roigius, p. 24 - 25. 

*) Annal. 418 — nr. 44—72. Pagi, critica ad 418, nr. 78. 
3) K . - G . 2 , 187 - 1 8 8 . — Dameto 1, p. 150 10,9. 
4) jáníonii Roigii Magonensis, de sacris apud minorem Balearem antistitibus, Severo 

potissimum, deque istius epistola exervitatio, et in eamdem epistolam animadversiones. 
Palma 1787 , 4\ — die disser titia, p. I -.9.9; der Brief, p. 1 0 1 - 1 3 6 ; die Be-
merkungen, p. 137 — 247. 
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und Bootier gegen Athen. Das zweite Buch handelt u. a. voa den An-
"•fSngeii Rorns, von den Perserkonigen, deren Kriegen mit Griechenland, 

von Sicilien, von Biirgerkriegen in Griechenland, und wirft einen Blick 
auf das Betragen der Westgothen bei der Einnahme Roms im J . 410. — 
In der Vorrede zum dritten Buche klagt er iiber die Kiirze, welche er 
einzuhalten gezwungen sei, woraus Unvoilstandigkeit und Undeutlichkeit 
folge. Das Buch handelt iiber persische, griechische und romische Ge-
schichten; iiber Philipp und Alexander den Grossen von Macedonien. 
Er erz'áhlt (c. 20), dass Alexander an Gift gestorben, und dass zu 
Babylon Gesandte aus Spanien, Gallien und iiberhaupt dem Abend-
lande ihn erwartet haben. Als Augustus spater zu Tarraco in Spa-
nien weilte, warteten ihm auch Gesandte der Inder und der Scyten 
auf1). — Hier und spater wieder (3, 20. 7, 43) findet sich das 
Wort: „Rormnia" für „Imperium romanum", das von jezt an in Ge-
brauch kam, und besonders háufig bei dem Verfasser der „Fasti de» 
Idatius" und in dem Chronicon des Johannes von Biclaro ist2). Das 

Hirto- dritte Buch schliesst mit den Kriegen der sogenannten Diadochen. Damit 
'nbr™ beginnt auch das vierte Buch. Es erzahlt die riimischen Kriege von 
vir. pyjpjmg bis zu der Zerstorung Carthagos. — Das fiinfte Buch gelangt 

bis zu dem Sklavenkriege unter Spartacus. 
Das sechste Buch handelt einleitend von dem einen Gotte, nach 

dem Urtheile der Heiden wie der Christen; es geht bis zu dem Ende 
des Augustus. Das siebente Buch behandelt im Verhaltnisse allzukurz 
die Zeit von Christi Geburt bis 417 n. Chr. Es enthãlt theologische 
Excurse. Tiberius babe beantragt, Christus als Gott zu erklaren (7, 4). 
— Die Thaten Trajans, den er schlechthin aeinen Spanier" nennt, er-
zShlt er mit patriotischem Geniigen (7, 12). Von den folgenden Kaisem 
kann er nur einzelne Thatsachen berichten. Der Anfang der Võlker-
wanderung unter Gallienus erscheint als Strafgericht wegen der Ver-
folgungen gegen die Christen (7, 22). Er zahlt zchn Verfolgungen von 
Nero bis Maximian; auf die ersten neun folgten ohne Verzug die gbtt-
lichen Strafen. Die zehnte Verfolgung hat das Heidenthum getõdtet 
(7, 26). — Dass sich Orosius des Spaniers Theodosius freut und riihmt, 
(7, 34) ist billig und natiirlich. — Wenn er aber die schwiichlichen 
Nachkommen des Theodosius (seine beiden Sbhne und seinen Enkel 
Theodosius U.) riihmt, wie es auch Prudentius thut, so hat er eben 
Besseres erwartet, als eingetroffen ist. Mit dem Tyrannen Maximus 
geht er sehonend urn (7, 34), im Gegensaz zu Idatius. Vielleicht 
hiingt diess indirekt mit seiner Stellung zu den Priscillianisten zu-

') Orosius, 6, 21. - Auch Hieronymus lãsst don Alexander an Gift sterben — 
epistola ail Lactam sub finem. 

*) cf. Possidius c. HO vita Aiujust. — Oros. 7, 4.)' — essetque, ut vulyariter loquar, 
Gothia, quod Romania fuisset. 
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sammen1). — Es w d noch die Einnahme Roms durch die Gothen, der 
EinfaJl der Volker in Spaniea und einiges Andere berichtet. Mit Recht 
betrachtet er die Einfálle der Volker ais gnadigen Rathschluss Gottes 
zu ibrer Bekebrung (7, 41). Er berichtet über den hohen Geist des 
Gothen Athaulf, der bei Barcelona ermordet wurde ,415, über Segerich 
und Wallia, der mit den Romern Frieden schlossJ). ^Tiiglich hSren 
wir, durch haufige und sichere Bericbte, dass in Spanien die VíJlker 
Bjñege mit einander führen und sich gegenseitig aufreiben, 'wShrend 
Wallia vor allem auf den Frieden dringe.'"' Er schliesst mit den Wor-
ten (7, 43): „Ich babe nun, seligster Vater Augustinus, mit der Hilfe 
Christi nach deinem Befehl, vom Anfange der Welt bis zum gegen-
wartigen Tag (Ende 417), das ist durch 5617 Jahre, die Leidenschaften 
und Strafen der sündigen Menschen, die Kampfe der Welt und die Ge-
richte Gottes, so kurz und einfach berichtet, ais ich konnte, indem ich 
zeigte, dass die christlichen Zeiten, wegen der mehr gegenwartigen 
Gnade Christi, von jener Verwirrung des Unglaubcns befreit sind. 
So erfreue ich mich des sichern und cinzigen Lohnes des Gehorsames, 
den ich erwarten durfte. Ueber die Beschaffenheit dieser Biicher urtheile 
du, der sie zu sehreiben mir auferlegt, dir werden sie zugeschrieben, 
wenn du sie herausgiebst: du hast sie gerichtet, wenn du sie vernichtest 
(tibi adjudicando, si edas: per te judicata, si deleasJ." 

Das Werk des Orosius fand alsbald allgemeinen Anklang, wie man 
aus den rühmlichen Zeugnissen des Prosper3), Gennadius *), und be-
sonders des Papstes Gelasius I. sieht8).— Das Werk, von Kímig Alfred 
in das Angelsachsische übersezt, war im ganzen Mittelalter eine Haupt-
quelle der alten Geschichte. Es hiess ¡.Ormesta" oder „Hormesta mundi", 

was man gewohnlich nicht unrichtig mit „Miseria mundi" übersezt. Ge-
nauer noch heisst es: „Tragoedia mundi", wie auch wir die Woltgcschicbte 
eine Tragodie, ein Trauerspiel nennen konnen. Beweisend scheint mir 
eine Stelle eines Briefes des Stephan von Tournai an den Erzbischof 
Wilhelm von llheims zu seyn (Kardinal s. 1179, t 1202): „Ormesta est, 

n m parabola, quam propono" — es ist eine wahre traurige Geschichte, 

') E r sagt von Theodosius: nlauMt, cepit, occidit (Maximum), wohl nachahmend 
Cásars Worte: veni, vidi, vici 7, 35. 

') cf, Roderici Ximenii de rebus ffitpuniae, l. 2, 6 — in: „Patruin Tolet. opera, t, 3, 
p. 28 — 39. 

') Orosius, Hispanas presbyter, vir eloquens, et historiarum cognitor, claret — Jahr 396 
(zu frühe). 

4) Gennad. 39 — wõrtlicfi so: Orosius presbyter, Hixpanus genere, vir eloquens et histo
riarum cognitor. — ffic est Orosius, qui reliquias b. Stephani — primus intulit orienti. 

5) Gelas, decret. Orosium virum eruditissimum collaudamus, guia valde 11061» necessariam 
adversas paganorum calumnias ordinavit historiam, miraque brevitate contexuit. 
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keine Parabel, die ich vorbringe1). — Falsch ist die Vermuthung, dass 
fjOrchestra" für „Ormestau zu lesen2), noch ferner liegt der Wahrheit 
der Versuch, dem Orosius, zu seinem fingirten Vornamen Paulus den 
dritten Ñamen „Hormisdas" und den vierten „Mundus" anzudichten3). 

Pottbaat führt eilf Handschriften des Orosius an (in Boulogne, 
Briissel — 3, — Cbartres, Dresden, Montpellier, St. Omer, Paris, Ut
recht, Valenciennes), wovon nur zwei aus dem zehnten Jahrhundert4); 
mtindlich wurde mir versichert, dass auch in Donaueschingen eine schone 
Handschrift, aus dem neunten oder zehnten Jahrhundert, sich finde. 

Ausgaben: 1471 foi. Augustae Vind., beschrieben bei Brunet s. v. 
Oros. — Hütoriarum I. V I I per Aeneam Vulpium castigati (Vicentiae, 
per Herm. Levilapidem (Lichtenstein) de Colonia — c. 1475. — Venetiis, 
Leon Achates, e. 1475. fol. — Venetiis, 1483. fol. — Venetiis, per E . Bat -
dolt Augustens. 1484. fol. — Venetiis, Christ, de Pernis de Mandello 1499. 
fol. — Venetiis, expensis Bern. Veneti de Vitalibus 1500. fol. — P a r k 
1510. 4°. — 1517. 4 ° , cum praef. Lud. Thiboust. — 1524. fol. ed. Sebast. 
Mengino; wieder das. 1534. — ed. Ger. Bolsvinge, Coloniae, 1526. fol. — 
1536 ex rec. Jo. Caesarii. 8°. — 1542. 8° — ap. Gasp. Genepaeum. — 
Col. 1561. 8 ° , per Franc. Fabricium; wiederholt 1574 — 8° — und 1582. 
— ap. L . de la B a r r e , histor. veterum patrum Christiana. Par . 1583. fol. 
— Cum annotat. Fabrici i , ex recens. A. Schotti. Moguntiae 1615. 8°. 
1663. S0. — Joh. Ph. Vorburg, historiae 111, Francof. 1650. 

Die beste Ausgabe ist: Adversus paganos historiarum libri V I I , ut et 
apologeticus contra Pelagium, de arbitrii libértate, ad fidem mstor., adjectis 
integris notis F r . Fabricii et L . Laut i i , rec. suisque animadv. illustravit 
Sigeb. Havercampus, Lugd. Batav. 1738; 1767; abgedruckt in Migne Pat. 
lat. t. 31 (1846) , zugleich gelungener Abdruck der Miinzen; (ap. G a l -
landi, t. 9) und: Thorun. 1857. 8° — ad fidem recensionis Havercampi. 
— The Anglo - Saxon Version from the histor. Orosius, by Aelfred the 
Great — erschien vielfach, zulezt — ed. Jos. Bosworth. London. 1859. 
gr. 8°. 

Die Quellen, aus denen Orosius geschopft, hat Morner (s. §. 1) 
vollstandig dargelegt; wir konnen ihm meistens beistimmen, nur u. a. 
darin nicht, wenn er sagt, der Bericht des Orosius über den Tod des 
altera Theodosius (H. 7, 33) sei aus dem Chronicon des Hieronymus — 

') Miscellanea Baluzii I. 1, p. 420 — apud Ducange glossarium ed. Afaur. s, v. Hormesta 
et Ormesta. 

s) Bivar ad Pseudo - Dexter A. Chr. 417 und die Citate das. 
3) s. oben §. 1. — Heumann. — v. M. Schiõckh, K . - G . , 8, p. 319. — Vossius, 

de histor. latin. I . 2. c. 14. — Dufresno, Havercamp und Schiõckh leiten es von 
„ miseria mundi" ab. 

4J Potthast, Bibliotheca, s. v. Orosim. 
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379 erweitert. Sicher hatte Orosius das NShere hieriiber in Carthago 
selbst erfahren. 

Die grosse Eile, mit der Orosius sein Werk vielleicht kaum in 
Jahresfrist zu Ende brachte, hatte wohl zum Theil auch seinen Grund 
iu der Sehnsucht, mit den Reliquien des heiligen Stephanus nach Spanien 
zuriickzukehren. Denn sohon im December 415 «brannte er von un-
glaublicher Sehnsucht nach der Heimkehr"'), und jezt hatte er z-wei 
weitere Jahre warten müssen. Ais er im Pebruar 418 Mahon -wieder 
perliess, wo er, wie wir mit Roigius vermuthen, die Reliquien des 
heiligen Stephanus zuriickliess2), war seine uns bekannte Laufbahn ab-
geschlossen. Wie ein Meteor war der eifrige, fromme, thatkr'áftige, und 
geistreiche ^Jüngling" vorübergegangen, der ais Mann unter giinstigen 
Umstânden vielleicht den Ruhm eines Hieronymus und Augustinus cr-
langt hatte. Schmerzlich suchen -wir nach weitern Spuren von ihm, und 
entdecken sie nicht. Aber auch so mogen wir ihn gliicklich preisen. 
Gleichsam im Fluge eilte er vorüber, und dennoch bleibt sein Andenken 
im Segen für alie Zeit. 

§• 7. 

Bachiarius, mit dem Beinamen ¿der Monch", war nach Gennadíus flaehin 

— cap. 24 — Beín christlicher Philosoph, der frei und unbelastet Gott 
allein sich zu weihen entschlossen, sich zu einer Wanderschaft für Er-
haltung der Unversehrtheit seines Lebens (d. i. seines Glaubens) ent-
schloss." Seine Heimath hat Niemand von den Alten angegeben; sie 
war ihnen unbekannt. Auch die alten Spanier kannten ihn nicht, wohl 
u. a. darum, weil er ausserhalb Spaniens schrieb. In seinem von Gen-
nadius erwàhnten Buche: de fide (libellus adversus querulos et infamatores) 
sagt er: ^Verdachtig macht uns, wie ich sebe, nicht die Sprache, sondem 
die Gegend; und wir, die wir wegen unsers Glaubens nicht zu errSthen 
brauchen, werden beschamt wegen unsrer Heimath" (jldes cap. 1 ) . Mura-
tori sprach sich im J . 1698 gegen Britannien ais Heimath des Bachiarius 
aus, aber iiberliess es andem, diese zu entdecken3). 

Der Canonikus von Aquileja, Franz Flori, edirte spater: ,,06 Fide 
et de reparatione lapsi, opúsculo. Bacchiarii monaehi ad codices Ambrosianae 
biblioihecae castigavit, dissertationibus et notis auxit" F r . Florins, Romae, 
de Rubeis, 1748, 4 ° , eine Schrift, welche mit der auf S. 359 unten 
citirten: bach iar ius illustratus, oder Abhandlung über die Priscill. Hâre-
sie" verbunden werden muss. ÍTlori wollte zeigen, dass Bachiarius ein 

') in diebus ipsis, guibus jam ipse reãilum incredibili âesiderio parabat — cpist. Avitt. 
') Roigius, p. 113. - iV. Antonio, 3 , 2 - nr. 43. - Florez, 15, 344 — 45. 
3) Muratori, Anécdota, t. 2 , p. 9 sq. Mediol. 1698. 
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(Jalizier war, weil er sich gegen Irrlehren diescr Sekte aussprach'). 
Florez tritt dieser Ansicht bei, will ihn aber nicht für Bracara, die 
(spãtere) Hauptstadt, in Anspruch nehmen2). 

Freiwillig verliess Bachiarius seine Heimath, wie Abraham. Den-
noch entgieng er nicht dem Verdachte. „Weil die Mackel einer Hãresie 
den Boden unsrer Heimath befleckt hat, werden wir nach der Ansicht 
einiger Vorsteher (praesidentum) verurthcilt, als konnten wir nicht frei 
von der Tãuschung des Irrthums seyn." Gennadius fiigt bei, dass er 
in seinem libellus dem „Pontifex der Stadt" geniígen wollte, was man 
vielfach auf Leo 1. bezog. 

Aber Bachiariua sagt: „Wenn wegen der Schuld eines Einzigen (des 
Priscillian) das Volk einer ganzen Provinz Anathema seyn soli, so werde 
auch jene ( i l la) seligste Schülerin (der Apostei), Rom, verdammt, aus 
der jezt nicht eine, sondem zwei oder drei, oder mehrere Irrlehren her-
vorgegangen: und doch konnte keine den Stuhl Petri, d. i. den Siz des 
Gláubens, an sieh ziehen oder bewegen." Darunter sind Helvidius, 
Jovinian, und wohl auch Pelagius verstanden, der langer in Rom weilte. 
Gennadius dachte an einen Papst, aber es muss dahingestellt bleiben, 
ob Bachiarius seine Schrift nicht an einen andera Bischof richtete. Er 
selbst war wohl nicht Bischof, sondcrn Monch. Seine Schrift: „de fide" 

hat Muratori zuerst herausgegeben. Die Abhandlung: „de reparatione 

lapsi" an Januarius wurde früher gediuckt, dann wieder 1748 mit der 
„Fide8". Eine neue Ausgabe der zwei Schriften veranstaltete Florez im 
J . 1759 3). — Mit kurzen Prolegomena liess die ^opuscula" Gallandi in 
t. 9 seiner Sammlung erscheinen, daraus Migne in t. 20 der Patrol, la

tina — 184í> — sie abdrucken. 

Die Schriften des Bachiarius offenbaren eine grosse Gewandtheit der 
Darstellung, einen schlagfertigen Takt, Kenntniss der heiligen Geschichte 
und Schrift. Es scheint, dass Bachiarius nicht in seiner Heimath die 
Taufe erhalten 4). In der Lehre von dem Ursprung der Seele ist er 
Creatianer (1, 5). — Die Irrlehren, die er zuriickweist, sind durchaus 
manichaisch. Das zweite Buch trâgt die Ueberschrift: nDen in Christo 
gesegneten Bruder, den ehrwürdigen Januarius — griisst der Sünder 
Bachiarius." Es handelt sich hier nicht um die Aufnahme der Gefallenen 
zur Busse, sondern um die Wiederaufnahme eines schwer Gefallenen in 

') Florius, p. VI. 
") Florez, 15 , 351 (35,1) —360 — de Bachiario, Escritor, Su Patria. 
3) Florez, t. 15, Bachiarii opuscula ex editionum collatione castiyatiora. Bachiari Fides, 

p. 470 — 482 — in 13 Kap. — De reparatione lapsi, ad Januarium, 23 cap., 
p. 482 — 508. 

4) de fide cap. 2 - - mihi enim cioitas cut (ubi/) renovatus sum, regio ejfecta vtl 
patria est. 
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eine klSsterliche Genossenschaft, deren Haupt, wie es scheint, Januarius 
war. Diesen redet er in der ersten Hãlfte seiner Schrift an, cap. 1 —12; 
in der zweiten den Gefallenen (cap. 13 — 23), zu dem er u. a. sagt: 
„ingredere monasterii tai carcerem et tenebras solitudinis exquire" (cap. 16). 
Das innige Mitleid mit den Siindern, das in dieser Schrift hervortritt, 
ist wohlthuend, storend dagegen der iiberaus haufige Gebrauch von 
Schriftstellen im tropologiscàen Sinne (was er selbst vocabula et trepo-
logias nominum nennt — cap. i S j . 



Zehntes Kapitel. 
Die Kirchenprovlnz von Bãtika (Hispalis), Jahr 357—589. 

Hy. Hosius und sein Nachfolger Hyginus') Í358 bis c. 387) waren von 
j^"",!^ Rechts -wegen Metropoliten dor Provinz. In dieser Eigenschaft schritt 
l>0l"• Hyginus mit dem Bischofe Luciosus, einem seiner Suffragane, ein gegen 

die wohl im Bisthume des Leztern beñndlichen Luciferianer. In dieser 
Eigenschaft raachte cr den Idatius auf das Treiben der Priscillianisten 
aufmerksam, ein Metropolit den andern. — Denn, wohl war Hispalis 
Siz des Vicarius von Spanien, aber Corduba blieb der Siz des Consularis 
oder Comes der Provinz Batika 2j, und nach der Analogie von Tarraco, 
Emerita und Asturica — war der Bischof von Corduba mit Recht Metro
polit. — Aber nach dem klilglichen Ende des Hyginus, nach dem iiblen 
Rufe, der dem Hosius mit Unrecht, dem Hyginus vielleicht nicht mit 
Unrecht nachfolgte, mag der Leuchter wohl von der Kirche von Cor
duba hinweggenommen und nach Hispalis iibertragen worden seyn. Wir 
nehmen an, dass Marcellus, der zu Toledo J . 400 an zweiter Stelle, 
nach Patruinus — unterschrieb, Metropolit von Hispalis war3). 

Seit dem J. 409 kam unsiigliches Unglück über Hispalis, es wurde 
fast zerstõrt, 42Õ4), doch nicht ganz, denn schon 428 gieng Gunderich, 
der seine Hand gegen die Kirche dieser Stadt ausstreckte, durch die 
Gewalt eines D&mons zu Grunde5). 

') Das Geschlecht ..Hyginus" in Corduba ist durch Inschriften verbiirgt. Wahr-
scheinlicli stammte auch der Grammatiker Hyginus aus demselben — cf. EmiE 
Htibner in den Monatsberichlcn der Berliner Akademie, J . 1861, S. 55. 

*) Hübner , S. 51 — .>Die Inschriften zeigen deutlich, dass Corduba, wahrschein-
lich stets, die Residenz des Proconsuls war." 

') Florez, t. 9, cap. C — de los prelados antiguos Hispalenses, p. 139—42. 
4) Idat. dir. 425 Hispali eversa. 
•) Idat. ad ann. 428. 
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Es folgte um das J . 440 Sabinus vielen uns nicht bekannten Bischbfen. 
Aber in einem Codex Emilianensis findet sich ein Verzeicbniss der Bi-
schofe von Hispalis, wo Marcellus ais erster, Sabinus I. als zweiter 
Bischof genannt wird. Nach diesem nennt der Catalog 3) Evidius, ron 
c. 303 — 326 nach Florez; 4) Déodat, 326 — 349 ; 5) Sempronian, 349— 
372; 6) Geminus, 372 — 395; 7) Glaucius, 395 — 418; 8) Marcian, 418 
—441, Ñamen, welche für die damalige Zeit sehr fremdartig klingen, 
und von zweifeihafter Aechtheit sind. Florez muss, um mit der Zeit 
bis 441 zurecht zu kommen, jedem dieser Namen durchschnittlich 23 Jahre 
zutheilen, was die gewohnliche mittlere Zahl um 6 — 7 Jahre liberschreitet. 
Feraer kámen wir rait diesem Verzeichnisse nicht über das Jahr 350 
n. Ch. hinauf, wáhrend wir angenommen, dass Hispalis um das J . 254 
schon dem benachbarten Emerita einen Bisehof gegeben, und wohl schon 
seit dem ersten christlichen Jahrhundert BischSfe hatte1). 

Bisehof Sabinus wurde im J . 441 durch Partheien vertrieben, ansabinu. 
dessen Stelle Epiphanius „durch Betrug, nicht mit Recht" trat2). Er Hiap». 

kehrte nach 20 Jahren aus Grallien „zu seiner eignen Kirche zuriick", '" *6',• 
also um das J . 461. — Nach ihm kehrten bessere Zeiten für die Kirche 
von Hispalis zuriick. Nach Orontius c. 462 — 472 regierte der Bisehof 
Zeno, wie Florez meint, von 472—486. Ihn bestellte Papst Simplicius zeuo 

(J. 468 - 483) zu seinem Vicarius, indem er ihm schrieb: aAn den Hiíp1». 

Bruder Zeno Simplicius. Wir haben aus zahlreichen Berichten erfahren, 480' 
dass du, geliebter Bruder, durch den Eifer des heiligen Greistes ein 
solcher Lenker der Kirche seiest, dass sie, mit der Q-nade Gottes, den 
Schaden eines Schiffbruches nicht erfahre. Uns rühmend solcher Nacb-
richten, haben wir es passend gefunden, dich zu der Würde eines Stell-
vertreters unsers Stúhles zu erheben3), in Kraft dessen du in keiner 
Weise gestatten sollst, dass die Erlasse des apostolischen Stuhles4), oder 
die Bestimmungen der heiligen Vãter übertreten werden. Denn derjenige 
verdient zum Lohne eine hohere Würde, von dem es bekannt ist, dass 
(durch ihn) in jenen Gregenden die Verehrung Gottes zugenommen hat. 
Gott erhalte dich typerlezt, geliebter Bruder 5).<< Das Jahr dieses Briefes 
ist nicht bekannt. 

Papst Felix HI. (483 — 492) schrieb an denselben: Dem geliebtesten 
Bruder Zeno Felix Bisehof: Mein Sohn6), der erlauchte Terentianus, 

') Espinosa: Antigüedades de Sevilla, 2, i4 . — Oil Gonzalez Daoila, teatro de Sevilla. 
Florez, p. 145. 

») K . . G . 1, 8. 248 — 49 und die Belegstellen das. 
3) vicaria te sedis nostrae auctoritate fultíri. 
4) apostolicae institutionis decreta. 
5) Florez, 9, p. 380 apéndice 3. — Jaffe, Regesta Pontif. — p. 51. 
6) Jilius meus — bei Jaffé, p. 53; íalsch: Felix menu — bei Florez, 9, 152; 381-
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der ror lángerer Zeit nach Italien kam, ist ein besonderer Lobredner 
deiner Liebden'), und verkiindete, dass Du so in der Gnade Gottes 
iiberfliessest, dass Du in den Stiirmen der Welt ein au.=gezeichneter Leiter 
der Kirche seiest. Da er nun, geliebtester Bruder, in die Provinz ZVL-
riickkehrt, und eifrig begehrt, dass Wir einen Brief an Deine Liebden 
tíchten mogen, haben ^Vir ihm diess gerne zugesagt, da "wir selbst 
•wiinschten, mit einem Gottes wlirdigen Bischof in Verkehr zu treten, 
und da Wir wünsclien, dass diess durch die Vermittlung desjenigen ge-
schehe, der durch sein Lob ihn (d. i. Dich) Uns empfohlen hatte. Ob-
wohl nun der erwabnte Herr versichert, dass Deine Briiderlichkeit in 
alien Wegen mit heiligen Werken begnadigt sei, und da er scbon so 
grosses Vertrauen auf Dein Wohlwollen gegen ihn sezte, so ist es doch 
billig, dass er das erlange, wornach er so sehr verlangte: damit er, der 
schon seit langem Deinem Herzen nahe ist, dir durch Unsere Empfehlung 
[mit Rücksicht auf Uns2)] noch angenehmer werde, dass er zugleich den 
Trost seiner Mutter und seines Bischofs erfahre3), und dass er durch 
Bischofliche Liebe einen Schuz auf seiner Wanderschaft finde, so dass 
durch das Wohlwollen Deiner Wiirdigkeit es bei Dir sich offenbare, 
dass auch Unsere, des Dich Begriissenden, Ansprache nicht wenig ver-
mocht habe. Gott erhalte Dich unverlezt, geliebtester Bruder4). 

Als Zeno's Nachfolger wcrden Asfalius (c. 486 — 496) und Maximian 
(496—c. 510) bezeichnet, ohne weitere Beweise, als zwei Bischofsver-

saiiu- zeichnisse, die nicht zusammenstiminen. — Bischof Sallustius wurde wie-
Vôn* der von Papst Hormisdas (514—523) ausgezeichnet. Er schrieb ihm: 

j"1*^ Dem geliebtesten Bruder Sallustius Hormisda. Wir haben das herzliche 
Beglück-wünschungsschreiben Deiner Briiderlichkeit erhalten, welches 
Uns die Kunde Deines Wohlbefindens in zweifacher Hinsicht brachte 
(da es Uns meldete, dass Du fiir Deine geistlichen Geschafte korper-
licher Riistigkeit Dich erfreuest) und Wir haben es fiir passend gefunden, 
Unsrer Preude, die Wir dariiber im Herzen fiihlen, sogleich einen 
Ausdruck zu geben. Denn Du hast Merkzeichen eines guten Bischofs 
kund gegeben, indem Du vollbringst, was rühmei^pverth ist, und zu 
solchem zu ermuntern nicht zogerst5). 

Denn Wir haben erfahren, dass Du das freiwillig umfassest, was Wir 
den Andern befehlen. Wir bitten die gottliche Giite, dass diess alle 

') dilectionis tuae singularis extitit praedicator. 
l) contemplatione nostra, es kônnte auch heissen: commendatione nostra. 
3) simulgue materna et sacerdotali comolatione foveatur. 
4) Bei Florez, 9, 381. — In der Collectio Canonum Hispana steht der zweite un-

wichtige, nicht aber der erste wichtige Brief, wovon spàter. 
*) Die Worte : praerogativam de nostri sumpsimus electione judici i—heissen vielleicht: 

Die von Uns Dir zugedachte Wiirde eines Vicarius hast D u zum voraus ge-
rechtfertigt. 



Die Kirchenprovinz von Bátika (Hispal is ) Jahr 357 — 589. 417 

anerkennen mogen, und in Folge dieser Bemühungen übersenden Wir 
Dir die Zeichen der kirchlichen Gemeinschaft. Du hast Unsere Wiinsche 
alsbald mit treuem Verstãndnisse aufgefasst, und sie mit ergebenem Eifer 
des Dienstes erfiillt, indem Du alien Brüdern das mittheiltest, was Du 
mit der gottlichen Gnade als niizlich erkannt hattest. Da also so viele 
Verdienste und Miihen frommer Sorgfalt fur Dich sprechen, so freut es 
mich, Dir das aufzuerlegen, was offenbar Unsers eignen Amtes ist, dass 
Du in den von Uns so weit entfernten Provinzen Unsre Stelle vertreten, 
und fur die Beobachtung der Regeln der Váter Sorge tragen mogest. 
Wir iibertragen Dir also durch Gegenwartiges Unsre Stelle in den Pro
vinzen Bãtika und Lusitânia, mit Vorbehaltung jedoch der Vorrechte, 
die von Alters her den Metropolitan-Bischofen zustehen, indem Wir 
durch diese Mittheilung die Wiirde Deines Amtes erhõhen, dagegen 
durch dieses Mittel die Sorgen des Uns aufgelegten Amtes erleichtern. 
Ueber das Einzelne Dich zu belehren ist um so weniger nothwendig, 
als Wir schon erkannt haben, dass Du das Ganze genau beobachtest; 
es pflegt jedoch erwiinschter zu seyn, wenn der rechte Weg gezeigt, 
und die oben formulirte Auflegung von Geschãften naher bezeichnet 
werde. Wir befehlen also, dass die Regeln der Váter und die von den 
heiligen Concilien erlassenen Dekrete von alien beobachtet werden. 
Darauf dehnen wir Deine Wachsamkeit, darauf Deine Sorgfalt der briider-
lichen Ermahnung aus. Sobald Solches mit der geziemenden Ehrfurcht 
beobachtet wird, so bleibt fur die Schuld kein Baum, kein Hinderniss 
heiliger Uebung. Dort ist Recht und Unrecht festgestellt; dort verboten, 
wornach Keiner verlangen soil: dort ist gestattet, nach was der Geist 
trachten soil, um Gott wohkugefallen. Sobald es die allgemeine An-
gelegenheit der Religion verlangt, sollen auf Deine Berufung 
sámmtliche Briider zu der Synode sich einfinden: und wenn 
den Einen und Andern eine Streitigkeit über einen besondern Gegen-
stand in Athem halt, so beschwichtige die unter ihnen entstandenen 
Misshelligkeiten, indem Du nach den heiligen Sazungen die Streitigkeiten 
erorterst und beilegest. Was Du ihnen aber in Ansehung des Glaubens 
und der alten Constitutionen entweder durch vorsorgliche Anordnung 
vorschreiben, oder Kraft der von Uns Dir iibertragenen Auctoritat be-
stimmen wirst, das alies m5ge zu Unsrer Kenntniss durch das Zeugniss 
eines genauen Berichtes gelangen, dass Unser Gemiith sich der Befrie-
digung des Dir gegebenen Amtes, das Deinige des frohen Bewustseins 
des erhaltenen Amtes getroste. Gott erhalte Dich unversehrt, geliebtester 
Bruder1). 

') Mansi Cone. 8 , 433. — Florez, 9 , 382 — 83. — Jaffé, 67. Collect, canonum eccles. 
Hisp. — ed. Ant. Gonzalez — epistol. decretales, nr. 94. — Die Anmerkung; 4 auf 
S. 416 ist zu berichtig-en. 
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Von Synoden, welche aus obigem Anlasse gelialten worden, ist 
nichts zu unsrer Kenntniss gelangt. Juñé vermuthet, dass obiges 
Schreiben in dem J . 517 erlassen sei, in 'welchem ãhnliche Schreibea 
an den Metropoliten Joannes von Tarraco, und die spanischen Bischofe 
Uberhaupt ergiengen. Gleichzeitig mit vorstehendem Scbreiben wurde 
indess ein ahnlich lautendes an alie bâtischen Bischofe erlassen, wobei 
wir es auffallend finden, dass es nicht auch an die lusitanischen gerichtet 
ist. Er freut sich Uber die Eintracht unter ihnen. Denn auch sie hatten 
ihm geschrieben, -wahrscheinlich wie und mit Sallustius, zu seinem Amts-
antritte. Er schreibt ihncn über die Wiederherstellung des Eriedens mit 
den Orientalen, die damals erst im Werke war. Sie hatten in ibrem 
Briefe alter Privilegien und Statuten erwahnt, aber sich nicht deutlich 
genug ausgedriickt'). Wenn sie, woran nicht zu zweifeln, die durch 
Papst Hilarius an Bischof Zeno geschehene Uebertragung des Vicariats 
meinten'), so kam Hormisdas jedenfalls ihren Wiinschen unverziiglich 
entgegen, aber er konnte dem Sallustius nicht mehr das Vicariat tiber 
ganz Spanien übertragen, weil Johannes von Tarraco schon damit be-
traut "war. Die Bischofe von Hispalis von Sallustius bis Leander sind 
nâher nicht als aus wenig verlassigen Catalogen bekannt. Sie heissen 
Crispinus, Pigasius, Stephanus I , Theodulus , Hyacinth, Reparatus, 
StephanuslI, Vorgiinger Leanders. — Der heilige Laureanus war wohl 
nicht Bischof von Hispalis, sondern von Hispel in Umbrien (Spoleto), 
oder irgendeiner unbekannten Stadt2). 

Von dem Bisthume Asido kennen wir vor dem siebenten Jahrhundert 
keinen Bischof. Ein Bischof Gaudentius von Astigi wird etwa aus der 
Mitte des sechsten Jahrhunderts erwahnt, welcher dem Bischofe Pegasius 
— um das J . 590 vorausgiengi). — Von dem Tode des Hyginus — um 
387 — 589 ist nur ein Name eines Bischofs von Corduba bekannt. Die 
Namen eines Bischofs Gregorius und Isidor sind unverbürgt, ja unter-
schoben. Dagegen unterzeichnete Bischof Stephan von Corduba unter 
218 Biechofen ais der sechste auf der im J . 504 zu Rom gehaltenen 
Synode *): „Stephanus qpiscopus Cordubensis subscripsi". — Wir kennen 

keinen Bischof von Egabra nach Synagius im J . 306 bis zum J . 587, 
denn Luciosus — um das J . 380 war sicher ein batischer Bischof, ob 
aber von Egabra, ist selir unsicher5). — Bischüfe von Elepla kennt man 
gleichfalls nicht vor 5896). Nach dem vielgenannten Gregorius, der 

') Kap. 12. — Johannes von Tarraco, S. 436. — Alex. Natalis — saec. 5 — cap. ff. 
art. 1 — handelt kurz de primate Hispalensi in Hispaniis. 

5) Florez, 9, p. 160— 179 „Disertacion sobre San Laureano". 
' ) Concil. Hispalense I aera 628 (590) — c. 1. Florez, t. 10, p. 85. 
4) Florez, 10, 224. 
5) K . - G . , 2 , 312. 
") Florez, 12, 60. 
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noch im J . 392 lebte, erseheint gleichfalls kein Bischof von Elvira bis 
589. — Die Bischofe Serenus und Orontius sind — jener von unbe-
kanntem Size — um 400, dieser -wohl von Ilerda — urn 517. — Der 
erste bekannte Bischof von Itálica war Eulalius — um 580 — 589. 

Das Bisthum Malaga hatte einen Bischof, und zwar einen Schrift-
steller, dessen Zeit zum Theil noch vor 589 fâllt, Severus — c. 578— 
601. flSeverus, Bischof von Malaga , Zeitgenosse des Licinian von Car-severus 
thago, schrieb cin Buch gegen Vincentius, Bischof von Saragossa, derM*|0a"a 
zu den Arianern abgefallen war. — Er schrieb ein anderes Buch Uber 
die Jungfrâulichkeit, mit dem Titel ^annulm", das aber Isidor nicht 
weiter kannte'). Er starb noch unter Kaiser Mauritius [for 602]2). 
Auch von Tucci kennen wir keinen Bischof nach Caraerinus 306 — bis 
Velatus, 589 *). 

') Isidor. de vir. illust. cap. 4-J. 
J) Florez, 12, ; i t l 730. 
3) Florez, 12, ¿98. 
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Eilftes Kapitel . 
Die Kirchenprovinz von Lusilaiiini (Emerita). 

Von Anfang findet sich der Bischof von Emerita in dem unbestrit-
tenen Rechte eines MetropoJiten der Bisthümer Lusitaniens. Ais solchen 
fanden wir Bischof Liberius in Aries — 314, Bischof Florentius in Sar-
dika — 343, Bischof Idatius Clarusl) in seinem Vorfahren gegen die 
Priscillianisten seiner Provinz, Bischof Patruinus ais Vorsizender der 

On- Synode zu Toledo — 400. Auf Patruinus folgte Gregorius — mn 404. 
'Von" Er scheint Anfechtungen im Besize seines Amtes erlitten zu haben, ander-
t"̂ 1" seits war seine Vergangenheit — nichts weniger als eine Vorbereitung 

auf einen so hohen Stand; denn auf ihn zunâchst beziehen sich die 
tadelnden Worte des Papstes Innozenz I . , dass man in Spanien Manner 
zu Bisthümern befordere, die nicht einmal Cleriker zu werden verdienten. 
Für das Vergangene aber wollte der Papst Nachsicht eintreten lassen5). 
Wohl unter ihm fiel Merida den Alanen in die Hande — c. 411. — 
[Die folgenden Ereignisse hiingen mit dem Andenken der heiligen Eulalia 
von Emérita zusammen, und sind friiher mitgetheilt3).] Um das J . 445 

Amoni. —448 wird Antoninus als Bischof von Emerita genannt *). An ihn sen-
"l'ntl0 deten die galizischen Bischofe Turibius und Idatius die Akten ihrer Unter-

suchungen über die dortigen Manichaer — 445 5); er liess einen gewissen 

') Nic. Salgado (s. unten) halt den Bischof von Ossonoba für den It. Clarus, p. 180. 
s) Innoc. J . epist. 3 — nr. 4 — 6. — s. K . - G . , 2 , S. 53. 
a) K . - 6 . , 1, 369 - 70. 
4) Florez, t. 13, Itiú — 170. 
') cf. Mat. citron, ad ann. 445. 
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Manichaer Pascentius von Rom, der aus Galizien von den dortigen Bi-
schofen ausgetrieben worden, ergreifen, verhoren, und aus der Provinz 
Lusitanien fortschaiFen'). In demselben Jahre starb der heidnische 
Konig der Sueven Rechila, zu Merida, wo er mehrere Jahre gewohnt 
hatte. In den J . 456 — 57 -wurde der Gothenkonig Theodorich durch 
die Drohungen der heiligen Eulalia von Emerita verscheucht. 

Erst hundert Jahre spater wird -wieder ein Bischof von Emerita ge-
nannt, Paulus — c. 530 — 560. „ Viele berichten," sagt Paulus von P8„iu. 
Emerita, fldass der heiligo Mann Paulus, von Nation ein Grieche, seiner 560' 
Kunst nach ein Arzt, von den Gegenden des Orients in die Stadt 
Emerita gekommen sei, und da er dort lange lebte, durch Heiligkeit 
und viele Tugenden leuchtete, an Demuth und Wohlwollen alle iiber-
traf, wurde es ihm von Gott libertragen, dass er das Bisthum dieser 
Stadt erlangte. Als er vom Herrn aelbst gewahlt und zum Bischofe 
geweiht wurde, so nahm Gott alsbald alle Stiirme der Unruhen, welche 
diese Kirche zur Zeit seines Vorgiingers verwirrt hatten, hinweg, und 
schenkte auf seine Bitten dieser Kirche den tiefsten Frieden2). — Es 
erkrankte aber die Matrone cines der Vornehmsten in der Stadt, eines 
Senators, und, nachdem alle andern Aerzte nichts vermocht, bat ihn 
deren Gemahl, zu ihr zu kommen. Einen Tag und eine Nacht brachte 
er bittend zu in Bder Basilika der heiligsten Jungfrau Eulalia". Die 
Heilung gelang. Die Begliickten, deren Ehe kinderlos war, boten ihm 
die EMfte ihres grossen Vermogens an, was er ftir die Armen verwendete. 
Als sie aber bald darauf starben, sezten sie ihn zu ihrem Erben ein. 
Er, welcher als SYemdling und ohne Habe angekommen war, wurde 
nun machtiger, als alle MSchtigen, so sehr, dass alies (bisherige?) Ver-
nrôgen der Barche im Vergleiche mit seinen Giitern fiir nichts er-
achtet wurde." 

Da kamen griechische Kaufleute aus dem Orient zur See nach 
Spanien, und auch nach Emerita, wo sie nach der Sitte sich dem Bischofe 
vorstellten, der sie freundlich aufhahm3). Aus ihrer Herberge sandten 
sie Tages darauf ihm ein Geschenk zu, das ein Knabe, mit Namen Fidelia, 
überbrachte. Der Bischof forschte nach seiner Heimath, und seinen N 
Eltern. Als seine Mutter nannte er die Schwester des Bischofs. Alsbald 
liess Paulus die Kaufleute wieder kommen, und er sprach: BLasset mir 
•diesen Knaben, und verlanget von mir, was ihr wollt." Sie weigerten 
sich ; er aber drohte, wenn sie nicht nachg'áben, würden sie nimmer 

•J Idat. chron. ad ann. 448. 
') Pauli Diaconi Emeritensis de nita Patrum Emerkemium, cap, 4. 
3) Paul. I. c. cap. 5 — ex more Episcopo praebuenml ocoursum. Man beachte, dass 

die Griechen gerade damals, seit 554, einen grossen Theil von Spanien, be-
sonders die Seestadte und den Suden, inne hatten. 
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ibre Heimath sehen; Baber nehmet von mir reichliclies Geld an, und 
géhet sicher im Frieden. Jezt erst fragten sie und erfuhren den Grund 
seines Verlangens nach dem Knaben. ,Gehet im Namen Gottes," sprach 
der Bischof, „ohne eine Zogerung, und meldet meiner Schwester: Ich 
habe ihren Sohn zum Troste meiner Gefangenschaft bei mir behalten." 
Und er schickte durch sie seiner Schwester mancherlei Geschenke, den 
Kauffahrern selbst aber gab er reichliche Hilfe, und so bereichert von 
seinen Geschenken kehrten sie in ihre Heimath mit grosser Prende 
zurück. 

Alsbald liess Paulus den Jiingling tonsuriren') (und gab ihm viel-
leicht bei diesem Anlasse den keineswegs griechischen Namen Fidélis), 
opferte ihn dem Dienste des allmãchtigen Gottes, und unterrichtete iim 
wie einen zweiten Samuel in dem Hausc des Herrn strenge, so dass er 
ihn in wenigen Jahren den ganzen kirchlichen Dienst und die ganze 
Bibliothek der heiligen Schriften auf's vollkommenste lehrte2). Dann 
weihte er ihn durch die einzelnen Stufen zu (seinem) Diakon, und — 
bald iibertraf Fidélis an Heiligkeit, Liebe, Geduld und Demuth den 
ganzen Clerus. Ja — er schien aliem Volke wie ein Engel zu seyn. 
Er erfroute das Greisenalter seines Oheims, und als die Jahre schwer 

Biiciioi auf Paulus lastcten, erwahlte er den I'idelis sich zum Nachfolger. Bald 
* weihte er ihn noch zu Lebzeiten als seinen Stellvertreter, und sezte ihn 

zum Erben allcr seiner Giiter ein: indem er testamentarisch verfugte, 
dass -wenn der Clerus von Emerita ihn zu seinem Bischofe haben wollte, 
er dann alien Besiz, den er ihm (dem Fidélis) abgetreten, nach seinem 
Tode der Kirche zu hintorlassen hatte; wenn aber nicht, so mt>ge Fidélis 
frei über alie Güter verfügen. Obgleich Fidélis schon die Bischofsweihen 
hatte, so sezte er doch nichts weniger den Dienst eines Diakons bei 
Paulus fort,, so dass cr beim Ablegen das Messgewand (Camllam) dea-
feelben in Empfang nahm — nach Art cines Dieners. Paulus aber be-
fahl, dass er fürder die Würde seines bischoflichen Amtes strenge wahren 
solle. „Dieser heiligste Greis aber verliess bald darauf den Bischofshof, 
und entsagte alien Vorrechten seiner Würde, und begab sich in eine 
armselige Zelle bei der Basilika der heiligen Eulalia; und als er eine 
Zeit lang daselbst, crlost von den Stürmen der Welt, und in grosser 
Ruhe, im Cilicium und auf Asche liogend fur die (Tilgung der) Siinden 
der ganzen Welt zu Gott flehte, wanderte er aus diesem Leibe." 

Nach seinem Tode fand, wie es scheint, keine eigentliche Wahl 
statt, sondern Fidélis fuhr fort, als Bischof zu regieren. BAber einige 
verpestete Menschen" murrten gegen ihn, und wollten ihn von seiner 

' ) statim praefatum adolescentem. 
' ) omne officium Ecclesiastiam, omnemque Bibliothecam. Scripturarum divinarum perfectis-

sime docuerit 
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Stelle verdrangen. Diess erfuhr Fidélis, und wollte sich mit seinem 
eigenen Vermogen zuriickziehen. Das hatte er Bnach dem Rechte der 
Kirche" (?) thun dürfen, den Andern aber ware nichts iibrig geblieben. 
Darum sahen die Gegiier widerwillig sich gezwungen, ihn kniefallig 
zu bitten, sie nicht zu verlassen, Ohne allzugrosses Strauben gab er 
ihnen Beifall, dass er einerseits die Sorge der Regierung triige und f ür 
sp'áter sein ganzes Patrimonium der Kirche hinterliesse. Und also ge-
schah es; und seit jener Zeit wurde diese Kirche so reich, dass in den 
Grenzen Spaniens sich keine mit ihr messen konnte. 

So war denn alies gut, wenn auch nicht nach dem strengen ^Kirchen-
rechte", abgelaufen. Alle warden nun ein Herz und eine Seele mit 
dem Bischof. Nur einen kleinen Theil seiner grossen und guten Werke 
wollte sein Biograph Paulus mittheilen. An einem Sonntage, als er in 
dem Bischofshof mit vielen Sõhnen der , Kirche sass, wie es Sitte ist, 
kam der Archidiakon mit dem ganzen Clerus in Alben von der Kirche, 
und sie standen vor ihm. Er erhob sich, wáhrend die Diakone, naeh 
der Sitte Weihrauchfãsser tragend, ihm vorangiengen, und begab sich 
mit alien Anwesenden in die Kirche, zur Feier der heiligen Messe. 
Kaum zehn Schritte waren sie entfernt, als plozlich das grossartige Ge-
baude des Bischofshofes bis zum Grunde zusammenstürzte, aber Niemand 
beschãdigte. Wie gross, fragt Paulus, muss die Macht der Fürbitte 
dieses Mannes bei Gott gewesen seyn, dass er dem alten JFeinde nicht 
friiher die Gewalt gab, den Ruin eines solchen Gebaudes zu vollbringen, 
bis der Bischof alle unversehrt mit sich hinweggeführt hatte? ¿Aber 
dass bei solcher Gefahr Niemand umkam, das dtirfte ohne Widerspruoh 
in Folge der grossen Verdienste der heiligsten Jungfrau Eulalia gewahrt 
worden seyn l).tt Freudig brachte nun Fidélis Gott das Opfer dar, und 
verlebte jenen Tag in Freuden mit den Seinigen. Er stellte eine pr&chtige 
neue Bischofswohnung her, mit dem Schmucke kostbarer Saulen, mar-
morner Wande und Fussbõden, und einem grossartigen Giebeldache. 
Aber auch die Basilika der heiligsten Jungfrau Eulalia erweiterte und 
erneuerte er und krSnte das Gebâude mit einem hochragenden Thurme 
wie mit einer Burg. . - • . 

Zu seinem Ruhme wurde gesagt, dass man ihn oft im Chor der 
Kirche mitten unter den Schaaren der Heiligen Psalmen singend wan-
deln sah. Unter den Kirchen jener Zeit werden, neben der Basilika Kirch.n 

der heiligen Eulalia, erwahnt: die Kirche des heiligen Faustus, etwa E™trt 
eine Meile von der Stadt, die Kirche der heiligen Lucretia in der Stadt, tK-
die Kirche der heiligen Maria, genannt heiliges Jerusalem; diess war die 
Ecclesia major oder die Kathedrale, an welche sich das Atrium der Kirche 
oder des Bischofe anschloss, welches auch Episcopium, Bischofshaus 

') Paulas Em. cap. 6. 
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heisst'). In der Hauptkirche wxirde die Matutin um Mitternacht gesungen. 
Femer bestand eine Basilika unter dem Namen Johannes des Tãufers, nur 
durch eine Mauer von der Kathedrale getrennt, also das Baptisterium'). 

Die Hauptkirche der heiligen Eulalia wurde bald nach ihretn Mar-
tyrium erbaut — im vierten Jahrbundert, und im secbsten von Bischof 
Pidelis enveitert, wo Tag und Nacht das Lob Gottea e r s c h o l l E s gab 
ferner eine Kirche des heiligen Cyprian und des heiligen Laurentius4) und 
"vrohl noch eine Kirche zu den Martyrern iiberhaupt. Die Kirche der 
heiligen Lucretia war bei dem Brückenthore [welche Florez fur cine Mar-
tyrin von Emerita h'ált5)]. Fünf Meilen von der Stadt war eine sehr be-
suchte Kirche mit dem Titel Sancta Maria, vom Volke Santa Quintiliana 
genannt. Noch wird ein Kloster Cauliana, acht Miglien von der Stadt, ein 
Kloster des Abtes Nunctus und andere Kloster genannt6). Es scheint, dass 
Merida zur Gothenzeit die glanzvollste Bischofs- und Kirchenstadt war. 

Ais Fidélis sein Ende nahen fühlte, liess er sich zu der Kirche der 
heiligen Eulalia tragen, und beweinte dort mit den bittersten Thrãnen 
seine Siinden. Dann theilte er an viele Gefangene und Arme reichliche 
Gaben aus; zulezt tilgte er die Schulden Aller (an ihn?), und gab ihnen 
ihre Schuldscheine zurlick. „Bald darauf zog der heilige Mann, ihm 
voran die Schaaren der Heiligen, und erwartet von den englischen 
ChSren, frohlockend in die seligen Wohnungen ein." Sein Leichnam 
wurde in dem gleichen Sarkophage mit dem seines Vorgangers bei-
gesezt7). 

Jezt folgte der gefeicrtste aller Bischofe von Emerita, der Gothe 
M». Mas on a, 571—606, der eine Saule der Kirche Spaniens war, in den 

Tagen des Sturmes unter Kõnig Leovigild, in den Tagen des Friedens 
unter Reccared. Alle geistigen und leiblichen Vorziige waren in ihm 
vereinigt, d̂essen Name, leuchtend durch viele Wunder, dahin durch 
alle L'dnder getragen wurde. Allen Mangel nahm Gott hinweg zu seiner 
Zeit , und alle Armuth war entflohen. Selbst die Gemiither der Juden 
und Heiden (!) gewann er fur Ohristus. — Vor seiner Erhebung diente 
cr viele Jahre in der Basilika der heiligen Eulalia. Im Beginne seines 
Episcopate griindete und dotirte er reichlich viele Kloster und erbaute 

') hidor etymolotj. 13, 3 — Atrium magna aedes est, sive ampliar et spatiosa Domus. 
E t dictum est atrium, eo quod addantur ei tres porticus extrinsecus. — Paulus Em. 
cap. 20. 

J) K . - G . , Bd. 1, S. 141. Florez, I. 3. App. 2. §. 5. — Paul. cap. 8 — in qua 
baptiiterium est. 

») Das Weitcie - s. K . - G . 1, S. 370. 
Florez, 13, 239. — Paul. Em. cap. 8. 

3) Paul. cap. 7. — poria potili.s. 
«) Florez, 13, p. 229 — 24Õ „Iglesias". 
7) Paul. cap. 8. 

iona, 
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mehrere prachtige Kitchen. Er stiftete ein Xenodochium mit reichen 
Gütern, und angestellten Dienern und Aerzten für die Fremden und 
Kranken. Die Aerzte mussten stets durch die Stadt wandern, und jeden 
Kranken, Juden wie Christen, in das Krankenhaus tragen. Diese An-
gtalt sollte die Hillfte von alien Geschenken an den Bischof erhalten. — 
Kam ein Biirger oder Bauer in den Bischofshof, und bat in einem kleinen 
Gefáss um Wein, Oel oder Honig, so liess ihm der Bischof alsbald ein 
grSsseres schenken. Was er an den Armen that, konnte Niemand er-
messen. So gross war damals der Reichthum der Kirche, dass, als er 
am Osterfest zur Kirche gieng, sehr viele Knaben ganz in seidenen Ge-
wanden vor ihm -wie einem Konige wandelten. 

Er selbst war demüthig im Glücke, als aber die Zeiten des Un-
glückes über ihn kamen, von unbeugsamer Sfcandhaftigkeit. Stets war 
seine Miene gleich, alien begegnete er mit derselben Heiterkeit 

Die Namen der Suffraganbischofe Eméritas aus der Zeit von 357— 
589 sind fast ohne Ausnahme nicht erhalten worden. — Lucencius war 
wohl Bischof von Coimbra um 561 — 5722). Man fand fcrner die Grab-
schrift eines Bischofs Julian von Évora, der im J . 566 starb 

Apringius, Bischof von Pace (Beja) um 531 sberedt und gebildet April 

in der Wissenschaft, erklarte die geheime Oífenbarung des Johannes 
mit feinem Verstândnisse und mit beredter Sprache, besser fast, als die 
frühern Erklarer. Er schrieb auch einiges Andere, was jedoeh nicht 
zur Kenntniss Isidors gelangte4)." Von seinen Schriften ist uns nichts 
erhalten, ausser etwa in Citaten spaterer Schriftsteller5). — Von Osso-
noba sind uns eben nur die Bischõfe Vincentius — 306, Itacius — 385 
und Petrus — 589 bekannt6). — Ein Bischof Remisol von Viseum 
kommt in den Jahren 561 und 572 vor7). 

') Florez, t. Í 3 , 180 —206 nMasona" und im Anhange — Pnnli Diw.. Em. vitae 
P. R . Emerit., cap. 9 - 20, p. 3 5 7 - 3 8 4 . 

*) Florez, t. 14, 1 1 - 7 3 . 
s) Florez, p. 114. ^ 
4) Isidor de vir. illustr. cap. 30. - subtili sensu atgue ilhstri sermone Claruit tern* 

paribus Theudit principis Gotihorum. 
s) Schon im 7. Jahrhunderle war das Werk des Apringius wenigstens im Norden 

von Spanien nicht mehr zu finden. Braulio voâ Saragossa suchlc vergebens 
nach ihm und wandte sich an den Priester Aemilian, dem cs aber nicht ge-
lang, das Buch irgendwo aufzufindcn. — Braulionis epist. 25 et 26. — Florez-
Risco, t. 30, 357 — 359. 

') Memorias eccle&iastieas do Reino do Algarve — por Vicente S a l g a d o Lisbonense — 
Lisboa 1786, p. 316, capit. 12. — Bispos da, antiga Ossonoba. — Vicente, p. 169 
—176; Macio, p. 176—199; Pedro (c. 589), p. 199 — 213. 

T) Florez, 14, 311 — 312. 
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Zwõlf tes Kapitel . 
Die Kirchenprovinz Tarraconensis von 357—589. 

Der erste Bischof von Tarraco, der nach dem heiligen Fructuosas 
Hiroe- erscheint, ist Himerius, welcher im J . 385 zu den altesten Bischofen 
•voñ Spaniens gehorte. Es ist noch nicht erklart, warum im ganzen Zeitalter 

des Hosius kein Bischof von Tarraco genannt -wird; moglich ware es, 
dass der Bischof von Tarraco im J . 343 wegen Alters den Hosius nicht 
nach Sardika begleitete, oder dass die Praponderanz des Hosius allzu 
driickend auf der Kirche von Tarraco lastete. Wir glauben zu bemerken, 
dass man in Rom zu dem Size von Tarraco eine gewisse Hinneigung 
hatte, und dass man demselben gem eine hervorragende Stellung iiber 
sâmmtíiche Kirchen Spaniens eingeraumt hatte. 

An den Papst Damasus, den Spanier 7 hatte sich Bischof Himerius, 
der wahrend der Priscillianistischen Streitigkeiten nirgends genannt wird, 
in einem uns nicht erhaltenen Schreiben gewendet. Der Brief traf Da
masus nicht mehr am Leben. Sein Nachfolger Siricius erliess an sEu-
merius" die berühmte erste uns erhaltene papstiiche Decrétale, vrelche 
aus 15 Abschnitten besteht, und ihres Umfanges wegen hier nur im 
Auszuge mitgetheilt wird. Der Eingang lautet: Siricius an den Bischof 
Eumerius von Tarraco Gruss! Den an Unsern Vorgânger heiligen An-
denkens Damasus erstatteten Bericht deiner Brtiderlichkeit habe ich, da 
ich schon auf seinen Stuhl eingesezt war, weil es Gott so anordnete, 
vorgefunden; da "Wir denselben in der Versammlung der Brüder sorg-
faltiger lasen, so fanden Wir so viel, was Tadel und Zurechtweisung 
verdient, ais Wir wünschten, Lobenswerthes darin zu finden. Und da 
es nothwendig war, dass Wir in seine Arbeiten und Sorgen eintreten, 
dem Wir durch Gottes Gnade in der Wiirde nachgefolgt sind, so wollen 
Wir (nachdem Ich, wie es nothig war, zuerst die Anzeige meiner Er-
hebung gemacht habe), auf das Einzelne, was immer der Herr Uns ein-
geben wird, deiner Anfragen die entsprechende Antwort zu geben nicht 
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verweigern; denn im Hinblicke auf Unser Amt haben Wir nicht Frei-
heit, zu verhehlen oder zu schweigen, da Uns ein grosserer Eífer für 
die christliche Religion, als alien Andern, zukommt. Wir tragen die 
Lasten aller, welcbe beschwert werden; ja vielmehr tragt diese in Uns 
der selige Apostei Petras, welcber Uns, wie Wir vertrauen, als Erben 
seiner Verwaltung bescbiizen wird und schiizt. 

Das erste Kapitel, von welchem die ganze Decrétale in der Samm-
lung der spaniscben Cañones die Ueberscbrift tragi, verbietet, dass die 
Arianer von den Katboliken -wieder getauft -werden. — Daraus erseben 
wir, dass es in Spanien um diese Zeit sebr viele Arianer gab. Da sie 
vorher von Arianern getauft wurden, so muss man annebmen, dass es 
in Spanien, "wenn nicbt Bischofe, wie Potamius, so doch viele arianische 
Priester gab, -worüber uns sonstige Nacbricbten fehlen. Einige spanische 
Biscbofe wollten, dass diese Zuriickkebrenden -wieder getauft werden. 
„Was nicht erlaubt ist, da diess sowohl der Apostei verbietet, und die 
Cañones es untersagen, und die allgemcinen Decrete, welcbe von meinem 
Vorgânger ebrwiirdigen Andenkens Liberius nacb erfolgter Cassirung 
der Synode von Ariminum eriassen wurden, es verbindern. Denn die 
Katboliken nehmen die Hâretíker nur mittelst Auflegung der Hande des 
Bischofs in ihre Gemeinscbaft auf, was mit Uns der ganze Orient und 
Occident annimmt, von welcbem Pfade aucb Ihr hinfort nicht im Ge-
ringsten abweichen diirft, wenn Ihr nicht durch Synodalentscheidung 
von Unsrer Gemeinscbaft ausgeschlossen werden wojlt. 

Kap. 2 verbietet die Spendung der Taufe zu andern Zeiten, als an 
Ostern und Pfingsten. Unsre MitbiscbSfe in Spanien, heisst es, stttzen 
sich bei ihrer gegentheiligen Praxis nicht auf irgend eine Auctorit&t, 
sondern es ist blosse Verwegcnheit, daas, sei es an Weihnacbten, sei 
es am Feste der Erscheinung Cbristi, oder auch an den Festón der 
Apostei oder Martyrer „unzahlige Volkshaufen, wie Du versicherst, das 
Sakrament der Taufe empfangen*, da in Rom und in alien Kirchen 
diess nur zweimal im Jahre geschehe. Vierzig oder mehr Tage vorher 
müsse die Anmeldung geschehen; Exorcismen, tâgliche Gebete uî d 
Fasten müssen der Taufe vorhergehen. Kindern aber, die noch nicht 
sprechen konnen, und denen, die sich in einer Noth befinden, solle die 
einfache Taufe (sacri nuda baptismatis) schleunigst ertheilt werden. Wer 
diese allgemeine Regel nicht beobachte, wolle von dem festen aposto-
lischen Felsen getrennt werden, auf welchen Christus die ganze Kirche 
gebaut. — Aus dem Introitos der spaniscben Messfeier an Epiphanie hat 
man mit Recht geschlossen, dass damals in Spanien iiberhaupt (wenigstens 
in Tarraconensis) an diesem Feste die Taufe gespendet wurde *). 

') Neale, Tetralogía litúrgica, London .1849, p. 22i. Die Messe beginnt an Epi-
phania mit den Worten : Vos qui in Christo bapthati estis: Christum induktis alleluia. 



428 Siebentes Buch . Zwolftes Kapi te l . 

Aus Kap. 3 erfahren wir, dass in Spanien einige Christen zur 
Apostasie übergiengen, und sich durch den Dienst der Grõzen und heid-
nische Opfer befleckt haben. Sie sollen vom Leibe und Blute Ohristi 
ganz getrennt werden; und, -wollten sie je sich bekehren, sollen sie ihr 
Leben lang Busse thun, und erst am Ende die Gnade der Wiederver-
einigung erhalten, Bei diesen Apostasieen liegt es nahe, an Julian den 
Apostaten zu denken; ferner — an das orwahnte Grab des Hercules in 
Tarragona aus dem vierten Jahrhundert — mit agyptischem Stile, an 
Marcus von Memphis und seine Sekte der Manichaer, "welcher zuzufallen 
— nichts anderes als eine Apostasie an das Heidenthum war. 

Kap. 4 sagt: Du hast angefragt über die Verschleierung der 
Ehe, ob nemlich das einem Andern verlobte Madchen ein Anderer zur 
Ehe erhalten kõnne: Wir verbieten auf alle Weise, dass solches ge-
schehe, denn jenen Segen, den der Priester eincr Braut ertheilt, irgend-
•wie zu verlezen, gilt bei alien Gláubigen wie ein Sacrilegium. Daraus 
erhellt, dass die Verlobten als solche den priesterlichen Segen erhielten, 
und dass die Mâdchen von dieser Zeit an wenigstens den Schleier trugen. 
Es gab also in Spanien eine Verschleierung der gottgeweihten Jung-
fraueji und der Braute. 

Kap. 5 bestimmt, was mit den rückfálligen Büssern geschehen solle, 
über welche auch Pacianus klagt. Sie sollen allein des Gebetes der 
GlSubigen in dcr Kirche theilhaftig werden, und den heiligen Mysterien, 
obwohl unwiirdig, anwohncn; jedoch vom Tische des Herm ausgeschlosscn 
werden, auch andern zum warnenden Beispiel. Sie sollen aber an ihrem 
Lebensende als lezte Wegzehrung die heilige Communion empfangen. 
Diess gelte auch - für die Weiber, welche nach der Busse gefallen 
seien. 

Kap. 6 handelt von den unenthaltsamen Monchen und Nonnen 
(monachae). Einige davon haben früher insgeheim gesiindigt; dann aber, 
an ihrem Heile verzweifelnd, eine Ehe eingegangen, welche Staats- und 
Kirchengeseze verbieten. Solche Personen seien von den Kirchen und 
Klostern zu entfernen, und sollen — eingcschlossen in ihrc Zimmer — 
(ergástulo) lebenslange Busse thun, und erst am Ende die heilige Weg
zehrung erhalten. — Ein Beispiel wohl aus der Zeit von 388 — 392 er-
zShlt Hieronymus von Tiberian aus Batika, der seine Tochter, eine gott-
geweihte Jungfrau, verheirathet babe. — (Vergl. can. 8 von Saragossa.) 

Kap. 7. Siricius und Himerius klagen sehr über die Disciplin der 
Priester. Sehr viele Priester und Leviten haben — nach langer Amts-
fdhrung Ehen eingegangen, oder seien sonst gefallen, und haben sich 
auf das alte Testament berufen. Alle Priester und Leviten seien durch 
ein unaufloslichcs Gcsez verbunden, von dem Tage ihrer Ordination an 
enthaltsam zu leben. Wer hierin Reue bezeuge, solle seinen Grad bei-
behalten, aber nicht ubersteigen. Die Hartnackigen werden durch den 
Papst ihrer Wiirde entsezt, und diirfen die heiligen Geheimnisse nicht 
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mehr verwalten. Wenn ein Bischof, Priester oder Diakon in Zukunft 
hierin fehlt, der soli keine Nachsicht finden. 

Kap. 8—9. Manner aus jedem Stande, auch wenn sie ofter verehelicht 
waren, strebten nacb geistlichen Würden. Die Metropoliten, die Solches 
zugebcn, siindigen. Desswegen giebt Siricius hiertiber fiir die ganze 
Kirche eine Norm (Kap. 10). — Wer sich dem heiligen Dienste weiht, 
der muss in seiner Kindheit die Taufe erhalten und nachber Lector ge-
wesen seyn. A]s Acoiyth und Subdiakon — darf er in die Ebe treten, 
doch nur mit einer Jungfrau; will er Diakon werden, so muss er Ent-
haltsamkeit geloben. Nacb weitern 5 Jabren (mit 35 J.) mag er das 
Presbyterat erbalten. Und -wieder nacb 10 Jabren kann er die Wiirde 
des Biscbofs erlangen. Kap. 1 [. Der Cleriker, der eine Wittwe oder 
zweite Gemahlin eblicbt, verliert alio Aemter, und -wird Laie. Kap. 12 
scbarft ein7 yrns die Synode von Nicaa iiber den Umgang der Cleriker 
mit Frauen befieblt. Kap. 13 wiinscbt, dass aucb Monche in den Clerus 
eintreten. Sie sollen stufenweise die verscbiedenen geistlichen Würden 
erlangen. Kap. 14. Cleriker sollen nicht offentlicbe Busse tbun; Nie-
mand, der in den Reiben der Biisser war, soil unter den Clerus aufge-
nommen werden. Kap. 15 ist allgemeinen Inhalts. 

Der Priester Bassiabus batte das Schreiben des Himerius überbracbt. 
Dieser mBge die Antwort des Papstes nzur Kenntniss aller unsrer Mit-
biscbofe bringen"; nicbt bloss derer, die in seiner Ditfcese (d. i. Kirchen
provinz) sich beiinden, sondern auch an alle Carthaginensische, B&tische, 
Lusitanische und Gall(izi)sche Bischõfe, oder an die, welcbe auf der 
einen und andern Seite an seinen Sprengel stossen, mit Begleitschreiben 
von ibm (von Himerius). Für ihn werde es auch nacb dem Alter seiner 
Bischofswiirde (pro antiquitate sacerdotii tui) sebr ruhmreich seyn, wenn 
çr das ihm Mitgetbeilte zur Kenntniss aller Mitbriider bringe. Das 
Schreiben ist erlassen am 10. Februar 385 1). 

Fast dieselben Klagen und Beschwerden finden sich in dem Briefe, 
welcben zwanzig Jabre spater Papst Innozenz I. an die Bischofe der 
Synode von Toledo ricbtete. Dort beisst es u. a.: .̂Sodann ist aucb die 
Angelegenbeit der Tarraconensischen Bischofe zu verhandeln, welcbe in 
âhnlicher Weise sich bescbwert baben, dass Minicius in der Kirche von 
Gerunda einen Bischof ordinirt babe, und nacb den Cañones von Nic&a 
ist iiber eine solche Anmassung das Urtbeil zu sprechen. Die also ge-
weihten Bischofe sind nicht anzuerkennen." Die ^Tarraconensischen 

') Die Decrolale u. a. bei Voelli und Justclli Bibliotheca juris canon, veteris, 2 t. Pans. 
1661, I , 190. — C'oustant, epistolae roman. pont., Paris. 1121, p. 623. — Leonis M. 
opera ed. Balkrini , t. 3 , 246 — 255. — Mansi, t. 3 , 655. — Aguirre, ed. 1753, 
í. 3 , p. 13 — 20. — Ferreras-Baumgarten, t. 1, 547 — 548 — Auszug. — Jaffé, 
p. 20 — Auszug. 
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BischSfe" sind hier wohl der Metropolit und seine Suffragane; der Name 
jenes aber wird nicht mitgetheilt. 

In oder vor dem J . 465 richteten „die Tarraconensischen Bischofe" 
in ahnlicben Anliegen zwei Briefe an Papst Hilarius (461 — 468). £s 
schrieben sdem Herm, dcm seligsten, und mit apostolischer Ehrfurckt 

Ata- von Uns in Cbristus hochachtbaren Papste ílilarius, der Bischof Ascanius 
und sammtliehe Bischcife der Tarraconensischen Provinz". Das Principat 
des heiligen Petras erstrecke sich über die ganze Welt, sei von alien 
zu fiirchten und zu lieben. In ihrer Mitte sei ein falscher Bruder, der 
Bruder Silvanus von Calagurris, „¡m entferntesten Theile unsrer Provinz 
aufgestellt", der sich ungehcirigc Weihen anmasse, und sie zwinge, sich 
an den Papst zu wenden. Schon vor sieben, acht oder mehr Jahren 
ordinirte er Gemeinden, die nichts Solches begehrten, einen Bischof. 
Sp'áter habo er einen Presbyter eines andern Bischofs der Provinz, der 
schon zum Bischofe bestimmt war, aus blosser Anmassung geweiht, 
d. i. sich das Amt des Metropoliten angemasst. Daríiber fiihrte der Bi
schof von Saragossa "(in dessen Bisthum jener Priester wahrscheinlich 
sich befand) Klage, der sich bis jezt immer dem schismatischen Treiben 
des Sylvanus -widersezt hatte. Der Papst moge nun entscheiden, was 
zu geschehen habe. Sie würden sich versammeln * und nach seinem und 
der Vater Ausspriichen sehen, was mit dem Ordinirten und Ordiniren-
den zu geschehen habe. 

Als die Antwort sich verzogerte, schrieben dieselben „Tarraconen-
sisehen Bischõfe" wieder an Hilarius. Sie sagen: „Welche Sorge ev um 
die Bischõfe seiner Provinzen trage, haben sie aus dem miindlichen Be-
rícht des orlauchten Horrn Vincentius, des Dux ihrer Provinz, erfahren: 
auf dessen Ermuthigung sie nun zum zweitenmale schreiben. In dem 
Briefstile von Provinzialen bringen sie dem Papste die geziemende Hul-
digung. Er m8ge sie, wie die Uebrigen, in seinen Gebeten in seinem 
Herzen bewahren, und genehmigen, was sie gethan. Der Bischof von 
Barcelona, der «heilige Nundinarius", war gestorben. Er hinterliess 
dem Bischofe Irenaus, den er schon vorhcr in seiner Diocese mit ihrer 
Genehmigung (zu seinem Coadjutor) eingesezt hatte, sein 'ármliches Erbe, 
wlinschte aber, „dass er durch die Entscheidung „des hõchsten Willens", 
d. i. den Papst, an seine Stelle gesezt werde. Olerus und Volk der 
Stadt Barcino, und die besten und meisten Provinzialen wiinschen den 
Irenaus als Bischof. Das Municipium, worin Irenaus bis jezt (als Bischof) 
gewirkt, befinde sich im Bisthume Barcelona. Sie hatten also den Ire-
n&us bestatigt, und bitten um Gutheissung des Papstes. 

Schon lange haben sie Uber die Anmassung des Bischofe Sylvanus 
goklagt, und bitten nun um eine Antwort. Besorgend, ihr erster Brief 
mochte durch die Saumseligkeit des (Brief-) Tragers, oder die Schwierig-
keit des weiten Weges nicht an den Papst gelangt seyn, wiederholten 
sie den ersten Brief. 
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Die Antwort des Papstes Mgt das Datum des 30. Dezember 465. 
Er berichtet, dass er, nach dera Einlaufen der obigen zwei Briefe auch 
ein Schreiben von Honoratioren und Gutsbesizern aus Turiasso, Oas-
cantum, Calagurris, Varia, Tritium, Livia und Virovesca, Orten im 
Bistbum Calahorra, oder dessen Nachbarschaft, mit vielen CJnterschriften 
erbalten habe, -worin sie den Sylvanus entsehuldigten. Doch gieng aus 
ihrem Schreiben hervor, dass einigen Btadten ohne Vorwissen des Metro-
politen Ascanius Bischofe (SacerdotesJ ordinirt worden. Was indess ge-
schehen sei, das will der Papst im Hinblick m i die Noth der Zeiten — 
nachsehen. In Zukunft aber soli kein Bischof ohne Zustimmung des 
Ascanius geweiht werden, veie es die 318 VSter von Nicaa verordneten. 
Kein Bischof darf seine Kirche verlassen, und zu einer andem Uber-
gehen. Also miisse auch Bischof Irenaus von der Kirche von Barcelona 
entfernt, und auf seinen frühem Plaz zurückgeschickt werden, und die 
Gemüther des Volks und Clerus miissen beruhig-t werden, welche aus 
Unkenntniss der kirchlichen Geseze veruneinigt worden; alsbald miisse 
aus dem eignen Clerus f iir Barcelona ein solcher Bischof gewahlt wer-
den, der würdig sei, nauch den Beifall und die Weihe durch Ascanius 
zu erlangen". Die sonst gegen die Cañones geweihten Bischofe werden 
bestatigt (obgleich sie verdient batten, mit ihren BefSrderern — d. i. mit 
Sylvanus, abgesezt zu werden), wenn keiner von ihnen eine Wittwe, 
eine Geschiedene oder mehrmal geheirathet. Die Spanier mSgen sioh 
an die Disciplin der ganzen Kirche halteri. In einer Kirche sollten nie 
zwei Bischõfe seyn. Mangel anBildung, oder des Besizes aller Glieder, 
oder vorausgegangene Busse schliesse vom heiligen Dienste aus. Die 
Petitionen des Volks dürfen nie dem Willen Gottea vorangehen. Er 
sendet diess Schreiben durch seinen Subdiakon Trajan. Wenn Irenttus 
zu seinem Bisthume nicht zurückkehre, werde er seine bischOfliche 
Wiirde verlieren. 

Einen zweiten Brief des Papstes in derselben Sache hat Florez mit-
getheilt, der sich in der Concil - Sammlung des Aguirre nicht findei Er 
war speciell an Ascanius gerichtet. Er tadelt ihn wegen seines Nach-
gebens in der Frage des Bisthutas Barcelona, und besteht fest auf dem 
Rücktritte des Irenâus. Der Subdiakon Trajanus hatte noch das besondere 
Mandat, die DurchfUhrung obiger Beschlüsse zu betreiben. 

In Rom waren aus Anlass einer festlichen Beglückwünschung des 
Papstes am 19. November 465 — an 48 Bisehõfe versammelt, mit welchen 
der Papst in der Basilika der heiligen Maria eine Synode hielt, worin 
u. a. die Briefe aus Spanien verlesen, und die Antwort beschlossen 
wurde. Hier sagt der Papst zuerst, dass fleinige das Bisthum nicht flir 
ein gí)tiliches Geschenk, sondern fiir ein Erbgut halten, das man durch 
Testament und in Form Rechtes übertragen kimne"; sodann, dass „die 
meisten Priester (pkrigue Sacerdotes) in der Nãhe dea Todes andre ais 
ihre Nachfolger postuliren, so dass die Gunst des Verstorbenen an die 
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Stelle der Zustimmung des Volkes trete. Der Notar Paulus las die 
Briefe aus Spanien vor. — Erst einen Monat und zwolf Tage spater 
warden die zwei Schreiben des Papstes ausgefertigt'). 

Was nunmehr in Barcelona geschah, -wird uns nicht berichtet. Aber 
noch hundert Jahre spater geschah an dem Metropolitansize von Emerita, 
•was wir oben über die Wahl des Biscbofs Fidelia erzablt haben. Man 
hatte sich in Spanien in diese Sitte der Vererbung so eingelebt, dass man 
wohl mit einiger Mühe begreifen mochte, warum Sylvanus von Oalagurris, 
der viel verschuldet, nichts zu biissen hatte, dass Irenaus, der nichts 
verschuldet, für fremde Sünden biissen sollte. Indess war Irenaus nicbt 
aus einem andern Bisthume, sondern aus einer Pfárrei des Bisthums 
Barcelona in diese Stadt selbst gekommen, und es war wohl kaum seine 
oder seines Vorgângers Meinung, dass nunmehr diese Pfarrei als ein 
selbststandiges von Barcelona getrenntes Bisthum fortbestehen sollte. 

Jo- Es folgt nun der Zeit nacb dor Verkehr des Bischofs Johannes von 
sis- Tarraco mit dem Papste Hormisdas (514 — 523). — Im J . 516 versammelte 
517' Johann die Bischofe seiner Kirchenprovinz zu einer Synode in Tarra

gona um sich. Sie wurde Aera 554, im sechsten Jahre des Konigs 
Theodorich, der seit dem J . 511 die Vormundschaft über seinen Neiffen 
Amalrich führte, unter dem Consulate des Petrus, am 6. November, ge-
halten. — Die Versammelten berufen sich auf die alten ^Statute* der 
Vater. Sie wollen die alten Einrichtungen bewahren, die neuen be-
festigen. Sie sind zusammengekommen in Tarraco, welches Metrópole 
ist, und haben sich über 13 Titel — Cañones — vereinigt: 

1) Die Cleriker, welche für Verwandte sorgen dürfen, sollen ihnen 
das Nothige reichen, aber ihre Besuche bei ihnen schnell beendigen, 
und dort nicht Herberge nehmen. Zu diesem Besuche sollen sie einen 
bewãhrten Zeugen von reifern Jahren mit sich nehmen. Ein Cleriker, 
der dagegen handelt, soli sein Amt verlieren, ein Religiose oder Monch 
in seinem Kloster abgesondert wohnen, und zur Abbüssung von seinem 
Abte nur Brod und Wasser erhalten. 

2) Wie die Cañones bestimmen, soli ein Cleriker nicht Handel 
treiben; wer es dennoch thut, werde vom Clerus entfernt. 

3) Wenn ein Cleriker Geld im Nothfalle ausleiht, so soil er den 
Werth wieder in Wein oder Frucht zurückerhalten, was sonst zu seiner 

') Vorstehende Aktenstücke , nemlich die vier Briefe und die Akten des Concühim 
Romanum von 465 — bei Florez, Tarragona, t. 29, apend. 3 — 7, p. 192 — 203. — 
Aguirre, t. 3 , p. 113 — 120. — Harduin, t. 2 , p. 787. — Monti, t. 7 , p. 925 sq. 
— p. 938 sq. — Sirmond., Concil. Galliae, t. 1, p. 132 sq. — Ferreras, t. 2, 
p. 100. — Jaffi, p. 49. — Hefele, 2, 571 — 72 — diese drei im Auszuffe — 
et passim. 

') Oratian c. 3. Causa X I V . q. 4. 
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Zeit in den Handel gekommen ware: wenn aber (der Schuldner) die 
nothwendige Gattung nicht hat, soli er sein Darlehen ohne Zinsen zu-
riickerhalten. 

4) Kein Bischof, Priester oder Cleriker soil an einem Sonntage iiber 
eine ihm vorgelegte Streitsache richten, da sie nur Gott diesen Tag 
widmen sollen; wohl aber an den andern Tagen, nur nicht in Criminal-
fallen. 

5) Wenn ein Bischof in der Metrópole nicht geweiht ^orden, hat 
aber durch Schreiben des Metropoliten das Bisthum erhalten, so muss 
er sich innerhalb zweier Monate bei ihm einfinden, und seine Belehrungen 
empfangen; versaumt er diess, so werde er in der Synode zurecht-
gewiesen; ist er kranklich, so hat er sich schriftlich zu entschuldigen. 

6) Der Bischof, welcher ohne Grund von der Synode sich feme 
halt, solle bis zu der nachsten Synode von der Oommunio charitatis mit 
alien Bischbfen ausgeschlosscn seyn. 

7) In den Kirchcn der Diocese (Pfarrkirchen) sollen die dort ange-
stellten Priester und Diakonc mit dem Clerus die Wochen einhalten, 
ncmlich die erste Woche der Priester, die zweite der Diakon. Am 
Samstag aber soil der ganzc Clerus zur Vesper erscheinen, damit um 
so sicherer am Sonntag der Gottesdienst in Gegenwart aller gehalten 
werde. Doch soil an jedem Tage Vesper und Matutin gehalten werden, 
denn wir haben erfahren, dass bei dem Wegbleiben des Clerus, was 
das schlitnmste ist, in den Kirchcn nicht einmal die Lichter besorgt 
werden. Die Sâumigen sollen der Strafe nach den Cañones verfallen. 

8) Da einzelne Diocesankirchen ganz verlassen sind, so sollen nach 
alter Vorschrift die Bisthiimer jahrlich von den Bischõfen visitirt werden, 
damit sie. wo sie verlassene Kirchen finden, ihnen durch Ordinationen 
zu Hilfe kommen. Denn nach altem Herkommen bezieht der Bischoi 
den dritten Theil aller Einkiinfte. 

9) Wenn ein Lector einer Ehebrecherin sich beigesellen odor sie 
heirathen will, — so verlasse er sie, oder werde vom Clerus ausge
schlosscn; dasselbe gelte von dem Stande der Ostiarier. 

10) Kein Bischof oder Cleriker solle, wie weltliche Richter, — fUr 
geschehene Vertretung Geschenke nehmen, wenn es nicht Opfer in der 
Kirche sind, die aus Andacht gegeben werden; dia. anders Handelnden 
sind als Zinswucherer nach den Statuten der Vãter abzusezen. 

11) Mõnche sollen nicht ihre Kloster verlassen, und einen kirchlichen 
Dienst sich aneignen, ausser auf Befehl des Abtes; keiner soil ein welt-
liches Geschâft übernehmen, ausser im Dienste des Klosters und im Auf-
trage des Abtes, wobei vor allem die Cânones der Gallier maassgebend sind. 

12) Stirbt ein Bischof ohne Testament, so sollen nach seiner Bei-
sezung Priester und Diakonen ein Inventar vom kleinsten bis zum grossten 
aufhehmen; wer iiberwiesen wird, etwas mit sich genommen zu haben, 
soli wie ein Dieb behandelt werden, und alies restituiren. 

Gams, span. Kirche. I I . 28 
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13) Die Bischofe sind durch den Metropoliten anzuweisen, dass sie 
zu der Synode nicht bloss Priester von den Kathedral-, sondern auch 
von den Diocesankirchen, und auch einige gottesf iirchtige Laien mit 
sich bringen. 

Die Unterschriften lauten: 
Johannes im Namen Christi Bischof der Stadt Tarraco habe diese 

von Uns niedergeschriebenen Constitutionen unterzeichnet. — Paulus 
in Christi Jíamen der Stadt Emporias unterschreibe. — Hector in 
Christi Namen Metropolitan-Bischof von Carthagena unterschreibe. — Es 
folgen Front in ian von Gerunda, Agric ius von Barcino, Oron-
tius von Elvira (vielmehr von Lérida), Vincentius von Saragossa, 
Ursus von Dertosa, Cynidius von Ausona (Vich). Nibridius 
schreibt: Ich in Christi Namen der niedrigste der Bischofe, Diener an 
der Kirche von Egara, unterschreibe die Constitution der heiligen Ca
ñones. Es waren acht Suffraganbischiife anwesend, sammtliche Nach-
barbischofe von Tarraco, etwa mit Ausnahme von Saragossa. Es fehlten 
die Bischüfc von Calagurris und Turiasso; ob auch die Bischofe von Urgel, 
Pampelona und Osca, liisst sich nicht sagen, weil diese Bisthümer bisher 
nicht in der Gcschichte erscheinen. Im Ganzen sieht man, dass die Ab-
wesenden wohl durch die weite Entfez'nung sich entschuldigten'). — 
(Von Bischof Hector in Kap. 13, S. 444 — 445.) 

Schon im nachsten Jahre — fand wieder eine Synode statt, am 
8. Juni 517, unter dem Consulate des Agapet, zu Gerunda, gleichsam 
zur Bequemlichkeit der nordlichen Bischofe der Provinz. Denn nach 
der Reihe der Unterschriften war Paulus von Emporias der alteste Bi
schof. Die Bischofe unterschreiben diessmal nur ihrc Namen: 1) Joannes 
Bischof (von Tarraco); 2) Front in ian (von Gerunda, hier vielleicht 
ais der zweite, weil die Andern seine Gaste waren); 3) Paul (von 
Emporias); 4) A grip i us, vielmehr Agricius (von Barcino); 5) Cyni
dius (von Vich); 6) Nibridius (von Egara); 7) Orontius (von 
Ilerda). Vom vorigen Jahre fehlten Vincenz von Saragossa und Ursus 
von Dertosa, beide rclativ entferntcr von Gerunda, als die sieben An-
wesenden. Von den etwa noch iibrigen Bischofen hatte sich keiner 
durch die Androhung der Excommunication im Canon 6 vom J . 516 — 
herbeiziehen lassen. 

Canon 1 enthalt die sehr wicbtige Vorschrift: In Betreff der Ein-
richtung der Messe, — dass, wie cs in der Metropolitankirche geschieht, 
so soil im Namen Gottes in der ganzen Tarraconensischen Provinz so-
wohl die Ordnung der Messe selbst, als die Weise des Gesanges und 
Dienstes gehalten werden. 

') Die Aktenstticke bei Aguirre, 3 , 1 2 3 - 129. — Florez, t. 25, p. 58 — 71; 
ap. p. 204 — 211. — Harduin, t. 2, p. 1039 sg. — Mann, 8 , 539 sq. — Tejada 
y Ramin, 2 , 110—110. — v. Hefek, 2, 055- -58 . 
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2) In der auf Pfingsten folgenden Woche sollen vom Donnerstag 
bis Samstag die Litaneien (Rogationm) mit Fasten gehalten werden'). 

3) Die zweiten Litaneien fangen am 1. November an, fàllt auf die 
drei Tage ein Sonntag, so sollen sie in der nachsten Woche am Don
nerstag wieder mit Fasten beginnen, und am Samstag nach der Vesper-
messe zu Ende gehen. An diesen wird Fleisch und Wein nicht ge-
nossen2). 

4) Weil, je grSsser die Feierlichkeit an Ostern oder Weihnachten 
ist, urn so weniger Catechumenen zur Taufe sich einfinden, so dilrfen 
nur Schwachliche an den iibrigen Festen getauft werden, denen die 
Taufe iiberhaupt zu keiner Zeit zu verweigern ist. (Corpus jur. canon, 

c. 15 — de eonsecrat. Dist. I V . ) 

5) Neugeborne, die nach der Milch nicht verlangen, sollen, wenn 
es gewünscht -wird, am Tage der Geburt getauft -werden. 

6) Sind Verheirathete ordinirt worden, so gilt fur sie das Gesez 
vom Bischof bis zum Subdiakon, dass sie ohne Begleitung eines andern 
Bruders Dienste nicht in Anspruch nehmen: bei ihrer Schwester, was 
nun ihre Gemahlin geworden, sollen sie nicht wohnen; wenn sie es 
aber doch wollen, so sollen sie einen andern Bruder als Gehilfen und 
Zeugen um sich haben. 

7) Die, welche unverheirathet geweiht werden, und ein Hauswesen 
haben, sollen einen Bruder als Zeugen des Wandels haben, und ihr 
Hauswesen nicht durch eine Frauensperson fiihren lassen, sondern durch 
einen Bedienten oder Freund. Hat er aber eine Mutter oder Schwester 
in seinem Hause, so darf er nach frühern Cañones durch diese seinen 
Haushalt besorgen. 

8) Ein Laie, der wieder heirathet, werde vom Clerus ausge-
schlossen •*). 

9) Hat ein Kranker — nach der Benedictio poenitentiae die Weg-
zehrung erhalten, und — wiedergenesen — nicht in der Kirche Busse 
thun miissen, so kann er, wenn gegen ihn nichts vorliegt, — in den 
Clerus eintreten. 

10) Wer in Lebensgefahr die Busse empfangt, und keine offenbaren 
Verbrechen, sondern nur, dass er ein Sünder sei, bekcnnt, der kann 
nach der Genesung und bei Wohlverhalten in die kirchlichen Grade 
eintreten; die aber bei der Busse einer Todsünde sich offentlich anklagen, 
sollen in Folge ihres Bekenntnisses kirchliche Ehrenstufen nicht er-
langen. 

') c/. / Aurelia», v. 511 — c. 2 7 - 2 8 . - l i e f ele, 2, p. 646. 
*) Béfele, 2 , 614; 637 über die Vespermessen und die Citale das. 
s) c. 8. Düt . X X X I V . 

28* 
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11) Taglich soil nach der Matutín und Vesper das Gebet des Herrn 
Tom Priester verrichtet werden'). 

In die Zeit zwischen obigen beiden Synoden fállt -wohl das (ver-
lorene) Schreiben des Johannes von Tarraco an Papst Hormisdas. Dieser 
antwortet am 2. April 517 (im Consulate des Agapit) Hdem geliebtesten 
Bruder Johannes"; er habe dem Papste seine Ankunft in Italian ange-
kündigt, und die besten Gesinnungen kundgegeben. Der Papst bedauert, 
dass er nicht habe kommen konnen. Johannes wiinschte, dass der Papst 
an die Kirchen Spaniens allgemeine Decrete richtc, um bestehenden 
Missstânden dadurch abzuhelfen, worauf der Papst gern eingieng. Er 
richtete durch Casianus, den Diakon des Johannes, diese Schreiben an 
die BischBfe. Weil aber durch die Einladung des Johannes sich ihm 
dieser Weg der Mittheilung dargeboten habe, so belohnt der Papst seine 
Sorgfalt, indera er ihn, mit Wahrung der Vorrechte der Metropoliten, 
zu seinem Vicarius in Spanien bestellt, dass er iiber die Einhaltung der 
Cânones und pâpstlichen Decrete wache, und in wichtigen Anliegen an 
den Papst berichte2). 

Es ist einleuchtend, dass man diese Erhohung — in Sevilla ais Ein-
griff in verjahrte Rechte, in das durch Papst Simplicius dem Bischof 
Zeno iibertragene Vicariat betrachtetc, und dass desswegen sich Sallu-
stius und seine Suffragane nach Rom wendeten (davon in Buch 8 — bei 
Leander von Hispalis und S. 418). 

Die erste Encyclica des Papstes „an sammtliche Briider die Bischofe 
in beiden Spanien (einerseits Batika und Lusitanien, anderseits die drei 
nõrdlichen Provinzen), erwahnt zuerst des allgemeinen Friedens der 
rcSmischen Republik, d. i. der Herrschaft des Ostgothen Theodorich, der 
bis zu seinem Tode auch iiber Spanien regierte, so dass er nun leichter 
an sie schreiben kSnne. Weil der Bischof Johannes ihm mitgetheilt 
habe, dass bei ihnen Einiges gegen die Kirchengeseze geschehe, so lege 
er ihnen nun allgemeine Vorschriften vor. 1) Bei der Wahl der BischSfe 
-werde das eingehalten, was so oft schon vorgeschrieben -wurde. Es solle 
eine lange Priifung vorausgehen, und nur stuf'enweise die hõhern Aemter 
ertheilt werden; Laien seien nicht ohne Weiteres zu "weihen, am wenig-
sten Ponitenten. — An die Stelle der Geburt aus dem Stamme Levis 
bei den Juden sei heute die Erziehung und Heranbildung getreten 3). 

') c. 14 — de consecrat. Dist. V. — Aguirre, 3 , 129—134. — Florez - Merino, 
t. 43, p. 220 — 229. — Barduin, 2, p. 1043 sq. — Mansi, 8, 549 sq. — Tejada 
y Ramiro, 2, 117 — 122. - R. Ceillier, t. 10 , 749 — 750 (Ausgabe von 1861). 
— Hefek, 2, 658 - 659. 

') Weil hicr die Collectio canonum Hispana den Johannes Bischof von Il ici (Elche) 
nennt, so glaubt auch Cajetan Cenni also lesen zu müssen (Cenni, I , p. 209 sq.). 
Ganz mit Unrecht. Die Lesart ist gefâlscht, wie -wir unten zeigen werden. 

*) quod illis fuit nasci, nobis imbui. 



Die Kirchenprovinz Tarraconensis von 357—589. 437 

2) Die Bischofswiirde diirfe nicht durch Simonie envorben werden. 
JEs finde freic Wahl statt, und die Stimme des Volks sei Gottes Stimme. 
Dort ist Gott, wo einfacher Consensus stattfindet. Auch theile der Con-
secrator die Schuld, -wenn er wisse, dass die Wahl unstatthaft gewesen. 
Die Metropoliten sollen ihre Privilegien von Alters her behalten. Sie 
sollen auch in den Pfarreien auf die rechte Wahiordnung gewissenhaft 
halten, sowie es vorgeschrieben sei. 

3) Nach alter Vorschrift sollten jedes Jahr 2 Synoden stattfinden; 
und diess solle, wo moglich, geschehen; wenigstens unweigerlich einmal 
im Jahre. Diese schon und geistreich geschriebene Encyciica tragt gleich-
falls das Datum des 2. April 517 (falschlich heisst es Aera D L VI 
statt V). 

Eine zweite Encyciica, veranlasst durch Anfrage des Bisehofs Jo
hannes , belehrt „alle Bischofe in Spanien, wie es -wegen des annoch 
bestehenden (ersten oder kleinern) Schisma mit den Griechen zu halten 
sei". Nach reichliclien, dem Johannes ertheilten Lobspriichen iibersendet 
er ihnen die Akten dcr Verhandlungen, zum Zeugnisse seines und seiner 
Vorganger Verfahrcns, und — wie vicl er schon gethan, den Erieden 
herzustellen — bis jezt ohne Frucht. Er übersende eine Formei (libelltu), 
nach -welcher die sich anmeldenden Griechen aufzunehmen seien, und 
nach welcher schon viele Griechen aus Thracien, Scythien, Illyricum, 
dem alten Epirus, selbst aus Syrien sich in die rtimische Gemeinschaft 
haben aufnehmen lassen. Darnach mõge man nun sich in Spanien strenge 
halten. Dieses erste Schisma wurde schon 519 wieder ausgeglichen. 
Der Notar Bonifacius sandte eine — uns erhaltene Abschrift dieser Formei 
nach Spanien, in welcher Acacius nebst frühern H'áretikem ausgeschlossen 
wird. Der Unterschreibende verspricht, dass er die Namen der Ausge-
schlosaenen nicht bei der heiligen Feier recitiren wolle. 

Wir werden uns in der Annahme nicht irren, dass die am 8. Juni 
517 zu Lérida gehaltene Synode durch die Encyciica des Papstes vora 
2. April hervorgerufen wurde. Da aber die Betheiligung eine geringore 
war, als im J . 516, vielleicht auch, weil inzwischen der Tod des Bi
sehofs Johannes, den wir den ausgezeichnetsten Bischofen der Kirche 
beiz'áhlen dürfen, erfolgte, so scheinen vorerst weitere Synoden unter-
blieben zu seyn. Spater wurden zwei Synoden unter dem Vorsize des 
Sergius, vielleicht Nachfolgers des Johannes von Tarraco, zu Barcino 
und zu Ilerda gehalten. — Die erstere Synode land um das J . 540 statt. 
Sie steht aber nicht in der altspanischen Collectio canonum. — Der Ein-
gang lautet: Da im Namen Gottes zu Barcino die heiligen Bischofe zu-
sammentraten, nemlich Sergius der Metropolit, Nebridius von Barcino, 
Casotius von Emporias, Andreas von Ilerda, Stafiliua von Gorunda, 
Johannes von Saragossa, Asellus von Dertosa etc. fim Ganzen 7). Die Be-
schlüsse sind: 1) Der 50. Psalm solle vor dem Canticum gesagt werden. 
2) In der Matutin solle, wie in der Vesper, der Segen den GlUubigen 
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gegeben werden. 3) Kein Cleriker soli das Haar pflegen, oder den 
Bart rasiren. 4) Der Diakon soil sich nicht auf dem Siz des Priesters 
niederlassen (oder in seiner Gegenwart nicht sizen). 5) In Gegenwart 
des Bischofs sollen die Priester die Orationen der Ordnung nach ver-
richten'). 6) Die mannlichen Biisser sollen geschoren, und in religiosem 
!Habit, mit Fasten und Flehen ihr Leben hinbringen2). 7) Die Biisser 
sollen Gastmalen nicht beiwohnen, sich nicht mit Geschãften abgeben, 
sondem nur in ihren Háusern ein frugales Leben ftihren. 8) "Wenn die, 
•welche in einer Krankheit die Busse begehren, und sie von Bischofen 
erhalten, spater genesen, so sollen sie als Biisser leben, mit Ausnahme 
der Handauflegung, von der Communion getrennt, bis der Bischof ihr 
Leben lõblich findet. 9) Die Kranken sollen den begliickenden Segen 
(Viaticum) empfangen. 10) Fiir die Monche gelto, was die Synode 
von Chalcedon verordnet3). 

Am 8. August des J . 546 (n. a. 524, s. Kap. 13), fand eine Synode in 
Ilerda statt, welche 16 Cañones feststellte. Unter dem Vorsize des Sergius 
waren zugegen 1) Justus (von Urgel); 2) Cason(t)ius (von Emporias); 
3) Johannes (vqn Saragossa); 4) Paternus von Barcelona; 5) Maurelius 
von Dertosa; 6) Taurus von Egara (Tarrasaj; 7) Februarius von Lé
rida; 8) der Priester Gratus, fiir Stafilius von Gerunda. Also wieder 
Niemand von Calagurris und Umgegend. — Ihre Decrete sind: 1) Im 
Falle der Belagerung einer Stadt4) diirfen die Priester kein Blut, auch 
nicht der Feinde vergiessen. Sonst sind sie zwei Jahre lang von Amt 
und Communion ausgeschlossen. Bei aufrichtiger Busse konnen sie wie
der eingesezt werden, aber nicht vorrücken. Sind sie lassig, so kann 
der Bischof ihre Busse verlangern6). 2) Wer die im Ehebruche erzeug-
ten Kinder zu tõdten sucht, soli, ohne Untersehied des Geschlechtes, 
sieben Jahre Busse thun, doch lebenslang dem Weinen und der Demuth 
obliegen; nie mehr soil er am Altare dienen, jedoch im Chore Psalmen 
singen, nach der Zeit der Busse. Giftmischer sollen, wenn sie ihr Leben 
lang Busse thun, am Ende die Communion erhalten. 3) Den Monchen 
sollen die Statuten der Synode von Agde (c. 27) oder Orleans I (c. 19 
—23) gelten; doch kann der Bischof zum Nuzen der Kirche mit Ein-
stimmung des Abtes Monche zu Priestern weihen. Was den Klostern 
geschenkt ist, kommt dem Bischofe nicht zu. Wenn ein Laie wiinscht, 

') Ueber Collecta — v. du Cange: Collecta. 
J) C. Âgath. v. 506, c. IS . — c. 63. Dist. L . 
») Aguirre, 3 , 165 — 168. — Florez, 29, 1 2 2 - 1 2 4 ; 280 - 281. Harduin, 2, 1434. 

— Sirmond, 1, 247 sq. — Mansi, 9, p. 110 sq. — Béfele, 2 , 756 — 757. 
4) Florez-Canal, t. 46, p. 99. — Ferreras, 2, 228. cf. Harduin, 2 , 1064 sg. — 

Mansi, t. 8, 612 sq. Aguirre, 3, 168—173. — Tejada y Ramiro, 2, 138—145. 
— Hefele, 2 , 684 — 688. 

») c. 36. — Dist. L , 
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dass eioe von ihm gcbaute Kirclie consecrirt werde, so soli er sie nicht 
unter dem Vorwande einer Klosterkirche, wo noch keino (xemeinschaft 
oder eine Regel vom Bischofe aufgestellt ist, von der Diocesan - Geriehts-
barkeit trennen '). 4j Wer das Verbrechen des Incestes begeht, soil 
so lange er darin verharrt, nur zur Messe der Catechumenen zugelassen 
werden; mit ihnen soil kein Grlâubiger Speise nehmen [1 Cor. 5 , 9 
und ll]2). 5) Wen 11 die, welche am Altare dienen, plozlich in eine 
Fleischessiinde gefallen, aber mit Gottes Hiife würdige Busse gethan, 
so sei es in der Gewalt des Bischofs, nach dem Maasse der Reue die 
Zeit der Busse zu verkiirzen, oder zu verlangern; nach dorselben sollen 
sie ihren friihern Plaz, nie aber einen hohern erlangen; fallen sie zum 
zweiten Male, so verlieren sie ihre Wiirde, und erhalten die Communion 
erst vor ihrem Ende3). 6) Wer einer Wittwe, die Enthaltsamkeit ge-
lobt, oder einer gottgeweihten Jungfrau Gewalt anthut, und von ihr 
sich nicht trennen will, werde zugleich von der Communion und allem 
Verkehr mit den Christen getrennt; kohrt aber jene zum strengen Leben 
zuriick, so gelte das Urtheil nur jenem, bis er õfFentlich Busse gethan. 
7) Wer einen Schwur gethan, dass er mit seinem Gegner sich nie ver-
sohnen werde, soil ein Jahr ausgeschlossen sein (c. 11. C. X X 1 J . q. 4) . 
8) Kein Cleriker wage es, seinen Knecht oder Schiiler, der in die Kir che 
geflohen ist, von da herauszuziehen oder zu geisseln; sonst werde er 
bis zur Genugthuung ausgeschlossen (c. 19. Causa X V I I . q. 4). 9) Auf 
die, welche die siindhaffce Wiedertaufe erhalten, ohne dass sie einem 
Zwang oder einer Tortur zum Opfer gefallen, soli die Bestimmung 
der Synode von Nicaa (c. 11) angewendet werden, dass sie sieben Jahre 
unter den Catechumenen, zwei unter den Katholiken bitten, dann durch 
Nachsicht des Bischofs zur vollen Gemeinschaft gelangen. 10) Wer auf 
Geheiss des Bischofs die Kirch e zu verlassen sich weigert, der soil wegen 
seines Starrsinns erst nach langerer Zeit die Communion erhalten (c. 39. 
C. X I . q. 3) . 11) Haben Cleriker sich gegenseitig angefallen, so sollen 
sie wegen der Herabwürdígung íhres Amtes stronger vom Bischofe ge-
straft werden. 12) Bischõfen, die bis jezt Unwürdige ordinirt haben, 
moge Gott und die Kirche verzeihen; geschieht es wieder, so trifft sie 
das Decret der Cañones, wornach sie das Recht, zu weihen, verlieren, 
und die von ihnen etwa in Zukunft Geweihten abgesezt, die bisher Ge-
weihten aber nie befõrdert werden sollen. — 13) Das Opfer des Katho
liken, der seine Kinder in der H'áresie taufen liess, soli in der Kirche 
durchaus nicht angenommen werden. 14) Mit Wiedergetauften sollen 
die Glaubigen nicht -einmal zusammen essen. 15) Der Verkehr mit 
fremden Frauen ist den Clerikern zwar schon langst verboten; doch soli 

1) c. 34. Causo X V I . g. 1 — C'raiísa X 7. 1. 
2) c. 9, Causa X X X V . q. 2 und 3. 
3) c. 52. Dwt, L . u. c. 2. Causa X V . q. 8. 
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wer nach zwei Verwarnungen sich hierin nicht bessert, seines Amts ent-
sezt, im Falle der Besserung aber wieder eingesezt -werden. 16) Beim 
Tode eines Bischofe geschieht es leider, dass Jeder in das Haus einf allt, 
und nach Gutdiinken an sich reisst, was sich vorfindet. Nun soil aber 
der Bischof ($acerdos)! welcher die Exequien halt, alies, was der Er-
haltung werth ist, fest verwahren. Für die Zukunft soil kein Cleriker, 
wenn ein Bischof gestorben ist, oder noch in den Ziigen liegt, etwas 
von Mobilien oder Immobilien aus dem Hause nehmen (denn es ist ret 
ecclesiasticaj oder verbergen, sondem der Verwalter des Hauses soli unter 
dem Beirathe des Clerus ein oder zwei ganz treue Manner beiziehen, 
und alies bis zur' Zeit der Wahl des neuen Bischofs in Stand erhalten, 
und den im Hause befindlichcn Clerikern die gewõhnliche Nahrung 
reichen. Der neue Bischof soli, sci es nach dem lezten Willen des Ver-
storbenen, oder wie Gott es ihm eingiebt, was er vorfindet, mit den-
jenigen gebrauchen, die seinem Vorgânger in Gehorsam und Liebe treu 
gewesen. Die Uebertreter sollen in Zukunft schuldig seyn des Kirchen-
raubs, dem grossen Bann verfallen, und ihncn kaum die communio pere
grina l) verwilligt werden. 

juila» Justus, Bischof des hier zucrst genannten Bisthums Urgel, unter-
Utgti. schrieb die Akten dcr zweiten Synode von Toledo — Õ27, »einige Zeit" 

spater, und unterschrieb die im J . 546 gehaltene Synode von Gerunda, 
sogleich nach dem Metropoliten Sergius, d. i. ais der ãlteste der an-
wesenden Bischofe. Seine Amtsverwaltung ist also in die J . 527—546 flg. 
zu sezen. sEr gab ein Büchlein Erklarung des hohen Liedes heraus, 
das Gaiize sehr kurz und verstandlich (aperte) gehalten, indem er die 
allegorische Erklarung durchfiihrt. Die Schrift ist dem Metropoliten 
(papa) Sergius gewidmet. Der voranstehende Brief an ihn riihmt seine 
Wohlthatigkeit gegen die Armen; und darum richtet Justus an ihn .,in 
kbrperlicher Gestalt ein geistliches Geschenk" (exenium). Die „Explicatio 
mystica" ist kurz, zerfállt in 200 kurze Numeri; und ist ohne eigent-
lichen Schluss, und vollstandig erhalten. Da Isidor Hisp. nichts anderes 

' ) s. liber die Communio peregrina animae Marc. A7iton. Dominicy (•)• 1650 zu Paris) 
ad nanonem 2 et 5 concilii Agathensis, et ultimum Ilerdensis, Par. 1645. — E r und 
R. Ceillier (10, 736 — erste Ausg. 15, 656) erklaren, sie sollen nach dem ge-
sammten Clerus und vor den Laien communiciren. — Ebenso Richard analysis 
concil. t. 1, 503. — Dagegen Bingham s. Origines, 8, p. 21. sq. 2, 206, — wel-
chem Hefele beilrilt (C. G . , 2 , 633; 688) erklãrt es als Ausschliessung von der 
Communio altaris, neben fortdaucrnder Iciblicher Unterstüzung, als communio 
benignitatis, die man zureisenden Fremden erwies. — Ebenso — Bõhmer — zu 
Corpus jur. canon. Note c. 21. Dist. 50. — leh dachte einen Augenblick an das 
Viaticum; diese Erklarung aber convenirle Andem nicht, denen ich sie miltheilte. 
D a es fine Communio animae ist, muss man wohl an die Kirche denken, und es 
liegt nicht fern, darunter jenes geweihte Brod zu verstehen, wovon schon oben 
gehandelt wurde ( K . - G . , 2 , 36). — cf. Ilaeften, disguisit. monasticae tract. 7, 
disq. 4 — „quae et quales Eulogiae?" 
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von Justus anfiihrt, so ist auch sicher keine Schrift desselben verloren 
gegangen1). — Ausgaben: erf. Menrad. Maltherus, Hagonoae 1,529; in 
Micropresbytico, Basil . 1550; in Orthodoxographi — ed. an. 1555 et 1569; 
in Bibliothecae Patrum P a r i s ; Colon; in Lugdunensi maxima t, 9, p. 731 sq.; 
— besonders cur. Georgio Rostió, Halae Sax. ann. 1617, mit dem Briefe 
an Sergius; dieser Brief auch in Dachery spicileg. t. 3 , p. 312; t. 3, 
p. 119 der neuen Ausgabe; und daraus bei Aguirre, t. 3 , 1 5 9 — 1 6 9 ; 
mit notae — in hanc epistolam, p. 160 — 1 6 1 , über den Gebrauch des 
Wortes „ p a p a u ; Ferreras ( 2 , 221) behauptet, das Werk des Justus sei 
im J . 535 verfasst -worden. Justus steht z. 28. Mai in dem romischen 
Martyrolog. — cf. Bolland. t. 6. Maji , p. 773. — A'. Antonio, p. 273, 
nr. 7. — de Castro, 264 — 268. 

Es waren noch drei leibliche Brüder des Justus — Bischõfe: Justi
nian von Valencia, Nebridius von Egara und Elpidius VOAI unbekanntem "«bri-

Size. — Es ist erwiesen, dass das alte Egara — das heutige Terrasa, »ü¡ 
nordwestlich von Barcelona, und in diesem Bisthum gelegen, ist5). — K,I*ri' 
Florez und Risco nehmen mit hochstcr Wahrscheinlichkeit an, dass der 
zum J . 465 — mehrerwáhnte Iren'áus erstcr Bischof von Egara gewesen3). 
— Unser Nebridius ist der zweite bekannte Bischof von Egara*). Er 
unterschrieb sich auf dem Concil zu Tarraco — 516 ais der lezte, d. i. 
der jüngste der Bischofe — „als der geringste unter den Priestern, und 
ais Diener derKirche von E g a r a — Im J . 517 unterscbreibt die Akten 
des Concils von Gerunda — „Nibridius in Christi Namen Bischof — 
an vorlezter Stelle. — Im J . 527 oder spater unterscbreibt Nibridius die 
Beschlüsse der zweiten Synode von Toledo, vor seinem Bruder Justus. 
Da er ferner im J . 546 schon einen Nachfolger hatte, so glaubt man, 
dass er unter vier Briidern der iilteste war5). Die Frage, ob der Bischof 
Nebridius von Barcelona im J. 540 derselbe sei mit unserm Nibridius, 
verneint Florez ( 2 9 , 122 ) , bejahen Mc. Antonio (Bibi . 4 , t ) und Risco 
(42 , 188 — 1 8 9 ) , welch1 leztern ich beitrete. Auch hatte Barcelona 
schon im J . 546 einen Bischof Paternus, und im J . 540 unterscbreibt 
Nebridius an erster Stelle, d. i. ais der alteste Bischof. — ^Die BrUder 
des Justus, Nebridius und Elpidius" sollen Einiges geschrieben haben, 
worüber Isidor nichts Nãheres erfahren hatte6). 

') Isidor. cap. 34. d. vir. illustr. (Honor. 3 , 25. Trilhemius c. 210). 
*) de Marca, Marca Hispânica — ap. nr. 159. IMS. - Florez, 29, p. t/5. Florez-

Risco, t. 42, 177—182: „Sitio de Egara". — M. Willkomni, (Jit: Halbinsel der 
Pyrenáen , S. 387. 

») Florez, 29, 115—117. — Risco, 42, 182 - 184, heneo, d. el a, 450. en adelante. 
4) Bisco, 184— 189. Nebridio, desde el anno de 516 en adelante. 
*) Florez, 8, 162 — gegen Caj. Cenni; Risco, 42, 188. 
') Isidor. d. vir. ill. cap. 34. 
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konnte in dieser ganzen Zeit nicht in's Lcbcn treten, und die Anerken-
nung sich erringen. Die Gründe des Schwankens und der unfertigen 
Zusfânde liegen nicht an den Personen, sondern an âussern Dingen, 
und vielmebr als man zuzugeben geneigt seyn wird, an der geographi-
schen (eig. orographischenj Vcrschiedenhcit der Provinz Carthaginensis. 
Die ohnedem im J . 425 von den Vandalcn zerstorte Stadt Neu - Carthago 
war für die mittleren Gcgenden Spaniens, für die Lander Altcastilien 
und Neucastilicn keine politischc, noch weniger eine kirchliche Haupt-
stadt. Toledo und Carthagena giengen, um mit dem Toletanischen Bis-
thumsverweser Vallejo zu sprechen, „niclit in cinen Sack" '). Aus folgen-
den getrennten Bestandthcilen war die Provinz Carthaginensis fast un-
natiirlich zusammeDgekcttct: I. Aus Hochandalusien, mit den Bisthiimem: 
1) Acci; 2 Urci; 3j Basti: 4) Mentesa; 5) Castulo. II. Aus dem Konig-
reich Murcia — mit den Bisthümern : 6) Neu - Carthago; 7) Eliocroca 
(wenn es noch fortbestand); 8) Elotana; 9j Bigastrum. I I I . Aus dem 
KSnigreich Valencia, mit den Bisthiimem: 10) Valencia; 11) Ilici; 
12) Dianium (Denia); 13) Sactabis; 14) Scgobria. IV. Aus dem Konig-
reiche Neu - Castilien, mit den Bisthiimem: 15) Toledo; 16) Ergavica; 
17) Valeria; 18) Oretum; 19) Complutum; 20) Segontia. Dazu kam 
spater noch Alt-Castilien, ganz oder theihveise, mit den Bisthiimem: 
21) Osma; 22) Palencia; 23) Segobia. 

Die Bischofe dieser getrennten Landstriche zu einer Synode, zu 
einer Kirchenprovinz in unserm Zeitraum zusammenzubringen, erwies 
sich als unmiiglich. Die Obern hielten ihre eigene Synode in Toledo, 
und wollten nicht hinabsteigen; die Untern hielten ihre eigene Synode 

') E r kam am 23. Jim. 1842 zu dem Rcgenfpn Espartero, und spracli: ..[cli und 
(der Minister) Alonso gchen nicht in cinen Sack" (Gams, K . - G . des 19. Jahr-
hunderts — Bd. 3 , S. 166). 
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(zu Valencia), und -wollten nicht hinaufsteigen. Spater aber, als Toledo 
Hauptstadt ge-worden, fandca sic sich nacli einigem Striiuben daselbst 
cben so leicht zur Synode ein, wie die andern spanischen Bischofe. 
— Dazu kam, dass Cartagena keine kirchliche VergangenUeit hatte, und 
alies eher, als ein kirchlicher Mittelpunkt war. Darin blieb es sich bis 
zur Stundc gleich; der Bischof von Carthagena residirt stets in Murcia. 
Hosius traf darum den für jene Zeit besten Ausweg, dass er den Bischof 
Anianus von Castulo als provisorischen Metropoliten dieser Provinz mit 
sich nach Sardika nahm. 

In der Zeit von 343 bis 400 mag Cartagena endlich einen eigenen 
Bischof erhalten haben. Es ist eine Streitfrage, wer jener Bischof Hi-
larius war, der nach der Synode von Toledo — J . 400 — nach Rom 
gieng, und dem Papste Innozenz I . Bericht erstattetc. Florez giebt sich 
viele Miihe, ihm den Siz von Tarraco zu vindizircn. Aber Anton. Ago
stino hat ihn nicht in dem Verzeichnisse dcr Bischofe von Tarraco (Florez, 
25, 233). Entscheidend sind wohl dagegen die Worte in clem romischen 
Schreiben — cap. 2: „Sodann ist die Sache der Tarraconensischen Bi
schofe zu verhandeln." Untcr: ^Tarraconense* episcopi" wird, wie wir 
in Kap. 12 gesehen, stets der Metropolit und die Bischofe seiner Provinz 
verstanden. 

Ich glaube, dass Hilarius der — nach Anerkennung ringonde Me-
tropolit der Provinz Carthaginensis war, wahrscheinlich dcr Bischof von M«I"Ò. 

Cartagena (vielleicht auch der von Castulo). Es verschlagt nichts, dass ^ 
or zu Toledo im J . 400 als der achtc unterzeichneto. Dcnn noch im cy)b». 

gtuen-
J. 380 unterschricben zu Saragossa nicht die Metropoliten zucrst; und 
bei den Unterschriften zu Toledo ist es noch nicht entschieden. — Hi
larius aber, wenn er Bischof von Cartagena war, hatte das Recht, ja 
er hatte die Pflicht, fiir die Durchfiihrung der Beschliisse einer in seiner 
Provinz gehaltenen Synode zu sorgen, und sich im Nothfalle an den 
Papst zu wenden. — Der Papst erkennt auch sein Recht als Metropolit 
an. Bischof Ruifinus, von unbekanntem Size, aber jedenfalls in der 
Provinz des Hilarius, und nicht Bischof von Toledo, er — dessen Ver-
gangenheit ihn hatte vom Bisthume ausschliessen sollen, hatte schwer 
gesiindigt. „Darum nun soli die Klage unsers Bruders mid Mitbischofes 
Hilarius zuerst gehort werden, der behauptet, dass Ruffinus gegen den 
Frieden der Kirche in jeder Weise gekânipft, vordem auf der Synode 
von Toledo urn Verzeihung für seinen Fehler gebeten, und jezt, da dem 
Metropolitanbischofe das Vorreoht (Pontificium), Bischofe zu weihen, ge-
biihre, gegen den Willen des Volkes und die Kirchenzucht, einen Bischof 
für abgelegene Orte geweiht, und Scandale in den Kirchen hervorge-
rufen habe.a — Der Name eines Bischofs Ruffinus kommt in den Akten 
der Synode von Toledo nicht vor. — Er wird also gleichsam privatim 
dort gewesen seyn, und Siz und Stimme entweder nicht verlangt oder 
nicht erlangt haben. 
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Es ist weiter zu beachten, dass nach einem natürlichen Geseze des 
Geistes') die Papste bei der Aufzahlung die Provinzen Spaniens stets 
nach ihrer Lage und natürlichen Angrenzung nennen. — Demnach nennt 

- Papst Siricius im J . 385 zuerst die Bischõfe von Carthaginensis, weil 
sie an die Tarraconensischcn grenzten, dann die batischen, die lusita-
nischen, zulezt die galizischen, indem er den Umkreis gleichsam vollendet. 
— Ebenso nennt Leo I. im Briefe an Turibius vom J . 447 — zuerst die 
Tarraconensischcn, dann die Carthaginensischen, Lusitanischen, Galizi
schen Bischofe, wobei die Batischen entweder absichtlich oder durch ein 
Versehen ausgelassen sind. Ebenso beginnt hier Innozenz mit den 
batischen Bischofen, von denen einige sich wegen der Aufnahme der 
galizischen von den iibrigen Kirchcn trcnnten, dann geht er zu Hilarius 
und seinen Klagen, hierauf zu den Beschwerden dcr Tarraconensischen 
Bischofe übcr. In dieser Reihenfolge sehe ich einen Fingerzeig, dass 
wir den Bischof Hilarius in der Provinz Carthaginensis zu suchen haben2). 

Dass die Bischofe von Toledo schon damals an die Metropolitan-
wiirde gedacht, oder nach ihr getrachtet haben, das ist mchr als un-
wahrscheinlich 3). Dazu war Uberall kcin Grund vorhanden. Wer hat 
denn je gehort, dass die Bischofe von Elvira, Valencia, Gerunda, Bar
celona, Ilcrda, Saragossa — desswcgen auf die Metropolitanvviirde An-
spriiche erhoben hâtten, weil zufâllig Synoden in ihren Stâdten gehalten 
worden? Also konnte auch die im J . 400 zu Toledo gehaltene Synode 
nach dieser Richtung hin gar keine Bedeutung haben. — Im ganzen 
5. Jahrhundert erfahren wir aus und iiber die Kirchenprovinz Cartha
ginensis nichts, oder so gut wie nichts. Aber im J . 516 unterschreibt 

Hector Hector auf der Synode zu Tarraco: „Ich Hector in Christi Namen Bi-
clrtU- schof der Metrópole Carthago." — Ich weiss nicht, ob man mit der 
tl"',a' Ausrede etwas gewinnt, dass hier die politische Metrópole gemeint sei. 

— "Wie konnte denn im J . 516 Carthagena, -wenn es sich überhaupt 
aus seinen Triimmern vom J . 425 erhoben hatte, Metrópole seyn, da 
das westrõmische Reich llingst eingegangcn war? Vielmehr — war 

') K . . G . , 1, p. 212—213. 
') Ebonso — sagt Lucrelius von Bracara im J . 563 — ..die Bischofe von Tarraco, 

Carthag., Lusitanicn und BilUka und dainach wõrtl ich die Ueberschrift der so-
genannten „Rec/uliie Jidci" dor Synode von Toledo I. (s. Kap. 14 und 15). 
Ayuirrc, 3 , p. 48—58 nuint in selir bescheidener Weise, dass erst mil Mon-
tanus die Metropolilanwiirde von Toledo beginnt, dass mit der Zerslôrung Car-
tbagenas — 425 — dieselbe „paullMim" auf Toledo iibeigegangen sei. Caj. Cenni 
lehrt sellsam genu;; , dass Toledo von Anfang an Metrópole gewesen, 1, p. 131 
— 138; 228—229; seine Griinde sind niclitig. Mil grosser Gründlichkeit handell 
Florez (5, 117 — 157) iiber diese Frage, und leitot die Metropolilanwürde To
ledos über die gauze Provinz aus der Millo des 5. Jahrhunderts. — Für uns 
steht die Streitliage nicht mehr in dei vordersten Linie . 
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Hector nicht aus Zufall, sondern sehr mit Absicht zu Tarraco anwesend. 
Port und nach der natürlichen Analogie mit Tarraco als Metropolit an-
erkannt, konnte er hoffen, dass der SÍ2 von Cartogcna endlicb auch in 
der Provinz von Cartagena zur Anerkennung kommen -werde1). 

Die obern Bischofe aber wollten ein für alie mal nicht herabsteigen. DI« 
Vielmehr that man in Toledo im J . 527 einen entscheidenden Schritt, 
man hielt eine Synode, sgleichviel ob mit wenigen oder mit vielen", Tl°"io 

und siehe! es waren wenige. — Die Bischofe, die auf den ersten uns 
bekannten Toletaner Bischof Mclantius vom J . 306 genannt, aber nicht 
verbiirgt werden2), sind: 1) Pelagius, 2) Patrunus, 3) Turibius, 4) Quin-
tus, 5) Vincentius, 6) Paulatus,.?) Natalis; es folgen 8 — 9) Audentius 
und Asturius. Die beiden Leztern sind geschichtliche Personen, jene 
sieben andern scheinen entlehnte und fremde Namen zu seyn. — Durch-
aus riihmend ist es aber anzuerkennen, dass die Toletaner, nach ihrem 
ersten Bischofe Eugenius, dem angeblichen Schüler des langst und auch 
von Seiton der Franzoscn aufgegebenen Dionysius Arcopagita von Paris, 
sogleich den historischen Melantius folgen lassen (troz der Hirngespinnste 
des Pseudo-Dexter). 

Bischof Audentius nennt Gennadius M. unmittelbar nach Prudentius, B I -
dessen Zeitgenosse er auch war. „Audentius, ein spanischer Bischof, Auden-

schrieb gegen die Manichaer, Sabellianer und Arianer, am meisten aber 
und mit besonderer Intention gegen die Photinianer, die jezt Bonosianer 
heissen, ein Buch, mit dem Titel: 2Vom Glauben", gegen die H&retiker, 
•worin er zeigt, dass der Sohn Gottes ewig wie der Vater sei, und dass 
er den Anfang seiner Gottheit nicht damals von Gott dem Vater erhalten 
babe, da aus Maria der Jungfrau durch Gottes Schopferkraft der Mensch 
(Christus) empfangen und geboren wurdeJ).a — AUes stimmt hier filr 
unsern Audentius, die Zeit und der Umstand, dass Gennadius, wie bei 
Olympius, das damals im Auslande noch nicht bekannte Toledo nicht 
nennt. 

Den Nachfolger des Audentius beschreibt Ildefons von Toledo also: 
Asturius war des Audentius in der Stadt Toledo, dem (zu Ildefons Aiin-
Zeiten) Metropolitansiz der Provinz Carthago, — Nachfolger, ein vor-
trefflicher Mann, der mehr durch seinen Lebenswandel, als seine Schriften 
glânzte. Dieser, gliicklich in seinem Priesterthume, und wilrdig eines 
Wunders verdiente in dem irdischen Grabe die Glieder derjenigen zu 
finden, mit denen er im Himmel vereinigt werden sollte (der Martyrer 
Justus und Pastor). Er war der neunte Bischof in Toledo, in Complutum 

') E r wollte, indem er in einer benachbarten Provinz als Metropolit anerkannt 
wurde, íür seine Anerkennung in der eigenen Provinz arbeilen. 

l) K . - G . , 2 , S. 177 — 178. 
') Gennad. de vir. Must. cap. 14. 



446 Siebentes Buch . Dreizehntes Kapi te l . 

der e r s t e — Aber seine Nachfolger bis auf Montanus sind nicht be-
kannt, und gleichsam nur ais Lückenbüsser, und vrie mit fremdem Dia-
lekte erscheinen die IS!amen — Isicius (c. 4)2 — 427 nach Florez); Martin 
(427-440); Costino (440 —454j; Campeyo (454—467); San ti cio (467 
—482); Praumato (482 — 494); Petras I. (494 — 508); Celsus (508 - 522); 
Montanus, von 522 — 531 nur — neun Jahre (beide leztere historiscbe 
Personen). 

Mon- Montanus also hielt eine Synode zu Toledo — sub die 15 Kalendas 
Juntas, d. i. am achtzehntcn Mai, im 5. Jahre der Regierung unsers 
Herrn des Konigs Amalrich, das ware im J . 531, aber Aera 565 be-
deutet das J . 527. Die Spanier halten an lezterm Jahre, und sagen, 
dass Amalrich schon 523 selbstandig von der Vormundschaft seines 
Grossvaters Theodorich regiert habe. Das hier geführte Protokoll mag 

Synode wohl auf Rechnung des Montanus zu sezen seyn. „Die Gegenwart der 
Toledo BischSfe hat sich in dem Willen des Herrn in der Stadt Toledo einge-
627' ftrnden," sie haben Uber die alten Kirchengeseze berathen, was in den-

selben fehlt, wollen sie nachtragen, das Vergessene wiedcr in das Ge-
d&chtniss rufen. 1) Die Kinder, welche die Eltern von Anfang an in 
den Dienst der Kirche übergeben, sollen tonsurirt und in den Dienst 
der Lectoren übergeben unter bischoflicher Aufsicht in kirchlichen Ge-
b&uden von ihrem Prapositus erzogen werden. Haben sie das achtzehnte 
Jahr zuriickgelegt, so soli vor dem ganzen Volk und Clerus ihr Wille 
Uber die Eingehung einer Ehe vernommen werden. Entscheiden sie sich 
für die Enthaltsamkeit, so sollen sie nach abgelegter Bewahrung das 
Subdiakonat voin 20. Jahre erhalten; haben sie tadellos das 25. Jahr 
zuriickgelegt, das Diakonat; kehron sie aber troz ihres Versprechens zu 
einer irdischen Ehe, oder gar zu siindhaftem Umgange zuriick, so sollen 
sie wie Kirchenrauber betrachtet, und von der Kirche ferne gehalten 
•werden: denen, welche bei der Anfrage sich freiwillig für die Ehe ent
scheiden, k6nne man sie nicht verweigern, wenn sie aber bei reifern 
Jahren dem ehelichen Umgange zu entsagen geloben, so konnen sie die 
hiihern Stufen ersteigen. 

2) Wer von seiner Kirche erzogen werde, dürfe nicht bei jedem 
Anlasse dieselbe verlassen, und zu einer andern iibergehen. Der Bischof, 
der ihn ohne Vorwissen des andern aufnimmt, hat sich gegen alle Bi-
schbfe versündigt; denn allzu hart ist es, dass ein anderer den aufzu-
nehmen und an sich zu ziehen wagt, den der frühere Bischof aus dem 
bauerischen Wesen und dem Schmuz der Kindheit herausgezogen hat2). 

3) Kein Kleriker soli, wie es oft genug in den Goncilien verordnet 
ist, von der Stufe des Subdiakonats und aufwarts an — in einem Hause 

') Das Wcitere s. K . - G . , 1, S. 330 — 332. 
'J quern alius rurali sensu, ac sgualore infantiae exuit. 



Die Kirchenprovinz von Toledo (Carthaginensis) 357 — 589. 447 

zusammenleben — mit einer Frau, sei es nun eine Freie oder Freige-
Jassene, oder Magd, hat er aber solehe Dienste nothwendig, so soli or 
sie der Mutter oder Schwester oder der andem Verwandtschaft über-
tragen, und was sie mit ihren Handen enyerben, das komme dem eignen 
Herm zu gut; fehlt es aber an einer Verwandtschaft, so suche man ein 
anderes Haus fiir die Bedienung, und es werde jede Gelegenheit ferne 
gehalten — zu Versuchungen oder zu üblen Nachreden, Die Wider-
spenstigen sollen nicht nur aus dem Clerus ausgeschlossen, und von der 
Kirche ferne gehalten, sondem audi von dem Umgange mit alien Ka-
tholiken ausgeschlossen werden, damit eine so bose Gewohnheit fiir die 
Zukunft ausgerottet werde. 

4) Wenn ein Cleriker aus den Giitern der Kirche Felder oder Wein-
garten fiir seinen Lebensbedarf angebaut hat, so bleiben sie ihra bis zu 
seinem Ableben; nachher fallen sie an die Kirche zuriick, und er kann 
nicht testamentarisch darüber verfügen, es sei denn mit Erlaubniss des 
Bischofs — fiir seine der Kirche geleisteten Dienste. 

5) Ehen zwischen Blutsverwandten sind verboten, und sollen nach 
dem Grade der Verfehlung bestraft werden. Wenn Einer von den An-
wesenden, oder denen, „die sich nun dieser Synode enteogen haben"'), 
dagegen handelt, so werden sich die übrigen Bischofe eine Zeit lang 
von dem Verkehre mit ihm ferne halten. — Es folgen dann die Schluss-
worte: 

,Nach den Dekreten der frühern Cânones2) sprechen wir es ausj 
dass (hinfort) das Ooncil bei unserm Bruder, dem Bischofe Montanus, 
wenn Gott will, seyn werde, so dass unser Bruder und Mitbischof Mon-
tanus, welcher in der Metropolis ist, an unsre Mitprovinzialen, 
die Bischbfe, Briefe tiber die Versammlung einer Synode zur bestimmten 
Zeit richten wird. Da nun aber im Ñamen des Hen-n das beschlossen 
ist, was zur Verliandlung kam, so sagen wir Dank dem allmáchtigen 
Gott, dann flehen wir tiber den ruhmreichen Herrn, den KSnig Amal
rich, die gõttliche Giite herab, der in endiosen Jahren seiner Regierung 
uns die Freiheit gestatten wolle, das zu vollbringen, was zur Ausiibung 
des Glaubens gehõrt. Amen." 

Die Unterschriften sind: Ich Montanus, in Christi Namen Bischof, 
bin diesen Bestimmungen beigetreten, habe sie wieder gelesen und unter-
schrieben an dem Tage und Jahre, wie oben. — Pancarius Bischof (daa 
Uebrige ohne Veranderung). — Canonius Bischof. — Paulus Bischof. — 
Domitianus Bischof. — Es waren neben Montanus nur vier Bischofe „aus 
der Provinz" zugegen. Da neun Bisthiimer in „dieser (obern) Provinz" 

') qui nunc sanctae synodo ex hoc provinda defuermt. 
') d. i. uichi der von Toledo, sondem der Cañones iiber die regelmãssige Hallung 

von Concilien. 
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waren, da vielleicht auch die hochandalusischen Bischofe geladen -waren, so 
gaben dariiber die fiinf Versarameltcn ihrer Befremdung in den Worten 
Ausdruck: Bsie haben sich der Synode dieser Provinz entzogen"'). Da 
aber die Fünfzabl allzu drückend auf ihnen lastete, so gaben sie der-
selben einen nur scheinbaren Zuwachs durch die Beitreibung weiterer 
drei Unterschriften von Biscbofen, die von Rechts wegen keinenfalls zur 
Sacbe und zur Synode gehorten: 

Marcianus (Marrucinus, Marracinus), Bischof in Christi Namen, um 
des katholischen Glaubens ia die Stadt Toledo verbannt, babe den Ver-
bandlungen meiner heiligen Briider angewohnt, sie gelesen und unter-
scbrieben. 

Nibridius, in Christi Namen Bischof der katholischen Kirche von 
Egara, habe diese Constitution meiner Mitbischofe in der Stadt Toledo, 
da ich nach geraumer Zeit dahin gekommen, mit Wahrung der Auctoritat 
der frühern Cañones, gelesen, gebilligt und unterschrieben. — Wortlich 
so sein Bruder, der Bischof Justus von Urgel. 

Wie viel Zeit unter dem „aliquantum temporis" zu verstehen sei, 
konnen wir nicht ahnen. Es konnte auch ein Jahrzehent seyn; denn 
Justus war noch 546 Bischof von Urgel, wáhrend sein wohl alterer 
Bruder Nebridius in diesem Jahre schon einen Nachfolger hatte2). — 
Auffallend ist das Lob, das die Synode dem Konige Amalrich spendete, 
der seine katholische Gremahlin zu Tode misshandelte, und der wahr-
scheinlich den Bischof Marcian verbannt hatte. — Aus dem dem KSnige 
Amalrich gespendeten Lob schliesst man umsonst, „dass er sich sonst 
durch Duldungssinn auszeichnete"3). Das auffallende, jedenfalls im 
Munde einer Synode neue Lob war einfach eine „captatio benevolentiae", 
gegen etwaige Versuche der untern BischSfe, dem Vorgehen der obern 
entgegenzutreten, obgleich in den Akten nicht steht, dass man bei 
Amalrich angefragt habe, ob man die Synode halten diirfe4). 

Wir wollèn das Vorgehen der Bischofe in und um Toledo nicht 
ta,deln. Sie wollten von zwei Uebeln das kleinere; sie zogen es vor, 
für sich eine Synode und einen Metropoliten zu haben, da sich Niemand 
von ihnen dazu verstehen wollte, den Metropoliten von Cartagena an-
zuerkennen; wir glauben aber, dass es bei dieser ersten Synode ge-
blieben sei. Denn da die Synoden selbst ohne alien Zweifel in Toledo 
gesammelt und geordnet wurden, so hatten die Sammler etwaige spâtere 

') Ferreras meint, Kõnig Amalrich habe die Bischofsstiihle nicht besezen lassen; 
allein dann hâtte obiger Tadel des Wegbleibens keinen Sinn. — Nur das Bis-
thum Falencia war unbesezt (Ferrer., 2, 212). 

a) Florez-Risco, t. 42, 189 (Egara). — K . - G . , 2 , 440 — 441. 
3) Also Aschbach, G . d. Westgothen, p. 183. 
4) Also Ferreras, 2, 209. 
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Synoden nicht ausgekssen. — Zum Lobe dieser Synode gereicht die 
auffallend praktische Richtung ihrer Bescbliisse. Hier haben wir etwas 
Positives, Greifbares vor uns; die Synode gewâhrt uns einen tiefern 
Einblick — in das eigentlich kirchliche Leben jener Zeit, als die vorher 
erwalmten, und die Kenntniss dieser Synode gewahrt eine wirkliche 
Bereicherung der Kirchengescbichte von Spanien, in Beziehung nicht 
bloss auf die Kirchenzucht, sondern auch auf Erziehung, die Bildungs-
grade, das Leben und Weben des Clerus, — sodann in Beziehung auf 
die Kirchengüter'). 

Von Montanus besizen wir zwei Briefe. Den einen an die Briider Die 
und Sohne des Gebietes von Falencia. Er sagt, dass eine alte Ge- BJl("fe 
•wohnheit der Kirche von Toledo das „Privilegium metropolitanum" 

verliehen, d. h. dass die Biscbofe von Castilien von dort ihre Weihe 
erhalten haben. Da in Falencia kein Bischof war, massten Friester dort 
sich an, das Chrisma zu weihen. — Montanus fiihrt dagegen eine sehr 
scharfc Sprache, und bclcgt sie mit Beispiclen aus dem Alten Testament. 
— Die Pfarrer sollun entweder selbst, oder durch die Custoden der 
Kirche das Chrisma vom Bischofe erbitten. Die Hartnitckigen sollen 
adem unlfisbaren Band des Anathema" verfallen. Wenn Ostern wieder-
kehre, und sie pei'sonlich (wegen der Entfernung?) sich nicht einfinden 
konnen, so wolle er ihnen das Chrisma übersenden 2). — Er tadelt auch, 
dass sie zur Einweihung von Basiliken fremde Bischofe (alienae sortis) 

eingeladen. Das sei „gegen die Privilegien der Provinz", und sei schon 
zu den Obren des Herrschers ( ? domini rerum) gelangt. Sie sollen vor-
kommenden Falls an ihn bericbten; dann werde er selbst kommen, oder 
einen audcrn Bischof dazu berufen. — Sie hatten ferner den Priscilliaa 
vertheidigt, den er „emen schamlosen Ehebrecher" nennt, der zu seinen 
Zwecken zu bosen Zaubermitteln griff. — Montanus aber widersezt sich all' 
diesem, ^damit ihm nicht aus dem Scbweigen die Verwerfung" erwachse. 

In glcicher Absicht schreibt Montan an den ^erlauchtcn Herrn und 
eifrigen Christen, den Herrn und Sohn Thuribius", der schon, als er 
in der Welt eine wichtige Stelle begleitete, dem Kaiser gab, was des 
Kaisers, und Gott, was Gottes war. Er sei der Urheber des gottlichen 
Dienstcs in dieser Provinz, der die Reste des Heidentbums, und die 
Sekte des Priscillian niedergehaltcn, und jezt dort die rcgulãre Zucbt 
eingeführt (d. i. das Kloster San Toribio gegründet) babe. Er solle 
dem Unfug in Falencia Einhalt tbun. Dann klagt er iiber die Weihen 
der Kirchen durch Bischofe3) „aUenae sortis", und seine bisherige H6f-

') Ferreras, 2, 2 0 9 - 216. — Florez, 5 , 229 - 233, 6, 132—139. — Aguirre, 3, 
1 5 2 - 159. - Tejada y Ramiro, 2 , 202 - 212. 

') s. indess K . - G - , 2 , 391 und 461. 
') Wahrsch. der Bischof von Astorga ira Suevenreiche ist gemeint, zu dem Falencia 

vordem gchôrte , und wohin es viel nãher, als nach Toledo war. 
Gams, span. Kirche. I I . 29 
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lichkeit schlagt in drohende Heftigkeit urn. Aber seine unklaren Saze 
sind von hSchster Wichtigkeit. „Euer Bischof hat dieses Privilegium 
(eines Metropoliten) unserm Vorganger, sowie unsern Briidern, den 
Herrn Bischofen von Carpetanien (Neu - Castilienj und Celtibcrien (Alt-
Castilien) gegeben, wovon wir eine Absehrift an Euch rich ten, damit 
Ihr wisset, -welchen Erfolg das gottlosc Verlangen verdient hátte. Und 
gewiss haben wir die Stadte Segovia, Buitrago und Coca demselben 
nicht kluger Weise, sondern nach der "Würde seines bischoflichen Namens 
abgetreten: damit nicht ein einmal iibertragener Segcn, wenn die Person 
verschollen ist, zu nichte werde Wisset aber, dass ihm diess nur für 
Lebenszeit gewâhrt wurde1)." Nun droht or strenge Klage bei dem 
KSnige, und dem Statthaltcr Erganes, und liofFt die Palentiner dadurch 
einzuschiichtero. 

Aguirre und Ferreras — sind stillschweigend an diesen dunkeln 
S'izen vorübergegangen. Florez und Lorenzana haben versucht, sie zu 
erklitren. 

Florez meint, die Palentiner hiitten ein Gesuch an Montanus ge-
richtet, dem er nicht entsprechen konnte. Es habe sich um eine Stiftung, 
oder das Testament eincs Bischofs von Palcncia gehandelt, worin er die 
Bischõfe von Çeltibeiien und Carpetanien zu Richtern eingcsczt. Es sei 
ein Bischof gegen die Cañones gcwciht wordcn [zu Palencia Diese 
Erklãrung lasst alies dunkel, und wird init Recht von Lorenzana ver-
worfen3). Dicser verstcht unter „privilegiumu •— den einem Andern zu-
geftigten Schaden. Er bcruft sich auf Ducange, wornach das Wort auch 
für „pravilegium" vorkomme. Das Bisthum Palcncia sei erledigt gewesen, 
und ein Unbefugter sei gewiihlt worden, d. h. er hatte dem Celsus von 
Toledo und den andern Bischofen dadurch „magnum privilegium fecerat". 
Ihn sezte Montanus ab, doch wies er ihm aus dem Bisthum Palencia die 
drei Stadte Segovia, Brittablo und Cauca zu seinem Unterhalt und dass 
er nicht umsonst ordinirt soi, an. Aber die Palentiner verlangten von 
Montanus, er sollc ihn wieder zum Bischofs von Palencia einsezen, und 
das sei die nimproba petiUo" des Briefes gewesen. Diess lehnte Montanus 

') Quod tamen privilegium decessori nostra, necnon dominis et fratribus nostris Carpetaniae 
vel (i . e. et) Celtiberiae episcopis oester coiipisc.opus (quoque episcopus) fecit, in exemplari-
bus charitati vestrae direximus, ut scire possitis improba petitio qualem potuissel (i. e. 
debuisset vel meruissel) habere profectum. E t eerie municipio, id est S e g o viam, 
B r i t t a b l o et C a n cam eidem non quidem rationabiliter, sed pro nominis dignitate 
concessitnus: ne c.ollata benedictio, persona vagante, vilesceret. Quod ipsi tantummodo, 
dum advivit, praettitum fuisse c.ognoscite. 

*) Florez, 5, 398 — 402 (Notas sobre esta secunda carta). - v. t. 1, p. 132. 4 , 76. — 
t . S , p . 6 — 8, 18—20 (Patencia); p. 72—76 (Segovia). 
Patrum Toletanorum qmtquot extant opera, t. 1 (Mad. 1782), p. 4 sq. (opúsculo. 
Montani). 
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ab, jedoch erklarte er, dass obige drei Stadte vor vrie nach zum Bis-
thume Palcncia gehoren. Erst spater habe Segovia einen eigenen Bischof 
erhalten, da ohnedem das Bisthum Falencia zu gross gewesen. Am 
Schlusse wiinseht der Erzbiscbof (Lorenzana) von Toledo, dessen Er-
klarung sicher in Segovia keinen Anklang fand, „von Andem mSchte 
etwas Besseres ausgedacht werden"'. 

Meine Erklarung ist folgende. Ich glaube, in der Zeit des Montanus 
hatten Falencia und Segovia schon eigene Bisehõfe. — Aber der für 
Segovia Gewcibte hatte sich entfernt, und kehrte nicht zurück; darum 
übergab Montanus sein Bisthum provisorisch an den Bischof von Falencia 
(ne, persona, vagante, collata benedictio vilescertt), damit Segovia nicht 
ohne Bischof sei. — Er that diess zugleich aus Dankbarkeit, weil der 
Bischof von Falencia dem Celsus, dem Vorganger des Montanus, und 
den iibrigen Bischofen erklârt hatte, dass er den Bischof von Toledo 
von nun an als seinen Metropoliten anerkennen wolle (diess ist das privi-

leyium, welches er gewahrte, denn es heisst ja in dem ersten Briefe des 
Montanus: praesatim cum Tolctanae urbi Mttropolitani p r i v i l e g i u m 

vetw consuetudo tradiderit). Als er aber gcstorben, zog Montanus die 
drei erwahnten Stildte wieder von Falencia hinweg, sei es j dass er wie-
der einen eigenen Bischof f iir Segovia weihte, oder dieses Bisthum vdr-
erst selbst verwaltete. Diess nahm man in Falencia sehr iibel. Man 
trennte sich faktisch von Toledo. Dortige Friester weihten auf eigene 
Faust das Chrisma. Zur Einweihung von Kirchen aber erbat man sich 
die Dienste suevischer Bischofe. Montanus aber sendet an Turibius 
eine Abschrift der Erklarung des verstorbenen Bischofs von Falencia, 
damit er sehe, welchen (negativen) Erfolg das gottlose Verlangen der 
Falentiner bei den suevischen Bischofen hatte haben sollen. — Meine 
Erklarung fordert nur die unbedeutende Aenderung des Wortes potuisset 
in meruisset oder debuisset (vielleicht schrieb schon Montan in der Hize 
potuisset, "weil er eben gesagt hatte: ut scire possitis). 

Allen Lesern und Erklarern dieser Briefe ist die machtige Auf-
wallung des Gemüthes aufgefallen, die sich in den Briefen des Montanus 
kundgiebt. Ildefons von Toledo giebt einen genauen Auszug dieser iidefo 

Briefe, worin er u. a. sagt, dass Montanus die von ihm geriigten Hand-
lungen mit „grosser Heftigkeit (durch Turibius) bestrafen wolle" *). Er 
rlihmt seinen Geist und seine Beredtsamkeit, und dass er sdie Maoht 
seiner Wiirde wieder in Anspruch nahm und ordnete, nach geziemen-

') Ildefons de viris illusi. cap. 3. committit ei (Turibio) sacerdotalis auctoritatem vigoris, 
per quam presbyteros Chrisma conftcere, el Episcopos alienae sortie alterius Dioecesit 
ecclesias consecrare (vorher hatte er zu dem ersten Briefe gesagt: episcopos alienae 
Dioecesis alterius t e r r i t o r i i ecclesias consecrare) magna compescat invectione. 

29* 

tano 
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dem zugleich und himmlischem Rechte"'), d. i. als Metropolit sich durch-
•susezen suchte. Er habe glorreich neun Jahre — nach Celsus — unter 
Künig Amalrich regiert, und zur Widerlegung einer falschen Anklage 
glühende Kohlea in seinem Gewande wãhrend der Feier der heiligen 
Messe getragen (donee coram sedis suae sacro altari totius Missae celebri-
tatem per semetipsum expleret), welche nachher bei unversehrtem Ge
wande noch gliihend erfunden worden. 

Im J . 546 hielten auch die Bischofe des untern (ostlicben) Tlieiles 
von Carthaginensis ihre Synode. Die Ueberschrift lautet: Concilium 
Valletanum — von 6 Bischofen, gehalten Aera 687 (nach der bessern 
Lesart 684, d. L 646), im 15. Jahre des Konigs Theodorich (andere 
Lesart: Theuderich), am 4. Dezember. — Da die Angabe der Aera bei 
den spanischen Ooncilien immer die sicherere ist, die Angabe der Jahre 
der Regenten aber unsicherer, und sich seltener findet, so muss die An
gabe der Aera entscheiden. — Das Jahr 546 war das sechszehnte Jahr 
des KíSnigs Theudes, der, nach einer nicht zu verachtenden Vermuthung 
des Ferreras2), seinem Ñamen die Schlusssilbe: (Theude)nch beigefügt, 
wenn man nicht annehmen will, dass spâter absichtlich oder aus Irrthum 
der bekanntere Name des Theodorich dem des Theudes substituirt wurde. 

Synode Grund für das Jahr 546 — statt 524 — liegt ferner in dem 
Umstand, dass in den beiden Synoden von Lérida und Valencia die 

Valen- ' J 
cia bischoflichen Brüder Justus von Urgel und Justinian von Valencia — 
6Í,6' sogleich nach dem Metropoliten, d. i. als dio altesten Bischofe unter-

zeichnen. Von Justinian sagt zudem noch Isidor, was auch von seinen 
drei Brtidern gilt, dass er unter dem Konige Theudes geblüht, also 
etwa von 531—546; gesezt auch, er ware 524 schon Bischof gewesen, 
so ware er jedenfalls nicht der alteste gewesen3). 

I Die BischSfe kamen in Valencia, das in den Akten Valles heisst, 
zusammen; dènn Neu-Carthago eignete sich nicht zur Versammlung; 
Valencia war wohl die bedeutendste Stadt, wie sie es heute noch in den 
Kijnigreichen Valencia und Murcia ist, und das Alter und Ansehen des 
Justinian verdiente wohl auch Rücksichten. 

Die erste Unterschrift lautet: Ich Celsinus, in Christi Ñamen Bischof, 
habe unterschrieben. Die einen halten den Celsinus für den Celsus, 
den Vorganger des Montanus. Aber zwischen den Ñamen Celsus und 
Celsinus ist ein Unterschied, wie zwischen den Ñamen Justus, Justinus 
und Justinian. Andero halten ihn für den Celsinus von Valencia, der 
589 zu Toledo unterschrieb; mit Unrecht. Er war der sonst nicht ge-
nannte Bischof von Carthagena, und der rechtliche Metropolit der Pro-

') regimen honoris retentavit ac disposuit, condigno caelestigue jure simul et ordine. 
2) Ferreras - Baumgarten, 2 , 231. 
3 I Isidor. d. vir. ill. cap. ii3 — 34r, 
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vinz Carthaginensis, der kaum von der Hâlfte seiner Provinz anerkannt 
wurde. Nach ihm unterschrieb Justinian. Hierauf die Bisclwfe Reparatus, 
Setabius, Benagius, Ampelius, der Erzdiakon Sallustius im Namen seines 
Bischofs Marcellus. Fünf Bischofssize sind uns hicht bekannt; die Ver-
mutliung fállt auf die Bisthiimer Elotana, Ilici, Denia, Satabis, Sego-
bria, als die zunâchst um Valencia liegenden. Da im J . 589 Bischofe 
von Satabis und Segobria erschienen, so muss man zunâchst an diese 
beiden denken; da die Bisthiimer Ilici, Denia und Elotana erst spâter 
vorkommen, so kann man auch annehmen, ,dass Bischofe aus Hoch-
andalusien, aus den geschichtlich beglaubigten Bisthümern Urci, Basti, 
Acci, Mentesa und Castulo — zugegen -waren, schwerlich aber ein Bi-
schof aus Neu- oder Alt-Castilien. 

Den zu Valencia verlesenen alten Cânones wurden sechs Zusâze 
beigefügt: 1) Das Evangel ium werde vor dem Offertorium (ante munerum 
oblationem) oder der Missa [d. i. der Dimissio')] der Katechumenen ge-
lescn, und zwar nach dem Apostei, i. e. nach dex- Epistel, dass nicht 
bloss die Glâubigen, sondern auch dio Katechumenen und Büsser, und 
alie aussen Stehenden (omnes, qui e diverso sunt) das Wort Gottes und 
die Predigt des Bischofs libren, durch welche Einige bekehrt wurden. 

2) Stirbt ein Bischof, so sollen die Cleriker nichts von seinem Erbe 
— wie Ráuber pliindern; ansonst sollen sie durch den Metropoliten und 
die Mitbischofe zur Rückgabe gezwungen werden. Stirbt ein Bischof, 
so solí (nach Canon 6 der Synode von Rhiez von 439j der Nachbar-
bischof nach dem Herkommen die Exequien halten, und das Erbe des 
Bischofs überwachen, der innerhalb der Octave des Verstorbenen (d. i. 
des Siebenten) ein genaues Inventar zu Handen des Metropoliten an-
fertigen lassen soli, welcher einen Verwalter einzusezen hat, damit dieser 
den Clerikern ihr Einkommen reiche, und wenn die neue WaU sich 
verzogert, seinem Mandatar Rechnung ablege. 

3) Das Gleiche gelte von den Verwandten des Bischofs, wenn er 
ohne Testament stirbt; sie sollen ohne Wissen des Metropoliten sich 
nichts aneignen. Dieser Canon hat rückwkende Kraft. 

4) Es soli sich die Beisezung eines verstorbenen Bischofs — durch 
die Verspâtung des Episcopus Commendator [animae'2)] nicht verzõgern. 
Der eingeladene Bischof solí den Kranken besuchen, um sich zu freuen 
über seine Genesung, oder ihn zu mahnen, dass er sein Haus bestelle, 
und solí seinen lezten Willen vollziehen. Stirbt er, so bringe er erst 
das Opfer für ihn, dann begrabe er ihn, und seze das vorher Befohlene 
in's Werk. Stirbt aber, wie es gewijhnlich ist, der Bischof plozlich, 
und kbnnen die Nachbarbischofe nicht rechtzeitig kommen, so bleibe 

') s. Duoange, 3, missa. 
') s. üucange: Commendalio animae. 



454 Siebentes Buch. Dreizehntes Kapi te l . 

sein Leib nur 24 Stunden ausgestellt, in Gegenwart von betenden 
(psallentium) Brüdem und Religiosen; er werdo ron den Priestern in 
einem Sarg vorlãufig mit Wiirde beigesezt, bis der alsbald eingeladene 
Bischof ihn feierlich beerdigt. 

5) Ein Cleriter, auch ein Diakon oder Priester, der unstat umher-
schweift, und nicht bei seiner Kirche bleibt, werde bis zur Besserung 
der Communion und Wiirde beraubt. 

6) Keiner soil einen fremden Cleriker ohne Vorwissen seines Bischofs 
•weihen. Auch darf ein Bischof Niemand ohne dessen Versprechen der 
Stabilit'át -weihen 

Die Aiten dieser Synode sind in einem nicht fliissigen, aber mar-
kirten Latein verfasst. Da Justinian Schriftsteller war, so kann man an 
ihn ais Protokollfiihrer denken. — Die Grleichartigkeit der gleichzeitigen 
Synoden von Lérida und Valencia springt in die Augen; sie ruht ent-
weder auf Verabredung oder Nachahmung, oder auf Beiden zugleich. 
Am 6. August -wurde die Synode von Lérida, am 4. December die von 
Valencia gehalten. Der Zwischenraum von 4 Monaten reichte fur Gel-
sinus von Neu-Carthago eben hin, die Akten der Synode von Lérida 
kennen zu lernen, und seine Bischofe zu berufen. Wie Hector von 
Neu-Carthago sich ím J . 516 als Metropolit zu Tarraco unterzeiehnet, 
und so sich seine Anerkennung in der eignen Provinz anbahnen -will, 
so eignet sich jezt Celsinus in âhnlicher Absicht die Beschlüsse der 
Synode von Lérida an. Er unterschreibt sich aber einfach als Bischof, 
denn auch Sergius von Tarraco hat sich nur als Bischof unterzeiehnet; 
ja selbst Montanus, der, wenn Irgendeiner, nach der Wiirde eines Me-
tropoliten rang, hatte sich 527 — nur als „Montanus in Christi Namen 
Bischof unterschrieben. Die erste Stelle verbiirgt die Stellung als 
Metropolit. Justus von Urgel, der im J . 546 noch lebte, und sein wohl 
schon gestorbener Bruder Nebridius hatten durch die Unterschrift der 
Synode von 527 — wenn nicht incorrect, so doch auffallend gehandelt. 
Sie hatten wohl dem Drucke des Montanus und der Toletaner nachge-
geben. Darum verdient auch die Vermuthung nicht schlechtweg ab-
gewiesen zu werden, dass Justinian, vielleicht im Einvernehmen mit 
seinem Bruder Justus, das Vorgehen, vielmehr Nachgehen des Leztern, 
an oder nach 527 — im J . 546, an dem Lebensabende Beider wieder 
ausgleichen wollte — durch seine Thatigkeit bei der Synode. Denn 
•was uns unbedeutend scheint, die Frage, wer Metropolit seyn solle, 
stand damals im Vordergrunde2). 

') qui localem se futwum primitus non spoponderit. 
5) Harduin, 2, p. 1067 sq. — Mcmsi, 8, (¡19 sq. — Aguirre, ,'i, 173— 177. — Florez, 

8, 1 7 4 - 1 7 8 (cf. 3 , 226). - Tejada y Ramiro, 2, 146 —IDO. — He/ele, 2, 
688 - 691. 
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„ Justinian von Spanien, Bischof der Valentinischen Kirche, von vier in-
Bischofen, Sohnen derselben Mutter Einer, schrieb ein Buck Antworten von 
an. einen gewissen Rusticus über gestellte Fragen: die erste Antwort ist ,eJ*ja_ 
iiber den heiligen Geist; die zweite ist gegen die Bonosianer, -welche 
Christum einen Adoptivsohn, und nicht den eigenen Sohn, nennen: die 
dritte Antwort ist iiber die Taufe Christi, dass man sie nicht wiederholen 
dürfe (also zunãchst gegen die Arianer in Spanien): die vierte Antwort 
ist von dem Unterschiede der Taufe des Johannes und Christus: die 
iunfte Antwort ist, dass der Sohn, wie der Vater, unsichtbar ist. Er 
blühte in Spanien zu den Zeiten des Gothenfürsten Theudes1)." Seine 
Schriften gelten zur Zeit fiir verloren, aber Helfferieh neigt zu der An-
nahmê  dass sie in der unter Ildefons Namen bekannten Sehrift: „Uber 
de ordine baptismi" — erlialten seien, wofiir er sehr starke Griinde bei-
bringt2). 

') Isidor de vir. HL tap. -'io. 
J) A. ITelferkli, de.r westgolh. Arianismus, 1860, S. 3 , 41 — 49 —• handelt am 

ausfiihrlichsten von Juslinian und beweist evident, dass die Sehrift: „de ordine 
baptismi" viel íriihern Ursprungs sei. 



Vierzehntes Kapitel. 
Die Rirchenprovinz Galizien (357 — 589). 

A»tii- Dass Asturica bis zu seiner Zerstiirung im J . 457 Metrópole von 
Metro- Galizien war, wird zwar nicht zugegeben, ist aber dennocb augenfiillig. 
poli». — Denn, warum gieng Domitian im J . 343 rnit Hosius nach Sardika? 

Weil er Metropolit von Galizien -war. Warum •wcihtc der Biscliof Sym-
phosius von Asturica seinen Solin und Nachfolger Dictinins zum Bischofe, 
warum weihto cr siinimtliche Bischofe Galiziens, daruntcr aucli den Bi-
schof Paternus von Bracara? Weil cr Metropolit war. Warum wendete 
sich Bischof Turibius von Astorga — an Papst Leo I. in Saclien der 
Priscillianisten, warum bestellte ihn dieser Papst zu seinem Bevollmach-
tigten? Weil er Metropolit und — ein sehr encrgischcr Mann war. Es 
ist wie eine Verstellung, wenn ihn die 1. (2.) Synode von Bracara vom 
J . 561 den Notar des Papstes nennt. Das heisst den Lesern Sand in 
die Augen streuen. Ware er Leo's Notar gewesen, etwa wie Prosper 
von Aquitanien, so ware er nicht in Astorga, sondem in Rom gewesen. 
— In Bracara aber wollte man hundert Jahre nach dcr Zerstbrung von 
Astorga 457 — von dem Vorrechte dieses Bisthums nichts mehr wissen, 
das ihm viellcicht doch cntzogen worden wiire, nachdem Bracara Haupt-
stadt des Reiches der Sucven geworden. 

Uebor die Sueven regicrte nach Hcrmerich, f 441 in Merida, Recluía, 
t 448 in Emerita, sein katholischer Sohn Rechiarius'), dcr 456 im 
Kampfe mit Theodoricli dem Wcstgothcn gefallen war, Maldra der 
Sohn des Massila, wahrend andre den Franta ihrcn Kiinig nannten2). 
Maldra fiel im J . 462. — Nach Franta regierten Frumarius und 

') Lemhke, S. 28. 
') s. Aschbach, S. 138. 194. 
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Remismund neben - und gegeneinander — in Galizien'). Im J . 464 
brachte nach dem Tode des Frumarius Remismund alle Sueven in 0»»̂  
seine Hand, schloss Fried en mit den Eingcbornen, und nahm eine de. 
Tochter des Westgothen Enrich zur Ehe. Er fiel, vielleicht wegen seiner 8"e,"'• 
Gemahlin, in den Arianismus zuriick. Von Galizien drang er in Lusi-
tanien ein. Zu seiner Zeit war ein Galatier Ajax, ein Arianer, ein 
heftiger Feind der Katholiken. — Die Sueven eroberten Lusitanien bis 
Coimbra, selbst Lissabon fiel voriibergehend in ilire Hande. 

Hier endet des Idatius chronicon, das Isidor in seiner Geschichte 
der Sueven recapitulirt. Fast ein Jabrhundert lang sebweigt er, und 
schweigt die Gescbicbte iiber sie, offenbar vveil er nicbts wusste 2). Er 
sagt nur: nAls sodann viele Konige der Sueven in der Arianischen 
Kezerei verharrten, iibernahm endlieh Tlieudemir die Gewalt dor Regie-
rung." Vor ihm regierte Carrarieh, 550 — 559. Carrarich gelobto Ka-
tholik zu werden, wenn auf die Fürbittc des lieiligcn Martin von Tours 
sein todtkranker Sohn genosen würdc. Dor Solm genas. Das Land 
ward von der Seuclic bcireit. Zinn Danke trat Carrarich mit seinem 
ganzen Volke in die Kirdie ein '). Dieser Sohn war Ariamir oiler 
Tbeodemir, dor im J . 559 den Tliron bestieg, und 10 .Tabre regierte 
— bis 570, in wclchem Jahrc Konig Mir ihm folgte. 

Im J . 561 wurde die erste Synode von Bracara gehaltcn (da die Synode 

Akten einer angeblich im J . 411 daselbst gehaltenen Synode als unacht Bmgn 

anerkannt sind). E s war eine Synode von 8 Bischofen, gehaltcn am -s61' 
I.Mai, im Jahre ii des Kom'gs Ariamir, Aera 599 (561 j . — Anwesend 
waron Lucretius, Metropolit, Andreas (von Iria), Martinas (vou Dumium), 
Cottus, Ildcricus, Lucretius (von Coimbra), Timotheus, Maliosus (d. i. 
Mahiloc von Britonium), wclche auf den Befehl des ruhrareichsten 
Konigs Arimir in der Mctropolitankirche zu Bracara zusammongekommen 
waren. Es sassen die Bischofe, zugegen warcn die Pricstcr, es standen 
die (Kirchen-) Diener und der gesammte Clerus. Dann bielt Lucre
tius eine Rede, aus der zunáchst hcrvorgeht, dass alange" keino Synode 
stattfand. Wie lange? vielleicht nie vorhcr. Diese Rede und die Ver-
handlungen — sind aber so fein ausgearbeitet, so kunstvoll, so niedlich, 
so harmonisch gegliedert, so aus eincm Guss gegossen, dass ich liingst 
zu der Ansicht gekommen, dass das Ganze aus der Feder des Martin 
von Dumium geflossen, der das Protokoll — mit Meisterhand, aber auch 
mit grosser — fast poetischer Freiheit regierte. Namentlich sind die 

') cf. Idatius, Jornandes, cap. 44. 
*) Jsidor. Suevorum historia. — Aschbach, Gcschichle der Westgolben, S. 194 — 195. 

Lembke, 8. 44. 64. 
3) Gregor. Turon, de miracul. s. Martini, 1, I t (Isidor weiss nichts davon). — LIS-

bell, Gregor von Tours und seine Zeit , Leipz. 1839, S. 362—363. 
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Antworten sãmmtlicher Bischôfc derart stylisirt und kunstvoll ausgeführt, 
dass Jedem die absolute Unmoglichkeit einleuchtet, dass sieben Bischofe 
einslimmig so gesprochen liaben sollten. Lucretius sagt, dass „der seligste 
Papst der Stadt Rom, Leo, der etwa der vierzigste Nachfolger des 
Aposteis Petrus war, durch Turibius, den Schreiber seines Sizes (!), Briefe 
an die Synode von Galizien gegen die gottlose Sekte des Priscillian 
richtete". Dann heisst es weiter gegen alle und jede geschichtliche Be-

Angeb-glaubigung: „Auf seinen Befehl haben die Tarraconensischen und Car-
syntdc thaginensischen, auch Lusitanischen und Batischen Bischofe— unter sich 
_TJJ ein Ooncil gehalten, und haben cine Glaubcnsregel gegen die Irrlebre 

der Priscillianisten mit einigen Kapiteln zusammengeschrieben und sie an 
Balconius, den damaligen Bischof dieser Kirche von Bracara, gerichtet." 

Diess sind Erdichtungen. Balconius war Bischof um 415, und 
schwerlich mehr im J . 447. Die gemeinte Synode kann nur die von 
Toledo I seyn, eine andero ist nicht gehalten worden. Bei dem absoluten 
Stülschweigen des Idatius — ist eine solche Synode bloss auf das Zeug-
niss einer iiber 100 Jahre spatern Synode um so weniger anzunehmen, 
ais hier íiberhaupt andere Irrthümer sich íinden. Es schimmert die Ab-
sicht hindurch, Bracara im ganzen fiinften Jahrhundert ais Metrópole 
erschcinen zu lassen, was es nicht war. „l)ann wurdo ein Exemplar 
der Glaubensformel mit ihren Capiteln vcrlcsen, welches diesen Verhand-
lungen keineswegs einverleibt wurde, damit es nicht Weitschweifigkeit 
verursache." Dann kommt wieder eine lange und zierliche Rede sãmmt
licher Bischi)fe, die vielleicht Martinus allein gehalten hat, wenn sie 
nicht in Nachahmung der Alton fingirt ist. 

Synode Es folgen nun 17 Kapitel gegen die Priscillianisten. 1) Wer die 
y0n Trinitat im Sinne des Sabellius und Priscillian lehrt, der sei Anathem. 

- m . 2) Wer ausserhalb der heiligen Trinitat noch „eine Trinitas Trinitatit" 
lehrt, wie die Gnostiker und Priscillian, sei Anathem. 3) Ebenso, wer 
sagt, dass der Sohn Gottes nicht existirt habe vor seiner Geburt aus 
Maria, wie Paul von Samosata, Photin und Priscillian. 4) Wer Weih-
nachten nicht feiert, sondern an diescm Tage und am Sonntage fastet, 
weil or nicht glaubt, dass Christus in dcr wahren menschlichen Natur 
geboren sci, wie Cordon, Marcion, Manichaus (d. i. Manes) und Pris
cillian; 5) wer, wie beide leztere, lehrt, dass die Seelen und die Engel 
aus der Substanz Gottes geschaffen seien; 6) wer lehrt, dass die Seelen 
zur Strafe ihrer Siinde in der himmlischen Wohnung in Leiber auf 
Erden verbannt worden, wie Priscillian; 7) wer, wie beide leztere, 
leugnet, dass der Teufel im Anfang ein guter von Gott geschaffener 
Engol, vielmehr lehrt, dass er kein Geschopf Gottes, sondern aus dem 
Chaos und der Finsterniss emporgestiegen, der selbst sein Princip und 
die Substanz des Uebels sei; 8) wer, wie Priscillian lehrt, dass der 
Teufel einige Dinge in der Welt gemacht, dass er Donner, Bliz, Un-
wetter, Trockenheit aus eigner Kraft bewirke; 9) wer glaubt, dass die 



Die Kirchenprovinz Galizien (357—589). 459 

menschlichen Seelen und Leiber an die Gestirne gebunden sind, wie die 
Heiden und Priscillian; 10) -wer glaubt , die 12 Zeichen des Thierkreises, 
welche die Mathematiker beobachten, seien vertheilt an die einzelnen 
GHeder des Lcibes und der Seele, und an die Naraen der (12) Patriarcben 
verschrieben, -wie Priscillian lehrt; 11) wer die Ehe verdammt, und die 
Kindererzeugung in der Ehe verabscheut, wie Manichaus und Priscillian 
lehren; 12) wer sagt, die Bildung des menschlichen Leibes sei ein Werk 
Satans, und die Empf angniss im Mutterleibe gescbehe durch die Wirkung 
der Dãmonen, und darura die Atiferstehung leugnet, wie M. xmA Prise.; 
13) wer sagt, die Erschaffung alies Fleisches sei nicht cin Werk Gottes, 
sondem boser Engel; 14) wer die Fleischspeisen fur unrein halt, die 
Gott zum Gebrauch der Menschen gab, und wer sich ihrer nicht etwa 
zur BezShmung des Fleisches, sondern, weil sie unrein seien, enth&lt, 
so dass er nicht einmal mit Fleisch gekochte Gemüssc isst, wie M. und 
Prise; 15) Avenn ein Oleriker oder Monch nebon seiner Mutter oder 
Schwester oder Tante (thia) oder niichster Blutsverwandten gewisse 
andere Fraucnspcrsonen gleichsam adoptirt, und mit ihnen zusammen-
wobnt, wie die Sekte Prise, lehrt; 16) wer am Gründonnerstage, zur 
geseztcn Stunde, nach der Non, nitchtcrn in der Kirche nicht die Messe 
halt'), sondern mit obiger Sekte die Fcicr dieses Tages von neun Uhr 
an — durch Todtenmessen — und nicht nüchtern begeht; 17) wer die 
heiligen Schriften, die Priscillian falsehte, oder die Tractate, die JDictinius 
vor seiner Bekehrung schrieb, oder — andere Schriften der HSretiker, 
die sie unter dem Namcn von Patriarchen, Propheten oder Apostoln ge-
schmiedet, liest, sie befolgt oder vertheidigt, der sei im Banne. 

Nun wurden aus dem Codex die Statutcn der allgemeinen und ort-
lichen Conciben verlesen (wahrscheinlich die Canonon-Sammlung des 
Martin von Dumium). Es i'olgten lange und gowundene ZwiegesprSche 
zwischen Lucretius — und den einstimmig redenden Bischofcn.' Dann 
wurde der Brief des Papstes Vigilius an den Bischof Profuturus von 
Braga vom J . 538 verlesen, erlassen auf des leztern Anfragen, worin 
u. a. gesagt wird, dass das Christenthum aus Kom in jene Lande ge-
kommen2). — Rap. 1 handelt von den Priseillianisten, insofern sio nicht 
Fleisch assen. Kap. 2 von der dreifachen Immersio bei der Taufe. Kap. 3 
von den Wiedergetauften der Arianer, die man nur nach geschehener 
Busso wieder aufnehmen konne. Kap. 4. Neugcbaute Kirchen sind ein-
zuweihen, indem Sanctuarien in sie gesezt, die Messe celebrirt, und sie 
mit Weihwasser besprengt werden. Bei wiederhergestelltcn Kirchen 
gemigt die Celebrirung der heiligen Messe. Kap. 5. Das nachstc Ostern 
falle auf den 24. April. Die Messfeier (d. i. der Canon der Messe) sei 

') missas non tenet. 
*) ad eundem /ontem, de quo i l l u c salutans manaverat lympha, recurritis. 
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in Eom stets dieselbe; em Exemplar des Canons sendet er ihm, mit 
Beifiigung der Messe auf Ostern. Er übersendet Reliquien der Apostei 
und Martyrer. Kap. 6. Es muss im Ñamen der drei gottlichen Per
sonen getauft werden 1). 

Es folgte die Verlesung von 22 Cañones, welche die einheitliche 
kirchliche Ordnung in der Provinz herstellen sollten. 1) Es sei Eine 
Ordnung des Psalmirens bei der Matutin und Vesper, und Gebrãuche 
der Któster -werden nicht mit der kirehlichen Regel vermiscbt. 2) An 
den Vigilien und den Festen selbst werden dieselben Lectionen gelesen. 
3) Biscbofe -wie Priester sollen das Volk griissen mit: Dominus (statt Pax) 
vobiscum, wie im ganzen Orient, und nicht nacb der Neuerung der Pris-
cillianisten2). 4) Die heilige Messe soil nach dem Ritus gefeiert werden, 
den der Metropolit Profuturus von Rom erbielt. Õ) Ebenso mit dem 
Ritus der Taufe. 6) Die Biscbofe sollen — unter dem Vorsiz des Metro-
politen — nach der Zeit ihrer Weihe sizen. 7) Das Kirchengut soil in 
drei gleichen Theilen dem Bischof, dem Clerus, der Reparatur und den 
Licbtern der Kirche zufallen. Von lezterm Tbeil soil der verwaltende 
Archipresbyter oder Diakon dem Bischofe Rechnung stellen. 8) Ohne 
schriftliches Zeugniss soil kein Bischof einen auswartigcn Cleriker weihen. 
9) Zum Unterschiede von den Subdiakonen sollen die Diakonen — das 
Orarium (die Stola) nicht untcr der Tunica — Dalmatik — tragen, 
sondern iiber der Schulter. I0j Nicht alle Lectoren, sondern nur die 
von den Bischofen zu Subdiakonen geweihten dtirfen die heiligen Ge-
fasse des Altars tragen. 11) Die Lectoren sollen in der Kirche nicht in 
•weltlichen Kleidera psalliren, noch lange Haare nach Weise der Heiden 
tragen3). 12) Ausser den Psalmen und iiberhaupt dem A. und N. Testa
ment soil nach den Cânones nichts Poêtisches in den Kirchen gesungen 
werden, 13) Die Laien diirfen zur heiligen Communion (ad communi-
candum) nicht in das Sanctuarium *) des Altars eintreten, seien es Manner 
oder Frauen, sondern nur die Cleriker5). 14) Wer vom Clerus nicht 

') Die epistola Vigilii aã Pro/aturum episcopwn — steht auch in Colkctio Hispana — 
mit Auslassung- der Zeilbestimmung — 1. Mãrz 538. — Mansi, 9, 29. — Col-
lectio C. Labbeo-Veneta, S, 1290—1294. •-- Ayuirre, 3 , 161—165. •- Florez, 
15, 107 - 109. 

*) s. Lueft, Litnrgik, 2, S. 76 - 77. - He/eh, 3 , 15 -16. 
3) ñeque granos demittant — Isidor — etymol. 19, 23 — nonnullae gentes non solum 

in vestibus, sed et in corpore aliqua sibi propria quasi insignia vindicant, ut videmus 
cirros Germanorum, granos et cinnabar Golhorum. — Nach L . Zerda in Adversaria 
— bedeutet „gram" — gescheiteltes und herabhang-endes Haar — cf. Tolet. 4, 41 
— wodurch die Sache erklàrt wird: es sind ..lange Haare" — prolixae comae 
— cf. Ducange — grani — ein erschõpíender Artikel; grenones — (greunones, 
griñones) bedeulet den Schnurrbart. 

4) Gregor. M. ep. 3 (4 ) , 30. 
s) 4 Tolet. 18. — C. Laodic. c. 19. 
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Fleisch geniesst, soli, urn dem Verdacht des Priscillianismus zu entgehen, 
wenigstens in Fleisch gekoelite Gemiisse zu kosten verhalten werden, 
unter Strafe des Bannes und der Absezung. 15) Mit Ausgeschlossenen 
darf Niemand verkehren. — 16) Selbstmorder und Hingerichtete erhalten 
kein christliches Begrãbniss'); 17) wie auch Katechumenen nicht, die 
vor der Taufe sterben. 18) Leichname sollen nicht in den Kirchen, 
sondem hochstens an den Kirchen begraben werden. 19) Ein Priester, 
der hinfort wagt, das Chrisma oder Kirchen und Altare zu weihen, sei 
abgesezt. 20) Kein Laie "werde Priester, ohne ein Jahr des Lectorats 
oder Subdiakonats. 21) Was an Festen oder Gredachtnisstagen der 
Todten die Grlãubigen opfern, soli ein Cleriker sammeln, und ein- oder 
zweimal im Jahre an alle Cleriker vertheilen; nicht aber darf Finer das, 
was in seiner Woche eingeht, behalten. 22) Die tier vorgelesenen âltern 
Cañones müssen von Allen bei Strafe der Absezung beobachtet -werden 

Lucretius forderte zur genauen Einhaltung der Beschlüsse auf; wer 
mit Ausgeschlossenen wegen Verbrechen oder Haresie verkehre, verfalle 
derselben Strafe. Alle Bischofe antworteten (was sie sicher nicht in 
dieser Weise sagten): So geschehe es, und „jeder müsse diese Verhand-
lungen selbst unterschreiben". — Es geschah also: Ich Bischof Lucretius 
habe unterschrieben. Ebenso die Bischofe Andreas von Iria, Martin von 
Dumium, Cortus, Ildericus, Lucretius von Coimbra, Timotheus, Maliosus 
(Meliosus, Maliciosus, vielmehr Mahiloc von Britonium). 

Aschbach sagt, dass auf dieser Synode besonders gegen den Aria-
nismus geeifert -wurde; Lembke, dass auf derselben — „da8 katholische 
Grlaubensbekenntniss von der sammtlichen Geistlichkeit der Sueven ab-
gelegt wurde"3). Ich sehe nicht, worauf sich diese Angaben stüzen. 

Im J . 571 (oder 570) folgte auf Theodemir der Konig Miro oder Minis, 
ein entschiedener Katholik *). — Die sogenannte Synode von Lugos vom Kein* 

J. 569 ist eine plumpe Erdichtung. Die dort Versammelten waren Pro- 8yvo0nd* 
pheten gewesen, denn sie wussten, dass 50 Jahre spater unter Konig Swin- Xja%'"' 
tila — Caliabria ein Bisthum wurde5). K6nig Theodemir hatte die Synode 
auf den 1. Januar berufen, was unerhort ware. Der Konig selbst h'átte 
brieflich vorgestellt, dass sein Reich zu wenig Bisthiimer und nur eine 
Metrópole habe. Die Synode hatte nun Lugos zur Metrópole erhoben, 
und andere ungenannte Bisthiimer errichtet. Darnach hatten zu Bracara 

') s. K . - G . 2 , 34. 
») Aguirre ed. Catalani t .3 , 111 — 182; Notae Variorum, 182 — 187.— Barduin, C , 

t. 3 , 347 sq. - Mansi, t. 9, 773 sq. — Nic. Coleti, t. 6, p. 5 1 5 - 5 2 7 . — Tejada 
y Ramiro, t. 2, 606 - 619. — Florez, 15 , 227 - 233. — Hefele, 3 , 12—17. 

s) Aschbach, 8. 195. — Lembke, S. 65. 
4) Florez, U , 44 — 45. 
5) Aschbach, S. 211. — Lembke, S. 66. 
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gehort die Bisthiimer: 1) Portucale; 2) Lamego; 3) Coimbra; 4) Viseo; 
5) Dumium; 6) Egitania; zu Lugos aber — 7) Orense; 8) Astorga; 
9) Iria; 10) Tude; 11) Britonia, im Ganzen 13 Bisthiimer, welche wohl 
alie schon im J . 569 bestanden. — Mit Recht haben Florez und Risco 
diese Synode verworfen'). Riclitig dagegen ist die Thatsache der Er-
hebung von Lugos zu einer Metrópole vor dem J . 572. 

Synode Es folgt die zweíte (sog. 3.) Synode von Braga vom J . 572, im 
*l„ zweiten Jahre des Konigs Mir, am 1. Juni. Sie beginnt mit den Worten: 

B"̂ "* «Da die Bischofe der Galizischen Provinz sowohl aus dor Synode von 
Bracara ais von Lucus mit ihren Metropolitcn auf Befehl des KBnigs 
Mir in der Metropolitankirche von Bracara sich versammelt hatten, nem-
lich Martin von Braga, Nitigis von Lugos, Remisol von Viseum, An
dreas von Iria, Lucretinus von Coimbra, Adoric vonEgidania, Witimer 
von Orense, Sardinarius von Lamego, Viator von Porto, Anila von 
Tude, Polemius von Astorga, Mahiloc von Britonium, ais diese Bischofe 
sassen, und der ganze Clerus anwesend war, sprach Martin Bischof von 
Braga: Durch gottlicho Eingebung, heiligste Brüder, ist es -wohl ge-
schehen, dass durch die Anordnung des glorreichsten Herm unsers 
Sohnes des Konigs Wir aus beiden Concilien zu einem zusammen-
kamen etc. Daraus geht allerdings hervor, dass seit dem J . 561 Lugos 
Metrópole wurde, zu der die Bischofe des cigentlichen Galiziens ge-
schlagcn wurden, wahrend bei Braga die Bisthiimer des nordlichen Por-
tugals blieben; und ich glaube, dass Bischof Martinus hiebei den Aus-
schlag gegeben habe; dass sodann obige Synode von Lugos nachtráglich 
erdichtet wurde, um der überrascheml in die Welt eintretenden, und 
überraschend aus der Welt austretenden Metrópole von Lugos einen ge-
schichtlichen Anhaltspunkt zu gcben. — Martin versteht aber unter Synode 
oder Concil hier zunachst nur die Bischofe eines Metropolitansprengels. 
— Nitigis Bischof von Lucus antvvortete dem Martinus. Dann wurden 
die Beschliisse der Synode von 561 verlesen. — Wieder hielt Martin 
pine Rede, und trug der Synode das vor, was er vorher zurechtgekigt 
hatte. — Das Protokoll ist genau, wie bei der ersten Synode, so dass 
kein Zweifel ist, dass Martinus selbst es verfasst. Er lãsst wieder samrnt-
liche eilf Bischofe in gefeilter Rede sprechen, als hatten sie nur einen 
Mund. Sie bitten den Martinus, dass er alie diese Dinge, in einzelnen 
Kapiteln kurz gefasst, wie sie gebessert werden sollen, diesen Akten 

') Aguirre, t. 3 , 187 — 202 (mit reichlichen Noten). — Mansi, t. 9 , 815 sq. — 
Harduin, t. 3 , 373. sq. — Coleti, t. 6 , 555 — 576 (mit reichlichen Noten). — 
Tejada y Ramiro lãsst es ganz aus, weil es in der Colleclio Hispana nicht steht, 
was auch gegen die Aechtheit zeugt. — cf. Florez, 4, 130 —176 — „Del Con
cilio de Lugo". — cf. Risco, t. 40, 229 — 289 ^Disertación sobre los Concilios de 
Lugo". — He/ele, 3, 25. 
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anhánge, was er ohnedem zu thun Willens war. Merkwiirdig ist der 
unterwüríige Ton, in welchem die Bischofe zu Martinus sprechen. 

1) Die Bischofe sollen die Dtòcesen untersuchen, und die Weise 
der Taufe, der Messfeier und der Officien untersuchen. 20 Tage vor 
der Taufe sollen die Katechumenen exorcisirt werden, und dann das 
Symbolum lernen. An einem andern Tage sollen die Bischofe das Volk 
zusammenrufen, und es lehren, den heidnischen Irrthiimern und andern 
Verbrechen zu entsagen, d. i. Moid, Ehebruch, Meineid, falsches Zeug-
niss u. a., sollen sie auf die Auferstehung und das Gericht himvcisen. 
— 2) Dabei dlirfcn die Bischofe von jeder Kirche nur zwei Solidi, und 
von den Priestern keine Knechtsdienste verlangen. Der dritte Theil der 
Einnahmen bleibe für die Rcparatur und die Lichter der Kirche. 3) Die 
Ordinationen sollen unentgeltlich geschehen, damit nicht Unwürdige um 
Geld sich eindrangen. — 4) Für den Balsam (Chrisma) zur Taufe haben 
einzelne einen Dreier verlangt; es soli umsonst gegeben werdcn. — 
5) Begehrt ein Glaubiger die Einweihung einer (von ihm gebauten) 
Kirche, so darf dcr Bischof nur etwa cin freiwilliges Geschenk anneh-
men, aber nichts begeliren. ICr verlange aber eine Urkunde der ge-
hõrigen Dotirung der Kirche, wovon der Clerus und die Lichter unter-
halten werden kõnnen. — 6J Es geschieht, dass Jemand auf seinen 
Gütern eine Kirche baut, um die Einkiinfte mit dem Clerus zu theilen. 
Einc solche darf kein Bischof weihen. — 7) Von" den Taufen darf der 
Clerus nichts verlangen, aber ein freiwilliges Geschenk nehmen. Manche 
Arme lassen ihre Kinder ungetauft, weil sie ohne Mittel sind. — 8) Wer 
einen Cleriker wegen Fornication anklagt, muss zwei oder drei Zeugen 
stellen (1 Tim. 5, 19); sonst ist er selbst excommunicirt. — 9) Dor 
Metropolit soil jedes Jahr die Zeit der nachstcn Ostern mittheilen, dor 
Clerus diess dem Volk an Weihnachten nach der Lesung des Evangeliums 
verkünden. Am Anfang der Fasten sollen die Nachbargemeinden zu-
sammenkommen, und sollen drei Tage Litaneien singen. Am dritten 
Tage soil nach der Messfeier um 9 oder 10 Uhr das Volk zum Fasten 
und zur Darbringung der Katechumenen 20 Tage vor Ostern ermahnt 
werden. — 10) Einige Priester feiern die Todtenmessen, nachdem sie 
schon etwas genossen, was wohl ein Rest des Priscillianismus ist. Die 
also Handelnden sollen sogleich von ihrem Bischofe abgesezt werden '). 

Wer diesen Cañones znwider handelt, soli von dem ganzen Concil 
zurechtgewiesen werden. Es folgen die Unterschriften: Ich Martin, Bi-

') Hardmn, 3 , 383. - M a n á , 9 , 835. - Coll. Labbeo - Veneta, 6, 575 — 584. — 
Aguirre, 3 , 203 - 219. — Tejada y ¡Ramiro, 2, 620—651. — Dieser und Aguirre 
theilen ira Anschlusse die sogen. 84 Capitula Martini mit, d. i. seine Ueber-
sezung der griechischen Cañones, welche den Akten dieser Synode einverleibt 
wurde. — Florez, 15, 235—239. — He/ele, 3 , 25 — 27. 
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schof der Metropolitankirche von Bracara, habe diese Verhandlungen 
unterschrieben. Es folgt: lj Remisol Besensis (d. i. Vesensis) eccl.; 
2) Lucetius von Coimbra; 3) Adoricus Egestanae eccl. (Egidanna); 4) Sa
gittarius Lamicensis eccl. (Lamego); 5) Viator Magnetensis — d. i. von 
Oporto. Dann heisst es: 

Aus der Synode von Lucus: JSJítigis, Bischof der Metropolitankirche; 
1) Andreas von Iria; 2) Witimer Auriensis (Orense); 3) Polimius von 
Astorga; 4) Anila von Tude; 5) Mahiloc, der Britonen Bischof, welcher 
immer zulezt steht. 



Eünfzelmtes Kapitel. 
Iilatiiis iind sein Clironicon. Die Biscliôfe Pastor, Syagriiis und 
Carterius. Martinus von Draga. Turibius von Astorga, und 

die angehliclieii Synoden von 447—448. 

Cliro-
nlk. 

Idatius, stammend aus Galizien, wird genannt Lemovicensis oder 
Lemicensis episcopus. — Er erzahlt von sich zum J . 407 — dass er ais 
Kind und Waise (infantulm e.t pupülus) den Bischof Johannes, den 
Eulogius von Casarea, den Theophilus und Hieronymus g e s e h e n E s 
ware moglich, dass er in Begleitung des Avitus von Bracara gereist. — 
Im J . 427, im dritten Jahre des Valentinian I I I . , wurde er Bischof (Vor-
rede), -wie v m annehmen, in einem Alter von etwa 30 Jahren. Sein id»iin. 

Chronicon reícht vom J . 379, den Anfángen des Theodosius, bis zum 
J . 469, wahrscheinlieh seinem Todesjahre. Für die Zeit von 379 — 427 
waren Bücher oder Berichte Anderer seine Hauptquellen; von da an 
hatte er grossentheils selbst erlebt oder gesehen, -was er erz'áhlt. Er 
•wollte da anfangen, wo Hieronymus in seinem Chronicon geendet, und 
begann mit der Thronbesteigung des Spaniers Theodosius. — Wir haben 
alie für die Kirchengeschichte und unsre Zwecke irgend bedeutsamen 
Nachrichten diesem Werke einverleibt. — Auffallend ist u. a., dass er, 
der z. B. die Entdeckung der Reliquien des Stephanus berichtet (J. 415), 
den Ñamen des Orosíus nicht erwâhnt. — Von Theodosius II . erzühlt 
er zum J . 424, dass er, 21 Jahre alí, „die Monarchie des Reiches 

' ) Auch in der Vorrede sagt er: quem quodam tempore propriae peregrinationis in su-
pradictis regionibus adhuc infuntalus vidisse me certus sum. 

Gams, span. Kiiche. I I . 30 
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(monarchiam imperii) besass". — Zum J . 431 erzãhlt er: nDer Bischof 
Idatius iibernahm (wegen der Bedrangung der Galizier durch die Sueven) 
eine Gesandtschaft an den Dux Aetius in Gallien", — zum J . 432 aber: 
„Als den besiegten Franken durch Aetius der gewünschte Friede gegeben 
worden, so wurde von ihm der Comes Ccnsorius ais Gesandter zu den 
Sueven gesendet, mit welchem Idatius zuriickkehrte." Also suchten die 
Galizier Hilfe bei den selbst hilflosen Romern, und fanden sie nicht. 
wDenn als Oensorius zum Hofe ( ad palalium) zurlickgekehrt, erneuerte 
der Suevenkonig Hermerich mit den Galiziern, die er stcts auspliinderte, 
unter bischbflicher Vermittlung durcli Stellung von Gcisseln den Frie-
den." — Der Bischof Symphosius fnicht der von Astorga) wurde von 
Hermerich als Legat an den Hof (comitalum) gesendet, aber seine Sen-
dung hatte keinen Erfolg'). 

§• 2. 

„In dem Convente von Lugos wurdcn gegen den Willen des Bi-
DIP schofs Agrestius von Lucus — Pastor und Syagrius zu Bischiifen ordinirt" 

«taíi'iíí" — 433. Gennadius berichtet zu Kap. 7G: „Der Bischof I'astor schrieb 
P*ndr e'n kleines Buch in dcr Form eines Symbolum, in welchem er bcinalie 
sy"- den ganzen christlichen Glauben in gcdriingten Siizcn zusammenfasstc. 
er "* Unter verschiedenen Irrthiimern, wclchc er mit Ncnnung dcr Namen 

verwirft, verdamrat er ausdriicklich die l^iscillianisten mit dem Namen 
ifyres Urhcbers." Obgleich alie sonstigen Zeugnisse fehlen, so ist es 
doch wahrscheinlich, dass dcr Pastor des Idatius und des Gennadius die-
selbe Person sei. Denn nicht nur ist der Name Pastor ein vorzugsweise 
in .Spanien, einheimischer, nicht nur war der Pastor des Idatius und 
Gennadius Bischof, sondem die Schrift des Pastor war direkt gegen die 

' Prisçillianisten gerichtet, wozu nur Anlass und Aufforderung in Galizien 
•v?rar. Dazu komrnt, dass auch die Zeit, zu welchcr ungefahr Gennadius 
semen Pastor einreiht, harmonirt. — An dem Schweigen des Idatius an 
dioser Schrift darf man sich nicht stossen, denn er erwahnt auch die 
Briofe des Avitus, des Severus von Minorca, und die Werke des Oro-
sius nicht. 

Aber auch ein Syagrius wird von Gennadius als Schriftsteller ein-
gefúhrt. Dicser Name weist auf Gallien, kommt bei Gregor von Tours 
und in den Unterschriften der Conciliei! vielfach vor, aber nicht vor 
dem Ende des 5. Jahrhunderts. Unser Syagrius lebte frtiher; denn er 
wird nach Vincentius von Lerins — um 434 — erwahnt. „ Syagrius — 
also (Kap. 65) schrieb iiber den Glauben gegen die anmassenden Wort-
formen der Ilarctikcr, welchc zur Zerstorung oder Veranderung der 

') rebus incassum fiustratur arreptis. 
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Namen der heiligen Trinitat aufgebracht worden, welche behaupten, der 
Vater diirfe nicht Vater genannt werdcn, damit nicht aus dem Namen 
des Vaters der Sohn lierausklinge, sondem er sei ungeboren, unerschaffen, 
und einzig zu nennen, so dass, was ausser ihm Person, auch eine 
Wesenheit ausser ihm sei. Er zeigt, dass auch der Vater, welclier der-
selben Natur (mit dem Sohne) ist, ungeljoren genannt Tverden kSnne, 
wie die Schrift bczeuge, er habe aus sich seinen persünlichen Sohn ge-
zeugt, nicht erschafFen, aus sich habe er den heiligen Geist als Person 
hervorgebracht, nicht gezeugt oder erschaffen (ex se protidüse, non 

genuisse negue fecissej. Ich finde, dass sieben Bticher liber den Glauben 
den Namen dieses Syagrius tragen, weil sie aber in dem Stile verschie-
den sind, halte ich nicht alle fur sein Werk." 

Da Syagrius jedenfalls ein Abendliinder war, so ist es eben nur die 
Hiiresie des Priscillian, welche hier und uns bis jezt mit dieser Irrlehre 
behaftet erschicn, dass sie die drei Personen in Gott zu blossen Wort-
formen herabwiirdigt. Dicss gilt wenigstens fur die Zeit unsers Syagrius; 
denn damals batten sich die alten Monarchianer (Sabollianer) liingst aus-
gelcbt. Darum liegt die Vermuthung cbenso nahe, dass Syagrius, wie 
Turibius, Idatius, Ceponius, wohl auch Pastor, mit dieser Schrift itber 
den Glauben die Priscillianisten in Galizien bekampft habe. 

Die spanischen Literaturhistoriker, wie Nic. Antonio, Ferreras, de 
Castro u. a. haben manche Schriftsteller zu Spanien gezogen, ohne ge-
niigenden Grund, z. B. Aquilius Severus, Aurelius philos., Bulgaranus 
comes, Cerealis, Claudius von Turin, Dracontius, Elpidius von Bor
deaux, Fulgentius von Euspe, Julianus Pomerius, Luitprand von Pavia, 
Merobaudes, Prudentius von Troyos, Riparius, den Dichter Sedulius, 
den Dichter Severus, den Theodul von Orleans, den Verecundus Afer, 
den Vigilantius u. a. Mit mehr Kecht werden sie den Consontius'), den 
Pastor und den Syagrius unter die Ihrigen zUhlen5). 

Das alte Galizien hatte drei Convontus, von Asturica, Lucus und 
Bracara; das christliche Galizien hatte nur einen Metropoliten, damals 
noch in Astorga, welcher wahrscheinlich die beiden genannten Mttnner 
zu BischSfen innerhalb des Conventos von Lucus weihte. Wir sehen 
nicht ein, welches Recht der Einsprache oder der Genehmigung der 
Bischof von Lucus hatte. 

§• 3. 

Irrthiimlieh berichtet Idatius z. J . 442, dass nach der Vertreibung 
des Nestorius — Flavian Bischof von Constantinopel geworden, da 

' ) K . - G . , 2 , 4 0 1 - 4 0 3 . 
*) Einen Anfang macht der Spanier Garzon — za Idatius J . 433. 

30* 
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zwischen Beiden Maximinus und Proel us regierten, jener 3 (431—434), 
dieser 13 Jahre, und Flavian ihm erst 447 folgte. — Zum Jahre 443 
berichtet er über den Dichter Merobaudes. — Zum J . 449 wird eines 
Bischofes Leo der (kleinen) Stadt Turiasso Erwabnung gethan, -welcher 
in dem damaligen Kriege mit den Bacauden umkam. — Im J . 457 wurde 
Asturica von den Gothen zerstort. — Im J . 460 mirde Idatius von eincr 
ScLaar Sueven ^in der Kirche von Aquae-Flaviae (Chaves) gefangen 
genommen — 25. Juli, und nach drei Monaten kehrte er nach Flaviae 
zuriick. — Idatius meldet noch den Tod des Papstes Hilarias 468'), und 
dass Simplicius auf ihn gefolgt — z. J . 469. 

Hei. Idatius nennt seine Heimath die Lemica civitas. Am nachsten liegt 
"nd e8} an Lamego zu denken, schon darum, weil diess ein Bisthum auch 

•eboft- spãter blieb. Aber von Alters her und an sich gehorte cs nicht zu 
!h Galizicn, Idatius aber erscheint iiberall als Galizier. Doch -wird er noch 
oes 

idatiui. gewõhnlich Bischof von Lamego genannt, obgleich sich die Bischofe 
von Lamego: Ecclesiae Lamecensis (und nicht Lamicae oder Limicensis) 
untefschreiben4). 

Eine andere Ansicht ist, dass Idatius aus dem Bisthume Lugos, und 
zwar aus dem noch heute genannten Orte Montfort de Lemos stammte 
[was auch das sogen. Forum Limicorum seyn kõnnte3)]. — Die dritte 
Ansicht giebt ihm als Heimath die Stadt Limia an dem gleichnamigen 
Flusse, nordweetlich von Braga auf der Strasse nach Tuy und Vigo 
gelegen, heute Ponte de Lima4). — Die Worte: Idatius provineiae Gal-

laeciae naius in Lemica civitate scheinen zunilchst auf die Stadt Limia 
hinzuweisen, welche heute nicht nur ein bedoutender Ort, mit einer 
langen Briicke von 24 Bogen, -wovon 16 von gothischer Bauart, über 
den Lima ist, sondem -welcher auch dem Gcbiete zwischen den beiden 
FlUssen Lima und Cavado den Ñamen Territorium de Ponte Lima giebt. 
Ptolemaeua flihrt ein Forum Limicorum an, dessen Lage nicht ermittelt 
iat; es kgnnte aber derselbe Ort mit Limia seyn. 

In welcher Stadt war Idatius Bischof? In Aquae Flaviae. Chaves 
ist heute noch ein bedeutender Ort — mit 5000 Einwohnern, am rechten 
Ufer dos Tâmega, mit einer Romerbrücke von 18 Bogen, an welcher 
— nach einer bekannten Inschrift — 10 Stadte oder Bezirke, u. a. die 
Aquiflavienses, welche zuerst genannt werden, und auch die Limici 
kaben bauen helfen5). Aquae Flaviae war für ein Bisthum bedeutend 

') der aber nicht 6, sondem 8 Jahre rcgierle. 
*) de. Castro, p. 258. 
s) Aguirre, 3 , 09. 
<) Florei, 4, 298 — 308. 
"O Critter inscript. p. 102. 4. 240. 2. Me.sendi, I , 21 antiq. Lusit. — Florez, i5, 

7Õ-—78 (v. 4 , 3 1 2 - ~ 3 U ; 411). Maltelnm, Precis de ta giogr. imiverselk, 8, 
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genug; und dass es bald wieder aufgehort, beweist nichts gegen seine 
Existenz; audi das Bisthum Aquae Celenae horte bald zu existirem auf 
[oder -wurde nach Iria transferirt?')]. 

Es ist auffallend, dass Idatius bei Gennadius von Marseille nicht 
vorkommt, der docli noch Papst Gelasius (f 496) als Schriftsteller an-
fiihrt. Isidor ist der erste, der ihn erwâhnt (als Auctor, — cap. 9 d. 
vir. i l l , ) , aber er wusste nicht mehr vonihm, als wir: nIdatius, Bischof 
in der Provinz Gallaccien, sezte die Chronik des Bischofs Eusebias von 
Caesarea fort, sowie des Priesters Ilieironymus (-wclche bis zu Kaiser Valens 
reicht), nemlicb vom ersten Jahre des Augustus Theodosius, indem er bis 
zum achten (dreizehnten?j Jahre der Regierung des Leo die Geschichte 
fortfiihrt, worin er mehr die grausamen Kriege der barbarischen VsJker, 
welche Spanien bedrangten, erzahlt. Er starb unter Kaiser Leo, schon 
im "áussersten Alter, wie er es auch am Anfange seiner Vorrede kund-
thut." 

§• 4. 

Die Chronik des Idatius fand sich friiher nur in einem Auszuge, *•»»-
der zu Zeiten Karl's des Grossen gemacht war3): Excerpta ex chron. Idatii 'dM* 
cum cont. ad. a. 500 — ed. Canisius Heinr. led. antiqu. 1601 — ItiOé Cuèm! 
t. 2 , p. J S3. — 2 ed. Antverp. 1725 , t. 2 , p. 165. — Schott Andr. 
Hispânia illustrata 1603 — 8, t. 4 , p. 160. — Scaliger in ed. Chromci 
I'jusebi. Leyden 1600 — et edit. Romana Fr id . Linderibrogii 1615. — 
Sandoval: Historias de Idaeio obispo, de Isidoro ob. de Badajoz etc. P a m -
pelonae 1615 — 1634. f. — Scaliger, thes. temp., p. 17. 

Die Chronik selbst edirte zuerst Laurentio ( S a n Llorente) Rom — 
1615 — 4o. — Nach ihm Sirmond: Id. chronic, et fasti consulares ab 
a. Chr. 381—490. E x ed. et cum notis Sirm. París 1619; auch in 
Sirmondi opera ( 1 6 9 6 ) , t. 2 , p. 230 (ed. Venet. 1728, t. 2 , p, 291. — 
Duchesne Andr., Historiae Francor. coaet., t. 1, 183 — 196. — Biblioth. 
patr. m. Lugdwn,. t. 7 , p. 1231. — Aguirre, Concil Hispan. 1693, 
2 , p. 168. — edit. 2 von 1753, t. 3 , 58—72 . — Bouquet Mart. 
Recueil, 1738, t. 1, 612 — 624. — Florez, Esp. sagrada, t. 4 , 345 
— 385. — Gallandi bibl. P . P. t. 10 , p. 323. — Daraus bei Migne, 
P. I , t. 51 (1846) , 869 — 890 — 914. — Roncalli, vetustiora latin, script, 
chronica, 1787, t. 2 , p. 1 — 54. — Roesler, chronica medii aevi, Tub. 
1798, t. 1, p. 135 sq. — De R a m , Compte rendu de la commiss. royale 

p. 55. — Uckert, Geogr. àcr Gricchen und Rõmer, I , 346 (Weim. 1843). Min-
nano, diccionar. geograf. de Espanna y Parluyal, 3 , p. 85, — Willkomm, p. 484. 

') Florez, i 9 , 48. 
*) Chronographia ex Idatio coüectore quodam Caroli M, aequali — zcifállt in 2 Thci lc , 

von Ninus bis Valens; von Theodos. bis Justinian. 
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(Fhist. Bruxell. 1845 — t. 0 , p. 6 ; — daraus ein Separatdruck — B r . 1845 
— und ein Abdruck ap. Migne, t. 7 4 , 70;} — 750. 

Einen andern Auszug des Chronicon giebt Florez u. d. T.: „Chronicon 
peguenno de Idacio hasta hoy no publicado" — 4 , 414 — 419; 420 — 427, 
das mit 400 — 9 beginnt, Einiges nicht aus Idatius mittheilt, in einem 
Anhange bis 568 reicht, und schon die Zeitreclmung der Aera hat, also 
friihestens aus dem 6. Jahrhundert ist. 

» 
§• 5. 

Die Die Fasli Idatiani oder die Fasti Consulares sive descriptio comulum, 
FMU von 245 U. c. bis 468, werden gewohnlich, und wurden auch von uns 

ais eine Schrift des Idatius angefiihrt. Sie enthaltcn einigc spãrliche 
Nachrichten staatlichen und kirchlichcn Inhalts, besondcrs aus dem vierten 
Jahrhundert, aus dem fünften wieder weniger. — Es ist die Streitfrage, 
ob dieselben eine achte Schrift des Idatius seien. — Florez verneinte 
die Frage, schrieb sie einem Spanier aus dem scchsten Jahrhundert zu, 
und halt sie nicht ganz von einer Hand (4, 455 — 460). Unleugbar ist 
die Verschiedenheit des Stiles; bei dem Verfasser der Fasti kommt 
z. B. Romania fur Riimerreich, levatus est in dem Sinne: er kam zur 
Regierung, reccssü. i. d. B.: er starb, u. a. vor, was sich in dem Chro
nicon nicht findei Der Verfasser hatte niihere Nachrichten aus dem 
Orient, besonders aus Constantinopel, die Idatius nicht hatte. 

Die neueste Ausgabe des Chronicon hat den Titel: Jdatii cpisc. chro
nicon, correctionibus, scholiis ct dissertationibus ilhistraium a Joanne Mat-
thaeo Qarzon, Hispano-, Societ. Jesu theol., Gandknsis Academiae olim 
Camellar. E x códice autogr. bill. reg. Brux. edidit P . F . X . de B a m , und 
ist eigentlich das Werk des Spaniers Garzon (c. 1765), welcher in seiner 
Dissert, praevia ausführlich beweisen will, dass die Fasti ein Werk des 
Idatius sind; aber seine Gründe leuchten mir nicht ein. 

Die Fasti erschienen: ap. Labbe, bibl. msc. 1, p. 3 — //>. — ap. 
Aguirre, 3, 69 im Auszug. — ap. Ducange, p. 439. — ap. Graevius thes. 11, 
p. 246. — cum Chron. ap. Sirmond 1619 — nicht vollstandig. — Sir-
mondi opr. 2 , 2 4 ô . — Gallandi, 10 , 331. — Roncolli , 2 , 55. — Florez, 
4 , 4 6 6 — 487 (von 45 v. Chr. bis 468 n. Chr.). — In der Ausgabe von 
de Ram stehen sie nicht. 

§• 6. 

s«hrift- Ueber Idatius haben u. a. gesclirieben: Fabricius, bibl. med. et inf. 
"übir £a{- ed. Mansi, 6 , 29. — Gallandi in soinem proleg. t. 10. — Roesler, 
,d,,lI"• chronica medii aevi, p. 8 4 — 9 1 ; 100—103 . — Manso, J . C. F r . , chroni-

cor. Prosp. Aq. , Idatii et aliorum — part. 11. Bresl. 1825. 4°. — Baehrj 
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Carlcrius , Oceanus. 

Supplembd., 1. Abth., 1836, p. 102 —105. — Wattenbacli, Deutschlaods 
Geschichtsquellen, p. 53. — Putthast, p. 386. 

Kurz handeln iiber Idatius die Spanier Aguirre, t. 3 , p. 58 ,5.9. 
Fe> "reras, 12, 1 7 2 ¡ ausfuhrliclier Nic. Antonio, p. 250 nr. 75 so. de 
Castro, p. 2 5 4 — 2 5 S ; am ausfiihrlichsten Florez, t, 4 , 2S7 — 528 „Idacio 
ilustrado, con Notas, correcciones etc., sosrvie Garzon nebst de Ram in der 
neuesten Ausgabe des Chronicon, enthaltend ein Monitum Editoris, eine 
Diss, praev. de vita atque scriptis Matii in X I Kap.; — fortlaufende Noten 
unter dem Text des Chronicon, — sodann ais Anhang iVoíoe C F , und 
noch 2 dissertationes, iiber das jubilaeum V I I ab ascemione Domini 
und de Aerae Hispanae initio, welche vom Ende des fünften Jahrhunderts 
datirt -wird, und bekanntlich 38 Jahre vor der christlichen Zeitreehnung 
beginnt. 

§• 7. 

Die õfters angef'ührtcn Worto des Braulio in seinem Briefe an 
Fructuosus iiber die bcriihmten Manner Galiziens fiihren an: 1) den 
Priester Orosius; 2) den Bischof Turibius; 3) Idatius und 4) Oartcrius, 
den Pontifex des gelobten Alters, und der heiligen Gelehrsamkeit'). — 
Leztern — halt Tlorez fiir den Carterius vqn 380—397. Ich bin an-
derer Ansicht. Denn lezterer Carterius gab ja bis iiber Spanien hinaus c»r-
Afergerniss durch seine zweite Ehe3). Sodann beachte man, dass Braulio ,",u,• 
in Aufzahlung obiger Manner die Zeitfolge ihres Lebens einhSlt; Orosius 
blühte vor Turibius, Idatius nach und neben Turibius; der zulezt ge-
nannte Carterius muss demnach spâter gelcbt, und ein uns nicht be-
kannter galizischer Bischof am Ende des fiinftcn oder im sechsten Jahr-
hundert gewesen seyn. 

§• 8. 

Wenn aber die Spanier den Oceanus den Ihrigen beizühlen wollen, o«»-
so stimmen wir bei. Denn seine Kenntniss und seín lebhaftes Interesse "u"' 
an Carterius erklart sich so am besteh; dazu kommt, dass Orosius ihn ^ 
auf der Riickreise von Palastina, wie es scheint, in Rom besucht hat3). 

Martin „der heiligste Bischof war aus den Gegenden des Orients, 
wie man glaubt, aus Pannonien, nach Galizien gekommen. Er hatte 

') Florez-Risco, 30, 395. 
») K . - G . , 2 , 370. — Florez, 16, 90 — 91. - Florez-Risco, 30 , 396 — 400, 

' ) K - G . , 2 , 370; 4 0 5 - 4 0 6 . 
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M»r lange Reisen und Studien im Orient gemacht, und bcsonders im Kirchen-
von recht und Monchsleben sich umgesehcn'). Was ihn nach Galizien ge-

Bra8*' zogen, sehen wir nicht. Jedenfalls war er von Gott berufen zur Er-
weckung und Bekehrung dieses Volks. — Als die auf Bitten des Konigs 
der Sueven, Carrarich, von Tours gesendcten Reliquien des heiligen 
Martinus in dem Hafen von Galizien, -wahrscheinlich Bracara, landeten, 
kam auch Martin daselbst5) an, — um 550. Bald erlangtc er hohe 
Achtung; erlangte von dem Konige (Carrarich oder Theodemir) den Ort 

Abi Dumium bei Braga, wo er ein Kloster griindeto, segensreich wirkte und 
BiicUucwohl auch andere Kloster stiftete. Seine Abtci wurde zum Bisthume 

p0," erhoben, und hatte vielleicht den Hof der Suevischen Konige zu ihrera 
mium. Sprengel. Nachdem Martinus diesen bekehrt, -wendete er sich der Be

kehrung des Volkes der Sueven zu. — Auf der Synode zu Braga von 
563 (561) unterschrieb Martin und nach ihm noch fiinf Bischofe, vor 
ihm nur einer, er konnte also nicht erst um 560 nach Galizien gekommen 
seyn. 

Von den friihern Bischofen von Bracara sind nur bekannt Paternus 
— 400, Balconius — 415, Profuturus — 538, Lucretius — 563, aus 
Griinden, die schon angefiihrt sind, theils aus Unterschriften von Con-
cilien, theils aus Zuschriften an sie. Nach dem Todo des Lucretius wurde 

Metro- Martinus Metropolit von Braga — nach 561. Die Hochherzigkeit seiner 
von Gcsinnung scheint mir besonders in der zweifclsohne von ihm ausge-

B™t*' gangenen Griindung der neuen Metrópole von Lugos sich zu offenbaren; 
er verkleinerte seinen Sprengel, um dem Ganzen mehr zu niizen. Diess 
geschah vor 570, oder dem Regierungsantritte des Konigs Mir. — Im 
J . 572 versammelte er die zweite Synode von Braga. 

Da er eine Sammlung der kirchlichen Cañones veranstaltete, so gilt 
er bei Vielen ais Vater des alten spanischen Kirchenrechts, was cr 
nicht ist 

flMartinus," sagtlsidor, nder heiligste Bischof des Klosters Dumium, 
kam aus den Gegenden des Orients zu Schiff nach Gallaecien, bekehrte 
dort das Suevenvolk zum katholischen Glauben von der Arianischen 
Gottlosigkeit, und sezte eine Regel des Glaubens und der heiligen Re
ligion fest: befestigte die Kirchen, griindetc Kloster, und gab zahlreiche 
Vorschriften des frommen Lebcns ;!).íí 

') Gregor. Tur. IJ . Fr . 5 , 38: Pannoniae ortus fuit, et cxindc ad vkitanda loca saneia 
in Orientem properans, in tantum se litteris imbuit, tit nulli secundas haberetur. 

') Mirac. S, Martin 1, 11 — et sic simul cam ipsis pignoribus Galliciae portum ingres-
sus sit. 

') Isidor de vir. Must. cap. 35. Achnlich derselbe i a: Chronicon: sub finem: Per idem 
tempus Martinus, Bracarensis episcopus, apud Gallaeciam prudentia et doctrina catho-
licae fidei clarus habetur (op. edidil Arevalo, 7, Í04) . — Suevorum historia — in 

fine: Qui (Theudemirus) confestim— Suevos catholicae fidei reddidit, innitente Mar-
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Sein Hauptwerk ist: de differentiis quatuor virtutum, oder de quatuor ^Seine 

virtut. cardinalibm — eigentlich Formula vitae honestae — mit einer Vor- ten. 
rede an den Konig Mir, eine kleine Schrift von 8 Kapiteln, dio friiher 
allgemein dem Seneca zugeschrieben wurde, well sie dessen Stil und 
Sentenzen enthalt'). Ebenso ist Martin wahrscheinlicli der Verfasser 
des sogen. Briefwechsels zwisehen Paulus und Seneca2). Derseiben Art 
sind die friiher theilweise dem Seneca zugeschriebenen Schriften: Liber 
de moribus, pro repeliendo, jactantia, de superbia, exhortatio humilitatis, 
wohl an einen Konig gerichtet, de i ra — in 3 Kapiteln, de paseha, 
dazu varii versus, lauter kleine Aufsaze, nicht von unbestrittencr Aecht-
heit, wenigstens die Schrift: de pascha. 

Die Interrogationes et responsiones plurimae set. Aegyptiorum patrum 
wurden zu Dumium auf Anregen des Martinus durch den Diakon Pascha-
sius aus dem Griechiscben iibersezt, und bilden jezt das 7. Buch der 
„Vítae patrum" des Her. Rosweyd — Ant. l(il~>; 101$ — 2 f. — Die 
Capitula $4 ex Orientalium synodis, gleichfalls aus dem Griechiscben 
iibersezt, stchen in den Conciliensammlungen bei der zweiten Synode 
von Braga — 572. 

Ein „Volumen epistolarum" — nach Isidor — ist nicht raehr vor-
handen; die „Regula fldei et sanctae religionis", eine Anweisung fiir die 
bekebrten Sueven, ist fiir die Kenntniss des Volkslebens von hoher 
Bedeutung. 

Ausgaben: Lips. 1500 und 1515. — Daventr. 1512. — Piclavis 1544 
ed. El ias Vinetics. — Basi l . 1562 inter opera Gilberti Cognati. — Duaci 
15S1 in Quaestion. Boethii Eponis. — De moribus erschien: Paris. 1550, 
cura Leodeg. a Quercu; die 5 folgenden Aufsaze theilte zuerst Joh. T a -
may. Salazar mit — t. 2 , p. 317 — 32$ in s. Martyrol. Hisp., vresshalb 
wir ihre Aechtheit bezweifeln diirfen. Den Brief an Miro edirte Dachery 
Spicil. 3 , p. 312 — edit. 2. — De virtutibm und de moribus erschien in 
Bibl. P . P . Lugd. tom. X , p- 3S2 seq. — Bei Gallandi erschienen t. X I I 
mit einer Notitia de Sancto Martina ep. Brae. — optcscula V I I , daraus bei 

tino, monaslerii Dumiensis episcopo, Jide et scientia claro, cuius studio et pax ecclesiae 
ampliata est, et multa in Ecclesiasticis disciplinis Gallaeciae regionibus instituía. 

') L . Annaei Senec.ae opera quae supersimt — recogn. Frid. Haase, vol. 3 Lipsiae 1853, 
praefat. p. X X I - X X I I , der Text p. 468 — 475. 

') Haase — Epistolae Senecae — ad Paulum apostolum et P. ap. ad'Senecam, — 
epist. 14, p. 476 — 481. — ,>Dcr Philosoph Luc . Annãus Seneca. E i n Beitrag 
zur Kenntniss seines Werthes und seiner Philosophic in ihrem Verhãltniss zum 
Stoicismus und zum Christenlhum. Von Prof. Holzherr, Eastatt 1858, e i s W 
Thei l — S. 3. Die 14 Bríefe crwãhnen zuerst Hieronymus (de script, eccles. 12) 
und Augustin (de emit. Dei, 6, 10. — ep. 153 ad Maced. 14). — v. Fleury, 
Paul et Sénéque, 2 Bde., 1853. — Die Briefe giengen vorloren, und man glaubt, 
dass Martin von Braga sie weder nachgeahmt habe. Hohkerr, S. 46. 
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Migtie P . I. t. 72 , p. 2 2 — 52. — Eine neue Ausgabe veranstaltete Floreai 

in í. l ã , p. 383 — 4 4 9 : „S. Martini Dumiensis et Bracaremis episcopi 

opera, veterum ope codicum Regiae Matritensis Bibliothecae et Toletanae 

Correcta, et nunc primum in unum corpus redacta." 

Die Schrift: de habita irae ist dem Bischof Vitimir (von Orense) ge-
•widmet, welcher auf der Synode von 572 unterschrieb'). Es folgt ein. 
liber de moribus, p. 418 — 422 , voll von geistreichen Wendungen, von. 
gedrangten schlagenden Gedanken. — Der Kardinal Aguirre gab aus 
den Mss. der Kirche von Toledo heraus: 8. Martini Bracaremis ep. a d 

Bonifacium episcopum de trina mersione. Martin beruft sich auf dea 
Brief des Papstes Vigilias vom J . 5382). Bischof Bonifacius befand sich 
ferne von Galizien. 

Au«- Dagegen gebührt Florez das Verdienst, den Tractatus S. M. ep., qui 
8von de correctione rustieorum in veteri Bracaremi Breviar. imcrib. — zuersfc 

Fl<,«í- aus einem Codex der Kirche von Toledo mitgetheilt zu haben, der 
ausserhalb Spaniens noch nicht bekannt zu seyn scheint. Die Abhand-
lung hat 9 Kapitel — p. 425 —4333). — Es folgt bei Florez Aegypt. 

patrum senlentiac — Martirio D . ep. interprete, p. 433 — 448 — und einige 

Verse — 448 — 449. Voran aber steht Venanlii Fortunati epistola an 
Martin von Braga, sowie dess. ad Marlinmn Galliciemem carmen; und 
Gregor's von Tours Berichte iiber ihn. 

Martinus ist ciner der seltensten Manner in der Weltgeschichte, 

') Domino ae beatíssimo mihi desideratissimo in Christo patri Vitimiro episcopo Martinus 
episcopus — p. 406 — 413. — Bei Florez hat das Biichlein nach der Pràfatio 
3 Kapitel: de habitu irae, de effectibus irae, quomodo leniatur ira. — Witimir halle 
mündlich den Marlin um diese Schrifl gebelen. — Auch hier scheint Seneca 
hindurch. — Die Schrift Seneca's: de ira — hat 3 Bücher. 

l ) Metropolitanua huiusprovinciae ante hos a l i q u o s annos ab ipsa beatissimi Petri cathedra 
— certissimae auctoritatis formulam postulavit. Aus dem Briefe eifâhrt man u. a. die 
Anwesenheit suevischcr Gesandten in Constanlinopel. — E i n Priester Ausentius 
wird erwâhnt, sowie die Sag-e von dem Aussaze Constantin's Gr. 

*) Satan wohnl in der Luft — cap. 1. — Nog und seine Sôhne wurden erhalten 
pro reparando (id est propagando) humano genere — cap, 2. — 2212 Jahre verlieíen 
bis zur Sündfluth. — Die Güzcn waren wirkliche Dãmonen. — Viel heidnischer 
Abciglauben herrschte damals noch — cap. 9. — Pontius Pilatus stammte a»s 
Pontus — cap. 7 , und war Prases von Syrien. Christus ass nach seiner Auf-
erslehung: ante discípulos suos. — Taufnamen waren damals u. a. Petrus, Jo
hannes — cap. 8. — Auch Erwachsene erhielten bei der Taufe einen neuen 
Ñamen. — cf. Biihr — 2. Abt., S. 433 — sagt, diess Werk sei nicht mehr 
vorhanden. — Der neue Herausgeber des R. Ceillier — t. 11 (1862) p. 352 weist 
auf i. 3 der Classici auctores des Ang. Mai — p. 379 — 384; — de origine ido-
lolatriae, was sicher mit obiger Schrift identisch ist. E s ist ein und dasselbe 
Werk, was bei Ang. Mai den Ti le l vom «Ursprung des Gozendienstes" hat. 
Ang. Mai hat aber einen bessern Text und zuerst den Brief des Martinus an 
einen Bischof Polemius mitgetheilt, auf dessen Bitten er diese Schrift verfasste. 
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dessen Personlichkeit die Geister beherrschte. Sein Geist herrschte über 
Galizien. Er starb — 580 — wahrscheinlich am 30. Marz, an -welchem 
Tage sein Andenken gefeiert wird. — Am ausführlichsten handcln über 
ihn von den Spaniern Nicol. Antonio — p. 284 sqq. und Florez 15, 
111 — 133. 

Ihm ist auch die Redaktion der Synoden 1 und 2 von Bracara zu-
zuschreiben'), ihm wohl auch dieFassung der Worte, dass dieBischSfe 
von Tarraconensis, Carthaginensis, Lusitanien und Batika eine Glaubens-
regel gegen alle Haresieen, besonders die Priscillianisten, verfassten, 
und auf Befehl (cum praecepto) des Papstes „der Stadt" — an Balconius 
Bischof von Galaecien übersandt haben, welche ais Ueberschrift dem 
zweiten Aktenstücke der Synode von 400 — spãter, d. i. nach 561 vor-
angestellt wurde. Aus den Worten der Synode I von Bracara sieht 
man aber nicht, ob damit die Synode von 400, oder eine spãtere ge-
meint ist, obgleich die Erwahnung des Papstes Leo I . auf Leztcres hin-
weist'). 

§• io. 

In Astorga war nach Dictinius, dem dort eine Kirche geweiht war3), 
vielleicht auch nach Comasius — Turibius Bischof geworden. — Ein in T«ri 

seiner Aechtheit bestrittener Brief desselben an die Bisch6fe Idatius und 
Ceponius berichtet eine lange Abwesenheit desselben von der Heimath *). 
Die Lectionen in dem Breviere von Astorga erzãhlen erweiternd, dass 
er lange in Jerusalem geweilt, dass er Aufseher der dortigen Reliquien 
geworden, dass ein Engel ihm die baldige Wegnahme Jerusalems am. 
die Feinde gemeldet, dass er in Folge davon den ihm anvertrauten kost-
baren Schaz in Sícherheit nach Astorga gebracht babe, d. i. man suckte 
sich in spaterer Zeit den Reichthum und rechtmSissigen Besiz vieler kost-
barer Reliquien in Astorga auf diese Weise zu erklaren5). 

') U . a. kõmmt der Ausdruck: synodws localis in den Akfen dcs ers(en Concils von 
Bracara, und bei Martinus vor (Florez, 15 , 424). — ( E s ist cine Vermuthung, 
dass Martin aus der alien Heimath der Sueven kam.) 

l) cf. über Martinus noch Acia Sett. t. 3 , Martii, p. 86 — 90. — Mabillon, acta 
Sanctorum ord. s. Bened. t. 1, p. 257 — 261. — Fabricius biblioth. graeca, t. 12, 
215, 230, 243, 695. 

3) Dictinius wurde unter den hõchsten Heiligen in Astorga gefeiert, gewiss mit 
Grund — „S. Dictinio" — Florez, 16 , 75 — 89. — Er starb nach Florez c. 420, 
und Turibius wurde Bischof c. 444. 

4) S. Turribii Asturic. epistola — hinter — epist. 15 S. Leonis. Der Brief dcs Tur i 
bius ist geistreich und mit grosser Sachkenntniss gescbrieben, upd tragi allç 
Zeichen der Aechtheit an sich. 

«) Florez, 16, 362 - 365 

blu» 
von 

Autor-
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Ais Bischof erfuhr Turibius, dass die Sektc dcr Priscillianisten noch 
allgemcin verbreitet sei, dass sie ihre apokryphen Schriften mehr als die 
Evangclicn verebren, dass sie abcr vor cntschiedenen Katholiken sich 
verleugnen, und âusserlich als Katholiken sich zeigen. — Er schrieb 
darum an die Bischofe Idatius und Ceponius, an beide -wohl als an 
wiirdige und geistestiiehtige Priilaten , ermahnte sie zum Zusammenwirken 
gegen die Sekte, und übersendete ihnen eine Schrift, in welcher in be-
sondem Kapiteln die Irrthiimer der betrcffenden Biichcr ausgezogen, 
und dieselben sodann -widerlegt sind. 

Er sendete auch durch seinen Diakon Pervincus einen Brief an den 
<">' Papst Leo I. In seiner Antwort unterschcidct der Papst drei Stiicke: 

Leo I . Epistolae sermo, et commonitorii series, et libelli tui texlus. ¿rsterer, der 
Brief, ist verloren. Das Commonitorium ist sehr wahrschcinlich der uns 
erhalteno Brief an Ceponius und Idatius (der nicht in Spanien, sondern 
in Rom erhalten zu seyn scheint), und der ^UbcUus" ist oben erwahnte 
an die beiden Bischofe gesendetc Schrift'). 

In seiner Antwort billigt der Papst u. a. indirekt die Hinrichtung 
des Priscillian, weil die weltlicho Obrigkeit geschen, dass durch diese 
Hilresie njedc Sittlichkeit zcrrlittet, jedes Band dcr Ehe aufgehobcn, alies 
gíJttliche und menschliche Recht vernichtct werdc, wenn man solche 
Leute mit solchem Bekenntnisse am Lcben lasse." — In seiner Antwort 
und Widerlegung schliesst sich der Papst genau an die 16 Kapitel in 
dem „Libéllmu des Turibius. Das erste Kapitel handelte und handelt 
von den Irrthümern der Sektirer in Betreff dcr Trinitat, die ihnen bloss 
in Namen, nicht in Personen bestand. Das zweite Kapitel handelt von 
den Kraften, die sie aus Gott emaniren lassen. Kap. 3. Warum der 
Sohn Gottes bei ihnen der Eingeborne heisse. Kap. 4. Sie fasten an 
Weihnachten und den Sonntagen. Kap. 5. Die Seele des Menschen 
eei gottlicher Natur. Kap. 6. Ihre Irrthiimer iiber den Teufel. Kap. 7. 
Sie verdammen die Ehe. Kap. 8. Die Leiber seien ein Werk des 
Teufels und werden nicht auferstehen. Kap. 9. Die Soline der Ver-
heissung abcr sind Kinder des heiligen Geistes. Kap. 10. Die Seelen, 
die im Himmel siindigten, sind zur Strafe in Korper verbannt. Kap. 11. 
Sie legen den Menschen die Nothwendigkeit dcs Fatums auf. Kap. 12. Sie 
unterwerfcn die Seelen gewissen Machten und wieder andern die Glieder 
dos Loibes. Kap. 13. Welche Kenntniss dcr heiligen Schrift sie lehren? 
Kap. 14. Sie unterwerfen den Menschen dcr Macht der Gestirne und 
Zeichen. Kap. 15. Sie fiilschen die wahren, und fiihren falsehe 
Schriften ein. Ihre Apokryphen miissen verbrannt werden. Der Bischof, 

') Die Schrift halle 16 Kapitel, was aus dem Schlusse der Einleitung der Ant
wort Leo's hcrvorgeht. In dem Briefe des Turibius stand u. a., dass auch 
Bischofe von dcr Sekte angesleckt seien. 
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welcher gestattet, dass die von Priscillian gefalschten Schriften in den 
Kirchen gelesen werden, oder der gegen ihrc Verbreitung überhaupt 
nicht einschreitet, wisse, dass er als Kezer werde gericlitet werden. 
Kap. 16 hat den Titel: Ueber die Schriften des Dictinius. Er selbst, 
nicht bloss die Kirche, habe diese verdammt. Die Strafgeseze der Kaiser 
gegen diese Irrlehrer sollen bestehen. Sie heucheln, Katholiken zu 
seyn, um sich diesen Gesezen zu entziehen. Die Manichaer und Pris-
cillianisten seien nur dem Namen nach versehieden. Er habe in Rom 
alies genau, — und vor vielen Zeugen untersuchen lassen, und die 
Manichaer haben alie ihre Schandlichkeiten gestanden. Die Akten davon 
iibersende er an Turibius. 

Die Ueberschriften der 16 Kapitel hat Leo wohl wortlich aus dem 
UbeUus des Turribius in seine Antwort heriibergenommen, so dass wir 
wenigstens einen Theil der Schrift des Turibius besizen'). — Leo er-
hebt sich gegen die iassigen Bischofe, welclie obige Blasphemieen durch 
ihre Unterschrift zu verdammen sicli weigcrn. — Also fand Turibius 
auch in Galizien in scinem Bemiihen Widerstand. Ein Kap. 17 gelit 
auf den vertraulichen Brief („ familiar is epistola") des Turibius ein, der 
•wahrscheinlich Personlichcs liber galizische Bischofe enthielt, und dess-
halb unsrer Kenntniss entzogen wurde, und handelt darüber, ob Christi 
Leib wahrhaft im Grabe geruht habe. 

„Es werde also bei euch ein Concil der Bischüfe gehalten, und es 
kommen In dem alien gelegenen Ort die BischSfe der benachbarten Pro-
vinzen zusammen, damit nach dem, -was Wir auf deine Anfragen ge-
schrieben, scharf untersucht werde, ob einigo Bischüfe von dieser Irr-
lehre angestcckt seien, die nur im Falle eines vollkommenen Widerrufes 
nicht zu excommuniciren seien. — Wir haben desshalb an unsro Briider 
und Mitbischofc in Tarraconensis, Carthaginensis, Lusitanien und Gallien 
(Gallicos) — [es hiess sonder Zweifel entweder: Baeticoa oder Gattoècos'1)'] 

— geschrieben, und haben ihnen eine Gcneralsynode angekündigt. Dir 
obliegt die Sorge, Unsern Befehl an die Bischofe der besagten Provinzen 
gelangen zu lassen. Stiinde aber, was feme sei, einem Generalconcil 
ein Hindcrniss entgegen, so mSgen wenigstens die Bischüfe von Galizien 
sich versammeln, wofiir die Bischüfe Idatius und Ceponius im Bunde 
mit dir sorgen sollen, dass wenigstens durch ein Provinzialconcil solchen 
Wunden Hcilung gebracht werde3]." — Der Brief ist vom 21. Juli 447. 

') E x quibus icripturis (Priscill.) diversa testimonia — mb ti tu l i s su is ascripta digessi, 
— cap, G epist. Turribii. 

*) Gallaecos — hi'isst es ¡n der Cnllect, Hispana; es felilon demnach die Biscliòfe 
vou Uiilica. 

5) Leonis i f . opera ed. liatlerini, 1, 6 9 3 - 110. — Mansi V, 1288 (1302). — Ayuirre, 3, 
p. 90 — Uer Urief tindet sich vollstãndig in der Collectio canonttm Jiccles. 
Hispanae, wo Thuribius íúr Turribius oder Turibius slehl. 
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Was ist nach solchen Vorbereitungen geschehen? Nichts, oder so-
viel wie nichts. Das Weiiige, was geschehen, findet man bei Idatius. 
Dass er genau unterrichtet war, erhellt u. a. daraus, dass er den Namen 
des Pervincus, Diakons des Turibius, uns mittheilt. Er erzãhlt aber: 

J . 445. — „ln Astorga, der Stadt Galiziens, werden einige seit 
mehren Jahren verborgene Manich'áer durch Verhandlungen der Bischcife 
(gestis episcopalibus) entdeckt, welche („gestau) von den Bischofen Idatius 
Und Turibius, die sie verhort hatten, an den Bischof Antonin von Merida 
gerichtet werden. 

J . 447. — „Bischof Leo ist 43 Vorsteher der romischen Kirche. 
Seine Schriften gegen die Priscillianisten werden an die Bischofe Spaniens 
durch Pervincus, den Diakon des Bischofs Turibius, gebracht. Darunter. 
befindet sich eine ausführliche Abhandlung (disputatio plena) iiber die 
Beobachtung des katholíschen Glaubens, und die Lãsterungen der Hare-
sieen, welche von einigen Galiziern mit trügerischen Worten gebilligt 
wird, d. i. sie lobten sie mit der Zunge, und tadelten sie im Herzen. 

J . 448. — „Einen gewissen Manich'áer Pascentius aus der Stadt Bom, 
welcher von Astorga entflohen war, liess Antonin, Bischof von Merida, 
greifen, verhó'ren und aus der Provinz Lusitanien vertreiben'j." 

Diess ist alies; und mehr geschah nicht, denn iiber eine Synode 
hatte Idatius nicht geschwiegen, und ihre Akten wâren wohl erhalten. 
Moglich ist, dass Turibius in Kurzem gestorben, oder dass er die Bi-
sch<5fe ganz und gar unwillig fiir eine Synode gefunden. 

Dagegen spricht sehr viel dafiir, dass Turibius der Urheber oder 
Verfasser der oben im Auszuge mitgetheilten Ausziige der Akten der 
ersten Synode von Toledo ist ( K . - G . , 2, 392 — 394). — Denn erstens 
hatte er vor aliem ein Interesse darán; zweitens kennt auch Idatius diese 
Akten, d. i. diesen Auszug2). Drittens: in dem Auszuge werden Sym-
phosius, Dictinius und Comasius — „sanctae memoriae" — Manner heiligen 
Andenkens genannt. Sie waren also gestorben, und wurden nach ihrem 
Tode hoch verehrt. Diess trifft auf Astorga, und nur auf Astorga zu. 
Denn iiberall sonst kannte man den Dictinius mehr ais Hãretiker, denn 
als Heiligen. 

Den galizischen Bischofen wurde im J . 400 angekündigt, es werde 
i ihnen von dem Concil eine Formei zur Unterschrift zugesendet werden 
I (K . -G. , 2, 393). — Besizen wir diese Formei nicht mehr? Ich glaube, 

das zweite vielbesprochene Aktenstiick der Synode I von Toledo, die 
„Regulae fidei catholicae contra omnes haereses, et quam máxime contra 
Priscillianistas" sei gerade diese Formei. Sie wurde an alle galizischen 

') K . - G . , 2 , 420 - 421. 
*) Mat. J . 400 •— in quo, quod gestis conlinetur, Symphosius et Dictinius — haeresim 

blasphemissimam — professionis suae subscriptione condemnant. 



§. 10. Turibius von Astorga. 479 

Bischofe zur Unterschrift gesandt, also auch an den Bischof von Braga 
(sei es, dass dieser noch Paternus, oder schon Balconius war, der zum 
J. 415 nachweisbar ist — S. 405). Die Formei oder Glaubensregel ent-
halt ein Symbol mit Zuriickweisung der Irrthümer Priscillians, woran 
sich 18 Anatbematismen scbliessen, die wir bier desswegen auslassen, 
weil sie den zur Synode I von Bracara und den eben mitgetheilten 
16 Kapiteln des Turibius und Leo's I vollig conform sind. — Nur nr. 15 
und 18 sind bervorzuheben: Wer dcr Astrologie oder Matbesis Glauben 
scbenkt, sei Anatbem, ebenso, wer in diesen Irrtbümern der Sekte 
Priücillians folgt, und sie bekennt, so dass er bei der beiligcn Taufe 
etwas tbut gegen den Stubl des beiligen Petrus, sei Anatbem. Wir 
haben audi nicbt mehr noting, die Irrlebre des Priscillian im Zusammen-
bange darzustellen. 

Turibius wird nicbt nur in Astorga ais Heiliger verehrt, mit einer 
Octave und als Patron. Er stcbt als solcher aucb in dem romiscben 
Martyrolog — zum 16. April — als- Heiliger von Palentia (was eine 
Bestiitigung des oben S. 449 über das Verhaltniss von Astorga und Pa
lentia Gesagten ist), bei den Bollandisten zum 16. April, und in dem 
Brevier der Benediktiner. Die ausf'iíbrliche Fito desselben stiizt sich durch-
aus auf die Aussagen dcr — 114 Jabre — spâtern Synode I von Braga, 
und auf den Brief Leo's 1. an ibn. Neu ist bier die Angiibe, dass die 
Stadt Palentia wegen Veracbtung der Predigt des Turibius durcb eine 
Ueberschwemmung gestraft worden, und dass in Folge der Briefe Leo's I . 
scbon im J . 447 die zweite Synode von Toledo gebalten worden— Fiir 
uns unterliegt es keinem Zweifel, dass eine solcbe nicbt stattfand, und 
das Aeusserste, was wir zugeben kõnnten, ware, dass die 4 Metropoliten 
des eigentlichen Spaniens im Namen der übrigen Biscbõfe— den Biscbofen 
Galiziens, darunter auch dem Balconius von Braga, wie vor 48 Jabren 
ibre Vorgânger, die mebrerwühnte Glaubensformel noch einmal zur 
Unterschrift zugesendet [ut aliquid f u ü s e vidtrentur'1)]. 

') Aguirre, 3 , 90 — 9 í — Concilium Hispanimm genérale am. 447. — p. 95—113 der 
Brief des Leo I. und des Turibius. — Fhrez, 6, 12Í — 13Í (nimml nur eine 
Synude in Gaüzien an). — Ferreras, 2, 144 - 146. 
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B«kfii- Westgothen wurden dtirch Ulfilas — zum Arianismus bekehrt'). 
d'e"8 ^asa Ulfilas von katholischen Eltern stamme, die ais Gef'angene bei den 

uothcii. Gothen gelcbt, ist wenig glaubwiirdigJ). — Die in der Krim wobnenden 
Gothen warcn schon um 258 katliolisclie Cliristen. Von dort kam der 
Bischof, der nidi im J . 325 zu Niciia als Theopbilus Bosporitanus unter-
zeicbnet3). Diese Gotben sind nodi nach dem Einfalle der Hunnen in 
der Krim geblicben. — Ihncn sendet Clirysostomus den Bischof Unila, 
nach dessen Todo der Diakon Moduarius nach Constantinopel kommt, 

UIMM. um einen neuen Bischof zu crbittcn4). — Ulfilas selbst wurde geboren 
im J . 31 !• Er wurde von Euscbius von Nicomedien (f 341) zum Bischofe 
geweiht, welche Wiirde er 40 Jahre bekleidete, kann also nicht nach 
381 gestorben seyn*). Er schricb und predigte in drci Sprachen, gothisch, 
griechiscb, lateinisch. Seine Bibelübersezung kennt Salvian am Ende des 
fiiriften Jahrhdnderts6). — Unter diesen Gothen brach im J . 348 die erste 

') Die Geschichtfl der Volkcrwanclpninj,' von dor Gollionbekolirung bis zum Tode 
Alarichs, von Ilcinhold Pullmann, Golha 18C3, S. 331. — S. 66 — 70. Waitz, 
Lobcn and Lohrcn des Ulíila, 1840. — Kia l l l , Kirchengescliichle der germani-
so.lien Viilker, 1854. I. — Ilessd, Leben des Ulfila, 1860. 

*) Naeh Philoslorgius, I I , 5. — Daiur ist Krafft, S. 218; dagegen Pallmann, 
S. 64 - 65. 

») Pallmann, S. 65. 
4J Bessel, 8. 115. — Pallmann, S. 66. (Aschbacli, 218.) cf. Proccg>. 3 , 7 de 

aedificiis. — Finlay, Gescbichlc Giiocbcnlands unter den Rõmern, I , 132. — 
A'. Neumann, die Hellenen im Skylbenlande, 1856, I , 392 sq. 

») Bessel, S. 44 — SrtOÃJlf .—^ Nach Waitz im J . 318 und 388. — s. Pallmann, 
S. 67. — Pallmann verwecliselt, S. 69 — 70 — den Consekralor mil Eusebius 
von Ciisarea. 

«) Philoêt. 2 , 5, 
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blutíge Christenverfolgung aus; viele Neubekehrte starben für den Glau-
ben, •worauf Constantius den christlichen (arianischen) Gothen Aufhahme 
in das romische Gebiet scbenkte, in UntermBsien, bei Nicopolis am 
Hamus1). — Sie hiessen spater Mosogothen, und blieben bier wohnen, 
getrennt von den iibrigen Gotben. — In der (zweiten und dritten) 
Christenverfolgung durcb Athanarich J . 370 — 372 wurde Saba Mar-
tyrer2). Die Martyrer Nieetas und Saba -waren Katholiken. 

Die Bekehrung der Westgotben gieng wohl erst nach dem Abzuge 
des Ulfila im Stillen vor sicb 3}, und ein grosser Theil derselben gehiirte 
zur Sekte der Audianer, welche vorzugsweise die Verfolgung von 370 
—372 durcb Atbanaricb traf *). — Nach den Friedensscliliissen mit Theo-
dosius erscheinen -wieder die Gothen vorwiegend als Arianer, wohl in „ 
Folge ibres Wohnens im romischen Reiche, und ibrer Verbindung mit 
den Mõsogotben des Ulfila. BDie Audianer sind verniehtet, Orthodoxe 
nicbt mehr nachzuweisen; dagegen tritt der Gegensaz zu den heidnischen 
Gothen Athanaricb's spater -wieder auf das scharfste hervor6)." 

Im Januar.des J . 381 starb Ulfilas zu Constantinopel, umgeben 
von vielen arianischen Bischofen. Die Gothen befestigten sicb mehr und 
mehr in dem Arianismus, indem sie denselben ais volksthiimliches Ele
ment gegeniiber den katholiscben Romera betracbteten»). — Nach dem 
Tode des Thoodostus — 395 begann Alarich, der KSnig der Westgotben, AUHch 
seine Streifziige im rbmischen Reiche7). — In den J . 401 — 403 führte Rom. 
er den ersten Krieg in Italicn. Bei Follentia vrarden am 29. M8rz 402 
die Gothen von Stilicho nicht entscheidend geschlagen (,). — Wieder -wurde 
Alarich im J . 403 bei Verona geschlagen, und musste Italien verlassen. 
Zum Verderben des Reichs wurdo der edle Stilicho am 23. August 408 
in Ravenna hingerichtet9). — Jezt zog Alarich zum zweitenmale nach 
Italien, und erschien Anfangs 409 vor Rom. Serena, die edle Adoptiv-
tochter (Nichte) des Theodosius, die Wittwe Stilicho's, -wurde in der 
Stadt erdrosselt, angeblich aus Furcbt, sie mochte aus Rache die Stadt 

') Pallmann, 7 1 - 7 2 . 
*) Acta Sand. — 12. Apri l ; Pallmann, S. 72 — 76: »die gothischen M&rtyrer in 

den „Acten dcr Hciligcn"'. — Kraffi, S. 381 flg-. 
») Pallmann, S. 79. - v. WieiertAam, V . - W . , Bd. 4 (1864), S. 15, 1 0 6 - 1 1 3 , 

5 1 3 - 5 1 6 . 
<) Krafft, S. 865; 370 flg. — Pallmann, S. 80 — 85. 
«i) Pallmann, S. 85. 
•) Bessel , S. 61. - Hefele, 2 , 35. — Pallmann, S. 191. 
' ) Pallmann, S. 214 — 235. — Wielershcim, 4, 179 - 201. 
•) Pallmann, S. 238 — 239 stcllt die widcrspnichenden Nachrichten 2a«ammen. — 

v. Claudius Claudianus und das rõmische Reich von 394 — 408 von J . G . Zeiss, 
Landsh. 1863, S. 10 (nur zor Halfte bis jezt erschienen). 

•) Pallmann, 7. Abschnitt, das Ende Stilicho's, S. 265 — (288) - 294. — Wie-
tersheim, S. 2 0 1 - 227. 

Gams, span. Klrche. I I . 31 
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an A3arich verrathen. — Aber wie ihr Vater Theodosius es vergass, dass 
sein Vater im J . 876 zu Carthago schm'áhlich hingerichtet worden, so 
hatte Serena die Hinrichtung ihres Gemahls vergessen, und war unfâhig 
des Verraths,). Aber der rõmische Senat — und die kaiserliche Schwester 
Placidia liessen sie, die Unschuldige, todten 2j. — Bei der zweiten Be-
lagerung eroberte Alarich die Stadt — am 24. August 410. Das Leben 
der Menschen — und die Kirchen wurden verschont3). — Bald darauf 
starb Alarich bei Cosenza, im 34. Jahre seines Lebens4). — TJnter 

^8 Athaulf zogen nun die Westgothen nach Gallien — 412, und Ende des 
we«t- J . 4 1 4 nach Spanien. Athaulf liess sich in Barcelona nieder, wo sein 
^âeh" Sohnchen Theodosius starb, und er selbst bald darauf getõdtet wurde — 
glee, im August 4155). — Siegerich wurde nach 7 Tagen ermordet. — Wallia 

Aihinif. drang bis an die Meerenge von Gades vor, rottete die Silingischen 
w»Ma. yan¿aien ay,̂  gchlug die Alanen — 418, verliess aber 419 Spanien, 
Theodo-und gründete das Tolosanische Reich. Nach seinem Tode wurde Theo-
rleh '• dorich zum Konige gewâhlt, der eigentliche Begriinder des Westgothen-

reiches, der in der Schlacht von 451 gegcn Attila fiel6). — Sein altester 
Thori^Solin Thorismund wurde 453 von seinem Bruder Theodorich II. er-

' mordet7), und dieser fiel gleichfalls (lurch Bruder hand, 466. — Im Dienste 
Thtodo-der Romer besiegte er die Bagauden in Tarraconcnsis. Im J . 456 zog 

' er mit grossem Heere nach Spanien, zunachst gegen die Sueven, welche 
am 6. Okt. 456 die Schlacht bei Paramo (Astorga) verloren8). Der 
Sieger drang bis Braga, und liess seinen gefangenen Schwager, den 
KSnig Rechiarius, hinrichten. „Das Reich der Sueven wurde zerstõrt 
und hiJrte auf." — Dann zog Theodorich siidlich, „und ais er Emerita 

') Selbst Zosimus der Heide, ihr Gcgncr, nimmt sie in Schuz, A. 5, 38; er meint, 
ais Feindin des Heidenlhums habe diese Nemesis sie getroflen, well sie der 
Rhea cin Halsband genommen, und es selbst getiagen, darum habe sie durch 
den Strick geendel. — Aus ãhnlichcn Giündcn musste nach der Meinung 
dieses fanatisclien Heidcn Slilicho sti clcnd umkommen. 

>) AsMach, G. d. Westgolhen, S. 82. — Pallmann, S. 297 flg. — Wietersheim, 228. 
' ) Pallmann, S. 313. — '/• Orosius, 7, 39. — Augustin de civit. Dei sub initium — 

und cap. 7. — Ilieronym. ep. ad Principiam. — Sozom. 9, 10. — Gregorovius, 
Geschiclite der Stadt Rom im Mittelalter, 1, 144 fig. — Damals hatte Rom 
kaum über 300,000 Einwohner. 

*) AsMach, S. 92. — Paikmnn, p. 315 — 317. 
5) AsMach, S. 104 — 105. — F . W. Lembke, Geschiclite von Spanien, Bd. 1 — 

Hamb. 1831, S. 16—23. — Olympiodor. ap. Phot. p. 59. — Jornandes, cap. 31. 
— Prosper, chron. 415. — Idatius 416. — Orosius, 7, 43 (leztes Capitel). 

•) Aschbach, S. 113 — 126. 
' ) Idatius ad 453. 
8) Idat. 456. — Jornandes, cap. 44.— Wietersheim, 443. — Lembke, 35. — Herm. 

Derichsweiler, Geschiclite der Burgunder bis zu ihrer Einverleibung in's frãn-
kische Reich, Miinst. 1863, S. 39. 
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plündern wollte, so mirde er durch die Drohungen der seligen Mar-
tyrin Eulalia erschreckt"'), verweilte aber daselbst bis zum Márz 457. 
— Auf dem Riickwege wiitbeten die Gothen mit Feuer und Schwert 
gegen Astorga; „ãie Kirchen wurden gepliindert; zwei Bischofe, die 
sich dort fanden, mit dem ganzen Clerus in die Gefangenschaft gefiihrt, 
die menschenleere Stadt eingeaschert. Ebenso wurde Falencia zeratort'). 
— In Gallien eroberte Theuderich die Stadt Narbonne und das Land 
bis zur Rhone — 462. Narbonne gait als SchlUssel fur Gallien und 
Spanien. — Dagegen liei sein Bruder Friedrich in einer Schlacht bei 
Orleans — im J . 463 — gegen den Rômer Aegidius. 

In dem J . 464 trat zum erstenmale der Arianismus der Gothen DI» 
feindselig gegen die Katholiken hervor. — Von dem kirchlichen Zustapde 0°,l!»e" 
der Gothen zur Zeit Alarich's wissen -wir nichts; sie zerstôrten aber die Aar£ 
heidnischen Gozenbilder in Griechenland, und feierten das Ostorfest bei 
Pollentia, als sie von den Rõmern angegriffen -wurden. Bei ihrem Ein-
zuge in Spanien wird Sigesarius als ihr Bischof genarint, welcher zu-
gleich der Erzieher der kõniglichen Kinder war1). — Im J . 464 — 465 
trat Ajax, friiher Katholik, ein wilder Arianer, in Spanien zun&chst 
unter den Sueven als hoftiger Feind der Katholiken auf*). — Im n'áchsten 
Jahre wurdo Theodorich, erst 40 Jahre alt, durch die Hand seines 
Bruders Eurich ermordet, welcher bis zum Jahre 484 regierte6). Er Enrich 

drang erobernd und verheerend in Spanien ein; eroberte in Gallien die 
Stadte Marseille und Aries. Auch Arvemum (Clermont) fiel an ihn — 
475. — Das Reich der Gothen reichte nun im Norden bis an die Loire, 
im Osten an die Rhone, im Westen an das Meer; Spanien fiel so zu 
sagen als herrenloses Land den Gothen bei dem Eingehen des rCmischen 
Westreiches im J . 476 zu6). Im J . 477 zog Eurich mit Widimer, dem 
Konige eines Theils der Ostgothen, gegen Spanien aus7). Er nahm 
Pampelona und Saragossa ein und schlug den Adel der Provinz Tarra-
conensis 8). Die Gothen blieben Herrn von Spanien; die Sueven blieben 
auf den Nordwesten von Spanien beschr'ánkt — 478. Unter Eurich hatte 
das Reich seine grSsste Ausdehnung erreicht, da es Spanien und den 
grSssten Theil von Gallien umfasste. Neben Toulouse waren Aries und 
Bordeaux ResidenzstHdte. Hierher sah Sidonius Apollinaris Gesandte 

') K . - G r . , 1, 369. — Wietersheim, 444. 
s) Jdat., J . 457. — Lembke, S. 36. — Wielerihem, 444. 
s) Aschbach, S. 107; 219. — Lembke, H. 21. 
') Mat. 4ó\5. — Aschbach, S. 143. 
4) Idat. 467. — Jornandet, cap. 44; 45, 47. — hidor Hispal. historia Gothorum, 

ann. 466. 
' ) Ueber Eurich — s. Aschbach, S. 146—160. — Lembke, S. 40 — 46. 
' ) Jomand. cap. 56. 
*) liidor ad 466. 

3 1 * 
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voa! alien Seiten kommen1); von den Sachsen, Herulern, Franken» 
Burgundern, Ostgothen, den Romern, selbst Persern (wozu man Sueven, 
Alanen und Ostgothen zahlen kann). Eurich gab durch seinen ersten 
Minister, den Katholiken Leo, den Gothen die ersten geschriebenea 

«r- Qeaeze"2).-r- In seine Zeit fallt eine Verfolgung der Katholiken. Eurich 
^jf liess den berühmten Bischof Sidonius Apollinaris von seinem Bisthume 
Hklo" Auyergne -wegfuhren, und ihn eine Zeit lang einkerkern. Die Ver-

\̂ endung des Ministers Leo gab ihm die Freiheit und seine Stelle zu-
rück3). — Eurich aber hatte, nach diesem Schriftsteller, einen tiefea 
Hass gegen die Katholiken. Nach ihm waren die Bischofsstádte von 
Burdegala (Bordeaux), Petrocorium (Perigueux), Rutenum (Rhodez), 
Limovices (Limoges), Gabalitani (Anterieux), Elusa (Eusa), Vasates 
(Bazas), Convenae (Oominges), Auscenses (Aux) und eine viel grossere 
Zahl von Stãdten nach dem Tode ihrer Bischõfe verwaist geblieben4). 
In den verwaisten Bisthiimern und Pfarreien fand keine Seelsorge statt. 
Die Kirchen zerfielen; ihre Zugange waren vom Unkraut überwachsen. 
Das Vieh wandelte in ihnen. Nicht bloss auf dem Lande, auch in den 
Stadten gieng der Gottesdienst fast ein. Crocus, Bischof von Nismes, 
und ein Bischof Simplicius waren verbannt. Darnach hatte Eurich keine 
Bischofe mehr weihen lassen. Es scheint, dass er die Verfolgung der 
Vandalen gegen die Kirche nachahmte. Noch schwerer stellt Gregor 
von Tours, der über 100 Jahre spãter bliihte, die Verfolgung dar. Eurieh 
liess die mit seiner Haresie nicht Uebereinstimmenden enthaupten (trun-

cabat); die Cleriker legte er in Bande. Von den Bischofen verbànnte 
er die Einen, die Andern tõdtete er mit dem Schwerte. Er hatte be-
fohlen, dass die Zugange zu den Tempeln mit Dornen verschlossen 

' -werden s). Er beruft sich aber speciell auf obigen Brief des Sidonius, 
wohei es darauf ankommt, ob die Worte: summis sacerdotibus eorum 

morte trmeatis, einen natiirlichen oder gewaltsamen Tod bedeuten. — 
Jedenfalls war es eine planmãssige Verfolgung. wSelbst Arianer, ver-
folgtè (Eurich) die Priester seiner katholischen Unterthanen auf das 
heftigste; Bischofe wurden vertrieben, ja hingerichtet; ihre erledigten 
StUhle unbesezt gelassen, und der Ausübung des katholischen Gottes-
dienstes jede Schwierigkeit in den Weg gelegt. Gerade durch diese 

') Jornand. cap. 47. — Sidon. Apollinaris ep. 9 lib. 8. 
aJ Isidor ad 466. — Sirmond. not. 42 in Sidon. Apoll. — Ueber Leo s. bes. den 

leztern, u. a. /. 4, ep. 22. 
s) Sidon. Apoll. L . 3 , ep. 1 — und Sirmond Not. a. L . 8. ep. 3. — Avitus V. epist. 45. 
*) Sidon. Apoll. Lib. V I I , ep. 6. multoque jam major numerus civitatum, summis sacer-

dotiba» ipsorum morte truncatis, nec ullis deinceps episcopis in defunctorum officia suf-
fectis, latum spiritualis ruinae limitem traxit. \ 

*) Gregor. Histor. Franc. 2, 25, 
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Verfolgungen legte Eurich den Keim zu der AuflSsung des Totosanischeri 
Eeichs t).a — Kõnig Eurich starb im Jahr 484 zu Aries. 

Seia Sohn Alaricli (484 — 507) gestattete wieder die Wahlen derAinnch 
Bischofe, und Kess die Katholiken ge-wahren2). Doch wurde Bischof ',|0\— 
Volusian von Tours wegen politischen Verdachts nach Toulouse ver-
bannt, wo er bald starb3). — Quintianus, Biscbof von Rhodez, 
musste fliehen; er weilte bei dem Bischofe Eufrasius zu Auvergne. Auch 
Câsaríus von Aries war eine Zeit lang verbannt. Da indess von dem 
Franken Chlodwig Gefahr drohte, sucbte Alarich auf jede Weise die 
Katholiken zu begiitigen; er liess fur die ^Romer" eine eigene Samm-
lung von Gesezen machen, und sie von den Bischofen und Abgeordneten 
der Provinzen prüfen. Diess ist das Breviarium Alarichanum 4). — Der 
verbannte Erzbischof Eugenius von Carthago fand gastliche Aufnahme 
im Gebiete Alarich's, und starb zu Alby im J . 503. — Im September 506 
•wurde mit Erlaubniss Alarich's die zahlreiche Synode von Agde (Aga-
thense) gehalten. Sie wird hier übergangen, weil sie keine Beziehung 
zu Spanien hat, und allgemein den gallischen Synoden beigezShlt wird, 
auch in der spanischen Sammlung der Cañones. Die Synode hat 34 
Unterschriften 6). Auch Bischof Quintianus, wohl der von Rhodez, ist 
unterschrieben. Damals bliihten die BischSfe Ruricius von Limoges und 
Sedatus von Nismes6); vor aliem aber der heilige CSsarius von Aries. 

Die Beschuldigungen, bis zur Stunde wiederholt, dass die Katho
liken im Gothenreich mit dem Franken Chlodwig conspirirt, entbehren 
jeder Begriindung. — Wenn aber — nach Gregor von Tours — flschoQ 
damals Viele in Gallien die Franken ais ihre Herrn zu haben gar 
heftig verlangten"7), so ist dieser Ausdruck im Munde eines patriotischen 

') So der Protestant Lembke , S. 46; ganz anders Asehbach, der sagt: ..So ward 
das Tolosanische Reich geslürzt, mehr durch die romischen Unterlhanen, als 
durch die Franken," — S. 220 — v. S. 1 5 9 - 1 6 0 . ..Die Katholiken macliten 
Empõrungen auf Empõrungen." — Aber Asehbach hat vergessen, auch nur 
eine einzige Empõrung zu berichten. 

») Asehbach, S. 161 — 172. — Lembke, 4 7 - 5 1 . 
»; Gregor. T . , 2, 26 (36) , heisst es in ffispanias; I. 10, cap. 31 — heisst c s : Apud 

urbem Tolosam exilio conâemnatus, in eo obiit. s. Asehbach, S. 168. (Siid-Frank-
reich gehbrte zu Spanien.) 

<) Asehbach: Ueber das Breviarium oder das von Alarich I I . den Rômein gegebeno 
Rechlsbuch, S. 335 — 342. — Mhs, iiber die Geseze der Westgothen, Greifs-
walde 1801. — Savigny, Geschichle des romischen Rechts im Mittelalter Th l . I , 
8. 257 flg. Th l . I I , S. 36 fig. Adolf Helfferich, Entstehung und Geschichte 
des Westgothenrechts, Berlin 1858, S. 8. 

s) Harduin Cone. t. 2, p. 997 sq. — Sirmond., Concilia Qalliae, I. 1, p. 160. — 
Mansi, t, 8, p. 323. 

') s. über Beide meinen Artikel: Sedatus im Freiburger Kirchenlexicon, Bd. 9, 
S. 918 — 920. 

') Greg. Tur. 2, 36. 
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Galliers, der den Gothen aus nationalen, nicht aus religiosen Gründen, 
nicht geneigt war, ohne alle Bedeutung. Chlodwig wollte eben ganz 
Gallien erobem, und danim sprach er zu seinen Leuten: „Es thut mir 
leid, dass diese Arianer einen Theil von Gallien inne haben. Gehen 
wir bin, schlagen wir sie in Gottes Namen, und bringen ihr Land in 
unsem Besiz1)." Er schlug die Gothen bei Vouglé, drei Stunden von 
Poitiers — 507; Alarich fiel im Kampfe. — Am tapfersten batten auf 
Seite der Westgotben die katholischen Krieger aus Auvergne unter 
Apollinaris, dem Sohne des Biscbofe, gekampft; sie waren fast alle ge-
fallen, zur schlagenden Widerlegung der Verleumdungen gegen die 
Katholiken*). „Sie gaben dadurch," sagt sogar Ascbbach, „einen 
sprechenden (!) Beweis ihrer Anhanglichkeit an die westgothische Regie-
rung, und zugleich ihrer Abneigung gegen Klodwig, obgleich sie Ka
tholiken -waren3)." 

Om«- Die Gothen wahlten sogleich zu Narbonne den Gesalich, einen natiir-
lichen Sohn des Alarich, zu ihrem Konige. Der erst fünfjábrige Amal
rich wurde nach Spanien gebracht 4j. — Im J . 508 eroberte Chlodwig 
die Hauptstadt Toulouse, musste aber von Carcassonne abziehen. Gesa
lich fliichtete schmühlich nach Barcelona. — Theodorich, der Ostgothe, 
aber trat in's Mittel; sein Feldherr Ibbas brachte den Eranken nicht 
weit von Aries einc griindliche Niederlage bei5), entsezte Carcassonne, 
nahm das ganze Land von der Rhone bis an die Pyrenaen; mit Aus-
nahme von Toulouse. flAuch fiigten sich die katholischen Bewohner 
der gothischen Herrschaft mehr als man hatte hoffen konnen6)." Ibbas 
war selbst Katholik. — Er riickte iiber die Pyrenaen, und schlug dea 
Gesalich bei Barcelona — 509, welcher nach Afrika floh, zuriickkehrte, 
bei Barcelona wiederholt geschlagen, und auf der Flucht in Gallien von 
den Gothen getodtet wurde, 511 7). — Die Franken behielten Aquitanien 
und Toulouse. Der junge Amalrich lebte in Narbonne unter seinem 
"Vormunde, dem Ostgothen Theudes, der zugleich Statthalter oder Vice-
kljnig in Spanien war8). — Theodorichs Regierung iiber Spanien dauerte 

' ) Gr. T . , 2, 37. — Fredegar. epit. cap. 25. — Procop. de bello goihico, I , 12. — 
Isidor. chronic. Gothor. — Anno 483 — Chlodmigus — Francorum princeps, Galliae 
regnum affectans — Aimoin. hist. Í , 20. 

») Gregor. 2, 37. 
' ) Aschbach, S. 172. — Lembke, S. 51. 
4) Isidor ad 507. — Procop. 1, 12. — Chronol. reg. Goth. nr. 11 (ap. Bouquet 1739 

— I I , 704). — Hist, de Languedoc, T. I , Not. 63. 
*) Jornandes, cap. 58. 
*) Aschbach, S. 177. 
^ Isidor. H . 37. 38. — Appendix Chronic. Victor. Tunun. — Cassiodor. Far. V, 

ep. 43— 44. 
•) Jornandes, cap. 58. 
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15 Jahre (511 — 526). Jezt regierte Amalrich, etwa 24 Jahre alt [nach Amai-
den Spaniern war er schon seit 522 Mitregent')], iiber Spanien und 507-
Septimanien (auch Narbonensis, ein schmaler, aber bis zur Rhone reichen- 531' 
der Landstrich am Meerej. — Aus Furcht vor den Franken — hielt er 
um die Hand der Clotilde, der Schwester des Franken Childebert, an, 
•welche mit reicher Aussteuer nach Narbonne gesendet wurde2). „Síe 
ertrug aber viele Nachstellungen von ihrem Manne -wegen des katholischen 
Glaubens. Denn gewõhnlich, wenn sic in die Kirche gieng, liess er sie 
mit Mist und allerlei Unrath bewerfen. Zulezt aber soil er sie mit 
solcher Grausamkeit geschlagen haben, dass sie ein mit ihrem eigenen 
Blute getranktes Schweisstuch ihrem Bruder iibersandte *)." — Childe
bert rückte mit Heeresmacht heran, schlug den Amalrich bei Narbonne 
— 531. Nach Procopius, Gregor von Tours und Aimoin (2, 8) kam er 
hier um das Leben; nach Isidor (Fredegar epit. 31—42) und Appendix 
zu Victor. Tun. -wurde er zu Barcelona ermordet, wohin er zur See ent-
kommen war4). — Seine Gemahlin starb bald in Folge der Misshand-
lungen. Childebert raubte aus den Kirchen von Narbonne (nicht von 
Toledo, wie u. a. noch Lorenzana sagt) die kostbarsten Heiligthiimer8). 

An die Stelle erblicher Kõnige traten nun die Wahlkonigo der 
Gothen 6). Der Ostgothe Theudes, vermâhlt mit einer reichen Spanierin, Kinig 
regierte 17 Jahre, 5 Monate. ^Obgleich er HSretiker •war, liess er doch ¿m 
der Kirche den Frieden, so sehr — dass er den katholischen BischSfen " J ^ 
die Brlaubniss gab, in der Stadt Toledo eich zu versammeln, und frei 
und unbeschránkt zu verfilgen, was fiir die Disciplin der Kirche noth-
wendig war"7). Diese Worte Isidors sind merkwiirdig ungenau; doch 
bestatigen sie, dass Theudes die Katholikcn gewahren liess. — Er residirte 
in Barcelona, iiber Septimanien wurde ein Statthalter gesezt. — In seine 

') hidor. 39. 40— Bispaniae (regnum) superates Amalarico nepoti suo religuit. Inde 
Italiam repetms, aliguamdiu — regnavit. 

*) Gregor, T. 3 , 1 — et earn ipsi in regionem Hispaniae cum magnorum omamtntorum 
mole transmittunt (also rechnet er Narbonne zu Spanien, wie oben Bordeaux) 
— cf. cap. IV. 

3) Gregor. T. 3 , 10. - Procop. 1, 13. 
*) Ueber s. Todcsjalir cf. Hisloire de Languedoc t. I , not. 67. nr. 3 eg. — Risco 

(Florez), t. 32 , 322. 
5) Gregor. 3, 10—GO cálices, 15 paternas (patenas), 20 Evangeliorum capaos detulit, 

omnia ex auro puro ac gemmis pretiosis areata; doch habe er «¡e an Kirchcn ver-
thoilen lasscn. 

6) Aschbach, Wostgoihisches Wablreich in Spanien unter den arianischen Kõnigen 
Theudes, Theudisclus, Agila , Athanagild und Leovigild (v. 531 — 586), 8. 186 
—221.— Lembke, Westgolhisches Wablreich unter arianischen Kõnigen (531— 
586), S. 5 9 - 7 7 . 

' ) Isidor — ad 531. — Aschbach sezl bei; alie Jahre. In seine Regierung 
fallen die Synoden von Barcelona, J . 540; Ilerda, 546, und Valencia, 546. 
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Regierung fallt die (dreitagige) Belagerung von Saragossa durch die 
Franken, und deren (freiwilliger?) Riickzug1). Nach Gregor von Tours 
war diess ein Si eg, nach Isidor Hisp. eine Niederlage der Franken2). 
Theudes machte auf Ceuta (Septa), das jezt wieder mit ganz Afrika im 
Besize der Griechen war, ein en unglücklichen AngriiF, und wurde bald 

Ksnig darauf emordet. Der Feldherr Theudegisel regierte nicht vie! iiber 
Tgueí^l «T*^ U11<1 wurde wegen seiner Ausschweifungen in Hispalis wãhrend 
5*J~ eines Gelages ermordet •'). 
K«nig Agila — s. 549 — fand bald in Athanagild einen Gegner 4). Dieser 
ŝ l'l! «ef Griechen zu seiner Hilfe herbei, welche Italien, Afrika und 
s6*- die Inseln wieder erobert batten. Der Patricier Liberius kam mit einem 

Aihana-starken Heere des Justinian5). Athanagild schlug nun seinen Gegner 
g*"!. bei Hispalis, die Griechen aber nahmen die eroberten Stádte fiir sich6). 
66'- Die Gothen aber ermordeten den Agila zu Emerita — 554, und sam-

melten sicji vim Athanagild, welcher 14 Jahre regierte. Er f ührte blutige 
Kriege gegen die Griechen, welche er herbeigerufen, und entriss ihnen 
wieder einige Stãdte7). Er gab seine Tochter Brunehild dem Siegbert, 
Konig von Metz (Austrasien), welche bald katholisch wurde; ebenso ihre 
'¿Itere Sohwester Galswinde dem Kõnig Chilperich von Soissons zur Ehe. 
Athanarich starb zu Toledo eines ruhigen Todes. 

Liuva Erst nach 5 Monaten wurde Liuva in Narbonne zum KSnige er-
" J ^ wahlt, der seinem Bruder Leovigild ganz Spanien Uberliess, welcher 
Leo- Goswinde, die Wittwe Athanagild's, heirathete. Er führte zahlreiche 

I M - gliickliche Kriege8). Er entriss den Griechen die Stãdte Basti, Malacca 
see. _ 57Q) Asidonia — 571, Corduba. Nach dem Tode Liuva's herrschte 

er unbeschrankt über das ganze Reich. Er unterwarf die Oantabrer — 574. 
—t Den Konig der Sueven, Miro, zwang er, sich als Vasallen zu be-
kennen, 576. — Dann unterwarf er sich das Orospeda * Gebirge, 5779). 
Er war jezt auf dem Hohepunkte seiner Macht angelangt. Nach dem 
Najmen seines Sohnes Reccared gründete er in Celtiberien die Stadt Re-
eopolis, am obern Tajo, mit Mauern und Vorstadten umgeben, die aber 
nur kurzen Bestand hatte. 

') K . - G . , 1, S. 382. — Doit heisst es im J . 537, Aschbach, S. 189, Lembke, 
S. 60 nehmen das J . 543 an. 

») Gregor. Tur. 3 , 29. — Isidor, cap. 42, ad a. 531. 
8) Greg. T. 3 , 30. — Isidor H . , cap. 44. — Jordan, cap. 58. 
') s. K . - G . , 1, S. 358 — über seine Schicksale vor Corduba. 
5) Jornand. cap, 58. 
s) Isidor. 46. Gregor T. 4, 8. 
') Fredeg. cap. 49 — qui ab Spania exercitam imperii expulit; richtiger Isidor: quos 

postea submovere finibus Regni molitus non potuit. 
8) Joannes Biclarensis ann. 3 Justini. — Hauptquelle Mr die Regierung Leovigild's. 
9) Nach Masdeu V I I I , c. 79 die festen PJáze Alcaraz und Cazorla. 
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Schon im J . 573 hatte Leovigild seine beiden Sühne Hermenegild 
und Reccared aus einer friihern Ehe zur Theilnahme an der Regierung 
herangezogen— Für den altern Sohn Hermenegild begehrte und er-
hielt er zur Gemahlin die Ingunde, Tochter des Franken Siegebert und 
Brunehildens. Als Ingunde in Toledo angelangt, versucbte die fanatische 
Arianerin Goswinthe nach Scbmeicheleien und Bitten Gewalt, um sie 
zum Arianismus zu bringen 2). Um den Frieden zu erhalten, -wies Leo
vigild seinem Sobne eine andere Stadt, es scheint Sevilla, zur Wohnung 
an3) Hier nahm Hermenegild, tbeils auf Andringen seiner Gemahlin, 
theils dem Beispiele und den Ermahnungen des Bischofs Leander von 
Hispalis folgend, den katbolischen Glauben an *}. (Die Spanier Johannes 
von Biclaro und Isidor erzahlen aber nichts davon; war vielleicht Her
menegild von seiner Mutter her schon Katholik?J 

Nun aber erhob Hermenegild die Fahne des Aufstands gegen seinen Herme-

Vater, und rief die Griechen zu seiner Hilfe herbei. Isidor scheint iHn "e|"d' 
für einen Rebcllen zu halten5). Der eifrig katholische Johannes Bicl. 
nennt sein Vorgehen Emporung. ^Hermenegild warf sich in Folge des 
Partheitreibens der Konigin Goswintha zum Gewaltherrseher auf, begann 
die Rebellion, und wurde in der Stadt Hispalis eingeschlossen, und zog 
auch andre Stadte und Burgen in die Empiirung gegen seinen Vater 
hinein, was den Gothen und Griechen zum grossen Unglücke gereichte6)." 

Jezt entbrannte der Zorn des Konigs und er begann einen form-
lichen Vertilgungskampf gegen die katholische Kirche. Wir aber sagen, 
dass es nicht nachweisbar, und nicht wahrscheinlich ist, dass irgend ein 
Bischof einen Antheil an der Emporung des Hermenegild hatte7). Leo
vigild wollte aber, wie hundert Jahre früher Eurich, die Bischofe aus-
sterben machen. Einige warden verbannt, andere eingesperrt, ja ge-
todtet; die Giiter der Kirchen eingezogen. — Den Bischof Fronimius 
von Agde, der die nach Spanien ziehende Ingunde im Glauben bestarkt, 
versuchte er durch einen Meuchelmorder zu beseitigen; dieser aber ent-

') Joann. Biclar. 513. 
s) Qregor. Tur. 4, 52. 5 , 39. — Joann. B . 579. 
>) Gregor. 5 , 39. 
*) Paull. Diac. de gest. Longob. 3, 21: praedicatione Lmndri — atgue adhortatione suae 

conjugis ab ariana haeresi — ad catholicam Jidem conversus fuerat. — cf. Gregor. M. 
D i a l I I I , 31, und praef. in Job, der nur des Leander gedenkt. 

s) Isidor Suevorum historia von Leovigild am Schluss — adv, rebellem Jilium. 
*) Bermenegildus faetione Go&mnthae reginae tyrannidem assumens, in Sispali civitate 

rebellione facta recluditur, et alias civitates atque castella secum contra patrem rebellare 
fadt. — Vie! milder Gregor. Tur. 5 , 39 — dum chrismaretur (HermeneyiUut), 
Joannes est vocitatus. Quod cum Leuvigildus audisset, coepit causas <juaerere, quatiter 
eum perderei — hier erscheint der Auistand als Nothwehr. 

0 Gregor. V , 39. 
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feapi,1), — Lpajider von Hispalis wurde verbannt, — oder musste fliehen. 
Er begab siplj. nach Constantinopel, und sprach den Kaiser Mauritius 
uru Hilfe an. Dort wurde er befreundet mit Gregorius, damals papst̂  
licbem Apoerisiarius, 584—586 Den ehrwiirdigen Bischof Mausona 
suchte man zum Abfalle zu bewegen. Der arianiscbe Bischof Sunna 
•wurde nach Merida gesandt; Masona nach Toledo berufen. Leovigild 
verlangte von ihm — die Auslieferung der Tunica der heihgen Eulalia. 
Ais er sjch weigerte, befahl er, dass er auf einem wilden Pferde in die 
Verbannung gehen solle, welches zur Bcschãmung der Arianer sogleich 
zahm wurde. Er muaste in ein — nicht genanntes Kloster gehen, — 
wo er drei Jahre weilte3). Johann von Biclaro wurde nach Barcelona 
verbannt, wo er zehn Jahre von den Arianern viel erduldete 4). Sehr 
vieíe andre Bischofe verbannte der KSnig, deren Namen uns unbekannt, 
sind 5). Vielleicht, dass in diese Zeit aueh der Martyrtod des Abtes 

.«•*!','tfífíc&a.tí.ns von Leon, des Prior Ramirus und zwolf anderer MSnche 
rafttf). »Sehr viele BischSfe verbannte er (deren Namen wir nicht kennen), 
ér nahm die Einkjinfte und Privilegien der Kirchen weg, trieb viele. 
durch Schrecken zu der Pest des Arianismus, brachte vièle durch Geld 
uiid Güter zum Abfall." Wahrend aber Isidor berichtet, dass sioh, u. a, 
Bifcl̂ of Vincenz von Saragossa der Apostat bis zur Annahme der Wiede.i;-
tauie erniedrigt,, indem er wie vom Himmel in die Holle stiirzte, er̂ ãhjt,' 
Johann von Bid., dass Leovigild auf einer Synodp der, Ariani§chen 
BischSfe zu Toledo (580—581) es durcbgesezt habe, dass die „v,on, der 
RSririschen Religion zu unserm katholischen Glauben Kommenden uicht 
wiedergetauft werden dürfen", sondern nur die Handauflegung und¡ 
Communion der Arianer empfangen sollen, was viele Katholiken zvi,!̂ , 
Afefalle bewogen habe7). — Ein Priester litt um diese Zeit. grouse 
Quãlen für dèn Glauben8). 

Nachdem Leovigild seinen Sohn Hermenegild in seine Gewalt ge-
Braclít, führte er ihn in Fesseln nach Toledo, und verbannte ihn n^çh, 
Valencia — 584. Vbn hier entfloh er nach Tarraco, oder wurde dahin 
in Sicherheit gebracht9). Hieher (nach andern in Sevilla) sandte sein Vater 

' ) Greg. T. 9, 24. — Ferreras, 2 , 277. 
*) Gregor. M. I. c. — Cenm, de antiquit. eccl. Hisp. t. I I . , p. 216 sgg. 
».) Paul. Emer. cap, 10—15. E r kehrte noch zu Lobzeilen Leovigild's zuriick. 
4) Isidor B . de vir. ill. cap. 44. 
«t Isid. d. reg. Goth. cap. 50. — Gregor. T. 5, 39. 
*) Nach Yepos und den Bollandisten im J . 554 — 555, nach Mariana — J * 630, 

nach Mabillon, Morales, Ferreras, Baronius, Aguirre — 580—584; Risco, t.34, 
361—378 entscheidet sich for keine bestimmte Zeit, sondern Ricnint an, dass 
sie zwischen 448 und 560 unter einem suevischen Kõnige gelitten habççn, 

*1 Isidor de rtg. Goth. cap. 50. — Joh. B . ann. 580. — Asçhbach, S. 206,.' 
*) Gregor. T. de gloria martyr. 1, 82. 
») Joh. Biclar. 585, — Greg. T. 5 , 39. 6, 18 , 45. - 8 , 28. 
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einen arianischen Bisohof, aus dessen Handen er das Abendmahl nehmen 
sollte. „Aber er zog dem irdischen Reiche und Leben das himmlische 
vor," und wurde in seinem Gefãngnisse íçi der heiligen Nacht des Oster-
fesiies von Sisbert ermordet — 13. April 585 '). 

Nachdem Leovigild noch das Reich der 9ueven sich unterworfen, 
und den grossten Theil der pyrenaisehen Halbinsel mit seinem Beiche 
vereinigt, auch gliickliche Kriege gegen die Franken gefiihrt, starb 
er am Anfange des J . 586 zu Toledo, und hinterliess seinem Sohne 
Reccared ein maehtiges Reich. 

Im zehnten Monat seiner Regierung sammelte Reccared die ariani- w 
schen Bischofe um sich, und liberredete sie zum Eintritte in die katho-
lische Kirche. Er selbst legte das katholische Glaubensbekenntniss ab, 
indem er das Sakrament der Firmung (wie friiher Hermenegild), em-
pfieng2). — Die Sueven waren vorher schon bekehrt. Auch die Gothen 
im Narbonnensischen Gallien — wurden ohne Widerstand Katholiken, 
nach dem plozlichen Tode des Pseudo -Bischofes Athalocus3).— Sisbert, 
der Morder Hermenegild's, erlitt den schãndliehsten Tod4). — Der oben 
genannte Sunna zettelte mit Seggo, Witterich u. a. eine Verschworung 
an, um den Reccared zu entthronen. Allein Bischof Mausona und der 
Dux Claudius vereitelten den Plan; die Schuldigen wurden verbannt. 
Sunna kam klãglich in Mauritanien um, wo er Viele zum Abfalle ver-
leitet; Seggo wurde mit abgehauenen Hiinden nach Galizien verwiesen5). 
— Auch Goswintha, Wittwe Leovigild's, spann Verrath im Bunde mit 
dem arianischen Bischof Uldila, nachdem sie zum Scheine katholisch 
geworden 6). Uldila wurde verbannt, Goswintha traf schneller Tod7). 

Ein grosser Sieg, den Claudius, Dux von Lusitannien, iiber die 
Franken erfocht [er soil mit 300 Mann 60,000 Feinde geschlagen haben8)], 
gait als grosses Gottesgericht zu Gunsten Reccared's 9). 

') Gregor. M. dialog. 3 , 31. — Johannes B i d . ann. 585. 
2) Joann. Bielar. 586; Gregor. T. 9, 15. Isidor. de reb. Gothor. cap. 52. 
') Gregor I. c. — Paul. Emerit. cap. 19. 
') morte turpissima perimilur — Joann. B i d . I. c. 
*) Paul. Emerit. c. 17 — 18 erz&l>lt das fianze ais Verschwôrung; gegen Masonaj 

Joh. B i d . Jahr 587 als Verschworung gegen den Kônig. 
•) Joh. B . 588. 
T) Aschbach, S. 226 nitnmt Selbstmord an. 
•>) Jok. B . 588. — Isidor. H . 54. - Chronol. reg. Goth. cap. 20. - Gregor T. 9, 31 

erzãhlt die Sache anders, als die Spanier. — Fredegar cap. 10 — ad ann. 589. 
•) Ueber das Ganze v. Ferreras - Baumgarten — Jahr 580 — 589 , 2, S. 282 — 318. 

— Fiore», t. 2 , 161 — 168, wo er das J . 585 als Todesjahr Hermenegild's fest-
stellt. — t. 6, 361 — 441 — ap. 9 — „Del cltrmicon del Bidarense ilustrado". •— 
Aschbach, Geschichte der "Weslgothen, S. 197—228. — F . W. Lembke, Ge-
schichte von Spanien, 1831, Bd. 1, S. 65—83. - Herm. Geiger, Leander und 
Hermigildf oder'die Wiedergebnrt Spaniens. Eine Erzãhlung aus der Geschichte 
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der Westgothen. — 2 Thle . , Stuttg. 1860; besonders im 1. Theile die K a p . 12 
—13, Unterwerfung und Urtheil , — der Triumph des Irrthums, S. 224— 
268. im Theile 2 die Kapitel 2 — der Apostat (Vincenz von Saragossa), — 

• 4) die kõniglichen Dekre té , — 5) das Marterthum, 71 — 93. — 6) Religiose 
Zustãnde — 93—106, — 7) ein ruheloser Lebensabend, S. 106 — 124. Dicss 
Work will zunáchst ein historischer Roman seyn, enthãlt aber sehr viel schaz-
bares historisches Material, und zeugt von eingehendem Quellenstudium. 


